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Negi e r um gs - Blatt

Königreich Württemberg.

Ausgegeben Stuttgart Sonntag den 1. Januar 1871.

Inhalt.

Königliche Dekrete. Königliche Verordnung, betreffend die Veröffentlichung der zwiſchen Württem

berg, dem Norddeutſchen Bunde, Baden und Heſſen in Betreff der Gründung eines Deutſchen Bundes

abgeſchloſſenen Verträge. – Anlage: die Geſetze des Norddeutſchen Bundes, welche mit dem 1. Januar

1871 in Württemberg Gültigkeit erlangen.

Unmittelbare Königliche Dekret e.

Königliche Verordnung,

betreffend die Veröffentlichung der zwiſchen Württemberg, dem Norddeutſchen Bunde, Baden und Heſſen

in Betreff der Gründung eines Deutſchen Bundes abgeſchloſſenen Verträge.

K a rl

von Gottes Gnaden König von Württemberg.

Nachdem die zwiſchen Bevollmächtigten Württembergs, des Norddeutſchen Bundes,

Badens und Heſſens in Betreff der Gründung eines Deutſchen Bundes abgeſchloſſenen

Verträge, nämlich:

I. Der Vertrag zwiſchen Württemberg einerſeits und dem Norddeutſchen Bunde,

Baden und Heſſen andererſeits d.d. Berlin den 25. November 1870;

II. Das Schlußprotokoll zwiſchen den oben genannten Staaten d.d. Berlin den

25. November 1870;

III. Die Militär-Convention zwiſchen Württemberg und dem Norddeutſchen Bunde d.d.

Verſailles den 21. November 1870,

Ä“die verfaſſungsmäßige Zuſtimmung Unſerer getreuen

Stände erlangt haben und allſeitig ratifizirt worden ſind, ſo verordnen Wir, nach

Anhörung Unſeres Geheimen Raths, daß dieſe Verträge hiernach verkündigt werden,
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Zugleich werden nachſtehende zu denſelben gehörige Beilagen öffentlich bekannt ge

macht:

1) der Vertrag zwiſchen dem Norddeutſchen Bunde, Baden und Heſſen für ſeine ſüd

lich vom Maine gelegenen Landestheile d.d. Verſailles den 15. November 1870,

2) die dieſem Vertrage beiliegende Verfaſſung des Deutſchen Bundes, mit nachfolgen

den Aenderungen:

a) im Eingange der Bundesverfaſſung iſt an Stelle der Worte:

dieſer Bund wird den Namen Deutſcher Bund führen,

zu ſetzen: -

dieſer Bund wird den Namen Deutſches Reich führen;

b) der erſte Abſatz des Artikels 11 der Bundesverfaſſung erhält nachſtehende

Faſſung:

Das Präſidium des Bundes ſteht dem Könige von Preußen zu, wel

cher den Namen Deutſcher Kaiſer führt. Der Kaiſer hat das Reich

völkerrechtlich zu vertreten, im Namen des Reiches Krieg zu erklären und

Frieden zu ſchließen, Bündniſſe und andere Verträge mit fremden Staaten

einzugehen, Geſandte zu beglaubigen und zu empfangen; -

3) diejenigen Geſetze, welche nach Artikel 80 der ſoeben gedachten Verfaſſung, vgl.

Artikel 2, Ziff. 6 des oben unter Nr. I. genannten Vertrags, mit dem 1. Januar

1871 in Württemberg Geltung erlangen. -

Gegeben Stuttgart, den 30. Dezember 1870.

K a r l.

Der Juſtiz-Miniſter:

Mittnacht.

Der interimiſtiſche Chef des Departements der

auswärtigen Angelegenheiten:

Graf Taube.

Der Miniſter des Innern:

Scheurlen.

Der Miniſter des Kirchen- und Schulweſens:

- Geßler.

Der Kriegs-Miniſter:

v. Suckow.

Der Finanz-Miniſter:

Renner.



Seine Majeſtät der König von Württemberg einerſeits und Seine Majeſtät

der König von Preußen im Namen des Norddeutſchen Bundes, Seine Königliche

Hoheit der Großherzog von Baden und Seine Königliche Hoheit der Großherzog von

Heſſen und bei Rhein andererſeits, von dem Wunſche geleitet, die Geltung der zwiſchen

dem Norddeutſchen Bunde, Baden und Heſſen vereinbarten Verfaſſung des Deutſchen

Bundes, den über dieſelbe gepflogenen Verhandlungen entſprechend, auf Württemberg aus

zudehnen, haben zu dieſem Zwecke Bevollmächtigte ernannt, und zwar:

Seine Majeſtät der König von Württemberg: -

Allerhöchſtihren Juſtiz-Miniſter Hermann von Mittnacht, und

Allerhöchſtihren Kriegs-Miniſter und General-Lieutenant Albert von Suckow,

Und

Seine Majeſtät der König von Preußen, im Namen des Norddeutſchen Bundes:

den Königlich Sächſiſchen Staatsminiſter der Finanzen und der auswärtigen

Angelegenheiten, Richard Freiherrn von Frieſen und

den Präſidenten des Bundeskanzleramts, Allerhöchſtihren Staatsminiſter Mar

tin Friedrich Rudolph Delbrück,

Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Baden:

Allerhöchſtihren Präſidenten des Miniſteriums des Großherzoglichen Hauſes

und der auswärtigen Angelegenheiten Rudolf von Freydorf und

Allerhöchſtihren außerordentlichen Geſandten und bevollmächtigten Miniſter,

Hans Freiherrn von Türckheim, -

Und

Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Heſſen und bei Rhein:

Allerhöchſtihren außerordentlichen Geſandten und bevollmächtigten Miniſter,

Geheimen Legationsrath Karl Hofmann,

von welchen Bevollmächtigten, nach gegenſeitiger Vorlegung und Anerkennung ihrer

Vollmachten, der nachſtehende Vertrag verabredet und geſchloſſen iſt.
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Artikel 1.

Württemberg tritt der zwiſchen dem Norddeutſchen Bunde, Baden und Heſſen ver

einbarten, der Verhandlung d. d. Verſailles den 15. November d. J. beigefügten Ver

faſſung dergeſtalt bei, daß alle in dieſer Verfaſſung enthaltenen Beſtimmungen, mit den

im nachſtehenden Artikel 2 näher bezeichneten Maßgaben auf Württemberg volle An

wendung finden.

Artikel 2.

Die Maßgaben, unter welchen die Verfaſſung des Deutſchen Bundes auf Württem

berg Anwendung findet, ſind folgende: h

1) Zu Artikel 6 der Verfaſſung:

Im Bundesrathe führt Württemberg vier Stimmen, und es beträgt daher die

Geſammtzahl der Stimmen im Bundesrathe 52.

2) Zu Artikel 20 der Verfaſſung:

In Württemberg werden, bis zu der im § 5 des Wahlgeſetzes vom 31. Mai

1869 vorbehaltenen geſetzlichen Regelung, 17 Abgeordnete gewählt, und es be

trägt daher die Geſammtzahl der Abgeordneten 334.

3) Zu den Artikeln 35 und 38 der Verfaſſung:

Die im letzten Abſatze der vorgenannten Artikel in Beziehung auf Baden ge

troffene Beſtimmung findet auch auf Württemberg Anwendung.

4) Zum VIII. Abſchnitt der Verfaſſung:

An Stelle der im VIII. Abſchnitt der Verfaſſung enthaltenen gelten für

Württemberg folgende Beſtimmungen:

Dem Bunde ausſchließlich ſteht die Geſetzgebung über die Vorrechte der

Poſt und Telegraphie, über die rechtlichen Verhältniſſe beider Anſtalten zum

Publikum, über die Portofreiheiten und das Poſt-Taxweſen, jedoch ausſchließ

lich der reglementariſchen und Tarifbeſtimmungen für den internen Verkehr

innerhalb Württembergs, ſowie, unter gleicher Beſchränkung, die Feſtſtellung

der Gebühren für die telegraphiſche Correſpondenz zu.

Ebenſo ſteht dem Bunde die Regelung des Poſt- und Telegraphen-Verkehrs

mit dem Auslande zu, ausgenommen den eigenen unmittelbaren Verkehr Würt

tembergs mit ſeinen dem Deutſchen Bunde nicht angehörenden Nachbarſtaaten,
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wegen deſſen Regelung es bei der Beſtimmung im Artikel 49 des Poſtvertrages

vom 23. November 1867 bewendet.

An den zur Bundeskaſſe fließenden Einahmen des Poſt- und Telegraphen

weſens hat Württemberg keinen Theil.

5) Zum XI. Abſchnitt der Verfaſſung:

In Württemberg kommen die im XI. Abſchnitt der Verfaſſung enthaltenen

Vorſchriften nach näherer Beſtimmung der Militär-Konvention vom 21/25. No

vember 1870 in Anwendung.

6) Zum Artikel 80 der Verfaſſung:

Die Einführung der nachſtehend genannten Geſetze des Norddeutſchen Bun

des als Bundesgeſetze erfolgt für Württemberg, ſtatt von den im Artikel 80

feſtgeſetzten, von den nachſtehend genannten Zeitpunkten an, nämlich:

I. vom 1. Juli 1871 an:

1) des Geſetzes, betreffend die vertragsmäßigen Zinſen, vom 14. No

vember 1867,

2) des Geſetzes, betreffend die Errichtung eines oberſten Gerichtshofes

für Handelsſachen, vom 12. Juni 1869;

II. vom 1. Januar 1872 an:

1) des Geſetzes, betreffend die Beſchlagnahme des Arbeits- oder Dienſt

lohns, vom 21. Juni 1869,

2) des Geſetzes über die Ausgabe von Papiergeld, vom 16. Juni 1870.

Die Einführung des Geſetzes, Maßregeln gegen die Rinderpeſt betreffend,

vom 7. April 1869 als Bundesgeſetz bleibt für Württemberg der Bundesgeſetz

gebung vorbehalten. Daſſelbe gilt mit der, aus der vorſtehenden Beſtimmung

unter Nr. 4 ſich ergebenden Beſchränkung von den im Artikel 80 unter II.

Nr. 4 genannten, auf das Poſt- und Telegraphenweſen bezüglichen Geſetzen.

Das Geſetz, betreffend die Schließung und Beſchränkung der öffentlichen

Spielbanken, vom 1. Juli 1868, wird in Württemberg, vom Tage der Wirk

ſamkeit der Bundesverfaſſung an, als Bundesgeſetz eingeführt.

Artikel 3.

Der gegenwärtige Vertrag ſoll unverzüglich den geſetzgebenden Faktoren Württem

bergs, beziehungsweiſe des Norddeutſchen Bundes, Badens und Heſſens zur verfaſſungs
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mäßigen Zuſtimmung vorgelegt und, nach Ertheilung dieſer Zuſtimmung, ratifizirk

werden.

Der Austauſch der Ratifikations-Urkunden ſoll im Laufe des Monats Dezember

d. J. in Berlin erfolgen.

So geſchehen, Berlin, den 25. November 1870.

Mittnacht. v. Frieſen. v. Freydorf. Hofmann.

(L. S.) (L. S.) (L. S.) (L. S.)

v. Suckow. Delbrück. Türckheim.

(L. S.) (L. S.) (L. S.)
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Verhandelt Berlin, den 25. November 1870.

Bei Unterzeichnung des am heutigen Tage über den Beitritt Württembergs zu der,

zwiſchen dem Norddeutſchen Bunde, Baden und Heſſen vereinbarten Verfaſſung des

Deutſchen Bundes abgeſchloſſenen Vertrages haben ſich die unterzeichneten Bevollmäch

tigten über nachſtehende Punkte verſtändigt:

1) Die in dem Protokoll d. d. Verſailles den 15. November d. J. zwiſchen den

Bevollmächtigten des Norddeutſchen Bundes, Badens und Heſſens getroffenen

Verabredungen beziehungsweiſe von den Bevollmächtigten des Norddeutſchen Bun

des abgegebenen Erklärungen:

a) über den Beginn der Wirkſamkeit der Verfaſſung,

b) über den Zeitpunkt für den Beginn der Gemeinſchaft der Ausgaben für

das Landheer,

c) zu Artikel 18 der Verfaſſung,

d) zu den Artikeln 35 und 38 der Verfaſſung,

e) zu Artikel 56 der Verfaſſung,

f) zu Artikel 62 der Verfaſſung,

g) zu Artikel 78 der Verfaſſung, und

h) zu Artikel 80 der Verfaſſung

finden auch auf Württemberg Anwendung.

2) Zu Artikel 45 der Verfaſſung wurde anerkannt, daß auf den Württembergiſchen

Eiſenbahnen bei ihren Bau-, Betriebs- und Verkehrsverhältniſſen nicht alle in

dieſem Artikel aufgeführten Transportgegenſtände in - allen Gattungen von Ver

kehren zum Ein-Pfennig-Satz befördert werden können.

3) Zum Artikel 2, Nr. 4 des Vertrages vom heutigen Tage war man darüber ein

verſtanden, daß die Ausdehnung der im Norddeutſchen Bunde über die Vorrechte

der Poſt geltenden Beſtimmungen auf den internen Verkehr Württembergs inſo

weit von der Zuſtimmung Württembergs abhängen ſoll, als dieſe Beſtimmungen

der Poſt Vorrechte beilegen, welche derſelben nach der gegenwärtigen Geſetzgebung

in Württemberg nicht zuſtehen.

Vorgeleſen, genehmigt und unterſchrieben.

Mittnacht. v. Frieſen. - v. Freydorf. Hofmann,

v. Suckow. Delbrück. Türckheim.



ANilitär-Konvention

zwiſchen

dem Norddeutſchen Bunde und Württemberg.

Seine Majeſtät der König von Württemberg und Seine Majeſtät der König von

Preußen im Namen des Norddeutſchen Bundes, in der Abſicht, die Beſtimmungen

der zwiſchen Ihnen vereinbarten Verfaſſung des Deutſchen Bundes über das Bundes

kriegsweſen den beſonderen Verhältniſſen des Königreichs Württemberg anzupaſſen, haben

Unterhandlungen eröffnen laſſen und zu Ihren Bevollmächtigten ernannt, und zwar:

Seine Majeſtät der König von Württemberg:

Allerhöchſtihren Kriegsminiſter, General-Lieutenant Albert von Suckow;

Seine Majeſtät der König von Preußen:

Allerhöchſtihren Staats-, Kriegs- und Marine-Miniſter, General der Infan

terie Albrecht von Roon,

von welchen Bevollmächtigten, nach Vorlegung und gegenſeitiger Anerkennung ihrer

Vollmachten die nachſtehende

Militärfonvention

verabredet und geſchloſſen iſt.

Artikel 1.

Die Königlich Württembergiſchen Truppen als Theil des Deutſchen Bundesheeres

bilden ein in ſich geſchloſſenes Armeekorps nach der anliegenden Formation nebſt der

entſprechenden Anzahl von Erſatz- und Beſatzungstruppen nach Preußiſchen Normen im

Falle der Mobilmachung oder Kriegsbereitſchaft.

Artikel 2.

Die hierdurch bedingte neue Organiſation der Königlich Württembergiſchen Trup

pen ſoll in drei Jahren nach erfolgter Anordnung zur Rückkehr von dem gegenwärtigen

Kriegsſtand auf den Friedensfuß vollendet ſein.
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Artikel 3.

Von dieſer Rückkehr an bilden, beginnend mit einem noch näher zu beſtimmenden

Tage, die Königlich Württembergiſchen Truppen das vierzehnte Deutſche Bundesarmee

korps mit ihren eigenen Fahnen und Feldzeichen und erhalten die Diviſionen, Brigaden,

Regimenter und ſelbſtſtändigen Bataillone des Armeekorps die entſprechende laufende

Nummer in dem Deutſchen Bundesheere neben der Nummerirung im Königlich Würt

tembergiſchen Verbande. h

Artikel 4.

Die Unterſtellung der Königlich Württembergiſchen Truppen unter den Oberbefehl

Seiner Majeſtät des Königs von Preußen als Bundesfeldherrn beginnt ebenfalls an

einem noch näher zu beſtimmenden Tage und wird in den bisherigen Fahneneid in der

Weiſe aufgenommen, daß es an der betreffenden Stelle heißt:

„daß ich Seiner Majeſtät dem Könige während meiner Dienſtzeit als Soldat

treu dienen, dem Bundesfeldherrn und den Kriegsgeſetzen Gehorſam leiſten

und mich ſtets als tapferer und ehrliebender Soldat verhalten will. So wahr

mir Gott helfe.“

Artikel 5.

Die Ernennung, Beförderung, Verſetzung u. ſ. w. der Offiziere und Beamten des

Königlich Württembergiſchen Armeekorps erfolgt durch Seine Majeſtät den König von

Württemberg, diejenige des Höchſtkommandirenden für das Armeekorps nach vorgängiger

Zuſtimmung. Seiner Majeſtät des Königs von Preußen als Bundesfeldherr. Seine

Majeſtät der König von Württemberg genießt als Chef Seiner Truppen die Ihm

Allerhöchſt zuſtehenden Ehren und Rechte und übt die entſprechenden gerichtsherrlichen

Befugniſſe ſammt dem Beſtätigungs- und Begnadigungsrecht bei Erkenntniſſen gegen

Angehörige des Armeekorps aus, welche über die Befugniſſe des Armeekorpskomman

danten, beziehungsweiſe des Königlich Württembergiſchen Kriegsminiſteriums hinausgehen.

Artikel 6.

Unbeſchadet der dem Bundesfeldherrn gemäß der Bundesverfaſſung zuſtehenden

Rechte der Disponirung über alle Bundestruppen und ihrer Dislozirung ſoll für die

Dauer friedlicher Verhältniſſe das Württembergiſche Armeekorps in ſeinem Verband

und in ſeiner Gliederung erhalten bleiben und im eigenen Lande dislozirt ſein; eine

hiervon abweichende Anordnung des Bundesfeldherrn, ſowie die Dislozirung anderer

2
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Deutſcher Truppentheile in das Königreich Württemberg ſoll in friedlichen Zeiten nur

mit Zuſtimmung Seiner Majeſtät des Königs von Württemberg erfolgen, ſofern es ſich

nicht um Beſetzung Süddeutſcher oder Weſtdeutſcher Feſtungen handelt.

Artikel 7.

Ueber die Ernennung der Kommandanten für die im Königreich Württemberg ge

legenen feſten Plätze, welche nach Artikel 65 der Bundesverfaſſung dem Bundesfeldherrn

zuſteht, ſowie über die Demſelben gleichermaßen zuſtehende Berechtigung, neue Befeſtig

ungen innerhalb des Königreichs anzulegen, wird ſich der Bundesfeldherr eintretenden

Falls mit dem König von Württemberg vorher in Vernehmen ſetzen; ebenſo wenn der

Bundesfeldherr einen von Ihm zu ernennenden Offizier aus dem Königlich Württem

bergiſchen Armeekorps wählen will.

Um der Beurtheilung dieſer Ernennungen eine Grundlage zu gewähren, werden

über die Offiziere des Königlich Württembergiſchen Armeekorps vom Stabsoffizier auf

wärts alljährlich Perſonal- und Qualifikations-Berichte nach Preußiſchem Schema auf

geſtellt und Seiner Majeſtät dem Bundesfeldherrn vorgelegt.

Artikel 8.

Zur Beförderung der Gleichmäßigkeit in der Ausbildung und dem inneren Dienſt

der Truppen werden nach gegenſeitiger Verabredung einige Königlich Württembergiſche

Offiziere je auf 1–2 Jahre in die Königlich Preußiſche Armee und Königlich Preußiſche

Offiziere in das Königlich Württembergiſche Armeekorpskommandirt.

Hinſichtlich etwa wünſchenswerther Verſetzung einzelner Offiziere aus Königlich

Württembergiſchen Dienſten in die Königlich Preußiſche Armee oder umgekehrt haben

in jedem Spezialfalle beſondere Verabredungen ſtattzufinden.

Artikel 9.

Der Bundesfeldherr, welchem nach Artikel 63 das Recht zuſteht, ſich jederzeit durch

Inſpektionen von der Verfaſſung der einzelnen Kontingente zu überzeugen, wird die

Königlich Württembergiſchen Truppen alljährlich mindeſtens einmal entweder Allerhöchſt

ſelbſt inſpiziren, oder durch zu ernennende Inſpekteure, deren Perſonen vorher Seiner

Majeſtät dem König von Württemberg bezeichnet werden ſollen, in den Garniſonen oder

bei den Uebungen inſpiziren laſſen.

Die in Folge ſolcher Inſpizirungen bemerkten ſachlichen und perſönlichen Mißſtände

wird der Bundesfeldherr dem Könige von Württemberg mittheilen, welcher ſeinerſeits
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dieſelben abſtellen und von dem Geſchehenen alsdann dem Bundesfeldherrn Anzeige

machen läßt.

Artikel 10.

Für die Organiſation des Königlich Württembergiſchen Armeekorps ſind – ſo

lange und inſoweit nicht auf dem Wege der Bundesgeſetzgebung anders beſtimmt wird

– die derzeitigen Preußiſchen Normen maßgebend.

Es kommen demgemäß in dem Königreich Württemberg, außer dem Norddeutſchen

Geſetz über die Verpflichtung zum Kriegsdienſt vom 9. November 1867, nebſt der dazu

gehörigen Militär-Erſatzinſtruktion vom 26. März 1868, insbeſondere alle Preußiſchen

Exerzier- und ſonſtigen Reglements, Inſtruktionen und Reſkripte zur Ausführung, na

mentlich die Verordnung über die Ehrengerichte vom 20. Juli 1843, die für Krieg und

Frieden gegebenen Beſtimmungen über Aushebung, Dienſtzeit, Servis-, Verpflegungs

und Invalidenweſen, Mobilmachung u. ſ. w., über den Erſatz des Offizierkorps und

über das Militär-Erziehungs- und Bildungsweſen.

Ausgenommen ſind von der Gemeinſamkeit in den Einrichtungen des Königlich

Württembergiſchen Armeekorps mit denjenigen der Königlich Preußiſchen Armee: die

Militär-Kirchenordnung, das Militär-Strafgeſetzbuch und die Militär-Strafgerichtsord

nung, ſowie die Beſtimmungen über Einquartirrung und Erſatz von Flurbeſchädigungen,

worüber in dem Königreich Württemberg die derzeit beſtehenden Geſetze und Einrichtun

gen vorerſt und bis zur Regelung im Wege der Bundesgeſetzgebung in Geltung ver

bleiben.

Die Gradabzeichen, ſowie die Benennungen und der Modus der Verwaltung ſind

in dem Königlich Württembergiſchen Armeekorps dieſelben wie in der Königlich Preu

ßiſchen Armee. Die Beſtimmungen über die Bekleidung für das Königlich Württem

bergiſche Armeekorps werden von Seiner Majeſtät dem König von Württemberg gegeben

und es ſoll dabei den Verhältniſſen der Bundesarmee die möglichſte Rechnung getragen

werden.

Artikel 11.

Im Falle eines Krieges ſteht von deſſen Ausbruch bis zu deſſen Beendigung die

obere Leitung des Telegraphenweſens, ſoweit ſolches für die Kriegszwecke eingerichtet iſt,

dem Bundesfeldherrn zu.

Die Königlich Württembergiſche Regierung wird bereits während des Friedens die
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bezüglichen Einrichtungen in Uebereinſtimmung mit denjenigen des Norddeutſchen Bundes

treffen, und insbeſondere bei dem Ausbau des Telegraphennetzes darauf Bedacht nehmen,

auch eine der Kriegsſtärke Ihres Armeekorps entſprechende Feldtelegraphie zu organiſiren.

Artikel 12.

Aus der von Württemberg nach Art. 62 der Bundesverfaſſung zur Verfügung zu

ſtellenden Summe beſtreitet die Königlich Württembergiſche Regierung, nach Maßgabe

des Bundeshaushalts-Etats, den Aufwand für die Unterhaltung des Königlich Württem

bergiſchen Armeekorps, einſchließlich Neuanſchaffungen, Bauten, Einrichtungen u. ſ. w.

in ſelbſtſtändiger Verwaltung, ſowie den Antheil Württembergs an den Koſten für die

gemeinſchaftlichen Einrichtungen des Geſammtheeres – Central-Adminiſtration, Feſtun

gen, Unterhaltung der Militär-Bildungs-Anſtalten, einſchließlich der Kriegsſchulen und

militärärztlichen Bildungs-Anſtalten, der Examinations-Commiſſionen, der militärwiſſen

ſchaftlichen und techniſchen Inſtitute, des Lehrbataillons, der Militär- und Artillerie

Schießſchule, der Militär-Reitſchule, der Central-Turn-Anſtalt und des großen General

ſtabs. Erſparniſſe, welche unter voller Erfüllung der Bundespflichten als Ergebniſſe

der obwaltenden beſonderen Verhältniſſe möglich werden, verbleiben zur Verfügung

Württembergs.

Das Königlich Württembergiſche Armeekorps partizipirt an den gemeinſchaftlichen

Einrichtungen und wird im großen Generalſtabe verhältnißmäßig vertreten ſein.

Artikel 13.

Die Zahlung der von Württemberg nach Artikel 62 der Bundesverfaſſung aufzu

bringenden Summe beginnt mit dem erſten Tag des Monats, welcher auf die Anord

nung zur Rückkehr der Königlich Württembergiſchen Truppen von dem Kriegszuſtande

auf den Friedensfuß folgt. In den Etat und die Abrechnung des Bundesheeres tritt

das Königlich Württembergiſche Armeekorps jedoch erſt mit dem 1. Januar 1872 ein.

Während der im Artikel 2 verabredeten dreijährigen Uebergangszeit wird für den

Etat des Königlich Württembergiſchen Armeekorps die Rückſicht auf die in dieſer

Periode zu vollziehende neue Organiſation maßgebend ſein, und zwar ſowohl in Be

ziehung auf die in Anſatz zu bringenden Beträge, als auch in Beziehung auf die Zu

läſſigkeit der gegenſeitigen Uebertragung einzelner Titel und der Uebertragung gleich

namiger Titel aus einem Jahre ins andere.

S

s
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Artikel 14.

Verſtärkungen der Königlich Württembergiſchen Truppen durch Einziehung der

Beurlaubten, ſowie die Kriegsformationen derſelben und endlich deren Mobilmachung

hängen von den Anordnungen des Bundesfeldherrn ab. Solchen Anordnungen iſt alle

zeit und im ganzen Umfange Folge zu leiſten. Die hierdurch erwachſenden Koſten trägt

die Bundeskaſſe, jedoch ſind die Königlich Württembergiſchen Kaſſen verpflichtet, inſo

weit ihre vorhandenen Fonds ausreichen, die nothwendigen Gelder vorzuſchießen.

Artikel 15.

Zur Vermittelung der dienſtlichen Beziehungen des Königlich Württembergiſchen

Armeekorps zu dem Deutſchen Bundesheer findet ein direkter Schriftwechſel zwiſchen

dem Königlich Preußiſchen und dem Königlich Württembergiſchen Kriegsminiſterium

ſtatt und erhält letzteres auf dieſe Weiſe alle betreffenden zur Zeit gültigen oder ſpäter

zu erlaſſenden Reglements, Beſtimmungen u. ſ. w. zur entſprechenden Ausführung.

Nebendem wird die Königlich Württembergiſche Regierung jederzeit in dem Bundes

ausſchuß für das Landheer und die Feſtungen vertreten ſein.

Artikel 16.

Die gegenwärtige Convention ſoll nach erfolgter Genehmigung durch die legislativen

Organe ratifizirt und es ſollen die Ratifikations-Urkunden gleichzeitig mit den Erklä

rungen über die Ratifikation der am heutigen Tage vereinbarten Verfaſſung des Deut

ſchen Bundes in Berlin ausgetauſcht werden.

Zu Urkund deſſen haben die Bevollmächtigten die gegenwärtige Konvention in

doppelter Ausfertigung vollzogen und unterſiegelt.

- Hauptquartier Verſailles, den 21. November 1870.
So geſchehen Berlin, den 25. November 1870.

(gez.) von Roon. (gez.) von Suckow.

(L. S.) (L. S.)
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Iriedens-Jormation

des

Königlich Württembergiſchen Armee-Korps.

Ein General-Commando,

zwei Diviſions-Commandos,

vier Infanterie-Brigade-Commandos,

zwei Kavallerie-Brigade-Commandos,

ein Artillerie-Brigade-Commando,

acht Infanterie-Regimenter à drei Bataillone,

vier Kavallerie-Regimenter à fünf Eskadrons,

ein Feld-Artillerie-Regiment mit

drei Fuß-Abtheilungen à vier Batterien,

eine Feſtungs-Artillerie-Abtheilung mit

vier Feſtungs-Compagnieen,

ein Pionier-Bataillon,

ein Train-Bataillon,

ſechzehn Landwehr-Bezirks-Commandos,

die entſprechenden Adminiſtrationen.

Kriegs-Iormation

des

Königlich Württembergiſchen Armee-Korps.

I. Feldtruppen:

a) Commando-Behörden:

ein General-Commando (nebſt Feld-Gendarmerie-Detachement und Stabswache),

zwei Infanterie-Diviſions-Commandos,
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zwei Kavallerie-Brigade-Commandos,

ein Commando der Reſerve-Artillerie.

b) Infanterie, die Regimenter à 3 Bataillone,

c) Kavallerie, die Regimenter à 4 Eskadrons,

d) Artillerie. Die im Frieden vorhandenen Abtheilungsſtäbe;

die Batterieen à 6 Geſchütze,

dazu eine Colonnen-Abtheilung, beſtehend aus dem Stabe, 4. Infanterie

und 4 Artillerie-Munitions-Colonnen.

e) Pioniere, 3 ſelbſtſtändige Compagnieen, nebſt leichtem Feldbrückentrain, Schanz

zeug-Colonne und Ponton-Colonne.

f) Trains:

Stab des Train-Bataillons,

5 Proviant-Colonnen,

3 Sanitäts-Detachements, einſchließlich Krankenträger-Compagnieen,

1 Pferde-Depot,

1 Feldbäckerei-Colonne,

1 Train-Begleitungs-Eskadron,

Fuhrpark-Colonnen (circa 5 à 80 Fahrzeuge).

g) Adminiſtrationen:

1) die Intendanturen, und zwar:

die Corps-Intendantur,

drei Diviſions-Intendanturen (je eine für die beiden Infanterie-Diviſionen,

eine für die Reſerve-Artillerie),

2) die Corps-Kriegs-Kaſſe,

3) die Feld-Proviant-Aemter, und zwar:

ein Feld-Haupt-Proviant-Amt,

drei Feld-Proviant-Aemter (je eins für die beiden Infanterie-Diviſionen,

eins für die Reſerve-Artillerie),

ein Feldbäckerei-Amt,

4) das dirigirende ärztliche Perſonal,

5) zwölf Feld-Lazarethe,

6) das Lazareth-Reſerve-Perſonal,
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7) ein Lazareth-Reſerve-Depot,

8) die Feldpoſt, und zwar:

ein Feldpoſt-Amt,

vier Feldpoſt-Expeditionen, von welchen letzteren je eine für die beiden In

fanterie-Diviſionen, eine für die Reſerve (Kavallerie und Artillerie) be

ſtimmt iſt; die vierte bleibt zunächſt dem Feldpoſt-Amt attachirt und wird

nach Maßgabe des eintretenden Bedürfniſſes der Avantgarde 2c. überwieſen,

9) das Auditoriat,

10) die Geiſtlichkeit.

II. Immobile Behörden:

ein ſtellvertretendes General-Commando,

vier ſtellvertretende Infanterie-Brigade-Commandos,

eine Inſpektion der Erſatz-Eskadrons,

ein Commando der immobilen Artillerie,

eine immobile Intendantur,

ein ſtellvertretender Corps-General-Arzt.

III. Erſatz-Truppen:

acht Erſatz-Bataillone,

vier Erſatz-Eskradrons,

eine Artillerie-Erſatz-Abtheilung á 2 Batterieen zu je 6 Geſchützen,

eine Pionier-Erſatz-Compagnie,

eine Train-Erſatz-Abtheilung.

IV. Beſatzungs-Truppen:

16 Landwehr-Bataillone,

1 bis 2 Beſatzungs-Kavallerie-Regimenter,

3 Reſerve-Fuß-Batterieen à 6 Geſchütze,

8 Feſtungs-Artillerie-Compagnieen, mit den erforderlichen Abtheilungsſtäben,

3 Feſtungs-Pionier-Compagnieen.

Sämmtliche Truppen in Kriegs- und Friedens-Formation nach Königlich Preußiſchen

Etats-Stärken; inſoweit hiernach die Friedensſtärke den verfaſſungsmäßigen Prozentſatz

der Bevölkerungsziffer überſteigt, bleiben die erforderlichen Modifikationen beſonderer

Vereinbarung vorbehalten.
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Vertrag mit Baden und Heſſen.

Verhandelt Verſailles, den 15. November 1870.

Nachdem Seine Majeſtät der König von Preußen, im Namen des Norddeut

ſchen Bundes, Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Baden und Seine Kö

nigliche Hoheit der Großherzog von Heſſen und bei Rhein übereingekommen ſind, über

die Gründung eines Deutſchen Bundes in Verhandlung zu treten und zu dieſem Zwecke

bevollmächtigt haben, und zwar:

Seine Majeſtät der König von Preußen, im Namen des Norddeutſchen Bundes:

den Kanzler des Norddeutſchen Bundes, Allerhöchſtihren Präſidenten des

Staats-Miniſteriums und Miniſter der auswärtigen Angelegenheiten, Grafen

Otto von Bismarck-Schönhauſen, -

den Königlich Sächſiſchen Staats-Miniſter der Finanzen und der auswär

tigen Angelegenheiten, Richard Freiherrn von Frieſen

Und

den Präſidenten des Bundeskanzler-Amts, Allerhöchſtihren Staats-Miniſter

Martin Friedrich Rudolph Delbrück,

Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Baden:

Allerhöchſtihren Präſidenten des Staats-Miniſteriums und Staats-Miniſter

des Innern Dr. Julius Jolly und -

Allerhöchſtihren Präſidenten des Miniſteriums des Großherzoglichen Hauſes

und der auswärtigen Angelegenheiten Rudolf von Freydorf,

Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Heſſen und bei Rhein:

Allerhöchſtihren Präſidenten des Geſammt-Miniſteriums und Miniſter des

Großherzoglichen Hauſes und des Aeußern ſowie des Innern, Wirklichen Ge

heimen Rath Freiherrn Reinhard von Dalwigk zu Lichtenfels und

3
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Allerhöchſtihren außerordentlichen Geſandten und bevollmächtigten Miniſter

Geheimen Legationsrath Karl Hofmann,

ſind dieſe Bevollmächtigten in Verſailles zuſammengetreten und haben ſich, nach gegen

ſeitiger Vorlegung und Anerkennung ihrer Vollmachten, über die anliegende Verfaſſung

des Deutſchen Bundes verſtändigt.

Sie ſind ferner darüber einverſtanden, daß dieſe Verfaſſung vorbehaltlich der weiter

unten zu erwähnenden Maßgaben, mit dem 1. Januar 1871 in Wirkſamkeit treten ſoll,

und ertheilen ſich deshalb gegenſeitig die Zuſage, daß ſie unverzüglich den geſetzgebenden

Faktoren des Norddeutſchen Bundes, beziehungsweiſe Badens und Heſſens zur verfaſ

ſungsmäßigen Zuſtimmung vorgelegt und, nach Ertheilung dieſer Zuſtimmung, im Laufe

des Monats Dezember ratifizirt werden ſoll. Der Austauſch der Ratifikations-Erklä

rungen ſoll in Berlin erfolgen.

In Betracht der großen Schwierigkeiten, welche theils die vorgerückte Zeit, theils

die Fortdauer des Krieges, theils endlich die in einigen betheiligten Staaten bereits er

folgte Regulirung des Landesbudgets der Aufſtellung eines Etats für die Militär-Ver

waltung des Deutſchen Bundes für das Jahr 1871 entgegenſtellen, iſt man übereinge

kommen, daß die Gemeinſchaft der Ausgaben für das Landheer erſt mit dem 1. Januar

1872 beginnen ſoll. Bis zu dieſem Tage wird daher der Ertrag der im Artikel 35

bezeichneten gemeinſchaftlichen Abgaben nicht zur Bundeskaſſe fließen, ſondern den Staats

kaſſen Badens und Heſſens, letzterer rückſichtlich des auf Südheſſen fallenden Antheils,

verbleiben und es wird der Beitrag dieſer Staaten zu den Bundes-Ausgaben durch Ma

trikular-Beiträge aufgebracht werden, wegen deren Feſtſtellung dem im nächſten Jahre

zu berufenden Reichstage eine Vorlage gemacht werden wird.

Auch die Beſtimmungen in den Artikeln 49–52 der Bundesverfaſſung ſollen für

Baden erſt mit dem 1. Januar 1872 in Wirkſamkeit treten, damit die für die Ueber

leitung der Landesverwaltung der Poſten und Telegraphen in die Bundesverwaltung

erforderliche Zeit gewonnen werde.

Im Uebrigen wurden noch nachſtehende, im Laufe der Verhandlungen abgegebene

Erklärungen in gegenwärtiges Protokoll niedergelegt:

Man war darüber einverſtanden,

1) zu Artikel 18 der Verfaſſung, daß zu den, einem Beamten zuſtehenden

Rechten im Sinne des zweiten Abſatzes dieſes Artikels diejenigen Rechte nicht
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gehören, welche ſeinen Hinterbliebenen in Beziehung auf Penſionen oder Unter

ſtützungen etwa zuſtehen;

2) zu den Artikeln 35 und 38 der Verfaſſung, daß die nach Maßgabe der

Zollvereins-Verträge auch ferner zu erhebenden Uebergangs-Abgaben von Brannt

wein und Bier ebenſo anzuſehen ſind, wie die auf die Bereitung dieſer Getränke

gelegten Abgaben;

3) zu Artikel 38 der Verfaſſung, daß, ſo lange die jetzige Beſteuerung des

Bieres in Heſſen fortbeſteht, nur der dem Betrage der norddeutſchen Braumalz

ſteuer entſprechende Theil der heſſiſchen Bierſteuer in die Bundeskaſſe fließen wird;

4) zum VIII. Abſchnitt der Verfaſſung, daß die Verträge, durch welche das

5)

Verhältniß des Poſt- und Telegraphenweſens in Heſſen zum Norddeutſchen Bunde

jetzt geregelt iſt, durch die Bundes-Verfaſſung nicht aufgehoben ſind. Insbeſon

dere behält es hinſichtlich der Zahlung des Kanons und der Chauſſeegeld-Ent

ſchädigung, ſowie der Entſchädigung für Wege- und Brückengelder und ſonſtige

Kommunikations-Abgaben, ferner hinſichtlich der Vergütung für Benutzung der

Staats- und Privatbahnen, und hinſichtlich der Behandlung des Portofreiheits

weſens in Südheſſen, bis zum Ende des Jahres 1875 ſein Bewenden bei dem

jetzt beſtehenden Zuſtande. Für die Zeit vom 1. Januar 1876 ab fällt die

Zahlung des Kanons und der Chauſſeegeld-Entſchädigung weg. Wie es in Be

zug auf die Vergütung für die poſtaliſche Benutzung der Eiſenbahnen, ſowie in

Bezug auf die ſüdheſſiſchen Portofreiheiten für die Zeit nach dem 1. Januar 1876

zu halten ſei, bleibt ſpäterer Verſtändigung vorbehalten. Die Entſchädigung für

Wege- und Brückengelder und ſonſtige Kommunikations-Abgaben wird auch nach

dem 1. Januar 1876 an die Großherzoglich Heſſiſche Regierung gezahlt, wogegen

dieſe die Entſchädigung der Berechtigten auch für die Zukunft wie bisher über

nimmt;

zu Artikel 52 der Verfaſſung wurde von den Badiſchen Bevollmächtigten

beunerkt, daß die finanziellen Ergebniſſe der Poſt- und Telegraphen-Verwaltung

des Bundes, wie ſie ſich bisher geſtaltet hätten und in dem Bundes-Haushalts

Etat für 1871 veranſchlagt ſeien, ungeachtet der im Artikel 52 getroffenen Be

ſtimmung, keine Gewähr dafür leiſteten, daß der auf Baden fallende Antheil an

den Einnahmen dieſer Verwaltungen auch nur annähernd diejenige Einnahme

/
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ergeben werde, welche es gegenwärtig aus ſeiner eignen Verwaltung zum Betrage

von durchſchnittlich 130,000 Thalern beziehe. Sie hielten es deshalb für billig,

daß Baden durch eine beſondere Verabredung vor einem, ſeinen Haushalt em

pfindlich berührenden Einnahme-Ausfall geſichert werde.

Wenngleich von anderen Seiten die Beſorgniß der Badiſchen Bevollmäch

tigten als begründet nicht anerkannt werden konnte, ſo einigte man ſich noch da

hin, daß, wenn im Laufe der Uebergangs-Periode der nach dem Prozent-Verhält

niß ſich ergebende Antheil Badens an den im Bunde aufkommenden Poſtüber

ſchüſſen in einem Jahre die Summe von 100,000 Thalern nicht erreichen ſollte,

der an dieſer Summe fehlende Betrag Baden auf ſeine Matrikular-Beiträge zu

Gute gerechnet werden ſoll. Eine ſolche Anrechnung wird jedoch nicht ſtattfinden

in einem Jahre, in welches kriegeriſche Ereigniſſe fallen, an denen der Bund

betheiligt iſt;

6) zu Artikel 56 der Verfaſſung bemerkten die Bevollmächtigten des Norddeut

ſchen Bundes auf Anfrage der Großherzoglich Badiſchen Bevollmächtigten, daß

das Bundespräſidium ſchon bisher, nach Vernehmung des zuſtändigen Ausſchuſſes

des Bundesraths, Bundeskonſulate errichtet habe, wenn eine ſolche Einrichtung

an einem beſtimmten Platze durch das Intereſſe auch nur eines Bundesſtaates

geboten worden ſei. Sie verbanden damit die Zuſage, daß in dieſem Sinne

auch in Zukunft werde verfahren werden;

7) zu Artikel 62 der Verfaſſung wurde verabredet, daß die Zahlung der nach

dieſem Artikel von Baden aufzubringenden Beiträge mit dem erſten Tage des

Monats beginnen ſoll, welcher auf die Anordnung zur Rückkehr der Badiſchen

Truppen von dem Kriegszuſtande auf den Friedensfuß folgt;

8) zu Artikel 78 der Verfaſſung wurde allſeitig als ſelbſtverſtändlich angeſehen,

daß diejenigen Vorſchriften der Verfaſſung, durch welche beſtimmte Rechte ein

zelner Bundesſtaaten in deren Verhältniß zur Geſammtheit feſtgeſtellt ſind, nur

mit Zuſtimmung des berechtigten Bundesſtaates abgeändert werden können;

9) zu Artikel 80 der Verfaſſung war man in Beziehung auf das Geſetz, betref

fend die Errichtung eines oberſten Gerichtshofes für Handelsſachen vom 12. Juni

vor. J., darüber einig, daß eine entſprechende Vermehrung der Mitglieder dieſes



21

Gerichtshofes durch einen Nachtrag zu deſſen Etat für 1871 in Vorſchlag zu

bringen ſein werde.

Es wurde ferner allſeitig anerkannt, daß zu den im Norddeutſchen Bunde

ergangenen Geſetzen, deren Erklärung zu Geſetzen des Deutſchen Bundes der

Bundesgeſetzgebung vorbehalten bleibt, das Geſetz vom 21. Juli d. J., betreffend

den außerordentlichen Geldbedarf der Militär- und Marine-Verwaltung, nicht

gehört, und daß das Geſetz vom 31. Mai d. J., betreffend die St. Gotthard

Eiſenbahn, jedenfalls nicht ohne Veränderung ſeines Inhalts zum Bundesgeſetze

würde erklärt werden können.

Gegenwärtiges Protokoll iſt vorgeleſen, genehmigt und von den im Eingange ge

nannten Bevollmächtigten in Einem, in das Archiv des Bundeskanzler-Amts zu Berlin

niederzulegenden Exemplare vollzogen worden.

gez. v. Bismarck. Jolly. v. Dalwigk.

(L. S.) (L. S.) (L. S.)

v. Frieſen. v. Freydorf. Hofmann.

(L. S.) (L. S.) (i. S.)

Delbrück. 3.

(L. S.)



22

Verfaſſung

des

Deutſchen Bundes.

Seine Majeſtät der König von Preußen im Namen des Norddeutſchen Bundes,

Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Baden und Seine Königliche Hoheit der

Großherzog von Heſſen und bei Rhein für die ſüdlich vom Main belegenen Theile des

Großherzogthums Heſſen ſchließen einen ewigen Bund zum Schutze des Bundesgebietes

und des innerhalb deſſelben gültigen Rechtes, ſowie zur Pflege der Wohlfahrt des Deut

ſchen Volkes. Dieſer Bund wird den Namen Deutſcher Bund führen und wird

nachſtehende

Verfaſſung
haben.

I.

Bundesgebiet.

Artikel 1.

Das Bundesgebiet beſteht aus den Staaten Preußen mit Lauenburg, Sachſen,

Baden, Heſſen, Mecklenburg-Schwerin, Sachſen-Weimar, Mecklenburg-Strelitz, Olden

burg, Braunſchweig, Sachſen-Meiningen, Sachſen-Altenburg, Sachſen-Coburg

Gotha, Anhalt, Schwarzburg-Rudolſtadt, Schwarzburg-Sondershauſen, Waldeck, Reuß

älterer Linie, Reuß jüngerer Linie, Schaumburg-Lippe, Lippe, Lübeck, Bremen und

Hamburg.
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II.

Bundesgeſetzgebung.

Artikel 2.

Innerhalb dieſes Bundesgebietes übt der Bund das Recht der Geſetzgebung nach

Maßgabe des Inhalts dieſer Verfaſſung und mit der Wirkung aus, daß die Bundes

geſetze den Landesgeſetzen vorgehen. Die Bundesgeſetze erhalten ihre verbindliche Kraft

durch ihre Verkündigung von Bundes wegen, welche vermittelſt eines Bundesgeſetzblattes

geſchieht. Sofern nicht in dem publizirten Geſetze ein anderer Anfangstermin ſeiner

verbindlichen Kraft beſtimmt iſt, beginnt die letztere mit dem vierzehnten Tage nach dem

Ablauf desjenigen Tages, an welchem das betreffende Stück des Bundesgeſetzblattes in

Berlin ausgegeben worden iſt.

Artikel 3.

Für den ganzen Umfang des Bundesgebietes beſteht ein gemeinſames Indigenat

mit der Wirkung, daß der Angehörige (Unterthan, Staatsbürger) eines jeden Bundes

ſtaates in jedem anderen Bundesſtaate als Inländer zu behandeln und demgemäß zum

feſten Wohnſitz, zum Gewerbebetriebe, zu öffentlichen Aemtern, zur Erwerbung von

Grundſtücken, zur Erlangung des Staatsbürgerrechtes und zum Genuſſe aller ſonſtigen

bürgerlichen Rechte unter denſelben Vorausſetzungen wie der Einheimiſche zuzulaſſen, auch

in Betreff der Rechtsverfolgung und des Rechtsſchutzes demſelben gleich zu behandeln iſt.

In der Ausübung dieſer Befugniß darf der Bundesangehörige weder durch die

Obrigkeit ſeiner Heimath, noch durch die Obrigkeit eines anderen Bundesſtaates be

ſchränkt werden.

Diejenigen Beſtimmungen, welche die Armenverſorgung und die Aufnahme in den

lokalen Gemeindeverband betreffen, werden durch den im erſten Abſatz ausgeſprochenen

Grundſatz nicht berührt.

Ebenſo bleiben bis auf Weiteres die Verträge in Kraft, welche zwiſchen den einzel

nen Bundesſtaaten in Beziehung auf die Uebernahme von Auszuweiſenden, die Verpfle

gung erkrankter und die Beerdigung verſtorbener Staatsangehörigen beſtehen.

Hinſichtlich der Erfüllung der Militärpflicht im Verhältniß zu dem Heimathslande

wird im Wege der Bundesgeſetzgebung das Nöthige geordnet werden.
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Dem Auslande gegenüber haben alle Bundesangehörigen gleichmäßig Anſpruch auf

den Bundesſchutz. - -

Artikel 4.

Der Beaufſichtigung Seitens des Bundes und der Geſetzgebung deſſelben unter

liegen die nachſtehenden Angelegenheiten:

1) die Beſtimmungen über Freizügigkeit, Heimaths- und Niederlaſſungs-Verhältniſſe,

Staatsbürgerrecht, Paßweſen und Fremden-Polizei und über den Gewerbebetrieb,

einſchließlich des Verſicherungsweſens, ſoweit dieſe Gegenſtände nicht ſchon durch

den Artikel 3 dieſer Verfaſſung erledigt ſind, desgleichen über die Koloniſation

und die Auswanderung nach außerdeutſchen Ländern;

2) die Zoll- und Handelsgeſetzgebung und die für Bundeszwecke zu verwendenden

Steuern;

3) die Ordnung des Maaß-, Münz- und Gewichts-Syſtems, nebſt Feſtſtellung der

Grundſätze über die Emiſſion von fundirtem und unfundirtem Papiergelde;

4) die allgemeinen Beſtimmungen über das Bankweſen;

5) die Erfindungs-Patente;

6) der Schutz des geiſtigen Eigenthums;

7) Organiſation eines gemeinſamen Schutzes des Deutſchen Handels im Auslande,

der Deutſchen Schifffahrt und ihrer Flagge zur See und Anordnung gemein

ſamer konſulariſcher Vertretung, welche vom Bunde ausgeſtattet wird;

8) das Eiſenbahnweſen und die Herſtellung von Land- und Waſſerſtraßen im In

tereſſe der Landesvertheidigung und des allgemeinen Verkehrs;

9) der Flößerei- und Schifffahrtsbetrieb auf den mehreren Staaten gemeinſamen

Waſſerſtraßen und der Zuſtand der letzteren, ſowie die Fluß- und ſonſtigen

Waſſerzölle;

10) das Poſt- und Telegraphenweſen;

11) Beſtimmungen über die wechſelſeitige Vollſtreckung von Erkenntniſſen in Civil

ſachen und Erledigung von Requiſitionen überhaupt; -

12) ſowie über die Beglaubigung von öffentlichen Urkunden;

13) die gemeinſame Geſetzgebung über das Obligationenrecht, Strafrecht, Handels

und Wechſelrecht und das gerichtliche Verfahren;

14) das Militärweſen des Bundes und die Kriegsmarine;
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15) Maßregeln der Medizinal- und Veterinärpolizei;

16) die Beſtimmungen über die Preſſe und das Vereinsweſen.

Artikel 5.

Die Bundesgeſetzgebung wird ausgeübt durch den Bundesrath und den Reichstag.

Die Uebereinſtimmung der Mehrheits-Beſchlüſſe beider Verſammlungen iſt zu einem

Bundesgeſetze erforderlich und ausreichend.

Bei Geſetzesvorſchlägen über das Militärweſen, die Kriegsmarine und die im

Artikel 35 bezeichneten Abgaben giebt, wenn im Bundesrathe eine Meinungsverſchiedenheit

ſtattfindet, die Stimme des Präſidiums den Ausſchlag, wenn ſie ſich für die Aufrecht

erhaltung der beſtehenden Eintrichtungen ausſpricht.

III.

Bundesrath.

Artikel 6.

Der Bundesrath beſteht aus den Vertretern der Mitglieder des Bundes, unter

welchen die Stimmführung ſich nach Maßgabe der Vorſchriften für das Plenum des ehe

maligen Deutſchen Bundes vertheilt, ſo daß Preußen mit den ehemaligen Stimmen von

Hannover, Kurheſſen, Holſtein, Naſſau und Frankfurt 17 Stimmen

führt, Sachſen . . . . . . 4

Baden . . . . . . 3

Heſſen . . . . . . Z

Mecklenburg-Schwerin 2

Sachſen-Weimar 1

Mecklenburg-Strelitz . . 1

Oldenburg . 1

Braunſchweig 2

Sachſen-Meiningen 1

Sachſen-Altenburg 1

Sachſen-Coburg-Gotha 1

Anhalt . . . . . 1

Latus 38
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Uebertrag . 38 Stimmen

Schwarzburg-Rudolſtadt . 1

Schwarzburg-Sondershauſen 1

Waldeck . 4 4

Reuß älterer Linie

Reuß jüngerer Linie .

Schaumburg-Lippe

Lippe .

Lübeck .

Bremen . « - 4 .

Hamburg . . . . . . 1

zuſammen 48 Stimmen.

Jedes Mitglied des Bundes kann ſo viel Bevollmächtigte zum Bundesrathe ernennen,

wie es Stimmen hat, doch kann die Geſammtheit der zuſtändigen Stimmen nur einheit

lich abgegeben werden.

Artikel 7.

Der Bundesrath beſchließt:

1) über die dem Reichstage zu machenden Vorlagen und die von demſelben ge

faßten Beſchlüſſe;

2) über die zur Ausführung der Bundesgeſetze erforderlichen allgemeinen Verwal

tungsvorſchriften und Einrichtungen, ſofern nicht durch Bundesgeſetz etwas An

deres beſtimmt iſt;

3) über Mängel, welche bei der Ausführung der Bundesgeſetze oder der vorſtehend

erwähnten Vorſchriften oder Einrichtungen hervortreten.

Jedes Bundesglied iſt befugt, Vorſchläge zu machen und in Vortrag zu bringen und

das Präſidium iſt verpflichtet, dieſelben der Berathung zu übergeben.

Die Beſchlußfaſſung erfolgt, vorbehaltlich der Beſtimmungen in den Artikeln 5, 37

und 78, mit einfacher Mehrheit. Nicht vertretene oder nicht inſtruirte Stimmen werden

nicht gezählt. Bei Stimmengleichheit giebt die Präſidialſtimme den Ausſchlag.

Bei der Beſchlußfaſſung über eine Angelegenheit, welche nach den Beſtimmungen

dieſer Verfaſſung nicht dem ganzen Bunde gemeinſchaftlich iſt, werden die Stimmen nur

derjenigen Bundesſtaaten gezählt, welchen die Angelegenheit gemeinſchaftlich iſt.

:
-

–
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Artikel 8.

Der Bundesrath bildet aus ſeiner Mitte dauernde Ausſchüſſe

1) für das Landheer und die Feſtungen;

2) für das Seeweſen;

3) für Zoll- und Steuerweſen;

4) für Handel und Verkehr;

5) für Eiſenbahnen, Poſt und Telegraphen;

6) für Juſtizweſen;

7) für Rechnungsweſen.

In jedem dieſer Ausſchüſſe werden außer dem Präſidium mindeſtens vier Bundes

ſtaaten vertreten ſein, und führt innerhalb derſelben jeder Staat nur Eine Stimme. Die

Mitglieder der Ausſchüſſe zu 1 und 2 werden von dem Bundesfeldherrn ernannt, die der

übrigen von dem Bundesrathe gewählt. Die Zuſammenſetzung dieſer Ausſchüſſe iſt für

jede Seſſion des Bundesrathes reſp. mit jedem Jahre zu erneuern, wobei die ausſchei

denden Mitglieder wieder wählbar ſind. Den Ausſchüſſen werden die zu ihren Arbeiten

nöthigen Beamten zur Verfügung geſtellt.

Artikel 9.

Jedes Mitglied des Bundesrathes hat das Recht, im Reichstage zu erſcheinen und

muß daſelbſt auf Verlangen jederzeit gehört werden, um die Anſichten ſeiner Regierung

zu vertreten, auch dann, wenn dieſelben von der Majorität des Bundesrathes nicht adop

tirt worden ſind. Niemand kann gleichzeitig Mitglied des Bundesrathes und des Reichs

tages ſein.

Artikel 10.

Dem Bundespräſidium liegt es ob, den Mitgliedern des Bundesrathes den üblichen

diplomatiſchen Schutz zu gewähren.

IV.

Bundespräſidium.

Artikel 11.

Das Präſidium des Bundes ſteht der Krone Preußen zu, welche in Ausübung deſ

ſelben den Bund völkerrechtlich zu vertreten, im Namen des Bundes Krieg zu erklären
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und Frieden zu ſchließen, Bündniſſe und andere Verträge mit fremden Staaten einzu

gehen, Geſandte zu beglaubigen und zu empfangen berechtigt iſt.

Zur Erklärung des Krieges im Namen des Bundes iſt die Zuſtimmung des Bun

desrathes erforderlich, es ſei denn, daß ein Angriff auf das Bundesgebiet oder deſſen

Küſten erfolgt.

Inſoweit die Verträge mit fremden Staaten ſich auf ſolche Gegenſtände beziehen,

welche nach Artikel 4 in den Bereich der Bundesgeſetzgebung gehören, iſt zu ihrem Ab

ſchluß die Zuſtimmung des Bundesrathes und zu ihrer Gültigkeit die Genehmigung des

Reichstages erforderlich.

Artikel 12.

Dem Präſidium ſteht es zu, den Bundesrath und den Reichstag zu berufen, zu er

öffnen, zu vertagen und zu ſchließen.

Artikel 13.

Die Berufung des Bundesrathes und des Reichstages findet alljährlich ſtatt und

kann der Bundesrath zur Vorbereitung der Arbeiten ohne den Reichstag, letzterer aber

nicht ohne den Bundesrath berufen werden.

Artikel 14.

Die Berufung des Bundesrathes muß erfolgen, ſobald ſie von einem Drittel der

Stimmenzahl verlangt wird.

Artikel 15.

Der Vorſitz im Bundesrathe und die Leitung der Geſchäfte ſteht dem Bundes

kanzler zu, welcher vom Präſidium zu ernennen iſt.

Derſelbe kann ſich durch jedes andere Mitglied des Bundesrathes vermöge ſchrift

licher Subſtitution vertreten laſſen.

Artikel 16.

Das Präſidium hat die erforderlichen Vorlagen nach Maßgabe der Beſchlüſſe des

Bundesrathes an den Reichstag zu bringen, wo ſie durch Mitglieder des Bundesrathes

oder durch beſondere von letzterem zu ernennende Commiſſarien vertreten werden.

Artikel 17.

Dem Präſidium ſteht die Ausfertigung und Verkündigung der Bundesgeſetze und

die Ueberwachung der Ausführung derſelben zu. Die Anordnungen und Verfügungen

des Bundespräſidiums werden im Namen des Bundes erlaſſen und bedürfen zu ihrer

-

-

- -

--
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Galilät der Gegenzeichnung des Bundeskanzlers, welcher dadurch die Verantwortlich

tät übernimmt.

Artifel 18.

Das Präſidium erwennt die Bundesbeamten, hat dieſelben für den Bund zu ver

eidigen und erforderlichen Falles ihre Entlaſſung zu verfügen.

Den zu einem Bundesamte berufenen Beamten eines Bundesſtaates ſtehen, ſofern

nicht vor ihrem Eintritt in den Bundesdienſt im Wege der Bundesgeſetzgebung etwas

Anderes beſtimmt iſt, dem Bunde gegenüber diejenigen Rechte zu, welche ihnen in ihrem

Heimathlande aus ihrer dienſtlichen Stellung zugeſtanden hatten.

Artikel 19.

Wenn Bundesglieder ihre verfaſſungsmäßigen Bundespflichten nicht erfüllen, kön

nen ſie dazu im Wege der Exekution angehalten werden. Dieſe Exekution iſt vom Bun

desrathe zu beſchließen und vom Bundespräſidium zu vollſtrecken.

V.

Reichstag.

Artikel 20.

Der Reichstag geht aus allgemeinen und direkten Wahlen mit geheimer Abſtim

mung hervor.

Bis zu der geſetzlichen Regelung, welche im § 5 des Geſetzes vom 31. Mai 1869

(Artikel 80, Nr. 13) vorbehalten iſt, werden in Baden 14, in Heſſen ſüdlich des Mains

6 Abgeordnete gewählt und beträgt demnach die Geſammtzahl der Abgeordneten 317.

Artikel 21.

Beamte bedürfen keines Urlaubs zum Eintritt in den Reichstag.

Wenn ein Mitglied des Reichstages in dem Bunde oder einem Bundesſtaat ein

beſoldetes Staatsamt annimmt oder im Bundes- oder Staatsdienſte in ein Amt ein

tritt, mit welchem ein höherer Rang oder ein höheres Gehalt verbunden iſt, ſo verliert

es Sitz und Stimme in dem Reichstag und kann ſeine Stelle in demſelben nur durch

neue Wahl wieder erlangen.

Artikel 22.

Die Verhandlungen des Reichstages ſind öffentlich.
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Wahrheitsgetreue Berichte über Verhandlungen in den öffentlichen Sitzungen des

Reichstages bleiben von jeder Verantwortlichkeit frei.

Artikel 23.

Der Reichstag hat das Recht, innerhalb der Competenz des Bundes Geſetze vor

zuſchlagen und an ihn gerichtete Petitionen dem Bundesrathe reſp. Bundeskanzler zu

überweiſen.

Artikel 24.

Die Legislaturperiode des Reichstags dauert drei Jahre. Zur Auflöſung des

Reichstages während derſelben iſt ein Beſchluß des Bundesraths unter Zuſtimmung

des Präſidiums erforderlich.

Artikel 25.

Im Falle der Auflöſung des Reichstages müſſen innerhalb eines Zeitraumes von

60 Tagen nach derſelben die Wähler und innerhalb eines Zeitraumes von 90 Tagen

nach der Auflöſung der Reichstag verſammelt werden.

Artikel 26.

Ohne Zuſtimmung des Reichstages darf die Vertagung deſſelben die Friſt von

30 Tagen nicht überſteigen und während derſelben Seſſion nicht wiederholt werden.

Artikel 27.

Der Reichstag prüft die Legitimation ſeiner Mitglieder und entſcheidet darüber.

Er regelt ſeinen Geſchäftsgang und ſeine Disziplin durch eine Geſchäftsordnung und

erwählt ſeinen Präſidenten, ſeine Vizepräſidenten und Schriftführer.

Artikel 28.

Der Reichstag beſchließt nach abſoluter Stimmenmehrheit. Zur Gültigkeit der

Beſchlußfaſſung iſt die Anweſenheit der Mehrheit der geſetzlichen Anzahl der Mitglieder

erforderlich.

Bei der Beſchlußfaſſung über eine Angelegenheit, welche nach den Beſtimmungen

dieſer Verfaſſung nicht dem ganzen Bunde gemeinſchaftlich iſt, werden die Stimmen

nur derjenigen Mitglieder gezählt, die in Bundesſtaaten gewählt ſind, welchen die An

gelegenheit gemeinſchaftlich iſt.

Artikel 29.

Die Mitglieder des Reichstages ſind Vertreter des geſammten Volkes und an Auf

träge und Inſtruktionen nicht gebunden.

*----

J.S

-
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Artikel 30.

Käu Mitglied des Reichstages darf zu irgend einer Zeit wegen ſeiner Abſtimmung

der wegen der in Ausübung ſeines Berufes gethanen Aeußerungen gerichtlich oder dis

zulinariſch verfolgt oder ſonſt außerhalb der Verſammlung zur Verantwortung gezogen

wºrden,

Artikel 31.

Ohne Genehmigung des Reichstages kann kein Mitglied deſſelben während der

Sitzungsperiode wegen einer mit Strafe bedrohten Handlung zur Unterſuchung gezogen

oder verhaftet werden, außer wenn es bei Ausübung der That oder im Laufe des nächſt

folgenden Tages ergriffen wird.

Gleiche Genehmigung iſt bei einer Verhaftung wegen Schulden erforderlich.

Auf Verlangen des Reichstages wird jedes Strafverfahren gegen ein Mitglied

deſſelben und jede Unterſuchungs- oder Civilhaft für die Dauer der Sitzungsperiode

aufgehoben.

Artikel 32.

Die Mitglieder des Reichstages dürfen als ſolche keine Beſoldung oder Entſchädi

gung beziehen.

VI.

Zoll- und Handelsweſen.

Artikel 33.

Der Bund bildet ein Zoll- und Handelsgebiet, umgeben von gemeinſchaftlicher

Zollgrenze. Ausgeſchloſſen bleiben die wegen ihrer Lage zur Einſchließung in die Zoll

grenze nicht geeigneten einzelnen Gebietstheile.

Alle Gegenſtände, welche im freien Verkehr eines Bundesſtaates befindlich ſind,

können in jeden anderen Bundesſtaat eingeführt und dürfen in letzterem einer Abgabe

nur inſoweit unterworfen werden, als daſelbſt gleichartige inländiſche Erzeugniſſe einer

inneren Steuer unterliegen.

Artikel 34.

Die Hanſeſtädte Bremen und Hamburg mit einem dem Zweck entſprechenden Be

irke ihres oder des umliegenden Gebietes bleiben als Freihäfen außerhalb der gemein

ſchaftlichen Zollgrenze, bis ſie ihren Einſchluß in dieſelbe beantragen.
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Artikel 35.

Der Bund ausſchließlich hat die Geſetzgebung über das geſammte Zollweſen, über

die Beſteuerung des im Bundesgebiete gewonnenen Salzes und Tabacks, bereiteten

Branntweins und Biers und aus Rüben oder anderen inländiſchen Erzeugniſſen dar

geſtellten Zuckers und Syrups, über den gegenſeitigen Schutz der in den einzelnen

Bundesſtaaten erhobenen Verbrauchsabgaben gegen Hinterziehungen, ſowie über die

Maßregeln, welche in den Zollausſchlüſſen zur Sicherung der gemeinſamen Zollgrenze

erforderlich ſind.

In Baden bleibt die Beſteuerung des inländiſchen Branntweins und Biers der

Landesgeſetzgebung vorbehalten. Die Bundesſtaaten werden jedoch ihr Beſtreben darauf

richten, eine Uebereinſtimmung der Geſetzgebung über die Beſteuerung auch dieſer Gegen

ſtände herbeizuführen.

Artikel Z6.

Die Erhebung und Verwaltung der Zölle und Verbrauchsſteuern (Art. 35) bleibt

jedem Bundesſtaate, ſoweit derſelbe ſie bisher ausgeübt hat, innerhalb ſeines Gebiets

überlaſſen.

Das Bundespräſidium überwacht die Einhaltung des geſetzlichen Verfahrens durch

Bundesbeamte, welche es den Zoll- oder Steuerämtern und den Direktivbehörden der

einzelnen Staaten, nach Vernehmung des Ausſchuſſes des Bundesrathes für Zoll- und

Steuerweſen, beiordnet.

Die von dieſen Beamten über Mängel bei der Ausführung der gemeinſchaftlichen

{Geſetzgebung (Art. 35) gemachten Anzeigen werden dem Bundesrathe zur Beſchlußnahme

vorgelegt.

Artikel 37.

Bei der Beſchlußnahme über die zur Ausführung der gemeinſchaftlichen Geſetzgeb

ung (Art. 35) dienenden Verwaltungs-Vorſchriften und Einrichtungen gibt die Stimme

des Präſidiums alsdann den Ausſchlag, wenn ſie ſich für Aufrechthaltung der beſtehenden

Vorſchrift oder Einrichtung ausſpricht.

Artikel 38.

Der Ertrag der Zölle und der anderen, in Art. 35 bezeichneten Abgaben, letzterer

ſoweit ſie der Bundesgeſetzgebung unterliegen, fließt in die Bundeskaſſe,

S:

T
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Dieſer Ertrag beſteht aus der geſammten von den Zöllen und den übrigen Abgaben

aufgekommenen Einnahme nach Abzug:

1) der auf Geſetzen oder allgemeinen Verwaltungsvorſchriften beruhenden Steuer

Vergütungen und Ermäßigungen;

2) der Rückerſtattungen für unrichtige Erhebungen;

3) der Erhebungs- und Verwaltungskoſten, und zwar:

a) bei den Zöllen der Koſten, welche an den gegen das Ausland gelegenen Gren

zen und in dem Grenzbezirke für den Schutz und die Erhebungen der Zölle

erforderlich ſind,

b) bei der Salzſteuer der Koſten, welche zur Beſoldung der mit Erhebung und

Controlirung dieſer Steuer auf den Salzwerken beauftragten Beamten auf

gewendet werden,

c) bei der Rübenzuckerſteuer und Tabackſteuer der Vergütung, welche nach den

jeweiligen Beſchlüſſen des Bundesrathes den einzelnen Bundesregierungen

für die Koſten der Verwaltung dieſer Steuern zu gewähren iſt,

d) bei den übrigen Steuern mit fünfzehn Prozent der Geſammteinnahme.

Die außerhalb der gemeinſchaftlichen Zollgrenze liegenden Gebiete tragen zu den

Bundesausgaben durch Zahlung eines Averſums bei.

Baden hat an dem in die Bundeskaſſe fließenden Ertrage der Steuern von Brannt

wein und Bier und an dem dieſem Ertrage entſprechenden Theile des vorſtehend er

wähnten Averſums keinen Theil.

Artikel 39.

Die von den Erhebungsbehörden der Bundesſtaaten nach Ablauf eines jeden Viertel

jahres aufzuſtellenden Quartalextrakte und die nach dem Jahres- und Bücherſchluſſe

aufzuſtellenden Finalabſchlüſſe über die im Laufe des Vierteljahres beziehungsweiſe wäh

rend des Rechnungsjahres fällig gewordenen Einnahmen an Zöllen und nach Artikel 38

zur Bundeskaſſe fließenden Verbrauchsabgaben werden von den Direktivbehörden der

Bundesſtaaten, nach vorangegangener Prüfung, in Hauptüberſichten zuſammengeſtellt,

in welchen jede Abgabe geſondert nachzuweiſen iſt, und es werden dieſe Ueberſichten an

den Ausſchuß des Bundesrathes für das Rechnungsweſen eingeſandt.

Der Letztere ſtellt auf Grund dieſer Ueberſichten von drei zu drei Monaten den von

der Kaſſe jedes Bundesſtaates der Bundeskaſſe ſchuldigen Betrag vorläufig feſt und ſetzt

5
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von dieſer Feſtſtellung den Bundesrath und die Bundesſtaaten in Kenntniß, legt auch

alljährlich die ſchließliche Feſtſtellung jener Beträge mit ſeinen Bemerkungen dem Bun

desrathe vor. Der Bundesrath beſchließt über dieſe Feſtſtellung.

Artikel 40.

Die Beſtimmungen in dem Zollvereinigungs-Vertrage vom 8. Juli 1867 bleiben

in Kraft, ſoweit ſie nicht durch die Vorſchriften dieſer Verfaſſung abgeändert ſind und

ſo lange ſie nicht auf dem im Artikel 7, beziehungsweiſe 78 bezeichneten Wege abge

ändert werden,

VII.

Eiſenbahnweſen.

Artikel 41.

Eiſenbahnen, welche im Intereſſe der Vertheidigung des Bundesgebietes oder im

Intereſſe des gemeinſamen Verkehrs für nothwendig erachtet werden, können kraft eines

Bundesgeſetzes auch gegen den Widerſpruch der Bundesglieder, deren Gebiet die Eiſen

bahnen durchſchneiden, unbeſchadet der Landeshoheitsrechte, für Rechnung des Bundes

angelegt oder an Privatunternehmer zur Ausführung konzeſſionirt und mit dem Expro- -

priationsrechte ausgeſtattet werden.

Jede beſtehende Eiſenbahnverwaltung iſt verpflichtet, ſich den Anſchluß neu ange

legter Eiſenbahnen auf Koſten der letzteren gefallen zu laſſen.

Die geſetzlichen Beſtimmungen, welche beſtehenden Eiſenbahn-Unternehmungen ein

Widerſpruchsrecht gegen die Anlegung von Parallel- oder Conkurrenzbahnen einräumen,

werden, unbeſchadet bereits erworbener Rechte, für das ganze Bundesgebiet hierdurch auf

gehoben. Ein ſolches Widerſpruchsrecht kann auch in den künftig zu ertheilenden Con

zeſſionen nicht weiter verliehen werden.

Artikel 42.

Die Bundesregierungen verpflichten ſich, die im Bundesgebiete belegenen Eiſen

bahnen im Intereſſe des allgemeinen Verkehrs wie ein einheitliches Netz verwalten und

zu dieſem Behuf auch die neu herzuſtellenden Bahnen nach einheitlichen Normen anlegen

und ausrüſten zu laſſen,
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Artikel 43.

Es ſollen demgemäß in thunlichſter Beſchleunigung übereinſtimmende Betriebs-Ein

iſtungen getroffen, insbeſondere gleiche Bahnpolizei-Reglements eingeführt werden. Der

Bund hat dafür Sorge zu tragen, daß die Eiſenbahn-Verwaltungen die Bahnen jeder

Fit in einem die wöthige Sicherheit gewährenden baulichen Zuſtande erhalten und die

ſelben mit Betriebswaterial ſo ausrüſten, wie das Verkehrsbedürfniß es erheiſcht.

Artikel 44.

Die Eiſenbahn-Verwaltungen ſind verpflichtet, die für den durchgehenden Verkehr

und zur Herſtellung ineinander greifender Fahrpläne nöthigen Perſonenzüge mit ent

ſprechender Fahrgeſchwindigkeit, desgleichen die zur Bewältigung des Güterverkehrs nöthi

gen Güterzüge einzuführen, auch direkte Expeditionen im Perſonen- und Güterverkehr,

unter Geſtattung des Ueberganges der Transportmittel von einer Bahn auf die andere,

gegen die übliche Vergütung einzurichten.

Artikel 45.

Dem Bunde ſteht die Controle über das Tarifweſen zu. Derſelbe wird nament

lich dahin wirken:

1) daß baldigſt auf den Eiſenbahnen im Gebiete des Bundes übereinſtimmende

Betriebsreglements eingeführt werden;

2) daß die möglichſte Gleichmäßigkeit und Herabſetzung der Tarife erzielt, insbe

ſondere, daß bei größeren Entfernungen für den Transport von Kohlen, Coaks,

Holz, Erzen, Steinen, Salz, Roheiſen, Düngungsmitteln und ähnlichen Gegen

ſtänden, ein dem Bedürfniß der Landwirthſchaft und Induſtrie entſprechender

ermäßigter Tarif, und zwar zunächſt thunlichſt der Ein-Pfennig-Tarif einge

führt werde.

Artikel 46.

Bei eintretenden Nothſtänden, insbeſondere bei ungewöhnlicher Theuerung der Le

bensmittel, ſind die Eiſenbahn-Verwaltungen verpflichtet, für den Transport, namentlich

von Getreide, Mehl, Hülſenfrüchten und Kartoffeln, zeitweiſe einen dem Bedürfniß ent

ſprechenden, von dem Bundespräſidium auf Vorſchlag des betreffenden Bundesraths

Ausſchuſſes feſtzuſtellenden, niedrigen Spezialtarif einzuführen, welcher jedoch nicht unter

den niedrigſten auf der betreffenden Bahn für Rohprodukte geltenden Satz herab

gehen darf.
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Artikel 47.

Den Anforderungen der Bundesbehörden in Betreff der Benutzung der Eiſenbahnen

zum Zweck der Vertheidigung des Bundesgebietes haben ſämmtliche Eiſenbahn-Verwal

tungen unweigerlich Folge zu leiſten. Insbeſondere iſt das Militär und alles Kriegs

material zu gleichen ermäßigten Sätzen zu befördern.

WHHI.

Poſt- und Telegraphenweſen.

Artikel 48.

Das Poſtweſen und das Telegraphenweſen werden für das geſammte Gebiet des

Deutſchen Bundes als einheitliche Staatsverkehrs-Anſtalten eingerichtet und verwaltet.

Die im Artikel 4 vorgeſehene Geſetzgebung des Bundes in Poſt- und Telegraphen

Angelegenheiten erſtreckt ſich nicht auf diejenigen Gegenſtände, deren Regelung nach den

gegenwärtig in der Norddeutſchen Poſt- und Telegraphen-Verwaltung maßgebenden

Grundſätzen der reglementariſchen Feſtſetzung oder adminiſtrativen Anordnung über

laſſen iſt. -

Artikel 49.

Die Einnahmen des Poſt- und Telegraphenweſens ſind für den ganzen Bund ge

meinſchaftlich. Die Ausgaben werden aus den gemeinſchaftlichen Einnahmen beſtritten.

Die Ueberſchüſſe fließen in die Bundeskaſſe (Abſchnitt X11.).

Artikel 50.

Dem Bundespräſidium gehört die obere Leitung der Poſt- und Telegraphen-Ver

waltung an. Daſſelbe hat die Pflicht und das Recht, dafür zu ſorgen, daß Einheit in

der Organiſation der Verwaltung und im Betriebe des Dienſtes, ſowie in der Quali

fikation der Beamten hergeſtellt und erhalten wird.

Das Präſidium hat für den Erlaß der reglementariſchen Feſtſetzungen und allge

meinen adminiſtrativen Anordnungen, ſowie für die ausſchließliche Wahrnehmung der

Beziehungen zu anderen Poſt- und Telegraphen-Verwaltungen Sorge zu tragen.

Sämmtliche Beamte der Poſt- und Telegraphen-Verwaltungen ſind verpflichtet,

den Anordnungen des Bundespräſidiums Folge zu leiſten. Dieſe Verpflichtung iſt in

den Dienſteid aufzunehmen,
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Artikel 51.

Die Anſtellung der bei den Verwaltungsbehörden der Poſt und Telegraphie in den

verſchiedenen Bezirkert erforderlichen oberen Beamten (z. B. der Direktoren, Räthe, Ober

Inſpektoren), Werner die Anſtellung der zur Wahrnehmung des Aufſichts- u. ſ. w. Dien

ſtes in den einzelnen Bezirken als Organe der erwähnten Behörden fungirenden Poſt

und Telegraphen-Beamten (z. B. Inſpektoren, Kontroleure) geht für das ganze Gebiet

des Deutſchen Bundes von dem Präſidium aus, welchem dieſe Beamten den Dienſteid

leiſten. Den einzelnen Landesregierungen wird von den in Rede ſtehenden Ernennungen,

ſoweit dieſelben ihre Gebiete betreffen, Behufs der landesherrlichen Beſtätigung und

Publikation rechtzeitig Mittheilung gemacht werden.

Die anderen bei den Verwaltungsbehörden der Poſt und Telegraphie erforderlichen

Beamten, ſowie alle für den lokalen und techniſchen Betrieb beſtimmten, mithin bei den

eigentlichen Betriebsſtellen fungirenden Beamten u. ſ. w. werden von den betreffenden

Landesregierungen angeſtellt.

Wo eine ſelbſtſtändige Landes-Poſt- reſp. Telegraphen-Verwaltung nicht beſteht,

entſcheiden die Beſtimmungen der beſonderen Verträge.

Artikel 52.

Bei Ueberweiſung des Ueberſchuſſes der Poſtverwaltung für allgemeine Bundes

zwecke (Artikel 49) ſoll, in Betracht der bisherigen Verſchiedenheit der von den Landes

Poſtverwaltungen der einzelnen Gebiete erzielten Rein-Einnahmen, zum Zwecke einer

entſprechenden Ausgleichung während der unten feſtgeſetzten Uebergangszeit folgendes Ver

fahren beobachtet werden. -

Aus den Poſtüberſchüſſen, welche in den einzelnen Poſtbezirken während der fünf

Jahre 1861 bis 1865 aufgekommen ſind, wird ein durchſchnittlicher Jahresüberſchuß

berechnet, und der Antheil, welchen jeder einzelne Poſtbezirk an dem für das geſammte

Gebiet des Bundes ſich darnach herausſtellenden Poſtüberſchuſſe gehabt hat, nach Pro

zenten feſtgeſtellt.

Nach Maßgabe des auf dieſe Weiſe feſtgeſtellten Verhältniſſes werden den einzelnen

Staaten während der auf ihren Eintritt in die Bundes-Poſtverwaltung folgenden acht

Jahre die ſich für ſie aus den im Bunde aufkommenden Poſtüberſchüſſen ergebenden

Quoten auf ihre ſonſtigen Beiträge zu Bundeszwecken zu Gute gerechnet.
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Nach Ablauf der acht Jahre hört jene Unterſcheidung auf, und fließen die Poſt

überſchüſſe in ungetheilter Aufrechnung nach dem im Artikel 49 enthaltenen Grundſatz

der Bundeskaſſe zu.

Von der während der vorgedachten acht Jahre für die Hanſeſtädte ſich herausſtel

lenden Quote des Poſtüberſchuſſes wird alljährlich vorweg die Hälfte dem Bundesprä

ſidium zur Dispoſition geſtellt zu dem Zwecke, daraus zunächſt die Koſten für die Her

ſtellung normaler Poſteinrichtungen in den Hanſeſtädten zu beſtreiten.

IX.

Marine und Schifffahrt.

Artikel 53.

Die Bundes-Kriegsmarine iſt eine einheitliche unter Preußiſchem Oberbefehl. Die

Organiſation und Zuſammenſetzung derſelben liegt Seiner Majeſtät dem Könige von

Preußen ob, welcher die Offiziere und Beamten der Marine ernennt, und für welchen

dieſelben nebſt den Mannſchaften eidlich in Pflicht zu nehmen ſind.

Der Kieler Hafen und der Jadehafen ſind Bundes-Kriegshäfen.

Der zur Gründung und Erhaltung der Kriegsflotte und der damit zuſammen

hängenden Anſtalten erforderliche Aufwand wird aus der Bundeskaſſe beſtritten.

Die geſammte ſeemänniſche Bevölkerung des Bundes, einſchließlich des Maſchinen

perſonals und der Schiffshandwerker, iſt vom Dienſte im Landheere befreit, dagegen

zum Dienſte in der Bundesmarine verpflichtet.

Die Vertheilung des Erſatzbedarfes findet nach Maßgabe der vorhandenen ſeemänni

ſchen Bevölkerung ſtatt, und die hiernach von jedem Staate geſtellte Quote kommt auf

die Geſtellung zum Landheere in Abrechnung.

Artikel 54.

Die Kauffahrteiſchiffe aller Bundesſtaaten bilden eine einheitliche Handelsmarine.

Der Bund hat das Verfahren zur Ermittelung der Ladungsfähigkeit der Seeſchiffe

zu beſtimmen, die Ausſtellung der Meßbriefe, ſowie der Schiffscertifikate zu regeln und

die Bedingungen feſtzuſtellen, von welchen die Erlaubniß zur Führung eines Seeſchiffes

abhängig iſt.
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In den Seehäfen und auf allen natürlichen und künſtlichen Waſſerſtraßen der ein

zelnen Bundesſtaaten werden die Kauffahrteiſchiffe ſämmtlicher Bundesſtaaten gleich

mäßig zugelaſſen und behandelt. Die Abgaben, welche in den Seehäfen von den See

ſchiffen oder deren Ladungen für die Benutzung der Schifffahrtsanſtalten erhoben wer

den, dürfen die zur Unterhaltung und gewöhnlichen Herſtellung dieſer Anſtalten erforder

lichen Koſten nicht überſteigen.

Auf allen natürlichen Waſſerſtraßen dürfen Abgaben nur für die Benutzung be

ſonderer Anſtalten, die zur Erleichterung des Verkehrs beſtimmt ſind, erhoben werden.

Dieſe Abgaben, ſowie die Abgaben für die Befahrung ſolcher künſtlichen Waſſerſtraßen,

welche Staatseigenthum ſind, dürfen die zur Unterhaltung und gewöhnlichen Herſtellung

der Anſtalten und Anlagen erforderlichen Koſten nicht überſteigen. Auf die Flößerei

finden dieſe Beſtimmungen inſoweit Anwendung, als dieſelbe auf ſchiffbaren Waſſer

ſtraßen betrieben wird.

Auf fremde Schiffe oder deren Ladungen andere oder höhere Abgaben zu legen, als

von den Schiffen der Bundesſtaaten oder deren Ladungen zu entrichten ſind, ſteht keinem

Einzelſtaate, ſondern nur dem Bunde zu.

Artikel 55.

Die Flagge der Kriegs- und Handelsmarine iſt ſchwarz-weiß-roth.

X.

Konſulatweſen.

Artikel 56.

Das geſammte Konſulatweſen des Deutſchen Bundes ſteht unter der Aufſicht des

Bundespräſidiums, welches die Konſuln, nach Vernehmung des Ausſchuſſes des Bun

desrathes für Handel und Verkehr, anſtellt.

In dem Amtsbezirk der Bundeskonſuln dürfen neue Landeskonſulate nicht errichtet

werden. Die Bundeskonſuln üben für die in ihrem Bezirk nicht vertretenen Bundes

ſtaaten die Funktionen eines Landeskonſuls aus. Die ſämmtlichen beſtehenden Landes

konſulate werden aufgehoben, ſobald die Organiſation der Bundeskonſulate dergeſtalt

vollendet iſt, daß die Vertretung der Einzelintereſſen aller Bundesſtaaten als durch die

Bundeskonſulate geſichert von dem Bundesrathe anerkannt wird,
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XH.

Bundeskriegsweſen.

Artikel 57.

Jeder Bundesangehörige iſt wehrpflichtig und kann ſich in Ausübung dieſer Pflicht

nicht vertreten laſſen.

Artikel 58.

Die Koſten und Laſten des geſammten Kriegsweſens des Bundes ſind von allen

Bundesſtaaten und ihren Angehörigen gleichmäßig zu tragen, ſo daß weder Bevor

zugungen, noch Prägravationen einzelner Staaten oder Klaſſen grundſätzlich zuläſſig ſind.

Wo die gleiche Vertheilung der Laſten ſich in natura nicht herſtellen läßt, ohne die

öffentliche Wohlfahrt zu ſchädigen, iſt die Ausgleichung nach den Grundſätzen der Ge

rechtigkeit im Wege der Geſetzgebung feſtzuſtellen.

Artikel 59.

Jeder wehrfähige Bundesangehörige gehört ſieben Jahre lang, in der Regel vom

vollendeten 20. bis zum beginnenden 28. Lebensjahre, dem ſtehenden Heere – und zwar

die erſten drei Jahre bei den Fahnen, die letzten vier Jahre in der Reſerve – und die

folgenden fünf Lebensjahre der Landwehr an. In denjenigen Bundesſtaaten, in denen

bisher eine längere als zwölfjährige Geſammtdienſtzeit geſetzlich war, findet die allmälige

Herabſetzung der Verpflichtung nur in dem Maaße ſtatt, als dies die Rückſicht auf die

Kriegsbereitſchaft des Bundesheeres zuläßt.

In Bezug auf die Auswanderung der Reſerviſten ſollen lediglich diejenigen Be

ſtimmungen maßgebend ſein, welche für die Auswanderung der Landwehrmänner gelten.

Artikel 60.

Die Friedens-Präſenzſtärke des Bundesheeres wird bis zum 31. Dezember 1871

auf Ein Prozent der Bevölkerung von 1867 normirt, und wird pro rata derſelben von

den einzelnen Bundesſtaaten geſtellt. Für die ſpätere Zeit wird die Friedens-Präſenz

ſtärke des Heeres im Wege der Bundesgeſetzgebung feſtgeſtellt.

Artikel 61.

Nach Publikation dieſer Verfaſſung iſt in dem ganzen Bundesgebiete die geſammte

Preußiſche Militärgeſetzgebung ungeſäumt einzuführen, ſowohl die Geſetze ſelbſt, als die

zu ihrer Ausführung, Erläuterung oder Ergänzung erlaſſenen Reglements, Inſtruktionen

--

-
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und Reſkripte, namentlich alſo das Militärſtrafgeſetzbuch vom 3. April 1845, die Mi

litär-Strafgerichtsordnung vom 3. April 1845, die Verordnung über die Ehrengerichte

vom 20. Juli 1843, die Beſtimmungen über Aushebung, Dienſtzeit, Servis- und Ver

pflegungsweſen, Einquartierung, Erſatz von Flurbeſchädigungen, Mobilmachung u. ſ. w.

für Krieg und Frieden. Die Militär-Kirchenordnung iſt jedoch ausgeſchloſſen.

Nach gleichmäßiger Durchführung der Bundes-Kriegs-Organiſation wird das Bun

despräſidium ein umfaſſendes Bundes-Militärgeſetz dem Reichstage und dem Bundes

rathe zur verfaſſungsmäßigen Beſchlußfaſſung vorlegen.

- Artikel 62.

Zur Beſtreitung des Aufwandes für das geſammte Bundesheer und die zu demſel

ben gehörigen Einrichtungen ſind bis zum 31. Dezember 1871 dem Bundesfeldherrn

jährlich ſovielmal 225 Thaler, in Worten zweihundert fünf und zwanzig Thaler, als

die Kopfzahl der Friedensſtärke des Heeres nach Artikel 60 beträgt, zur Verfügung zu

ſtellen. Vergl. Abſchnitt XII.

Nach dem 31. Dezember 1871 müſſen dieſe Beiträge von den einzelnen Staaten

des Bundes zur Bundeskaſſe fortgezahlt werden. Zur Berechnung derſelben wird die

im Artikel 60 interimiſtiſch feſtgeſtellte Friedens-Präſenzſtärke ſo lange feſtgehalten, bis

ſie durch ein Bundesgeſetz abgeändert iſt.

Die Verausgabung dieſer Summe für das geſammte Bundesheer und deſſen Ein

richtungen wird durch das Etatsgeſetz feſtgeſtellt.

Bei der Feſtſtellung des Militär-Ausgabe-Etats wird die auf Grundlage dieſer Ver

faſſung geſetzlich feſtſtehende Organiſation des Bundesheeres zu Grunde gelegt.

Artikel 63.

Die geſammte Landmacht des Bundes wird ein einheitliches Heer bilden, welches

in Krieg und Frieden unter dem Befehle Seiner Majeſtät des Königs von Preußen als

Bundesfeldherrn ſteht.

Die Regimenter 2c. führen fortlaufende Nummern durch die ganze Bundesarmee.

Für die Bekleidung ſind die Grundfarben und der Schnitt der Königlich Preußiſchen

Armee maßgebend. Dem betreffenden Kontingentsherrn bleibt es überlaſſen, die äußeren

Abzeichen (Kokarden c.) zu beſtimmen.

Der Bundesfeldherr hat die Pflicht und das Recht, dafür Sorge zu tragen, daß

innerhalb des Bundesheeres alle Truppentheile vollzählig und kriegstüchtig vorhanden

6
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ſind und daß Einheit in der Organiſation und Formation, in Bewaffnung und Kom

mando, in der Ausbildung der Mannſchaften, ſowie in der Qualifikation der Offiziere

hergeſtellt und erhalten wird. Zu dieſem Behufe iſt der Bundesfeldherr berechtigt, ſich

jederzeit durch Inſpektionen von der Verfaſſung der einzelnen Kontingente zu überzeugen

und die Abſtellung der dabei vorgefundenen Mängel anzuordnen.

Der Bundesfeldherr beſtimmt den Präſenzſtand, die Gliederung und Eintheilung

der Kontingente der Bundesarmee, ſowie die Organiſation der Landwehr, und hat das

Recht, innerhalb des Bundesgebietes die Garniſonen zu beſtimmen, ſowie die kriegsbe

reite Aufſtellung eines jeden Theils der Bundesarmee anzuordnen.

Behufs Erhaltung der unentbehrlichen Einheit in der Adminiſtration, Verpflegung,

Bewaffnung und Ausrüſtung aller Truppentheile des Bundesheeres ſind die bezüglichen

künftig ergehenden Anordnungen für die Preußiſche Armee den Kommandeuren der übri

gen Bundeskontingente, durch den Artikel 8 Nr. 1 bezeichneten Ausſchuß für das Land

heer und die Feſtungen, zur Nachachtung in geeigneter Weiſe mitzutheilen.

v Artikel 64.

Alle Bundestruppen ſind verpflichtet, den Befehlen des Bundesfeldherrn unbedingte

Folge zu leiſten. Dieſe Verpflichtung iſt in den Fahneneid aufzunehmen.

Der Höchſtkommandirende eiues Kontingents, ſowie alle Offiziere, welche Truppen

mehr als eines Kontingents befehligen, und alle Feſtungskommandanten werden von dem

Bundesfeldherrn ernannt. Die von Demſelben ernannten Offiziere leiſten. Ihm den

Fahneneid. Bei Generalen und den Generalſtellungen verſehenden Offizieren innerhalb

des Bundeskontingents iſt die Ernennung von der jedesmaligen Zuſtimmung des Bun

desfeldherrn abhängig zu machen.

Der Bundesfeldherr iſt berechtigt, Behufs Verſetzung mit oder ohne Beförderung

für die von Ihm im Bundesdienſte, ſei es, im Preußiſchen Heere oder in anderen Kon

tingenten zu beſetzenden Stellen aus den Offizieren aller Kontingente des Bundesheeres

zu wählen.

Artikel 65.

Das Recht, Feſtungen innerhalb des Bundesgebietes anzulegen, ſteht dem Bundes

feldherrn zu, welcher die Bewilligung der dazu erforderlichen Mittel, ſoweit das Ordi

narium ſie nicht gewährt, nach Abſchnitt XII. beantragt.
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Artikel 66.

Wo nicht beſondere Konventionen ein Anderes beſtimmen, ernennen die Bundes

fürſten, beziehentlich die Senate die Offiziere ihrer Kontingente mit der Einſchränkung

des Artikels 64. Sie ſind GChefs aller ihren Gebieten angehörenden Truppentheile und

nießen die damit verbundenen Ehren. Sie haben namentlich das Recht der Inſpizirung

zu jeder Zeit und erhalten, außer den regelmäßigen Rapporten und Meldungen über

vorkommende Veränderungen, Behufs der nöthigen landesherrlichen Publikation, recht

itige Mitteilung von den die betreffenden Truppentheile berührenden Avancements und

Ernennungen.

Auch ſteht ihnen das DTecht zu, zu polizeilichen Zwecken nicht blos ihre eigenen

Truppen zuverwenden, ſondern auch alle anderen Truppentheile der Bundesarmee, welche

in ihren Ländergebieten dislocirt ſind, zu requiriren.

Art if el 67.

Erſparniſſe an dem Militäretat fallen unter keinen Umſtänden einer einzelnen Re

Frung, ſondern jederzeit der Bundeskaſſe zu.
Artifel 68.

Der Bundesjeldherr kann, wenn die öffentliche Sicherheit in dem Bundesgebiete be

drºht iſt, einen jeden Theil deſſelben in Kriegszuſtand erklären. Bis zum Erlaß eines

die Vorausſetzungen, die Form der Verkündigung und die Wirkungen einer ſolchen Er

klärung regelnden Bundesgeſetzes gelten dafür die Vorſchriften des Preußiſchen Geſetzes

vom 4. Juni 1851 (Geſ.-Samml. für 1851 S. 451 ff).

XII.

Bundesfinanzen.

Artikel 69.

Alle Einnahmen und Ausgaben des Bundes müſſen für jedes Jahr veranſchlagt

und auf den Bundeshaushaltse" gebracht werden. Letzterer wird vor Beginn des Etats

jahres nach folgenden Grundſäº" durch ein Geſetz feſtgeſtellt.

Artikel 70.

Zur Beſtreitung aller gemeinſchaftlichen Ausgaben dienen zunächſt die etwaigen

Ueberſchüſſe der Vorjahre, ſowie die aus den Zöllen, den gemeinſchaftlichen Verbrauchs
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ſteuern und aus dem Poſt- und Telegraphenweſen fließenden gemeinſchaftlichen Ein

nahmen. Inſoweit dieſelben durch dieſe Einnahmen nicht gedeckt werden, ſind ſie, ſo

lange Bundesſteuern nicht eingeführt ſind, durch Beiträge der einzelnen Bundesſtaaten

nach Maßgabe ihrer Bevölkerung aufzubringen, welche bis zur Höhe des budgetmäßigen

Betrages durch das Präſidium ausgeſchrieben werden.

Artikel 71.

Die gemeinſchaftlichen Ausgaben werden in der Regel für ein Jahr bewilligt, kön

nen jedoch in beſonderen Fällen auch für eine längere Dauer bewilligt werden.

Während der im Artikel 60 normirten Uebergangszeit iſt der nach Titeln geordnete

Etat über die Ausgaben für das Bundesheer dem Bundesrathe und dem Reichstage

nur zur Kenntnißnahme und zur Erinnerung vorzulegen.

Artikel 72.

Ueber die Verwendung aller Einnahmen des Bundes iſt von dem Präſidium dem

Bundesrathe und dem Reichstage zur Entlaſtung jährlich Rechnung zu legen.

Artikel 73.

In Fällen eines außerordentlichen Bedürfniſſes können im Wege der Bundesgeſetz

gebung die Aufnahme einer Anleihe, ſowie die Uebernahme einer Garantie zu Laſten

des Bundes erfolgen.

XIII.

Schlichtung von Streitigkeiten und Strafbeſtimmungen.

Artikel 74.

Jedes Unternehmen gegen die Exiſtenz, die Integrität, die Sicherheit oder die Ver

faſſung des Deutſchen Bundes, endlich die Beleidigung des Bundesrathes, des Reichs

tages, eines Mitgliedes des Bundesrathes oder des Reichstages, einer Behörde oder

eines öffentlichen Beamten des Bundes, während dieſelben in der Ausübung ihres Be

rufes begriffen ſind oder in Beziehung auf ihren Beruf, durch Wort, Schrift, Druck,

Zeichen, bildliche oder andere Darſtellung, werden in den einzelnen Bundesſtaaten be

urtheilt und beſtraft nach Maßgabe der in den letzteren beſtehenden oder künftig in

Wirkſamkeit tretenden Geſetze, nach welchen eine gleiche gegen den einzelnen Bundes

–

-
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ſtaat, ſeine Verfaſſung, ſeine Kammern oder Stände, ſeine Kammer- oder Stände-Mit

glieder, ſeine Behörden und Beamten begangene Handlung zu richten wäre.

Artikel 75.

Für diejenigen in Artikel 74 bezeichneten Unternehmungen gegen den Deutſchen

Bund, welche, wenn gegen einen der einzelnen Bundesſtaaten gerichtet, als Hochverrath

oder Landesverrath zu qualifiziren wären, iſt das gemeinſchaftliche Ober-Appellations

gericht der drei freien und Hanſeſtädte in Lübeck die zuſtändige Spruchbehörde in erſter

und letzter Inſtanz.

Die näheren Beſtimmungen über die Zuſtändigkeit und das Verfahren des Ober

Appellationsgerichts erfolgen im Wege der Bundesgeſetzgebung. Bis zum Erlaſſe eines

Bundesgeſetzes bewendet es bei der ſeitherigen Zuſtändigkeit der Gerichte in den einzelnen

Bundesſtaaten und den auf das Verfahren dieſer Gerichte ſich beziehenden Beſtimmungen.

Artikel 76.

Streitigkeiten zwiſchen verſchiedenen Bundesſtaaten, ſofern dieſelben nicht privat

rechtlicher Natur und daher von den kompetenten Gerichtsbehörden zu entſcheiden ſind,

werden auf Anrufen des einen Theils von dem Bundesrathe erledigt.

Verfaſſungsſtreitigkeiten in ſolchen Bundesſtaaten, in deren Verfaſſung nicht eine

Behörde zur Entſcheidung ſolcher Streitigkeiten beſtimmt iſt, hat auf Anrufen eines

Theiles der Bundesrath gütlich auszugleichen oder, wenn das nicht gelingt, im Wege

der Bundesgeſetzgebung zur Erledigung zu bringen.

Artikel 77.

Wenn in einem Bundesſtaate der Fall einer Juſtizverweigerung eintritt, und auf

geſetzlichen Wegen ausreichende Hülfe nicht erlangt werden kann, ſo liegt dem Bundes

rathe ob, erwieſene, nach der Verfaſſung und den beſtehenden Geſetzen des betreffenden

Bundesſtaates zu beurtheilende Beſchwerden über verweigerte oder gehemmte Rechtspflege

anzunehmen, und darauf die gerichtliche Hülfe bei der Bundesregierung, die zu der Be

ſchwerde Anlaß gegeben hat, zu bewirken.

XIV.

Allgemeine Beſtimmungen.

Artikel 78.

Veränderungen der Verfaſſung erfolgen im Wege der Geſetzgebung, jedoch iſt zu
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denſelben im Bundesrathe eine Mehrheit von drei Viertheilen der vertretenen Stimmen

erforderlich.

Artikel 79.

Der Eintritt eines dem Bunde nicht angehörenden Deutſchen Staates in den

Bund erfolgt auf den Vorſchlag des Bundespräſidiums im Wege der Bundesgeſetz

gebung.

XV.

Uebergangsbeſtimmung.

Artikel 80.

Die nachſtehend genannten, im Norddeutſchen Bunde ergangenen Geſetze werden

zu Geſetzen des Deutſchen Bundes erklärt und als ſolche von den nachſtehend genannten

Zeitpunkten an in das geſammte Bundesgebiet mit der Wirkung eingeführt, daß, wo

in dieſen Geſetzen von dem Norddeutſchen Bunde, deſſen Verfaſſung, Gebiet, Mitglie

dern oder Staaten, Indigenat, verfaſſungsmäßigen Organen, Angehörigen, Beamten,

Flagge u. ſ. w. die Rede iſt, der Deutſche Bund und deſſen entſprechende Beziehungen

zu verſtehen ſind, nämlich:

I. vom Tage der Wirkſamkeit der gegenwärtigen Verfaſſung an:

1) das Geſetz über das Paßweſen, vom 12. Oktober 1867,

2) das Geſetz, betreffend die Nationalität der Kauffahrteiſchiffe und ihre Befugniß

zur Führung der Bundesflagge, vom 25. Oktober 1867,

3) das Geſetz über die Freizügigkeit, vom 1. November 1867,

4) das Geſetz, betreffend die Organiſation der Bundeskonſulate, ſowie die Amts

rechte und Pflichten der Bundeskonſuln, vom 8. November 1867,

5) das Geſetz, betreffend die Verpflichtung zum Kriegsdienſte, vom 9. November 1867,

6) das Geſetz, betreffend die vertragsmäßigen Zinſen, vom 14. November 1867,

7) das Geſetz über die Aufhebung der polizeilichen Beſchränkungen der Eheſchließ

ung, vom 4. Mai 1868,

8) das Geſetz, betreffend die Aufhebung der Schuldhaft, vom 29. Mai 1868,

9) das Geſetz, betreffend die Bewilligung von lebenslänglichen Penſionen und

Unterſtützungen an Offiziere und obere Militärbeamte der vormaligen Schles
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wig-Holſteinſchen Armee, ſowie an deren Wittwen und Waiſen, vom 14. Juni

1868,

10) das Geſetz, betreffend die privatrechtliche Stellung der Erwerbs- und Wirth

ſchafts-Genoſſenſchaften, vom 4. Juli 1868,

11) die Maaß- und Gewichtsordnung für den Norddeutſchen Bund, vom 17. Auguſt

1868,

12) das Geſetz, Maßregeln gegen die Rinderpeſt betreffend, vom 7. April 1869,

13) das Wahlgeſetz für den Reichstag des Norddeutſchen Bundes, vom 31. Mai 1869,

14) das Geſetz, betreffend die Kautionen der Bundesbeamten, vom 2. Juni 1869,

15) das Geſetz, betreffend die Einführung der Allgemeinen Wechſelordnung, der

Nürnberger Wechſel-Novellen und des Allgemeinen Deutſchen Handelsgeſetz

buchs als Bundesgeſetze, vom 5. Juni 1869,

16) das Geſetz, betreffend die Wechſelſtempelſteuer im Norddeutſchen Bunde, vom

10. Juni 1869,

17) das Geſetz, betreffend die Errichtung eines oberſten Gerichtshofes für Handels

ſachen, vom 12. Juni 1869,

18) das Geſetz, betreffend die Beſchlagnahme des Arbeits- oder Dienſtlohnes, vom

21. Juni 1869,

19) das Geſetz, betreffend die Gewährung der Rechtshülfe, vom 21. Juni 1869,

20) das Geſetz, betreffend die Gleichberechtigung der Confeſſionen in bürgerlicher

und ſtaatsbürgerlicher Beziehung, vom 3. Juli 1869,

21) das Geſetz, betreffend die Bewilligung von lebenslänglichen Penſionen und

Unterſtützungen an Militärperſonen der Unterklaſſen der vormaligen Schleswig

Holſteinſchen Armee, ſowie an deren Wittwen und Waiſen, vom 3. März 1870,

22) das Geſetz wegen Beſeitigung der Doppelbeſteuerung, vom 13. Mai 1870,

23) das Geſetz über die Abgaben von der Flößerei, vom 1. Juni 1870,

24) das Geſetz über die Erwerbung und den Verluſt der Bundes- und Staatsan

gehörigkeit, vom 1. Juni 1870, -

25) das Geſetz, betreffend das Urheberrecht an Schriftwerken, Abbildungen, muſi

kaliſchen Compoſitionen und dramatiſchen Werken, vom 11. Juni 1870,

26) das Geſetz, betreffend die Kommandit-Geſellſchaften auf Aktien und die Aktien

Geſellſchaften, vom 11. Juni 1870,
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27) das Geſetz über die Ausgabe von Papiergeld, vom 16. Juni 1870,

28) das Geſetz über die Befugniß der Bundeskonſuln zu Eheſchließungen u. ſ. w.,

vom 4. Mai 1870;

II. vom 1. Januar 1872 an, jedoch unbeſchadet der früheren Geltung im Gebiete

des Norddeutſchen Bundes:

1) das Geſetz über die Ausgabe von Banknoten, vom 27. März 1870 und,

mit Ausſchluß von Heſſen ſüdlich des Mains,

2) das Einführungsgeſetz zum Strafgeſetzbuch für den Norddeutſchen Bund, vom

31. Mai 1870,

3) das Strafgeſetzbuch für den Norddeutſchen Bund, vom 31. Mai 1870 und

4) die Geſetze über das Poſtweſen des Norddeutſchen Bundes vom 2. November

1867, über das Poſttaxweſen im Gebiete des Norddeutſchen Bundes vom 4. No

vember 1867, betreffend die Einführung von Telegraphen-Freimarken, vom

16. Mai 1869 und betreffend die Portofreiheiten im Gebiete des Norddeutſchen

Bundes, vom 5. Juni 1869.

In Heſſen ſüdlich des Mains werden als Bundesgeſetze eingeführt und zwar:

vom Tage der Wirkſamkeit dieſer Verfaſſung an:

das Geſetz, betreffend die Schließung und Beſchränkung der öffentlichen Spiel

banken, vom 1. Juli 1868,

das Geſetz, betreffend die Einführung von Telegraphen-Freimarken, vom 16. Mai

1869,

die Gewerbeordnung für den Norddeutſchen Bund, vom 31. Mai 1870 und

das Strafgeſetzbuch für den Norddeutſchen Bund, vom 31. Mai 1870;

vom 1. Juli 1871 an:

das Geſetz über den Unterſtützungs-Wohnſitz, vom 6. Juni 1870.

In die Hohenzollernſchen Lande wird vom Tage der Wirkſamkeit dieſer Verfaſſung

an eingeführt das Geſetz, betreffend die Wechſelſtempelſteuer im Norddeutſchen Bunde,

vom 10. Juni 1869.

Die Erklärung der übrigen im Norddeutſchen Bunde ergangenen Geſetze zu Bun

desgeſetzen bleibt, ſoweit dieſe Geſetze ſich auf Angelegenheiten beziehen, welche verfaſ

ſungsmäßig der Geſetzgebung des Deutſchen Bundes unterliegen, der Bundesgeſetzgebung

vorbehalten.
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Neg i e r um gs - Blatt
für das

K ö ui W reich il"ürttemberg.

Ausgegeben. Stuttgart Freitag den 20. Januar 1871.

J n h a lt.

Königliche Dekrete. Geſetz. betreffend die Beſchaffung weiterer Geldmittel für den Eiſenbahnbau. –

Geſetz, betreffend die Beſtreitung des Aufwands für außerordentliche Militärbedürfniſſe. – Geſetz, be

treffend die Einlöſung der Ablöſungsobligationen fünfter Serie. – Geſetz, betreffend die Forterhebung

der Steuern,

Verfügungen der Departements. Verfügung, betreffend die an die Bezirksbehörden zu erſtat

tenden Anzeigen von vor zunehmenden Inventuren und Theilungen. – Verfügung, betreffend die Wechſel

ſtempelſteuer des deutſchen Bundes. – Bekanntmachung, betreffend den Debit der Bundes-Stempelmarken

und geſtempelten Blankets zur Entrichtung der Wechſel-Stempelſteuer, ſowie das Verfahren bei Erſtat

tung verdorbener Stempelmarken und Blankets vom 13. Dezember 1869. – Bekanntmachung betreffend

den Debit von Bundesſtempelmarken und geſtempelten Blankets zur Entrichtung der Wechſelſtempelſteuer

zum Betrage von 22"/. Groſchen vom 21. Februar 1870. – Verfügung, betreffend den Geſchäftsbetrieb

der Frankfurter Transport- und Glasverſicherungs-Actiengeſellſchaft zu Frankfurt a. M. – Verfügung,

betreffend die Schonzeit der Aeſchen und Rothfiſche.

1. Unmittelbare Königliche Dekret e.

A) Gefe ,

betreffend die Beſchaffung weiterer Geldmittel für den Eiſenbahnbau.

K a rl

von Gottes Gnaden König von Württemberg.

Nach Anhörung Unſeres Geheimen Raths und unter Zuſtimmung Unſerer ge

treuen Stände verordnen und verfügen. Wir, wie folgt:

Einziger Artikel.

Zur weiteren Fortſetzung des Baues der durch das Geſetz vom 16. März 1868,

6a
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betreffend den Bau von Eiſenbahnen in der Etatsperiode 18%o, theils zur Ausführung,

theils zur Inangriffnahme beſtimmten Eiſenbahnlinien werden zu den bereits durch das

Geſetz vom 29. März 1870, betreffend die Beſchaffung weiterer Geldmittel für den

Eiſenbahnbau, vorläufig bewilligten acht Millionen Gulden weitere acht Millionen

Gulden beſtimmt, welche unter möglichſt günſtigen Bedingungen als Staatsanlehen auf

zunehmen ſind.

Dieſe acht Millionen Gulden bilden, ebenſo wie die durch das Geſetz vom 29. März

1870 verwilligten Mittel, einen Theil des Geſammtbedarfs für den Eiſenbahnbau in der

Etatsperiode 1870–73 und ſollen von der hiefür zu verabſchiedenden Summe in Abzug

kommen. -

Gegenwärtiges Geſetz iſt durch Unſere Miniſterien der auswärtigen Angelegen

heiten und der Finanzen, bezüglich der Anlehensaufnahme durch die ſtändiſche Schulden

verwaltungs-Behörde unter verfaſſungsmäßiger Mitwirkung Unſeres Finanz-Miniſte

riums zu vollziehen.

Gegeben Stuttgart, den 13. Januar 1871.

K a r l.

Der Miniſter der auswärtigen Angelegenheiten:

Wächter.

Der Finanzminiſter:

Renner.

B) Geſetz,

betreffend die Beſtreitung des Aufwands für außerordentliche Militärbedürfniſſe.

K a rl

von Gottes Gnaden König von Württemberg.

Nach Anhörung Unſeres Geheimen Rathes und unter Zuſtimmung Unſerer ge

treuen Stände verordnen und verfügen. Wir wie folgt:

Artikel 1.

Zu Beſtreitung des außerordentlichen Militäraufwands wird den Miniſterien des
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Kriegsweſens und der Finanzen zu den durch die Geſetze vom 26. Juli und 27. Oktober

1870 bewilligten Crediten von 5,900,000 fl. und 3,700,000 fl. die weitere Summe

von 12900000 fl. zur Berfügung geſtellt, welche nach Maßgabe des wirklichen Erfor

derniſſes auf Rechnung des Militär-Etats zu verausgaben iſt.

Dieſer Credit iſt durch ein unter möglichſt billigen Bedingungen aufzunehmendes

Staatsanlehen und ſoweit erforderlich durch Ausgabe von verzinslichen Kaſſenſcheinen

zu realiſren; auch wird der Finanzminiſter ermächtigt, inzwiſchen verfügbare Mittel

der Staatskaſſe für jenen Zweck vorſchußweiſe zu verwenden.

Artikel 2.

Gegenwärtiges Geſetz iſt durch Unſere Miniſterien des Kriegsweſens und der

Finanzen, bezüglich der Geldbeſchaffung durch die ſtändiſche Schulden-Verwaltungsbe

hörde unter verfaſſungsmäßiger Mitwirkung Unſeres Finanzminiſteriums zu vollziehen.

Gegeben Stuttgart, den 16. Januar 1871.

K a r l.

Der Kriegsminiſter:

Suckow.

Der Finanzminiſter:

Renner.

C) Geſetz,

betreffend die Einlöſung der Ablöſungsobligationen fünfter Serie.

K a rl

von Gottes Gnaden König von Württemberg.

Nach Anhörung Unſeres Geheimen Raths und unter Zuſtimmung Unſerer ge

treuen Stände verordnen und verfügen. Wir wie folgt:

Einziger Artikel.

Wenn die nach den Geſetzen vom 14. April 1848 und vom 17. Juni 1849 über

die Ablöſung der Gefälle und der Zehnten errichteten beiden Ablöſungs-Kaſſen nicht im
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Stande ſein ſollten, die von ihnen ausgegebenen Obligationen fünfter Serie aus eigenen

Mitteln einzulöſen, ſo hat die Staatskaſſe einzutreten, welcher andererſeits die bei der

einen oder anderen Kaſſe nach Tilgung ihrer ſämmtlichen Verbindlichkeiten ſich ergeben

den Einnahmen-Ueberſchüſſe zufallen.

Hiedurch wird die Beſtimmung des Artikels 4, Abſatz 3 des Geſetzes vom 14. April

1848, beziehungsweiſe des Artikels 21, Abſatz 4 des Geſetzes vom 17. Juni 1849, wor

nach Verluſte der Ablöſungskaſſen, ſoweit ſie nicht durch Untreue der Beamten entſtehen,

von der Gemeinſchaft der Berechtigten getragen werden ſollten, abgeändert.

Unſere Miniſterien des Innern und der Finanzen ſind mit der Vollziehung dieſes

Geſetzes beauftragt.

Gegeben Stuttgart, den 16. Januar 1871.

K a r l.

Der Miniſter des Innern:

Scheurlen.

Der Finanzminiſter:

Renner.

D) Geſetz,

betreffend die Forterhebung der Steuern.

- K. ſ r |

von Gottes Gnaden König von Württemberg.

Da der Termin, für welchen nach dem Geſetze vom 27. Oktober 1870 die für das

Etatsjahr 18%o verwilligten Steuern fortzuerheben ſind, am 31. Januar 1871 ab

läuft, ſo verordnen und verfügen Wir, nach Anhörung Unſeres Geheimen Raths und

unter Zuſtimmung Unſerer getreuen Stände, daß der Zeitraum der proviſoriſchen

Steuererhebung nach den durch das Finanzgeſetz vom 23. März 1868 für das Etats

jahr 18°o verabſchiedeten Sätzen bis zum 30. Juni 1871 verlängert ſein ſoll.
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Unſer Finanzminiſterium iſt mit der Vollziehung dieſes Geſetzes beauftragt.

Gegeben. Stuttgart, den 16. Januar 1871. -

K a r l.

Der Finanzminiſter:

Renner.

II. Verfügungen der Departements.

A) Des Juſtiz-Departements.

Des Juſtiz-Miniſteriums.

Verfügung, betreffend die an die Bezirksbehörden zu erſtattenden Anzeigen von vorzunehmenden

Inventuren und Theilungen.

Im Einverſtändniß mit den K. Miniſterien des Innern und der Finanzen wird

verfügt, daß von den Notariaten die Anzeigen über vorzunehmende Eventualtheilun

gen, Realtheilungen und Vermögensübergaben (Juſtiz-Miniſterialverfügung vom

11. September 1835, Reg.Blatt S. 354) nicht mehr vereinzelt, ſondern je am Schluſſe

eines Monates, in ein Verzeichniß zuſammengeſtellt, den Kameralämtern und nach dieſen

den Oberamtspflegen, Gemeinde- und Stiftungspflegen im Wege der Circulation mit

getheilt werden.

Die Vermögensunterſuchungen ſind wie bisher im Einzelnen anzuzeigen.

Stuttgart den 12. Januar 1871. - Mittnacht.

B) Der Departements der auswärtigen Angelegenheiten

und der Finanzen.

Der Miniſterien der auswärtigen Angelegenheiten, Abtheilung für Verkehrs

Anſtalten, und der Finanzen.

a) Verfügung, betreffend die Wechſelſtempelſteuer des Deutſchen Bundes.

In Folge des Vertrags vom 25. November 1870, betreffend den Beitritt des Kö

nigreichs Württemberg zu dem Deutſchen Bund (Reg.Blatt 1871 Nro. 1) ſoll das Ge

ſetz, betreffend die Wechſelſtempelſteuer im Norddeutſchen Bunde vom 10. Juni 1869,



48f

mit Wirkung vom 1. Januar 1871 an auch auf die Süddeutſchen Staaten, insbeſon

dere auf Württemberg Anwendung finden.

Das Geſetz, ſowie die Bekanntmachung des Kanzlers des Norddeutſchen Bundes

vom 13. Dezember 1869 zu Ausführung dieſes Geſetzes ſind im Anhang zu der König

lichen Verordnung vom heutigen Tage durch Nr. 1 des Regierungsblatts von 1871 auf

Seite 125 bis 134 zum Abdrucke und zur öffentlichen Kenntniß gebracht. Im Anhange

zu gegenwärtiger Verfügung werden noch veröffentlicht: -

die Bekanntmachung des Kanzlers des Norddeutſchen Bundes, betreffend den Debit

der Bundesſtempelmarken und geſtempelten Blankets zur Entrichtung der Wech

ſelſtempelſteuer, ſowie das Verfahren bei Erſtattung verdorbener Stempelmarken

und Blankets, gleichfalls vom 13. Dezember 1869;

und

die Bekanntmachung des Kanzlers des Norddeutſchen Bundes, betreffend den Debit

von Bundesſtempelmarken und geſtempelten Blankets zur Entrichtung der

Wechſelſtempelſteuer zum Betrage von 22% Groſchen vom 21. Februar 1870.

Zum Geſetze vom 10. Juni 1869 und dieſen Bekanntmachungen iſt Folgendes zu

bemerken:

Die Wechſelſtempelſteuer iſt eine Bundesſteuer im Sinne des Artikels 70 der

Bundesverfaſſung. Ihr Ertrag fließt demgemäß vom 1. Januar 1871 an, vorbehält

lich der in § 27 näher beſtimmten Antheile der einzelnen Bundesſtaaten daran, in die

Kaſſe des Deutſchen Bundes. Derſelben unterliegen alle von dieſem Tage an ausgeſtell

ten inländiſchen und die von einem erſten inländiſchen Inhaber aus den Händen gegebenen

ausländiſchen Wechſel (§ 6), Zahlungsverſprechen an Ordre und Anweiſungen (§ 24).

Dabei gilt nach dem Sprachgebrauch des Geſetzes als Inland das ganze Gebiet des

Deutſchen Bundes, und gelten als Ausland im Gegenſatze hiezu alle Orte außerhalb

des Bundesgebiets.

Die Abgabe wird entrichtet entweder durch Ausſtellung des Wechſels auf einem

mit dem erforderlichen Bundesſtempel verſehenen Blanket oder durch Verwendung der

erforderlichen Bundesſtempelmarke (§ 13), wenn hiebei die von dem Bundesrathe er

laſſenen und bekannt gemachten Vorſchriften (Bekanntmachung vom 13. Dezember 1869,

Ziffer II. Reg.Blatt 1871 Nro. 1, Seite 132) über die Art und Weiſe der Verwen

dung beobachtet worden ſind.

8
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Den Verkauf der Bundesſtempelmarken und der geſtempelten Wechſelblankets (§ 22)

beſorgen die Poſtſtellen. Mit der Beaufſichtigung der Verſteuerung der Wechſel u. ſ. w.

ſind zunächſt und vorbehältlich der Mitwirkung der in § 21 des Geſetzes bezeichneten

weiteren Behörden und Beamten die Organe der Steuerverwaltung betraut (§. 20).

Die Feſtſtellung, Unterſuchung und Entſcheidung der Wechſelſtempelhinterziehung

erfolgt nach den wegen der Zollvergehen beſtehenden Vorſchriften (§ 18).

Im Einzelnen iſt noch beizufügen:

A. Zu der erſten Bekanntmachung vom 13. Dezember 1869 zur Ausführung des

Geſetzes vom 10. Juni 1869 (Reg.Blatt von 1871 Nro. 1, Seite 132): Dieſelbe ent

hält unter I. zu § 3 des Geſetzes die von dem Bundesrathe getroffene Feſtſtellung

der Mittelwerthe für die Umrechnung der in einer anderen, als der Thalerwährung

ausgedrückten Summen Behufs der Berechnung der Wechſelſtempelabgabe. Ein auf

Grund dieſer Beſtimmung sub I. ausgearbeiteter ausführlicher Wechſelſtempeltarif für

alle dort aufgeführten Währungen – mit Ausnahme der Oeſterreichiſchen und Ruſ

ſiſchen effektiven und der Finniſchen – iſt von der von Decker'ſchen Geheimen Oberhof

buchdruckerei in Berlin zum Preiſe von 2% Sgr. für das Exemplar zu beziehen.

Die Entſcheidung darüber, welche Plätze in Württemberg inſofern je als ein Platz

betrachtet werden können, daß die an dem einen ausgeſtellten und an dem anderen zahl

baren Anweiſungen in Bezug auf die Wechſelſtempelabgabe als Platzanweiſungen zu

betrachten ſind (Ziff. III.), muß dem Bundesrath vorbehalten bleiben.

Der erſte Termin zur Anmeldung eines etwaigen auf läſtigen Privatrechtstitel zu

gründenden Anſpruchs auf Befreiung von dem Wechſelſtempel (Ziff. IV.) iſt für Würt

temberg der 15. April 1871. -

B. Zu der zweiten Bekanntmachung vom 13. Dezember 1869, (ſ. unten b.) be

treffend den Debit der Bundesſtempelmarken 2c.:

1. Stempelmarken und geſtempelte Wechſelblankets mit der Umſchrift „Nord

deutſcher Wechſelſtempel“ werden nur inſolange noch ausgegeben werden, bis die

Druckformen für neue Marken und Blankets mit der Umſchrift „Deutſcher Wechſel

ſtempel“ fertig geſtellt ſein werden und neue Marken und Blankets werden ausgegeben

werden können. -

2. Die Berechnung des Preiſes der auf Groſchen lautenden Marken und Blankets

erfolgt nach dem Verhältniſſe von 1 Groſchen = 3% Kreuzer Süddeutſcher Währung.
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3. Stempelmarken und Blankets zu dem Werthe von 1,1% und 3 Groſchen

werden auch in Württemberg bei allen Poſtſtellen verkauft. Die Debitsſtellen für

Marken und Blankets, welche auf höhere Stempelbeträge lauten, werden dem Bedürf

niſſe entſprechend beſtimmt werden. Das Erforderliche wird durch Aushang an der

Amtsſtelle und durch die Lokalblätter bekannt gemacht werden. -

4. Anſprüche auf Erſtattung des Werths für verdorbene Stempelmarken und -

Blankets ſind nach Maßgabe der Beſtimmungen in der Bekanntmachung (b) des

Bundeskanzlers vom 13. Dezember 1869 bei der K. Poſtdirektion anzumelden. -

Stuttgart, den 30. Dezember 1870.

Für den Miniſter der auswärtigen Angelegenheiten,

Abtheilung für Verkehrs-Anſtalten:

Geheimer Rath Dillenius.

–

Renner.

b) Bekanntmachung, betreffend den Debit der Bundes-Stempelmarken und geſtempelten Blankets zur

Entrichtung der Wechſel-Stempelſteuer, ſowie das Verfahren bei Erſtattung verdorbener Stempelmarken -

und Blankets vom 13. Dezember 1869. *

Zur Ausführung der Beſtimmung in § 22. des Geſetzes vom 10. Juni d. J., die

Wechſelſtempelſteuer im Norddeutſchen Bunde betreffend, (Bundesgeſetzbl. S. 193) wird -

hierdurch bekannt gemacht, daß vom 30. d. M. ab die zur Entrichtung der Wechſel

Stempelſteuer (nach § 13 des Geſetzes vom 10. Juni d. J.) erforderlichen Bundes

ſtempelmarken und geſtempelten Blankets zu dem Preiſe des Stempelbetrages, auf wel

chen dieſelben lauten, bei den Poſtanſtalten im Gebiete des Norddeutſchen Bundes, mit

Ausſchluß der Hohenzollern'ſchen Lande, werden verkauft werden. -

Die Bundes-Stempelmarken ſind mit der Umſchriſt „Norddeutſcher Wechſelſtempel“

und der Angabe des Steuerbetrages in Groſchen, für welchen ſie gelten, bezeichnet und s

für Werthbeträge von 1, 12, 3, 4%, 6, 7, 9, 12, 15, 30, 45, 60, 90, 150 und

300 Groſchen zum Verkauf geſtellt. Die mit dem Bundesſtempel verſehenen Wechſel

blankets lauten auf Steuerbeträge von 1, 1%, 3, 4%, 6, 7%, 9, 12, 15 und

30 Groſchen.

Stempelmarken und Blankets zum Werthe von 1,1% und 3 Groſchen werden bei

allen Poſtanſtalten, auch den Poſtexpeditionen zweiter Klaſſe verkauft. Die Debitsſtellen

für Marken und Blankets, welche auf höhere Stempelbeträge lauten, werden nach den
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örtlichen Verhältniſſen, dem Bedürfniß entſprechend, beſtimmt. Die bezüglichen Anord

nungen ſollen durch Aushang an Amtsſtellen der Poſtanſtalten und, ſoweit erforderlich,

durch amtliche Bekanntmachung zur öffentlichen Kenntniß gebracht werden.

Für die bei den Poſtanſtalten angekauften, demnächſt aber verdorbenen Stempel

marken und Blankets kann nur dann Erſtattung beanſprucht werden, wenn

1) der Schaden mindeſtens einen Thaler beträgt und wenn -

2) vollſtändig erwieſen wird, daß der Schaden lediglich durch Zufall oder Verſehen

veranlaßt und von den betreffenden Stempelmaterialien beziehungsweiſe von den

Schriftſtücken, zu welchen ſie verwendet ſind, noch kein oder doch kein ſolcher Ge

brauch gemacht iſt, wodurch das ſteuerliche Intereſſe gefährdet werden kann;

wenn endlich

3) der Erſtattungsanſpruch innerhalb 14 Tagen, nachdem der Schaden dem Berech

tigten bekannt geworden, bei der Oberpoſtdirektion des Bezirks, in Lübeck, Bre

men und Hamburg bei dem zuſtändigen Ober-Poſtamte, angemeldet wird.

Die Erſtattung erfolgt durch Umtauſch der verdorbenen gegen andere Stempelma

terialien bei der zu beſtimmenden Debitsſtelle.

Hinſichtlich der Art und Weiſe der Verwendung der Bundes-Stempelmarken wird

auf die am heutigen Tage erlaſſene Bekanntmachung zur Ausführung des Geſetzes, be

treffend die Wechſelſtempelſteuer im Norddeutſchen Bunde, unter Nro. 1l. verwieſen.

Berlin, den 13. Dezember 1869.

Der Kanzler des Norddeutſchen Bundes,

In Vertretung:

Delbrück.

c) Bekanntmachung, betreffend den Debit von Bundes-Stempelmarken und geſtempelten Blankets

zur Entrichtung der Wechſelſtempelſteuer zum Betrage von 22% Groſchen.

Vom 21. Februar 1870.

Vom 1. März d. J. ab werden Bundesſtempelmarken und geſtempelte Blankets

zur Entrichtung der Wechſelſtempelſteuer über Stempelbeträge von 22% Groſchen bei

den Poſtanſtalten im Gebiete des Norddeutſchen Bundes, mit Ausſchluß der Hohen

zollernſchen Lande, verkauft werden.

Dieſe Marken und Blankets ſind mit dem Werthbetrage von 22% Groſchen be

6h
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zeichnet und im Uebrigen mit den auf andere Beträge lautenden Stempelmarken resp.

geſtempelten Blankets übereinſtimmend.

Die in der Bekanntmachung vom 13. Dezember 1869 (Bundesgeſetzbl. S. 695)

über den Debit der Bundesſtempelmarken und geſtempelten Blankets, ſowie über das

Verfahren bei Erſtattung verdorbener Stempelmarken und Blankets getroffenen Anord

nungen finden auch auf die Bundesſtempelmarken und geſtempelten Blankets zu 22%

Groſchen Anwendung.

Berlin, den 21. Februar 1870.

Der Kanzler des Norddeutſchen Bundes:

Graf v. Bismark-Schönhauſen.

C) Des Departements des Jnnern.

Des Miniſteriums des Innern.

Verfügung, betreffend den Geſchäftsbetrieb der Frankfurter Transport- und Glasverſicherungs

Aktiengeſellſchaft zu Frankfurt a. M.

Nachdem die Frankfurter Transport- und Glasverſicherungs-Aktiengeſellſchaft zu

Frankfurt a. M. auf den Grund ihres von der K. preußiſchen Staatsregierung unter

dem 16. Februar 1870 genehmigten abgeänderten Statuts und ihrer allgemeinen Ver

ſicherungsbedingungen zum Geſchäftsbetrieb in Württemberg die ſtaatliche Genehmigung

erhalten hat, ſo wird dieſes unter dem Anfügen öffentlich bekannt gemacht, daß der

Hauptagent Kaufmann Mohl-Elben in Stuttgart die Geſellſchaft als Handlungsbevoll

mächtigter nach Art. 47 des allgemeinen deutſchen Handesgeſetzbuchs zu vertreten hat

und insbeſondere ermächtigt iſt, in allen zur gerichtlichen Entſcheidung geeigneten Strei

tigkeiten zwiſchen der Geſellſchaft und württembergiſchen Verſicherten vor den K. Ge

richten Recht zu nehmen und zu geben.

Stuttgart, den 31. Dezember 1870.

Scheurlen.
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D) Der Departements des Innern und der Finanzen.

Der Miniſterien des Znnern und der Finanzen.

Verfügung, betreffend die Schonzeit der Aeſchen und Rothfiſche.

In Ergänzung des S- 1 der Miniſterialverfügung vom 29. November 1865, be

treffend den Vollzug des Geſetzes über die Fiſcherei (Reg.Blatt Seite 504), wird hiemit

auf Grund der ſeitherigen Erfahrungen die Schonzeit der Aeſchen und Rothfiſche auf

die Zeit vom 15. März bis 15. Mai, beide Tage einſchließlich, als die ordentliche Laich

zeit dieſer beiden Salmenarten, feſtgeſetzt.

Stuttgart, den 9. Januar 1871.

Scheurlen. Renner.

/ A. v." v-,“. AAA --- *„« -
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R egi e r u n gs - Blatt
für das

Köuigreich Württemberg.

Ausgegeben Stuttgart Samſtag den 4. Februar 1871.

Jn h a lt.

Königliche Dekrete. Königliche Verordnung, betreffend die Veröffentlichung der zwiſchen Württem

berg, dem Norddeutſchen Bunde, Bayern, Baden und Heſſen über die gegenſeitige Zuſtimmung zu

den Verträgen wegen Gründung eines Deutſchen Bundes abgeſchloſſenen Uebereinkunft.

Unmittelbare Königliche Dekrete.

Königliche Verordnung,

betreffend die Veröffentlichung der zwiſchen Württemberg, dem Norddeutſchen Bunde, Bayern, Baden

und Heſſen über die gegenſeitige Zuſtimmung zu den Verträgen wegen Gründung eines Deutſchen

Bundes abgeſchloſſenen Uebereinkunft.

K a rl

von Gottes Gnaden König von Württemberg.

Nachdem die zwiſchen Bevollmächtigten Württembergs, des Norddeutſchen Bundes,

Bayerns, Badens und Heſſens am 8. Dezember 1870 zu Berlin über die gegenſeitige

Zuſtimmung zu den Verträgen in Betreff der Gründung eines deutſchen Bundes abge

ſchloſſene Uebereinkunft die verfaſſungsmäßige Zuſtimmung Unſerer getreuen Stände

erlangt hat und allſeitig genehmigt worden iſt, ſo verordnen. Wir, unter Bezugnahme

auf die wegen Veröffentlichung der Verfaſſungs-Verträge zwiſchen Württemberg, dem

Norddeutſchen Bunde, Baden und Heſſen unterm 30. Dezember v. J. von Uns erlaſſene
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Verordnung, nach Anhörung Unſeres Geheimen Raths, daß dieſe Uebereinkunft, nebſt

den nachſtehenden hiezu gehörigen Beilagen, nämlich dem Vertrage zwiſchen dem Nord

deutſchen Bunde und Bayern, d. d. Verſailles den 23. November 1870 und dem

Schlußprotokolle zwiſchen denſelben Staaten vom gleichen Tage, hiernach öffentlich

bekannt gemacht werde.

Gegeben Stuttgart, den 1. Februar 1871.

K a r l.

Der Juſtiz-Miniſter:

Mittnacht. Auf Befehl des Königs,

Der Miniſter der auswärtigen Angelegenheiten: Der Cabinets-Chef:

Wächter. Egloffſtein.

Der Miniſter des Innern:

Scheurlen.

Der Miniſter des Kirchen- und Schulweſens:

Geßler.

Der Kriegs-Miniſter:

Suckow.

Der Finanz-Miniſter:

Renner.
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Schlußprotokoll.

Bei der Unterzeichnung des Vertrages über den Abſchluß eines Verfaſſungsbündniſſes

zwiſchen Seiner Majeſtät dem Könige von Preußen Namens des Norddeutſchen Bun

des und Seiner Majeſtät dem Könige von Bayern ſind die unterzeichneten Bevollmäch

tigten noch über nachſtehende vertragsmäßige Zuſagen und Erklärungen übereingekommen:

.
-

Es wurde auf Anregung der Königlich Bayeriſchen Bevollmächtigten von Seite des

Königlich Preußiſchen Bevollmächtigten anerkannt, daß, nachdem ſich das Geſetzgebungs

recht des Bundes bezüglich der Heimaths- und Niederlaſſungsverhältniſſe auf das Kö

nigreich Bayern nicht erſtreckt, die Bundeslegislative auch nicht zuſtändig ſei, das Ver

ehelichungsweſen mit verbindlicher Kraft für Bayern zu regeln, und daß alſo das für

den Norddeutſchen Bund erlaſſene Geſetz vom 4. Mai 1868, die Aufhebung der polizei

lichen Beſchränkungen der Eheſchließungen betreffend, jedenfalls nicht zu denjenigen Ge

ſetzen gehört, deren Wirkſamkeit auf Bayern ausgedehnt werden könnte.

II.

Von Seite des Königlich Preußiſchen Bevollmächtigten wurde anerkannt, daß unter

der Geſetzgebungsbefugniß des Bundes über Staatsbürgerrecht nur das Recht verſtanden

werden ſolle, die Bundes- und Staatsangehörigkeit zu regeln und den Grundſatz der poli

tiſchen Gleichberechtigung aller Confeſſionen durchzuführen, daß ſich im Uebrigen dieſe

Legislative nicht auf die Frage erſtrecken ſolle, unter welchen Vorausſetzungen. Jemand zur

Ausübung politiſcher Rechte in einem einzelnen Staate befugt ſei.

III.

Die unterzeichneten Bevollmächtigten kamen dahin überein, daß in Anbetracht der

unter Ziffer I. ſtatuirten Ausnahme von der Bundes-Legislative der Gothaer Vertrag

vom 15. Juli 1851 wegen gegenſeitiger Uebernahme der Ausgewieſenen und Heimaths

loſen, dann, die ſogenannte Eiſenacher Convention vom 11. Juli 1853 wegen Verpflegung

erkrankter und Beerdigung verſtorbener Unterthanen für das Verhältniß Bayerns zu

dem übrigen Bundesgebiete fortdauernde Geltung haben ſollten.

IV.

Als vertragsmäßige Beſtimmung wurde in Anbetracht der in Bayern beſtehenden

beſonderen Verhältniſſe bezüglich des Immobiliar-Verſicherungsweſens und des engen

Zuſammenhanges derſelben mit dem Hypothekar-Kreditweſen feſtgeſtellt, daß, wenn ſich

die Geſetzgebung des Bundes mit dem Immobiliar-Verſicherungsweſen befaſſen ſollte,

9
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die vom Bunde zu erlaſſenden geſetzlichen Beſtimmungen in Bayern nur mit Zuſtim

mung der Bayeriſchen Regierung Geltung erlangen können.

V.

Der Königlich Preußiſche Bevollmächtigte gab die Zuſicherung, daß Bayern bei der

ferneren Ausarbeitung des Entwurfes eines allgemeinen Deutſchen Civilprozeß-Geſetzbuchs

entſprechend betheiliget werde.

VI.

Als unbeſtritten wurde von dem Königlich Preußiſchen Bevollmächtigten zugegeben,

daß ſelbſt bezüglich der der Bundeslegislative zugewieſenen Gegenſtände die in den ein

zelnen Staaten geltenden Geſetze und Verordnungen in ſo lange in Kraft bleiben und

auf dem bisherigen Wege der Einzelngeſetzgebung abgeändert werden können, bis eine

bindende Norm vom Bunde ausgegangen iſt.

VII.

Der Königlich Preußiſche Bevollmächtigte gab die Erklärung ab, daß Seine Majeſtät

der König von Preußen kraft der Allerhöchſtihnen zuſtehenden Präſidialrechte, mit Zu

ſtimmung Seiner Majeſtät des Königs von Bayern, den Königlich Bayeriſchen Geſandten

an den Höfen, an welchen ſolche beglaubigt ſind, Vollmacht ertheilen werden, die Bun

desgeſandten in Verhinderungsfällen zu vertreten. -

Indem dieſe Erklärung von den Königlich Bayeriſchen Bevollmächtigten acceptirt

wurde, fügten dieſe bei, daß die Bayeriſchen Geſandten angewieſen ſein würden, in allen

Fällen, in welchen dies zur Geltendmachung allgemein Deutſcher Intereſſen erforderlich

oder von Nutzen ſein wird, den Bundesgeſandten ihre Beihülfe zu leiſten.

VIII.

Der Bund übernimmt in Anbetracht der Leiſtungen der Bayeriſchen Regierung für

den diplomatiſchen Dienſt deſſelben durch die unter Ziffer VII. erwähnte Bereitſtellung

ihrer Geſandtſchaften und in Erwägung des Umſtandes, daß an denjenigen Orten, an

welchen Bayern eigene Geſandtſchaften unterhalten wird, die Vertretung der Bayeriſchen

Angelegenheiten dem Bundesgeſandten nicht obliegt, die Verpflichtung, bei Feſtſtellung

der Ausgaben für den diplomatiſchen Dienſt des Bundes der Bayeriſchen Regierung eine

angemeſſene Vergütung in Anrechnung zu bringen.

Ueber Feſtſetzung der Größe dieſer Vergütung bleibt weitere Vereinbarung vorbehalten.

IX.

Der Königlich Preußiſche Bevollmächtigte erkannte es als ein Recht der Bayeriſchen

Regierung an, daß ihr Vertreter im Falle der Verhinderung Preußens den Vorſitz im

Bundesrathe führe.

-

S
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X.

Zu den Artikeln 35 und 38 der Bundesverfaſſung war man darüber einverſtanden,

daß die nach Maßgabe der Zollvereins-Verträge auch ferner zn erhebenden Uebergangs

abgaben von Branntwein und Bier ebenſo anzuſehen ſind, wie die auf die Bereitung

dieſer Getränke gelegten Abgaben.

XI.

Es wurde allſeitig anerkannt, daß bei dem Abſchluſſe von Poſt- und Telegraphen

Verträgen mit außerdeutſchen Staaten zur Wahrung der beſonderen Landesintereſſen Ver

treter der an die betreffenden außerdeutſchen Staaten angrenzenden Bundesſtaaten zuge

zogen werden ſollen, und daß den einzelnen Bundesſtaaten unbenommen iſt, mit anderen

Staaten Verträge über das Poſt- und Telegraphenweſen abzuſchließen, ſofern ſie ledig

lich den Grenzverkehr betreffen.

XII.

Zu Artikel 56 der Bundesverfaſſung wurde allſeitig anerkannt, daß den einzelnen

Bundesſtaaten das Recht zuſtehe, auswärtige Konſuln bei ſich zu empfangen und für

ihr Gebiet mit dem Exequatur zu verſehen.

Ferner wurde die Zuſicherung gegeben, daß Bundeskonſuln an auswärtigen Orten

auch dann aufgeſtellt werden ſollen, wenn es nur das Intereſſe eines einzelnen Bundes

ſtaates als wünſchenswerth erſcheinen läßt, daß dies geſchehe.

XIII.

Es wurde ferner allſeitig anerkannt, daß zu den im Norddeutſchen Bunde ergangenen

Geſetzen, deren Erklärung zu Geſetzen des Deutſchen Bundes der Bundesgeſetzgebung

vorbehalten bleibt, das Geſetz vom 21. Juli d. J., betreffend den außerordentlichen Geld

bedarf der Militär- und Marine-Verwaltung, nicht gehört, und daß das Geſetz vom

31. Mai d. J., betreffend die St. Gotthard-Eiſenbahn, jedenfalls nicht ohne Veränderung

ſeines Inhalts zum Bundesgeſetze würde erklärt werden können.

XIV.

In Erwägung der in Ziffer III. § 5 enthaltenen Beſtimmungen über das Kriegs

weſen wurde– mit beſonderer Beziehung auf die Feſtungen– noch Nachfolgendes vereinbart:

§. 1.

Bayern erhält die Feſtungen Ingolſtadt und Germersheim, ſowie die Fortifikation

von Neu-Ulm und die im Bayeriſchen Gebiete auf gemeinſame Koſten etwa künftig an

gelegt werdenden Befeſtigungen in vollkommen vertheidigungsfähigem Stande.

§. 2.

Solche neu angelegte Befeſtigungen treten bezüglich ihres immobilen Materials in
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das ausſchließliche Eigenthum Bayerns. Ihr mobiles Material hingegen wird gemein

ſames Eigenthum der Staaten des Bundes. In Betreff dieſes Materials gilt bis auf

Weiteres die Uebereinkunft vom 6. Juli 1869, welche auch hinſichtlich des mobilen Fe

ſtungsmaterials der vormaligen Deutſchen Bundesfeſtungen Mainz, Raſtatt und Ulm

in Kraft bleibt.

§. 3.

Die Feſtung Landau wird unmittelbar nach dem gegenwärtigen Kriege als ſolche

aufgehoben.

Die Ausrüſtung dieſes Platzes, ſoweit ſie gemeinſames Eigenthum, wird nach den

der Uebereinkunft vom 6. Juli 1869 zu Grunde liegenden Prinzipien behandelt.

§. 4.

Diejenigen Gegenſtände des Bayeriſchen Kriegsweſens, Betreffs welcher der Bundes

vertrag vom Heutigen oder das vorliegende Protokoll nicht ausdrückliche Beſtimmungen

enthalten, – ſohin insbeſondere die Bezeichnnng der Regimenter 2c., die Uniformirung,

Garniſonirung, das Perſonal- und Militär-Bildungsweſen u. ſ. w. – werden durch die

ſelbe nicht berührt.

Die Betheiligung Bayeriſcher Offiziere an den für höhere militärwiſſenſchaftliche

oder techniſche Ausbildung beſtehenden Anſtalten des Bundes wird ſpezieller Vereinbarung

vorbehalten.

XV.

Wenn ſich in Folge des mangelhaft dahier vorliegenden Materials ergeben ſollte,

daß bei Aufführung des nunmehrigen Wortlautes der Bundesverfaſſung unter Ziffer 11.

§§ 1–26 ein Irrthum unterlaufen iſt, behalten ſich die kontrahirenden Theile deſſen

Berichtigung vor.

- XVI.

Die Beſtimmungen dieſes Schlußprotokolls ſollen ebenſo verbindlich ſein, wie der

Vertrag vom Heutigen über den Abſchluß eines Deutſchen Verfaſſnngsbündniſſes ſelbſt,

und ſollen mit dieſem gleichzeitig ratifizirt werden.

So geſchehen Verſailles, den 23. November 1870.

(gez.) v. Bismarck. Bray-Steinburg.

(L. S.) (L. S.)

Frh. v. Pranckh.

(L. S.)

v. Lutz.

(L. S)
------------------

Gedru G. H n .
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Verhandelt Berlin, den 8. Dezember 1870.

Nachdem zwiſchen Seiner Majeſtät dem Könige von Preußen, im Namen des

Norddeutſchen Bundes, Seiner Königlichen Hoheit dem Großherzoge von Baden und

Seiner Königlichen Hoheit dem Großherzoge von Heſſen und bei Rhein eine Verfaſſung

des Deutſchen Bundes vereinbart worden und Seine Majeſtät der König von Württem

berg dieſer Verfaſſung beigetreten iſt, und nachdem Seine Majeſtät der König von

Preußen, im Namen des Norddeutſchen Bundes, und Seine Majeſtät der König von

Bayern einen Vertrag über den Abſchluß eines Verfaſſungs-Bündniſſes geſchloſſen

haben, ſind die unterzeichneten Bevollmächtigten, nämlich:

für den Norddeutſchen Bund:

der Königlich Sächſiſche Staatsminiſter der Finanzen und der auswärtigen

Angelegenheiten Richard Freiherr von Frieſen, und

der Präſident des Bundeskanzler-Amts, Königlich Preußiſcher Staatsminiſter

Martin Friedrich Rudolph Delbrück;

für Bayern:

der Königlich Bayeriſche Staatsminiſter der Juſtiz Johann von Lutz;

für Württemberg:

der Königlich Württembergiſche Juſtizminiſter Hermann von Mittnacht;

für Baden:

der Großherzoglich Badiſche Präſident des Miniſteriums des Großherzoglichen

Hauſes und der auswärtigen Angelegenheiten Rudolph von Freydorf und

der Großherzoglich Badiſche außerordentliche Geſandte und bevollmächtigte

Miniſter Hans Freiherr von Türckheim;

für Heſſen:

der Großherzoglich. Heſſiſche außerordentliche Geſandte und bevollmächtigte

Miniſter Geheimer Legationsrath Karl Hofmann,

in Berlin zuſammengetreten, um die Zuſtimmung Württembergs, Badens und Heſſens

zu dem, im Eingange erwähnten Vertrage zwiſchen dem Norddeutſchen Bunde und

Bayern und, ſoweit dies noch erforderlich iſt, die Zuſtimmung Bayerns zu der, zwi
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ſchen dem Norddeutſchen Bunde, Baden und Heſſen vereinbarten Verfaſſung und dem,

über den Beitritt zu dieſer Verfaſſung mit Württemberg abgeſchloſſenen Vertrage feſt

zuſtellen:

Die unterzeichneten Bevollmächtigten haben, nach gegenſeitiger Vorlegung und An

erkennung ihrer Vollmachten, conſtatirt, daß Württemberg, Baden und Heſſen dem,

zwiſchen dem Norddeutſchen Bunde und Bayern über den Abſchluß eines Verfaſſungs

bündniſſes am 23. November d. J. zu Verſailles abgeſchloſſenen Vertrage nebſt dem

dazu gehörigen Schlußprotokolle von demſelben Tage zuſtimmen, und daß Bayern, ſo

weit dies in Betracht der Verabredung unter I. des obengedachten Vertrages noch er

forderlich iſt, der, zwiſchen dem Norddeutſchen Bunde, Baden und Heſſen vereinbarten,

dem Protokolle de dato Verſailles den 15. November d. J. angeſchloſſenen Verfaſſung

des Deutſchen Bundes und den, in dieſem Protokolle getroffenen Verabredungen, ſowie

dem, zu Berlin am 25. November d. J. unterzeichneten Vertrage zwiſchen dem Nord

deutſchen Bunde, Baden und Heſſen einerſeits und Württemberg andererſeits, über den

Beitritt des letzteren zu der vorerwähnten Verfaſſung, den in dem Schlußprotokoll zu

dieſem Vertrage getroffenen Verabredungen und der Militär-Konvention zwiſchen dem

Norddeutſchen Bunde und Württemberg vom 21./25. November d. J. zuſtimmt.

Die Unterzeichneten waren darüber einverſtanden, daß der Inhalt der gegenwärtigen

Verhandlung als durch die Ratifikation derjenigen Urkunden genehmigt angeſehen wer

den ſoll, auf welche ſich die gegenwärtige Verhandlung beziehet.

(gez.)

Mittnacht. v. Frieſen. v. Lutz. v. Freydorf. Hofmann.

Delbrück. Türckheim.
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Vertrag mit Bayern.

Seine Majeſtät_der König von Preußen im Namen des Norddeutſchen Bun

des und Seine Majeſtät der König von Bayern haben in der Abſicht, die Sicherheit

des Deutſchen Gebietes zu gewährleiſten, dem Deutſchen Rechte eine gedeihliche Ent

wickelung zu ſichern und die Wohlfahrt des Deutſchen Volkes zu pflegen, beſchloſſen,

über Gründung eines Deutſchen Bundes Verhandlungen zu eröffnen und zu dieſem Be

hufe zu Bevollmächtigten ernannt:

Seine Majeſtät der König von Preußen, im Namen des Norddeutſchen Bundes:

den Kanzler des Norddeutſchen Bundes, Allerhöchſtihren Präſidenten des

Staats-Miniſteriums und Miniſter der auswärtigen Angelegenheiten, Grafen

Otto von Bismarck-Schönhauſen, und

Allerhöchſtihren Kriegs- und Marine-Miniſter, General der Infanterie,

Albert von Roon;

Seine Majeſtät der König von Bayern:

Allerhöchſtihren Staats-Miniſter des Königlichen Hauſes und des Aeußern,

Grafen Otto von Bray- Steinburg,

Allerhöchſtihren Kriegs-Miniſter, General-Lieutenant Sigmund Frei

herrn von Prankh und

Allerhöchſtihren Staats-Miniſter der Juſtiz Johann von Lutz.

Dieſe Bevollmächtigten ſind in Verſailles zuſammengetreten, haben ihre Vollmachten

ausgetauſcht und haben ſich, nachdem dieſe letzteren in guter Ordnung befunden waren,

über nachfolgende Vertrags-Beſtimmungen geeinigt:

Die Staaten des Norddeutſchen Bundes und das Königreich Bayern ſchließen einen

ewigen Bund, welchem das Großherzogthum Baden und das Großherzogthum Heſſen

7
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für deſſen ſüdlich vom Main belegenes Staatsgebiet ſchon beigetreten ſind und zu wel

chem der Beitritt des Königreichs Württemberg in Ausſicht ſteht.

Dieſer Bund heißt der Deutſche Bund.

II.

Die Verfaſſung des Deutſchen Bundes iſt die des bisherigen Norddeutſchen Bun

des, jedoch mit folgenden Abänderungen:

§. 1.

Der Artikel 1 der Norddeutſchen Bundes-Verfaſſung wird künftig lauten, wie folgt:

Das Bundesgebiet beſteht aus den Staaten Preußen mit Lauenburg,

Bayern, Sachſen, Württemberg, Baden, Heſſen, Mecklenburg-Schwerin, Sachſen

Weimar, Mecklenburg-Strelitz, Oldenburg, Braunſchweig, Sachſen-Meiningen

Sachſen-Altenburg, Sachſen-Coburg-Gotha, Anhalt, Schwarzburg-Rudolſtadt,

Schwarzburg-Sondershauſen, Waldeck, Reuß älterer Linie, Reuß jüngerer Linie,

Schaumburg-Lippe, Lippe, Lübeck, Bremen und Hamburg.

§. 2.

Zu Artikel 4 wird folgender Zuſatz vereinbart:

Ziff. 16. Die Beſtimmungen über die Preſſe und das Vereinsweſen.

§. 3.

Das zweite Alinea des Artikels 5 lautet künftig wie folgt:

Bei Geſetzes-Vorſchlägen über das Militärweſen, die Kriegsmarine und die

im Artikel 35 bezeichneten Abgaben gibt, wenn im Bundesrathe eine Meinungs

verſchiedenheit ſtattfindet, die Stimme des Präſidiums den Ausſchlag, wenn ſie

ſich für die Aufrechthaltung der beſtehenden Einrichtungen ausſpricht.

§. 4.

Artikel 6 erhält folgende Faſſung:

Der Bundesrath beſteht aus den Vertretern der Mitglieder des Bundes,

unter welchen die Stimmführung ſich in der Weiſe vertheilt, daß Preußen mit

den ehemaligen Stimmen von Hannover, Kurheſſen, Holſtein, Naſſau und Frank

furt 17 Stimmen führt, Bayern 6, Sachſen 4, Württemberg 4, Baden 3, Heſ

ſen 3, Mecklenburg-Schwerin 2, Sachſen-Weimar 1, Mecklenburg-Strelitz 1,

Oldenburg 1, Braunſchweig 2, Sachſen-Meiningen 1, Sachſen-Altenburg 1,

Sachſen-Coburg-Gotha 1, Anhalt 1, Schwarzburg-Rudolſtadt 1, Schwarzburg
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Sondershauſen 1, Waldeck 1, Reuß älterer Linie 1, Reuß jüngerer Linie 1,

Schaumburg-Lippe 1, Lippe 1, Lübeck 1, Bremen 1, Hamburg 1, in Summa

58 Stimmen.

Jedes Mitglied des Bundes kann ſoviel Bevollmächtigte zum Bundes

rathe ernennen, wie es Stimmen hat, doch kann die Geſammtheit der zuſtändigen

Stimmen nur einheitlich abgegeben werden.

§. 5.

An die Stelle des Artikels 7 tritt folgende Beſtimmung:

Der Bundesrath beſchließt:

1) über die dem Reichstage zu machenden Vorlagen und die von dem

ſelben gefaßten Beſchlüſſe;

2) über die zur Ausführung der Bundesgeſetze erforderlichen allgemeinen

Verwaltungs-Vorſchriften und Einrichtungen, ſofern nicht in dem Ge

ſetze ſelbſt etwas Anderes beſtimmt iſt;

3) über Mängel, welche bei der Ausführung der Bundesgeſetze oder der

vorſtehend erwähnten Vorſchriften oder Einrichtungen hervortreten.

Jedes Bundesglied iſt befugt, Vorſchläge zu machen und in Vortrag zu

bringen, und das Präſidium iſt verpflichtet, dieſelben der Berathung zu übergeben.

Die Beſchlußfaſſung erfolgt, vorbehaltlich der Beſtimmungen in den Ar

tikeln 5, 37 und 78, mit einfacher Mehrheit. Nicht vertretene oder nicht inſtruirte

Stimmen werden nicht gezählt. Bei Stimmengleichheit gibt die Präſidial-Stimme

den Ausſchlag.

Bei der Beſchlußfaſſung über eine Angelegenheit, welche nach den Beſtim

mungen dieſer Verfaſſung nicht dem ganzen Bunde gemeinſchaftlich iſt, werden

die Stimmen nur derjenigen Bundesſtaaten gezählt, welchen die Angelegenheit

gemeinſchaftlich iſt.

§. 6.

Artikel 8 erhält folgende Faſſung:

Der Bundesrath bildet aus ſeiner Mitte dauernde Ausſchüſſe

1) für das Landheer und die Feſtungen,

2) für das Seeweſen,

3) für Zoll- und Steuerweſen,
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4) für Handel und Verkehr,

5) für Eiſenbahnen, Poſt und Telegraphen,

6) für Juſtizweſen,

7) für Rechnungsweſen.

In jedem dieſer Ausſchüſſe werden außer dem Präſidium mindeſtens vier

Bundesſtaaten vertreten ſein, und führt innerhalb derſelben jeder Staat nur

eine Stimme.

In dem Ausſchuſſe für das Landheer und die Feſtungen hat Bayern einen

ſtändigen Sitz, die übrigen Mitglieder deſſelben, ſowie die Mitglieder des Aus

ſchuſſes für das Seeweſen werden von dem Bundesfeldherrn ernannt; die Mit

glieder der anderen Ausſchüſſe werden vom Bundesrathe gewählt. Die Zuſam

menſetzung dieſer Ausſchüſſe iſt für jede Seſſion des Bundesrathes, reſp. mit

jedem Jahre zu erneuern, wobei die ausſcheidenden Mitglieder wieder wählbar ſind.

Außerdem wird im Bundesrathe aus den Bevollmächtigten der Königreiche

Bayern, Sachſen und Württemberg unter dem Vorſitze Bayerns ein Ausſchuß

für die auswärtigen Angelegenheiten gebildet.

Den Ausſchüſſen werden die zu ihren Arbeiten nöthigen Beamten zur Ver

fügung geſtellt. -

§. 7.

In Artikel 11 wird nach dem erſten Abſatze folgende Zuſatzbeſtimmung eingeſchaltet:

Zur Erklärung des Krieges im Namen des Bundes iſt die Zuſtimmung

des Bundesrathes erforderlich, es ſei denn, daß ein Angriff auf das Bundes

gebiet oder deſſen Küſten erfolgt. -

§. 8.

Art. 18 erhält am Schluſſe folgenden Zuſatz:

Den zu einem Bundesamte berufenen Beamten eines Bundesſtaates ſtehen,

ſofern nicht vor ihrem Eintritt in den Bundesdienſt im Wege der Bundesgeſetz

gebung etwas Anderes beſtimmt iſt, dem Bunde gegenüber diejenigen Rechte zu,

welche ihnen in ihrem Heimathlande aus ihrer dienſtlichen Stellung zugeſtanden

hatten.

§. 9.

Artikel 19 lautet fortan wie folgt:
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Wenn Bundesglieder ihre verfaſſungsmäßigen Bundespflichten nicht erfüllen,

können ſie dazu im Wege der Exekution angehalten werden. Dieſe Exekution

iſt vom Bundesrathe zu beſchließen und vom Bundespräſidium zu vollſtrecken.

§ 10.

Artikel 20 erhält folgende Faſſung:

Der Reichstag geht aus allgemeinen und direkten Wahlen mit geheimer

Abſtimmung hervor.

Bis zu der geſetzlichen Regelung, welche im § 5 des Wahlgeſetzes vom

31. Mai 1869 (Artikel 79, Nr. 13) vorbehalten iſt, werden in Bayern 48, in

Württemberg 17, in Baden 14, in Heſſen ſüdlich des Mains 6 Abgeordnete

gewählt und beträgt demnach die Geſammtzahl der Abgeordneten 382.

§. 11.

Artikel 28 erhält folgenden Zuſatz:

Bei der Beſchlußfaſſung über eine Angelegenheit, welche nach den Beſtim

mungen dieſer Verfaſſung nicht dem ganzen Bunde gemeinſchaftlich iſt, werden

die Stimmen nur derjenigen Mitglieder gezählt, die in Bundesſtaaten gewählt

ſind, welchen die Angelegenheit gemeinſchaftlich iſt.

§. 12.

Aus Artikel 34 wird das Wort: Lübeck geſtrichen.

§. 13.

Artikel 35 erhält folgende Faſſung:

Der Bund ausſchließlich hat die Geſetzgebung über das geſammte Zollweſen,

über die Beſteuerung des im Bundesgebiete gewonnenen Salzes und Tabacks,

bereiteten Branntweins und Biers und aus Rüben oder anderen inländiſchen

Erzeugniſſen dargeſtellten Zuckers und Syrups, über den gegenſeitigen Schutz

der in den einzelnen Bundesſtaaten erhobenen Verbrauchs Abgaben gegen Hinter

ziehungen, ſowie über die Maßregeln, welche in den Zollausſchlüſſen zur Sicherung

der gemeinſamen Zollgrenze erforderlich ſind.

In Bayern, Württemberg und Baden bleibt die Beſteuerung des inlän

diſchen Branntweins und Biers der Landesgeſetzgebung vorbehalten. Die Bun
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desſtaaten werden jedoch ihr Beſtreben darauf richten, eine Uebereinſtimmung der

Geſetzgebung über die Beſteuerung auch dieſer Gegenſtände herbeizuführen.

§. 14.

Zu Artikel 36 wird am Schluſſe folgender Zuſatz beigefügt:

Die von dieſen Beamten über Mängel bei der Ausführung der gemein

ſchaftlichen Geſetzgebung gemachten Anzeigen (Art. 35) werden dem Bundesrathe

zur Beſchlußnahme vorgelegt.

§. 15.

Artikel 37 wird künftig lauten, wie folgt:

Bei der Beſchlußnahme über die zur Ausführung der gemeinſchaftlichen

Geſetzgebung (Art. 35) dienenden Verwaltungs-Vorſchriften und Einrichtungen

gibt die Stimme des Präſidiums alsdann den Ausſchlag, wenn ſie ſich für Auf

rechthaltung der beſtehenden Vorſchrift oder Einrichtung ausſpricht.

§. 16.

Artikel 38 wird wie folgt gefaßt:

Der Ertrag der Zölle und der anderen, in Artikel 35 bezeichneten Abgaben,

letzterer ſoweit ſie der Bundesgeſetzgebung unterliegen, fließt in die Bundeskaſſe.

Dieſer Ertrag beſteht aus der geſammten von den Zöllen und den übrigen

Abgaben aufgekommenen Einnahme nach Abzug

1) der auf Geſetzen oder allgemeinen Verwaltungs-Vorſchriften beruhenden

Steuer-Vergütungen und Ermäßigungen,

2) der Rückerſtattungen für unrichtige Erhebungen,

3) der Erhebungs- und Verwaltungskoſten, und zwar:

a) bei den Zöllen der Koſten, welche an den gegen das Ausland gelegenen

Grenzen und in dem Grenzbezirke für den Schutz und die Erhebung der

Zölle erforderlich ſind,

b) bei der Salzſteuer der Koſten, welche zur Beſoldung der mit Erhebung

und Kontrolirung dieſer Steuer auf den Salzwerken beauftragten Beam

ten aufgewendet werden,

c) bei der Rübenzuckerſteuer und Tabackſteuer der Vergütung, welche nach

den jeweiligen Beſchlüſſen des Bundesrathes den einzelnen Bundesregie

rungen für die Koſten der Verwaltung dieſer Steuern zu gewähren iſt,
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d) bei den übrigen Steuern mit fünfzehn Prozent der Geſammteinnahme.

Die außerhalb der gemeinſchaftlichen Zollgrenze liegenden Gebiete tragen zu

den Bundesausgaben durch Zahlung eines Averſums bei.

Bayern, Württemberg und Baden haben an dem in die Bundeskaſſe fließen

den Ertrage der Steuern von Branntwein und Bier und an dem, dieſem Ertrage

entſprechenden Theil des vorſtehend erwähnten Averſums keinen Theil.

§. 17.

Artikel 39 erhält nachſtehende Faſſung:

Die von den Erhebungsbehörden der Bundesſtaaten nach Ablauf eines jeden

Vierteljahres aufzuſtellenden Quartalextrakte und die nach dem Jahres- und

Bücherſchluſſe aufzuſtellenden Finalabſchlüſſe über die im Laufe des Vierteljahres

beziehungsweiſe während des Rechnungsjahres fällig gewordenen Einnahmen an

Zöllen und nach Artikel 38 zur Bundeskaſſe fließenden Verbrauchsabgaben wer

den von den Direktivbehörden der Bundesſtaaten, nach vorausgegangener Prüfung,

in Hauptüberſichten zuſammengeſtellt, in welchen jede Abgabe geſondert nachzu

weiſen iſt, und es werden dieſe Ueberſichten an den Ausſchuß des Bundesrathes

für das Rechnungsweſen eingeſandt.

Der Letztere ſtellt auf Grund dieſer Ueberſichten von drei zu drei Monaten

den von der Kaſſe jedes Bundesſtaates der Bundeskaſſe ſchuldigen Betrag vor

läufig feſt und ſetzt von dieſer Feſtſtellung den Bundesrath und die Bundesſtaaten

in Kenntniß, legt auch alljährlich die ſchließliche Feſtſtellung jener Beträge mit

ſeinen Bemerkungen dem Bundesrathe vor. Der Bundesrath beſchließt über

dieſe Feſtſtellung.

§. 18.

Artikel 40 hat zu lauten:

Die Beſtimmungen in dem Zollvereinigungs-Vertrage vom 8. Juli 1867

bleiben in Kraft, ſoweit ſie nicht durch die Vorſchriften dieſer Verfaſſung abgeän

dert ſind und ſo lange ſie nicht auf dem in Artikel 7, beziehungsweiſe 78 bezeich

neten Wege abgeändert werden.

§. 19.

Artikel 48 Abſatz 2 wird wie folgt gefaßt:

Die im Artikel 4 vorgeſehene Geſetzgebung des Bundes in Poſt- und Tele
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graphen-Angelegenheiten erſtreckt ſich nicht auf diejenigen Gegenſtände, deren Re- -

gelung nach den gegenwärtig in der Norddeutſchen Poſt- und Telegraphen-Ver

waltung maßgebenden Grundſätzen der reglementariſchen Feſtſetzung oder admini

ſtrativen Anordnung überlaſſen iſt. - -

§. 20.

An die Stelle der bisherigen Artikel 50 und 51 tritt folgende Faſſung: -

Dem Bundespräſidium gehört die obere Leitung der Poſt- und Telegraphen

Verwaltung an. Daſſelbe hat die Pflicht und das Recht, dafür zu ſorgen, daß

Einheit in der Organiſation der Verwaltung und im Betriebe des Dienſtes,

ſowie in der Qualifikation der Beamten hergeſtellt und erhalten wird.

Das Präſidium hat für den Erlaß der reglementariſchen Feſtſetzungen und

allgemeinen adminiſtrativen Anordnungen, ſowie für die ausſchließliche Wahrneh

mung der Beziehungen zu anderen Poſt- und Telegraphen-Verwaltungen Sorge

zu tragen. - --

Sämmtliche Beamte der Poſt- und Telegraphen-Verwaltung ſind verpflichtet,

den Anordnungen des Bundespräſidiums Folge zu leiſten. Dieſe Verpflichtung -

iſt in den Dienſteid aufzunehmen.

Artikel 51. Die Anſtellung der bei den Verwaltungsbehörden der Poſt und

Telegraphie in den verſchiedenen Bezirken erforderlichen oberen Beamten (z. B.

der Direktoren, Räthe, Ober-Inſpektoren), ferner die Anſtellung der zur Wahr- ºz

nehmung des Aufſichts- u. ſ. w. Dienſtes in den einzelnen Bezirken als Organe -

der erwähnten Behörden fungirenden Poſt- und Telegraphen-Beamten (z. B. In- r

ſpektoren, Kontroleure) geht für das ganze Gebiet des Deutſchen Bundes von dem

Präſidium aus, welchem dieſe Beamten den Dienſteid leiſten. Den einzelnen s

Landesregierungen wird von den in Rede ſtehenden Ernennungen, ſoweit dieſelben

ihre Gebiete betreffen, Behufs der landesherrlichen Beſtätigung und Publikation

rechtzeitig Mittheilung gemacht werden. Die anderen bei den Verwaltungsbehör

den der Poſt und Telegraphie erforderlichen Beamten, ſowie alle für den lokalen

und techniſchen Betrieb beſtimmten, mithin bei den eigentlichen Betriebsſtellen

fungirenden Beamten u. ſ. w. werden von den betreffenden Landesregierungen an

geſtellt.

S
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Wo eine ſelbſtſtändige Landes-Poſt- reſp. Telegraphen-Verwaltung nicht be

ſteht, entſcheiden die Beſtimmungen der beſonderen Verträge.

§. 21.

Artikel 52, Abſatz 3 lautet für die Folge:

Nach Maßgabe des auf dieſe Weiſe feſtgeſtellten Verhältniſſes werden den

einzelnen Staaten während der auf ihren Eintritt in die Bundes-Poſtverwaltung

folgenden acht Jahre, die ſich für ſie aus den im Bunde aufkommenden Poſt

überſchüſſen ergebenden Quoten auf ihre ſonſtigen Beiträge zu Bundeszwecken

zu Gute gerechnet. -

§. 22.

Artikel 56 lautet fortan in ſeinem Eingange:

Das geſammte Konſulatweſen des Deutſchen Bundes ſteht unter der Auf

ſicht 2c.

§. 23.

In den Artikeln 57 und 59 tritt an die Stelle des Wortes „Norddeutſche“ der

Ausdruck: „Deutſche Bundesangehörige“.

§. 24.

Aus Artikel 62 fällt der zweite Abſatz aus.

§. 25.

Artikel 78 lautet wie folgt:

Veränderungen der Verfaſſung erfolgen im Wege der Geſetzgebung. Sie gel

ten als abgelehnt, wenn ſie im Bundesrathe 14 Stimmen gegen ſich haben.

§. 26.

Der bisherige Artikel 79 der Bundesverfaſſung fällt weg.

An deſſen Stelle tritt folgende:

XV.

Uebergangs-Beſtimmung.

Artikel 79.

Die nachſtehend genannten, im Norddeutſchen Bunde ergangenen Geſetze werden

zu Geſetzen des Deutſchen Bundes erklärt und als ſolche von den nachſtehend genannten

8
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Zeitpunkten an in das geſammte Bundesgebiet mit der Wirkung eingeführt, daß, wo

in dieſen Geſetzen von dem Norddeutſchen Bunde, deſſen Verfaſſung, Gebiet, Mitglie

dern oder Staaten, Indigenat, verfaſſungsmäßigen Organen, Angehörigen, Beamten,

Flagge u. ſ. w. die Rede iſt, der Deutſche Bund und deſſen entſprechende Beziehungen

zu verſtehen ſind, nämlich:

I. vom Tage der Wirkſamkeit der gegenwärtigen Verfaſſung an:

1) das Geſetz über Paßweſen, vom 12. Oktober 1867,

2) das Geſetz über die Nationalität der Kauffahrteiſchiffe, vom 25. October 1867,

3) das Geſetz über die Freizügigkeit vom 1. November 1867,

4) das Geſetz über die Bundeskonſulate, vom 8. November 1867,

5) das Wehrgeſetz, vom 9. November 1867,

6) das Geſetz über die vertragsmäßigen Zinſen, vom 14. November 1867,

7) das Geſetz über die Beſeitigung polizeilicher Ehebeſchränkungen, vom 4. Mai

1868,

8) das Geſetz über die Aufhebung der Schuldhaft, vom 29. Mai 1868,

9) das Geſetz über die Unterſtützung Schleswig-Holſteiniſcher Offiziere, vom 14ten

Mai 1868,

10) das Geſetz über die Erwerbs- und Wirthſchafts-Genoſſenſchaften, vom 4. Juli

1868,

11) das Geſetz über die Maaß- und Gewichtsordnung, vom 17. Auguſt 1868,

12) das Geſetz über die Rinderpeſt, vom 7. April 1869,

13) das Geſetz über die Kautionen der Bundesbeamten, vom 2. Juni 1869,

14) das Geſetz über die Einführung der Wechſelordnung, vom 5. Juni 1869,

15) das Geſetz über die Wechſelſtempelſteuer, vom 10. Juni 1869,

16) das Geſetz über das Bundes-Ober-Handelsgericht, vom 12. Juni 1869,

17) das Geſetz über die Beſchlagnahme des Arbeitslohnes, vom 21. Juni 1869,

18) das Geſetz über die Gewährung der Rechtshülfe, vom 21. Juni 1869.

19) das Geſetz über die Gleichberechtigung der Confeſſionen, vom 3. Juli 1869,

20) das Geſetz über die Beſeitigung der Doppelbeſteuerung, vom 13. Mai 1870.

21) das Geſetz über die Abgaben von der Flößerei, vom 1. Juni 1870,

22) das Geſetz über den Erwerb und Verluſt der Bundesangehörigkeit, vom 1. Juni

1870,
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23) das Geſetz über das Urheberrecht an Schriftwerken, vom 11. Juni 1870,

24) das Geſetz über die Kommandit-Geſellſchaften auf Aktien und Aktien-Geſell

ſchaften, vom 11. Juni 1870,

25) das Geſetz über die Ausgabe von Papiergeld, vom 16. Juni 1870,

26) das Geſetz über die Eheſchließung vor Bundes-Konſuln, vom 16. Juni 1870,

27) das Geſetz über die Unterſtützung Schleswig-Holſteiniſcher Soldaten, vom 3ten

März 1870;

ll vom 1. Januar 1872 an:

1) das Geſetz über Poſtweſen, vom 2. November 1867,

2) das Geſetz über Poſttaxweſen, vom 4. November 1867,

3) das Geſetz über Telegraphen-Freimarken, vom 16. Mai 1869,

4) das Geſetz über Portofreiheiten, vom 5. Juni 1869,

5) das Geſetz über Banknoten, vom 27. März 1870,

6) das Einführungsgeſetz zum Strafgeſetz, vom 31. Mai 1870,

7) das Strafgeſetzbuch. -

In Heſſen ſüdlich des Mains werden als Bundesgeſetze eingeführt, und zwar:

I. vom Tage der Wirkſamkeit der Verfaſſung an:

das Geſetz, betreffend die Schließung und Beſchränkung der öffentlichen Spiel

banken, vom 1. Juli 1868,

das Geſetz über die Einführung der Telegraphen-Freimarken, vom 16. Mai 1869;

l, vom 1. Juli 1871 an:

das Geſetz über den Unterſtützungs-Wohnſitz, vom 6. Juni 1870.

In dem Hohenzollernſchen Lande wird vom Tage der Wirkſamkeit der Verfaſſung

an eingeführt das Geſetz, betreffend die Wechſelſtempelſteuer, vom 10. Juni 1869.

Die Erklärung der übrigen im Norddeutſchen Bunde ergangenen Geſetze zu Bun

dsgeſetzen bleibt, ſoweit dieſe Geſetze auf Angelegenheiten ſich beziehen, welche verfaſſungs

mäßig der Geſetzgebung des Deutſchen Bundes unterliegen, der Bundesgeſetzgebung

vorbehalten.

III.

Die vorſtehend feſtgeſtellte Verfaſſung des Deutſchen Bundes erleidet hinſichtlich

ihrer Anwendung auf das Königreich Bayern nachſtehende Beſchränkungen;
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§. 1.

Das Recht der Handhabung der Aufſicht Seitens des Bundes über die Hei

maths- und Niederlaſſungsverhältniſſe und deſſen Recht der Geſetzgebung über dieſen

Gegenſtand erſtreckt ſich nicht auf das Königreich Bayern.

Das Recht des Bundes auf Handhabung der Aufſicht und Geſetzgebung über

das Eiſenbahnweſen, dann über das Poſt- und Telegraphenweſen erſtreckt ſich auf

das Königreich Bayern nur nach Maßgabe der in den §§. 3 und 4 enthaltenen

Beſtimmungen.

§. 2.

Für die erſte Wahl zum Reichstage wird die Abgrenzung der Wahlbezirke in

Bayern in Ermangelung der bundesgeſetzlichen Feſtſtellung von der Königlich

Bayeriſchen Regierung beſtimmt werden.

§. 3. -

Die Artikel 42 bis einſchließlich 46 der Bundesverfaſſung ſind auf das

Königreich Bayern nicht anwendbar.

Dem Bunde ſteht jedoch auch dem Königreiche Bayern gegenüber das Recht

zu, im Wege der Geſetzgebung einheitliche Normen für die Conſtruktion und Aus

rüſtung der für die Landesvertheidigung wichtigen Eiſenbahnen aufzuſtellen.
F -

§. 4.

Die Artikel 48 bis einſchließlich 52 der Bundesverfaſſung finden auf das

Königreich Bayern keine Anwendung. Das Königreich Bayern behält die freie und

ſelbſtſtändige Verwaltung ſeines Poſt- und Telegraphenweſens.

Dem Bunde ſteht jedoch auch für das Königreich Bayern die Geſetzgebung

über die Vorrechte der Poſt und Telegraphie, über die rechtlichen Verhältniſſe bei

der Anſtalten zum Publikum, über die Portofreiheiten und das Poſt-Taxweſen,

ſoweit beide letzteren nicht lediglich den inneren Verkehr in Bayern betreffen, ſowie

unter gleicher Beſchränkung die Feſtſtellung der Gebühren für die telegraphiſche

Correſpondenz, endlich die Regelung des Poſt- und Telegraphen-Verkehrs mit dem

Auslande zu. -

An den zur Bundeskaſſe fließenden Einnahmen des Poſt- und Telegraphen

weſens hat Bayern keinen Antheil,
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§. 5.

Anlangend die Artikel 57 bis 68 von dem Bundes-Kriegsweſen, ſo findet

Artikel 57 Anwendung auf das Königreich Bayern;

Artikel 58 iſt gleichfalls für das Königreich Bayern gültig.

Dieſer Artikel erhält jedoch für Bayern folgenden Zuſatz:

Der in dieſem Artikel bezeichneten Verpflichtung wird von Bayern in der

Art entſprochen, daß es die Koſten und Laſten ſeines Kriegsweſens, den Unter

halt der auf ſeinem Gebiete belegenen feſten Plätze und ſonſtigen Fortifikationen

einbegriffen, ausſchließlich und allein trägt.

Artikel 59 hat gleich wie der Artikel 60 für Bayern geſetzliche Geltung.

Die Artikel 61 bis 68 finden auf Bayern keine Anwendung.

An deren Stelle treten folgende Beſtimmungen:

I.

II.

III.

Bayern behält zunächſt ſeine Militär-Geſetzgebung nebſt den dazu gehörigen

Vollzugs-Inſtruktionen, Verordnungen, Erläuterungen 2c. bis zur verfaſſungs

mäßigen Beſchlußfaſſung über die der Bundesgeſetzgebung anheimfallenden

Materien, reſp. bis zur freien Verſtändigung bezüglich der Einführung der

bereits vor dem Eintritte Bayerns in den Bund in dieſer Hinſicht erlaſſenen

Geſetze und ſonſtigen Beſtimmungen.

Bayern verpflichtet ſich für ſein Kontingent und die zu demſelben gehörigen

Einrichtungen einen gleichen Geldbetrag zu verwenden, wie nach Verhältniß

der Kopfſtärke durch den Militär-Etat des Deutſchen Bundes für die übrigen

Theile des Bundesheeres ausgeſetzt wird.

Dieſer Geldbetrag wird im Bundes-Budget für das Königlich Bayeriſche

Kontingent in einer Summe ausgeworfen. Seine Verausgabung wird durch

Spezial-Etats geregelt, deren Aufſtellung Bayern überlaſſen bleibt.

Hierfür werden im Allgemeinen diejenigen Etatsanſätze nach Verhältniß zur

Richtſchnur dienen, welche für das übrige Bundesheer in den einzelnen Titeln

ausgeworfen ſind.

Das Bayeriſche Heer bildet einen in ſich geſchloſſenen Beſtandtheil des Deut

ſchen Bundesheeres mit ſelbſtſtändiger Verwaltung, unter der Militär-Hoheit

Seiner Majeſtät des Königs von Bayern; im Kriege – und zwar mit Be

ginn der Mobiliſirung – unter dem Befehle des Bundesfeldherrn;
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IV.

V.

In Bezug auf Organiſation, Formation, Ausbildung und Gebühren,

dann hinſichtlich der Mobilmachung wird Bayern volle Uebereinſtimmung mit

den für das Bundesheer beſtehenden Normen herſtellen.

Bezüglich der Bewaffnung und Ausrüſtung, ſowie der Gradabzeichen be

hält ſich die Königlich Bayeriſche Regierung die Herſtellung der vollen Ueber

einſtimmung mit dem Bundesheere vor.

Der Bundesfeldherr hat die Pflicht und das Recht, ſich durch Inſpektio

nen von der Uebereinſtimmung in Organiſation, Formation und Ausbildung,

ſowie von der Vollzähligkeit und Kriegstüchtigkeit des Bayeriſchen Kontingents

Ueberzeugung zu verſchaffen und wird ſich über die Modalitäten der jeweiligen

Vornahme und über das Ergebniſ dieſer Inſpektionen mit Seiner Majeſtät

dem Könige von Bayern ins Vernehmen ſetzen.

Die Anordnung der Kriegsbereitſchaft (Mobiliſirung) des Bayeriſchen

Kontingents oder eines Theils deſſelben erfolgt auf Veranlaſſung des Bundes

feldherrn durch Seine Majeſtät den König von Bayern.

Zur ſteten gegenſeitigen Information in den durch dieſe Vereinbarung

geſchaffenen militäriſchen Beziehungen erhalten die Militär-Bevollmächtigten

in Berlin und München über die einſchlägigen Anordnungen entſprechende

Mittheilung durch die reſp. Kriegs-Miniſterien.

Im Kriege ſind die Bayeriſchen Truppen verpflichtet, den Befehlen des Bun

desfeldherrn unbedingt Folge zu leiſten.

Dieſe Verpflichtung wird in den Fahneneid aufgenommen.

Die Anlage von neuen Befeſtigungen auf Bayeriſchem Gebiete im Intereſſe

der geſammtdeutſchen Vertheidigung wird Bayern im Wege jeweiliger ſpezieller

Vereinbarung zugeſtehen.

An den Koſten für den Bau und die Ausrüſtung ſolcher Befeſtigungs

anlagen auf ſeinem Gebiete betheiligt ſich Bayern in dem ſeiner Bevölke

rungszahl entſprechenden Verhältniſſe gleichmäßig mit den anderen Staaten

des Deutſchen Bundes; ebenſo an den für ſonſtige Feſtungsanlagen etwa

Seitens des Bundes zu bewilligenden Extraordinarien.

Vl. Die Vorausſetzungen, unter welchen wegen Bedrohung der öffentlichen Sicher

heit das Bundesgebiet oder ein Theil deſſelben durch den Bundesfeldherrn in

f
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Kriegszuſtand erklärt werden kann, die Form der Verkündung und die Wir

kungen einer ſolchen Erklärung werden durch ein Bundesgeſetz geregelt.

VII. Vorſtehende Beſtimmungen treten mit dem 1. Januar 1872 in Wirkſamkeit.

§. 6.

Die Artikel 69 und 71 der Bundesverfaſſung finden auf die von Bayern für

ſein Heer zu machenden Ausgaben nur nach Maßgabe der Beſtimmungen des vor

ſtehenden Paragraphen Anwendung, Artikel 72 aber nur inſoweit, als dem Bundes

rathe und dem Reichstage lediglich die Ueberweiſung der für das Bayeriſche Heer

erforderlichen Summe an Bayern nachzuweiſen iſt.

§. 7.

Die in den vorſtehenden §§. 1 bis 6 enthaltenen Beſtimmungen ſind als ein

integrirender Beſtandtheil der Bundesverfaſſung zu betrachten.

In allen Fällen, in welchen zwiſchen dieſen Beſtimmungen und dem Texte

der Deutſchen Verfaſſungs-Urkunde eine Verſchiedenheit beſteht, haben für Bayern

lediglich die erſteren Geltung und Verbindlichkeit.

§. 8.

Die unter Ziffer II. § 26 dieſes Vertrages aufgeführte Uebergangs-Beſtim

mung des nunmehrigen Artikels 79 der Verfaſſung findet auf Bayern in Anbe

tracht der vorgerückten Zeit und der Nothwendigkeit mannigfaltiger Umgeſtaltung

anderer mit dem Gegenſtande der Bundesgeſetzgebung in Zuſammenhang ſtehender

Geſetze und Einrichtungen Anwendung nur in Betreff des Wahlgeſetzes für den

Reichstag des Norddeutſchen Bundes vom 31. Mai 1869 (Art. 79, Nr. 13).

Im Uebrigen bleibt die Erklärung der im Norddeutſchen Bunde ergangenen

Geſetze zu Bundesgeſetzen für das Königreich Bayern, ſoweit dieſe Geſetze auf An

gelegenheiten ſich beziehen, welche verfaſſungsmäßig der Geſetzgebung des Deutſchen

Bundes unterliegen, der Bundesgeſetzgebung vorbehalten.

IV.

Da in Anbetracht der großen Schwierigkeiten, welche theils die vorgerückte Zeit,

theils die Fortdauer des Krieges der Aufſtellung eines Etats für die Militärverwaltung

des Deutſchen Bundes für das Jahr 1871 und beziehungsweiſe der Feſtſtellung der von

Bayern auf ſein Heer zu verwendenden Geſammtſumme für dieſes Jahr entgegenſtellen,
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die Beſtimmungen unter III. § 5 dieſes Vertrages erſt mit dem 1. Januar 1872 in

Wirkſamkeit treten, wird der Ertrag der im Artikel 35 bezeichneten gemeinſchaftlichen

Abgaben für das Jahr 1871 nicht zur Bundeskaſſe fließen, ſondern der Staatskaſſe

Bayerns verbleiben, dagegen aber der Beitrag Bayerns zu den Bundesausgaben durch

Matrikularbeiträge aufgebracht werden.

V.

Diejenigen Vorſchriften der Verfaſſung, durch welche beſtimmte Rechte einzelner

Bundesſtaaten in deren Verhältniß zur Geſammtheit feſtgeſtellt ſind, insbeſondere, ſoviel

Bayern angeht, die unter Ziffer III. dieſes Vertrages aufgeführten Beſtimmungen kön

nen nur mit Zuſtimmung des berechtigten Bundesſtaates abgeändert werden.

VI.

Gegenwärtiger Vertrag tritt mit dem 1. Januar 1871 in Wirkſamkeit.

Die vertragsſchließenden Theile geben ſich deshalb die Zuſage, daß derſelbe unver

weilt den geſetzgebenden Faktoren des Norddeutſchen Bundes und Bayerns zur verfaſ

ſungsmäßigen Zuſtimmung vorgelegt und, nach Ertheilung dieſer Zuſtimmung, im Laufe

des Monats Dezember ratifizirt werden wird. Die Ratifikationserklärungen ſollen in

Berlin ausgetauſcht werden.

Zu Urkund deſſen haben die Eingangs genannten Bevollmächtigten dieſen Vertrag

in doppelter Ausfertigung am heutigen Tage mit ihrer Namensunterſchrift und ihrem

Siegel verſehen.

So geſchehen Verſailles, den 23. November 1870.

(gez.) - v. Bismarck. (gez) Bray-Steinburg.

(L. S.) (L. S.)

(gez.) v. Roon. (gez.) Frh. v. Prankh.

(L. S.) (L. S.)

(gez) v. Lutz.

(L. S.)

S
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betreffend die Inventariſirung und Stempelung der nach der bisherigen Geſetzgebung rechtmäßig ange

fertigten Vorrichtungen und Exemplare von Schriftwerken. Mit Beilagen. – Verfügung, betreffend

die ſtatiſtiſchen Erhebungen über die Bewegung der Bevölkerung. Mit Beilagen. – Verfügung, be

treffend die Umlage der Grund-, Gefäll-, Gebäude- und Gewerbeſteuer auf die letzten 5 Monate des

Etatsjahres 1870–71.

I. Unmittelbare Königliche Dekrete.

Königliche Verordnung,

betreffend die techniſche Beaufſichtigung des Eichungs-(Pfecht-)Weſens.

K a rl

von Gottes Gnaden König von Württemberg.

Zur Vollziehung der für den Norddeutſchen Bund erlaſſenen, in Folge der Ver

träge über die Gründung eines deutſchen Reiches für Württemberg in Geltung gekom

menen Maß- und Gewichts-Ordnung vom 17. Auguſt 1868 (Reg.-Blatt 1871, Nro. 1,

Beilagen Seite 32) verordnen und verfügen Wir, nach Anhörung Unſeres Gehei

men-Rathes, wie folgt:

§. 1. -

Hinſichtlich des Eichungs-(Pfecht-)Weſens der neuen Maße, Gewichte und Meß

werkzeuge bildet die Centralſtelle für Gewerbe und Handel in ihrem Verwaltungs
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ausſchuſſe die techniſche Aufſichtsbehörde für die Geſchäftsführung und die ordnungs

mäßige Unterhaltung der Eichungs-(Pfecht-)Aemter des Landes (Maß- und Gewichts

Ordnung Art. 17). §. 2

Von Unſerem Miniſterium des Innern iſt zu beſtimmen, welche Eichungs-Aemter

auf einen einzelnen Zweig des Eichungsgeſchäfts zu beſchränken ſind oder mehrere Zweige

deſſelben zu umfaſſen haben (Deutſche Maß- und Gewichts-Ordnung Art. 16 und Maß

Ordnung vom 30. Novbr. 1806, § 32).

Ueber die Befähigung des Perſonals der Eichungsſtellen, das bei der Eichung und

Stempelung zu beobachtende Verfahren (Deutſche Maß- und Gewichts-Ordnung Art. 18)

anzuwenden, erkennt die Aufſichtsbehörde (§ 1).

Die Eichung und Stempelung der Präciſionsmaßſtäbe, der Präciſions- und Medi

cinal-Gewichte, der Präciſions- und Medicinal-Waagen, der Alkoholometer mit den dazu

gehörigen Thermometern, ſowie der Gasmeſſer iſt von beſonderer Ermächtigung Unſeres

Miniſteriums des Innern abhängig. Von demſelben kann für die Eichung und Stem

pelung der kleinen Medicinalgewichte auch ein beſonderes Eichamt errichtet werden.

Unſer Miniſter des Innern iſt mit der Vollziehung dieſer Verordnung beauftragt.

Gegeben, Stuttgart, den 26. Januar 1871.

K a r l,

Der Miniſter des Innern:

Scheurlen.

II. Verfügungen der Departements.

A) Des Juſtiz-Departements.

Des Juſtiz-Miniſteriums.

Verfügung, betreffend die Vollziehung des Geſetzes über die privatrechtliche Stellung der Erwerbs

und Wirthſchafts-Genoſſenſchaften.

Nachdem das für den Norddeutſchen Bund unter dem 4. Juli 1868 erlaſſene Ge

ſetz, betreffend die privatrechtliche Stellung der Erwerbs- und Wirthſchaftsgenoſſenſchaf

ten, zufolge der K. Verordnung vom 30. Dezember 1870 (Reg.Blatt von 1871, S. 1, 2
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und Beil. S. 93 ff) mit dem 1. d. M. in Württemberg Geltung erlangt hat, ſo wer

den behufs der Vollziehung dieſes Geſetzes in Anwendung des § 72 deſſelben die nach

ſtehenden Vorſchriften ertheilt.

1. Das Genoſſenſchaftsregiſter bildet einen Theil des Handelsregiſters und wird

von den nach dem Geſetze über die Gerichtsverfaſſung vom 13. März 1868, Art. 33 mit

der Führung des Handelsregiſters betrauten Oberamtsgerichten geführt.

2. Auf die Führung des Genoſſenſchaftsregiſters und die Behandlung der damit

zuſammenhängenden Geſchäfte fiudet die Miniſterialverfügung vom 31. Oktober 1865,

betreffend die Führung des Handelsregiſters, inſoweit ſinngemäße Anwendung, als nicht

aus dem Geſetze, betreffend die privatrechtliche Stellung der Erwerbs- und Wirthſchafts

genoſſenſchaften, oder aus den nachfolgendenden Vorſchriften ein anderes ſich ergibt.

3. Das Genoſſenſchaftsregiſter bildet als

Regiſter für eingetragene Genoſſenſchaften

eine beſondere Abtheilung des Handelsregiſters und wird nach dem anliegenden For

mular A. geführt. Oberhalb der ſämmtlichen 8 Spalten, aus welchen der Eintrag

nach Formular A. beſteht, wird je die Nummer einer Genoſſenſchaft nach einer durch

alle Bände des Genoſſenſchaftsregiſters fortlaufenden Reihenfolge eingetragen.

Die erſte Spalte enthält die Ordnungszahl der verſchiedenen auf eine Genoſſen

ſchaft bezüglichen Einträge nach deren Zeitfolge;

die zweite den Tag der erfolgten Eintragung;

die dritte den Wortlaut der Genoſſenſchaftsfirma;

die vierte den Sitz der Genoſſenſchaft und den Ort ihrer etwaigen Zweignieder

laſſungen, wobei bezüglich der Eintragung von Zweigniederlaſſungen auf Art. 21,

Abſ. 3 des Handelsgeſetzbuchs aufmerkſam gemacht wird;

die fünfte den Namen der etwa beſtellten Prokuriſten und im Fall einer Collektiv

prokura die Bezeichnung dieſes Verhältniſſes, ſowie bei in Liquidation befindlichen

Genoſſenſchaften den Namen der Liquidatoren;

die ſechste die ſonſtigen Rechtsverhältniſſe der Genoſſenſchaft, deren Eintragung in

das Handelsregiſter vorgeſchrieben iſt; hiebei genügt es, wenn von dem Geſell

ſchaftsvertrage und den denſelben abändernden Verträgen oder Beſchlüſſen blos

ein Auszug, enthaltend
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das Datum des Geſellſchaftsvertrags und der etwaigen abändernden Verträge

oder Beſchlüſſe,

den Gegenſtand des Unternehmens,

die Zeitdauer der Genoſſenſchaft, im Falle ſolche auf eine beſtimmte Zeit

beſchränkt ſein ſoll;

den Namen und Wohnort der jeweiligen Vorſtandsmitglieder,

die Form, in welcher die von der Genoſſenſchaft ausgehenden Bekanntmach

ungen erfolgen, ſowie die öffentlichen Blätter, in welchen ſolche aufzunehmen

ſind, endlich

die etwa beſtimmte beſondere Form, in welcher der Vorſtand ſeine Willens

erklärung kund gibt und für die Genoſſenſchaft zeichnet,

nebſt einem Hinweis auf die Stelle des zum Genoſſenſchaftsregiſter gehörigen

Beilagenbuchs aufgenommen wird, in welchem die bezeichneten Urkunden ihrem

vollen Inhalt nach in beglaubigten Abſchriften aufbewahrt werden;

die ſiebente die Verweiſung auf die Regiſteracten;

die achte alle andern auf die Genoſſenſchaft ſich beziehenden Einträge, welche zur

Aufnahme in die übrigen Spalten nicht geeignet ſind, wohin insbeſondere die in

den §§ 35–37 des Geſetzes vorgeſchriebenen Einträge gehören;

am Schluſſe folgt die Unterſchrift des Regiſterführers.

4. Das für das Genoſſenſchaftsregiſter zu benützende formularmäßige Papier wird

den Gerichtsſtellen von der Juſtizminiſterial-Caſſe geliefert werden, welcher dieſelben

ihren muthmaßlichen Bedarf für die nächſte Zeit unverzüglich anzugeben hiemit ange

wieſen werden.

5. Die nach § 4, Abſ. 1 und § 25, Abſ. 1 des Geſetzes von dem Vorſtand einer

Genoſſenſchaft einzureichenden Mitgliederverzeichniſſe ſind nach dem anliegenden For

mular B. einzurichten.

Die Spalten 1–3 werden von dem Vorſtand der Genoſſenſchaft ausgefüllt.

Nach Einlauf der vorgeſchriebenen Quartalanzeige hat der regiſterführende Beamte

die Namen der neu hinzutretenden Genoſſenſchafter in Spalte 1–3 nachzutragen und

den Tag des Ausſcheidens der ausgetretenen oder ausgeſchloſſenen Genoſſenſchafter in

Spalte 4 zu bemerken.

Je das letzte Mitgliederverzeichniß wird im Beilagenbuch aufbewahrt; die vorher
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gehenden Mitgliederverzeichniſſe und die Quartalanzeigen werden, erſtere unter Vermerk

des Erſatzes durch das neueſte Verzeichniß, zu den Regiſteracten gelegt.

6. Zu den Veröffentlichungen aus dem Genoſſenſchaftsregiſter (Geſetz § 4, 6,

A2) ſind diejenigen öffentlichen Blätter zu benützen, in welchen die auf das Handels

rgſter bezüglichen Bekanntmachungen der betreffenden Gerichtsſtelle erlaſſen werden (zu

bergl. übrigens § 36, Abſ. 1 des Geſetzes).

7. Da nach § 69 des Geſetzes die Eintragungen in das Genoſſenſchaftsregiſter

koſtenfrei erfolgen, ſo finden die Ziff. 1–3 des § 31 der Miniſterialverfügung vom

31. Oktober 1865, betreffend die Führung des Handelsregiſters, nicht Platz. Im Ueb

rigen finden die Beſtimmungen der §§ 31–35 der gedachten Verfügung, ſoweit ſolche

zutreffen, auch hier Anwendung.

II. Bezüglich der in dem § 66, Abſ. 1 des Geſetzes bezeichneten Straffälle iſt der

Art. 34 des Geſetzes über die Gerichtsverfaſſung vom 13. März 1868 maßgebend.

III. In Fällen des S. 35, Abſ. 2 des Geſetzes iſt die Civilkammer des Kreisge

richtshofs zuſtändig, in deſſen Sprengel die Genoſſenſchaft ihren Sitz hat, und richtet

ſich das Verfahren nach Art. 936 der Civilprozeßordnung vom 3. April 1868.

IV. Bezüglich des Conkursverfahrens gegen eine Genoſſenſchaft verbleibt es bei

den geſetzlichen Beſtimmungen über die Beſetzung des Gerichts (Art. 7 des Geſetzes

über die Gerichtsverfaſſung vom 13. März 1868 und Art. 917 der Civilprozeßordnung

vom 3. April 1868). Im Uebrigen ſind die Gerichte in Fällen der Anwendung des

Geſetzes nach Maßgabe des Art. 7, Abſ. 3 und Art. 14, Abſ. 1 (vergl. auch Art. 33)

des Geſetzes über die Gerichtsverfaſſung vom 13. März 1868 zu beſetzen.

In Fällen des §. 53, Satz 2 des Geſetzes wird ein rechtsgelehrtes Mitglied des

Oberamtsgerichts durch Collegialbeſchluß beauftragt.

Stuttgart, den 28. Januar 1871.

Mittnacht.-
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Formular A.

Handelsregiſter

des Oberamtsbezirks Nag0ld,

geführt

von dem K. Oberamtsgericht Nagold.

Regiſter

für

eingetragene Genoſſenſchaften.

Band I.
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e==

Hauptnummer des Regiſters fü

1. 2. 3. 4. 5.

-

Ä D tU m Wortlaut =Ä Prokuriſten;

ummer der er der Firma. - - 9 Liquidatoren.
Einträge. Eintragung. Zweigniederlaſſungen.

1.



eingetragene Genoſſenſchaften: 1.

Bemerkungen.

Unterſchrift des Regiſterführers.
Rechtsverhältniſſe der Genoſſenſchaft. Regiſterakten.
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2.

Hauptnummer des Regiſters für

1. 3. 4. 5.

-

Fortlaufende Da tum Sitz der Genoſſenſchaft; : +a«- -

Nummer der der Ä Ort ihrer etwaigen Ä
Einträge. Eintragung. - Zweigniederlaſſungen. iquidatoren.

1.



. Blattzahl.

eingetragene Genoſſenſchaften: 1.

G 7. 8

--“ -- Bemertagen,
Rechtsverhältniſſe der Genoſſenſchaft. Regiſterakten.

Unterſchrift des Regiſterführers.
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B) Des Departements des Innern.

Des Miniſteriums des Innern.

Inſtruktion,

betreffend die Inventariſirung und Stempelung der nach der bisherigen

Geſetzgebung rechtmäßig angefertigten Vorrichtungen und

Exemplare von Schriftwerken.

§. 1.

Nach §. 58, Abſatz 3 und 5 des Geſetzes vom 11. Juni 1870, betreffend das Ur

heberrecht an Schriftwerken 2c. (Reg.Blatt von 1871, Nro. 1, Beilagen S. 50) dürfen die

beim Inkrafttreten dieſes Geſetzes vorhandenen, bisher rechtmäßig angefertigten Vorrich

tungen, wie Formen, Platten, Steine, Stereotypabgüſſe 2c. auch fernerhin zur Anfertigung

von Exemplaren benutzt werden, ſelbſt wenn ihre Herſtellung nach dem Geſetze vom

11. Juni 1870 unterſagt iſt; die Vorrichtungen müſſen aber amtlich mit einem Stem

pel verſehen werden.

Wer ſich daher im Beſitze derartiger Vorrichtungen befindet und dieſelben noch ferner

zur Herſtellung von Exemplaren benutzen will, hat die Vorrichtungen bis zum 31. März

1871 einſchließlich der Polizeibehörde ſeines Wohnortes vorzulegen.

- §. 2.

Die Polizeibehörde ſtellt ein genaues Verzeichniß der ihr vorgelegten Vorrichtungen

nach dem anliegenden Formular A. auf und bedruckt die Vorrichtungen demnächſt mit

ihrem Dienſtſtempel.

Ob die Herſtellung der Vorrichtungen nach der bisherigen Geſetzgebung erlaubt

war, hat die Polizeibehörde nicht zu prüfen; dagegen hat dieſelbe die Stempelung zu ver

weigern, wenn ſie ermittelt, daß die Vorrichtungen erſt nach dem 1. Januar 1871 her

geſtellt worden ſind.

§. 3.

Das Verzeichniß (§ 2) wird bis zum 30. April 1871 von der Polizeibehörde an

die zuſtändige Centralbehörde des betreffenden Bundesſtaats im Geſchäftswege eingereicht

und von der Letzteren aufbewahrt. Einer Anzeige, daß bei der Polizeibehörde Vor

richtungen zur Abſtempelung überhaupt nicht vorgelegt worden ſeien, bedarf es nicht.
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§. 4.

Nach §. 58, Abſatz 2 und 5 des Geſetzes vom 11. Juni 1870 dürfen die beim

Inkrafttreten dieſes Geſetzes vorhandenen Exemplare, deren Herſtellung nach der bis

herigen Geſetzgebung geſtattet war, auch fernerhin verbreitet werden, ſelbſt wenn ihre

Herſtellung nach dem gegenwärtigen Geſetze unterſagt iſt; die betreffenden Exemplare von

Schriftwerken müſſen aber mit einem amtlichen Stempel verſehen werden.

Wer ſich daher im Beſitze derartiger Exemplare von Schriftwerken befindet,

hat dieſelben bis zum 31. März 1871 einſchließlich der Polizeibehörde ſeines

Wohnortes vorzulegen.

§. 5.

Die Polizeibehörde ſtellt ein genaues Verzeichniß der ihr vorgelegten Exemplare

nach dem anliegenden Formular (B.) auf und bedruckt demnächſt jedes einzelne Exemplar

mit ihrem Dienſtſtempel.

Die Beſtimmungen im § 2, Abſatz 2 und in § 3 dieſer Inſtruktion finden auch

auf die Abſtempelung der Exemplare von Schriftwerken Anwendung.

Eine Abſtempelung der Exemplare von Abbildungen und muſikaliſchen Kom

poſitionen findet nicht ſtatt.

§. 6.

Für die Inventariſirung und Abſtempelung der Vorrichtungen und Exemplare wer

den Koſten nicht erhoben.

Vorſtehende Inſtruktion wird zur Kenntnißnahme und Nachachtung mit dem An

fügen veröffentlicht, daß die zur Inventariſirung und Stempelung von Vorrichtungen

und Exemplaren von Schriftwerken berufene Polizeibehörde das Bezirkspolizeiamt des

Wohnorts iſt und daß die aufgeſtellten Verzeichniſſe an das Miniſterium des Innern

zur Aufbewahrung einzuſenden ſind.

Die Oberämter werden angewieſen, die in ihren Bezirken anſäßigen Buch- und

Muſikalienhandlungen und Inhaber von Buch-2c.-Druckereien auf das Geſetz, betreffend

das Urheberrecht an Schriftwerken 2c. vom 11. Juni 1870 (Reg.Blatt von 1871, Nro. 1,

Beilagen S. 37 ff.) und auf obige Inſtruktion ausdrücklich aufmerkſam zu machen und

eine Urkunde darüber, daß dieß geſchehen, zu den Akten zu nehmen.

Stuttgart, den 30. Januar 1871. Scheurlen.
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Inventarium

der bei der unterzeichneten Polizeibehörde zur Abſtempelung vorgelegten Vorrichtungen

(Formen, Platten, Steine, Stereotypabgüſſe 2c)

Nro.

Tag

der

Vorlage.

===
––

- - - ---

Titel des Schriftwerkes,

Name beziehungsweiſe der Abbildung oder
, Stein, StereotypFirma des der Kompoſition, auf (Platten, sº yp

Borlegenden, welche die Vorrichtung der Vorrichtung und deren Größe.

ſich bezieht.

Nähere Beſchreibung
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Verzeichniſ,

der bei der unterzeichneten Polizeibehörde zur Abſtempelung vorgelegten

Schriftwerke.

– –

Tag Name bezi iſe

Nr0 Ä - - Titel Zahl der abgeſtempelten

Vorlage. Vorlegen den. des Schriftwerkes. Gemar
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B) Der Departements des Innern, des Kirchen- und Schul

weſens und der Finanzen.

Der Miniſterien des Innern, des Kirchen- und Schulweſens und

der Finanzen.

Verfügung, betreffend die ſtatiſtiſchen Erhebungen über die Bewegung der Bevölkerung.

In Vollziehung der Beſchlüſſe des Bundesraths des Zollvereins vom 23. Mai 1870,

in Betreff der Bevölkerungsſtatiſtik, wird, unter Abänderung der bisherigen Vorſchriften

für die periodiſche Aufnahme des Standes und Ganges der Bevölkerung, zu Regelung

der ſtatiſtiſchen Erhebungen über die Bewegung der Bevölkerung mit höchſter Ge

nehmigung Seiner Königlichen Majeſtät Folgendes verfügt:

§. 1.

Die Erhebung des Standes der ortsangehörigen Bevölkerung, welche nach § 1 der

Verfügung lit. b vom 12. Oktober 1846, Reg.-Blatt S. 468 ff., von zwölf zu zwölf

Jahren ſtattfinden ſollte, nach der Verfügung vom 29. September 1870 aber im vorigen

Jahre, wo eine ſolche Zählung an der Reihe geweſen wäre, zunächſt aus andern Gründen

unterblieben iſt (Reg.-Blatt S. 394), fällt für die Zukunft überhaupt weg.

Die in § 15 der Verfügung lit. b vom 12. Oktober 1846 angeordneten jährlichen

Liſten über den Gang der Bevölkerung ſind für die Zeitperiode vom 3. Dezember 1869

bis 3. Dezember 1870 letztmals anzufertigen geweſen.

§. 2.

An Stelle dieſer jährlichen Liſten über den Gang der Bevölkerung haben die Pfarr

ämter künftig, ebenſo für die Zwecke der allgemeinen deutſchen, als für die der Landes

ſtatiſtik, erſtmals für den Zeitraum vom 1. Dezember 1870 bis zum Schluſſe des

Jahres 1871, ſodann je für das Kalenderjahr, Ueberſichten über die vorgekommenen Trau

ungen, Geburten und Sterbefälle aufzuſtellen und dieſelben je bis zum 15. Februar

des folgenden Jahres an die ihnen vorgeſetzten Oberämter einzuſenden.

§. 3.

Die Ueberſichten ſind nach den angeſchloſſenen Formularen A. B. und C. einzu

richten, zu deren Erläuterung Folgendes bemerkt wird:

1) Die Eheſchließungen, Geburten und Sterbefälle ſind ſämmtlich und ausſchließlich
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da zu verzeichnen, wo ſie vorgekommen ſind. Es ſind hiebei alſo nur die Trauungs-,

Geburts- und Todten-Regiſter zu Grund zu legen, ihre Beziehungen zu dem

Familien-Regiſter aber nicht zu berückſichtigen.

2) Wenn bei Eheſchließungen zum Zwecke des Abſchluſſes der Ehe mehrere Hand

lungen (Civilakte oder kirchliche Einſegnungen) vorkommen, ſo iſt nur eine der

ſelben, und zwar bei der Konkurrenz von Civilakten und kirchlichen Einſegnungen

nur der Civilakt, bei mehreren kirchlichen Einſegnungen nur die erſte derſelben (an

dem Orte, wo ſie vorgenommen wurde), zu zählen.

3) Als todtgeboren ſind, entſprechend einer Reſolution des VII. internationalen ſtati

ſtiſchen Kongreſſes vom Jahr 1869, die nach mindeſtens ſechsmonatlicher Schwanger

ſchaft geborenen Kinder zu zählen, welche vor oder während der Geburt geſtorben ſind.

4) Für jede politiſche Gemeinde ſind von dem mit der Führung der Kirchenbücher

beauftragten Geiſtlichen die Verzeichniſſe beſonders zu fertigen. Wenn in pari

tätiſchen Gemeinden von den Geiſtlichen der verſchiedenen Konfeſſionen beſondere

Kirchenbücher geführt werden oder in einer politiſchen Gemeinde mehrere Pfarreien

gleicher Konfeſſion beſtehen, deren Geiſtliche für jede beſondere Kirchenbücher führen,

hat jeder derſelben für ſeinen Theil die Ueberſichten zu liefern.

§. 4.

Für die Beſorgung dieſes Geſchäfts ſind bis auf weiteres die für die bisherigen

jährlichen Bevölkerungsliſten ausgeſetzten Gebühren mit der Maßgabe in Rechnung zu

bringen und zu bezahlen, daß der Berechnung die Anzahl der ortsanweſenden Einwohner

je nach der zuletzt vorangegangenen Zählung zu Grund gelegt wird.

§. 5.

Die Oberämter haben die an ſie eingeſendeten Ueberſichten der Pfarrämter nachzurechnen

und zu prüfen, ob ſie vollſtändig nach den politiſchen Gemeindebezirken aufgeſtellt ſind.

Hierauf haben dieſelben die Haupt-Ergebniſſe der pfarramtlichen Ueberſichten in der

weiteren nach dem Formular D einzurichtenden Ueberſicht gemeindeweiſe nach der Ord

nung des Staatshandbuchs zuſammenzuſtellen. Wo aus einer politiſchen Gemeinde

mehrere pfarramtliche Verzeichniſſe vorliegen, ſind die Ergebniſſe beim Eintrag in die

Oberamtsliſten zuſammenzurechnen.

In Anſtandsfällen haben ſich die Oberämter an das ſtatiſtiſch-topographiſche Bureau

zu wenden,
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Dem letzteren ſind die von den Oberämtern zuſammengeſtellten Ueberſichten (D)

unter Beiſchluß der pfarramtlichen Tabellen (A-C) ſpäteſtens bis zum 1. April zu

überſenden.

§. 6.

Die Verzeichniſſe über die Ein- und Auswanderung, welche beſonderer Anordnung

zufolge alljährlich von den Oberämtern für das Miniſterium des Innern zu bearbeiten

ſind, haben für die gegenwärtig laufende Periode den Zeitraum vom 1. Dezember 1870.

bis 31. Dezember 1871, in der Folgezeit aber je das Kalenderjahr zu umfaſſen.

Die ſeither vorgeſchrieben geweſene Liquidation der Zahl der Ein- und Auswanderer

fällt mit den jährlichen Liſten über den Gang der Bevölkerung (oben §. 1, Abſ. 2) weg.

Statt deſſen haben behufs der Richtigſtellung der Familenregiſter die Oberämter,

welche die Entlaſſung der Auswanderer aus dem Staatsverband vollziehen, hiebei den

Ort der Familien-Angehörigkeit der Auswanderer zu ermitteln und das betreffende

Pfarramt durch Vermittlung des ihm vorgeſetzten Oberamts von der Auswanderung in

Kenntniß zu ſetzen.

Stuttgart, den 25. Januar 1871.

Scheurlen. Geßler. Renner.
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Beilage A. Trauungstabelle.

Oberamt . . . . . . . Gemeinde

Verzeichniß

der voll (1. Dezember 1870) bis (31. Dezember 1871)

vollzogenen

Eheſchließungen.

Fort- des Mannes der Frau

lau- Monat

bisheriger Re- Im Falle bisheriger Re- Im Falle Be
fende der Ge- ſch G ſch

- Ia- -- - G- hon - Ta- lig Z ON

Num- Trauung. burts- ga ligions früherver- burts- ja ligions früherver- merkungen.

-
milien- Be- heirathet, jahr. milien- Be- heirathet,

IllLU. jahr. ſtand. kenntniß. wie oft. ſtand. kenntniß. wie oft.
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Zuſammentrag nach Monaten.

Trauungen fanden ſtatt:

im Monat (Dezember 1870) . . . . –

(Januar 1871) . . . . . – :

u. ſ. w.

Zuſammen – ..

Zur Beurkundung

* * * * * * * den . . . . . . . .

Pfarramt
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Beilage HR. Geburtstabelle.

Oberamt . . . . . . .

Aeber

über die vom (1. Dezember 1870) bis

* L e b e n dg e bor e n e.

Im M on a t Ehelich. Unehelich. Zuſammen,

Männl. E 3. Min. Weibl. Zuf. * Weibl. Zuſ.

W

Dezember 1870 . . . . . . .

- -- - --- -
-

--

Januar 1871 .

---- -
- - - -

–

- - - -

Februar .

-
- ––

März.
------- - – –––– - ſ -

April .

------

Mai

--- ––

Juni . . . . . . . . . . . -

---- -- - ------- -
-- -- - - - - --- - ––

–

- -

Juli .

- - -- - - - - - -- - -- - - - - - -- --

–

-

–
- --

––

--

––

Auguſt . . . . . . . . . .

- - - - - -- - - - -- - - - -- - ––––– –

September .

––––- - - - --- - - -- - -- - --- - - - -

–
– – –

-

Oktober .

- - - - -

–– –

November . . . . . . . . .

- -- -- - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - -- i

Dezember . . . . . . . . .

------ W

Zuſammen
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Gemeinde

ſicht

Pfarra 11 -

Todt ge bor e n e. Geboren Darunter von

im Mehrgeburten.

Ehelich. Unehelich. Zuſammen. Ganze n. (Zwillinge 2c.)

Männl. Weibl. Zuſ. Männl. Fet. Zuſ. -- Weil. Zuſ. | Männl. Zuſ. Männl. Weibl. Zuſ.

-

- – -

-

- – ––––

– –

– --

f

-

–
-

- - -- ---

–

- ---
--

-

––

– – --––-

–
–

-

––– –

--- - - --- -- --- ---- -- - -

--––– – –––

.

– – – – ----

:

––– – –

Zur Beurkundung

º s s • den .



90

Beilage C. Sterbetabelle.

Oberamt . . . . . . . Gemeinde .

Verzeichniß

der vom (1. Dezember 1870) bis (31. Dezember 1871)

vorgekommenen

Sterbfälle.

- --

Fort- des Geſtorbenen Ä Bei Kindern

D ÄY

2: ter 1 Jahr
lau- Monat Re- ob ehelich º Ä Bemerkungen

fende ” Geburts- e Ä ligiös- oder nach gen.

Z l t. ilien- - - -

Num jahr. eſchlech Ä bekennt- unehelich

mer. Monaten.

niß. geboren.
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Zuſammenſtellung nach Monaten.

Es ſtarben:

Männl. Weibl. | Zuſ.

im Monat (Dezember 1870)

–

(Januar 1871)

Zuſammen –: .

Zur Beurkundung

« - - * - - - den . .

Pfarramt
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Beiſage ID. Oberamtstabelle.

Gemeinden.

Aeber

über die vom (1. Dezember 1870) bis (31. Dezember 1871)

Zahl

der

Ehe

ſchließ

L e b e n d ge bor e n e. Todt

Ehelich.

Männl. Weibl.

Unehelich. Zuſammen.

Männl. Weibl. Männl. Weibl.

Ehelich.

*

ungen. Männl. Weibl.

"



Oberamt . . . . . . .

ſicht

vorgekommenen Eheſchließungen, Geburten und Sterbefälle.

geboren e. Darunter

b ** - G -Geboren überhaupt von Mehrgeburten. eſtorben

Unehelich. Zuſammen.

Männl. Weibl. Männl. Weibl. Männl. | Weibl. Zuſ. Männl. Weibl. Zuſ. Männl. Weibl. Zuſ.
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D) Des Finanz-Departements.

Des Finanz-Miniſteriums.

Des Steuer - Collegium s.

Verfügung, betreffend die Umlage der Grund-, Gefäll-, Gebäude- und Gewerbeſteuer auf die letzten

fünf Monate des Etats-Jahrs 1870/71.

Unter Hinweiſung auf das Geſetz vom 16. d. M. (Reg.-Bl. S. 48d), betreffend

die Forterhebung der Steuern bis zum 30. Juni 1871, werden die K. Oberämter

beauftragt, unverweilt die Umlage der Steuern aus Grundeigenthum, Gefällen, Ge

bäuden und Gewerben auf weitere 5 Monate einzuleiten und für den pünktlichen Einzug,

ſowie für die rechtzeitige Ablieferung der in der dieſſeitigen Repartition (Reg.Blatt von

1870 S. 356–359) erſichtlichen vollen Hauptbeträge der Jahresſteuer, ſoweit Beides

nicht ſchon auf Grund der dieſſeitigen Verfügungen vom 2. Auguſt 1870 (Reg.-Blatt

S. 354) und vom 1. November 1870 (Reg.Blatt S. 445) geſchehen iſt, Sorge zu tragen.

Stuttgart, den 20. Januar 1871.

Für den Director

Schwab.

Genehmigt von dem K. Finanzminiſterium den 21. Januar 1871.

- Renner.
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Die am 14. Januar zu Berlin ausgegebene Nummer 1 des Bundesgeſetzblattes von 1871 enthält:

1) einen Allerhöchſten Erlaß vom 28. Dezember 1870 betreffend die Aufhebung der Oberpoſtdirektion

in Aachen und die Vereinigung des Geſchäftskreiſes derſelben mit demjenigen der Oberpoſtdirektion

in Cöln;

2) eine Bekanntmachung, betreffend die Ausgabe verzinslicher Schatzanweiſungen im Betrage von

10 Millionen Thaler, vom 1. Januar 1871;

3) Die Ernennung des Kaufmanns S. Koppel zum Konſul des Norddeutſchen Bundes zu Santa

Fé de Bogota (Columbien.)

Die am 18. Januar zu Berlin ausgegebene Nummer 2 des Bundesgeſetzblattes von 1871 enthält

einen Allerhöchſten Erlaß vom 10. Januar 1871, betreffend die Ausgabe verzinslicher Schatzan

weiſungen im Betrage von 1'971,600 Thalern.

Die am 20. Januar zu Berlin ausgegebene Nummer 3 des Bundesgeſetzblattes von 1871 enthält

eine Bekanntmachung, betreffend die Ausgabe fünfjähriger fünfprocentiger Schatzanweiſungen im

ferneren Betrage von 51'000,000 Thaler oder 7'500,000 Livres Sterling. Vom 6. Januar 1871.

Die am 27. Januar zu Berlin ausgegebene Nummer 4 des Bundesgeſetzblattes des deutſchen Bun

des vom l. Jahre enthält:

1) eine Kaiſerliche Verordnung, betreffend die Wahlen zum Reichstage und die Einberufung des

ſelben, vom 23. Januar 1871.

2) eine Kaiſerliche Verordnung, betreffend die Einberufung des Bundesrathes des deutſchen Reichs,

vom 23. Januar 1871.

3) eine Kaiſerliche Verordnung wegen Aufhebung der Verordnung vom 18. Juli 1870, betreffend

die Aufbringung und Wegnahme franzöſiſcher Handelsſchiffe, vom 19. Januar 1871.



96

Die am 31. Januar zu Berlin ausgegebene Nummer 5 des Bundesgeſetzblattes des deutſchen Bun

des vom l. Jahre enthält:

1) den Vertrag, betreffend den Beitritt Bayerns zur Verfaſſnng des Deutſchen Bundes, Vom

23. November 1870; nebſt Schlußprotokoll von demſelben Tage.

2) eine Bekanntmachung, betreffend die Ausſtellung von Legitimationsſcheinen zum Gewerbebetrieb

im Umherziehen für Ausländer und Angehörige ſolcher Bundesſtaaten, in welchen die Bundes

Gewerbeordnung Geſetzeskraft noch nicht erlangt hat. Vom 17. Januar 1871.

«WºW“WAMA-Q/Ye Q/QAMM, WMA.

Gedruckt bei G. H aſſ e l br in k.
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PM 5.

N e gi er u n gs - Blatt

für das

Königreich Württemberg.

Ausgegeben Stuttgart Mittwoch den 1. März 1871.

Jnhalt.

Königliche Dekrete Keine.

Verfügungen der Departements. Verfügung, betreffend die Vollziehung des Geſetzes über die

privatrechtliche Stellung der Erwerbs- und Wirthſchaftsgenoſſenſchaften. – Bekanntmachung, betreffend die

Weikersheimer Pfarrwittwengeſellſchaft. – Bekanntmachung, betreffend die Bildung der Wahlkreiſe und die

Ernennung der Wahlkommiſſäre für die bevorſtehenden Reichstagswahlen.

I. Unmittelbare Königliche Dekret e.

Keine.

II. Verfügungen der Departements.

A) Der Departements der Juſtiz und des Innern.

Der Miniſterien der Juſtiz und des Innern.

Verfügung, betreffend die Vollziehung des Geſetzes über die privatrechtliche Stellung der Erwerbs

und Wirthſchaftsgenoſſenſchaften.

Nachdem das für den Norddeutſchen Bund unter dem 4. Juli 1868 erlaſſene Ge

ſetz, betreffend die privatrechtliche Stellung der Erwerbs- und Wirthſchaftsgenoſſenſchaften,

zufolge der K. Verordnung vom 30. December 1870 (Reg.Blatt 1871 S. 1, 2. Beil.

S. 93 ff.) mit dem 1. Januar d. J. in Württemberg Geltung erlangt hat, ſo wird

Behufs der Vollziehung dieſes Geſetzes in Anwendung des §. 72 deſſelben mit Höchſter

Ermächtigung Seiner Königlichen Majeſtät verfügt, daß die Handhabung der Straf

beſtimmungen in Abſatz 2 des § 27 des Geſetzes, ſowie die Stellung und Betreibung
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der Anträge auf Auflöſung von Genoſſenſchaften nach Maßgabe des § 35 den Kreis

regierungen obliegen ſoll.

Stuttgart, den 14. Februar 1871.

Mittnacht. Scheurlen.

B) Des Departements des Innern.

Des Miniſteriums des Innern.

a) Bekanntmachung, betreffend die Weikersheimer Pfarrwittwengeſellſchaft.

Seine Königliche Majeſtät haben vermöge höchſter Entſchließung vom 16d. M.

der Weikersheimer Pfarrwittwengeſellſchaft auf den Grund der vorgelegten Statuten das

Recht der juriſtiſchen Perſönlichkeit in Gnaden verliehen, was hiemit unter dem An

fügen öffentlich bekannt gemacht wird, daß die gedachte Geſellſchaft ihren rechtlichen Wohnſitz

in Weikersheim hat. -

Stuttgart, den 17. Februar 1871. Scheurlen.

b) Bekanntmachung, betreffend die Bildung der Wahlkreiſe und die Ernennung der Wahlkommiſſäre

für die bevorſtehenden Reichstagswahlen.

Nachdem der Bundesrath des deutſchen Reichs durch Beſchluß vom 27. d. M. die

württembergiſchen Wahlkreiſe für die Reichstagswahlen feſtgeſtellt hat, wird die Bildung

dieſer Kreiſe, ſowie die Ernennung der Wahlkommiſſäre für dieſelben in Folgendem be

kannt gemacht:

Es umfaßt der Beſtellt wird zum

I. Wahlkreis: Wahlkommiſſär:

Stadtdirektionsbezirk Stuttgart, Stadtdirektor Regierungsrath

Oberamt Stuttgart. von Wolff in Stuttgart.

II. Wahlkreis:

Oberamt Canſtatt, Oberamtmann Regierungsrath

„ Ludwigsburg, von Lang in Ludwigsburg.

„ Marbach,

„ Waiblingen,
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III. Wahlkreis:

Oberamt Beſigheim,

f/

Brackenheim,

Heilbronn,

Neckarſulm.

IV. Wahlkreis:

Oberamt Böblingen,

7

ſº

f

Leonberg,

Maulbronn,

Vaihingen.

V. Wahlkreis:

Oberamt Eßlingen,

ff.

fy

Kirchheim,

Nürtingen,

Urach.

VI. Wahlkreis:

Oberamt Reutlingen,

ſf Rottenburg,

Tübingen.

VII. Wahlkreis:

Oberamt Calw,

f Herrenberg,

Nagold,

Neuenbürg.

VIII. Wahlkreis:

Oberamt Freudenſtadt,

f/

f

7

Horb,

Oberndorf,

Sulz.

Oberamtmann M eurer in

Heilbronn.

Oberamtmann Goll in Leon

berg.

Oberamtmann Regierungsrath

Idler in Kirchheim.

Oberamtmann Schippert in

Reutlingen.

Oberamtmann Böltz in Na

gold.

Oberamtmann Schubart in

Oberndorf.
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IX. Wahlkreis:
-

Oberamt Balingen, Oberamtmann v. Leypold in

f/ Rottweil, Rottweil.

„ Spaichingen,

„ Tuttlingen.

X. Wahlkreis:

Oberamt Gmünd, Oberamtmann Neudörfer in

ſ Göppingen, Göppingen.

ſ Schorndorf,

„ Welzheim.

XI. Wahlkreis:

Oberamt Backnang, Oberamtmann, Regierungsrath

n Hall, v. Daniel in Hall.

f Oehringen,

m Weinsberg.

XII. Wahlkreis:

Oberamt Crailsheim, Oberamtmann Höchſtetter in

„ Gerabronn, Mergentheim,

„ Künzelsau,

„ Mergentheim.

XIII. Wahlkreis:

Oberamt Aalen, Oberamtmann Wittich in

„ Ellwangen, Aalen.

„ Gaildorf,

„ Neresheim.

XIV. Wahlkreis:

Oberamt Geislingen, Oberamtmann Lutz in Heiden

„ Heidenheim, heim.

„ Ulm.
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XV. Wahlkreis:

Oberamt Blaubeuren,

„ Ehingen,

ſp Laupheim,

„ Münſingen.

XVI. Wahlkreis:

Oberamt Biberach,

f Leutkirch,

f/ Waldſee,

„ Wangen.

XVII. Wahlkreis:

Oberamt Ravensburg,

py Riedlingen,

„ Saulgau,

y Tettnang.

Stutgart, den 28. Februar 1871.

Oberamtmann Bail er in

Ehingen.

Oberamtmann Sprandl in

Biberach.

Oberamtmann Regierungsrath

Rampacher in Ravensburg.

Scheur le n.
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Die am 7. Februar zu Berlin ausgegebene Nummer 6 des Bundesgeſetzblattes von 1871 enthält:

1) einen Allerhöchſten Erlaß vom 27. Januar 1871, betreffend die Erhöhung des auf Grund des

Geſetzes vom 21. Juli 1870 durch eine Anleihe zu beſchaffenden Betrages von 80 auf 105 Mil

lionen Thaler.

2) einen Allerhöchſten Erlaß vom 29. Januar 1871, betreffend die Ausgabe verzinslicher Schatzan

weiſungen im Betrage von 2,020,900 Thalern.

Die am 22. Februar zu Berlin ausgegebene Nummer 7 des Bundesgeſetzblattes vom Jahre 1871

enthält: -

1) eine kaiſerliche Verordnung, betreffend die Ausführung des Geſetzes vom 1. Juni 1870 über die

Abgaben von der Flößerei. Vom 19. Februar 1871.

2) eine Bekanntmachung des Bundeskanzleramts, betreffend die Ernennung der Bevollmächtigten zum

Bundesrathe. Vom 20. Februar 1871.

WMA,WMA-WMM-WM-MMA-WM.

Gedruckt bei G. H aſſ e l br in k.

S.

S
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N eg i e r u n gs - Blatt

Königreich Württemberg.

Ausgegeben Stuttgart Mittwoch den 22. März 1871.

Inhalt.

Königliche Dekrete Keine.

Verfügungen der Departements. Verfüguna, betreffend die Extrapoſt- und Eſtafettentaxe. –

Verfügung, betreffend die Anwendung des Bundesgeſetzes vom 4. Mai 1868 über die Aufhebung der

polizeilichen Beſchränkungen der Eheſchließung. – Verfügung, betreffend die Aufhebung der Ausfuhr

verbote.

I. Unmittelbare Königliche Dekret e.

Keine. -

II. Verfügungen der Departements.

A) Des Departements der auswärtigen Angelegenheiten.

Des Miniſteriums der auswärtigen Angelegenheiten.

Abtheilung für Verkehrs-Anſtalten.

Verfügung, betreffend die Extrapoſt- und Eſtafettentaxe.

Seine Königliche Majeſtät haben vermöge höchſter Entſchließung vom 24. d. M.

die Feſtſetzung der Extrapoſt- und Eſtafettentaxe für den Zeitraum vom 1. März 1871

bis letzten Februar 1872 auf 1 fl. pro Pferd und geographiſche Meile gnädigſt genehmigt.

Stuttgart, den 27. Februar 1871.

Für den Miniſter:

Geheimer-Rath Dillenius.
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B) Der Departements des Innern und des Kirchen- und

Schulweſens.

Der Miniſterien des Innern und des Kirchen- und Schulweſens.

Verfügung, betreffend die Anwendung des Bundesgeſetzes vom 4. Mai 1868 über die Aufhebung der

polizeilichen Beſchränkungen der Eheſchließung.

Mit dem Inkrafttreten des Bundesgeſetzes vom 4. Mai 1868 über die Aufhebung

der polizeilichen Beſchränkungen der Eheſchließung in Württemberg iſt die Verpflichtung

zur Anzeige des Verehelichungsvorhabens bei den Heimathbehörden für alle Bundes

angehörige weggefallen; es erhalten daher hievon die mit der Führung der öffentlichen

Bücher beauftragten Behörden keine Kenntniß mehr, obgleich ſie einer ſolchen Anzeige

in manchfacher Beziehung nicht entbehren können, was insbeſondere bei der den Ge

meindebehörden obliegenden Führung der Bürger- und Beiſitzerliſten zutrifft.

Es werden deßhalb im Einvernehmen mit den betheiligten Oberkirchenbehörden die

mit der Führung der Eheregiſter beauftragten Geiſtlichen und Rabbinen hiemit ange

wieſen, von jeder in die Regiſter eingetragenen Eheſchließung dem Ortsvorſteher des

Wohnorts, (bei nicht im Lande angeſeſſenen Bundesangehörigen dem vorgeſetzten Ober

amt) in jedem einzelnen Falle ſofort Mittheilung zu machen, während dem Ortsvorſteher

des Wohnortes ſeinerſeits obliegt, nach Berichtigung ſeiner eigenen Liſten die Mitthei

lung an den Ortsvorſteher der Heimathgemeinde des Verehelichten abzugeben.

Stuttgart, den 14. März 1871.

Für den Miniſter des Innern: Der Miniſter des Kirchen- und Schulweſens: ?

Fleiſchhauer. Geßler. -

C) Des Finanz-Departements.

Des Finanz-Miniſteriums.

Verfügung, betreffend die Aufhebung der Ausfuhrverbote.

Nachdem der Bundesrath des Deutſchen Reichs die gänzliche Aufhebung der zur

Zeit noch in Kraft ſtehenden Aus- und Durchfuhrverbote von Kriegsbedarf beſchloſſen
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hat, ſo wird das durch die Miniſterialverfügung vom 19. Oktober v. J. (Reg.-Blatt

S. 402) noch aufrecht erhaltene Verbot der Ausfuhr von Waffen aller Art, Kriegs

munition aller Art, insbeſondere Geſchoſſe, Schießpulver und Zündhütchen, Blei,

Schwefel, Kali- und Natron-Salpeter, ſowie

von Pferden, Heu und Stroh

über die Zollvereinsgrenze hiemit außer Wirkſamkeit geſetzt.

Stuttgart, den 10. März 1871.

Renner.
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Die am 3. März zu Berlin ausgegebenen Nummern 8 und 9 des Bundesgeſetzblattes vom Jahre

1871 enthalten und zwar:

Nr.0. 8.

eine Bekanntmachung der Nachträge zum Wahlreglement vom 28. Mai 1870 (Bundesgeſetzblatt

S. 275). Vom 27. Februar 1871.

Nro. 9.

eine kaiſerliche Verordnung, betreffend die anderweite Beſtimmung des Tages für die Einberufung

des Reichstages. Vom 26. Februar 1871.

Die am 7. März zu Berlin ausgegebene Nummer 10 des Bundesgeſetzblattes vom l. Jahre enthält:

eine Allerhöchſte Verordnung, betreffend die Aufhebung der Ausfuhr- und Durchfuhr-Verbote.

Vom 4. März 1871.

Die am 11. März ausgegebene Nummer 11 enthält:

eine Bekanntmachung des Bundeskanzleramts, betreffend die Ausgabe verzinslicher Schatzanweiſungen

im Betrage von 4,247,500 Thalern. Vom 28. Januar 1871.

Derſelben iſt beigelegt:

eine Bekanntmachung der Vorſchriften über die Eichung und Stempelung von Maaßen und Meß

werkzeugen für Brennmaterialien ſowie für Kalk und andere Mineralprodukte. Vom 15. Februar 1871.

“WA“Ava"WA“MM MAMA-MMA

Gedruckt bei G. H aſſ e l br in k.
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Ni e gi er u n gs - Blatt
für das

Königreich Württemberg.

Ausgegeben Stuttgart Montag den 17. April 1871.

I n h a lt.

Königliche Dekrete. Keine.

Verfügungen der Departements. Verfügung, betreffend die Veröffentlichung der in Ausführun

der Artikel 10 und 18 der Maaß- und Gewichtsordnung des Norddeutſchen Bundes vom 17. Ä
1868 erlaſſenen Beſtimmungen.

I. Unmittelbare Königliche Dekrete.

K ein e.

II. Verfügungen der Departements.

Des Departements des Innern.

Des Miniſteriums des Innern.

Verfügung, betreffend die Veröffentlichung der in Ausführung der Artikel 10 und 18 der Maaß- und

Gewichtsordnung des Norddeutſchen Bundes vom 17. Auguſt 1868 erlaſſenen Beſtimmungen.

In Vollzug der Art. 10, Abſ. 2 und Art. 18, Abſ. 3 der Maaß- und Gewichts

ordnung für den Norddeutſchen Bund vom 17. Auguſt 1868 (Reg.Blatt von 1871,

S. 2 und die angehängten mit dem 1. Januar 1871 in Württemberg zur Geltung

gekommenen Geſetze des Norddeutſchen Bundes S. 34 und 35) ſind bis jetzt von dem

Bundesrathe, beziehungsweiſe der Normal-Eichungs-Commiſſion des Norddeutſchen
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Bundes Beſtimmungen erlaſſen worden, welche in Nachſtehendem zur Danachachtung

veröffentlicht werden.

Dabei wird bemerkt, daß eine beſondere Sammlung dieſer, ſowie derjenigen Be

ſtimmungen, welche nur für die Aufſichtsbehörde und die Eichämter beſtimmt ſind, je

Verbreitung gelangen wird.

Stuttgart, den 14. März 1871.

Für den Miniſter:

Fleiſchhauer.

S

S
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Ni e gi er um gs - Blatt
für das

Königreich Württemberg.

Ausgegeben Stuttgart Dienſtag den 25. April 1871.

Königliche Dekrete. Keine.

Verfügungen der Departements. Verfügung, betreffend dieÄ einer Uebereinkunft

mit der Schweiz wegen des Durchtransportes der zwiſchen Württemberg und Italien nach dem Aus

lieferungs-Vertrag vom 3. Oktober 1869 gegenſeitig auszuliefernden Individuen durch Schweizer Ge

biet. – Verfügung, betreffend die Anordnung einer neuen Abgeordnetenwahl für die Stadt Ludwigs

burg. – Verfügung, betreffend die Ausbezahlung der Einſtandskautionskapitalien und Handgelds

uthaben. – Bekanntmachung, betreffend dieÄ Verbots der Auswanderung und des

eiſens im Ausland für Perſonen im militärpflichtigen Alter.

I. Unmittelbare Königliche Dekrete.

Kein e.

II. Verfügungen der Departements.

A) Der Departements der Juſtiz, der auswärtigen Angelegenheiten

und des Innern.

Der Miniſterien der Juſtiz, der auswärtigen Angelegenheiten

und des Innern.

Verfügung, betreffend die Bekanntmachung einer Uebereinkunft mit der Schweiz wegen des Durchtrans

portes der zwiſchen Württemberg und Italien nach dem Auslieferungs-Vertrag vom 3. Oktober 1869

gegenſeitig auszuliefernden Individuen durch Schweizer Gebiet.

Nachdem zum Zwecke der Vollziehung des zwiſchen Württemberg und Italien am

3. Oktober 1869 abgeſchloſſenen Vertrages über die gegenſeitige Auslieferung von Ver
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brechern zwiſchen den beiden genannten Königreichen einerſeits und der Schweiz anderer

ſeits auf dem Correſpondenzwege eine Uebereinkunft wegen des Transportes der nach

Maßgabe des gedachten Vertrages zwiſchen Württemberg und Italien gegenſeitig aus

zuliefernden Individuen durch Schweizeriſches Gebiet zu Stande gekommen iſt, ſo wird

dieſelbe in Nachſtehendem zur Nachachtung bekannt gemacht:

I. Diejenigen Individuen, welche aus Württemberg nach Italien ausgeliefert wer

den, ſind der Polizei in Rorſchach zu übergeben und durch die Schweizeriſche Polizei an

die Italieniſche Grenz-Polizei in der Douane auf dem Berge Splügen abzuliefern, in

der gleichen Form, wie im Jahre 1868 zwiſchen dem Schweizeriſchen Bundesrath und

der Italieniſchen Regierung bezüglich der aus der Schweiz nach Italien gehenden poli

zeilichen Transporte vereinbart wurde.

Umgekehrt ſind diejenigen Individuen, welche von Italien an Württemberg aus

geliefert werden wollen, gemäß der eben erwähnten Vereinbarung vom Jahr 1868 der

Grenzpolizei des Kantons Graubünden im Dorfe Splügen zu übergeben und von der

Schweizeriſchen Polizei in Friedrichshafen an die Königlich Württembergiſchen Behörden

abzuliefern.

Indeß ſoll die Beigebung eines Bedienſteten entweder der Regierung, welche die

Auslieferung gewährt, oder derjenigen, welche ſie verlangt hat, nicht ausgeſchloſſen ſein.

II. Mit dem auszuliefernden Individuum iſt der Schweizeriſchen Polizei ein Trans

portbefehl zu übergeben, in welchem das betreffende Individuum genau ſignaliſirt und

angegeben ſein ſoll, wegen welchen Verbrechens daſſelbe verurtheilt iſt, oder in Unter

ſuchung ſteht und an welche Behörde es abgeliefert werden muß.

Wenn der ausliefernden Behörde beſondere Vorſichtsmaßregeln nöthig erſcheinen,

ſo ſoll dieſes nicht blos mündlich, ſondern im Verhaftsbefehl ſchriftlich den Schweizeri

ſchen Polizeibehörden zur Kenntniß gebracht werden.

III. Alle Koſten für Transport, Unterhalt und Bewachung des auszuliefernden

Individuums, ſowie die Koſten für das polizeiliche Geleite und für allfällige beſondere

Vorſichtsmaßregeln, Telegramme 2c. ſind den Schweizeriſchen Polizeibehörden zu ver

güten und ſollen ſogleich bei der Uebergabe des Arreſtanten an den abliefernden Schwei

zeriſchen Polizeibeamten bezahlt werden.

Zu dieſem Ende hat jede Polizeiſtelle die ihr zukommenden Koſten ſpecificirt in den

Verhaftsbefehl einzutragen, welcher mit dem Arreſtanten quittirt zu übergeben iſt.
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Die Polizei des Kantons Graubünden wird ſodann bezüglich derjenigen Individuen,

welche ſie an Italien abzuliefern hatte, mit der Polizei des Kantons St. Gallen ab

rechnen und umgekehrt dieſe mit jener bezüglich der an Württemberg abgelieferten

Individuen.

IV. Von einem derartigen Tranſite ſind die Angehörigen der Schweiz ausge

nommen, ebenſo alle diejenigen Individuen, welche wegen politiſcher Handlungen ver

folgt werden.

V. Wenn ein Individuum von der Italieniſchen oder Württembergiſchen Polizei

aus irgend welchen Gründen nicht angenommen wird, ſo iſt daſſelbe an jene Amtsſtelle

zurückzuliefern, von welcher der Transportbefehl ausgeſtellt worden iſt und es ſind als

dann die oben bezeichneten Grenzbehörden des betreffenden Staates verpflichtet, dieſes

Individuum der Schweizeriſchen Polizei wieder abzunehmen und alle Koſten für Hin

und Rücktransport zu vergüten.

Stuttgart, den 5. April 1871.

Der Juſtizminiſter: Der Miniſter der auswärtigen Der Miniſter des Innern:

Angelegenheiten:

Mittnacht. Wächter. Scheurlen.

B) Des Departements des Innern.

Des Miniſteriums des Innern.

Verfügung, betreffend die Anordnung einer neuen Abgeordnetenwahl für die Stadt Ludwigsburg.

In Folge des Ablebens des Abgeordneten Körner wird auf höchſten Befehl Seiner

Königlichen Majeſtät die Vornahme einer neuen Abgeordnetenwahl für die Stadt

Ludwigsburg angeordnet und hiefür Nachſtehendes verfügt:

1. Die örtliche Commiſſion für Entwerfung und Fortführung der Wählerliſte hat

unverweilt für Richtigſtellung der letzteren Sorge zu tragen, wobei die Vorſchriften des

Art. 4 des Wahlgeſetzes vom 26. März 1868 zu beachten ſind.
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2. Der in Art. 7 des Wahlgeſetzes angeordnete öffentliche Aufruf zur Anmeldung

des Wahlrechts iſt von dem Oberamt in dem Bezirksblatt und außerdem von dem Ge

meindevorſteher auf ortsübliche Weiſe zu erlaſſen.

3. Die Wählerliſte muß binnen 10 Tagen nach dem Erſcheinen der gegenwärtigen

Verfügung im Regierungsblatt, ſomit ſpäteſtens am 5. Mai vollendet ſein, ſodann wäh

rend eines unmittelbar anſchließenden Zeitraums von 6 Tagen, alſo bis 11. Mai ein

ſchließlich, auf dem Rathhauſe zur allgemeinen Einſicht aufgelegt werden.

Längſtens binnen 3 Tagen von Erhebung etwaiger Vorſtellungen gegen die Wähler

liſte an gerechnet hat die Commiſſion hierüber Beſchluß zu faſſen, ſpäteſtens am 21.

Tage nach dem Erſcheinen des gegenwärtigen Wahlausſchreibens, am 16. Mai, iſt die

Wählerliſte ſammt den Akten über beanſtandete Wahlberechtigungen dem Oberamt ein

zuſenden.

4. Die Wahl findet in zwei Abſtimmungsdiſtrikten ſtatt und iſt genau 30 Tage

nach dem Erſcheinen gegenwärtiger Verfügung im Regierungsblatte, alſo

am Donnerstag den 25. Mai 1871.

vorzunehmen.

Die Bekanntmachung des Tags der Wahl, des Beginns und des Schluſſes der

Wahlhandlung hat ſpäteſtens am 22. Mai auf ortsübliche Weiſe zu erfolgen.

5. Für die Wahl der von den bürgerlichen Collegien der Stadtgemeinde zu wäh

lenden Mitglieder der Oberamtswahlkommiſſion und der Diſtriktswahlkommiſſion iſt

rechtzeitig Sorge zu tragen.

Im Uebrigen wird Behufs geſetzmäßiger Durchführung des Wahlgeſchäfts auf die

Beſtimmungen des Wahlgeſetzes vom 26. März 1868 und auf die Miniſterialver

fügungen vom 20. April 1868 und 4. November 1870 zur Nachachtung hingewieſen.

Stuttgart, den 22. April 1871.

Für den Miniſter:

Präſident Fleiſchhauer.
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C) Der Departements des Kriegsweſens und der Finanzen.

Der Miniſterien des Kriegsweſens und der Finanzen.

Verfügung, betreffend die Ausbezahlung der Einſtandskautionskapitalien und Handgeldsguthaben.

Durch Ziffer 1 der Verfügung vom 24. Juli 1867 (Reg.-Blatt Seite 77) iſt

beſtimmt, daß die zur Ablöſung kommenden Kautionsſchuldſcheine für Einſteher des be

urlaubten Standes von den Regimentsquartiermeiſterämtern den Kameralämtern, im

Todesfall des Einſtehers oder bei einer angezeigten Ueberſchuldung aber den betreffenden

Oberamtsgerichten ausgefolgt werden.

In Uebereinſtimmung mit dem K. Juſtizminiſterium wird dieſe Verfügung dahin

abgeändert, daß die Kautionsſchuldſcheine und Handgelder bei einer angezeigten Ueber

ſchuldung zwar wie bisher dem betreffenden Oberamtsgericht, beim Ableben eines Ein

ſtehers aber an die betreffende Theilungsbehörde auszufolgen und die Kautions

kapitalien an die von der Theilungsbehörde auf den Schuldſcheinen bezeichneten Perſonen

auszubezahlen ſind.

Stuttgart, den 19. April 1871. Suckow. Renner.

D) Der Departements des Innern und des Kriegsweſens.

Der Miniſterien des Innern und des Kriegsweſens.

Des Oberrekrutirungsraths. 4

Bekanntmachung, betreffend die Aufhebung des Verbots der Auswanderung und des Reiſens im Ausland

für Perſonen im militärpflichtigen Alter.

Die Beſtimmungen in Art. 3 der K. Verordnungen vom 17. Juli und 30. Dezem

ber 1870, durch welche in Folge des Kriegs gegen Frankreich den nicht im aktiven Dienſte

ſtehenden Kriegsreſerviſten, Landwehrmännern und Erſatzreſerviſten die Befugniß zur

Auswanderung, ſowie zum Reiſen und Wandern im Ausland entzogen iſt, werden mit

höchſter Ermächtigung bis auf Weiteres außer Wirkung geſetzt.

Stuttgart, den 14. April 1871. Schall.
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- Die am 23. März zu Berlin ausgegebene Nummer 12 des Bundesgeſetzblattes von 1871 enthält:

1) eine Bekanntmachung des Bundeskanzleramts, betreffend die Ausgabe verzinslicher Schatzanweiſungen

im Betrage von 5,000000 Thalern. Vom 18. März 1871.

2) eine Bekanntmachung deſſelben, betreffend die Ernennung eines Bevollmächtigten zum Bundesrathe,

Vom 20. März 1871.

3) die Ertheilung des Exequatur an den Kaufmann Heinrich Auguſt Adolf Albrecht Scheele in Stettin

als Konſul der Republik San Salvador daſelbſt.

Die am 24. März ausgegebene Nummer 13 enthält:

einen Allerhöchſten Erlaß vom 20. März 1871, betreffend die Ausgabe verzinslicher Schatzan

weiſungen im Betrage von 6,500,000 Thalern.

Die am 30. März zu Berlin ausgegebene Nummer 14 des Bundesgeſetzblattes vom laufenden

Jahre enthält:

1) eine Allerhöchſte Verordnung, betreffend die Aufhebung des Kriegszuſtandes in den Bezirken des

achten, eilften, zehnten, neunten, zweiten und erſten Armeekorps. Vom 27. März 1871.

2) Die Ertheilung des Exequatur an den Kaufmann Alfred Scharffenorth zu Memel als Königlich

Portugieſiſcher Vicekonſul.

Die am 1. April 1871 ausgegebene Nummer 15 enthält:

1) eine Bekanntmachung des fünften Verzeichniſſes derjenigen höheren Lehranſtalten, welche zur Aus

ſtellung gültiger Zeugniſſe über die wiſſenſchaftliche Qualification zum einjährig freiwilligen Mili

tärdienſt berechtigt ſind. Vom 28. März 1871.

2) eine Bekanntmachung, betreffend diejenigen Gymnaſien, welche hinſichtlich ihrer vom Unterrichte in

der griechiſchen Sprache dispenſirten Schüler zu den im § 154. Nro. 2 c. der Militär-Erſatzin

ſtruction vom 26. März 1868 bezeichneten Lehranſtalten gehören. Vom 28. März 1871.

"YYA YAW"Q"VyvyYa y"Mº"YY Q.

Gedruckt bei G. H aſſ e l br in k.
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N egi er um gs - Blatt

für das

Königreich Württemberg.

Ausgegeben Stuttgart Donnerſtag den 27. April 1871.

Inhalt.

Königliche Dekrete. Keine.

Verfügungen der Departements. Bekanntmachung, betreffend die Beſchlüſſe des Vatikaniſchen

Concils in Rom.

I. Unmittelbare Königliche Dekrete.

Keine.

II. Verfügungen der Departements.

Der Departements des Kirchen- und Schulweſens.

Des Miniſteriums des Kirchen- und Schulweſens.

Bekanntmachung, betreffend die Beſchlüſſe des Vatikaniſchen Concils in Rom.

In Folge einer nach Vernehmung des Geheimen-Raths getroffenen Höchſten Ent

ſchließung Seiner Königlichen Majeſtät vom 18. d. M. wird hiemit bekannt ge

macht, daß die K. Regierung den Beſchlüſſen des Vatikaniſchen Concils in Rom, wie

ſolche in den beiden dogmatiſchen Konſtitutionen vom 24. April und 18. Juli v. J.

zuſammengefaßt ſind, insbeſondere dem in der letztgenannten Konſtitution enthaltenen

Dogma von der perſönlichen Unfehlbarkeit des Papſtes, keinerlei Rechtswirkung

auf ſtaatliche oder bürgerliche Verhältniſſe zugeſteht.

Stuttgart, den 20. April 1871.

Geßler.
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Die am 20. April zu Berlin ausgegebene Nummer 16 des Bundesgeſetzblattes vom Jahre 1871

enthält:

1) das Geſetz, betreffend die Verfaſſung des Deutſchen Reichs. Vom 16. April 1871.

2) einen Allerhöchſten Erlaß vom 14. März 1871, betreffend die Abzweigung der Poſtverwaltungsge

ſchäfte für einige Gebietstheile der Provinz Hannover von dem Geſchäftsbereiche der Oberpoſt

direktion in Hannover und Zulegung derſelben zum Geſchäftsbereiche der Oberpoſtdirektion in Braun

ſchweig.

3) die Ertheilung des Exequatur an den zum Generalkonſul der Republik Uruguay, mit der Reſidenz

in Hamburg, ernannten Herrn George Kohlſtedt und an den zum Konſul der gedachten Republik

daſelbſt ernannten Herrn Ceſar Gayen.

4) Die Ertheilung des Exequatur an den Kaufmann B. Brons zu Emden als Königlich Niederlän

diſcher Conſul daſelbſt.

Gedruckt bei G. Haſſelbrink.
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PM 10.

Ni e gi er um gs - Blatt
für das

Königreich Württemberg.

Ausgegeben Stuttgart Donnerſtag den 11. Mai 1871.

- J nh a lt.

Königliche Dekrete. Keine.

Verfügungen der Departements. Verfügung, betreffend die Aufhebung der Transportordnung

für den Güterverkehr auf denÄ Staatseiſenbahnen vom 5. November 1862. –

Bekanntmachung, betreffend die Verhältnißzahlen für die Umrechnung der bisherigen württembergiſchen

Landes-Maaße und Gewichte in die durch die neue Maaß- und Gewichts-Ordnung feſtgeſtellten neuen

Maaße und Gewichte. – Verfügung, betreffend die Beſchaffenheit der Schenkgefäſſe der Wirthe.

I. Unmittelbare Königliche Dekrete.

Kein e. -

II. Verfügungen der Departements.

A) Des Departements der auswärtigen Angelegenheiten.

Des Miniſteriums der auswärtigen Angelegenheiten.

Abtheilung für die Verkehrsanſtalten.

Verfügung, betreffend die Aufhebung der Transportordnung für den Güterverkehr auf den Württem

bergiſchen Staatseiſenbahnen vom 5. November 1862. ,

Durch höchſte nach Vernehmung des K. Geheimen Raths erfolgte Entſchließung

Seiner Königlichen Majeſtät vom 26. April 1870 iſt das Miniſterium der aus

wärtigen Angelegenheiten ermächtigt worden, die durch Verfügung des K. Finanzmini

ſteriums vom 5. November 1862 (Reg.Blatt Seite 198 ff.) verkündete „Transport

ordnung für den Güterverkehr auf den Württembergiſchen Staats-Eiſenbahnen“ außer

Wirkung zu ſetzen. Demgemäß hört die Geltung dieſer Transportordnung mit dem

1. Juni d. J. auf.

Stuttgart, den 6. Mai 1871, Wächter.
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B) Des Departements des Jnnern.

Des Miniſteriums des Innern.

a) Bekanntmachung, betreffend die Verhältnißzahlen für die Umrechnung der bisherigen württembergiſchen

Landes-Maaße und Gewichte in die durch die neue Maaß- und Gewichts-Ordnung feſtgeſtellten neuen

Maaße und Gewichte.

In Gemäßheit des Art. 21 der Maaß- und Gewichtsordnung vom 17. Auguſt

1868 (Reg Blatt von 1871 Nro. 1- Beil. S. 36) werden die Verhältnißzahlen für

die Umrechnung der in Württemberg bisher giltigen Landes-Maaße und Gewichte in die

durch die Maaß- und Gewichtsordnung feſtgeſtellten neuen Maaße und Gewichte in der

anliegenden Zuſammenſtellung bekannt gemacht.

Stuttgart, den 6. Mai 1871. Scheurlen.

Verhältnißzahlen

für die Umrechnung der im Königreich Württemberg bisher giltigen Landes

maaße und Gewichte in die durch die Maaß- und Gewichtsordnung vom

17. Auguſt 1868 feſtgeſtellten neuen Maaße und Gewichte.

1) sisherige Maaße und Gewichte.

A. Längenmaaße.

Ein württembergiſcher Fuß iſt gleich 127 Pariſer Linien.

1 Ruthe = 10 Fuß, 1 Fuß = 10 Zoll, 1 Zoll = 10 Linien.

1 Elle = " Ellen = 2,144 Fuß.

1 Meile = 26,000 Fuß.

B. Flächenmaaße.

1 Morgen = 8 Achtel oder = 384 Quadratruthen.

1 Quadratruthe = 100 Quadratfuß, 1 Quadratfuß = 100 Quadratzollen,

1 Quadratzoll = 100 Quadratlinien,
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C. Körpermaaße.

a. Kubikmaaße.

1 Kubikruthe = 1000 Kubikfuß, 1 Kubikfuß = 1000 Kubikzoll, 1 Kubik

zoll = 1000 Kubiklinien.

1 Schachtruthe = 100 Kubikfuß.

1 Klafter Holz, getheilt in 16 Ecklein (= 6. 6. 4.) = 144 Kubikfuß.

1 Reiſigwelle 1 Fuß dick, 4 Fuß lang= 3,1416 Kubikfuß.

1 Wanne Heu (= 8. 8. 8.) = 512 Kubikfuß.

b. Hohlmaaße für Flüſſigkeiten.

1 Fuder = 6 Eimer.

1 Eimer Trübeich = 16 Imi = 160 Maaß Trübeich = 167 Maaß Helleich.

1 Imi Trübeich = 10 Maaß Trübeich = 10% a Maaß Helleich.

1 Eimer Helleich = 16 Imi = 160 Maaß Helleich = 176 Schenkmaaß.

1 Imi Helleich = 10 Maaß Helleich = 11 Schenkmaaß.

1 Maaß Helleich (Eichmaaß) = 78% Dezimalkubikzoll = 4 Schoppen nach

Eichmaaß.

1 Schenkmaaß = " 1 Maaß Helleich = 4 Schoppen nach Schenkmaaß.

c. Hohlmaaße für Getreide und andere Früchte.

Grundmaaß: 1 Simri = 942% Kubikzoll.

1 Scheffel = 8 Simri, 1 Simri = 4 Vierling, 1 Vierling

=8 Ecklein, 1 Ecklein = 4 Viertelein.

d. Hohlmaaße für gebrannten Kalk, Mörtel (Speiß) und Sand.

1 Zuber (Scheffel) Kalk = 40 Maaß Helleich.

1 Kaſten Mörtel = 24 Kübel zu 4 Maaß Helleich.

1 Kaſten (Karren) Sand = 8 Kubikfuß.

D. Gewichte.

a. Handelsgewicht.

Ein Pfund iſt = 500 franz. Grammen, 1 Centner = 100 Pfund, 1 Pfund =

32 Loth, 1 Loth = 4 Quent, 1 Quent = 4 Richtpfennig.

b. Medicinalgewicht.

Ein Pfund = 357,6337 franz. Grammen = 12 Unzen, 1 Unze = 8 Drachmen,

1 Drachme = 3 Scrupel, 1 Scrupel = 20 Gran.
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2) Ilmrechnungs

NIürttembergiſche Naaße in metriſche.

I. Längen

1 Linie . . . . = 2,864902909 Millimeter.

1 Zoll . = 2,864902909 Centimeter.

1 Fuß . = 28,649029091 Centimeter.

1 Ruthe = 2,864902909117 Meter.

1 Elle . = 0,614235184 Meter.

1 Württemb. Meile 2

7,448747564 Kilometer.

0,993166342 Neumeilen.

7,420438535 Kilometer.1 geograph. Meile .

II. Flächen

1 Quadratlinie . . = 8,207668679 Quadratmillimeter.

1 Quadratzoll 8,207668679 Quadrateentimeter.

1 Quadratfuß 0,082076686787 Quadratmeter.

1 Quadratruthe . 8,207668678668 Quadratmeter.

0,0820766867866796 Ar.

%s Morgen = 3,93968096576062 Ar.

1 Morgen . = 31,517447726084963 Ar.

= 0,315174477260850 Hektar.

III. Körper

a. Kubik

1 Kubiklinie .

1 Kubikzoll

1 Kubikfuß

23,514173874586 Kubikmillimeter.

23,514173874586 Kubikcentimeter.

23,514173874586 Kubikdecimeter (Liter).

1 Kubikruthe . 23,514173874586 Kubikmeter.

1 Schachtruthe . . 2,351417387459 Kubikmeter.

1 Klafter Holz . . = 3,386041037940 Kubikmeter.

-

–
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„Bahlen.

Netriſche Naaße in Württembergiſche.

Maaße.

1 Millimeter .

1 Centimeter .

1 Meter .

1 Dekameter .

1 Kilometer

1 Neumeile

1 Kilometer

Maaße.

1 Quadratmillimeter .

1 Quadratcentimeter

1 Quadratmeter .

1 Ar

1 Hektar .

Maaße.

Maaße.

1 Kubikcentimeter

1 Kubikdecimeter (Liter)

1 Kubikmeter .

5

0,349051968504 Linien.

3,490519685039 Linien.

3,490519685039 Fuß.

1,6280409 Ellen.

34,905196850394 Fuß.

0,134250757 Württemb. Meilen.

1,006880678 Württemb. Meilen.

0,13476292 geographiſche Meilen.

-

= 0,121837277 Quadratlinien.

= 12,183727672 Quadratlinien.

12,183727672 Quadratfuß.

12,183727671647343 Quadratruthen.

3,172845747824829 Morgen.

3% Morgen 18,372767 Quadratruthen.

= 42,527541275 Kubiklinien.

= 42,527541275 Kubikzoll.

= 42,527541275043942 Kubikfuß.

0,425275412750 Schachtruthen.

= 0,295330147743 Klafter Holz.
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Württembergiſche Naaße in metriſche.

%s Klafter (1 Ecklein) = 0,211627564871 Kubikmeter.

1 Reiſigwelle 0,928302376 metriſche Wellen.

(4“ lang 1“ Durchmeſſer).

1 Wanne Heu .
-

12,039257 Kubikmeter.

b. Flüſſigkeits

3,0678649 Hectoliter.

0,459261208 Liter.

0,918522417 Neuſchoppen (Halbliter).

Trübeich: 1 Eimer

Helleich: 1 Schoppen

T

1 Maaß = 1,837044834 Liter.

1 Imi . = 18,3704483395 Liter.

1 Eimer = 2,939271734323 Hectoliter.

1 Fuder . = 17,63563040594 Hectoliter.

Schenkeich: 1 Schoppen = 0,41751019 Liter.

0,83502038 Neuſchoppen.

1 Maaß = 1,67004076 Liter.

1 Eimer . – 2,672065213 Hectoliter.

c. Getreide

1 Viertelein = 1,730725864 Deziliter.

1 Ecklein = 6,922903457 Deziliter.

1 Vierling . = 5,538322765 Liter.

1 Simri = 22,153291062 Liter.

1 Scheffel . = 1,7722632849275 Hectoliter.

d Kalk-, Mörtel

1 Zuber Kalf . . . = 0,734818 Hectoliter.

1 Kübel Mörtel . . = 7,34818 Liter.

1 Kaſten Mörtel . . = 1,763563 Hectoliter.

1 Kaſten Sand . . = 1,881134 Hectoliter.
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Netriſche Naaße in Württembergiſche.

1 metriſche Reiſigwelle . = 1,077235 württemb. Wellen.

(1". lang 1". Umfang).

1 Kubikmeter . . . . = 0,083061604 Wannen Heu.

Maaße.

1 Hectoliter . = 0,3259596 Eimer Trübeich.

1 Liter = 2,177410 Schoppen Helleich.

%, Liter . = 1,088705 Schoppen dto.

1 Liter = 0,5443525 Maaß dto.

1 Hectoliter . 5,443525283 Imi dto.

0,3402203302 Eimer dto.

1 Liter = 2,395151 Schoppen Schenkeich.

% Liter . = 1,197576 Schoppen dto.

1 Liter - = 0,598788 Maaß dto.

1 Hectoliter . = 0,3742424 Eimer dto.

= 5,987878 Imi dto.

Maaße.

1 Deziliter 4 4. 0,577792255 Viertelein.

1 Liter . . . 1,444480638 Ecklein.

0,180560080 Vierling.

4,514001993 Simri.

0,564250249105 Scheffel.

-

-

1 Hectoliter .

und Sandmaaße.

1 Hectoliter Kalk .

1 Liter Mörtel . . . . 0,136008132 Kübel.

1 Hectoliter Mörtel 0,567033884 Kaſten.

1 Hectoliter Sand . . . = 0,531594266 Karren.

1,36088132 Zuber.
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RIürttembergiſche

2

1 Richtpfennig.

1 Quent

1 Loth .

1 Pfund.

1 Centner .

-

-

-

2

1 Gran . .

1 Scrupel .

1 Drachme . . . .

1 Unze . . . . . =

1 Pfund . . . . . =

-

Naaße in metriſche.

IV. Ge

a. Handels

0,9765625 (= ##) Gramm.

3,90625 (= 3#) Gramm.

1,5625 Dekagramm (= 15% Gramm).

500 Gramm (= % Kilogramm).

50 Kilogramm.

b. Medizinal

6,2089 Centigramm.

1,24178 Gramm.

3,72535 Gramm.

29,80281 Gramm.

357,6337 Gramm.
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Netriſche Naaße in Württembergiſche.

wichte.

Gewicht.

1 Gramun .

1 Gramm .

1 Dekagramm .

1 r

1 metriſcher oder Doppelcentner

1 Tonne

Gewicht.

1 Decigramm .

1 Gramm .

1 f/

1 Dekagramm .

1 Kilogramm .

--

E

1,024 Richtpfennig.

0,256 Quent.

0,64 Loth.

zo Pfund.

200 Pfund.

2000 Pfund.

20 Centner.

1,610586 Gran.

= 16,105865 Gran.

-

0,805293237 Scrupel.

2,684311 Drachmen.

0,335538849 Unzen.

2,796157073564 Pfund.

S
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b) Verfügung, betreffend die Beſchaffenheit der Schenkgefäſſe der Wirthe

Auf Grund der neuen Maaß- und Gewichtsordnung vom 17. Auguſt 1868 (Reg.

Blatt von 1871 Nro. 1 Beil. S. 32 ff.) Art. 10 und 14 und des § 46 der Maaß

ordnung vom 30. November 1806 wird verfügt:

§. 1.

Alle für den Ausſchank von Wein, Obſtmoſt, Bier und Branntwein beſtimmten

Gefäſſe jeder Art müſſen mit einem äußerlich eingeſchliffenen, eingeſchnittenen oder ein

gebrannten Strich verſehen ſein, welcher bei der Aufſtellung des Gefäſſes auf einer

horizontalen Ebene den Soll-Inhalt begrenzt.

Zuläßig ſind für den genannten Zweck nur ſolche Gefäſſe, deren Soll-Inhalt einer

der von der Maaß- und Gewichtsordnung für den öffentlichen Verkehr zugelaſſenen

Maaßgrößen (§ 5 der Eichordnung vom 16. Juli 1869) entſpricht.

Schenkgefäſſe von 1, 2 und 4 Liter bedürfen keiner weiteren Bezeichnung ihres

Inhalts.

Andere nach der Maaß- und Gewichtsordnung zuläßige Größen ſind durch Ein

ſchleifen, Einſchneiden oder Einbrennen des Inhalts nach Liter in der von der Eich

ordnung vorgeſchriebenen Weiſe beſonders zu bezeichnen.

Der Strich, welcher den Soll-Inhalt ſegrenzt, muß

a) bei Schenkgefäſſen für Wein, Obſinoſt und Branntwein wenigſtens , Centi

meter,

b) bei Schenkgefäſſen für Bier wenigſtens 1 Centimeter,

c) bei Flaſchen wenigſtens 2 Centimeter unter dem obern Rande liegen.

§. 3. -

Den Wirthen iſt freigeſtellt, dieſe Bezeichnung ihrer Schenkgefäſſe ſelbſt vorzu

nehmen oder durch wen immer vornehmen zu laſſen. Sie ſind für deren Richtigkeit

verantwortlich. -

§. 4.

Jeder Wirth iſt verpflichtet, vorſchriftsmäßig geeichte und geſtempelte Flüſſigkeits

maaße von dem ſeinen Schenkgefäſſen entſprechenden Inhalte im Schenklokale bereit zu

* -

-

-

-
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halten, ſeine Schenkgefäſſe vor deren Gebrauch damit zu unterſuchen, auch die ſeinen

Gäſten und Kunden verabreichten Quantitäten nachzumeſſen im Falle dieß verlangt wird.

§. 5.

Bei der polizeilichen Viſitation der geeichten und geſtempelten Flüſſigkeitsmaaße

(§ 4) ſind von den vorhandenen Schenkgefäſſen beliebige Stücke herauszugreifen und

der Prüfung zu unterſtellen.

§. 6.

Ausgenommen von den vorſtehenden Vorſchriften iſt der Verkauf der in verkorkten

Flaſchen oder Krügen enthaltenen Weine und Biere.

§. 7. -

Gegenwärtige Verfügung tritt mit dem 1. Januar 1872 in Kraft.

Sie findet auch ſchon früher Anwendung auf diejenigen Wirthe, welche vor dem

erwähnten Zeitpunkt die Maaße des neuen Syſtems in Anwendung bringen.

Stuttgart, den 6. Mai 1871.

Scheurlen.

Die am 29. April zu Berlin ausgegebene Nummer 17 des Bundesgeſetzblattes von 1871 enthält:

das Geſetz, betreffend die Einführung Norddeutſcher Bundesgeſetze in Bayern. Vom 22. April

1871.

Die am 2. Mai 1871 zu Berlin ausgegebene Nummer 18 des Bundesgeſetzblattes enthält:

1) das Geſetz, betreffend die Beſchaffung weiterer Geldmittel zur Beſtreitung der durch den Krieg

veranlaßten außerordentlichen Ausgaben. Vom 26. April 1871.

2) die Bekanntmachung der Namen der einer Anzahl von Zoll- und Steuer- Directivbehörden und

Hauptämter beigeordneten Vereinsbeamten; Die Bekanntmachung der Verlegung des Wohnſitzes

eines Steuerinſpectors.

3) Die Ertheilung der Befugniß, bürgerlich gültige Eheſchließungen von Deutſchen vorzunehmen

und die Geburten, Heirathen und Sterbefälle von Deutſchen zu beurkunden, an den Geſchäfts

träger und Generalkonſul für die Republik Venezuela, Legationsrath v. Gülich zu Caräcas.
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N e gi er u n gs - Blatt

für das

Königreich Württemberg.

Ausgegeben S tuttgart Freitag den 2. Juni 1871.

Inhalt.

Unmittelbare Königliche Dekrete. Keine.

Verfügungen der Departements. Verfügung, betreffend die Geſchäftsführung und Beaufſichtigung

der Gemeinde-Eichungs-Aemter. – Bekanntmachung, betreffend die Verhältnißzahlen für die Umrechnung

der bisherigen württembergiſchen Landesmaaße und Gewichte in die durch die neue Maaß- und Ge

wichtsordnung feſtgeſtellten neuen Maaße und Gewichte. – Bekanntmachung, betreffend die Einſetzung

eines Kuratoriums für die Weinbauſchule in Weinsberg.

I. Unmittelbare Königliche Dekret e.

Keine.

II. Verfügungen der Departements.

A) Des Departements des Innern.

Des Miniſteriums des Innern.

a) Verfügung, betreffend die Geſchäftsführung und Beaufſichtigung der Gemeinde-Eichungs-Aemter.

In Vollziehung des Art. 17 der Maaß- und Gewichtsordnung vom 17. Auguſt

1868 (Reg.Blatt von 1871, Nr. 1, Beil. S. 35) und der K. Verordnung, betreffend

die techniſche Beaufſichtigung des Eichungsweſens vom 26. Januar d. J. (Reg.Blatt

S. 69), werden über die Geſchäftsführung der Gemeinde-Eichungsämter und deren Be

aufſichtigung die nachfolgenden Beſtimmungen getroffen,
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I. Allgemeine Beſtimmungen.

§. 1.

Es iſt die Aufgabe der Eichungs-Aemter, die Maaße, Gewichte, Waagen, Gefäſſe

und ſonſtigen Meßwerkzeuge, welche nach den Vorſchriften der Bundes- oder Landes

geſetzgebung behufs der Verwendung im Verkehre eine Stempelung bedürfen, nach Feſt

ſtellung ihrer vorſchriftsmäßigen Beſchaffenheit mit dem Beglaubigungsſtempel zu ver

ſehen. Sie ſind, ein jedes hinſichtlich ſolcher Gegenſtände, zu deren Eichung und Stem

pelung es autoriſirt iſt, ohne Beſchränkung auf beſtimmte Bezirke verpflichtet, ihr Ge

ſchäft für Jeden auszuüben, der ſich an ſie wendet (vergl. §. 8).

§. 2.

Ueber die Errichtung neuer, ſowie über die Aufhebung beſtehender Eichungsämter,

falls ſolche als entbehrlich erſcheinen, oder von den Gemeinden nicht in geordnetem

Stande erhalten werden, ebenſo über die von den einzelnen Eichungsämtern zu beſor

genden Zweige des Eichungsweſens entſcheidet nach Vernehmung der Centralſtelle für

Gewerbe und Handel das Miniſterium des Innern.

§. 3.

Gemeinden, welche ein Eichungsamt errichten wollen, haben ihre dießfallſigen An

träge durch das vorgeſetzte Oberamt bei der Centralſtelle für Gewerbe und Handel ein

zureichen, und hiebei den Beſitz oder die Beſchaffung der für ein Eichungsamt nöthigen

Lokalitäten und Einrichtungen, ſowie eine zum Eichmeiſter qualificirte Perſönlichkeit

nachzuweiſen.

Der Fortbeſtand der bisherigen Gemeinde-Eichungs- (Pfecht-) Aemter iſt davon ab

hängig, daß dieſelben ohne Verzug nach Maßgabe der neuen geſetzlichen Vorſchriften und

Inſtruktionen eingerichtet und ausgeſtattet werden.

§. 4.

Im Falle beabſichtigt wird, ein Eichungsamt ganz eingehen zu laſſen, hat der

Gemeinderath hiervon unter Darlegung der Gründe dem ihm vorgeſetzten Oberamt An

zeige und dieſes der Centralſtelle für Gewerbe und Handel Vorlage zu machen.

Ein ähnliches Verfahren findet ſtatt, wenn einzelne Zweige des Eichungsgeſchäfts

aufgegeben werden wollen, -

--

E



131

§. 5.

Die Errichtung oder Aufhebung von Eichungsämtern und die Befugniſſe, welche

denſelben eingeräumt oder entzogen werden, werden öffentlich bekannt gemacht. Bezüg

lich der bisherigen Eichungs- (Pfecht-) Aemter wird, ſobald über deren Fortbeſtand oder

Aufhebung entſchieden ſein wird, gleichfalls Bekanntmachung erfolgen.

§. 6.

Die in §§ 4 und 5 bezeichneten Fälle einer Aufhebung von Eichungsämtern oder

Beſchränkung ihrer Befugniſſe werden veröffentlicht.

II. Perſonal und Geſchäftsführung

der Gemeinde-Eichungsämter.

§. 7.

Das Perſonal eines Eichungsamts beſteht mindeſtens aus zwei Mitgliedern: dem

Vorſteher und einem Eichmeiſter, welchen nach Bedürfniß ein zweiter oder mehrere

Eichmeiſter, oder auch Eichmeiſtergehülfen, ein beſonderer Rechnungsführer u. ſ. w

beizugeben iſt.

Das Perſonal des Eichungsamtes wird von dem Gemeinderathe beſtellt und von

deſſen Vorſtand verpflichtet. -

Von jedem Wechſel in den Perſonen iſt ungeſäumt dem Oberamt Anzeige zu

machen, welches dieſelbe der Centralſtelle für Gewerbe und Handel als der für das

Eichungsweſen beſtellten Aufſichtsbehörde (§. 20) vorzulegen hat.

- §. 8.

Dem Vorſteher, deſſen Amt in der Regel einem Mitgliede des Gemeinderaths zu

übertragen iſt, liegt die allgemeine Leitung und Beaufſichtigung der Geſchäfte, ſowie die

Führung der Correſpondenz ob. Bei Streitigkeiten zwiſchen dem übrigen Perſonal des

Eichungsamts und dem Publikum ſteht ihm die Entſcheidung zu. Zu Vornahme von

Eichungsgeſchäften außerhalb der Amtsſtelle iſt ſeine jedesmalige beſondere Genehmigung

erforderlich. Letztere darf nicht ertheilt werden, falls dabei die Landesgrenzen überſchritten

werden ſollen.

Der Vorſteher hat die Controlenormale des Eichungsamts unter ſeinem Verſchluß

und iſt für deren ſichere Aufbewahrung verantwortlich,
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Im Fall kein beſonderer Rechnungsführer beſtellt wird, hat der Vorſteher zugleich

die Geſchäfte deſſelben wahrzunehmen. -

§. 9.

Das Amt des Eichmeiſters begreift das eigentliche Geſchäft der Eichung und

Stempelung, ſowie überhaupt die Ausführung aller beim Eichungsamte vorkommenden

techniſchen Arbeiten. Er iſt auf die getreue Wahrnehmung der Obliegenheiten ſeines

Amtes eidlich zu verpflichten und trägt die unbeſchränkte Verantwortlichkeit dafür, daß

alle beim Eichungsamt vorkommenden Eichungsgeſchäfte genau nach den ergangenen In

ſtruktionen ausgeführt werden.

Dem Eichmeiſter kann zur Aushülfe und Unterſtützung in ſeinen Verrichtungen ein

Gehülfe beigegeben werden. Derſelbe arbeitet unter Verantwortlichkeit des Eichmeiſters.

§. 10.

Sind mehrere Eichmeiſter bei einem Eichungsamte beſtellt, ſo trägt jeder derſelben

die Verantwortlichkeit innerhalb des ihm überwieſenen Geſchäftskreiſes.

Die Geſchäftsvertheilung unter mehreren Eichmeiſtern kann nur ſo ſtattfinden, daß

Jedem entweder die ausſchließliche Wahrnehmung eines beſonderen Zweigs des Eichungs

geſchäfts, oder die Beſorgung einer beſondern, örtlich von den übrigen getrennten Abfer

tigungsſtelle überwieſen wird.

Die Betheiligung mehrerer Eichmeiſter in derſelben Abfertigungsſtelle beim Eichen

derſelben Gattung von Gegenſtänden iſt unſtatthaft.

§. 11. -

Der Eichmeiſter hat die Stempel und die Gebrauchsnormale in ſeinem Gewahr

ſam und iſt verpflichtet, dieſelben außer der Gebrauchszeit ſtets unter ſorgfältigem Ver

ſchluß zu halten.

Er iſt nicht befugt, die Erneuerung unbrauchbar gewordener Stempel ſelbſt zu be

wirken; er hat vielmehr eintretenden Falls dem Vorſteher unter Vorlegung der Stempel

Anzeige zu machen. Die letzteren ſind alsdann der Centralſtelle für Gewerbe und Han

del einzuſenden, welche die neuen Stempel unter Kaſſirung der alten verabfolgt.

Der Eichmeiſter iſt dafür verantwortlich, daß die Gebrauchsnormale nicht über das

zuläſſige Maaß von den Controlenormalen abweichen.

Zu dieſem Zwecke hat er die Gebrauchsnormale alle Jahre mindeſtens Einmal

mit den Controlenormalen zu vergleichen und über den Befund dem Vorſteher ſchrift
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liche Anzeige zu machen, erforderlichen Falls aber die Berichtigung nach Anleitung der

beſtehenden Vorſchriften unverzüglich einzuleiten.

§. 12.

Der Eichmeiſter hat ferner die Waagen und ſonſtigen techniſchen Hülfsapparate

unter ſeiner Aufſicht und dafür Sorge zu tragen, daß dieſelben ſich ſtets in dem zum

Gebrauche erforderlichen guten Stande befinden.

In Betreff der Waagen finden die über die Reviſion der Gebrauchsnormale vor

ſtehend gegebenen Vorſchriften analoge Anwendung.

§. 13.

Der Eichmeiſter iſt nach näherer Anweiſung des Vorſtehers, beziehungsweiſe des

Gemeindevorſtehers, verpflichtet, gegen eine angemeſſene Vergütung bei polizeilichen Revi

ſionen der im Verkehr befindlichen Maaße und Gewichte u. ſ.w. dem revidirenden Polizei

beamten Hülfe als Sachverſtändiger zu leiſten.

§. 14.

Die Anſtellung der Eichmeiſter muß in ſolcher Weiſe erfolgen (mit Vorbehalt der

Kündigung oder auf Widerruf), daß die Gemeinderäthe in der Lage ſind, Eichmeiſter,

welche ſich als untüchtig oder nachläßig in ihrer Geſchäftsführung erweiſen, binnen kurzer

Friſt ihres Amtes entheben zu können. -

§. 15.

Der Rechnungsführer hat nach näherer, von dem Gemeinderathe ihm zu erthei

lenden Anweiſung unter geeigneter Mitwirkung des Vorſtehers, das Kaſſen- und Rech

nungsweſen zu beſorgen (vgl. § 8).

§. 16.

Die nähere Beſtimmung darüber, in welcher Weiſe die Annahme und demnächſtige

Rückgabe der der eichamtlichen Behandlung unterworfenen Gegenſtände, die Ausfertigung

der zugehörigen Eichſcheine, Befunde- oder Rückgabe-Scheine, ſowie die Gebühren-Erhe

bung ſtattzufinden hat, durch wen die Aufſtellung der vorgeſchriebenen Eichregiſter und

Geſchäftsüberſichten zu bewirken iſt, bleibt ebenfalls der Gemeindebehörde überlaſſen.

Beides darf jedoch keinenfalls dem Eichmeiſter allein überlaſſen werden.

§. 17.

Die Gemeindebehörde hat für ein den Bedürfniſſen des Eichamts entſprechendes

Lokal zu ſorgen. Daſſelbe kann, falls es im Uebrigen den zu ſtellenden Anforderungen
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entſpricht, in Verbindung mit der Privatwohnung oder den Privatgeſchäftsräumen des

Eichmeiſters eingerichtet werden. Es darf jedoch in dieſem Falle zu anderen als eich

amtlichen Geſchäften nicht benützt werden.

§ 18.

Die Gemeindebehörde hat ferner dafür zu ſorgen, daß das Eichungsamt ſtets mit

den zu einer ordnungsmäßigen Geſchäftsführung erforderlichen Apparaten und Uten

ſilien nach Vorſchrift der Eichordnung und der Inſtruktionen, ſowie der von der Cen

tralſtelle für Gewerbe und Handel ergehenden näheren Anweiſungen verſehen iſt.

§. 19.

Es ſteht der Gemeindebehörde frei, beſtimmte Tage und Stunden für den Ge

ſchäftsbetrieb des Eichungsamts vorzuſchreiben.

Dieſelben ſind in geeigneter Weiſe öffentlich bekannt zu machen.

III. Beaufſichtigung der Eichung sämter.

§. 20.

Die techniſche Aufſichtsbehörde für die Geſchäftsführung und die ordnungsmäßige

Unterhaltung der Eichungsämter bildet die Centralſtelle für Gewerbe und Handel in

ihrem Verwaltungs-Ausſchuſſe (§ 1 der K. Verordnung vom 26. Januar 1871). Die

ſelbe hat dafür zu ſorgen, daß bei den Eichämtern des Landes die zu Regelung ihres

Geſchäftsbetriebs ergangenen techniſchen Vorſchriften gehörig beobachtet werden, und ver

ſieht die Eichämter für das Techniſche ihres Betriebs mit Anweiſung.

§. 21.

Die Centralſtelle für Gewerbe und Handel hat insbeſondere die Hauptnormale

in Verwahrung (§ 60 der Eichordnung) und nach denſelben die Controlenormale

der Eichungsämter, ſoweit ſie nicht von der Normal-Eichungs-Commiſſion des Deutſchen

Bundes geliefert werden, herzuſtellen und deren fortdauernde Richtigkeit zu überwachen.

Sie hat die Controlenormale der Eichungsämter mindeſtens alle 10 Jahre einzu

fordern, ihre Richtigkeit nach den Hauptnormalen zu prüfen und darüber erforderlichen

Falls nach Vornahme der Berichtigung, Beſcheinigung auszuſtellen.

§ 22.

Die Centralſtelle für Gewerbe und Handel hat von Zeit zu Zeit, und zwar min

deſtens alle zwei Jahre, die Eichungsämter einer Unterſuchung zu unterwerfen. Hierbei

iſt von der Beſchaffenheit der Lokale, der Gebrauchsnormale und der ſonſt angewandten
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Apparate, ſowie von dem Geſchäftsbetrieb überhaupt, genaue Einſicht zu nehmen und auf

die Abſtellung etwa dabei gefundener Mängel hinzuwirken.

§. 23.

Ueber die Befähigung der anzuſtellenden Eichmeiſter hat die Centralſtelle für Gewerbe

und Handel zu erkennen, und zwar in der Regel auf Grund einer anzuſtellenden Prü

fung, welche ſie durch eines ihrer techniſchen Mitglieder entweder bei Gelegenheit von

deſſen Anweſenheit am Sitze des Eichungsamts oder nach vorheriger Anmeldung am

Sitze der Centralſtelle vornehmen läßt.

Dieſe Prüfung hat zu begreifen:

a) die Bekanntſchaft mit den Grundlagen und Eigenthümlichkeiten des metriſchen

Maaß- und Gewichtsſyſtems;

b) Kenntniß der auf das Maaß- und Gewichtsweſen, insbeſondere das Eichungs

geſchäft, bezüglichen Geſetze und Inſtruktionen;

c) Bekanntſchaft mit der Zuſammenſetzung, den Eigenſchaften und dem praktiſchen

Gebrauche der beim Eichungsgeſchäft zur Anwendung kommenden Meßwerk

zeuge und Apparate;

d) Bekanntſchaft mit der Beſchaffenheit der der Eichung unterliegenden Maaße,

Gewichte, Waagen und ſonſtigen Meßwerkzeuge, ſowie den Eigenſchaften der

zu ihrer Herſtellung dienenden Materialien;

e) das erforderliche praktiſche Geſchick in der Handhabung der Eichungsapparate

und in den beim Juſtiren vorkommenden Arbeiten. Der zu Prüfende kann,

falls dieß zum Ausweis über ſeine Befähigung als nothwendig erachtet wird,

angehalten werden, einige Tage hindurch unter Leitung des Technikers der Cen

tralſtelle praktiſch zu arbeiten.

Nach beſtandener Prüfung iſt dem Geprüften eine Beſcheinigung auszuſtellen, in

welcher das Nähere angegeben wird, für welche Zwecke des Eichungsgeſchäfts er befähigt

gefunden worden iſt; gleichzeitig iſt der betreffenden Gemeindebehörde davon Mittheilung

zu machen.

§. 24.

Die Centralſtelle für Gewerbe und Handel hat auf den Zuſtand der im Lande im

Verkehre vorkommenden Maaße und Gewichte fortdauernd ihr Augenmerk zu richten

und von ihr wahrgenommene Ordnungswidrigkeiten dem zuſtändigen Oberamt behufs
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weiterer Verfolgung zur Anzeige zu bringen. Sie hat überhaupt die Regierungsbehörden

in Sachen der Maaß- und Gewichtspolizei auf desfallſiges Erſuchen mit ihrem Gut

achten zu unterſtützen.

Die Oberämter ſind verbunden, die Anordnungen der Centralſtelle für Gewerbe

und Handel in Abſicht auf das Eichungsweſen zu vollziehen, auch ihrerſeits über die

Erhaltung der geordneten Einrichtung der Eichungsämter und über die vorſchriftmäßige

Aufbewahrung der Eichungsgeräthſchaften zu wachen.

- §. 25.

Im Laufe des erſten Vierteljahrs jeden Jahres hat die Centralſtelle für Gewerbe

und Handel dem Miniſterium des Innern einen allgemeinen Bericht zu erſtatten, in

welchem unter beſonderer Hervorhebung der vorgenommenen Inſpektionen der Gang und

Umfang ihrer Geſchäftsthätigkeit im Eichungsweſen vom Vorjahre darzulegen iſt.

Der Bericht hat ſich auf die über den Geſchäftsbetrieb der Eichungsämter, ſowie

über den Zuſtand des Maaß- und Gewichtsweſens im Lande überhaupt gemachten Wahr

nehmungen und etwa dabei hervorgetretenen Wünſche und Bedürfniſſe zu erſtrecken.

Demſelben ſind zuſammenfaſſende Auszüge aus den von den Eichungsämtern auf

geſtellten und der Centralſtelle für Gewerbe und Handel zuzuſendenden Geſchäfts

überſichten beizufügen.

IV. Uebergangsbeſtimmung.

§. 26.

Von den nach vorſtehenden Beſtimmungen neugebildeten Eichungsämtern ſind von

dem Zeitpunkte ihrer Wirkſamkeit an auch die nach den bisherigen Vorſchriften zu er

ledigenden Eichungsgeſchäfte wahrzunehmen.

Stuttgart, den 20. Mai 1871. Scheurlen.

b) Bekanntmachung, betreffend die Verhältnißzahlen für die Umrechnung der bisherigen württembergiſchen

Landes-Maaße und Gewichte in die durch die neue Maaß- und Gewichts-Ordnung feſtgeſtellten neuen

Maaße und Gewichte.

Da ſich in den mit der Bekanntmachung vom 6. Mai d. J. veröffentlichten Ver

hältnißzahlen zwei Fehler eingeſchlichen haben, ſo ſind die Seiten 119 und 120 der

Nro. 10 des Regierungsblatts zu vernichten und an deren Stelle die in der Beilage neu

abgedruckten Seiten 119 und 120 der Nro. 10 einzufügen.

Stuttgart, den 25. Mai 1871. Scheurlen,
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B) Des Departements des Kirchen- und Schulweſens.

Des Miniſteriums des Kirchen- und Schulweſens.

Bekanntmachung, betreffend die Einſetzung eines Kuratoriums für die Weinbauſchule in Weinsberg.

Vermöge Höchſter Entſchließung vom heutigen Tage haben. Seine Königliche

Majeſtät gnädigſt zu genehmigen geruht, daß von den landwirthſchaftlichen Bezirks

vereinen der ausgedehnteren Weinbau treibenden Gegenden des Landes im Ganzen ſechs

Sachverſtändige im Weinbau je für drei Jahre gewählt werden, welche die Aufgabe

haben, mit der K. Centralſtelle für die Landwirthſchaft von Zeit zu Zeit in der Regel

am Sitze der Weinbauſchule zuſammenzutreten, um ſich über die Intereſſen dieſer An

ſtalt, insbeſondere -

a) über den Wirthſchaftsplan für die Lehrbetriebe der Anſtalt und namentlich die

Muſterweinberge,

b) über die Art und Weiſe der Durchführung des Wirthſchaftsplans je in der letzt:

verfloſſenen Periode,

c) über Fragen in Betreff der Einrichtung und weiteren Entwicklung der Lehrar

ſtalt, endlich

d) über alle weiteren von der Staatsbehörde im einzelnen Fall in Angelegenheiten

der Weinbauſchule zur Begutachtung vorgelegten Gegenſtände zu berathen.

Das Nähere über die Ausführung dieſer Maßregel, insbeſondere über die Wall

der Sachverſtändigen wird durch beſondere Verfügung geregelt werden.

Stuttgart, den 16. Mai 1871.

Geßler.
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Die am 8. Mai 1871 zu Berlin ausgegebene Nummer 19 des Bundesgeſetzblattes, jetzt Reichs

geſetzblatt, enthält:

einen Allerhöchſten Erlaß vom 29. April 1871, betreffend die Ausgabe verzinslicher Schatzan

weiſungen im Betrage von 3,700,000 Thaler.

Die am 17. Mai 1871 zu Berlin ausgegebene Nummer 20 das Reichsgeſetzblattes enthält:

1) das Geſetz, betreffend eine anderweitige Feſtſtellung der Matricularbeiträge zur Deckung der Ge

ſammtausgaben für das Jahr 1869. Vom 5. Mai 1871.

2) die Ertheilung des Exequatur an den Kaufmann Auguſt Eckmann zu Kiel als Königlich Nieder

ländiſcher Conſul daſelbſt.

"MMA WMA-W./v.W..“). EM“YOTAMQ

Gedruckt bei G. Haſſel br in k.
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W 12.

Ni e gi er u n gs - Blatt

- für das

Königreich Uürttemberg.

Ausgegeben Stuttgart Montag den 12. Juni 1871.

I n h a l f.

Königliche Dekrete. Königliche Verordnung, betreffend den Wiederzuſammentritt der vertagten

Ständeverſammlung.

Verfügungen der Departements. Verfügung, betreffend die Zollbehandlung franzöſiſcher Weine.

I. Unmittelbare Königliche Dekrete.

Königliche Verordnung,

betreffend den Wiederzuſammentritt der vertagten Ständeverſammlung.

K a rl

von Gottes Gnaden König von Württemberg.

Nach Anhörung Unſeres Geheimen Raths haben Wir den Wiederzuſammentritt

der vertagten Ständeverſammlung auf

Mittwoch den 21. Juni dieſes Jahrs

beſtimmt.

Wir befehlen daher, daß ſich die Mitglieder beider Kammern an dieſem Tage zur
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Eröffnung ihrer Sitzungen in Unſerer Haupt- und Reſidenzſtadt Stuttgart wieder

verſammeln.

Gegeben Stuttgart, den 8. Juni 1871.

K a r l.

Der Miniſter des Innern:

Scheurlen.

II. Verfügungen der Departements.

Des Finanz-Departements.

Des Finanz-Miniſteriums.

Verfügung, betreffend die Zollbehandlung franzöſiſcher Weine.

Nachdem durch eine am 26. Mai an die franzöſiſchen Zollbehörden ergangene

Weiſung die vertragsmäßigen Verabredungen über die Handelsbeziehungen mit Deutſch

land wieder in Wirkſamkeit geſetzt worden ſind, findet in Folge Beſchluſſes des Bundes

raths auf den in den Zollverein eingehenden franzöſiſchen Wein vom 6. d. M. an der

Eingangszoll von 2 Thlr. 20 Sgr. oder 4 fl. 40 kr. per Zentner wieder Anwendung.

Die Verfügung des Finanzminiſteriums vom 8. Auguſt v. J. (Reg.Blatt S. 365)

tritt an dem genannten Tage außer Wirkung.

Stuttgart den 5. Juni 1871.

Renner.
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-

Die am 25. Mai 1871 zu Berlin ausgegebene Nummer 21 des Reichsgeſetzblattes enthält:

1) das Geſetz, betreffend die Declaration des §. 1 des Geſetzes vom 4. Juli 1868 (Bundesgeſetz

blatt des Norddeutſchen Bundes S. 415.) Vom 19. Mai 1871.

2) einen Allerhöchſten Erlaß vom 12. Mai 1871, betreffend die Abänderung der bisherigen Bezeich

nung „Bundeskanzleramt“ in „Reichskanzleramt.“

3) eine Bekanntmachung des Reichskanzlers, betreffend die Ausgabe verzinslicher Schatzanweiſungen

im Betrage von 30,000,000 Thalern. Vom 22. Mai 1871.

Die am 2. Juni 1871 ausgegebene Nummer 22 des Reichsgeſetzblattes enthält:

1) das Geſetz, betreffend die Kriegsdenkmünze für die bewaffnete Macht des Reichs. Vom 24. Mai

1871.

2) einen Allerhöchſten Erlaß vom 1. April 1871, betreffend das Rangverhältniß der Poſträthe und

Ober-Poſträthe.

3) den Text des Londoner Vertrags zwiſchen Deutſchland, Oeſterreich, Frankreich, Großbritannien,

Italien, Rußland und der Türkei vom 13. März 1871, betreffend die Reviſion der Beſtimmungen

des Pariſer Friedens vom 30. März 1856, welche ſich auf die Schifffahrt im Schwarzen Meer

ſowie auf der Donau beziehen.

Die am 8. Juni zu Berlin ausgegebene Nummer 23 des Reichsgeſetzblattes enthält:

1) den Allerhöchſten Erlaß vom 20. Mai 1871, betreffend die Stiftung einer Kriegsdenkmünze für

die Feldzüge 1870 und 1871;

2) den Allerhöchſten Erlaß vom 22. Mai 1871, betreffend die Verleihung des Anſpruchs auf die

Kriegsdenkmünze für Nichtcombattanten an die nach dem Statut nicht berechtigten Offiziere,

Aerzte, Beamten und Mannſchaften der deutſchen Armee und der Marine;

3) den Allerhöchſten Erlaß vom 22. Mai 1871, betreffend die Verleihung des Anſpruchs auf die

Kriegsdenkmünze für Nichtcombattanten an Hof- und Civilſtaatsbeamte, an Angeſtellte der Pri

vat-Eiſenbahngeſellſchaften, an die Johanniter- und Maltheſer-Ritter 2c.;

4) das Geſetz, betreffend die Feſtſtellung des Haushalts-Etats des Deutſchen Reichs für das Jahr
1871. Vom 31. Mai 1871; s

5) die Bekanntmachung, betreffend allgemeine polizeiliche Beſtimmungen über die Anlegung von

Dampfkeſſeln. Vom 29. Mai 1871; -

6) die Bekanntmachung, betreffend die Reichshauptkaſſe. Vom 1. Juni 1871; und

7) in der beſonderen Beilage:

die Anweiſung, die Medicinalgewichte betreffend. Vom 6. Mai 1871; ſowie die Nachträge zur

Eich-Ordnung, vom 16. Juli 1869. Vom 6. Mai 1871.

Gedruckt bei G. H aſſ e lb r in k.





QW 13.

N e gi e r u n gs - Blatt

für das

Königreich Württemberg.

Ausgegeben Stuttgart Mittwoch den 28. Juni 1871.

Jnhalt.

Königliche Dekrete. Königliche Verordnung, betreffend die Einführung von Reichsgeſetzen. –

Verfügungen der Departements. Bekanntmachung in Betreff der Einführung des Bundesgeſetzes

vom 14. November 1867, betreffend die vertragsmäßigen Zinſen.

1. Unmittelbare Königliche Dekrete.

Königliche Verordnung,

betreffend die Einführung von Reichsgeſetzen.

K a rl

von Gottes Gnaden König von Württemberg.

In Vollziehung des Art. 2, Ziff. 6 des zwiſchen Württemberg, dem Norddeutſchen

Bunde, Baden und Heſſen in Betreff der Gründung eines Deutſchen Bundes abge

ſchloſſenen Vertrags vom 25. November 1870, und des § 2 des Reichsgeſetzes, be

treffend die Verfaſſung des Deutſchen Reichs, vom 16. April 1871, wonach die für den

Norddeutſchen Bund erlaſſenen Geſetze, betreffend die vertragsmäßigen Zinſen, vom

14. November 1867, und betreffend die Errichtung eines oberſten Gerichtshofs

für Handelsſachen vom 12. Juni 1869, mit dem 1. Juli 1871 in Württemberg als
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Reichsgeſetze in Kraft treten, verordnen. Wir nach Anhörung Unſeres Geheimen

Raths, daß dieſe Geſetze hienach öffentlich bekannt gemacht werden.

Unſer Juſtiz-Miniſter iſt mit der Vollziehung der gegenwärtigen Verordnung be

auftragt.

Gegeben. Schloß Friedrichshafen, den 23. Juni 1871.

K a r l.

Der Juſtiz-Miniſter:

Mittnacht. Auf Befehl des Königs,

- Der Kabinets-Chef:

Egloffſtein.

A) Geſetz,

betreffend die vertragsmäßigen Zinſen. Vom 14. November 1867.

Wir Wilhelm,

von Gottes Gnaden König von Preußen 2c.

verordnen im Namen des Norddeutſchen Bundes, nach erfolgter Zuſtimmung des Bun

desrathes und des Reichstages, was folgt: -

§. 1.

Die Höhe der Zinſen, ſowie die Höhe und die Art der Vergütung für Darlehne

und für andere kreditirte Forderungen, ferner Konventionalſtrafen, welche für die uuter

laſſene Zahlung eines Darlehns oder einer ſonſt kreditirten Forderung zu leiſten ſind,

unterliegen der freien Vereinbarung.

Die entgegenſtehenden privatrechtlichen und ſtrafrechtlichen Beſtimmungen werden

aufgehoben.

§. 2. -

Derjenige, welcher für eine Schuld dem Gläubiger einen höheren Zinsſatz als jähr

lich ſechs vom Hundert gewährt oder zuſagt, iſt zu einer halbjährigen Kündigung des
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Vertrages befugt. Jedoch kann er von dieſer Befugniß nicht unmittelbar bei Eingehung

des Vertrages, ſondern erſt nach Ablauf eines halben Jahres Gebrauch machen.

Vertragsbeſtimmungen, durch welche dieſe Vorſchrift zum Nachtheil des Schuldners

beſchränkt oder aufgehoben wird, ſind ungültig.

Auf Schuldverſchreibungen, welche unter den geſetzlichen Vorausſetzungen auf jeden

Inhaber geſtellt werden, ſowie auf Darlehne, welche ein Kaufmann empfängt, und auf

Schulden eines Kaufmanns aus ſeinen Handelsgeſchäften leiden die in dieſem Para

graphen enthaltenen Vorſchriften keine Anwendung.

§. 3.

Wird die Zahlung eines Darlehns oder einer andern kreditirten Forderung ver

zögert, ſo bleibt auch für die Zögerungszinſen der bedungene Zinsſatz maaßgebend, ſo

fern derſelbe höher iſt, als die geſetzlich beſtimmten Zögerungszinſen.

§. 4.

Die privatrechtlichen Beſtimmungen in Betreff der Zinſen von Zinſen und die

Vorſchriften für die gewerblichen Pfandleih-Anſtalten werden durch dieſes Geſetz nicht

geändert.

§. 5.

Den Landsgeſetzen bleibt vorbehalten, zu beſtimmen, daß die im § 2 dieſes Ge

ſetzes eingeräumte Kündigungsbefugniß des Schuldners gänzlich wegfalle, oder daß ein

höherer Zinsſatz, als ſechs Prozent, oder eine längere Kündigungsfriſt, als ſechs Mo

nate,- für die bezeichnete Befugniß maaßgebend ſei.

So weit einzelne Landesgeſetze Beſtimmungen enthalten, welche die erwähnte Kün

digungsbefugniß des Schuldners ausſchließen, oder in der bezeichneten Weiſe beſchränken,

bleiben dieſelben in Gültigkeit, bis ſie auf dem verfaſſungsmäßigen Wege des betreffen

den Landes, oder durch ein Bundesgeſetz abgeändert werden.

Urkundlich unter Unſerer Höchſteigenhändigen Unterſchrift und beigedrucktem Bun

des-Inſiegel.

Gegeben Berlin, den 14. November 1867.

(L. S) Wilhelm.

Gr. v. Bismarck-Schönhauſen.
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B) Geſetz,

betreffend die Errichtung eines oberſten Gerichtshofes für Handelsſachen. Vom 12. Juni 1869.

Wir Wilhelm,

von Gottes Gnaden König von Preußen c.

verordnen im Namen des Norddeutſchen Bundes, nach erfolgter Zuſtimmung des Bun

desrathes und des Reichstages, was folgt:

§. 1.

Für Handelsſachen wird ein für alle Staaten des Norddeutſchen Bundes gemein

ſamer oberſter Gerichtshof errichtet, deſſen Zuſtändigkeit ſich über das geſammte Bundes

gebiet erſtreckt und welcher die Benennung „Bundes-Oberhandelsgericht“ führt.

§. 2.

Das Bundes-Oberhandelsgericht ſoll in Leipzig ſeinen Sitz haben und aus einem

Präſidenten, einem oder mehreren Vizepräſidenten und der erforderlichen Anzahl von

Räthen beſtehen.

§. 3.

Die Mitglieder des Bundes-Oberhandelsgerichts werden auf Vorſchlag des Bundes

rathes von dem Bundespräſidium ernannt.

§. 4.

Die Ernennung der erforderlichen Sekretaire erfolgt im Namen des Bundesprä

ſidiums durch den Bundeskanzler, die Ernennung der erforderlichen übrigen Subaltern

oder Unterbeamten durch den Präſidenten des Bundes-Oberhandelsgerichts.

§. 5.

Der für das Bundes-Oberhandelsgericht erforderliche Aufwand wird aus der Bun

deskaſſe beſtritten. Insbeſondere werden alle bei dem Bundes-Oberhandelsgerichte an

geſtellten Beamten als Bundesbeamte aus der Bundeskaſſe beſoldet.

§. 6.

Zum Mitgliede des Bundes-Oberhandelsgerichts kann nur ein Rechtskundiger er

nannt werden, welcher nach den Geſetzen des Bundesſtaates, dem er angehört, befähigt

iſt, zum rechtskundigen Mitgliede eines oberen Gerichtshofes dieſes Staates ernannt zu
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werden, oder welcher an einer Deutſchen Univerſität die Stelle eines ordentlichen öffent

lichen Lehrers des Rechts bekleidet.

§. 7.

Zur Faſſung gültiger Beſchlüſſe des Bundes-Oberhandelsgerichts iſt die Theil

nahme von mindeſtens ſieben Mitgliedern, einſchließlich des Vorſitzenden erforderlich.

Die Zahl der Mitglieder, welche bei der Faſſung eines Beſchluſſes eine entſcheidende

Stimme führen, muß in allen Fällen eine ungerade ſein. Iſt die Zahl der bei der

Erledigung einer Sache mitwirkenden Mitglieder eine gerade, ſo führt dasjenige Mitglied,

welches zum Rathe des Bundes-Oberhandelsgerichts zuletzt ernannt iſt und bei gleichem

Dienſtalter derjenige, welcher der Geburt nach der jüngere iſt, nur eine berathende

Stimme.

§. 8.

Das Bundes-Oberhandelsgericht kann, auf Grund eines Beſchluſſes des Bundes

rathes, in mehrere Senate getheilt werden.

Die Zuſammenſetzung der Senate erfolgt durch den Präſidenten, mindeſtens auf

die Dauer eines Gerichtsjahres. Für dieſelbe Dauer hat der Präſident die Mitglieder

zu bezeichnen, welchen für Verhinderungsfälle die Vertretung obliegt.

Ein Mitglied des Bundes-Oberhandelsgerichts kann gleichzeitig ſtändiges Mitglied

mehrerer Senate ſein.

Den Vorſitz in den Senaten führt der Präſident, ein Vizepräſident und in Ver

hinderungsfällen derjenige Rath des Senats, welcher das Amt eines Rathes am Bun

des-Oberhandelsgericht am längſten bekleidet, und bei gleichem Dienſtalter derjenige,

welcher der Geburt nach der ältere iſt.

§. 9.

Wenn die Anſicht eines Senats über eine Rechtsfrage von einer früheren Ent

ſcheidung deſſelben Senats oder eines anderen Senats oder des Plenums abweicht, ſo

muß vor der Sachentſcheidung dieſe Rechtsfrage vor das Plenum gebracht werden. Die

Anſicht des letzteren iſt für die Entſcheidung der Sache, welche zu der Plenarberathung

Veranlaſſung gegeben hat, maaßgebend.

§. 10.

Zur Praxis bei dem Bundes-Oberhandelsgerichte, einſchließlich der zur Inſtruktion

der Rechtsmittel dienenden Handlungen (§§ 17 und 18), ſowie zur Niederlaſſung am
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Sitze jenes Gerichtshofes ſind alle in einem Staate des Norddeutſchen Bundes zur ge

richtlichen Praxis feſt zugelaſſenen Rechtsanwalte und Advokaten berechtigt.

Zur Annahme von Zuſtellungen heben die Parteien einen am Sitz des Bundes

Oberhandelsgerichts wohnenden Bevollmächtigten zu beſtellen. Unterlaſſen ſie dies, ſo

erfolgt die Zuſtellung durch die Poſt mittelſt rekommandirten Schreibens.

§. 11.

Der Geſchäftsgang bei dem Bundes-Oberhandelsgerichte wird durch ein Regulativ

geordnet, welches der Gerichtshof zu entwerfen und dem Bundesrathe zur Beſtätigung

einzureichen hat.

In dem Geſchäfts-Regulative ſind insbeſondere auch die Befugniſſe des Präſidenten

feſtzuſtellen und die Angelegenheiten zu bezeichnen, welche noch außer den in dieſem Ge

ſetze bezeichneten Fällen durch das Plenum zu erledigen ſind.

§. 12.

Das Bundes-Oberhandelsgericht tritt in Handelsſachen an die Stelle des für das

Gebiet, in welchem die Sache in erſter Inſtanz anhängig geworden iſt, nach den Lan

desgeſetzen beſtehenden oberſten Gerichtshofes mit derjenigen Zuſtändigkeit, welche nach

dieſen Landesgeſetzen dem oberſten Gerichtshofe gebührt.

Die Zuſtändigkeit des Bundes-Oberhandelsgerichts kann durch Aktenverſendung an

juriſtiſche Spruchkollegien und Fakultäten nicht ausgeſchloſſen werden.

§. 13.

Handelsſachen im Sinne dieſes Geſetzes ſind diejenigen bürgerlichen Rechtsſtreitig

keiten, in welchen durch die Klage ein Anſpruch

1) gegen einen Kaufmann (Art. 4 des Allgemeinen Deutſchen Handelsgeſetzbuchs)

aus deſſen Handelsgeſchäften (Art. 271–276 des Allgemeinen Deutſchen Han

delsgeſetzbuchs),

2) aus einem Wechſel im Sinne der Allgemeinen Deutſchen Wechſel-Ordnung;

3) aus einem der nachſtehend bezeichneten Rechtsverhältniſſe geltend gemacht wird:

a) aus dem Rechtsverhältniſſe zwiſchen den Mitgliedern einer Handelsgeſellſchaft,

zwiſchen dem ſtillen Geſellſchafter und dem Inhaber des Handelsgewerbes,

ſowie zwiſchen den Theilnehmern einer Vereinigung zu einzelnen Handels

geſchäften oder einer Vereinigung zum Handelsbetriebe (Art. 10 des Allge

meinen Deutſchen Handelsgeſetzbuchs), ſowohl während des Beſtehens, als
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nach Auflöſung des geſchäftlichen Verhältniſſes, ingleichen aus dem Rechts

verhältniſſe zwiſchen den Liquidatoren oder den Vorſtehern einer Handelsge

ſellſchaft, und der Geſellſchaft oder den Mitgliedern derſelben;

b) aus dem Rechtsverhältniſſe, welches das Recht zum Gebrauche der Handels

firma betrifft;

c) aus dem Rechtsverhältniſſe, welches durch die Veräußerung eines beſtehenden

Handelsgeſchäfts zwiſchen den Kontrahenten entſteht;

d) aus dem Rechtsverhältniſſe zwiſchen dem Prokuriſten, dem Handlungsbevoll

mächtigten oder dem Handlungsgehülfen und dem Eigenthümer der Handels

niederlaſſung, ſowie aus dem Rechtsverhältniſſe zwiſchen einer dritten Perſon

und demjenigen, welcher ihr als Prokuriſt oder Handlungsbevollmächtigter

aus einem Handelsgeſchäfte haftet (Art. 55 des Allgemeinen Deutſchen Han

delsgeſetzbuchs);

e) aus dem Rechtsverhältniſſe, welches aus den Berufsgeſchäften des Handels

mäklers im Sinne des Allgemeinen Deutſchen Handelsgeſetzbuchs zwiſchen

dieſem und den Parteien entſteht;

f) aus den Rechtsverhältniſſen des Seerechts, insbeſondere aus denjenigen, welche

auf die Rhederei, die Rechte und Pflichten des Rheders, des Korreſpondent

Rheders und der Schiffsbeſatzung, auf die Bodmerei und die Haverei, auf

den Schadenserſatz im Falle des Zuſammenſtoßens von Schiffen, auf die

Bergung und Hülfeleiſtung in Seenoth und auf die Anſprüche der Schiffs

gläubiger ſich beziehen.

Iſt nach den Landesgeſetzen die Klage noch in anderen, als den vorſtehend unter

Nr. 1 bis 3 bezeichneten bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten vor das Handelsgericht erſter

Inſtanz gewieſen, ſo ſind auch dieſe Rechtsſtreitigkeiten als Handelsſachen im Sinne

dieſes Geſetzes anzuſehen.

§. 14.

Iſt in Folge einer Klagenhäufung über eine Handelsſache und über eine andere

Sache durch ein Erkenntniß zu entſcheiden, ſo iſt die Zuſtändigkeit des Oberhandels

gerichts nur dann begründet, wenn der Werth der Handelsſache der höhere iſt.

Daſſelbe gilt, wenn in Folge einer Widerklage, welche mit der Klage in einem



150

und demſelben Rechtsſtreite zu erledigen iſt, Handelsſachen und andere Sachen den

Gegenſtand der Entſcheidung bilden.

§. 15.

Wird in einem zur Zuſtändigkeit des Bundes-Oberhandelsgerichts gehörigen Rechts

ſtreite in Folge eines Sicherheitsarreſtes oder einer Zwangsvollſtreckung von einem

Dritten Widerſpruch erhoben, ſo iſt für den aus einem ſolchen Widerſpruche entſtehen

den Rechtsſtreit das Bundes-Oberhandelsgericht nur dann zuſtändig, wenn dieſer Rechts

ſtreit nach den Vorſchriften des § 13 ganz oder zum Theil zur Zuſtändigkeit des Bun

des-Oberhandelsgerichts gehört.

Auch in Bezug auf Einwendungen, welche im Zwangsvollſtreckungsverfahren von

Seiten des Klägers oder des Beklagten erhoben werden, iſt das Bundes-Oberhandels

gericht nur inſofern zuſtändig, als der in Folge dieſer Einwendungen entſtandene Rechts

ſtreit nach den Beſtimmungen des § 13 ganz oder zum Theil zur Zuſtändigkeit des

Bundes-Oberhandelsgerichts gehört.

§. 16.

In den zur Zuſtändigkeit des Bundes-Oberhandelsgerichts gehörenden Rechtsſachen

beſtimmt ſich das Prozeßverfahren auch bei dieſem Gerichtshofe nach den für das Gebiet,

aus welchem die Sache an das Bundes-Oberhandelsgericht gelangt, geltenden Prozeß

geſetzen, ſoweit nicht dieſes Geſetz ein Anderes vorſchreibt.

Hierdurch wird nicht ausgeſchloſſen, daß Prozeßhandlungen, welche in einem andern

Gebiete vorgenommen werden, hinſichtlich der Form nach dem Rechte des Orts ihrer

Vornahme zu beurtheilen ſind.

- §. 17.

In denjenigen Gebieten, in welchen nach den daſelbſt geltenden Prozeßgeſetzen das

Rechtsmittel, über welches der oberſte Gerichtshof zu entſcheiden hat, bei einem dieſem

nachgeordneten Gerichte inſtruirt wird, tritt dieſes Verfahren auch in denjenigen Sachen

ein, welche zur Zuſtändigkeit des Bundes-Oberhandelsgerichts gehören. In dieſen Sa

chen ſind die Akten nach beendigter Inſtruktion des Rechtsmittels an das Bundes

Oberhandelsgericht einzuſenden.

Der Beſchluß des Gerichts, bei welchem das Rechtsmittel inſtruirt wird, die Akten

an das Bundes-Oberhandelsgericht oder an den oberſten Landesgerichtshof einzuſenden,

iſt einer Anfechtung nicht unterworfen.
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§. 18.

Iſt das Rechtsmittel nach den für das Verfahren maaßgebenden Prozeßgeſetzen des

betreffenden Gebiets bei dem oberſten Gerichtshofe zu inſtruiren, ſo erfolgt dieſe Inſtruk

tion auch in den zur Zuſtändigkeit des Bundes-Oberhandelsgerichts gehörigen Sachen

nicht bei letzterem, ſondern bei demjenigen oberſten Gerichtshofe, deſſen Zuſtändigkeit

begründet ſein würde, wenn eine andere, als eine Handelsſache vorläge und zwar in der

ſelben Weiſe, als wenn dieſer Gerichtshof auch für die Entſcheidung zuſtändig wäre.

Nach beendigter Inſtruktion hat der gedachte Gerichtshof, wenn er das Bundes

Oberhandelsgericht für zuſtändig erachtet, die Akten an dieſes abzugeben. Findet nach

den für das Verfahren maaßgebenden Prozeßgeſetzen eine mündliche Verhandlung vor

der Entſcheidung über das Rechtsmittel ſtatt, ſo erfolgt dieſe mündliche Verhandlung

bei dem Bundes-Oberhandelsgericht. – In den nach dem Rheiniſchen Prozeßrechte zu

verhandelnden Sachen werden die Akten nach Eingang der Erwiderungsſchrift des Kaſ

ſationsverklagten oder nach Ablauf der für die Niederlegung dieſer Schrift beſtimmten

Friſt unter Beifügung eines ſchriftlichen Requiſitoriums des General-Staatsanwaltes

an das Bundes-Oberhandelsgericht abgegeben.

§. 19.

Auf die nach dem Hannoverſchen Prozeßrecht zu verhandelnden Sachen finden die

§§ 17 und 18 keine Anwendung. Die Nichtigkeitsbeſchwerde iſt in Gemäßheit des

§. 435 der Hannoverſchen Prozeßordnung zur Terminsbeſtimmung unmittelbar bei dem

Bundes-Oberhandelsgerichte einzureichen. Erklärt ſich das letztere für unzuſtändig, oder

ſpricht der oberſte Landesgerichtshof, wenn bei dieſem die Nichtigkeitsbeſchwerde einge

reicht und der Termin zur mündlichen Verhandlung erwirkt iſt, ſeine Unzuſtändigkeit

aus, ſo ſind die Akten im erſteren Falle an den oberſten Landesgerichtshof, im zweiten

Falle an das Bundes-Oberhandelsgericht abzugeben. Bei dem Gerichtshofe, an welchen

die Akten abgegeben ſind, kann jede Partei den Termin zur mündlichen Verhandlung

erwirken. Die bisherigen Prozeßhandlungen bleiben in den bezeichneten Fällen wirkſam,

was insbeſondere auch in Anſehung der rechtzeitigen Einlegung des Rechtsmittels gilt.

§. 20.

Iſt nach den für das Verfahren maßgebenden Prozeßgeſetzen bei der mündlichen

Verhandlung eine Mitwirkung der Staatsanwaltſchaft erforderlich, ſo wird dieſe durch

2
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ein von dem Präſidenten des Bundes-Oberhandelsgerichts zu ernennendes Mitglied des

letzteren vertreten.

§. 21.

Der Beſchluß eines oberſten Landesgerichtshofes, durch welchen ſich derſelbe für

zuſtändig oder deshalb für unzuſtändig erklärt, weil das Bundes-Oberhandelsgericht

zuſtändig ſei, oder der Beſchluß des letzteren, durch welchen ſich dieſes für zuſtändig

oder deshalb für unzuſtändig erklärt, weil ein oberſter Landesgerichtshof zuſtändig ſei,

iſt einer Anfechtung nicht unterworfen und für den anderen Gerichtshof bindend.

§. 22.

Für die Berechnung der Gerichtskoſten und für die Berechnung der Gebühren der

Anwalte und Advokaten ſind in den an das Bundes-Oberhandelsgericht gelangenden

Sachen die Vorſchriften maaßgebend, nach welchen die Koſten und Gebühren zu berechnen

ſein würden, wenn die Sache an den oberſten Landesgerichtshof gelangt wäre. Die

Mehrkoſten, welche durch Reiſen eines auswärtigen Anwalts oder Advokaten nach dem

Sitze des Bundes-Oberhandelsgerichts entſtehen, iſt der Gegner zu erſtatten nicht ver

bunden. Stempelpapier und Stempelmarken ſind bei dem Bundes-Oberhandelsgerichte

nicht zu verwenden, vielmehr iſt der Betrag der Stempel, welche, wenn die Sache bei

dem oberſten Landesgerichtshofe anhängig geworden wäre, für die bei dieſem ſtattfinden

den Ausfertigungen, einſchließlich der Dekrete, Beſchlüſſe und Urtheile, nach den Landes

geſetzen zu verwenden geweſen ſein würden, als Gerichtsgebühr zu berechnen und mit den

Gerichtskoſten einzuziehen. Dies gilt auch von den an das Bundes-Oberhandelsgericht

gerichteten Geſuchen und Eingaben der Parteien.

Die für die Geſchäfte des Bundes-Oberhandelsgerichts zu berechnenden Koſten fließen

zur Bundeskaſſe. Für das Verfahren, welches dadurch entſtanden iſt, daß die Sache

zunächſt an das unzuſtändige Gericht gelangt und von dieſem an das zuſtändige abge

geben iſt, kommen Gerichtskoſten nicht in Anſatz.

§. 23.

Die Mitglieder des Bundes-Oberhandelsgerichts werden auf Lebenszeit angeſtellt.

Ein Mitglied des Bundes-Oberhandelsgerichts wird ſeines Amtes und des damit

verbundenen Gehaltes verluſtig: wenn daſſelbe in dem Strafverfahren durch Erkenntniß

des zuſtändigen Gerichts eines Bundesſtaates zum Amtsverluſte, zu einer entehrenden

Strafe, zu einer nicht entehrenden Freiheitsſtrafe von längerer als einjähriger Dauer,
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oder wegen eines entehrenden Verbrechens oder Vergehens zu einer Strafe rechtskräftig

verurtheilt worden iſt.

Entſteht Zweifel darüber, ob einer der vorſtehend bezeichneten Fälle vorliege, ſo

wird hierüber im Plenum des Bundes-Oberhandelsgerichts entſchieden.

§. 24.

Iſt gegen ein Mitglied des Bundes-Oberhandelsgerichts eine Unterſuchung (§ 23)

eingeleitet worden, ſo kann das Bundes-Oberhandelsgericht mittelſt Plenarbeſchluſſes

die Suspenſion des Angeſchuldigten von ſeinem Amte für die Dauer der Unterſuchung

ausſprechen.

Die Suspenſion tritt von Rechtswegen ein, wenn gegen den Angeſchuldigten die

Unterſuchungshaft verhängt wird.

Durch die Suspenſion wird das Recht auf den Genuß des vollen Gehalts während

der Dauer der Suspenſion nicht berührt.

§. 25.

Wenn ein Mitglied des Bundes-Oberhandelsgerichts durch ein körperliches Gebre

chen oder durch Schwäche ſeiner körperlichen oder geiſtigen Kräfte zur Erfüllung ſeiner

Amtspflichten dauernd unfähig wird, ſo tritt ſeine Verſetzung in den Ruheſtand gegen

Gewährung einer Penſion ein.

Die jährliche Penſion beträgt bis zur Vollendung des zehnten Dienſtjahres ?%o

des Gehalts; ſie erhöht ſich mit der Vollendung eines jeden folgenden Dienſtjahres und

bis zur Vollendung des fünfzigſten Dienſtjahres um je /o des Gehalts.

Bei Berechnung der Dienſtzeit wird die Zeit mitgerechnet, während welcher das

Mitglied ſich im Dienſte des Norddeutſchen Bundes oder im Staats- oder Kommunal

dienſte eines Bundesſtaates befunden oder in einem Bundesſtaate als Anwalt, Advokat,

Notar, Patrimonialrichter oder als öffentlicher Lehrer des Rechts an einer Deutſchen

Univerſität fungirt hat.

Liegen die Vorausſetzungen der Verſetzung eines Mitgliedes in den Ruheſtand vor,

ohne daß daſſelbe ein hierauf gerichtetes Geſuch einreicht, ſo kann die Verſetzung dieſes

Mitgliedes in den Ruheſtand durch Plenarbeſchluß des Bundes-Oberhandelsgerichts aus

geſprochen werden.

Das Verfahren beſtimmt ſich nach den in der Anlage veröffentlichten Vorſchriften

der §§ 56–63 des Königlich Preußiſchen Geſetzes, betreffend die Dienſtvergehen der
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Richter und die unfreiwillige Verſetzung derſelben auf eine andere Stelle oder in den

Ruheſtand, vom 7. Mai 1851. Die Verrichtungen des Staatsanwaltes und des Unter

ſuchungsrichters werden von je einem Mitgliede des Bundes-Oberhandelsgerichts, welches

der Präſident ernennt, wahrgenommen.

§. 26.

Die in den §§. 23–25 bezeichneten Entſcheidungen und Beſchlüſſe des Bundes

Oberhandelsgerichts können mit einem Rechtsmittel nicht angefochten werden."

§. 27.

Der Zeitpunkt, mit welchem dieſes Geſetz in Wirkſamkeit tritt, wird durch Ver

ordnung des Bundespräſidiums beſtimmt. In den zu dieſem Zeitpunkte bei einem

oberſten Landesgerichtshofe bereits anhängigen Sachen tritt die Zuſtändigkeit des Bun

des-Oberhandelsgerichts nicht ein. Als anhängig gelten auch diejenigen Sachen, in wel

chen die Abſendung der Akten zur Inſtruktion oder zur Abfaſſung der Entſcheidung be

reits beſchloſſen iſt.

Urkundlich unter Unſerer Höchſteigenhändigen Unterſchrift und beigedrucktem Bun

des-Inſiegel.

Gegeben Berlin, den 12. Juni 1869.

(L. S.) Wilhelm.

Gr. v. Bismark-Schönhauſen.
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An lag e.

(Zu §. 25.)

A U s zug

aus dem Königlich Preußiſchen Geſetz, betreffend die Dienſtvergehen der Richter

und die unfreiwillige Verſetzung derſelben auf eine andere Stelle oder in

den Ruheſtand, vom 7. Mai 1851.

§. 56.

Ein Richter, welcher durch Blindheit, Taubheit, oder ein ſonſtiges körperliches Ge

brechen, oder wegen Schwäche ſeiner körperlichen oder geiſtigen Kräfte zu der Erfüllung

ſeiner Amtspflichten dauernd unfähig iſt, muß in den Ruheſtand verſetzt werden.

§. 57.

Sucht der Richter in einem ſolchen Falle ſeine Verſetzung in den Ruheſtand nicht

nach, ſo findet das in den nachſtehenden Paragraphen vorgeſchriebene Verfahren ſtatt.

§. 58.

Der Richter oder ſein nöthigenfalls hierzu beſonders zu beſtellender Kurator wird

von dem Vorſitzenden des Gerichts, deſſen Mitglied er iſt, ſchriftlich unter Angabe der

Gründe darauf aufmerkſam gemacht, daß der Fall der Verſetzung in den Ruheſtand

vorliege. -

In Anſehung der Einzelrichter hat den Beruf hierzu der Präſident oder Direktor

desjenigen Gerichts erſter Inſtanz, in deſſen Gerichtsſprengel der Einzelrichter angeſtellt

iſt; in Anſehung der Präſidenten oder Direktoren der Gerichte erſter Inſtanz der Erſte

Präſident des Appellationsgerichts; in Anſehung der Erſten Präſidenten der Appellations

gerichte der Erſte Präſident des oberſten Gerichtshofes,

§ 59.

Die in dem vorhergehenden Paragraphen vorgeſchriebene Eröffnung geſchieht durch

den zuſtändigen Vorſitzenden von Amtswegen oder auf den Antrag der Staatsanwaltſchaft.

Wird ſie nicht vorgenommen, ſo beſchließt das unmittelbar höhere Gericht, oder

wenn es ſich um den Erſten Präſidenten eines Appellationsgerichts oder ein Mitglied

eines oberſten Gerichtshofes handelt, dieſer Gerichtshof in ſeiner Plenarverſammlung,

von Amtswegen oder auf den Antrag der Staatsanwaltſchaft, daß ſie ſtattfinden ſolle,
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und in dieſen Falle muß ſie von dem Erſten Präſidenten des beſchließenden Gerichts

vorgenommen werden.

Dem Erſten Präſidenten eines oberſten Gerichtshofes kann die Eröffnung nur auf

Grund eines Beſchluſſes dieſes Gerichtshofes gemacht werden, welcher alsdann von dem

geſetzlichen Stellvertreter des Erſten Präſidenten vollzogen wird.

§ 60.

Wenn der Richter oder deſſen Kurator nicht innerhalb ſechs Wochen von dem

Tage der ihm in Gemäßheit der §§. 58 oder 59 gemachten Eröffnung ſeine Verſetzung

in den Ruheſtand freiwillig nachſucht, ſo muß, wenn es ſich um ein Mitglied eines

oberſten Gerichtshofes oder um den Erſten Präſidenten eines Appellationsgerichts handelt,

oder wenn in Gemäßheit des § 59 ein Beſchluß des oberſten Gerichtshofes ergangen

iſt, dieſer Gerichtshof, in allen übrigen Fällen das Appellationsgericht, nachdem ihm die

etwaige Gegenerklärung des betreffenden Richters vorgelegt worden iſt, in einer Plenar

verſammlung darüber Beſchluß faſſen, ob dem Verfahren Fortgang zu geben ſei oder nicht.

§. 61.

Beſchließt das Gericht die Fortſetzung des Verfahrens, ſo ernennt deſſen Erſter

Präſident einen Richter-Kommiſſar. Dieſer hat die Thatſachen, durch welche die Ver

ſetzung in den Ruheſtand begründet werden ſoll, zu erörtern, die erforderlichen Zeugen

und Sachverſtändigen eidlich zu vernehmen, und zum Schluſſe den Richter oder deſſen

Kurator mit ſeiner Erklärung über das Ergebniß der Erörterung zu hören.

§. 62.

Die geſchloſſenen Akten werden dem Gerichte vorgelegt, welches in ſeiner Plenar

verſammlung nach Anhörung der Staatsanwaltſchaft darüber Beſchluß faßt, ob der Fall

der Verſetzung in den Ruheſtand vorliege. Das Gericht kann vor Abfaſſung dieſes

Beſchluſſes die Vorladung der Zeugen und der Sachverſtändigen zum Zwecke ihrer

mündlichen Vernehmung in der Sitzung verordnen. Dem Gerichte ſteht es jederzeit

zu, das Erſcheinen des betheiligten Richters unter der Warnung zu verordnen, daß bei

ſeinem Ausbleiben ein Anwalt zu ſeiner Vertretung nicht zugelaſſen wird.

§. 63.

Der Beſchluß iſt eiuem Rechtsmittel nicht unterworfen. Er wird dem Juſtizminiſter

überſandt, welcher, wenn derſelbe dahin lautet, daß der Fall der Verſetzung in den Ruhe

ſtand vorliege, das Weitere zu veranlaſſen hat.
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II. Verfügungen der Departements.

Des Juſtiz-Departements.

Des Juſtiz-Miniſteriums.

Bekanntmachung in Betreff der Einführung des Bundesgeſetzes vom 14. November 1867, betreffend

die vertragsmäßigen Zinſen.

Unter Beziehung auf das mittelſt der K. Verordnung vom heutigen Tage ver

kündigte Geſetz für den norddeutſchen Bund vom 14. November 1867, betreffend die

vertragsmäßigen Zinſen, wird hiemit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß nach einem

Gutachten der oberſten Gerichtsſtelle, mit welchem man dieſſeits einverſtanden iſt, die

eine Kündigungsbefugniß des Schuldners, wie ſolche der §. 2 des Bundesgeſetzes vom

14. November 1867 für den Fall der Vereinbarung eines ſechs vom Hundert jährlich

überſteigenden Zinſes ſtatuirt, ausſchließenden Beſtimmungen des Württembergiſchen

Rechts (Polizeiſtrafgeſetz Art. 66, 75 in Verbindung mit Art. 1 der Allgemeinen Deut

ſchen Wechſelordnung) mit der Einführung des Bundesgeſetzes als Reichsgeſetz für

Württemberg nicht außer Wirkung treten, ſondern in Kraft der Vorſchrift des § 5,

Abſ. 2 deſſelben auch fernerhin in Geltung verbleiben.

Stuttgart, den 23. Juni 1871. -

Mittnacht.



158

Die am 14. Juni 1871 zu Berlin ausgegebene Nummer 24 des Reichsgeſetzblattes enthält:

das Geſetz, betreffend die Redaction des Strafgeſetzbuchs für den Norddeutſchen Bund als Straf

geſetzbuch für das Deutſche Reich. Vom 15. Mai 1871.

Die am gleichen Tage ausgegebene Nummer 25 des Reichsgeſetzblattes enthält:

1) das Geſetz, betreffend die Verbindlichkeit zum Schadenerſatz für die bei dem Betriebe von Eiſen

bahnen, Bergwerken 2c. herbeigeführten Tödtungen und Körperverletzungen. Vom 7. Juni 1871.

2) das Geſetz, betreffend die Inhaberpapiere mit Prämien. Vom 8. Juni 1871.

3) das Geſetz, betreffend die Vereinigung von Elſaß und Lothringen mit dem deutſchen Reiche.

Vom 9. Juni 1871.

4) die Ernennung einer Anzahl von Conſuln und Vice-Conſuln des Norddeutſchen Bundes zu Con

ſuln, beziehungsweiſe Vice-Conſuln des deutſchen Reichs.
-

**Yº","","... "VMY . . ."W,

Gedruckt bei G. H aſſ e lb r in k.
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QW 14. :

Ni e gi e r u n gs - Blatt

für das

Königreich Württemberg.

Ausgegeben Stuttgart Dienſtag den 4. Juli 1871.

Jn halt.

»Königliche Dekrete. Geſetz, betreffend die Errichtung eines Landesoberhandelsgerichts.

Verfügungen der Departements. Verfügung, betreffend die Amtsdiſtrikte der Hauptzoll- und

Hauptſteuerümter.

I. Unmittelbare Königliche Dekrete.

Geſetz, -

betreffend die Errichtung eines Landesoberhandelsgerichts.

K a rl

von Gottes Gnaden König von Württemberg.

Im Hinblick auf das am 1. Juli d. J. im Königreiche in Wirkſamkeit tretende

Reichsgeſetz vom 12. Juni 1869, betreffend die Errichtung eines oberſten Gerichtshofs

in Handelsſachen, verordnen und verfügen. Wir nach Anhörung Unſeres Geheimen

Raths und unter Zuſtimmung Unſerer getreuen Stände, wie folgt:

Art. 1.

Der Art. 9 Abſ. 1 Ziff. 1–15 der Civilprozeßordnung wird durch nachſtehende

Beſtimmungen erſetzt:
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Handelsſtreitſachen im Sinne des Art. 32, Ziff. 1, Art. 7, Abſ. 3, Art. 15,

Abſ. 1, Art. 22, Abſ. 1 des Geſetzes über die Gerichtsverfaſſung ſind diejenigen bürger

lichen Rechtsſtreitigkeiten, in welchen durch die Klage ein Anſpruch

1. gegen einen Kaufmann (Art. 4 des allg. d. Handels-Geſ.B.) aus deſſen Han

delsgeſchäften (Art. 271–276 des allg. d. Handels-Geſ.B.),

2. aus einem Wechſel im Sinne der allg. d. Wechſel-Ordnung,

3. auf Entſchädigung oder auf Einziehung auf Grund der Beſtimmungen des

Reichsgeſetzes vom 11. Juni 1870, betreffend das Urheberrecht an Schriftwerken, Ab

bildungen, muſikaliſchen Compoſitionen und dramatiſchen Werken (Reg.Blatt 1871

Nro. 1, Beil. Seite 37 ff.),

4. aus einem der nachſtehend bezeichneten Rechtsverhältniſſe geltend gemacht wird:

a) aus dem Rechtsverhältniſſe zwiſchen den Mitgliedern einer Handelsgeſellſchaft,

zwiſchen dem ſtillen Geſellſchafter und dem Inhaber des Handelsgewerbes, ſowie

zwiſchen den Theilnehmern einer Vereinigung zu einzelnen Handelsgeſchäften

oder einer Vereinigung zum Handelsbetriebe (Art. 10 des allg. d. Handels-Geſ.B.),

ſowohl während des Beſtehens, als nach Auflöſung des geſchäftlichen Verhält

niſſes, ingleichen aus dem Rechtsverhältniſſe zwiſchen den Liquidatoren oder den

Vorſtehern einer Handelsgeſellſchaft und der Geſellſchaft oder den Mitgliedern

derſelben;

b) aus dem Rechtsverhältniſſe, welches das Recht zum Gebrauche der Handelsfirma

betrifft;

c) aus dem Rechtsverhältniſſe, welches durch die Veräußerung eines beſtehenden

Handelsgeſchäfts zwiſchen den Kontrahenten entſteht;

d) aus dem Rechtsverhältniſſe zwiſchen dem Procuriſten, dem Handlungs-Bevoll

mächtigten oder dem Handlungsgehülfen und dem Eigenthümer der Handelsnie

derlaſſung, ſowie aus dem Rechtsverhältniſſe zwiſchen einer dritten Perſon und

demjenigen, welcher ihr als Procuriſt oder Handlungsbevollmächtigter aus einem

Handelsgeſchäfte haftet (Art. 55 des allg. d. Handels-Geſ.B.);

e) aus dem Rechtsverhältniſſe, welches aus den Berufsgeſchäften des Handels

mäcklers im Sinne des allgemeinen deutſchen Handels-Geſetzbuchs zwiſchen dieſem

und den Parteien entſteht;

ſ) aus den Rechtsverhältniſſen des Seerechts, insbeſondere aus denjenigen, welche
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auf die Rhederei, die Rechte und Pflichten des Rheders, des Korreſpondent-Rheders

und der Schiffsbeſatzung, auf die Bodmerei, und die Haverei, auf den Schadens

Erſatz im Falle des Zuſammenſtoßens von Schiffen, auf die Bergung und Hülfe

leiſtung in Seenoth und auf die Anſprüche der Schiffsgläubiger ſich beziehen.

Als Handelsſtreitſachen gelten ferner:

5. diejenigen bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten, in welchen durch die Klage oder

Widerklage ein Anſpruch auf Grund des Reichsgeſetzes vom 7. Juni 1871, betreffend

die Verbindlichkeit zum Schadenerſatz für die bei dem Betrieb von Eiſenbahnen, Berg

werken 2c. herbeigeführten Tödtungen und Körperverletzungen oder der in § 9 jenes Ge

ſetzes erwähnten landesgeſetzlichen Beſtimmungen geltend gemacht wird.

Auf andere, als die im Vorſtehenden bezeichneten bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten

finden die Vorſchriften des Art. 7, Abſ. 3, Art. 15, Abſ. 1, Satz 2 des Geſetzes über

die Gerichtsverfaſſung keine Anwendung.

Art. 2.

In Handelsſtreitſachen (Art. 1) tritt an die Stelle des Obertribunals, ſoweit dem

ſelben nach dem Geſetze über die Gerichtsverfaſſung und der Civ.-Pr.-O. Gerichtsbarkeit

in der Berufungs-, Nichtigkeits- und Beſchwerdeinſtanz in den in erſter Inſtanz bei den

Kreisgerichtshöfen anhängig gewordenen Fällen zukommt, ein in Stuttgart zu errichten

des Landesoberhandelsgericht.

Dieſes Gericht iſt ferner zuſtändig für die nach Art. 15, Abſ. 1 der Civ.-Pr.-O.

bei dem Obertribunal in erſter Inſtanz anzubringenden Handelsſtreitſachen.

Endlich tritt das Landesoberhandelsgericht an die Stelle des Obertribunals auch

in ſoweit als das letztere nach den beſtehenden Geſetzen bezüglich der zu den Handels

ſachen zu zählenden Straffälle und Geſchäfte der nicht ſtreitigen Gerichtsbarkeit zuſtän

dig iſt (Geſetz über die Gerichtsverfaſſung Art. 32, Ziffer 2. 3.).

Art. 3.

Das Landesoberhandelsgericht wird mit einem rechtsgelehrten Vorſtand und der er

forderlichen Anzahl von rechtsgelehrten Mitgliedern und von Schöffen aus dem Kauf

mannsſtande beſetzt. Die Beſetzung des Gerichts bei Faſſung von Beſchlüſſen in Rechts

ſachen richtet ſich nach Art. 22, Abſ. 1, Satz 2, Abſ. 3, Art. 28 des Geſetzes über die

Gerichtsverfaſſung.
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- Der Vorſtand und die rechtsgelehrten Mitglieder werden durch K. Entſchließung

ernannt. Dieſelben können zugleich ſtändige Mitglieder eines anderen Gerichts ſein.

Hilfsrichter können aus der Zahl der zum Richteramt befähigten Perſonen von dem

Juſtizminiſterium beigegeben werden.

Zu einzelnen Sitzungen kann im Bedürfnißfall der Vorſtand Mitglieder des Ober

tribunals oder eines Kreisgerichtshofes im Einvernehmen mit dem Vorſtand des be

treffenden Gerichts beiziehen.

Bezüglich der Schöffen ſind die für die Schöffen des Obertribunals getroffenen

Beſtimmungen des Geſetzes über die Gerichtsverfaſſung (Titel V.) maaßgebend; doch

gehen die in Art. 65, Abſ. 1, Satz 2 dieſes Geſetzes über die Gerichtsverfaſſung be

zeichneten Obliegenheiten des Vorſtands und der beiden älteſten Mitglieder des Ober

tribunals auf den Vorſtand und die beiden älteſten Mitglieder des Landesoberhandels

gerichts über.

Art. 4.

Das Landesoberhandelsgericht iſt in allgemeinen Dienſtangelegenheiten der Dienſt

aufſicht des Obertribunals unterworfen. Der Civilkammer des Obertribunals iſt das

ſelbe nur in der Inſtanz, ſoweit eine Inſtanzenfolge beſteht, (§ 14 und 18 des Reichs

geſetzes vom 12. Juni 1869) untergeordnet.

Gegenüber den nachgeſetzten Gerichten kommt dem Landesoberhandelsgericht eine

allgemeine Dienſtaufſicht nicht zu.

Art. 5.

Gegen Berufungsurtheile des Landesoberhandelsgerichts findet das Rechtsmittel der

Nichtigkeitsklage (Titel XXXIV. der Civ.-Pr.-O.) bei dem oberſten Gerichte (Bundes

oberhandelsgericht oder Obertribunal, vgl. §. 12, 14 und 18 des Geſetzes vom 12. Juni

1869, betreffend die Errichtung eines oberſten Gerichtshofes für Handelsſachen) nicht

nur aus den Gründen der Ziff. 1–14 des Art. 733 der Civ.-Pr.-O., ſondern auch,

wenn die Hauptſumme der Beſchwerde des Nichtigkeitsklägers mehr als 400 f. beträgt,

aus dem in Ziff. 15 des Art. 733 bezeichneten Grunde ſtatt. Bezüglich der Beſchwerde

ſumme kommen die Vorſchriften der Civ.-Pr.-O. über die Berufungsſumme (Art.

654–677) zur Anwendung. -
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Art. 6.

Für die Oberamtsgerichte und die Civilkammern der Kreisgerichtshöfe bleiben die

Vorſchriften des letzten Abſatzes des Art. 9 der Civ.-Pr.-O. in Kraft.

Im Verhältniß zwiſchen dem Landesoberhandelsgericht und der Civilkammer des

Obertribunals als Gerichten zweiter Inſtanz wird die Zuſtändigkeit durch die Klagbe

gründung beſtimmt. Sind in Folge der Verbindung mehrerer Anſprüche in einer

Klage eine Handelsſtreitſache und eine andere Rechtsſtreitigkeit Gegenſtand eines Ur

theils geworden, und iſt ſodann über beide Anſprüche in zweiter Inſtanz zu entſcheiden,

ſo iſt für beide die Gerichtsbarkeit des Landesoberhandelsgerichts begründet. Iſt eine

Widerklage erhoben worden, und über dieſelbe in höherer Inſtanz zu entſcheiden, ſo

wird auch durch die Begründung der Widerklage die Zuſtändigkeit des Landesoberhandels

gerichts für alle diejenigen Fälle beſtimmt, in welchen wegen der Beſchaffenheit des

durch die Widerklage verfolgten Anſpruchs, ohne Rückſicht auf die geſetzlichen Beſchrän

kungen bezüglich des Streitwerths, das Bundesoberhandelsgericht angerufen werden kann.

Findet das Landesoberhandelsgericht, daß in einer bei ihm angebrachten Sache

nicht ſeine Gerichtsbarkeit, ſondern diejenige der Civilkammer des Obertribunals zutreffe,

ſo ſind die Acten der letzteren vorzulegen, welche in berathender Sitzung über die Ge

richtsbarkeit entſcheidet.

Auch der Beſchluß der Civilkammer des Obertribunals, daß eine bei ihr angebrachte

Sache vor das Landesoberhandelsgericht gehöre, iſt für das Landesoberhandelsgericht

bindend.

Beſchlüſſe, durch welche das eine und andere Gericht über die Gerichtsbarkeit in

einer bei ihm angebrachten Sache entſcheidet, können in berathender Sitzung gefaßt werden.

Das Gericht, welches in der Hauptſache entſcheidet, erkennt auch über die in der

felben Inſtanz bei dem andern Gericht aufgelaufenen Prozeßkoſten.

Kein Urtheil kann aus dem Grunde als nichtig angefochten werden, weil anſtatt

des Landesoberhandelsgerichts die Civilkammer des Obertribunals oder anſtatt der letzteren

das erſtere zu entſcheiden berufen geweſen wäre.

Die Beſtimmung des Abſ. 5 des gegenwärtigen Artikels findet auch auf die von

der Civilkammer des Obertribunals nach Maaßgabe des § 21 des Reichsgeſetzes vom

12. Juni 1869 zu faſſenden Beſchlüſſe Anwendung.



164

Art. 7.

Das gegenwärtige Geſetz tritt am 1. Juli 1871 in Kraft.

Die an dieſem Tage bei der Civilkammer des Obertribunals anhängigen Handels

ſtreitſachen (Art. 1 und 2) gehen ohne Rückſicht auf den Stand, in welchem ſie ſich be

finden, auf das Landesoberhandelsgericht über.

Das in Art. 5 bezeichnete Rechtsmittel findet gegen alle nach dem 30. Juni 1871

verkündigten Berufungsurtheile des Landesoberhandelsgerichts ſtatt.

Die Mitwirkung von Schöffen bei den Entſcheidungen der Civilkammer des Ober

tribunals hört mit dem 1. Juli 1871 auf.

Im Uebrigen kommen die geſetzlichen Beſtimmungen über Beſetzung des Ober

tribunals bei der Entſcheidung über Rechtsmittel gegen Urtheile des Obertribunals auch

bei den dem Obertribunal obliegenden Entſcheidungen über Rechtsmitttel gegen Urtheile

des Landesoberhandelsgerichts zur Anwendung (Geſetz über die Gerichtsverfaſſung Art. 22,

Abſ. 2, Civ.Pr.O. Art. 678, Abſ. 2, 735, Abſ. 1).

Die dermalen bei der Civilkammer des Obertribunals boſtellten Schöffen und Er

ſatzmänner treten unter ihren bisherigen Verhältniſſen mit dem 1. Juli 1871 zu dem

Landesoberhandelsgericht über.

Unſer Juſtiz-Miniſter iſt mit der Vollziehung dieſes Geſetzes beauftragt.

Gegeben Schloß Friedrichshafen, den 4. Juli 1871.

K a r l.

Der Juſtiz-Miniſter:

Mittnacht. Auf Befehl des Königs,

Der Kabinets-Chef:

Egloffſtein.

8
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II. Verfügungen der Departements.

Des Finanz-Departements.

Des Finanz-Miniſteriums.

Verfügung, betreffeud die Amtsdiſtrikte der Hauptzoll- und Hauptſteuerämter.

Nachdem die früheren Nebenzollämter zu Eßlingen, Gmünd, Göppingen, Heiden

heim, Ludwigsburg, Reutlingen, Spaichingen, Tübingen und Waldſee unter gleichzei

tiger Vereinigung mit den Kameralämtern daſelbſt zu Hauptſteuerämtern erhoben und

ebenſo die Kameralämter Hall und Rottweil zu Hauptſteuerämtern mit Zollerhebungs

befugniß beſtellt worden ſind (Reg.Blatt von 1870 Seite 140 und 195), ſo haben dieſe

Aemter an der durch die §§ 25 und 26 der Finanzminiſterialverfügung vom 9. No

vember 1840 (Reg.Blatt Seite 498) ausſchließlich den Hauptzollämtern zugewieſenen

Aufgabe in Betreff des Vollzugs der Zollſtrafen ſich gleichfalls zu betheiligen.

In Folge deſſen wird die in Beilage B. zu der ebengenannten Verfügung vom

9. November 1840 enthaltene Eintheilung der Amtsdiſtrikte der Hauptzollämter hiemit

aufgehoben und ſtatt derſelben hinſichtlich der Amtsdiſtrikte der Hauptzoll- und Haupt

ſteuerämter mit Wirkung vom 1. Juli d. J. ab Folgendes beſtimmt:

1) der Amtsdiſtrikt des Hauptzollamts Friedrichshafen umfaßt die Oberamts

amtsbezirke Ravensburg, Saulgau, Tettnang, Tuttlingen und Wangen;

2) der Amtsdiſtrikt des Hauptzollamts Heilbronn die Oberamsbezirke Beſigheim,

Brackenheim, Heilbronn, Künzelsau, Neckarſulm, Oehringen und Weinsberg;

3) der Amtsdiſtrikt des Hauptzollamts Stuttgart die Oberamtsbezirke Böblingen,

Calw, Freudenſtadt, Herrenberg, Leonberg, Nagold, Stuttgart, Stadt und Amt;

4) der Amtsdiſtrikt des Hauptzollamts Ulm die Oberamtsbezirke Biberach, Blau

beuren, Ehingen, Laupheim, Riedlingen und Ulm;

5) der Amtsdiſtrikt des Hauptſteueramts Cannſtatt die Oberamtsbezirke Backnang,

Cannſtatt, Schorndorf und Waiblingen;

6) der Amtsdiſtrikt des Hauptſteueramts Eßlingen die Oberamtsbezirke Eßlingen,

Kirchheim und Nürtingen;
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7) der Amtsdiſtrikt des Hauptſteueramts Gmünd die Oberamtsbezirke Aalen, Ell

wangen, Gmünd und Welzheim;

8) der Amtsdiſtrikt des Hauptſteueramts Göppingen die Oberamtsbezirke Geis

lingen und Göppingen;

9) der Amtsdiſtrikt des Hauptſteueramts Hall die Oberamtsbezirke Crailsheim,

Gaildorf, Gerabronn, Hall und Mergentheim;

10) der Amtsdiſtrikt des Hauptſteueramts Heidenheim die Oberamtsbezirke Heiden

heim und Neresheim;

11) der Amtsdiſtrikt des Hauptſteueramts Ludwigsburg die Oberamtsbezirke Lud

wigsburg, Marbach, Maulbronn, Neuenbürg und Vaihingen;

12) der Amtsdiſtrikt des Hauptſteueramts Reutlingen die Oberamtsbezirke Mün

ſingen, Reutlingen und Urach; -

13) der Amtsdiſtrikt des Hauptſteueramts Rottweil die Oberamtsbezirke Balingen

und Rottweil;

14) der Amtsdiſtrikt des Hauptſteueramts Spaichingen den Oberamtsbezirk Spai

chingen;

15) der Amtsdiſtrikt des Hauptſteueramts Tübingen die Oberamtsbezirke Horb,

Oberndorf, Rottenburg, Sulz und Tübingen;

16) der Amtsdiſtrikt des Hauptſteueramts Waldſee die Oberamtsbezirke Leutkirch

und Waldſee.

Die Oberämter haben die nach § 2 beziehungsweiſe § 5 der K. Verordnung vom

8. September 1829 (Reg.Blatt S. 398 und 399) zu führenden Verzeichniſſe über die

von ihnen ſelbſt, ſowie über die von dem Steuerkollegium erkannten Strafen, ſoweit

ſie von den Oberämtern eröffnet werden, und zwar erſtmals für den Monat Juli 1871

den Hauptzollämtern, beziehungsweiſe Hauptſteuerämtern, deren Amtsdiſtrikten die be

treffenden Oberamtsbezirke nunmehr einverleibt ſind, zum Einzug der Strafen zu über

geben, auch denſelben den Betrag derjenigen Strafen, welche ſie ſelbſt von den Ge

ſtraften erhoben haben, zu überſenden.

Stuttgart, den 10. Juni 1871.

Renner.

*TRYº"WMA"Q"Yº MMA, AA/W /RYO

Gedruckt bei G. Haſſelbrink.
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N egi er um gs - Blatt

Königreich Württemberg.

Ausgegeben Stuttgart Donnerſtag den 6. Juli 1871.

Inhalt.

Königliche Dekrete. Ä betreffend die Einlöſung der Kaſſenſcheine und die Zinſe aus Kriegs

anlehen. – Königliche Verordnung, betreffend die Stiftung des Olga-Ordens.

Unmittelbare Königliche Dekrete.

A) Geſetz,

betreffend die Einlöſung der Kaſſenſcheine und die Zinſe aus Kriegsanlehen.

K a rl

von Gottes Gnaden König von Württemberg.

Nach Anhörung Unſeres Geheimen Raths und unter Zuſtimmung Unſerer ge

treuen Stände verordnen und verfügen. Wir, wie folgt:

Art. 1.

Zu der auf den 15. Auguſt 1871 zu bewerkſtelligenden Einlöſung der in Gemäß

heit der Geſetze vom 26. Juli und 27. Oktober 1870, betreffend die Beſtreitung des

Aufwands für außerordentliche Militärbedürfniſſe, ausgegebenen verzinslichen Kaſſen

ſcheine der Staatsſchuldenzahlungskaſſe im Betrage von . . . 4,400,000 fl. –

ſowie zu Bezahlung der . . . . . . . . . . . . . . 595,287 fl. 57 kr.
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betragenden Zinſe aus dieſen Kaſſenſcheinen und aus zwei für Kriegszwecke aufgenom

menen Staatsanlehen wird dem Finanzminiſterium ein Kredit von

4,995,287 fl. 57 kr.

Art. 2.

Zur Realiſirung dieſes Kredits ſind zunächſt franzöſiſche Kriegsentſchädigungsgelder,

wenn ſie für die Württembergiſche Staatskaſſe verfügbar ſein werden, zu verwenden; in

Ermanglung ſolcher Gelder oder im Falle ihrer Unzulänglichkeit iſt der Kredit durch

Ausgabe verzinslicher Kaſſenſcheine zu decken.

Art. 3.

Gegenwärtiges Geſetz iſt durch Unſer Finanzminiſterium, bezüglich der Ausgabe

der Kaſſenſcheine durch die ſtändiſche Schuldenverwaltungsbehörde unter verfaſſungs

mäßiger Mitwirkung Unſeres Finanzminiſteriums zu vollziehen.

Gegeben Schloß Friedrichshafen, den 2. Juli 1871.

bewilligt.

K a r l.

Der Finanzminiſter:

Renner. Auf Befehl des Königs,

Der Cabinets-Chef:

Egloffſtein.

B) Königliche Verordnung,

betreffend die Stiftung des Olga-Ordens.

Wir K. a rl

von Gottes Gnaden König von Württemberg

thun kund und fügen hiemit zu wiſſen:

Von der Abſicht geleitet, die Handlungen freiwilliger und aufopfernder Nächſten

liebe, in welchen ſeit dem Ausbruch des nunmehr glorreich beendigten Krieges Männer

und Frauen in allen Klaſſen der Bevölkerung zum Beſten. Unſerer tapferen Krieger und

ihrer Angehörigen wetteiferten, auch öffentlich anzuerkennen und zu ehren, haben Wir

Uns bewogen gefunden, ein beſonderes Ordenszeichen zu ſtiften, welchem Wir in Rück

ſicht auf das von Unſerer vielgeliebten Gemahlin, der Königin Majeſtät und Liebden,
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während des Krieges gegebene Beiſpiel ſegensreichen Wirkens auf jenem Gebiete den

Namen „Olga-Orden“ beilegen und bezüglich deſſen Wir folgende nähere Beſtim

mungen andurch erlaſſen:

1.

Der Olga-Orden wird für beſondere Verdienſte auf dem Felde der freiwillig helfen

den Liebe im Krieg oder Frieden als Zeichen der Anerkennung und Erinnerung verliehen.

2.

Die Verleihung des Ordens hängt allein von dem König ab und kann nie nach

geſucht werden.

3.

Der Orden kann ohne Unterſchied an Männer, Frauen und Jungfrauen verliehen

werden.

4.

Der Olga-Orden hat nur Eine Claſſe.

5.

Das Ordenszeichen beſteht in einem einfachen mattſilbernen Kreuze mit in Klee

blattform auslaufenden Armen, welchem ein rothes Kreuz aufgelegt iſt. In der Mitte

des Kreuzes tritt ein runder Schild von mattem Silber hervor, deſſen Hauptſeite Unſeren

und Unſerer Königlichen Gemahlin Namenszug verſchlungen in erhabener goldener

Schrift von einem Ringe in glänzendem Silber umgeben zeigt; auf der Umſeite iſt die

gleiche Einfaſſung und die Zahl 1870–71, letztere ebenfalls in glänzendem Silber an

gebracht.

6.

Der Orden wird an einem Bande von gewäſſerter ſchwarzer Seide, deſſen Rand

breite karminrothe Einfaſſung hat, und zwar von Männern am Knopfloch, von Frauen

an einer Schleife auf der linken Bruſt getragen.

7.

Die Eröffnung der Verleihung, ſowie die Zuſendung des Ordenszeichens geſchieht ent

weder durch Königliche Handſchreiben oder aus Auftrag des Königs durch den Ordenskanzler.

8.

Dieſes Ordenskreuz verbleibt nach dem Tode der Inhaber in dem Beſitz ihrer

Familie.
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9.

Die für den Verluſt der Orden und Ehrenzeichen geltenden Beſtimmungen finden

auch auf dieſe Ordensauszeichnung Anwendung.

10.

Die Führung der Geſchäfte dieſes neugeſtifteten Ordenskreuzes iſt den Beamten des

Ordens der Württembergiſchen Krone und des Friedrichsordens übertragen.

Unſer Ordenskanzler-Amt iſt mit der Bekanntmachung der gegenwärtigen Verord

nung beauftragt.

Gegeben, Stuttgart den 27. Juni 1871.

(L. S.) K a r l.

Der Ordens-Vice- Kanzler:

Freiherr von Egloffſtein.

Die am 19. Juni 8 zº Berlin ausgegebene Nummer 26 des Reichsgeſetzblattes enthält:

1) die Friedens-Präliminaren zwiſchen dem Deutſchen Reich und Frankreich. Vom 26. Februar 1871

2) den Friedensvertrag FF dem Deutſchen Reich und Frankreich. Vom 10. Mai 1871. -

3) den Additional-Artikel zu dem am 21. Oktober 1867 zwiſchen der Poſtverwaltung des Nord

deutſchen Bundes und der Poſtverwaltung der Vereinigten Staaten von Amerika abgeſchloſſenen
Vertrage für die Verbeſſerung des Poſtdienſtes zwiſchen den beiden Ländern, ſowie zu dem Ad

4Ä Ä /23. April Ä Vom 14. Mai / 31. März 1871.

) die Ertheilung des Exequatur an den Kaufmann Eduard Mitzlaff zu Elbing als Königl.DÄ ÄÄÄÄÄ daſelbſt. zlaff z g als Königl. Schwe

ie unterm 23. Juni zu Berlin ausgegebene Nummer 27 des Reichsgeſetzblattes enthält:

1) das Geſetz, betreffend den Erſatz von Kriegsſchäden undÄ sº 14.Ä 1871.

2) das Geſetz, betreffend die Entſchädigung der deutſchen Rhederei. Vom 14. Juni 1871.

3) das Geſetz, betreffend die Beſchaffung von Betriebsmitteln für die Eiſenbahnen in Elſaß und

Ä Ä Juni&#
4) das Geſetz, betreffend die Gewährung von Beihülfen an die aus Frankrei5Ä ÄÄ # hülf Frankreich ausgewieſenen

) das Geſetz, betreffend den Erweiterungsbau für das Dienſtgebäude des Rei 2.
Vom 14. ÄÄs 1 zu B f 9 Reichskanzler-Amtes.

Die unterm 24. Juni 1871 zu Berlin ausgegebene Nummer 28 des Reichsgeſetzblattes enthält:
1) Bekanntmachung, betreffend die Vorſchriften zur Ausführung desÄ Ä 8.Ä 1871

über die Inhaberpapiere mit Prämien. Vom 19. Juni 1871.

2) die Ernennung einer Anzahl Conſuln und eines Vice-Conſuls des Deutſchen Reichs.

3) die Ertheilung des Exequatur an den zum Conſul der Argentiniſchen Republik, mit der Reſidenz

in Hamburg, ernannten Dr. Albert Fink.

Die unterm 30. Juni 1871 zu Berlin ausgegebene Nummer 29 des Reichsgeſetzblattes enthält:

Bekanntmachung zur Ausführung des Geſetzes, betreffend die Wechſelſtempelſteuer. Vom 23. Juni 1871.

G e druckt bei G. Haſſelbrink.
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W 16.

N eg i e r u n gs - Blatt

für das

Königreich Württemberg

Ausgegeben Stuttgart Samſtag den 8. Juli 1871.

Inhalt.

Königliche Dekrete. Geſetz, betreffend den Staatshaushalt vom 1. Juli 1871–72.

Verfügungen der Departements. Verfügung, betreffend die Umrechnung der Sportelpreiſe für

Naturalien in Folge der Einführung des metriſchen Maßes und Gewichtes. – Verfügung, betreffend

die Umrechnung der Naturalienpreiſe des Einkommensſteuergeſetzes in Folge der Einführung des met

riſchen Maßes und Gewichtes.

I. Unmittelbare Königliche Dekret e.

Geſetz,

betreffend den Staatshaushalt vom 1. Juli 1871–72.

K a rl

von Gottes Gnaden König von Württemberg.

Nach Anhörung Unſeres Geheimen Raths und unter Zuſtimmung Unſerer ge

treuen Stände verordnen und verfügen. Wir wie folgt:

Artikel 1.

Die durch das Finanzgeſetz vom 23. März 1868 für die Etatsjahre 18°%o und
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18°%o verabſchiedeten und durch die Geſetze vom 27. Oktober 1870 und 16. Januar

1871 bis 30. Juni 1871 in proviſoriſcher Weiſe verwilligten Steuern ſind mit den in

dem nachfolgenden Artikel 2 enthaltenen Aenderungen bis zum letzten Dezember 1871

fortzuerheben.

Artikel 2.

Der bisherige Zuſchlag (Artikel 6 des Finanzgeſetzes vom 23. März 1868) wird

mit Wirkung vom 1. Juli 1871 an

a) bei den direkten Steuern aus Grundeigenthum und Gefällen, aus Gebäuden und

aus Gewerben von 10 % auf 30 Prozent;

b) bei der Steuer von den Apanagen und übrigen hausgeſetzlichen Bezügen der

Mitglieder des Königlichen Hauſes, von dem Einkommen aus Kapitalien und

Renten und von dem Dienſt- und Berufseinkommen von 10 % auf 20 Prozent;

c) bei der Hundeauflage von der dem Staat gehörigen Hälfte von 10 % auf

25 Prozent;

d) bei der Abgabe von dem zur Bier- und Branntweinerzeugung beſtimmten Malz,

e) bei der Uebergangsſteuer von geſchrotenem Malz und

f) bei der Abgabe vom Branntwein-Kleinverkauf je von 10 % auf 20 Prozent er

höht, wogegen die Abgabe von nicht eingereihten Kriegsdienſtpflichtigen (Geſetz

vom 19. März 1868) für die nächſte Aushebung erſtmals in Wegfall kommt.

Artikel 3.

Aus dem Vermögen der Reſtverwaltung werden beſtimmt:

1) dem Departement des Innern:

zu Ausführung von Straßenbauten . . . . . . . 200,000 fl.

2) dem Finanzdepartement:

a) zu Einrichtung der Gasbeleuchtung und für Beſchaffung

des Mobiliars für das Zellengefängniß in Heilbronn . 20,000 fl.

b) zu Einrichtung der Gasbeleuchtung und für Beſchaffung

des Mobiliars für die Baugewerkeſchule in Stuttgart . 38,000 fl.

c) für Einrichtung eines dritten evangeliſchen Schullehrer

Seminars. . . . . . . . . . . . . . . . 52,000 fl.
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d) zu Errichtung einer weiteren Staatsirrenanſtalt in

Schuſſenried vorerſt . . . . . . . . . . . . 70,000 fl.

Unſer Finanzminiſterium iſt mit der Vollziehung dieſes Geſetzes beauftragt.

Gegeben Schloß Friedrichshafen, den 5. Juli 1871.

K a r l.

Der Finanzminiſter:

Renner.

Auf Befehl des Königs,

Der Cabinets-Chef:

Egloffſtein.

II. Verfügungen der Departements.

Verfügung ſämmtlicher Miniſterien,

betreffend die Umrechnung der Sportelpreiſe für Naturalien in Folge der Einführung des metriſchen

Maßes und Gewichtes.

In Gemäßheit des Art 21 Abſ. 2. der Maß- und Gewichtsordnung vom 17. Au

guſt 1868 (Reg.Blatt von 1871 Nr. 1 Beilagen S. 36) iſt die Umrechnung der durch

Art. 37 des allgemeinen Sportelgeſetzes vom 23. Juni 1828 (Reg.Blatt S. 483) für

die Berechnung der Dienſtanſtellungs-Sporteln feſtgeſtellten Naturalienpreiſe unter ver

hältnißmäßiger Zugrundlegung der in dieſem Geſetz enthaltenen Preiſe vorgenommen

worden.

Demgemäß ſind vom 1. Januar 1872 an, mit welchem Zeitpunkte die neue Maß

und Gewichtsordnung in Kraft tritt, die Naturalien in folgenden Preiſen zu Geld zu

berechnen:

1 Centner Kernen . . . . . . . . . 3 fl. 42 kr.

1 m Waizen . . . . . . . . . 3 m 5 m

1 m Erbſen . . . . . . . . . 2 „ 48 „
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1 Centner Linſen .

ſ?

f

//

//

7

f/

f

ſ

//

7

/

//

Hectoliter Wein I. Klaſſe

77

ſ?

Welſchkorn

Mühlkorn .

Roggen .

Ackerbohnen

Gerſte

gemiſchtes Korn .

Wicken .

Dinkel .

Einkorn .

Emer

Haber

Heu . .

Stroh .

II. //

// III. f/

f IV. f

// V. f/

f/

- Stuttgart, den 15. Juni 1871.

Mittnacht. Wächter.

Suckow.

. 16 m

. 13 m

. 10 m

8

Scheurlen.

Renner.

51 fr.

Geßler.
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Des Finanz-Departements.

Des Finanz-Miniſteriums.

Verfügung, betreffend die Umrechnung der Naturalienpreiſe des Einkommensſteuergeſetzes in Folge der

Einführung des metriſchen Maßes und Gewichtes.

In Gemäßheit des Art. 21 Abſ. 2 der Maß- und Gewichtsordnung vom 17. Au

guſt 1868 (Reg Blatt von 1871 Nr. 1 Beilagen S. 36) iſt die Umrechnung der durch

Art. 6 des Geſetzes vom 19. September 1852, betreffend die Steuer von Kapital

Renten-, Dienſt- und Berufs-Einkommen (Reg.Blatt S. 230) für die Berechnung der

Einkommensſteuer feſtgeſtellten Naturalien-Preiſe unter verhältnißmäßiger Zugrund

legung der in dieſem Geſetz enthaltenen Preiſe vorgenommen worden.

Demgemäß ſind vom 1. Januar 1872 an, mit welchem Zeitpunkt die neue Maß

und Gewichtsordnung in Kraft tritt, alſo erſtmals bei der Aufnahme des ſteuerbaren

Einkommens auf 1. Juli 1872 die Naturalien in folgenden Preiſen zu Geld zu

berechnen:

1 Centner Kernen . . 3 fl. 42kr

1 „ Waizen . 3 m 5 m

1 „ Erbſen . . 2 „ 48 „

1 „ Linſen . . 2 m, 51 m

1 m Welſchkorn . 3 m 5 m

1 m Mühlkorn . . 2 m 56 m

1 m Roggen . . 2 m 34 m,

1 m Ackerbohnen 2 m, 15 m,

1 m Gerſte . . 2 „ 20 m

1 m gemiſchtes Korn . . 2 m 17 m,

1 „ Wicken . 1 m 45 m

1 „ Dinkel . . 2 „ 40 m,

1 m Einkorn . . 2 m 12m

1 m Emer 2 m – „

1 „ Haber . 1 m 40 m



1 Centner Heu .

1 m Stroh . . . . . . . . . – „ 32 „

1 Hektoliter Wein . .

Stuttgart, den 5. Juli 1871.

Renner.

Die unterm 4. Juli in Berlin ausgegebene Nummer 30 des Reichsgeſetzblattes enthält:

das Geſetz, betreffend die Gewährung von Beihülfen an Angehörige der Reſerve und Landwehr.

Vom 22. Juni 1871;

einen allerhöchſten Erlaß, betreffend die Geſchäftsführung der oberen Marinebehörde. Vom

15. Juni 1871.

"RAMA QA/Q-ºv.“Q/QA VRMA Q/Q/Q

Gedruckt bei G. H aſſ e lb r in k.
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W 17.

N egi er um gs - Blatt

für das

Königreich Württemberg.

Ausgegeben Stuttgart Samſtag den 15. Juli 1871

Inhalt.

Königliche Dekrete Keine. - --- -

Verfügungen der Departements.Ä betreffend die Einführung des metriſchen Maß

ſyſtems bei der Verwaltung der Körperſchaftswaldungen. – Verfügung, betreffend die Competenz

Erweiterung des Hauptſteueramts Eßlingen.

I. Unmittelbare Königliche Dekret e.

Keine.

II. Verfügungen der Departements.

Des Finanz-Departements.

Des Finanz-Miniſteriums.

a) Verfügung, betreffend die Einführung des metriſchen Maßſyſtems bei der Verwaltung

der Körperſchaftswaldungen.

Nachdem die Maß- und Gewichts-Ordnung für den Norddeutſchen Bund vom

17. Auguſt 1868 in Folge des Vertrags vom 25. November 1870, betreffend den Bei

tritt des Königreichs Württemberg zu dem deutſchen Bund (Reg.Blatt 1871 Nro. 1)

auch für Württemberg Gültigkeit erlangt und mit dem 1. Januar 1872 in Vollzug zu
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treten hat, ſo wird im Einverſtändniſſe mit dem K. Miniſterum des Innern und in

Uebereinſtimmung mit den für die Staatsforſt-Verwaltung gültigen Beſtimmungen be

hufs der Erleichterung der Wirthſchaftskontrole in den Körperſchaftswaldungen Folgen

des verfügt:

1. Das neue Maß kommt bei der Holz-Aufbereitung in den Körperſchaftswaldungen

mit Beginn des Wirthſchaftsjahres 1872 zur Anwendung.

2. Für ſämmtliches dem kubiſchen Gehalt nach zu meſſendes Holz (Stamm- und

Stangenholz) iſt künftig das Feſtmeter (Fm) d. h. ein Kubikmeter feſte Holzmaſſe

(Derbmaſſe) mit Abrundung auf oo oder 2 Decimalen als Maßeinheit anzunehmen.

(1 Feſtmeter = 42,5275 bisherige Kubikfuße, 1 Kubikfuß = 0,02351417 Kubik- (Feſt-)

meter).

Die Länge der Stämme und Stammtheile iſt nach Metern und geraden Zehnteln

(0,2; 0,4) von Metern zu meſſen, ſoweit nicht bei beſonders werthvollen Stücken eine

Abweichung von dieſer Regel geboten ſcheint.

Der Durchmeſſer iſt auf der örtlich zu bezeichnenden halben Länge des Stammes

oder Stammtheils mit dem Gabelmaß in Centimetern zu meſſen, wobei nur die vollen

Centimeter, nicht aber Bruchtheile derſelben, berückſichtigt werden.

3. Für das im Raum-Maße aufzuſtellende Nutz- und Brennholz (Nutzholzſpälter,

Scheiter, Prügel, Reisprügel und Stockholz) bildet das Raummeter (Rm.) d. h.

ein mit Holzſcheitern, Prügeln 2c. ausgelegter Raum von einem Kubikmeter Inhalt

(= 0,29533 bisherige Klafter à 144 Kubikfuß oder = 0,27261 bisherige Waldklafter

ſammt Ueberlage à 156 Kubikfuß) die künftige Maßeinheit, wobei beſtimmt wird, daß

in eine Beuge in der Regel 4 oder 3 und ausnahmsweiſe je nach Bedürfniß auch 2

oder 1 Raummeter Holz geſetzt werden ſollen.

Bruchtheile von Raummetern ſind thunlichſt zu vermeiden.

Die normale Länge der Brennholzſcheiter oder Prügel beträgt künftig ein Meter.

Die Länge der Nutzholzſpälter richtet ſich nach dem Bedarf und der Nachfrage, es

iſt aber bei abnormer Scheitlänge die Höhe und Breite der Beugen in der Weiſe zu

bemeſſen, daß die Beugen womöglich nur ganze Raummeter und keine Bruchtheile von

ſolchen enthalten.

Die Stock- und Wurzelholzbeugen werden ein Meter tief und möglichſt dicht auf

geſetzt.
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Die Beugen mit normaler Scheitlänge und beziehungsweiſe mit 1 Meter Tiefe

erhalten der Regel nach eine Stirnfläche von den hiernach bezeichneten Dimenſionen.

Inhalt Weite Höhe

der Beu ge n.

Raummeter. Meter.

4 2 2

Z 2 1,5

2 1,6 1,25

1 1 1

Die ſogenannte Ueberlage (das Schwindmaß) fällt künftig weg. Als Grundſatz

gilt, daß volles Maß, aber kein Uebermaß gegeben werden ſoll.

4. Das Reiſig wird, wie bisher, entweder nur in Haufen oder Mahden zuſammen

gezogen oder zu Wellen gebunden.

Das Normalmaß der gebundenen Wellen (Reiſigbüſchel) beträgt ein Meter in der

Länge und ein Meter im Umfang (32 Centimeter Durchmeſſer.)

Der Verkauf des Reiſigs geſchieht, wie bisher, nach Hunderten; Bruchtheile hievon

ſind nur mit einer Decimale, alſo von 10 zu 10 Wellen, zuläſſig.

Die Prügel ſind in die Reiſigwellen möglichſt gleichförmig zu vertheilen.

Das in Haufen (ungebunden) zum Verkauf kommende Reiſig iſt nach Normalwellen

zu ſchätzen und zu verrechnen.

5. Unter das Reiſig gehört alles Holz bis ausſchließlich 7 Centimeter (2,4 Zoll)

Durchmeſſer in der Mitte, alles ſtärkere Holz von 7 Centimeter Durchmeſſer in der

Mitte oder mehr iſt zum Grobholz (Scheit- oder Prügelholz) zu rechnen.

Stuttgart, den 8. Juli 1871.

Renner.
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b) Verfügung, betreffend die Competenz-Erweiterung des Hauptſteueramts Eßlingen.

Dem Hauptſteueramte Eßlingen iſt mit Wirkung vom 1. Auguſt d. J. an die

Ermächtigung ertheilt worden, Begleitzettel über zollbare Eiſenbahngüter nach Maßgabe

der §§ 66–69 des Vereinszollgeſetzes vom 10. Juli 1869 (Reg.Blatt S. 225.) zu

erledigen.

Dieß wird unter Bezugnahme auf § 1 lit. a. der Verfügung des Finanzmini

ſteriums vom 18. Januar 1870, betreffend mehrere Aenderungen in der Organiſation

der Zollſtellen im Innern des Königreichs (Reg.Blatt S. 140) zur allgemeinen Kennt

niß gebracht.

Stuttgart, den 6. Juli 1871.

Renner.

*MMA-Q/QMA"RYMA“WYM"WMA-WM

Gedruckt bei G. Haſſelbrink.



A9 PY 18.

N e gier un gs - Blatt

für das

Königreich Württemberg.

Ausgegeben Stuttgart Dienſtag den 18. Juli 1871.

Inhalt.

Königliche Dekrete Keine.

Verfügungen der Departements. Verfügung, betreffend die Umlage der Grund-, Gefäll-,

Gebäude- und Gewerbe-Steuer auf die erſten 6 Monate des Etats-Jahrs 1871–72.

I. Unmittelbare Königliche Dekrete.

Keine.

II. Verfügungen der Departements.

Des Finanz-Departements.

Des Steuer-Collegiums.

Verfügung, betreffend die Umlage der Grund-, Gefäll-, Gebäude- und Gewerbe-Steuer auf die

erſten 6 Monate des Etatsjahres 1871–72.

Nach dem Geſetz vom 5. Juli 1871 (Reg.Blatt S. 171) iſt die für die Etats

Jahre 1868–69 und 1869–70 verabſchiedete und ſofort in proviſoriſcher Weiſe auch bis

zum 30. Juni 1871 verwilligte Grund-, Gefäll-, Gebäude- und Gewerbe-Steuer mit

3,000,000 fl.

und einſchließlich des Zuſchlags – ſtatt der bisherigen 10% – im Be

trag vou 30% mit . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900000f.

Zuſammen alſo mit –- 3,900,000 fl.
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bis zum letzten Dezember 1871, ſomit auf die erſten 6 Monate des Etatsjahrs 1871

bis 1872 fortzuerheben.

Hieran haben, für das ganze Jahr berechnet, beizutragen:

%, das Grundeigenthum und die Gefälle,

nämlich

a) das Grundeigenthum . . . . . . . . . . . 2,750,452fl. –

b) die Gefälle . . . . . . . . . . . . . . 12,048 fl. –

–. 2,762,500 fl. –

%, die Gebäude . . . . . . . . . . . . . . 650,000 fl. –

%, die Gewerbe . . . . . . . . . . . . . . 487,500 fl. –

–. 3,900,000 fl. –

Hievon beträgt der Antheil auf 6 Monate. . . 1,950,000 fl. –

Mit Berückſichtigung der das Landeskataſter betreffenden Veränderungen, worüber

die Nachweiſungen den Oberämtern beſonders zugegangen ſind, und nach welchen nun

mehr auch der Amtskörperſchafts- und Ortsſteuerfuß richtig zu ſtellen iſt, berechnet ſich

a) das Grundkataſter nach dem Reinertrage auf . . . . 17,938,377 fl. 19 kr.

und

das Gefällkataſter auf . . . . . . . . . . . 78,574 fl. 54 kr.

–:. 18,016,952 fl. 13 kr.

demnach die Staatsſteuer für beide je auf 100 fl. Reinertrag zu

–. 15 fl. 19kr. 5Äghlr.

b) das Gebäudekataſter nach dem Kapitalwerth auf . . . 226,319,054fl. –

Und

die Staatsſteuer je auf 1000 fl. Kapitalwerth zu –:. 2 fl. 52kr. 1% hlr.

c) die Kataſteranſätze für die Gewerbeſteuer betragen. . . . 474,020 fl. 37 kr.

Zur Umlage der Steuerſumme von 487,500 fl. kommen daher auf 100 fl. Kataſter

anſatz . . . . . . . . . . . . . . – . 102 fl. 50 kr. 3Äghlr.

Nachdem hienach die Staatsſteuer auf die erſten 6 Monate von 1871–72 unter die

Oberamts-Bezirke auf die aus der Beilage erſichtliche Weiſe vertheilt worden iſt, werden
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die K. Oberämter angewieſen, unverweilt die Vertheilung der Steuern auf die einzelnen

Orte 2c. unter Zugrundlegung des Landeskataſters vorzunehmen, auch dafür zu ſorgen, daß

die Unteraustheilung auf die Steuerpflichtigen nach den verſchiedenen Kataſterzweigen, je

abgeſondert auf das Grund-, Gefäll-, Gebäude- und Gewerbe-Kataſter vollzogen werde.

In Beziehung auf die inſtruktionsgemäße Fortführung der Gebäude- und Gewerbe

ſteuer-Rollen, die rechtzeitige Vornahme des Steuerſatzes, die richtige Fortführung

der Oberamts-Ueberſichten, übereinſtimmend mit den Kanzlei-Exemplaren, ſowie

die Benützungsart des Steuerkataſters zu der Umlage der Körperſchafts-Anlagen, end

lich hinſichtlich der rechtzeitigen Unteraustheilung, der ſorgfältigen Ueberwachung des

Einzugs und der Ablieferung der Steuern werden die K. Oberämter auf die ihnen

hierüber ſchon früher ertheilten Weiſungen, insbeſondere in der Verfügung des Steuer

kollegiums vom 30. Juni 1848 (Reg.Blatt S. 301) verwieſen.

Stuttgart, den 11. Juli 1871.

Autenrieth.

Genehmigt von dem K. Finanz-Miniſterium den 14. Juli 1871.

Renner.
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V e r t h e il u n g

der

direkten Staatsſteuer

auf die Oberämter des Königreichs und die Staatskaſſe-Renten auf die

erſten 6 Monate des Etatsjahrs 1871–72.

Hauptbetrag
Oberämter. Grund- Gefäll- Gebäude- Gewerbe- –auf

Steuer. Saer eler Steuer. Jahresſteuer. 6 Monate.

fL ſl. fl. fl. fl. fl.

I. Neckarkreis.

Backnang. 36,067 - 7,534 6,464 | 50,065 | 25,032%

Beſigheim . 40,337 19 | 10,516 6,822 | 57,694 | 28,847

Böblingen. 39,312 36 9,503 7,575 | 56,426 | 28,213

Brackenheim . 40,970 102 7,928 3,704 | 52,704 | 26,352

Cannſtatt . 32,572 – 12,153 | 8,527 | 53,252 | 26,626

Eßlingen . 38,102 13 9,460 | 13,132 | 60,707 | 30,353%

Heilbronn . 42,384 37 | 19,491 | 22,995 | 84,907 | 42,453%

Leonberg . 54,407 42 | 11,957 5,584 | 71,990 | 35,995

Ludwigsburg . 51,217 1 14,992 8,613 | 74,823 | 37,411%

Marbach . 53,105 24 8,611 4,972 | 66,712 | 33,356

Maulbronn 36,767 - 7,602 3,576 | 47,945 | 23,972'2

Neckarſulm 51,340 - 9,811 6,535 67,686 33,843

Stuttgart, Stadt 9,288 2 | 81,403 | 61,358 152,051 | 76,025%

Stuttgart, Amt . 39,995 23 | 9,443 | 4,503 | 53,964 | 26,982

Vaihingen 38,468 42 8,168 4,308 | 50,986 | 25,493

Waiblingen . 40,739 - 8,227 4,540 | 53,506 | 26,753

Weinsberg 36,902 - 6,564 3,818 | 47,284 | 23,642

– 681,972 341 | 243,363 | 177,026 1,102,702551,351
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Hauptbetrag

es exaner. Ä | ÄÄÄTÄTTÄT
Jahresſteuer. 6 Monate.

f. ſ. fl. f. fl. fl.

II. Schwarzwald

kreis.

Balingen . 36,783
- 7,931 7,503 52,217 | 26,108%

Calw 26,037 88 8,963 6,521 41,609 | 20,804%

Freudenſtadt . 30,435 10 6,302 5,520 | 42,267 | 21,133%

Herrenberg 47,629 9 8,538 3,354 | 59,530 | 29,765

Horb . 33,064 106 8,622 3,877 | 45,669 | 22,834%

Nagold 29,008 52 8,551 5,417 | 43,028 | 21,514

Neuenbürg 18,632 288 5,732 5,444 | 30,096 | 15,048

Nürtingen. 36,696 - 8,188 5,220 | 50,104 | 25,052

Oberndorf. 28,058 5 6,255 4,465 38,783 | 19,391%

Reutlingen 41,298 507 | 14,966 | 15,948 | 72,719 | 36,359%

Rottenburg 46,814 18 | 11,007 5,635 | 63,474 | 31,737

Rottweil . 44,656 - 8,119 5,971 | 58,746 | 29,373

Spaichingen . 25,828 - 3,691 3,260 | 32,779 | 16,389%

Sulz . 32,134 - 4,830 2,925 | 39,889 | 19,944%

Tuttlingen. 34,359 – 5,816 5,518 45,693 22,846%

Tübingen . 38,381 50 | 13,073 7,434 58,938 | 29,469

Urach . 35791
- 8167 8,343 | 52,301 | 26,150%

- 585,603 1,133 | 138,751 | 102,355 827,842 413,921
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Hauptbetrag

oderner | ÄÄÄÄTTA
Jahresſteuer. 6 Monate.

fl. f. f. fl. fl. fl.

III. Jart kreis.

Aalen . . . . . | 26,670 - 6,583 4,631 | 37,884 | 18,942

Crailsheim . . . | 33,812 72 5,199 4,871 | 43,954 | 21,977

Ellwangen . . . 47,094 5 7,419 6,432 | 60,950 | 30,475

Gaildorf . . . . | 35,174 - 4,390 3,249 | 42,813 | 21,406%

Gerabronn . . . | 72,827 - 7,549 5,704 | 86,080 | 43,040

Gmünd . . . . 32,221 - 6,560 | 10,797 49,578 | 24,789

Hall . . . . . | 59,182 6,274 7,917 7,008 | 80,381 | 40,190%

Heidenheim . . . | 45,604 – | 11,879 9,847 | 67,330 | 33,665

Künzelsau . . . | 53,333 - 7,470 5,527 | 66,330 | 33,165

Mergentheim . . . | 61,575 - 8,116 5,775 | 75,466 | 37,733

Neresheim . . . 41,564 20 5,771 4,208 | 51,563 | 25,781%

Oehringen . . . 72,920 - 9,408 6,016 | 88,344 | 44,172

Schorndorf . . . 30,576 - 7,142 4,112 | 41,830 | 20,915

Welzheim . . . . 28,378 248 4,475 2,685 | 35,786 | 17,893

– : 640,930 6,619 | 99,878 | 80,862 828,289 414,144%
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Hauptbetrag

Oberämter. Grund- Gefäll- Gebäude- Gewerbe- TUTT

Steuer. Steuer. Steuer. Steuer. Jahresſteuer. 6 Monat.

f. ſ. fl. ſl. fl. T

IV. Donaukreis.

Biberach 71,111 5 13,236 9,956 | 94,308 | 47,154

Blaubeuren 40,016 Z 6,944 4,604 | 51,567 | 25,783%

Ehingen 64,878 - 9,662 5,843 | 80,383 40,191%

Geislingen 35,906 23 8,424 | 10,719 | 55,072 | 27,536

Göppingen 48,593 8 11,757 | 15,919 | 76,277 38,138%

Kirchheim . 44,394 5 9,441 7,659 61,499 | 30,749%

Laupheim . 44,537 - 8,896 5,074 58,507 | 29,253%

Leutkirch 51,664 – 8,384 | 4,883 | 64,931 | 32,465%

Münſingen 37,407 1 6,628 4,634 | 48,670 | 24,335

Ravensburg . 63,849 56 | 16,195 9,421 89,521 | 44,760%

Riedlingen 63,781 – | 12,547 | 5,991 | 82,319 | 41,159%

Saulgau . 66,103 - 10,048 6,123 | 82,274 | 41,137

Tettnang . d 44,451 - 8,244 4,940 | 57,635 | 28,817%

Ulm . . . . . 57,037 – | 19,808 | 20,746 | 97,591 | 48,795%

Waldſee 62,232 72 | 11,141 4,832 | 78,277 | 39,138%

Wangen 45,988 2 6,653 5,913 | 58,556 | 29,278

- 841,947 175 | 168,008 | 127,257 1,137,387 568,693%

V. Staatskaſſerenten - 3,780 - - 3,780 1,890

Zuſammen – :- 2,750452 | 12.048 | 650,000 | 487,500 |3,900,0001,950,000
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Die unterm 7. Juli 1871 zu Berlin ausgegebene Nummer 31 des Reichsgeſetzblatts enthält:

das Geſetz, betreffend die Penſionirung und Verſorgung der Militärperſonen des Reichsheeres

und der Kaiſerlichen Marine, ſowie die Bewilligungen für die Hinterbliebenen ſolcher Perſo

nen. Vom 27. Juni 1871.

Die unterm 5. Juli 1871 zu Berlin ausgegebene Nummer 32 des Reichsgeſetzblatts enthält:

1) eine Verordnnng, betreffend den Dienſteid der unmittelbaren Reichsbeamten. Vom 29. Juni

1871.

2) eine Bekanntmachung, betreffend die Ergänzung der unterm 19. Juni d. J. erlaſſenen

Vorſchriften zur Ausführung des Reichsgeſetzes vom 8. Juni d. J. über die Inhaber

papiere mit Prämien (Reichsgeſetzbl. S. 255). Vom 1. Juli 1871.

3) die Ernennung einer Anzahl Conſuln des Deutſcheu, Reichs.

4) die Ertheilung der Exequatur an den Herrn H. Seckel in Frankfurt a. M. als Conſul

der Republik Chile.

Die unterm 12. Juli 1871 zu Berlin ausgegebene Nummer 33 des Reichsgeſetzblatts enthält:

1) das Geſetz, betreffend die Verleihung von Dotationen in Anerkennung hervorragender, im

letzten Kriege erworbener Verdienſte. Vom 22. Juni 1871.

2) eine Verordnung, betreffend die Kautionen der bei der Militär- und der Marine-Verwaltung

angeſtellten Beamten. Vom 5. Juli 1871. -

3) eine Bekanntmachung, betreffend die zweite Ergänzung der unterm 19. Juni d. J. er

laſſenen Vorſchriften zur Ausführung des Reichsgeſetzes vom 8. Juni d. J. über die In

haberpapiere mit Prämien (Reichsgeſetzblatt S. 255). Vom 10. Juli 1871.

ÄYA“Yºyº YVA-MWA“YMA"WMA
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PW 19.

Nie gi er um gs - Blatt

für das

Königreich Württemberg.

Ausgegeben Stuttgart Freitag den 21. Juli 1871.

- I n b a lt.

"Königliche Dekrete. Geſetz, betreffend die Ausgabe von weiterem Staatspapiergeld. – Geſetz, be

treffend die Erhöhung der Notariats-, Erbſchafts- und Vermächtnißſporteln.

Unmittelbare Königliche Dekrete.

A) Geſetz,

betreffend die Ausgabe von weiterem Staatspapiergeld.

K a rl

von Gottes Gnaden König von Württemberg.

Nach Anhörung Unſeres Geheimen Rathes und unter Zuſtimmung Unſerer

getreuen Stände verordnen und verfügen Wir, wie folgt:

Art. 1.

Das Finanzminiſterium iſt ermächtigt, in Verbindung mit dem ſtändiſchen Aus

ſchuſſe, beziehungsweiſe der ſtändiſchen Schuldenverwaltungs-Commiſſion weiteres Papier

geld im Betrag von 3 Millionen Gulden in Abſchnitten von 10 Gulden anfertigen und

in Umlauf ſetzen zu laſſen.

Art. 2.

Auf das nach Artikel 1 dieſes Geſetzes weiter auszugebende Papiergeld finden die
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Art. 2–5 des Geſetzes vom 1. Juli 1849, betreffend die Ausgabe von Staatspapier

geld (Reg.Blatt S. 265), und der Art. 1 des Nachtrags zu dem eben genannten Geſetze

vom 10. Mai 1850 (Reg.Blatt S. 235) gleichfalls Anwendung, auch iſt für dasſelbe

der Einlöſungsfonds mitbeſtimmt, über welchen in Art. 2 des letzteren Geſetzes und in

den Art. 1 und 2 des Geſetzes vom 17. September 1855, betreffend den Fonds für

Einlöſung des Staatspapiergelds (Reg.Blatt S. 198), Anordnung getroffen iſt.

Unſer Finanzminiſter iſt unter Mitwirkung der ſtändiſchen Schuldenverwaltungs

behörde mit der Vollziehung dieſes Geſetzes beauftragt. -

Gegeben. Schloß Friedrichshafen, den 16. Juli 1871.

K a r l.

Der Finanz-Miniſter:

Renner. Auf Befehl des Königs,

Der Cabinets-Chef:

Egloffſtein.

B) Geſetz,

betreffend die Erhöhung der Notariats-, Erbſchafts- und Vermächtnißſporteln.

K a rl

von Gottes Gnaden König von Württemberg.

Nach Anhörung Unſeres Geheimen Raths und unter Zuſtimmung Unſerer

getreuen Stände verordnen und verfügen. Wir, wie folgt:

- Artikel 1.

Die Notariatsſporteln werden um ein Viertheil, die Erbſchafts- und Vermächtniß

ſporteln um die Hälfte ihres bisherigen Betrags (Geſetze vom 4. Juli 1842 und vom

23. Juni 1828) erhöht, ſoweit nicht die Artikel 2 und 5 Ausnahmen enthalten.

Artikel 2.

Von der Erhöhung ausgeſchloſſen ſind die Sporteln

1) für die Vornahme von Eventualtheilungen;
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2) für die Stellung, Reviſion und Abhör von Vormundſchaftsrechnungen.

Artikel 3.

Der in den bisherigen Vorſchriften feſtgeſetzte niederſte und höchſte Betrag der

Sportel erhöht ſich gleichfalls nach Maßgabe des Artikels 1, ſoweit nicht in den Ar

tikeln 4 und 5 beſondere Beſtimmungen gegeben ſind.

Artikel 4.

Die Vorſchrift des Artikels 8 des Geſetzes vom 4. Juli 1842, daß bei den dort

bezeichneten Geſchäften die Sporteln einen beſtimmten Betrag nicht überſteigen dürfen,

wird aufgehoben.

Artikel 5.

Die bei Exemten anzuſetzende Sportel für die Vornahme der Obſignation wird

auf 5 bis 30 fl., für die Vornahme einer Reſignation, nach welcher wieder obſignirt

werden muß, auf 2 bis 15 fl. erhöht.

Die Sportel für Teſtamentseröffnung wird auf 1 bis 15 fl. feſtgeſetzt.

Artikel 6.

Die Beſtimmungen dieſes Geſetzes finden auf alle vom 1. Juli 1871 an anfallen

den Geſchäfte, Erbſchaften und Vermächtniſſe Anwendung.

Unſere Miniſterien der Juſtiz und der Finanzen ſind mit der Vollziehung dieſes

Geſetzes beauftragt.

Gegeben. Schloß Friedrichshafen, den 18. Juli 1871.

K a r l.

Der Juſtiz-Miniſter:

Mittnacht.

Der Finanz-Miniſter: -

Renner. Auf Befehl des Königs,

Der Kabinets-Chef:

Egloffſtein.

*MMA-Q/WA“RMMA“VW-WMQ-MyA

Gedruckt bei G. Haſſelbrink.
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PW 20.

Ni e gi e r u n gs - Blatt

für das

Königreich Württemberg.

Ausgegeben Stuttgart Dienſtag den 1. Auguſt 1871.

J nh a lt.

Königliche Dekrete Geſetz, betreffend die Beſtreitung des Aufwands für außerordentliche Militär

bedürfniſſe. – Geſetz, betreffend die Errichtung einer Notenbank.

Unmittelbare Königliche Dekrete.

A) Geſetz,

betreffend die Beſtreitung des Aufwands für außerordentliche Militärbedürfniſſe.

K a rl

von Gottes Gnaden König von Württemberg.

Nach Anhörung Unſeres Geheimen Raths und unter Zuſtimmung Unſerer ge

treuen Stände verordnen und verfügen. Wir wie folgt:

Art. 1.

Zu Beſtreitung des außerordentlichen Militäraufwands wird den Miniſterien des

Kriegsweſens und der Finanzen zu den durch die Geſetze vom 26. Juli und 27. Oktober

1870 und vom 16. Januar 1871 bewilligten Krediten die weitere Summe von 844,000 fl.

zur Verfügung geſtellt, welche nach Maßgabe des wirklichen Erforderniſſes von den Er

löſen aus den Pferdeverkäufen und den franzöſiſchen Kriegsentſchädigungsgeldern zu

decken iſt.
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Art. 2.

Gegenwärtiges Geſetz iſt durch Unſere Miniſterien des Kriegsweſens und der

Finanzen zu vollziehen.

Gegeben Schloß Friedrichshafen, den 24. Juli 1871.

K a r l.

Der Kriegs-Miniſter:

v. Suckow.

Der Finanz-Miniſter:

Renner. Auf Befehl des Königs,

Der Cabinets-Chef:

Egloffſtein.

B) Geſetz,

betreffend die Errichtung einer Notenbank.

K a rl

von Gottes Gnaden König von Württemberg.

Nach Anhörung Unſeres Geheimen Rathes und unter Zuſtimmung Unſerer

getreuen Stände verordnen und verfügen. Wir, wie folgt:

Art. 1.

Die K. Staatsregierung wird ermächtigt, einer Aktiengeſellſchaft die Befugniß zur

Ausgabe von Banknoten unter nachſtehenden Beſtimmungen zu ertheilen:

Die Geſellſchaft hat ihren Hauptſitz in Stuttgart, ſie kann Filialen an andern

Plätzen errichten.

- Art. 2.

Die von der Geſellſchaft gegründete Bank darf nur folgende Geſchäfte betreiben:

1) ſie diskontirt, kauft und verkauft Wechſel oder denſelben gleichſtehende wechſel

mäßige Anweiſungen, welche nicht über drei Monate laufen und in der Regel

drei, in keinem Falle aber weniger als zwei notoriſch gute Unterſchriften tragen;
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2) ſie kauft, ſoweit ſolches zu Beſchaffang ihrer Baarmittel erforderlich iſt, und ver

kauft Gold und Silber, gemünzt und in Barren;

3) ſie gewährt verzinsliche Darlehen, jedoch nur auf die Dauer von längſtens drei

Monaten und gegen Verpfändung:

a) von Gold und Silber in Barren, gemünztem Gold und Silber;

b) von anerkannt ſoliden, voll einbezahlten Werthpapieren, die eigenen Aktien der

Bank ausgenommen;

c) von Wechſeln der unter Ziffer 1 bezeichneten Art;

dem Miniſterium des Innern bleibt vorbehalten, beſtimmte Werthpapiere

zeitweilig von der Belehnung durch die Bank auszuſchließen;

4) die Bank beſorgt die Einkaſſirung und die Auszahlung von Geldern, letzteres

unter der Vorausſetzung vollſtändiger Deckung durch den Auftraggeber; auch darf

ſie Gelder und zur Einkaſſirung beſtimmte Forderungen in Rechnung annehmen,

ohne jedoch für die hiedurch entſtehenden Guthaben Dritter Zinſen zu vergüten.

Art. 3.

Andere als die im Art. 2 bezeichneten Geſchäfte darf die Geſellſchaft nicht betreiben,

jedoch iſt zur Sicherung oder Realiſirung eigener Forderungen der Ankauf und Wieder

verkauf von Grundeigenthum, Waaren oder Werthpapieren, ſowie zum Zweck des eigenen

Dienſtes der Erwerb eines Grundſtückes nicht ausgeſchloſſen.

Art. 4.

Der Geſammtbetrag der auszugebenden Banknoten darf das Dreifache des einge

zahlten und durch die Bilanz als noch vorhanden nachgewieſenen Aktienkapitals, jeden

falls aber die Summe von fünfzehn Millionen Gulden nicht überſteigen.

Art. 5.

Die Ausgabe von Banknoten in Stücken unter zehn Gulden iſt unſtatthaft.

Von dem Betrage der auszugebenden Banknoten darf höchſtens die Hälfe in Stücken

von weniger als fünfunddreißig Gulden beſtehen.

Die Banknoten müſſen mit fortlaufenden Nummern, Ort und Datum der Aus

ſtellung verſehen ſein, den Betrag, auf welchen ſie lauten, in Worten angeben, auch die

Verpflichtung der Bank enthalten, dieſen Betrag jedem Inhaber gegen Rückgabe der Note

in groben Münzen des Landesmünzfußes zu bezahlen.
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Jede Note muß in der die Geſellſchaft verpflichtenden Weiſe von dem Vorſtande ge

zeichnet ſein (Handelsgeſetzbuch Art. 210 und 229) und außerdem die von dem Aufſichts

rathe geübte Ueberwachurg der Notenausgabe erkennen laſſen.

Jede Ausgabe von Banknoten iſt zuvor öffentlich bekannt zu machen und es ſind

in der Bekanntmachung der Geſammtbetrag der auszugebenden Noten, die Beträge, auf

welche dieſelben lauten, ſowie das Datum der Ausſtellung anzugeben.

Art. 6.

Die Bank iſt verpflichtet, die von ihr ausgegebenen Banknoten in allen Fällen

zum Nennwerthe als Zahlung anzunehmen, auch dieſelben an jedem Werktage mindeſtens

während fünf Tagesſtunden, welche in öffentlicher Bekanntmachung zu bezeichnen ſind,

gegen grobe (Courant-) Münzen des Landesmünzfußes einzulöſen.

Die Annahme ſowie die Einlöſung darf keinem Inhaber verweigert werden, ſelbſt

wenn angezeigt wäre, daß die Banknoten auf irgend eine Weiſe dem rechtmäßigen Be

ſitzer abhanden gekommen ſind.

Art. 7.

Abgenützte, zerſtückelte und ſonſt beſchädigte Noten hat die Bank als Zahlung an

zunehmen, ſowie gegen baares Geld umzuwechſeln, wenn die Aechtheit und der Werth

betrag unzweifelhaft zu erkennen ſind und die Ueberzeugung erlangt wird, daß kein Miß

brauch mit den fehlenden Stücken geſchehen kann.

Erſatz für vernichtete Noten der Bank kann von derſelben nicht gefordert werden.

Art. 8.

Der Gegenwerth der von der Bank ausgegebenen Noten muß jederzeit mindeſtens

zu einem Dritttheile in groben Münzen der Landeswährung, für den auf dieſe Weiſe

nicht gedeckten Betrag in Wechſeln der in dem Art. 2 bezeichneten Art oder in Gold

und Silberbarren bei der Bank vorhanden ſein.

Art. 9.

Die in dem Art. 2 unter Ziffer 4 bezeichneten Schuldbeträge der Bank müſſen

gleichfalls mindeſtens zu einem Drittheile durch grobe Münzen der Landeswährung, im

Uebrigen durch Wechſel der in Art. 2 bezeichneten Art oder durch Gold- oder Silber

barren gedeckt ſein.
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Art. 10.

Der Vorſtand der Aktiengeſellſchaft hat nach näherer Vorſchrift des Miniſteriums

des Innern alljährlich die Bilanz, ſowie in der erſten Hälfte jedes Monats einen Bank

ausweis in den für die Bekanntmachungen der Geſellſchaft beſtimmten Blättern (Art.

209 Ziffer 12 des deutſchen Handels-Geſetzbuchs) zu veröffentlichen, aus welchem der

wirkliche Stand der Aktiven und Paſſiven am Schluſſe des abgelaufenen Monats, die

Summe der umlaufenden Noten und die Erfüllung der Vorſchriften der Art. 8 und 9

erſichtlich iſt.

Auf dieſe Darſtellungen findet die Vorſchrift in Art. 249 des deutſchen Handels

geſetzbuchs Anwendung.

Art. 11.

Die Mitglieder des Vorſtandes, welche den Vorſchriften dieſes Geſetzes entgegen

handeln, haften perſönlich und ſolidariſch für den dadurch entſtandenen Schaden.

Daſſelbe gilt von den Mitgliedern des Aufſichtsraths, wenn mit ihrem Wiſſen und

ohne ihr Einſchreiten ein ſolches Zuwiderhandeln ſtattgefunden hat.

Art. 12.

Die Geſellſchaft iſt berechtigt, die von ihr ausgegebenen Noten durch öffentliche Be

kanntmachung einzurufen und einzulöſen oder gegen neue, von den früheren ſich deutlich

unterſcheidende Noten umzutauſchen.

Die öffentliche Aufforderung muß ſich auf alle früher ausgegebenen Noten von

gleichem Betrage erſtrecken und es müſſen bei einem beabſichtigten Umtauſche in der zu

erlaſſenden Aufforderung die Unterſcheidungsmerkmale der neuen von den alten Noten

genau angegeben ſein.

Die Einrufung muß unter einer Präkluſivfriſt von mindeſtens ſechs Monaten

in dem Centralblatte für gerichtliche Bekanntmachungen (Geſetz vom 13. März 1868,

betreffend die Kraftloserklärung von Inhaberpapieren, Art. 21), ſowie in den für die

ſonſtigen Bekanntmachungen der Geſellſchaft beſtimmten Blättern (Art. 209, Ziff. 12

des deutſchen Handelsgeſetzbuchs) mindeſtens drei Mal erfolgen.

Art. 13.

Für die innerhalb der in dem Art. 12 bezeichneten Friſt nicht eingelieferten Bank

noten hört die ordentliche Einlöſungspflicht (Art. 6) auf; ſie verlieren ihre Eigenſchaft

als Banknoten. Dieſelben behalten jedoch die Geltung einfacher Schuldſcheine auf den
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Inhaber. Das Forderungsrecht aus denſelben erliſcht durch Verjährung mit dem Ab

laufe von fünf Jahren von dem Tage an, an welchem die Friſt für die ordentliche Ein

löſung aufgehört hat. Dieſe Verjährungszeit iſt auf den Banknoten anzugeben.

Art. 14.

Die Befugniß zur Ausgabe von Banknoten erliſcht mit dem Ablaufe von 25 Jah

ren, ſie unterliegt auch binnen dieſer Zeit den etwa erfolgenden, das Bankweſen regeln

den geſetzlichen Vorſchriften, ohne daß der Bank ein Anſpruch auf Entſchädigung er

wüchſe.

Art. 15.

Die Bank iſt verpflichtet, von dem jährlichen Reingewinne, ſoweit er 5 Prozent des

eingezahlten Aktienkapitals überſteigt, dem Staate 33% Prozent zu überlaſſen.

Art. 16.

Der Vorſtand der Geſellſchaft iſt verpflichtet, den Beauftragten des Miniſteriums

des Innern auf Verlangen Auskunft über die Verwaltung und den Geſchäftsbetrieb zu

ertheilen, die Einſicht in die Bücher und Schriften zu geſtatten, auch die Beſtände an

Banknoten und Werthen aller Art vorzuweiſen.

Unſere Miniſterien der Juſtiz und des Innern ſind mit der Vollziehung dieſes

Geſetzes beauftragt.

Gegeben Schloß Friedrichshafen den 24. Juli 1871.

K a r l.

Für den Juſtiz-Miniſter:

Cronmüller.

Für den Miniſter des Innern:

Fleiſchhauer. Auf Befehl des Königs,

Der Kabinets Chef:

Egloffſtein.

“MA «a" e "v“,«X v“vº.","VW v„Q“A.

G e dr u cft bei G. H aſſ e l br in f.
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Königreich Württemberg.

Ausgegeben Stuttgart Montag den 14. Auguſt 1871.

-

Inhalt.

Königliche Dekrete Keine.

Verfügungen der Departements. Verfügung, betreffend die Einführung der Militär-Erſatz

Inſtruktion vom 26. März 1868 im Königreich Württemberg.

I. Unmittelbare Königliche Dekrete

Keine.

II. Verfügungen der Departements.

Der Departements des Innern und des Kriegsweſens.

Der Miniſterien des Innern und des Kriegsweſens.

Verfügung, betreffend die Einführung der Militär-Erſatz-Inſtruktion vom 26. März 1868

im Königreich Württemberg.

Mit Allerhöchſter Genehmigung Seiner Majeſtät des Königs wird in Voll

ziehung der Artikel 2 und 10 der Militärkonvention vom *%5. November 1870 die

zu dem Reichsgeſetze über die Verpflichtung zum Kriegsdienſt vom 9. November 1867

gehörige Militär-Erſatz-Inſtruktion vom 26. März 1868 nebſt Anlagen und mit den

nachfolgenden beſonderen Beſtimmungen zur Verkündigung gebracht:
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1. Die Aushebung des Jahres 1871, an welcher außer den konkurrirenden älteren

Pflichtigen die Altersklaſſen “Ä“ Theil zu nehmen haben, findet nach den Be

ſtimmungen der Militär-Erſatz-Inſtruktion ſtatt und iſt hiebei insbeſondere Z. 10 der

Ausführungsverordnung zu derſelben zu beachten.

2. Die Erſatzbehörde dritter Inſtanz wird im Königreich Württemberg durch den

Oberrekrutirungsrath gebildet; die oberſte Leitung der Erſatzangelegenheiten ſteht den

Miniſterien des Innern und des Kriegs gemeinſchaftlich als vierter Inſtanz zu.

3. Für die bei den Aushebungen der Jahre 1869 und 1870 wegen Familienver

hältniſſe zurückgeſtellten Württemberger kann – falls der Zurückſtellungsgrund am

Tage der Loosziehung des Jahres 1871 und 1872 noch fortdauert – die Zurück

ſtellung wiederholt beanſprucht werden.

Näheres über das hiebei einzuhaltende Verfahren wird durch die Erſatzbehörde dritter

Inſtanz bekannt gegeben werden.

Stuttgart, den 6. Auguſt 1871.

Für den Miniſter des Innern: Der Kriegs-Miniſter:

Fleiſchhauer. v. Suckow.

«RYAME Awa“Q/QA“MM“VM“QAMA

Gedruckt bei G. Haſſel br in k.
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Regierungs - Blatt
für das

Königreich Württemberg.

Ausgegeben Stuttgart Donnerſtag den 17. Auguſt 1871.

Jn halt.

Königliche Dekrete Keine.

Verfügungen der Departements. Verfügung, betreffend die Einführung der Verordnung über

die Organiſation der Landwehrbehörden und die Dienſtverhältniſſe der Mannſchaften des Beurlaub

tenſtandes vom 5. September 1867.

I. Unmittelbare Königliche Dekrete.

Keine.

II. Verfügungen der Departements.

Der Departements des Innern und des Kriegsweſens.

Der Miniſterien des Innern und des Kriegsweſens.

Verfügung, betreffend die Einführung der Verordnung über die Organiſation der Landwehrbehörden

und die Dienſtverhältniſſe der Mannſchaften des Beurlaubtenſtandes

vom 5. September 1867.

Mit Allerhöchſter Genehmigung Seiner Majeſtät des Königs wird in Voll

ziehung der Artikel 2 und 10 der Militärkonvention vom *%. November 1870 die

Verordnung, betreffend die Organiſation der Landwehrbehörden und die Dienſtverhält
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niſſe der Mannſchaften des Beurlaubtenſtandes vom 5. September 1867 durch gegen

wärtige Verfügung zur Verkündigung gebracht.

Stuttgart, den 6. Auguſt 1871.

Für den Miniſter des Innern: Der Kriegs-Miniſter

Fleiſchhauer. v. Suckow.
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Königreich Württemberg.
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Inhalt.

Königliche Dekrete Keine.

Verfügungen der Departements. Bekanntmachung, betreffend den Verein zur Fürſorge für

entlaſſene Strafgefangene. – Verfügung, betreffend die Anordnung neuer Abgeordnetenwahlen für

die Oberamtsbezirke Laupheim und Saulgau. – Bekanntmachung, betreffend die Vergütungstaxen

für die militäriſchen Quartier-, Vorſpann- und Botenleiſtungen pro 1. Juli 1871 bis 1872.

I. Unmittelbare Königliche Dekrete.

Keine.

II. Verfügungen der Departements.

A) Des Departements des Innern.

Des Miniſteriums des Innern.

a) Bekanntmachung, betreffend den Verein zur Fürſorge für entlaſſene Strafgefangene.

Seine Königliche Majeſtät haben vermöge Höchſter Entſchließung vom 30. v. M.

dem Verein zur Fürſorge für entlaſſene Strafgefangene auf den Grund der vorgelegten

Statuten das Recht der juriſtiſchen Perſönlichkeit in Gnaden verliehen, was hiemit
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unter dem Anfügen öffentlich bekannt gemacht wird, daß der Verein ſeinen rechtlichen

Wohnſitz in Stuttgart hat.

. Auguſt 1871.Stuttgart, den 2. Auguſt Für den Miniſter:

Fleiſchhauer.

b) Verfügung, betreffend die Anordnung neuer Abgeordnetenwahlen für die Oberamtsbezirke

Laupheim und Saulgau.

Nachdem die Abgeordnetenwahlen für die Oberamtsbezirke Laupheim und Saul

gau von der Kammer der Abgeordneten für ungiltig erklärt worden ſind, wird hiemit

auf höchſten Befehl. Seiner Königlichen Majeſtät Nachſtehendes verfügt:

1. In den Oberamtsbezirken Laupheim und Saulgau ſind neue Abgeordneten

wahlen vorzunehmen.

2. Die Commiſſionen für Entwerfung und Fortführung der Wählerliſten haben

unverweilt für Richtigſtellung der letzteren Sorge zu tragen.

3. Der im Art. 7 des Wahlgeſetzes vom 26. März 1868 angeordnete öffentliche

Aufruf derjenigen Wahlberechtigten, welche nicht von Amtswegen in die Wählerliſten

aufzunehmen ſind, zur Anmeldung ihres Wahlrechts iſt alsbald von dem Oberamt im

Bezirksblatt und von den Ortsvorſtehern in den einzelnen Gemeinden auf ortsübliche

Weiſe zu erlaſſen.

4. Die Wählerliſten müſſen längſtens 10 Tage vom Erſcheinen gegenwärtiger

Verfügung im Regierungsblatt an gerechnet, ſomit ſpäteſtens am 31. Auguſt, vollendet

ſein, ſodann während eines unmittelbar anſchließenden Zeitraums von 6 Tagen, alſo

bis 6. September einſchließlich auf dem Rathhauſe zur allgemeinen Einſicht aufgelegt

werden.

Längſtens binnen 3 Tagen von Erhebung etwaiger Vorſtellungen gegen die Wähler

liſte an gerechnet haben die Commiſſionen hierüber Beſchluß zu faſſen, ſpäteſtens am

21. Tage nach dem Erſcheinen des gegenwärtigen Wahlausſchreibens, am 11. September,

haben die Ortsvorſteher die Wählerliſten ſammt den Akten über beanſtandete Wahl

berechtigungen dem Oberamt einzuſenden.
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5. Die Wahlen ſelbſt ſind genau 30 Tage nach dem Erſcheinen gegenwärtiger

Verfügung im Regierungsblatte alſo

am Mittwoch den 20. September d. J.

in allen Abſtimmungsbezirken gleichzeitig vorzunehmen.

Die Bekanntmachung des Tags der Wahl, des Beginns und des Schluſſes der

Wahlhandlung hat in jeder Gemeinde ſpäteſtens am 17. September auf ortsübliche

Weiſe zu erfolgen.

6. Die Abſtimmungsbezirke und Abſtimmungsorte ſind

I.

II.

III.

IV.

WI.

VII.

II.

im Oberamt Laupheim:

Laupheim, Bauſtetten, Bühl mit dem Abſtimmungsorte Laupheim;

Dietenheim, Illerrieden, Oberbalzheim, Regglisweiler, Sieſſen, Sinningen,

Unterbalzheim, Wangen mit dem Abſtimmungsort Dietenheim;

Hüttisheim, Bihlafingen, Dorndorf, Oberholzheim, Steinberg, Schnürpflingen,

Weinſtetten mit dem Abſtimmungsort Hüttisheim;

Mietingen, Baltringen, Sulmingen, Walpertshofen mit dem Abſtimmungsort

Mietingen;

Schwendi, Bußmannshauſen, Großſchaffhauſen, Orſenhauſen, Roth, Schönebürg,

Wain mit dem Abſtimmungsorte Schwendi;

Stetten, Achſtetten, Bronnen, Burgrieden, Dellmenſingen mit dem Abſtimmungs

ort Stetten;

Wiblingen, Altheim, Donauſtetten, Gögglingen, Oberkirchberg, Unterkirchberg,

Unterweiler mit dem Abſtimmungsort Wiblingen.

im Oberamt Saulgau:

Saulgau, Bolſtern, Bondorf, Braunenweiler, Haid, Hochberg mit dem Abſtim

mungsort Saulgau; -

Mengen, Blochingen, Ennetach, Heudorf, Scheer mit dem Abſtimmungsorte

Mengen;
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III. Hohentengen, Beizkofen, Bremen, Eichen, Enzkofen, Friedberg, Günzkofen, Oel

kofen, Urſendorf, Völlkofen, Wolfartsweiler mit dem Abſtimmungsort Hohen

tengen;

IV. Herbertingen, Fulgenſtadt, Großtiſſen, Minterkingen, Moosheim mit dem Ab

ſtimmungsorte Herbertingen;

V. Musbach, Allmannsweiler, Bierſtetten, Ebersbach, Geigelbach, Lampertsweiler,

Reichenbach, Renhardsweiler mit dem Abſtimmungsorte Musbach;

VI. Altshauſen, Blönried, Boms, Ebenweiler, Eichſtegen, Unterwaldhauſen mit dem

Abſtimmungsorte Altshauſen; -

VII. Königseggwald, Fleiſchwangen, Guggenhauſen, Hoßkirch, Hüttenreute, Jettkofen,

Laubbach, Pfrungen, Riedhauſen mit dem Abſtimmungsorte Königseggwald.

7. Für die Wahl der den Wahlvorſtehern der einzelnen Abſtimmungsbezirke zu

der Wahlhandlung beizugebenden zwei von den vereinigten bürgerlichen Collegien des

Abſtimmungsorts aus ihrer Mitte zu beſtellenden Urkundsperſonen iſt rechtzeitig Sorge

zu tragen.

Im Uebrigen wird Behufs geſetzmäßiger Durchführung des Wahlgeſchäfts auf die

Beſtimmungen des Wahlgeſetzes vom 26. März 1868 und auf die Miniſterial-Ver

fügungen vom 20. April 1868 und 4. November 1870 zur Nachachtung hingewieſen.

Stuttgart, den 19. Auguſt 1871.

Für den Miniſter des Innern:

Der Miniſter des Kirchen- und Schulweſens:

Geßler.

B) Der Departements des Innern und des Kriegsweſens.

Der Miniſterien des Innern und des Kriegsweſens.

Bekanntmachung, betreffend die Vergütungstaxen für die militäriſchen Quartier-, Vorſpann- und

Botenleiſtungen pro 1. Juli 1871 bis 1872.

In Gemäßheit des Art. 27 des Geſetzes vom 18. Juni 1864 wird hiemit ver

öffentlicht, daß für die militäriſchen Quartier-, Vorſpann- und Botenleiſtungen diejenigen
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Vergütungstaxen pro 1. Juli 1871–72 aus den Militärkaſſen bezahlt werden, welche

in der Bekanntmachung der K. Miniſterien des Innern und des Kriegsweſens vom

25. Juni 1864 (Reg.Blatt S. 104–106), ſowie in der Bekanntmachung vom 19. No

vember 1867 (Reg.Blatt S. 108) enthalten ſind.

Stuttgart, den 9. Auguſt 1871.

Für den Miniſter des Innern:

Der Miniſter des Kirchen- und Schulweſens: Für den Kriegs-Miniſter:

Geßler. Oberſt Wundt.
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Die am 12. Auguſt 1871 zu Berlin ausgegebene Nummer 34 des Reichsgeſetzblattes enthält:

1) das Geſetz, betreffend die Beſtellung des Bundesoberhandelsgerichts zum oberſten Gerichtshofe

für Elſaß und Lothringen. Vom 14. Juni 1871;

2) die Kaiſerliche Verordnung, betreffend die Aenderung einiger in der Verordnung vom 29. Juni

1869 (Bundesgeſetzblatt S. 285) über die Kautionen der Poſtbeamten enthaltenen Beſtimmungen.

Vom 14. Juli 1871; -

3) den Allerhöchſten Erlaß vom 3. Auguſt 1871, betreffend die Bezeichnung der Behörden und Be

amten des deutſchen Reichs, ſowie die Feſtſtellung des Kaiſerlichen Wappens und der Kaiſerlichen

Standarte;

4) die Kaiſerliche Ernennung von Räthen des oberſten Gerichtshofes für Handelsſachen in Leipzig;

5) die Kaiſerliche Ernennung des Vorſitzenden und der Räthe des Bundesamtes für das Heimaths

weſen in Berlin;

6) die Ernennung eines Generalkonſuls des deutſchen Reichs für Großbritannien und Irland und

einer größeren Anzahl von Konſuln des deutſchen Reichs; -

7) die Ernennung eines Generalkonſuls des deutſchen Reichs in Tunis;

8) die Ertheilung des Exequatur als Generalkonſul der Argentiniſchen Republik für das deutſche

Reich an den bisherigen Generalkonſul der Argentiniſchen Republik für den Norddeutſchen Bund,

Heinrich Cammann zu Altona;

9) die Ertheilung des Exequatur als Konſul der Vereinigten Staaten von Amerika an den Herrn

Alfred V. Dockery zu Stettin.

VWAWMA“WWA WMA-Wº-WA

------------- -

G e druckt bei G. Haſſelbrink,
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Königreich Württemberg.

Ausgegeben Stuttgart Donnerſtag den 14. September 1871.

- Inhalt.

Königliche Dekrete Keine.

Verfügungen der Departements. Bekanntmachung, betreffend die Altpfedelbacher und Walden

burger Pfarrwittwenkaſſe in Pfedelbach. – Bekanntmachung, betreffend den Stuttgarter Lieder

kranz. – Verfügung, betreffend die Steuerfreiheit der franzöſiſchen Handelsreiſenden.
------ ----

I. Unmittelbare K ö nigliche Dekret e.

Keine.

I. Verfügungen der Departements.

A) Des Departements des Innern.

Des Miniſteriums des Innern.

a) Bekanntmachung, betreffend die Altpfedelbacher und Waldenburger Pfarrwittwenkaſſe

in Pfedelbach.

Seine Königliche Majeſtät haben vermöge Höchſter Entſchließung vom 27. d. M.

der Altpfedelbacher und Waldenburger Pfarrwittwenkaſſe mit dem rechtlichen Wohn
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ſitze zu Pfedelbach auf den Grund der vorgelegten Statuten das Recht der juriſtiſchen

Perſönlichkeit in Gnaden verliehen, was hiemit öffentlich bekannt gemacht wird.

Stuttgart, den 30. Auguſt 1871.

- Scheurlen.

b) Bekanntmachung, betreffend den Stuttgarter Liederkranz.

Seine Königliche Majeſtät haben vermöge Höchſter Entſchließung vom 6. d. M.

dem Stuttgarter Liederkranz auf Grund der vorgelegten Statuten das Recht der juri

ſtiſchen Perſönlichkeit, unter Vorbehalt der wohlerworbenen Rechte Dritter, in Gnaden

verliehen, was hiemit unter dem Anfügen öffentlich bekannt gemacht wird, daß der

Verein ſeinen rechtlichen Wohnſitz in Stuttgart hat.

Stuttgart, den 9. September 1871.

Scheurlen.

B) Der Departements des Innern und der Finanzen.

Der Miniſterien des Innern und der Finanzen.

Verfügung, betreffend die Steuerfreiheit der franzöſiſchen Handelsreiſenden.

Nach Art. 11 des Friedensvertrags vom 10/20. Mai d. J. zwiſchen Deutſchland

und Frankreich (Reichsgeſetzblatt S. 215) ſoll für die Handelsbeziehungen beider Ge

biete der Grundſatz der gegenſeitigen Behandlung auf dem Fuße der meiſtbegünſtigten

Nation maßgebend ſein.

Da belgiſchen, britiſchen, öſterreichiſchen und ſchweizeriſchen Fabrikanten, Kaufleu

ten und deren reiſenden Dienern der Einkauf von Waaren und das Aufſuchen von

Beſtellungen im Zollvereinsgebiet nach den mit ihren Heimathsſtaaten beſtehenden Han

delsverträgen ſteuerfrei geſtattet iſt, ſo wird die Verfügung vom 28. September v. J.

(Reg.Blatt S. 395), betreffend die Beiziehung der franzöſiſchen Handelsreiſenden 2c.

zur Patent-Acciſe, auf Grund des Art. 11 des Friedensvertrags vom 10/20. Mai

d. J. hiemit wieder außer Wirkſamkeit geſetzt und beſtimmt, daß die franzöſiſchen
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Handelsreiſenden der genannten Kategorie in Württemberg fortan wiederum weder der

Gewerbeſteuer noch der Patentacciſe unterliegen, ſofern ſie ſich über die Bezahlung der

franzöſiſchen Patentſteuer für das von ihnen betriebene oder vertretene Gewerbe aus

weiſen.

Ebenſo ſind franzöſiſche Kaufleute, Krämer, Handwerksleute 2c, welche Waaren zum

Verkauf auf inländiſche Meſſen und Märkte bringen, wiederum frei von der Acciſe

Abgabe.

Die Oberämter und die betheiligten Steuerſtellen des Königreichs haben ſich hie

nach zu achten.

Stuttgart, den 25. Auguſt 1871. ei

Scheurlen. Renner.

«RMA A MGMA"W/Y WMA-YYA wºvº.

Gedruckt bei G. H aſſ e l br in k.
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Königreich Württemberg.

Inhalt.

Königliche Dekrete Keine.

Verfügungen der Departements. Verfügung, betreffend die Volkszählung.

I. Unmittelbare Königliche Dekret e.

Keine.

II. Verfügungen der Departements.

Der Departements des Innern und der Finanzen.

Der Miniſterien des Innern und der Finanzen.

Verfügung, betreffend die Volkszählung.

In Folge der Beſchlüſſe des Bundesraths des Zollvereins vom 23. Mai v. J.

über die neue Regelung der Bevölkerungsſtatiſtik treten die unter'm 29. Auguſt 1834

(Reg.Blatt S. 492) und 12. Oktober 1846 (Reg Blatt S. 465) erlaſſenen Vorſchriften

für die Aufnahme der Bevölkerung im Zollverein außer Wirkſamkeit, und wird dagegen

mit höchſter Genehmigung Seiner Königlichen Majeſtät in Betreff der ſtatiſtiſchen

Erhebungen über den Stand der Bevölkerung, anknüpfend an die Verfügung vom

25. Januar 1871 wegen der ſtatiſtiſchen Erhebungen über deren Bewegung (Reg.Blatt

S. 83) verfügt, was folgt: -
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I. Einleitung.

§. 1.

Die Volkszählung oder die ſtatiſtiſche Erhebung über den Stand der Bevölkerung

wird in ſämmtlichen Gemeinden des Königreichs nach den nachſtehenden Beſtimmungen

erſtmals in dieſem Jahre und ſodann in noch zu beſtimmenden Zählperioden ſich wieder

holend je nach dem Stande vom 1. December des Zählungsjahrs vorgenommen werden.

II. Allgemeine Beſtimmungen.

§. 2.

Durch die Zählung ſoll zunächſt die ortsanweſende Bevölkerung, beſtehend aus der

Geſammtzahl der zur Zeit der Zählung innerhalb der Grenzen des Königreichs an

weſenden Perſonen, ermittelt werden (§. 3.)

Außerdem ſind dabei die Elemente zur Ermittelung der Wohnbevölkerung aufzu

nehmen, welche die Mitglieder der in den einzelnen Gemeinden wohnhaften Haushal

tungen, einſchließlich der einzeln lebenden ſelbſtändigen Perſonen, umfaßt (§ 6).

Welche Individual-Angaben über die Verhältniſſe der Bevölkerung daneben noch

zu erheben ſind, wird für jede einzelne Volkszählung beſonders beſtimmt werden (§§.5. 11).

§. 3.

Als ortsanweſend (§ 2) werden in den einzelnen Gemeinden diejenigen Perſonen

betrachtet, welche in der Nacht vom 30. November auf den 1. December in den be

treffenden Gemeindebezirken ſich aufhalten. P

Die während dieſer Nacht auf Reiſen oder ſonſt unterwegs befindlichen Perſonen

werden da als anweſend verzeichnet, wo ſie am Vormittag des 1. December anlangen.

Die Perſonen, welche ſich am Bord von ſolchen Schiffen aufhalten, die im Gebiete

des Königreichs verweilen, werden der ortsanweſenden Bevölkerung zugerechnet. Be

finden ſich die Schiffe auf der Fahrt, ſo iſt nach dem im Abſatz 2 aufgeſtellten Grund

ſatz zu verfahren.

Für die Zählung der in der Nacht vom 30. November auf den 1. December Ge

borenen und Geſtorbenen iſt die Mitternachtſtunde entſcheidend, ſo daß die vor 12 Uhr

Geborenen und die nach 12 Uhr Geſtorbenen als Ortsanweſende zu behandeln ſind.

Es wird thunlichſt darauf Bedacht genommen werden, daß Veranſtaltungen, welche

den Stand der ortsanweſenden Bevölkerung vorübergehend weſentlich verändern können,
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wie öffentliche Verſammlungen und Feſte, Jahrmärkte, Truppendislocationen 2c. zur

Zeit der Zählung nicht ſtattfinden.

§. 4.

Die Grundlage für die Zählung innerhalb der einzelnen Gemeinde bildet die Haus

haltung. Unter Haushaltung ſind die zu einer Wohn- und wirthſchaftlichen Gemein

ſchaft vereinigten Perſonen zu verſtehen. Einer Haushaltung gleichzuachten ſind die

einzeln lebenden ſelbſtändigen Perſonen, welche eine beſondere Wohnung inne haben und

eine eigene Hauswirthſchaft führen. Andere alleinſtehende Perſonen werden als derjeni

gen Haushaltung angehörig betrachtet, bei welcher ſie wohnen, auch wenn ſie in derſelben

keine Verköſtigung empfangen.

§. 5.

Die Aufnahme der Bevölkerung erfolgt von Haus zu Haus und von Haushaltung

zu Haushaltung mittelſt namentlicher Aufzeichnung der zu zählenden Perſonen in die

Zählungsliſten, welche je eine Haushaltung (§. 4) begreifen und in welche zugleich die

für jede Zählung beſonders anzuordnenden Individual-Angaben (§ 2, Abſ. 3) aufzu

nehmen ſind.

Die Eintragung dieſer Angaben kann jedoch, ſtatt in die Zählungsliſte, auch für

jede einzelne Perſon auf beſondere Zählkarten verlangt werden (§ 12).

§. 6.

Um die Ermittelung der Wohnbevölkerung zu ermöglichen (§ 2 Abſ. 2), ſind in

der Zählungsliſte einerſeits diejenigen am Zählungstage in einer Haushaltung anwe

ſenden und mit derſelben zu zählenden Perſonen, welche an ihr für gewöhnlich nicht

theilnehmen, durch Angabe ihres Wohnortes beſonders bemerklich zu machen, andererſeits

iſt der Zählungsliſte ein Verzeichniß derjenigen Perſonen anzuhängen, welche zur Zeit

der Zählung zwar der Haushaltung als Mitglieder angehören, die jedoch zu dieſer Zeit

aus vorübergehendem Anlaß, ohne Aufgabe ihrer Wohnung oder Schlafſtelle, aus der

Haushaltung abweſend ſind, wie z. B. die auf Vergnügungs- oder Geſchäftsreiſen, auf

Beſuch, als Erkrankte in Krankenhäuſern, auf Tagelohn oder in ſonſt kurz vorüber

gehender Arbeit Abweſenden. -

Dagegen ſind in das Verzeichniß der Abweſenden nicht aufzunehmen ſolche Fami

lien-Angehörige, welche in einer anderen Haushaltung, ſei es auswärts oder am Zäh

lungsorte ſelbſt, ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, z. B. die im aktiven Militärdienſt,
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zur Ausbildung (Studenten, Gymnaſiſten, Lehrlinge) als Dienſtboten, Geſellen, Straf

gefangene u. ſ. w. aus ihren Familien abweſenden Perſonen, da dieſe Perſonen als an

ihren Aufenthaltsorten wohnend angeſehen werden (wo ſie im Dienſte ſtehen, ſich ihrer

Ausbildung wegen aufhalten).

Wo zur Aufnahme der Individual-Angaben Zählkarten für jede Perſon benützt

werden (§ 5, Abſ. 2), iſt neben letzteren für jede Haushaltung, ſtatt der Zählungsliſte,

nur ein Verzeichniß der Anweſenden und eine Liſte der etwa Abweſenden abzugeben.

§. 7. -

Mit der Volkszählung können, ſowohl für das ganze Königreich, als für einzelne

Gemeinden, Ermittelungen auch über die Wohnungsverhältniſſe verbunden werden. An

dere umfaſſendere Erhebungen aber, wie z. B. über landwirthſchaftliche und Gewerbs

verhältniſſe ſollen mit der Bevölkerungsaufnahme nicht in unmittelbare Verbindung ge

ſetzt werden.

§. 8.

In jeder Gemeinde iſt zur Einrichtung und Leitung des Zählungsgeſchäfts durch

den Gemeinderath und in der Regel aus deſſen Mitte eine Zählungskommiſſion unter

dem Vorſitz des Ortsvorſtehers zu beſtellen, welche ſpäteſtens mit dem 1. November des

Zählungsjahres in Thätigkeit zu treten hat.

Die Zählung wird in abgegrenzten Bezirken (Zählbezirken) vorgenommen. Kleine

Gemeinden von nicht mehr als einhundert Haushaltungen bilden einen Zählbezirk. Jede

größere Gemeinde iſt zum Zweck der thunlichſt ſicheren und raſchen Vornahme der Zäh

lung durch die Kommiſſion in beſtimmt abgegrenzte Zählbezirke von fünfzig bis einhun

dert Haushaltungen einzutheilen. Aus größeren Anſtalten (Kaſernen, Heilanſtalten,

Strafanſtalten) können, wo es für zweckmäßig gehalten wird, auch ſelbſtändige Zählbe

zirke gebildet werden. Ebenſo können aus einzelnen Parzellen beſondere Zählbezirke ge

bildet, auch, wo es angeht, mehrere zu einem Zählbezirk vereinigt werden. Dagegen

ſollen Theile einer und derſelben Parzelle nicht mit anderen Parzellen oder mit Theilen

anderer Parzellen zu beſonderen Zählbezirken verbunden werden. Ueberhaupt iſt die

Größe der Zählbezirke ſo zu bemeſſen, daß den Anforderungen, welche an die Zähler

(Abſ. 3) geſtellt werden, genügt und die Aufnahme mit Sicherheit beſorgt werden kann.

Die Eintheilung der Gemeinden in die einzelnen Zählbezirke muß bis zum 25. Novem

ber des Zählungsjahres vollendet ſein. -
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Für jeden Zählbezirk wird durch den Vorſtand der Zählungskommiſſion ein Zähler

aufgeſtellt, welcher in dem Bezirk die Vertheilung, Wiedereinſammlung und erſte Prü

fung der Zählungsliſte oder, wo Zählkarten zur Anwendung kommen ſollen, der ent

ſprechenden Formulare (§§ 5 und 6 je am Schluſſe) zu beſorgen hat. Wo ſich, aus

Intereſſe für die Sache, befähigte Privatperſonen zu Uebernahme dieſer Funktion ſelbſt

anbieten würden, ſind ſolche nach dem Ermeſſen der Zählungskommiſſion als freiwillige

Zähler zu verwenden. Finden ſich aber ſolche Perſonen nicht oder nicht in genügender

Anzahl, ſo ſind die erforderlichen Zähler auf Koſten der Gemeinde zu beſtellen. (§ 13.)

§. 9.

Die Austheilung der Zählungsliſten (beziehungsweiſe der Zählkarten) hat der Zäh

ler in ſeinem Zählbezirk in der Zeit vom 25. bis ſpäteſtens am 30. November des

Zählungsjahres von Haus zu Haus vorzunehmen. In jede Haushaltung, wo möglich

an deren Vorſtand, das Familienhaupt, ſelbſt, und an jede einzeln lebende ſelbſtändige

Perſon iſt unmittelbar eine Zählungsliſte (beziehungsweiſe die erforderliche Anzahl an

Zählkarten mit den dazu gehörigen weiteren Formularen) abzugeben.

Am 1. December Vormittags ſind die Zählungsformulare durch die Haushaltungs

vorſtände, beziehungsweiſe die einzeln lebenden ſelbſtändigen Perſonen und die Vorſteher

oder Verwalter von Anſtalten für gemeinſamen Aufenthalt (Kaſernen, Erziehungs-, Ver

ſorgungs-, Kranken-, Strafanſtalten) oder durch geeignete Vertreter auszufüllen und zu

beſcheinigen. (Selbſtzählung). Wo erforderlich, wird der Zähler die Ausfüllung der

Formulare durch Rath und That erleichtern oder ermöglichen, unter Umſtänden und

ausnahmsweiſe auch die Einträge und die Beſcheinigung auf Grund der bei den Haus

haltungen ſelbſt einzuziehenden mündlichen Erkundigungen unmittelbar übernehmen.

Die Aufnahme der Civil- und der Militärperſonen iſt in übereinſtimmender Weiſe

auszuführen.

Mit der Wiedereinſammlung der ausgefüllten Zählungsformulare ſoll am 1. De

cember Mittags begonnen und dieſelbe möglichſt überall am 2. December beendigt wer

den, ſo daß die Zählungspapiere ſpäteſtens bis zum 5. December durch jeden Zähler

der Zählungskommiſſion übergeben werden können.

§. 10.

Die Austheilung und Wiedereinſammlung der Zählungspapiere durch die Zähler
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in den einzelnen Zählbezirken ſteht unter der Kontrole der Zählungskommiſſion der be

treffenden Gemeinde (§ 8 Abſ. 1).

Die Zählungskommiſſion hat demgemäß die in den einzelnen Zählbezirken geſam

melten Liſten (Zählkarten, Verzeichniſſe) einer genauen Prüfung zu unterziehen und die

etwa erforderlichen Ergänzungen und Berichtigungen ſofort zu veranlaſſen. Die betref

fenden Arbeiten ſollen bis zum 20. December beendet ſein.

Etwa nöthig werdende Nachzählungen haben ſich auf den Stand vom 1. December

zu beziehen; dieſelben dürfen jedoch nach dem 31. Januar des auf das Zählungsjahr

folgenden Jahres nicht mehr vorgenommen werden. Nach Ablauf dieſes Termins darf

nur noch hinſichtlich der Rechnung und der Individual-Angaben eine Berichtigung ſtatt

finden.

Die bei der Zählungskommiſſion geſammelten und geprüften Zählungspapiere ſind

durch dieſe mit einer Zuſammenſtellung der Zählungsergebniſſe der betreffenden Ge

meinde ſpäteſtens bis zum 10. Januar des auf das Zählungsjahr'folgenden Jahres an

das Oberamt einzuſenden, bei welchem die Zuſammenſtellungen nachgerechnet und noch

mals geprüft, namentlich auch mit den Ergebniſſen je der letztvorangegangenen Zählung

verglichen werden müſſen, damit im Falle eines auffallend erſcheinenden Zuwachſes, Rück

gangs oder Stillſtands der Bevölkerung ſofort der Grund erforſcht und wenn ſich als

dann Fehler bei der Zählung herausſtellen ſollten, deren Berichtigung noch rechtzeitig

(Abſ. 3) eingeleitet werden kann. Die Gemeindeliſten und eine aus denſelben zu fer

tigende Ueberſicht der Zählungsergebniſſe in dem Oberamtsbezirk hat ſodann der Ober

amtmann mit einer Aeußerung hierüber in Vergleich mit der letztvorangegangenen Zäh

lung ſpäteſtens bis zum 1. Februar an das ſtatiſtiſch-topographiſche Bureau einzuſchicken.

Dieſem bleibt vorbehalten, die Zählungsliſten der einzelnen Haushaltungen (beziehungs

weiſe die Zählkarten) ſpäter zu weiterer ſtatiſtiſcher Bearbeitung gleichsfalls einzuver

langen, und müſſen deshalb bis auf anderweite Beſtimmung durch das ſtatiſtiſch-topo

graphiſche Bureau die Zählungspapiere gemeindeweiſe geordnet bei den Oberämtern ſorg

fältig aufbewahrt bleiben. (§§ 14. 15).

III. Beſondere Beſtimmungen für die Volkszählung am 1. December 1871.

§. 11.

Bei der am 1. December des laufenden Jahres vorzunehmenden Volkszählung ſollen
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nach dem Beſchluſſe des Bundesraths des Zollvereins vom 23. Mai 1870 neben Feſt

ſtellung der Elemente zu Ermittelung der Wohnbevölkerung (§ 2 Abſ. 2, §. 6) von den

ortsanweſenden Perſonen außer den Namen (§ 5. Abſ. 1) noch weitere Angaben (§. 2.

Abſ. 3) erhoben werden über deren

Stellung in der Haushaltung,

Geſchlecht,

Geburtsort,

Geburtsjahr (Alter),

Familienſtand,

Religionsbekenntniß,

Beruf oder Erwerbszweig,

Staatsangehörigkeit.

§. 12.

Demgemäß geſchieht die Bevölkerungsaufnahme am 1. December 1871 mittelſt der

nach dem angehängten Muſter A. einzurichtenden Zählungsliſte.

Dem ſtatiſtiſch-topographiſchen Bureau bleibt dabei vorbehalten, in einzelnen hiezu

geeigneten Gemeinden verſuchsweiſe die Vornahme der Zählung mittelſt Zählkarten

(§. 5. Abſ. 2) beſonders anzuordnen.

§. 13.

Die Zähler (§. 8. Abſ. 3) ſind vor Beginn ihres Geſchäftes durch die Zählungs

kommiſſion in ihre Funktionen einzuweiſen und für die richtige Beſorgung derſelben ver

antwortlich zu machen. Die unter lit. B. angehängte Inſtruktion für die Zähler enthält

über ihre Obliegenheiten bei der Zählung am 1. December 1871 das Nähere.

Indem die Bezirks- und die Ortsbehörden angewieſen werden, darauf hinzuwirken,

daß als Zähler überall nur wirklich zuverläßige und möglichſt ortskundige Perſonen auf

geſtellt werden, iſt denſelben insbeſondere zu empfehlen, auf die Gewinnung freiwilliger

Zähler thunlichſt Bedacht zu nehmen. Es würden hiedurch nicht allein die zunächſt den

Gemeindekaſſen zur Laſt fallenden Zählungskoſten verringert werden, ſondern es wäre

auch nach den anderwärts gemachten Erfahrungen ein ſicheres Zählungsergebniß um ſo

mehr zu erwarten, je mehr bei der Aufnahme der Bevölkerung intelligentere Elemente

unmittelbar ſich intereſſiren und ſelbſt mitwirken möchten.

Ueber die Vertheilung und Einſammlung der Zählungsliſten (§ 9) führt jeder
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Zähler eine Kontrolliſte in Form eines Notizbuchs nach Art des unter lit C. anliegen

den Muſters.

§. 14.

Für die Zuſammenſtellung der Zählungsergebniſſe in den einzelnen Gemeinden

(§ 10. Abſ. 4) iſt durch die betreffende Zählungskommiſſion das Muſter D. einer Ge

meindeliſte zu benützen.

Jeder Zählbezirk und damit übereinſtimmend die Kontrolliſte (Muſter B) für den

betreffenden Zähler erhält eine fortlaufende Litera. Die Zählungsliſten aber ſind mit

laufenden Nummern zu verſehen und mit dieſen, der Controle wegen (§ 10. Abſ. 1),

ſchon vor ihrer Abgabe an die Zähler in der Gemeindeliſte vorzumerken. Bei dieſer

Vormerkung iſt zu berückſichtigen, daß wo eine Gemeinde aus mehreren Parzellen beſteht,

die Zählungsergebniſſe nicht blos für die Gemeinde im Ganzen, ſondern auch für jede

einzelne Parzelle derſelben aus der Gemeindeliſte erſichtlich werden ſollen. Die Zäh

lungsliſten ſind daher in der Gemeindeliſte parzellenweiſe, nach der Reihenfolge, wie

die einzelnen Parzellen im Staatshandbuche aufgeführt ſind, ſo vorzumerken und hiebei

mit ihrer laufenden Nummer zu verſehen, daß die Ergebniſſe zuerſt für jede Parzelle

und hernach für die Gemeinde im Ganzen ſummirt werden können.

Für etwa nothwendig werdende Einſchaltungen und Nachträge, welche ſich erſt bei

der Aufnahme ſelbſt ergeben werden (Anlage B. § 7 Abſ. 1, § 9 Abſ. 1, § 14 Abſ. 2),

iſt Behufs des nachträglichen Vortrags in der Gemeindeliſte Raum zu laſſen. Auch

ſollen die Zähler zu dem Behuf weitere Zählungsformularien mit offenen Nummern

ausgefolgt erhalten. Würden bei der Einſammlung der Zählungsliſten einzelne Num

mern als auffallend ſich ergeben, ſo iſt ſolches unter Angabe der Urſache, wie in der

Kontrolliſte des Zählers (Anlage B. § 16 Abſ. 2) ſo auch in der Gemeindeliſte be

ſonders zu bemerken.

Nach Beendigung der Aufnahme durch die Zähler und nach erfolgter Prüfung der

von denſelben mit den Kontrolliſten vorgelegten Zählungspapiere (§ 10. Abſ. 2, Anlage

B. § 17) ſind die Ergebniſſe der einzelnen Zählungsliſten je unter der vorausbemerkten

Nummer in die Gemeindeliſte, ſo weit dieſelbe hiefür in ihren Spalten nach deren Vor

druck einen Raum bietet, zu übertragen und in der oben Abſatz 2 angedeuteten Weiſe

zu ſummiren. Die Zahl der bewohnten Gebäude (Anlage D. Spalte 4) kann, neben

den Zählungsliſten, aus den Kontrolliſten der Zähler entnommen werden. Außerdem
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laſſen ſich durch die Gemeindeliſten unmittelbar darſtellen die Ziffern der Ortsanweſen

den, der Haushaltungen, der Perſonen beider Geſchlechter, der verſchiedenen Religions

bekenntniſſe, dann der verſchiedene Familienſtand der mehr als vierzehnjährigen, die Zahl

der in Württemberg und der anderwärts Geborenen, die Ziffern der an dem Zählungs

orte nur vorübergehend Anweſenden und der von demſelben am Zählungstage nur vor

übergehend Abweſenden. - -

Zur genaueren Ermittelung der Wohnbevölkerungsverhältniſſe und zur weiteren

Ausſcheidung der Bevölkerung nach den verſchiedenen Geburtsorten, dann nach der Stel

lung in der Haushaltung, nach den Geburtsjahren, nach Beruf und nach Staatsange

hörigkeit (§. 11) bedarf es einer unmittelbaren Auszählung aus den Zählungspapieren

bei dem ſtatiſtiſch-topographiſchen Bureau ſelbſt und wird daſſelbe daher die zunächſt bei

den Oberämtern in Verwahrung zu nehmenden Zählungspapiere einverlangen, ſobald

ihm nach dem Gang der Geſchäfte die weitere Verarbeitung dieſes Materials möglich

werden wird (§. 10).

§ 15.

Die Zuſammenſtellung der ſummirten Ergebniſſe aus den Gemeindeliſten (§. 14)

bei den Oberämtern (§ 10 Abſ. 4) erfolgt nach Muſter E. und zwar parzellen- und

gemeindeweiſe, ſtreng nach derjenigen Reihenfolge, in welcher die Gemeinden und ihre

Parzellen im Staatshandbuch aufgeführt ſind.

Stuttgart, den 12. September 1871.

Für den Miniſter des Innern: Der Finanzminiſter:

Fleiſchhauer. Renner.
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Muſter A.

Volkszählung

Königreich Württemberg,

vom 1. Dezember 1871.

Zählungsliſte

auszufüllen durch - - - - - - - - - -

Gemeinde . . . . . . . . . . . . . Straße .

Parzelle . . . . . . . . . . . . . Nro. .

Anſprache an die Haushaltungsvorſtände.

Da die angeordnete Volkszählung zur Förderung wichtiger und allgemeiner Zwecke des Staats

und der Geſellſchaft dient, ſo glaubt man erwarten zu dürfen, daß alle Betheiligten die erforderlichen

Angaben genau und vollſtändig machen und die Ausführung der Zählung nach Kräften zu unter

ſtützen bemüht ſein werden.

Rllgemeine Rnleitung.

1. Vertheilung der Zählungsliſten.

Für jede Haushaltung wird eine beſondere Zählungsliſte beſtimmt. Unter Haushaltung ſind

die zu einer Wohn- und wirthſchaftlichen Gemeinſchaft vereinigten Perſonen zu verſtehen.

Einer Haushaltung gleichzuachten und in beſondere Zählungsliſten einzutragen ſind die einzeln

lebenden ſelbſtändigen Perſonen, welche eine beſondere Wohnung innehaben und eine eigene

Hauswirthſchaft führen. Andere alleinſtehende Perſonen werden in die Liſte derjenigen Haushaltung

aufgenommen, bei welcher ſie wohnen, auch wenn ſie in derſelben keine Verköſtigung empfangen.

Die Haushaltungsvorſtände werden ſich vergewiſſern, daß keine der Perſonen, welche ſich in den

von ihnen benutzten oder weiter vermietheten Räumlichkeiten befinden, bei der Zählung übergangen

werde.

Die Gäſte in Gaſthöfen und Herbergen, ſowie die Inſaſſen von Anſtalten aller Art (Ka

ſernen, Erziehungs-, Armen-, Kranken-, Strafanſtalten, Gefängniſſen c.) ſind unter einer entſprechen

den Ueberſchrift entweder in beſondere Zählungsliſten, oder zuſammen mit der Haushaltung des Gaſt

gebers und des Vorſtehers (Verwalters, Aufſehers c.) der Anſtalt, jedoch deutlich von dieſer getrennt,

zu verzeichnen.
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Reicht eine Zählungsliſte für eine Haushaltung oder Anſtalt nicht aus, ſo ſind die dazu ge

hörigen Perſonen unter fortlaufender Nummer in zwei oder mehr Zählungsliſten einzutragen.

Zur Erlangung von Auskunft bei Zweifeln über die Art der Eintragungen und bei nachträg

lich entſtehendem Bedarf an Zählungsliſten wende man ſich an den Zähler oder an die Zählungskom

miſſion.

2. Ausfüllung und Abholung der Zählungsliſte.

Die Zählungsliſte wird am 1. Dezember Vormittags ausgefüllt. Die Richtigkeit und Voll

ſtändigkeit der darin gemachten Angaben iſt von dem Haushaltungsvorſtand durch Unterſchrift zu

beſcheinigen.

Die Abholung der Zählungsliſten beginnt am 1. Dezember Mittags.

3. Perſonen, welche in die Zählungsliſte einzutragen ſind.

Die Volkszählung bezweckt in erſter Linie die Ermittelung der ortsanweſenden Bevölkerung.

a. Es ſind daher in das Verzeichniß der Anweſenden alle Perſonen ohne Ausnahme

einzutragen, welche vom 30. November auf den 1. Dezember in den zu der Wohnung der Haus

haltung gehörenden Räumlichkeiten übernachtet haben, ohne Unterſchied, ob dieſelben dauernd oder

vorübergehend anweſend, Inländer oder Ausländer, Militär- oder Civilperſonen ſind.

Für Perſonen, welche ſich in der Nacht vom 30. November auf den 1. Dezember in ver

ſchiedenen Wohnungen aufgehalten haben, gilt die eigene Wohnung oder, wenn nur fremde Woh

nungen in Frage ſtehen, diejenige Wohnung, in welcher ſie ſich zuletzt aufgehalten haben, als Nacht

quartier.

Perſonen, welche in der bezeichneten Nacht in keiner Wohnung übernachtet haben (wie Reiſende

auf Eiſenbahnen, Poſten c., Eiſenbahn- und Poſtbedienſtete, die Nacht über beſchäftigte Arbeiter 2c),

werden in die Zählungsliſte derjenigen Haushaltung eingetragen, bei welcher ſie am Vormittag des

1. Dezember anlangen.

In Betreff der Verzeichnung der in der Nacht vom 30. November auf den 1. Dezember Ge

borenen und Geſtorbenen iſt die Mitternachtſtunde entſcheidend, ſo daß nur die vor 12 Uhr Ge

borenen und die nach 12 Uhr Geſtorbenen eingetragen werden.

b. In das Verzeichniß der Abweſenden (auf der Rückſeite des Formulars) ſind die

Perſonen einzutragen, welche zwar zur Zeit der Zählung der Haushaltung als Mitglieder angehören,

die jedoch zu dieſer Zeit aus vorübergehendem Anlaß, ohne Aufgabe ihrer Wohnung oder Schlaf

ſtelle, aus der Haushaltung abweſend ſind.

Als Abweſende werden hiernach beiſpielsweiſe die auf Reiſen befindlichen Haushaltungsmit

glieder eingetragen, nicht aber die im aktiven Militärdienſt, zur Ausbildung (Studenten, Gymnaſſten,

Lehrlinge 2c.), als Dienſtboten, Geſellen, Strafgefangene 2c. aus ihrer Familie abweſenden Perſonen,

da dieſe Perſonen als an ihren Aufenthaltsorten (wo ſie in Dienſt ſtehen, ſich ihrer Ausbildung

wegen aufhalten c.) wohnend angeſehen werden.
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a. Berzeichniß aller in der Nacht vom 30. November bis zum 1. Dezember

Anweſende Perſonen. Geſchlecht
H (S. º. ejº Geburtsort.

E der Zahl i

E anzugeben. Name Oberaunt:

F - Stellung – des Orts be'

# Vorn am e. Familienname. in der = = # beziehungsweiſe im Auslande

# Haushaltung. #### der Geborenen

S Ä Gemeinde. Staat.

1. 2. 3. (Bemerk. 2) 4. 5. 6.

1. -

2.

3.

4.

5.

T6.

7.

8. -

9. -

10. -

11.

12. -

13.

14.

15.

16.

T17.

18.

19T

20.

– –

Bemerkung zu Bei der Eintragung iſt folgende Reihe einzuhalten, zuerſt der Haushaltungsvorſtand, dann die Ehefrau, die

mene Perſonen, Dienſtboten, Gehilfen des Erwerbs oder Berufs, dann vorübergehend Anweſende, zu Beſuch

Zu Spalte 3. Es iſt hier die Stellung zum Haushaltungsvorſtand anzugeben, ob deſſen Ehefrau, Sohn,

oder Geſchäfts-Gehilfe, ob Schlafgänger, Zimmermiether, ob einquartirter Soldat.

Zu Spalte 8. Der Familienſtand bei den über 14 Jahre alten Perſonen kann durch Abkürzung angegeben

- oder auch nur von Tiſch und Bett getrennt durch G., bei den Perſonen unter 14 Jahren iſt

Zu Spalte 9. Das Religionsbekenntniß kann durch Abkürzung bezeichnet werden, wenn evangeliſch durch Ev.

Zu Spalte 10. Bei männlichen Perſonen über 14 Jahren iſt ſtets die Spalte auszufüllen; bei weiblichen

Beruf oder Erwerbszweig vorhanden iſt, wie z. B. bei einer Näherin, Lehrerin, Telegraphiſtin,

Zu Spalte 11. Bei allen württembergiſchen Staatsangehörigen genügt die Bezeichnung der Staatsangehörigkeit

Zu Spalte 12. Dieſe iſt nur für vorübergehend auf Beſuch, als Gaſt, Reiſende u. ſ. w. anweſende ihren
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in der Wohnung des Haushaftungsvorſtandes anweſenden Perſonen.

Familienſtand.

Ge- Bei den über

14 Jahre alten

burts- Perſonen anzu

... geben, ob ledig,
jahr. verheirathet,

verwittwet, ge

ſchieden.

7. 8. (Bem. 3.)

Beruf Staatsangehörigkeit.

oder Erwerbszweig. Für jede Perſon iſt der

iainmä- Hauptbeſchäftigung; mit
Religions Ejej Staat, welchem dieſelbe

beſchäftigungen; Arbeits- gegenwärtig als Staats

und Dienſtverhältniß –

der über 14 Jahre alten

Perſonen.

10. (Bem. 5.)

bürger oder Unterthan

bekenntniß.

angehört, anzugeben.

T9. (Bem. 4) 11. (Bem. 6.)

"
Der zur Arbeit, zuletzt Schlafgänger.

Wohnort

der für gewöhnlich

nicht an der Haus

haltung theilnehmen

den Perſonen

(bei auswärts Wohnen

den auch Oberamt, bei

ausländiſchen Orten

Land).

12. (Bem. 7.)

-

-

Kinder nach dem Alter, ſonſtige Verwandte, die der Haushaltung dauernd angehören, andere in Koſt und Wohnung aufgenom

Vergleiche das Muſterbeiſpiel.

Tochter, Vater, Mutter oder ſonſt verwandt, ob Koſtgänger, oder ſonſt wie dem Haushalt angehörig; ob Dienſtbote, Gewerbs

ºerden, und zwar wenn ledig durch L., wenn verheirathet durch V., wenn Wittwe oder Wittwer durch W., wenn geſchieden

die Rubrik leer zu laſſen.

wenn katholiſch durch K., wenn iſraelitiſch durch Iſr.

Lºſonen nur dann, wenn der Beruf nicht ſchon aus der Stellung in der Haushaltung erſichtlich iſt, wenn alſo ein beſonderer

Fabrikarbeiterin u. ſ. w.

" Wº bei allen Ausländern dagegen iſt der Name des Staats, dem ſie angehören, auszuſchreiben.

°entlichen Wohnſitz anderswo habende Perſonen auszufüllen.
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b. Berzeichniſ der aus der Haushaltung abweſenden Berſonen.

Laufende

Nummer.

Vor- und Familien-Name. Stellung in der Haushaltung.

1. 2.

Die Richtigkeit und Vollſtändigkeit der Angaben in den Verzeichniſſen a. und b. beſcheinigt

(Unterſchrift)

Auſter wie der Haushaltungszettel auszufüllen iſt.

Ae Derzeichniſ arer in der Nacht vom 30. November zum 1. Dezember in der Asohnung des Haushaltungsvorſtandes

anweſenden Zerſonen.

Geſchlecht Beruf oder Staatsan-Ä
# Anweſende Perſonen. Ä Geburtsort. Fa- R Erwerbszweig. gehörigkeit.Ä Ä

z ilien- E- ---- -

# - tragung e- Ä ligions- Hauptbeſchäftigung; Für jede Per-Haushaltung
S de N am e Oberamt; dÄrl” mit Erwerb ſon iſt der | theilnehmen

Fa- Stellung | Zahl 1 - burts- 14Jahre be- verbundene Neben- Staat, welch- den Perſonen
# | Vor- - in der des Orts bei Ä kennt- beſchäftigung. em dieſelbe ge- (bei auswärts

5 milien- beziehungsweiſe | den im Ausland jahr. Per- - Arbeits- uud Dienſt-Ä als wohnenden

# | "* | Name Haus- Ä - A - der Gebornen Ä. niß. | Verhältniſ der über Staatsbürger auch Öbjt,
Gº . haltung. #S #S - Aº- 14 Jahre alten angehört, bei auslän

S“ E Gemeinde. Staat. Perſonen. anzugeben. |diſchen Land).

1. TI 2. IT3.TT 4 5. 6. I 7. I 8. IT 9. _ 10. –11: 12. –

a.-- 1 - m.…..…. l . . I „a„ I -… I s... I m 1 a. I Bauer, Ortsſteuer- -1. ºg dahn. Verſand. 1. euſtnau. __ Tübingen. 1ss. | V. Ev. beamter. W. -

2. Chriſtine Hahn. Ehefrau. 1. Murrhardt. Backnang. 1825. V. Ev, - W. -

3. «harlotte Hahn. Tochter. 1. Luſtnau Tübingen. |187. Gefs. | Ev. Näherin. W. -

*. Georg Hahn. Sohn. 1. Luſtnau. Tübingen. 1858. - Ev. - W. -

5. Thereſe Maier. Schweſter. 1. Erſingen. Ehningen. |1620. L. Ev. - W. -

6. Karoline Haſner. Magd. 1. Imnau Preußen. |1832. L. Kath. - Preußen. -

-- Auf Beſuch 1 , „..…..…. T m.….….…. I sº I º I e... I Schreinergeſelle, T in T Garniſon7. Jeann Hahn. Ä* 1. Ravensburg. Ravensburg 1849. L. Kath. bÄt. º. __Ulm.

g I Löwen- 1 Zimmer- – ----- -s. srºris _ſtein. ## | | | | - Fürt. | Bayern sº | e | St. Handlungslehrling. Bayern. -

9. Michael Bauer. Schlafgänger 1. Schwendi. Laupheim. |180. W. Baptiſ. Fabrikarbeiter. W. -

TI T T –– –––––I-I––

AMuſter zu Tabelle b.

Die Richtigkeit und Vollſtändigkeit der Angaben in den Verzeichniſſen a. und b. beſcheinigt

Luſtnau, den 1. Dezember 1871. Ludwig Hahn.

- b. Berzeichniß der aus der Haushaltung abweſenden Perſonen.

# Vor- und Familien-Name. Stellung in der Haushaltung,

## 1.T - --- 2.

IT–FF I - TSFF

2. 1 Johann Streder.TIT Schlafgänger.

- I
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Muſter B.

Inſtruktion für die Zähler.

§. 1.

Zum Zweck der thunlichſt ſicheren und beſchleunigten Vornahme der Volkszählung werden die

Gemeinden in beſtimmt begrenzte Zählbezirke eingetheilt. -

Kleine Gemeinden bilden nur einen einzigen Zählbezirk.

§. 2.

Für jeden Zählbezirk wird von der Zählungskommiſſion ein Zähler beſtellt.

§. 3.

Dem Zähler liegt die Austheilung und Wiedereinſammlung der Zählungsliſten ob.

Es iſt hierbei vor Allem ſeine Aufgabe, dafür zu ſorgen, daß jede Haushaltung ſeines Zählbe

zirks eine Zählungsliſte erhält und daß alle Zählungsliſten vorſchriftsmäßig, vollſtändig und wahr

heitsgemäß ausgefüllt wieder in ſeine Hände gelangen.

Wo erforderlich, wird der Zähler die Ausfüllung der Liſten durch Rath und That erleichtern

oder ermöglichen.

§. 4.

Um ſeiner Aufgabe zu genügen, wird der Zähler ſich zunächſt mit der Einrichtung der Zäh

lungsliſten und mit der darauf befindlichen Anleitung zur Ausfüllung derſelben genau bekannt machen

und, wenn ihm die örtlichen Verhältniſſe ſeines Zählbezirks und die darin wohnenden Haushaltungen

nicht ſchon bekannt ſein ſollten, von der Zählungskommiſſion und auf ſonſtige Weiſe ſich Kenntniß

hierüber verſchaffen.

§. 5.

Die Austheilung der Liſten iſt vom 25. bis ſpäteſtens am 30. November von Haus zu Haus

vorzunehmen.

In jede Haushaltung, wo möglich an deren Vorſtand (Familienhaupt) ſelbſt und an jede einzeln

lebende ſelbſtändige Perſon iſt unmittelbar eine Zählungsliſte zu geben.

Im Falle der Zähler in einer Haushaltung (Wohnung) Niemanden antrifft, dem er die Zäh

lungsliſte einhändigen könnte, wird er entweder den Beſuch wiederholen oder die Liſte an zuverläſſige

Hausgenoſſen oder Nachbarn zur weiteren Beſorgung übergeben.

§. 6.

Die Zählungsliſten ſind mit laufender Nummer zu verſehen.

§. 7.

In größere Haushaltungen ſind nach Bedarf zwei oder mehr Eremplare der Zählungsliſten zu

geben, dieſe aber mit gleicher Nummer und zur Unterſcheidung mit den Buchſtaben a, b, c, 2c. zu

verſehen.
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Befinden ſich in einem Wohnraum zwei oder mehr Haushaltungen, ſo erhält jede derſelben eine

Zählungsliſte mit beſonderer Nummer.

§ 8.

Der Zähler wird darauf achten und ſich durch Nachfrage darüber vergewiſſern, daß bei der

Vertheilung der Liſten kein Wohngebäude und in den Wohngebäuden keine Haushaltung oder keine

einzeln lebende ſelbſtändige Perſon übergangen wird, und daß auch diejenigen Haushaltungen und

einzelnen Perſonen Zählungsliſten erhalten, welche in Gebäuden, die nicht hauptſächlich oder gewöhn

lich zu Wohnzwecken dienen, (wie Theater, Muſeen, Kirchen und Kirchthürme, Magazine 2c., ſowie ein

zeln liegende Stallungen, Scheunen, Garten- und Weinberghäuſer 2c.), wohnen oder ihre regelmäßige

oder vorübergehende Schlafſtelle haben.

Auch auf Schiffe, Flöße, Schiffmühlen, welche im Hafen, Strome, Fluſſe 2c. innerhalb des Zähl

bezirks liegen und auf denen Perſonen wohnen oder übernachten, ſodann in Wagen, Hütten, Bretter

buden, Zelten 2c., welche als Wohnung dienen (für reiſende Schauſteller, Feld-, Straßen- und Eiſen

bahnbauarbeiter, Wächter 2c.), ſind Zählungsliſten in erforderlicher Anzahl zur Ausfüllung zu geben:

§. 9.

In Gaſthöfe und Herbergen, ſowie in Anſtalten, in denen eine größere Anzahl von Perſonen

beiſammen wohnt (Erziehungs-, Lehr- und Bildungsanſtalten, Heil-, Pflege- und Kranken-, Verſor

gungs- und Armenanſtalten, Waiſen- und Rettungshäuſer, Strafanſtalten und Gefängniſſe, Klöſter

u. ſ. w.), iſt die vorausſichtlich erforderliche Anzahl von Exemplaren der Zählungsliſte zu geben,

welche die gleiche Nummer erhalten und unter ſich durch den Zuſatz von a., b., c., c. unterſchieden

werden.

Die Gaſtgeber und die Vorſteher, Verwalter oder Aufſeher der Anſtalten ſind bei Einhändigung

der Liſten darauf aufmerkſam zu machen, daß die Namen der Mitglieder ihrer eigenen Haushaltung

und der Gäſte, beziehungsweiſe der in die Anſtalten aufgenommenen Perſonen, durch eine deutliche

Ueberſchrift für die letzteren von einander getrennt werden (Anleitung zur Zählungsliſte Ziff. 1. Abſ. 4.).

Wohnen in dem Gebäude einer Anſtalt mehrere Verwaltungs- und Aufſichtsperſonen, die eine

eigene beſondere Haushaltung haben, ſo iſt für jede derſelben eine Zählungsliſte zu beſtimmen und

mit beſonderer Nummer zu verſehen.

Die Gaſtwirthe ſind auch darauf hinzuweiſen, daß ſie die bei ihnen vom 30. Nov. auf 1. Dez.

übernachtenden Gäſte rechtzeitig um die erforderliche Auskunft über ihre Perſonalien erſuchen.

§. 10.

Bei der Zählung der Militär- und Civilperſonen iſt gleichmäßig zu verfahren, und ſind die

Kaſernen eben ſo, wie die im vorhergehenden Artikel bezeichneten Anſtalten zu behandeln.

Die in Lazarethen, Arreſthäuſern, Zeughäuſern und anderen Militärgebäuden, ſowie die in

Privathäuſern wohnenden und übernachtenden Militärperſonen ſind als in dieſen Gebäuden Anweſende

zu verzeichnen. Für Wachlokale ſind gleichfalls Zählungsliſten zu beſtimmen, und Mannſchaften, welche

die Nacht vom 30. November zum 1. Dezember auf Wache zubringen, als in dem betreffenden Wacht
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lokale Anweſende zu behandeln. – Andererſeits ſind Mannſchaften, welche aus den Kaſernen und

Quartieren über Nacht auf Wache abweſend ſind, in den Liſten der Kaſernen und der betreffenden

Quartiergeber als Abweſende einzutragen.

§. 11.

Nach 12 Uhr Mittags des 1. Dezember hat die Wiedereinſammlung der Zählungsliſten zu be

ginnen. Dieſelbe ſoll möglichſt im Laufe des 2. Dezember vollendet werden.

§. 12.

Der Zähler hat die Liſten beim Empfang an Ort und Stelle einer Durchſicht zu unterwerfen

und etwaige Mängel nach mündlicher Erkundigung ſofort zu berichtigen.

Sind einzelne Spalten nicht vollſtändig ausgefüllt oder fehlt die Unterſchrift, ſo veranlaßt der

Zähler die betreffenden Nachträge.

Iſt eine Liſte gänzlich unausgefüllt geblieben, ſo wird der Zähler dieſelbe ſofort ausfüllen laſſen

oder auf mündliche Erkundigung ſelbſt ausfüllen. Iſt eine Liſte verloren gegangen, ſo wird er die

ſelbe erſetzen und ebenſo verfahren.

§. 13.

Iſt in einer Haushaltung zur Zeit der Abholung Niemand anweſend und für dieſelbe bei Haus

genoſſen oder Nachbarn eine ausgefüllte Liſte nicht hinterlegt worden, ſo füllt der Zähler für dieſe

Haushaltung auf Grund mündlicher Nachfrage eine Zählungsliſte aus. – Nach Umſtänden iſt der

Ortsgeiſtliche um Mittheilung der nöthigen Notizen aus den Familienregiſtern zu erſuchen.

Iſt eine ganze Haushaltung zur Zeit vom Orte abweſend, ſo verfährt er wie vorſtehend ange

geben, indem er die Mitglieder dieſer Haushaltung in das Verzeichniß b. der Zählungsliſte einträgt.

§. 14.

Bei der Einſammlung der Liſten wird der Zähler ſich nochmals darüber vergewiſſern, daß kein

Gebäude, keine Haushaltung und keine einzeln lebende Perſon übergangen iſt, ſowie darüber, daß alle Perſo

nen, welche in den Wohnungen der Haushaltungen oder in den dazu gehörenden Räumlichkeiten (in

Nebengebäuden, Boden- und Speicherräumen c.) übernachtet haben oder welche am Vormittag des

1. December in der Haushaltung eingetroffen und nach der Anleitung zur Zählungsliſte (3. a Abſ. 3.)

als Anweſende zu verzeichnen waren, wirklich und richtig aufgenommen ſind.

Erforderlichen Falls wird der Zähler einzelne bisher überſehene Mitglieder oder Gäſte 2c. einer

Haushaltung in deren Liſte nachtragen, ſowie für ihm jetzt erſt bekannt werdende Haushaltungen be

ſondere Liſten aufſtellen. -

§. 15.

Bei Durchſicht der Liſten iſt insbeſondere auch darauf zu achten, daß für die Perſonen, welche aus

dem Inhalt der Spalte 3. des Verzeichniſſes a. als nicht für gewöhnlich zur Haushaltung gehörend

und als nur vorübergehend anweſend zu erkennen ſind, der Wohnort in Spalte 12. angegeben iſt.

Als ſolche Perſonen ſind beiſpielsweiſe zu betrachten: Gäſte, zum Beſuch oder zur Aushülfe als

Krankenwärter, Wartefrauen, zu kurzer Dienſtleiſtung als Nähterinnen, Tagelöhner “, anweſende
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Perſonen, im Herumziehen begriffene Hauſirer, einquartirte und auf beſtimmte Zeit beurlaubte Solda

ten u. ſ. w. Auch zum Beſuch anweſende Familienangehörige und Verwandte, welche anderswo ihre

gewöhnliche Wohnung haben, ſind hieher zu rechnen.

Wohnt die vorübergehend anweſende Perſon für gewöhnlich in einem anderen Hauſe des Zäh

lungsortes ſelbſt, ſo iſt dieſes Haus nach Straße und Hausnummer oder ſonſt genau zu bezeichnen.

Ebenſo iſt darauf die Aufmerkſamkeit zu richten, daß alle aus der Haushaltung vorübergehend

abweſende Perſonen, d. h. ſolche Abweſende, welche nicht aufgehört haben, Mitglieder der Haushal

tung zu ſein, in dem Verzeichniſſe b. angegeben ſind.

In dieſes Verzeichniß ſind beiſpielsweiſe einzutragen: die auf Vergnügungs- und Geſchäftsreiſen,

auf Beſuch, zu Krankenpflege, als Erkrankte in Krankenhäuſern, auf Tagelohn und in ſonſt kurz vor

übergehender Arbeit, als auf beſtimmte Zeit beurlaubte Militärperſonen e. Abweſenden. Nicht darin

aufzunehmen ſind ſolche Familienangehörige, welche in einer anderen Haushaltung, ſei es auswärts

oder am Zählungsort ſelbſt ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. (Vergl. Anleitung zur Zählungs

liſte 3 b. 2.)

Auch iſt darauf zu achten, daß, wenn von zuſammenlebenden Ehegatten der eine zur Zeit der

Zählung abweſend iſt, die Aufnahme deſſelben in dem Verzeichniſſe b. nicht fehle.

§ 16.

Ueber die Vertheilung und Einſammlung der Zählungsliſten führt der Zähler nach Art des

hienach zu 2) beigegebenen Muſters die angehängte Kontrolliſte (Notizbuch).

In die letzte Spalte werden etwaige Bemerkungen eingetragen, z. B. in Betreff verlorener,

überflüſſiger und erſetzter oder nachträglich aufgeſtellter Liſten; über den Grund, weshalb ein Wohn

haus unbewohnt iſt; darüber, daß alle Haushaltungsmitglieder ortsabweſend ſind; an welche Perſon

die Zählungsliſte für eine augenblicklich nicht zu Haus befindliche Perſon zur Beſorgung gegeben

wird u. ſ. w.

- §. 17.

Nach vollendeter Wiedereinſammlung hat der Zähler die Liſten nochmals zu prüfen, etwaige

noch erforderliche Ergänzungen und Berichtigungen alsbald zu bewirken, in der Kontrolliſte die Summe

der im Zählbezirk anweſenden Perſonen zu ziehen, die Kontrolliſte mit ſeiner Unterſchrift zu verſehen

und dieſelbe nebſt den geordneten Zählungsliſten der Zählungsbehörde bis ſpäteſtens am 5. Dezember

zu übergeben.
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Muſter C. -

Volkszählung vom 1. Dezember 1871.

Gemeinde Falkenſtein, Parzelle Schiffrain.

Zählbezirk: Lit. B.

Umfaßt die Burgſtraße Nro. 4 bis Nro. 32. mit dem Landeplatz gegenüber, ſodann den Hof Schönau und

das Forſthaus.

K on t roll iſt e

für den Zähler Herrn Albert Dahm

über die Vertheilung und Wiedereinſammlung der Zählungsliſten.

- - 1- l

Bezeichnung der Gebäude N am en Ä

- der # # Anweſenden

Angabe der Lage * Haushaltungsvorſtände, # # Bemerkungen.

nach num- an oder für welche die . = - #

Zählungsliſten ## # ##

Straße 2c. 11. abgegeben wurden. # # # | |

# # #

Burgſtraße 4. Georg Müller 1. 4 3 7

Ä Fröhlich 2. 2 2 4 Liſte war verloren, erſetzt.

5. r. Fiſcher 3. 1 3 4 -

Carl Heim 4. 1 . 1 nicht angetroffen, ſelbſt

ausgefüllt.

Wittwe Schulz 5. 1

6. Heiter, Gaſthof zur

Traube 6 a. 7 411

6b. c. 81 9 Gäſte.

7. unbewohnt – – – – im Umbau.

Landeplatz Schiff Johann Meiſter 45. 5 . | 5

Hof Schönau 97. Sigmund Treu 46a.b.141024

Lagerhaus mit B. Franz Schüler 47. 1 5 6

bezeich

Forſth H net. Spoh 3 4

orſthaus am Hainwald – Förſter Spohn 48. 7 - - - - - -

Burgſtraße 5. Paul Schön 49. 1 1 nachträgliche Liſte,

MC. C.
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Muſter ID. 9

Gemeinde

# Zahl der A. R n we
e!“ -- -- - - - - - -

-")

T- - - - III.

# = be- Orts- II. Religionsbekenntniß. d
## Haus- „janweſende Ein- - er

# # halt- An- jwohner über- Evan- Von andern | Von

s ſtalten. G haupt. eliſche Katholiken. chriſtl. Be- Iſraeliten. anderen | Ledige.
# |ungen : g kenntniſſen. Religionen.

E bäude.

# man weibl. Zuſ mir weibl. männl. weibl. männl. weib. männl. weibl. männl. weibl. ni weibl.

1 2. | 3. 4 5TT6.TT7. 8. | 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.



233

e n de.

Familienſtand IV. Ge bu U t so W. t.

a) in Württemberg:über 14 Jahre alten Perſonen.

Ver- Ver

heirathete. wittwete.

Ge

ſchiedene.

C.

Zahl

der

vorübergehend

Abweſenden.

männ. weibl. männl. weibl. männl. weibl.

STZITTZZTTTTTTF

b) im Ausland:

am Ort der an einem an
- dern inlän

3ählung. Ä.

in - - -

Zollvereins im übrigenZ Ausland.

Ländern.

Unter den

Anweſenden ſind

vorübergehend

Anweſende

im Sinn von

Rubrik 12. der

Zählungsliſten.

-------- -

männl. weibl. männl. weibl. männl. weibl. männl. weibl. männl. weibl. zuſ. männl. weibl. zuf.

ZETT27TT28TTZT. T30.TT3T. 32. 33. 34. 35. 37. 38. 39.
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Muſter E.

Oberamt

Zuſammenſtellung

Gemeinde- Aeberſichten
über

die Aufnahme der ortsanweſenden Bevölkerung

auf den 1. Dezember 1871.

Bemerkung.

In dieſer Tabelle ſind die einzelnen Gemeinden zuerſt parzellen weiſe vorzutragen und

dann am Schluſſe über ſichtlich zuſammenzuſtellen, je unter genauer Beobachtung der im Staatshand

buche eingehaltenen Ordnung.

Mit Bei lagen.



Zahl der A. R n w

Gemeinden –– –– -

be- | I. Ortsanweſende II. Religionsbekenntniß.

aus- - -
-

und lt- An- Einwohner Von ande- Wo

r-- - - lten. - Evan- Ka- ren chriſt-- -

Gemeinde-Parzellen. ungen. ſtatten ge. überhaupt. geliſche. tholiken. lichen Be- Iſraeliten. Ä
- g10

bäude. kenntniſſen.

männl. weibl. 3uf männweib.männl.weis.männweib.männ: weib.männ:



ſend e. -- B.

ex

zz

- II. Familien ſtand – IV. Geburt sort. Äs C.

der über 14 Jahre alten Perſonen. a) in Württemberg: b) im zustand Ä” Vorübergehend

Ledige. sº. Ä. sº ÄÄsº. ÄÄ Abweſende.

diſchen Ort. Ländern. * | haltungsliſten.

ºweb.männweil, männl. weibl. männweb.männl. weibl. männl.web.min. weibl. männl. weibl. männl. weibl. Zu männº 3



Gedruckt bei G. Haſſel br in k.
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QW 26.

Regierungs - Blatt

Königreich Württemberg.

Ausgegeben Stuttgart Dienſtag den 24. Oktober 1871.

Jn halt.

Königliche Dekrete Keine.

Verfügungen der Departements. Bekanntmachung, betreffend den Frauenverein für Verſorgung

rerwahrloster Kinder in Stuttgart. – Verfügung, betreffend die Sicherſtellung einer geordneten In

ſtandhaltung der Familienregiſter.

I. Unmittelbare Königliche Dekrete.

Keine.

II. Verfügungen der Departements.

A) Des Departements des Innern.

Des Miniſteriums des Innern.

Bekanntmachung, betreffend den Frauenverein für Verſorgung verwahrloster Kinder in Stuttgart.

Der in Stuttgart beſtehende, durch höchſte Entſchließung Seiner Königlichen

Majeſtät vom 11. December 1844 unter der Bezeichnung „Frauen-Verein für hilfs

bedürftige Kinder“ als moraliſche Perſon anerkannte Verein führt den Namen:

„Stuttgarter Frauenverein für Verſorgung verwahrloster Kinder“
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was unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung vom 13. December 1844 (Reg.Blatt

Seite 555) zu Vermeidung von Anſtänden hiemit veröffentlicht wird. -

Stuttgart, den 13. September 1871.

Scheurle n.

B) Der Departements des Innern und des Kirchen- und

Schulweſens.

Der Miniſterien des Innern und des Kirchen- und Schulweſens.

Verfügung, betreffend die Sicherſtellung einer geordneten Inſtandhaltung der Familienregiſter.

Im Anſchluſſe an die am 25. Januar d. J. ergangene Miniſterialverfügung,

betreffend die ſtatiſtiſchen Erhebungen über die Bewegung der Bevölkerung, wird zu

Sicherſtellung einer geordneten Inſtandhaltung der Familienregiſter, nach Einvernehmung

der Oberkirchenbehörden, zufolge Höchſter Entſchließung Seiner Königlichen Maje

ſtät vom 8. Oktober 1871 Nachſtehendes verfügt:

§. 1.

In das Ortsfamilienregiſter hat der Buchführer künftig aufzunehmen jede

bundesangehörige deutſche Familie, welche im Ort ſich bleibend niedergelaſſen hat, ſo

bald derſelbe von ihrer Niederlaſſung durch – in die Kirchenbücher einzutragende Fälle

(Geburts-, Verehelichungs-, Sterbe-Fälle), oder durch Mittheilung Seitens der Buch

führer am aufgegebenen württembergiſchen Wohnorte, oder ſonſtwie Kenntniß erhalten hat.

Unter Familien werden hiebei begriffen Verehelichte oder verehelicht Geweſene mit

Kindern und Verehelichte ohne Kinder.

§. 2.

Perſonen, welche im Sinne des §. 1, Abſ. 2 keine Familie bilden, werden, auch

wenn ſie für ſich oder mit Anderen zuſammen einen eigenen Haushalt führen, künftig

in das Familienregiſter des neuen Niederlaſſungsorts nicht mehr aufgenommen. Sie

ſind, ſoweit ſie in Familienregiſtern der früheren Wohnorte eingetragen ſind, in den

ſelben fortzuführen und es haben den Buchführern dieſer Regiſter die Kirchenbuchführer
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der neuen Niederlaſſungsorte von den zu ihrer Kenntniß kommenden, zum Eintrag in

jene Regiſter geeigneten Fällen Mittheilung zu machen.

§. 3.

Laſſen ſich neuverehelichte Perſonen ſofort nach ihrer Trauung an einem andern

Orte in Württemberg nieder, ſo hat der Ehebuchführer dem Buchführer des Nieder

laſſungsorts der Famlilie für das dortige Regiſter einen vollſtändigen Ehebuchsauszug

zu überſenden. Vorkommenden Falles ſind in dieſem auch die vorehelichen und unehe

lichen Kinder der Ehefrau genau zu verzeichnen.

§. 4.

Zieht eine Familie von ihrem bisherigen Niederlaſſungsort im Lande hinweg,

ſo hat der Buchführer dieſes Orts ſogleich, nachdem er Nachricht davon erlangt hat,

a) dieſen Wegzug im Familienregiſter anzumerken und

b) wofern die Ueberſiedlung in einen württembergiſchen Ort erfolgt, dem Buch

führer des neuen Niederlaſſungsorts Behufs der Vormerkung in dem dortigen

Familienregiſter von der Ueberſiedlung unter Zuſendung eines Auszugs aus den

Familienregiſter des aufgegebenen Wohnorts Mittheilung zu machen, wofür ihn

der empfangende Buchführer zu beſcheinigen hat.

Beſondere Uebergabsurkunden und Uebergabsſcheine zum Zweck der Bevölkerungs

liſten ſind in Zukunft nicht mehr erforderlich.

§ 5.

Die Ortspolizeibehörden ſind verpflichtet, dem für ihre Gemeinde buchführenden

Pfarramt von den zu ihrer Kenntniß kommenden Fällen, in welchen eine ortsanſäßige

Familie ſich anderswo im Lande bleibend niederläßt, oder in welchen eine nicht ortsan

ſäßige Familie ihren bleibenden Wohnſitz im Orte nimmt, Nachricht zu ertheilen.

§. 6.

Für Fälle der Auswanderung und der Einwanderung iſt § 6 der Miniſterial

verfügung vom 25. Januar 1871 (Reg.Blatt S. 85) maßgebend.

§. 7.

Für nicht bundesangehörige Familien, welche ſich im Ort bleibend niedergelaſſen

haben, hat der Buchführer ein beſonderes Regiſter – Fremdenregiſter – oder eine
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eigene Abtheilung in dem Familienregiſter anzulegen und zu dieſem Behufe jedem Haupt

einer ſolchen Familie ein Schema des Familienregiſters mit der Aufforderung zuzuſtellen,

dasſelbe auszufüllen und die etwa in ſeinem Beſitze ſich befindenden hieher gehörenden

Dokumente zur Einſicht vorzulegen, welche ſodann in dem Fremdenregiſter zu alle

giren ſind.

§. 8.

Finden Einträge in die Familienregiſter oder in die Fremdenregiſter nicht aus amt

lichen Quellen (Kirchenbüchern, beglaubigten Urkunden, Mittheiluugen anderer Behörden)

ſondern, was übrigens nur ausnahmsweiſe und aus beſonderen Gründen zuläßig iſt,

auf Grund von Privatangaben ſtatt, ſo iſt letzteres ſtets zugleich mit jenen Einträgen

ausdrücklich anzumerken.

§. 9.

Die über die Führung der Familienregiſter beſtehenden Vorſchriften bleiben, ſo

weit ſie mit dem Vorſtehenden nicht im Widerſpruch ſtehen, auch künftig in Wirk

ſamkeit.

Hiebei wird die Beſtimmung, wonach die Geiſtlichen verpflichtet ſind, von allen

in ihren Kirchenbüchern eingetragenen Kaſualien an die Buchführer der betreffenden

Familienregiſter ungeſäumte Mittheilung zu machen, noch beſonders in Erinneruug

gebracht. -

Stuttgart, den 14. Oktober 1871.

Scheurlen. Geßler.
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Die am 14. Auguſt 1871 zu Berlin ausgegebene Nummer 35 des Reichsgeſetzblattes enthält:

1) die Bekanntmachung, betreffend die Ausgabe von Reichsſtempelmarken und geſtempelten Blankets

zur Entrichtung der Wechſelſtempelſteuer. Vom 11. Auguſt 1871.

2) die Ertheilung des Exequatur an den Bergrath Heinrich v. Uttenhoven als Viceconſuls der Ver

einigten Staaten von Amerika für den Bezirk des Amerikaniſchen Konſulats in Sonneberg (Her

zogthum Sachſen-Meiningen.)

Die unterm 27. Auguſt 1871 zu Berlin ausgegebene Nummer 36 des Reichsgeſetzblattes

enthält: -

1) das Geſetz, betreffend die Einführung des Artikels 33 der Reichsverfaſſung in Elſaß-Lothringen.

Vom 17. Juli 1871.

2) die Verordnung, betreffend die Einführung des Artikels 33 der Reichsverfaſſung in Elſaß-Lothringen.

Vom 19. Auguſt 1871.

3) die Bekanntmachung, betreffend die bei Maaßen und Meßwerkzeugen für Brennmaterialien 2c.

" und bei Hökerwaagen im öffentlichen Verkehr noch zu duldenden Abweichungen von der abſoluten

Richtigkeit. Vom 16. Auguſt 1871.

Die unterm 1. September 1871 zu Berlin ausgegebene Nummer 37 des Reichsgeſetzblattes

enthält:

1) die Verordnung, betreffend die Einführung des Artikels 33 der Reichsverfaſſung in Elſaß

Lothringen. Vom 30. Auguſt 1871.

2) die Ernennung einer Anzahl Generalkonſuln, Conſuln und Vicekonſuln des deutſchen Reichs.

3) die Ertheilung des Exequatur an den zum Generalkonſul der Republick Peru mit der Reſidenz

in Hamburg ernannten Don Benjamin Alvarez.

4) die Ermächtigung des Conſuls Wilhelms zu La Guayra in Venezuela für ſeinen Amtsbezirk

bürgerlich gültige Eheſchließungen von Deutſchen vorzunehmen und die Geburten, Heirathen und

Sterbefälle von Deutſchen zu beurkunden.

5) die Ertheilung des Exequatur an den Dr. med. Francisco Fonck als Vicekonſul der Republick

Chile in Berlin.

Die unterm 19. September 1871 zu Berlin ausgegebene Nummer 38 des Reichsgeſetzblattes

enthält:
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1) die Bekanntmachung des ſechsten Verzeichniſſes derjenigen höheren Lehranſtalten, welche zur Aus

ſtellung gültiger Zeugniſſe über die wiſſenſchaftliche Qualifikation zum einjährig freiwilligen Mili

tairdienſt berechtigt ſind. Vom 14. September 1871.

2) die Ernennung eines Generalconſuls und einer Anzahl Conſuln und Viceconſuln des deutſchen

Reichs. -

Die unterm 7. October 1871 zu Berlin ausgegebene Nummer 40 des Reichsgeſetzblattes enthält:

die Verordnung, betreffend die Einberufung des Reichstages. Vom 5. October 1871.

Berichtigung.

In § 14 der Verfügung vom 12. September d. J., betreffend die Volkszählung muß es auf

Seite 220, Zeile 10 von unten anſtatt „auffallend“ heißen: „ausfallend“.

"M",4 x"." --IT vºYA“,"x", ar-i

Gedruf bei G. Hºffe brinf
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PW 27.

N eg i e r u n gs - Blatt

für das

Königreich Württemberg.

Ausgegeben Stu ttg artMontag den 30. Oktober 1871.

Inhalt.

Königliche Dekrete Keine.

Verfügungen der Departements. Verfügung, betreffend die Anwendung des Metermaaßes bei

Fortführung der Flurkarten und Primärkataſter. (Mit Beilagen I–VI.)

I. Unmittelbare Königliche Dekrete.

Keine.

II. Verfügungen der Departements.

Der Departements der Juſtiz, des Innern und der Finanzen.

Der Miniſterien der Juſtiz, des Innern und der Finanzen.

Verfügung, betreffend die Anwendung des Metermaaßes bei Fortführung der Flurkarten und Primärkataſter.

(Mit Beilagen I–VI.)

Nachdem die Maaß- und Gewichtsordnung für den vormaligen norddeutſchen Bund

vom 17. Auguſt 1868 (Reg.Blatt von 1871, Nro. 1 Beil. S. 32) in Württemberg

als Bundesgeſetz eingeführt worden iſt, wird wegen Anwendung des Metermaaßes bei

Fortführung der Flurkarten und Primärkataſter Folgendes verfügt:

§. 1.

Bei Aenderungen in der Boden-Einheilung, welche nach § 21 der Verfügung vom
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12. Oktober 1849 (Reg.Blatt S. 686) eine Vermeſſung erfordern, hat dies vom 1. Ja

nuar 1872 an nach dem neuen Metermaaß zu geſchehen.

Für das hiebei zu beobachtende Verfahren wird eine techniſche Anweiſung demnächſt

erlaſſen werden, welche an die Stelle der in § 13 letzter Satz der Verfügung vom

12. Oktober 1849 erwähnten techniſchen Anweiſung vom 13. Januar 1841 tritt.

§. 2.

Da die Meßurkundenhefte auf den 30. Juni abzuſchließen ſind, ſo iſt zu Vermei

dung von Geſchäften und Koſten, welche mit einem doppelten Abſchluß derſelben ver

bunden wären, bei den auf Grund des Güterbuchsprotokolls von 1871–72 nach dem

1. Januar 1872 und vor dem 1. Juli deſſelben Jahrs vorzunehmenden Meſſungen das

bisherige Landesmaaß neben dem neuen Metermaaß in den nach dem angehängten For

mular (Nro. V.) zu fertigenden Meßurkunden aufzuführen.

Die hiebei nothwendige Umrechnung der Württembergiſchen Maaße in Metermaaß

hat in dem durch die Bekanntmachung des Miniſteriums des Innern vom 6. Mai 1871

(Reg.Blatt S. 118) beſtimmten Grundverhältniß und nach der angehängten Reduktions

tabelle (Nro. VI.) zu geſchehen.

Am Schluſſe des Meßurkundenheftes von 1871–72 hat die Zuſammenſtellung des

Zuwachſes und Abgangs, ſowie die Berechnung der Markungsfläche wie bisher zu ge

ſchehen und es iſt ſodann das Metermaaß der im bisherigen Landesmaaß aufgeführten

Markungsfläche mit rother Dinte gegenüberzuſtellen, z. B.

Summe (wie in Beil. II. zu der Verfügung vom 12. Oktober 1849)

1180% M. 42,6 Rth.

= 372 H. 17 A. 72 M.

§. 3.

Bei den nach dem 30. Juni 1872 eintretenden Veränderungen ſind ſtatt der in

Beil. I. bis IV. zu der Verfügung vom 12. Oktober 1849 vorgeſchriebenen Formularien

die unter Nro. I. bis IV. angehängten Muſter anzuwenden.

Stuttgart, den 7. September 1871.

Für den Juſtiz-Miniſter:

Cronmüller. Scheurlen. Renner.
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Oberamt . . . . . . . . . .

Gemeinde . . . . . . . . . . . . . .

üterbuchs-Protokoll

vom 1. Juli . . . . . . . .

bis 30. Juni . . . . . . . .

-–-----------

Die Einträge geſchehen hier der Zeitfolge nach, wie die Veränderungen eintreten, oder zur

Kenntniß des Gemeinderaths kommen,
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A. Veränderungen in der Boden-Vertheilung und

Mar- - -- -- - ---- - -

ºngs“ Parzellen- Flächen maß. Culturart, Art

Karte. Nummer. | Mor- Ru- Hek- Me- Diſtrikt und der Neuer Beſitzer.

Ä - # Ä F Ar. # Gewende. Veränderung.

Gebd.Nr.

II. 10 – 35,9 | 0 | 02 95 # Scheuer u. Erweiterung des Johannes Brändle, Bauer.

ofraum unten Hauſes und der

im Dorf. Scheuer durch Ue

berbauung eines

Theils vom Gar

Feld Nr. ten.

- 20 % 24,6 | 0 | 0596 |Gras- u. Baum- - -

f garten, allda.

IV. 460 1*/s 24,0 | 0 49 25 | Wieſe, im Brühl. in zwei Theile ver- Michael Baier, Söldner.

theilt. Ludwig Werner, Wagner.

- 500 10 | 0,0 | 3 15 17 #* in der zu Acker angelegt. Auguſt Diehl, Gerber.

eide.

VI. 510 23% 7,9 | 7 | 49 19 | Acker, Laubwald u. in zwei Theile ver- Karl Veil, Bäcker.

Wieſe auf demtheilt und theil- Michael Heid, Bauer.

Berg weiſe in der Cultur

verändert.

199 1 | 0,0 | 0 | 31 52 Weinberg im durch Vererbung Martin Stahlecker, Schmid.

Mönchberg. in drei ungleiche Sebaſtian Stahlecker, Gerber.

- 200 */s | 6,0 | 0 | 16 | 25 dto. Theile vertheilt. | Georg Müller, Kaufmann.

- 201 % | 3,0 | 0 | 1994 dto.

III. 606 */s | 0,0 | 0 15 76 Acker. die Oedung (All- Chriſtian Schlegel, Söldner.

- 608 Ä9,0 | 0 20 44 - mand) iſt den An- Michael Steiner, Weber.

- 609 s 15,0 | 0 | 28 81 - grenzern von der Matheus Keller, Wirth.

- 620 % 5,0 | 0 | 12 | 23 Oedung. Gemeinde käuflich

- 1% |100 | 0 55 98 Vicinalweg nach überlaſſen und der

Münſingen Nr. 3 | Weg erbreitert

in der Heerſtraße. | worden.

IX. 512 1*/s 10,0 | 0 48 10 Äund Wieſen jetzt ganz Wieſe. Georg Maier, Küfer.

(IT UCIll.
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- B. Veränderungen in dem Steuer-Anſchlag und

Boden-Cultur. ſonſtigen Rechts-Verhältniſſen.

„ Eintrag auf Vollzug
-

- - -

Ä. ÄÄ des Güterbuch Bemerkungen.

ºde Ä # Beſchreibung und Erledigung. Theil. Blatt.

TO. Jahr | Jahr.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

3. -

oben.
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VOberamt . . . . . . . . . . .

Gemeinde . . . . . . . . . . .

Markung . . . . . . . . . . .

Neßurkunden und Handriſſe-Heft (Band)

über

ſämmtliche Bodenveränderungen, die ſich auſ dieſer Markung

im Etatsjahre . . . . . .

zugetragen haben.

Obige Veränderungen erſtrecken ſich über folgende Parzellen:

Siehe Siehe

Gebäude Nro. - eld-Nro. -Handriß Nro. ºd F Handriß Nro. "Es

7 66 | 264 1278 | 17 | 68

18 12 48 1343 | 100 400

35 22 88 1679 5 20

Feld-Nro. 1884 89 | 356

10 1 4 20.

76 40 | 160

155 7 28

756 19 76

1019 37 148

1170 80 320
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Zuſammenſtellung

des

Zuwachſes: Nbgangs:

Hect. Ar. Meter. Hect. Ar. Meter.

Meßurk.-H. Seite 8 0 00 55 . . . . . – – –

- – 16 – – – . . . . . 0 00 15

- – 24 0 00 13 . . . . . – – –

- – 28 0 00 66 . . . . . – – –

- – 36 . 0 00 29 . . . . . – – –

- -– 48 0 00 10 . . . . . – – –

– - 0 01 73 – : 0 00 15

Mithin mehr Zuwachs als Abgang 01 Ar und 58 Meter.

Es beträgt mithin am 1. Juli 1873 die Summe der Markungs- und Steuerfläche

vid. Meßurkundenheft pro 187/12 Seite . . . –- 372 Hectar 16 Ar 14 Meter

Zuwachs pro 18”:3 . . . . . . . . . . . . . . – - – Ö1 „ 58 –

Summe – : 372 Hectar 17 Ar 72 Meter.

Den Abſchluß dieſes Meß-Urkundenhefts und die vollſtändige Uebereinſtimmung deſſelben mit dem

Güterbuchs-Protokoll beurkundet ,

. . . . . . den 25ten Auguſt 1873.

Oberamtsgeometer Steuerſatz-Behörde

Den Vollzug der Vermarkung der neu entſtandenen und berichtigten Grenzen beurkundet ,

Untergänger
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III.

Meßurkunde Nro. . . . . . . .

Jahrgang 18 –

Oberamt . . . . . . . . . . .

Gemeinde . . . . . . . . . . .

Markung . . . . . . . . . . .

Aeberſicht

über

diejenigen Parzellen, welche ſich im Laufe dieſes Jahrs blos in der

Cultur verändert haben.





-

Aſter Beſtand. Neuer Beſtand.
Uebertrag

Mar- -- in dasPar- lächenmaß. Par- lächenmaß. M

Ä zellen- Fläch ß Cultur- Beſitzer zellen- Cultur- Flächenmaß Güterbuch.

j Nº Nor-Ru- Hek- Sr. Me- art. - Num- art. | Hek- Ar. Me

j | mer. |gen. then. tar. *ter. U1EW. tar. “ er. Theil. Blatt.

IV. | 500 | 10 0,0| 3 15 17 Äº Auguſt Diehl. | 500 | Acker. | 3 15 17

- tl DeV

Heide.

IX. | 512 | 1°s 10,0| 0 48 | 10 |Acker und Georg Maier. | 512 | Wieſe. | 0 48 10

Ä im

(llll.

20.

Die Richtigſtellung der Ergänzungskarten beurkundet

Oberamtsgeometer





Handriß Nro

Jahrgang 18

Neßurkunde und Handriß

über

Gebäude Nro. . . . . . . . . . . . . . . .

Güter Nro. . . . . . . . . . . . . . . . .

auf der Markungskarte Nro. . . . . .

für

(Name des Eigenthümers.)

Gebühren des Geometers:
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Geometriſcher Handriß

im . . . . theiligen Maßſtab.

* - - - - - - - - - - - - - - - -

Markungskarte Nro a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gewende - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

N. B.

Die Größe der Meſſungslinien iſt im Handriß in Meter anzugeben, und zwar auf folgende

Weiſe:

2 Centimeter. . . . . . . = 0,02.

4 Decimeter . . . . . . . . . . = 0,40.

6 Decimeter und 8 Centimeter . . = 0,68.

27 Meter, 5 Decimeter und 6 Centimeter = 27,56.

u. ſ. w.

Hinweiſung auf das von dem Geometer geführte Den Eintrag des Handrißes in die Ergänzungs

Original-Brouillon und Berechnungs-Manual, karte und die Prüfung der Meßurkunde durch Nach

Seite: rechnung und Vergleichung und der Gebühren-Anrech

nung des Geometers beurkundet

Oberamtsgeometer
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Neß-Arkunde.

Aſter Beſtand. -
Neuer Beſtand. Uebertrag

Par- lä -
UV- lä | "asºns in das

zellen- Flächenmaß Beſitzer Ä. Cultur- F sens – F. Güterbuch.

Mum- Mor- Ru-| Hek- Me- art. zer. Num- art. Hek- A Me- Ä

mer. gen. then tar. "ter. U1EV. tar. “ter. "Ä“ Theil. Blatt.

9 17. 62 0 59 60 Acer, Anton Hader, Ä- Ader. 0 18 04 t.
Schmid.

49.

Georg Rogg, | –Ä- | Acker. | 0 | 1944 | t.

Flaſchner.

Simon Fleſch, | –Ä- | Acker. | 0 22 12 t.

Wirth. -

Differenz

- perse. –- 0 59 60 0

(Eingetheilt

+34D Me

ter, nach Ver

hältniß der

Parzellen

größen.)

Dieſes beurkundet

Der verpflichtete Geometer

- - - - * - den . . . . . . . . . . . . .
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Flächenberechnung.
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Handriß Nro. . . . . . .

Jahrgang 18–

Oberamt. . . . . . . . . . .

Gemeinde . . . . . . . . . .

Markung. . . . . . . . . . .

Aeßurkunde und Handriß

über

Gebäude Nro. . . . . . . . . . . . . . .

Güter Nro. . . .

auf der Markungskarte Nro. . . . . .

für

(Name des Eigenthümers.)

Gebühren des Geometers;
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Geometriſcher Handriß

im . . . . theiligen Maßſtab.

N.B.

Die Größe der Meſſungslinien iſt im Handriß in Meter anzugeben, und zwar auf folgende

Weiſe:

1 Decimeter . - - - = 0,10.

2 Decimeter und 4 Centimeter . . = 0,24.

16 Meter, 5 Decimeter und 8 Centimeter = 16,58.

u. ſ. w.

Hinweiſung auf das von dem Geometer geführte Den Eintrag des Handrißes in die Ergänzungs

Original-Brouillon und Berechnungs-Manual, karte und die Prüfung der Meßurkunde durch Nachrech

Seite: nung und Vergleichung und der Gebühren-Anrechnung

des Geometers beurkundet

Oberamts-Geometer
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Neßurkunde.

Alter 23 e ſtand. Neuer Beſtand.
Uebertrag

Par- Flächen- (IW- lächen maß. Nachweiſung in das
zellen- maß. Cultur- Beſi # Cultur- Fläch ß z# Güterbuch.

um Norºu art. eſitzer. Mum- art. | Hek- Me- Mor- Ru-Ä

"er. |gen. then. UICY. Ä* Ä. Äthen. “Ä“Theil. Blatt.

. .

ErgänzungsbandI. Fol.24.

-

24

24 |2% 41,7 Acker. | Georg Müller. –T- Acker. | 0 34 32 | 1 34,2 t.

- 24 -
Martin Stahl- | –Ä– dto. 0 21 04 | % 16,4 t.

ecker. 2 -

24

Sebaſtian Stahl- –F- dto. 0 28 01 | "/s 5,3 t.

ecker.

- ... | per se. - 0 83 37 |2°/s 7,9 | Zuwachs:

– . 14,2 Ru

then, welcher

daher rührt,

daß P.-Nr. 24

bei der Er

gänzung un

richtig berech

net worden iſt.

Dieſes beurkundet

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Der verpflichtete Geometer
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flächenberechnung.
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VI.

Tabelle

ZU r

Verwandlung des württembergiſchen Flächenmaßes in das Metermaß.

1 württemb. Fuß = 127 Pariſer Linien = 0,28649029091 Meter,

1 ſº DFuß = 0,082076686787 D Meter,

1 f DRuthe (zu 100 D Fuß) = 8,207668678668 DT Meter,

1 ºr Morgen (zu 384 DRuthen) = 31,517447726084963 Are.

(Reg Blatt von 1871 Seite 120.)

Gebrauchs-Anweiſung.

In der Tabelle Seite 2 bis 50 findet man für alle Maße von 0,1 DRuthe bis 4% Morgen 47,9

DRuthen das Metermaß unmittelbar, während bei Flächengrößen über 5 Morgen durch Zuſammenſetzung

der Maße auf Seite 2 bis 51 der Tabelle das Metermaß mittelbar gefunden wird, was aus folgenden

Beiſpielen hervorgeht:

1) 27,4 DT] Ruthen = ? Metermaß.

Antwort nach Seite 2 der Tabelle: 2 Are 25 DT Meter.

2) 3°/s Morgen 41,9 [T] Ruthen = ? Metermaß.

Antwort nach Seite 44 der Tabelle: 1 Hektar 21 Are 63 D Meter.

3) 67°/s Morgen 45,3 DRuthen = ? Metermaß. -

(Seite 51 der Tabelle) 65 Morgen - = 20 Hektare 48 Are 63 DMeter,

(Seite 48 der Tabelle) 2°/s „ 45,3 C Ruthen = – 74 „ 63 „

Antwort: 67% Morgen 45,3 DRuthen = 21 Hektare 23 Are 26 DMeter,



=- =

V. Verwandlung von württ. [T] Ruthen in Hektare, Are und D Meter.

# 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 #

# d. A. M. d. A. M. d. A. M | H. A. Md. A. |M d. A. M. o. A. |M | o | A. |MH. A. |MI o. A. M T

0 - -––– 1–– 2–– 2–– 3–– 4–– 5–– 6 – – 7 – – 7 0

1 - - 8–– 9–– 10–– 11––11–– 12– – 13 – – 14––15––16 1

2 |- |-16––17–– 18–– 19––20––21––21 ––22––23––24 2

3 | ––25 25––26––27– – 28––29––30–– 30– –31––32 3

4 -–33––34––34 ––35l––36––37––38 ––39 ––39–| – 40 4

5 |- |–41 – | –42 – –43––44––44––45 ––46––47––48––48 5

6 – –49––50––51––52––53––53 ––54 – – 55–– –56 – – 57 6

7 -–57––58–|–59––60––61 ––62 – –62––63––64 ––65 7

8 ––66––66 ––67 – –68––69––70––71––71––72–|– 73 8

9 – – 74 ––75––76––76––77 – – 78 ––79 ––80––80–|–81 9

10 ––82––83––84––85––85– – 86 ––87––88––89 – – 89 10

11 ––90––91––92––93––94––94––95 ––9b ––97–| – 98 11

12 – – 98-––99–| 1 –– | 1 1 – | 1 | 2 – 13 – 1 3–| 1 | 4 – 1 | 5 – 1 b 12

13 – 1 7– 1 8 – 1 8 – 19 – 1 10 – 111 – 112 – 112–| 1 | 13 – | 1 | 14 13

14 – 115 – 116 – 1 | 17–| 1 | 17 – 118 – 119 – 120 – 121 – 121 – 122 14

15 – 123 – 124 – 125 – 126 – 126 – 127 – 128 – 129 – 130 – 131 15

16 – 131 – 132– 133 – 134 – 135– 135 – 136– 137 – 130– 139 16

17 – 140 – 140– 141– 142– 143 – 144 – 144 – 145– 146 – 147 17

18 – 1 48 – 149 – 1 |49 – 150– 151 – 1 52 – 153 – 153– 154–| 1 55 18

19 – 156 – 157 – 158– 158 – 159 – 160 – 161– 162 – 163 – 163 19

20 – 164 – 165 – 166 – 167 – 1 67 – 168 – 169 – 170 – 171 – 172 20

21 – 172 – 173 174 – 175 – 176– 176 – 177 – 178 – 179– 18U 21

22 – 181 – 181 – 182 – 183– 184 – 185 – 185– 186 – 187 – 188 22

23 – 189 – 190 – 190– 191 – 192 – 193 – 194 – 195– 195 – 19U 23

24 – 197– 198 – 199 – 199 2–– 2 1 – 2 2 – 2 3 – 2 4 – 2 4 24

25 – 2 5 – 2 6 – 2 7 – 2 8– 2 8– 2 9– 210 – 211– 2 12– 213 25

26 – 2 13 – 2 14 – 2 15– 2 16 – 217 – 218 218 – 219 – 220 – 221 26

27 – 222– 222 – 223 – 224 – 225 – 226 – 227 – 227 – 228 – 229 27

28 – 230 – 231– 231 – 232 – 233 – 234 – 235 – 236 – 236 – 237 28

29 – 238 – 239 – 240 – 240 – 241– 242 – 243 – 244 – 245 – 245 29

30 – 246 – 247 – 248 – 249 – 250– E 251 – 252 – 253 – 254 3031 – 254 – 255 – 256 – 257 – 258 – 259 – 259 – 260 – 261 – 262 31

32 – 263 – 263 – 264 – 265 – 266 – 267 – 268– 268 – 269– 270 32

33 – 271 – 272 – 272 – 273 – 274 – 275 – 276 – 277– 277 – 278 33

34 – 279 – 280 – 281– 282 – 282 – 283 – 284– 285– 286 – 28b 34

35 – 287 – 288 – 289 – 290 – 291– 291– 292 – 293 – 294 – 295 35

36 – 295 – 296 – 297 – 298 – 299.– 3–– 3 –– 3 1 – 3 2 – 3 3 36

37 – 3 4 – 3 5 – 3 5 – 3 6 – 3 7–| 3 8 – 3 9– 3 9 – 3 10– 3 11 37

38 – 312 – 3 13– 3 14 – 3 14 – 315–| 316 – 317– 318 – 3 18 – 319 38

39 – 320 – 321– 322 – 323 – 323 – 324 – 325– 326 – 327 – 327 39

40 – 328– 329 – – 331 – 332– 332 – 333 – 334 – 335 – 33b 40

41 – 337– 337– 338– 339– 340 – 341– 341– 342 – 343– 344 41

42 – 345 – 346– 346–| 347 – 348 – 349 – 350 – 35( – 351 – 35 - 42

43 – 353– 354 – 355 – 355– 356 – 357– 358 – 359 – 359 – 36( 43

44 – 361 – 362 – 363 – 364 – 364 – 365 – 366– 367 – 36S – 36. 44

45 – 369– 370– 371 – 372 – 373 – 373 – 374– 375 – 376– 377 45

46 – 378– – 379– 380 – 381– 382 – 382–383 – 384 – 385 46

47 – 386– 387– 387– 388– 389– 390 – 391– 392 – 392 393 47



Verwandlung von württemb. Morgen und D Ruthen in Hektare, Are und CT] Meter.

Mors 0,0 0, 1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 Mors

s“ o. ... ºd. . mo. [.Ins. | |Mo.I.Tºd.[.Tºd... [Mo. ... o. . DeTT | 8"

„– 394–395–396–396–397–398–399 – 4 -- 41– 41 %

– 78–789–,790–790–791–792–793–794–795–795 Ä

–1182–1183–1184–184 – 85 -1186–1187|–188 – 188–1189 %

–1576–1577–1578–578–1579–1580–1581–582–1582–1583 j

* - 1970–1971–1971–1972–1973–1974–1975–1976–1976–1977 %

ºs – 23 4–2365–2365–2366–2367–2368–2369–2370–2370–2371 %

% –2758–2759–2759–2760–2761–2762–2763–2764–276–2765 %

1 – 3152–3153–3153–3154–3155–3156–31 57–31 57 – 31 58–31 50 1

1%–3546–3547–3547–3548–3549–3550–355! –3551|–355–3553 1%

1s–3940–394–3941–3942–3943–3944–3945–3945–3946–3947| 1ºs

1"s–4334–4334–4335–4336–4337–4338–4339 –4339–434(–4341| 1*,

1.–4728–4728–4729–4730–473–4732–4733–4733–4734 4735 1/s

1 –5122–5122–5123 – 524 –5125–5126–5127 –5127–5128–5129| 1s

1ºs –5516 – 5516–5517–5518–5519 –5520–5520–5521–5522–5523 1°/s

1’s–5910 –5910–5911–5912–5913–5914–5914–5915–5916–59 17 1?s

2 | – 63 3–63 4–63 5–63 6 – 63 7–63 8–63 8 – 63 9–63 10 63 ( 1 2

2–6697–6698–6699.–67–| -671–672–67 2 – 673–674–675 2%

2–7091| -7092–7093–7094–7095–7096–7096–7097–7098–7099 2,

–7485–7486–7487–7488–7489–748.–7490–7491 - 7492 – 7493 2",

2 –7879 – 7880–7881–7882–7883 -7883–7884|–7885–7886 –7887 2“,

2–2273 - 874–8275–8276–8277–8277-8278–8279–8280–8281 2

2–8667| -8668–8669–8670–867–867–8672–8673–8674 – 8675 2.

2–9061–9062–9063–9064–9065–9065–9066–9067–9068–9069 2'

3 ------------------ 3

3.–9849 9850–985–9852–9852–9853 –9854–9855–9856–9857 3%

3s 1 243 1 244 1 245 1 246 1 246 | 247| 1 248 1 29 1 250 1 25 | 3.,

3s 1 637| 1 638 1639 1640 1641 641 642 1643 1 644 1 645 3.

3s 11031 11032 11033 11034 1034 |1035 1036 1037 1038 11038 3

11425 11426 11427 11428 11428 1142 430 1431 11432 11432 3,

3, 11819 11820 11821 1182 11822 11823 1824 11825 11826 11826 3.

3's 12213 122 14 12215 12215 12216 12217 12218 12219 12220 12220 3',

4 | 126 7 126 8 1 26 9 1269 126 10 126 11 126 12 126 13 126 14 126 14 4

4. 130 1 130 2 130 3 130 3 1304 130 51306 130 7 1308 1308| 4%

4 13395 13396 13397 13397 13398 13399 134 – 1341 1341 134 2 4.

4 13789 13790 13791 13791 13792 13793 13794 13795 13795 13796 4”,

4s 14183 14184 14184 14185 14186 1487 14188 14189 14189 1419(| 4s

4. 14577 14578 14578 14579 14580 145814582 14583 1458 | 14584 4%

4. 14971 14972 14972 14973 14974 14975 14976 14977| 14977| 14978 4.,

4’s 15365 15366 15366 15367 15368 15369 15370 15371 15371 153724’s



Verwandlung von württemb. Morgen und D Ruthen in Hektare, Are und D Meter.

1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 Mor

d... Mo. . Mo... Mo. u. Mo.|n. Md. . Mo. u. M. d... [M. d...ºd...ºº

– 4 2 – 4 3 – 4 4 – 4 5–45 – 4 6– 4 7– 48– 4 9– 410 */s

– 796– 797– 798 – 799– 799 – 8–– 8 1–8 2– 8 3 – 8 4 “s

=EEEEEEEEE "ls

–1584–1585–1586–1587–1587–1588–1589–1590–1591–1591 */s

–1978–1979–1980–1981–1981–1982–1983–1984–1985–1985 s

–ÄÄ–ÄÄ–Äj –ÄÄ–ÄÄ–Äj–ÄÄ–ÄÄ–Äj–ÄÄ

–2766–2767–2768 - 2768–2769–2770–2771–2772–2773–2773 "s

–3160–3161–3162–3162–3163–3164–3165–3166–3167–31671

–3554–3555–3556–3556–3557–3558–3559–3560–3560–3561 1/s

–3948–3949–3950–3950–3951–3952–3953–3954–3954–3955 1“s

–4342–4343 –4343–4344 – 4345–4346–4347–4348–4348–4349 1"/s

–4736–4737–4737–4738–4739–4740–4741–4742–4742–47431/s

–5130–5131–5131–5132–5133–5134–5135–5136–5136 - 5137| Äs

–5524–5525 –5525–5526–5527–5528–5529–5530–5530–5531 1°/s

–5918–5919–5919–5920–5921–5922–5923–5923–5924–5925 1’s

------------- H.H:–67 6–67 6–67 7–67 8–67 9–6710–6711–6711–6712–6713 2"/s

–71 ––71––71 1–71 2–71 3–71 4–71 5–71 5–71 6–71 72/s

– 7494–7494–7495–7496–7497–7498–7499–7499–75––75 1 2°/s

2°/s –|7888–7888–7889–7890–7891–7892–7892–7893–7894–7895 2“/s

ºs – 8282–8282–8283–8284–8285–8286–8286–8287–8288–8289 2's

2°/s –86 E##E##E##E##### –8682–8683 2°/s

2°/s–9069–9070–9071–9072–9073–9074–9074–9075–9076 – 9077 2'/s

–9463–9464–9465–9466–19467–9468–9468–9469–9470–94713

–9857–9858–9859–9860–9861–9862–9862–9863 – 9864–9865 3'/s

1 251 1 252 1 253 1 2541 255 1 255 1 256 1 2571 258 1 259 3°/s

1 645 1 646 1 6471 648 1 6491 649 1 650 1 651 1 652 1 653 3°/s

11039 11040 11041 11042 11043 11043 11044 11045 11046 110473/s

11433 11434 11435 11436 11437 11437 11438 11439 11440 114413°s

11827 1|1828 11829 11830 11831 11831 1183211833 11834 118353°s

12221 12222 12223 12224 12225 12225 12226 12227 12228 12229 3’s

126 15 126 16 126 17 1 26 18 12618 12619 12620 12621 12622 12623 4

130 9 13012 13012 13013 13014 130|15 13016 13017 4/s

134 3 134 4 134 5 134 6 134 6 134 7 134 8 134 9 13410 134114°/s

13797 13798 13799 138 – 138 – 138 1 138 2 138 3 138 4 1384 4"/s

14191 14192 14193 14194 14194 14195 14196 14197 14198 141984"/s

14585 14586 14587 14587 14588 14589 14590 14591 14592 145924°/s

14979 14980 14981 14982 14982 14983 14984 14985 14986 14986 4%

15373 1 5374 15375 15375 15376 15377 15378 15379 15380 FFF



Verwandlung von württemb. Morgen und DRuthen in Hektare, Are und D Meter.

2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9

d. A. Md. A. Mo. A., Mo. A. |Mio.| |Md. u. Mo. u. Do. n. N. d. A. Mº. . ."

– 410 – 411–412– 413 – 414– 414– 415– 416– 417– 418

– 8 4 – 8 5– 8 6 – 8 7– 8 8– 8 8–| 8 9– 810–811–812

–1198–1199–12––12 1–12 2–12 2–12 3–12 4 – 12 5–12 6

–1592–1593–1594–1595–1596–1596–1597–1598–1599–16–

–1986–1987–1988–1989–1990–1990–1991–1992–1993–1994

–2380–2381–2382–2383–2384–2384–2385–2386–2387–2388

–2774–2775–2776 –2777–2778–2778–2779–2780–2781–2782

–3168–3169–3170–3171–3171–3172–3173–3174–3175–3176

–3562–563–3564–3565–3565–356–3567–3568–3569–3570
–3956–3957–3958–3959-–3959–3960–3961–3962–3963–3963

–4350–4351–4352–4353–4353–4354–4355 – 4356–4357–4357

–4744 – 4745–4746–4746 – 4747–4748–4749–4750 4751–4751

–5138–5139–5140–5140–5141–5142–5143–5144–5145–5145

–5532–5533–5534–5534–5535–5536–5537 – 5538–5539–5539

–5926–5927–5928–5928–5929 – 5930–5931–5932–5933–5933

–6320–6321–6322–6322–6323–6324–6325–6326–6326–6327

–6714–6715–6716–67 16–6717–6718–6719–6720–6720 – 6721

–71 8–71 9–71 9 –|7110–7111–7112–7113–7114–7114–7115

–752–753–753–75 Ä–75'5–75'6–75j–758–75'8–75%

– 7896–7897–7897 –|7898 –|7899–79––79 1–79 2–79 2 – 79 3

– 8290–8291–8291 –8292–8293–8294 – 8295–8295–8296 – 8297

–8684–8685–8685 - 8686 – 8687.–8688–8689–8689–8690 –8691

FFFFFFFF-FEFEFFEFEFEFEF

–9472–9472–9473–9474–9475–9476–9477–9477–9478–9479

–9866–9866–9867–9868–9869–9870–9871–987–9872–9873

1 | 260 1 260 1 261 1 262 1 263 1 264 1 265 1 | 265 1 267

1 654 1 654 1 655 1 656 1 657 1 658 1 6581 659 1 660 1 661

1|1048 1|1048 11049 11050 11051 11052 11052 1 1053 11054 11055

11441 1 1442 11443 11444 11445 11446 11446 11447 11448 11449

11835 11836 11837 11838 11839 11841 1 1842 11843

12229 12230 12231 1223212233 12234 ### 12236 12237

12623 12624 12625 12626 12627 12627 12628 12629 12630 12631

130171 3018 13019 13020 13021 13021 1302213023 13024 13025

13411 13412 13413 13414 134 15 13415 13416 134 17 13418 134 19

138 5 138 6 138 7 138 8138 9 138 9 13810 13811 13812 13813

14199 142 – 142 1 142 2 142 3 142 3 142 4 142 5 142 6142 7

14593 1 4594 14595 14596 14597 14597 14598 14599 146 – 146 1

14987 14988 14989 14990 14990 14991 14992 14993 1 4994 1 4995

15381 15382 15383 15384 15384 1538 15386 15387 1538815389



Verwandlung von württemb. Morgen und DRuthen in Hektare, Are und D Meter.

Mor- 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 Mors

9“ o. A. | M. d. A. |Md. A. | m |6. A. Md. A. | M. d. A. Mo. a. M. d. A. |Md. A. M. d. A. |M | 9“

%– 419 – 419– - 421 – 422– 423–424– 424 – 425–426 /s

ºs – 813–813– 814– – 816–817–817 - 818–819– 820 ºs

"s–12 7 – 12 7–12 8–12 9 – 1210–1211–12|11| |12|12–1213–1214 ºs

* –16 --161–162–16.3–164-165–165 - 16 6 – 16 7–168 /s

–1994–1995–1996–1997–1998–1999 |1999–20–|–201–20 2 %

°–2388 –2389 – 2390–239–2392–2393 2393–2394–2395–239. ºs

°/s –2782–2783 – 2784–2785–2786–2787–2787–2788–2789–2790 °/s

1 –3 76–31 77–3178–31 79–31 80–31 80–31 81–3182–31 83–318 | 1

1%–3570–3571–3572–3573–3574–3574–3575–3576–3577–3578 1%

1” –3964–3965–3966–3967 – 3968–3968–3969–3970 –3971–3972 1ºs

1” –4358–4359–4360–4361–4362–4362–4363 –4364–4365–4366 1"s

1*s –4752–4753–4754–4755–4756–4756–4757–4758–4759–4760 1“s

1” – o146 –5147 – 5148–5149–5149–5150–5151–5152–5153–5154 1ºs

1"s 5540–5541–5542–5543–5543–5544–5545–5546–5547–5548 1ºs

1?s –5934–59 z-º.-º.-Fºº-F.-º.-z- 5941–5942 1?s

2 – E.E. 6331 – 6331 – 6332–6333–6334 – 6335–6335 22–6722–6723–6724–6725–6725–6726–6727–6728–6729–672 2%

2.–7116–7117–7118–7 19–7119|–7120 - 7121–7122–7123–7123 2Äs

2" –7510–7511–7512–7512–7513 – 7514–7515–7516–7517–7517 2°/s

2–794–795–79 6–79 6–79 7–798–79–7910–791–79|11| 2s

2–8298–8299–83––83––831–832–833–834–835–8352's

2.–8692–8693–8694–8694 - 8695–8696–897 – 8698–8698 – 699 2ºs

2–903-905-908-908-998-99-909-909-94-909 2’s

3 –9480–9481–9481–9482–9483–9484–9485–9486–19486–19487 3

3.–9874–9875–9875–9876–9877–9878–987–9880–988–988| 3%

3 1 268 1 269 1 269 1 270 1 27| 1 272 1 273 1 274 1 274 1 275 3s

3 1 662 1663 1 (63 1 664 1665 1 666 1667 1668 1668 1 669 3%

3 11056 11057 1057 |1058 1059 11060 11061 11061 11062 11063 3s

3 11450 11451 11451 11452 1453 11454 11455 11455 11456 11457 3s

3" 11844 11844 11845 1846 11847 11848 11849 11849 11850 11851 3",

* * 12238 12239 12240 12241| 12242 12243 12243 1 2244 12245 3’s

4 | 12632 12632 12633 12634 12635 12636 12637 12637 12638 12639 4

4, 13026 13026 13027 13028 13029 3030 13030 13031 13032 13033 4%

4”s 134 13420 13421 13422 13423 13424 13424 13425 13426 13427 4°s

4" 13814 13814 13815 3816 1387 13818 13818 13819 13820 13821 4°s

4s 142 7 1428 142 9 2id 2ii 14212 14212 14213 14214 14215 4*s

4, 1461 146 2| 1463 146 4 1465 146 6 146 6 146 7| 1468 146 9 4°s

4., 14995 14996 1497 1498 14999 150– 150– 150 1 150 2 150 3 4"s

* 15389 15390 15391 15392 15393 15393 15394 15395 15396 15397 4’s



Verwandlung von württemb. Morgen und DRuthen in Hektare, Are und D Meter.

Mor- 40 4,1 4,2 4,3 44 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 lMor

s" ſº Andº. Indºn d. A. M. d. A. |Mo. a. M. d. a. M. d. a. mlola. Im d. a. N.

427– 428– 428– 429– 430–431 – 432– 433– 433– 434

821 – 822– 822– 823– 824– 825– 826– 827– 827 – 828

EºE E##E E#EºE EE
16 9–1610–1610–1611–1612–1613–1614–1614–1615–1616

20 - 3–20 4.–20 5–20 6–20 7–20 8–20 8–20 9–2010

2397–2397–2398–2399–24––24 1–24 2–24 2–24 3–24 4

2791–2791–2792–2793–2794–2795–2796–2796–2797–2798

3185–3185–31 86–31 87–3188–3189–31 89–31 90–3191–31 92

3579–3579–3580–3581–3582–3583–3583–3584–3585–3586

3973–3973–3974–3975–3976–3977–3977 – 3978–3979–3980

4366–4367–4368–4369–4370–4371–4371–4372–4373–4374

4760–4761–4762–4763–4764–4765–4765–4766–4767–4768

5154–5155–5156–5157–5158–5159–5159–51 60–5161–5162

5548–5549–5550–5551–5552–5552–5553 – 5554–5555–55561°

FHFi-Fi-Fi-Fi-Fi-Fi-Fi-FHF

2 –6336 –6337–6338–6339–6340–6340–6341–6342–6343–6344

2's–6730–6731|–6732–6733–6734–6734–6735–6736–6737–6738

2°s–7124–7125–7126–7127–7128 –7128–7129–7130–7131–7132

2°s–7518–7519–7520–7521–7522–7522–7523–7524–7525–7526

2“ ----------
2°s–83 6–83 7 –83 8–839–83 9–8310–8311–8312–8313–8314

2°s –87––871–872–873–873–1874–875–876–877–878

2°/s–9094–9095–9096–9097–9097–9098–9099–91––91 1–91 1

3 –9488–9489–9490–9491–9491–9492–9493–9494–9495–9495

-- TT. T-9-9-9-9-9-9
3 s 1 276 1 277 1 278 1 278 1 279 1 280 1 281 1 282 1 283 1 2833

3°s 1 670 1 671| 1 672 16721 673 1 674 1 675 1676 1 677 1 677

3 11064 11065 11066 11066 11067 11068 11069 11070 11071 11071

# # ## iéö löö iáš išić Ä6 jäß §
3", 11852 11853 11854 11854 11855 11856 11857 11858 11858 11859

3' 12246 12247 12247 1224812249 12250 12251 12252 12252 12253

1264212643 12644 12645 12646 12646 12647 4

13036 13037 13038 13039 13040 13040 13041

Äjö ## 13432 13433 13433 13434 13435

13824 13825 13826 13827 13827 13828 13829

4218 4219 14220 1422 1422 14222 142%3

1412 14613 4614 14615 4615 14616 14fj

150 6 50 7 508 509 150 915010 15ó

154-| 154 1 154 21543 1543 1544 155



Verwandlung von württemb. Morgen und [T] Ruthen in Hektare, Are und D Meter.

Mor- 50 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9

*“ d. n. Mo. n. N. d. a. mlo. ln. In Lo. a. Im o. n. Im o. a. mld. a. M. d. a. mld. In... m.

%– 435–436 – 437 – 437 – 438–439–, 440 – 441|– 442–442

* – 829– 830 – 831–831–832–833– 834–835– 836–836

"j–1223–1224 –1225–1225 –1226–1227–1228 –1229–12.30–1230

„–1617–1618–1619–1619–1620–1621–1622–1623–1623–1624

ºs–2011–2012–2013 – 2013–2014 –2015–2016–2017 – 2017–2018

%–24 5–24 6–24 6–24 7–24 8–24 9–2410–2411–2411–2412

%–2799–28––28––28 1–28 2–28 3–284 – 28 5–285–28 6

1 –zoº-big-bis-za-as-as-as-ab-zig-z
1%–3587–3588–3588–3589–3590–3591–3592–3592–3593 – 3594

-------- – 3987–3988

1%–4375 –4376–4376–4377 – 4378–4379–4380–4380–4381–4382

1s–4769–4769–4770–4771 –4772–4773–4774–4774 –4775 –4776

1–563–53 –56-565-5-57-58–5.–56-570
1"s–5557 –5557–5558–5559–5560–5561|–5562 –5562–5563–5564

1°/s –5951–5951|–5952–5953–5954–5955 – 5955 - 5956 – 5957–5958

2 -sº-sº-sd-sº-sº-so-sol-ess-essl-sz.
2/s–6738 – 6739–6740–6741–6742–6743-6743 –6744 –6745–67462

2.–7132–7133–7134–7135–7136–7137–7137–7138–7139 – 7ö

2%–7526–7527–7528–7529–7530–7531–7531–7532–7533–7534

2s –7920–7921–7922–7923–7924–7925–7925 7926–7927–7928

2s–8314–8315–8316–8317-8318 – 8318 –8319 –8320–8321–83222

2"s–878–879–8710–8711–8712 –8712–8713–8714–8715–8716

27.–91 2 – 913–914–915–91 6 – 91 6–91 7–91 8–919 – 9110

3 – 9496–9497–9498–9499–95 – 95 – –95 1–95 2–95 3 – 95 4

3%–9890–9891–9892–9893–9894–9894–9895 – 9896–9897–9898

3s 1 284 1 285 1 286 1 287 1 287 1 288 1 290 1 291 1 292

3°s 1 678 1 679 1 680 1 681 1 681 1 682 1 683 1 684 1 6851 686

3s 11072 11073 11074 11075 11075 11076 11077 11078 11079 11080 3

3s 11466 11467 11468 11469 11469 11470 11471 11472 11473 11473

3% 11860 11861 11862 11863 11863 11864 11865 11866 11867 11867

3’s 12254 1225512256 12257 12257 12258 12259 12260 12261 1226

.4 | 12648 12649 12650 12650 12651 12652 12653 12654 12655 12655

4s 3042 3043 3044 13044 30451304613047 13048 1304913049
4s 1343 3437 343813438 Äj 13440 13441 13442 13443 1 3443

4* 3830 13831 3832 38321383313834 13835 13836 13836 13837

41. 224 4225 14226 ## ## 14228 14229 14230 14230 14231

4. 14618 4619 14619 14620 4621 4622 14623 14624 146 14625

4., 1501 l 150131501315014 1501515016 15017 15018 15018 1509 s

4’s 154 7 154 7 “ 8 154 FF 15411 15412 15412 15413 4’s

!

-



6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,8 6,9

| d |A. M|o. n. Mo. A.|M. d. u. M. d. A. M o. A. M. o. n.M. o. A. |MH. A. M.

– 443– 444 – 445– 446– 446– 447– 448– – 450– 451

– 837– 838 – 839– 840– 840– 841 – 842– – 844– 845

–1231–1232–1233–1234–1234–1235–1236– –1238–1239

–1625–1626 – 1627–1628 – 1628–1629–16.30– –1632–1633

–2019–2020–2021–2022–2022–2023–2024 – –2026 – 2026

–2413–2414–2415–2416–2416–2417–2418– –2420–2420

– 28 7–28 8–28 9.–28 9–2810–2811–2812– –2814–2814

–32 1–32 2–32 3 –32 3–32 4–32 5–32 6– –32 8–328

–3595–3596–3597–3597–3598–3599–36 –– –36 2–36 2

–3989–3990–3991–3991–3992–3993–3994– –3995–3996

–4383–4384–4385–4385–4386–4387–4388– –4389–4390

–4777–4778–4779–4779–4780–4781–4782– –4783–4784

–5171 – 51 72–5172–5173–5174–5175–5176– –5177–5178

–5565–5566–5566–5567–5568–5569–5570– – 5571 – 5572

–5959 – 5960–5960–5961–5962–5963–5964– –5965–5966

–6353–6354–6354–6355–6356–6357–6358– 6359 – 6360

–6747–6748 – 6748 –6749–6750–6751–6752– 6753 – 6754

–71 41–71 41 – 71 42–7143–71 44–7145 –|7146– 7147–7148

–7535–7535–7536–7537 –7538–7539–7540– 7541 – 7542

–7929 – 7929 – 7930–7931–7932–7933–7934– 7935–7936

–8323–8323 – 8324–8325 – 8326 – 8327–8327 – 8320–8330

–8717 – 8717–8718 8719–8720 – 8721–8721 – 8723 – 8724

–911 1–91 1 1 – 9112–91 13 – 9114 – 91 15 – 91 15 – 9117–9118

–95 4 – 95 5 – 95 6–95 7–95 8–95 E. 9– 9511–95 12– 9898–9899–99 –– 99 1–99 2–99 3 – 99 3– –99 5 – 99 6

1 | 292 1 293 1 294 1 295 1 296 1 297| 1 | 297 1 1 | 299 1 3 –

1 686 1 687 1 688 1 689 1 690 1 690 1 | 691 1 1 693 1 6943

11080 11081 11082 11083 11084l 1108411085l 1 11087 11088

1 | 1474 11475 1 1476 114 77 11478 1 1478 1 1479 1 11481 1 1482

11868 1|1869 1 1870 1 1871 1 1872 1 1872 1 1873 1 1 | 1875 1 | 1876

12262 12263 1 2264 12265 1 2266 12266 12267 1 12269 12270

12656 12657 1 2658 12659 1 2660 12660 12661 1 12663 1 2664

1 3050 13051 1 3052 13053 1 3053 1 3054 13055 1 1 3057 13058

1 3444 13445 13446 13447 13447 13448 13449 1 13451 1 3452 4

1 3838 13839 1384() 13841 1 3841 13842 13843 1 13845 13846

1 4232 14233 1 4234 14235 14235 14236 14237 1 14239 14239

14626 14627 1 4628 14629 14629 14630 14631 1 1 4633 14633

15020 15021 15022 15022 15023 15024 15025 1 15027 15027

154 14 15415 15416 15416 15417 15418 15419 1 1 5421 15421

2



10

Frºnº e Mºjº ERenºeare Art und TMeter

Mor- 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9

*v. a. mo. u. Mo. a. M. d. A. |M o. A.M. d. A. M. s. A. B. d. ...MI d . N. d. A. M

/s– 451 – 452–453 – 454 – 455–456– 456 – 457 – 458 – 459

*/s– 845 – 846–847 – 848– 849 – 849 – 851 – 852 – 853

%–1239 - 1240–1241–1242–1243 -1243–1244–1245 –1246–1247

–1633–1634–1635–1636–1637–1637–1638 –1639 1640–1641

*–2027–2028–2029–20 30– 2031 – 2031 – 2032 – 2033 – 2034 2035

–2421–2422–2423–2424–2425 – 2425 – 2426 – 2427 - 24|28 – 2429

E.EFE HEIFFE: EF – 2821–2822–2823

1 –32 9–3210–3211–3212–3212–3213–3214 – 3215–3216–3217

1%–363–36 4–365–36 6–36 6–36 7–368–36 9–3610–3611

1–3997–3998–3999–40––40 –|–40 1–40 2–40 3–404–405

1–4391–4392–4393–4394–4394–4395–4396–4397 –4398–4398

1–4785–4786–4787–4788–4788–4789–4790–4791–4792–4792

E-Ä-Ä-Ä-ÄTÄLÄTÄTÄ-Ä
1%–5573–5574–5575–5575–5576 – 5577–5578–5579–5580–5580

17–5967–5968–5969–5969 – 5970–5971–5972–5973–5974–5974

2 – Lass-as-as-sal-so-sºs-sg-as-a
2%–6755–6756–6757–6757–6758 – 6759–6760 - 6761–6761–6762

2.–7149–7150–7151–7151–7152–7153–7154–7155–7155–7156

2%–7543–7544 – 7545–7545–7546–7547 –7548–7549 –7549–7550

2–7937–7938–7938–7939–7940–7941 – 742 – 7943–7943–7944

2.–8331–8332–8332–8333–8334–8335 – 8336 – 8337–8337–8338

TÄTÄTÄTÄTÄTÄ–ÄTÄT 8731 – 8732

2+------------------

3 –9513 –9514–9514–9515–9516 –9517–9518 – 9518–95 19 –9520

3/s–99 7–99 7–99 –999 – 9910–9911–-9912–9912–9913 – 9914

3: 1 31 1 31 13 2 1 33 1 341 35 13 6 13 6 1 371 38

3% 1 695 1 695 1696 1 697 1 698 1 699 1 7 – 1 7 – 1 7 1 1 7 2

3 11089 11089 11090 11091 11092 11093 11093 11094 11095 11096

3% 11483 11483 11484 11485 11486 11487 11487 11488 11489|11490

3% 11876 11877 11878 11879 11880 11881 11881 11882 11883 11884

3% 12270 12271 12272 12273 12274 12275 12275 12276 12277 12278

4 12664 12665 12666 12667 12668 12669 12669 12670 12671 12672

4% 13058 13059 13060 13061 13062 13063 13063 13064 13065 13066

4°/s 13452 13453 13454 13455 13456 13456 13457 13458 1345913460

4°/s 13846 13847 13848 13849 13850 13850 13851 13852 13853 13854

4/s 14240 14241| 14242 14243 14244 14244 14245 14246 14247 14248

4% 14634 14635 14636 14637 14638 14638 14639 14640 14641 14642

4°/s 15028 15029 15030 15031 15032 15032 15033 15034 15035 15036 8

15422 15423 15424 15425 15425 1542615427 15428 15429 15430 4



Verwandlung von nºTTFeTTFete TremºTE MeerT

Mor- 80 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9 Mor

* d. u. M. d. A. |Md. A. Mo | A. Mo. A. Mo. a. M. d. A. Mo. u. M. d. A. M. d. u. M 3“

s– 460–460– 461 – 462–463– 464–465– 465–466– 467 %

* – 854– 854– 855– 856–857–858–859–859–860–861 *s

"j–1248–1248–1249–1250–1251–1252–1252–1253–1254–1255 ºs

* – 1642–1642–1643–1644–1645–1646–1646–1647–1648–164 /s

Ä–2036–2036–2037–2038–203–2040–2040–2041–2042–2043 %

"j–2429–2430–2431–2432–2433–2434–2434–2435–2436–2437 º/s

7–2823–2824–2825–2826–2827–2828–2828–2829–2830–2831 %

1 –3217–3218– –3220–3221–3222–3222–3223–3224–3225 1

1*/s–3611–3612– –3614–3615–3615–3616–3617–3618–3619 1'/s

1°s–40 5–40 6– – Ä– –öÄ–iö– i–öi2–ói
1°s–4399–44–– –44 2–44 3–44 3–44 4–44 5–44 b–44 71°/s

1*/s–4793–4794– –479–4797–4797–4798–4799–48––48 1 1/s

1°s–5187–5188– –519(–5191–5191–5192–5193–5194–5195 1°s

"s–5581–5582– –5584–5584–5585–5586–5587–5588–5589 1°s

1?s–5975–5976– –5978–5978–5979–5980–5981–5982–5983 1”,

2 –6369–6370– –6372–6372–6372–6374–6375–6376–6377 2

2'/s–6763–6764–6765–6766–6766–6767–6768–6769–6770–6771 2%

2°/s–7157–7158–7159–7160–716(–7161–7162–7163–7164–71642°s

2"Ä–7551–7552–7553–7554–7554–7555–7556–7557–7558–7558 2”,

2°/s –7945–7946– –7947–7948–7949–7950–7951–7952–7952 22

2°/s–8339–8340–8341–8341–8342–8343–8344–8345–8346–8346 2°s

2"s–8733–8734–8735–8735–8736–8737–8738–8739–8740–8740 2"s

2’s–9127–9128–9129–9129–913(–9131–9132–9133–9133–9134 2's

3 –9521–9522–9523–9523–9524–9525–9526–9527–9527–95283

3/s–9915–9916–9917–9917|–9918–9919–9920–9921–9921–9922 3%

3s 139 1 310 1 310 1 311| 1 312 1 313 1 314 1 315 1 315 1 316 3%

3°s 173 1 741 74 175 17 6 1 77 178 179 17 91 710 3",

3s 11097 11098 11098 11099 111 – 1111 111 2 11 13 1113 111 4 3“,

3°/s 11491 11492 11492 11493 11494 11495 11496 11496 11497 11498 3%

3°s 11885 11886 11886 11887 11888 11889 º 11891 11892 3%

3?s 12279 12279 12280 12281 12282 12283 12284 12284 12285 "sº 3'ls

4 12673 12673 1 26741 2675 1 2676 12677 12678 12678 12ss 2ss
4/s 13067 13067 13068 13069 13070 13071 13072 13072 13073 130744%

4s 1346 13461 13462 13463 13464 13465 13466 13466 13467 13468 4.

"s 13855 13855 13856 13857| 13858 13859 13859 13860 13861 13862 4%

4/s 1424914249 14250 14251 14252 14253 14253 14254 14255 14256 4,

4°s 14642 14643 14644 14645 14646 14647 14647 14648 14649 14650 4",

4°s 15036 15037 15038 15039 ### 15041 15042 15043 1 50444“,

4’s 154 '' 15432 15433 s 34 15435 15435 15436 15437 154384’s



- von württemb. Morgen und DRuthen in Hektare, Are und DMeter.Verwandlung-

Mor- 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9

9" [..T. MIo.|| ||o| | |d. ... d... Md... Md. n. N. d. a. Im o. n. In d. a. In

%– 468 – 469–469– 470–471–472–473–474–474–475

– 862– 863– 863– 864–865–866– 867–868–868– 869

"–1256–1257–1257–1258–1259–1260–1261–1262–1262–1263

– 65ö– 65–65–152–653–54–155–55–5–

Ä–204–2) –? –?–Ä4–? –Ä4- --

EEE #EE.EEEEEE

------------------------

–3226–3226–3227–3228–3229–3230–3231–3231–3232–3233

1/s–3620–3620–3621–3622–3623–3624–3625–3625–3626–3627

1” –4014–4014–4015–4016–4017–4018–4018–4019–4020–4021

1°/s–44 8–44 8–44 EEEEEEE
1*/ –48 1–48 2–48 3–48 4–48 5–48 6–48 6–48 7–48 8–48 9

1°/s –5195–5196–5197–5198–5199–52––52––52 1–52 2–52 3

1"s–5589–5590–5591–5592–5593–5594–5594–5595–5596–5597

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

–6377–6378–6379–6380–6381–6381–6382–6383–6384–6385

2"s–6771–6772–6773–6774–6775–6775–6776–6777–6778–6779

2°s–7165–7166–7167–7168–7169–7169–7170–7171–7172–7173

2"s–7559–7560–7561–7562–7563–7563–7564–7565–7566–7567

2“s–7953–7954–7955–7956–7957–7957–7958–7959–7960–7961

2"s–8347–8348–8349–8350–8350–8351–8352–8353–8354–8355

2"s–8741–8742–8743–8744–8744–8745–8746–8747–8748–8749

2?s–9135–9136–9137–9138–9138–9139–9140–9141–9142–9143

3 –9529–9530–9531–9532–9532–9533–9534–9535–9536–9536

# # # # # # # # # #HH3°s 1 317 1318 1 319 1 320 1 320 1 321 1 322 1 323 1 324 1 3243

3°s 1 711 1 712 1 713 1 713 1 714 1 715 1 716 1 717 1 718 1 718

3°/s 1115 111 6 111 7 1117 111 8 1119 11110 111|11| 1|11|12 11112

3°s 11499 115– 115 1 115 1 115 2 115 3 115 4 1155 115 6 115 6

3°s 11893 11894 11895 11895 11896 11897 11898 11899 Ägj j–

37s 12287 12288 12289 12289 12290 12291 12292 12293 º. 12294

12681 12682 12682 12683 1 2684 12685 12686 12687 12687 12688

4s 13075 13076 13076 13077 13078 13079 13080 13081 13081 13082

4°s 13469 13470 13470 13471 13472 13473 13474 13475 13475 13476

4°s 13863 1 3864 13864 13865 13866 13867 13868 13868 13869 13870 4

4s 14257 14258 14258 14259 14260 14261 14262 14262 14263 14264

4°s 14651 14652 14652 14653 14654 14655 14656 14658

4s 5045 1504515046 15047 15048 15049 1505015050 15051 15052
.. 15439 15440 15441 15442 15443 15444 15444 15445 15446



Verwandlung von württemb. Morgen und Z Ruthen in Hektare, Are und DTMeter.

Mor- 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7 10,8 10,9 Mor

9“ d. A. M. d. A. M. d. a. M. d | º. Mo. u. M. d. u. M. d. n. V. d. A. |M. d. a|m|d. In gen:

s– 476– 477– 478–479–479–480-481–482–483–483 /s

ºs– 870–871–872–872–873– 874–875–876–877–877| #

º-ÄEEEEEEEE- "/s

*/s–1658–1659–1660–1660–1661–1662-1663–1664–1665–1665 j

s–2052–2053–2054–2054–2055–2056-2057–2058–2058–2059 %

ºs–2446–2447–2448–2448–2449–2450–2451–2452–2452–2453 %

"s–2840–2841–2841–2842–2843–2844–2845–2846–2846–2847 %

1 –3234–3235–3235–3236–3237–3238–3239–3240–3240–32411

1/s–3628–3629–3629–3630–3631–3632–3633–3634–3634–36351/s

1?s–4022–4023–4023–4024–4025–4026–4027–4028–4028–4029 1?s

1°/s–4416–4417–4417–4418–4419–4420–4421–4421–4422–4423 1°/s

1.–4810–4811–4811–4812–4813–4814–4815–4815–4816–4817 1s

1°s–52 4–524–52 5–52 6–52 7–52 8–52 9–52 9–5210–5211| 1s

1°s –5598–5598–5599–56––561–56 2–56 3–563–564–56 51°s

17s–5992–5992–5993–5994–5995–5996–5997–5997–5998–5999 17/s

2 - ---------------------
2%–6780–6780–6781|–6782–6783–6784–6784–6785–6786–6787 2/s

2°/s–7174–7174–7175–7176–7177–7178–7178–7179–7180–7181 2°s

2°s–7567–7568–7569–7570–7571–7572–7572–7573–7574–75752°s

2°s–7961–7962–7963–7964–7965–7966–7966–7967–7968–7969 2s

2s–8355–8356–8357–8358–8359–8360–83 = 8361–8362–83632/s

2%–8749–8750–8751–8752–8753–8754–8754–8755–8756–87572°s

27/s–9143–9144–9145–9146–9147–9148–9148–9149–9150–91512's

3 EEEEEEEEEEEEEEEEEE..
3/–9931–9932–9933–9934–9935–9935–9936–9937–9938–9939 3/s

3?s 1 325 1 326 1 327 1 328 13 29 1 329 1 330 1 331 1 332 1 3333°s

3°s 1 719 1 720 1 721 1 722 1 722 1 723 1 724 1 725 1 726 1 727 3°s

3°s 1|11|13 11114 11115 11116 11116 11117 111|18 |11|19 11120 11121 3s

35 1157 1158 1159 11510 11510 11511| 11512 11513 11514 11515|3-j

3°/s 1191 119 21193 19 4 119 4 1195 119 6 119 7 1198 1199 3°s

37, 12295 12296 12297 12298 12298 12299 123 – 123 1 123 2 1 23 2 3s

4 | 1 2689 12690 12691 12692 1 2692 12693 1 2694 12695 1 2696 4 26964

4/s 13083 13084 13085 13085 13086 13087 13088 13089 13090 130904/s

4?s 13477. 13478 13479 13479 13480 13481 13482 13483 13484 13484 4°s

4°s 13871 13872 13873 13873 13874 13875 13876 13877 13878 13878 4s

4*s 14265 14266 14267 14267 14268 14269 14270 14271| 14271| |42724s

4°s 14659 14660 14661 14661 14662 146 # 14664 14665 14665 14666 4°s

4°s 15053 15054 15055 1505515056 15057 15058 15059 15059 1 506(| 4°s

47s 15447 15448 15448 15449 sº 15452 15453 15453 154544's

--



14
S.à-A-T

Verwandlung vom württemb. Morgen und DRuthen in Hektare, Are und [T] Meter.

Mor- 11,0 11,1 11,2 11,3 11,4 11,5 11,6 11,7 11,8 11,9 Mor

* o. A. |M o. A. | Mo. A.' M. d. | n |Md. . Md. A. |M. d. A. M 6. A. M . . m | n ge"

s– 484 – 485–486– 487– 488–488–489–490– 491–492 %

– 878–879–880– 881–882–882– 883– 884–885–886 ?,

--- =---||---- *s

*–1666–1667–1668–1669–1669–1670–1671–1672–1673–1674 *s

–26–Ä–?-263–A063–20 –2065–2066–2067–2068 *s

-Ä=Ä- 2456–2457–2457–2458–2459–2460–2461–2461 °s

s–2848–2849–2850–2851–2854–2852–2853–2854–2855–2855 "s

1 –32 3243–3244–3244–3245–3246–3247–3248–3249–32491

1.–36 #==== 3640–3641–3642–3643–3643 1/s

1” s–40 4031–4032–4032–4033–4034–4035–4036–4037–40371°s

1°s–44 4425–4426–4426–4427–4428–4429–4430–4430–4431 1°s

1*s–48 4819–4820–4820–4821–4822–4823–4824–4824–4825 1/s

1.–52 5213–5214–5214–5215–5216–5217–5218–5218–5219 1°s

1°s–56 56 7–56 7–568–56 9–5610–5611–5612–5612–56131°s

17.–60 60 1–60 1–60 2–60 3–604–60 5–60 6–60 6–60 71s

2 ------- HSHEFE HEE 12
2/s–6788–6789–6789–6790–6791–6792–6793–6793–6794–67952/s

2s–7182–7183–7183–7184–7185–7186–7187–7187–7188–71892s

2°s–7576–7576–7577–7578–7579–7580–7581–7584–7582–75832°

2.–7970–797(–7971–7972–7973–7974–7975–7975–7976–79772°s

2.-–8364–8364–8365–8366–8367–8368–8369–8369–8370–83712s

2°s–8758–8758–8759–8760–8761–8762–8763–8763–8764–8765 2°s

2" –9152–9152–9153–9154–9155–9156–9156–9157–9158–9159 2's

Z –9546–9546–9547–9548–9549–955 – 9550–9551–9552–95533

3–9939–9940–9941–9942–9943–9944–9944–9945–9946–9947 3/s

3s 1 333 1 334 1 335 | 336 1337 1 338 1 338 1 339 1 340 1 341 3%

3%| 1 727 1 728 1 jj 730 1 731 1 732 1 732 1 733 1 734 1 7353°s

3s 11121 11122 11123 11124 11125 11125 11126 11127 11128 111293%

3s 11515 11516 11517 11518 11519 11519 11520 11521 11522 11523 3°s

3°s 119 9 11910 11911 11912 11913 11913 11914 11915 11916 11917 3s

3s 1233 1234 es 5 123 6 123 7123 7 1238 1239 12310 42311 3%

4 | 1 2697 12698 12699 127 – 1 27 1 1 27 1 1 27 2 127 3 1 27 4 127 54

4 13091 13092 13093 13094 13095 13095 13096 13097 13098 13099 4%

4?s 13485 ÄÄ 13488 1 3488 13489 13490 1349i i3492 13493 4?s

4°s 13879 13880 13881 13882 13882 13883 13884 13885 13886 13887 4°s

4* 14273 14274 14275 14276 14276 14277 4278 14279 14280 14281 4*

4°s 14667 14668 14669 14670 4. 14672 14673 14674| 146744s

4°s 15061 15062 15063 15064 15064 15065 i5066 15067 15068 15068 4°s

4'e 15455 15456 57 15458 F- pº 15460 15461 15462 154624's



E- ===- ---- -----------------------

Verwandlung von württemb. Morgen und DRuthen in Hektare, Are und D Meter.

Mor- 12,0 12,1 12,2 12,3 12,4 12,5 12,6 12,7 12,8 12,9

" s. A. Mo. A.M. d. A. | M. s | A. M. d | A. M. d. A. | M. d. A. | M. d. A. Ms. A. M. o u. M.

s– 492– 493–494 – 495– 496 – 497– 497– 498 – 499 – 5–

s– 886–887–888–889 – 890– 891–891–892–893– 894

*s–1280–1281–1282–1283–1284–1284–1285–1286–1287–1288

*s–1674–1675–1676–1677–1678–1678–1679–1680–1681–1682

s–2068–2069–2070–2,71–2072–2072–2073–2074–2075–2076

ºs–2462–2463–2464–2465–2466–2466–2467–2468–2469–2470

"s–2856–2857–2858–2859–2860–2860–2861–2862–2863–2864

1 –325-325-325-323-325-325-325-325-325-zess
1/s–3644–3645–3646–3647–3647–3648–3649–3650–3651–3652

1?s–4038–4039–4040–4041–4041 –4–4) –––0
1°s–4432–4433–4434–4435–4435–4436–4437–4438–4439–4440

1°/s–4826–4827–4828–4829–4829–4830–4831–4832–4833–4833

1°/s –5220–5221–5222–5223–5223–5224–5225–5226–5227–5227

1°s–5614–5615–5616–5617–5617–5618–5619–5620–5621–5621

1s–60 8–60 9–6010–6010–6011–6012–6013–6014–6015–6015

2 –64 2–64 3–64 4–64 4–64 5–64 6–64 7–64 8–64 9–64 9

2s–6796–6797–6798–5798–6799–68––681–682–683–68 3

2?s–7190–7191–7192–7192–7193–7194–7195–7196–7196–7197

2°s–7584–7585–7586–7586–7587–7588–7589–7590–7590–7591

2°s–7978–7979–7979–7980.–7981–7982–7983–7984–7984–7985

2°s–8372–8373–8373–8374–8375–8376–8377–8378–8378–8379

2°s–8766–8767–8767–8768.–8769–8770–8771–8772–8772–8773

2s–9160–9161–9161–9162–9163–9164–9165–9166–9166–9167

–9554–9555–9555–9556–9557–9558–9559–9559–9560–95ßſ

3s–9948–9949–9949–9950–9951–9952–9953–9953–9954–9955

3?s 1 342 1 342 1 343 1 344 1345 1 346 1 347 1 347 1 348 1 349

3°s 1736 1736 1737 1 738 1 739 1740 1 741 1 741 1 742 1 743

3°s 1113(| 11130 11131 11132 11133 11134 11135 11135 11136 11137

3°s 11524 11524 11525 11526 11527 11528 11528 11529 11530 11531

3°s 11918 11918 11919 11920 11921 11922 11922 11923 11924 11925

3s 12312 12312 12313 12314 12315 12316 12316 12317 1231812319

4 127 5 127 6 127 7 1278 1279 12710 12710 127 ( 1 12712 12713

4s 13099 131 – 131 1 131 2 1313 131 4 1314 1315 131 6 131 7

### 13494 13495 13496 13497 13498 13498 13499 135– 135 1

4°s 13887 13888 13889 13890 9 13891 13892 13893 13894 13895

4s 14281 14282 14283 14284 14285 14285 14286 14287 14288 14289

4% 14675 14676 14677 14678 14679 14679 14680 14681 14682 14683

4Ä5069 5070 15071 15072 15073 15073 15074 15075 15076 150 77

4% 15463 15464 15465 15466 15467 15467 15468 15469 15470 15471



Verwandlung vºn wittern Morgen jTERnen in Heare ArennºTIMeter

Mor- 13,0 13,1 13,2 13,3 13,4 13,5 13,6 | 13,7 13,8 13,9 Mor

g". o. A. |M. o. A. Mo. A. M. d. A. Mo u. M. d. A. Md. A. M. d. A. M. d. A. M. d. A. M. |9“

/s– 5 1 – 5 1 – 5 2–5 3–54–55– 5 6 – 5 6– 5 7– 5 8 /s

s– 895–895– 896– 897– 898–899– 9–– 9–– 9 1 – 9 2 *s

*s–1289–1289–1290–1291–1292–1293–1294–1294–1295–1296 %

s–1683–1683–1684–1685–1686–1687–1687–1688–1689–1690 ºs

s–2077–2077–2078–2079–2080–2081–2081–2082–2083–2084 %

*s–2471–2471–2472–2473–2474–2475–2475–2476–2477–2478 %

"s–2864–2865–2866–2867–2868–2869–2869–2870–2871–2872 %

1 -Ä-Ä--------
1/s–3652–3653–3654–3655–3656–3657–3657–3658–3659–36601/s

1?s–4046–4047–4048–4049–4050–4050–4051–4052–4053–40541/s

1°/s–4440–4441–4442–4443–4444–4444–4445–4446–4447–4448 1°/s

1°/s–4834–4835–4836–4837–4838–4838–4839–4840–4841–48421%

1s–5228–522 –5230–5231–5232–5232–5233–5234–5235–5236 1.

1°s–5622–5623–5624–5625–5626–5626–5627–5628–5629–5630 1%

17/s–6016–6017–6018–6019–6 2– ----------- 1’s

2. –6410–6411|–6412–6413–6413–6414–6415–6416–6417–6418 2

2s–684–685–68 6–68 7–68 7–68 8–68 9–6810–6811–6812 2/s

2s–7198–7199–72––721–721|–72 2–72 3–724–72 5–72 6 2?s

#E##E##EE##E## ## # # # ## 2°s

2 s–798.–7987–7988–7989–7989–7990–7991–7992–7993–7993|2,

2°/s–8380– EEE#E#EEE 8387–8387 2,

2s–8774–877–8776–8776–8777–8778–8779–8780–8781–8781|2

2's–9168–9169–9170–9170–9171–9172–9173–9174–9175–9175|2.

3 –9562–9563–9564–9564–9565–9566–9567–9568–9568–95693

3/s–99 ÄT 9957–9958–9958–9959–9960–9961–9962–9962–99633%

3s 1 350 1 351 1 352 1 352 1 353 1 354| 1 355 1356 1356 1357 3.

3s 1744 1745 1 745 174 747| 1 748 1749 1750 1 750 1 751|3°s

3°s 11138 11139 1113 11140 11141 11142 11143 11144 11144| 11145 3.

3s 11532 11533 11533 1534 11535 11536 11537 11538 11538 11539 3s

3s 11926 11927 11927 1928 1192, 1930 11931| 11931| 11932 11933 3°s

3"/s ºººº 12321 12322 12323 12324 12325 12325 12326 12327 3s

4 | 12714 12714 12715 12716 12717 12718 12719 12719 127 20 12721 4

4./s 131 8 131 8 131 9 13110 131|11| 131|12|13113 13113 13114 131154/s

4s 135 2 135 2 1353 1 35 41355 1356 135 7 35 7 1358 135 9 4.

4% 13896 13896 13897 13898 13899 139 – 1391 139,1| 1392 1393 43,

4 14290 14290 1429| 4292 14293 14294 14294 14295 14296 142974,

4s 4684| 14684| 1468514686 1468714688 14688 14689 14690 14691 45

4s 15077 15078 5079 508 | 1508 15082 5082 15083 15084 15085 4,

4’s 15471| 15472 15473 15474 15475 15476 15476 15477 15478 15479 4.



Verwandlung von württemb. Morgen und [T] Ruthen- in Hektare, Are und FTMeter.

Mor- 14,0 14,1 14,2 14,3 14,4 14,5 | 14,6 14,7 14,8 14,9 Mor

*Id. . Mo.|n. |ºd º. Mo... Mo. a. Mo. . . . Mo.A. Ms. .Ms. A.M. 9"

"/s– 5 9– - 511 – 511 – 512 – 513– 514– 515–515–516 /s

*s– 9 3 – 9 4–94–95– 9 6– 9 7–9 8–9 9– 9 9– 910 °/s

--- ===Ä= 1–13 2–13 3–13 3–13 4 °/s

*/s–1691–1692–1692– 93 –1694–1695–1696–1697–1697–1698 */s

– – – – – – – – – 2091–2092 /s

*–247ö–248ö–248ö–248–2482–Ä83–248–248–2485–2486 "s

HHHH Hº Hº Hº ’s

1 –b –bo-base_bºo_bo_d_bz-bº-bºr-bez
1 s–366–3661–3662–3663–3664–3665–3666–3666–3667–368 1s

1” s–4055–4055–4056– 4. –4058–4059–4060–4060–4061–40621's

1s–4449–4449–4450–4451–4452–4453–4453–4454–4455–4456 1s

1*s–4843–4843–4844–4845–4846–4847–4847–4848–4849–4850 1"/s

1°s–5236–5237–5238–5239–5240–5241–5241–5242–5243–5244 1ºs

1°s–5630–5631–5632–5633–5634–5635–5635–5636–5637–5638 1°/s

1"s–6024–6025–6026–6027–6028–6029–6029–6030–6031–6032 1's

2 –6418–6419–6420–6421–6422–6423–6423–6424–6425–6426 2

2s–6812–6813–6814–6815–6816–6816–6817–6818–6819–6820 2/s

Z– 6–72 7–72 8–72 9–7210–7210–7211–7212–7213–7214 2°s

2°s–76––76 1–76 2–76 3–76 4–76 4–76 5–76 6–76 7–76 8 2°s

2°s–7994–7995–7906–7997–7998–7998–7999–80––801–80 22ºs

2° –8388–8389–8390–8391–8392–8392–8393–8394–8395–8396 2ºs

26–8782–8783–8784–8785–8785–8786–8787–8788–8789–8790 2",

2„–9176–9177–9178–9179–9179–9180–9181–9182–9183–9184 2's

3 –9570–9571–9572–9573–9573–9574–9575–9576–9577–9578 3

3„–9964–9965–9966–9967–9967–9968–9969–9970–9971–9971 3/s

3?„ 1 358 1 359 1 360 1 361 1 361 1 362 1 363 1 3641 365 1 365 3’s

33 | 1 752 1 753 1 754 1 755 1 755 1 756 1757 1 758 1759 1 759 3s

3*, 11146 11147 11148 11148 11149 11150 11151 11152 11153 111533/s

3°s 11540 11541| 11542 11542 11543 11544 11545 11546 11547 11547 3s

3°s 11934 11935 11936 11936 11937 11938 Ö3ö ö ö 194 | 11 3°s

37 12328 12329 12330 12330 12331 12332 12333 12334 12334 12335 3s

4 | 1272212723 12724 12724 12725 12726 12727 12728 ## ## 4

4!/s 13116 13117 13117 13118 13119 13120 13121 13122 13122 13123 4s

4?s 1351013511 13511 13512 13513 13514 13515 13516 13516 13517 4s

4°s 139 4 139 5 1395 139 6 139 7 1398 139 9 j 13911 4°s

4*, 14298 14299 14299 143 – 1431 143 2 1433 1434 1434 143 5 4"s

45 - 14692 14693 14693 14694 14695 14696 14697 14697 14698 14699 4/s

46 15086 15087 15087 15088 15089 15090 45091 15094 15092 15093 4s

4'/s ** 15481 15482 15483 15484 15485 15485 154874's

3



18

Verwandlung von württemb. Morgen und D Rnthen in Hektare, Are und D Meter.

Mor- 15,0 | 15,1 | 15,2 | 15,3 15,4 | 15,5 | 15,6 | 15,7 | 15,8 | 15,9 | Mor

9“ | d | º. Mo A. Mo. n. N. d | A. |M | s | A. Ms. A. |M s. A. |M. d. A. | M. d. A. |M d. A. |M | 9“

s– 517|– 518–519 – 520–520–521–522 – 523–524–524 /s

s– 911 – 912–913 E 914–915–916–917–918– 918 *s

"s–13 5–13 6–13 7–13 7 138 13 9–1310–1311|–1312–1312 °s

s-Tºº-jº-Ä„Lºº“ - - - - - -
ºs - 2093–2094–2095–2095–2096 2097–2098–2099–21 –|–21 – "s

E.EEFEE.EEEFE "/s

?s – 2881–2882–2883–2883–2884–2885–2886–2887–2887–2888 %

1 -- ------ ------ -- –3281–3282 1

1/s–3669–670–3670–367–3672–3673–3674–3675–3675–3676 1s

1°/s – 4063 – 4064–4064–4065–4066–4067–4068–4069–4069–4070 1°s

1°s –4457–4458–4458–4459–4460–4461–446? -4463 4463 – 4464 1",

1“s–4851–4852–4852–4853–4854–4855–4856–4856 –4857 4858 1s

1 s–5245–5246–5246–5247–5248–5249–5250–5250–5251–5252 1°/s

1°s–56 39 -5639–5640–5641–5642 –5643–564 –5644–5645–566 1°/s

- 03 –6033–6034–6035–6036 – 6037–6038–6038–6039–6040 1?.

2 –6427–6427–6428–6429 6430–6431–6432 - 6432–6433 6434 2

2s–6821–6821–6822 – 6823 - 6824 - 6825–6822 - 6826–6827–6828 2%

2 s–7215 - 7215–7216–7217–7218 – 729–7219 - 7220–7221–72222

s–769–769–7610–7611–7612 – 7613–7613 – 7614| -7615–7616 2"s

2s–80 2 - 803 – 804–805 - 80 6 80 7–80 7–808–809 –80 10 25

2s–8396 8397–83.8–8399–84––84 |–841–842–843 –844 2",

2.–8790 - 879–8792–8793–8794 –8795–8795–8796–8797 – 8798 2"

2s–9184–9185–9186–918–9188–9188-918–9190–9191–9192 27

3 –b - z–ss-ºss-ºss-s –ss-ºs-assºs

s- 9972 9973–19974–9975–9976 - 9976 – 9977–9978–9979 –9980 3%
3’s 1366 1 3671 3681 369 1370 370 | 37 | 1 372 1 373 1 374 3s

3| 1760 1 761 1 762 1763 1764 1764 1765 1766 1767 1768 3

3s 11154 11155 11156 11157 11 58 11158 1159 11160 1 161 11162 3s

3s 11548 11549 11550 1155 | 11551 11552 553 11554 11555 11556 3°s

3s 11942 11943 11944 11945 1945 1946 1947 11948 11949 11950 3s

3’s 12336 12337 12338 12339 12339 12340 12341 12342 12343 12344 3%

4 # #2 12732 12733 12733 12734 127 25 12736 12737 12737 4

4/s 13124 13125 13126 13127 13127 13128 13 29 13130 13131 13131 4'/s

4s 13518 13519 13520 13520 352 13522 13523 13524 13525 135254.,

4s 1391213913 13914 13914 3915 39 6 3917 3918 13919 13919 4%

4s 143 6 143 7| 1438 143 8 43 91431( 14311 14312 14313 14313 4.

4°s 147 – 1471 147 2 147 2 1473 1474 1475 147 6 147 6 147 7 4s

4‘s 15094 15095 15096 5096 15097 5098 1509 51– 151–| 1511 4.,

4’s 15488 15489 15490 f 15492 15493 1549415494 15495 4,
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-

Verwandlung von württemb. Morgen und DRuthen in Hektare, Are und [T] Meter.

Mor- 16,0 16,1 16,2 | 16,3 16,4 16,5 16,6 16,7 16,8 | 16,9 Mor

9" d. A. |No. º. Mo. A. Mo. u. M. d. A. |M o. A. Mo. A. Md. A N. d. A. Mo. A. |M 8"

/s– 525 – 526– 527– 528–529– 529– 530– 531 – 532– 533 ºs

?s– 919– 920– 921 – 922– 923– 923– 924– 925– 926– 927 ?s

*s–1313–1314–1315–1316–1317–1317–1318–1319–1320–1321 /s

s–17 7–178–179–1710–1710–1711–1712–1713–1714–1715 ºs

s–21 1–21 2–213–214–214–215–21 6–21 7–218–219 ºs

°s–2495–2496–2497–2498–2498–2499–25––25 1–25 2–25 3 °s

/s–2889–2890–2891–2892–2892–2893–2894–2895–2896–2896 "s

1 –ºs-ºs-ºs-.-.-º.-º.-º.-º.-zºo.
---- 7-3-8.–--383–38–38 1%

1j–4071–4072–4073–4073–4074–4075–4076–4077–078–4078 1“s

1 s–4465–4466–4467–4467–4468–4469–4470–4471–4472–4472 1s

1*s–4859–4860–4861–4861–4862–4863–4864–4865–4866–48661s

1s–5253–5254–5255–5255–5256–5257–5258–5259–5259–5260 1ºs

1°/s–5647–5648–5649–5649–5650–5651–5652–5653–5653–56541°

-ºº-º.-º.-º.-º.-º.-º.-o.-º.-º. 1’s

2 –635-656-636-szl–sºs-szo-so-sl-sl-sal2

2!/s–6829–6830–6830–6831–6832–6833–6834–6835–6835–68362/

2?s–7223–7224–7224–7225–7226–7227–7228–7228–7229–7230 2?

2°s–7617–7618–7618–7619–7620–7621–7622–7622–7623–7624 2°s

2°s–8011–8012–8012–8013–8014–8015–8016–8016–8017–80182,

2°s–845–845–84 6–84 7–84 8–84 9–8410–8410–841–8412 2°s

2s–8799–8799–88––881–882–883–884–884–885–88 62%

2.-º.-º.-99-99-99-99-99-99-99-9- 2's

3 –ss-sº-sº-sº-sº-so-so-so-sº-bols
3s–998–998–99 82–9983–9984–9985–9985–9986–9987–99 883%

3?s 1 374 1 375 3 76 1377 1378 1379 1379 1380 1 381 13823

3 s 1768 1769 1 771 1772 1773 1 773 1 774 1775 17763%

3°s 1116211163 11164 11165 11166 11167 11167 11168 11169 170 3°/s

3°s 11556 11557 11558 11559 11560 11561 11561 11562 11563 11564 3

3s 119 50 11951| 11952 11953 11954 11954 11955 11956 11957 11958 3°s

3"/s º“ 12345 es 12347 12348 12348 12349 12350 12351 sº 3’s

4 12738 12739 12740 12741 1 2742 1 2742 12743 12. 1275 z 4

4s 1332 333 334 13135 13136 13136 13137 13138 313. 131404%

4s 1352613527 13528 13529 13530 13530 13531 13532 35 33 135 34 4 s

4s 3202 22 323 323 324 39 25 39 26 139 27 39 28 4.
4°s 14314 14315 14316 14317 14317 14318 4319 143 20 143 21 ?? 4*s

4s 147 81479 14710 14711 147 11 14712 14713 14714 14715 147164s

4°s 151 2 1513 1514 1515 151 5151 6 151 71 518 'ſ 15. 9 4°s

4'/s 15497 15498 15499 154 - s 11552 ſº 3 s 3 4"/s



Verwandlung von wir [T] Ruthen in Hektare, Are und D Meter.

17,0 17,1 | 17,2 | 17,3 | 17,4 | 17,5 17,6 | 17,7 | 17,8 | 17,9

d. A. Md. A. M. d. A. Mo. A. Mo. A.M. d. A. |M. d. A. M. d. A. |Ms. A. M. d. A. |M.

– 533–| 534 – 535– 536– 537– 538– 538– 539– 540– 541

– 927–928–92–930–,93 – 932–,932–933–,934–,935
–1321–1322–1323–1324–1325–1326–1326–1327–1328–1329

–71-7-7-7-7-7-%-7-7-73
–21 9–21 10–2111–2112–2113–2113–2114–2115–2116–2117

–25 3–25 4–25 5–25 6–25 7–25 7–25 8–25 9–2510–2511

-------- 1–29 1–29 2–29 3–29 4–29 5

- - - - - - - - - -z –3299

–3685–368–3687–388–38–368–3690–3691–392–3693

–Äö7ö–Äösö–Äösi–ó82–ó82–ó83–Äö§–Äö85–ó86–Äö§7
–4473–4474–4475–4476–4476–4477–4478–4479–4480–4481

–4867–4868–4869–4870–4870–4871–4872–4873–4874–4875

–5261–5262–5263–5264–5264–5265–5266–5267–5268–5269

–5655–5656–5657–5658–5658–5659–5660–5661–5662–5662

-º.-º.-º.-º.-º.-º.-º.-º.-º.-º."IT"

–slº-sº-gº-sº-sd-sl-sº-so-sd-so
–6837–6838–6839–6839–6840–6841–6842–6843–6844–6844

–7231–7232–7233–7233–7234–7235–7236–7237–7238–7238

–7625–7626–7627–7627–7628–7629–7630–7631–7631–7632

–8019–8020–8021–8021–8022–8023–8024–8025–8025–80262

–8413–8414–8415–8415–8416–8417–8418–8419–8419–8420

–88 7–88 8–88 8–88 9–8810–8811–8812–8813–8813–8814

–92 1–92 2–92 2–92 3–92 4–92 5–92 6–92 7–92 7–92 8

–9595–9596–9596–9597–9598–9599.–96––96 1–961–962

–9989–9990–9990–9991–9992–9993–9994–9994–9995–9996

1 383 1 384 1 384 1 385 1 386 1 387 1 388 1 388 1 389 1 390

1 777 1 777 1 778 1 779 1 780 1 781 1 782 1 782 1 783 1 784

111 71 11 171 11 172 11 173 11 174 11176 11177 111 78

11565 1 1565 115 66 11567 11568 11569 11570 1 1570 11571 11572

11959 1 1959 119 60 11961 11962 11963 11963 1 | 1964 11965 11966

12353 12353 sº º 12356 12357 12357 12358 12359 12360

1 2747 1 2747 12748 1 2749 1 2750 12751 12751 12752 12753 12754

1 31 40 1 3142 1 3143 1 3144 131 45 13145 131 46 131 47 13148

13534 3535 3536 13537 13538 3539 13539 3540 3541| 3542

13928 13929 13930 1393 13932 3933 13933 3934 3935 3936

14322 433 14324 143 25 14326 14326 14327 14328 14329 14330

14716 14717 14718 14719 14720 14720 14721 14722 14723 14724 4s

151 1 151 12 151 13 1 5114 151 14 151 15 15116 15117 15118

s 4 s 5 155 6 1 55 7 155 8 155 8 155 9155 10 15511 155 12



=-3

Verwandlung von württemb. Morgen und DRuthen in Hektare, Are und D Meter.

18,0 | 18,1 | 18,2 | 18,3 | 18,4 | 18,5 | 18,6 | 18,7 | 18,8 | 18,9 | Mor

d. Rd.. Mo. und A. Mo.| |No. º. Mo. a. M. d. A. |Md. A. M. d. A. |M *

– 542– 543– 543– 544– 545– 546– 547– 547– 548– so Äs

– 936– 936– 937 – 938–939 940– 941– 941 – 942–943 *s

–13.30–13.30–1331–1332–1333–1334–1335–1335 - 1336–1337 °s

j–1724–1724–1725–1726–1727–1728–1729–1729–1730–1731 *s

–2118–2118–2119–2120–2121–2122–2123–2123–2124–2125 /s

–2512–2512–2513 - 2514–2515–2516–2516–2517–2518–2519 °s

–29 6–29 6–29 7–29 8–29 9–2910–2910-2911–2912–2913 "s

–3299–33––33 1–33 2–33 3–33 4–33 4–33 5–33 6–33 7 1

/s–3693–3694–3695–3696–3697–3698–3698–3699–37––37 1 s

1°s–4087–4088–4089–4090–4091–4092–4092–4093–4094–4095 1ºs

1°s–4481–4482–4483–4484–4485–4485–4486–4487–4488–4489 1ºs

1*s–4875–4876–4877–4878–4879–4879–4880–4881–4882–4883 1s

1. –5269–5270–5271–5272–5273–5273–5274–5275–5276–5277 1ºs

1“ – 5663–5664–5665–5666–5667–5667–5668–5669–5670–5671| 1"s

1?–6057–6058–6059–6060–6061–6061–-6062–6063–6064–6065 1’s

–6451–6452–6453–6454–6455 – 6455–6456–6457 – 6458–6459 2

–6845–6846–6847–6848–6848–6849–6850–6851–6852–6853 2"/s

*/s–7239–7240–7241–7242–7242–7243 – 7244–7245 - 7246–7247 2“s

–7633–7634–7635–7636–7636 – 7637–7638–7639–7640–7641| 2"s

–8027–8028–8029–8030–8030–8031–8032–8033–8034–8034 2“s

s–8421–8422–8423–8424–8424–8425–8426–8427 – 8428–8428 2°s

–8815–8816–8817–887–8818–8819–8820 882–8822–8822 2"s

–92 9–9210–9211–9211–9212–9213–9214–9215–9216–9216 2's

–96 3–964–96 5–96 5–96 6–96 7–96 8–969–9610–96 10 3

–9997–9998–9999–9999 1–– 1–1| 1– 2 1 – 3 1 – 4 1 – 43's

ºs 1 39 | 1 3921 393 1 393 1 394 1395 1396 1397 1 397 1 3983,

% 1785 1786 1787 1787 1 788 1789 1790 1 791 1 791 1 792 3%

11179 11180 11180 11181 11182 11183 11184 11185 11185 11186 3s

s 11573 11574 11574 11575 11576 11577 11578 11579 11579 11580 3,

s 1967 11968 11968 11969 11970 11971 11972 11973 11973 11974 3"

12361| 12362 12362 12363 12364 12365 12366 12366 12367 123683,

12755 #### 12757 12758 12759 12760 1 2760 12761 1 2762 4

1314931 50 13150 13151 13152 13153 13154 13154 13155 131564%

543 3543 1 3544 13545 13546 13547 13548 1354813549 135504 j

3937 3937 3938 13939 13940 13941| 13942 13942 13943 139444

14331 14331 14332 14333 14334 14335 14336 14336 14337 14338 4*s

14725 14725 14726 14727 14728 1472914729 14732 4°s

## ## ## 15122 15123 15123 15124 15125 15126 4°s

15512 15513 15514 15515 15516 15517 15517 15518 15519 15520 4’s



Vermºndjvon wirem Morgen und ERnten in Hektare, Are und TIMeter.

19,1 19,3 19,8

d. A. | M. s. A. | M. d. A. M. o. A.M.

- – 5 – 5 - - - 556–

- – 9 – 9 - - - – 950–

- –13 – 13 - - - -1344–

- –17 – 17 - - - – 1738–

- –21 – 21 - - - –2132–

- –25 –25 - - - –2526 –

- –29 – 29 - - - –2920–

- –33 9 – –33 - - - –3314–

- 37 - –37 - - - –37 8 –

- – 4096 – –40 - - - –41 | 2 –

- 4490 – – 44 - - - –4496 –

- 4884– –48 - - - 4890 –

- -- 5278 – - 52 - - - -5284–

- 5672 – –56 - 5678 –

- 6066 – –606 - - - –6072–

- –6460 – –6462– - - - 6466–

- –6854– –6856– - - - 6860 –

- –72 - – 7250– - - - 7254–

- –76 - – 7644– - - - 7648–

- –8036 – – 8038 – - - - 8042 –

- –8430– –8432– - - - 8436 –

- –8824– 8826 – - - - 8830–

- –9218– 9220 – - - - 9224 –

- –96 12–9613–9614 – - - –9618–

1 1– 1– 1 – 1 1 9 1 1–12 1

1 1 4 1 4 1 4 1 1 1 1 | 4 6 1

1 1 7 1 7 1 7 1 1 1 1 | 8 – 1

1 1 11 11 111 1 1 1|11|94 1

1 1 15 115 115 1 1 1 1 | 1588 1

1 119 1 1 | 19 1 1 1 11982 1

12 123 123 123 1 1 1 12376 1

12764 12765 12765 1 1 1 1 127691

131 58 131 59 131 59 1 1 1 1 131 63 1

13552 13553 1 3553 1 1 1 | 1 13557 1

13946 13946 13947 1 1 1 1 13951 1

14340 14340 14341 1 1 14 1 14345 1

14734 14734 14735 1 1 1 1 14739 1

15128 151 28 15129 1 1 1 1 151 33 1

15522 15522 15523 1 1 1 1 15527 1



Verwandlung von württemb. Morgen und DRuthen in Hektare, Are und D Meter.

Mer- 20,0 | 20,1 20,2 20,3 20,4 20,5 20,6 20,7 20,8 20,9 Mer

* ....no.º. Wo lº. Im d. A. lMo. a. In d. A. Im lo. a. Im ola ºld la. N.IS. a. "I *

s– 558– 55ol– 560– 561 – 561 – 562– – 564–565– 566 /s

– 952–953–1954–955–955–926–957–958–959–959 “s

–1346–1347–348–134 –134H-135–135–135–1353–1353 "s

–1740–1741–1742–1742–1743H744–1745–1746–1747–1747 /s

–2134–2135–2136–2136–2137-238 ##-Äö–Ä– °s

–Ä--#=== ====##
7–2922–2923–2924–2924–2925–2926–2927–2928–2928–2929 ’s

1 –3310–33 17–3318–3318–3319–3320–3321–3322–3322–3323 1

–3710–3711–3712–3712–3713–3714–3715–3716–3716–3717 1/s

1–41 4–45–415–41 6–41 7–48–41 9 410–4110–41111“s

1” –4498–4499–4499–45––45 1–45 2–45 3–45 4–45 4–455 1°/s

1–4892–4893–4893–4894–4895–4896–4897–4898–4898–4899 1/s

E##TÄTÄTÄTÄTÄTÄ –5291–5292–5293 1°/s

1“ –5680–5681–568–5682–5683–5684–5685|-5685–5686–5687 1ºs

1–6074–6074–6075–6076–6077–6078–6079–6079–6080–6081 1’s

2 –6468 – 6468–6469–6470 – 6471–6472–6473–6473–6474–64752

2–6862–6862 – 6863–6864–6865–6866–6867–6867–6868–68692/s

2 – 7256–7256–7257 – 7258–7259 – 7260–7261–7261–7262–7263 2Äs

2. -#- 7650–7651–7652–7653–7654–7654–7655–7656–7657 2"s

2-8044–8044–8045–8046–8047 – 8048–8048–8049–8050–8051 2s

2–8437–8438 – 8439–8440 – 8441–8442–8442–8443–8444–8445 2s

2“ – 8831–8832–8833–8834–8835 – 8836–8836 – 8837–8838–8839|2ºs

2–9225.–9226–9227 – 9228–9229–9230–9230–9231–9232–9233 2's

Z –96-9-96-96-96-96-96-96-36.-98
3's 1–13 1–14 1–15 1–16 1–17 1–17 1–18 1–191–201–21 3/s

3s 1 47 148 1 49 1410 1 411 1 411 1 412 1 413 1 414 1415 3%

3°s 1 8 1 18 2 183 1 84 18 5 18 5 1 8 6 1 8 7 1 88 1 89 3%

3s 11195 11196 11197 11198 11199 11199 112 – 1121 12 2 1123 3s

3s 11589 11590 11591 11592 1593 11593 11594 11595 11596 11597 3s

3. 11983 11984 11985 11986 11986 11987 11988 11989 11990 11991|3s

3s 12377 12378 12379 12380 12381 12382 12383 12384 12385 3’s

4 12771 12772 12773 12774 12774 12775 12776 12777 12778 12779 4

4 13165 13166 13167 13168 13168 13169 13170 13171 13172 13172 4"/s

4|s| 13559 13560 13561 13562 13562 13563 13564 13565 13566 13566 4s

4* 13953 13954 13955 13955 13956 13957 13958 13959 13960 13960 4"

s 14347 14348 14349 14349 14350 14351 14352 14353 14354 143544s

4ºs 14741 1 4742 14743 1 4743 1 4744 ## # 14747 14748 147 48 4s

4°s 15135 15136 15137 15137 15138 15139 15140 15141| 15142 15142 4"

4% 15529 15530 15531 15531 15532 15533 15534 15535 15535 15536 ſ



24

Verwandlung von württemb. Morgen und D Ruthen in Hektare, Are und D Meter.

Mor- 21,0 | 21,1 | 21,2 | 21,3 | 21,4 | 21,5 | 21,6 | 21,7 | 21,8 | 21,9 Mor

9" o. A. MIo. º. Mo... Mo. A., Mo. A., Mo. - Mo. A.No. º. N. d. A. Md. A. |M. “

"/s– 566 – 567– 568–569– 570– – 571 – 572– 573 – 574 */s

*s– 960–961 – 962–963– 964 – 964 – 965–966– 967–968 /s

=====#-Ä==== °/s

-TE, Eº EÄTÄTÄTÄT - *s

Äs–2142–243–2144–245–21.45 -2146–2147–248–2149–2150 s

"s–2536–2537 – 2538–2539–2539–2540–2541–2542–2543–2544 °/s

?s – 2930–2931–2932 – 2933–2933–2934–2935–2936 – 2937 – 2938 °/s

1 -Ei-EEEEEE. 3331 1
1s–3718–3719–3720–3721–3721–3722–3723–3724–3725–37251/s

1°s–41|12–4113–4114–4115–4115–4116–4117 – 4118–4119–4119 1ºs

1”–45 6–45 7 – 45 8–458 – 45 9–4510–4511–4512–4513–45:13 lºs

1*s–49––491–49 2–49 2–49 3–494–495–49 6–49 7–49 7 1/s

1.–5294–5295–5296–5296–5297–5298–5299.–53––531–53 1 1ºs

1“–5688–5689–5690–5690–5691–5692–5693–5694–5694–56951“,

1–6082–6083–6084–6084–6085–6086–6087–6088–6088–60891’s

2 |–6476–6477–6477–6478–6479–6480–6481–6482–6482–6483 2

2'/s–6870–6871–6871–6872–6873–6874–6875–6876–6876–68772/s

2” –7264–7265–7265–7266–7267–7268–7269–7270–7270–7271|2ºs

2s–7658–765–7659–7660–7661–7662–7663–7663–7664–76652s

2/s–8052–8053–8053–8054–8055–8056–8057–8057–8058–8059 2/s

2–8446–8447–8447–8448–8449–8450–8451–8451–8452–84532°s

2"s–8840–8840–8841–8842–8843–8844–8845 – 8845–8846–8847|2ºs

27.–9234–9234–9235–9236–9237–9238–9239–9239–9240 – 9241|2's

3 –9628 – 9628 – 9629 –|9630–9631 – 9632–9633–|9633–|9634 – 96353

3'/s 1–22 1–22 1–23 1–24 1–25 1–26 1–26 1 – 27 1–28 1–29 3/s

3s 1 416 | 416 1 47 48 41 1 420 1 420 421 422 423 3s

3°s 1 8 9 1810 1811 1812 1813 1814 1814 1815 1 816 1817 3°/s

3's 112 3 112 4 1125 112 6 112 7 1128 112 8 1 12 9 11210 1|12|11|3/s

3°s 11597 11598 11599 116 – 116,1| 116 2 116 2 1163 1164 116 53./s

3. 11991 11992 11993 11994 11995 11996 11996 11997 11998 11999|3./s

3’s 12385 12386 12387 12388 12389 12389 12390 12391 12392 123933’s

4 | 12779 es lºs 12782 12783 12783 12784 12785 12786 127874

4s 13173 13174 13175 1376 13177 1377 13178 13179 13180 13181|4/s

4?s 13567 13568 13569 13570 13571 13571 13572 13573 13574 13575 4./s

4* 13961 13962 13963 13964 13965 13965 13966 13967 13968 13969 4ºs

4s 14355 14356 14357 14358 14358 14359 14360 14361 14362 14363 4/s

4°s 14749 14750 14751 14752 14752 14753 14754 14755 14756 14757 4./s

4°s 15143 15144 15145 15146 15146 15147 1548 15149 15150 15151 4°/s

4'/s F 15539 15540 15540 15541 15542 15543 f“ º“ 4’s



Mor-| 22,0 | 22,1 | 22,2 | 22,3 | 22,4 | 22,5 | 22,6 | 22,7 | 22,8 | 22,9 |Mor

9“ d. u. M. d. A. | Md. A. | M. v. u. M. d. A. |M. d. A. |MI d. A. |Mo. u. M. d. A. | M. d. A. |M |9"

%– 575–575–576–577– 578–579– 579– 580 – 581 – 582 %

s-EEETÄTÄTÄTTE
*s–1362–1363–1364–1365–1366–1367–1367–1368–1369–1370 °s

*–1756–1757–1758–1759–1760–1761–1761–1762–1763–1764 /s

---#-- ----- -
"s–2544–2545–2546–2547–2548–2548–2549–2550–2551–2552 "s

%–2938–2939–2940–2941–2942–2942–2943 –2944–2945–2946 ’s

1 –3332–3333–3334–3335–3336–3336–3337–3338–3339–3340 1

1/s–3726–3727–3728–3729–3730–3730–3731–3732–3733–37341%

1 s–41|20–4121–4122–423–4124–424–425–4126–4127–4128 1ºs

1°s–4514 – 4515–4516–4517–4518–4518–4519–4520–452–4522 1%

1–49 8–49 9–4910–4911–4911–4912–4913–4914–4915–4916 1/s

1°s–53 2–533–534–535-53 - 6–53 7–53 8–53 9–5310 1s

1°s–5696–5697–5698–5699–5699–57––571–57 2–573–574 1ºs

17.–6090–6091–6092–6093–6093–6094–6095–6096 –6097–6097| 1’s

2 –6484–6485–6486 – 6487–6487–6488–6489–6490–6491–6491 2

2.–6878–6879–6880–6880–6881–6882–6883–6884–6885–6885 2's

2%–7272–7273–7274–7274–7275–7276–7277–7278–7279 – 7279 2ºs

2°s–7666–7667–7668–7668–7669–7670–7671–7672–7673–7673 2%

2“s–8060–8061–8062–8062–8063–8064–8065 - 8066–8066–8067 2“,

2s–8454–8455–8456–8456–8457–8458–8459–8460–8460–8461 2°s

2.–8848–8849–8850–8850–8851–8852–8853–8854–8854–88552's

2's–9242–9243–9243–9244–9245–9246–9247–9248–9248–9249 2's

3 – 9636–|9637–9637–9638–9639 –9640–9641–9642–9642 – 96433

3s 1–30 1–31 1–3| 1–32 1–33 1–34| 1–35 1–36 1–36 1–37 3%

3 1 424 1425 1425 1426 14271 428 1429 1429 1430 1 431|3

3s 1 818 1819 181 18201 82 1 822 1823 1823 1824 1825 3"

3s 11212 1212 11213 1214 1215 11216 11217 11217 11218 11219 3

3s 116 6 116 6 116 7 116 8 169 11610 161 11611 1612 116133.,

3°s 120-| 120 - 1201 1202 203 120 4 20 5 1205 120 6 1207 3%

3’s 12394 12394 12395 12396 12397 12398 12399 12399 124–| 124 1 3

4 | 12788 12788 12789 12790 12791 12792 12792 12793 12794 12705 4

4's 1382 13 82 1383 1384 1385 138 1386 1387 1388 1318 4%

4s 13575 13576 13577 13578 13579 1358013580 1358 | 13582 13583 4

4s 13969 13970 13971 13972 13973 13974 13974 13975 13976 13977|4,

4s 14363 14364 4365 14366 14367 1438 4368 14369 14370 14371 4.

4s 14757 14758 14759 14760 1476 147614762 4763 1476 14765 4,

4°s 155! 1552 5 53 15.54 1555 5 55 15 56 1557 1558 15159 4.

4’s 15545 15546 15547 15548 15549 15549 15550 15551 15552 15553 4',

l

4
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Verwandlung von württemb. Morgen und DRuthen in Hektare, Are und D Meter.

Mor- 23,0 | 23,1 | 23,2 | 23,3 23,4 | 23,5 | 23,6 | 23,7 | 23,8 | 23,9

9" o. A. |Md. a. M. d. A. M. H. n |Md. . nd. A. M. d. u. M. n. M.H. A. |MH. A. M.

s– 583–584– 584 – 585– 586–587– 588– 588–589– 590

– 977–978–978–979– 980–981 – 982–982–983–984

3–1371–1372–1372–1373–1374–1375–1376–1376–1377–1378

* –1765–1765–1766–1767–1768–1769–1770–1770–1771–1772

5 –255–25–2öö–ÄÄ–ÄÄ–Äj–26–26–265–266

°s–2553–2553–2554–2555–2556–2557–2558–2558–2559–256

–2947–2947–2948–2949–2950–2951–2951–2952–953–295

1 –3341–3341–3342–3343–3344–3345–3345–3346–3347–3348

1/s–3734–3735–3736–3737–3738–3739–3739–3740–3741–3742

1?s–4128–4129–4130–4131–4132–41 33–4133–4134–4135–4136

1°/s–4522–4523–4524–4525–4526–4527–4527–4528–4529–4530

1*s–4916–4917–4918–4919–4920–4920–4921–4922–4923–4924

1.–5310–5311–5312–5313–5314–5314–5315–5316–5317–5318

1°/s–574–57 5–57 6–57 7–57 8–57 8–57 9–5710–5711–5712

17.–6098–6099–61––61 1–61 2–612–61 3–614–61 5–61 6

2 –6492–6493–6494–6495–6496–6496–6497–6498–6499–65–

2./s–6886–6887–6888–6889–6890–6890–6891–6892–6893–6894

2°s–7280–7281–7282–7283–7283–7284–7285–7286–7287–7288

2°s –7674–7675–7676–7677–7677–7678–7679–7680–7681–7682

2 –8ó68–806ö–807ö–8Ö7–8Ö7–8Ö72–8Ö75–8074–8Ö75–8ö##

EFE EEZE.E #EE ESE2°s–8856–8857–8858–8859–8859–8860–8861–8862–8863–8863

2s–9250–9251–9252–9253–9253–9254–9255–9256–9257–9257

3 –9644–9645–9646–9646–9647–9648–9649–9650–9651–9651

3./s 1–38 1–39 1–40 1–40 1–41 1–42 1–43 1–44 1–45 1–45

3s 1432 1 433 1 434 1 434 1 435 1 436 1 437 1438 1 439 1 439

3°s 1826 827 1828 1,828 1829 1830 1831 1832 1832 1833 33,

3s 11220 11221 11222 11222 41223 11224 11225 11226 11226 11227 3

3°s 11614 11615 11615 11616 11617 11618 11619 11620 11620 11621 35

3°s 1208 1209 1209 12010 12011 1 2012 12013 12014 12014 12015

3's 124 2 124 3 124 3 1244 1245 124 6 124 7 1248 1248 124 9

4 | 12796 12797 12797 12798 irac s- 128 1 128 2 1 28 2 1 283

4% 13190 13191 13191 13192 13193 13194 13195 13195 131 96 131 97

4% 13584 13585 13585 13586 13587 13588 13589 13589 13590 13591

4°s 13978 13978 13979 13980 13981 13982 13983 13983 13984 13985

4s 14372 14372 14373 14374 14375 14376 14377 14377 14378 14379

4 14766 14766 14767 14768 14769 14770 14771| 14771 14772 14773

4°s 15160 15160 15161| 15162 15163 15164 15164 15165 15166 15167

4’s 15554 15554 15555 15556 15557 15558 15558 15559 15560 15561



Verwandlung von württemb. Morgen und D Ruthen in Hektare, Are und D Meter.

24,0 | 24,1 | 24,2 | 24,3 | 24,4 | 24,5 | 24,6 | 24,7 | 24,8 | 24,9

d. a. M. d. A. IM d. A. |M da. Mo. a. M. d. A.M. d. A. M. d. A. M d. A. M. d. A.M.

– 591–| 592 – 593 – 593 – 594 – 595– 596–| 597 – 598 – 598

– 985 – 986 – 987 – 987–988 - 989– – 991–991 992

TÄTÄTÄ–ÄTÄÄTÄTÄTÄ_##
– 1773 – 1774–1774–1775 – 1776–1777–1778–1779 1779–1780

–2167–2168 – 2168 – 21 69 217Ü–2171 – 2172 – 2173 –2173 – 2174

–2561–2562 – 2562–2563 – 2564–2565 – 2566 – 2567–2567 – 2568

–2955–2956 – 2956 – 2957–2958 – 2959–2960 –2961–2961 – 2962

-sº-sd-sº-sz-ºs-sz-sz 3354–3355–3356

–3743–3744–3744–3745–3746–3747 – 3748 – 3748 – 3749–3750

1°s–4137–4137–4138–4139–4140–4141–4142–4142–4143 – 4144

–4531–4531 – 4532–4533–4534–4535–4536–4536 – 4537–4538

–4925–4925–4926 – 4927–4928–4929–4930–4930–4931 – 4932

°–5319–5319 – 5320–5321 – 5322–5323 – 53 23 – 5324 – 5325 - 5326

1"s–5713–5713 – 5714–5745–5716–5717 –5717–5718 – 5719 – 5720

–61 7–61 7–61 8–61 9–6110–6111–61|11 – 6112–6113–6114

– 65––65 1 – 65 2–65 3 – 65 4–65 5–65 5 – 65 6 –|65 7–65 8

–6894 –6895–6896 – 6897 – 6898–6899 – 6899 69– –|69 1–69 2

–7288–7289–7290 – 7291–7292 – 7293 – 7293 – 7294–7295 – 7296

–7682 – 7683 – 7684 – 7685–7686 – 7686–7687 – 7688 – 7689 – 769()

– 8076–8077–8078–8079 – 8080 – 8080–8081 – 8082 – 8083 – 8084

–8470–8471 –8472–8473–8474 – 8474 – 8475 - 8476–8477 – 8478

–8864–8865 – 8866–8867–8868–8868–8869 – 8870 – 8871 – 8872

–9258–9259 – 9260–9261 – 9262 – 9262–9263 – 9264–9265–9266

–9652–9653–9654–9655–9656–9656–9657 – 9658–9659 – 9660

1–46 1–47 1 – 48 1 – 49 1–49 1–50 1–51 1–52 1–53 1–54

1 441 1 442 1 443 1 443 1 444 1 445 1 446 1 447 1 448

1 834 1 835 1 837 1 837 1 838 1839 1 840 1 841 1 842

1|12|28 ### 1|1231 1 1231 11232 11233 11234 11235 11235

11622 11623 11624 11625 11625 1 1626 11627 11628 11629 11629

0 207 | | | | | | | | | #3
124 12 124 12 12413 1 24 14 12415 12416 124 17 12417

1284 1285 128 6 128 6 128 7 128 8 128 9 128 10 1 2811 12811

131 98 13199 132 – 132 – 132 1 1 32 2 132 3 132 4 132 4 1 32 5

13592 13593 13594 13594 13595 13596 13597 13598 13598 13599

13986 13987 13988 13988 13989 ### 13992 1 3992 13993

14380 14381 14381 14382 14383 1 4384 14385 14386 14386 14387

14774 14775 14775 14776 14777 14778 14779 14780 14780 1 4781

151 68 151 69 15169 151 70 151 71 151 72 15173 15174 15174 15175

15562 15563 1 5563 15564 15565 ### 15567 15568 15569



28,

Verwandlung von württemb. Morgen und DRuthen in Hektare, Are und D Meter.

Mor- 25,0 | 25,1 25,2 | 25,3 | 25,4 | 25,5 | 25,6 | 25,7 | 25,8 | 25,9 |Mor

g". | d | º | d | º. M. . "Is Tº Dº I.Dd. . Md. .INI, .INId... ºd. m. "I“

/s– 599– 6–– 61– 6 2 – 6 2 – 63 – 64–65–6 6– 6 7 /s

j– 993– 994 – 995–996–996–997–998–999–10––101

*s–1387–1388–1389–1390–1390–1391–1392–1393–1394–1394 ºs

s–1781–1782–1783–1784–1784–1785–1786–1787–1788–1788 /s

–2175–2176–2177–2177–2178–2179–2180–2181–2182–2182 s

s–2569–2570–2571–2571–2572–2573–2574–2575–2576–2576 ºs

7.–2963–2964–2965–2965–2966–2967–2968–2969–2970–2970 %

1 –3357–3358–3359–3359–3360–3361–3362–3363–3364–33641

1/s–3751–3752–3753–3753–3754–3755–3756–3757–3757–37581/s

1°s–4145–4146–4147–4147–4148–4149–41 5öl–4i5il–4151–452 1*/s

––––|------|
1s–4933–4934–4934–4935–4936–4937–4938–4939–4939–4940 1%

1s–5327–5328–5328–5329–5330–5331–5332–5333–5333–5334 1ºs

1°s–5721–5722–5722–5723–5724–5725–5726–5726–5727–57281%

1’s–6115–6116–61 EHäEEEE E.Eiz 1's

2 – 65 9–651(–6510–6511–6512–6513–6514–6514–65 15–65162

2–693–693–69 4–695–696–69 7–698–698–69 9–6öfö|2,

2°s–7297–7297–7298–7299.–73––731–732–73 2–733–73 42,

2°s–7691–7691–7692–7693–7694–7695–7696–7696–7697–76982,

2°s–8085–8085–8086–8087–8088–8089–8089–8090–8091–8092 2",

2°s–8479–8479–8480–8481–8482–8483–8483–8484–8485–84862,

2°s–8872–8873–8874–8875–8876–8877–8877–8878–8879–8880 2°s

2/s–9266–9267–9268–9269–9270–9271–9271–9272–9273–9274 2's

3 – 9660–9661–9662–19663–9664–9665–9665–9666–19667–96683

3/s 1–54 1–55 1–56 1–57 1–58 1–58 1–59 1–60 1–61 1–623%

3s 1 448 1 449 1 450 1 451 1452 1 452 1 453 1 454| 1 455 1 4563/s

3s 1842 1843 1 844 1845 1846 1846 1847 1848 1849 1850 3%

3s 1123h 11237 11238 11239 11240 11240 11241| 11242 11243 11244 3,

3s 11630 11631 11632 11633 11634 11634 11635 11636 11637 11638 3%

3s 12024 12025 12026 12027 12028 12028 12029 12030 12031 12032 3%

3s 12418 12419 12420 12421 12421 12422 12423 12424 12425 12426 3,

4 | 128 12 128 13 12814 12815 12815 12816 12817 12818 12819 12820 4

4|s| 132 6 132 7 132 8 329 1329 13210 3211 13212 13213 13214 4%

4s 136 – 136 | 1362 136 31363 1364 1365 36 6136 7 136 74,

4s 3994 395 36 37 3997 13999 140– 140 1 140 1 4%

4*s 14388 14389 14390 14391 14391 14392 4393 4394 4395 4395 4s

4°s 14782 14783 14784 14784 14785 14786 14787 14788 14789 s
4°s 15176| 15177| 15178| 15178 15179 15180 15181 15182 15183 583 4°s

4 - 5570 557 15572 15572 15573 5574 15575 15576 15577 155774



Verwandlung von württemb. Morgen und D Ruthen in Hektare, Are und DMeter.

Mor- 26,0 | 26,1 | 26,2 | 26,3 | 26,4 | 26,5 | 26,6 | 26,7 | 26,8 | 26,9

9* | d. A. M. d. A. |M... ...MI o. A.Md. . N. d. A. |M. d. A. M. d. A. |M. d. A. |MH. A. | M.

– 6 7– 6 8– 6 9– 610– 6 11– 611 – 612– 613– 614– 615

s–10 1–10 2–103–10 4–10 5–105–10 6–10 7–10 8–10 9

*s–1395–1396–1397–1398–1399–1399–14––141–14 2–143

– j–17jö–7ö– 7ö–i j– j–1794–1795–1796–797

*s–2183–2184–2185–2186–2187–2187–2188–2189–2190–2191

°s–2577–2578–2579–2580–2580–2581–2582–2583–2584–2585

s–2971–2972–2973–2974–2974–2975–2976–2977–2978–2979

–3365–3366–3367–3368–3368–3369–3370–3371–3372–3373

–3759–3760–3761–3762–3762–3763–3764–3765–3766–3766

–4153–4154–4155–4156–4156–4157–4158–4159–416(–4160

–4547–4548–4549–4550–4550–4551–4552–4553–4554–4554

–4941–4942–4943–4943–4944–4945–4946–4947–4948–4948

–5335–5336–5337–5337–5338–5339–5340–5341–5342–5342

–Äj–Äjö–##–Äj–Ä–Ä–57Ä–##5–jj–576

–6123–6124–6125–6125–6126–6127–6128–6129–6129–6130

–6517–6518–6519–6519–6520–6521–6522–6523–6523–6524

2„–6911–6912–6912–6913–6914–615–6916–6917–6917–6918

2–735–73 6–73 6–73 7–73 8–73 –7310–7311–731–7312

23.–7699–77––77––771–772–773–774–775–77 5–77 6

2–8093–8094–8094–8095–80–807–808–80–80–8–

2.–8487–8488–8488–8489–8490–849–8492–8492–8493–8494

Z5–888–8882–8882–8883–8884–8885–8886–8886–8887–8888

27.–9275–9275–9276–9277–9278–9279–9280–9280–9281–9282

3 –9669–9669–9670–9671–9672–9673–9674–9674–9675–9676

3- 1-63 1–63 1–64 1–65 1–66 1–67 1–68 1–68 1–69 1–70

3? 1 457 1457| 1 458 1459 1 4601461 1 461 1 462 1463 1 464

33 1 851 1851 1852 1853 1 854 1855 1.855 18561857 1858

3* 11245 11245 #### 11248 Äjö 1|12|49 11250 1 1251 11252

35 11638 11639 11640 11641| 11642 11643 11643 11644 11645 11646

36 12032 12033 12034 2035 12036 2037 2037 42038 203 120403

37 12426 12427| 12428 12429 12430 12431 12431 12432 12433 12434

4 12820 12821 12822 12823 12824 12824 12825 12826 12827 12828

4 13214 13215 13216 13217 13218 1328 321 3220 13221 13222

4 1368 136 9 136101 3611 13612 3612 3613 3614 13615 361

43 1 40 2 1403 1 40 4 140 5 406 1406 140 7140 8 1409 14010

4 14396 14397 14398 1439 44–| 144-144 | 144 2 443 44 4

4 14790 14791 14792 14793 14794 14794 14795 44796 4797 4798

46 15184 15185 15186 15187 15187 15188 1518 590 151 91 592

47 15578 15579 15580 15581 15581 15582 15583 15584 15585



Verwandlung von württemb. Morgen und DRuthen in Hektare, Are und DMeter.

Mor- 27,0 27,1 27,2 27,3 27,4 27,5 27,6 27,7 27,8 27,9 Mor

"d. a. M. d. A. M. d. u. M. d. A. Mo. u. M. d. A. |M. d. A. |M. d. A. lM o. A. M. d. u. M. *

/s– 616– 616– 617– 618 619– 620 – 620 – 621 – 622– 623 /s

*s–1010–1010–1011|–1012–1013–1014–1014–1015–1016–1017 /s

* –144–14 4–14 5–14 6–14 7–14 8–14 8–14 9–1410–1411 ºs

*s–1797–1798–1799–18 18 1–18 2–18 2–183–18 4–18 5 */s

j–2191–2192–2193–2194–2195–2196–2196–2197–2198–2199 /s

j–2585–2586–2587–2588–2589–2590–2590–2591–2592–2593 ºs

s–2979–2980–2981–2982–2983–2983–2984–2985–2986–2987 "s

1 –3373–3374–3375–3376–3377–3377–3378–3379–3380–33811

1/s–3767–3768–3769–3770–3771–3771–3772–3773–3774–37751/s

----- ------ 1°/s

1°s–4555–4556–4557–4558–4559–4559–4560–4561–4562–45631°s

1*/s–4949–4950–4951–4952–4953–4953–4954–4955–4956–4957 1°/s

1°s–5343–5344–5345–5346–5346–5347–5348–5349–5350–5351 1ºs

1°s–5737–5738–5739–5740–5740–5741–5742–5743–574–5745 1ºs

1s–6131–6132–6133–6134–6134–6135–6136–6137–6138–6139 1's

2 –º-sº-sº-sº-sº-sº-sº-sº-sº-sº
2s–6919–6920–6921–6922–6922–6923–6924–6925–6926–6926 2/s

2Äs-7313–7314–7315–731-736–737-738–731–7320–7320 2Äs

2°/s–77 7–77 8–779–779–7710–7711–7712–7713–7714–7714 2°s

2ºs–81 1–81 2–813–813–814–815–81 6–81 7–81 8–81 82s

2s–8495–8496–8497–8497–8498–8499–85––85 1–85 2–85 2 2°s

26–888ö–800–889–889–8892–8853–8894–8.95–8895–8596 25

2s–9283–9284–9285–9285–9286–9287–9288–9289–9289–92902/s

3 –9677–9678–9678.–9679–9680–9681–9682–9683–9683–96843

3s 1–71 1–72 1–72 –73 1–74 1–75 1–76 1–77 1–77 1–78 3s

3s 1 465 1 466 1 466 14671 468 1 469 1 470 1 471 1 471| 1 472 3?

3s 1859 1 860 1860 1861 1862 1863 1 864 1864 1865 1866 33.

3s 11253 11254 11254 11255 11256 11257 11258 11258 11259 11260 3s

3s 11647 11648 11648 11649 11650 11651 11652 11652 11653 11654 3.

3s 12041| 12041 12042 12043 1 2044 12045 12046 12046 12047 12048 3°s

3s 12435 12435 12436 12437 12438 12439 12440 12440 12441| 12442 37,

4 | 12829 12829 12830 12831 sº 12833 12834 12834 12835 128364

4 13223 1322313224 13225 13226 13227 13227 13228 13229 132304/s

4s 3617 367 3618 13619 3620 1362 1362 13622 13623 13624 4

4°s 40104011 14012 14013 4014 14015 14015 14016 14017 140 18 43,

4s 1444 445 144 6144 7 44 81 44 91449 14410 14411 144124,

4s 4798 4799 148 - 148 | 1482 1483 1483 1484 1485 148 64.,

4‘s 51 92 593 15194 15195 151 96 1596 15197 15198 15199 152–| 46,

4"/s 1558615587 15588 sº 15590 ſº 15591| 15592 15593 15594 47s



Verwandlung von württemb. Morgen und DRuthen in Hektare, Are und DMeter.

Mor-| 28,0 | 28,1 | 28,2 | 28,3 | 28,4 | 28,5 | 28,6 | 28,7 | 28,8 | 28,9 Mor

* |o. n. Mo.|n.M. d. A. |M. d. A. M. d. A. Md. A. M. d. A. |M. H. A. M.H. A. |M. d. A. |MI

– 624–625–625–62 – 627– 628 – 629–,630–630–631

*s–1018–1019–1019–1020–1021–1022–1023–1023–1024–1025

EEEEEEEEEEE
s–186–18 7–18 7–18 S–189–1810–1811–1811–1812–1813

"s–22––22––22 1–22 2–22 3–22 4–22 5–22 5–22 6–22 7

–Ä59–Ä59–2595–96–259–Ä59 –59ö–Ä59ö–Ä6 –Ä§

- HH Hºlz

1 –3382–3382–3383–3384–3385–3386–3386–3387–3388–3389

1'/s)–3776–3776–3777–3778–3779–3780–3780–3781–3782–3783

1” –4169–4170–4171–4172–4173–4174–4174–4175–4176–4177

1°/s–4563–4564–4565–4566–4567–4568–4568–4569–4570–4571

1*s–4957–4958–4959–4960–4961–4962–4962–4963–4964–4965

1°s–5351–5352–5353–5354–5355–5356–5356–5357–5358–5359

1"s–5745–5746–5747–5748–5749–5749–5750–5751–5752–5753

1?s–6139–6140–6141–6142–6143–6143–6144–6145–6146–6147

2 –533–ész-sbs-oszc-sz-sbl–sss-osz-osol-les

ZE #E##EE, E.EE E##FººFi
2°s–7321–7322–7323–7324–7325–7325–7326–7327–7328–7329

2“s–7715–7716–7717–7718–7718–7719–7720–7721–7722–7723

2“s–81 9–8110–8111–8112–8112–8113–8114–8115–8116–8117

2°s–85 3–85 4–85 5–85 6–85 6–85 7–85 8–85 9–8510–8511

2"s–8897–8898–8899–89––89––89 1–89 2–89 3–894–80 4

2? –9291–9292–9293–9294–9294–9295–9296–9297–9298–9298

3 –ds-os-es_cs_s_de_de_ad_de_d.
3!s 1–79 ÄÄÄ 1–81 1–82 1–83 1 – 841–85 1–86 1–86

3°s 1 473 1 474 1 475 1 475 1 4761 477 1 478 1 479 1 480 1 480

3°s 1 867 1868 1 869 1869 1870 1 871 1 872 1873 1 874 1874

3*s 11261 11262 11263 11263 11264 11265 11266 11267 11267 11268

3°s 11655 11656 11657 11657 11658 11659 11660 11661 116 61 11662 3

3°s 12049 ## 12051 12052 12053 120541|2055 12055 12056

3's 12443 1 2444 12444 12445 12446 12447 12448 12449 12449 12450

4 | 12837 12838 12838 12839 12840 12841 12842 12843 12843 12844

4s 13231 13232 13232 13233 13234 13235 13236 13237 13237 13238

4?s 13625 13626 13626 13627 13628 13629 13630 13630 13631 13632

4°s 14021 14022 14023 14024 14024 14025 14026

4°/s 14413 14413 14414 14415 14416 14417 14418 14418 14419 14420

4°s 148 7 148 7 148 8148 9 14810 14811 14812 14812 14813 14814

4°s 152 1 152 1 152 2 152 3 1524 152 5 152 6 152 6 152 7 152 8

4’s 15595 15595 15596 15597 15598 º" 156 – 156 1 156 2
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Verwandlung von württemb. Morgen und D Ruthen in Hektare, Are und [T] Meter.

Mor- 29,0 29,1 29,2 29,3 29,4 29,5 29,6 29,7 29,8 29,9 Mor

g" o. Mo. n.MIs. n. N. d. n. N. d. n. Mo. a. N. d. m. M 6.x. Mo.|n. |Mo. n. V."

"s– 632– 633 – 634 – 634–635– 636 – 637– 638 – 639– 639 %

* |–1026–1027–1028–1028–1029–1030–1031–1032–1033–1033 /s

* –14 20–1421–1422–1422–1423–1424–1425–1426–1426–1427 %

„–1814–1815–1816–1816–1817–1818–1819–1820–1820–1821 ,

–228–22 9–2210–2210–2211–2212–2213 – 2214–2214–2215. ºs

°–26 2–263–263–264–265–26 6–26 7–268–268–269 ºs

° –2996–2997–2997–2998–2999–30––30 1–30 2–30 2–30 3 %

1 –339.-3391-339-339.–3393–339–339-3386-3396–33gl

1's –3784–3785–3785–3786–3787–3788–3789–3789–3790–3791 1%

1. –4178–4179–4179–4180–4181–4182–4183–4183–4184–4185 1.

13 – 572–4572–4573–4574–4575–4576–4577–4577–4578–4579 1".

1“ –4966–4966–4967–4968 –4969–4970–4971–4971–4972–4973 1/s

1°s–5360–5360 –5361–5362–5363–5364–5365–5365–5366–5367 1ºs

TÄTÄTÄTÄTÄTTÄTÄTÄ –5761 1"/s

1–6148–6148–6149–6150–6151–6152–6152–6153–6154–6155 1’s

2 –6542–6542–6543 – 6544–6545–6546–6546–6547–6548–65492

2„–6935–6936 –6937–6938–6939–6940–6940–6941|–6942–69432s

2 s–7329–7330 –7331–7332–7333–7334–7334–7335–7336–7337|2s

23–7723–7724–7725–7726–7727–7728–7728–7729 –7730–7731|2%

2 –8117–8118–8119–8120–8121–821–8122–823–824–8125|2/s

2 –8511–8512–8513–8514–8515 –8515.–8516–8517 - 8518–8519|2ºs

2.–895–896–89 7 - 898–899–899–8.10–8911–8912–89132ºs

2.–9299.–93––931–932–933–933–934–935–936–93 7 2's

3 –9693–9694–9695–9696–9697–9697–9698–9699–97––97 13

3's 1–871–88 1–89 - - 1–91 1–92 1–93 1–94 1–95 3'/s

3 1 481 1 482 1483 1 484 1 484 1485 1486 1487 1 488 1489 3s

33 | 1 875 1876 1877 1878 1878 187. 1880 1,88 1882 883 3s

3. 11269 11270 11271 11272 11272 1273 274 11275 11276 12773s

3, 11663 11664 11665 11666 1666 1166711668116 11670 1670 3s

3, 12057 12058 12059 2060 2060 1206 12062 12063 1 2064 12064|3ºs

3 12451 12452 12453 12453 12454 12455 12456 12457 12458 12458 3'

4 | 12845 12846 12847 12847 12848 12849 12850 12851 12852 12852 4

4's 13239 13240 13241 13241 13242 13243 3244 13245 1324613246 4/s

4. 13633 13634 13635 13635 13636 13637 1363813639 13640 36404ºs

43 1 4027 14028 1402914029 14030 14031 4032 14033, 403314034 4ºs

4 14421 14422 14423 14423 4424 14425 442614427 14427 144284/s

4, 14815 14816 14816 14817 481814819 4820 14821 482 482|4.

4 152 915210 15210 15211 | 15212 15213 15214 15215 5215 15216 4ºs

4'1563 156 4 156 4 1565 156 6 1567 156 81569 1569 15610 4’s



Verwandlung von württemb. Morgen nnd D Ruthen in Hektare, Are und [T] Meter.

Mor-| 30,0 | 30,1 30,2 30,3 30,4 | 30,5 | 30,6 30,7 | 30,8 30,9 Mor

* |o.|1. Md. . Mo... Mo. A. |M. d. A. Mo.| |Miº.| |M. d. A.M. d... M. d. A. Wº

/s– 640– 641– 642– 643– 643–644– 645– se- 647– 648 /s

*/s–1034–1035–1036–1037–1037–1038–1039–1040–1041–1042 /s

"s–1428–1429–14.30–1431–1431–1432–1433–1434–1435–1436 °/s

*/s–1822–1823–1824–1825–1825–1826–1827–1828–1829–1829 /s

ºs–2216–2217–2218–2219–2219–2220–2221–2222–2223–2223 /s

ºs–2610–2611–2612–2613–2613–2614–2615–2616–2617–2617 ºs

°s–30 4–30 5–30 6–30 6–30 7–30 8–30 9–3010–3011–3011 "s

1 –3398–3399–34––34––34 1–34 2–34 3–34 4–34 5–34 51

1 /s–3792–3793–3794–3794–3795–3796–3797–3798–3799–3799 1/s

1°/s–4186–4187–4188–4188–4189–4190–4191–4192–4192–4193 1°/s

1°/s–4580–4581–4582–4582–4583–4584–4585–4586–4586–4587 1/s

EÄ== = ==== = = 1*/s

1°/s–5368–5369–5369–5370–5371–5372–5373–5374–5374–5375 1ºs

1°/s –5762–5763–5763–5764–5765–5766–5767–5768–5768–5769 1"/s

1?s–6156–6157–6157–6158–6159–6160–6161–6161|–6162–6163 1?s

2 –6550–6551–6551–6552–6553–6554–6555–6555–6556–6557 2

2"/s–6944–6945–6945–6946–6947–6948–6949–6949–6950–695 | 2's

2/s–7338–7338–7339–7340–7341–7342–7343–7343–7344–7345 2./s

2°s–7732–7732–7733–7734–7735–7736–7737–7737–7738–7739 2"s

2*/s–8126–8126–8127–8128–8129–8130–8131–8131–8132–8133 2“s

2°s–852.–85 20–8521–8522–8523–8524–8524–8525–8526–8527| 2°s

2"s–8914–8914–8915–8916–8917–8918–8918–8919–8920–892| 2"s

2?s–93 7–938–93 9–9310–9311–9312–9312–9313–9314–9315 2's

3 –971–97 2–97 3–97 4–97 5–97 6–97 6–97 7–97 8–97 93

3'/s 1–95 1–96 1–97 1–98 1–99 1 1 – 1 – 1 1 1 1 1 2 1 1 3 3's

3s 1 489 1 490 1 491 1 492 1 493 1 494 1494| 1 495 1 496 1 497 3./s

3°s 1883 1884 1885 1886 1887 1887 1888 1889 1890 1 89 3s

3s 11277 11278 11279 11280 1128f 11281 11282 11283 11284 11285 3s

3s 11671 11672 11673 11674 11675 11675 11676 11677 11678 11679 3.

3"s 12065 12066 12067 12068 12069 12069 12070 12071 12072 12073 3ºs

3's 12459 12460 12461 12462 12463 12463 12464 12465 12466 12467 3%

4 42853 1 2854 12855 1 2856 12856 ass 12858 12859 12860 12861 4

4.? ? ? ?50 50 5| | #3 # 3.4s
4% 13641 13642 13643 1 3644 13644 13645 13646 13647| 13648 13649 4’s

4% 4035 4036 14037 14038 14038 14039 14040 14041 14042 14 42 4s

4*# 14429 14430 14431 14432 14432 14433 14434 14435 14436 14436 4“s

4°s 14823 14824 14825 14826 14826 14827 14828 14829 14830 148304,

s 15217 15218 5219 15219 15220 1522 15222 15223 15224 1522 4ºs

4’s 15611| 15612 15613 15613 15614 5615 15616 15617 15618 15618 4'j

5
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Verwandlung von württemb. Morgen und [T] Ruthen in Hektare, Are und D Meter.

Mor- 31,0 31,1 31,2 31,3 31,4 31,5 31,6 31,7 31,8 31,9 |Mor

* Is A Ms. . Ms A. | v |s. A |No. A.Ms. A N|8. A. N|s. A. Ms. . MIS .INI“

"/s – dº- 649– 650– – 652 – 653 – 653– 654– 655– 656 /s

*s–1042–1043–1044–1045–1046–1046–1047–1048–1049–1050 *s

°s–1436–1437–14'38–1439–1440–1440–1441–1442–1443–1444 °/s

ºs–1830–1831–1832–1833–1834–1834–1835–1836–1837–1838 /s

s–22–2225–2226–2227–2228–2228–222–2230–??–22? s

–? –?–??–??–???–???–???––Ä– "s

FFFFFFFF ’s

1 –34 6–34, 7–34 8–34 9–34 al-ad–zil-als-as-a

1!/s–38––38 1–38 2–38 3–383–38 4–385–38 6–38 7–38 8 1/s

1”s–4194–4195–4196–4197–4197–4198–4199–42––42 1–42 21”s

1°s–4588–4589–4590–4591–4591|–4592–4593–4594–4595–45951°s

1°/s–4982–4983–4984–4985–4985–4986–4987–4988–4989–4989 1ºs

1°s–5376–5377|–5378–5378–5379–5380–5381–5382–5383–5383 1°s

1°s–5770–5771–5772–5772–5773–5774–5775–5776–5777–57771°s

1"s–6164–6165–6166–6166–6167–6168–6169–6170–6171–6171 1"s

2 –6558–6559–6560–6560–6561–6562–6563–6564–6564–6565 2

2/s–6952–6953–6954–6954–6955–6956–6957–6958–6958–6959 2/s

2°/s –7346–7347–7348–7348–7349–7350–7351–7352–7352–7353 2?s

2°s–7740–7741|–7741|–7742–7743–7744–7745–7746–7746–7747 2°s

2°s–8134–8135–8135–8136–8137–81 –§ö–§ö–§ 40–8141| 2°/s

2s–8528–8529–8529–8530–8531–8532–8533–8534–8534–8535 2s

2°s–8922–8923–8923–8924–8925–8926–8927–8927–8928–8929 2°s

2's–9316–9317–9317–9318–9319–9320–9321–9321–9322–9323 2's

3 –go-go–971–971–973–571–975–95–976–oºl 3

3/- 1 14 1 1 41 15 1 1 6 1 1 7 11 8 11 9 11 9 1 110 1 111 3/s

3s 1 498 1 498 1 499 15– 15 1 15 2 1 53 1 53 1 54 155 3s

3s 1892 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1897 1898 1899 3°s

3°s 11286 11286 11287 11288 11289 11290 11290 11291 11293 3s

3, 11680 11680 11681 11682 11683 11684 11684 11685 11686 11687 3's

3s 12073 12074 20 75 42076 12077 12078 12078 2079 2080 42081 3s

3 12467 12468 12469 12470 12471| 12472 12472 12473 12474 12475 3s

4 12861 12862 12863 12864 12865 12866 lass 12867 12868 12860 4

4/s 13255 13256 13257 13258 13259 13259 13260 13261 13262 13263 4/s

4-13649 13650 365 | 13652 13653 13653 13654 13655 13656 13657 4s

4°s 14043 1 4044 14045 14046 14047 14047 14048 14049 14050 14051 4°s

4°/s 14437| 14438 14439 14440 14441 14441| 14442 14443 14444 14445 4°/s

4°s 14831 14832 14833 14834 14835 14835 14836 14837 14838 14839 4°/s

4°s 15225 15226 15227 15228 15229 15229 15230 15231 15232 15233 4°s

4"/s 15619 ſº 15622 15622 15623 15624 15625 15626 15627 4's



Verwandlung von württemb. Morgen und [T] Ruthen in Hektare, Are und [T] Meter.

320 | 32,1 | 32,2 | 32,3 | 32,4 | 32,5 | 32,6 | 32,7 | 328 | 32,9

| d |A. Mo. A.R. d. A. M. d. A. v. H. A. | M. d. A. M. d. A. M. d. A. M. d. A. Ms. A. | M.

– 657– s- 658– 659– 660– 661 – 662– - 663 – 664

– = = = ===== =
–4-4-4-47-j––4-5-5
– § 3 – 83 – 180–18 – 82–183–18 3–18–185–186

–22 32–2233–2234–2235–223–2237–2237–2238–223–220

– 26 26–26 27–2628–262–230–2631–231–232–233–?

--------------

–3414–z- 31c-3 –zs-as-zo-30-32–32
–388–389–3810–3811–3812–3812–3813–3814–3815–38 16

–42 2–42 3–42 4–42 5–42 6–42 6–42 7–42 8–42 9–4210

–4596–4597–4598–4599–46––46––46 1–46 2–46 3–464

–4990–4991–4992–4993–4994–4994–4995–4996–4997–4998

–5384–5385–5386–5387–5388–5388–5389–5390–5391–53 92

–5778–5779–5780–5781–5781–5782–5783–5784–5785–5786

–6.-º.-º.-º.-ºf-ºf-ºf-ºf-ºf-s

–ss- -------------------
–6960–6961–6962–6963–6963–6964–6965–6966–6967–69 67

–7354–7355–7356–7357–7357–735.–735–736)–7361-736

–7748–7749–7750–7751–7751–7752–7753–7754–7755-7755 2

–8142–8143–8144–8144–8145–846–847–848–849–84

–83–857–8 – Ä––Ä–|- |- |-,
–8930–8931–8932–8932–8933–8934–8935–8936–8937–8937

= EF EFEFFFFFFFFFFFFFFFF
| | |

–9718–9719–97 20–9720–9721–9722–9723–9724–9724–9725

1 112 1 113 1113 11141 115 1 116 1 117 1 118 1 118 1 119

5 6 77| | | | | | | | | | | | | |
1 9 – 19 119 11 92 1 93 1 9 41 95 1 9 6 19 6 19 7

11294 11295 11295 126 297 25 ?. ? Ä| |

6§§ 1689 1168. 116901691 1692 1693 93 194 95

12082 12083 12083 12084 12085 12086 12087 12087 12088 1208)

127 27 27 ºſs 12479 12480 es 192481 12482 **

12870 27 ºszil ºsz. 1272 1287 sº: 12875 12876 12877

| # # # # ÄÄÄÄÄ
1365813658 13659 13660 366 36 62 362 363,36 365

14052 4052 4053 405 | | | | | |

ÄÄÄÄ ÄÄÄ| # # ## # #

| | # ### ÄÄÄÄÄÄÄÄ
152 33 15234 15235 15236 15237 152 38 15238 15239 15240 15241

º º 15629 F 15631 pº º 15633 34 15635



36

Verwandlung von württemb. Morgen und DRuthenF Are und [T] Meter.

Mor- 33,0 | 33,1 | 33,2 | 33,3 | 33,4 | 33,5 | 33,6 | 33,7 | 33,8 | 33,9

9" º. A. |MH. A. | MH. A. | M. d. A. | M. H. A. |M. d. A. |MH. A. | v |d. A. | M. d. A. M. d. A. | M.

/s – 665 – 666 – 666– - 668– 669– 670 – 671– 671 – 672

?s–1059–1060–1060–1061–1062–1063–1064–1065–1065–1066

s–53–45-5-5-5-57–45–5–45–460
*s–1847–1848–1848–1849–1850–1851–1852–1852–1853–1854

°s–2241–2242–2242–2243–2244–2245–2246–2246–2247–2248

ºs –2635–2635–2636–2637–2638–2639–2640–2640–2641–2642

3029–3029–3030–3031–3032–3033–3034 – 3034–3035–3036

1 –3423–3423–3424 – 3425–3426 –3427–3428–3428–3429–3430

1"/s–3817–3817–3818–3819–3820–3821–3821–3822–3823–3824

1 s–4211–4211–4212–4213 --4214–4215–4215–4216–4217–4218

1"s –46 5–46 5–46 6–46 7–46 8–46 9–46 9–4610–4611–4612

1*s–4998 - 4999 – 50––50 1–50 2–50 3–50 3–50 4 50 5–50 6

1°s –5392–5393–5394–5395–5396–5397–5397 – 5398 - 5399–54–

1"s –5786–5787–5788–5789–5790–5791 5791 5792–5793–5794

1’s –6180–6181–6182–6183–6184–6184–6185–6186–6187–6188

2 –6574–6575 – 6576–6577–6578 – 6578–6579 -6580– 6581–6582

EE - E.EE##E##–Ä–ÄE#
2°s–736? –7363–736–7365–7366–7366–7367–7368–7369–737ö

2*s – 7756–7757–7758 – 775.–7760–7760–7761|–7762–7763–7764

2–850–8151–852–853–853–854–855–8156–857–8158

2–8544–8545–8546–8547–8547–8548–8549–8550–8551–8552

2 s–8938 –89 jö– 8940 8941–8941 – 8942–8943–8944–8945–8946

2–9332–9333–9334–9335–9335–9336 –9337–93 ------

3 ###############
3"/s. 1 1211 | 122 1 1 23 1 123 1 124 1 1 25 1 126| 1 | 127 1 127

3°s 1 514 1 515 1516 1516 1 517 1518 1519 1520 1 521 1 521

3* 1 98 19 9 1910 1910 1 911 1912 1 913 1914, 1915 1915

3% 113 2 113 31134 113 4 113 5 113 6 113 7 113 1139 1 139

3°s 11696 11697 11698 1169811699 117 – 1171 117 2 117 2 1173

3°s 12090 12091 12092 12092 12093 12094 12095 12096 12096 12097

3’s # 12486 12486 12487 12488 12489 12490 1249012491

4 | 12878 12879 12879 12880 12881 12882 12883 12884 12884 12885

4/ 13272 13273 13273 13274 13275 13276 13277 13278 13278 13279

4, 13666 13667 13667 13668 13669 13670 13671 13672 13672 13673

4 14060 14061| 1406 14062 4063 14064 ÄÄÄÄ 14066 14067
414454 14455 14455 14456 14457 1445814459 14459 14460 14461

4 14848 14848 1484 44850 1485114852 4853 14853 14854 14855

4. 15242 15242 15243 1 5244 15245 45246 15247 15247 15248 1524

4 15636 15636 15637 15638 15639 15640 15641 15641| 15642 15643



º 37

Verwandlung von württ. D Ruthen in Hektare, Are und D Meter.

Mor- 34,0 34,1 34,2 34,3 34,4 34,5 34,6 34,7 34,8 34,9 lMor

- 8“ d. A.INIdº.|m|d. A. M. d. A. Mo. n. N. d. A. Md. A. Mo A. M.H.A.INI o. A. |M *

– 673– 674– 675– 675– 676– 677– 678– 679– dº- 680 %

? –1067–1068–1069–1069–1070–1071–1072–1073–1074–1074 ?/s

3s–1461–1462–1463–1463–1464–1465–1466–1467–1468–1468 *s

*–1855–1856–1857–1857–1858–1859–1860–1861–1862–1862 *s

*–2249–2250–2251–2251–2252–2253–2254–22 – 22 E 2256 °s

–2643–2644–2645–2645–2646–2647–2648–2649–2649–2650 °s

j–3037–3038–3038–3039–3040–3041–3042–3043–3043–3044 's

1 –3431–3432–3432–3433–3434–3435–3436–3437–3437–34381

1.–3825–3826–3826–3827–3828–3829–3830–3831–3831–3832 1s

1–4219–4220–4220–4221–4222–4223–4224–4224–4225–4226 1s

–j–– j–Ä– EjÄTÄTÄTÄTÄs
1* –50 7–50 7–50 8–50 9–5010–5011–5012–5012–5013–5014 1s

1°s –54 1–541–54 2–54 3–544–545–54 6–54 6–54 7–54 81°s

1°j–5795–5795–5796–5797–5798–5799–58––58––581–58 21°s

17.–6189–6189–6190–6191–6192–6193–6194–6194–6195–6196 1's

Ess-ess-ess-ess-ess-ess-ses –6589–65902

677–678–6,7–680–6981–6981–6982–6983–6984 2!s

7371–7372–7373–7374–7375–7375–7376–7377–7378 2ºs

7765–7766–7767–7768–7769–77 –70–7-77? 2°s

§ – 6--?–86–863–6–865–8 2°s

8553–8554–8555–8556–8556–8557–8558–8559–85 60 2%

8947–848–84–850–850–895–8952–853–8954 2°s

sº.-º.-º.-º.-º.-º.-º.-º.-º.- 2's

3 34–9735–9736–9737–9738–9738–9739–9740–9741–9742 3

3/ 28 1 129 1 131 1 132 1 132 1 1 33 1 134 1 | 135 1 13631

3? 221 523 45241 525 1526 15261 527 1528 1529 15303,

3% 16 | 917 1918 1919 1.919 1920 1921 1922 1923 1924|3%

10 1131 11312 11313 11313 11314 11315 11316 11317 11318|3,

117 5 117 6 117 7 117 7 1178 417 9 11710 11711 1171235

12O99 121 – 1211 1211 121 2 1213 121 4 1215 1215 3°s

1 2493 12494 12495 12495 12496 12497 12498 12499 12499 37,

2887 1 2888 12889 12889 12890 12891 12892 12893 128934

## 13282 13282 13283 13284 13285 13286 13287 132874/s
1 675 1 3676 13676 1367713678 13679 13680 13681 13681|4?,

ÄÄÄÄÄÄ ijö ö ö | Äö Äöš ÄöÄ Äö5 ÄöÄÄs

Ä ºß 6 6. º | # # # # #
## ## # # ## # # # #
### 1525 | 5252 15253 15254 15255 15256 15256 152574s

1 52 15645 15646 15647| 15648 15649 15650 15650 1565147/s

5645 -



º

Z8

Verwandlung von württemb. Morgen und CT] Ruthen in Hektare, Are und D Meter.

Mor- 35,0 35,1 35,2 35,3 35,4 35,5 35,6 35,7 35,8 35,9 Mor

9" d. A. Ms. A. | Mo A. Mo. A. |Ms. A.MIo. A.M. d. A. |Ms. A. |Mo. A.M.S.A. M 9".

/s– 681– 682–683– 684 – 685– 685– 686– 687– 688– 689 /s

s–1075–1076–1077–1078–1078–1079–1080–108–1082–1083 “s

"s–1469–1470–1471–1472–1472–1473–1474–1475–1476–1477 ºs

*/s– 1863–1864–1865–1866–1866–1867–1868–1869–1870–1871| */s

°s–2257–2258–2259–2260–2260–2261–2262–2263–2264–2264 °s

"s–2651–2652–2653–2654–2654–2655–2656–2657–2658–2658 ºs

--------------- "ls

1 –3439–3440–3441–3441–3442–3443–3444–3445–3446–34461

1%–3833–3834–3835–3835–3836–3837–3838–3839–3840–3840 1"/s

1 s–4227–4228–4229–4229–4230–4231–4232 - 4233–4234–4234 1°s

1°/s–462t–4622–4623–4623–4624–4625–4626–4627–4627–4628 1°/s

1*/s–5015–5016–5017–5017–5018–5019–5020–5021–5021–50221/s

1°/s–54 9–5410–5410–5411–5412–5413–5414–5415–5415–54161°s

1"s–583–584–584–585–58 6–58 7–588–58 9–58 9–5810 1ºs

1’s–6197–6198–6198–6199–62––62 1–62 2–62 3–62 3–62 41%

2 –6591–6592–6592–6593–6594–6595–6596–6597–6597–65982

2/s–6985–6986–6986–6987–6988–6989–6990–6990–6991–6992 2'/s

2°s–7379–73 = 7380 – 7381 – 7382 – 73ÄTÄTÄT 7385–7386 2/s

2"s–7773–7773–7774–7775–7776–7777–7778–7778–7779–7780 2%

2"/s – 8167–8167–8168 –8169 –8170 – 81 71–8172–8172–8173–8174 2*s

2°/s–8561–8561 – 8562–8563 – 8564–8565–8566–8566–8567–8568 2°/s

2% –8955–8955–8956–8957–8958–8959–8959 – 8960–8961–89622°s

*- 9349 – 9349–9350–9351–9352–9353–9353–193 E 9355–9356 2's

3 –9743–97 43 –9744 – 9745–9746 – 9747–9747–9748–9749–97503

3% 1 136 1 137 1 138 1 139 1 140 1 141 1 141 1 142 1 143 1 1443's

3., 1530 1 531 1 532 1 533 1 534 1535 1535 1 536 15371 538 3s

3°s 1924| 1 925 1 926 1927| 1 928 1929 1929 1930, 1931| 1 932 3°s

3s 11318 11319 11320 11321 11322 11322 11323 11324 11325 11326 3s

3°/s 11712 11713 11714 11715 11716 11716 11717 11718 11719 11720 3°s

3"s 121 6| 121 7 121 8 1219 12110 121|12| 12113 12114 3°s

3’s 125– 125 1 125 2 125 3 1254 1254 1255 125 6 125 7 125 8 3’s

4 12894 1 2895 1 2896 12897 sº ºsºs sº 129 – 129 1 129 24

4/s 13288 13289 13290 13291 13291 13292 13293 13294 13295 13296 4%

4°s 13682 13683 13684 13685 13685 13686 13687 13688 13689 13690 4ºs

4"s 14076 14077 14078 14079 14079 14080 14081| 14082 14083 14084 4%

4s 14470 14471| 14472 14473 14473 14474 14475 14476 14477 14478 4/s

4s 14864 14865 14866 14867 14867 14868 14869 14870 14871| 14871 4s

4°s 15258 15259 15260 15261 15261 15262 15263 15264 15265 15265 Äg

4’s 15652 15653 1 5654 15654 15655 15656 15657 15658 15659 15659 4'/



Verwandlung von württemb. Morgen und DRuthen in Hektare, Are und D Meter.

Mor- 36,0 | 36,1 | 36,2 | 36,3 | 36,4 | 36,5 | 36,6 | 36,7 36,8 | 36,9

9“ d. | | |MO. ...md. A. Mº. A. Mo. - In d. Ä. MIS.A.M. d. A. M. d. A. M. d. A.M.

s– 689–690– 691 – 692–693–694–694–695–696– 697

*–1083–1084–1085–1086–1087–1088–1088–108–1090–1091

* –1477–1478–1479–1480–148–1481–1482–1483 – 1484–1485

*–1871 - 1872-1873–1874-1875–1875–1876–1877–188–1879

* –2265–2266–2267–2268–2269–2269–2270–2271–2272–2273

–2659–2660–2661 – 2662–2663–2663–26 -2665–2666–2667

7.–305.–3054–3055–3056–3057–3057–3058 -3059–3060–3061

1 –3447–348–3449–3450–3451–3451–3452–3453–3454–3455

1s –3841–3842–3843–3844–3844–3845–3846–3847–3848–3849

s–4235–4236–4237 – 4238–4238 – 4239–4240–424–4242–4243

1*–4629–4630–463–4632–4632–4633–4634–4635–4636–4637

1“ –5023–5024–5025–502–5026–5027–5028–5029–5030–5030

1” –5417–5418 – 5419–5420–5420–542–5422–5423–5424–5424

1° 5811–5812–5813–5813–5814–5815–5816–5817–5818–5818

1–62 5–62 6–62 7–62 7–62 8–62 9–-6210–6211–6212–6212

2 –6599–66––66 1 – 66 1 – 66 2–66 3–66 4–66 5–66 6–66 6

2–6993–6994–6995–6995–696–697–6998–69–6999–70–

2.–7387–7388–7389 –738–730–739 -7392–7393–7393–7394

23–7781–7782–7783–7783–7784 – 7785–7786–7787 – 7787–7788

2–8175–8176–8176–877–878–817–880–818–88–8182

2.–8569–8570–8570–857–8572–8573–8574–8575 - 8575–8576

2–8963–8964–8964–8965 - 86.–897–86 - 896–8969–8970

27–9357–9358–9358–9359–9360–9361–9362–9362–9363–9364

3 –9751–9752–9752–9753–9754–9755–9756–9756–9757–9758

3 1 145 1 145 1 1461 147 1 48 1 14 1150 1 1501 1511 152

3 1 539 1539 1540 1541| 1542 1543 1 544 1544 545 1546

3* 1933 1933, 1934, 1935 1 93 937 9381938 | 93. 1

3 11327 11327 11328 1132 1330 1133 1332 332 333 334
3 11721 11721 11722 723 1724 11725 725 11726 11727 11728

3 12115 12115 12116 1217 1218 1211 211 12120 12121 12122

* * 8 125 9 12510 12511 12512 12513 12513 12514 12515 1251637

4 | 129 2 1293 129 4 129 5 129 6 129 7 129 7 1298 1299 lºod
4, 13296 13297 13298 132 33 - 331|133 |1332 333 334

4, 13690 13691 13692 13693 13694 1394 1395 366 3697 13698

4* 14084 14085 14086 14087 14088 40881408 4090 409|14092

4s 14478 14479 14481 14482 14482 14483 1 4484 14485 14486

4°s 14872 14873 14874 ## 14876 14877 14878 14879 14880

4. 15266 15267 15268 15269 152701527015271 522 5273 5274

4 15660 15661| 15662 15663 15664 15664 15665 15666 15667



40 -

Verwandlung von württemb. Morgen und D Ruthen in Hektare, Are und D Meter.

Mor- 37,0 | 37,1 37,2 | 37,3 | 37,4 37,5 | 37,6 37,7 | 37,8 37,9

9" | o. A. M. d. A. |M o. A. |M o. A. M. d. A. |M. d. A. |Mo. A. |M. d. A. |M. d. A. M o. A. |M.

"/s – 698 – 698 – 699 – 7–– 7 1 – 7 2– 7 3 – 73– 7 4 – 75

*/s –1092–1092–1093–1094–1095–1096–1097–1097–1098–1099

°/s –1486–1486–1487 – 1488–1489 – 1490 –1491–1491–1492–1493

-8-Sº-is-sº-S –ss-sº-s –– sº
ºs –2274–2274–2275–2276–2277–2278–2278–2279–2280–2281

ºs –2667–2668–2669–2670–2671–2672–2672–2673–2674 – 2675

"/s –3061–3062–3063 – 3064 –3065–3066 –3068 – 3069

1 –3455–3456–3457–3458–3459 – sol-bad-b – 3462 – 3463

1"/s–3849–3850–3851–3852 –3853–3854–3854–3855–3856–3857

1°/s –4243 –4244–4245–4246–4247–4247–4248–4249–4250–4251

1"s–4637 –4638 – 4639 –4640 - 4641–4641–4642–4643–4644 – 4645

1/s –5031–5032–5033–5034|–5)35 - 5035–5036–5037 –5038–5039

1°/s–5425–5426–5427–5428–5429 – 5429–5430–5431–5432 – 5433

1°/s–5819–5820 –5821–5822–5823–5823–5824–5825–5826–5827

1?s–6213–6214–6215–6216–6216–6217–6218–6219–6220 –6221

2 | – 66 7 – 66 8 – 66 -sº-zi-------
2"/s –70 1 – 70 2 –70 3–704–704–705–70 6–70 7–70 8–70 9

2°s –7395–7396–7397–7398–7398–7399.–74––74 1–74 2–74 2

2°s –7789–7790–7791–7792–7792–7793–7794–7795–7796–77962°s

2. –8183–8184 –8185–8186–8185–8187–8188–8189–8190–8190 2/s

23 -Ä== ===.. –8582–8583–8584–8584 2°/

2"s–8971–8972–8973 –8973–8974–8975–8976 –8977–8978–8978

2's–9365–9366–9367–9367–9368–9369–9370–9371–9372 – 9372

3 –sz-oso-soll-osl-so-sº-gº-so-go-gºss

3s 1 153 1 154 1155 1 55 115f 1 157 1 58 1 159 1 159 1 160

3 1 547 1548 1548 1549 1550 1551 1 5521 553 1 553 1 554

33 1 94t 1942 1942 1943 1944 1945 946 1947 1947 1948

3 11335 11336 1336 1337 11338 11339 1340 134 3411342

3, 11729 11730 1173, 1173 11732 1733 11734 11735 1173511736

3. 12123 12124 12124 12125 2 2 1227 22, 228 212 12.30

3. 12517 12518 12518 12519 12520 12521 12522 12522 12523 12524

4 | 12911 12911 129 12 12913 12914 12915 12916 12916 12917 12918

4's 1335 133 5 133 6 33 7 33 33 101 1 33 12

4 13699 13699 137 - 37 | 37,2 3,3 3,4 374 37.537 6

4* 14093 4093 4094 40 40 407 07 40 40 4T

4 14487 14487 448, 448 44 04494 492 4493494
4 1488 14881 4882 4883 488 48885 ### 14888

4 15274 15275 1527, 5277 15278 15279 15279 15280 1 5281 15282

4'15668 15669 15670 15671 15672 15673 15673 15674 15675 15676



Verwandlung von württemb. Morgen und DRuthen in Hektare, Are und D Meter.

380 38,1 | 38,2 38,3 | 38,4 38,5 38,6 38,7 | 38,8 38,9

d. A. Mo. A. Md. A. M. d. A. M. o. A.M. d. A. M. d. A. |M s. A. M. s. A. M. d. A. |M

– 7 6 – 7 7–| 7 8 – 7 8– 7 9 – 710 – 711 – 712 – 712 – 713

–11––|11| 1–11 | 1–11 | 2 –| 11 | 3–11 | 4 – 11 5 – 11 | 6 – 11 6 – 11 7

-ÄE-Ä-- – 1498 - 1499 – 15–– 15–– 15 1
–1888 – 1889 – 1889– 1890–1891–1892–1893 – 894–1804–1895

–2282–2283–2283–2284–2285 – 2286 – 2287–2287–22 S8–2289

–2676–2677–2677–2678–2679–2680 – 2681–2681 – 2682–2683

–3070–3070–3071–3072–3073–3074–3075–3075–3076–3077

–3464–3464–3465–3466–3467–3468–3469–3469–3470–3471

–3858–3858–3859–3860–3861–3862–3863–3863–3864 –3865

–4252–4252–4253–4254–4255–4256–4256–4257–4258 – 4259

–4646–4646 –4647 – 4648–4649–4650–4650–4651–4652–4653

–5040 –5040–5041–5042–5043–5044–5044–5045–5046–5047

–5433–5434–5435–5436–5437–5438–5438–5439–5440 – 5441

–5827–5828–5829–5830–5831 –|5832 – 5832–5833–5834 – 5835

–6221–6222–6223–6224–6225–6226–6226–6227–6228 – 6229

–6615–6616–6617–6618–6619–6619 – 6620–6621–6622–6623

s–70 9–7010–7011–7012–7013–7013–7014–7015–7016–7017

2 s–743–744–745–74 6–74 7–74 7–74 8–74 9–7410–7411

2°s–7797–7798 - - - 1–78 1–78 2–78 3 – 78 4 – 78 5

2“s–8191 –8192–8193–8194–8195 – 8195 – 8196–8197 –8198 – 8199

2° –8585–8586–8587–8588–8589–8589–8590–859 – 8592 – 8593

2ºs–8979–8980–898–8982–8982–883–884–8985–8986 8987

s–9373–9374–9375–9376–9376–9377–9378–9379–9380–9381

–9767–9768–9769–9770–9770–9771–9772–9773–9774-9775

1 161 1 162 1 163 1 164 1 164 1 165 1 1 66 1 167| 1 | 168 1 168

1 555 1 556 1 557 1 558 1 558 1 559 1 560 1 561 1 562 1 562

1 949 1 950 1 951 1 951 1 952 1 # 954 1955 1 956 1956

11343 11344 11345 11345 11346 11347 11348 113491 (350 11350

11737 11738 11739 11739 11740 11741 11742 11743 11744 11744

12131 12132 1 2133 121 33 12134 12135 12136 12137 121 37 12138

12525 12526 12527 12527 12528 12529 12530 12531 1253 12532

12919 12920 12921 12921 429 22 12923 1 2924 12925 12025 1 2026

13313 13314 13314 13315 133 16 133 17 133 18 13319 13319 1332

137 7 137 8 137 8 137 9 13710 137 11 137 12 13713 1 3713 1 374

141 1 141 2 1 41 2 1 41 | 3 1 41 4 141 | 5 141 | 6 1 41 71 41 | 7 | 14 | | 8

14495 14496 14496 14497 14498 14499 145 – 1 45 – 145 1 1 45 2

14889 14890 14890 14891 1 4892 14893 1 4894 14894 14895 14806

15283 15283 15284 15285 15286 15287 15288 15288 15289 15290

15677 15677 15678 15679 15680 15681 15682 15682 15683

6



42

Verwandlung von württemb. Morgen und DRuthen in Hektare, Are und DMeter.

Mor- 39,0 39,1 39,2 39,3 39,4 39,5 39,6 39,7 39,8 39,9

9°“. A M. A. M. 2:2 o. Mo u. M. d. A. Mo. º. Mo. - Mo. u. M. d. a. v.
- - - - ---1-1-1-1-T--I-I-- - -I- - -

/s– 714– L 716– 717– 717– 718– 719– 720 – 721 – 721

*/s–11 8–11 9–1110–1110–11|11–11|12–1113–1114–1115–1115

*/s–15 2–15 3–154–15 4–155–15 6–15 7–15 8–15 9–159

*/s–1896–1897–1898–1898–1899–19––191–19 2–193–193

s–2290–2291–2292–2292–2293–229–2295–2296–2297–2297

j–2684–2685–2686–2686–2687–2688–2689–2690–2690–269

%–3078–3079–3080–3080–3081–3082–3083–3084–3084–3085

–

3472– 373 –3473 –34 74–3475–3476–3477–34 3478 –a 79

3866–3867–3867–3868–3869–3870–3871–38 3872–3873

4260–4261–4261–4262–4263–4264–4265–42 4266–4267

4654–4655–4655–4656–4657–4658–4659–46 4660–4661

5048–5049–5049–5050–5051–5052–5053–50 5054–5055

5442–5443–5443–5444–5445–5446–5447–54 5448–544

5836–5836–5837–5838–5839–5840–5841–58 5842–584

6230–6230–6231–6232–6233–6234–6235–6235–6236–6237

62–62-882–cº-cal_cº_cº_cº_co_cb
j§–Äj–jj–jÄj–Ä–jÄ–j–jj–jj–jj

7412–7412–7413–7414–7415–7416–7416–7417–7418–7419

78 5–78 6–78 7–78 8–78 –1810–710–781–7812–7813

8199–82 ––82 1–82 2–82 3–82 4–82 4–82 5–82 6–82 7

8593–8594–8595–8596–8597–8598–8598–8599–86–– 86 1

3.87–8988–898–89–891–899–892–893–8994–8995

HHHHHHH

3 –9775–9776–9777–9778–9779–9779–9780-–9781–9782–9783

3/s 1 169 1 704 71 11721 73 1 731 74 4 175 | 176 4 177

3% 1 563 1 5641 565 1 566 1567| 1 567 1568 1 5., 570 571

3°s 1957 1958 1959 1960 1961 1961 1962 1963 | 964, 1965

3s 11351 11352 11353 11354 11354 11355 11356 11357 11358 1135

3s 11745 11746 11747 41748 11748 11749 11750 11751 1752 11753

3% 12139 1214 4214142142 12142 12143 12144 24 121 46 12147

3’s 12533 12534 1253512536 12536 12537 12538 sº 12540 12540

4 12927 4292812929 12930 12930 12931 12932 12933 12934 12934

4s 13321 1332213323 133213324 133254332f 13327 13328 13328

4 13715 13716 13717 13717 13718 3719 13720 13721 13722 13722

43, 1419 141|10| 141|11| 14.11 141|12 1413 14 14 14 15 14116 141|16

4s 1453 1454 1455 455 44 6145 7458145 91451014510

4 14897 14898 1489914899 149–1491 149 21493 1493 1494

4s 15291 15292 15293 15293 15294 15295 15296 15297 15297 15298

4 15685 15686 15686 15687 1568815689 15690 15691 15691 15692



Verwandlung von württemb. Morgen and [T] Ruthen in Hektare, Are nnd D Meter.

Mor- 40,0 | 40,1 | 40,2 | 40,3 | 40,4 | 40,5 | 40,6 | 40,7 | 40,8 | 40,9

* 6. . . d. º. Mº. A.No lº. Ds. .", d. A. Mo I. "dº. "I dº ºld am

- 722 – 723 – 724 – 725 - 726– 726 – 727 – 728 – 729 – 730

*s–11|16 –|11|17–1118–1119 – 1120 1120 – 1121–|11|22–1123 |1124

ºs – 1510 1511|–1512–1513–1513 – 1514–1515–1516–1517–1518

ºs – 19 4 – 195–196–19 7–19 7 – 19 8 – 19 9–1910 – 1911–1912

*s–2298–2299–23––23 1 - 23 1–23 2–23 3 – 23 4–23 5 – 23 6

ºs – 2692–2693–2694–2695–2695–2696 - 2697 – 2698–2699–27–

’s – 308-305-308- 3089–3089 – 3090–3091 - 3092 – 3093–3093

–3480–3481 – 3482 – 3483 – 3483–3484–3485 – 3486–3487–3487

3874 – 3875 – 3876–3876 – 3877–3878 – 3879–3880 – 3881 – 3881

4268–429–4270–4270–4271–4272–4273–4?74–4275–425
4662–4663 - 4664 – 4664 –4665–4666 – 4667–4668 – 4669–4669

ÄTÄ–ÄTÄTÄTj–Ä–ÄÄ– jÄ–jj

5450–5451-5452–5452 – 5453–5454 – 5455 – 5456–5456 – 5457

–5844–5845 – 5846–5846–5847 –5848–5849–5850–5850–5851

6238 – 6239–6239–6240–6241-6242–6243 – 6244–6244–6245

L6 –6633 – 6633–6634–6635–6636–6637–6638 –6638–6639

7026–7027–7027 –7028–7029–7030 – 7031 – 7032 – 7032–7033

s–7420–7421–7421 – 7422–7423–7424–7425–7425–7426 – 7427

-7814 – 7815 – 7815 – 7816–7817 –|7818 – 7819 – 7819 – 7820 – 7821

82 8–82 8–82 9–8210–8211 – 8212 – 8213 – 8213 – 82 14 – 82 15

86 2–86 2–86 3 – 86 4–86 5–86 6 – 86 7 – 86 7–86 8–86 92

8996–8996 – 8997 –|8998–8999 – 90 – – 90 – 90 1 – 90 2 – 90 3

9390–9390–9391–9392–9393 – 9394–9394–9395–9396–9397

9784–9784–9785–9786–9787–9788–9788 – 9789 – 9790 – 9791

178 1 178 1 179 1 180 1 181 1 182 1 182 1 183 1 184 1 185

571 1 572 1 573 1 574 1 575 1 576 1 576 1 577 1 578 1 579

965 1 966 1967 1968 1969, 1970, 1970, 1971, 1972, 1973

1359 1 1360 11361 1 1362 11363 11364 11364 11365 11366 11367

1753 11754 11755 11756 11757 11757 11758 11759 11760 11761

2147 # 12149 12150 2151 12151 12152 12153 12154 12155

º sº 12543 1 2544 12545 1 2545 12546 sº 12548 12549

12 ### 1293712938 12939 z zzzz 1 2942 12943
13329 13330 1333113332 13333 13333 13334 13335 13336 13337

1372313724 13725 13726 13727 13727 13728 i7# ### 13731

14117 141 18 1411 ## 141 21 141 22 141 23 141 24 14125

14511 14512 14513 14514 14514 14515 14516 14517 14518 14519

149 5149 6 149 7 1498 149 8149 9 14910 14911 14912 1 4913

15299 153 – 153 1 153 2 153 2 153 3 153 4 1 53 5 153 6153 6

15693 '' 15695 15696 15696 15697 15698 15699 157 – 157–



Verwandlung von württemb. Morgen und DRuthen in Hektare, Are und D Meter.

41,0 | 41,1 41,2 | 41,3 | 41,4 | 41,5 41,6 41,7 | 41,8 | 41,9 Mor

d. A. Mo. A. |MI s. A. |M o. A.M. d. A. Mo. A.M. d. A. M. d. A.M.d. R. M o. A.M3"

– 730– 731 – 732– 733 – 734– 735 – 735 – 736 – 737 – 738 /s

–1124–1125–1126–1127–1128–1129–1129–11.30–1131–1132 *s

–1518–1519|–1520–1521–1522–1523–1523–1524–1525–1526 "s

–1912–1913 – 1914–1915–1916–1916–1917–1918–1919–1920 *s

–23 6–23 7–23 8–23 9–2310–2310–2311–2312–2313 – 2314 °s

–27––27 1–27 2–27 3–27 4–27 4–27 5–27 6–27 7–27 8 °s

-------------- 1–31 2 °/s

–34 88–3489–3490–3491–3492–3492–3493–3494–3495–34961

–3882–3883–3884–3885–3886–3886–3887–3888–3889–3890 1/s

–42 76–277–278–27ö–427ö–Ä28ö–428–282–#8–284 1.

–4670–4671–4672 – 4673–4673–4674–4675–4676–4677–4678 1"/s

–5064–5065–5066–5067 – 5067–5068–5069–5070–5071–5072 1"/s

–5458 – 5459–5460–5461–5461–5462–5463–5464–5465–54651°/s

–5852–5853–5854|–5855–5855–5856–5857–5858–5859.–5859 1"s

–6246–6247–6248–6248–6249–6250–6251–6252–6253–6253 17/s

–sso-so-sºl-es-s65-soul-less-sc.d–ssl-scl2

–7034–7035–7036–7036–7037–7038–7039–7040–7041–7041|2/s

–7428–7429–7430–7430–7431–7432–7433–7434–7435–74352%

–7822–7823–7824–7824–7825–7826–7827–7828 –7828–7829|2ºs

–8216–8217–8218–8218–8219–8220–8221–8222|–8222–82232s

–8610–8611–8611–8612 – 8613–8614 –8615–8616 - 8616–8617 2s

–904 –905–905 – 90 6–90 7–908–90 9–9010–9010–9011|2ºs

–9398–9399–9399.–94––94 1–94 2–943–94 4–94 4–94 52's

–9702–9793–9793–9794–9795–9796–9797–9797 – 9798–97993

1 186 1 187 1 187 1 188 1 189 1 190 1 191 1 191 1 192 1 193 3%

1580 1 58 1581 1582 1 583 1 584 1585 1 585 1586 1587 3s

1974, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 1 979 1 980 1 9813°s

11368 11368 11369 11370 11371| 11372 11373 11373 11374 113753s

1 1762 1 1762 1 1763 11764 11765 11767 11768 11769 3s

12156 12156 12157 12158 12159 12160 12160 12161 12162 12163|3°s

12550 12550 12551 12552 12553 12554 12554 12555 12556 12557|3’s

12943 1 2944| 1 2045 12946 12947 12948 12948 12949 12950 12951 4

13337 13338 13339 13340 13341| 13342 13342 13343 13344 133454/s

13731 13732 13733 13734 13735 13736 13736 13737 13738 13739 4°/s

14125 14126 14127| 14128 14129 14130 14130 14131 14132 141334%

14519 14520 14521 14522 14523 14523 14524| 14525 14526 14527 4/s

14913 14914 14915 14916 14917 14917 14918 14919 14920 149214,

153 7 1538 1539 15310 15311| 15311 | 15312 15313 15314 15315 4°/s

157| 1 | 157 2 157 3 157 4 157 5 157 5 157 6 157 7 157 8 157



Verwandlung von württemb. Morgen und DRuthen in Hektare, Are und D Meter.

42,0 42,1 42,2 42,3 42,4 | 42,5 42,6 42,7 42,8 42,9 |Mor

d. A. |Md. A. Mo. A. M 9. A Md.A.M. d. A. M. d. A. Mo. u. Mo. A. Mo. a. M. *

s– 739– 740– 740– 741 – 742– 743 – 744 – 744 – 745 – 746 /s

?s–1133–1133–1134–1135–1136–1137–1138–1138–1139–1140. ºs

–15Ä–5Ä–5Ä–5Ä–5j–Ä– 5j–15#2–15#–53 *s

*s–1921–1921–1922–1923–1924–1925–1926–1926–1927–1928 /s

–2315–2315–2316–2317–2318–2319–2319–2320–2321–2322 °/s

–27 9–27 9–2710–2711–2712–2713–2713–2714–2715–2716 %

–31 2–31 3–31 4–31 5–31 6–31 7–31 7–31 8–31 9–3110 "s

–3496–3497–3498–3499–35––35 1–35 1–35 2–35 3–35 41

–3890–3891–3892–3893–3894–3895–3895–3896–3897–3898 1/s

–4284–4285–4286–4287–4288–4289–4289–4290–4291–42921%

–4678–4679–4680–4681–4682–4682–4683–4684–4685–46861°s

–5072–5073–5074–5075–5076–5076–5077–5078–5079–5080 1°/s

–5466–5467–5468–5469–5470–5470–5471–5472–5473–5474 1°s

–5860–5861–5862–5863–5864–5864–5865–5866–5867–5868 1°s

– F-55----------------- 1’s

-------------------
–7042–7043–7044–7045–7045–7046–7047–7048–7049–7050 2/s

*s–7436–7437–7438–7439–7439–7440–7441–7442–7443–7444 2°s

–7830–7831–7832–7833–7833–7834–7835–7836–7837–78382%

–8224–8225–8226–8227–8227–8228–8229–8230–8231–8231| 2”,

–8618–8619–8620–8621–8621–8622–8623–8624–8625–8625 2%

–9012–9013–9014–9014–9015–9016–9017–9018–9019–9019 2%

–94 6–94 7–94 8–94 8–94 9–9410–9411–9412–9413–9413 27/s

–98––98 1–98 2–98 2–98 3–98 4–98 5–98 6–98 7–98 73

1 194 1 195 1 196 1 196| 1 1971 198 1 199 1 2 – 1 2-| 1 2 13%

1 588 1 589 1 590 1 590 1591 1592 1 593 1 594 1594 1595 3s

1982, 1983, 1984, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1988, 1989 3%

/s 11376 11377 11377 11378 11379 11380 11381| 11382 11382 11383 3%

11770 11771 11771 11772 11773 11774 11775 11776 11776 117773%

s 121 64 12165 12165 12166 12167 12168 12169 12170 12170 12171|3%

12558 12559 12559 12560 12561 12562 12563 12563 12564 12565 37,

12952 12953 12953 12954 12955 12956 12957 12957 12958 129594

13346 13346 13347 13348 13349 13350 13351 13351 13352 133534/s

13740 13742 13743 13744 13745 13745 13746 13747 4s

141 34 141 34 141 35 141 36 141 37 141 38 141 39 14139 4140 141 41 4°s

14528 14528 14529 14530 14531 14532 14532 14533 14534 14535 4*s

14922 14922 14923 14924 14925 14926 14926 14927 14928 14929 4%

15316 15316 15317 15318 15319 15320 15320 15321 15322 15323 4°s

157 9 F 15711 15712 15713 15714 15714 15715 15716 157174's



46

Verwandlung von württemb. Morgen und TT Ruthen in Hektare, Are und TMeter.

Mor- 43,0 43,1 43,2 43,3 43,4 43,5 43,6 43,7 43,8 43,9

* | e | A.R. d. A. M... a. D. s. A. ms.A.IR H. a. D. d. A. Mº. .D .. . R. d. A M.

–7–,-.-.--E,--, -754
s–1141–1142–1143–1143–1144–1145-1146–1147–1147–1148

*„–1535–1536–1536–1537–1538–1539–1540–1541–1541–1542

–Ä– ö–iſ –iº –i 32– 3–i –i 35–i 35–jº

=---------
„–2717–2718–2718–2719–2720–2721–2722–2722–2723–2724

"s–3111–3112–31 ". 14–3115–31 16–3116–3117–31 18

1 – 35 5–35 5–35 – 8–35 9–3510–3510–3511–3512

1 „–3899–3899–39 –39 2–39 3–39 4–39 4–39 5–39 6

1–4293–4293–42 –4296–4297–4298–4298–4299–43–

* –4687–4687–46 –4690–469–492–4692–4693–4694

1"s–5081–5081–50 –58–58-585–508–5087–5088

1–5475–5475–54 –5478– E 5479–5480–5481–5482– – – –5872–5873–5873–5874–5875–5876

s–62 62–6263–62 5–6266–62 67–6267–6268–6269–6270

-

2 –g-gº- –-gº-----
2–705–705–75–73–7 – 75–5–705–7057–7058

2.–7444–7445–744–7447–7448–748–744–7450–7451–7452

–788–78.–74–74–78–7842–7.43–7.44-7845–7846

2–822– –823–8235–823–8236–82–828–823.–82ö

– – – – – – – – – –

––|--------|

27 –9414–94 FH | 17–94 -----------

3 –98 8–98 sches Lºs 13–984–9815–986

3 | 1 2 2 1 2 3 1 2 4 1 25 1 25 1 2 6 1 27 1 28 129 1 210

3s 1 596 1597 1 598 1 599 1599 16–16 11 62 1 6 3 1 63

33 99 99 1992, 1993, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1997
3* 11384 11385 11386 11386 11387 11388 11389 11390 11391 11391

33 11778 11779 11780 11780 1781 11782 41783 11784 11785 11785

3° | 12172 12173 12175 1 21 761 2177 42178 421 79 121 79

sº sº 12568 12568 12569 42570 12571 12572 12573 12573

4 | 12960 12961 12962 12962 12963 1 2964 12965 12966 12966 12967

# # # # # # # #
4. 13748 13749 13749 13750 13751 13752 13753 13754 ####
4°s 14142 14143 14143 14144 14145 14146 1447 14148 14148 14149

4"s 14536 14537 14537 14538 14539 14540 14541| 14542 14542 14543

4°s 14930 14931 14931 14932 14933 14934| 14935 14935 14936 14937

4°. 15324 15325 15325 15326 15327 15328 15329 15329 15330 15331

47. 15718 15719 15719 15720 15721 15722 15723 15723 15724 15725



Verwandlung von württemb. Morgen und DRuthen in Hektare, Are und DMeter.

Mor- 44,0 | 44,1 44,2 44,3 44,4 | 44,5 | 44,6 | 44,7 | 44,8 | 44,9 Mor.

* |d. u. M. d. A. Mo. º. Md. A. M .. . Md. A. Mo. .N |d. . Mo .No. º. N.*

s– 755–756–,757- 758– 758– 759– – 761 – 762– 762 "s

Ä–1149–1150–15-1152–152–1153–1154–155–1156–1156 s

"s–1543–1544–1545–1546–1546–1547–1548–1549–1550–1550 "s

*s–1937–1938–1939–1939–1940–1941–1942–1943–1944–1944 s

°/s–2331–2332–2333–2333–2334–2335–2336–233-2338–2338 ºs

"s–2725–2726–2727–2727–2728–2729–2730–2731–2732–2732 "s

–3119–3120–3121–3121–3122–3123–3124–3125–3125–3126 'ls

1 –s –ssº-ass-ass-asic-as-as-so-so-assol

1/2–39 7–39 8–39 8–39 9–3910–3911–3912–3913–3913–3914 1/s

1.5–431–432–432–433–434–435–43 6–43 7–43 7–438 Äs

1%-469 -Ä 4696–4697–4698–4699–47––471–471–47 2 1"/s

15–5089–5090–5090–5091–5092–5093–5094–5094–5095–5096 1s

1°s–5483–5484–5484–5485–5486–5487–5488–5488–5489–5490 1"s

1°s–5877–5878–5878–587–5880–5881–5882–5882–5883–58841"s

1?s–6271–6271–6272–6273–6274–6275–6276–6276–6277–6278 1’s

2 –eds-des-sosc-es-de-lsc-lszö–sszo-sozl-sozl2

2"/s–7059–7059–7060–7061–7062–7063–7064–7064–7065–7066 2/s

2 s–7453–7453–7454–7455–7456–7457–7457–7458–7459–7460 2°s

2°s–7847–7847–7848–849–7850–7851–7851–7852–7853–7854 2"s

2“s–8240–8241–8242–8243–8244–8245–8245–8246–8247–8248 2s

2°s–8634–8535–8636–8637–8638–8639–8639–8640–8641–8642 2°s

2ºs–9028–9029–9030–9031–9032–9033–9033–9034–9035–9036 2%

*-Hº-Hº-Hº-Hº-Hº-Hº-ººe.

3 –9816–9817–9818–9819–9820–9820–9821–9822–9823–98243

3/s 1 210 1 211 1 2121 213 1 214| 1 2141 215 1 2161 217 1 218 3's

3°/s 1 64 1 65 1 66 16 7| 1 68 1 68 169 1 610 1 611 1 612 3’s

3°s 1998, 1999 110– 110 1 1102 110 2 110 3 110 4 1105 1106 3",

3s 11392 11393 1139 1395 11396 11396 11397 11398 11399 114–| 3s

3s 11786 11787 11788 11789 11789 11790 11791 11792 11793 11794 3s

3°s 12180 1218 12182 12483 12183 12184 12185 12186 12187 12188 3,

37s 12574 12575 12576 12577 12577 12578 12579 12580 12581 12582 3,

4 12968 12969 12970 207 12971 12972 12973 42974 12975 42076 4

s 13363 13364 13365 13365 13366 13367 13368 43369 13369 4%
4°s 13756 13757 13758 13759 13759 1376( 13761 13762 13763 13763 4%

4°s 14150 14151 14452 141 52 14153 14154 14155 14156 14157 14157 43

4°s 14544 14545 14546 14546 14547 14548 14549 14550 14551 14551 4°s

4. 14938 14939 14940 14940 14941| 14942 14943 14944 14945 14945 4°s

4°s 15332 1533315334 15334 15335 15336 15337 15338 15338 15339 4%

4’s 15726 15727 15728 15728 15729 15730 15731 15732 15732 15733 47%



Verwandlung von württemb. Morgen und DRuthen in Hektare, Are und DMeter.

Mor- 45,0 45,1 45,2 45,3 | 45,4 | 45,5 | 45,6 | 45,7 | 45,8 45,9 Mor

* | H. n. M. d. A. |M. d. A. M. o. A. M. d. A. M. d. A. |M. s. A. M. d. A. Mº. A.M. d. u. M. 9"

s– 763–764– 765– 766– 767– 767– 768– 769– 770– 771 /s

%–1157–1158–1159–1160–1161–1161|–1162–1163–1164–1165 ?s

*s–1551–1552–1553–1554–1555–1555–1556–1557–1558–1559 - *s

*-ÄöÄ5–jöÄ6–iöÄ–iö–iöö–jÄö– iö#ö–ó5–jö–ó5j *

j–2339–2340–2341–2342–2342–2343–2344–2345–2346–2347 *s

"s–2733–2734–2735–2736–2736–2737–2738–2739–2740–2741 °s

"s–3127–3128–3129–3130–3130–3131–3132–3133–3134–3135 7s

1 –3521–3522–3523–3524–3524–3525–3526–3527–3528–35281

1/s–3915–3916–3917–3918–3918–39 9–3920–3921–3922–3522 1"/s

1–439–4310–4311–4311–4312–4313–4314–4315–4316–4316 1?j

1s–47 3–474–47 5–47 5–47 6–47 7–47 8–47 9–4710–47101”s

1/s–5097–5098–5099–5099–51––511–51 2–51 3–51 4–51 4 1*s

1s–5491–5492–5493–5493–5494–5495–5496–5497–5497–54981°s

1–5885–5886–5887–5887–5888–5889–5890–5891–5891–5892 1s

1 –6279–6280–6281–6281–6282–6283–6284–6285–6285–6286 17s

2 –667-667-6671-667-5678-6örl-ös-s67.–sszl–sssolº

2„–7067–7068–7068–7069–7070–7071–7072–7073–7073–70742s

25–7461–7462–7462–7463–7464–7465–7466–7467–7467–74682°s

2.–7855–7856–7856–7857–7858–7859–7860–7860–7861–7862 2°s

2s–8249–8250–8250–8251–8252–8253–8254–8254–8255–8256 2/s

2s–8643–8643–8644–8645–8646–8647–8648–8648–8649–8650 2s

2s–9037–9037–9038–9039–9040–9041–9042–9042–9043–9044 2°s

2's–9431–9431–9432–9433–9434–9435–9436–9436–9437–9438 27s

3 –9825–9825–9826-–9827–9828–9829–9830–9830–9831–98323

3/s 1 219 1 219 1 220 1221 1222 1223 1223 1224 1225 1226 3"/s

3s 1 613 1 613 1614 1615 1616 1 617 1 617 1618 1 619 1620 3s

3% 110 6 110 7 1108 110 9 11010 11011 11011 11012 11013 11014 3°s

3s 114 – 114,1| 1142 114 3 1144 114,5 1145 114 6 114 7 114 83/s

3s 11794 11795 11796 11797 11798 11799 11799 118–| 1181 118 2 3s

3s 12188 12189 12190 12191 12 92 12192 12193 12194 12195 12196 3s

3s 12582 12583 12584 12585 12586 12586 12587 12588 12589 12590 3s

4 | 12976 12977 12978 12979 12980 12980 12981 12982 12983 129844

4/s 13370 13371 13372 13373 13374 13374 13375 13376 13377 13378 4s

4s 13764 13765 13766 13767 13768 13768 13769 13770 13771 13772 4s

4s 14158 14159 14160 14161 141 62 1462 14163 14164 14165 14166 4°s

4°s 14552 14553 14554 14555 14555 14556 14557 14558 14559 14560 4*s

4|s| 14946 14947 14948 14949 14949 14950 14951| 14952 14953 14954 4s

4°s 15340 15341 15342 15343 1 5343 1 5344 15345 15346 15347 153484°s

4’s 15734 15735 15736 15737 15737 15738 15739 15740 15741 15741 47



Verwandlung von württemb. Morgen und [T] Ruthen in Hektare, Are

und [ ] Meter.
46,0 46,2 46,3 46,7 46,8 | 46,9

o. a. M. o. A. wos. M o. A.M. d. A. M. d. A. M.

72 – 773 – 774 777 –
65 –1167–1168 1171–1172–11

59 –1561––1562– 1565–1566–15

53 – –1955–1956 –1959–1950–19

47– 2349–2350 2353–2354–23

41– -2743–2744 –2747–278–27

35– 3137–3138 3141–3142–31

29– –3531–3532 -

–3535–3536–35

23– –3925 – 3926– -

–3929–3930–39

17– –4319 – 4320– -

–4323–4324–43

11– –4713–4714– -

–4717–4718–47

5– –51 7–518
-

–5111–5112–51

499 –55 1–55 2– - –55 5–55 6–55

93 –5895–5896 -

–5899–59––59

87– T 62 - 62
-

-

–6293–6294–62

81– –6683–6684 - -
–6687 – 6688–66

75– –7077–7077 - -

–708–7082–70

69– –7471–7471 -
-

–7475–7476–7476

363– –7865–7865
- - –7860 – 7870–7870

57– –8259–825. - -

–8263–8263–82

51– –8653 – 8653
- -

–8657–8657–86

45– –9046–907 - -

–9(51–9051–90

3 – –9440–9441 - - –
9445–9445–94

–9833– 9834–9835– - -

–9839–19839–98

3's 1 2271 2281 229 1 1 1 1 | 232 1 233 1 2

*s 16211 6221 623 1 1 1 1 626 1 627 1 6

"s 110151 101G110171 1 1 1 (0201 1021 110

3*s 114 91 14.10 14 11 1 ſ 1414 14 15 114

3. 11831 18 4118 51 ſ 118 81 18 9 118
3°s 121971 2108 12109 1 1. 122 2 1 22 3 422

s125911 2592 12593 1 1 1 12596 125

12985 1 12986 12987 1 1. aggl 29 29378 13380 13381 13382 1. 3384 338533

4 137721 13774 ſ 1. 1 13778 13779137
4s 14166 1 14168141691 1 1 1 41 72 1473 141

4s 145601 14562 14563 1 1 14 14566 14567 145

s454 495 4957 1 1496(14961 149

- 53. 15350153511 15 1. 15354 15355 153

s 157421 15744 157451 1. ſ 15748 157 49 157

7



Verwandlung von württemb. Morgen und TRuthen in Hektare, Are und [T] Meter.

47,0 | 47,1 | 47,2 | 47,3 | 47,4 | 47,5 | 47,6 | 47,7 : 47,8 | 47,9

d. . M d. A. Nº A. NIH. A MIo. a. M. d. A. | Md. A. | M. d. A. Ms. A. M. d. A. |M.

– 780– 781 – 781 – 782 – 783 – 784– 785– 785– 786– 787

–1174–1175–1175– 1176–1177–1178–1179–1179–1180–1181

–1568–1568–1569–1570–1571–1572–1573–1573–1574–1575

– 1962–1962–1963–1964 – 1965–1966–1967 – 1967 – 1968–1969

–2356–2356–2357–2358–2359–2360–2361–2361–2362–2363
–2750–2750–2751–2752–2753–2754–2754–2755–2756–2757

–3144–3144–3145–3146–3147–3148–3148–3149–3150–3151

–3538–3538–3539–3540–3541–3542–3542–3543–3544–3545

–3931–3932–3933–3934–3935–3936–3936–3937–3938–3939

–4325–4326–4327–4328–4329–4330–4330–4331–4332–4333

–Ä7iö–72ö–72 –72–jºj–Ä–Ä–Ä5–7j–##7

–5113–5114–5115–5116–5117–5117–5118–5119–5120–5121

s–55 7–55 8–55 9–5510–5511–5511–5512–5513–5514–5515

s–51–5,2–5,3–54–595–595–56–59 7–598–599
–6295–6296–6297–6298–6299–6299–63––63 1–63 2–63 3

–6689–6690–6691–6692–6693–6693–6694–6695–6696–6697

–7083–7084–7085–7086–7087–7087–7088–7089–7090–7091

E##EEE E E.EEEE#
–7871–7872–7873–7874–7874–7875–7876–7877–7878–7879

–8265–8266–8267–8268–8268–8269–8270–8271–8272–8273

–8659–8660–8661–8662–8662–8663–8664–8665–8666–8666

j–9053–9054–9055–9056–9056–9057–9058–9059–9060–9060

–9447–9448–9449–19449–9450–9451–9452–9453–9454–9454

–9841–9842–9843–9843–9844–9845–9846–9847–9848–9848

1 235 1 236 1 237 1 237 1 238 1 239 1 240.1| 241 1 242 1 242

1 629 1 630 1 631 1 631 1 632 1 633 1 634 1 635 1 635 1 636

1|1023 1 1024 11025 11025 11026 11027 11028 11029 11029 11030

114 17 1|14 18 11419 11419 11420 11421 11422 11423 11423 11424

11811 11812 11812 11813 11814 11817 11817 11818

122 5 122 6 122 6 122 71 22 8 122 9 122 10 12211 12211 12212

12599 126 – 126 – 126 1 126 2 126 3 126 126 5 126 5 126 6

12993 12994 12994 12995 12996 12997 12998 12998 12999 130–

13387 13388 13388 13389 13390 13391 13392 13392 13393 13394

13781 13781 13782 13783 13784 13785 13786 13786 13787 13788

14175 14177 14178 141 7914180 14180 141 81 1 41 82

14569 14569 14570 14571 14572 14573 14574 14574 145751457

14963 149631496414965 1496614967 14968 149681 4969 14970

15357 15357 1535815359 45360 15361 15361 15362 1536315364

15751 15751 15752 15753 f5754 1575515755 15756 1575715758



Verwandlung von württembergiſchen AMorgen in Hektare, Are und D AMeter.

51

ZMorgen. Hektare. Are. | Meter. Morgen. Hektare. Are. Meter. | Morgen. |Hektare. Are. | Meter.

5 1 57 59 170 53 57 97 1000 315 17 45

10 Z 15 17 175 55 15 55 1100 346 69 19

15 4 72 76 180 56 73 14 1200 378 | 20 94

20 6 30 35 185 58 30 73 1300 409 | 72 68

25 7 87 94 190 59 88 32 1400 441 24 43

30 9 45 52 195 61 45 90 1500 472 | 76 17

35 11 3 11 200 63 3 49 1600 504 | 27 92

40 12 60 70 205 64 61 8 1700 535 79 66

45 14 18 29 210 66 18 66 1800 567 31 41

50 15 75 87 215 67 76 25 1900 598 | 83 15

55 17 33 46 220 69 33 84 2000 630 | 34 90

60 18 91 5 225 70 91 43 2100 661 86 64

65 20 48 63 230 72 49 1 2200 693 | 38 38

70 22 6 22 235 74 6 60 2300 724 | 90 13

75 23 63 81 240 75 64 19 2400 756 | 41 87

80 25 21 40 | 245 77 21 77 2500 787 | 93 62

85 26 78 98 250 78 79 36 2600 819 | 45 36

90 28 36 57 255 80 36 95 2700 850 | 97 11

95 29 94 16 260 81 94 54 2800 882 | 48 85

100 31 51 74 265 83 52 12 2900 914 - 60

105 33 9 33 270 85 9 71 3000 945 52 34

110 34 66 92 275 86 67 30 4000 | 1260 | 69 79

115 36 24 51 280 88 24 89 5000 | 1575 | 87 24

120 37 82 9 285 89 82 47 6000 | 1891 4 69

125 39 39 68, 290 91 40 6 7000 | 2206 | 22 13

130 40 97 27 295 92 97 65 8000 | 2521 | 39 58

135 42 54 86 300 94 55 23 9000 | 2836 | 57 3

140 44 12 44 400 | 126 6 98 | 10000 | 3151 74 48

145 45 70 Z 500 157 58 72 | 20000 | 6303 | 48 95

150 47 27 62 600 | 189 10 47 | 30000 9455 | 23 43

155 48 85 20 700 | 220 62 21 | 40000 12606 | 97 91

160 50 42 79 800 | 252 13 96

165 | 52 | – | 38 | 900 | 283 | 65 | 70



Gedruckt bei G. H aſſ e l br in k.
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PW 28.

N egi e r um gs - Blatt

für das

Königreich Württemberg.

Ausgegeben Stuttgart Dienſtag den 21. November 1871.

Jnhalt.

Königliche Dekrete. Königliche Verordnung, betreffend den Wiederzuſammentritt der vertagten

Ständeverſammlung.

Verfügungen der Departements. Bekanntmachung, betreffend die Anwendung von Maßen,

Waagen und Gewichten in den Apotheken. – Bekanntmachung, betreffend die Beſteurung des Tabaks.

I. Unmittelbare Königliche Dekrete.

Königliche Verordnung,

betreffend den Wiederzuſammentritt der vertagten Ständeverſammlung.

K a rl

von Gottes Gnaden König von Württemberg.

Nach Anhörung Unſeres Geheimen Raths haben Wir den Wiederzuſammentritt

der vertagten Ständeverſammlung auf

Freitag den 1. Dezember d. J.

beſtimmt.

Wir befehlen, daß ſich die Mitglieder beider Kammern an dieſem Tage zur Er
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öffnung ihrer Sitzungen dahier verſammeln und die unterbrochenen Verhandlungen wie

der aufnehmen.

Gegeben Stuttgart den 20. November 1871.

K a r l.

Der Miniſter des Innern:

Scheurlen.

II. Verfügungen der Departements.

A) Des Departements des Innern.

Des Miniſteriums des Innern.

Bekanntmachung, betreffend die Anwendung von Maßen, Waagen und Gewichten in den Apotheken.

Nach der Maß- und Gewichts-Ordnung für den Norddeutſchen Bund vom 17. Au

guſt 1868, welche mit dem 1. Januar 1872 auch für das Königreich Württemberg in

Kraft tritt, wird das Gramm-Gewicht ſtatt des bisherigen Medicinal-Gewichts einc -

führt, und dürfen in Gemäßheit dieſer Maß- und Gewichts-Ordnung vom 1. Januar

1872 an in den Apotheken nur die genannten Maße und Gewichte in Anwendung kom

men, und zwar ſollen Maße und Gewichte, wie auch die Waagen, gehörig geſtempelt

ſein.

Zum Eichen der für den Gebrauch in den Apotheken beſtimmten Maße, Waagen

und Gewichte ſind ermächtigt: die Eichungsämter in Stuttgart, Eßlingen, Heilbronn,

Tübingen, Gmünd, Ebingen und Ingelfingen.

Die Apotheker werden darauf aufmerkſam gemacht, daß ſie nach der angeführten

Maß- und Gewichts-Ordnung ſich rechtzeitig mit den nöthigen Maßen, Waagen und

Gewichten zu verſehen haben, da vom 1. Januar 1872 der Gebrauch der ältern Maße

und Gewichte, ſowie der nicht geſtempelten Waagen nicht geſtattet iſt. -
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Die Umrechnung des alten Medicinal-Gewichts in das Gramm-Gewicht iſt nach

den in nachſtehender Tabelle enthaltenen Angaben vorzunehmen.

Iſt auf einem nach dem 1. Januar 1872 zu verfertigenden Recept das alte Me

dicinal-Gewicht gebraucht, ſo hat der Apotheker vor dem Dispenſiren mit deutlichen

Zahlen und Zeichen auf dem Recepte die entſprechenden Gramm-Gewichte zu bemerken,

Stuttgart den 15. November 1871.

Scheurlen,

Tabelle

zur Amſetzung des bisherigen Medicinal-Gewichts in das neue Nedicinal

- oder Gramm-Gewicht.

Altes Gewicht: Neues Gewicht in Grammen und Bruchtheile

z - - deſſelben:

. 'o Gran . . . . . . . . 0,006 Gramm

“!. s • • • • • • • • • 0,007 //

L % „ . . . . . . . . . 0,010 m

/ „ . . . . . . . . . 0,015 f/

- % • • • • • • • • • 0,02 //

/2 • • • • • • • • • 0,03 77

en 1 „ . . . . . . . . . 0,06 //

lll, 2 • • • • • • • • • (),12 f/

5 „ . . . . . . . . . 0,31 //

ten 10 f 4 4 - 4 4 - d 4 4 0,62 f

ind 15 „ . . . . . . . . . 0,93 f/

aße 1 Scrupel . . . . . . . . 1,25 //

% Drachme. . . . . . . . 2,0 f/
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Altes Gewicht: Neues Gewicht in Grammen und Bruchtheile

deſſelben:

2 Scrupel . . . . . . . . 2,5 Gramm

1 Drachme . . . . . . . 3,75 f/

4 Scrupel . . . . . . . . 5,0 f/

1% Drachmen . . . . . . 5,5 /

2 m . . . . . . . 7,5 f/

3 m . . . . . . . 11,0 f

% Unze . . . . . . . . . 15,0 7

5 Drachmen . . . . . . . 18,7 r

6 m . . . . . . . 22,5 ff.

7 m . . . . . . . 26,2 //

1 Unze . . . . . . . . 30,0 //

2 Unzen . . . . . . . . 60,0 //

3 m, . . . . . . . . 90,0 //

4 m . . . . . . . . 1200 m

6 m . . . . . . . . 180,0 m

8 m . . . . . . . . 240,0 m

12

16

„ . . . . . . . . 360,0 m

/ «h 4 «h 4. «h «. d «h 480,0 //

B) Des Finanz-Departements.

Des Finanz-Miniſteriums.

Bekanntmachung, betreffend die Beſteurung des Tabaks.

Mit Bezug auf das Tabaksſteuergeſetz vom 24. Juni 1868 (Reg.Blatt S. 390)

und die Vollzugsverfügungen des K. Finanzminiſteriums hiezu vom 26. Juni 1869

(Reg.Blatt S. 179) wird hiemit verkündet, daß zufolge Beſchluſſes des Bundesraths

vom 29. September d. J. vom 1. Januar 1872 an in den Vorſchriften des Tabaks
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ſteuergeſetzes, wie auch in den zu deſſen Ausführung ergangenen Beſtimmungen 85 Qua

dratmeter gleich 6 Quadratruthen (preußiſch) gerechnet werden ſollen.

Stuttgart, den 14. November 1871.

Renner.

Die am 31. Oktober 1871 zu Berlin ausgegebene Nummer 41 des Reichsgeſetzblattes enthält:

1) das Geſetz, betreffend die Zurückzahlung der auf Grund des Geſetzes vom 21. Juli 1870 auf

genommenen fünfprozentigen Anleihe. Vom 28. Oktober 1871.

2) das Geſetz, betreffend die Kontrole des Reichshaushaltes für das Jahr 1871. Vom 28. Ok

tober 1871.

3) eine Bekanntmachung des Reichskanzlers, betreffend die Ernennung von Bevollmächtigten zum

Bundesrathe. Vom 18. Oktober 1871.

4) die Ernennung des K. Preußiſchen Steuerinſpektors Katſch zum Vereinskontroleur bei den im

Großherzogthum Baden belegenen Hauptämtern zu Stühlingen, Thiengen und Randegg.

5) die Ernennung einer Anzahl Konſuln des Deutſchen Reichs.

6) die Ertheilung des Exequatur an einige auswärtige Konſuln.

Die unterm 1. November 1871 zu Berlin ausgegebene Nummer 42 des Reichsgeſetzblattes enthält:

1) das Geſetz über das Poſtweſen des Deutſchen Reichs. Vom 28. Oktober 1871.

2) das Geſetz über das Poſttaxweſen im Gebiete des Deutſchen Reichs. Vom 28. Oktober 1871.

Die am 7. November 1871 zu Berlin ausgegebene Nummer 43 des Reichsgeſetzblattes enthält:

1) die zuſätzliche Uebereinkunft zu dem Friedensvertrage zwiſchen Deutſchland und Frankreich. Vom

12. Oktober 1871.

2) die Separat-Convention. Vom 12. Oktober 1871.

3) das Geſetz über die Einführung des Norddeutſchen Bundesgeſetzes, Maßregeln gegen die Rinder

peſt betreffend, vom 7. April 1869 in Baiern und Württemberg. Vom 2. November 1871.

4) die Ernennung einer Anzahl Conſuln des Deutſchen Neichs.

5) Exequatur-Ertheilungen.
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Die am 10. November 1871 zu Berlin ausgegebene Nummer 44 des Reichsgeſetzblattes enthält:

1) das Geſetz, betreffend die St. Gotthard-Eiſenbahn. Vom 2. November 1871.

2) die Uebereinkunft zwiſchen Deutſchland, Italien und der Schweiz wegen Herſtellung und Sub

ventionirung einer Eiſenbahn über den St. Gotthard. Vom 28. Oktober 1871.

3) die Uebereinkunft zwiſchen Italien und der Schweiz wegen Herſtellung und Subventionirung

einer Eiſenbahn über den St. Gotthard. Vom 15. Oktober 1869.

4) Conſuln-Ernennungen.

VVQ */Q/Q MºMA"Q/Q/. «MA wMa

Gedruckt bei G. Haffe brin,
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3 % Mº 29.

Nie gi e r u n gs - Blatt

für das

Königreich Württemberg.

Ausgegeben Stuttgart Samſtag den 25. November 1871.

I n halt.

Königliche Dekrete Keine.

Verfügungen der Departements. Bekanntmachung, betreffend den Abonnementspreis für das

Regierungsblatt, das Reichsgeſetzblatt und die Sammlung der Straferkenntniſſe auf das Jahr 1872.

– Bekanntmachung, betreffend die Eichungsämter.

1. Unmittelbare Königliche Dekrete.

Keine.

II. Verfügungen der Departements.

A) Des Juſtiz-Departements.

Des Juſtiz-Miniſteriums.

Bekanntmachung, betreffend den Abonnementspreis für das Regierungsblatt, das Reichsgeſetzblatt und

die Sammlung der Straferkenntniſſe auf das Jahr 1872.

Da der Abonnementspreis für den Jahrgang 1872

des Regierungsblattes auf 1 f. 30 ßr. per Exemplar,

des Reichsgeſetzblattes „ 36ßr. per Exemplar,

der Sammlung der Straferkenntniſſe auf 24 Kr. per Exemplar

feſtgeſetzt worden iſt, ſo wird ſolches hiemit bekannt gemacht.

Stuttgart, den 20. November 1871. Für den Miniſter:

Cronmüller.
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B) Des Departements des Jnnern.

Des Miniſteriums des Znnern.

Bekanntmachung, betreffend die Eichungsämter.

In nachſtehenden Gemeinden ſind Eichungsämter errichtet worden, was unter An

gabe der Befugniſſe derſelben öffentlich bekannt gemacht wird.

Dabei wird bemerkt, daß der K. Centralſtelle für Gewerbe und Handel, welche in

ihrem Verwaltungsausſchuſſe die techniſche Aufſichtsbehörde für die Geſchäftsführung

und die ordnungsmäßige Unterhaltung der Eichungsämter des Landes iſt (Verordnung

vom 26. Januar 1871), die Eichung der Alkoholothermometer und die Beſorgung der

jenigen Eichungsgeſchäfte vorbehalten wurde, welche mit der durch die §§. 50–71 der

Eichordnung vorgeſchriebenen Genauigkeit vorzunehmen ſind, ſei es, daß ſolche von Ge

meindebehörden oder von Privaten verlangt werden.

Stuttgart, den 15. November 1871.

Scheurlen.

Verzeichniß

der

im Königreich Württemberg beſtehenden Eichungsämter.

I. Gemeinde-Eichungsämter für gewöhnliche Verkehrsmaße, Gewichte und

Waagen, einſchließlich der Faßeichung.

A. Neckarkreis.

Stuttgart, außerdem noch ermächtigt zur Eichung und Stempelung

von Präciſionsmaßen, Gewichten und Waagen und

von Gasmeſſern,
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Eßlingen, außerdem ermächtigt zur Präciſions- und Gas

meſſereichung wie Stuttgart,

Heilbronn, außerdem ermächtigt zur Präciſionseichung,

ferner:

Ludwigsburg,

Möckmühl, O.A. Neckarſulm,

Sindelfingen, O.A. Böblingen,

Vaihingen a. E.

B. Schwarzwaldkreis.

Balingen,

Calw,

Ebingen, O.A. Balingen, außerdem ermächtigt zur Präciſionseichung,

Freudenſtadt,

Nürtingen,

Reutlingen,

Rottweil,

Spaichingen,

Tübingen, außerdem ermächtigt zur Präciſionseichung,

Tuttlingen.

C. Jaxt-Kreis.

Aalen,

Bopfingen, O.A. Neresheim.

Crailsheim,

Ellwangen,

Gerabronn,

Gmünd, außerdem ermächtigt zur Präciſions- und Gas

meſſer-Eichung,

Hall,

Heidenheim,

Ingelfingen, O.A. Künzelsau, außerdem ermächtigt zur Präciſionseichung.
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D. Donau-Kreis.

Ehingen,

Göppingen,

Isny, O.A. Wangen,

Kirchheim,

Ravensburg,

Saulgau,

Ulm,

Waldſee,

Wangen, wird vorerſt nur Faßeichung ausüben.

II. Eichungsämter für einzelne Eichungszweige.

Böblingen,

Friedrichshafen, O.A. Tettnang,

Marbach,

Riedlingen,

Rottenburg,

Schuſſenried, Hütte, O.A. Waldſee,

Waſſeralfingen, Hütte, O.A. Aalen,

ermächtigt zur Eichung von Hohlmaßen und

Fäſſern,

ermächtigt zur Eichung von gewöhnlichen Ver

kehrsgewichten und Fäſſern,

ermächtigt zur Eichung von gewöhnlichen Ver

kehrsgewichten, Hohlmaßen und Fäſſern, übt

vorerſt nur Faßeichung aus,

ermächtigt zur Eichung von Hohlmaßen und

Fäſſern, will vorerſt nur Faßeichung aus

üben,

ermächtigt zur Eichung von Flüſſigkeitsmaßen,

Längenmaßen, Fäſſern und gewöhnlichen Ver

kehrsgewichten,

ermächtigt zur Eichung gewöhnlicher Verkehrs

gewichte,

deßgleichen.
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III. Faßeichungs-Anſtalten.

A. Neckarkreis.

Oberamt Backnang Backnang,

Murrhardt,

Unterweiſſach.

„ Beſigheim Beſigheim,

Lauffen,

Bietigheim,

Bönnigheim,

Großingersheim,

Kaltenweſten,

Kirchheim.

ſf Brackenheim Brackenheim,

Güglingen,

Nordheim,

Schwaigern.

f Cannſtatt Cannſtatt,

Fellbach,

Hedelfingen,

Mühlhauſen,

Obertürkheim,

Rohracker,

Rothenberg,

Sillenbuch,

Stetten,

Uhlbach,

Untertürkheim,

Wangen.

„ Eßlingen Plochingen,

Zell.
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Oberamt Heilbronn

f/

ſ?

ſf

ff

Leonberg

Ludwigsburg

Marbach

Maulbronn

Flein,

Großgartach,

Sontheim,

Untergruppenbach.

Leonberg,

Weil d. Stadt,

Heimsheim,

Hemmingen,

Merklingen.

Markgröningen,

Aſperg,

Beihingen,

Benningen,

Biſſingen,

Heutingsheim,

Hoheneck,

Möglingen,

Neckarweihingen,

Poppenweiler,

Schwieberdingen,

Stammheim,

Thamm,

Zuffenhauſen.

Beilſtein,

Großbottwar,

Kirchberg,

Oberſtenfeld.

Derdingen,

Enzberg,

Gündelbach,

Illingen,

Lienzingen,
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Oberamt Maulbronn

f Neckarſulm

Amtsoberamt Stuttgart

Oberamt Vaihingen a. E.

„ Waiblingen

Schützingen,

Sternenfels,

Oetisheim,

Freudenſtein.

Neckarſulm,

Binswangen,

Kochendorf,

Gundelsheim,

Oedheim.

Bonlanden,

Degerloch,

Echterdingen,

Feuerbach,

Gaisburg,

Heumaden,

Möhringen,

Plattenhardt,

Plieningen,

Waldenbuch.

Vaihingen,

Eberdingen,

Enzweihingen,

Hohenhaslach,

Horrheim,

Iptingen,

Kleinſachſenheim,

Mühlhauſen,

Nußdorf,

Oberriexingen,

Roßwaag,

Weiſſach.

Waiblingen,
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Oberamt Waiblingen

f/

r

pf

f

/

ſ

f

ff.

f/

7

77

f/

Weinsberg

Endersbach,

Korb,

Strümpfelbach,

Winnenden.

Löwenſtein,

Weinsberg,

Mainhardt,

Willsbach,

Unterheimbach,

Eberſtadt.

B. Schwarzwaldkreis.

Freudenſtadt

Horb

Herrenberg

Nagold

Neuenbürg

Nürtingen

Oberndorf

Reutlingen

Rottenburg

Rottweil

Sulz

Baiersbronn,

Pfalzgrafenweiler.

Horb.

Herrenberg.

Nagold,

Wildberg,

Altenſteig.

Neuenbürg,

Wildbad.

Neuffen.

Oberndorf.

Alpirsbach.

Pfullingen

Möſſingen.

Dunningen,

Schwenningen.

Sulz,

Dornhan,

Binsdorf.
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Oberamt Tübingen

f/

fy

77

f

f

7

f

f

/

ſf

Tuttlingen

Urach

Gönningen,

Walddorf.

Mühlheim.

Urach,

Dettingen,

Metzingen,

Neuhauſen.

C. Jaxt-Kreis.

Aalen

Gaildorf

Gerabronn

Gmünd

Künzelsau

Mergentheim

Neresheim

Oehringen

Hohenſtadt,

Eſſingen.

Gaildorf,

Gſchwend,

Oberroth.

Niederſtetten.

Heubach.

Künzelsau.

Mergentheim,

Creglingen,

Weikersheim,

Laudenbach,

Markelsheim.

Neresheim.

Oehringen,

Adolzfurth,

Forchtenberg,

Langenbeutingen,

Michelbach,

Neuenſtein,

Pfedelbach,

Waldenburg.
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Oberamt Schorndorf

f/

//

ſ

f/

py

ſ

Welzheim

Schorndorf,

Beutelsbach,

Geradſtetten,

Grunbach,

Haubersbronn,

Hebſack,

Miedelsbach,

Oberurbach,

Schnaith,

Steinenberg,

Winterbach.

Alfdorf,

Welzheim.

D. Ponau-Kreis.

Biberach

Geislingen -

Göppingen

Kirchheim

Laupheim

Münſingen

Leutkirch

Biberach.

Geislingen,

Donzdorf,

Kuchen,

Weiſſenſtein,

Eybach.

Großeislingen,

Ebersbach.

Owen,

Weilheim.

Laupheim,

Dietenheim,

Schwendi.

Laichingen.

Leutkirch,

Wurzach.
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Oberamt Ravensburg

// Riedlingen

// Tettnang

f Ulm

ſy Waldſee

Weingarten,

Zußdorf.

Uttenweiler,

Heiligkreuzthal.

Tettnang,

Ailingen,

Hemigkofen,

Oberdorf,

Langenargen,

Langnau,

Neukirch.

Langenau,

Stetten.

Schuſſenried,

Wolfegg,

Aulendorf.

-WMA“WMQ/WMA-QMMA-/MA-Q/Q/h

Gedruckt bei G. Haffe b rin.
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PW 30.

N egi er u n gs - Blatt

für das

Königreich Württemberg.

Ausgegeben Stuttgart Mittwoch den 29. November 1871.

Jnhalt.

Königliche Dekrete. Keine.

Verfügungen der Departements. Verfügung, betreffend die Bekanntmachung der deutſchen

Reichsgeſetze über die Gewerbeordnung und die Rinderpeſt.

I. Unmittelbare Königliche Dekrete.

Keine.

II. Verfügungen der Departements.

Des Departements des Innern.

Des Miniſteriums des Innern.

Verfügung, betreffend die Bekanntmachung der deutſchen Reichsgeſetze über die Gewerbeordnung

und die Rinderpeſt.

Nachdem die Reichsgeſetze

1) „betreffend die Einführung der Gewerbe-Ordnung des Norddeutſchen

Bundes vom 21. Juni 1869 in Württemberg und Baden“ vom 10. No

vember d. J., und

2) „über die Einführung des Norddeutſchen Bundesgeſetzes, Maßregeln

gegen die Rinderpeſt betreffend, vom 7. April 1869 in Bayern und

Württemberg“ vom 2. November d. J.



288

im Reichsgeſetzblatt, Stück 45 Nro. 731 und Stück 43 Nro. 722 verkündigt worden

ſind, werden die bezeichneten, hiernach in Württemberg eingeführten, mit dem 1. Ja

nuar 1872 in Kraft tretenden Geſetze unter Hinweiſung auf § 2 Abſatz 3 des Ge

ſetzes vom 16. April 1871, betreffend die Verfaſſung des deutſchen Reichs, durch nach

folgenden Abdruck zur allgemeinen Kenntniß gebracht. Zngleich wird die zu Aus

führung von § 8 des Geſetzes, Maßregeln gegen die Rinderpeſt betreffend, erlaſſene

Inſtruktion vom 26. Mai 1869 veröffentlicht.

Stuttgart, den 20. November 1871.

Scheurlen.
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9 QW Z 1.

Ni e gi e r um gs - Blatt

Königreich Württemberg.

Ausgegeben Stuttgart Donnerſtag den 30. November 1871.

I n h a l t.

Königliche Dekrete. Königliche Verordnung betreffend die Einführung von Reichs-Geſetzen.

Verfügungen der Departements. Bekanntmachung, betreffend die Gründung der württembergi

ſchen Notenbank in Stuttgart.

I. Unmittelbare Königliche Dekrete.

Königliche Verordnung,

betreffend die Einführung von Reichs-Geſetzen.

K a rl

von Gottes Gnaden König von Württemberg.

In Vollziehung des Art. 1 und 2, Ziff. 6 des zwiſchen Württemberg, dem Nord

deutſchen Bunde, Baden und Heſſen in Betreff der Gründung eines Deutſchen Bundes

abgeſchloſſenen Vertrags vom 25. November 1870, vergl. mit Art. 80 der dieſem Ver

trage zu Grunde liegenden Verfaſſung des Deutſchen Bundes, ferner in Vollziehung

des § 2 des Reichs-Geſetzes, betreffend die Verfaſſung des Deutſchen Reichs, vom

16. April 1871, wonach die für den Norddeutſchen Bund erlaſſenen Geſetze

über die Beſchlagnahme des Arbeits- oder Dienſtlohns vom 21. Juni 1869,

über die Ausgabe von Banknoten vom 27. März 1870

Und

über die Ausgabe von Papiergeld vom 16. Juni 1870
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mit dem 1. Januar 1872 in Württemberg als Reichsgeſetze in Kraft zu treten haben,

verordnen. Wir, nach Anhörung Unſeres Geheimen Raths, daß dieſe Geſetze hienach

bekannt gemacht werden.

Unſere Miniſter der Juſtiz, des Innern und der Finanzen ſind mit der Voll

ziehung dieſer Verordnung beauftragt.

Gegeben Stuttgart, den 23. November 1871.

K a r l,

Für den Juſtiz-Miniſter:

Cronmüller.

Der Miniſter des Innern:

Scheurlen.

Der Finanz-Miniſter:

Renner.
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Geſetz,

betreffend die Beſchlagnahme des Arbeits- oder Dienſtlohnes. Vom 21. Juni 1869.

(Bundesgeſetzblatt Seite 242.)

Wir Wilhelm,

von Gottes Gnaden König von Preußen 2c.

verordnen im Namen des Norddeutſchen Bundes, nach erfolgter Zuſtimmung des Bun

desrathes und des Reichstages, was folgt:

§. 1.

Die Vergütung (Lohn, Gehalt, Honorar u. ſ. w.) für Arbeiten oder Dienſte, welche

auf Grund eines Arbeits- oder Dienſtverhältniſſes geleiſtet werden, darf, ſofern dieſes

Verhältniß die Erwerbsthätigkeit des Vergütungsberechtigten vollſtändig oder hauptſächlich

in Anſpruch nimmt, zum Zwecke der Sicherſtellung oder Befriedigung eines Gläubigers

erſt dann mit Beſchlag belegt werden, nachdem die Leiſtung der Arbeiten oder Dienſte

erfolgt und nachdem der Tag, an welchem die Vergütung geſetzlich, vertrags- oder ge

wohnheitsmäßig zu entrichten war, abgelaufen iſt, ohne daß der Vergütungsberechtigte

dieſelbe eingefordert hat.

§. 2.

Die Beſtimmungen des § 1 können nicht mit rechtlicher Wirkung durch Vertrag

ausgeſchloſſen oder beſchränkt werden.

Soweit nach dieſen Beſtimmungen die Beſchlagnahme unzuläſſig iſt, iſt auch jede

Verfügung durch Ceſſion, Anweiſung, Verpfändung oder durch ein anderes Rechtsgeſchäft

ohne rechtliche Wirkung.

§. 3.

Als Vergütung iſt jeder dem Berechtigten gebührende Vermögensvortheil anzuſehen.

Auch macht es keinen Unterſchied, ob dieſelbe nach Zeit oder Stück berechnet wird.

Iſt die Vergütung mit dem Preiſe oder Werth für Material oder mit dem Erſatz

anderer Auslagen in ungetrennter Summe bedungen, ſo gilt als Vergütung im Sinne
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dieſes Geſetzes der Betrag, welcher nach Abzug des Preiſes oder des Werthes der Mate

rialien und nach Abzug der Auslagen übrig bleibt.

§. 4.

Das gegenwärtige Geſetz findet keine Anwendung:

1) auf den Gehalt und die Dienſtbezüge der öffentlichen Beamten;

2) auf die Beitreibung der direkten perſönlichen Staatsſteuern und Kommunalabgaben

(die derartigen Abgaben an Kreis-, Kirchen-, Schul- und ſonſtige Kommunalverbände

mit eingeſchloſſen), ſofern dieſe Steuern und Abgaben nicht ſeit länger als drei Mo

naten fällig geworden ſind;

3) auf die Beitreibung der auf geſetzlicher Vorſchrift beruhenden Alimentationsanſprüche

der Familienglieder;

4) auf den Gehalt und die Dienſtbezüge der im Privatdienſte dauernd angeſtellten Per

ſonen, ſoweit der Geſammtbetrag die Summe von vierhundert Thalern jährlich

überſteigt.

Als dauernd in dieſem Sinne gilt das Dienſtverhältniß, wenn daſſelbe geſetzlich,

vertrags- oder gewohnheitsmäßig mindeſtens auf Ein Jahr beſtimmt, oder bei unbe

ſtimmter Dauer für die Auflöſung eine Kündigungsfriſt von mindeſtens drei Mo

naten einzuhalten iſt.

§. 5.

Dieſes Geſetz tritt am 1. Auguſt 1869 in Kraft.

Die bis dahin verfügten, mit den Vorſchriften dieſes Geſetzes nicht vereinbaren Be

ſchlagnahmen ſind auf Antrag des Schuldners aufzuheben oder einzuſchränken.

Dagegen finden die Beſtimmungen des zweiten Abſatzes des § 2 auf frühere Fälle

keine Anwendung.

Urkundlich unter Unſerer Höchſteigenhändigen Unterſchrift und beigedrucktem Bundes

Inſiegel.

Gegeben Berlin, den 21. Juni 1869.

(L. S.) Wilhelm.

Gr. v. Bismark-Schönhauſen.
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Geſetz,

über die Ausgabe von Banknoten. Vom 27. März 1870.

(Bundesgeſetzblatt Seite 51.)

Wir Wilhelm,

von Gottes Gnaden König von Preußen 2c.

verordnen im Namen des Norddeutſchen Bundes, nach erfolgter Zuſtimmung des Bun

desrathes und des Reichstages, was folgt:

§. 1.

Vom Tage der Wirkſamkeit dieſes Geſetzes kann die Befugniß zur Ausgabe von

Banknoten nur durch ein auf Antrag der betheiligten Landesregierung erlaſſenes Bundes

geſetz erworben werden.

Wenn eine Bank bis zum Tage der Wirkſamkeit dieſes Geſetzes von ihrer Befug

niß zur Notenausgabe thatſächlich keinen Gebrauch gemacht hat, ſo kann ſie dies künftig

nur thun, wenn ſie dazu die Ermächtigung durch ein Bundesgeſetz erhält.

§. 2.

Iſt vor dem Tage der Wirkſamkeit dieſes Geſetzes die Befugniß zur Ausgabe von

Banknoten mit der Beſchränkung erworben worden, daß der Geſammtbetrag der aus

zugebenden Noten eine in ſich beſtimmte oder durch das Verhältniß zu einer anderen

Summe begrenzte Summe nicht überſteigen darf, ſo kann die Aufhebung dieſer Be

ſchränkung oder die Erhöhung des am Tage der Verkündigung dieſes Geſetzes zuläſſigen

Geſammtbetrages der auszugebenden Noten nur durch ein auf Antrag der betheiligten

Landesregierung erlaſſenes Bundesgeſetz erfolgen.

§. 3.

Iſt die Dauer der vor dem Tage der Wirkſamkeit dieſes Geſetzes erworbenen Be

fugniß zur Ausgabe von Banknoten auf eine beſtimmte Zeit beſchränkt, ſo kann ſie über

den Ablauf dieſer Zeit hinaus nur durch ein auf Antrag der betheiligten Landesregierung

erlaſſenes Bundesgeſetz verlängert werden, es ſei denn, daß der Inhaber der Befugniß
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zur Notenausgabe ſich rechtsverbindlich verpflichtet, ſich die Entziehung dieſer Befugniß

mit dem Ablauf jedes Kalenderjahres nach vorgängiger einjähriger Kündigung gefallen

zu laſſen.

§. 4.

Kann die Dauer einer vor dem Tage der Wirkſamkeit dieſes Geſetzes erworbenen

Befugniß zur Ausgabe von Banknoten durch eine vom Staat oder einer öffentlichen

Behörde ausgehende, an einen beſtimmten Termin gebundene Kündigung auf eine be

ſtimmte Zeit beſchränkt werden, ſo tritt dieſe Kündigung zu dem früheſten zuläſſigen

Termine, kraft gegenwärtigen Geſetzes, ein, es ſei denn, daß der Inhaber der Befugniß

zur Notenausgabe ſich rechtsverbindlich verpflichtet, ſich die Kündigung mit einjähriger

Friſt für den Ablauf jedes Kalenderjahres gefallen zu laſſen.

§ 5.

Den Banknoten wird dasjenige Staatspapiergeld gleichgeachtet, deſſen Ausgabe

einem Bankinſtitute zur Verſtärkung ſeiner Betriebsmittel übertragen iſt.

§. 6.

Dieſes Geſetz tritt in Kraft mit dem Tage, an welchem es durch das Bundesge

ſetzblatt verkündet wird. Seine Wirkſamkeit erliſcht am 1. Juli 1872.

Urkundlich unter Unſerer Höchſteigenhändigen Unterſchrift und beigedrucktem Bun

des-Inſiegel.

Gegeben Berlin, den 27. März 1870.

(I. S.) Wilhelm.

Gr. v. Bismarck-Schönhauſen.
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Geſetz

über die Ausgabe von Papiergeld. Vom 16. Juni 1870.

(Bundesgeſetzblatt Seite 507.)

Wir Wilhelm,

von Gottes Gnaden König von Preußen 2c.

verordnen im Namen des Norddeutſchen Bundes, nach erfolgter Zuſtimmung des Bun

desrathes und des Reichstages, was folgt: -

§. 1. -

Bis zur geſetzlichen Feſtſtellung der Grundſätze über die Emiſſion von Papiergeld

(Art. 4 Nr. 3 der Bundes-Verfaſſung) darf von den Staaten des Norddeutſchen Bun

des nur auf Grund eines auf den Antrag der betheiligten Landesregierung erlaſſenen

Bundesgeſetzes Papiergeld ausgegeben oder deſſen Ausgabe geſtattet werden.

§. 2.

Das zur Zeit umlaufende Papiergeld nach ſtattgefundener Einziehung durch neue

Werthzeichen zu erſetzen, beziehungsweiſe dagegen umzutauſchen, iſt geſtattet.

Hierbei darf jedoch Papiergeld von geringerem Nennwerthe an die Stelle von Pa

piergeld höheren Nennwerths nicht geſetzt werden.

Urkundlich unter Unſerer Höchſteigenhändigen Unterſchrift und beigedrucktem Bun

des-Inſiegel.

Gegeben Schloß Babelsberg, den 16. Juni 1870.

(L. S.) Wilhelm.

Gr. v. Bismarck-Schönhauſen.
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II. Verfügungen der Departements.

Der Departements der Juſtiz und des Innern.

Der Miniſterien der Juſtiz und des Innern.

Bekanntmachung, betreffend die Gründung der württembergiſchen Notenbank in Stuttgart.

Nachdem vermöge Höchſter Ermächtigung Seiner Majeſtät des Königs durch

gemeinſchaftliche Verfügung der Miniſterien der Juſtiz und des Innern vom 27. Okto

ber d. J. der unter der Firma

„Württembergiſche Notenbank“

gegründeten, am 23. vor. M. in das Handelsregiſter eingetragenen Aktiengeſellſchaft in

Gemäßheit des Art. 1 des Geſetzes vom 24. Juli 1871, betreffend die Errichtung einer

Notenbank (Reg.Blatt S. 194) die Befugniß zur Ausgabe von Banknoten unter den

in dieſem Geſetze enthaltenen Beſtimmungen gnädigſt ertheilt worden iſt, ſo wird Solches

unter dem Anfügen zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß die gedachte Aktiengeſellſchaft

ihren Hauptſitz in Stuttgart hat.

Stuttgart, den 23. November 1871.

Für den Juſtiz-Miniſter:

Cronmüller. Scheurlen.

"W/Y Q/Q/Q-MMA-WMQ-WMQ MMA

Gedruckt bei G. H aſſ e lb r in k.
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Ni e gi er u n gs - Blatt

für das

Königreich Württemberg.

Ausgegeben Stuttgart Samſtag den 9. Dezember 1871.

Jn h a lt.

Königliche Dekrete. Keine.

Verfügungen der Departements. Verfügung, betreffend die Anordnung einer neuen Abgeord

neten-Wahl für den Oberamtsbezirk Geislingen. – Verfügung, betreffend die Competenzerweiterung

des Zollamts Tuttlingen.
-

I. Unmittelbare Königliche Dekrete.

K ein e.

II. Verfügungen der Departements.

A) Des Departements des Innern.

Des Miniſteriums des Znnern.

Verfügung, betreffend die Anordnung einer neuen Abgeordneten-Wahl für den Oberamtsbezirk

Geislingen.

Nachdem der Reichsoberhandelsgerichtsrath Dr. Römer die Stelle eines Abgeord

neten für den Oberamtsbezirk Geislingen niedergelegt hat, wird eine neue Abgeordneten

Wahl für dieſen Oberamtsbezirk angeordnet und Nachſtehendes verfügt:

1) Die örtlichen Commiſſionen für Entwerfung und Fortführung der Wählerliſten

haben unverweilt für Richtigſtellung der letztern Sorge zu tragen.
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2) Der in Art. 7 des Wahlgeſetzes vom 26. März 1868 angeordnete öffentliche Auf

ruf derjenigen Wahlberechtigten, welche nicht von Amtswegen in die Wählerliſten

aufzunehmen ſind, zur Anmeldung ihres Wahlrechts iſt alsbald von dem Oberamt

im Bezirksblatte und von den Ortsvorſtehern in den einzelnen Gemeinden auf

ortsübliche Weiſe zu erlaſſen.

3) Die Wählerliſten müſſen längſtens 10 Tage vom Erſcheinen gegenwärtiger Ver

fügung im Regierungsblatt an gerechnet, ſomit ſpäteſtens am 19. Dezember voll

endet ſein, ſodann während eines unmittelbar anſchließenden Zeitraums von

6 Tagen, alſo bis 25. December einſchließlich auf dem Rathhauſe zur allgemeinen

Einſicht aufgelegt werden.

Längſtens binnen drei Tagen von Erhebung etwaiger Vorſtellungen gegen die

Wählerliſte an gerechnet, hat die örtliche Commiſſion hierüber Beſchluß zu faſſen,

ſpäteſtens am 21. Tage nach dem Erſcheinen des gegenwärtigen Wahlausſchreibens,

am 30. Dezember, haben die Ortsvorſteher die Wählerliſten ſamt den Acten über

beanſtandete Wahlberechtigungen dem Oberamt einzuſenden.

4) Die Wahl iſt genau 30 Tage nach dem Erſcheinen gegenwärtiger Verfügung im

Regierungsblatte, alſo

am Montag den 8. Januar 1872

in allen Abſtimmungsbezirken gleichzeitig vorzunehmen.

Die Bekanntmachung des Tags der Wahl, des Beginns und des Schluſſes

der Wahlhandlung hat in jeder Gemeinde ſpäteſtens am 5. Januar auf orts

übliche Weiſe zu erfolgen.

5) Die Abſtimmungsbezirke und Abſtimmungsorte ſind:

I. Geislingen, Eybach, Stötten, mit dem Abſtimmungsorte Geislingen,

II. Kuchen, Altenſtadt, Gingen, mit dem Abſtimmungsorte Kuchen,

III. Donzdorf, Nenningen, Großſüßen, Kleinſüßen, Schnittlingen, mit dem Ab

ſtimmungsort Donzdorf,

IV. Stubersheim, Weiler, Amſtetten, Oppingen, Bräunisheim, Schalkſtetten,

Hofſtett-Emmerbuch, Waldhauſen, mit dem Abſtimmungsort Stubersheim,

V. Böhmenkirch, Weißenſtein, Treffelhauſen, Steinenkirch, mit dem Abſtim

mungsort Böhmenkirch,
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V1. Ueberkingen, Aufhauſen, Türkheim, Hauſen, Unterböringen, mit dem Ab

ſtimmungsort Ueberkingen,

VII. Deggingen, Ditzenbach, Gosbach, Reichenbach, mit dem Abſtimmungsort

Deggingen,

VIII. Wieſenſteig, Drackenſtein, Mühlhauſen, Hohenſtadt, Weſterheim, mit dem

Abſtimmungsorte Wieſenſteig.

6) Für die Wahl der den Wahlvorſtehern der einzelnen Abſtimmungsbezirke zu der

Wahlhandlung beizugebenden zwei, von den vereinigten bürgerlichen Collegien des

Abſtimmungsorts aus ihrer Mitte zu beſtellenden Urkundsperſonen iſt rechtzeitig

Sorge zu tragen.

Im Uebrigen wird behufs geſetzmäßiger Durchführung des Wahlgeſchäfts auf die

Beſtimmungen des Wahlgeſetzes vom 26. März 1868 und auf die Miniſterialverfügungen

vom 20. April 1868 und 4. November 1870 zur Nachachtung hingewieſen.

Stuttgart, den 8. Dezember 1871.

Scheurlen.

B) Des Finanz-Departements.

Des Finanz-Miniſteriums

Verfügung, betreffend die Competenzerweiterung des Zollamts Tuttlingen.

Dem Zollamt Tuttlingen iſt mit Wirkung vom 1. Januar kommenden Jahrs an

die erweiterte Befugniß eingeräumt worden, Begleitſcheine I. über unverkauft aus der

Schweiz zurückkommende vormerklich behandelte Meß- und Markt-Waaren unbeſchränkt,

ſomit auch dann zu erledigen, wenn letztere bei dem Begleitſchein-Ausſtellungs-Amte

einer ſpeziellen Reviſion noch nicht unterlegen haben.

Vorſtehendes wird unter Beziehung auf die Verfügung des Finanzminiſteriums,

betreffend mehrere Aenderungen in der Organiſation der Zollſtellen im Innern des Kö

nigreichs vom 18. Januar 1870, §. 3, lit. b. (Reg.-Blatt S. 140), hiemit zur allgemei

nen Kenntniß gebracht.

Stuttgart, den 5. Dezember 1871.

Renner.
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Die unterm 18. November 1871 zu Berlin ausgegebene Nummer 45 des Reichsgeſetzblattes enthält

1) das Geſetz, betreffend die Einführung des Geſetzes des Norddeutſchen Bundes vom 6. Juni 1870

über den Unterſtützungswohnſitz in Württemberg und Baden. Vom 8. November 1871.

2) das Geſetz, betreffend die Einführung der Gewerbe- Ordnung des Norddeutſchen Bundes vom

21. Juni 1869 in Württemberg und Baden. Vom 10. November 1871.

3) das Geſetz, betreffend die Verwendung des Ueberſchuſſes aus dem Bundeshaushalt vom Jahre

1870. Vom 10. November 1871. - -

4) Einen Allerhöchſten Erlaß vom 12. November 1871, betreffend die Ausgabe verzinslicher Schatz

anweiſungen im Betrage von 2,020,900 Thalern.

5) die Ernennung mehrerer bisheriger Konſuln des Norddeutſchen Bnndes zu Konſuln des deutſchen

Reichs.

Die am 30. November 1871 zu Berlin ausgegebene Nummer 46 des Reichsgeſetzblattes enthält

1) das Geſetz, betreffend die Feſtſtellung eines Nachtrags zu dem Haushalts-Etat des deutſchen

Reichs für das Jahr 1871. Vom 22. November 1871.

2) das Geſetz, betreffend den außerordentlichen Geldbedarf für die Reichs-Eiſenbahnen in Elſaß

Lothringen. Vom 22. November 1871.

3) das Geſetz, betreffend die Einführung der Maß- und Gewichtsordnung für den Norddeutſchen

Bund vom 17. Auguſt 1868 in Bayern. Vom 26. November 1871.

4) das Geſetz über die Einführung des Geſetzes des Norddeutſchen Bundes, betreffend die Ver

pflichtung zum Kriegsdienſte, vom 9. November 1867 in Bayern. Vom 24. November 1871.

5) das Geſetz, betreffend die Einführung des Geſetzes des Norddeutſchen Bundes vom 8. April

1868, über die Unterſtützung der bedürftigen Familien zum Dienſte einberufener Mannſchaften

der Erſatzreſerve in Baden. Vom 22. November 1871.

6) das Geſetz, betreffend die Einführung des Geſetzes des Norddeutſchen Bundes über die Quar

tierleiſtung für die bewaffnete Macht während des Friedenszuſtandes, vom 25. Juni 1868 in

Baden. Vom 22. November 1871.

7) die Kaiſerliche Verordnung, betreffend die Einführung des preußiſchen Militär-Strafrechts in

Baden. Vom 24. November 1871.

8) die Ernennung einer Anzahl von bisherigen General-Konſuln und Konſuln des Norddeutſchen

Bundes zu Generalkonſuln reſp. Konſuln des deutſchen Reichs.

9) die Ertheilung des Exequatur an den Herrn Emil v. Oppenfeld zu Berlin, als Königlich bel

giſcher Vicekonſul in Berlin.

"WWA WWM"WWW"WWA/WA“Wyºy).

Gedruckt bei G. Haſſelbrink.



N egi er u n gs - Blatt

für das

Königreich Württemberg.

- Ausgegeben Stuttgart Donnerſtag den 14. Dezember 1871.
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fung der Aerzte, Zahnärzte, Thierärzte und Apotheker. – Bekanntmachung, betreffend die Anwen

dung des Grammgewichts bei den Verordnungen der Aerzte, Wundärzte und Thierärzte.

I. Unmittelbare Königliche Dekrete.

Keine.

II. Verfügungen der Departements.

Des Departements des Innern.

Des Miniſteriums des Innern.

a) Verfügung, betreffend die Umlage des Gebäudebrandſchadens für das Jahr 1872.

Im Hinblick auf den gegenwärtigen Stand der Brandverſicherungs-Hauptkaſſe und

den muthmaßlichen Anfall von Brandſchäden im kommenden Jahre wird hiemit nach

Maßgabe des Geſetzes vom 14. Mai 1853, Art. 39 auf den Antrag des Verwaltungs

raths der Gebäudebrandverſicherungsanſtalt die Umlage für das nächſte Kalenderjahr

in der Weiſe beſtimmt, daß bei den Gebäuden der dritten Klaſſe, welche die Regel und

die Grundlage für die Berechnung des Betrags in den höheren und niederen Klaſſen
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bildet (K. Verordnung vom 14. März 1853, § 12 c.) der Beitrag von Einhundert

Gulden Brandverſicherungs-Anſchlag -

vier Kreuzer

zu betragen hat, wovon je die Hälfte ſpäteſtens bis 1. April und 1. Auguſt 1872 an

die Brandverſicherungs-Hauptkaſſe einzuliefern iſt.

Die Oberämter werden angewieſen, in Gemäßheit der beſtehenden Vorſchriften für

den rechtzeitigen Abſchluß der Kataſterreviſionsgeſchäfte und der Umlage in den einzelnen

Gemeinden, ſowie für den rechtzeitigen Einzug und die Ablieferung der Beiträge zu

ſorgen, und die zu fertigenden Umlage-Urkunden ſpäteſtens auf den 1. März nächſten

Jahres an den Verwaltungsrath einzuſenden.

Stuttgart, den 29. November 1871.

Scheurlen.

b) Verfügung, betreffend die Polizeiſtunde.

Im Hinblick auf die Beſtimmungen des § 365 des Straf- Geſetzbuchs für das

Deutſche Reich (Reichs-Geſetzblatt Seite 199*) wird wegen der Polizeiſtunde mit höch

ſter Genehmigung vom 30. v. M. Folgendes verfügt:

1) die Polizeiſtunde wird hiemit auf 11 Uhr Nachts feſtgeſetzt;

2) dem Gebot der Polizeiſtunde unterliegen nicht:

a) die Eiſenbahnreſtaurationslokale, ſoferne ſie nur den Reiſenden dienen;

b) die Lokale geſchloſſener Geſellſchaften.

Auch iſt das Gebot auf Reiſende hinſichtlich der Gaſthäuſer, in welchen ſie

übernachten, nicht anzuwenden;

3) die Ortspolizeibehörden ſind befugt, in einzelnen Fällen die Zeit des erlaubten

Wirthſchaftsbeſuchs für alle oder für einzelne Wirthshäuſer und öffentliche Ver

gnügungsorte der betreffenden Gemeinden zu verlängern.

*) Der § 365 lautet: Wer in einer Schenkſtube oder an einem öffentlichen Vergnügungsort über

die gebotene Polizeiſtunde hinaus verweilt, ungeachtet der Wirth, ſein Vertreter oder ein Polizeibeamter

ihn zum Fortgehen aufgefordert hat, wird mit Geldſtrafe bis zu fünf Thalern beſtraft.

Der Wirth, welcher das Verweilen ſeiner Gäſte über die gebotene Polizeiſtunde hinaus duldet, wird

mit Geldſtrafe bis zu zwanzig Thalern oder mit Haft bis zu vierzehn Tagen beſtraft.
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Die Oberämter ſind ermächtigt, Geſuchen der Gemeinderäthe um dauernde

Verlängerung oder um Aufhebung der Polizeiſtunde in ſtets widerruflicher Weiſe

zu entſprechen, wenn ein zu Aufrechthaltung der nächtlichen Ruhe genügendes Po

lizeiperſonal angeſtellt iſt.

Die – einzelnen Gemeinden bisher ertheilten Dispenſationen von dem Gebot

der Polizeiſtunde bleiben bis auf weitere Verfügung des nun zuſtändigen Ober

amts auch ferner giltig; -

4) In wie weit die Mahnung der Gäſte zum Fortgehen durch die Polizeioffizianten

zu erfolgen hat, iſt von den Ortspolizeibehörden zu beſtimmen.

Dieſelben ſind verpflichtet, darüber zu wachen, daß die Verfehlungen der Gäſte

und der Wirthe zur Anzeige gebracht werden.

Die Verfügung vom 15. April 1846, betreffend die Dauer des Aufenthalts in den

Wirthshäuſern (Reg.Blatt Seite 204) tritt vom 1. Januar 1872 an außer Kraft.

Stuttgart, den 2. Dezember 1871.

Scheurlen.

c) Verfügung, betreffend die Prüfung der Aerzte, Zahnärzte, Thierärzte und Apotheker.

Da mit dem 1. Januar 1872 die für den vormaligen Norddeutſchen Bund er

gangene Gewerbe-Ordnung vom 21. Juni 1869 in Württemberg in Kraft treten wird,

ſo gelten von dem gleichen Zeitpunkte an auch die in der hienach abgedruckten Bekannt

machung des Kanzlers des Norddeutſchen Bundes von 25. September 1869 in Betreff

der Prüfung der Aerzte, Zahnärzte, Thierärzte und Apotheker (Bundesgeſetzblatt Nr. 34

S. 635–658) und in der nachträglichen Verfügung vom 9. December 1869 (Bundes

geſetzblatt Nr. 38 S. 688) enthaltenen Beſtimmungen, was vorbehältlich weiterer Ver

fügung über die Ausführung dieſer Vorſchriften in Württemberg andurch zur öffent

lichen Kenntniß gebracht wird.

Stuttgart, den 2. Dezember 1871.

- Scheurlen,
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Bekannt machung,

betreffend die Prüfung der Aerzte, Zahnärzte, Thierärzte und Apotheker. Vom 25. September 1869.

(Bundesgeſetzblatt S. 635.)

Auf Grund der Beſtimmung im § 29 der Gewerbe-Ordnung für den Norddeut

ſchen Bund vom 21. Juni d. J. (Bundesgeſetzbl. S. 245) hat der Bundesrath die nach

ſtehenden Beſchlüſſe gefaßt:

1) Zur Ertheilung der Approbationen für Aerzte, Zahnärzte oder Apotheker für

das ganze Bundesgebiet ſind nur die Centralbehörden derjenigen Bundesſtaaten

befugt, welche eine oder mehrere Landes-Univerſitäten haben, mithin zur Zeit die

zuſtändigen Miniſterien des Königreichs Preußen, des Königreichs Sachſen, des

Großherzogthums Heſſen, des Großherzogthums Mecklenburg - Schwerin und

in Gemeinſchaft die Miniſterien des Großherzogthums Sachſen-Weimar und der

Sächſiſchen Herzogthümer.

Dieſe Approbationen werden nach den unter A., B. und C. beigefügten For

mularen ausgeſtellt.

2) Zur Ertheilung der Approbationen für Thierärzte für das ganze Bundesgebiet

ſind nur die Centralbehörden derjenigen Bundesſtaaten befugt, welche eine oder

mehrere Thierarzneiſchulen haben, mithin zur Zeit die zuſtändigen Miniſterien

des Königreichs Preußen und des Königreichs Sachſen.

Dieſe Approbationen werden nach dem unter D. beigefügten Formular aus

geſtellt.

3) Ueber den Nachweis der Befähigung der unter 1. und 2. genannten Medizinal

perſonen gelten nachſtehende Vorſchriften:

I. Borſchriften über die Bºrüfung der Nerzte.

§. 1.

Die Approbation darf nur denjenigen Kandidaten ertheilt werden, welche die nach

ſtehend beſchriebene ärztliche Prüfung in allen ihren Abſchnitten beſtanden haben.

§. 2.

Prüfungs-Behörden.

Die ärztliche Prüfung kann entweder vor der Mediziniſchen Ober-Examinations
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Kommiſſion zu Berlin oder vor einer mediziniſchen Examinations-Kommiſſion bei einer

Norddeutſchen Univerſität abgelegt werden.

Die Prüfungs-Kommiſſionen, welche aus wiſſenſchaftlich gebildeten Fachmännern

aller Zweige der Heilkunde beſtehen ſollen, werden alljährlich von der zuſtändigen Central

behörde zuſammengeſetzt, von deren Beſtimmung es abhängt, ob der Vorſitzende der Kom

miſſion aus der Zahl der Examinatoren ernannt werden ſoll.

§. 3.

Zulaſſungs-Bedingungen.

Die Meldung zur Prüfung vor der Ober-Examinations-Kommiſſion iſt bei dem

Miniſter der Medizinal-Angelegenheiten in Berlin, die Meldung zur Prüfung vor einer

akademiſchen Examinations-Kommiſſion bei dem betreffenden Univerſitäts-Kuratorium

oder, in Ermangelung eines ſolchen, bei der der Examinations-Kommiſſion zunächſt vor

geſetzten Behörde einzureichen.

Der Meldung ſind beizufügen:

1) das Gymnaſial-Zeugniß der Reife,

2) die Abgangs-Zeugniſſe von der Univerſität,

3) das Zeugniß über Ablegung der naturwiſſenſchaftlichen Prüfung (tentamen physi

cum) an einer Univerſität des Norddeutſchen Bundes,

4) der Nachweis, daß der Kandidat als Praktikant mindeſtens zwei Semeſter hindurch

ſowohl an der chirurgiſchen als an der mediziniſchen Klinik Theil genommen und in

einer geburtshilflichen Klinik mindeſtens vier Geburten ſelbſtſtändig gehoben hat.

§. 4.

Die Prüfungen beginnen alljährlich im November und ſollen nicht über die Mitte

des Juli folgenden Jahres ausgedehnt werden Kandidaten, welche nicht ſpäteſtens bis

zum Jahresſchluß ſich gemeldet und die im § 3 erwähnten Zeugniſſe beigebracht haben,

dürfen erſt zu der mit dem folgenden November beginnenden Prüfung zugelaſſen wer

den. Ausnahmen hiervon können nur unter beſonderen, die ſpätere Meldung rechtferti

genden Umſtänden geſtattet werden.

Mit der Zulaſſungs-Verfügung und der Quittung über die eingezahlten Gebüh

ren (§ 43) haben ſich die Kandidaten bei dem Vorſitzenden der Prüfungs-Kommiſſion

zu melden.
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§. 5.

- Prüfungs-Abſchnitte.

Die geſammte Prüfung zerfällt in folgende geſonderte Abſchnitte:

. die anatomiſch-phyſiologiſche und pathologiſch anatomiſche,

lI. die chirurgiſche und ophthalmiatriſche,

II. die mediziniſche,

IV. die geburtshilfliche und gynäkologiſche,

V. die mündliche Schlußprüfung. h

Dieſe Prüfungen haben alle Kandidaten ohne Ausnahme in der vorgezeichneten

Reihenfolge zu beſtehen und es darf bei der Prüfung keine Rückſicht darauf genommen

werden, welchem Zweige der Heilkunde der Kandidat ſich künftig vorzugsweiſe wid

men will.

§. 6. • .

I. Anatomiſch-phyſiologiſche und pathologiſch-anatomiſche Prüfung.

Die anatomiſch-phyſiologiſche und pathalogiſch-anatomiſche Prüfung wird vor drei

Mitgliedern der Examinations-Kommiſſion abgelegt, welche Anatomie und Phyſiologie

beziehungsweiſe pathologiſche Anatomie zu ihrem Spezialfach gemacht haben.

§. 7.

Die Prüfung zerfällt in drei geſonderte Theile: A. den anatomiſchen, B. den

phyſiologiſchen, C. den anatomiſch-pathologiſchen Theil und kann in vier Ter

liinen abgehalten werden, wovon zwei auf den anatomiſchen, einer auf den phyſiologi

ſchen und einer auf den pathologiſch-anatomiſchen Theil fallen.

In jedem Termine dürfen höchſtens vier Kandidaten zugleich examinirt werden.

§. 8.

A. In dem anatomiſchen Theile der Prüfung hat der Kandidat in einem

Termine -

a) eine oſteologiſche und eine ſp lanchnologiſche Aufgabe durchs Loos zu ziehen

und ſofort ex tempore an ihm zur Demonſtration vorgelegten Präparaten abzu

handeln.

Alljährlich bei Beginn der Prüfungsperiode werden Behufs der Loosziehung durch

die Examinations-Kommiſſion je 12–15 oſteologiſche und ſplanchologiſche Aufgaben

beſtimmt,
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Ein Kandidat legt bei dem einen Examinator das oſteologiſche, bei dem andern

Examinator das ſplanchnologiſche Extemporale ab, wobei mit den vier zugleich zu Prü

fenden alternirend verfahren werden kann.

b) Außerdem hat der Kandidat ein ihm von den Examinatoren nach Maaßgabe der

vorhandenen Leichentheile aufzugebendes Nervenpräparat ſelbſt anzufertigen und

daſſelbe in einem zweiten Termin vor einem der Examinatoren zu demonſtriren.

§. 9.

B. In dem phyſiologiſchen Theile der Prüfung, welcher unmittelbar nach

dem Termin der anatomiſchen Extemporalien, alſo vor dem Termin des Nervenpräpa

rates, abgehalten werden kann, hat der Kandidat

a) eine hiſtologiſche Aufgabe,

b) eine phyſiologiſche Aufgabe

ex tempore durch mündlichen Vortrag abzuhandeln.

Die Aufgaben ſind durch das Loos aus den zu dieſem Zwecke von der Exami

nations-Kommiſſion alljährlich zu beſtimmenden 10–12 hiſtologiſchen und 20 phyſiolo

giſchen Aufgaben zu wählen.

Ein Kandidat legt bei dem einen Examinator das hiſtologiſche, bei dem andern

das phyſiologiſche Extemporale ab. Unter den vier auf einmal zu Prüfenden kann hierin

alternirend verfahren werden.

Das hiſtologiſche Extemporale hat zum Zweck, die Kenntniſſe der Kandidaten

in der mikroſkopiſchen Anatomie und Phyſiologie zu ermitteln, und iſt dabei auch die

Kenntniß des Gebrauchs des Mikroſkops an einem hierzu geeigneten, vom Kandidaten

vorzubereitenden Präparat nachzuweiſen.

§. 10.

Ueber jedes der Extemporale (§§ 8.9) wird ein kurzes Protokoll aufgenommen und

die dem Kandidaten über Löſung der Aufgabe zu ertheilende Cenſur beigefügt.

§. 11.

Das Urtheil über den Ausfall des anatomiſchen Theiles der Prüfung wird

gebildet aus den Cenſuren über die beiden anatomiſchen Extemporalia und das Nerven

präparat.

Das Urtheil über den phyſiologiſchen Theil der Prüfung wird gebildet aus

den Votis über das hiſtologiſche und phyſiologiſche Extemporale.
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§. 12.

Wenn die Schlußcenſur der anatomiſch-phyſiologiſchen Prüfung dahin

ausfällt, daß der Kandidat in der Anatomie „gut“, in der Phyſiologie „uittelmäßig“

beſtanden iſt, ſo hat der Kandidat den phyſiologiſchen Theil der Prüfung nach einiger

Zeit, deren Friſt durch den Vorſitzenden zu beantragen iſt, zu wiederholen, und um

gekehrt.

Iſt der Kandidat in der Anatomie oder in der Phyſiologie oder in beiden „ſchlecht“

beſtanden, ſo muß er die geſammte anatomiſch-phyſiologiſche Prüfung wiederholen und

kann dazu in der Regel erſt im nächſtfolgenden Prüfungsjahr zugelaſſen werden.

§. 13.

Nur derjenige, der in der anatomiſch-phyſiologiſchen Prüfung mindeſtens die Schluß

cenſur „gut“ erhalten hat, darf von dem Vorſitzenden zu den weiteren Prüfungsab

ſchnitten zugelaſſen werden.

§. 14.

C. In dem pathologiſch-anatomiſchen Theile der Prüfung hat der Kan

didat vor dem dritten Examinator die Sektion einer Leiche oder mindeſtens eines Leichen

theils zu machen und die Ergebniſſe zu Protokoll zu diktiren, und endlich ein patholo

giſch-anatomiſches Präparat, eintretenden Falles mit Beihülfe des Mikroſkops, zu

demonſtriren. -

Das Prüfungsprotokoll nebſt der Cenſur wird den Verhandlungen über den ganzen

Prüfungsabſchnitt I. beigefügt. -

Ungenügender Ausfall dieſes Theiles der Prüfung bedingt deſſen Wiederholung

nach Maßgabe des § 12 Alinea 1.

§. 15.

II. Die chirurgiſche und ophthalmiatriſche Prüfung.

Die chirurgiſche Prüfung wird unter der Leitung von drei Mitgliedern der Exa

minations-Kommiſſion vorgenommen, welche die Chirurgie beziehungsweiſe Augenheil

kunde ſelbſt ausüben und als Operateure bekannt ſind. Im Fall eine große Anzahl

von Kandidaten (etwa 100 und darüber) zur Prüfung gelangt, können zu derſelben ſechs

Examinatoren beſtellt werden, von denen je drei eine Abtheilung der Examinanden in

der von dem Direktor zu beſtimmenden Reihenfolge zu übernehmen und zu abſolviren
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haben. Bei etwa eintretenden Behinderungen einzelner Examinatoren wird hierdurch

zugleich eine Stellvertretung unter denſelben ermöglicht.

Jedem Prüfungstermin ſind höchſtens drei Examinanden zugleich zu überweiſen.

Wo ein beſonderer Profeſſor der Augenheilkunde nicht fungirt, kann die Prüfung

in letzterer dem Examinator für Chirurgie mit übertragen werden.

§. 16.

Die chirurgiſche Prüfung zerfällt in einen kliniſchen und in einen techniſchen

Abſchnitt.

§ 17.

Die chirurgiſch-kliniſche Prüfung wird in der chirurgiſchen Abtheilung eines

größeren Krankenhauſes oder eines Univerſitäts-Klinikums abgehalten. In derſelben

muß jeder Kandidat zwei Kranke acht Tage lang in Behandlung nehmen.

Am erſten Prüfungstage wird einem jeden der (3) Examinanden ein Kranker von

einem Examinator, am nächſtfolgenden Tage der zweite Kranke von dem andern Exami

nator in einer Morgenſtunde übergeben und der achttägige Prüfungskurſus darauf von

beiden Examinatoren alternirend überwacht.

In Gegenwart des Examinators hat der Kurſiſt den Kranken zu examiniren und

dabei das ätiologiſche Verhältniß der vorhandenen Krankheit, die Diagnoſe, Prognoſe

derſelben, ſowie den Heilplan feſtzuſetzen. Nach vollendeter Unterſuchung werden die

Kurſiſten in ein beſonderes Zimmer geführt, um daſelbſt unter Klauſur und ohne

fremde Hülfe das Reſultat ihrer Unterſuchung in Form einer Krankengeſchichte in

Deutſcher Sprache ſchriftlich zuſammenzuſtellen. Es wird ihnen hierzu bis ſpät Abends

Zeit, und während deſſen die erforderliche leibliche Nahrung aus der Oekonomie des

Hauſes gegen billige Vergütung gewährt.

Nach Vollendung der Arbeit haben ſie dieſelbe, mit ihrer Unterſchrift verſehen,

dem zur Beaufſichtigung der Kurſiſten beſtellten Aſſiſtenzarzt der Anſtalt zu übergeben,

welcher dieſe am anderen Tage den reſp. Examinatoren zur Einſicht vorzulegen hat.

§. 18.

In den hierauf folgenden ſieben Tagen hat der Kurſiſt den ihm überwieſenen

Kranken zweimal täglich zu beſuchen und dabei die Beſchreibung des Verlaufs der Krank

heit mit Angabe der Behandlung in Form eines Krankheitsjournals im Verfolg ſeiner

Krankheitsgeſchichte (§. 17) einzutragen. Zu dieſem Zweck erhält er die Krankheits

2
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geſchichte bei der erſten Viſite von dem Examinator zurück. Beides, Krankheitsgeſchichte

und Journal, behält der mit der Beaufſichtigung der Kurſiſten zu beauftragende Aſſi

ſtenzarzt der kliniſchen Anſtalt in Bewahrung.

§. 19. -

Den Morgenviſiten hat der betreffende Examinator mindeſtens dreimal in der

Woche beizuwohnen. Bei der erſten dieſer Viſiten hat er die von dem Kurſiſten ein

gereichte Krankheitsgeſchichte mit demſelben kritiſch durchzugehen und ihn Behufs Ver

beſſerung erheblicher Mängel in der Arbeit event. zur Anfertigung von beſonderen Nach

trägen zu veranlaſſen. Während der anderen beiden Viſiten hat er den Examinanden

auch über andere als die ihm zur ſpeziellen Beobachtung überwieſenen Krankheitsfälle

zu prüfen und ſich von der Fähigkeit deſſelben in der Erkenntniß und richtigen Beur

theilung der chirurgiſchen Krankheitsformen, ſowie von ſeiner Fertigkeit in Ausführung

kleinerer chirurgiſcher Operationen Ucberzeugung zu verſchaffen.

§. 20.

Während der kliniſchen Prüfung wird die chirurgiſch-techniſche Prüfung

zur Erforſchung der operativen Fertigkeit des Kandidaten in einem beſonderen Termine

abgehalten.

Zu dem Zweck erhält der Examinand zwei durch das Loos zu beſtimmende Auf

gaben:

1) eine Aufgabe aus dem Bereiche der Akiurgie, nach welcher der Kandidat ex

tempore einen Vortrag über die darauf bezüglichen Operationsmethoden und deren

ſpezielle Würdigung zu halten, ſeine Kenntniſſe in der Inſtrumentenlehre nachzu

weiſen und die Operation ſelbſt, ſoweit dies im konkreten Falle ausführbar iſt,

am Leichnam zu verrichten hat;

2) eine Aufgabe aus der Lehre über Frakturen und Luxationen, welche ebenfalls

durch extemporirten Vortrag zu erörtern und demnächſt durch das manuelle Ver

fahren am Phantom, ſowie durch kunſtgerechte Anlegung des Verbandes zu de

monſtriren iſt.

Ueber diejenigen Operationen, welche in geeigneter Weiſe an der Leiche nicht auszu

führen ſind, hat der Kandidat dennoch ſeine Bekanntſchaft mit ihrer Geſchichte, ihrem

Werth und ihren Indikationen nachzuweiſen. Dem Examinator aber bleibt überlaſſen,

ſtatt einer derartigen Operation die Ausführung einer anderen Operation an der Leiche
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zu verlangen. Außerdem erſcheint es wünſchenswerth, daß der Kandidat, welche Aufgabe

ihm auch durch das Loos zugefallen ſein mag, jedenfalls noch eine Gefäßunterbindung

und eine andere leichtere Operation an der Leiche vorzunehmen veranlaßt wird.

Auch für den Zweck der chirurgiſchen Prüfungen beſtimmt die Kommiſſion all

jährlich 40–50 Aufgaben akiurgiſcher Art und 15–20 Aufgaben über Frakturen und

Luxationen.

§ 21.

Als Vervollſtändigung der chirurgiſchen Prüfung hat der Kandidat auch noch eine

kliniſch-techniſch-ophthalmiatriſche Prüfung abzulegen und zwar, wenn ſich in der Exami

nations-Kommiſſion außer den Examinatoren für Chirurgie ein Mitglied befindet, wel

ches ſich beſonders der Ophthalmiatrie gewidmet hat, vor dieſem. In derſelben iſt ihm

. ein Fall einer Augenkrankheit zur Unterſuchung und Beobachtung innerhalb dreier Tage

und zur Anfertigung der darauf bezüglichen Krankheitsgeſchichte zu übergeben.

§ 22.

Das Urtheil über den Ausfall der chirurgiſchen Prüfung wird aus den Cen

ſuren des kliniſchen und des techniſchen Theiles dieſes Prüfungsabſchnittes feſtge

ſtellt. Da aber beide Theile eine gleiche Wichtigkeit haben, ſo muß der Examinand,

welcher in dem einen oder dem anderen Theile den Anforderungen nicht genügt hat,

als in der chirurgiſchen Prüfung überhaupt nicht beſtanden erachtet und für denſelben

die Wiederholung des ganzen Prüfungsabſchnittes nach einer dem Schlußvotum ent

ſprechenden Friſt beantragt werden. -

Die Prüfungsverhandlungen über ſämmtliche Kurſiſten ſind unmittelbar nach ihrer

Entlaſſung aus der Prüfung dem Direktor einzureichen.

§. 23.

III. Die mediziniſche Prüfung.

Die mediziniſche Prüfung iſt im Weſentlichen eine kliniſche Prüfung und wird

von zweien der für dieſes Fach ernannten Examinations-Kommiſſarien abgehalten.

Bei der Prüfung ſelbſt wird nach Analogie der Beſtimmungen in den §§. 17, 18

und 19 verfahren.

§. 24.

Ein ganz beſonderes Augenmerk müſſen die Prüfungs-Kommiſſarien auf die Kennt

niſſe des Kandidaten in der Doſenlehre der Medikamente und im Formuliren von Re

-
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zepten richten, und denſelben daher hierin bei jeder der drei gemeinſchaftlichen Wochen

viſiten prüfen. Zu demſelben Zweck aber haben ſich noch beide Examinatoren an einem

beſtimmten Tage der Woche zu vereinigen und jedem Kandidaten auf einem beſonderen

Bogen, der am Schluß der Prüfung dem Krankheitsjournal beizufügen iſt,

a) einige beſondere Aufgaben zur Verſchreibung verſchiedener Formen von Arznei

mitteln (Mixturen, Dekokten, Pillen, Latwergen u. ſ. w.) zu ſtellen, welche er ſo

gleich und in Gegenwart beider Kommiſſarien ſchriftlich zu löſen hat und

b) mehrere Arzneiſubſtanzen aufzuzeichnen, zu welchen der Kandidat die Minimal

und Maximal-Doſenbeſtimmung ſchreiben muß.

Diejenigen Kandidaten, welche in dieſem Prüfungsgegenſtand unkundig befunden

worden ſind, können, ſelbſt wenn ſie genügende wiſſenſchaftliche Kenntniſſe nachgewieſen

haben, als in der mediziniſchen Prüfung beſtanden nicht erachtet werden.

§ 25.

Hinſichtlich des unter der Krankheitsgeſchichte zu vermerkenden Urtheils über den

Ausfall der mediziniſch-kliniſchen Prüfung eines jeden Kandidaten vereinigen ſich beide

Kommiſſarien am Schluß der Prüfung wie ad § 22. -

§ 26.

Die Prüfungsverhandlungen ſämmtlicher Kandidaten werden dem Direktor der

Examinations-Kommiſſion zugeſendet.

§. 27.

IV. Die geburtshilfliche und gynäkologiſche Prüfung.

Die geburtshilfliche und gynäkologiſche Prüfung wird zu Berlin in der Gebäran

ſtalt der Charité und in der geburtshilflichen Univerſitäts-Klinik, bei den akademiſchen

Examinations-Kommiſſionen in den Gebäranſtalten der betreffenden Univerſitäten von

zweien hierzu ernannten Examinatoren vorgenommen.

§. 28.

Jedem Kandidaten wird abwechſelnd von je einem Examinator eine Gebärende zu

getheilt. Dieſelbe hat er in Gegenwart des Examinators, oder, im Behinderungsfalle,

des erſten Aſſiſtenten oder der Ober-Hebamme der Anſtalt zu unterſuchen, die Geburts

periode und Kindeslage, die Prognoſe und das einzuſchlagende geburtshilfliche Verfahren

zu beſtimmen. Die bei einer normalen Geburt erforderlichen Hilfsleiſtungen ſind von

dem Kandidaten ſelbſt auszuführen. Die Vornahme geburtshilflicher Operationen bei
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normwidrigen Geburten bleibt dem Direktor der Gebäranſtalt überlaſſen; der Kandidat

wird hierbei nur zu etwaniger Aſſiſtenz herangezogen.

§. 29.

Nach abſolvirter Entbindung wird über die dabei gemachten Beobachtungen (§. 28)

eine Geburtsgeſchichte in Deutſcher Sprache von dem Kandidaten zu Hauſe ausgear

beitet und die Verſicherung an Eidesſtatt hinzugefügt, daß er die vorſtehende Arbeit ſelbſt

und ohne fremde Hilfe angefertigt habe. Dieſe Arbeit wird andern Tages dem Exami

nator vorgetragen und demnächſt in den erſten ſieben Tagen des Wochenbettes in Be

ziehung auf Pflege der Wöchnerin und des Kindes event. in Beziehung auf etwanige

Krankheiten beider fortgeführt.

§. 30.

Außerdem iſt jeder Kandidat während dieſer ſieben Tage von dem Examinator,

der ihm die Gebärende zugetheilt hat, hinſichtlich ſeiner Fertigkeit in der geburtshilf

lichen Unterſuchung an etwa vorhandenen ſchwangeren, kreißenden, kürzlich entbundenen

oder auch nicht ſchwangeren Perſonen zu prüfen. In gleicher Weiſe ſollen ſonſtige pa

thologiſche Vorkommniſſe in den Wochenzimmern der Gebäranſtalt benutzt werden, um

die gynäkologiſchen Kenntniſſe des Kandidaten im Allgemeinen zu ermitteln.

§. 31.

Während oder nach dieſer kliniſchen Prüfung iſt der Kandidat von beiden Exami

natoren einer techniſchen Prüfung am Phantom zu unterwerfen.

Dieſelbe beſteht in der Diagnoſe verſchiedener regelwidriger Kindeslagen und Aus

führung der Entbindung durch die Wendung, ferner in der Applikation der Zange

ſowohl an den vorliegenden, als auch an den nachfolgenden Kopf.

§. 32.

Diejenigen Kandidaten, welche auch nur in einem Theile der geburtshülflichen

Prüfung ungenügend befunden worden ſind, dürfen als beſtanden nicht erachtet werden

und haben den ganzen Prüfungsabſchnitt auf Antrag des Vorſitzenden zu wiederholen.

§. 33.

V. Die mündliche Schluß-Prüfung.

Die mündliche Schlußprüfung wird unter dem Vorſitz des Vorſitzenden der Exami

nations-Kommiſſion durch mindeſtens drei, aus der Zahl der für die vorhergegangenen

Prüfungsabſchnitte ernannten Kommiſſarien auszuwählenden Examinatoren und durch
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einen beſonderen Kommiſſarius für die Staatsarzneikunde oder Hygiene öffentlich ab

gehalten.

§. 34.

Zu dieſer Prüfung dürfen nur diejenigen Kandidaten zugelaſſen werden, welche in

ſämmtlichen früheren Prüfungsabſchnitten mindeſtens mit dem Prädikat „gut“ beſtanden

ſind, und zwar nicht mehr als vier Kandidaten in jedem einzelnen Termin.

§ 35.

In der mündlichen Schlußprüfung ſoll der Kandidat von dem Standpunkt ſeiner

allgemeinen mediziniſchen Ausbildung öffentliches Zeugniß ablegen.

Die Prüfung erſtreckt ſich daher vorzugsweiſe auf ſolche Gegenſtände der allge

meinen und ſpeziellen Pathologie und Therapie, der Chirurgie, der Geburtshülfe, der

Pharmakologie und der Staatsarzneikunde oder Hygiene, welche bei einem Arzt, dem

die Approbation zur Praxis in allen Fächern der Medizin ertheilt werden ſoll, als ge

läufig nothwendig vorausgeſetzt werden müſſen.

§. 36.

Ueber den Verlauf der Prüfung eines jeden Kandidaten wird ein vollſtändiges

Protokoll unter Beifügung der Cenſur für jedes einzelne Prüfungsfach aufgenommen

und von dem Vorſitzenden und den Examinatoren vollzogen.

Unter dem Protokoll iſt die Geſammtcenſur für die Schlußprüfung zu vermerken.

Lautet ein Votum auf „ſchlecht“, oder zwei Vota auf „mittelmäßig“, ſo iſt der Kan

didat für nicht beſtanden zu erachten. Im Uebrigen entſcheidet die Pluralität der Stim

men und bei Stimmengleichheit das Urtheil des Vorſitzenden.

§. 37.

Für diejenigen Kandidaten, welche in der Schlußprüfung beſtanden ſind, wird un

mittelbar nach Beendigung derſelben die Schlußcenſur über den Ausfall der ge

ſammten Prüfung nach Maßgabe der Cenſuren für die fünf einzelnen Prüfungsab

ſchnitte beſtimmt.

§. 38.

Demnächſt hat der Vorſitzende die vollſtändigen Prüfungsverhandlungen einſchließ

lich der die Meldung und Zulaſſung des Kandidaten betreffenden Urkunden der zuſtän

digen Central-Staatsbehörde mittelſt Berichts vorzulegen.
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§. 39.

Allgemeine Beſtimmungen.

Bei Ertheilung der Cenſuren in ſämmtlichen Prüfungsabſchnitten haben die Exami

natoren ſich nur der Prädikate „vorzüglich gut“, „ſehr gut“, „gut“, „mittelmäßig“ und

„ſchlecht“ zu bedienen. -

Die erſte Cenſur „vorzüglich gut“ darf als Schlußcenſur nur dann ertheilt

werden, wenn der Kandidat in allen Prüfungsabſchnitten mindeſtens „ſehr gut“, die

zweite Cenſur „ſehr gut“ nur dann, wenn der Kandidat mindeſtens in drei Abſchnitten

„ſehr gut“ beſtanden iſt.

§. 40. -

Zur Wiederholung einzelner Prüfungsabſchnitte oder einzelner Theile der letzteren

darf ein Kandidat, welcher dieſelben nicht beſtanden hat, nur nach Beſtimmung der zu

ſtändigen Central-Staatsbehörde zugelaſſen werden.

Die Cenſur „ſchlecht“ hat eine Zurückſtellung auf mindeſtens 6, die Cenſur „mit

telmäßig“ eine Zurückſtellung auf mindeſtens 3 Monate zur Folge. Ueber die Wieder

holungsfriſt hat ſich der Direktor in ſeinem Bericht gutachtlich zu äußern.

Wer nach zweimaliger Zurückſtellung die Prüfung nicht beſteht, wird zur weiteren

Wiederholung der Prüfung nicht zugelaſſen.

§. 41. "

Die einzelnen Prüfungsabſchnitte ſind von den Kandidaten ohne Unterbrechung zu

rückzulegen.

Der Zeitraum zwiſchen einem Prüfungsabſchnitt und dem nächſtfolgenden darf, falls

nicht wichtige Gründe eine Ausnahme rechtfertigen, acht Tage nicht überſteigen. Kandi

daten, welche dieſen oder den ihnen ſonſt bekannt gemachten Prüfungstermin nicht inne

halten, dürfen zur Fortſetzung der Prüfung erſt in dem nächſtfolgenden Prüfungsjahre

zugelaſſen werden.

§. 42.

Diejenigen Kandidaten, welchen in einzelnen Prüfungsabſchnitten die Cenſur „ſchlecht“

oder „mittelmäßig“ ertheilt worden iſt, haben die Wahl, ob ſie ſich den noch nicht ab

ſolvirten Prüfungsabſchnitten ſogleich oder erſt nach der ihnen geſtatteten Wiederholung

nicht beſtandener Abſchnitte unterziehen wollen.
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§. 43.

Die Gebühren für die Prüfung als Arzt, Wundarzt und Geburtshelfer ſind auf

68 Rthlr. feſtgeſetzt.

Davon iſt zu rechnen

auf die anatomiſch-phyſiologiſche und pathologiſch-ana

tomiſche Prüfung . . . . 15 Rthlr. 10 Sgr.

auf die chirurgiſche und ophthalmiatriſche Prüfung . 21 „ – „

auf die mediziniſche Prüfung . . . . . . . . 11 „ 10 „

auf die geburtshilfliche und gynäkologiſche Prüfung . 8 „ – „

auf die Prüfung in der Staatsarzneikunde oder Hygiene 2 „ – „

auf ſachliche Ausgaben und Verwaltungskoſten . . . 10 m, 10 „

Bei Wiederholung des anatomiſch-phyſiologiſchen und pathologiſch-anatomiſchen Prü

fungsabſchnittes oder eines Theiles deſſelben iſt jedesmal der hierauf fallende ſachliche

Gebührenantheil mit zu entrichten, wogegen derſelbe bei Wiederholung eines auderen Prü

fungsabſchnittes nicht wieder in Anrechnung kommt.

§. 44.

Kandidaten, welche während der Prüfung zurücktreten, erhalten die Gebühren für

noch nicht angetretene Prüfungsabſchnitte zurückerſtattet.

Für Wiederholung einzelner Prüfungsabſchnitte ſind die für dieſelben reglements

mäßig feſtgeſetzten Gebühren von Neuem zu zahlen.

Neben den vorſtehend beſtimmten Gebühren haben die Kandidaten weitere Gebühren

nicht zu entrichten.

§. 45.

Nach dem Schluſſe jedes Prüfungsjahres ſind die Namen der Approbirten von der

betreffenden Centralbehörde dem Bundesrathe des Norrdeutſchen Bundes anzuzeigen.

II. Vorſchriften über die Prüfung der Zahnärzte.

§. 1.

Die Approbation darf nur denjenigen Kandidaten ertheilt werden, welche die nach

ſtehend beſchriebene zahnärztliche Prüfung in allen ihren Abſchnitten beſtanden haben.

Eine Ausnahme findet nur ſtatt für den im § 6 vorgeſehenen Fall.
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§. 2. - -

Die zahnärztliche Prüfung iſt vor den für die Prüfungen der Aerzte beſtehenden

Kommiſſionen abzulegen, denen für die zahnärztlichen Prüfungen ein praktiſcher Zahnarzt

beizuordnen iſt.

§. 3.

Die Zulaſſung zur Prüfung iſt bedingt:

1) durch die Reife für die Prima eines Norddeutſchen Gymnaſiums oder einer Nord

deutſchen Realſchule erſter Ordnung. Dieſelbe iſt nachzuweiſen entweder durch

das Schulzeugniß oder durch das Zeugniß einer beſonderen Prüfungs-Kommiſſion

bei einer der genannten Unterrichts-Anſtalten,

2) durch zweijähriges Univerſitätsſtudium,

3) durch den Nachweis praktiſcher Uebung in den techniſchen zahnärztlichen Arbeiten.

§. 4.

Die Prüfung zerfällt in vier Abſchnitte.

Im erſten Abſchnitt hat der Kandidat einen ihm vorgeführten Krankheitsfall, be

treffend eine Affektion der Zähne oder des Zahnfleiſches, des harten Gaumens u. ſ. w.

zu diagnoſtiziren, und demnächſt ohne Beihilfe unter Klauſur eine ſchriftliche Arbeit

über die Natur, Aetiologie und Behandlung des Falles anzufertigen.

Im zweiten Abſchnitt hat der Kandidat unter ſpezieller Aufſicht eines Mitgliedes

der Prüfungs-Kommiſſion zehn aus mindeſtens vierzig durch das Loos zu beſtimmende

Fragen aus dem Gebiete der Anatomie, Phyſiologie, allgemeinen Pathologie und The

rapie, Heilmittellehre mit Einſchluß der Toxikologie und der ſpeziellen chirurgiſchen und

dentiſtiſchen Pathologie und Therapie ſchriftlich und ohne Benutzung von Hilfsmitteln

zu beantworten. -

Im dritten Abſchnitt hat der Kandidat ſeine praktiſchen Kenntniſſe in Anfertigung

einzelner künſtlichen Zähne und ganzer Zahnreihen, ſowie im ganzen techniſchen Theil

der Zahnarzneikunde und in der Anwendung der verſchiedenen Zahninſtrumente an einer

Leiche oder an einem ſkelettirten Kopfe nachzuweiſen.

Im vierten Abſchnitt iſt derſelbe von wenigſtens drei Examinatoren über die Ana

tomie, Phyſiologie, Pathologie und Diätetik der Zähne, über die Krankheiten derſelben

und des Zahnfleiſches, über die Bereitung und Wirkung der Zahnarzneien, und über

Z
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die Indikationen zur Anwendung der verſchiedenen Zahnoperationen mündlich zu

prüfen.

§ 5.

Hinſichtlich der Meldung zur Prüfung, der Zulaſſung zu den einzelnen Prüfungs

abſchnitten oder zu Wiederholungen derſelben, der Prüfungsprotokolle, der Feſtſtellung

der Cenſuren und der Veröffentlichung der Namen der Approbirten finden die Vor

ſchriften für die Prüfung der Aerzte analoge Anwendung.

§. 6.

Approbirte Aerzte, welche die Approbation als Zahnärzte zu erlangen wünſchen,

ſind der im § 3 erwähnten Nachweiſe überhoben, und brauchen nur den erſten, dritten

und vierten Prüfungsabſchnitt zu abſolviren.

§.7.

Die Gebühren betragen 5 Rthlr. für jeden Prüfungsabſchnitt.

III. Vorſchriften über die Prüfung der Thierärzte.

§. 1.

Die Approbation darf nur denjenigen Kandidaten ertheilt werden, welche die nach

ſtehend beſchriebene thierärztliche Prüfung in allen ihren Abſchnitten beſtanden haben.

§. 2.

Diethierärztliche Prüfung iſt bei einer Norddeutſchen Thierarzneiſchule abzulegen.

Die Prüfungsbehörde beſteht aus dem Direktor und dem Lehrerkollegium der betreffen

den Thierarzneiſchule. Der zuſtändigen Centralbehörde bleibt vorbehalten, die Prüfungs

behörde durch geeignete Thierärzte zu ergänzen.

§. 3.

Die Zulaſſung zur Prüfung iſt bedingt durch die Reife für Sekunda eines Nord

deutſchen Gymnaſiums oder einer Norddeutſchen Realſchule und durch den Nachweis,

daß während eines mindeſtens dreijährigen Beſuches Norddeutſcher Thierarzneiſchulen

ſämmtliche Disziplinen des thierärztlichen Studiums abſolvirt worden ſind,
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§. 4.

Die Kandidaten haben ſich unter Vorlegung des Abgangszeugniſſes von der Thier

arzneiſchule, der Nachweiſe über die gehörten Vorleſungen und eines Lebenslaufes, in

der Zeit vom 1. April bis ſpäteſtens 1. Juli jeden Jahres bei der zuſtändigen Be

hörde zu melden, welche über ihre Zulaſſung zur Prüfung entſcheidet.

§. 5.

Die Prüfung zerfällt in drei ſelbſtſtändige Prüfungsabſchnitte, nämlich die kliniſche,

die techniſch-operative und die Schlußprüfung.

§. 6.

In der kliniſchen Prüfung ſind jedem Kandidaten zwei kranke Thiere zur Unter

ſuchung, Feſtſtellung der Diagnoſe und Behandlung auf mindeſtens drei Tage zu über

weiſen. Ueber jeden der beiden Fälle hat der Kandidat, nach Unterſuchung und Feſt

ſtellung der Krankheit, eine Krankheitsgeſchichte in wiſſenſchaftlicher Form unter Klauſur

auszuarbeiten, und ein ordnungsmäßiges Krankenjournal zu führen. Die mündliche

Prüfung über beide Fälle findet erſt nach der ſchriftlichen Bearbeitung ſtatt.

Die angewendeten Arzneien hat der Kandidat ſelbſt anzufertigen. Durch den Lehrer

der Pharmazie iſt der Kandidat beſonders in der Waarenkunde, ſowie in der pharma

zeutiſchen Chemie und Technik zu prüfen.

Die Kommiſſion beſteht aus drei Examinatoren.

§. 7. -

Der zweite Prüfungsabſchnitt erſtreckt ſich auf Anatomie, Akiurgie und Hufbe

ſchlag und umfaßt

1) in der Anatomie: --

a) Lage der Theile (Situs),

b) Anfertigung eines Präparats,

c) Erläuterung eines oder mehrerer Präparate ex tempore,

d) Nachweis erlangter Uebung im Gebrauche des Mikroſkops;

2) in der Akiurgie: -

drei verſchiedene Operationen, nach der Demonſtration praktiſch auszuführen;

3) im Hufbeſchlag:

a) praktiſche Ausführung eines Beſchlages,

b) Beſchlag kranker Hufe,
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Die Prüfungs-Kommiſſion beſteht auch hier aus drei Examinatoren für jede Un

terabtheilung.

- §. 8.

Gegenſtand der Schlußprüfung ſind alle thierärztlichen Fächer, ſoweit ſie nicht

ſchon in den beiden früheren Prüfungsabſchnitten ſpezieller Gegenſtand der Prüfung

geweſen ſind.

Die Prüfung wird in Gegenwart der ganzen Kommiſſion von vier Mitgliedern

derſelben abgehalten. Mehr als vier Kandidaten dürfen zu einem Termine nicht zuge

laſſen werden.

§. 9.

Zu einem folgenden Prüfungsabſchnitt darf nur derjenige Kandidat zugelaſſen wer

den, welcher den vorhergehenden Prüfungsabſchnitt beſtanden hat. -

§. 10.

Die Cenſuren ſind je nach dem Ausfall „vorzüglich gut“, „ſehr gut“, „gut“, „mit

telmäßig“, „ſchlecht“. Die drei erſten erklären den Kandidaten für beſtanden. Bei

Stimmengleichheit entſcheidet der Vorſitzende. - -

Die Schlußcenſur wird aus den Cenſuren der drei Prüfungsabſchnitte gezogen.

Die Schlußcenſur „vorzüglich gut“ darf nur ertheilt werden, wenn der Kandidat ſich

in allen einzelnen Gegenſtänden der Prüfung eine höhere Cenſur als „gut“ erwor

ben hat. -

§. 11.

Die protokollariſchen Verhandlungen über jeden Kandidaten ſind der zuſtändigen

Centralbehörde Behufs Ertheilung der Approbation oder Behufs Zulaſſung zur Wieder

holung der nicht beſtandenen Prüfung vorzulegen.

Der Verhandlung über den erſten Abſchnitt ſind die vom Kandidaten ausgearbeite

ten Krankheitsgeſchichten in Urſchrift, und der Bericht über die bei Gelegenheit der klini

ſchen Prüfung abgehaltene praktiſch-pharmazeutiſche Prüfung beizulegen.

In dem Protokoll über den zweiten Abſchnitt ſind die in den einzelnen Unter

abtheilungen geſtellten oder durch das Loos gezogenen Aufgaben namhaft zu machen,

desgleichen in dem Protokoll über den dritten Abſchnitt die von jedem Examinator her

angezogenen Prüfungsgegenſtände anzugeben.
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§. 12.

Die beiden erſten Prüfungsabſchnitte ſind im Laufe des Sommerſemeſters abzuhal

ten, ſo daß die Schlußprüfungen mit dem Schluß des Unterrichtsjahres ihren Anfang

nehmen können. -

§. 13.

- Die Prüfungsgebühren werden von der zuſtändigen Centralbehörde beſtimmt.

§. 14.

Nach dem Schluſſe jedes Prüfungsjahres ſind die Namen der Approbirten von der

betreffenden Centralbehörde dem Bundesrathe des Norddeutſchen Bundes anzuzeigen.

§. 15.

Die vorſtehenden Beſtimmungen finden keine Anwendung auf die Prüfung der

lediglich für den Dienſt in der Bundesarmee beſtimmten Roßärzte.

IV. Vorſchriften über die Brüfung der Apotheker.

§. 1.

Der ſelbſtſtändige Betrieb einer Apotheke im Gebiet des Norddeutſchen Bundes er

fordert – unbeſchadet der Beſtimmung im letzten Satze des § 29 der Gewerbe-Ord

nung für den Norddeutſchen Bund – eine Approbation Seitens einer der vorſtehend

unter Ziffer 1 genannten Behörden. Dieſelbe darf nur denjenigen Kandidaten ertheilt

werden, welche die nachſtehend beſchriebene pharmazeutiſche Prüfung in allen ihren A

ſchnitten beſtanden haben.

§. 2.

Die pharmazeutiſche Prüfung kann entweder von der pharmazeutiſchen Ober-Exami

nations-Kommiſſion zu Berlin oder vor einer pharmazeutiſchen Examinations-Kommiſ

ſion bei einer Norddeutſchen Univerſität abgelegt werden. Die Prüfungs-Kommiſſionen,

welche aus einem Lehrer der Phyſik, einem Lehrer der Chemie, einem Lehrer der Botanik

und zwei wiſſenſchaftlich gebildeten Pharmazeuten oder Apothekenbeſitzern beſtehen ſollen,

werden alljährlich rou ier zuſtändigen Cºntrºllbehörde berufen, welche zugleich den Vor
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ſitzenden der Kommiſſion ernennt. An Stelle eines der beiden Pharmazeuten kann auch

ein Lehrer der materia medica berufen werden.

§. 3.

Zulaſſungs-Bedingungen.

Die Meldung zur Prüfung vor der Ober-Examinations-Kommiſſion iſt bei dem

Miniſter der Medizinal-Angelegenheiten in Berlin, die Meldung zur Prüfung vor einer

akademiſchen Examinations-Kommiſſion bei dem betreffenden Univerſitäts-Kuratorium

oder, in Ermangelung eines ſolchen, bei der der Examinations-Kommiſſion zunächſt vorge

ſetzten Behörde einzureichen. Die Meldung zur Prüfung im Sommerſemeſter muß ſpä

teſtens im April, die Meldung zur Prüfung im Winterſemeſter ſpäteſtens im Novem

ber des betreffenden Jahres eingehen. Wer ſich ſpäter meldet, wird zur Prüfung im

folgenden Semeſter verwieſen.

Der Meldung hat der Kandidat beizufügen:

1) einen kurzen Lebenslauf,

2) ſeine Lehr- und Servirzeugniſſe,

3) das über den Beſuch der Univerſität ihm ausgeſtellte Zeugniß.

Beides in beglaubter Form.

Mit der Zulaſſungs- Verfügung und der Quittung über die eingezahlten Ge

bühren (§ 17) hat der Kandidat ſich bei dem Vorſitzenden der Prüfungs-Kommiſſion zu

melden.

§. 4.

Die Prüfung zerfällt in zwei Abſchnitte:

1) die Kurſusprüfung,

2) die Schlußprüfung.

Zur Schlußprüfung darf nur derjenige Kandidat zugelaſſen werden, welcher die

Kurſusprüfung wohl beſtanden hat.

§ 5.

Kurſusprüfung.

Die Kurſusprüfung zerfällt in einen ſchriftlichen, einen praktiſchen und einen münd

lichen Theil. -



323

§. 6.

Behufs der ſchriftlichen Kurſusprüfung erhält der Kandidat

drei Fragen aus der allgemeinen und aus der analytiſchen Chemie zur Aus

arbeitung in Klauſur ohne Benutzung von Hülfsmitteln.

Die Fragen können aus einer hierzu angelegten Sammlung durch das Loos ge

zogen oder von der Prüfungs-Kommiſſion gegeben werden.

§. 7.

Nach Einrichtung der Klauſur-Arbeiten hat der Kandidat für den praktiſchen

Prüfungsabſchnitt des pharmazeutiſchen Kurſus:

1) zwei Abſchnitte der Pharmakopöe aus dem Lateiniſchen ins Deutſche vor einem

Kommiſſarius zu überſetzen;

2) zwei ſchwer zu bereitende Arzneiformen, wozu die Rezepte aus einer Urne zu

ziehen ſind, unter der Aufſicht eines der pharmazeutiſchen Mitglieder der Kom

miſſion ex tempore zu diſpenſiren; -

3) zwei durch das Loos zu beſtimmende Aufgaben zu chemiſch-pharmazeutiſchen

Präparaten unter ſpezieller Aufſicht Eines der pharmazeutiſchen Mitglieder

der Kommiſſion in dem hierzu beſtimmten Laboratorium anzufertigen;

4) zwei ebenfalls durch das Loos zu beſtimmende Aufgaben in der chemiſchen

Analyſe unter der Aufſicht je Eines der Mitglieder der Kommiſſion zu löſen,

und zwar:

a) entweder ein natürliches, ſeinen Beſtandtheilen nach bekanntes Gemiſch, oder

eine künſtliche, zu dieſem Zweck beſonders zuſammengeſetzte Miſchung, quali

tativ und quantitativ zu zergliedern;

b) eine vergiftete organiſche oder anorganiſche Subſtanz, ein Nahrungsmittel

oder eine Arzneimiſchung einer gerichtlich-chemiſchen Unterſuchung in quali

tativer und quantitativer Beziehung zu unterwerfen.

Ueber die Ausführung der praktiſchen Arbeiten zu 2, 3, 4 hat der Kandidat ſchrift

liche Berichte abzufaſſen.

Bei der Cenſur der Berichte über die analytiſchen Arbeiten zu 4 a und b hat das

Mitglied der Kommiſſion, von welchem die Aufgabe geſtellt worden war, dieſelbe nam

haft zu machen.
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Ueber die praktiſchen Arbeiten zu 3 und 4 iſt ein Laborationsjournal zu führen,

in welchem das betreffende Mitglied der Kommiſſion die Art und Weiſe der Ausführung

der praktiſchen Leiſtung zu bezeugen hat.

§. 8.

In der mündlichen Kurſusprüfung, welche in Gegenwart zweier Kommiſſarien in

einem beſonderen Termin abzuhalten iſt, hat der Kandidat

a) mindeſtens zehn ihm vorzulegende friſche oder getrocknete offizinelle oder ſolche

Pflanzen, welche mit den offizinellen verwechſelt werden können, zu demonſtriren,

b) ferner mindeſtens zehn rohe Droguen nach ihrer Abſtammung, Verfälſchung

und Anwendung zu pharmazeutiſchen Zwecken zu erläutern, und

c) mehrere ihm vorzulegende chemiſch-pharmazeutiſche Präparate nach Beſtandtheilen,

Darſtellung, Verfälſchungen u. ſ. w. zu erklären.

§. 9.

Nach Abſolvirung der ſchriftlichen, praktiſchen und mündlichen Kurſusprüfung

(§§ 6–8) werden die dem Kandidaten für jeden einzelnen Abſchnitt dieſer Prüfung

erfheilten Cenſuren in einem beſonderen Protokollſchema nach beiliegendem Muſter

(Anlage a.) zuſammengeſtellt.

§. 10.

Diejenigen Theile der Kurſusprüfung, in denen der Kandidat nicht beſteht, hat

er in einer von der zuſtändigen Centralbehörde zu beſtimmenden Friſt zu wiederholen.

§. 11.

Schlußprüfung.

Die Schlußprüfung iſt von dem Vorſitzenden und drei Mitgliedern der Prüfungs

Kommiſſion mündlich und öffentlich abzuhalten. Mehr als vier Kandidaten dürfen zu

Einem Prüfungstermin nicht zugelaſſen werden.

§. 12.

Dieſe Schlußprüfung hat ſich auf die Erforſchung der chemiſchen, phyſikaliſchen

und naturhiſtoriſchen Ausbildung der Kandidaten im Allgemeinen, und im Beſonderen

noch auf deren Bekanntſchaft mit der Giftlehre und mit den das Apothekerweſen be

treffenden geſetzlichen Beſtimmungen zu erſtrecken.
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§. 13.

Ueber den Verlauf der Prüfung eines jeden Kandidaten wird ein vollſtändiges Pro

tokoll unter Beifügung der Cenſur für jedes einzelne Prüfungsfach aufgenommen und

von dem Vorſitzenden, ſowie von den übrigen Examinatoren vollzogen.

Unter dem Protokoll iſt die Geſammtcenſur für die Schlußprüfung zu vermerken.

Lautet ein Votum auf „ſchlecht“, oder zwei Vota auf „mittelmäßig“, ſo iſt der Kandi

dat für nicht beſtanden zu erachten. Im Uebrigen entſcheidet die Pluralität der Stim

men, und bei Stimmengleichheit das Urtheil des Vorſitzenden.

§. 14.

- Schlußcenſur. -

Für diejenigen Kandidaten, welche in der Schlußprüfung beſtanden ſind, wird un

mittelbar nach Beendigung derſelben die Schlußcenſur über den Ausfall der geſamm

ten pharmazeutiſchen Staatsprüfung nach Maßgabe der Cenſuren für die früheren Prü

fungsabſchnitte (§. 7) beſtimmt.

Demnächſt hat der Vorſitzende die vollſtändigen Prüfungsverhandlungen, einſchließ

lich der die Meldung und Zulaſſung des Kandidaten betreffenden Urkunden, der zuſtän

digen Central-Staatsbehörde mittelſt Berichts vorzulegen.

§. 15.

Bei Ertheilung der Cenſuren in ſämmtlichen Prüfungsabſchnitten haben die Exa

minatoren ſich nur der Prädikate: „vorzüglich gut“, „ſehr gut“, „gut“, „mittel

mäßig“ und „ſchlecht“ zu bedienen.

Die erſte Cenſur „vorzüglich gut“ darf als Schlußcenſur (§. 14) nur dann er

theilt werden, wenn der Kandidat in allen Prüfungsabſchnitten mindeſtens „ſehr gut“,

die zweite Cenſur „ſehr gut“ nur dann, wenn der Kandidat in der Pluralität der Spe

zialcenſuren das Prädikat „ſehr gut“ erhalten hat.

§. 16.

Wiederholung der Prüfung.

Zur Wiederholung einzelner Prüfungsabſchnittte darf ein Kandidat, welcher dieſel

ben nicht beſtanden hat, nur nach Beſtimmung der zuſtändigen Centralbehörde zugelaſſen

werden.

Die Cenſur „ſchlecht“ hat eine Zurückſtellung auf mindeſtens 6, die Cenſur „mit

telmäßig“ eine Zurückſtellung auf mindeſtens 3 Monate zur Folge.

4
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Wer nach zweimaliger Zurückſtellung die Prüfung nicht beſteht, wird zu weiterer

Wiederholung der Prüfung nicht zugelaſſen.

§. 17.

Prüfungsgebühren.

Die Gebühren für die Staatsprüfung als Apotheker ſind auf 46 Thaler feſtgeſetzt

und in der Art zu vertheilen, daß

für die ſchriftliche, praktiſche und mündliche Kurſusprüfung 22 Rthlr. 20 Sgr,

für die mündliche Schlußprüfung . . . . . . . . 8 „ 5 m

für Verwaltungskoſten, Anſchaffung von Prüfungsgegen

ſtänden u. ſ. w. . . - - -

in Anrechnung kommen.

15 m 5 m

§ 18.

Kandidaten, welche während der Prüfung zurücktreten, erhalten die Gebühren für

noch nicht angetretene Prüfungsabſchnitte zurückerſtattet.

Für Wiederholung einzelner Prüfungsabſchnitte ſind die für dieſe Prüfungsabſchnitt

reglementsmäßig feſtgeſetzten Gebühren von Neuem zu zahlen.

Neben den vorſtehend beſtimmten Gebühren haben die Kandidaten weitere Gebühren

nicht zu entrichten.

§. 19.

Nach dem Schluſſe jedes Prüfungsſemeſters ſind die Namen der Approbirten von

der betreffenden Centralbehörde dem Bundesrath anzuzeigen,

Anlage a.

Verhandelt Berlin, den 18

Gegenwärtig

Herr

Es vereinigten ſich heute die ſämmtlichen Mitglieder der pharmazeutiſchen

Ober-Examinations-Kommiſſion, um ſowohl die ſämmtlichen von dem Kan

didaten der Pharmazie
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gelieferten Arbeiten einzuſehen und zu cenſiren, als auch die noch mit dem

ſelben anzuſtellenden Prüfungen vorzunehmen.

Die Einſicht der ſchriftlichen Arbeiten ergab, daß der Kandidat

1) über die Präparate die Arbeit,

2) die über die chemiſche Analyſe,

3) die über die gerichtlich chemiſche Unterſuchung,

4) die chemiſch-pharmazeutiſche Abhandlung,

abgefaßt hatte. -

In Betreff der Präparate, welche zur Stelle gebracht worden waren,

und des Votums des Kommiſſarius, welcher die Aufſicht geführt hatte, er

theilten die Unterzeichneten dem Kandidaten rückſichtlich der praktiſchen Fer

tigkeit die Cenſur:

Hinſichtlich der bei der Analyſe bewieſenen praktiſchen Fertigkeit wurde

dem Kandidaten auf den Grund des Votums des Kommiſſarius, welcher

ihn beaufſichtigt hatte, und des Inhalts des dem Herrn Vorſitzenden ver

ſiegelt übergebenen Zettels die Cenſur

zu Theil; in Rückſicht der gerichtlich-chemiſchen Analyſe aber die Cenſur

zuerkannt.

Die Art der Beaufſichtigung ergiebt ſich aus dem anliegend beigefüg:

ten Extrakt aus dem Arbeitsjournal.

Der Kandidat mußte hierauf mehrere Pflanzen demonſtriren.

Solches erfolgte

Hiernächſt mußte derſelbe von einer Anzahl zur Stelle gebrachten Dro

guen Namen, Abkunft, Verfälſchung, Verwechſelung, Prüfungsart und alles

übrigens Wiſſenswürdige angeben.

Solches erfolgte

Endlich wurden dem Kandidaten verſchiedene chemiſch-pharmazeutiſche
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Paäparate zur Angabe ihrer Beſtandtheile, ihrer Darſtellung, ihrer Ver

fälſchung u. ſ. w. vorgelegt.

Dies erfolgte

Da nun der Kandidat, laut Protokolles, vom als

Rezeptarius die Cenſur erhalten hatte,

und ihm hinſichtlich der übrigen Prüfungen die Cenſur

zuerkannt worden war, ſo vereinigten ſich die Kommiſſa

rien in Betreff ſämmtlicher praktiſchen Prüfungen zu der Schlußcenſur

womit dieſe Verhandlung geſchloſſen

wurde

4) Diejenigen ärztlichen oder zahnärztlichen Kandidaten, welche vor dem 1. Ok

tober 1871 und diejenigen pharmazeutiſchen Kandidaten, welche vor dem

1. April 1871 zur Prüfung ſich melden, haben nur diejenigen Nachweiſe

beizubringen, welche nach den Geſetzen ihrer Heimat Behufs Zulaſſung zur

ärztlichen oder zahnärztlichen, beziehungsweiſe pharmazeutiſchen Staatsprü

fung erfordert wurden.

Berlin, den 25. September 1869.

Der Kanzler des Norddeutſchen Bundes.

In Vertretung:

Delbrück.
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A

Nerztlicher Approbationsſchein.

Nachdem Herr––

die ärztliche Prüfung vor der –… Examinations- Kommiſſion zu…

–… beſtanden hat, wird ihm hierdurch

die Approbation als Arzt

für das Gebiet des Norddeutſchen Bundes

in Gemäßheit von § 29 der Gewerbe-Ordnung für den Norddeutſchen Bund ertheilt.

B.

Zahnärztlicher Approbationsſchein.

NachdemHerr–

aU3

die zahnärztliche Prüfung vor der –… Examinations-Kommiſſion zu…

- beſtanden hat, wird ihm hierdurch

die Approbation als Zahnarzt

für das Gebiet des Nordeutſchen Bundes

in Gemäßheit von §. 29 der Gewerbe-Ordnung für den Norddeutſchen Bund ertheilt.
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Pharmazeutiſcher Approbationsſchein.

Natdem Herr

aus–

die pharmazeutiſche Prüfung vor der – – Examinations-Kommiſſion zu

- - - - -- -- - - ---- - - - -- – beſtanden hat, wird ihm hierdurch

die Approbation zum ſelbſtſtändigen Betriebe einer Apotheke

im Gebiete des Norddeutſchen Bundes

in Gemäßheit von § 29 der Gewerbe-Ordnung des Norddeutſchen Bundesertheilt.

Thierärztlicher Approbationsſchein.

Nachdem Herr------- -------- ---- ---- ---------
----------

--------

aus … -----------------------------------------------
------

die thierärztliche Prüfung vor der–Examinations-Kommiſſion zu

-------- –beſtanden hat, wird ihm hierdurch

die Approbation als Thierarzt

im Gebiete des Norddeutſchen Bundes

in Gemäßheit von § 29 der Gewerbe-Ordnung des Norddeutſchen Bundesertheilt,
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B e kann t m a chung,

betreffend die bei der Univerſität Gießen beſtehende Veterinäranſtalt und die mit der Polytechniſchen

Schule in Braunſchweig verbundene pharmazeutiſche Fachſchule. Vom 9. Dezember 1869.

(Bundesgeſetzblatt S. 688.)

Auf Grund der Beſtimmung im § 29 der Gewerbe-Ordnung für den Norddeut

ſchen Bund vom 21. Juni d. J. (Bundesgeſetzblatt S. 245) hat der Bundesrath be

ſchloſſen, ſeine durch die Bekanntmachung, betreffend die Prüfung der Aerzte, Zahnärzte,

Thierärzte und Apotheker, vom 25. September d. J. (Bundesgeſetzblatt S. 635) ver

öffentlichten Beſchlüſſe, wie folgt, zu ergänzen:

1) Zur Ertheilung von für das ganze Bundesgebiet gültigen Approbationen für

Thierärzte iſt auch das zuſtändige Großherzoglich Heſſiſche Miniſterium be

fugt, und es wird der Beſuch der bei der Univerſität Gießen beſtehenden Veteri

näranſtalt dem Beſuch einer Thierarzneiſchule im Sinne der Vorſchriften für die

Prüfung der Thierärzte gleich geachtet.

2) Zur Ertheilung von für das ganze Bundesgebiet gültigen Approbationen für

Apotheker iſt auch das zuſtändige Herzoglich Braunſchweigiſche Miniſterium

befugt, und es wird der Beſuch der pharmazeutiſchen Fachſchule bei der Herzog

lichen Polytechniſchen Schule (Collegium Carolinum) in Braunſchweig dem Be

ſuch einer Univerſität im Sinne der Vorſchriften für die Prüfung der Apotheker

gleich geachtet.

Berlin, den 9. Dezember 1869.

Der Kanzler des Norddeutſchen Bundes.

In Vertretung:

Delbrück.
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d) Bekanntmachung, betreffend die Anwendung des Grammgewichts bei den Verordnungen der Aerzte,

Wundärzte und Thierärzte.

Da vom 1. Januar 1872 in den Apotheken nur noch das Grammgewicht in An

wendung gebracht werden darf, ſo ſind auch die Aerzte, Wundärzte und Thierärzte ver

bunden, die in ihren Verordnungen, welche in Apotheken ausgefertigt werden ſollen, vor

kommenden Gewichtsmengen im Grammgewicht auszudrücken. Zur Umſetzung des

bisherigen Medicinalgewichts in das neue Medicinal- oder Grammgewicht, dient die der

Miniſterial-Verfügung vom 15. v. M. angehängte Tabelle (Reg.-Blatt S. 271). Um

Irrungen zu vermeiden und eine möglichſt gleichartige Ausdrucksweiſe bei den ärztlichen

Verordnungen herzuſtellen, empfiehlt ſich, die auch in anderen Theilen des deutſchen

Reichs üblich gewordene Bezeichnungsmethode in Zahlen und Decimalen, wornach die

links vom Komma ſtehende Ziffer die ganzen Gramme angibt, während die rechts davon

ſtehende Ziffer die Bruchtheile (Decigramm, Centigramm) bezeichnet.

Hiernach wäre alſo

1 Gramm durch 1,0

1 Decigramm durch 0,1

1 Centigramm durch 0,01

auszudrücken, ſomit blos die Zahl anführen, die Worte Gramm, Decigramm, Centi

gramm aber wegzulaſſen.

Die Oberamts-Phyſikate werden angewieſen, die in ihren Oberamtsbezirken practi

cirenden Aerzte, Wundärzte und Thierärzte, ſowie die Beſitzer der im Oberamtsbezirke

beſtehenden Apotheken beſonders aufmerkſam zu machen.

Stuttgart, den 11. Dezember 1871.

Scheurlen.

2Ax“. «AAA»-A «Ay. M./ AVA

----

---- -------------------------------------------------------------------

Gedruckt d G. H a ff. d . . .
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Q 34.

Ni e gi er u n gs - Blatt

für das

Königreich Württemberg.

Ausgegeben Stuttgart Freitag den 22. Dezember 1871.

Jn h a lt. -

*Ä zei Geſetz, betreffend die Abänderung einzelner Beſtimmungen der Wirthſchafts

abgabengeſetze.

Verfügungen der Departements. Verfügung, in Betreff der Anwendung der deutſchen Gewerbe

Ordnung vom 21. Juni 1869 in Württemberg. – Verfügung, betreffend die Errichtung und den

Betrieb von Anlagen, welche einer beſonderen Genehmigung bedürfen. – Verfügung, betreffend die

Anlegung und Veränderung von Waſſerwerken ohne Stauanlagen.

I. Unmittelbare Königliche Dekrete.

Geſetz,

betreffend die Abänderung einzelner Beſtimmungen der Wirthſchaftsabgabengeſetze.

K a rl

von Gottes Gnaden König von Württemberg.

Anläßlich der mit dem 1. Januar 1872 in Kraft tretenden deutſchen Maß- und

Gewichtsordnung vom 17. Auguſt 1868 hat ſich das Bedürfniß ergeben, die nachver

zeichneten Geſetze in einzelnen Beſtimmungen abzuändern und zu ergänzen, nämlich

das Geſetz über die Wirthſchaftsabgaben vom 9. Juli 1827 (Reg.Blatt S. 269),

das Geſetz, betreffend die Berechtigung zum Bierbrauen und Branntweinbrennen

und zum Betriebe von Wirthſchaftsgewerben, vom 3. November 1855 (Reg Blatt

S. 269)
-
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das Geſetz, betreffend die Malzſteuer, vom 8. April 1856 (Reg.Blatt S. 83),

das Geſetz, betreffend die Abgabe von dem zur Branntweinbereitung verwendeten

Malz und die Abgabe vom Branntwein-Kleinverkauf, vom 21. Auguſt 1865 (Reg.Blatt

S. 287).

Wir verordnen und verfügen daher, nach Anhörung Unſeres Geheimen Rathes

und mit Zuſtimmung Unſerer getreuen Stände, wie folgt:

Artikel 1.

Der Artikel 18 des Geſetzes vom 9. Juli 1827 und die Beſtimmung in Art. 2

Abſ. 2 des Geſetzes vom 8. April 1856, dahin lautend:

„auch hat der Brauer, wenn nichts Anderes verabredet iſt, bei dem Verkaufe im

Großen nur 160 Schenkmaas auf den Eimer abzugeben“

ſind aufgehoben.

Desgleichen kommen in Artikel 14 Ziffer 2 des Geſetzes vom 9. Juli 1827 die

Worte:

„inſoweit in Beziehung auf die Hefe vom neuen Wein das Maas der Trübeich

von Sieben Maas auf den Eimer nicht überſtiegen wird;“

ſodann in Artikel 14 Ziffer 1 Abſatz 1 und 2 und in Art. 19 Abſatz 1 und 6 dieſes

Geſetzes je die Worte: „nach der Eichmaas“ in Wegfall.

Artikel 2.

1) In dem Geſetz vom 9. Juli 1827 Art. 14 Ziffer 1 Abſ. 2, in dem Geſetz vom

3. November 1855 Art. 2 Abſ. 1 und Art. 3, endlich in dem Geſetz vom 21. Auguſt

1865 Art. 9 Abſ. 1 und 6 treten an Stelle der Worte:

„ein Imi,“ beziehungsweiſe einem Jmi“

je die Worte:

„zwanzig Liter;“

2) in dem Geſetz vom 3. November 1855 Art. 2 Abſ. 1 und 2 und Art. 3, ſodann

in dem Geſetz vom 21. Auguſt 1865 Art. 9 Abſ. 4 und 6 werden je die Worte:

„einer Schenkmaas“

erſetzt durch die Worte:

„zwei Liter;“

3) in dem Geſetz vom 9. Juli 1827 Art. 48 bis 51 ändern ſich die Strafſätze,

wie folgt:
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es iſt zu ſetzen an Strafen

in den Artikeln 48 und 49 je

ſtatt „6 fl. auf den Eimer“:

zwei Gulden auf das Hektoliter,

in Artikel 50

ſtatt „12 fl. auf den Eimer“:

vier Gulden auf das Hektoliter,

in Artikel 51

ſtatt „3 fl. auf den Eimer“:

Einen Gulden auf das Hektoliter;

und dem entſprechend iſt in Artikel 55 desſelben Geſetzes an die Stelle des Wortes

„Eimer“ zu ſetzen das Wort: „Hektoliter.“

Artikel 3.

In den Artikeln 1, 10, 12, 13 und 15 des Geſetzes vom 8. April 1856 treten die

nachſtehenden Aenderungen ein:

1) Ziffer 3 des Artikels 1 hat zu lauten:

„die Steuer wird nach dem Gewichte des ungeſchrotenen Malzes erhoben ohne

Unterſchied, ob das Malz eingeſprengt oder trocken zur Mühle gebracht wird.

Der Steuerſatz wird durch das Finanzgeſetz beſtimmt.

Bei Berechnung der Abgabe werden für Tara zwei Procent des Bruttoge

wichts ohne Rückſicht auf die Art und das Gewicht der Verpackung in Abzug

gebracht.“

2) Der zweite Abſatz des Artikels 12 dieſes Geſetzes erhält die Faſſung:

„der Betrag dieſer Uebergangsſteuern iſt durch das Finanzgeſetz zu beſtimmen.“

3) In Artikel 10 unter Ziffer 3 Abſatz 2 tritt an Stelle des Worts „meſſen“

das Wort „wägen“;

in Artikel 10 unter Ziffer 3 Abſatz 2, und wiederum in Artikel 13 unter

Ziffer 2 wird geſetzt „vier Procent“ anſtatt der Worte: „ein Zwölftheil.“

4) Der Eingang der Ziffer 4 des Artikels 10 hat zu lauten:

„der Müller hat das vor der Schrotung von ihm durch die Waage ermittelte

Gewicht in ſein Malzregiſter“ u. ſ. w,
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5) Ziffer 5 des Artikels 10 erhält die Faſſung:

„Wenn ein Angeſtellter der Steuerverwaltung geſchrotenes Malz in der Mühle,

oder auf dem Wege von da zurück, betritt, ſo kann er dasſelbe unter Zuziehung

des Müllers oder des Malzeigenthümers oder eines Zeugen wägen laſſen.

Das im Anſtandsfalle zu unterſtellende Gewichtsverhältniß des geſchrotenen

Malzes zum ungeſchrotenen wird mit Berückſichtigung der Schrotungsart nach

Vernehmung von Sachverſtändigen von der höheren Verwaltungsbehörde be

ſtimmt.“

6) In Artikel 15 unter Ziffer 3 wird die Beſtimmung lit. e gefaßt, wie folgt:

„wenn er vor der Schrotung nicht das Gewicht des Malzes durch die Waage

vollſtändig feſtſtellt.“

- Artikel 4.

In Artikel 5 des Geſetzes vom 8. April 1856 wird die Beſtimmung des zweiten

Abſatzes der Ziffer 8, dahin lautend:

„Wer weniger Malz zur Mühle bringt, als worauf der Begleitſchein lautet, hat

die Abgabe von dem ganzen im Begleitſchein bemerkten Quantum zu entrichten“

aufgehoben.

In Folge deſſen erhält die Ziffer 3 in Artikel 10 als beſonderen vierten Abſatz

den Zuſatz:

„Ergibt ſich bei dem Wägen des Malzes durch den Müller ein Minderge

wicht gegenüber von dem in dem Begleitſchein eingetragenen Gewicht, und wird

dasſelbe durch die Beurkundung des ſofort herbeizurufenden Ortsſteuerbeamten

oder eines anderen gerade anweſenden Steueraufſichtsbedienſteten beſtätigt, ſo

wird die Steuer nur nach dem in der Mühle ermittelten Gewicht berechnet.“

Artikel 5.

Gewerbsmäßige Bierbrauer, ſowie Müller, welche Malz ſchroten, ſind verpflichtet,

zum Abwägen des Malzes geeignete Waagen und Gewichte zu halten, welche den Be

ſtimmungen der Maß- und Gewichtsordnung vom 17. Auguſt 1868 (Reg Blatt von

1871 Nr. 1, Beilagen S. 32) entſprechen.

Die gleiche Verpflichtung haben Branntweinbrenner und ſogenannte Privatbrauer

(Geſetz vom 3. November 1855 Artikel 9 Ziffer 6), ſofern dieſelben mehr als 75 Kilo
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gramm (150 Pfund) Brutto gedörrten (getrockneten) Malzes auf einen Begleitſchein

zur Mühle bringen, oder ſofern die Branntweinbrenner Grünmalz verwenden.

Anderen Perſonen iſt geſtattet, fremde Waagen und Gewichte zur Abwägung des

Malzes zu verwenden.

Das Steuerperſonal iſt berechtigt, die zum Abwägen des Malzes beſtimmten Vor

richtungen bezüglich ihrer Richtigkeit zu unterſuchen und, wenn ſich Anſtände ergeben

ſollten, bei der zuſtändigen Behörde die Richtigſtellung zu veranlaſſen.

Artikel 6.

Die Strafbeſtimmung in Artikel 17 Ziffer 1 des Malzſteuergeſetzes vom 8. April

1856 gilt auch bezüglich derjenigen Vorſchriften, welche in den von Uns nach An

hörung Unſeres Geheimen Raths zur Vollziehung der Artikel 3 und 5 des gegenwär

tigen Geſetzes etwa zu erlaſſenden Verordnungen werden getroffen werden.

Artikel 7.

Die vorſtehenden Beſtimmungen treten mit dem 1. Januar 1872 in Kraft.

Unſere Miniſterien des Innern und der Finanzen ſind mit der Vollziehung des

gegenwärtigen Geſetzes beauftragt.

Gegeben Stuttgart, den 12. Dezember 1871.

K a r l.

Der Miniſter des Innern:

Scheurlen. Auf Befehl des Königs,

Der Finanz-Miniſter: Der Cabinets-Chef:

Renner. Egloffſtein.
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II. Verfügungen der Departements.

Des Departements des Jnnern.

Des Miniſteriums des Innern.

a) Verfügung, in Betreff der Anwendung der deutſchen Gewerbe-Ordnung vom 21. Juni 1869

in Württemberg.

Nachdem die Gewerbe-Ordnung für den norddeutſchen Bund vom 21. Juni 1869

durch Reichsgeſetz vom 10. November d. J. in Württemberg eingeführt worden iſt,

wird in Betreff der Anwendung dieſer Geſetze Nachſtehendes verfügt:

Zu Titel I.

Allgemeine Beſtimmungen.

§. 1.

Die deutſche Gewerbe-Ordnung geht davon aus, daß die Berechtigung zum Ge

werbebetriebe grundſätzlich keinen andern, als den von ihr ausdrücklich hervorgehobenen

Beſchränkungen unterworfen ſei. Dabei wurde aber nicht beabſichtigt, die Gewerbe

treibenden von der Beachtung derjenigen Beſtimmungen zu entbinden, welche ſich aus

allgemeinen polizeilichen, theils in Geſetzen, theils in Verordnungen und Verfügungen

enthaltenen Vorſchriften ergeben und die für Jedermann, er mag ein Gewerbe betreiben

oder nicht, Anwendung finden. Die in Württemberg beſtehenden allgemeinen Vor

ſchriften, insbeſondere der Bau-, Feuer-, Geſundheits-, Sicherheits- und Sittenpolizei

ſind daher bei dem Betriebe eines Gewerbes auch ferner zu beachten. Hieher gehören

namentlich von den Beſtimmungen der württembergiſchen Gewerbe-Ordnung vom

12. Februar 1862:

Art. 7, betreffend die polizeiliche Aufſicht über den Betrieb der Gewerbe, ſoweit

dieſe Vorſchriften durch die deutſche Gewerbe-Ordnung nicht abgeändert worden

ſind;

Art. 8, betreffend die Aufſicht auf trügliche oder gemeinſchädliche Bereitungen;

Art. 9, Abſ. 1, betreffend die polizeiliche Nöthigung zur Arbeit und zum Ver

kaufe.
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Soweit die Beſtimmungen des in Württemberg geltenden Rechts mit der deutſchen

Gewerbe-Ordnung nicht vereinbar ſind, verlieren ſie vom 1. Januar 1872 an ihre Kraft.

§. 2.

Die gewerbepolizeiliche Beſtimmung des Art. 2 des Geſetzes vom 12. Februar

1862, wonach die Ausübung eines Gewerbes durch die Volljährigkeit oder die erlangte

Dispenſation von der Minderjährigkeit bedingt war, iſt weggefallen.

§. 3.

Deutſche Gewerbe-Ordnung §. 6.

Hinſichtlich der Auswanderungsunternehmer und Auswanderungsagenten verbleibt

es bis auf Weiteres bei der Verfügung vom 11. Januar 1870 (Reg.Blatt S. 134).

§. 4.

Deutſche Gewerbe-Ordnung §. 7.

Nachſtehende Sportelſätze kommen vom 1. Januar 1872 an außer Anwendung,

weil die betreffenden Gewerbe von Ertheilung der Conceſſion nicht mehr abhängig ſind:

für Antiquarsgewerbe, Billards, Buchdruckereien und Buchhandlungen, ſür Aus

ſtellung von Kunſtwerken und Seltenheiten, ſoweit ſolche nicht im Umherziehen

ſtattfindet (vergl. unten Abſ. 2), Leihbibliotheken, Steindruckereien, und für den

Gewerbebetrieb der fremden Zahnärzte.

Vom 1. Januar 1873 an kommen in Wegfall:

der Sportelſatz für Schauſpieler und für Ausſtellung von Kunſtwerken und

Seltenheiten, ſoweit letztere im Umherziehen gezeigt werden (vergl. oben Abſ. 1).

Endlich iſt der Recognitionszins für Pottaſchenſiedereien mit 1 fl. vom 1. Januar

1873 an nicht mehr zu entrichten.

§. 5.

Deutſche Gewerbe-Ordnung §. 12, Abſ. 1.

Die Miniſterial-Verfügung vom 31. Auguſt 1853 (Reg.Blatt S. 399) findet

künftig nur noch Anwendung auf diejenigen Renten- und Lebensverſicherungsbanken,

Hagel- und Viehverſicherungsanſtalten, welche dem (Reichs) Auslande mit Ausnahme

der Schweiz (vergl. Vertrag vom 18. März 1869, Art. 2, Reg Blatt S. 375) ange

hören,
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Zu Titel II.

Stehender Gewerbebetrieb.

§. 6.

Deutſche Gewerbe-Ordnung §§ 14 und 15.

Die in § 14 der deutſchen Gewerbe-Ordnung vorgeſchriebene Anzeige über den

Beginn jedes ſelbſtſtändigen Gewerbes iſt an den Ortsvorſteher der Gemeinde zu er

ſtatten, in welcher das Gewerbe betrieben wird. Dieſe Anzeige iſt auch dann erforder

lich, wenn der Betrieb des Gewerbes einer beſonderen Genehmigung bedarf und dieſe

bereits ertheilt iſt.

Nach erhaltener Anzeige hat die Ortsbehörde zu unterſuchen, ob der Gewerbebetrieb

den geſetzlichen Anforderungen entſpricht. Mangelt dem Gewerbetreibenden der für

das betreffende Gewerbe vorgeſchriebene Nachweis der erlangten Befähigung (Gewerbe

Ordnung §.30, Abſ. 2, § 31) Approbation (§ 29), Conceſſion (§. 30, Abſ. 1, § 34),

Erlaubniß (§§. 32, 33, 43), Genehmigung (§. 34) oder Beſtallung (§. 39) oder erſcheint

mit Rückſicht auf erfolgte Beſtrafung ſein Gewerbebetrieb in polizeilichem Intereſſe be

denklich (§. 35) oder entſpricht ſein Gewerbebetrieb ſonſt den polizeilichen Anforderungen

nicht (§ 37), ſo iſt derſelbe zu unterſagen. In denjenigen Fällen, in welchen es zum

Betriebe einer vorherigen Approbation, Conceſſion, Beſtallung, Erlaubniß oder Ge

nehmigung bedurft hätte, kann der unberechtigte Gewerbebetrieb im Executionswege ver

hindert werden, falls dies das polizeiliche Intereſſe erfordert, worüber die Entſcheidung

des Oberamts einzuholen iſt.

Für den Empfang der Gewerbeanzeigen iſt, ſoweit kein Anſtand obwaltet, ſofort,

andernfalls aber innerhalb dreier Tage zu beſcheinigen.

Die Gewerbeanzeigen ſind in einer fortlaufenden Ueberſicht zu verzeichnen, zu den

erforderlichen Einträgen in die Liſten der Aktiv-, Bürger- und Wohnſteuerpflichtigen

(Verf. vom 26. April 1828, Reg.Blatt S. 292) zu benützen und gehörig aufzubewahren.

Ueber den Beginn des Gewerbebetriebs der in den §§ 29 und 30 der deutſchen

Gewerbe-Ordnung erwähnten Perſonen iſt dem Oberamte Anzeige zu machen, welches

die Niederlaſſung von Aerzten zur Kenntniß der K. Kreisregierung zu bringen hat,

§. 7.

Deutſche Gewerbe-Ordnung § 14, Abſ. 2.

Die beſonderen Anmeldungen, welche außerdem der § 14, Abſ. 2 für die Feuer
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verſicherungsagenten und die Unternehmer von Preßgewerben vorſchreibt, ſind an

die Ortspolizeibehörde des Wohnorts des Gewerbetreibenden zu richten und von dieſer

dem Oberamte vorzulegen. Letzteres hat die Uebernahme von Hauptagenturen für die

Feuerverſicherung dem K. Miniſterium des Innern anzuzeigen.

Die Beſtimmungen der Art. 11 und 23 des Geſetzes vom 19. Mai 1852 und die

hieher bezüglichen Vorſchriften der Inſtruktion vom 28. Mai 1852 ſind aufgehoben

(§§. 2, 3, 4, 22, 29 und 31 Schlußſatz), beziehungsweiſe abgeändert (§. 34). Die

Beſtätigung der Agenten (Hauptagenten) und Unteragenten (Bezirksagenten) findet dem

nach nicht mehr ſtätt.

§. 8.

Deutſche Gewerbe-Ordnung §§. 16–28.

Hinſichtlich der Gewerbe-Anlagen, welche einer beſonderen Genehmigung bedürfen,

wird auf die Verfügung vom heutigen Tage Bezug genommen.

- §. 9.

Deutſche Gewerbe-Ordnung §. 30.

Zu Ertheilung der Conceſſion an Unternehmer von Privat-Kranken-, Privat

Entbindungs- und Privat-Irren-Anſtalten ſind die Kreisregierungen zuſtändig.

Die Prüfungszeugniſſe für Hebammen werden von der an der Landeshebammen

ſchule beſtehenden Prüfungs-Commiſſion ausgeſtellt.

§. 10.

Deutſche Gewerbe-Ordnung § 31.

Die Beſtimmung des Art. 11, Ziff. 2 der Gewerbe-Ordnung vom 12. Februar

1862, betreffend die Errichtung von Schifffahrtsgewerben, iſt aufgehoben.

Im Uebrigen bleiben die Vorſchriften der Neckarſchifffahrts-Ordnung vom 1. Juli

1842 (Reg.Blatt von 1843, S. 151) nebſt der Verfügung vom 7. Oktober 1858 (Reg.

Blatt S. 212), der Donauſchifffahrtsakte vom 7. November 1857 und der Zuſatzbeſtim

mung vom 1. März 1859, ſowie der Schifffahrts- und Hafen-Ordnung für den Boden

ſee vom 22. September 1867 (Reg.Blatt von 1868, S. 39) in Kraft.

§ 11.

Deutſche Gewerbe-Ordnung §. 32.

Die zum Betriebe des Gewerbes der Schauſpielunternehmer erforderliche Er

laubniß wird von der Kreisregierung ertheilt.

2
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Bezüglich der wandernden Schauſpieler vergl. die weiteren Beſtimmungen unten

§. 25.

§. 12.

Deitſche Gewerbe-Ordnung §. 33.

Hinſichtlich der Wirthſchaftsgewerbe treten folgende Aenderungen ein:

1) Bierbrauereien und Branntweinbrennereien ohne Ausſchank bedürfen in Zukunft

keiner Conceſſion. Daſſelbe gilt von den Speiſewirthſchaften ohne Ausſchank (Garküchen)

und von den Kaffeewirthſchaften ohne Ausſchank geiſtiger Getränke. Bezüglich dieſer

Gewerbe fallen auch die Beſtimmungen des Geſetzes vom 3. November 1855 über die

Conceſſionsgeldsanſätze und über die Verjährung der Gewerberechte hinweg.

2) Der Conceſſion unterliegen fernerhin die Gaſt- und Schenkwirthſchaften. Als

Ausſchank iſt der Getränke-Verkauf in Quantitäten verſtanden, welche bei dem Wein,

Obſtmoſt und Bier unter 20 Liter und beim Branntwein unter 2 Liter betragen.

3) Die Ertheilung der Erlaubniſ zu dieſen Wirthſchaftsgewerben kommt den Ober

ämtern zu. Dieſelben haben eine gemeinderäthliche Aeußerung darüber einzuholen, ob

nicht ſolche Umſtände vorliegen, unter welchen nach § 33, Ziff. 1 und 2 der deutſchen

Gewerbe-Ordnung die Erlaubniß zu verſagen iſt.

Die öffentliche Bekanntmachung der Geſuche iſt nicht mehr erforderlich.

Die Erlaubniß darf nur mit perſönlichem Rechte ertheilt und weder auf Zeit be

ſchränkt, noch anders als beim Zutreffen der Beſtimmungen der §§ 53 und 143 der

deutſchen Gewerbe-Ordnung zurückgenommen werden. Beſtehende dingliche Berechtigungen

dürfen nicht auf andere Gebäude übertragen werden. (Deutſche Gewerbe-Ordnung §. 10,

Abſ. 2). -

4) Die Erlaubniß zum Branntweinſchanke und zum Kleinhandel mit Branntwein

bleibt, ſoweit es ſich nicht um Gaſtwirthſchaften handelt, auch fernerhin von dem Nach

weiſe eines vorhandenen Bedürfniſſes abhängig. Wo das Recht zum Branntweinſchanke

in Verbindung mit dem Ausſchanke anderer Getränke ertheilt wurde, iſt der Ausſchank

von Branntwein unſtatthaft, wenn der Ausſchank der übrigen Getränke aufgegeben

wird.

5) Was die Beſtimmungen des Geſetzes vom 3. November 1855 in Art. 9, Ziff.

1–4 anbelangt, ſo bleibt Ziff. 1, betreffend das Ausſchanksrecht der Weinproducenten,

auch ferner in Giltigkeit, übrigens mit der Aenderung, daß bezüglich der Unterſagung
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des Betriebs ſtatt des Art. 13 jenes Geſetzes der § 33, Abſ. 2 nebſt dem § 53 der

deutſchen Gewerbe-Ordnung Platz greift (ſ. auch unten Ziff. 10).

Die Ziffern 2 und 4 des Art. 9 ſind als aufgehoben anzuſehen, vorbehältlich der

ſchon erworbenen Wirthſchaftsrechte (deutſche Gewerbe-Ordnung § 1). Die Ertheilung

der Erlaubniß an Apotheker zum Kleinverkaufe von Branntwein und Liqueur und an

Zuckerbäcker zum Ausſchanke von Liqueur wird übrigens von dem Nachweiſe eines vor

handenen Bedürfniſſes nicht abhängig gemacht.

Ziff. 3 des Art. 9 des Geſetzes vom 3. November 1855 bleibt in Kraft.

Die Ortsbehörden können den Verkauf geiſtiger Getränke zum Genuß auf der

Stelle für Jahrmärkte geſtatten. (Deutſche Gewerbe-Ordnung § 67).

6) Hinſichtlich des Umfangs der Gewerbebefugniſſe iſt bei beſtehenden Wirthſchafts

berechtigungen der Inhalt des Conceſſionsdekrets entſcheidend. Bei Ertheilung neuer

Conceſſionen iſt davon auszugehen, daß den Schenkwirthen die Berechtigung zum Aus

ſchank beſtimmter Getränke zu ertheilen iſt, den Gaſtwirthen aber ſämmtliche Wirth

ſchaftsbefugniſſe zukommen, welche bisher den Schildwirthen zuſtanden.

Das Conceſſionsgeld für die Berechtigung zur Gaſtwirthſchaft beträgt daher 20 bis

120 fl. – Für Schenkwirthſchaften ſind die in Art. 11, Ziff. 5 des Geſetzes vom

3. November 1855 enthaltenen einzelnen Sätze maßgebend.

7) Die Befugniſſe zum Wirthſchaftsgewerbe können durch Stellvertreter ausgeübt

werden und zwar auch in dem Falle, wenn nach dem Tode eines Gewerbetreibenden

minderjährige Erben vorhanden ſind. (Deutſche Gewerbe - Ordnung §§ 45 und 46).

Dies iſt jedoch ebenſo wie die Ausübung einer dinglichen Wirthſchaftsberechtigung durch

Andere, als den Eigenthümer, von der Cognition der Bezirkspolizeibehörde darüber ab

hängig, ob im Sinne des § 33, Ziff. 1 der deutſchen Gewerbe-Ordnung kein Hinder

niß vorliegt.

8) Nach § 3 der deutſchen Gewerbe-Ordnung iſt der gleichzeitige Betrieb des Wirth

ſchaftsgewerbes in mehreren Betriebs- und Verkaufsſtätten zuläſſig. Es darf auch die

Ausübung eines perſönlichen Rechts in ein anderes, als das urſprüngliche Lokal verlegt

werden. Jedes Lokal, in welchem ein ſolcher Betrieb ſtattfinden ſoll, muß aber den

polizeilichen Anforderungen im Sinne des § 33 des Geſetzes genügen, weshalb vor der

Benützung deſſelben die oberamtliche Erlaubniß nachzuſuchen iſt. Art. 5, Abſ. 1 und 2

des Geſetzes vom 3. November 1855 iſt hienach abgeändert,
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9) Art. 12, lit. b des Geſetzes vom 3. November 1855, betreffend den Verluſt der

perſönlichen Wirthſchaftsberechtigungen durch Nichtgebrauch iſt durch §. 49 der deutſchen

Gewerbe-Ordnung abgeändert.

10) Art. 13 des Geſetzes vom 3. November 1855 iſt durch die §§ 53 und 54

der deutſchen Gewerbe-Ordnung und Art. 15 durch die §§ 147 und 151 der letzteren erſetzt.

§. 13.

Deutſche Gewerbe-Ordnung §. 34.

Hinſichtlich des Handels mit Giften bleiben die beſtehenden Vorſchriften bis auf

Weiteres in Geltung.

§. 14.

Deutſche Gewerbe-Ordnung §. 35.

In Betreff der Ertheilung von Tanz-, Turn- und Schwimm-Unterricht als

Gewerbe und des Handels mit den in § 35, Abſ. 2 erwähnten Gegenſtänden, ſowie

hinſichtlich der Pfandleiher und Geſindevermiether iſt die Ortspolizeibehörde die

zu Entgegennahme der Anzeige zuſtändige Behörde. Die Unterſagung des Betriebs

kommt in erſter Inſtanz den Oberämtern zu.

§. 15.

Deutſche Gewerbe-Ordnung §. 39.

Hinſichtlich der Schornſteinfeger hat es bei der Verfügung vom 27. Mai 1868

(Reg.Blatt S. 263) mit den in § 39 und in § 77 der deutſchen Gewerbe-Ordnung

enthaltenen Modifikationen ſein Bewenden.

ZuAufhebung oder Veränderung beſtehender Kehrbezirke ſind die Kreisregierungen befugt.

Die Aufſtellung der Taxen für Schornſteinfeger, welchen mehrere Orte zuge

wieſen ſind (deutſche Gewerbe-Ordnung § 77), kommt den Oberämtern nach vor

gängiger Vernehmung der Amtsverſammlungen zu.

§. 16.

Deutſche Gewerbe-Ordnung §. 40.

Die Einführung des durch §. 21 der deutſchen Gewerbe-Ordnung vorgeſchriebenen

mündlichen und öffentlichen Verfahrens bleibt nach § 2 des Reichsgeſetzes vom 10. No

vember d. J. (Reichsgeſetz-Bl. S. 392) vorerſt ausgeſetzt.

Der nach § 20 der deutſchen Gewerbe-Ordnung an die nächſtvorgeſetzte Behörde

zuläſſige Rekurs iſt innerhalb der geſetzlichen Friſt von 14 Tagen bei derjenigen Be

hörde auszuführen, welche die Entſcheidung eröffnet hat.
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§. 17.

Deutſche Gewerbe-Ordnung §. 43.

Für die Ausfertigung eines Legitimationsſcheins einſchließlich der Auslage für das

Formular haben die Ortsbehörden 6 kr. anzuſprechen.

§. 18.

Deutſche Gewerbe-Ordnung §. 44.

Der nach § 44 der deutſchen Gewerbe-Ordnung erforderliche Legitimationsſchein

zum Aufſuchen von Beſtellungen und zum Aufkauf von Waaren wird von dem

jenigen Oberamte ausgeſtellt, in deſſen Bezirk das ſtehende Gewerbe betrieben wird.

Ueber die ausgeſtellten Scheine iſt von der ausſtellenden Behörde für jedes Jahr

eine Nachweiſung zu führen, welche außer der fortlaufenden Nummer des Scheins den

Tag der Ausſtellung, den Namen und Wohnort des Empfängers, die Bezeichnung der

Geſchäftsherrn deſſelben und die Beurkundung über die Beiziehung zur Gewerbeſteuer

enthält. /

Handlungsreiſenden, welche Baiern bereiſen wollen, ſind Gewerbelegitimationskarten

nach Vorſchrift der Verfügung vom 26. Februar 1864 (Reg.Blatt S. 35 bis 37) aus

zufertigen.

§. 19.

Deutſche Gewerbe-Ordnung §. 51.

Zu Unterſagung der ferneren Benützung gewerblicher Anlagen ſind in erſter In

ſtanz die Kreisregierungen und in zweiter Inſtanz das Miniſterium des Innern zu

ſtändig.

Der Antrag auf Einſtellung des Betriebs iſt an das Oberamt, in deſſen Bezirk

die beanſtandete Anlage ſich befindet, zu richten. Daſſelbe hat ſofort eine nähere Erörterung

der Sache einzuleiten, um feſtzuſtellen, ob und in welchem Umfange durch den Betrieb

der Anlage Nachtheile und Gefahren für das Gemeinwohl entſtehen. Hiebei iſt die Be

hörde an die Anträge der Betheiligten nicht gebunden.

Nach dem Abſchluſſe der Erörterung, welche in der Regel in einer mündlichen Ver

handlung zu geſchehen hat, ſind die Akten mit gutächtlicher Aeußerung des Oberamts

der Kreisregierung vorzulegen.

Nachdem die Entſcheidung, durch welche die fernere Benützung der Anlage unterſagt
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wird, rechtskräftig geworden iſt, kann die Einſtellung des Betriebs polizeilich erzwungen

werden. -

§. 20.

Deutſche Gewerbe-Ordnung § 53.

Hinſichtlich der Entziehung der Conceſſion für Unternehmer von Privat-Kranken-,

Privat-Entbindungs- und Privat-Irren-Anſtalten (deutſche Gewerbe-Ordnung § 30),

der Erlaubniß für Schauſpiel-Unternehmer (deutſche Gewerbe-Ordnung §. 32) und für

Wirthe (§. 33), ſowie der beſonderen Genehmigung zum Gifthandel (§. 34) ſind ebenſo

wie bei der Zurücknahme der Beſtallungen des § 36 die Kreisregierungen in erſter In

ſtand zuſtändig..

Bezüglich des Verfahrens und des Rekurſes vergl. oben §. 16.

§. 21.

Die Beſtimmungen in Art. 16 der Gewerbe-Ordnung vom 12. Februar 1862, ſoweit

ſie ſich auf Gewerbe beziehen, deren Ausübung auch nach der Reichsgewerbe-Ordnung

unbedingt verboten oder der Privatinduſtrie ganz oder theilweiſe entzogen bleibt, ſind

auch ferner anwendbar.

Zu Titel III.

Gewerbebetrieb im Umherziehen.

§. 22.

Deutſche Gewerbe-Ordnung §§ 55 bis 58.

Die Ausſtellung des Legitimationsſcheins erfolgt im Falle des § 58 Ziff. 1 und 2

durch die Ortsbehörde. Der in Ziff. 2 dieſes §. erwähnte Umkreis vom Wohnorte des

Gewerbetreibenden wird auf 2 Meilen feſtgeſetzt. Für die Ausfertigung der Legitima

tionsſcheine haben die Ortsbehörden die oben (§. 17) feſtgeſetzte Gebühr zu beziehen.

In allen oben nicht erwähnten Fällen wird der Legitimationsſchein vom Oberamt

des Wohnorts des Gewerbetreibenden gegen die geſetzliche Sportel ausgeſtellt.

Bezüglich der dem deutſchen Reiche nicht angehörigen Gewerbetreibenden, welchen

zur Zeit auch die Angehörigen des Königreichs Baiern hinſichtlich des Gewerbebetriebs

im Umherziehen zuzurechnen ſind, geſchieht die Ausſtellung durch dasjenige, zu Ausſtel
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lung von Legitimationsſcheinen an Ausländer ermächtigte, Oberamt, an welches ſich der

Ausländer zuerſt wendet.

§. 23.

Der einen Legitimationsſchein nachſuchende, inländiſche Gewerbetreibende hat dem

Oberamte ein gemeinderäthliches Zeugniß darüber vorzulegen, daß die in § 57 der

deutſchen Gewerbe-Ordnung erwähnten Fälle, in welchen ein Legitimationsſchein verſagt

werden darf, bei ihm nicht zutreffen, und daß Steuer für das betreffende Gewerbe ent

richtet wird, beziehungsweiſe die Anmeldung zur Beſteuerung erfolgt iſt.

Nach Ablauf des je für ein Kalenderjahr giltigen Legitimationsſcheins genügt die

Beurkundung der Ortsbehörde, daß ſeit der früheren gemeinderäthlichen Aeußerung keine

Aenderung in den Verhältniſſen des Gewerbetreibenden eingetreten iſt. Dieſes Zeugniß

iſt von dem Gemeinderath des Orts beizubringen, in welchem der Gewerbetreibende

heimathberechtigt iſt, oder ſeit längerer Zeit ſeinen Wohnſitz hat.

Bezüglich der dem deutſchen Reiche nicht angehörigen Gewerbetreibenden und der

Angehörigen Bayerns bleiben die Vorſchriften der Miniſterial-Verfügung vom 12. Juni

1865, §§. 19–30 und des Cirkular-Erlaſſes vom 11. Februar 1869 bis auf Weiteres

in Kraft (deutſche Gewerbe-Ordnung §. 57.).

§. 24.

Wird die Ausſtellung eines Legitimationsſcheins von der Ortsbehörde verweigert, ſo

iſt die Vorſchrift des § 57, Abſ. 2 der deutſchen Gewerbe-Ordnung zu beachten. Die

zweite Inſtanz bildet in dieſem Falle das Oberamt.

Iſt letzteres zur Entſcheidung wegen Ausſtellung eines Legitimationsſcheins in erſter

Inſtanz zuſtändig, ſo iſt ebenfalls nach § 57, Abſ. 2 zu verfahren. Die Erledigung von

Rekursbeſchwerden gegen die abweiſenden Verfügungen der Oberämter ſteht den Kreisre

gierungen zu.

§. 25.

Deutſche Gewerbe-Ordnung §. 59.

Die Legitimationsſcheine für die in §. 59 der deutſchen Gewerbe-Ordnung aufgeführten

Gewerbetreibenden werden von den Oberämtern je für ihre Bezirke ausgefertigt. Eine

Sportel iſt nur bei der erſtmaligen Ausſtellung des Scheins zu entrichten, nicht aber

bei der Ausdehnung deſſelben auf einen anderen Bezirk.
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§. 26.

Auch über die zum Gewerbebetrieb im Umherziehen ausgefertigten Legitimations

ſcheine iſt die oben (§ 18) verlangte jährliche Nachweiſung zu führen.

§. 27.

Deutſche Gewerbe-Ordnung §. 63.

Für den hauſirweiſen Verkauf von Brod und Fleiſch innerhalb des in §. 22 dieſer

Inſtruktion erwähnten Umkreiſes wird vorbehältlich der Beſtimmungen der Miniſterial

Verfügung vom 14. März 1860, Reg.Blatt S. 37, betreffend die Aufſicht auf den Ver

kehr mit Fleiſch, das Erforderniß des Legitimationsſcheins erlaſſen. -

§. 28.

An den beſtehenden Beſtimmungen über die Beſteuerung des Hauſirhandels iſt

durch das Geſetz Nichts geändert worden.

Die Beſtimmung des Art. 51 der Gewerbe-Ordnung vom 12. Februar 1862 iſt

als polizeiliches Verbot weggefallen. Auch ſind die beſchränkenden Beſtimmungen des

Art. 53 nicht mehr giltig.

Für den Hauſirhandel im Zollgrenzbezirke gelten die Vorſchriften des § 124 des

Vereinszollgeſetzes vom 10. Juli 1869, Reg.Blatt S. 268 und der Finanz-Miniſterial

Verfügung vom 24. Dezember 1869, Reg.Blatt S. 408 (vergl. Miniſterial-Verfügung

vom 31. Auguſt 1833, Reg.Blatt S. 242).

G

Zu Titel IV.

Markt - Verkehr.

§. 29.

Deutſche Gewerbe-Ordnung §§. 64–71.

Die zu Feſtſetzung der Zahl, Zeit und Dauer der Meſſen, Jahr- und Wo

chenmärkte zuſtändigen Verwaltungsbehörden (deutſche Gewerbe-Ordnung §. 65) ſind die

Kreisregierungen, welche auch zu beſtimmen haben, welche Gegenſtände etwa ausnahms

weiſe nach Ortsgewohnheit und Bedürfniß auf Wochenmärkten verkauft werden dür

fen (§. 66). Denſelben kommen auch die in §. 70, Abſ. 2 der deutſchen Gewerbe

Ordnung vorgeſehenen Anordnungen wegen Erweiterung des Verkehrs auf ſolchen Märkten

zu, welche bei beſonderen Gelegenheiten oder für beſtimmte Gattungen von Gegenſtän

den ſtattfinden.
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Im Uebrigen ſind die Vorſchriften des Miniſterial-Erlaſſes vom 11. Februar 1862,

betreffend die Ertheilung von Marktberechtigungen, auch künftig zu beachten.

Zu Titel V.

Taxen.

§. 30.

- Deutſche Gewerbe-Ordnung §§. 72–80.

Die Ortspolizeibehörden derjenigen Gemeinden, in welchen noch Brod- und Fleiſch

Taxen beſtehen, haben wegen Aufhebung derſelben Beſchluß zu faſſen (deutſche Gewerbe

Ordnung § 72). Die Oberämter haben darüber zu wachen, daß dieſe Taxen ſpäteſtens

bis 31. Dezember 1872 in Wegfall kommen.

Die Beſtimmungen, welche die Metzger vermöge beſonderer Anordnungen nach Auf

hebung der Fleiſchtaxe zu beobachten hatten, ſind vorbehältlich der beſtehenden geſundheits

polizeilichen Vorſchriften (Miniſterial-Verfügung vom 14. März 1860, Reg.Blatt S. 37),

nicht mehr giltig.

Hinſichtlich der Taxen für Schornſteinfeger, welchen Bezirke ausſchließlich zugewieſen

ſind, iſt oben §. 15 das Erforderliche beſtimmt.

Zu Titel VII.

Gewerbegehilfen, Geſellen, Lehrlinge, Fabrikarbeiter.

§. 31.

Deutſche Gewerbe-Ordnung § 106. -

Die in Abſ. 1 genannte Behörde, welche darauf zu achten hat, daß bei Beſchäftig

ung der Lehrlinge gebührende Rückſicht auf Geſundheit und Sittlichkeit genommen und

denjenigen Lehrlingen, welche des Schul- und Religions-Unterrichts noch bedürfen, Zeit

dazu gelaſſen wird, iſt die Ortspolizeibehörde.

§. 32.

Deutſche Gewerbe-Ordnung §§ 128 u. ff.

Die Genehmigung der Privatſchulen im Sinne des § 128, Abſ. 2 kommt den

Kreisregierungen zu.

Die Vorſchriften in den §§ 128 bis 133 haben die Ortsbehörden den Arbeitge

bern, welche jugendliche Arbeiter beſchäftigen, ſofort zu eröffnen, mit der Auflage, die in

§ 130 vorgeſchriebene Anzeige bei der Ortspolizeibehörde binnen vier Wochen zu be

wirken. Binnen der gleichen Friſt ſind etwaige Geſuche um Friſterſtreckung für die Aus

3
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führung der Beſtimmungen der §§ 128 und 129 von den betreffenden Fabrikanten den

Oberämtern einzureichen, welche ſie durch Vermittlung der Kreisregierungen dem Mini

ſterium des Innern zur Entſcheidung vorzulegen haben. (Deutſche Gewerbe-Ordnung§.133).

Die Oberämter haben darüber zu wachen, daß die Vorſchrift über die Arbeitsbücher

der jugendlichen Fabrikarbeiter binnen 3 Monaten vollzogen wird.

Für die Ausfertigung des Arbeitsbuchs, bei welcher das von dem Miniſterium vor

geſchriebene Formular einzuhalten iſt, haben die Ortsbehörden neben der Auslage für

das Formular eine Gebühr von 4 kr. anzuſprechen.

Zu Titel VIII.

Gewerbliche Hilfskaſſen.

§. 33.

Deutſche Gewerbe-Ordnung §§. 140 und 141.

Die Beſtimmungen der §§ 45 und 49 der Gewerbe-Ordnung vom 12. Februar

1862 bleiben mit der in § 141, Abſ. 2 der deutſchen Gewerbe-Ordnung vom 21. Juni

1869 gegebenen Modifikation bis zu Erlaſſung eines Reichsgeſetzes in Kraft.

Zu Titel IX.

Ortsſtatuten.

§. 34.

Deutſche Gewerbe-Ordnung § 142.

Die Ortsſtatuten werden nach Anhörung betheiligter Gewerbetreibender vom Ge

meinderath, in zuſammengeſetzten Gemeinden vom Geſammtgemeinderath abgefaßt.

Sie unterliegen der Genehmigung der K. Kreisregierung.

Stuttgart den 14. Dezember 1871.

Scheurle n.

b) Verfügung, betreffend die Errichtung und den Betrieb von Anlagen, welche einer beſonderen

Genehmigung bedürfen.

Zur Vollziehung der in §§ 16–28 der deutſchen Gewerbe-Ordnung vom 21. Juni

1869 enthaltenen Beſtimmungen bezüglich derjenigen Anlagen, welche einer beſonderen

Genehmigung bedürfen, wird hiemit Nachſtehendes verfügt:
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Zu § 16 der deutſchen Gewerbe-Ordnung.

§. 1.

Zur Genehmigung der in § 16 der deutſchen Gewerbe-Ordnung erwähnten An

lagen bleiben bis auf Weiteres in erſter Inſtanz die Kreisregierungen und in zweiter

Inſtanz das Miniſterium des Innern zuſtändig.

Zu § 17 der deutſchen Gewerbe-Ordnung.

* §. 2.

Der Antrag auf Ertheilung der erforderlichen Genehmigung iſt bei dem Oberamt,

in deſſen Bezirk die betreffende Anlage errichtet werden ſoll, anzubringen.

Aus dem Antrag muß der vollſtändige Name, der Stand und Wohnort des Un

ternehmers erſichtlich ſein.

Demſelben ſind eine Beſchreibung, eine Situationszeichnung und der Bauplan der

Anlage in doppelter, vollſtändig übereinſtimmender Ausfertigung beizufügen.

Trifft mit dem Antrag ein Baugeſuch zuſammen, ſo iſt darüber unter Beachtung

der hiefür geltenden Vorſchriften gleichfalls von dem Oberamt zu verhandeln.

§. 3.

Aus den nach §. 2, Abſ. 3 erforderlichen Vorlagen muß hervorgehen:

a) die Größe des Grundſtücks, auf welchem die Betriebsſtätte errichtet werden ſoll,

die Bezeichnung, welche daſſelbe im Güterbuch beziehungsweiſe im Primärkataſter

führt, und der etwaige beſondere Name;

b) die gleichmäßige Bezeichnung der Grundſtücke, welche das zu a) erwähnte Grund

ſtück umgeben und die Namen der Eigenthümer;

c) die Entfernung, in welcher die zum Betrieb beſtimmten Gebäude oder Einrich

tungen von den Grenzen der benachbarten Grundſtücke und den darauf befind

lichen Gebäuden, ſowie von den nächſten öffentlichen Wegen zu liegen kommen

ſollen;

d) die Höhe und Bauart der benachbarten Gebäude, ſofern zur Betriebsſtätte Feue

rungsanlagen gehören;

e) die Lage, Ausdehnung und Bauart der Betriebsſtätte, die Beſtimmung der einzel

nen Räume und deren Einrichtung, ſoweit dieſelbe nicht beweglich iſt;
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f) der Gegenſtand der Fabrikation, ſoweit dieſe innerhalb der Betriebsſtätte erfolgt,

die ungefähre Ausdehnung, ſowie die Art und der Gang des Betriebs, bei chemi

ſchen Fabriken insbeſondere die genaue Bezeichnung des Fabrikats und des Her

gangs ſeiner Gewinnung.

§. 4.

Bei Stauanlagen für Waſſertriebwerke iſt eine Zeichnung der geſammten Stau

vorrichtungen einſchließlich der Gerinne und Waſſerräder beizubringen. Außerdem iſt

ein Nivellement erforderlich, in welchem

a) das Längenprofil des zum Betrieb beſtimmten Waſſerlaufs und des Mutterbachs,

ſowie

b) eine Anzahl von Querprofilen von beiden dargeſtellt ſein muß,

und welches ſoweit auszudehnen iſt, als die Wirkungen der anzulegenden Stauwerke

reichen. Die Profile ſind auf eine und dieſelbe Horizontale zu beziehen; die letztere iſt

an einem unverrückbaren Feſtpunkt anzuſchließen.

Es bedarf ferner der Angabe über die Höhe des gewöhnlichen, des niedrigſten und

des höchſten Waſſerſtandes und über die Waſſermengen, welche der Waſſerlauf in der

Regel führt, ſowie der Ermittelung, welche Stauwerke ober- und unterhalb der projek

tirten Anlage zunächſt derſelben ſich befinden.

In dem Situationsplane ſind die Grundſtücke, welche an den Waſſerlauf ſtoßen,

ſoweit der Rückſtau reicht, mit der Nummer, welche ſie im Primärkataſter führen, und

mit dem Namen des Eigenthümers zu bezeichnen.

§. 5.

Für die erforderlichen Zeichnungen iſt dauerhaftes, feſtes Material zu verwenden

und ein Maßſtab zu wählen, welcher eine deutliche Anſchauung gewährt; der Maßſtab

iſt ſtets auf die Zeichnungen einzutragen.

Nivellements und die dazu gehörigen Situationspläne für Stauanlagen einſchließ

lich der Zeichnungen der Gerinne und Waſſerräder (§ 4) ſind von ſolchen Technikern

anzufertigen, welche die uach der Königlichen Verordnung vom 28. November 1856

(Reg.Blatt S. 333) erforderliche Befähigung beſitzen. Sonſtige Situationszeichnungen

können auch von anderen Technikern, welche eine höhere Staatsprüfung im Baufach

(Königliche Verordnung vom 22. Auguſt 1843, §§ 10 und 15, Reg.Blatt S. 645 f.)

mit Erfolg erſtanden haben, ſowie von beeidigten Feldmeſſern angefertigt, alle übrigen
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Zeichnungen aber von den mit der Ausführung der betreffenden Anlagen betrauten Tech

nikern und Werkmeiſtern aufgenommen werden.

Beſchreibungen, Zeichnungen und Nivellements ſind von demjenigen, welcher ſie ge

fertigt hat, und von dem Unternehmer unter Angabe des Datums zu unterzeichnen.

§. 6.

Das Oberamt, bei welchem der Antrag eingereicht wird, hat, nöthigenfalls unter

Zuziehung geeigneter Sachverſtändiger, zu prüfen, ob gegen die Vollſtändigkeit der Vor

lage etwas zu erinnern iſt. Finden ſich Mängel, ſo iſt der Unternehmer zur Ergän

zung auf kürzeſtem Weg zu veranlaſſen.

§. 7.

Hierauf erfolgt ohne Rückſicht darauf, ob die betreffende Anlage ſich ſogleich als

unzuläſſig darſtellt oder nicht, die Bekanntmachung des Unternehmens durch das Ober

amt, bei welchem der Antrag eingereicht iſt. Sie muß enthalten:

a) Namen, Stand und Wohnort des Unternehmers, den Gegenſtand des Unter

nehmens und die Bezeichnung des Grundſtücks, auf welchem daſſelbe ausgeführt

werden ſoll,

b) die Aufforderung, etwaige Einwendungen binnen 14 Tagen bei der Behörde,

welche die Bekanntmachung erläßt, anzubringen;

c) die Verwarnung, daß nach Ablauf der Friſt Einwendungen in dem Verfahren

nicht mehr angebracht werden können;

d) den Hinweis, daß und wo die Beſchreibungen, Zeichnungen und Pläne zur

Einſicht aufgelegt ſind.

§. 8.

Von dem die Bekanntmachung enthaltenden Anzeigeblatt iſt ein Exemplar den

Akten beizulegen.

Soll die Anlage in der Nähe einer öffentlichen Straße, eines Waldes, oder einer

Eiſenbahn errichtet werden, ſo iſt auch der Straßenbau-Inſpektion, dem Forſtamt, oder

dem Eiſenbahnbauamt beziehungsweiſe dem Betriebsbauamt je ein Exemplar des be

treffenden Anzeigeblatts zur etwaigen Aeußerung mitzutheilen.

Weiter hat das Oberamt dafür Sorge zu tragen, daß von den Vorlagen bis zum

Ablauf der anberaumten Friſt innerhalb der Dienſtſtunden an geeigneter Stelle Ein

ſicht genommen werden kann.
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Zu §§ 18 und 19 der deutſchen Gewerbe-Ordnung.

§. 9.

Nach Ablauf des anberaumten Termins hat das Oberamt den Gemeinderath des

Orts, wo die Anlage errichtet werden ſoll, zu vernehmen, ſoweit erforderlich ſachverſtän

dige Gutachten einzuholen und Alles zu erheben, was für die Entſcheidung von Be

deutung iſt.

Mit der techniſchen Behandlung von Anträgen in Betreff der Errichtung von Stau

anlagen für Waſſertriebwerke dürfen nur ſolche Sachverſtändige betraut werden, welche

die nach der Königlichen Verordnung vom 28. November 1856 erforderliche Befähigung

beſitzen.

§. 10.

Einwendungen gegen das Unternehmen können bei dem Oberamt ſchriftlich einge

reicht oder zu Protokoll erklärt werden.

Werden ſolche vorgebracht, ſo hat das Oberamt hierüber mündliche Verhandlung

einzuleiten und hiezu ſowohl den Unternehmer als die Widerſprechenden vorzuladen. Die

Verhandlung iſt, ſoweit erforderlich, am betreffenden Ort vorzunehmen und mit Augen

ſchein zu verbinden.

Ob ſie von dem Oberamtmann beziehungsweiſe Oberamtsaktuar zu leiten, oder

aber damit der betreffende Techniker zu beauftragen ſei, hat das Oberamt nach den be

ſonderen Umſtänden des Falls zu erwägen.

Jedenfalls haben im Fall der Vornahme der Verhandlung im Ort des Unterneh

mens 2 Mitglieder der Ortsbauſchau als Urkundsperſonen anzuwohnen, und iſt das

Ergebniß in ein von dieſen, wie von den Betheiligten zu unterzeichnendes Protokollvoll

ſtändig niederzulegen.

§. 11.

Bei der Verhandlung der Sache iſt darauf Bedacht zu nehmen, die erhobenen Ein

wendungen auf gütlichem Wege zu beſeitigen. Kommt eine gütliche Einigung nicht zu

Stande, ſo ſind privatrechtliche Einwendungen, ſoweit ſie auf beſonderen privatrechtlichen

Titeln (wie Vertrag, letztwillige Verfügung) beruhen, auf den Rechtsweg zu verweiſen.

Andere Einwendungen ſind dagegen mit den Partieen unter dem Anfügen zu erörtern,

daß dadurch die Verfolgung derſelben, ſoweit ſie privatrechtlicher Natur ſind, auf dem

Rechtsweg nach Maßgabe der geſetzlichen Vorſchriften nicht ausgeſchloſſen ſei.
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Sind mehrere Widerſprechende vorhanden, welche ein gleichartiges Intereſſe haben,

ſo iſt zur Vereinfachung des Verfahrens darauf hinzuwirken, daß ſie einen gemeinſchaft

lichen Bevollmächtigten beſtellen, welcher ſie bei den weiteren Verhandlungen zu vertre

ten hat.

Liegt zur Zeit der Vornahme der Verhandlung ſchon ein techniſches Gutachten vor,

ſo iſt ſolches den Betheiligten zu eröffnen und ſind ſie zur Erklärung über den Inhalt

deſſelben zu veranlaſſen.

§. 12.

Nach geſchloſſener Verhandlung werden die Akten von dem Oberamt mit einer

Aeußerung über die Zuläßigkeit der Anlage und die etwa erhobenen Einwendungen der

Kreisregierung zur Entſcheidung vorgelegt.

§. 13.

Wenn der Unternehmer auch ein Hochbaugeſuch eingereicht hat (§ 2 Abſ. 4), ſo

hat die Kreisregierung über beide Gegenſtände zu entſcheiden. Dabei darf jedoch das

Erkenntniß über die Hochbauten dadurch, daß über den Betrieb an ſich noch nicht ent

ſchieden werden kann, nur in ſolchen Fällen aufgehalten werden, in welchen wegen des

zwiſchen beiden Gegenſtänden beſtehenden inneren Zuſammenhangs eine abgeſonderte

Erledigung ſich als unzuläßig darſtellt.

§. 14.

Wird die Anlage nach dem Antrag des Unternehmers ohne Bedingungen oder

Einſchränkungen genehmigt, ſo fertigt die Kreisregierung alsbald die Genehmigungs

Urkunde (§. 18) aus.

Wird aber die Genehmigung verſagt, oder nur unter Bedingungen oder Einſchrän

kungen ertheilt, ſo erläßt die Kreisregierung zunächſt einen Beſcheid, welcher ſowohl dem

Unternehmer, als den widerſprechenden Privatperſonen und Behörden in ſchriftlicher

Ausfertigung durch das Oberamt gegen Empfangsbeſcheinigung zuzuſtellen iſt.

Zu § 20 der deutſchen Gewerbe-Ordnung.

§. 15.

Wer von dem Recursrecht Gebrauch machen will, hat der Behörde, welche die Ent

ſcheidung der Kreisregierung eröffnet hat, innerhalb der geſetzlichen Friſt von 14 Tagen

eine ſchriftliche Ausführung ſeiner Beſchwerde zu übergeben oder zu Protokoll zu er
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klären, daß er ſich zu Begründung ſeines Recurſes lediglich auf die bisherigen Ver

handlungen berufe.

Neue Einwendungen ſind im Recursverfahren unzuläſſig.

Wird der Recurs ſchriftlich ausgeführt, ſo ſind der Beſchwerdeſchrift die zur Mit

theilung an die Gegenpartei erforderlichen weiteren Exemplare anzuſchließen.

In Ermanglung der letzteren wird die Anfertigung des Fehlenden auf Koſten des

Recurrenten angeordnet.

§. 16.

Die protokollariſche Erklärung des Recurrenten beziehungsweiſe ein Exemplar der

Recursſchrift wird von dem Oberamt der Gegenpartei zur Beantwortung binnen einer

14tägigen Friſt mit dem Bemerken zugeſtellt, daß nach Ablauf der Friſt eine Erklärung

auf die Recursausführung nicht mehr werde angenommen werden.

§. 17.

Nach Ablauf der der Gegenpartei anberaumten Friſt ſendet das Oberamt die Ver

handlungen wieder an die Kreisregierung ein, welche dieſelben mit ihrer gutächtlichen

Aeußerung dem Miniſterium des Innern zur Entſcheidung vorlegt.

Der Recursbeſcheid wird der Kreisregierung zugefertigt und ſofort in beglaubigter

Abſchrift dem Unternehmer und denjenigen Gegnern, welche an dem Recursverfahren

Theil genommen haben, durch das Oberamt zugeſtellt.

§. 18.

Sind gegen eine Anlage Einwendungen nicht erhoben und ſoll die Genehmigung

ohne weitere Bedingungen und Einſchränkungen nach dem Antrag des Unternehmers

ertheilt werden, ſo wird hierüber alsbald von der Kreisregierung eine Urkunde ausge

ſtellt (vergl. §. 14).

In allen anderen Fällen erfolgt die Ausfertigung der Genehmigungsurkunde nach

Abſchluß des Verfahrens, ſobald die Entſcheidung der Kreisregierung rechtskräftig ge

worden oder der Recursbeſcheid ergangen iſt.

In der Urkunde ſind ſämmtliche Bedingungen, unter welchen die Anlage genehmigt

worden iſt, aufzuführen und die von dem Unternehmer eingereichten, dem Verfahren zu

Grund gelegten Beſchreibungen, Zeichnungen und Pläne ausführlich zu bezeichnen, auch

in Einer Ausfertigung, ſoweit thunlich, damit zu verbinden. Auf Karten und Zeich
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nungen, welche in dieſer Art mit der Urkunde nicht verbunden werden können, iſt die

Zugehörigkeit zu derſelben vorzumerken.

Die Genehmigungsurkunde iſt in doppelter Ausfertigung mit den Verhandlungen

dem Oberamt zu überſenden, welches ſofort ein Exemplar der Urkunde nebſt Beilagen

dem Unternehmer zuſtellt. -

Vor Ertheilung der Genehmigungsurkunde iſt die Ausführung der Anlage nicht

geſtattet (vergl. übrigens § 13).

§. 19.

Nach Ausführung der Anlage hat der Inhaber bei dem Oberamt Anzeige zu

machen, welches ſofort eine techniſche Unterſuchung darüber anzuordnen hat, ob die Aus

führung dem Plane und den polizeilichen Vorſchriften gemäß erfolgt ſei.

Nach Umſtänden kann auch eine techniſche Ueberwachung im Laufe der Herſtellung

der Einrichtung angeordnet werden, wie dies bei dem Hochbauweſen eingeführt iſt.

Zu §. 21 der deutſchen Gewerbe-Ordnung.

§. 20.

Die Einführung des durch §. 21 der deutſchen Gewerbe-Ordnung vorgeſchriebenen

mündlichen und öffentlichen Verfahrens bleibt gemäß dem Reichsgeſetze vom 10. Novem

ber d. Js. betreffend die Einführung der Gewerbe-Ordnung in Württemberg §. 2 vor

erſt ausgeſetzt. -

Zu § 24 der deutſchen Gewerbe-Ordnung.

§. 21.

Die allgemeinen polizeilichen Beſtimmungen über die Anlegung von Dampfkeſſeln,

welche der Bundesrath erlaſſen hat, enthält die Bekanntmachung des Reichskanzlers vom

29. Mai 1871 (Reichsgeſetzblatt S. 122 ff.).

§. 22.

Hinſichtlich der Beſchaffenheit der zur Aufſtellung von Dampfkeſſeln beſtimmten

Räume und des Feuerwerks bleiben bis auf Weiteres auch nachfolgende Beſtimmungen

der Miniſterial-Verfügung vom 4. April 1857 (Reg.Blatt S. 15 ff.) mit den durch

anderweitige neue Vorſchriften gebotenen Aenderungen in Kraft, und zwar:

§§ 13 und 14. Inſoweit Dampfkeſſel in oder unter Räumen, in welchen ſich Men

ſchen aufzuhalten pflegen, überhaupt aufgeſtellt werden dürfen, muß der Raum, in wel

4
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Keſſel ſich befindet, eine hinlänglich große Grundfläche und Höhe beſitzen und

gehörig beleuchtet ſein, um die Vorſchriften über Bedienung und Beaufſichtigung in Aus

führung bringen zu können. Sollten mehrere gleichzeitig in Betrieb befindliche Dampf

keſſel in einem ſolchen Raum aufgeſtellt werden, ſo darf die Summe der aus Heizfläche

in Quadratmetern und aus Dampf-Ueberdruck in Atmosphären gebildeten Producte die

Zahl 20 nicht überſteigen.

§ 15. Für Dampfkeſſel von 5 Quadratmeter Heizfläche und darüber kann, wenn

ihre Entfernung von fremden Wohngebäuden, Bauplätzen und öffentlichen Wegen weni

ger als 5% Meter beträgt, die Abſcheidung von dieſen Gebäuden, Bauplätzen und We

gen durch eine mindeſtens 72 Zentimeter dicke Mauer (Schutzmauer) vorgeſchrieben werden,

welcher Mauer eine Höhe von wenigſtens 86 Zentimeter über den höchſten Dampfraum

des Keſſels und eine dem Keſſelgemäuer mindeſtens gleiche Länge zu geben iſt.

Solche Schutzmauern dürfen keinerlei Oeffnungen erhalten.

Wird indeſſen der Dampfkeſſel ſo tief in das natürliche Terrain eingeſetzt, daß der

höchſte Theil des Dampfraums vom Keſſel ſich noch 86 Zentimeter unter der Oberfläche

des Terrains befindet, ſo kann die Führung einer Schutzmauer keinesfalls verlangt werden.

§. 17. Die Aufſtellung von Dampfkeſſeln im Freien zu vorübergehenden Zwecken,

z. B. zum Betrieb eines Hoch- oder Waſſer- oder Bergbaues kann zugelaſſen werden,

wenn die zum Schutze der Nachbarſchaft im einzelnen Falle nothwendigen Vorkehrungen

getroffen werden. -

§. 19. Dampfkeſſel überhaupt dürfen unter keinen Umſtänden mit ſchweren und

eingemauerte Keſſel auch nicht mit feuerfangenden Materialien bedeckt werden.

§. 20. Die Feuerung von Dampfkeſſeln iſt in der Art anzulegen, daß der Rauch

möglichſt vollkommen verzehrt wird.

§. 21. Die Umfaſſungswandungen des Raumes, in welchem ein Keſſel aufgeſtellt

wird, ſind, inſoweit ſie weniger als 43 Zentimeter von dem Keſſelgemäuer und weniger

als 1,72 Meter in irgend einer Richtung hin von der Schüröffnung entfernt ſtehen, auf

Stockhöhe von Stein mindeſtens 15 Zentimeter dick herzuſtellen.

Oberhalb der Schüröffnung iſt Holzwerk bis auf 1,72 Meter Entfernung einſchließ

lich unzuläßig.

Der Boden darf auf die gleiche Entfernung von dem Keſſelgemäuer oder dem Keſſel

nicht aus Holz beſtehen.
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Wo indeſſen im einzelnen Falle nach den allgemeinen Bau- und feuerpolizeilichen

Vorſchriften hinſichtlich der Feuerſicherheit ſtrengere Anforderungen zu machen ſind, kom

men dieſe Vorſchriften zur Anwendung. -

§ 22. Zur Abführung des Rauchs aus feſtſtehenden Dampfkeſſeln iſt ein Kamin

von Steinen oder Eiſen herzuſtellen.

Die Weite des Kamins richtet ſich nach der Stärke der Feuerung, darf jedoch nicht

geringer ſein, als die für gewöhnliche Kamine beſtehenden Vorſchriften feſtſetzen.

Die Höhe des Kamins iſt unter Berückſichtigung der benachbarten Gebäude im

einzelnen Falle zu beſtimmen.

Beträgt die Entfernung der benachbarten Gebäude, vom Kamine zum Dachfirſt ge

meſſen, nicht mehr als 17,25 Meter, ſo muß jedenfalls die Ausmündung des Kamins

den Dachfirſt des höchſten benachbarten Gebäudes um mindeſtens 1,5 Meter überragen.

Nöthigenfalls kann auch bei größerer Entfernung der Nachbargebäude dieſe Vorſchrift

ertheilt oder überhaupt größere Höhe beſtimmt werden.

Auch kann ſchon bei der erſten Anlage des Kamins vorgeſchrieben werden, daß die

Fundamente und das Gemäuer in der Art angelegt werden, daß eine Erhöhung des

Kamins noch ſpäter ausgeführt werden kann, wenn und ſobald es von der zuſtändigen

Polizeiſtelle angeordnet wird.

Eiſerne Kamine ſind innerhalb des Gebäudes oder in der Nähe brennbarer Gegen

ſtände mit einem mindeſtens 10 Zentimeter dicken Steingemäuer zu umgeben, welches

durch eine Luftſchichte von nicht weniger als 6 Zentimeter von der Wand des eiſernen

Kamins getrennt iſt.

In allen Fällen muß alles Holzwerk oder was ſonſt brennbar iſt, mindeſtens 30

Zentimeter von der äußeren Seite des Kamins entfernt ſein, außerdem nöthigenfalls

durch Stein- oder Blechbekleidung geſichert werden.

§. 23. Erſcheint die Herſtellung eines feſtſtehenden Dampfkeſſels in der von dem

Unternehmer beantragten Weiſe mit Gefahren verbunden, welchen nur durch beſondere

in gegenwärtiger Verfügung nicht vorgeſehene Maßregeln vorgebeugt werden kann, ſo

iſt die Anlage von beſondern die Gefahrloſigkeit verbürgenden Bedingungen abhängig

zu machen.
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§. 23.

Bezüglich der Aufſtellung von beweglichen Dampfkeſſeln für vorübergehende Zwecke

gelten folgende weitere Beſtimmungen:

1) Bei Benützung von Lokomobilen ſind in allen Fällen die geeigneten Vorkehrun

gen zu thunlichſter Verhütung von Feuersgefahr zu treffen, insbeſondere iſt ausreichen

des Waſſer in Bereitſchaft zu halten, um einen entſtehenden Brand ſofort löſchen zu können.

2) In Scheuern, Ställen oder ſonſtigen Gebäuden, in welchen leicht entzündliche

Gegenſtände gelagert ſind, dürfen Lokomobile nicht in Betrieb genommen und nach Been

digung des Gebrauchs vor eingetretener Verkühlung nicht aufbewahrt werden.

3) Im Freien iſt die Aufſtellung und Benützung von Lokomobilen nur dann zu

läſſig, wenn ſie mit einem zweckentſprechenden Funkenfänger verſehen ſind und der Ort

der Aufſtellung von Gebäuden wenigſtens 6 Meter und von leicht entzündlichen Gegen

ſtänden, Waldungen oder öffentlichen Straßen und Wegen ſoweit entfernt iſt, daß eine

Gefahr für die Nachbarſchaft nicht zu befürchten iſt.

4) Den Ortspolizeibehörden liegt ob, über die gehörige Einhaltung dieſer Beſtimm

ungen zu wachen, und nach Umſtänden die zur Vermeidung von Gefahr etwa weiter er

forderlichen Anordnungen zu treffen.

§. 24.

Zu den in § 18 der allgemeinen Beſtimmungen vom 29. Mai 1871 bezeichneten

Keſſelconſtruktionen iſt die in § 24 der deutſchen Gewerbe-Ordnung vorgeſchriebene Ge

nehmigung nicht erforderlich. Ihre Anlage und ihr Betrieb iſt ohne Weiteres unter

Beachtung der allgemeinen geſundheits-, bau- und feuerpolizeilichen Vorſchriften geſtattet.

Der Oberfeuerſchauer hat dieſelben bei ſeinen ordentlichen Umgängen zu unterſuchen

und von jeder Gefahr dem Oberamt zu geeigneter Verfügung Anzeige zu machen.

§. 25.

Zur Ertheilung der erforderlichen Genehmigung von Dampfkeſſelanlagen ſind künf

tig in erſter Inſtanz die Kreisregierungen und in zweiter Inſtanz das Miniſterium des

Innern zuſtändig.

§. 26.

Das Geſuch um Ertheilung der Genehmigung iſt bei dem Oberamt anzubringen,

in deſſen Bezirk ein feſtſtehender Dampfkeſſel angelegt, oder ein beweglicher Keſſel zur

vorübergehenden Verwendung an verſchiedenen Orten fertig geſtellt werden ſoll.
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Aus dem Geſuch muß der vollſtändige Name, der Stand und Wohnort des Un

ternehmers erſichtlich ſein. Demſelben ſind eine Beſchreibung und eine Zeichnung des

Keſſels in einfachen Linien, außerdem, wenn die Anlage eines feſtſtehenden Dampf

keſſels beabſichtigt wird, eine Situationszeichnung und ein Bauriß in doppelter, voll

ſtändig übereinſtimmender Ausfertigung beizufügen.

§. 27.

In der Beſchreibung ſind anzugeben:

die Dimenſionen und Heizfläche des Keſſels;

die Stärke und Gattung des Materials und die Art der Zuſammenſetzung;

die Dimenſionen der Sicherheits-Ventile und deren Belaſtung in Atmosphären;

die Einrichtung der Waſſerſtandszeiger, des Manometers, der Speiſevorrichtun

gen und der Feuerung;

die Beſtimmung des Keſſels, und wenn derſelbe zum Betrieb einer Dampf

maſchine beſtimmt iſt, deren Kraft und Art;

das Brennmaterial, mit welchem geheizt werden ſoll und der Verfertiger des

Keſſels.

Aus der Keſſelzeichnung muß die Größe der vom Feuer berührten Fläche zu

berechnen und die Höhe des niedrigſt zuläſſigen Waſſerſtandes über den Feuerzügen zu

erſehen ſein.

Die Situationszeichnung hat den Ort der Aufſtellung des Keſſels und die

an denſelben ſtoßenden Gebäude und Grundſtücke, ſowie die benachbarten Wege mit

den Eigenthumsgrenzen und den Namen der Eigenthümer zu umfaſſen.

Aus dem Bauriß muß ſich der Standpunkt der Maſchine und des Keſſels nebſt

den in der unmittelbaren Umgebung befindlichen inneren Räumen, der Standpunkt,

die Weite und die Höhe des Kamins, ſowie die Lage der Feuer- und Rauchröhren gegen

die benachbarten Gebäude und Grundſtücke deutlich ergeben. Den Umſtänden nach kann

ein einfacher Grundriß und eine Längenanſicht oder ein Durchſchnitt genügen.

Die Zeichnungen müſſen den unter Ziff. 6 aufgeſtellten Anforderungen entſprechen.

§. 28.

Von dem Oberamt iſt, erforderlichen Falls nach vorgängiger Ergänzung etwaiger

Mängel, ein Exemplar der Vorlagen dem für die Begutachtung der Dampfkeſſelanlagen
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von dem Miniſterium des Innern beſtellten Sachverſtändigen zur Prüfung und Be

gutachtung des Plans zuzuſtellen. -

Wird die Aufſtellung eines Dampfkeſſels an einem beſtimmten Ort für einen länger -

dauernden, beziehungsweiſe bleibenden Zweck beabſichtigt, ſo hat der Sachverſtändige,

wenn er es nothwendig findet, gemeinſchaftlich mit der betreffenden Ortsbauſchau an Ort

und Stelle Augenſchein einzunehmen und ſodann die Akten mit ſeiner eigenen Aeuße

rung und der der Ortsbauſchau wieder dem Oberamt zu übergeben.

Findet er dagegen eigene Einſichtnahme nicht nothwendig, ſo hat er die Akten unter

Anſchluß ſeiner Aeußerung der betreffenden Ortsbauſchau zuzuſtellen, welche ſofort den

erforderlichen Augenſchein vornimmt und hierauf die Akten mit ihrem Gutachten dem

Oberamt vorlegt.

Zu dem Augenſchein ſind neben dem Unternehmer auch diejenigen Perſonen, welche

etwa Einwendungen vorgebracht haben, beizuziehen. Die Bauſchau hat ſich angelegen

ſein zu laſſen, die vorgebrachten Einwendungen auf gütlichem Wege zu erledigen.

Kommt aber eine Uebereinkunft nicht zu Stande, ſo ſind wenigſtens diejenigen Einwen

dungen, welche nicht auf beſonderen privatrechtlichen Titeln beruhen, vollſtändig zum

Protokoll zu erörtern.

§. 29.

Außerdem hat das Oberamt unverweilt die ihm etwa in techniſcher oder polizeilicher

Hinſicht weiter nothwendig ſcheinenden Aufklärungen und Ergänzungen vorzunehmen

und ſodann die Verhandlungen der Kreisregierung zur Entſcheidung vorzulegen.

§. 30.

Bezüglich der Eröffnung der ergangenen Entſchließungen und des ſonſtigen Verfah

rens gelten die Beſtimmungen in §§ 14, 15, 16, 17 und 18 mit der Maßgabe, daß die

Genehmigungsurkunde dem Oberamt in 3facher Ausfertigung zuzuſtellen und ſofort

von demſelben ein Exemplar der Urkunde mit dazu gehörigen Vorlagen dem Unterneh

mer und ein weiteres Exemplar mit den Keſſelzeichnungen dem betreffenden Sachver

ſtändigen zu übergeben iſt.

§ 31.

Die nach §§. 11–13 der allgemeinen Vorſchriften vom 29. Mai 1871 erforderliche

Waſſerdruckprobe kann ſowohl in der Werkſtätte, in welcher der Keſſel angefertigt wor
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den iſt, als da, wo er angewendet werden ſoll, vorgenommen werden. Zur Ausführung

derſelben iſt jeder der vom Miniſterium des Innern beſtellten Sachverſtändigen er

mächtigt.

Bei im Ausland gefertigten Keſſeln muß auch, wenn dieſelben am Fabrikationsort

ſchon probirt worden ſind, gleichwohl noch am Orte der Aufſtellung die vorſchriftsmä

ßige Probe vorgenommen werden. Dampfkeſſel dagegen, welche bereits in einem anderen

Staate des deutſchen Reichs, wo die deutſche Gewerbe-Ordnung in Geltung ſteht, nach

den allgemeinen polizeilichen Beſtimmungen vom 29. Mai d. J. geprüft ſind, unter

liegen einer anderweitigen Druckprobe nur dann, wenn ſie durch den Transport oder

andere ſonſtige Veranlaſſung Beſchädigungen erlitten haben, welche die Wiederholung

der Probe geboten erſcheinen laſſen.

Im Uebrigen gelten für die Waſſerdruckprobe auch künftig noch folgende Beſtim

mungen der Inſtruktion vom 30. Januar 1858 (Reg.Blatt S. 9 f.)

§ 12. Sache des Eigenthümers oder Verfertigers des Keſſels iſt es, ſich vor Ein

treffen des Sachverſtändigen durch vorläufige Vornahme der Waſſerdruck-Probe davon zu

überzeugen, daß die an dem Keſſel befindlichen Röhren, Flantſchen, Verſchlüſſe von Oeff

nungen 2c. gehörig dicht ſind.

Bei Beginn der Probe ſind die Wandſtärken und Hauptdimenſionen des Keſſels

nachzumeſſen. Beſondere Aufmerkſamkeit iſt bei Beſtimmung der Formveränderungen

auf ebene Flächen und auf innere Röhren zu richten. Bei Röhren, welche zur inneren

Heizung dienen, insbeſondere bei denjenigen für innere Feuerung iſt zu unterſuchen, ob

ſie nicht erheblich von der cylindriſchen Form abweichen, in welchem Falle auf ihr Ver

halten bei der Druckprobe eine beſondere Aufmerkſamkeit zu verwenden und bei eintreten

den Formveränderungen auf Verſtärkung zu dringen iſt.

In Beziehung auf die Beſchaffenheit der Bleche kommt es hauptſächlich darauf an,

daß ſich an denſelben keine durch Biegen oder Lochen entſtandene Riſſe zeigen, welche

immer auf ein ſprödes Material hinweiſen.

Dieſe Riſſe gehen meiſtens nur bis auf eine gewiſſe Tiefe, geben deßhalb keine Veran

laſſung zum Rinnen, wenn der Keſſel probirt wird, und müſſen alſo durch andere An

zeigen aufgeſucht werden. Es kann vorkommen, daß es verſucht wird, ſie durch Zu

klopfen, oder durch den Anſtrich, durch Kitt und dergl. unſichtbar zu machen, weſhalb

eine ſehr genaue Beſichtigung, beſonders bei angeſtrichenen Keſſeln, nothwendig iſt.
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Wird der Keſſel in der Verfertigungs-Werkſtätte probirt, ſo ſoll der Anſtrich erſt nach

Vornahme der Probe erfolgen. : Minder ſchädlich als die oben erwähnten Riſſe ſind

ſchieferige Stellen, welche in der Regel nur bei Blechen von ſehr faſeriger Textur vor

kommen.

Haben ſich bei der Waſſerdruck-Probe Defecte gefunden, ſo müſſen ſolche entfernt

werden und es tritt eine wiederholte Probe nach Maßgabe der gegebenen Vorſchriften ein.

Nach vorſchriftsmäßig beſtandener Waſſerdruck-Probe iſt der Keſſel zu ſtempeln.

Ueber das ganze Verfahren iſt ein Protokoll aufzunehmen, in welchem alle Einzeln

heiten, beſonders die in Betracht gekommenen Maße und Gewichte anzugeben und die

Stellen genau zu bezeichnen ſind, an welchen der Keſſel und ſeine Sieder, Vorwärmer 2c.

geſtempelt wurden.

§ 32.

Bevor der Dampfkeſſel in Betrieb genommen wird, muß durch den von dem Mini

ſterium des Innern hiemit beauftragten Sachverſtändigen nochmals eine Unterſuchung

vorgenommen und ermittelt werden, ob die Anlage in jeder Beziehung den Beſtimmungen

der ertheilten Genehmigung entſpricht.

Der Dampfkeſſel darf erſt dann in Betrieb geſetzt werden, wenn der betreffende

Sachverſtändige hiezu die Erlaubniß ertheilt.

§ 33.

Bei Vornahme der nach § 32 erforderlichen weiteren Unterſuchung hat der betref

fende Sachverſtändige auch künftig nachfolgende Beſtimmungen der Inſtruktion vom

30. Januar 1858 mit den durch anderweitige neuere Vorſchriften gebotenen Modifikationen

zu beachten.

§. 5. Auf zuverläſſige Speiſevorrichtungen von hinreichender Lieferungsfähigkeit iſt

das größte Gewicht zu legen.

Die gehörige Thätigkeit derſelben ſoll leicht controlirt werden können. Sie ſollen

ihre Bewegung von einem Motor erhalten, auf welchen jeden Augenblick mit Zuverläſ

ſigkeit gerechnet werden kann. In dieſer Beziehung ſind die ſogenannten Dampfpumpen

beſonders zu empfehlen. Die Ventile der Pumpen ſollen leicht und jederzeit zugänglich ſein.

Saugröhren, Ventilgehäuſe und Cylinder der Pumpen müſſen vollkommen luftdicht

und die Ventile gut eingeſchliffen und ſo angeordnet ſein, daß ſie nicht leicht in Unord

nung gerathen. -
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Liegt das Saugventil bedeutend höher als der Waſſerſpiegel im Waſſerreſervoir,

ſo iſt an dem unteren Ende der Saugröhre ein zweites Saugventil anzubringen.

Wo heiße Speiſewaſſer verwendet werden, ſollen die Pumpen nicht erheblich höher

liegen, als der Waſſerſpiegel im Reſervoir, weil ſie wegen der leichten Verdampfbarkeit

des heißen Waſſers nur in dieſer Lage zuverläſſig wirken.

§§ 6 und 7. Die Sicherheitsventile müſſen gehörig empfindlich und in ihren An

gaben zuverläſſig ſein.

Die Leitungen an den Sicherheitsventilen, Hebeln und Gewichten müſſen von der

Art ſein, daß ſich dieſelben nirgends klemmen oder überhaupt ihrer Hebung kein anderer

Widerſtand als derjenige ihres eigenen Gewichtes entgegentritt.

Die Ausſtrömungs-Oeffnung der Sicherheitsventile ſoll durch die Leitungen und

Stege derſelben nicht erheblich vermindert werden. Die Auflage der Ventile ſoll ſo an

geordnet ſein, und in ſolchem Zuſtande erhalten werden, daß bei der geringſten Hebung

des Ventils ſchon ein ungehinderter Dampfaustritt erfolgt.

Wenn ein Sicherheitsventil in Folge mangelhaften Zuſtandes zu frühzeitig abbläst,

ſo darf niemals die Belaſtung des Ventils vergrößert, ſondern nur durch Reinigen und

Einſchleifen des Ventils oder durch anderweitige Nachhülfe, welche keine Aenderung der

Belaſtung zur Folge hat, dieſem Uebelſtande abgeholfen werden.

Größere Belaſtungsgewichte können aus einzelnen Stücken beſtehen, deren jedes als

dann beſonders zu ſtempeln iſt. Unverhältnißmäßig große Belaſtungsgewichte ſind durch

Anwendung von Hebeln zu vermeiden. -

§. 9. Im Allgemeinen iſt an die Waſſerſtands-Apparate die Anforderung zu ſtellen,

daß ſie den Waſſerſtand im Keſſel zuverläſſig anzeigen und nicht leicht in Unordnung

gerathen. Insbeſondere iſt darauf zu ſehen, daß die Röhren des Probehahnen und des

Waſſerſtandsglaſes ſo conſtruirt und ſo weit ſind, daß ſie ſich nicht allzuleicht verſtopfen

und daß man dieſelben, wenn ſie ſich verſtopfen ſollten, auch während des Betriebs des

Keſſels durch Durchſtoßen eines Drahtes reinigen kann.

Schwimmvorrichtungen ſollen ſo angeordnet ſein, daß die Stopfbüchſenreibung die

Empfindlichkeit des Apparats nicht zu ſehr beeinträchtigt und ein Klemmen in der Stopf

büchſe möglichſt vermieden wird.

§. 10. Der Dampf darf dem Manometer nur unmittelbar aus dem Keſſel und

nicht aus den Dampfableitungsröhren zugeführt werden,

5
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Die Bewegung des Zeigers des Manometers ſoll genau mit der ſtetigen Zu- und

Abnahme der Dampfſpannung übereinſtimmen, die Scala, auf welcher der höchſterlaubte

Ueberdruck deutlich und beſonders in die Augen fallend zu bezeichnen iſt, richtig einge

theilt, dauerhaft, deutlich und an einem gehörig erhellten Platz angebracht ſein.

Das Manometer ſoll ſo beſchaffen und der erforderliche Abſperrhahnen ſoll ſo durch

bohrt ſein, daß man auch während des Betriebs des Keſſels den Dampfdruck auf das

Manometer beſeitigen und ſich überzeugen kann, ob der Zeiger des Manometers noch auf

den Nullpunkt der Scala zurückgeht.

§. 27. Bei der Unterſuchung vor Benützung der Dampfkeſſel-Anlage iſt zu ermit

teln, ob bei der endlichen Herſtellung des Dampfkeſſels und ſeiner Zubehörden allen

Vorſchriften vollſtändig genügt worden iſt, und ob zur Beſorgung des Keſſels erfahrene

und zuverläſſige Leute angeſtellt ſind.

Es iſt zuerſt zu unterſuchen, ob der höchſte Punkt der Heizkanäle innerhalb oder

außerhalb des Keſſels in dem vorgeſchriebenen Abſtand unterhalb des zuläſſig niederſten

Waſſerſtandes liegt, ob die Anordnung, die Belaſtung der Sicherheitsventile den geſetz

lichen Anforderungen entſpricht, ob dieſelben gehörig eingeſchliffen ſind und ſich nirgends

klemmen und ob der Zeiger des Manometers auf den Nullpunkt der Scala zurückgeht,

wenn der Dampfdruck beſeitigt iſt.

Hebel und Belaſtungsgewichte der Sicherheitsventile ſind zu ſtempeln, wenn dieß

nicht ſchon bei der Waſſerdruckprobe während der Regulirung der Belaſtung der Sicher

heitsventile geſchehen iſt.

Hierauf iſt die Dampfſpannung ſoweit zu treiben, daß die Sicherheitsventile abblaſen

und ſich vollſtändig in der Schwebe befinden, und während deſſen die Wirkſamkeit, rich

tige Angabe, ſolide und zweckmäßige Conſtruktion, gehörige Zuverläſſigkeit und Leiſtung

der Sicherheitsventile, Manometer, Waſſerſtandsapparate und Speiſevorrichtungen zu

prüfen. Auch iſt zu unterſuchen, ob ſich nirgends eine Undichtheit des Keſſels zeigt.

Während der ganzen Unterſuchung muß man zu ermitteln bedacht ſein, ob der Hei

zer oder Wärter des Keſſels für die Erfüllung ſeiner Obliegenheiten genügend unter

richtet und qualificirt iſt, und denſelben auf die Wichtigkeit ſeiner einzelnen Functionen

und die Folgen, welche aus einer Vernachläſſigung derſelben entſtehen könnten, aufmerk

ſam zu machen.

Auch bei dieſer Unterſuchung muß in gleicher Weiſe, wie bei der Waſſerdruck-Probe
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ein detaillirtes Protokoll aufgenommen werden. Ergeben ſich bei dieſer Unterſuchung

Mängel von ſolcher Art, daß die einſtweilige Benützung mit keiner beſonderen Gefahr

verbunden iſt, ſo kann der Sachverſtändige nach Ermeſſen die einſtweilige Benützung des

Keſſels unter der Bedingung geſtatten, daß die vorhandenen Mängel innerhalb einer

beſtimmten Friſt beſeitigt ſein müſſen.

Von der ertheilten Erlaubniß, den Keſſel in Betrieb zu ſetzen, hat der Sachverſtän

dige das betreffende Oberamt zu benachrichtigen. -

§. 34.

Die Koſten der Dampfkeſſelunterſuchungen (§§ 31–33) hat, ebenſo wie die Koſten

des ſonſtigen Verfahrens der Unternehmer zu tragen, ſoweit nicht ein Dritter aus einem

beſonderen Rechtsgrunde dazu für verpflichtet zu erkennen iſt. -

Der Unternehmer hat auch die zu den Unterſuchungen erforderliche Druckpumpe

nebſt Zuleitungsröhren und ſonſtigen Requiſiten, ſowie das nöthige Waſſer herbeizu

ſchaffen.

Die Sachverſtändigen liquidiren ihre regulativmäßigen Gebühren und Reiſekoſten

dem betreffenden Oberamt, welches dieſelben von den zu ihrer Entrichtung Verpflichteten

einzuziehen und dem Sachverſtändigen portofrei zuzuſtellen hat.

§ 35. -

Hinſichtlich des Betriebs der Dampfkeſſel und der regelmäßig wiederkehrenden Vi

ſitation derſelben, ſowie bezüglich der Gebühren der Sachverſtändigen bleiben neben den

beſtehenden allgemeinen polizeilichen Vorſchriften bis auf Weiteres namentlich auch nach

folgende Beſtimmungen der Miniſterial- Verfügungen vom 4. April 1857 und vom

7. November 1863 (Reg.Blatt S. 209) und der Inſtruktion vom 30. Januar 1858 mit

den durch anderweitige neuere Vorſchriften gebotenen Aenderungen in Kraft, und zwar:

§. 29 der Miniſterial-Verfügung vom 4. April 1857.

Es iſt Pflicht des Eigenthümers oder Inhabers von Dampfkeſſeln, für einen

ordnungsmäßigen Betrieb, insbeſondere für die fortwährende Tauglichkeit des Keſſels

und ſeiner Zubehörden, für den gehörigen Waſſerſtand und für die Einhaltung der

Beſtimmungen über die Belaſtung der Sicherheits-Ventile, für die rechtzeitige Reinigung

des Keſſels u. dergl. ſowie dafür zu ſorgen, daß nur erfahrene und zuverläſſige Leute

zur Beſorgung des Keſſels verwendet werden.

§ 30 a. a. O. und Miniſterialverfügung vom 7. November 1863,



368

Von den Koſten der ordentlichen Viſitationen werden den Sachverſtändigen die regu

lativmäßigen Diäten und Reiſe-Koſten aus der Staatskaſſe vergütet. Die denſelben zu

kommenden Gebühren haben dagegen die Keſſelbeſitzer zu bezahlen.

Bei ausnahmsweiſen Beſichtigungen iſt über die Frage, wer die Koſten zu tragen

habe, von der zuſtändigen Behörde nach Beſchaffenheit des einzelnen Falls zu erkennen.

Die betreffenden Sachverſtändigen haben alljährlich die Rechnungen über die auf

die Staatskaſſe zu übernehmenden Vergütungen für ihre diesfälligen Reiſen, ſoweit dieſe

nicht mit Amtsreiſen verbunden werden können, dem Miniſterium vorzulegen.

Bezüglich der Liquidation und des Einzugs der übrigen Gebühren der Sachverſtän

digen gelten die Beſtimmungen von §. 34, Abſ. 3.

§ 31 der Miniſterial-Verfügung vom 4. April 1857.

Wenn der mit der Beaufſichtigung der Dampfkeſſel beauftragte Sachverſtändige den

Fortbetrieb eines Dampfkeſſels gefährlich finden ſollte, ſo hat er hievon dem Ober

amte Anzeige zu machen, welches hierüber an die Kreisregierung zu berichten hat. In

dringenden Fällen hat das Oberamt die Benützung des Keſſels bis auf weitere Verfügung

der Kreisregierung einzuſtellen. § 32 a. a. O.

Im Fall einer eintretenden Exploſion hat der Eigenthümer des Dampfkeſſels ſogleich

Anzeige davon an die Ortspolizeibehörde, die letztere aber an das Oberamt zu machen.

Soweit nicht die Fürſorge für Verwundete oder der Zweck der Verhütung weiteren Un

glücks etwas zu thun gebietet, muß Alles in demſelben Zuſtande und in derſelben Lage

belaſſen werden, wie es ſich in Folge der Exploſion befindet, bis der Bezirkspolizeibe

amte erſchienen iſt.

Uebrigens hat ſich der Bezirkspolizeibeamte ſo ſchnell als möglich an Ort und Stelle

zu begeben, von dem Sachverhalt Einſicht zu nehmen und über den Erfund, ſowie über

alle von dem Eigenthümer, deſſen Arbeitern und anderen Perſonen zu bekommenden No

tizen ein Protokoll aufzunehmen und nach geſchloſſener Unterſuchung an die Kreisregie

rung Vortrag zu erſtatten. Der aufgeſtellte Sachverſtändige iſt wo immer möglich hiezu

beizuziehen, jedenfalls aber demſelben unverweilt Nachricht zu geben.

§. 30 der Inſtruktion vom 30. Januar 1858.

Bei den ordentlichen und außerordentlichen Viſitationen iſt das Augenmerk haupt

ſächlich auf diejenigen Anforderungen zu richten, welche in § 29 der Miniſterial-Ver

fügung vom 4. April 1857 und § 12 der allgemeinen Vorſchriften vom 29. Mai d. J.
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hervorgehoben ſind, und es iſt im Weſentlichen das Gleiche zu beobachten, was für die

Unterſuchung vor Benützung des Keſſels vorgeſchrieben iſt.

Der Eigenthümer und der Heizer des Keſſels und erforderlichen Falls auch die Ar

beiter ſind darüber zu vernehmen, ob die Keſſel von Zeit zu Zeit gehörig gereinigt wer

den, und ob ſich an dem Keſſel und deſſen Apparaten keine Erſcheinungen und Mängel

zeigen, welche gefährliche Folgen befürchten laſſen. Ergeben ſich bei der Viſitation An

ſtände und verſäumt der Eigenthümer des Keſſels, der Aufforderung des Sachverſtändigen

zu Beſeitigung derſelben rechtzeitig nachzukommen, ſo hat der Sachverſtändige dem be

treffenden Oberamte Behufs des weiteren Verfahrens Anzeige zu erſtatten; ſind aber die

Anſtände von ſolcher Bedeutung, daß ſie den Fortbetrieb des Keſſels gefährlich erſcheinen

laſſen, ſo iſt ohne allen Verzug dem Oberamt hievon Mittheilung zu machen und dabei

insbeſondere ein Urtheil darüber zu geben, ob Gefahr auf dem Verzug und daher eine

proviſoriſche Verfügung des Oberamts geboten oder ob es zuläſſig iſt, die Entſchließung

der Kreisregierung abzuwarten. Sollten ſich nach den Wahrnehmungen des Sachver

ſtändigen beſondere Gründe ergeben, welche die gewöhnliche Controle des Betriebs eines

Dampfkeſſels durch den Sachverſtändigen als unzureichend erſcheinen laſſen, ſo hat der

Sachverſtändige wegen einer beſtändigeren und ſtrengeren Aufſicht die geeigneten Anträge

an das Oberamt zu ſtellen, und das Oberamt hat die erforderlichen Anordnungen unter

der Mitwirkung des Sachverſtändigen, ſoweit dieſelbe nöthig iſt, zu treffen und im An

ſtandsfalle die Entſchließung der K. Kreisregierung einzuholen.

Ueber alle amtlichen Verrichtungen hat der Sachverſtändige Protokolle zu führen,

welche alles Weſentliche zu enthalten haben und mit den übrigen ihm in Dampfkeſſel

angelegenheiten zukommenden Aktenſtücken in chronologiſcher Ordnung, je die auf eine

Dampfkeſſel-Anlage bezüglichen Aktenſtücke zuſammengeordnet, wohl zu verwahren ſind.

Ueberdies hat jeder Sachverſtändige über die unter ſeiner Aufſicht ſtehenden Dampf

keſſel ein Verzeichniß anzulegen und fortzuführrn, welches folgende Rubriken zu ent

halten hat:

1) Ort der Aufſtellung,

2) Namen des Beſitzers,

3) Ob der Dampferzeuger eine Dampfmaſchine in Bewegung zu ſetzen hat oder nicht,

4) Arbeitszweck des Keſſels beziehungsweiſe der Maſchine,
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5) Conſtruktion des Keſſels und der Maſchine nach allgemein üblicher Benennung,

z. B. cylindriſcher Keſſel, Cylinderkeſſel mit Siederöhren, Heizung von unten

nach oben oder umgekehrt, Keſſel mit innerer Heizung u. ſ. w., ſodann Hoch

und Niederdruckmaſchine, Expanſions-, Condenſations-, ſtehende, liegende, Balan

cir-, Locomobile 2c. 2c. Maſchine,

6) Name und Wohnort des Lieferanten,

7) Maximum des Dampf-Ueberdrucks,

8) Angabe der Pferdekräfte bei den Dampfmaſchinen, des Gewichts, des Materials

und der Heizfläche des Keſſels,

9) Zeit der Aufſtellung.

Auf den 1. Januar iſt an das Miniſterium jedesmal eine Zuſammenſtellung der

vorgekommenen Veränderungen vorzulegen.

Zugleich iſt anzuzeigen, ob die ordentlichen Viſitationen vollzogen ſind, und wenn

nicht, warum ſie unterlaſſen wurden, welche außerordentliche Viſitationen vorgekommen

ſind und ob und welche ungewöhnliche Erſcheinungen in Abſicht auf den Betrieb der

Dampfkeſſel beobachtet wurden.

Die Sachverſtändigen haben für ihre Verrichtungen anzuſprechen:

I. Gebühren und zwar:

1) für die Begutachtung einer Dampfkeſſel-Anlage einſchließlich des Augen

ſcheins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 fl.

ohne Augenſchein . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 fl.

2) für die Waſſerdruckprobe per Keſſel . . . . . . . . . . . . 3 fl.

3) für die Heizprobe per Keſſel . . . . . . . . . . . . . . 3 fl.

4) für jede Viſitation per Keſſel . . . . . . . . . . . . . 3 f.

Sind mehrere Keſſel in einem Lokal, ſo hat der Sachverſtändige für den erſten

Keſſel 3 fl. Gebühren, für jeden weiteren aber je nur 1 fl. für die Viſitation anzu

ſprechen.

II. Neben den Gebühren bei Reiſen über eine Wegſtunde Entfernung:

1) Reiſekoſten beſtehend in der einfachen Eilwagen- oder Poſtomnibus- beziehungs

weiſe Eiſenbahnfahrtaxe II. Klaſſe, und wo dieſe Reiſegelegenheiten fehlen oder

nicht benützt werden können, in einer Entſchädigung von 48 kr. auf die Weg

ſtunde.
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2) Diäten auf 1 Tag –: - 4 fl. – Bei einem Tage iſt ein Zeitaufwand von

8 Stunden einem vollen, ein Zeitaufwand von weniger als 8, aber doch minde

ſtens 4 Stunden, einem halben und ein Zeitaufwand von weniger als 4 Stun

den einem Viertelstag gleich zu achten. Dauert das auswärtige Geſchäft mehr

als einen Tag, ſo darf für die ganze Zeit der Abweſenheit nur je auf 24 Stun

den die volle Tagesdiät und für einzelne weitere Stunden nur der – obigen

Beſtimmungen entſprechende Theil derſelben berechnet werden.

Werden bei einer Reiſe verſchiedene Geſchäfte beſorgt, ſo iſt der Betrag der Diäten

und Reiſekoſten nach Verhältniß des Zeitaufwandes, den die verſchiedenen Geſchäfte er

fordert haben, unter die Betheiligten zu vertheilen.

Zu §. 25 der deutſchen Gewerbe-Ordnung.

§. 36.

Die Beſtimmungen in §§. 1–34 finden auch dann Anwendung, wenn nach § 25

der deutſchen Gewerbe - Ordnung zur Aenderung einer Anlage Genehmigung noth

wendig iſt.

Zu §§. 27 und 28 der deutſchen Gewerbe-Ordnung.

§. 37.

Die höheren Verwaltungsbehörden im Sinne der §§ 27 und 28 der deutſchen

Gewerbe-Ordnung ſind die Kreisregierungen.

§. 38.

Vorſtehende Beſtimmungen treten mit dem 1. Januar 1872 in Wirkſamkeit.

Von dem gleichen Tage an treten die Miniſterial-Verfügungen vom 4. April 1857

(Reg.Blatt S. 12 ff.), vom 30. Januar 1858 (Reg.Blatt S. 5. ff.), vom 14. März

1859 (Reg.Blatt S. 51), vom 9. April 1863 (Reg.Blatt S. 12) und vom 7. Novem

ber 1863 (Reg Blatt S. 209) außer Wirkung. "

Stuttgart, den 14. Dezember 1871.

Scheurlen.
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c) Verfügung, betreffend die Anlegung und Veränderung von Waſſerwerken ohne Stauanlage.

Nachdem durch die Verfügung vom Heutigen in Betreff der Errichtung und des

Betriebs von Anlagen, welche einer beſondern Genehmigung bedürfen, das Verfahren bei

Genehmigung von Stau-Anlagen für Waſſertriebwerke geregelt und die Miniſterial-Ver

fügung vom 9. April 1863, betreffend die Errichtung von Waſſerwerken und läſtigen

gewerblichen Anlagen außer Wirkung geſetzt worden iſt, iſt es nothwendig geworden,

noch über das Verfahren bei der Genehmigung von ſolchen Waſſerwerks-Anlagen, bei

welchen es ſich nicht um eine Stau-Anlage handelt, Vorſchriften zu ertheilen und wird

daher Nachſtehendes angeordnet:

Einziger Paragraph.

Das durch die Verfügung vom Heutigen, betreffend die Errichtung und den Betrieb

von Anlagen, welche einer beſondern Genehmigung bedürfen, in den §§ 1 bis 19 vor

geſchriebene Verfahren iſt auch bei der Anlegung und der Veränderung von Waſſerwerken

dann in Anwendung zu bringen, wenn es ſich nicht zugleich um eine Stauanlage handelt.

Im Uebrigen bleiben die für ſolche Waſſerwerks-Anlagen beſtehenden landesgeſetz

lichen Vorſchriften in Kraft.

Stuttgart, den 14. Dezember 1871.

Scheurlen.

tA/a AAA-WM-Q.«AQ/Q-t,«YO HKMY

Gedruckt bei G. H aſſ e l br in k.

In

le

I

Z



373

N eg i e r u n gs - Blatt

für das

Königreich Württemberg.

Ausgegeben Stuttga rt Mittwoch den 27. Dezember 1871.

s Inhalt.

Königliche Dekrete. Geſetz, betreffend die Forterhebung der Steuern.

Verfügungen der Departements.Ä betreffend die Kontrolegebühr der Müller für das

auf öffentlichen Mühlen zur Schrotung kommende Malz. – Bekanntmachung, betreffend die Aus

gabe von weiterem Staatspapiergeld.

I. Unmittelbare Königliche Dekret e.

Gefe ,

betreffend die Forterhebung der Steuern.

K a rl

von Gottes Gnaden König von Württemberg.

Da der Termin, für welchen die durch das Geſetz vom 5. Juli 1871, betreffend

den Staatshaushalt vom 1. Juli 1871–72 bewilligten Steuern in proviſoriſcher Weiſe

zu erheben ſind, am 31. Dezember 1871 abläuft, ſo verordnen und verfügen Wir,

nach Anhörung Unſeres Geheimen-Raths und unter Zuſtimmung Unſerer getreuen

Stände, wie folgt:

Art. 1.

Die durch die Art. 1 und 2 des Geſetzes vom 5. Juli 1871 in proviſoriſcher Weiſe
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verwilligten Steuern ſind mit den in dem nachſtehenden Artikel enthaltenen Aenderun

gen nach den bisherigen Sätzen bis letzten Februar 1872 fortzuerheben.

Art. 2.

1) Vom 1. Januar 1872 an iſt nach Maßgabe der beſtehenden geſetzlichen Normen

zu erheben:

a) die Abgabe von dem zur Bier- und Branntwein-Erzeugung beſtimmten Malz

nach dem Satze von 2 fl. 5kr. für einen Centner ungeſchrotenes Malz;

b) die Uebergangsſteuer von geſchrotenem Malz nach dem Satze von 2 fl. 5kr. für

den Centner Malz;

c) die Uebergangsſteuer vom Bier zu 1 fl. 6 kr. für das Hektoliter braunes Bier

und zu 44kr. für das Hektoliter weißes Bier;

d) die Uebergangsſteuer vom Branntwein vereinsländiſchen Urſprungs in der Nor

malſtärke von 50° nach dem Alkoholometer von Tralles bei 12,449 Reaumur

nach dem Satze von 1 fl. 12 kr. für das Hektoliter.

Nach dieſem Verhältniß werden auch die Uebergangsſteuerſätze für Branntwein

über und unter 50° Stärke beſtimmt und bekannt gemacht.

2) Der Steuerſatz für das zur Branntweinbereitung beſtimmte ungequetſchte Grün

malz, ſowie die Uebergangsſteuer vom gequetſchten Grünmalz wird nach deſſen Gewichts

verhältniß zu dem gedörrten (getrockneten) Malz durch Unſer Finanzminiſterium be

ſtimmt.

Unſer Finanzminiſterium iſt mit der Vollziehung dieſes Geſetzes beauftragt.

Gegeben Stuttgart, den 23. Dezember 1871.

K a r l.

Der Finanz-Miniſter:

Renner. Auf Befehl des Königs,

der Kabinets-Chef:

Egloffſtein.
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II. Verfügungen der Departements.

Des Finanz-Departements.

Des Finanz-Miniſteriums

a) Verfügung, betreffend die Kontrolegebühr der Müller für das auf öffentlichen Mühlen

zur Schrotung kommende Malz.

In Vollziehung des Geſetzes vom 12. d. M. betreffend die Abänderung einzelner

Beſtimmungen der Wirthſchaftsabgabengeſetze iſt die den Müllern nach Art. 9 des Malz

ſteuergeſetzes vom 8. April 1856 aus der Staatskaſſe zu verabfolgende Belohnung für

das Nachwägen des auf den öffentlichen Mühlen zur Schrotung gelangenden Malzes

und für die Regiſter- und Kontroleführung

auf 1% Kreuzer vom Centner ungeſchrotenen Malzes Brutto

mit Wirkung vom 1. Januar 1872 an feſtgeſetzt worden.

Stuttgart, den 16. Dezember 1871.

Renner.

b) Bekanntmachung, betreffend die Ausgabe von weiterem Staatspapiergeld.

Nachdem die in Gemäßheit des Geſetzes vom 16. Juli 1871 angefertigten Zehn

guldenſcheine im Betrage von 3 Millionen Gulden der Staatshauptkaſſe zur Veraus

gabung übergeben worden ſind, ſieht ſich das Finanzminiſterium veranlaßt hinſichtlich

der Annahme und Einlöſung dieſer neuen den alten gleichgeſtellten Scheine auf die frü

here Bekanntmachung vom 16. November 1858 (Reg.Blatt S. 256) hinzuweiſen.

In der äußeren Ausſtattung ſind beiderlei Scheine übereinſtimmend mit Ausnahme

des ſchwarzen Druckes in der Mitte der Vorderſeite, welcher die Druckſchrift enthält:

„Nach dem Geſetze vom 16. Juli 1871.

Stuttgart, den 1. Dezember 1871.“

und die Handſchriften:

„Neuſchler. Heider.“,
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wogegen im Uebrigen die mit der angeführten Bekanntmachung veröffentlichte Beſchrei

bung der Königl. Württembergiſchen Zehnguldenſcheine vom Jahre 1858 auch auf die

neuen Scheine Anwendung findet.

Stuttgart, den 16. Dezember 1871.

- Renner.

"VWAVM-Mº-MMR-WB/AWM

Gedruckt bei G. H aſſ e l br in k.
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W 36.

N e gi er u n gs - Blatt

für das

Königreich Württemberg.

Ausgegeben Stuttgart Donnerſtag den 28. Dezember 1871.

Jn h a lºt.

Königliche Dekrete. Königliche Verordnung, betreffend die Bekanntmachung eines Reichsgeſetzes. –

Geſetz, betreffend Aenderungen des Landesſtrafrechts und der Strafprozeßordnung bei Einführung

des Strafgeſetzbuchs für das deutſche Reich.

I. Unmittelbare Königliche Dekrete.

Königliche Verordnung,

betreffend die Bekanntmachung eines Reichsgeſetzes.

K ſ . l

von Gottes Gnaden König von Württemberg.

In Vollziehung der Beſtimmungen in Art. 1 des zwiſchen Württemberg, dem

Norddeutſchen Bunde, Baden und Heſſen in Betreff der Gründung eines Deutſchen

Bundes abgeſchloſſenen Vertrags vom 25. November 1870, in Art. 80, Ziff. II. 2. 3.

der zwiſchen dem Norddeutſchen Bunde und den Großherzogthümern Baden und Heſſen

vereinbarten Verfaſſung des Deutſchen Bundes und in § 2 des Reichsgeſetzes, be

treffend die Verfaſſung des Deutſchen Reiches, vom 16. April 1871, welchen zu Folge

vom 1. Januar 1872 an für Württemberg in Kraft treten das Strafgeſetzbuch für den

Norddeutſchen Bund vom 31. Mai 1870 und das Einführungsgeſetz zu demſelben vom

gleichen Tage, und unter Bezugnahme auf das Reichsgeſetz vom 15. Mai 1871 (Reichs
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geſetzblatt Nro. 24), mit welchem das Strafgeſetzbuch in derjenigen Faſſung, welche

dasſelbe unter der Bezeichnung als „Strafgeſetzbuch für das Deutſche Reich“ vom

1. Januar 1872 an erhält, verkündigt worden iſt, verordnen. Wir, nach Anhörung

Unſeres Geheimen Rathes, daß das im Norddeutſchen Bunde ergangene

Einführungs-Geſetz zum Strafgeſetzbuch für den Norddeutſchen Bund

vom 31. Mai 1870

hienach öffentlich bekannt gemacht werde.

Unſer Juſtiz-Miniſter iſt mit der Vollziehung der gegenwärtigen Verordnung

beauftragt.

Gegeben Stuttgart, den 24. Dezember 1871.

K a r l.

Auf Befehl des Königs,

Der Juſtiz-Miniſter: Der Cabinets-Chef:

Mittnacht. Egloffſtein.

Einſührungs-Geſetz zum Strafgeſetzbuch für den Norddeutſchen Bund.

Vom 31. Mai 1870. -

(Bundesgeſetzbl. S. 195.)

Wir Wilhelm,

von Gottes Gnaden König von Preußen 2c.

verordnen im Namen des Norddeutſchen Bundes, nach erfolgter Zuſtimmung des Bun

desrathes und des Reichstages, was folgt:

§. 1.

Das Strafgeſetzbuch für den Norddeutſchen Bund tritt im ganzen Umfange des

Bundesgebietes mit dem 1. Januar 1871 in Kraft.
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§. 2.

Mit dieſem Tage tritt das Bundes- und Landesſtrafrecht, inſoweit daſſelbe Ma

terien betrifft, welche Gegenſtand des Strafgeſetzbuchs für den Norddeutſchen Bund ſind,

außer Kraft.

In Kraft bleiben die beſonderen Vorſchriften des Bundes- und Landesſtrafrechts,

namentlich über ſtrafbare Verletzungen der Preßpolizei-, Poſt-, Steuer-, Zoll-, Fiſcherei-,

Jagd-, Forſt- und Feldpolizei-Geſetze, über Mißbrauch des Vereins- und Verſamm

lungsrechts und über den Holz- (Forſt-) Diebſtahl. -

Bis zum Erlaſſe eines Bundesgeſetzes über den Konkurs bleiben ferner diejenigen

Strafvorſchriften in Kraft, welche rückſichtlich des Konkurſes in Landesgeſetzen enthalten

ſind, inſoweit dieſelben ſich auf Handlungen beziehen, über welche das Strafgeſetzbuch

für den Norddeutſchen Bund nichts beſtimmt.

§. 3.

Wenn in Landesgeſetzen auf ſtrafrechtliche Vorſchriften, welche durch das Strafge

ſetzbuch für den Norddeutſchen Bund außer Kraft geſetzt ſind, verwieſen wird, ſo treten

die entſprechenden Vorſchriften des letzteren an die Stelle der erſteren.

- §. 4.

Bis zum Erlaſſe der in den Artikeln 61 und 68 der Verfaſſung des Norddeutſchen

Bundes vorbehaltenen Bundesgeſetze ſind die in den §§. 81, 88, 90, 307, 311, 312,

315, 322, 323 und 324 des Strafgeſetzbuchs für den Norddeutſchen Bund mit lebens

länglichem Zuchthaus bedrohten Verbrechen mit dem Tode zu beſtrafen, wenn ſie in

einem Theile des Bundesgebietes, welchen der Bundesfeldherr in Kriegszuſtand (Art. 68

der Verfaſſung) erklärt hat, oder während eines gegen den Norddeutſchen Bund ausge

brochenen Krieges auf dem Kriegsſchauplatze begangen werden.

§. 5.

In - landesgeſetzlichen Vorſchriften über Materien, welche nicht Gegenſtand des

Strafgeſetzbuchs für den Norddeutſchen Bund ſind, darf nur Gefängniß bis zu zwei

Jahren, Haft, Geldſtrafe, Einziehung einzelner Gegenſtände und die Entziehung öffent

licher Aemter angedroht werden.
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§. 6.

Vom 1. Januar 1871 ab darf nur auf die im Strafgeſetzbuche für den Norddeut

ſchen Bund enthaltenen Strafarten erkannt werden.

Wenn in Landesgeſetzen anſtatt der Gefängniß- oder Geldſtrafe Forſt- oder Ge

meinde-Arbeit angedroht oder nachgelaſſen iſt, ſo behält es hierbei ſein Bewenden.

§. 7.

Vom 1. Januar 1871 ab verjähren Zuwiderhandlungen gegen die Vorſchriften

über die Entrichtung der Branntweinſteuer, der Bierſteuer und der Poſtgefälle in drei

Jahren. -

§. 8.

Der Landesgeſetzgebung bleibt vorbehalten, Uebergangsbeſtimmungen zu treffen, um

die in Kraft bleibenden Landesſtrafgeſetze mit den Vorſchriften des Strafgeſetzbuchs für

den Norddeutſchen Bund in Uebereinſtimmung zu bringen.

Urkundlich unter Unſerer Höchſteigenhändigen Unterſchrift und beigedrucktem Bun

des-Inſiegel.

Gegeben Schloß Babelsberg, den 31. Mai 1870.

(L. S.) Wilhelm.

Gr. v. Bismark-Schönhauſen.

Geſetz,

betreffend Aenderungen des Landesſtrafrechts und der Strafprozeßordnung bei Einführung des

Strafgeſetzbuchs für das Deutſche Reich.

K a rl

von Gottes Gnaden König von Württemberg.

Nach Vernehmung Unſeres Geheimen-Raths und unter Zuſtimmung Unſerer

getreuen Stände verordnen und verſügen Wir, wie folgt:
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I. Strafrechtliche Beſtimmungen.

Art. 1.

Mit dem 1. Januar 1872 treten folgende Geſetze, auch, inſoweit ſie Materien be

treffen, welche nicht Gegenſtand des Strafgeſetzbuchs für das deutſche Reich ſind,

außer Wirkſamkeit:

das Strafgeſetzbuch vom 1. März 1839, einſchließlich des Einführungsgeſetzes zu dem

ſelben vom gleichen Tage; -

das Geſetz vom 2. Oktober 1845, in Betreff der gerichtlichen Beſtrafung derjenigen,

welche den Transport auf Eiſenbahnen gefährden;

das Geſetz vom 13. Auguſt 1849, betreffend die Abänderung einiger Beſtimmungen

des Strafgeſetzbuchs und der Strafprozeßordnung;

das Geſetz vom 17. Juni 1853 über die Wiedereinführung der Todesſtrafe und der

Strafe der körperlichen Züchtigung;

das Geſetz vom 14. April 1855, betreffend einige Aenderungen hinſichtlich des Maaßes

und des Vollzugs der Freiheitsſtrafen;

das Geſetz vom 19. November 1858, betreffend die Stellung unter polizeiliche Auf

ſicht nach erſtandener Strafe;

das Geſetz vom 12. März 1868, betreffend die Abſchaffung der körperlichen Züch

tigung.

Das noch nicht in Wirkſamkeit getretene Geſetz vom 15. Dezember 1865, betreffend

die Einführung der Zellenhaft für weibliche Zuchtpolizeihaus- und Arbeitshausgefangene,

wird aufgehoben.

Art. 2.

Iſt vom 1. Januar 1872 ab das ältere Recht als das mildere oder eine neben

dem Strafgeſetzbuch für das Deutſche Reich in Kraft bleibende landesgeſetzliche Straf

vorſchrift anzuwenden, oder eine vor dem 1. Januar 1872 rechtskräftig erkannte Strafe

zu verwandeln, ſo iſt nach den in den folgenden Artikeln enthaltenen Grundſätzen auf

die Strafarten des neuen Rechts zu erkennen.

Art. 3.

Gleich zu achten ſind:

die ſeitherige Zuchthausſtrafe, ſowie die ſeitherige Arbeitshausſtrafe – der Zucht

hausſtrafe des neuen Rechts;
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die ſeitherige Kreisgefängniß- (und Zuchtpolizeihaus-) Strafe, ſowie die ſeitherige

Arreſt- oder polizeiliche Gefängnißſtrafe, wofern die angedrohte Strafe mehr als ſechs

Wochen beträgt – der Gefängnißſtrafe des neuen Rechts;

die ſeitherige Bezirksgefängnißſtrafe und bei einer Dauer bis zu ſechs Wochen die

ſeitherige Arreſt- oder polizeiliche Gefängnißſtrafe – der Haft des neuen Rechts;

die ſeitherige Feſtungs-Arreſtſtrafe – der Feſtungshaft des neuen Rechts.

Die ſeitherige Feſtungsſtrafe iſt für minder ſchwer als die Zuchthausſtrafe des

neuen Rechts und für ſchwerer als die Gefängnißſtrafe deſſelben zu achten.

Als gleichſtehende Strafen ſind ferner zu betrachten:

die ſeitherigen Strafarten des Verluſts und der zeitlichen Entziehung der bürgerli

chen Ehren- und der Dienſtrechte und – Verluſt der bürgerlichen Ehrenrechte nach dem

neuen Recht;

die ſeitherige Dienſtentlaſſung und – Unfähigkeit zur Bekleidung öffentlicher

Aemter nach dem neuen Recht;

die Stellung unter polizeiliche Aufſicht und die Landesverweiſung nach dem ſeit

herigen Recht und – die Zuläſſigkeit der Polizeiaufſicht nach dem neuen Recht.

Art. 4.

Statt auf Feſtungsſtrafe iſt auf Gefängnißſtrafe in gleicher Dauer und ohne daß

die Beſtimmungen über das Höchſtmaaß der Gefängnißſtrafe hiebei Anwendung finden,

zu erkennen.

Würde Zuchthausſtrafe unter einem Jahr auszuſprechen ſein, ſo tritt Gefängniß

ſtrafe in der gleichen Dauer an ihre Stelle.

In den Fällen der Abſätze 1 und 2 kann neben der Gefängnißſtrafe auf den Ver

luſt der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden.

Iſt eine Strafart angedroht, welche künftig nicht mehr zuläſſig und für welche un

ter den Strafarten des neuen Rechts ein Erſatz nicht vorhanden iſt, ſo kommt die

Strafdrohung in Wegfall.

Art. 5.

Verfehlungen der Strafgefangenen gegen die Ordnung der Anſtalt werden von der

oberaufſehenden Behörde, in leichteren Fällen von dem Vorſteher der Anſtalt gerügt.

Als Ordnungsſtrafen kommen zur Anwendung:
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1. einſame Haft bis zu der Dauer von zwei Monaten;

2. Schmälerung der Koſt, je um den andern Tag, jedoch nicht länger als

acht Tage;

3. Dunkelhaft, ununterbrochen nicht länger als acht Tage.

Gegen Zuchthausgefangene kommt außerdem Anlegung von Feſſeln als Ordnungs

ſtrafe zur Anwendung.

Gegen die Gefangenen, welche eine Feſtungshaft zu erſtehen haben, kann nur ein

ſame Haft und Schmälerung der Koſt, gegen die Gefangenen in den Bezirksgefängniſſen

nur Schmälerung der Koſt angewendet werden.

Art. 6.

Ein Nichtkaufmann wird wegen Betrugs bei dem Schuldenweſen mit Gefängniß

bis zu zwei Jahren beſtraft, wenn er in der Abſicht, ſeine Gläubiger zu benachtheiligen,

bei bevorſtehendem oder ausgebrochenem Gante

1. Vermögensſtücke verheimlicht oder bei Seite geſchafft, oder

2. Schulden oder Rechtsgeſchäfte anerkannt oder aufgeſtellt hat, welche ganz oder

theilweiſe erdichtet ſind.

Art. 7.

Mit Gefängniß bis zu einem Jahr wird beſtraft, wer bei bevorſtehendem oder aus

gebrochenem Gante eines Nichtkaufmanns

1. in deſſen Intereſſe Vermögensſtücke deſſelben verheimlicht oder bei Seite ge

ſchafft hat, oder

2. in deſſen Intereſſe oder, um ſich oder einem Anderen Vermögensvortheil zu

verſchaffen, erdichtete Forderungen im eigenen Namen oder durch vorge

ſchobene Perſonen geltend gemacht hat.

Sind mildernde Umſtände vorhanden, ſo kann auf Geldſtrafe bis zu Eintauſend

Thalern erkannt werden.

Art. 8.

Der Nichtkaufmann, welcher in Gant gerathen iſt, wird, wenn das Ganterkenntniß

Rechtskraft erlangt hat, wegen fahrläßigen Schuldenmachens mit Gefängniß bis zu

ſechs Monaten beſtraft, wenn er durch Aufwand, Spiel oder Differenzhandel mit
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Waaren oder Börſenpapieren übermäßige Summen verbraucht hat oder ſchuldig ge

worden iſt.

Strafloſigkeit tritt ein, wenn das Schuldenweſen durch einen Borg- oder Nachlaß

vergleich erledigt wird.

Art. 9.

Entwendung an ungehauenem Waldholze wird, ſofern durch Fällung oder Beſchä

digung von Waldbäumen ein Schaden von mehr als dreißig Thalern verurſacht iſt, mit

Gefängniß bis zu zwei Jahren beſtraft.

Iſt der Schaden geringer, ſo wird die Entwendung nach den Forſtſtrafgeſetzen

abgerügt.

Art. 10.

Die auf Grund des bisherigen Rechts erkannten Freiheitsſtrafen, welche am 1. Januar

1872 noch unvollzogen ſind, werden in Gemäßheit der für die entſprechende Strafart

des neuen Rechts künftig geltenden Vorſchriften zum Vollzug gebracht. Doch können zur

Arbeits- oder Zuchthausſtrafe Verurtheilte nur mit ihrer Zuſtimmung zu Arbeiten

außerhalb der Anſtalt verwendet werden.

Rechtskräftig erkannte Strafſchärfungen, welche am 1. Januar 1872 noch nicht voll

zogen ſind, werden dem Verurtheilten erlaſſen.

Art. 11.

Die in den §§ 23 bis 26 des Strafgeſetzbuchs für das deutſche Reich enthalte

nen Beſtimmungen über die vorläufige Entlaſſung von Strafgefangenen können auch auf

die in Gemäßheit des bisherigen Rechts erkannten Strafen zur Anwendung gebracht

werden.

Art. 12.

Die Beſtimmungen des § 39 des Strafgeſetzbuchs für das deutſche Reich über

die Wirkungen der Polizeiaufſicht finden Anwendung auch auf diejenigen Perſonen, gegen

welche nach Maaßgabe des bisherigen Rechts auf Stellung unter polizeiliche Aufſicht er

kannt worden iſt, oder welche zur Zeit des Eintritts der Wirkſamkeit des gegenwärtigen

Geſetzes bereits unter polizeilicher Aufſicht ſtehen.

Art. 13.

Denjenigen Perſonen, welchen die bürgerlichen Ehren- und die Dienſtrechte durch

ein nach bisherigem Recht ergangenes Urtheil entzogen worden ſind, bleibt der in dem
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Art. 18 des Geſetzes vom 13. Auguſt 1849 begründete Anſpruch auf Wiedereinſetzung

in die Rechte erhalten.

Demzufolge werden die entzogenen bürgerlichen Ehren- und Dienſtrechte auf die

Bitte des Verurtheilten wieder hergeſtellt, wenn dieſelben durch rechtskräftiges Erkennt

niß entweder ausdrücklich oder durch die erkannte Feſtungsſtrafe entzogen worden ſind

und der Verurtheilte ſich in den letzten vier Jahren nach Erſtehung der Freiheitsſtrafe

oder, falls die Entziehung für ſich allein erkannt wurde, nach eingetretener Rechtskraft

des Erkenntniſſes keiner im Strafgeſetzbuch oder im Polizeiſtrafgeſetz verpönten, vorſätz

lichen, nicht blos mit Bezirksgefängniß (Haft) oder Geldſtrafe zu ahndenden ſtrafbaren

Handlungen ſchuldig gemacht hat. Trat ein ſolcher Verluſt in Folge der Arbeits- oder

Zuchthausſtrafe ein, ſo iſt bei erſterer der Ablauf von ſieben, bei letzterer von zehn Jah

ren erforderlich. -

Ueber das Geſuch entſcheidet das Gericht, welches erkannt hat, wenn ein Schwur

gerichtshof das Urtheil erlaſſen hat, die verſtärkte Raths- und Anklagekammer des

Sprengels.

II. Aenderungen und Ergänzungen der Strafprozeßordnung

vom 17. April 1868.

Art. 14.

Der Abſ. 2 des Art. 15 der Strafprozeßordnung wird aufgehoben.

Art. 15.

Der Art. 20 der Strafprozeß-Ordnung wird aufgehoben.

An ſeine Stelle tritt nachſtehende Beſtimmung:

§. 1. Das Endurtheil fällen:

1. die Schwurgerichte bei den Verbrechen (§ 1, Abſ. 1 des Strafgeſetzbuchs

für das deutſche Reich);

2. die Strafkammern der Kreis-Gerichtshöfe bei den Vergehen (§. 1, Abſ. 2

des Geſetz-Buchs), ſoweit ſie nicht mit einer Strafe von höchſtens drei Mona

ten Gefängniß oder einer Geldſtrafe von höchſtens Einhundert Thalern be

droht ſind;

3. die Ober-Amts-Gerichte:

a) bei den in den §§ 363, Abſ. 1 und 370 Nr. 5 u. 6 des Strafgeſetzbuchs für

2
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das deutſche Reich bedrohten Uebertretungen, ſoweit nicht in dem Falle des

§ 370, Nr. 5 die Handlung nur als feldpolizeiliche Uebertretung zu rügen

iſt, und bei denjenigen in andern in Kraft bleibenden Geſetzen vorgeſehenen

Uebertretungen, für welche ſchon nach bisherigem Geſetz die gerichtliche Zu

ſtändigkeit begründet iſt,

b) bei denjenigen Vergehen (§ 1, Abſ. 2 des Strafgeſetzbuchs für das deutſche

Reich), welche mit einer Strafe von höchſtens drei Monaten Gefängniß oder

mit einer Geldſtrafe von höchſtens Einhundert Thalern bedroht ſind (vergl.

jedoch Art. 16).

§. 2. Es erkennen jedoch:

zu § 1, Ziff. 1 die Schwurgerichte auch über die Vergehen, wenn ſie durch die

Preſſe begangen und von Amtswegen zu verfolgen ſind,

und über die nachbenannten Vergehen:

Beleidigung des Kaiſers oder des eigenen Landesherrn oder des Landesherrn

des Aufenthaltsſtaats im Falle des § 95 des Strafgeſetzbuchs,

feindliche Handlungen gegen befreundete Staaten (§ 102) in den Fällen der

§§ 85 und 86,

gewaltſame Verhinderung der Ausübung ſtaatsbürgerlicher Rechte, § 107,

Aufruhr im Falle des § 115 Abſ. 1,

Auflauf im Falle des § 116 Abſ. 2,

Betheiligung an geheimer oder ſtaatsgefährlicher Verbindung, §§ 128, 129;

zu § 1, Ziff. 2 die Strafkammern der Kreis - Gerichtshöfe auch über die

nachgenannten Verbrechen:

über ſchweren Diebſtahl in den Fällen der §§. 243, 244, über einfachen

Diebſtahl in den Fällen des § 244, über Hehlerei in den Fällen der § 258,

Nr. 2, §§ 260, 261, über Betrug in den Fällen des § 264, über Urkunden

fälſchung in den Fällen des § 268, Ziff. 1 (269, 270), über Unterſchlagung

in den Fällen des § 351 –

wofern nach den Umſtänden des einzelnen Falls eine höhere als vierjährige

Zuchthausſtrafe nicht verwirkt iſt oder wofern dieſes Strafmaaß nur wegen des

Zuſammentreffens mehrerer ſtrafbarer Handlungen oder in den Fällen der §§ 244,

261 und 264 nur wegen des Rückfalls überſchritten wird;
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ferner – über das im § 121, Abſ. 2 bedrohte Vergehen der fahrläſſigen

Beförderung der Entweichung eines Gefangenen,

zu § 1, Ziff. 3 die Oberamts-Gerichte, – wenn nach den Umſtänden des ein

zelnen Falls eine höhere Strafe als dreimonatliches Gefängniß oder als Geldſtrafe

von Einhundert Thalern nicht verwirkt iſt, auch über die nachbenannten Vergehen –

über Widerſetzlichkeiten in den Fällen des § 113;

Beſchädigung 2c. öffentlicher Bekanntmachungen, § 134;

Erbrechung eines amtlichen Siegels, §. 136;

die im XIV. Abſchnitt des II. Theils bedrohten Beleidigungen, ausgenommen

wenn ſie durch Verbreitung von Schriften, Abbildungen oder Darſtellungen be

gangen ſind oder unter den § 197 fallen;

leichte vorſätzliche Körperverletzungen (§ 223, Abſ. 1) und durch Fahrläſſig

keit verurſachte Körperverletzung (§ 230), ausgenommen, wenn die vorſätzliche

Körperverletzung Krankheit oder Arbeitsunfähigkeit von längerer als ſiebentägiger

Dauer zur Folge hat oder wenn die Körperverletzung mit Uebertretung einer

Amts-, Berufs- oder Gewerbspflicht begangen worden iſt;

Bedrohung mit der Begehung eines Verbrechens, § 241,

einfachen Diebſtahl im Falle des § 242 (247), Unterſchlagung im Falle des

§ 246 (247), Betrug im Falle des § 263, Sachbeſchädigung im Falle des § 303,

– wofern der Werthsbetrag des Gegenſtandes dieſer ſtrafbaren Handlungen, be

ziehungsweiſe bei Betrug der Betrag des geſtifteten Schadens ſechs Thaler, bei

Sachbeſchädigung der Schaden dreißig Thaler nicht überſteigt; -

Begünſtigung und Hehlerei in den Fällen der §§ 257, 258 Nr. 1, 259, –

wofern dieſelbe in Bezug auf eine vor die Oberamtsgerichte gehörige ſtrafbare

Handlung begangen iſt;

Verwendung ſchon einmal verwendeten Stempelpapiers 2c., § 276,

Jagdvergehen in den Fällen des § 293,

unberechtigtes Fiſchen oder Krebſen in den Fällen des § 296.

Bei dem Zuſammentreffen mehrerer ſtrafbarer Handlungen iſt die Zuſtän

digkeit der Oberamtsgerichte ausgeſchloſſen, wenn eine die bezeichnete Strafgröße

überſteigende Strafe zu erkennen iſt, -
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Art, 16.

Soweit die im Strafgeſetzbuch für das deutſche Reich bedrohten Uebertretungen nicht

in Art. 15 den Gerichten zugewieſen ſind, ſteht ihre Unterſuchung und Aburtheilung

bis auf Weiteres den für die Verwaltungsſtrafſachen zuſtändigen Behörden zu. -

Dieſe Behörden ſind außerdem zur Unterſuchung und Aburtheilung der in § 147

der Reichs-Gewerbe-Ordnung vom 21. Juni 1869 mit Strafe bedrohten Vergehen zu

ſtändig.

Wegen Verfehlungen gegen die Finanz- und Forſtgeſetze ſind die Gerichte, wie bis

her, nur dann zuſtändig, wenn die Strafgewalt der Finanzbehörden nicht mehr aus

reicht.

Hat dieſelbe Perſon außer einer den Gerichten zugewieſenen ſtrafbaren Handlung

eine zur Zuſtändigkeit der Verwaltungsbehörden gehörende ſtrafbare Handlung begangen

(§§ 74–78 des deutſchen Strafgeſetzbuchs), ſo wird hiedurch an der Zuſtändigkeit für

letztere auch in anderen als in den nach Abſ. 3 zu beurtheilenden Fällen nichts geändert.

Der Art. 21 der Strafprozeßordnung vom 17. April 1868 iſt aufgehoben.

Art. 17.

Liegen in einem nicht vor die Oberamtsgerichte gehörigen Straffalle ge

gen den nämlichen Beſchuldigten mehrere ſtrafbare Handlungen vor und fällt ein Theil

derſelben dergeſtalt in das Gewicht, daß die Feſtſtellung der übrigen vorausſichtlich keine

Erhöhung der Strafe zur Folge haben würde, ſo kann die Verfolgung derſelben einſt

weilen ruhen bleiben.

Hierüber beſchließt auf den Antrag des Staatsauwalts der Unterſuchungsrichter,

im Falle der Meinungsverſchiedenheit aber die Raths- und Anklagekammer.

Ueber die Wiederaufnahme der vorläufig eingeſtellten Verfolgung hat ſpäteſtens

nach rechtskräftiger Erledigung des Verfahrens wegen desjenigen Theils der Beſchuldi

gungen, in Abficht auf welchen daſſelbe fortgeſetzt wurde, die Raths- und Anklagekam

mer auf den Antrag der Staatsanwaltſchaft Beſchluß zu faſſen.

Art. 18.

Die Vorſchrift des Art. 207, Ziff. 1, lit. b und des Art. 450, Ziff. 2 der Straf

prozeßordnung von 17. April 1868 findet nur dann Anwendung, wenn es ſich um eine

Zuchthausſtrafe von mehr als vier Jahren oder um eine höhere Strafe handelt,
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Art. 19.

Art. 276, Abſ. 2 der Strafprozeßordnung wird durch nachſtehende Beſtimmung erſetzt:

„Die zeitliche Entziehung des Rechts, in öffentlichen Angelegenheiten zu ſtimmen,

zu wählen oder gewählt zu werden oder andere politiſche Rechte auszuüben, iſt -

mit einem Verweiſungs- oder Anklagebeſchluß dann verbunden, wenn als wahr

ſcheinlich anzunehmen iſt, daß die Verurtheilung eine Entziehung jener Rechte

zur Folge haben werde. Die Entſcheidung hierüber ſteht der Raths- und An

klagekammer zu. Dieſelbe iſt in den Fällen, in welchen der Verweiſungsbeſchluß

von dem Unterſuchungsrichter gefaßt worden iſt, zu ertheilen, wenn der Staats

Anwalt eine ſolche Entſcheidung beantragt.“

Art. 20.

Dem Art. 369 der Strafprozeßordnung ſind folgende Beſtimmungen beizufügen:

„Wenn das Geſetz die Anwendung eines geringeren als des regelmäßigen Straf

ſatzes von dem Vorhandenſein mildernder Umſtände im Allgemeinen abhängig

macht, ſo muß auf Antrag des Staatsanwalts oder des Angeklagten bei Vermei

dung der Nichtigkeit den Geſchworenen eine darauf bezügliche Frage geſtellt

werden.

Im Falle des § 20 des Strafgeſetzbuchs für das deutſche Reich iſt auf An

trag bei Vermeidung der Nichtigkeit den Geſchworenen eine Frage dahin vorzu

legen, ob die betreffende ſtrafbare Handlung aus einer ehrloſen Geſinnung ent

ſprungen ſei.

Die Fragen (Abſ. 1, 2) können auch von Amtswegen geſtellt werden.

Hatte der Angeklagte zur Zeit der That das achtzehnte Lebensjahr noch nicht

vollendet, oder iſt derſelbe ein Taubſtummer, ſo muß bei Vermeidung der Nich

tigkeit an die Geſchworenen die Frage geſtellt werden, ob der Angeklagte bei Be

gehung der Handlung die zur Erkenntniß ihrer Strafbarkeit erforderliche Einſicht

beſeſſen habe.“

Art. 21.

Gegenwärtiges Geſetz tritt mit dem 1. Januar 1872 in Kraft.

Hinſichtlich derjenigen ſtrafbaren Handlungen, welche vor dem 1. Januar 1872

begangen wurden, ſind für die Abgrenzung der Gerichtsbarkeit der Strafgerichte die bis
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herigen Beſtimmungen maaßgebend, ohne Unterſchied, ob ſchon ein Verfahren eingeleitet

war oder nicht, und ob bei der Aburtheilung das ältere Recht oder das Strafgeſetzbuch

für das deutſche Reich anzuwenden ſein wird.

Unſere Miniſter der Juſtiz, des Innern und der Finanzen ſind mit der Voll

ziehung dieſes Geſetzes beauftragt.

Gegeben Stuttgart, den 26. Dezember 1871.

K a r l.

Der Juſtiz-Miniſter:

Mittnacht. Auf Befehl des Königs,

Der Miniſter des Innern: Der Cabinets-Chef:

Scheurlen. Egloffſtein.

Der Finanz-Miniſter:

Renner.

Ad-, nºsº- Yaº A" /^.“

-- -- - - -- -

------------------

Gedruckt bei G. Haffe brin.
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QM 37.

N egi e r u n gs - Blatt

für das

Königreich Württemberg.

Ausgegeben Stuttgart Freitag den 29. Dezember 1871.

Inhalt.

/Königliche Dekrete.-Geſetz, betreffend Aenderungen des Polizeiſtrafrechts bei Einführung des

Strafgeſetzbuchs für das Deutſche Reich. – Königliche Verordnung, betreffend die bürgerliche Feier

der Sonn-, Feſt- und Feiertage.

Unmittelbare Königliche Dekret e.

Geſetz,

betreffend Aenderungen des Polizeiſtrafrechts bei Einführung des Strafgeſetzbuchs für das

Deutſche Reich.

K a rl

von Gottes Gnaden König von Württemberg.

Nach Anhörung Unſeres Geheimen Rathes und unter Zuſtimmung. Unſerer ge

treuen Stände verordnen und verfügen. Wir, wie folgt:

I. Allgemeine Beſtimmungen.

Art. 1.

Die einleitenden Beſtimmungen, ſowie die Beſtimmungen des erſten Theils des

Strafgeſetzbuchs für das Deutſche Reich finden auch Anwendung auf diejenigen ſtrafba

ren Handlungen, welche in dem gegenwärtigen Geſetz oder in den durch daſſelbe aufrecht

erhaltenen Landesgeſetzen mit Strafe bedroht ſind.
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Art. 2.

In Beziehung auf die Anwendung der Strafarten des neuen Rechts auf Straf

fälle, welche nach bisherigem Recht zu beurtheilen ſind (Strafgeſetzbuch §. 2), ſowie

auf landesgeſetzliche Vorſchriften, welche neben dem Strafgeſetzbuch in Kraft bleiben,

ſind die Beſtimmungen des Geſetzes vom 26. Dezember 1871, betreffend Aenderungen

des Landesſtrafrechts und der Strafprozeßordnung bei Einführung des Strafgeſetzbuchs

für das Deutſche Reich, maßgebend.

Art. 3.

Die Strafe der Haft wird, wenn ſie von den Ortsbehörden erkannt wird, im

Ortsgefängniß, in anderen Fällen im oberamtlichen Gefängniß vollzogen.

Nach den beſonderen Umſtänden der Uebertretung und den bürgerlichen Verhält

niſſen, ſowie der Bildungsſtufe des Straffälligen iſt von der erkennenden Behörde die

Vollziehung der Haft an einem anderen paſſenden Verwahrungsort anzuordnen.

In den Fällen des § 361 Ziffer 3–8 des Strafgeſetzbuchs und des Art. 10

Ziffer 2–4 des gegenwärtigen Geſetzes kann die Vollziehung der Strafe der Haft,

wenn ſie vier Wochen überſteigt, in der für den Vollzug der Gefängnißſtrafe einge

richteten Strafanſtalt durch die erkennende Behörde angeordnet werden.

Art. 4.

In Abſicht auf den Bezug der Geldſtrafen hat es bei den geltenden Beſtimmungen

ſein Verbleiben.

Art. 5.

Soweit für die Anzeige von bisher polizeilich ſtrafbaren Handlungen eine Anbring

gebühr noch geſetzlich beſtand, iſt dieſelbe aufgehoben.

Auch iſt das Ausſetzen beſtimmter Antheile an der Strafe als Belohnung für die

Anzeige ſolcher Handlungen unterſagt.

Art. 6.

Unberührt durch gegenwärtiges Geſetz bleiben die Strafbeſtimmungen aus dem

Gebiet der Eiſenbahn- und Forſtpolizei, in Betreff der Regalien und die polizeilichen

Strafbeſtimmungen des Landrechts.
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II. Beſondere Beſtimmungen in Beziehung auf einzelne Uebertretungen.

Art. 7.

Der Strafe des § 360 des Strafgeſetzbuchs (Geldſtrafe bis zu fünfzig Thalern

oder Haft) unterliegt außer den daſelbſt bezeichneten Fällen weiter:

1) wer durch falſchen Nothruf, Mißbrauch der Glocken oder andere lärmerregende

Werkzeuge, durch Partei- oder Loſungszeichen, durch erdichtete Vorſtellungen oder Aus

ſtreuungen Beſorgniſſe unter dem Publikum wiſſentlich hervorruft oder verbreitet, Zu

ſammenlauf veranlaßt, die Obrigkeit oder bewaffnete Macht in Bewegung ſetzt;

2) wer außer dem Falle des § 360 Ziffer 13 des Strafgeſetzbuchs den zum

Schutz von Thieren gegen Mißhandlungen erlaſſenen Vorſchriften zuwiderhandelt;

-3) wer Looſe von auswärtigen Lotterieen, welche die erforderliche Genehmigung der

zuſtändigen inländiſchen Behörde nicht erlangt haben, verkauft, anbietet oder feilhält;

4) wer ächte, aber außer Kurs geſetzte auswärtige Münzen aus dem Auslande be

hufs ihrer Verbreitung im Lande einführt;

5) wer Papiergeld, Banknoten oder andere auf den Inhaber lautende unverzinsliche

Schuldverſchreibungen, deren Verwendung zu Zahlungen durch Verordnung verboten iſt,

zu ſolchen ausgibt oder anbietet; -

6) wer ohne obrigkeitliche Ermächtigung mit dem Abſchluß oder der Vermittlung

von Verträgen zum Zweck der Beförderung von Auswanderern ſich befaßt.

Einer Geldſtrafe bis zu fünf und zwanzig Thalern unterliegen die zu dieſem Ge

ſchäftsbetrieb ermächtigten Unternehmer und Agenten, welche die in Beziehung auf den

ſelben durch Verordnung erlaſſenen Vorſchriften nicht befolgen.

7) wer bei Ausübung der in § 35, Abſ. 2 und 3 der Reichsgewerbeordnung vom

21. Juni 1869 (Reg.Blatt von 1871 Nro. 30) verzeichneten Gewerbe den darüber nach

Maßgabe des § 38 dieſes Reichsgeſetzes erlaſſenen Vorſchriften zuwiderhandelt, ſofern

nicht die Beſtimmungen des § 360 Nro. 12 des Strafgeſetzbuchs Anwendung findet.

Art. 8.

Das Feilhalten oder Mitſichführen von Stoß-, Hieb- oder Schußwaffen, welche

in Stöcken oder Röhren oder in ähnlicher Weiſe verborgen ſind, kann durch Verordnung

verboten oder beſchränkt werden. - -

Art. 9.

Wer einen politiſchen Verein mit beſonderen Statuten gründet, hat unter Vor



394

legung der Statuten der Obrigkeit hievon Anzeige zu machen, und iſt im Unterlaſſungs

fall mit einer Geldſtrafe bis zu zwölf Thalern zu beſtrafen.

Von anderen Vereinen mit beſonderen Statuten, welche der Regierung zu gegrün

deten Beſorgniſſen Anlaß geben, kann die Vorlegung der Statuten bei gleicher Strafe

verlangt werden.

Gleicher Beſtrafung unterliegt, wer den Vorſchriften wegen Abhaltung von Volks

verſammlungen (Geſetz, betreffend die Volksverſammlungen, vom 2. April 1848, Reg.

Blatt S. 113) zuwiderhandelt.

Art. 10.

Mit Haft wird beſtraft:

1) wer außer dem Fall des § 361 Ziff. 2 des Strafgeſetzbuchs, nachdem ihm der

Aufenthalt in einer einzelnen Gemeinde durch polizeiliche Verfügung unterſagt worden

iſt, ohne Erlaubniß dahin zurückkehrt;

2) wer aus Muthwillen oder Bosheit in die Lage ſich verſetzt, öffentliche Unter

ſtützung anſprechen zu müſſen, insbeſondere wer zu dieſem Zweck ſeine Kleider zerreißt;

3) wer durch unwahres Vorgeben oder Hinterhaltung der Wahrheit von öffentlichen

Behörden oder von Wohlthätigkeitsvereinen Unterſtützung erſchleicht, ſofern nicht die

Handlung den Thatbeſtand des Betrugs oder der Fälſchung begründet;

4) wer die aus öffentlichen Kaſſen oder von Wohlthätigkeitsvereinen erhaltene Un

terſtützung mißbraucht oder vergeudet, namentlich die ihm übergebenen Kleider, Arbeits

ſtoffe, Werkzeuge und dergl. veräußert.

Auf die nach Maßgabe der Ziff. 2–4 Verurtheilten findet die Beſtimmung des

§. 362 Abſ. 1 des Strafgeſetzbuchs Anwendung.

Art. 11.

Die Stelle des Arbeitshauſes im Sinne des §. 362 Abſ. 2 des Strafgeſetzbuchs

vertreten die polizeilichen Beſchäftigungsanſtalten, welche die Bezeichnung „Arbeitshaus“

annehmen.

Die Ertheilung der Vorſchriften in Abſicht auf die Verpflegung, Beſchäftigung und

Beaufſichtigung der in dem Arbeitshans Untergebrachten, ſowie über die Einrichtung

und Verwaltung der Anſtalten, wird der Vollzugsverfügung vorbehalten.

Die Koſten der Verpflegung des Aufgenommenen, ſoweit ſie nicht durch den Ertrag

ſeiner ſtatutenmäßigen Arbeitsverrichtung, oder aus deſſen Vermögen, oder von er
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nährungspflichtigen Verwandten erſetzt werden können, ſind von der Kaſſe, welcher die

Armenfürſorge für denſelben obliegt, zu erſetzen. Ein Nachlaß an dieſer Verbindlichkeit

kann unter beſonders berückſichtigungswerthen Umſtänden eintreten. -

Art. 12.

Diejenigen, welche die ihrer Gewalt oder Pflege untergebenen Perſonen vom Betteln

nicht abhalten, deßgleichen Eltern, welche ihre Kinder zum Bettel abrichten, ausſchicken

oder herleihen, oder ſie der ſittlichen Verwahrloſung Preis geben, können durch Erkennt

niß des Gemeinderaths unter Zuziehung des Ortsgeiſtlichen auch gegen ihren Willen

angehalten werden, ſolche Perſonen zur Erziehung in Anſtalten, oder auch in geeignete

Privathäuſer abzugeben, oder ſie in angemeſſene Lehren oder Dienſte unterbringen zu

laſſen.

In gleicher Weiſe kann unter den bemerkten Vorausſetzungen der Kirchenkonvent

die unter vorſtehende Beſtimmungen fallenden Kinder zum Beſuch der öffentlichen Ar

beitsanſtalten anhalten.

Gegen die Verfügung des Gemeinderaths, beziehungsweiſe Kirchenkonvents findet

bloß ein Rekurs an das gemeinſchaftliche Oberamt ſtatt.

Der hiedurch verurſachte Koſtenaufwand iſt, ſoweit nicht eigene Stiftungs- oder

andere Mittel hiefür verfügbar ſind, von den hiezu verpflichteten Eltern und ſoweit dieſe

hiezu nicht bemittelt ſind, von den zur Armenunterſtützung verpflichteten Kaſſen zu

tragen. -

Art. 13. *.

Wer ohne obrigkeitliche Erlaubniß eine Kollekte veranſtaltet oder die ertheilte Er

laubniß überſchreitet, wird an Geld bis zu fünfzehn Thalern beſtraft.

Das durch unerlaubtes Sammeln Beigebrachte wird weggenommen und wenn der

Zweck der Sammlung ein ſolcher war, für welchen im Falle des Anſuchens die obrig

keitliche Erlaubniß ertheilt worden wäre, zu dieſem Zweck verwendet, außerdem aber der

Armenkaſſe des Orts der Betretung überlaſſen.

Die Erlaubniſ zu einer Sammlung iſt nicht erforderlich bei einem mit Namens

unterſchrift verſehenen Aufruf in öffentlichen Blättern an die Mildthätigkeit, oder lei

einer derartigen Aufforderung an die Mitglieder des Familien- oder Freundeskreiſes,

oder in einer für einen vorübergehenden oder dauernden Zweck vereinigten erlaubten

Geſellſchaft, welcher der Sammelnde angehört.
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Iſt die unbefugte Sammlung ganz oder theilweiſe zum eigenen Vortheil unter

nommen worden, ſo richtet ſich die Beſtrafung nach § 361 Ziff. 4 des Strafgeſetzbuchs.

- Art. 14.

Perſonen, welche in fortgeſetzter außerehelicher Geſchlechtsgemeinſchaft zuſammen

leben, werden im Falle der Erregung öffentlichen Aergerniſſes mit Haft beſtraft und

ſind zu trennen.

Art. 15.

Mit Geldſtrafe bis zu zehn Thalern oder mit Haft bis zu acht Tagen wird be

ſtraft:

1) wer die von der zuſtändigen Polizeibehörde zwangsweiſe ihm vorgeſchriebene

Reiſerichtung oder Reiſezeit ohne genügende Entſchuldigung nicht einhält;

2) wer den Vorſchriften in Betreff der Beherbergung von Ortsfremden, des Aus

weiſes über Staats- und Gemeindeangehörigkeit beim Anzuge in eine Gemeinde, der

Anzeige von Wohnungsmiethen oder von dem Eintritte von Dienſtboten, Lehrlingen,

Gewerbegehilfen oder Arbeitern entgegenhandelt.

Art. 16.

Dienſtboten, welche ohne rechtmäßige Urſachen den Dienſt nicht antreten oder vor

Ablauf ihrer Dienſtzeit verlaſſen, werden auf Antrag der Dienſtherrſchaft mit Geld

ſtrafe bis zu zehn Thalern oder mit Haft bis zu acht Tagen beſtraft.

Art. 17.

Wirthe, welche ohne Erlaubniß der zuſtändigen Behörde öffentliche Tanzunterhal

tungen abhalten, oder den bei Ertheilung der Erlaubniß geſtellten Bedingungen zuwider

handeln, werden an Geld bis zu fünfzehn Thalern geſtraft.

Art. 18. „

An Geld bis zu zehn Thalern oder mit Haft bis zu acht Tagen wird beſtraft,

wer die polizeilichen Anordnungen zur Aufrechthaltung der öffentlichen Ruhe, Sicher

heit und Orduung bei Volksfeſten oder ſonſtigen Fällen außergewöhnlicher Anſamm

lungen von Menſchenmaſſen nicht befolgt.

Art. 19.

Der Strafbeſtimmung des § 366 des Strafgeſetzbuchs (Geldſtrafe bis zu zwanzig

Thalern oder Haft bis zu vierzehn Tagen) unterliegt weiter:.

wer die zur Erhaltung und zum Schutz öffentlicher Straßen, Brücken und Wege
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und deren Zubehörden erlaſſenen Verordnungen übertritt, wofern nicht eine andere Be

ſtimmung des Strafgeſetzbuchs (§. 370, Ziff. 1 und 2) Platz greift.

Art. 20.

An Geld bis zu zehn Thalern wird geſtraft, wer öffentliche Straßen oder Wege

benützt, welche von der zuſtändigen Behörde durch aufgeworfene Gräben, aufgeſtellte

Tafeln oder ſonſtige Zeichen für geſperrt oder verboten erklärt ſind.

Art. 21.

Der Strafbeſtimmung des § 366 des Strafgeſetzbuchs (Geldſtrafe bis zu zwanzig

Thalern oder Haft bis zu vierzehn Tagen) unterliegt weiter: -

wer den nach Maßgabe des § 37 der Reichsgewerbeordnung zur Regelung der Un

terhaltung des öffentlichen Verkehrs innerhalb der Orte durch Wagen aller Art u. ſ.w,

ſowie des Gewerbebetriebs derjenigen Perſonen, welche auf öffentlichen Straßen oder

Plätzen, ihre Dienſte anbieten, von der zuſtändigen Ortspolizeibehörde erlaſſenen An

ordnungen zuwiderhandelt.

Art. 22.

Einer Geldſtrafe bis zu vier Thalern unterliegt: V

1) wer Hunde zur Nachtzeit außerhalb der Wohnung oder des geſchloſſenen Hof

raums frei laufen läßt;

2) wer einem ortspolizeilichen Verbot zuwider Hunde an öffentliche Orte mit

bringt;

3) wer ſonſtigen zum Schutze gegen die Gefährdung oder Beläſtigung von Men

ſchen durch Hunde erlaſſenen polizeilichen Anordnungen entgegenhandelt (vergl. übri

gens Art. 25).

Art. 23.

Wer öffentliche Denkmale, Grabmäler, Gegenſtände der Kunſt, der Wiſſenſchaft

oder des Gewerbes, welche in öffentlichen Sammlungen aufbewahrt werden, oder öffent

lich aufgeſtellt ſind, oder Gegenſtände, welche zum öffentlichen Nutzen oder zur Verſchö

nerung öffentlicher Wege, Plätze oder Anlagen dienen, deßgleichen wer öffentliche Spazier

gänge, Anlagen, Friedhöfe, öffentliche Gebäude, öffentliche Brunnen oder andere derglei

chen Gegenſtände verunreinigt, wird an Geld bis zu zwanzig Thalern oder mit Haft

bis zu vierzehn Tagen beſtraft.

Der gleichen Strafe unterliegt im Falle eines öffentlichen Aergerniſſes oder auf
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Antrag des Eigenthümers, wer andere als die in Abſ. 1 bezeichneten Gegenſtände ver

unreinigt. -

Art. 24.

An Geld bis zu 4 Thalern oder mit Haft bis zu 3 Tagen wird geſtraſt, wer den

örtlichen Friedhofordnungen zuwiderhandelt.

Art. 25.

Nach Maßgabe des § 367 des Strafgeſetzbuchs (Geldſtrafe bis zu fünfzig Thalern

oder Haft) wird weiter geſtraft:

1) wer den Polizeiverordnungen über vorzeitige Leichenöffnung, über den Trans

port von Leichnamen oder ſonſtigen geſundheitspolizeilichen Vorſchriften über die Behand

lung Verſtorbener und über Begräbniſſe zuwiderhandelt;

2) wer den Vorſchriften in Beziehung auf die Behandlung und das Verſcharren

gefallener oder wegen Krankheit getödteter Thiere, in Beziehung auf die Verwerthung

der Abfälle von ſolchen, ſowie in Betreff der Anlegung von Waſenplätzen entgegenhan

delt, ſofern nicht eine andere Beſtimmung des Strafgeſetzbuchs Platz greift;

3) wer der ihm auf Grund polizeilicher Vorſchriften obliegenden Pflicht, von dem

zu ſeiner Kenntniß gekommenen Ausbruch beſtimmter, in den betreffenden Vorſchriften

zu bezeichnender, anſteckender Krankheiten unter Menſchen oder Thieren der Obrigkeit

unverweilt Anzeige zu machen, nicht nachkommt, wobei jedoch bei den nicht zum ärztlichen

Perſonal gehörigen Perſonen eine Strafe nicht ſtattfindet, wenn ſie den Fall einem

öffentlich ermächtigten inländiſchen Arzt, beziehungsweiſe Thierarzt, zur Behandlung

übergeben haben;

4) wer, ſoweit nicht eine andere geſetzliche Beſtimmung Platz greift, bei anſtecken

den Krankheiten unter Menſchen oder Hausthieren den zu Verhütung der Verbreitung

derſelben beſtehenden Vorſchriften oder Anordnungen der zuſtändigen Behörde zuwider

handelt;

5) wer beim Erſcheinen von Kennzeichen der Wuthkrankheit an einem ihm gehörigen

oder ſeiner Aufſicht anvertrauten Hausthiere die vorgeſchriebene Anzeige bei der Obrig

keit unterläßt, oder gegen ſonſtige zu Verhütung der Verbreitung der Krankheit beſte

hende oder von der zuſtändigen Polizeibehörde im einzelnen Fall getroffene Anordnungen

ſich verfehlt.
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Art. 26.

Einer Geldſtrafe bis zu zehn Thalern unterliegt, wer ſeiner durch Verordnung vor

geſchriebenen Verpflichtung über die Anzeige von Geburten und Todesfällen nicht nach

kommt.

Art. 27.

Mit Geldſtrafe bis zu fünfzehn Thalern werden belegt Eltern, Pflegeltern oder Vor

münder, welche ihre impfpflichtigen Kinder, ſoweit nicht ein zeitlicher Befreiungsgrund

vorliegt, nicht innerhalb der vorgeſchriebenen Zeit zur Impfung bringen.

Die näheren Vorſchriften werden im Verordnungsweg erlaſſen. Der § 2 des Ge

ſetzes vom 25. Juni 1818, betreffend die Schutzpockenimpfung (Reg.Blatt S. 389), iſt

aufgehoben.

Art. 28.

Mit Geldſtrafe bis zu fünfzig Thalern oder mit Haft wird beſtraft:

1) wer bei der Zubereitung, Aufbewahrung oder Verpackung von für den Verkauf

beſtimmten Genußmitteln oder anderen Gegenſtänden des menſchlichen Gebrauches aus

Fahrläßigkeit geſundheitsſchädliche Subſtanzen beimiſcht oder verwendet, ſowie wer den

in dieſer Beziehung zur Verhütung von Gefahren für Leben und Geſundheit erlaſſenen

Vorſchriften zuwiderhandelt; -

2) wer außer dem Falle des § 367 Ziff. 7 des Strafgeſetzbuchs ſolche geſundheits

ſchädliche Genußmittel oder Gebrauchsgegenſtände, deßgleichen wer neue Gefäße oder

Werkzeuge, die für die Aufbewahrung, Zubereitung oder den Gebrauch von Genuß

mitteln dienen, in einem die Geſundheit gefährdenden Zuſtand verkauft oder feilhält.

Art. 29.

Einer Geldſtrafe bis zu fünfzehn Thalern unterliegt, ſoweit nicht der § 367

Ziff. 7 des Strafgeſetzbuchs Platz greift, wer den polizeilichen Vorſchriften in Beziehung

auf das Schlachten von Vieh und den Verkehr mit Fleiſch, ſowie in Beziehung auf

die Reinlichkeit in den Schlachthäuſern und Verkaufslokalen zuwiderhandelt.

Gleicher Beſtrafung unterliegt, wer den polizeilichen Vorſchriften in Beziehung

auf die Bereitung von Brod und den Verkehr mit demſelben entgegenhandelt.

Art. 30.

An Geld bis zu ſechs Thalern wird beſtraft, wer den polizeilichen Vorſchriften

2
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über den Verſchluß, die Entleerung und Reinigung von Abtritt- und Düngergruben,

ſowie über das Ausführen ihres Inhalts zuwiderhandelt.

Art. 31.

Mit Geldſtrafe bis zu fünfzig Thalern oder mit Haft wird beſtraft, wer die ge

ſetzlichen Vorſchriften oder die nach Maßgabe derſelben im Intereſſe der öffentlichen

Sicherheit ergangenen polizeilichen Anordnungen in Beziehung auf Schießſtätten oder

das Abhalten von Schießübungen nicht befolgt.

Art. 32.

Mit Haft bis zu vierzehn Tagen oder an Geld bis zu zwanzig Thalern wird be

ſtraft, wer vorſätzlich unbefugt

1) die zu Verhütung von Unglücksfällen angebrachten Schutzmittel, Sperrungs

und Warnungszeichen entfernt oder unwirkſam macht, wofern nicht der § 322 des

Strafgeſetzbuchs Platz greift;

2) die zur öffentlichen Beleuchtung beſtimmten Laternen von ihren Stellen entfernt

oder auslöſcht;

3) die zur Hilfe bei öffentlichen Nothfällen beſtimmten Geräthſchaften oder Ein

richtungen entfernt, für ihren Zweck unbrauchbar macht oder ihren Gebrauch verhindert;

4) Ortstafeln, Wegweiſer, Oberamtsgrenzzeichen, Meilenſteine, Landes- oder Orts

vermeſſungsſignale entfernt oder unwirkſam macht;

5) wer außer den im Strafgeſetzbuch und im gegenwärtigen Geſetz beſonders be

zeichneten Fällen den von den Polizeibehörden zu Verhütung von Gefahren für Leben

und Geſundheit von Menſchen erlaſſenen Anordnungen zuwiderhandelt.

Wer die unter Ziff. 1 bis 4 bezeichneten Gegenſtände unabſichtlich beſchädigt oder

für ihren Zweck unbrauchbar macht und nicht ſofort für angemeſſene Wiederherſtellung

Sorge trägt, wird an Geld bis zu ſechs Thalern geſtraft.

Art. 33.

Nach Maßgabe des § 368 des Strafgeſetzbuchs (Geldſtrafe bis zu zwanzig Thalern

oder Haft bis zu vierzehn Tagen) wird geſtraft:

1) wer unbefugt, aber ohne die in § 274 des Strafgeſetzbuchs bemerkte Abſicht,

Markſteine oder andere Grenzzeichen landwirthſchaftlicher Grundſtücke von ihrer Stelle

entfernt, vernichtet oder unkenntlich macht; -
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2) wer außer dem Fall des § 368 Ziff. 2 des Strafgeſetzbuchs die polizeilichen

Anordnungen in Beziehung auf die gemeinſchaftliche Vertilgung ſchädlicher Thiere oder

Pflanzen nicht befolgt.

Wenn im Fall der Ziff. 1 die Entfernung c. der Markſteine oder Grenzzeichen

nicht abſichtlich geſchah, ſo tritt Geldſtrafe bis zu ſechs Thalern ein; ſorgt jedoch der

Beſchädigende ſofort für deren Wiederherſtellung, ſo bleibt er ſtraffrei.

Art. 34.

Mit Geldſtrafe bis zu drei Thalern wird beſtraft:

1) wer in Zeiten der Ernte und Saat innerhalb des durch die Ortspolizeibehörde

feſtzuſetzenden und zu veröffentlichenden Zeitraums ſeine Tauben nicht eingeſperrt hält,

deßgleichen werden zum Schutz des Feldbaus gegen das Hausgeflügel erlaſſenen orts

polizeilichen Vorſchriften nicht Folge leiſtet;

2) wer gegen ortspolizeiliches Verbot, oder gegen den kundgegebenen Willen des

Eigenthümers in fremden Aeckern, Weinbergen, Baumgütern oder Wieſen eine Nach

leſe hält;

deßgleichen wer unbefugter Weiſe

3) in Privatgewäſſern oder auf fremdem Grund und Boden Flachs oder Hanf

röſtet;

4) fremde auf dem Feld zurückgelaſſene Ackergeräthſchaften benützt;

5) das an Grenzrainen, Straßen, Wegen oder Gräben wachſende Gras oder ſon

ſtige Viehfutter abſchneidet, abrupft oder abbrennt, oder auf fremdem Feld Unkraut

ausrupft;

6) die zur Sperrung von Wegen oder von Eingängen in eingefriedigte Plätze dienen

den Gatterthore, Pforten u. ſ. w. öffnet oder nach dem Hindurchgehen nicht wieder

ſchließt;

7) Steine, Schutt, Unkraut und Unrath auf fremde Grundſtücke oder Privat

wege wirft.

Art. 35.

Mit Geldſtrafe bis zu zehn Thalern wird beſtraft:

1) wer durch unbefugtes Wenden oder Schleifen mit dem Pflug, der Egge, Walze

oder ſonſtigen Ackergeräthſchaften, ſowie durch unbefugte Ableitung des Waſſers fremde
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Grundſtücke beſchädigt, oder wer Vorrichtungen zur Bewäſſerung oder Entwäſſerung

unbefugter Weiſe ſtört, unbrauchbar macht oder entfernt;

wer unbefugter Weiſe -

2) Zäune oder ſonſtige Einfriedigungen von Grundſtücken beſchädigt, Baumſtützen,

Hopfenſtangen, Weinbergpfähle oder ſonſtige Stützen für Gewächſe, deßgleichen die zum

Schutz von Bäumen dienenden Bekleidungen, ohne ſie ſich anzueignen, entfernt oder

zerſtört;

3) Vorrichtungen zum Wegfangen oder Vertreiben ſchädlicher Thiere hinwegnimmt

oder beſchädigt;

4) Steine, Pfähle, Tafeln, Strohwiſche, Gräben oder andere zur Abſperrung oder

Vermeſſung von Grundſtücken dienende Merk- oder Warnungszeichen wegſchafft, be--

ſchädigt oder unkenntlich macht.

Art. 36.

Mit Geldſtrafe bis zu zehn Thalern oder Haft bis zu acht Tagen wird beſtraft,

wer unbefugt: -

1) von Feld- oder ſonſtigen außerhalb des Waldes ſtehenden Bäumen oder von

Hecken Laub abſtreift oder abpflückt oder Zweige abbricht;

2) aus fremden Gärten, Weinbergen, Obſtanlagen oder Alleen, oder von Feldern,

Aeckern oder Wieſen Gartenfrüchte oder Feldfrüchte oder andere Bodenerzeugniſſe von

unbedeutendem Werthe oder in geringer Menge ſich aneignet, wofern nicht nach Maßgabe

des § 243 des Strafgeſetzbuchs ein ſchwerer Diebſtahl vorliegt;

3) Bäume oder Sträuche, welche in Gärten, Obſtanlagen, Aeckern oder ſonſt

außerhalb des Waldes ſtehen, oder Hecken oder andere zur Einfaſſung von Grundſtücken

dienende Anpflanzungen, deßgleichen Uferholzpflanzungen abhaut, abbricht, ausreißt, aus

rodet oder ſonſt beſchädigt.

Unter die Strafbeſtimmung dieſes Artikels fallen auch Entwendungen oder Be

ſchädigungen an Wald- und Wildobſtbäumen auf Grundſtücken, welche nicht zu dem

unter forſtpolizeilicher Aufſicht ſtehenden Waldareal gehören.

Art. 37.

Einer Geldſtrafe bis zu drei Thalern unterliegt weiter, wer außer den in den Art.

33–36 bemerkten Fällen den zum Schutz des Eigenthums oder zur Ordnung in der

Feldmarkung erlaſſenen polizeilichen Anordnungen zuwiderhandelt,
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Art. 38.

Verfehlungen gegen die Vorſchriften der Beſchälordnung werden mit Geldſtrafe bis

zu fünfzehn Thalern, womit nach Umſtänden bei patentirten Privatbeſchälhaltern die

Entziehung des Patents verbunden ſein kann, geahndet.

Art. 39.

Mit Geldſtrafe bis zu fünfzehn Thalern wird beſtraft:

1) wer ſich außer den im Strafgeſetzbuch vorgeſehenen Fällen einer der in dem

Art. 17 des Geſetzes über die Regelung der Jagd vom 27. Oktober 1855 (Reg.Blatt

S. 223) bezeichneten Uebertretungen ſchuldig macht.

In Fällen der Ziff. 1 und 2 des Art. 17 darf die Strafe nicht unter ſechs Tha

lern betragen. -

2) Wer die Vorſchriften des Geſetzes vom 27. November 1865 über die Fiſcherei

(Reg.Blatt S. 499) und die nach Maßgabe deſſelben ergangenen Verordnungen nicht

befolgt, ſoweit nicht die Beſtimmungen des Strafgeſetzbuchs (§ 296 und 370 Ziff. 4)

Platz greifen.

Art. 40.

Mit Geldſtrafe bis zu zwanzig Thalern oder mit Haft wird beſtraft, wer außer

dem Fall des § 368 Ziff. 11 des Strafgeſetzbuchs den Vorſchriften in Beziehung auf

den Schutz der Vögel zuwiderhandelt.

Art. 41.

Mit Geldſtrafe bis zu zehn Thalern wird beſtraft:

1) wer unbefugt auf fremden Grundſtücken weidet oder wer ſeinen Weidebezirk

überſchreitet;

2) wer zu verbotenen Zeiten weidet;

3) wer den Vorſchriften des Schäfereigeſetzes vom 9. April 1828 (Reg.Blatt

S. 177) und den nach Maßgabe deſſelben erlaſſenen Verordnungen, insbeſondere in

Betreff der Wanderurkunden, zuwiderhandelt.

Die Vorſchriften des Schäfereigeſetzes in Betreff der Dienſtbücher der Schäfer

(Art. 20) ſind aufgehoben.

Art. 42.

Mit Geldſtrafe bis zu fünfzig Thalern wird beſtraft, wer gegen die geſetzlichen

Vorſchriften in Beziehung auf die Benützung öffentlicher Gewäſſer ſich verfehlt.
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Art. 43.

Wer das zum Genuß für Menſchen oder Thiere beſtimmte Waſſer in Brunnen,

Ziſternen, Leitungen oder in zum öffentlichen Gebrauch dienenden Quellen oder Bächen

unbefugt verunreinigt oder verdirbt, wird, ſofern nicht der § 324 des Strafgeſetzbuchs

Platz greift, an Geld bis zu fünfzig Thalern oder mit Haft beſtraft.

Art. 44.

Mit Geldſtrafe bis zu fünfzig Thalern oder mit Haft wird beſtraft, wofern nicht

eine andere geſetzliche Beſtimmung eintritt, wer den Polizeiverordnungen in Betreff der

Sicherheit und Ordnung der Flößerei und Schifffahrt auf dem Neckar und anderen

Flüſſen, ſowie auf dem Bodenſee, deßgleichen wer den Vorſchriften der Hafenordnungen

zuwiderhandelt. -

Art. 45.

Verfehlungen von öffentlichen Rechnungsbeamten und öffentlich beſtellten Verwaltern

von Privatvermögen wegen ordnungswidriger Kaſſen- oder Rechnungsführung, ordnungs

widriger Verwendung oder Aufbewahrung fremder Gelder oder anderer Vorräthe oder

wegen ſonſtiger dienſtwidriger Handlungen oder Unterlaſſungen unterliegen, ſoweit nicht

gerichtliche Strafe eintritt, der disziplinären Ahndung durch die Aufſichtsbehörden.

Hiebei kann einem öffentlich beſtellten Verwalter, auf welchen die Beſtimmungen

der §§ 47 und 48 der Verfaſſungsurkunde keine Anwendung finden, die Verwaltung

abgenommen werden.

Art. 46.

Die mit Strafbefugniß verſehenen Behörden ſind berechtigt, im Falle des Unge

horſams gegen die von ihnen innerhalb ihrer Zuſtändigkeit getroffenen, ordnungsmäßig

eröffneten Anordnungen, ſoweit nicht beſondere geſetzliche Beſtimmungen etwas Anderes

feſtſetzen, Geld- oder Freiheitsſtrafen innerhab der ihnen zuſtehenden Strafbefugniß als

Zwangsmittel zu verhängen, und bei fortgeſetztem Ungehorſam zu wiederholen.

Die Polizeibehörden ſind außerdem befugt, die in Gemäßheit des Abſ. 1 getroffenen

Anordnungen durch Anwendung ſonſtiger geſetzlicher Zwangsmittel zur Ausführung zu

bringen.

Art. 47.

Gegen Diejenigen, welche durch ungebührliches Benehmen oder durch ungebührliche

Aeußerungen bei einer Verhandlung oder in ſchriftlichen Eingaben die einer Behörde
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ſchuldige Achtung verletzen, kann Geldſtrafe bis zu acht Thalern oder Haft bis zu ſechs

Tagen verhängt werden.

Die gleiche Strafe kann gegen diejenigen ausgeſprochen werden, welche bei einer

mündlichen Verhandlung oder in ſchriftlichen Eingaben in Beziehung auf einen amtlich

anhängigen Gegenſtand gegenüber der zuſtändigen Behörde wiſſentlich unwahre That

ſachen vorbringen, vorbehältlich der beſonderen Beſtimmungen der Prozeßgeſetze.

Zur Abrügung der in Abſ. 1 und 2 bezeichneten Handlungen ſind die Behörden,

denen gegenüber ſie verübt worden ſind, innerhalb der ihnen zuſtehenden Strafbefugniß

zuſtändig. -

Art. 48.

Werden die in Artikel 46 Abſ. 1 und Art. 47 bezeichneten Handlungen gegenüber

von einer nicht dem Juſtizdepartement angehörigen Behörde verübt, welcher keine Straf

befugniß zukommt, ſo ſind zu deren Abrügung, wenn es ſich um eine Bezirks- oder

höhere Stelle handelt, die Oberämter, außerdem die Ortsbehörden zuſtändig.

Die Zuſtändigkeit der Oberämter iſt auch in dem Fall begründet, wenn die Straf

gewalt der Ortsbehörden (Art. 60) im einzelnen Falle nicht ausreicht.

Art. 49. -

Neben dem gegenwärtigen Geſetz bleiben die Strafbeſtimmungen in folgenden Lan

desgeſetzen in Kraft (vergl. Art. 2): -

1) in dem Geſetz vom 30. Januar 1817 über die Preßfreiheit (Reg.Blatt S. 41),

ſoweit ſie nicht ſchon bisher außer Geltung waren;

2) in dem Geſetz vom 29. September 1836, betreffend die Volksſchulen (Reg.Blatt

S. 491);

3) in dem Art. 19 des Geſetzes vom 28. Auguſt 1849, betreffend das Verfahren

bei dem Aufgebote der bewaffneten Macht gegen Zuſammenrottungen und Aufruhr 2c.

(Reg Blatt S. 493);

4) in dem Geſetz vom 19. Mai 1852, betreffend die Abänderungen des Geſetzes

vom 25. Mai 1830 über die polizeilichen Beſchränkungen der Verſicherung des beweg

lichen Vermögens (Reg.Blatt S. 125), ſoweit nicht durch die Reichsgewerbeordnung

in § 14 Abſ. 2 und § 148 Ziff. 2 eine Aenderung eingetreten iſt;

5) in dem Geſetz vom 14. März 1853, betreffend die veränderte Einrichtung der

allgemeinen Brandverſicherungsanſtalt (Reg.Blatt S. 79);
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6) in den Art. 1, 11 lit. b, ſoweit letztere Beſtimmung nicht durch das Strafge

ſetzbuch §. 366 Ziff. 1, § 367 Ziff. 5 und 8, § 368 Ziff. 7 und 10 außer Anwen

dung kommt, ferner in den Art. 28, 29, 30 und 32 des Geſetzes vom 1. Juni 1853

über den Beſitz und Gebrauch von Waffen und die Errichtung von Schützengeſellſchaf

ten und Bürgerwachen (Reg.Blatt S. 151); -

7) in dem Geſetz vom 23. Juni 1853, betreffend die Beſeitigung der bei Liegen

ſchaftsveräußerungen und insbeſondere bei der Zerſtückelung von Bauerngütern vorkommen

den Mißbräuche (Reg.Blatt S. 243);

8) in dem revidirten Geſetz vom 4. September 1855, betreffend den Schutz des

Waldeigenthums (Reg.Blatt S. 191).

Bei den unter Ziff. 2 und 8 aufgeführten Geſetzen hat es auch bei den darin ent

haltenen Zuſtändigkeitsbeſtimmungen ſein Bewenden.

- Art. 50.

Sämmtliche in den Landesgeſetzen oder Verordnungen enthaltenen polizeilichen

Strafbeſtimmungen, welche nicht durch gegenwärtiges Geſetz aufrecht erhalten ſind, wer

den, inſoweit ſie nicht ſchon in Folge der Beſtimmungen des Einführungsgeſetzes zum

Strafgeſetzbuch außer Kraft treten, durch gegenwärtiges Geſetz außer Wirkung geſetzt.

Insbeſondere wird das Polizeiſtrafgeſetz vom 2. Okt. 1839, ſowie das Geſetz vom 2. Mai

1852, betreffend einige Abänderungen und Ergänzungen des Polizeiſtrafgeſetzes, aufgehoben.

III. Das Verordnungsrecht in Polizeiſachen.

Art. 51.

Wo das Strafgeſetzbuch oder das gegenwärtige Geſetz auf Polizeiverordnungen, po

lizeiliche Vorſchriften oder Anordnungen Bezug nimmt oder ſolche vorausſetzt, können

dieſelben durch Königliche Verordnung oder Miniſterialverfügung, ſowie für den Gel

tungsbereich eines Oberamtsbezirks oder mehrerer Gemeinden durch die Bezirkspolizeibe

hörden, für den Bereich eines Gemeindebezirks durch die Ortsbehörden erlaſſen werden.

Dieſe Befugniß kann bezüglich der Bezirks- und Ortspolizeibehörden für einzelne der

unter den erſten Abſatz dieſes Artikels fallenden Gegenſtände im Verordnungswege be

ſchränkt oder aufgehoben werden.

Art. 52.

Ortspolizeiliche Vorſchriften vorübergehender Art werden von dem Ortsvorſteher,

bezirkspolizeiliche Vorſchriften dieſer Art von dem Oberamtmann erlaſſen.
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Ortspolizeiliche Vorſchriften, welche eine für fortdauernde Geltung beſtimmte An

ordnung enthalten, bedürfen der Zuſtimmung des Gemeinderaths, bezirkspolizeiliche Vor

ſchriften dieſer Art derjenigen des Amtsverſammlungsausſchuſſes.

Art. 53.

Orts- und bezirkspolizeiliche Vorſchriften der im Art. 52 Abſ. 2 bezeichneten Art

ſind, wofern nicht im Verordnungsweg eine andere Behörde hiezu beſtimmt wird, der

unmittelbar vorgeſetzten höheren Verwaltungsbehörde zur Prüfung nach Maßgabe des

Art. 56 vorzulegen.

Solche Anordnungen ſind erſt nach Ablauf von dreißig Tagen nach der durch Em

pfangsbeſcheinigung nachgewieſenen Vorlegung an die höhere Verwaltungsbehörde voll

ziehbar, ſofern dieſelben nicht früher von letzterer als vollziehbar erklärt ſind.

Art. 54.

Keine Verordnung oder polizeiliche Vorſchrift darf mit einem Geſetz oder mit der

Anordnung einer höheren Behörde im Widerſpruch ſtehen.

Jedoch können Vorſchriften, welche in älteren vor dem Erſcheinen der Verfaſſungs

Urkunde vom 25. September 1819 ergangenen Verordnungen, Generalreſcripten u. ſ. w.

erlaſſen ſind, ſoweit ſie ſich auf Gegenſtände beziehen, deren Regelung dem Verordnungs

wege anheimfällt (Art. 51), durch Königliche Verordnung aufgehoben oder abgeändert

werden.

Art. 55.

Die Polizeiverordnungen und Vorſchriften ſind in dem Bereich, für welchen ſie Gel

tung erlangen ſollen, gehörig bekannt zu machen.

Die landesherrlichen Verordnungen und Miniſterial-Verfügungen werden im Re

gierungsblatt veröffentlicht.

Ueber die Art der Verkündigung der bezirks- und ortspolizeilichen Vorſchriften wird

das Miniſterium des Innern nähere Beſtimmungen erlaſſen.

Art. 56.

Die zunächſt vorgeſetzten und höheren Verwaltungsbehörden ſind befugt, bezirks

oder ortspolizeiliche Vorſchriften wegen Ungeſetzlichkeit ihrer Erlaſſung oder wegen Wider

ſpruchs mit der Anordnung einer höheren Behörde, oder wegen Nachtheils für das öffent

liche Wohl, oder wegen Verletzung der Rechte Dritter außer Wirkſamkeit zu ſetzen,

oder deren Vollzug einzuſtellen. 1.

3
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Art. 57.

Die zur Zeit beſtehenden polizeilichen Verordnungen und Vorſchriften, welche auf

Gegenſtände ſich beziehen, bezüglich deren nach Maßgabe des Art. 51 dieſes Geſetzes die

Regelung im Verordnungsweg zugelaſſen iſt, bleiben auch fernerhin in Geltung. Es

treten jedoch an die Stelle der in denſelben enthaltenen Strafbeſtimmungen diejenigen

des Strafgeſetzbuchs für das Deutſche Reich, beziehungsweiſe des gegenwärtigen Geſetzes.

Die in dem erſten Abſatze dieſes Artikels bezeichneten Verordnungen und Vorſchriften

verlieren ihre Wirkſamkeit, wenn ſie nicht und zwar die orts- und bezirkspolizeilichen

Vorſchriſten binnen Eines Jahres, die übrigen binnen des Zeitraumes von fünf Jahren

vom Eintritt der Wirkſamkeit des gegenwärtigen Geſetzes an erneuert und neu verkün

digt werden.

IV. Beſtimmungen über die Abgrenzung der Gerichtsbarkeit.

Art. 58.

Soweit nicht durch Geſetze etwas Anderes beſtimmt iſt, ſteht die Unterſuchung und

Aburtheilung der in dem Strafgeſetzbuch für das Deutſche Reich, ſowie in andern Reichs

geſetzen bedrohten Uebertretungen (§ 1 Abſ. 3 des Strafgeſetzbuchs), mit Ausnahme der

Verfehlungen gegen die Finanz-, Zoll- und Steuergeſetze, desgleichen die Unterſuchung

und Aburtheilung der in dem gegenwärtigen Geſetz und in den durch daſſelbe aufrecht

erhaltenen Landesgeſetzen (Art. 49) angeführten Uebertretungen den in den nachfolgenden

Artikeln bezeichneten Behörden zu.

Art. 59.

Wenn die verwirkte Strafe die Strafbefugniß des Ortsvorſtehers oder Gemeinde

raths nicht überſteigt, und wenn nicht auf Haft gegen ein Mitglied des Gemeinderaths

zu erkennen iſt, kommt die Unterſuchung dem Ortsvorſteher und das Erkenntniß demſel

ben, beziehungsweiſe dem Gemeinderath zu in nachſtehenden Fällen:

1) in Beziehung auf die Uebertretungen des Strafgeſetzbuchs in § 360 Ziff. 10,

11, 12 und 13, § 361 Ziff. 4, 5, 7 und 8, § 365, 366,367 Ziff. 12, 13, 14, 15,

ſofern es ſich bei Ziff. 14 und 15 um einen der Genehmigung der Ortsbehörde unter

liegenden Bau 2c. handelt; ferner in § 368 Ziff. 1, 2, 5, 6, 8 und 9, ſoweit nicht zu

Ziff. 6 und 9 die Staatsforſtbehörden zuſtändig ſind, beziehungsweiſe bei Ziff. 8 mit
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Beſchränkung auf Uebertretungen in Betreff der Feuerlöſchgeräthſchaften, und §. 370

Ziff. 1 und 2;

2) in Beziehung auf die in gegenwärtigem Geſetze in Art. 7 Ziff. 7, in Art. 8, Art. 15

Ziff. 2, Art. 16, 17 und 18, ſoweit es bei Art. 18 ortspolizeiliche Anordnungen betrifft,

Art. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 Ziff 1, ſoweit es ſich um Verfehlungen gegen örtliche

Begräbnißordnungen handelt, ferner Ziff. 5, Art. 29, 30, 32 Ziff. 1, 2, 4 und 5, ſo

weit im Falle der Ziff. 5 die Uebertretungen gegen ortspolizeiliche Vorſchriften gerichtet

ſind, Art. 33 Ziff. 2, Art. 34, 35, 36, 37, 41 und 43 bemerkten Uebertretungen;

:3) in den Fällen des § 148 Nr. 1 und 8, ſofern die Taxen von der Ortsbehörde

feſtgeſetzt oder genehmigt ſind, und des § 149 Nr. 6 der Reichsgewerbeordnung.

* Art. 60.

Die Strafbefugniß des Ortsvorſtehers beträgt in Gemeinden dritter Klaſſe Haft

von Einem Tage, Geldſtrafe bis zu zwei Thalern, in Gemeinden zweiter Klaſſe Haft

bis zu zwei Tagen, Geldſtrafe bis zu 4 Thalern, in Gemeinden erſter Klaſſe Haft bis

zu drei Tagen, Geldſtrafe bis zu ſechs Thalern.

Die Strafbefugniß des Gemeinderaths erſtreckt ſich bis zum doppelten Betrage der

jenigen des Ortsvorſtehers.

In den unter Staatsaufſicht geſtellten Gemeinden ſteht dem Ortsvorſteher eine

Strafbefugniß bis zu vier Tagen Haft oder Geldſtrafe bis zu ſechs Thalern zu.

Die §§ 15 und 16 des Verwaltungsedikts vom 1. März 1822 und der Art. 3

des Geſetzes vom 24. Januar 1855, betreffend die Handhabung der Staatsaufſicht über

verwahrloste Gemeinden, ſind hiedurch abgeändert. -

Art. 61. -

Zur Führung der Unterſuchung und, ſoweit die Strafgewalt reicht, Abrügung der

in Art. 44 des gegenwärtigen Geſetzes bemerkten Uebertretungen in Betreff der Schiff

fahrt auf dem Bodenſee und der dortigen Hafenpolizei iſt die Hafendirektion in Fried

richshafen zuſtändig.

Die Strafbefugniß des Hafendirektors beträgt Haft bis zu drei Tagen oder Geld

ſtrafe bis zu ſechs Thalern. .

Art. 62.

In allen übrigen Fällen mit Ausnahme der in Art. 59 und 61 bemerkten und ſo

fern nicht die in Art. 59 zu § 368 Ziff. 6 und 9 des Strafgeſetzbuchs bemerkte Aus
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nahmebeſtimmung zutrifft, ſind zu Führung der Unterſuchung und – ſoweit die ver

wirkte Strafe ihre Strafbefugniß nicht überſteigt – zu Aburtheilung der Uebertretungen

der in Art. 58 bezeichneten Art die Oberämter zuſtändig.

Denſelben kommt auch die Unterſuchung und beziehungsweiſe Aburtheilung der in

§ 147 der Reichs-Gewerbeordnung angeführten Bergehen zu.

Die Strafbefugniß der Oberämter erſtreckt ſich auf Haft bis zu acht Tagen und Geld

ſtrafe bis zu zwanzig Thalern, bei Legal- und Konfiskationsſtrafen bis auf dreißig Thtr.;

auch ſind dieſelben befugt, in den Fällen des § 361 Ziff. 1–8 des Strafgeſetzbuchs

und der Art. 10 und 14 des gegenwärtigen Geſetzes auf Haft bis zu vier Wochen zu

erkennen.

Das Geſetz vom 24. Januar 1855, betreffend die Erweiterung der oberamtlichen

Strafbefugniß, iſt aufgehoben.

Der §. 98 des Verwaltungsedikts vom 1. März 1822 iſt hiedurch abgeändert.

Art. 63.

Soweit die Strafgewalt der Oberämter, beziehungsweiſe der Hafendirektion (Art. 61),

nicht ausreicht, haben die Kreisregierungen das Erkenntniß zu fällen. Denſelben Be

hörden ſteht ferner das Erkenntniß in den in § 150 Abſ. 2 und 3 der Reichs-Gewerbe

ordnung bezeichneten Fällen zu. -

Die Kreisregierungen können auf den höchſten Betrag der wegen Uebertretungen

verwirkten Geld- und Freiheitsſtrafen erkennen.

Auch iſt ihnen vorbehalten, Perſonen, welche nach Maßgabe des § 362 des Straf

geſetzbuchs der Landespolizeibehörde überwieſen werden, in einem Arbeitshauſe (Art. 11)

unterzubringen, und die in einem ſolchen Untergebrachten vor der feſtgeſetzten Zeit zu

entlaſſen.

Art. 64.

Wenn von der Ortsbehörde aus dem Grund, weil dieſelbe eine ihre Strafbefugniß

überſchreitende Strafe für begründet hält, die Anzeige von einer Uebertretung dem Ober

amt vorgelegt wird, ſo iſt der Fall von dieſer Behörde auch dann zur Erledigung zu

bringen, wenn nach der Anſicht derſelben eine die Straſbefugniß der Ortsbehörde nicht

überſteigende Strafe begründet iſt.

Der gleiche Grundſatz gilt bezüglich der Aburtheilung für die Kreisregierung gegen

über dem Oberamte, ſowie im Falle des Art. 61.
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Art. 65.

Die Zuſtändigkeit zur Aburtheilung im einzelnen Falle richtet ſich nach den Vor

ſchriften der Strafprozeßordnung vom 17. April 1868 (Reg.Blatt S. 205).

Art. 66. -

In Anſehung des Rekurſes gegen Straferkenntniſſe und der zum Erkenntniß hier

über zuſtändigen Behörden hat es bei den beſtehenden Beſtimmungen ſein Verbleiben.

V. Schlußbeſtimmung.

Art. 67.

Gegenwärtiges Geſetz tritt mit dem 1. Januar 1872 in Wirkſamkeit.

In Beziehung auf die Anwendbarkeit der veränderten Beſtimmungen über die Ab

grenzung der Gerichtsbarkeit der Strafbehörden auf die vor dem 1. Januar 1872 be

gangenen ſtrafbaren Handlungen enthält der Artikel 21 des Geſetzes vom 26. Dezember

1871, betreffend Aenderungen des Landesſtrafrechts und der Strafprozeßordnung bei

Einführung des Strafgeſetzbuchs für das Deutſche Reich, die näheren Vorſchriften.

Unſere Miniſter der Juſtiz, des Innern und der Finanzen ſind mit der Voll

ziehung dieſes Geſetzes beauftragt.

Gegeben Stuttgart, den 27. Dezember 1871.

K a r l.

Der Juſtiz-Miniſter:

Mittnacht.

Der Miniſter des Junern:

Scheurlen.

Der Finanz-Miniſter:

Renner. Auf Befehl des Königs,

der Kabinets-Chef:

Egloffſtein.
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Königliche Verordnung, . . - --

---

betreffend die bürgerliche Feier der Sonn-, Feſt- und Feiertage. - -

K a rl

von Gottes Gnaden König von Württemberg -

Bezüglich der bürgerlichen Feier der Sonn-, Feſt- und Feiertage verordnen und

verfügen Wir im Hinblick auf § 366 Ziff. 1 des Strafgeſetzbuchs für das Deutſche

Reich, nach Anhörung Unſeres Geheimenraths, wie folgt:

- - - §. 1. - - - -

Den Beſtimmungen der nachfolgenden §§ 2–8 und 10 unterliegen:

1) alle Sonntage; * - - - -

2) neben den regelmäßig auf den Sonntag fallenden chriſtlichen Feſttagen noch

folgende Feſttage: -

Chriſtfeſt, Neujahrsfeſt, Erſcheinungsfeſt, Charfreitag, Chriſti Himmelfahrt,

- - bei Katholiken außerdem:

Fronleichnam, Mariä Himmelfahrt. - -

§. 2.

An dieſen Tagen iſt unterſagt:

1) die Verrichtung aller Arbeiten des landwirthſchaftlichen, des forſtwirthſchaftlichen

und des Gewerbe- und Fabrikbetriebs. -

Ausgenommen von dieſem Verbote ſind jedoch:

a) Arbeiten, welche ſich der öffentlichen Wahrnehmung entziehen, inſoweit ſie von

dem Arbeitsherrn und ſeinen Hausgenoſſen ohne Zuziehung weiterer Arbeits

kräfte verrichtet werden; - - -

b) Arbeiten für dringende Bedürfniſſe, ſowie Verrichtungen, welche der tägliche

Bedarf des Publikums erfordert, wie z. B. das Feilbieten von Lebensmitteln

an Eiſenbahnſtationen, das Geſchäft der Miethkutſcher und Dienſtmänner.

Das Verbringen von Fleiſch, Milch und Brod in die Kundenhäuſer iſt außer

halb der Zeit des vormittägigen Hauptgottesdienſtes geſtattet.

c) Techniſche Verrichtungen von mehrtägiger Dauer, die eine Unterbrechung nicht
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zulaſſen, z. B. bei Hochöfen, Schmelzwerken, Glashütten, Papierfabriken,

Kohlenmeilern. -

Inſoweit andere Arbeiten unter das Verbot fallen, aber wegen beſonderer

Verhältniſſe ohne erheblichen Nachtheil nicht unterbrochen werden können, ſteht

es den Ortspolizeibehörden zu, Nachſicht zu ertheilen.

d) Reinigungs- und Ausbeſſerungs-Arbeiten in den Gewerbelokalen, durch welche

die Wiederaufnahme der eigentlichen Gewerbearbeit am folgenden Werktag

vorbereitet wird, ſoferne ſie im geſchloſſenen Raum ohne ſtörendes Geräuſch

nach Außen verrichtet werden; .. * -

e) die unaufſchieblichen Arbeiten der Ernte und der Weinleſe; -

f) die Schifffahrt und die Flößerei, der Eiſenbahn-, Poſt-, Telegraphen-, Fracht

und Botenverkehr, vorbehältlich der Beſtimmungen des § 3 Ziff. 3.

2) Das Feilbieten und Ankaufen von Waaren im Umherziehen, das öffentliche

Aufſtellen von Vieh zum Verkaufe, aller Handel auf Straßen und öffentlichen Plätzen,

mit Ausnahme des Klein-Verkaufs von Obſt und ſonſtigen Eßwaaren, der außer der

Zeit des vormittägigen Hauptgºttesdienſtes zugelaſſen iſt. -

Inſoweit einzelne Gemeinden zu Abhaltung von Jahrmärkten an Sonntagen be

rechtigt ſind, hat es hiebei ſein Verbleiben. * -

Dieſe Märkte dürfen aber erſt nach dem Vormittags-Gottesdienſte beginnen.

3) Die Vornahme öffentlicher Verſteigerungen. ... - -- -

4) Das Hetzen mit Hunden bei Viehtransporten innerhalb der Ortſchaften. . .

Während der Zeit des Vor- und Nachmittags-Hauptgottesdienſtes iſt unterſagt:

1) alles lärmende Zechen und Spielen, ſowie alle geräuſchvollen Beluſtigungen in

Wirthſchafts-Lokalitäten; - - - - - -

2) in der Nähe der Kirchen jede geräuſcherregende Handlung, durch welche der Got

tesdienſt geſtört werden kann, auch alles Lärmen in den Straßen des Orts;

3) das Auf- und Abladen von Waaren und anderen Gegenſtänden auf Straßen

und öffentlichen Plätzen, ſowie das Verführen von Waaren aus Transport-Anſtalten in

die Häuſer und aus dieſen in jene, dringende Fälle ausgenommen; - - -

4) der Transport von Vieh durch die Ortſchaften. ------

-
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§. 4.

Alle Magazine, Verkaufshallen, Läden und Buden der Handels- und Gewerbsleute

(bezüglich der Wirthe vergl. § 3 Ziff. 1) ſind während der Zeit des vormittägigen

Hauptgottesdienſtes geſchloſſen zu halten.

Ebenſo iſt das Aufſtellen und Aushängen von Waaren außerhalb der Verkaufslo

kale während dieſer Zeit unterſagt.

Apotheken und Verkaufsbuden an Eiſenbahnſtationen ſind ausgenommen.

§. 5.

Das Mahlen in nicht einſam ſtehenden Getreidemühlen iſt während der Zeit des

vormittägigen Hauptgottesdienſtes verboten.

Gleichfalls während des Vormittags-Gottesdienſtes iſt verboten das Austreiben von

Vieh zur Weide.

§. 6.

Während des vormittägigen Hauptgottesdienſtes und eine halbe Stunde zuvor iſt

die Vornahme gemeinſamer Waffen-, Feuerwehr- und ähnlicher Uebungen verboten.

Am Chriſtfeſt, Palmſonntag, Charfreitag, Oſter- und Pfingſt-Sonntag, am 1. Ad

ventsſonntag, am evangeliſchen Landes-Bußtag, an Fronleichnam und Mariä Himmel

fahrt, erſtreckt ſich dieſes Verbot auf den ganzen Tag.

§. 7.

Oeffentliche Aufzüge und öffentliche Berſammlungen ſind während des vormittägigen

Hauptgottesdienſtes nicht erlaubt.

§. 8.

Oeffentliche Schauſpiele und Vorſtellungen, Scheiben- und Vogelſchießen, ſowie

andere öffentliche Luſtbarkeiten dürfen erſt nach Beendigung des vormittägigen Haupt

gottesdienſtes ſtattfinden.

An den in § 6 genannten Feſttagen, ſowie während der Charwoche ſind ſolche mit

Ausnahme von Concerten und Vorſtellungen anſtehenden Theatern ganz verboten.

Während der Charwoche haben auch Vorſtellungen an ſtehenden Theatern zu un

terbleiben.

§. 9.

Oeffentliche Tanzbeluſtigungen dürfen nicht erlaubt werden:

1) in der Charwoche;
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2) an den Sonntagen in der Advents- und Faſten- (geſchloſſenen) Zeit;

3) am Oſter- und Pfingſtſonntag, Fronleichnam, Chriſtfeſt und am evangeliſchen

Landes-Bußtage.

Die Abhaltung öffentlicher Tanzbeluſtigungen an den übrigen Werktagen der Ad

vents- und Faſten-Zeit kann von dem Oberamte, nach vorgängiger Vernehmung der

Ortspolizeibehörde, geſtattet werden.

Die gleichen Grundſätze finden Anwendung auf Tanzunterhaltungen geſelliger Ver

eine und geſchloſſener Geſellſchaften, welche in Räumen veranſtaltet werden, in denen ein

Wirthſchaftsbetrieb, ſei es ein öffentlicher, ſei es ein auf die Mitglieder der betreffenden

Geſellſchaft beſchränkter, ſtattfindet.

§. 10.

An andern als den obengenannten Sonn- und Feſttagen dürfen öffentliche Tanz

unterhaltungen (ſ. §. 9) nur ſtattfinden, wenn das Oberamt nach vorgängiger Verneh

mung der Ortspolizeibehörde ausnahmsweiſe Erlaubniß hiezu ertheilt.

Soweit in einzelnen Badeorten vermöge Herkommens oder ausdrücklicher Erlaubniß

an Sonntagen getanzt werden darf, hat es mit der durch § 9 gegebenen Einſchränkung

hiebei ſein Verbleiben.

Mit dem Tanzen darf jedoch auch da, wo es geſtattet iſt, erſt nach dem Schluſſe

des Nachmittags-Gottesdienſtes begonnen werden.

§. 11.

An den nachgenannten weiteren Feſt- beziehungsweiſe Feiertagen, nemlich:

a) der beiden Confeſſionen:

Mariä Lichtmeß, Mariä Verkündigung, Gründonnerſtag, Oſtermontag, Pfingſt

montag, Peter und Paul, Stephanustag,

b) der Evangeliſchen:

an den Apoſteltagen und dem Tage Johannis des Täufers,

c) der Katholiken:

Joſeph, Mariä Geburt, Aller Heiligen und Mariä Empfängniß,

ſind die Arbeiten geſtattet, auch finden die ſonſtigen Beſchränkungen der gegenwärtigen

Verordnung auf dieſe Tage mit Ausnahme des in die Charwoche fallenden Gründon

nerſtags (vgl. §§ 8 und 9) keine Anwendung

d

4
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Es iſt jedoch jedes den vormittägigen Hauptgottesdienſt ſtörende Geräuſch in der

Nähe der Kirchen zu vermeiden.

§. 12.

Die Zeit des vormittägigen Hauptgottesdienſtes (§§ 3–8 und 11.) ſowie des Nach

mittags-Gottesdienſtes (§§. 3. 6) hat der Ortsvorſteher nach Verſtändigung mit dem

Geiſtlichen bekannt zu machen.

Derſelbe hat wegen Abhaltung von Störungen des öffentlichen Gottesdienſtes durch

Geräuſch in der Nähe der Kirchen ſachdienliche Vorkehr zu treffen.

§. 13.

Wenn an confeſſionell gemiſchten Orten hinſichtlich der oben erwähnten Beſchränk

ungen (§§. 2–9.) an den einer der beiden Confeſſionen eigenthümlichen Feſttagen eine

Vereinbarung oder ein Herkommen beſteht, iſt ſich hienach zu achten.

Iſt dieß nicht der Fall, ſo ſind an Orten, in welchen Evangeliſche und Katholiken

regelmäßigen Gottesdienſt haben, die Angehörigen der Confeſſion, welche den Tag nicht

feiert, verbunden, alle geräuſchvollen Beſchäftigungen und Handlungen, durch welche der

Gottesdienſt oder andere religiöſe Handlungen der den Tag feiernden Confeſſion geſtört

würden, zu unterlaſſen.

An Orten, wo nur eine der beiden Confeſſionen regelmäßigen Gottesdienſt hat,

haben ſich die Bekenner der andern den für jene geltenden Vorſchriften bezüglich der

bürgerlichen Feier der Sonn-, Feſt- und Feiertage zu unterwerfen.

Im Streitfalle hat das Oberamt nähere Vorſchriften zu geben.

§. 14.

Angehörige anderer Confeſſionen und Religionen unterliegen den Vorſchriften in

§§ 2–13 ebenfalls, im Falle des § 13 kann jedoch von ihnen nicht weiter verlangt

werden, als von derjenigen Confeſſion, welche den Tag nicht feiert.

Zur Fernehaltung von Störungen des öffentlichen Gottesdienſtes der Angehörigen

ſolcher Confeſſionen oder Religionen an den regelmäßigen Feſttagen derſelben durch Lär

men in der Nähe des Gotteshauſes iſt auf den Antrag der örtlichen Kirchenvorſtände

derſelben durch die Ortspolizeibehörde das Nöthige vorzukehren.

§. 15. -

Durch ortspolizeiliche Anordnung können außer den in § 2 c, und § 3 Ziff. 3

bezeichneten Fällen:
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1) das Verbot des Auf- und Abladens von Waaren (§ 3 Ziff. 3) bis nach dem

Schluſſe des Nachmittags-Gottesdienſtes ausgedehnt;

2) das Schließen von Magazinen, Verkaufshallen, Läden oder Buden (§. 4) bis nach

dem Schluſſe des Nachmittags-Gottesdienſtes erſtreckt;

3) in dringenden Fällen des § 5 erſter Abſatz Ausnahmen zugelaſſen und bei Ge

treidemühlen innerhalb des Orts weitere Beſchränkungen eingeführt;

4) das Verbot der Veranſtaltung öffentlicher Aufzüge und öffentlicher Verſammlungen

(§ 7) bis nach dem Schluſſe des Nachmittags-Gottesdienſtes, an den in dem

§ 6 bezeichneten Feſttagen auf den ganzen Tag ausgedehnt;

5) öffentliche Vorſtellungen an ſtehenden Theatern an den drei erſten Werktagen der

Charwoche (§. 8) unter Beſchränkung auf Stücke ernſteren Inhalts, geſtattet;

6) das Tanzen an gewöhnlichen Sonntagen (§. 10) nach Maßgabe des Art. 52 Abſ. 2

des Geſetzes betreffend Aenderungen des Polizeiſtrafrechts bei Einführung des Straf

geſetzbuchs für das Deutſche Reich zugelaſſen und

7) die in Orten gemiſchter Confeſſion von den Angehörigen der einen Confeſſion zu

unterlaſſenden Störungen des Gottesdienſtes und der religiöſen Handlungen der

andern Confeſſion (§§ 13. 14) näher beſtimmt

werden.

§. 16.

Hinſichtlich der Vornahme amtlicher Verhandlungen durch die Behörden und der

Ertheilung von öffentlichem Unterricht an Sonn- und Feſttagen werden die Aufſichtsbe

behörden die erforderlichen Verfügungen treffen.

§ 17.

Die Vorſchriften des Art. 8 Ziff. 3 des Geſetzes vom 1. Juni 1853 über den Be

ſitz und Gebrauch von Waffen, ſowie über die Errichtung von Schützengeſellſchaften und

Bürgerwachen (Reg.Blatt S. 151), des Art. 13 des Geſetzes vom 27. Oktober 1855

betreffend die Regelung der Jagd (Reg.Blatt S. 223) und der §§ 129 und 150 der

Reichsgewerbeordnung (Reg Blatt 1871 Nr. 30 S. – 1 –) bleiben auch fernerhin in

Kraft.

Alle übrigen Vorſchriften über die Feier der Sonn-, Feſt- und Feiertage ſind durch

gegenwärtige Verordnung aufgehoben, - -
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Unſer Miniſter des Innern iſt mit der Vollziehung dieſer Verordnung, welche mit

dem 1. Januar 1872 in Kraft tritt, beauftragt.

Gegeben Stuttgart, den 27. Dezember 1871.

K a r l.

Der Miniſter des Innern:

Scheurlen. Auf Befehl des Königs,

Der Cabinets-Chef:

Egloffſtein.

*, * SA./ WA-Vº/A .“Y DAY".

Gedruckt bei G. Haff e | b rin.
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P PW 38.

Ni e gi er um gs - Blatt

für das

Königreich württemberg

Ausgegeben Stuttgart Samſtag den 30. Dezember 1871.

Jn halt.

Königliche Dekrete. Keine.

Verfügungen der Departements. Verfügung, betreffend die Einführung einer neuen Arzneitaxe.

Verfügungen der Departements.

Deß Departements des Innern.

Des Medicinaleollegiums.

Verfügung betreffend die Einführung einer neuen Arzneitare.*)

Mit Rückſicht auf die durch die Einführung des metriſchen Gewichts und die be

züglich der Preiſe der Arzneiſtoffe und des übrigen Verwaltungsaufwandes eingetretenen

Veränderungen ſind die Arzneitare v. 27. Oktober 1847, die Tare der homöopathiſchen

Arzneimittel vom 19. März 1859 und die Veterinärtare vom 26. Auguſt 1848 durch das

Medicinalcollegium einer umfaſſenden Reviſion unterworfen und neu bearbeitet worden.

Das K. Miniſterium des Innern hat die Einführung dieſer Taren genehmigt und

es werden dieſelben in Folge deſſen in den Beilagen unter den nachfolgenden Beſtim

mungen zur Nachachtung bekannt gemacht.

*Anmerkung. Von gegenwärtiger Verfügung ſind wegen des Bedürfniſſes der Apotheker

mehr Abdrücke als gewöhnlich gemacht worden und können dieſelben bei der Erpedition des Regierungs

blattes abgelangt werden.



Allgemeine Beſtimmungen.

1) Die neuen Taren treten mit dem 1. Januar 1872 in Wirkſamkeit.

2) Wenn der Preis eines Arzneimittels in der Tare nur für eine Gewichtsmenge

beſtimmt iſt, ſo findet die Anrechnung in allen Fällen nach dieſem Preiſe ſtatt; ſo

koſtet 1 Gramm Argent. nitr. fus. = 10 Kreuzer, daher 2 Gramm = 20 Kreuzer,

0,1 Gramm = 1 Kreuzer u. ſ. f. -

3) Sind bei einem Arzneimittel für verſchiedene Quantitäten die Preiſe normirt, ſo

kommt bei der Berechnung die für das nächſt kleinere Gewicht gegebene Tare in

Anwendung, bis der Preis der nächſt höheren Gewichtsabſtufung erreicht iſt; ſo

koſtet 0,01 Gramm Atropinum sulfur. 3 Kreuzer; 0,07 Gramm koſten 18 Kreuzer,

nicht 21 Kreuzer, da der Preis von 0,1 Gramm zu 18 Kreuzer angeſetzt iſt.

4) Kreuzerbrüche werden in jeder Poſition zu einem vollen Kreuzer berechnet.

5) Die beſtehende Verfügung ſpecificirter Tarirung der Arzneimittel auf den Recepten

iſt ſtreng einzuhalten. Ueberſchreitung der Tare iſt verboten.

6) Von den fetten und den ſpecifiſch ſchweren ätheriſchen Oelen und von den Tinkturen

werden 20 Tropfen, von den übrigen ätheriſchen Oelen, dem Chloroform, Eſſig

äther und von wäſſrigen Flüſſigkeiten 25 Tropfen, vom Aether 50 Tropfen auf

1 Gramm berechnet.

7) Der in der Tare für Aqua communis filtrata feſtgeſetzte Preis findet keine An

wendung, wenn Aqua communis oder Aqua communis filtrata zur Bereitung

von Decocten, Infuſen, Salzauflöſungen, Macerationen, Samen-Emulſionen oder

in der Verterinärpraris verordnet worden iſt. In allen übrigen Fällen wird der

für Aqua communis filtrata ausgeworfene Preis in Anwendung gebracht.

8) In allen Fällen, wo auf dem Recepte beſtimmte, auf die Tare Bezug habende An

gaben fehlen, müſſen dieſe durch eine Bemerkung des Apothekers ergänzt werden.
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9)

10)

11)

12)

Wenn daher z. B. zu einem geiſtigen Infuſum zu 60 Gramm Colatur 80 Gramm

Wein oder Weingeiſt genommen ſind, oder bei einer Pillen-Maſſe eine dem Apo

theker anheimgeſtellte Menge irgend eines Mittels zugeſetzt worden iſt, ſo muß dieß

auf dem Recepte bemerkt werden.

Bei allen auf Recepten vorkommenden, in der Tare nicht befindlichen Arzneimitteln

wird, wenn dieſe Arzneimittel Droguen oder käufliche chemiſche Präparate ſind, der

der Preis ähnlicher Droguen und Präparate nach Anleitung eines Preiscourantes

von Drogueriewaaren zur Norm genommen; wenn es ſich aber um nicht käufliche

pharmaceutiſche Präparate handelt, ſo wird aus der Reihe derartiger in die Tare

aufgenommener Präparate ein in der Zuſammenſetzung und Bereitung ähnliches

ausgewählt und nach dieſem der Tarpreis für das verordnete Medicament feſtgeſtellt,

in beiden Fällen aber das als Norm genommene Arzneimittel auf dem Recepte

bemerkt. - -

Bei ſämmtlichen vom 1. Januar 1872 am anzufertigenden Recepten, deren Gewichts

größen in dem alten Medicinalgewicht ausgedrückt ſind, hat der Apotheker vor An

fertigung derſelben jene Gewichtsgrößen in die entſprechenden Gewichtsabſtufungen

des Grammengewichts nach Maßgabe der amtlichen Tabelle (ſ. R,Bl.) umzuſetzen

und die letztereu dem Recept in deutlicher Zahlenſchrift beizufügen. -

Die der Miniſterialverfügung vom 15. November 1871 angehängte, im Reg.-Blatt

S. 271 abgedruckte Tabelle über das Verhältniß zwiſchen dem bisherigen Medici

malgewicht und dem Grammgewicht muß in jeder Apotheke vorhanden und für den

Gebrauch ſtets zur Hand ſein.

Bei Arzneilieferungen auf Rechnung öffentlicher Kaſſen an öffentliche Anſtalten oder

für Epidemien findet bei größeren Zahlungen von wenigſtens 50 fl., unter der Vor

ausſetzung baarer Bezahlung, ein Abzug von 10 Prozent ſtatt.

Stuttgart, den 19. Dezember 1871.

K. Medicinal-Collegium:

Fleiſchhauer.
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A. Taxe der Arzneimittel.

250 30 5 1 1 1

Gramm. | Gramm. | Gramm. | Gramm. | Decigr. | Centigr.

kr. kr kr. kr. kr. kr.

Acetum aromaticum . . . . . . . . . . . 18 Z - - - -

– camphoratum . . , . . . . . . . 18 3 - - - -

– colchici . . . . . . . . . . . . - 4 - - - -

– Lavendulae . . . . . . . . . . . - 3 - - - -

– Plumbi . . . . . . . . . . . . 24 4 - - - -

– Rubi idaei cum Saccharo. 4 - - - -

– Scillae . - - 4 - - - -

– venale . . . . . . . . . . . . . 6 1 - - - -

– Vini . . . . . . . . . . . . . . 12 1*/, - - - -

Acidum aceticum . . . . . . . . . . . . - 10 2 - - -

- – aromaticum . . . . . . . . - 12 - - - -

- – dilutum . . . . . . . . . 12 2 - - - -

– arsenicosum subt. pulv. . . . . . . . - 8 2 - - -

– benzoicum . . . . . . . . . . . - - - 6 - -

– boricum . . . . . . . . . . . . - - 15 - - -

– carbolic. crystallis. . . . . . . . . . – - 6 2 - -

– chloro-nitrosum c. acid. venal. parat. . . 20 3 - - - -

– citricum crystallisat. subt. pulv. . . . . - 18 4 I - -

– hydrochloricum concentratum . . . . . 24 4 I - - -

- - dilutum . . . . . . . 18 4 1 - - -

- - venale . . . . . . . 6 1 - - - -

– hydrocyanicum . . . . . . . . . . - - 6 2 - -

– nitricum dilutum . . . . . . . . . - 4 1 - - -

- – fumans . . . . . . . . . - 8 2 - - -

- – venale (Aqua fortis dupl.) . . . 12 2 - - - -

– phosphoricum (dilutum) . . . . . . . - 10 2 - - -

– phosphor. in syrup. spiss. consistent. redact. - - 10 - - -

– pyro-lignosum . . . . . . . . . . . 6 I - - - -



250 30 5 1 1 l

Gramm. | Gramm. | Gramm. | Gramm. | Decigr. | Centigr.

kr. kr kr. kr. kr. kr.

Acidum succinicum
- - - 3 - -

– sulphuricum dilutum - 2 - - – -

- – rectificatum . - 4 1 - - -

- - venale anglicum 9 2 - - - -

- - – fumans. 12 2 - - - -

– tannicum . - - -
- - 5 - - -

– tartaricum crystallisat. - 12 2 - - -

- - subt. pulv. - 14 3 - - -

Aerugo subtiliter pulv. - 12 3 - - -

Aether - - - - 12 3 - - -

– venalis pro usu externo - 8 2 - - -

– aceticus
- - 4 I - -

– phosphoratus.
- - 12 - - -

Agaricus albus concisus . . . . . - 8 2 - - -

- – subtiliter pulveratus. - 20 4 - - -

Alcohol Sulphuris . . . . . . - 12 3 - - -

Aloé lucida subtiliter pulverata . - 2 - - -

Alumen crudum integrum . - - - 2 - - - -

- – grosso modo pulveratum . 3 - - - -

- – subtil. pulv. 4 1 - - -

– depuratum - - - 6 I - - -

- - subt. pulv. . - 8 2 - - -

- - ustum . - 8 2 - - -

Alumina hydrata .
- - 14 3 - -

Ambra grisea . - - - – 2f.– 15 -

Ammoniacum carbonic. . - - 8 2 - - -

- – pyro-oleosum . - - 4 - - -

Ammonium chloratum ferratum - - - - 3 - - -

- – praeparat. subt. pulv. . - 8 2 – - -

- – venale, gr. mod. pulv. . 30 5 - - - -

Amygdalae amarae 36 6 - - - -

- dulces. 30 5 - - - –

- excorticatae . - 7 - - - -



S- =

250 30 5 1 1 1

Gramm. | Gramm. | Gramm. | Gramm. | Decigr. Centigr.

kr. kr. kr. kr. kr. kr.

Amygdalinum - - - 16 2 -

Amylum . - - - - - - - 12 2 - - - -

Amylum Marantae sive Arrow-root . 30 5 - - - -

Antimonium chloratum liquidum . . . . . . - 6 2 - - -

- (sulphurat) crudum gr. mod. pulv. . 18 3 - - - -

- - – pulv. subtil. - 8 2 - - -

- oxydatum . . . . . . - 18 4 I - -

- sulphuratum aurantiacum . - - 3 I - –.

- - rubrum - - - - - - 10 2 - -

- - - c. Oxydo Antimonii - - 6 2 - -

Aqua Calcariae * * * * * - - - 4 - - - - -

– Chlori - 8 2 - - -

– Goulardi. 4 - - - - -

– hydrothionica - 5 - - - -

– Kreosoti, - 2 - - - -

– phagedaenica - 2 - - - -

- Picea . . . . . . . . . . . - I - - - -

- Amygdalarum amarar. concentrata . - 12 3 - - -

- - – diluta . - I - – - -

– Anisi . - - - I - - - -

– Aurantiorum (florum) - 6 - - - -

– Chamomillae - 2 - r- - -

- - anisata . - 3 - - - -

– Cinnamomi (sinensis simpl.) - 3 - - - -

- – (sinens.) spirituosa - 4 - - - -

– communis filtrata . 2 - - - - -

– destillata (simplex) . 4 - - - - -

– Foeniculi . . . . . - I - - - -

– Melissae . s - 2 - - - -

– Menthae (crispae) - 2 . - - - -

- – piperitae - 2 - - - -

– Opii . - 36 7 - - -



- Sulphuris (simplex)

250 30 5 1 1 1

Gramm. | Gramm. Gramm. | Gramm. | Decigr. | Centigr.

kr. kr. kr. kr. kr. kr.

Aqua Petroselini - - - - -

– Rosarum . - I - - - -

– Rubiidaei - 1 - - - - -

– Sambuci. - 2 - - - -

– Tiliae. - 2 - - - -

– Valerianae - - - - - 2 - - - -

Argentum foliatum . . . . . 2 Blatt - - - - -

– nitricum (crystallisatum). - - - 10 - -

- – fusum - - - 10 - -

Arsenicum sulphuratum flavum - 3 - - - -

- - – pulv. - 8 2 - - -

Atropinum sulphuricum . - - - - 18 3

Auronatrium chloratum . - - - - 8 l

Aurum cyanatum - - - - - - - 12 2

– foliatum 1 Blatt - 3 - - - -

Axungia Porci . 30 5 - - - -

Baccae Juniperi integrae . . . . . 6 - - - -

- – gross. modo pulveratae 12 2 - - - - -

- – subtil. pulv. - - 5 I – – -

– Lauri grosso modo pulverat. . 16 3 - – – -

- – subt. pulv. . – 5 l – – - -

– Myrtillorum . 18 3 - - - - -

Balsamum aromaticum - - - 9 – – -

- commendatoris - - 10 2 - - -

- Copaivae - - 14 3 - - -

- Nucistae - - - 6 - - -

- Opodeldoc. - - 8 - - - -

- - liquidum . – 8 - - - -

– peruvianum (nigrum) . . – 48 10 - - -

12

8terebinthinatum

- vitae Hoffmanni. l 2
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250 30 5 1 1 1

Gramm. | Gramm. | Gramm. | Gramm. | Decigr. | Centigr.

kr. kr. kr. kr kr. kr.

Balsamum vulnerarium . . . . - 5 - - - -

Barium chloratum . . . . . . . . - - - Z 1 - -

Bismuthum subnitricum (praecipitatum) - - - 4 - -

Bolus armena praeparata . . . . . - 3 1 - - -

Bornx subt. pulv. . - 6 - - – -

Bovista chirurgorum . . . . . . . . - 8 - - - -

Calcaria chlorata venalis 8 2 - - - -

– phosphorica . . . . . - 16 3 - - -

– usta . . . . . . - 6 I - - - -

Calcium chloratum subt. pulv. - 6 I - - -

Camphora integra . - 10 2 - - -

-
pulverata . - 14 Z 1 - -

Cantharides pulveratae . . . . - - - - 36 8 2 - -

Capita Papaveris concisa et gr. modo pulv. . 18 3 - - - -

Carbo Carnis subt. pulv. - - - - 8 2 - -

– Ossium depuratus . . . . - 8 - - - -

– vegetabilis praeparatus . . . . . - 6 - - - -

Cardamomum minus, gr. modo pulv. - 36 6 - - -

- – subt. pulv. . - 48 10 3 - -

Caricae integrae 12 2 - - -

– concisae . . . . . 18 3 - - - -

Caryophylli aromatici integri . - 5 - - - -

- – gross. mod. pulv. - 8 - - - -

- – subt. pulv. . - 12 2 - - -

Castoreum anglicum subt. pulv. . . - - - 40 10 - -

- moscoviticum subt. pulv. - - - - 24 3

Catechu subt. pulv. . -
- 6 1 - - -

Cauterium potentiale mitius - - 5 - - -

Cera alba - - 10 2 - - -

– arborea . . . . . . - - - - 6 - - - -

– citrina . -
- 8 2 - - -

Ceratum Aeruginis . . . . . . . . - 9 2 - - -



-

250 30 5 1 1 1

Gramm. Gramm. Gramm. Gramm. | Decigr. Centigr.

kr. kr. kr. kr. kr. kr.

CeratumPlumbi 48 8 - - - -

- simplex .
- 10 2 - - -

Cerussaalba subtil. pulv. - - - - - 5 l – - -

Charta antirheumatica 100 [TC.M. 2 kr. . - - – - - -

Chinium. - - - - – 24 4 -

– aceticum . . . . . .
- - – 24 4 -

– hydrochloricum . - - – 24 4 -

– sulphuricum (basicum) – – - 21 3 -

- - neutrum . – – – 21 3 -

Chloralum hydratum crystallisat. . – 48 103 | – -

Chloroformium . – | 15 3 – – -

Cinchonium . - - - - - – 6 | – -

-
hydrochloricum . – – – 6 | – -

- sulphuricum . – – – 6 | – -

Cinnabaris venalis praeparata – 20 4 – - -

Coccionella subt. pulv. – | 24 5 – – -

Colla Piscium concisa – | – 10 3 - -

Collodium
- 12 3 | – – –

Colophonium integrum - 2 – – –

- pulveratum – 4 – – – –

Conchaepraeparatae. – | 8 | 2 – – –

Conserva Cochleariae – 10 2 – – –

– Nasturtii et similes – | 10 | 2 – – –

– Rosarum – 10 2 – – -

Corallia rubra subt. pulv.
- 10 2 - - -

Cornu Cervi tornatum - - - - - - 2 – – – -

Cortex Angusturae (verae) gross. mod. pulv. - 6 – – – -

- – subt. pulv. - 10 | 2 | – – -

– Aurantiorum (fructuum) concisus. – 4 - – – –

Corticis Aurantiorum Flavedo gr. mod. pulv. – | 12 2 - – –

- - – subt. pulv. . - 16 3 – – -

Cortex Cascarillae gross. mod. pulv. – 6 – - - -

2
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250 30 5 1 | 1 1

Gramm. Gramm. Gramm. Gramm. Decigr. Centigr.

kr. kr kr kr. kr kr

Cortex Cascarillae subt. pulv. . . . . . . . – 10 2 - - -

– Chinae griseus gross. modo pulv. . 2f. 24 24 5 - - -

- - – subt. pulv. . . . . . . – | 32 6 2 - -

- – regius gross. modo pulv. . . . . – 26 5 - - -

- - – subt. pulv. . . . . . . . - 32 6 2 - -

- – ruber gross. modo pulv. . . . . T l f.– 12 - - -

- - – subt. pulv. . . . . . . . – ] fl. 12 14 - - -

– Cinnamomi ceylon. grosso mod. pulv. . . . - 18 4 | – - -

- - – subt. pulv. . . . . . - 24 5 - - -

- -
sinensis grosso mod. pulv. . . - 10 2 - - -

- - – subt. pulv. . . . . . - 14 3 - - -

– Citri (fructuum) gross. mod. pulv. . . . . – 4 - – – – -

– Granati (radicum) gross. mod. pulv. . . . . - 8 – – - -

- - - subt. pulv. . . . . . - 12 2 - - -

– Hippocastani concis. et gross. mod. pulv . 18 3 - - - -

– Juglandis (fructuum) concisus . . . . . - 4 - - - -

– Mezerei integer . . . . . . . . . . - 4 - - - -

- – concisus . . . . . . . . . - 6 - - - -

- – subt. pulv. . . . . . . . . . - 24 5 - - -

– Quercus concis. et gr. mod. pulv. . . . . 12 2 - - - -

- – subt. pulv. . . . . . . . . . - 6 - - - -

– Salicisconcis. et gross. mod. pulv. . . . 18 3 - - - -

– Sassafras concisus et gr. mod. pulv. . . . - 6 - - - -

- - subt. pulv. . . . . . . . . - 10 2 - - -

- Simarubae concisus . - - - - - - - 10 2 - - -

– Ulmi (interior) concis. et gr. mod. pulv. . 18 3 - - - -

Crocus integer . . . . . . . . . . . . . - - 42 12 - -

- subtil. pulv. . . . . . . . . . . . - - - 15 2 -

Cubebae subt. pulv. . . . . . . . . . . . - 12 2 - - -

Cuprum sulphuricum ammoniacatum . . . . . . - - 10 2 - -

- - (purum) . . . . . . . . - 8 2 - - -



250 30 5 1 1

Gramm. | Gramm. | Gramm. | Gramm. | Decigr. Centigr.

kr. kr kr. kr. kr. kr.

Cuprum sulphuricum venale 12 2 - - - -

- - – pulverat. - 4 1 - - –

Dactyli concisi . . . . . . . . . . - 6 - - - -

Decoctum Zittmanni forte 16 ſ = 8 f. - - - - - -

8 A = 5 f. - - - - - -

- - tenue 16 F = 4 fl. 10 kr., - - - - - -

8 U = 2 f. 30 kr. - - - - - -

Digitalinum . - - - - - 12 2

Elaeosacharum Anisi . . . , - 12 3 - - -

- - Aurantiorum corticum - 10 Z - - -

- Cajeputi. - 10 3 - - -

- Calami . . . . . . - 12 3 - - -

- Chamomillae – |I fl. 20 15 4 - -

- Cinnamomi ceylonici . - 24 5 - - -

- - sinensis . - 10 3 - - -

- Foeniculi . . - 10 3 - - -

- Juniperi . -- - 12 Z - - -

- Macidis . - 12 Z - - -

- Menthae crispae . - 18 4 - - -

- – piperitae - 18 4 - - -

- Petroselini . - 12 3 - - -

- Valerianae . - 18 4 - - -

- Vanillae – - 6 - - -

Electuarium dentifricium - 10 2 - - -

- lenitivum - 8 - - - -

Elixir acidum Halleri - 10 2 - - -

- longae vitae - 8 - - - -

- pectorale regis Daniae . - 14 3 - – | –

- stomachicum Hoffmanni. - 16 3 - - -

- Vitrioli Mynsichti . . . . - 12 3 - - -

Emplastrum adhaesivum . . . . . . . 36 6 - - - -

- – anglicum 40–50 DC.M.. - 6 - - - t

- aromaticum . e e s • • - 18 4 - - -
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250 30 5 1 1 1

Gramm. | Gramm. | Gramm. | Gramm. | Decigr. | Centigr.

kr. kr. kr. kr, kr. kr.

Emplastrum Belladonnae. - 12 - - - " -

- Cantharidum. - - - - - 20 4 - - -

- - perpet (Janini). . - 30 6 - - -

- Cerussae - - - - - 6 - - - -

- citrinum . - - - 8 2 - - -

- ad clavos pedum . - - 4 - - -

- Conii . - - - - - - 8 - - - -

- – cum Gummi Ammoniaco . - 14 - - - -

– " consolidans . - - - 8 - - - -

- Diachylon (simplex) . 36 6 - - - -

- - compositum . . - * 8. - - - -

- emolliens - - I0 - - - -

- ferratum . . - 24 - - - -

- foetidum . - s - * 20 - - - -

- Galbani crocatum. . - 32 6 - - -

- Gummi Ammoniaci . - 12 - - – -

- Hydrargyri . -* 16 - - - -

- Hyoscyami . - 10 - - – -

- Matris . . -* 8 - - – -

- Meliloti . - - - * 8 - - - -

- Minii . . . . . . . . -* S - - - -

- noricum . - * 10 - - - -

- opiatum . d -* 40 8 - - -

- oxycroceum . . . - - 24 5 - - -

- piceum (simplex). - -- 8 - - - -

- – irritans. . . d - 10. - - - -

"- saponatum . . - 8 - - - - -

Extractum Absynthii. - . . -- - 6 – - -

- Aconiti. . - - - – |1 fl. 42 20 6 –r –

- Aloés . . . . . . - 32 7 2 | – | –

- Arnicae . - . . . . - -- 16 5 - -–in - –

-

| – -

. - ro; | |
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250 30 5 I 1

- Gramm. Gramm. Gramm. Gramm. Decigr. - Centigr.

kr. kr. kr. kr. kr. kr.

Extractum Artemisiae . . . . . . . . . . - - - 12 - - -

- Aurantiorum e corticibus . . . . . - - 12 - - - -

- - efruct. (immat.) . . . . - -
12 - - - - -

Belladonnae . . . . . . . . . . - -
20 6 -- - -

- Calami. . . . . . . . . . . . - - 10 3 - -

-
Calendulae . . . . . . . . . . . - - 16 5 - -

- Cardui benedicti . . . . . . . . - - 6 - - - -

- Cascarillae . . . . . . . . . . - -
15 4 -- -

- Centaurii minoris . . . . . . . . - - 6 - - -

- Chamomillae . . . . . . . . . . - - 6 - - -

- Chelidonii. . . . . . . . . . . - - 12 4 - -

- Chinae (spirituosum) . . . . . . . - - 30 7 I -

- – (aquosum) frigide parat. - - - – | 48 12 2. -

- Colocynthidis. . . . . . . . . . - - 36 10 2 -

Columbo . . . . . . . . . . . - - 30 8 2 -

- Conii . . . . . . . . . . . . . - - 20 6 - –

- Cubebarum . . . . . . . . . . - - 32 10 2 -

- Cynae (seminis) . . . . . . . . - - - 32 10 2 -

- -
Digitalis . . . . . . . . . . . - - 20 6 - -

- Dulcamarae . . . . . . . . . . – - 8 - - -

- Enulae . . . . . . . . . . . . - - 12 4 - -

- Ferripomatum . . . . . . . . . - - - - 12 4 - -

- Filicismaris. . . . . . . . . . - - - - 20 3 - -

- Fumariae . . . . . . . . . . . - - 10 - - -

- Gentianae . . . . . . . . . . . - 16 4 - - -

-
Graminis . . . . . . . . . . . - I6 4 - - - -

- - liquidum . . . . . . . . - 12 3 - - - - -

- Gratiolae . . . . . . . . . . . - - 18 5 - -

Guajaci (ligni) . . . . . . . . . - - - 48 14 - -

- Hellebori (nigri) . . . . – . . . . - - 14 4 - -

- Hyoscyami . . . . . . . . . . – 1 f. 42 20 6 - -
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250 30 5 1 1 1

Gramm. | Gramm. | Gramm. | Gramm. | Decigr. | Centigr.

kr. kr. kr. kr. kr. kr.

Extractum Juglandis e corticibus - - 9 - - -

- -- e foliis . - - 6 - - -

- Lactucae virosae - - 20 6 - -

- Liquiritiae . . . . . - 22 5 - - -

- - liquidum - 18 4 - - -

- - siccum . - 36 8 - - -

- Marrubii - - 6 - - -

- Millefolii . . . - - 5 - - -

- Myrrhae - - 12 - - -

- Nicotianae - - 28 8 - -

- Nucum vomicarum aquosum . - - 28 8 - -

- - - spirituosum . - - - 16 2 -

– Opii - – 1f. 12 18 3 -

- Polygalae . - - 6 - - -

- Pulsatillae - - 28 8 - -

- Quassiae - - 24 7 - -

- Ratanhiae - -- 18 5 - -

- Rhei - - 36 10 - -

- – compositum - - 36 10 - -

- Rhois toxicodendri . - - 30 8 - -

- Sabinae - - 18 5 - -

- Salicis. d - - 8 - - -

- Saponariae . . . . . - - 7 - - -

- Sassaparillae . - - 40 10 - -

- Scillae . - - 8 - - -

- Secalis cornuti . - - 28 8 - -

- Senegae - - 20 6 - -

– Stramonii . - - 28 8 - -

- Taraxaci . - - 6 - - -

- – liquidum - - 4 - - -

- Taxi baccatae . . . - - 14 4 - -
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250 30 5 1 1 1

Gramm. Gramm. Gramm. Gramm. Decigr. Centigr.

kr. kr. kr kr. kr. kr.

Extractum Tormentillae . - - 4 - - - -

- Trifolii fibrini - - 4 - - -

- Valerianae - - 12 4 - -

Farina Hordei praeparata . . . . . 18 3 - - - -

Fel Tauri inspissatum - - - - - 18 4 - - -

Ferrum carbonicum (oxydulatum) saccharat. . - – 6 2 - -

– chloratum. - - - 4 - - -

– hydrogenio reductum . - - 4 - - -

– jodatum, ex tempore parandum - - 36 12 Minimum 12

– lacticum (oxydulatum) - - 8 2 - -

– oxydato-oxydulatum - - 12 3 - -

– oxydatum hydratum fuscum . - - - 8 2 - - -

- - liquidum 40 6 - - - --

- - rubrum - - 12 3 - -

– phosphoricum oxydulatum - - 10 3 - -

– grosso modo pnlveratum . - 4 1 - - -

– subtiliter pulveratum . - 12 2 - - -

– sesquichloratum . - 30 6 2 - -

– sulphuratum pulv. . - 10 2 - - -

– sulphuricum crystallisatum . . . . . - 3 I - - -

– sulphuric. cryst. Alcoholis ope praecipit. - 16 3 - - -

- - venale 6 l - - - -

- - – pulverat. 9 2 - - - -

Flores Arnicae concis. et gr. mod. pulv. 36 6 1 - - -

- – subt. pulv.. - 10 2 - - -

– Aurantiorum integri - 12 - - - -

- - - concisi - 16 - - - -

– Calendulae concisi - 36 6 I - - -

– Chamomillae (vulgaris) integri . - - 26 4 - - - -

- - – concis. et gr. mod. pulv. 30 5 - - - -

- - – pulv. subtil. - 6 I - - --
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250 30 5 1 1 1

Gramm. | Gramm. | Gramm. | Gramm. | Decigr. Centigr.

kr. kr kr. kr. kr. kr.

Flores Chamomillae roman. integri . . . . . . - 6 – - - – -

- - – concis. et gr. mod. pulv. - 8 – – – -

- - – subt. pulv. . - - 12 - - – -

– Convallariae majalis conc. et gr... mod. pulv. - 5 – - - –

- - – subt. pulv.. - 8 2 - – –

– Farfarae concisi . 18 4 - – -, – -

– Hyperici integri . . . 12 2. . – – - -

- - concisi . . . 18 3 – – - -

– Kusso concisi: . . . . . - 18 4 | – - -

– – subt. pulv. - - 24 5 – - -

– Lamii albi integri . f. 1.20 12 - - - -

– – – concisi . . - 16 - - - -

– Lavendulae integri 18 3 - - - -

- - concisi . . . . 24 4 – - - -

– Malvae arboreae integri 28 4 - - - -

- - - concisi . . . . 32 5 – - - -

– Meliloti integri . . . 12 2 - - - -

- – concisi . . . . . . . 18 3 – - - -

– Millefolii integri . . . 12 2 – - - -

- - concisi . . . . . 18 3 – - - -

- - subt. pulv. . . . . . . . . - 6 1 – -, -

– Papaveris Rhoeados integri . 40 5 – - - -

- - - concisi . . . . . . - 6 - - - -

– Primulae veris integri . . . . . . . . 45 8 – - - -

- - – concisi . . . . - 10 - - – -

– Pruni Padi integri . - 5 - - - -

– – – concisi . . . . . . . - 6 - - - -

– Roris marini integri , 36 6 - - - -

– – – concisi . . . . . . . - 8 – - - -

– Rosarum pallidar. integri . . . . . . 36 6 - - - -

- - – concisi . . . - 8 - - - -
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S

250 30 5 1 1 1

Gramm. | Gramm. | Gramm. | Gramm. | Decigr. | Centigr.

kr. kr. kr. kr. kr. kr.

Flores Rosarum rubrarum integri - 10 - - - -

- - " - concisi - 14 - - - -

– Sambuci integri . . . . . . 18 3 - - - -

- – concis. et gr. mod. pulv. . 24 4 - - - -

– Tiliae integri . - 3 - - - -

– – concisi. - 4 - - - -

– Verbasci integri . 48 10 - - - -

- - concisi . - - 12 - - - -

Folia Aurantiorum integra . 18 Z - - - -

- - concisa . 24 4 - - - -

- - subt. pulv. . - 8 2 - - -

– Bucco concisa . - 10 - - - -

– Juglandis concisa . - 3 - - - -

– Lauri integra 18 3 - - - -

– – concisa 24 4 - - - -

– Laurocerassi concisa . - 8 - - - -

– Sennae alexandrina integra - - - - 10 - - - -

- - - conc. et gross. mod. pulv. - 12 2 - - -

- - - subt. pulv. - 16 Z - - -

- – indica integra - 5 - - - -

- - – concisa - 7 - - - -

- - – subt. pulv. . - 11 - - - -

Fructus Aurantiorum immaturi contusi . . . . 18 3 - - - -

- -- - subt. pulv. . - 6 I - - -

– Capsici annui integri. - - 6 - - - -

- - – concisi. - 8 - - - -

- - – subt. pulv. - - - - - 12 - - - -

– Colocynthidis praep. s. ope Gi Tragac. pulv. - - 9 - - -

– Cynosbati a sem. mundati, integri 12 2 - - - -

- - - – couci.i - 18 Z - - - -

– Tamarindi . . . . . . . -, 12 2 - - - -
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250 30 5 l 1 1

Gramm. | Gramm. | Gramm. Gramm. Decigr. Centigr.

kr. kr. kr. kr. kr. kr.

Fucus crispus concisus . . . . . 30 5 - - - -

Fuligo splendens . . . . . . . - 1 - - - -

- – subt. pulv. . . . .
- 4 I - - -

Gallae nigrae integrae -
- 5 - - - -

– – grosso mod. pulv. . - 6 - - - -

– – subt. pulv. - - - 10 2 - - -

Gelatina Lichenis islandici sacchar. sicca . - 12 2 - - -

Gemmae Pini concisae 18 3 - - - -

- Populi concisae 8 3 -- - - -

Glandes Quercus tostae . . . . . . . 12 2 - - - -

Glandulae Rottlerae . - 48 9 - - -

Glycerinum . . . . . . .
- 7 2 - - -

Graphites subtiliter pulverat. . - 8 2 – - -

Gummi ammoniacum subt. pulv. .
- 16 3 – - -

– arabicum subt. pulv. . . – 14 3 - - -

– Asae foetidae subt. pulv. - 12 3 - - -

– Benzoés integrum . . . .
- 18 - - - -

- – subt. pulv. .
- 24 5 - - -

– Elemi . - - - - 10 2 - - -

– Euphorbium subt. pulv.
- 12 3 - - -

– Galbanum subt. pulv. . . - 16 3 - – -

– Guajacum subt. pulv. . . . . , – 16 3 - - -

– Guttae subt. pulv. . – 24 5 - - -

– Kino subt. pulv. - – 16 3 - - -

– Laccae in granis pulveratum
- 6 I - - -

– Mastichis integrum
- 42 9 - - -

- - subt. pulv. .
- 54 10 - - -

– Myrrhae integrum .
- 12 2 - - -

- - subt. pulv.
- 18 3 - - -

– Olibanum integrum
- - - - -

4
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250 30 5 1 1 1

Gramm. | Gramm. | Gramm. | Gramm. Decigr. | Centigr.

kr. kr. kr. kr. kr. kr.

Gummi Olibanum subt. pulv. . . . , - 6 1 - - -

– Sandaraca integrum - 6 l - - -

- - subt. pulv. . - I2 2 - - -

– Tacamahaca . - - 12 2 - - -

– Tragacanthae integrum - I6 3 - - -

- - subt. pulv.
- 24 4 - - -

Hepar Sulphuris calcareum. . . . . . - 6 2 - - -

- - kalinum pr. usu interno. - - 2 - - -

- - – pr. usu externo . . . . 24 4 - - - -

- - volatile -- 30 6 2 - -

Herba Absinthii integra. 12 2 - - - -

- - concisa . . . . . . . . . 18 3 - - - -

- – subt. pulv. . . . . . . . . - 6 1 - - -

– Aconiti concis. et gr. modo pulv. . - 4 - - - –

- – subt. pulv. . - - 8 2 - - -

– Althaeae integra . . . . . . - 2 - - - -

- – concisa . - 3 - - - -

- Ballotae lanatae concisa . - 16 - - - -

– Beccabungae recens . . . . . . . . - 1 - - - -

– Belladonnae concis. et gross. mod. pulv.. - 4 - - - -

- - subt. pulv.
- 8 2 - - -

– Betonicae integra - - - - - - 2 - - - -

- - concis. et gross. mod. pulv. - 3 - - - -

– Capillorum Veneris integra . . . 30 5 - - - -

- - - concisa . 36 6 - - - -

– Cardui benedicti integra . . . . . . . - 2 - - - -

- - - conc. et gross. mod. pulv. - 3 - - - -

- - – subt. pulv. . - 6 l - - -

– Centaurei minoris integra . . . . - 3 - - - -

- - – conc. et gr. mod. pulv. - 4 - - - -

- - – subt. pulv. . - 8 2 - - -
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250 30 5 1 1

Gramm. | Gramm. | Gramm. | Gramm. | Decigr.

kr kr. kr kr. kr.

Herba Chenopodii ambrosioides concisa . . . . - 5 | – - -

– Coni maculati integra . . . . . . . . . – 3 | – - -

- - – conc. et gr. mod. pulv. . . - 4 | – - -

- - – subt. pulv. . . . . . . - 8 2 - -

– Digitalis purpur. conc. et gr.mod. pulv. . - 4 - - -

- - – subt. pulv. . . . . . . - 8 2 - -

– Equiseti arvensis concisa . . . . . . . - 3 | – - -

– Farfarae integra . . . . . . . . . . - 2 - - -

- - concisa . . . . . . . . . . - 3 - - -

– Fumariae concisa . . . . . . . . . - 3 | – - -

– Galeopsidis (ochroleucae) concisa . . . . - 3 - - -

– Gratiolae conc. et gr. mod. pulv. . . . . - 4 | – - -

- – subt. pulv. . . . . . . . . - 8 2 - -

– Hederae terrestris integra . . . . . . - 2 | – - -

- - – concisa . . . . . . - 3 – - -

- - – subt. pulv. . . . . . - 6 1 - -

– Hyoscyami conc. et gr. mod. pulv. . . . - 4 | – - -

- – subt. pulv. . . . . . . . . . - 8 | 2 - -

- Hyssopi integra . . . . . . . . . . - Z - - -

- - concisa . . . . . . . . . . - 4 – - -

– Lactucae virosae concisa . . . . . . . - 6 1 - -

- Linariae concisa . . . . . . . . . . - 3 | – - -

– Lobeliae inflatae conc. et gr. mod. pulv. . - 16 - - -

- - – subt. pulv. . . . . . . - 18 4 - -

– Majoranae integra . . . . . . . . . 24 4 | – - -

- - conc. et gr. mod. pulv. . . . . 30 5 | – - -

- - subt. pulv. . . . . . . . . - 8 2 - -

– Malvae integra . . . . . . . . . . - 2 - - -

- – concis. et gr. mod. pulv. . . . . - 3 | – - -

– Mari veri conc. et gr. mod. pulv. . . . . . – 8 | – - -

– – – subt. pulv. . . . . . . . . - 12 2 - -
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250 30 5 1 1 1

Gramm. | Gramm. | Gramm. | Gramm. | Decigr. | Centigr.

kr. kr. kr. kr. kr. kr.

Herba Marrubii (albi) conc. et gr. mod. pulv. . - 3 - - - -

- - – subt. pulv. - - 6 l - - -

– Melissae integra . - - - 40 6 - – " - -

- – concis. et gr. mod. pulv. . 48 8 - - - -

– Menthae crispae integra . . . . . . . 40 6 - - - -

- - – concis. et gr. mod. pulv. . 48 8 - – | – -

- – piperitae integra . . . . . . 40 6 – – – -

- - – concis. et gr. mod. pulv. | 48 8 – – – -

- - – subt. pulv. - 12 2 – – -

– Millefolii integra 12 2 – – | – -

- – concisa - - - - - - 18 3 – – – -

- – subt. pulv. . . . . . . . . - 6 | 1 | – - -

– Nicotianae concisa . - 4 – – - -

– Origani integra . - 2 T | T - -

- – concisa - - - - 3 – – - -

– Polygalae amarae c. radice concis. - 4 | – – – | –

- - – – – subt. pulv. - 8 2 | - | – -

– Pulegii concisa . . . . . . . . . . - 3 – – – -

– Pulatillae (vulgaris) concis - 6 - - - -

- - - subt. pulv. - - 8 - - - - - -

– Rhododendri chrysanthi conc. et gr. m. pulv. - 16 T - - -

- - - subt. pulv. . . - 18 4 – - -

– Rhois Toxicodendri concisa . - 12 - – - -

- - - subt. pulv. . - - 3 | - | – -

– Rorismarini integra . . . - - - - - - 2 - - - -

- - concis. et gr. mod. pulv. . . . - 3 – - - -

- - subt. pulv. . . . . - 6 I - – –7

– Rubi fruticosi concisa . . . . . . . . - Z – -- - -

- Rutae integra . . . . . . . . . . . - 3 | – | – - -

- - concisa . . . . . . . - - 4 - – - -

- Sabinae conc. et gr. mod. pulv. . - 3 - - - -
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250 30 5 1 1 1

- - - “Gramm. Gramm. | Gramm. Gramm. | Decigr. | Centigr.

kr. kr. kr. kr. kr. kr.

Herba Sabinae subt. pulv. . . - 6 1 - – -

– Salviae integra . . . . . . - 4 - - - -

– – concisa et gr. mod. pulv.. - 5 - –l – -

– – subt. pulv. . - 8 2 – – -

– Scordii concisa - * 3 – | – 1 – -

– Serpilli concisa . . . . . . . 12 2 - - - -

– Stramonii concis. et gr. mod. pulv. - 4 - - – - -

- - subt. pulv. - 8 2 - - -

– Thymi integra . . - 12 2 - - - -

– – concisa d | 18 3 - – – -

– Trifolii fibrini integra . - -- 12 2 - – - -

- - – conc. et gr. mod. pulv. 18 3 - – - -

- - – subt. pulv. . . . . - 6 l - - -

– Uvae ursi conc et gr. mod. pulv. . - Z - - - -

– – – subt. pulv. - 6 1 – - -

– Veronicae integra . . . . . . - 2 - - - -

– - conc. et gr. mod. pulv. . - 3. - - - -

- - subt. pulv. - d 6 1 - - -

– Violae tricoloris integra e 2 - - - -

- - – concisa . - -3 - - – -

- - – subt. pulv. . . - 6 1 - – -

Hydrargyrum bichlorat. corrosiv. . e - 18 4 - 1 - -

- bijodatum . - - 30 8 1- -

- chloratum mite . - - 6 2 - -

- Cyanatum . . . . . . . - - '-" 8 1 -

- depuratum - - 15 3 – - -

- jodatum . . - - - - 24 6 - -

- nitricum (oxydulatum) .. - - *- I – -

- nitricum (oxydul.) ammoniacal. - - - 6 1 -

- Oxydatum . . . . . . - - 4 ] - -

- phosphoricum (oxydulat.). - - - 4 - -*
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250 30 5 1 1 1

Gramm. | Gramm. | Gramm. Gramm. Decigr. Centigr.

kr. kr. kr. kr. kr. kr.

Hydrargyrum praecipitatum album
- - 4 I - -

- sulphuratum antimoniatum
- - I5 4 - - -

-
- nigrum

- - 4 - - -

-
- rubrum - - - 8 2 - -

- sulphuricum (oxydatum) praecip. . - - - 3 - -

Indigo subt. pulv. . – lfl. – 12 3 - -

Infusum Sennae compositum
- 8 -- - - -

Jodum
- - 30 8 - -

Jujubae concisae - - -
- 4 - - - -

Julapium e camphora acetosum
- 4 - - - -

Kali aceticum .
- 15 3 - - -

– bicarbonicum - -
- 12 3 - -- -

– carbonicum crudum . . . . . . 20 3 – - - -

- - depuratum 36 6 - - - -

– causticum fusum
- 18 4 - - -

- - siccum
- 14 3 - - -

– chloricum . - - - - -
- 12 3 - - -

– nitricum depurat. subt. pulv.
- 6 I - - -

- – venale gr. mod. pulv. . 24 4 - - - -

– sulphuric. depurat. subt. pulv. .
- 6 I - - -

– tartaricum subt. pulv. .
- 15 3 - - - -

Kalium bromatum .
- - 9 2 - -

– jodatum
- - 24 6 I - -

Lactucarium - - - -
- - 20 5 1 -

Lapides cancrorum praeparati . . . . .
- 18 4 - - -

Lapis calaminaris subt. pulv. - 4
- - –

– divinus – - - 3 - –

– miraculosus.
- - 6 2 – –

Lichen islandicus concisus . . . 16 3 - - – -

- - - amaritie privatus . . 30 4 - - – –

Lignum Campechianum raspatum
- 2 - - TT
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250 30 5 1 1 1

Gramm. | Gramm. | Gramm. | Gramm. | Decigr. Centigr.

kr. kr. kr. kr. kr. kr.

Lignum Guajaci concisum . s - 3 - - - -

– Quassiae concis. 24 4 - - - -

- – subt. pulv. - 8 2 - - -

– Santalinum rubrum, subt. pulv. - 6 1 - - -

– Sassafras concisum
- 4 - - – -

Linimentum volatile
- 6 - - - -

- – camphoratum
- 10 - - - -

Liquor Ammoniaci acetici . - 4 I - - -

- – carbonici - 4 - - - -

- - – pyro-oleosi - 6 1 - - -

- - caustici (vulgaris) 24 4 - - - -

- - – alcoholicus . - - 12 3 - - -

- - - COncentratus - 16 4 - - -

- - succinici
- - 5 l - -

– antimiasmaticus Koechlini.
- 16 4 - - -

– arsenicalis Fowleri . - - - 4 - - -

– Ferri sesquichlorati . . . . . . . . . - 18 4 - - -

– Hydrargyr. nitric. (oxydul.) ex temp. par. . - 16 4 - - -

– Kali acetici . . . . . . . . . . . - 8 2 - - -

– – carbonici
- 4 – - - –

– Myrrhae
- 20 4 – - –

– Natri chlorati
- 6 I - - -

– vulnerarius Thedenii - 24 4 - - - -

Lythargyrum subt. pulv. . . . . . . . 18 3 - - - -

Macis gr.mod. pulv. . . . . . . . . - 20 4 | – - -

– subt. pulv. . -
- 30 6 - - -

Magnesia carbonica - - - 8 2 - - -

– sulphurica depur. cryst. 18 3 - – - -

- - – subt. pulv. . - 5 I – - -

– Usta .
- 12 3 – – -

Malthum Hordei 6 I - – – –
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250 30 5 1 1 1

Gramm. | Gramm. | Gramm. | Gramm. | Decigr. | Centigr.

kr. kr. kr. kr. kr. kr.

Manganum hyperoxydatum pulveratum . 12 2 - - - -

Manna calabrina - 10 2 - - -

– cannellata seu electa - 20 4 - - -

Medullabovina depurata - 6 - - - -

Mel crudum album 18 3 - - - -

– despumatum 36 5 – - - -

– r0Satum - - - 6 - - - -

- – cum Borace - 8 - - - -

Millepedes subtiliter pulverati. - 12 3 - - -

Minium subt. pulv. 20 3 - - - -

Morphium
- - - 42 6 l

- aceticum - - - 35 5 I

-
hydrochloricum - - - 35 5 l

Morsulistomachici
- 6 - - - -

Moschus - - - - - 30 4

Mucilago Gummi arabici - 8 - - - -

- – Tragacanthae - 4 - - - - -

– Salep - - - 4 - - - -

– seminum Cydoniorum - 4 - - - -

Natriumchloratum pulveratum 8 1“, – - - -

Natrum aceticum.
- 8 2 - - -

– bicarbonicum - 8 2 - - -

– carbonicum depur. . - - - 4 - - - - -

- - - - – dilaps. seu desicc. - 10 3 - - -

– nitricum depur. pulv. . - 6 - - - -

– phosphoric. cryst. - - - - - 8 2 - - - -

- – – dilaps. seu desiccat. - 18 4 - - -

– sulphuricum depuratum 18 3 - - - -

- - dilapsum . - 8 - - - -

Nuces moschatae gr. mod.pulv. . - 24 4 - - -

- - subt. pulv. . - - -- 1 - -
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250 30 5 1 1 1

Gramm. | Gramm. | Gamm. | Gramm. | Decigr. | Centigr.

kr. kr. kr. kr. kr. kr.

Nuces vomicae gr. mod. pulv. - 6 - - - -

- – subt. pulv. . - 10 2 - - -

Oleum aethereum Absynthii - - 54 12 – |lgtt. 1

- - animale rectificatum - - 20 5 - -

- - Anisi - - - - - - 20 5 – -

- - anthelminthic. Chaberti - 24 6 - - -

- - Aurantior cortic. (amar.) . - - 8 - - -

- - - florum . - - - 24 – Igtt. 2

- - Bergamottae - - 16 4 - -

- - Cajeputi rectificatum – - 8 2 - -

- - Calami . - - 36 8 - -

- - Carvi - - - 10 3 - -

- - Caryophyllorum - - 8 2 - -

- - Chamomillae - - - - 12 |1gtt. 5

- - Cinnamomi ceylonici - - - 24 3 -

- - - sinensis . - - 12 3 - -

- - Citri seu de Cedro . - - 16 4 - -

- - Foeniculi - - - 3 - -

- - Juniperi - - 16 4 - -

- - – pr. usu externo - 14 - - - -

- - Lavendulae - - - 5 1 – -

- - Ligni fossilis empyreum. - 18 4 - - -

- - Macidis. - - - - 5 - -

- - Majoranae . - - - 9 - -

- - Menthae crispae . - - - 9 - -

- - – piperitae - - - 12 - -

- - Petrae rectificatum . - 18 4 - – 1 gtt. 1

- - – venale album - 6 1 - - -

- - - – nigrum . --- 3 – - - -

- - Petroselini. - - - 6 - -

- - Rorismarini - 10 2 - - -
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250 30 5 1 1 1

Gramm. | Gramm. | Gramm. | Gramm. | Decigr. | Centigr.

kr. kr. kr. kr. kr. kr.

Oleum aethereum Rosarum - - - 48 6 1gtt. 3

- Rutae - - - 32 - -

-
Sabinae . - - - 4 - -

- Serpylli . - 18 4 - - -

- Sinapis . - - - 12 - -

-
Spicae verum . - 16 4 - - -

- Succini rectificatum . - 16 4 - - -

-
templinum . . . . - 6 - - -

-

-
Terebinthinae rectific. - 8 - - - -

- - venale 20 3 - - - -

- Thymi - 18 4 - - -

-
Valerianae . - - - 15 – lgtt. l

Oleum Amygdalar. dulcium - 14 3 - - -

Cacao - 24 - - - -

camphoratum . - 10 - - - -

Crotonis -
- - 12 3 – 2gtt. l

infusum Absinthii - 10 - -
- -

– Chamomillae - 10 - - - -

– Hyoscyami . - 10 - - - -

– Hyperici - 10 - - - -

Jecoris Aselli. 18 3 - - - –

Lauri s.laurinum - 4 - - - -

Lini . - - - - 18 3 - - - -

Nucis moschatae expressum . - 30 6 - - -

Olivarum provinciale 40 6 – - - -

- COIlII1U1I16 . 30 4 – - - -

Papaveris . 30 4 - - - -

phosphoratum - - 24 5 - - -

Ricini - - -
- 6 – - – –

Opium smyrnaeum subt. pulv. - - 32 7 1 –

Os Sepiae subt. pulv. - 8 - - - -

- -
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250 30 5 1 1 1

Gramm. | Gramm. | Gramm. | Gramm. | Decigr. | Centigr.

kr. kr kr. kr. kr. kr.

Oxymel Scillae . . . . . . . . .
- 7 - - - -

– simplex
- 6 - - - -

Pasta Cacao (simplex) . d 54 8 - - - -

- – aromatica . * - - - . 1 f. 6 - - - - -

- – cum Extracto Chinae . . . . . 1 f. 52 - - - - –

- – cum Gelat. Lichen. island. 1 f. 6 - - - - -

- – cum Oryza . . - - - 54 - - - - -

- – cum radice Salep . . . . 1 f. 6 - - - - -

- – saccharata . . . . 54 - - - - -

- gumm0sa . . . . . . . - 12 - - - -

– Liquiritiae « - - - - - - - - - 14 3 - - -

Pastilli e Santonino . . . . . . . 1 St. l kr. - - - - - -

Phosphorus . . . . . - - 4 I - -

Piper album integrum .
- 8 - - - -

– – subt. pulv. .
- 12 3 - - -

– longum integrum .
- 4 - - - –

- – subt. pulv.
- 8 - - – -

– nigrum integrum .
- 4 - - - -

- – subt. pulv.
- 6 - - - -

Pix flava . . .
- 2 - - - -

– liquida . 12 2 - - - -

– suevica .
- 4 - - - -

– navalis . . . . . . . . .
- 2 - - - -

Plumbum acetic. depurat. subt. pulv. - 6 2 - - -

- – venale pulverat.
- 4 - - - -

- jodatum .
- - 24 6 - -

- tannicum - -
- 18 Minimum 12 - -

- – cum Alcohole .
- 20 Minimum 14 - -

Pulpa Prunorum
- 6 - - - -

– Tamarindorum . . - - - 6 - - - –

Pulvis aérophorus e Magnesia . . . . . - 12 2 - - –

- - e Natro bicarbonico.
- 8 2 - - -
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Pulvis alterans Plumeri .

antacidus

aromaticus .

- cum Saccharo .

arsenicalis Cosmi . .

dentifricius niger.

- ruber .

- cum Tartaro

Doweri . . . . . .

gummosus .

lenitivus

refrigerans .

sternutatorius . . . .

strumalis

stypticus

temperans ruber .

Alcannae (spuriae) integra

- - concisa

Althaeae integra . . .

- conc. et gr. mod. pulv.

- subt. pulv..

Angelicae conc. et gr. mod. pulv. .

- subt. pulv. . .

Arnicae conc. et gr. mod. palv.

– subt. pulv. e

Artemisiae conc. et gr. mod. pulv. .

- subt. pulv. .

Astragali exscapi concisa .

Bardanae concisa s

– subt. pulv. . .

Belladonnae conc. et gr. mod. pulv.

250 30 5 1 1 1

Gramm. | Gramm. | Gramm. | Gramm. | Decigr. | Centigr.

kr. kr. kr. kr. kr. kr.

Nach dem Taxpreis der Ingredienzien zu berechnen.
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250 30 5 1 1 1

Gramm. Gramm. Gramm. Gramm. Decigr. Centigr.

kr. kr. kr. kr. kr. kr.

Radix Belladonnae subt. pulv. . . . . . . . – | – 4 - - -

– Bryoniae conc. et gr. mod. pulv. . . . . - 3 - - - -

– Caincae conc. et gr. mod. pulv. . . . . . – 27 6 - - -

- – subt pulv. . . . . . . . . . – | 40 7 - - -

– Calami aromat. conc. et gr. mod. pulv. . . 18 3 - - - -

- - – subt. pulv. . . . . . . - 6 - - - -

– Caricis arenariae concisa . . . . . . . - 3 - - - -

– Caryophyllatae conc. et gr. mod. pulv. . . - 3 - - - -

- - subt. pulv. . . . . . . - 6 - - - -

– Chinae concisa . . . . . . . . . . - 4 - - - -

– Cichorei concisa . . . . . . . . . . . - 3 - - - -

– Colchici concisa . . . . . . . . . . - 6 - - - -

– Columbo conc. et gr. mod. pulv. . . . . - 8 - - - -

- –" subt. pulv. . . . . . . . . – 12 3 - - -

– Curcumae conc. et gr. mod. pulv. . . . . – 3 - - - -

– Dictamni subt. pulv. . . . . . . . . . – 8 - - - -

– Enulae conc. et gr. mod. pulv. . . . . . – 3 - - - -

- - subt. pulv. . . . . . . . – 6 - - - -

– Filicis maris conc. et gr. mod. pulv. . . . – 12 3 - - -

- – – subt. pulv. - - – | 18 4 - - -

– Galangae conc. et gr. mod. pulv. . . . . – 6 - - - -

- - subt. pulv. . . . . . . . . - 10 2 - - -

– Gentianae integra . . . . . . . . . - 2 - - - -

- - conc. et gr. mod. pulv. . . . . - 3 - - - -

- - subt. pulv. . . . . . . . . - 6 - - - -

– Graminis concisa . . . . . . . . . . 12 2 - - - -

– Hellebori (nigri) conc. et gr. mod. pulv. . . - 4 - - - -

- - – subt. pulv. . . . . . . . - 8 2 - - -

- – albi conc. et gr. mod. pulv. . . . - 3 - - - -

- – – subt. pulv. . . . . . . . - 6 l - - -

– Ipecacuanhae gr. mod. pulv. . . . . . . - 54 12 3 - -
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250 30 5 1 1 1

Gramm. | Gramm. | Gramm. | Gramm. | Decigr. | Gentigr.

kr. kr. kr. kr. kr. kr.

Radix Ipecacuanhae subt. pulv. - . – | 1 fl. 12 15 4 - -

– Iridis florentin. conc. et gr. mod. pulv. - 6. - - - -

- - - subt. pulv. . . . . . - 10 2 - - -

– Jalappae subt. pulv. - 30 6 - - -

– Junci concisa . d - 3 «- - - -

– Juniperi concisa . . . . º - 3 - - - -

– Levistici concisa . . . . . . . - 3 . – - - -

– Liquiritiae conc. et gr. mod. pulv. . 24 4 - - - -

- - subt. pulv. . . . . . . . - 8 - - -

– Ononidis concisa . - - - - 3 – - - -

– Paeoniae conc. et gr. mod. pulv. - 4 - - - -

- - subt. pulv. . . . . . - - 8 - - - -

–– Pareirae pravae concisa . . . . - - 8 - - - -

– Pimpinellae conc. et gr. mod. pulv. - 3 - - - -

- - subt. pulv. . - 6 - - - -

– Polypodii (vulgaris) concisa . d - 3 - - - -

– Pyrethri (romani) conc. et gr. mod. pulv. - 6 - - - -

- - - subt. pulv. - 8 - - - - -

– Ratanhiae conc. et gr. mod. pulv. . . - 12 3 - – -

- - subt. pulv. - - - - 18 4 - – -

- Rhei moscowitici conc. et gr. mod. pulv. . – | l f. 36 20 - - -

- - - subt. pulv. . – 1 f. 48 24 5 - -

– – sinensis conc. et gr. mod. pulv. . – l f. – 12 3 - -

- - – subt. pulv. – I f. 24 16 4 - -

– Rubiae tinctorum concisa . - 6 - - - -

- - - subt. pulv.. - 8 - - - -

- Salep concis et gr. mod. pulv. . - 18 4 - - -

- – subt. pulv. . - 24 5 - - -

– Saponariae concisa . - « - 3 - - -- -

– Sassaparillae Lisbonensis conc. . . 2 fl. 54 24 - - - -

- - Honduras conc. . . . . . 2 f. 18 - - - -

- Scillae conc. et gr. mod. pulv. . . . - 4 - - - -
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250 30 5 1 1 1

Gramm. | Gramm., Gramm. | Gramm. | Decigr. | Centigr.

kr. kr. kr, kr. kr. kr.

Radix Scillae subt. pulv. . . . . . - 8 2 - - -

– Senegae conc. et gr. mod. pulv. - 30 6 - - -

- - subt. pulv. . . . . . . . . . - - 12 - - -

– Serpentariae (virginian.) conc. et gr.mod. pulv. - 15 3 - - -

- - - subt. pulv. . - 20 4 - - -

– Taraxaci conc. et gr. mod. pulv. - 3 - - - -

– Tormentillae conc. et gr. mod. pulv. . - 3 - - - -

- - subt. pulv. - 6 - - - -

– Valerianae conc. et gr. mod. pulv. - 4 – - - -

- - subt. pulv. . - - 8 2 - - -

– Zedoariae conc. et gr. mod. pulv. . - 4 - - - -

- - subt. pulv. - 8 2 - - -

– Zingiberis conc. et gr. mod. pulv. . - 5 - - - -

- - subt. pulv. - 8 2 - - -

Resina Jalappae . . . . . . . . - - - 16 2 -

– Pini alba . - 12 2 - - - -

- – depurata . . . . 18 3 - – - -

Roob antisyphiliticum Laffecteur . 2f.– 18 - - - -

– Dauci. - 6 - - - -

– Ebuli . - 7 - - - -

– Juniperi . - 6 - - - -

– Sambuci . . . . . . - 6 - - - -

Rotulae Menthae piperitae . -
12 - - - -

Saccharum albissimum subt. pulv. - 5 I - - -

- Lactis subt. pulv. . - 8 2 - - -

Salicinum . 4 - - 15 4 - -

Sanguis Draconis . - 18 4 - - -

Santoninum . - - - 6 1 -

Sapo antimoniatus. - - - - 6 - - -

- domesticus pulverat. . . . . . . . . . – 6 - - - -

- hispanicus albus rasus . . . . . . - - 6 - - - -
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250 30 5 1 1 1

Gramm. | Gramm. | Gramm. | Gramm. | Decigr. | Centigr.

kr. kr. kr. kr. kr. kr.

Sapo hispanicus albus subt. pulv. - 9 2 - - -

– Jalappinus - - 30 8 - -

– medicatus - - 3 - - -

– terebinthinatus . - 8 - - - -

– viridis . . - - - - - I2 2 - - - -

Scammonium halepense subt. pulv. . - - - 8 - -

Secale cornutum gr. mod. pulv. . . . - 12 3 - - -

- - subt. pulv. - - 4 - - -

Semen Amomi contus. et gr. mod. pulv. - 4 - - - -

- – subt. pulv. . . - 8 2 – - -

– Anisi vulgaris integrum - 2 - - - -

- - – grosso mod. pulv. - 4 - - - -

- - – subt. pulv. - 6 - - - -

– – stellati integr. - - - 8 - - - -

- - – contus. et gr. mod. pulv. - 1 () - - - -

- - – subt. pulv. . - 12 Z - - -

– Cannabis integr. . - 2 - - - -

- - COntuS.. - 3 - - -

– Carvi iutegrum . . . . . . - 2 - - - -

– – contus. et gr. mod. pulv.. 18 3 - - - -

– – subt. pulv. - 6 - - - -

– Colchici gr. modo pulv. - 6 - - - -

– Coriandri integr. . . . . . . . - 2 - - - -

- - contus. et gr, mod. pulv. - 3 - - - -

- - subt. pulv. - 6 - - - -

– Cydoniorum - - 4 - - -

– Cynae in granis integr. . . . . . . - 8 - - - -

- - - contus. et gr. mod. pulv. - 10 - - - -

- - - subt. pulv. . -- l4 3 - - -

– Cynosbati integr. - 2 - - - -

- - COntUSUm . - 3 - - - -
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250 30 5 | 1 1 l

Gramm. Gramm. Gramm. Gramm. Decigr. Centigr.

kr. kr. kr. kr. kr. kr.

Semen Fabarum pulveratum 12 2 - - - -

– Foeniculi integr. . . . . . . - 2 - - - -

- - contus. et gr. moo. pulv. - 4 - - - -

- - subt. pulv. - - 6 - - - -

– Foenugraeci gr. mod. pulv. . . - 2 - - - -

– Hordei crudum . . . 6 1 - - - -

- – perlatum . . 12 2 - - - -

– Lini integrum . . . . - 10 1 %, - - - -

– – contus. et gr. mod. pulv. 14 2 - - - -

– Lycopodii . - - 10 3 - - -

– Papaveris (albi) . . . . . - - - 2 - - - -

– Petroselini contus. et gr. mod. pulv. . - 4 - - - -

- - subt. pulv. . - - - 6 - - - -

– Phellandrii contus. et gr. mod. pnlv. . - 4 - - - -

- - subt. pulv. . - 6 - - - -

– Psyllii - - - - 2 - - - -

– Sabadillae subt. pulv. . - 12 3 - - -

– Sinapis (nigrae) gr. mod. pulv. . 18 3 - - - -

– Staphidis agriae pulveratum . - 6 2 - - -

– Stramonii gross. mod. pulv. . - 6 2 - - -

- - subt. pulv. - 8 2 - - -

Serum Lactis commune . 8 - - - - -

- – dulce 8 - - - - -

- – aluminatum 8 P Hinzufügung des Preises der verord–

- – tamarindatum 8 neten Menge Alaun oder Tamarinden.

Sevum - - - 24 4 - – | – -

Siliqua dulcis integra 6 I – – - -

– – concisa 12 2 - – | – -

Species aromaticae - - - - - 6 - - - -

– cephalicae (pro epithemate) 30 5 - – – -

– decocti Lignorum . . . . 24 4 - - - -
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250 30 5 1 l l

Gramm. | Gramm. Gramm. | Gramm. | Decigr. | Centigr.

kr. kr. kr. kr. kr. kr.

Species emollientes ad cataplasma 30 5 – – – –

- - - EIlBII13 . 30 5 - - - -

- - – gargarisma . 30 5 - - – –

– pectorales (simplices). 30 5 - - - -

- - cum fructibus . 30 5 - - – | –

– resolventes seu discutientes . 30 5 - - – –

Sperma Ceti
- 10 - - – –

Spiritus coloniensis - - 8 - - – –

– Ammoniaci anisatus
- 12 3 - - -

- - aromaticus 4 - 18 4 - – | –

– Angelicae compositus.
- 8 - - – –

– anhaltinus.
- 10 - - - -

– aromaticus
- 8 - - - -

– Cochleariae . 48 8 - - – –

– Formicarum . 48 8 - - – –

– Juniperi 36 6 - - – –

- Lavendulae . 36 6 - - - -

– Melissae compositus
- 8 - - – | –

– Roris marini. 36 6 - - – –

– Serpylli 36 6 - - – | –

– Sinapis
- 12 3 – – –

– vulnerarius 36 6 - - - -

– Vini aethereus
- 8 2 - - -

- – acetico-aethereus
- 12 3 - – –

- – chlorato-aethereus . - - 4 - - -

- – nitroso-aethereus
- - 4 - – | –

- – alcoholisatus .
- 8 - - - -

- – rectificatissimus . 24 4 - - – –

- – rectificatus 20 3 - - - -

- – simplex. 14 2 - - – –

- – camphoratus . 36 6 - - – | –
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250 30 5 1 1 1

Gramm. Gramm. | Gramm. | Gramm. | Decigr. | Centigr.

kr. kr. kr. kr. kr. kr.

Spiritus vini saponatus . - - - 32 5 - - - -

- - - camphoratus . . . . . 36 6 - - - -

Spongiae ceratae . . . . . . . . . . . . – lfl. – I 2 - - -

– tostae . . . . . . . . . . . . – 20 4 - - -

Stannum limatum . . . . . . . . . . . . - 12 3 - - -

– pulveratum . . . . . . . . . . . - - 6 - - -

Stipites Dulcamarae concisi . . . . . . . . - 2 | – - – ! -

Storax (solidus) integer . . . . . . . . . - 6 - - - -

– liquidus . . . . . . . . . . . . - 6 | – - - -

Strobili Lupuli concisi . . . . . . . . . . - 6 | – - - -

Strychninum . . . . . . . . . . . . . . – - - - 3 -

- nitricum . . . . . . . . . . . - – | – - 3 -

Succus Citri purus . . . . . . . . . . . . – 8 | – - - -

– Liquiritiae depuratus . . . . . . . . . – 18 4 - - -

- - – pulveratus . . . . . – 24 5 - - -

- - tabulatus . . . . . . . . - 14 3 - - -

Sulphur jodatum . . . . . . . . . . . . . – – – 5 I -

– praecipitatum . . . . . . . . . . – i2 3 - - -

– sublimat. lotum . . . . . . . . . – 4 – - - --

- – venale pulv. I 2 2 - - - -

Syrupus acetositatis Citri . . – 8 - - - -

– Althaeae . - - – 6 – – - -

– Aurantiorum (cortic.) - - 8 - - - -

– balsamicus . . . . . . . . . . . – 6 - - - -

– Berberum . . . . . . . . . . . - 6 - - - -

– Capillor. Veneris . . . . . . . . . - 6 | – - - -

– Chamomillae . . . . . . . . . . - 6 - «T - -

– Chinae . . . . . . . . . . . . - 12 - - - -

– Cinnamomi . . . . . . . . . . . - 8 - - - -

– communis . . . . . . . . . . . 16 3 - - - -

– emulsivus . . . . . . . . . . . - 8 - - - -
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250 30 5 1 1 1

Gramm. | Gramm. | Gramm. | Gramm. Decigr. | Centigr.

kr. kr kr. kr. kr. kr.

Syrupus Farfarae .
- 7 – – - -

– Foeniculi.
- 7 – | – – | –

– Gi. Ammoniaci
- 8 – – – | –

– Menthae (crispae)
- 7 – | – – –

– Mororum .
- 8 - - – –

– Myrtillorum .
- 6 - - - -

– opiatus -
- 8 - - - -

– Papaveris Rhoeados .
- 6 - - - -

– Rhei
- 10 - – – –

– Rubi idaei 36 (5 - -– - -

– Sacchari . . 24 4 - - – –

– Scillae
- 6 – - - - -

– Senegae
- 9 - - – –

– Sennae mannatus . . . . . . . . . - 9 - - - -

Taffetas vesicatorium . 8 [T]Centimeter 2 kr. - - - - – –

Tartarus ammoniacalis - -
- 15 3 - – –

– boraxatus - -
- 15 3 - – | –

– depuratus gr. mbd. pulv.
- 6 - - – –

- - subt. pulv.
- 8 2 - – –

– emeticus subt. pulv. .
- - 4 I – | –

– ferratus gr. mod. pulv. . 48 8 - - – –

- - subt. pulv.
- 15 3 - –– –

- natronatus - -
- 10 2 - – –

- - subt. pulv.
- 12 3 - - -

Terebinthina“ 24 4 - - – –

Tinctura Absinthii
- 8 2 - – –

– Aconiti
- 10 2 – – -

– Aloés (simplex) - - 6 – | – - -

- 3II1313, -
- 8 2 – - -

– Angelicae
- 8 2 | – - -

– Arnicae florum
- I 0 2 | – - -
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250 30 5 1 1 I

Gramm. Gramm. | Gramm. Gramm. | Decigr. Centigr.

–
- kr. kr. kr. kr. kr. kr.

Tinctura Arnicae radicum .
- 8 2 - - -

aromatica . – 12 3 - - -

Asae foetidae . - - - . . – 10 2 - - -

Aurantiorum (cortic.) spirituosa . - 12 3 - - -

- (corticum) vinosa – 12 3 - - -

Balsami peruviani – 16 4 - - -

Benzoës .
- 12 3 - - -

Calami - - -
- 8 2 - - -

Cantharidum (spirituosa)
- I2 3 - - -

- acetica .
- 3 - 6 - - -

Capsiei
- 10 2 - - -

Cascarillae .
- 12 2 - - -

Castorei anglici
- - 2 3 - -

– moscovitici .
- – 5 fl. – Ifl. 12 9 -

Catechu . - -
- 10 2 | – - -

Chinae (simplex).
- 16 4 - - -

– composita . - 14 3 - - -

Cinnamomi ceylonici . - 14 3 - - -

- sinensis . - 10 2 - - -

Colchici (spirituosa).
- 10 2 - - -

– vinosa - 12 3 - - -

Colocynthidis
- 14 3 - - -

Conii (maculati) .
- 10 2 - - -

Digitalis (spirituosa) . – 10 2 - - -

– aetherea - - 20 4 - - -

Euphorbii . – 10 2 - - -

Ferri acetici aetherea - - 32 6 - - -

– chlorati aetherea .
- 24 5 - - -

- – spirituosa . . – 12 3 - - -

– cydoniata - - 14 3 - - -
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[

250 30 5 | 1 1 1

Gramm. | Gramm. | Gramm. Gramm. Decigr. Centigr.

kr. kr. kr. . kr kr. kr.

Tinctura Ferri pomata º - 14 3 - - -

- – vinosa cum Aurantiis - 14 3 - - -

– Fuliginis Clauderi. - 8 - - - --

– Gentianae - 8 2 - - -

– Gratiolae - - - - - 10 2 - - -

– (Gummi) Guajaci (spirituosa) - 10 2 - - -

- - – ammoniacalis . - 12 3 - »- -

– Jodi - 30 6 - - -

– kalina - 12 3 - - -

– Kino . . . - 12 3 - - -

- Laccae . . . . . . . - 8 - - - -

– Lobeliae inflatae . - 14 3 - - -

– Myrrhae . - 12 3 - - -

– Nucum vomicarum - 10 3 - - -

– odontalgica . . . . . - 12 3 - - -

– Opii (simplex). - 48 10 3 - -

- – benzoica . - 12 3 - - -

- – Crocata - 1 fl. 20 16 4 - -

– Pimpinellae . - 8 2 - - -

– Quassiae - 8 2 - - -

– Ratanhiae - 12 3 - - -

– Rhei aquosa - I 2 3 - - -

- – vinosa - 16 4 - -- -

– Rhois toxicodendri - I8 4 - - -

– Scillae 4 - 12 3 - - -

– stomachica aromatica - 14 3 - - -

– Stramonii - I2 3 - - -

– Valerianae . 4 - 8 2 - - -

- - aetherea . - 20 4 - - --

– Vanillae . - - 18 -- - -

Trochisci bechici nigri - I () - - - -
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250 30 5 1 1

Gramm. Gramm. Gramm. Gramm. Decigr Centigr.

- . . . kr. - - kr.

Trochisci Ipecacuanhae .
- 20 – - - -

– Natri bicarbonici .
- 2 - - - -

Unguentum acre
- - 7 - - -

- aegyptiacum - - - 8 - - - -

- ammoniacale Gondreti
- - 5 - - -

-- basilicum . 40 6 - - - -

- Belladonnae . – 14 3 | – - -

-- Cantharidum commune – 16 4 – - -

- - per infus. parat.
- 20 5

- -

- Cerussae (simplex) – 5 – - - -

- - camphoratum . – 8 – – - -

- Cetacei
- - 16 4 - - -

- digestivum
- 9 - - - -

- digitalis – | 14 | 3 - - -

– Elemi. – | s | – – – –
- ad fonticulos – | 24 5 - - -

- Glycerini. - – | 12 | 3 - - -

- Hellmundi arsenicale . – – 7 - - -

- – narcotico-balsamic. . – 48 10 - - -

- Hydrargyri l fl. – 12 3 - - -

- Hyoscyami – 14 3 - - -

- Kalii jodati . – 24 5 - - -

- labiale flavum . – 10 - - - -

- – rubrum . – 18 4 - - -

- Linariae .
- - 12 3 - - -

- Majoranae . – 14 3 - - -

- Mezerei
- – 20 4 - - -

- nervinum . - - - . . – 14 3 - - -

- ophthalmicum St. Yvesii - - 20 4 | – - -

- oxygenatum . . . – 8 | – | – - -

- populeum . . – 10 2 - - -

- Resinae Pini 36 6
- - -



250

Gramm.

30 5 1

Gramm. Gramm.

1

Centigr.

Unguentum Sabinae . . . . . . . .

- simplex . . . . . . . .

- Storacis . . . . . . . .

- Zinci . . . . . . . . .

Vanilla

Veratrinum . . . . . . . . . .

Vinum antimoniatum . . . . . . . .

- - - - - - - - - - - -

. . . – – 1

– malacense . . . . . . .

Viscum album concis. . . . . . . .

- – subt.pulv. . . . . . .

Zincum aceticum . . . . . . . . .

– chloratum . . . . . . . -

– cyanatum... ... ..

– ferrocyanatum . . . . . . .

– oxydatum album . . . . . .

– sulphuricum purum . . . . .

venale pulv. . . .

Hirudines bis zu 5 Stücken 1 St... ..

bei 6 Stücken u. darüber l St. .

* *
- - 12 3 -

- - 8 - -

- 12 3 -

--- | 12 | 3 | -
- - - - - 8

- - –– – 24

- - - - 9 2 - -

::... - 5 -

- - - - 3 - - -

- – 6 – – –

- - | T - 3 | –

– –

- - - - - I

... – 8 -

- - - 4 -
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8 kr.
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B. Tare der Arbeiten.

Abdampfen.
Kreuzer.

Für das Abdampfen im Waſſerbad, für jede zu verdampfenden 30 Gramm . 1.

Aufgüſſe und Macerationen.

Kalte Aufgüſſe und Macerationen bis zu einer Dauer von 24 Stunden werden

berechnet zu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.

Bei mehr als 24ſtündiger Dauer wird für jeden folgenden Zeitraum von

24 Stunden die Hälfte des obigen Arbeitspreiſes hinzugerechnet.

Auflöſen.

I. Für das Auflöſen von einem oder mehreren Ertracten (mit Ausnahme der

Ertracte von Syrupconſiſtenz), von Oelzucker, Arabiſchem Gummi in einer Flüſſigkeit,

wobei eine Colirung oder Filtration nicht ſtattfindet, deßgleichen für das Zerreiben

von Latwergen, Pulpen und weichen Seifen, ſowie für das Anreiben von Pulvern mit

Flüſſigkeiten, wenn dieſe Pulver ſich gar nicht oder nur zum Theil in der Flüſſig

keit löſen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.

Anmerkung. 1. Wenn in einer Miſchung eine Ertractlöſung zugleich mit einer Zerreibung oder

Anreibung vorkommt, iſt für letztere nichts zu berechnen.

Anmerkung. 2. Wenn zu einer Mirtur eine mit Aqua communis zu bereitende Salzlöſung und

eine Ertractlöſung verordnet ſind, ſo dürfen zwar die beiden Arbeitspreiſe, aber nicht

Aqua communis filtrata in Anrechnung gebracht werden.

II. Für das Auflöſen eines oder mehrerer Salze, von feſten Säuren, Alkaloiden,

Manna und ähnlichen Subſtanzen in Waſſer oder in einer andern Flüſſigkeit, incl.

Coliren oder Filtriren der Auflöſung . . . . . . . . . . . . . . 4.
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Kreuzer.

Anmerkung. 1. Sind die Salze u. ſ. w. im kryſtalliſtrten und gepulverten Zuſtand in der Tare

aufgeführt, ſo darf bei Auflöſungen nur der Preis des kryſtalliſirten Salzes u. ſ. w. in

Anrechnung gebracht werden.

Anmerkung. 2. Für das Auflöſen von Salzen zur Bereitung von Pillenmaſſen, Salben und

dergleichen darf nichts in Anrechnung gebracht werden.

Anmerkung. 3. Wenn mehrere der unter II. genannten Subſtanzen die Beſtandtheile einer

Auflöſung ausmachen ſollen, ſo darf für die Bereitung derſelben nur der Preis einer

Löſung in Rechnung kommen.

III. Für das Auflöſen des Phosphors in fetten oder ätheriſchen Oelen, in

Aether oder Alcohol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.

Gontundiren.

Für das Contundiren einer Subſtanz

bis incl. 100 Gramm . . . . . . . . . . . . 2.

„ „ 250 /

- / 1 Pfund - - - - - - - - - - - - 6.

Bei größeren Quantitäten für jede weitere Menge von 100 Gramm und bis

100 Gramm . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - 1.

Decocta und Infuſa.

Für ein im Dampfapparat zu bereitendes Decoct oder Infus incl. der Wägung

der Golatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.

Wenn ein Decoct verordnet wird, welchem gegen Ende der Bereitung noch eine

weitere Subſtanz hinzugefügt werden ſoll, ſo darf hiefür nur der Preis eines ein

fachen Decocts berechnet werden.

O º - º d d 4 « e « • 4.

Digeſtionen.

Geiſtige und wäſſerige Digeſtionen werden bis zur Dauer von 24 Stunden be

rechnet mit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.

Bei mehr als 24ſtündiger Dauer wird für jeden folgenden Zeitraum von

24 Stunden die Hälfte des obigen Arbeitspreiſes hinzugerechnet.
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Dispenſation nicht flüſſiger Arzneimittel FºrT: r:

Für te Diszenſation eines nicht flüſſigen Arzneimittels, wobei die Anwent «ng

eines Gefäſſes nicht ſtattfintet, z. B. von Species, eines einzelnen Pulvers u. ſ. w.

ſind incl. Abwägen, Courclut und Signatur zu berechnen

bei einer Menge bis incl. 200 Gramm . . . . . . . . 2.

bei größeren Mengen - - - - - - - - - - - - - -

Für die Dispenſation eines nicht geſtrichenen Pflaſters oder einer geheilten

Salbenmenge incl. Abwägen, Enwickeln, Wachspapier, Convolut und Signatur

bis incl. 100 Gramm . . . . . . . . . . . . . . 2.

„ , 200 - - - - - - - - - - - - - - - 3.

bei größeren Mengen . . . . . . . . . . . . . . 4.

Für die Dispenſation eines geſtrichenen Pflaſters werden nebſt Convolut und

Signatur berechnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.

Das anzuwentente Wachspapier wird beſonders – 5 Quadratdecimeter zu

1 Kreuzer – in Rechnung gebracht.

Emulſionen.

Für die Bereitung einer Samen-, Oel-, Gummiharz-, Harz-, Campher-, Wachs

und Balſam-(Emulſion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.

-

Filtration,

Für eine Filtration bis incl. 250 Gramm . . . . . . . . . . . . . . 2.

// // 1 Pfund . . . . . . . . . - -

Bei größeren Quantitäten für jede weitere Menge von 250 Gramm und bis

250 Gramm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.

- - - -
- - -

- --

: -; -

- Gelatinen.

Für eine im Dampfapparat zu bereitende Gelatine aus isländiſchem Moos,

orn, Hauſenblaſe, Caragaheen und dergl. . . . . . . . . . . . . . . 8.
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<Latwergen.
Kreuzer.

Für die Bereitung einer Latwerge . . . . . . . . . . . . . . . 4.

Pflaſter.

Für die Bereitung eines Pflaſters durch Miſchen und Malariren

bis incl. 100 Gramm . . . - - - - - - - - . . 4.

- - 200 - . . . . . . . . . . . . . . 6.

für größere Mengen - - - - - - - - - - - - - 8.

Für die Bereitung eines Pflaſters durch Schmelzen oder Kochen, incl. etwaigen

Miſchens und Malarirens - - -

bis incl, 100 Gramm : . . . . . . . . . . . . . . 6.

„ „ 200 „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.

. . . für größere Mengen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.

Für das Streichen eines Pflaſters bis zu einer Größe von 2 Quadratdecimeter

incl. des etwa nothwendigen Erweichens oder Schmelzens - - - - 4.

Vorſtehender Satz von 4 Kreuzern wird bei größeren Pflaſtern ſo oft berechnet

als die angegebene Größe von 2 Quadratdecimetern in der Oberfläche des Pflaſters -

enthalten iſt. - : :

Für das anzuwendende Zeug werden berechnet . . . . .

bei weißem Leder oder Leinwand für je 60 Quadrat-Centimeter . 1.

bei Seidenzeug für je 20 Quadrat-Centimeter . . . . . . . . 1.

Pilſen, Boli, und Trochisci.

Für das Anſtoßen einer Maſſe zu Anfertigung von Pillen, Trochisci und Boli

bis incl. 20 Gramm . . . . . . . . . . . . . . . . 3.

für jede weitere Menge von 10 Gramm und bis zu 10 Gramm. 1.

für das Zuſammenſchmelzen von Wachs und dergleichen mit Bol

ſamen oder Oelen zu Bereitung einer Pillen- u. ſ. w. -Maſſe

ſind beſonders in Anrechnung zu bringen . . . . . . . . 3.

- - - - - - -

. .



Kreuzer.

Für das Formiren von 30 Pillen (gleich viel von welcher Größe), nebſt den

dazu etwa nothwendigen Wägungen und für das Beſtreuen der Pillen mit Lycopo

dium oder einem gleichwerthigen Pulver . . . . . . . . . . . . . 3.

Für das Formiren von 30 Pillen, welche verſilbert werden ſollen . . . . 8.

Für das Formiren von 30 Pillen, welche mit Gelatina überzogen werden ſollen 10.

Für das Formiren von 30 Pillen, welche vergoldet werden ſollen . . . . 16.

Quantitäten unter 30 Stück werden gleich 30 Stück berechnet, größere Mengen

in derſelben Weiſe, ſo daß z. B. 40 oder 50 Stück nebſt dem Beſtreuungspulver

foſten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.

Puſver und Species.

Für die Mengung eines feinen Pulvers

bis incl. 100 Gramm . . . . . . . . . . . . . . 2.

„ „ 200 „ . . . . . . . . . . . . . . 3.

für größere Mengen - - - - - - - - - - - - 4.

Bei einer Diviſion oder, was gleichviel iſt, bei einer in vervielfältigter Doſis

erfolgten Verabreichung feiner Pulver wird für die Dispenſation incl. Abwägen, Kap

ſeln, Convolut und Signatur je einer Doſe berechnet . . . . . f.

Sind Wachskapſeln vorgeſchrieben oder iſt deren Anwendung unumgänglich noth

wendig, ſo wird obiger Satz um den vierten Theil erhöht; es müſſen demnach z. B.

12 Stück ſolcher Pulver tarirt werden mit . . . . . . . . . . . . 15.

Für die Mengung eines groben Pulvers oder von Species ſammt Convolut und

Signatur

bis incl. 200 Gramm . . . . . . . . . . . . . . 2.

für größere Mengen . . . . . . . . . . . . . . 3.

Bei Diviſionen grober Pulver umd von Species werden für Dispenſation jedes

einzelnen Pakets incl. Abwägen, Kapſel, Convolut und Signatur berechnet

bis incl. 200 Gramm . . . . . . . . . . . . . . 1.

bei größeren Mengen . . . . . . . . . . . . . . . 2.
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Reiben. -

- Kreuzer.

Anhaltendes Reiben, als Ertinction des Queckſilbers in jeder Menge u. ſ. w.

für die Stunde . . . . . . . . . . . - . 16.

Salben.

Für die Bereitung einer Salbe durch Miſchen mehrerer Salben oder Fette oder

von Salben und Fetten mit flüſſigen Subſtanzen ohne Schmelzen -

bis incl. 50 Gramm 3.

„ „ 100 „ • • • • • • • • • • • • 4.

„ „ 200 „ . . . . . . . . . . . . . . 6.

für größere Mengen - - - - - - - - - - - - 8.

Für die Bereitung einer Salbe durch Miſchen von Pulvern, Ertracten, Salzen

und dergleichen mit Salben oder Fetten ohne Schmelzen

bis incl. 50 Gramm . . . . . . . . . . 4.

„ „ 100 „ - 6.

„ „ 200 „ • • • • • 12.

für größere Mengen . . . . . . . . . . . . . . 15.

Für die Bereitung einer Salbe durch Schmelzen incl. Zumiſchen anderer Sub

ſtanzen und Agitiren

bis incl. 50 Gramm 8.

„ „ 100 / 12.

„ „ 200 / . 18.

für größere Mengen . 24.

Saturationen.

Für die Bereitung einer Saturation 4.

Suppoſitorien.

3.Für die Bereitung eines Suppoſitorium . . . . . .
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- - -

Kreuzer.

Bei der Bereitung mehrerer Suppoſitorien werden für je zwei weitere Suppo

ſitorien berechnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.
- - - - " . . . . . .

AGägungen.

Eine einzelne Wägung oder Tropfenzählung, welche zur Anfertigung einer zum

innern oder äußern Gebrauch beſtimmten Arznei erforderlich iſt, wird mit 1. Kreuzer,

2 Wägungen mit 2 Kreuzer, 3 Wägungen mit 3 Kreuzer, 4 und mehr Wägungen

mit 4 Kreuzer berechnet. - - - - - - - -

In keinem Falle dürfen mehr als 4 Wägungen berechnet werden.

* -

Konvolut-Käfen

Convolutkäſtchen für 8 Pulver koſten mit Signatur das Stück . . . . . 3.

für mehr als 8 bis zu 16 Pulvern . . . . . . . . . 4.

„ , , 16 Pulver . . . . . . . . . . . . . 6.

Gläſer, grüne und halbweiße, -

Grüne und halbweiße Gläſer mit Kork, Tektur und Signatur koſten das Stück

- - - - bis zu 15 Gramm . . . . . . . . . . Z

über 15 Gramm „ „ 100 „ 4

„ 100 „ .„ 200 „ . . . . . . . . . 5.

„ 200 „ „ 300. „ - - - - - - - - - 6.

„ 300 / „ „ 400 f 8

„ 400 f/ „ „ 500 „ O

2Ueber 1 Pfund werden für jedes weitere Pfund berechnet . . . . . . . .
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Gläſer, ſtarke weiße.
Kreuzer.Starke weiße Gläſer mit Kork, Tektur und Signatur koſten das Stück z

bis zu 15 Gramm 5.

über 15 Gramm „ „ 100 f/ 6.

„ 100 / „ „ 200 // 7.

„ 200 / „ „ 300. „ 8.

„ 300 „ „ „ 400 „ e 10.

„ 400 „ „ „ 500 „ - - - - - 12.

Ueber 1 Pfund werden für jede weitere 250 Gramm berechnet . 3.

Anmerkung. Obige Preiſe gelten nur für ſtarke weiße Gläſer. Dünnere weiße Gläſer dürfen

nur wie halbweiße berechnet werden.

Starke weiße Gläſer mit eingeriebenen Glasſtöpſeln werden incl. Tektur und

Signatur das Stück - -

bis incl. 100 Gramm . 5.

„ „ 250 / '- 8.

1 Pfund 12.

theurer berechnet.

Anmerkung. Starke weiße Gläſer, Gläſer mit eingeriebenen Stöpſeln, Hyalithgläſer oder ge

ſchwärzte Gläſer dürfen nur zur Anwendung reſp. Berechnung kommen, wenn ſie aus

drücklich verordnet worden ſind, oder wo ſie vermöge der Natur des Arzneimittels er

fordert werden.

Pappſchachteln (mit Jalz).
- -

Pappſchachteln koſten mit Signatur das Stück

bis zu 30 Gramm 3.

über 30 Gramm „ „ 125 „ 5.

/ 125 // f/ f/ 250 // 8.

„ 250 „ „ 1 Pfund 10.

Anmerkung. Schachteln mit Goldrand dürfen nicht höher als zu obigen Preiſen berechnet

werden.

7
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Töpfe, graue oder gelbe. (Steinzeug.)
Kreuzer.Graue oder gelbe Töpfe koſten incl. Tektur und Signatur das Stück d

bis zu 50 Gramm 3.

über 50 Gramm „ „ 125 / 4.

„ 125 f/ „ „ 250 „ 6.

„ 250 f/ „ „ 375 f/ 8.

„ 375 f/ „ „ 1 Pfund . . . . . . . . . 10.

Ueber 1 Pfund werden für jedes weitere Pfund berechnet . . . . . . 3.

Töpfe, weiße. (Porzellan.)

Weiße Töpfe koſten incl. Tektur und Signatur das Stück

bis zu 5 Gramm . . . . . 3.

über 5 Gramm „ „ 30 „ « - s « - s sº 4.

„ 30 „ „ „ 60 „ 6.

„ 60 „ „ „ 125 „ . . . . . . . . . 9.

„ 125 „ „ „ 250 „ . . . . . . . . . 12.

// 250 // f/ // 375 // d d s 4 - a s - 15.

„ 375 „ „ „ 1 Pfund . . . . . . . . . 18.

Anmerkung. Für die der Berechnung zu Grund zu legende Größe der Gläſer gibt das abſolute Ge

wicht der durch ſie aufzunehmenden Flüſſigkeit, ohne Rückſicht auf das ſpezifiſche Gewicht der

ſelben den Maßſtab ab, ſo daß demnach z. B. für 100 Gramm Syrup, Waſſer, Oel, Spiritus

oder Aether ſtets ein Glas zu 100 Gramm zu berechnen iſt.

Daſſelbe gilt für die Schachteln und Töpfe.

Sollen Gläſer oder Töpfe trockene Subſtanzen aufnehmen, ſo wird die Größe derſelben nach

der Menge deſtillirten Waſſers berechnet, welches ſie zu faſſen vermögen.

Wenn zur Aufnahme der Arznei mit dem Recepte leere Gläſer oder Töpfe in die Apotheke

gebracht, oder bei Reiteraturen wieder mitgebracht werden, ſo darf nur die Hälfte der vorſte

henden Preiſe in Anrechnung kommen.

Wenn bei Arzneilieferungen auf Rechnung öffentlicher Kaſſen an öffentliche Anſtalten oder

füt Epidemieen Gläſer oder Töpfe gereinigt zurückgegeben werden, ſo iſt an der Rechnung je die

Hälfte des für dieſelben in Anrechnung gebrachten Tarpreiſes abzuziehen.
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II.

Tare der homöopathiſchen Arzneimittel.

1. Muttertinkturen.

Essenzen aus gleichen Theilen ausgepressten frischen Saftes

und Weingeistes zusammengesetzt

Tinkturen aus 1 Theil trockener Arzneisubstanz und 20 Thei

len Weingeistes bereitet

2. Verdünnungen.

Mit Weingeist bereitet von der 1. bis 30. Verdünnung .

Streukügelchen, welche mit einem Arzneimittel befeuchtet

sind

Reine, unbefeuchtete Streukügelchen, sowie reiner präparir

ter Milchzucker

1 bis 30 Tropfen . s

31 bis 100 Tropfen oder

5 Gramm

jede weitere 100 Tropfen oder

5 Gramm . . . .

1 bis 20 Tropfen .

31 bis 100 Tropfen oder

5 Gramm

jede weitere 100 Tropfen oder

5 Gramm

1 bis 30 Tropfen .

31 bis 100 Tropfen oder

5 Gramm

jede weitere 100 Tropfen oder

5 Gramm

bis zu 1 Gramm d

über 1 Gramm bis zu 2 Gr.

über 2 Gramm bis zu 5 Gr.

5 Gramm . .

kr.

12
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3. Verreibungen. kr.

Aus ] Theil trockenen Arzneistoffes und 100 Theilen Milch

zuckers durch einstündiges Zusammenreiben bereitet . . . | bis 1 Gramm . . . . . . . | 8

4jedes weitere Gramm .

*

Bei Verreibungen, welche im Verhältniss von 1 zu 10 bereitet sind, darf für die erste Verreibung

der Preis des angewendeten Arzneistoffes noch besonders in Rechnung gebracht werden.

Wenn ausser den gewöhnlichen Verreibungen ein Pulver verordnet wird, welches durch längeres

Verreiben bereitet werden muss, so dürfen für jede Viertelstunde Reibens noch 3 kr. in Rechnung gebracht

werden.

Die ausser den Streukügelchen und dem Milchzucker zur Bereitung homöopathischer Arzneien ge

bräuchlichen Vehikel wie

destillirtes Wasser, Weingeist, Süssholzwurzelpulver u. s. w.,

sowie

die Wägungen, das Mengen und Austheilen der Pulver und sonstige Arbeiten,

dann

Gläser, Schachteln und andere Gefässe

sind nach der gewöhnlichen Taxe zu berechnen.
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III.

Tare der thierärztlichen Arzneimittel.

1) Die Apotheker ſind nicht verpflichtet, ſämmtliche in der Tare aufgeführte Veterinär

mittel und Formen dieſer Mittel, ſondern nur diejenigen Mittel und in denjenigen

Formen vorräthig zu halten, welche von den Thierärzten ihres Kundenbezirks ge

fordert und verordnet werden.

2) Alle dieſe Arzneiſtoffe, welche ausſchließlich für kranke Thiere angewendet werden,

und die nur für die Thierheilkunde erforderlichen Pulver von Arzneiſtoffen ſind von

den für die menſchliche Heilkunde beſtimmten Arzneiſtoffen genau zu ſcheiden.

3) Die in der Tare mit dem Beiwort „venalis“ bezeichneten Präparate ſind nicht in

dem für die menſchliche Therapie geforderten Zuſtand erakter Reinheit, ſondern in

der relativ guten Beſchaffenheit zu dispenſiren, in welchen Fabrikation und Handel

dieſelben liefern. - -

Die nicht mit dieſem Beiwort verſehenen Präparate ſind in der den Vorſchriften

der Pharmakopöe entſprechenden Beſchaffenheit bereit zu halten.

4) Die allgemeinen Vorſchriften 2. bis 10. der voranſtehenden Medikamententare gelten

auch für dieſe Tare.

5) Bei bedeutender Ausdehnung und Dauer einer unter Staatsfürſorge ſtehenden Seuche

unter den Hausthieren iſt dafür zu ſorgen, daß über die Lieferung der in größerer

Menge erforderlichen Arzneimittel mit dem oder den betreffenden Apothekern ein bil

liger Akkord abgeſchloſſen wird.



54

500 30 5 1 1 1

Gramm. | Gramm. | Gramm. | Gramm. | Decigr. | Centigr.

kr. kr. kr. kr. kr. kr.

Acetum Plumbi - - 40 3 - - - -

Acidum arsenicosum pulveratum . - 4 - - - -

– carbolicum cryst. . - 15 3 - - -

– hydrochloricum fumans venale . 10 1 - - - -

– hydrocyanicum venale
- 24 5 - - -

– mitricum venale 40° Beck 24 2 - - - -

– pyrolignosum « - - 10 1 - - - -

– sulfuricum anglicum venale . 14 2 - - - -

Aether venalis 60° Beck 1f. 20 6 - - - -

Alcohol germanicus 33° Beck. 32 3 - - - -

Aloé lucida pulverata - 4 - - - -

– hepatica pulv. . . . . . - 5 - - - -

Alumen crudum pulveratum venal 24 2 - - - -

– ustum pulv. . - - 8 - - - -

Ammoniacum carbonicum venale . - - G 2 - - -

- - pyro-oleosum venale - 6 2 | – - -

Ammonium chloratum venale pulv. gross. . 45 3 - - - -

- - ferratum venale pulv. . - 12 3 – – -

Antimonium chloratum liquidum . - 6 2 – – -

- crudum pulv. . 42 3 – –– - -

- sulfuratum aurant. ven. - 12 3 – – -

Aqua Calcariae 4 - 8 - - – – -

Argentum nitricum fusum . . - - - - 10 - -

Atropinum sulfuric. . . . - - – 2f. 30 18 -

Baccae Juniperi pulv. gross. 24 2 - - - -

Balsamum Copaivae . - 12 - - - -

- vulnerarium - 4 - - - -

Benzinum - -
- 3 - - - -

Bolus armena pulverata 12 1 - - - -

Calcaria chlorata venalis 16 - - - - -

Camphora pulverata . - - 14 - - - -

Cantharides pulv. . - - 36 8 - - -
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500 30 5 1 1 1

Gramm. | Gramm Gramm. Gramm. Decigr. | Centigr.

kr. kr. kr. kr. kr. kr.

Carbo ossium pulver. s. Ebur ustum nigr. 12 1 - - - -

Catechu pulv. . 48 4 - - - -

Ceratum Plumbi - 42 8 – – -

Chinin. sulfuric. - – 1f. 20 20 | 2% –

Chloroformium . - 15 3 – | – -

Collodium - - " - 12 2% | – – -

Colophonium pulver. . - - - - - 30 3 - - – -

Cortex Chinae Huanuco gris. pulv. gross. . 4 fl. 20 - – – -

- - - – pulverat. . 6f. 30 6 – – -

– Quercus concisa . 20 2 - - - -

- – pulveratus. 24 2 - - - -

– Salicis concisa 20 2 - - - -

- – pulverat. . 24 2 - - - -

Cuprum sulfuricum venale . 24 2 - - - -

- - – pulv. . 36 3 - - - -

Emplastrum acre . * - - - 18 4 - - -

Extractum Aconiti e succo venale . - 12 3 - - -

- Belladonnae e succo venale - 12 3 - - -

- Hyoscyami –- – - - 12 3 - - -

- Aconiti spirituos. – lfl. 30 20 - - -

- Belladonnal spirituos. . – lfl. 30 20 -- - -

- Hyoscyami – – lfl. 30 21 - - -

- Chamomillae . - 30 6 - - -

- Gentianae - - 16 4 - - -

Ferrum sulfuratum pulveratum 60 5 - - - -

– sulfuricum venale - 12 I - - - -

- - - – pulveratum . 16 I - - - -

Flores Arnicae integri 30 3 - - - -

- – pulverati - 36 4 - - - -

– Chamomillae vulgares integr. 42 4 - - - -

- - – pulver. º 1 fl. 4 5 - – - - - -

– Sambuci integri et concisi 36 3 - - - -

-
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– Sabinae integr.

- – conc. et pulv. .

– Salviae integr.

500 30 5 1 1 1

Gramm. | Gramm. Gramm. Gramm. Decigr. | Centigr.

kr. kr. kr. kr. kr. kr.

-

Flores Tiliae . . . . . . . . . - 4 | – - - -

Gummi ammoniacum pulv. . - 12 3 - - -

– arabicum pulv. - 10 2 - - -

– Asae foetidae pulv. - 12 3 - - -

– Euphorbii pulv. . - 12 3 - - -

– Myrrhae – - - - - - - - - - 14 3 - - -

Hepar Antimonii (Pharmac. pristin) pulv. l f. 5 | – - - -

– Sulfuris kalinum pro usu extern. pulv. 48 4 | – – – -

Herba Absynthii integr. . - 1 | – – – -

- - conc. et pulv. - 2 | – - - -

– Althaeae integr. . - - l - - – -

- – conc. et pulv. . . . . . - 2 - - – -

– Belladonnae integr. . . . . . - 2 - – | – -

- - conc. et pulv. . - 3 - - – -

– Conii macul. integr. . . . . - 2 - - - -

– – – conc. et pulv. - 3 - - - -

– Digital. purp. integr. - 2 - - - -

- - – conc. et pulv. - 3 - – – -

– Hyoscyami nigr. integr. - 3 - - - -

- - conc. et pulv. . - 4 - - - -

– Malvae nigr. integr. - 2 - - - -

- – conc. et pulv. . - 3 - – – -

– Menthae piper. integr. . - 5 - – – -

- - – conc. et pulv. . - 6 - – – -

– Nicotianae integr. - 3 - - - -

- - conc. et pulv. . - 4 - - - -

– Polygalae amar. integr. - 2 - - - -

- – conc. et. pulv. - 3 - - - -

l

2

4

5
- – conc. et pulv. .
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500 30 5 1 |

Gramm. Gramm. Gramm. Gramm. Decigr. Centigr.

kr. kr. kr. kr. kr. kr.

Herba Trifolii fibr. integr. . – 2 - – –

- - – – conc. et pulv. . – 3 - – –

Hydrargyrum bichloratum corr. pulv. – | 18 4 - - -

- chloratum mite pulv. subt. – | 30 6 – – -

-- oxydatum venale pulv. subt.
- 24 4 - –

Jodum - - – 2.30 30 - – -

Kali carbonicum crudum 14 2 - - - - -

– causticum siccum - – | 14 3 - -- -

– nitricum raffinatum ven. pulv. . 36 3 - T | – -

– sulfuricum venale pulv. 24 2 | – - – -

Kaliumjodatum – 2.– 24 | – – -

Kreosotum - – 24 6 – – - -

Lichen islandicus conc. . - - 24 2 – – – -

Liquor Ammoniaci caustici venalis. . 32 3 | – – – -

– ferri sesquichlorati 2f. 12 3 – – -

Magnesia sulfurica venalis . 8 1. – – – –

Mel crudum. - - - - - 32 | 3 | – – – -

Morphiumacetic. s. hydrochloric. – – 2f.30 | 35 | 5 –

Natrum carbonicum cryst. venale
- – – – - -

– hyposulfurosum pulv. 30 3 – – – -

– sulfuricum cryst. venale 8 I – – -- -

- - - venal. pulv. gross. 12 1 – – - -

- - – dilapsum 20 2 – – - - -

Nuces vomicae pulv. subt. .
- - 10 2 | – - -

Oleum animale crudum . - 12 – – – -

– Petrae album et rubrum . – 6 – – - -

- – nigrum 24 2 – – -- -

– Terebinthinae venale 36 3 - – – -

– Crotonis – 42 8 | – -

– Lauri 48 4 – – – -

– Olivarum commune . 45 4 – – – -

– Ricini . . . . . ,
- 5 – – – -
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500 30 5 1 1 1

Gramm. Gramm. Gramm. | Gramm. | Decigr. | Centigr.

kr. kr. kr. kr. kr. kr.

Opium pulv. subt. – 2fl. 30 30 - - - -

Pix liquida - - - 16 I – – – –

Plumbum aceticum venale pulv. . 36 3 - - – | –

Radix Althaeae concisa et pulverata - 3 – ! – – –

– Angelicae – – - - 3 – | – - -

– Arnicae – – - - 3 - - – –

– Calami – – - - 2 – – – –

– Caryophyllatae – - - 2 – | – - -

– Enulae - - - 2 – – – -

– Gentianae - - - 3 - – – -

– Ipecacuanhae pulv. subt.
- - 15 – – –

– Jalappae pulv. snbt.
- 30 6 – – | –

– Levistici conc. et pulv. - 2 - – – -

– Liquiritiae – – – - 3 - – – -

– Rhei sinensis pulv. subt. . – | 1fl. 24 16 - - -

– Tormentillae conc. et pulv. - 2 - – | – -

– Valerianae – – – . - 3 - – – -

– Rad. Veratri – – –. - 4 - – – -

Resina Pini alba 20 1", - – | – -

Roob Juniperi venale 40 3 – – – -

Saccharum Lactis pulv. . - - - - 6 – – - -

Sapo viridis . . . . 24 2 - - – –

Secale cornutum pulv. subt. - 14 – – – | –

Semen Anisi pulv. gross.
- 3 – – | – –

– Carvi – – . . - 3 - – – -

– Crotonis pulv. gross. - 8 2 - – –

– Foeniculi – – . - Z - - – | –

– Foenugraeci pulv. gross. 20 1% | – – – –

– Lini - - 24 2 – | – – –

– Petroselini – – . . . - 3 – - – | –

– Phellandrii aquat. pulv. gross. . - 3 – – – -

– Sinapis pulv. gross. 32 3 - – – -



500 ZO 5 1 1 1

Gramm. Gramm. Gramm. Gramm. Decigr. | Centigr.

kr. kr kr. kr | kr. kr.

Spiritus vini camphoratus 60 5 – – - -

- – nitroso-aethereus - 18 - - – -

- – rectificatus. 28 2 - - - -

Strychninum pur. s. nitric. - - - 18 - -

Sulfur sublimatum venale . - 15 I – - - -

Tartarus depuratus pulveratus . If. 30 6 _ – - - -

– emeticus venalis pulv. – 12 3 | – - -

Terebinthina veneta 40 3 – – - -

Tinctura Aloés simplex . - 5 - - - -

– Arnicae radicis .. , 60 5 – – - -

– Cantharidum - 10 – – - -

– Myrrhae . - I 0 – – - -

– Opii simplex - 48 10 | – - -

– Veratri albi – 4 5 – – - -

Unguentum aegyptiacum If. 30 6 – – - -

- basilicum - - . l fl. 20 5 – – - -

- Cantharidum commune . . 3fl. – 16 - - - -

- - ACTE - 18 – – - -

- digestivum - 4 - 8 - * – - -

- Hydrargyri cinereum . . 2fl. – I 0 - - - -

- oxygenatum . - 6 - - - -

- Resinae Pini lfl. – 5 - - - -

Zincum chloratum . - - - 18 4 - - -

– sulfuricum venale pulv. 24 2 – – - -
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Taxe der Arbeiten.
Kreuzer.

Für eine Abkochung oder einen Aufguß

bis zu 2 Pfund . . . . . . . . . . . . . . . 8.

über 2 Pfund für jedes weitere Pfund . . . . . 2.

Für die Dispenſation eines nicht flüſſigen Arzneimittels, wenn hiebei die Ver

wendung eines Gefäſſes nicht ſtattfindet, z. B. von Species, eines einzelnen Pulvers

u. ſ. w. incl. Abwägen, Convolut und Signatur -

bis zu 1 Pfund . . . . . . . . . . . . . . . 2.

für Mengen über 1 Pfund . . . . . . . . . . . . 3.

Für die Bereitung einer Latwerge

bis zu 1 Pfund . . . . . . . . . . . . . . . 3.

für Mengen über 1 Pfund . . . . . 4.

Für das Anſtoßen einer Maſſe zur Anfertigung von Pillen (Biſſen, Boli)

bis zu 100 Gramm - - - - - - - . . . . 3.

für jede weitere 50 Gramm . . . . . . . . . . . . 1.

Für die Formirung von Pillen (Biſſen, Boli) incl. das Mehl zum Beſtreuen

bis zu 4 Stück für 1 Stück . . . . . . . . . . . . 2.

für jedes weitere Stück . . . . . . . . . . . . . 1.

Für die Mengung eines Pulvers oder von Species

bis zu 1 Pfund . . . . . . . . . . . . . . . 2.

für Mengen über 1 Pfund . . . . . . . . . . . . 3.

Für das Theilen von Pulvern und Species incl. Abwägen, Convolut und Signatur

das einzelne Paket bis zu 200 Gramm . . . . . . . . 1.

f/ f/ // über 200 f/ . . . . . . . . ?.

Für die Bereitung einer Salbe

durch einfache Miſchung . . . . . . . . . . . . . 3.

durch Schmelzen . . . . . 6.

Eine einzelne Wägung oder Tropfenzählung, welche zur Anfertigung einer zum innern

oder äußern Gebrauch beſtimmten Arznei erforderlich iſt, wird mit 1 Kreuzer, 2 Wägungen

mit 2 Kreuzer, 3 Wägungen mit 3 Kreuzer, 4 und mehr Wägungen mit 4 Kreuzer berechnet.

In keinem Fall dürfen mehr als 4 Wägungen berechnet werden.

Taxe der Gefäſſe.

Die zu verwendenden grünen Gläſer, grauen oder gelben Töpfe werden zu denſelben

Preiſen berechnet, welche die Tare der für die Menſchen beſtimmten Arzneimitteln feſtſetzt.

–<><><>88<><><>–
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N egi er um gs - Blatt

Königreich Württemberg.

Ausgegeben Stuttgart Samſtag den 30. Dezember 1871.

J n halt.

Königliche Dekrete. Keine. -

Verfügungen der Departements. Verfügung, betreffend die Vollziehung der Freiheitsſtrafen vom

1.Ä 1872 ab. – Verfügung, betreffend die Ausbezahlung der Militärpenſionen, Invaliden

gehalte und Gratialien. – Berichtigungen. V

I. Unmittelbare Königliche Dekrete.

Keine.

II. Verfügungen der Departements.

A) Des Juſtiz-Departements.

Des Juſtiz-Miniſteriums.

Verfügung, betreffend die Vollziehung der Freiheitsſtrafen vom 1. Januar 1872 ab.

Hinſichtlich der Vollziehung der Freiheitsſtrafen vom 1. Januar 1872 ab wird

mit Allerhöchſter Genehmigung Seiner Majeſtät des Königs, vorbehältlich weiterer

bei Eröffnung des Zellengefängniſſes in Heilbronn zu treffender Anordnung, Folgen

des verfügt:

I. In Betreff der nach dem 1. Januar 1872 erkannten Strafen.

§. 1.

Die Zuchthausſtrafe wird verbüßt:

1) von den Männern:

die lebenslängliche Zuchthausſtrafe in dem Zuchthauſe zu Stuttgart;

die zeitige, wofern ſie fünf Jahre überſteigt, in dem Zuchthauſe zu Stutt
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gart oder in dem zu Gotteszell, gemäß den von Zeit zu Zeit in Beziehung

auf die Einlieferung der Verurtheilten von dem Strafanſtaltenkollegium zu

treffenden Verfügungen;

die zeitige Zuchthausſtrafe bis zu fünf Jahren in dem bisherigen Arbeits

hauſe zu Ludwigsburg, welches in ein Zuchthaus verwandelt wird;

2) von den Frauensperſonen:

die lebenslängliche und die zeitige Zuchthausſtrafe, wofern dieſe drei Jahre

überſteigt, in dem Zuchthauſe zu Gotteszell;

die zeitige Zuchthausſtrafe bis zur Dauer von drei Jahren in dem hiefür

beſtimmten Theile der Weiberſtrafanſtalt zu Heilbronn.

§. 2.

Die Gefängnißſtrafe wird, wenn ſie vier Wochen nicht überſteigt, in den Be

zirksgefängniſſen, bei längerer Dauer in den hiefür eingerichteten Gefangenanſtalten

(Landesgefängniſſen) vollzogen.

Für Männer werden das bisherige Zuchtpolizeihaus zu Hall und das bisherige

Kreisgefängniß zu Rottenburg in der Weiſe beſtimmt, daß in dem Landesgefängniß zu

Hall diejenigen Verurtheilten, welchen die bürgerlichen Ehrenrechte aberkannt ſind, die

Strafe zu verbüßen haben. – Für den Fall, daß die Raumverhältniſſe des Gefäng

niſſes in Hall ſpäter die Aufnahme weiterer Gefangener geſtatten ſollten, bleibt die

jedesmalige Verfügung vorbehalten.

Frauensperſonen haben Gefängnißſtrafe von mehr als vier Wochen in dem hiefür

beſtimmten Theile der Weiberſtrafanſtalt zu Heilbronn zu erſtehen.

§. 3.

Die Feſtungshaft wird in der Civil-Feſtungs-Arreſt- und Strafanſtalt zu Hohen

aſperg vollzogen.

§. 4.

Die Haft wird, wenn ſie von den Gerichten erkannt iſt, in den Bezirksgefäng

niſſen vollzogen.

§. 5.

Die gegen jugendliche Perſonen (§ 57 des St.-G.-B. für das Deutſche Reich)

erkannte Gefängnißſtrafe wird, wenn ſie vier Wochen überſteigt, in der Strafanſtalt

für jugendliche Verbrecher in Hall, bei kürzerer Dauer in den Bezirksgerichtsgefäng

niſſen vollzogen.
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Für die Vollziehung der gegen jugendliche Perſonen erkannten Feſtungshaft bleibt

die Anordnung vorbehalten.

II. In Betreff der vor dem 1. Januar 1872 erkannten Strafen.

§. 6.

Die auf Grund des bisherigen Rechts Verurtheilten, deren Strafe erſt nach dem

1. Januar 1872 in Vollzug zu ſetzen iſt, ſind in diejenige Anſtalt einzuliefern, in

welche ſie nach den bisher geltenden Beſtimmungen ſich eignen.

Die am 1. Januar 1872 bereits in Vollzug geſetzten Freiheitsſtrafen werden in

den bis jetzt für dieſelben beſtimmten Anſtalten vollzogen.

Stuttgart, den 28. Dezember 1871. Mittnacht.

B) Der Departements des Kriegsweſens und der Finanzen.

Der Miniſterien des Kriegsweſens und der Finanzen.

Verfügung, betreffend die Ausbezahlung der Militärpenſionen, Invalidengehalte und Gratialien.

Die Ausbezahlung der Militärpenſionen, Invaliden- und Medaillengehalte und

Gratialien 2c., welche bisher von den Oberamtspflegen Namens des Kriegszahlamts be

werkſtelligt worden iſt, wird künftig und zwar vom 1. Januar 1872 ab durch die Kö

niglichen Kameralämter ſtattfinden, was hiemit zur Kenntniß der betreffenden Behörden

und der Bezugsberechtigten gebracht wird.

Die erforderlichen näheren Weiſungen werden den Oberamtspflegen durch das

Kriegsminiſterium und den Kameralämtern durch das Kriegsminiſterium und das Fi

nanzminiſterium demnächſt zugehen.

Stuttgart, den 22. Dezember 1871.

v. Suckow. Renner.

Berichtigungen

zu der Miniſterial-Verfügung vom 14. Dezember 1871, betreffend die Errichtung und den Betrieb von

Anlagen, welche einer beſondern Genehmigung bedürfen (Reg.Blatt S. 350 ff.):

Auf Seite 361 muß es im letzten Abſatz von § 27 anſtatt: „unter Ziffer b" heißen: „in § 5.“

und auf S. 371 im zweiten Abſatz von § 38 anſtatt: „Miniſterialverfügungen vom 4. April 1857

(Reg Blatt S. 12 ff.)“ – Miniſterialverfügungen vom 4. April 1857 (Reg Blatt S. 9 ff.)"
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Die unterm 7. Dezember 1871 zu Berlin ausgegebene Nummer 47 des Reichsgeſetzblatts enthält:

1) das Geſetz, betreffend die Bildung eines Reichskriegsſchatzes. Vom 11. November 1871.

2) das Geſetz, betreffend die Ausprägung von Reichsgoldmünzen. Vom 4. Dezember 1871.

Die unterm 9. Dezember 1871 zu Berlin ausgegebene Nummer 48 des Reichsgeſetzblatts enthält:

1) das Geſetz, betreffend den Erſatz der den bedürftigen Familien zum Dienſte einberufener Re

ſerve- und Landwehr-Mannſchaften gewährten oder noch zu gewährenden geſetzlichen Unter

ſtützungen. Vom 4. Dezember 1871. -

2) eine Bekanntmachung, betreffend die Abänderung der unter dem 1. Juli d. J. zur Ausführung

des Reichsgeſetzes vom 8. Juni d. J. über die Inhaberpapiere mit Prämien erlaſſenen er

gänzenden Vorſchriften (Reichsgeſetzbl. S. 304). Vom 4. Dezember 1871.

3) Ernennungen von Conſuln des deutſchen Reichs und „Exequatur-Ertheilungen.

Die unterm 14. Dezember 1871 zu Berlin ausgegebene Nummer 49 des Reichsgeſetzblatts enthält:

1) das Geſetz, betreffend die Friedenspräſenzſtärke des deutſchen Heeres und die Ausgaben für

die Verwaltung deſſelben für die Jahre 1872, 1873 und 1874. Vom 9. Dezember 1871.

2) das Geſetz, betreffend die Feſtſtellung des Haushalts-Etats des deutſchen Reichs für das Jahr

1872. Vom 4. Dezember 1871.

3) die Verordnung, betreffend die Feſtſtellung des Etats der Verwaltung des Reichsheeres für

das Jahr 1872. Vom 9. Dezember 1871.

4) das Geſetz, betreffend die Ergänzung des Strafgeſetzbuchs für das deutſche Reich. Vom

10. Dezember 1871.

5) eine Berichtigung von Druckfehlern in der Nummer 46 des Reichsgeſetzblatts.

Die unterm 22. Dezember 1871 zu Berlin ausgegebene Nummer 50 des Reichsgeſetzblatts enthält:

1) die Verordnung, betreffend die Einführung des Abſchnitts VIII der Reichsverfaſſung in Elſaß

Lothringen. Vom 14. October 1871.

2) die Verordnung, betreffend die Einführung des Abſchnitts VII der Reichsverfaſſung über das

Eiſenbahnweſen. Vom 11. Dezember 1871.

3) das Geſetz, betreffend die Ausdehnung der Wirkſamkeit des Geſetzes über die Gewährung der

Rechtshülfe vom 21. Juni 1869 auf Elſaß-Lothringen. Vom 11. Dezember 1871.

4) den Auslieferungsvertrag zwiſchen dem deutſchen Reiche und Italien. Vom 31. October 1871.

5) eine Berichtigung der Nr. 34 des Reichsgeſetzblatts.
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N egi er um gs - Blatt

für das

Königreich Württemberg.

Ausgegeben Stuttgart Samſtag den 30. Dezember 1871.

Inhalt.

Königliche Dekrete. Keine.

Verfügungen der Departements. Verfügung, betreffend die Umlage der Grund-, Gefäll-, Ge

bäude- und Gewerbe-Steuer auf die erſten 8 Monate des Etatsjahres 1871–72.

I. Unmittelbare Königliche Dekret e.

Kein e.

II. Verfügungen der Departements.

Des Finanz-Departements.

Des Steuer-Collegiums. -

Verfügung, betreffend die Umlage der Grund-, Gefäll-, Gebäude- und Gewerbe-Steuer auf die erſten

8 Monate des Etatsjahres 1871–72.

Unter Hinweiſung auf das Geſetz vom 23. d. M. (Reg.Blatt S. 373), betreffend

die Forterhebung der Steuern bis zum letzten Februar 1872, werden die K. Oberämter

leauftragt, unverweilt die Umlage der Steuern aus Grund-Eigenthum, Gefällen, Ge

bäuden und Gewerben auf weitere 2 Monate einzuleiten und für den pünktlichen Ein

- zug, ſowie für die rechtzeitige Ablieferung der – in der angehängten Repartition nun
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mehr auf 8 Monate berechneten Beträge, ſoweit Beides nicht ſchon auf Grund der

dieſſeitigen Verfügung vom 11. Juli 1871 (Reg.Blatt S. 181) geſchehen iſt, Sorge

zu tragen.

Stuttgart, den 24. Dezember 1871.

Autenrieth.

Genehmigt von dem K. Finanz-Miniſterium den 28. Dezember 1871.

Renner. -
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V e r the il ung

der

direkten Staatsſteuer

auf die Oberämter des Königreichs und die Staatskaſſe-Renten für die erſten 8 Monate

des Etatsjahrs 1871–72.
"3

Hauptbetrag

Ob er ä m t er. der auf

Jahresſteuer 8 Monate.

fl. fl.

I. Neckarkreis.

Backnang 50,06533,376%

Beſigheim 57,694 38,462%

Böblingen 56,426 37,617%

Brackenheim 52,704 35,136

Canſtatt . «d 53,252 35,501%

Eßlingen . 60,707 40,471%

Heilbronn 84,907 56,604%

Leonberg . 71,990 47,993%

Ludwigsburg 74,823 49,882

Marbach . 66,712 44,474%

Maulbronn . 47,945 31,963%

Neckarſulm . - 67,686 45,124

Stuttgart, Stadt . 152,051101,367a

Stuttgart, Amt. 53,964 35,976

Vaihingen 50,986 33,990%

Waiblingen . 53,506 35,670%

Weinsberg 47,284 31,522%

1'102,702735,134%



428

- - Haupt betrag

Ob er ä m t er. der auf

Jahresſteuer. 8 Monate.

fl. fl.

II. Schwarzwaldkreis.

Balingen . 52,217 | 34,811%

Calw . 41,609 | 27,739%

Freudenſtadt. 42,267 | 28,178

Herrenberg 59,530 39,686%

Horb . 45,669 | 30,446

Nagold . 43,028 | 28,685%

Neuenbürg . 30,096 20,064

Nürtingen -- 50,104 | 33,402%

Oberndorf 38,783 | 25,855%

Reutlingen 72,719 | 48,479%

Rottenburg 63,474 42,316

Rottweil . 58,746 | 39,164

Spaichingen . 32,779 | 21,852%

Sulz . 39,889 | 26,592%

Tuttlingen 45,693 30,462

Tübingen 58,938 39292

Urach . . 52,301 | 34,867a

- 827,812 551,894%



429

Ob er ä m t er.

Hauptbetrag

der auf

Jahresſteuer. 8 Monate.

fl. fl.

III. Jaxt kreis.

Aalen . . - 37,884 | 25,256

Crailsheim . 43,954 | 29,302%

Ellwangen . 60,950 40,633%

Gaildorf . . . . .

Gerabronn

Gmünd . . . . . . . . . . .

Hall . .

Heidenheim .

Künzelsau

Mergentheim

Neresheim .

Oehringen .

Schorndorf - - -

Welzheim

42,813 | 28,542

86,080 | 57,386%

49,578 | 33,052

80,381 53,587%

67,330 | 44,886%

66,330 44,220

75,466 50,310%

51,563 | 34,375%

88,344 | 58,896

41,830 | 27,886%

35,786 | 23,857%

828,289 552,192°s
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=

Hauptbetrag

Ob er ä m t er. der auf -

Jahresſteuer. 8 Monate.

IV. D on a u kreis. fl. fl.

Biberach . 94,308 62,872

Blaubeuren . . . 51,567 34,378

Ehingen . . . . . 80,383 53,588%

Geislingen . 55,07236,714%

Göppingen 76,277 50,851%

Kirchheim. 61,49940,999%

Laupheim. . 58,50739,004%

Leutkirch . 64,931 43,287%

Münſingen . 48,670 32,446%

Ravensburg . 89,521 59,680%

Riedlingen 82,319 54,879%

Saulgau . . 82,27454,849%

Tettnang . 57,635 38,423%

Ulm . . . «. 97,591 65,060%

Waldſee . . 78,27752,184,

Wangen . 58,55639,037%

V. Staats-Caſſe-Renten

Gedruckt bei G. Haſſe brin

* * *

Zuſammen – .

«Yºyd“ vºyd WMA YºYQ.“YRA WMA

–

1,137,387758,258

3,780 2,520

3,900,000 2,600.000



R e g iſt er

Über

das tiegierungs-Blatt für das Königreich Württemberg

vom Jahr 187 1.

I.

Chronologiſches Verzeichniß der im Jahrgang 187 des Regierungs-Blattes

enthaltenen Geſetze, Verordnungen und Bekanntmachungen.

Dezember 1870.

30. K. Verordnung, betreffend die Veröffentlichung der zwiſchen Württemberg, dem Norddeutſchen

3l.

13.

16.

Bunde, Baden und Heſſen in Betreff der Gründung eines Deutſchen Bundes abgeſchloſſenen Ver

träge. 1. Anlage: die Geſetze des Norddeutſben Bundes, welche in Folge der Gründung des

Deutſchen Bundes mit dem 1. Januar 1871 in Württemberg Geltung erlangen. Dieſer Anlage

iſt ein Regiſter über die einzelnen Geſetze beigefügt.

Miniſterien der ausw. Angelegenheiten, Abtheilung für Verkehrs an

ſtalten, und der Finanzen. Verfügung, betreffend die Wechſelſtempelſteuer des Deutſchen

Bundes. 48e.

Miniſterium des Innern. Verfügung, betreffend den Geſchäftsbetrieb der Frankfurter

Transport- und Glasverſicherungs-Aktiengeſellſchaft zu Frankfurt a. M. 48k.

Januar 1871.

Miniſterien des Innern und der Finanzen. Verfügung, betreffend die Schonzeit

der Aeſchen und Rothfiſche. 48l. *- -

Juſtizminiſterium. Verfügung, betreffend die an die Bezirksbehörden zu erſtattenden An

zeigen von vorzunehmenden Inventuren und Theilungen. 48e.

Geſetz, betreffend die Beſchaffung weiterer Geldmittel für den Eiſenbahnbau. 48a.

Geſetze, a) betreffend die Beſtreitung des Aufwands für außerordentliche Militärbedürfniſſe.

48b. b) betreffend die Einlöſung der Ablöſungs-Obligationen fünfter Serie. 48c. c) betreffend

die Forterhebung der Steuern. 48d.

2)./21. Finanzminiſterium. Verfügung des Steuercollegiums, betreffend die Umlage der Grund-,

Gefäll-, Gebäude- und Gewerbe-Steuer auf die letzten fünf Monate des Etatsjahrs 1870/71, 94,



432

14.

17.

27.

28.

10.

14.

14.

Miniſterien des Innern, des Kirchen- und Schulweſens und der Fi

nanzen. Verfügung, betreffend die ſtatiſtiſchen Erhebungen über die Bewegung der Bevölkerung. 83.

K. Verordnung, betreffend die techniſche Beaufſichtigung des Eichungs- (Pfecht-) Weſens. 69.

Juſtizminiſterium. Verfügung, betreffend die Vollziehung des Geſetzes über die privat

rechtliche Stellung der Erwerbs- und Wirthſchaſtsgenoſſenſchaften. 70.

Miniſterium des Innern. Inſtruktion, betreffend die Inventariſirung und Stempelung

der nach der bisherigen Geſetzgebung rechtmäßig angefertigten Vorrichtungen und Exemplare von

Schriftwerken. 79.

Februar.

. K. Verordnung, betreffend die Veröffentlichung der zwiſchen Württemberg, dem Norddeutſchen

Bunde, Bayern, Baden und Heſſen über die gegenſeitige Zuſtimmung zu den Verträgen wegen

Gründung eines Deutſchen Bundes abgeſchloſſenen Uebereinkunft. 48m.

Miniſterien der Juſtiz und des Innern. Verfügung, betreffend die Vollziehung des

Geſetzes über die privatrechtliche Stellung der Erwerbs- und Wirthſchafts-Genoſſenſchaften. 97.

Miniſterium des Innern. Bekanntmachung, betreffend die Weikersheimer Pfarrwittwen

Geſellſchaft. 98.

Miniſterium der ausw. Angelegenheiten. Abth. für Verkehrs-Anſtalten.

Verfügung, betreffend die Ertrapoſt- und Eſtafettentaxe. 103.

Miniſterium des Innern. Bekanntmachung, betreffend die Bildung der Wahlkreiſe und

die Ernennung der Wahl-Commiſſäre für die bevorſtehenden Reichstagswahlen. 98.

März.

Finanzminiſterium. Verfügung, betreffend die Aufhebung der Ausfuhrverbote. 104.

Miniſterium des Innern und des Kirchen- und Schulweſens. Verfügung,

betreffend die Anwendung des Bundesgeſetzes vom 4. Mai 1868 über die Aufhebung der polizei

lichen Beſchränkungen der Eheſchließung. 104.

Miniſterien des Innern. Verfügung, betreffend die Veröffentlichung der in Ausführung

der Art. 10 und 18 der Maß- und Gewichts-Ordnung des Norddeutſchen Bundes vom

17. Auguſt 1868 erlaſſenen Beſtimmungen. 107.

April.

Miniſterien der Juſtiz, der ausw. Angelegenheiten und des Innern. Ver

fügung, betreffend die Bekanntmachung einer Uebereinkunft mit der Schweiz wegen des Durch

transportes der zwiſchen Württemberg und Italien nach dem Auslieferungsvertrag vom 3. Oktober

1869 gegenſeitig auszuliefernden Individuen durch Schweizer Gebiet. 109.

Miniſterien des Innern nnd des Kriegsweſens. Bekanntmachung, betreffend die

Aufhebung des Verbots der Auswanderung und des Reiſens im Ausland für Perſonen im mili

tärpflichtigen Alter. 113.
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19.

20.

22.

16.

20.

23.

27.

2.

Miniſterien des Kriegsweſens und der Finanzen. Verfügung, betreffend die

Ausbezahlung der Einſtandscautionskapitalien und Handgeldsguthaben. 113.

Miniſterium des Kirchen- und Schulweſens. Bekanntmachung, betreffend die Be

ſchlüſſe des Vatikaniſchen Concils in Rom. 115.

Miniſterium des Innern. Verfügung, betreffend die Anordnung einer neuen Abgeordne

tenwahl für die Stadt Ludwigsburg. 111.

Mai.

Miniſterium der auswärtigen Angelegenheiten. Abth. für die Verkehrs

anſtalten. Verfügung, betreffend die Aufhebung der Transportordnung für den Güterverkehr

auf den Württembergiſchen Staatseiſenbahnen vom 5. November 1862. 117.

Miniſterium des Innern. a) Verfügung, betreffend die Beſchaffenheit der Schenkgefäſſe

der Wirthe. 126. b) Bekanntmachung, betreffend die Verhältnißzahlen für die Umrechnung der bis

herigen württembergiſchen Landes-Maße und Gewichte in die durch die neue Maß- und Gewichts

Ordnung feſtgeſtellten neuen Maße und Gewichte. 118.

Miniſterium des Kirchen- und Schulweſens. Bekanntmachung, betreffend die Ein

ſetzung eines Kuratoriums für die Weinbauſchule in Weinsberg. 137.

Miniſterium des Innern. Verfügung, betreffend die Geſchäftsführung und Beaufſichti

gung der Gemeinde-Eichungs-Aemter. 129.

Ebendaſſelbe. Bekanntmachung, betreffend die Verhältnißzahlen für die Umrechnung der

bisherigen württembergiſchen Landes-Maße und Gewichte in die durch die neue Maß- und Ge

wichts-Ordnung feſtgeſtellten neuen Maße und Gewichte. 136.

Juni.

Finanzminiſterium. Verfügung, betreffend die Zollbehandlung franzöſiſcher Weine. 140.

K. Verordnung, betreffend den Wiederzuſammentritt der vertagten Ständeverſammlung. 139.

Finanzminiſterium. Verfügung, betreffend die Amtsdiſtrikte der Hauptzoll- und Haupt

ſteuer-Aemter. 165.

Säm mtliche Miniſterien. Verfügung, betreffend die Umrechnung der Sportelpreiſe für

Naturalien in Folge der Einführung des metriſchen Maßes und Gewichtes. 173.

K. Verordnung, betreffend die Einführung von Reichsgeſetzen und zwar: a) des Geſetzes,

betreffend die vertragsmäßigen Zinſen, vom 14. Nov. 1867; b) des Geſetzes, betreffend die Er

richtung eines oberſten Gerichtshofs für Handelsſachen vom 12. Juni 1869. 143.

Juſtizminiſterium. Bekanntmachung in Betreff der Einführung des Bundesgeſetzes vom

14. November 1867, betreffend die vertragsmäßigen Zinſen. 157.

K. Verordnung, betreffend die Stiftung des Olga-Ordens. 168.

Juli.

Geſetz, betreffend die Einlöſung der Kaſſenſcheine und die Zinſe aus Kriegsanlehen. 167.

Geſetz, betreffend die Errichtung eines Landesoberhandelsgerichts. 159.
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8.

Geſetz, betreffend den Staatshaushalt vom 1. Juli 1871/72. 171.

Finanzminiſterium. Verfügung, betreffend die Umrechnung der Naturalienpreiſe des Ein

kommensſteuergeſetzes in Folge der Einführung des metriſchen Maßes und Gewichtes. 175.

Eben daſſelbe. Verfügung, betreffend die Competenzerweiterung des Hauptſteueramts Eß

lingen. 180.

Eben daſſelbe. Verfügung, betreffend die Einführung des metriſchen Maßſyſtems bei der

Verwaltung der Körperſchaftswaldungen. 177.

11./14. Eben daſſelbe. Verfügung des Steuercollegiums, betreffend die Umlage der Grund-, Gefälle,

16.

18.

24.

Gebäude- und Gewerbe-Steuer auf die erſten 6 Monate des Etatsjahres 1871/72. 181.

Geſetz, betreffend die Ausgabe von weiterem Staatspapiergeld. 189.

Deß gl. betreffend die Erhöhung der Notariats-, Erbſchafts- und Vermächtnißſporteln. 190.

Deßgl betreffend die Beſtreitung des Aufwands für außerordentliche Militärbedürfniſſe. 193.

Deßgl. betreffend die Errichtung einer Notenbank. 194.

Auguſt.

Miniſterium des Innern. Bekanntmachung, betreffend den Verein zur Fürſorge für ent

laſſene Strafgefangene. 203.

Miniſterien des Innern und des Kriegsweſens. a) Verfügung, betreffend die

Einführung der Militärerſatz-Inſtruktion vom 26. März 1868 im Königreich Württemberg. 199e

b) Verfügung, betreffend die Einführung der Verordnung über die Organiſation der Landwehrbe

hörden und die Dienſtverhältniſſe der Mannſchaften des Beurlaubtenſtandes vom 5. September

1867. 201.

Eben dieſelben. Bekanntmachung, betreffend die Vergütungstaren für die militäriſchen

Quartier-, Vorſpann- und Botenleiſtungen pro 1. Juli 1871/72. 206.

Miniſterium des Innern. Verfügung, betreffend die Anordnung neuer Abgeordneten

Wahlen für die Oberamtsbezirke Laupheim und Saulgau. 204.

Miniſterien des Innern und der Finanzen. Verfügung, betreffend die Steuerfrei

heit der franzöſiſchen Handelsreiſenden. 210.

Miniſterium des Innern. Bekanntmachung, betreffend die Altpfedelbacher und Walden

burger Pfarrwitwenkaſſe in Pfedelbach. 209.

September.

Miniſterien der Juſtiz, des Innern und der Finanzen. Verfügung, betreffend

die Anwendung des Metermaßes bei Foctführung der Flurkarten und Primärkataſter. 245.

. Miniſterium des Innern. Bekanntmachung, betreffend den Stuttgarter Liederkranz. 210.

Miniſterien des Innern und der Finanzen. Verfügung, betreffend die Volks

zählung 213

Miniſterium des Innern. Bekanntmachung, betreffend den Frauenverein für Verſorgung

verwahrloster Kinder in Stuttgart. 239.
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14.

14.

15.

20.

23.

29.

11.

12.

14.

16.

Oktober.

Miniſterien des Innern und des Kirchen- und Schulweſens. Verfügung, be

treffend die Sicherſtellung einer geordneten Inſtandhaltung der Familienregiſter. 240.

November.

Finanzminiſterium. Bekanntmachung, betreffend die Beſteuerung des Tabaks. 272.

Miniſterium des Innern. a) Bekanntmachung, betreffend die Anwendung von Maßen,

Waagen und Gewichten in den Apotheken. 270. b) Bekanntmachung, betreffend die Eichungs

ämter. 276.

K. Verordnung, betreſſend den Wiederzuſammentritt der vertagten Ständeverſammlung. 269.

Juſtizminiſterium. Bekanntmachung, betreffend den Abonnementspreis für das Regierungs

blatt, das Reichsgeſetzblatt und die Sammlung der Straferkenntniſſe auf das Jahr 1872. 275.

Miniſterium des Innern. Verfügung, betreffend die Bekanntmachung der Deutſchen

Reichsgeſetze über die Gewerbeordnung und die Rinderpeſt. 287.

K. Verordnung, betreffend die Einführung der Reichsgeſetze über die Beſchlagnahme des Ar

beits- oder Dienſtlohns vom 21. Juni 1869, über die Ausgabe von Banknoten vom 27. März

1870, und über die Ausgabe von Papiergeld vom 16. Juni 1870. 289.

Miniſterien der Juſtiz und des Innern. Bekanntmachung, betreffend die Gründung

der württembergiſchen Notenbank in Stuttgart. 296.

Miniſterium des Innern. Verfügung, betreffend die Umlage des Gebäudebrandſchadens

für das Jahr 1872. 301.

Dezember.

Miniſterium des Innern. a) Verfügung, betreffend die Polizeiſtunde. 302. b) Ver

fügung, betreffend die Prüfung der Aerzte, Zahnärzte, Thierärzte und Apotheker. 303.

Finanzminiſterium. Verfügung, betreffend die Competenzerweiterung des Zollamts Tutt

lingen. 299.

Miniſterium des Innern. Verfügung, betreffend die Anordnung einer neuen Abgeord

netenwahl für den Oberamtsbezirk Geislingen. 297.

Eben daſſelbe. Bekanntmachung, betreffend die Anwendung des Grammgewichts bei den

Verordnungen der Aerzte, Wundärzte und Thierärzte. 332.

Geſetz, betreffend die Abänderung einzelner Beſtimmungen der Wirthſchaftsabgabengeſetze. 333.

Miniſterium des Innern. a) Verfügung in Betreff der Anwendung der deutſchen Ge

werbeordnung vom 21. Juni 1869 in Württemberg. 338. b) Verfügung, betreffend die Errich

tung und den Betrieb von Anlagen, welche einer beſonderen Genehmigung bedürfen. 350. c) Ver

fügung, betreffend die Anlegung und Veränderung von Waſſerwerken ohne Stauanlage. 372.

Finanzminiſterium. a) Verfügung, betreffend die Controlegebühr der Müller für das auf

öffentlichen Mühlen zur Schrotung kommende Malz. 375. b) Bekanntmachung, betreffend die

Ausgabe von weiterem Staatspapiergeld. 375. -
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19. Miniſterium des Innern. Verfügung des Medicinal-Collegiums, betreffend die Einfüh

rung einer neuen Arzneitaxe. 419.

22. Miniſterien des Kriegsweſens und der Finanzen. Verfügung, betreffend die Aus

bezahlung der Militärpenſionen, Invalidengehalte und Gratialien. 423.

23. Geſetz, betreffend die Forterhebung der Steuern. 373.

24. K. Verordnung, betreffend die Bekanntmachung des Reichsgeſetzes: Einführungsgeſetz zum

Strafgeſetzbuch für den Norddeutſchen Bund vom 31. Mai 1870. 377.

– Finanzminiſterium. Verfügung des Steuercollegiums, betreffend die Umlage der Grund-,

Gefäll-, Gebäude- und Gewerbe-Steuer auf die erſten 8 Monate des Etatsjahres 1871/72. 425.

26. Geſetz, betreffend Aenderungen des Landesſtrafrechts und der Strafprozeßordnung bei Einfüh

rung des Strafgeſetzbuchs für das Deutſche Reich. 380.

27. Geſetz, betreffend Aenderungen des Polizeiſtrafrechts bei Einführung des Strafgeſetzbuchs für das

Deutſche Reich. 391.

– K. Verordnung, betreffend die bürgerliche Feier der Sonn-, Feſt- und Feiertage. 412.

28. Juſtizminiſterium. Verfügung, betreffend die Vollziehung der Freiheitsſtrafen vom 1. Ja

nuar 1872 ab. 421.

II.

A lp h ab et iſ che s S a ch r e g iſt er.

A.

Abbildungen. Reichsgeſetz, betreffend das Urheberrecht an Schriftwerken, Abbildungen, muſikaliſchen

Kompoſitionen und dramatiſchen Werken. Seite 37 der Anlage zu Nr. 1.

Abgaben. Geſetz, betreffend die Abänderung einzelner Beſtimmungen der Wirthſchafts-Abgaben-Ge

ſetze. 333.

Abgeordnetenwahlen ſ. unter Ständeverſammlung.

Ablöſungs- Obligationen. Geſetz, betreffend die Einlöſung der Ablöſungs-Obligationen fünfter

Serie. 48c.

Aktiengeſellſchaften. Reichsgeſetz, betreffend die Kommanditgeſellſchaften auf Aktien und die

Aktiengeſellſchaften. Seite 113 der Anlage zu Nr. 1.

Anlagen. Verfügung, betreffend die Errichtung und den Betrieb von Anlagen, welche einer beſonderen

Genehmigung bedürfen. 350.

Anlehen ſ. Staatsanlehen.

Anzeigen von Inventuren unb Theilungen. ſ. Theilungen.

Arzneitaxe. Verfügung, betreffend die Einführung einer neuen Arzneitaxe. 419.

Aerzte und Apotheker. Bekanntmachung, betreffend die Anwendung von Maßen, Waagen und

Gewichten in den Apotheken. 270. Verfügung, betreffend die Prüfung der Aerzte, Zahn

ärzte, Thierärzte und Apotheker. 303. Bekanntmachung, betreffend die Anwendung des

Grammgewichts bei den Verordnungen der Aerzte, Wundärzte und Thierärzte. 332.

Ausfuhrverbote. Verfügung, betreffend die Aufhebung der Ausfuhrverbote. 104,
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Ausland. Deutſcher Handel im Ausland. Schutz deſſelben, Gegenſtand der Reichsgeſetzgebung. Seite

24 der Anlage zu Nr. 1. Geſetz, betreffend die Eheſchließung und die Beurkundung des

Perſonenſtandes von Bundesangehörigen im Auslande. Seite 76 der Anlage zu Nr. 1.

Auslieferung von Verbrechern. Verfügung, betreffend die Bekanntmachung einer Uebereinkunft mit

der Schweiz wegen des Durchtransportes der zwiſchen Württemberg und Italien nach dem

Auslieferungsvertrag vom 3. Oktober 1869 gegenſeitig auszuliefernden Individuen durch

Schweizer Gebiet. 109.

Auswanderung. Aufhebung des Verbots der Auswanderung und des Reiſens im Auslande für

Perſonen im militärpflichtigen Alter. 113.

B.

Banknoten. Reichsgeſetz über die Ausgabe von Banknoten. 289. 293.

Bankweſen. Gegenſtand der Reichsgeſetzgebung. 24.

Beſchlagnahme des Arbeits- oder Dienſtlohns. 289. 291.

Brandſchaden. Verfügung, betreffend die Umlage des Gebäudebrandſchadens für das Jahr 1872. 301

Bund deutſcher. ſ. deutſcher Bund.

Bundesangehörige. Geſetz, betreffend die Eheſchließung und die Beurkundung des Perſonenſtan

des von Bundesangehörigen im Auslande. Seite 76 der Anlage zu Nr. 1. -

Bundesangehörigkeit. Geſetz, betreffend die Erwerbung und den Verluſt der Bundes- und

Staatsangehörigkeit. Seite 26 der Anlage zu Nr. 1.

Bundesbeamte. Geſetz, betreffend die Cautionen der Bundesbeamten. Seite 140 der Anlage zu

Nr. 1.

Bundesflagge. Geſetz, betreffend die Nationalität der Kauffahrteiſchiffe und ihre Befugniß zur

Führung der Bundesflagge. Seite 52 der Anlage zu Nr. 1. Verordnung, betreffend die

Bundesflagge für Kauffahrteiſchiffe. ibid. Seite 56.

Bundes in digen at 23.

Bundeskonſuln, proviſoriſcher Gebührentarif. Seite 74 der Anlage zu Nr. 1.

Bundesober handelsgericht. Geſetz, betreffend die Errichtung eines oberſten Gerichtshofes für

Handelsſachen. 143. 146.

C.

Civilſachen. Vollſtreckung der Erkenntniſſe, Gegenſtand der Bundesgeſetzgebung. 24.

Confeſſionen. Geſetz, betreffend die Gleichberechtigung der Confeſſionen in bürgerlicher und ſtaats

bürgerlicher Beziehung. Seite 25 der Anlage zu Nr. 1.

Conſularweſen. Geſetz, betreffend die Organiſation der Bundesconſulate, ſowie die Amtsrechte und

Pflichten der Bundesconſuln. Seite 57 der Anlage zu Nr. 1.

Conſuln. Proviſoriſcher Gebührentarif für die Bundesconſuln. Seite 74 der Anlage zu Nr. 1.

D.

Deutſcher Bund. Verfaſſung deſſelben. 22. Bundesgebiet. 22. Gemeinſames Indigenat. 23.

Bundesgeſetzgebung. 23. Bundesrath. 25. Bundespräſidium. 27. Reichstag. 29. Zoll

und Handelsweſen. 31. Eiſenbahnweſen. 34. Poſt- und Telegraphenweſen. 36. Marine

2
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und Schiffahrt, 38. Conſulatweſen. 39. Bundeskriegweſen. 40. Bundesfinanzen. 43.

Schließung von Streitigkeiten. 44. Allgemeine Beſtimmungen. 45. Uebergangsbeſtim

mungen. 46 Vertrag über deſſen Gründung zwiſchen Württemberg und dem Norddeut

ſchen Bunde, Baden und Heſſen. 3. Schlußprotokoll dazu. 7. Vertrag zwiſchen dem

Norddeutſchen Bunde, Baden und Heſſen. 17. Uebereinkunft zwiſchen Württemberg, dem

Norddeutſchen Bunde, Bayern, Baden und Heſſen über die gegenſeitige Zuſtimmung zu den

Verträgen wegen Gründung eines Dentſchen Bundes. 48m.

Dramatiſche Werke. Geſetz, betreffend das Urheberrecht an Schriftwerken, Abbildungen, muſikali

ſchen Compoſitionen und dramatiſchen Werken. Seite 37 der Anlage zu Nr. 1.

Doppelbeſteurung. Geſetz wegen Beſeitigung derſelben. Seite 31 der Anlage zu Nr. 1.

E.

Eheſchließung. Geſetz über die Aufhebung der polizeilichen Beſchränkungen der Eheſchließung. Seite

24 der Anlage zu Nr. 1. Geſetz, betreffend die Eheſchließung und die Beurkundung des
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Geſetze

Norddeutſchen Bundes,

welche in Folge der Gründung des deutſchen Bundes mit dem 1. Januar 1871

in Württemberg Geltung erlangen,

–<><><>88<><><>–

Wahlen zum Reichstag.

Wahlgeſetz für den Reichstag des Norddeutſchen Bundes. Vom 31. Mai 1869.

(Bundesgeſetzblatt Nr. 17. S. 145.)

Wir Wilhelm,

von Gottes Gnaden König von Preußen c.

verordnen im Namen des Norddeutſchen Bundes, nach erfolgter Zuſtimmung des Bundesrathes und

des Reichstages, was folgt:

§. 1.

Wähler für den Reichstag des Norddeutſchen Bundes iſt jeder Norddeutſche, welcher das fünf

undzwanzigſte Lebensjahr zurückgelegt hat, in dem Bundesſtaate, wo er ſeinen Wohnſitz hat.

§. 2.

Für Perſonen des Soldatenſtandes des Heeres und der Marine ruht die Berechtigung zum

Wählen ſo lange, als dieſelben ſich bei der Fahne befinden.

§. 3.

Von der Berechtigung zum Wählen ſind ausgeſchloſſen:

1) Perſonen, welche unter Vormundſchaft oder Kuratel ſtehen;

2) Perſonen, über deren Vermögen Konkurs- oder Fallitzuſtand gerichtlich eröffnet worden iſt und

zwar während der Dauer dieſes Konkurs- oder Fallit-Verfahrens;
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3) Perſonen, welche eine Armenunterſtützung aus öffentlichen oder Gemeindemitteln beziehen, oder

im letzten der Wahl vorhergegangenen Jahre bezogen haben;

4) Perſonen, denen in Folge rechtskräftigen Erkenntniſſes der Vollgenuß der ſtaatsbürgerlichen Rechte

entzogen iſt, für die Zeit der Entziehung, ſofern ſie nicht in dieſe Rechte wieder eingeſetzt ſind.

Iſt der Vollgenuß der ſtaatsbürgerlichen Rechte wegen politiſcher Vergehen oder Verbrechen ent

zogen, ſo tritt die Berechtigung zum Wählen wieder ein, ſobald die außerdem erkannte Strafe

vollſtreckt, oder durch Begnadigung erlaſſen iſt.

§. 4.

Wählbar zum Abgeordneten iſt im ganzen Bundesgebiete jeder Norddeutſche, welcher das fünf

undzwanzigſte Lebensjahr zurückgelegt und einem zum Bunde gehörigen Staate ſeit mindeſtens einem

Jahre angehört hat, ſofern er nicht durch die Beſtimmungen in dem § 3 von der Berechtigung zum

Wählen ausgeſchloſſen iſt.

§. 5.

In jedem Bundesſtaate wird auf durchſchnittlich 100,000 Seelen derjenigen Bevölkerungszahl,

welche den Wahlen zum verfaſſunggebenden Reichstage zu Grunde gelegen hat, Ein Abgeordneter ge

wählt. Ein Ueberſchuß von mindeſtens 50.000 Seelen der Geſammtbevölkerung eines Bundesſtaates

wird vollen 100,000 Seelen gleich gerechnet. In einem Bundesſtaate, deſſen Bevölkerung 100,000

Seelen nicht erreicht, wird Ein Abgeordneter gewählt.

Demnach beträgt die Zahl der Abgeordneten 297 und kommen auf Preußen 235, Sachſen 23,

Heſſen 3, Mecklenburg-Schwerin 6, Sachſen-Weimar 3, Mecklenburg-Strelitz 1, Oldenburg 3, Braun

ſchweig 3, Sachſen-Meiningen 2, Sachſen-Altenburg 1, Sachſen-Koburg-Gotha 2, Anhalt 2, Schwarz

burg-Rudolſtadt 1, Schwarzburg-Sondershauſen 1, Waldeck 1, Reuß ältere Linie 1, Reuß jüngere

Linie 1, Schaumburg-Lippe 1, Lippe 1, Lauenburg 1, Lübeck 1, Bremen 1, Hamburg 3.

Eine Vermehrung der Zahl der Abgeordneten in Folge der ſteigenden Bevölkerung wird durch

das Geſetz beſtimmt.

§. 6. -

Jeder Abgeordnete wird in einem beſonderen Wahlkreiſe gewählt.

Jeder Wahlkreis wird zum Zwecke der Stimmabgabe in kleinere Bezirke getheilt, welche mög

lichſt mit den Ortsgemeinden zuſammenfallen ſollen, ſofern nicht bei volkreichen Ortsgemeinden eine

Unterabtheilung erforderlich wird.

Mit Ausſchluß der Erklaven müſſen die Wahlkreiſe, ſowie die Wahlbezirke räumlich abgegrenzt

und thunlichſt abgerundet ſein. -

Ein Bundesgeſetz wird die Abgrenzung der Wahlkreiſe beſtimmen. Bis dahin ſind die gegen

wärtigen Wahlkreiſe beizubehalten, mit Ausnahme derjenigen, welche zur Zeit nicht örtlich abgegrenzt
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und zu einem räumlich zuſammenhängenden Bezirke abgerundet ſind. Dieſe müſſen zum Zwecke der

nächſten allgemeinen Wahlen gemäß der Vorſchrift des dritten Abſatzes gebildet werden.

§. 7.

Wer das Wahlrecht in einem Wahlbezirke ausüben will, muß in demſelben, oder, im Falle eine

Gemeinde in mehrere Wahlbezirke getheilt iſt, in einem derſelben zur Zeit der Wahl ſeinen Wohn

ſitz haben.

Jeder darf nur an Einem Orte wählen.

§. 8.

In jedem Bezirke ſind zum Zwecke der Wahlen Liſten anzulegen, in welche die zum Wählen

Berechtigten nach Zu- und Vornamen, Alter, Gewerbe und Wohnort eingetragen werden.

Dieſe Liſten ſind ſpäteſtens vier Wochen vor dem zur Wahl beſtimmten Tage zu Jedermanns

Einſicht auszulegen und iſt dies zuvor unter Hinweiſung auf die Einſprachefriſt öffentlich bekannt zu

machen. Einſprachen gegen die Liſten ſind binnen acht Tagen nach Beginn der Auslegung bei der

Behörde, welche die Bekanntmachung erlaſſen hat, anzubringen und innerhalb der nächſten vierzehn

Tage zu erledigen, worauf die Liſten geſchloſſen werden. Nur diejenigen ſind zur Theilnahme an des

Wahlberechtigt, welche in die Liſten aufgenommen ſind.

Bei einzelnen Neuwahlen, welche innerhalb Eines Jahres nach der letzten allgemeinen Wahl

ſtattfinden, bedarf es einer neuen Aufſtellung und Auslegung der Wahlliſte nicht.

§. 9.

Die Wahlhandlung, ſowie die Ermittelung des Wahlergebniſſes, ſind öffentlich.

Die Funktion der Vorſteher, Beiſitzer und Protokollführer bei der Wahlhandlung in den Wahl

bezirken und der Beiſitzer bei der Ermittelung des Wahlergebniſſes in den Wahlkreiſen iſt ein unent

geltliches Ehrenamt und kann nur von Perſonen ausgeübt werden, welche kein unmittelbares Staats

amt bekleiden.

§. 10.

Das Wahlrecht wird in Perſon durch verdeckte, in eine Wahlurne niederzuliegende Stimmzettel

ohne Unterſchrift ausgeübt.

Die Stimmzettel müſſen von weißem Papier und dürfen mit keinem äußeren Kennzeichen ver

ſehen ſein.

§ 11.

Die Stimmzettel ſind außerhalb des Wahllokals mit dem Namen des Kandidaten, welchem der

Wähler ſeine Stimme geben will, handſchriftlich oder im Wege der Vervielfältigung zu verſehen.

§. 12. -

Die Wahl iſt direkt. Sie erfolgt durch abſolute Stimmenmehrheit aller in einem Wahlkreiſe
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abgegebenen Stimmen. Stellt bei einer Wahl eine abſolute Stimmenmehrheit ſich nicht heraus, ſo iſt

nur unter den zwei Kandidaten zu wählen, welche die meiſten Stimmen erhalten haben.

Bei Stimmengleichheit entſcheidet das Loos.

§. 13.

Ueber die Gültigkeit oder Ungültigkeit der Wahlzettel entſcheidet mit Vorbehalt der Prüfung des

Reichstags allein der Vorſtand des Wahlbezirkes nach Stimmenmehrheit ſeiner Mitglieder.

Die ungültigen Stimmzettel ſind zum Zwecke der Prüfung durch den Reichstag dem Wahlpro

tokoll beizufügen. Die gültig befundenen bewahrt der Vorſteher der Wahlhandlung in dem Wahlbe

zirke ſo lange verſiegelt, bis der Reichstag die Wahl definitiv gültig erklärt hat.

§. 14.

Die allgemeinen Wahlen ſind im ganzen Bundesgebiete an dem von dem Bundespräſidium be

ſtimmten Tage vorzunehmen.

§. 15.

Der Bundesrath ordnet das Wahlverfahren, ſoweit daſſelbe nicht durch das gegenwärtige Ge

ſetz feſtgeſtellt worden iſt, durch ein einheitliches, für das ganze Bundesgebiet gültiges Wahl

reglement.

Daſſelbe kann nur unter Zuſtimmung des Reichstages abgeändert werden.

§. 16.

Die Koſten für die Druckformulare zu den Wahlprotokollen und für die Ermittelung des Wahl

ergebniſſes in den Wahlkreiſen werden von den Bundesſtaaten, alle übrigen Koſten des Wahlver

fahrens werden von den Gemeinden getragen.

§. 17.

Die Wahlberechtigten haben das Recht, zum Betrieb der den Reichstag betreffenden Wahlan

gelegenheiten Vereine zu bilden und in geſchloſſenen Räumen unbewaffnet öffentliche Verſammlungen

zu veranſtalten.

Die Beſtimmungen der Landesgeſetze über die Anzeige der Verſammlungen und Vereine, ſowie

über die Ueberwachung derſelben, bleiben unberührt.

§. 18.

Das gegenwärtige Geſetz tritt bei der erſten nach deſſen Verkündigung ſtattfindenden Neuwahl

des Reichstages in Kraft. Von dem nämlichen Zeitpunkte an verlieren alle bisherigen Wahlgeſetze

für den Reichstag nebſt den dazu erlaſſenen Ausführungsgeſetzen, Verordnungen und Reglements ihre

Gültigkeit.

Urkundlich unter Unſerer Höchſteigenhändigen Unterſchrift und beigedrucktem Bundes-Inſiegel.

Gegeben Schloß Babelsberg, den 31. Mai 1869.

(L. S.) Wilhelm.

Gr. v. Bismarck-Schönhauſen.



Reglement zur Ausführung des Wahlgeſetzes für den Reichstag des Norddeutſchen

Bundes vom 31. Mai 1869. (Bundesgeſetzbl. S. 145.) Vom 28. Mai 1870.

(Bundesgeſetzblatt Nr. 17. S. 275.)

Der Bundesrath hat auf Grund des § 15. des Wahlgeſetzes für den Reichstag des Nord

deutſchen Bundes vom 31. Mai 1869. beſchloſſen, das nachſtehende, für das ganze Bundesgebiet

gültige Wahlreglement zu erlaſſen.

§. 1.

Für jede Gemeinde (Ortskommune, ſelbſtſtändigen Gutsbezirk u. ſ. w.) iſt gemäß § 8. des

Geſetzes und nach Anleitung des unter Litt. A. anliegenden Formulars von dem Gemeindevorſtande

(Kommunevorſtande, Ortsvorſtande, Inhaber eines ſelbſtſtändigen Gutsbezirks, Magiſtrate u. ſ. w.)

die Wählerliſte doppelt aufzuſtellen. In derſelben ſind alle nach den §§. 1. 3. und 7. des Geſetzes

Wahlberechtigte in alphabetiſcher Ordnung zu verzeichnen. Jedoch dürfen in den Städten die Wähler

liſten auch in der Art angefertigt werden, daß die Straßen nach der alphabetiſchen Reihenfolge ihrer

Namen, innerhalb derſelben die Häuſer nach ihrer Nummer und nur innerhalb jedes Hauſes die

Wähler alphabetiſch geordnet werden. -

In Gemeinden, die zum Zwecke des Stimmabgebens in mehrere Bezirke getheilt ſind (§ 7 des

Reglements), erfolgt die Aufſtellung der Wählerliſten nach den einzelnen Bezirken.

Die dem Beurlaubtenſtande angehörigen Militärperſonen (§§. 12. 13. Nr. 4. Abſatz 2. und

§. 15. des Geſetzes, betreffend die Verpflichtung zum Kriegsdienſte, vom 9. November 1867. –

Bundesgeſetzbl. S. 131.–) werden in die Wählerliſten eingetragen.

- §. 2.

Die Wählerliſte iſt zu Jedermanns Einſicht mindeſtens acht Tage lang auszulegen.

Der Tag, an welchem die Auslegung beginnt, iſt nach Maßgabe des § 8. des Geſetzes von

der zuſtändigen Behörde feſtzuſetzen und von dem Gemeindevorſtande unter Hinweiſung auf §. 3. des

Reglements, ſowie unter Angabe des Lokals, in welchem die Auslegung ſtattfindet, noch vor dem Am

fange der letzteren in ortsüblicher Weiſe bekannt zu machen.

Die Wählerliſte iſt von dem Gemeindevorſtande mit einer Beſcheinigung darüber zu verſehen,

daß und wie lange die Auslegung geſchehen, ſowie daß die vorſtehend und im § 8. des Reglements

vorgeſchriebenen ortsüblichen Bekanntmachungen erfolgt ſind. -

§. 3.

Wer die Liſte für unrichtig oder unvollſtändig hält, kann dies innerhalb acht Tagen nach dem

Beginn der gemäß §. 2. des Reglements bekannt gemachten Auslegung derſelben bei dem Gemeinde,

vorſtande oder dem von demſelben dazu ernannten Kommiſſar oder der dazu niedergeſetzten Kommiſſion
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ſchriftlich anzeigen oder zu Protokoll geben, und muß die Beweismittel für ſeine Behauptungen, falls

dieſelben nicht auf Notorietät beruhen, beibringen.

Die Entſcheidung darüber erfolgt, wenn nicht die Erinnerung ſofort für begründet erachtet wird,

durch die zuſtändige Behörde. -

Sie muß längſtens innerhalb drei Wochen, vom Beginne der Auslegung der Wählerliſte an

gerechnet, erfolgt und durch Vermittelung des Gemeindevorſtandes den Betheiligten bekannt ge

macht ſein.

§. 4.

Im Falle einer Berichtigung der Wählerliſte ſind die Gründe der Streichungen und Nachtra

gungen am Rande der Liſte unter Angabe des Datums kurz zu vermerken. Die etwaigen Belags

ſtücke ſind dem Haupteremplar der Wählerliſte beizuheften.

Beide gleichmäßig berichtigte Eremplare der Wählerliſte ſind am 22. Tage nach dem Beginne

der Auslegung unter der Unterſchrift des Gemeindevorſtandes abzuſchließen, das zweite Eremplar unter

Hinzufügung der amtlichen Beſcheinigung völliger Uebereinſtimmung mit dem Haupteremplare.

Nachdem auf dieſe Weiſe die Wählerliſte abgeſchloſſen worden, iſt jede ſpätere Aufnahme von

Wählern in dieſelbe unterſagt. -

§. 5.

Das Haupteremplar der Wählerliſte nebſt den Belagsſtücken hat der Gemeindevorſtand ſorg

fältig aufzubewahren, das zweite Eremplar dagegen dem Wahlvorſteher Behufs Benutzung bei der

Wahl zuzuſtellen.

Die Wählerliſten für diejenigen Wahlbezirke, welche aus mehr als einer Gemeinde beſtehen (§ 7.

des Reglements), bilden die Wahlvorſteher durch Zuſammenheften der ihnen zugehenden Wählerliſten

der einzelnen zu dem Bezirke gehörenden Gemeinden.

§. 6.

Die Wahlbezirke zum Zwecke des Stimmabgebens (§. 6. des Geſetzes) werden von den zu

ſtändigen Behörden abgegrenzt.

§. 7.

Jede Ortſchaft bildet der Regel nach einen Wahlbezirk für ſich.

Jedoch können einzelne bewohnte Beſitzungen und kleine, ſowie ſolche Ortſchaften, in welchen

Perſonen, die zur Bildung des Wahlvorſtandes geeignet ſind, ſich nicht in genügender Anzahl vor

finden, mit benachbarten Ortſchaften zu einem Wahlbezirke vereinigt, große Ortſchaften in mehrere

Wahlbezirke getheilt werden.

Kein Wahlbezirk darf mehr als 3500 Seelen nach der letzten allgemeinen Volkszählung

enthalten.



§. 8.

Die zuſtändigen Behörden haben für jeden Wahlbezirk den Wahlvorſteher, welcher die Wahl zu

leiten hat, und einen Stellvertreter deſſelben für Verhinderungsfälle zu ernennen, ſowie das Lokal, in

welchem die Wahl vorzunehmen iſt, zu beſtimmen.

Alles dies, ſowie die Abgrenzung der Wahlbezirke und Tag und Stunde der Wahl (§. 9 des

Reglements), iſt mindeſtens acht Tage vor dem Wahltermin durch die zu amtlichen Publikationen die

nenden Blätter zu veröffentlichen und von den Gemeindevorſtänden in ortsüblicher Weiſe bekannt

zu machen.

§. 9.

Der Tag der Wahl wird von dem Bundespräſidium feſtgeſetzt. -

Die Wahlhandlung beginnt um 10 Uhr Vormittags und wird um 6 Uhr Nachmittags ge

ſchloſſen.

§. 10.

Der Wahlvorſteher (S. 8. des Reglements) ernennt aus der Zahl der Wähler ſeines Wahl

bezirks einen Protokollführer und drei bis ſechs Beiſitzer und ladet dieſelbenf mindeſtens zwei Tage

vor dem Wahltermine ein, beim Beginne der Wahlhandlung zur Bildung des Wahlvorſtandes

zu erſcheinen.

Die Wahlvorſteher, Beiſitzer und Protokollführer erhalten keine Vergütung. Sie dürfen kein

unmittelbares Staatsamt bekleiden (§. 9. des Geſetzes).

§. 11.

Der Tiſch, an welchem der Wahlvorſtand Platz nimmt, iſt ſo aufzuſtellen, daß derſelbe von

allen Seiten zugänglich iſt.

Auf dieſen Tiſch wird ein verdecktes Gefäß (Wahlurne) zum Hineinlegen der Stimmzettel ge

ſtellt. Vor dem Beginne der Abſtimmung hat ſich der Wahlvorſtand davon zu überzeugen, daß

daſſelbe leer iſt.

Ein Abdruck des Wahlgeſetzes und des gegenwärtigen Reglements iſt im Wahllokale auszulegen.

§. 12.

Die Wahlhandlung wird damit eröffnet, daß der Wahlvorſteher den Protokollführer und die

Beiſitzer mittelſt Handſchlags an Eidesſtatt verpflichtet und ſo den Wahlvorſtand konſtituirt.

Zu keiner Zeit der Wahlhandlung dürfen weniger als drei Mitglieder des Wahlvorſtandes

gegenwärtig ſein.

Der Wahlvorſteher und der Protokollführer dürfen ſich während der Wahlhandlung nicht gleich

zeitig entfernen. Verläßt einer von ihnen vorübergehend das Wahllokal, ſo iſt mit ſeiner zeitweiligen

Vertretung ein anderes Mitglied des Wahlvorſtandes zu beauftragen.



§. 13.

Während der Wahlhandlung dürfen im Wahllokale weder Diskuſſionen ſtattfinden, noch An

ſprachen gehalten, noch Beſchlüſſe gefaßt werden.

Ausgenommen hiervon ſind die Diskuſſionen und Beſchlüſſe des Wahlvorſtandes, welche durch

die Leitung des Wahlgeſchäftsbedingt ſind.

§ 14.

Zur Stimmabgabe ſind nur diejenigen zuzulaſſen, welche in die Wählerliſte aufgenommen ſind

(§ 8 des Geſetzes).

Abweſende können in keiner Weiſe durch Stellvertreter oder ſonſt an der Wahl theilnehmen.

§. 15.

Der Wähler, welcher ſeine Stimme abgeben will, tritt an den Tiſch, an welchem der Wahl

vorſtand ſitzt, nennt ſeinen Namen und giebt, wenn der Wahlbezirk aus mehr als einer Ortſchaft

beſteht, ſeinen Wohnort, in Städten, in welchen die Wählerliſte nach Hausnummern aufgeſtellt iſt,

ſeine Wohnung an.

Der Wähler übergiebt, ſobald der Protokollführer ſeinen Namen in der Wählerliſte aufgefunden

hat, ſeinen Stimmzettel dem Wahlvorſteher oder deſſen Vertreter (§. 12. des Reglements), welcher

denſelben uneröffnet in das auf dem Tiſche ſtehende Gefäß legt.

Der Stimmzettel muß derart zuſammengefaltet ſein, daß der auf ihm verzeichnete Name ver

deckt iſt.

Stimmzettel, bei welchem hiergegen verſtoßen iſt, oder welche nicht von weißem Papier, oder

welche mit einem äußeren Kennzeichen verſehen ſind (s. 10. Abſatz 2. des Geſetzes), hat der Wahl

vorſteher zurückzuweiſen. Insbeſondere hat derſelbe auch darauf zu achten, daß nicht ſtatt eines meh

rere Stimmzettel abgegeben werden.

§. 16.

Der Protokollführer vermerkt die erfolgte Stimmabgabe jedes Wählers neben dem Namen

deſſelben in der dazu beſtimmten Rubrik der Wählerliſte.

§, 17.

Um ſechs Uhr Nachmittags erklärt der Wahlvorſteher die Abſtimmung für geſchloſſen. Nachdem

dieſes geſchehen iſt, dürfen keine Stimmzettel mehr angenommen werden.

Die Stimmzettel werden aus der Wahlurne genommen und uneröffnet gezählt. Ergiebt ſich

darbei auch nach wiederholter Zählung eine Verſchiedenheit von der ebenfalls feſtzuſtellenden Zahl der

Wähler, bei deren Namen der Abſtimmungsvermerk in der Wählerliſte gemacht iſt (§ 16 des Regle

ments), ſo iſt dieſes nebſt dem etwa zur Aufklärung Dienlichen im Protokolle anzugeben.



§. 18.

Sodann erfolgt die Eröffnung der Stimmzettel.

Einer der Beiſitzer entfaltet jeden Stimmzettel einzeln und übergiebt ihn dem Wahlvorſteher,

welcher denſelben nach lauter Vorleſung an einen anderen Beiſitzer weiter reicht, der die Stimmzettel

bis zum Ende der Wahlhandlung aufbewahrt.

Der Protokollführer nimmt den Namen jedes Kandidaten in das Protokoll auf, vermerkt neben

demſelben jede dem Kandidaten zufallende Stimme und zählt dieſelbe laut. In gleicher Weiſe führt

einer der Beiſitzer eine Gegenliſte, welche ebenſo wie die Wählerliſte (§ 16 des Reglements) beim

Schluſſe der Wahlhandlung von dem Wahlvorſtande zu unterſchreiben und dem Protokolle beizu

fügen iſt.

§. 19.

Ungültig ſind:

1) Stimmzettel, welche nicht von weißem Papier oder welche mit einem äußeren Kennzeichen ver

ſehen ſind;

2) Stimmzettel, welche keinen oder keinen lesbaren Namen enthalten;

3) Stimmzettel, aus welchen die Perſon des Gewählten nicht unzweifelhaft zu erkennen iſt;

4) Stimmzettel, auf welchen mehr als Ein Name oder der Name einer nicht wählbaren Perſon

verzeichnet iſt;

5) Stimmzettel, welche einen Proteſt oder Vorbehalt enthalten.

- §. 20.

Die Stimmzettel, über deren Gültigkeit es nach § 13 des Geſetzes einer Beſchlußfaſſung des

Wahlvorſtandes bedurft hat, werden, mit fortlaufenden Nummern verſehen, dem Protokolle beige

heftet, in welchem die Gründe kurz anzugeben ſind, aus denen die Ungültigkeitserklärung erfolgt oder

nicht erfolgt iſt. -

Die ungültigen Stimmen kommen bei Feſtſtellung des Wahlreſultats nicht in Anrechnung.

§. 21.

Alle abgegebenen Stimmzettel, welche nicht nach § 20. des Reglements dem Protokolle beizu

fügen ſind, hat der Wahlvorſteher in Papier einzuſchlagen und zu verſiegeln, und ſo lange aufzube

wahren, bis der Reichstag die Wahl definitiv für gültig erklärt hat.

§. 22.

Ueber die Wahlhandlung iſt ein Protokoll nach dem unter Littr. B anliegenden Formular auf

zunehmen.

§. 23.

Die Wahlkreiſe (§. 6. des Geſetzes) weist das unter Littr. C anliegende Verzeichniß nach.

In jedem derſelben iſt Ein Abgeordneter zu wählen.
2
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§. 24.

Die zuſtändige Behörde hat für jeden Wahlkreis einen Wahlfommiſſar zu ernennen und dies

öffentlich bekannt zu machen.

§. 25.

Die Wahlprotokolle (§ 22.) mit ſämmtlichen zugehörigen Schriftſtücken ſind von den Wahlvor

ſtehern ungeſäumt, jedenfalls aber ſo zeitig dem Wahlkommiſſar einzureichen, daß ſie ſpäteſtens im

Laufe des dritten Tages nach dem Wahltermine in deſſen Hände gelangen.

Die Wahlvorſteher ſind für die pünktliche Ausführung dieſer Vorſchrift verantwortlich.

§. 26. -

Behufs Ermittelung des Wahlergebniſſes beruft der Wahlkommiſſar auf den vierten Tag nach

dem Wahltermine in ein von ihm zu beſtimmendes Lokal mindeſtens ſechs und höchſtens zwölf Wähler,

welche ein unmittelbares Staatsamt nicht bekleiden, aus dem Wahlkreiſe zuſammen und verpflichtet

dieſelben als Beiſitzer mittelſt Handſchlags an Eidesſtatt.

Außerdem iſt ein Protokollführer, welcher ebenfalls Wähler ſein muß, aber Beamter ſein darf,

zuzuziehen und in gleicher Weiſe zu verpflichten. -

Der Zutritt zu dem Lokale ſteht jedem Wähler offen.

§. 27.

In dieſer Verſammlung (§. 26) werden die Protokolle über die Wahlen in den einzelnen Wahl

bezirken durchgeſehen und die Reſultate der Wahlen zuſammengeſtellt.

Das Ergebniß wird verkündet und demnächſt durch die zu amtlichen Publikationen dienenden

Blätter bekannt gemacht.

Ueber die Handlung iſt ein Protokoll aufzunehmen, aus welchem die Zahl der Wähler, ſowie

der gültigen und ungültigen Stimmen und die Zahl der auf die einzelnen Kandidaten gefallenen

Stimmen für jeden einzelnen Wahlbezirk erſichtlich ſeyn muß, und in welchem die Bedenken zu erwäh

nen ſind, zu denen die Wahlen in einzelnen Bezirken etwa Veranlaſſung gegeben haben.

Zur Beſeitigung ſolcher Bedenken iſt der Wahlkommiſſar befugt, die von den Wahlvorſtehern

aufbewahrten Stimmzettel (§ 21. des Reglements) einzufordern und einzuſehen.

§. 28.

Hat ſich auf einen Kandidaten die abſolute Mehrheit der in dem Wahlkreiſe abgegebenen gül

tigen Stimmen vereinigt, ſo wird derſelbe als gewählt proklamirt.

Hat ſich eine abſolute Stimmenmehrheit nicht herausgeſtellt, ſo hat der Wahlkommiſſar die Vor

nahme einer engeren Wahl zu veranlaſſen (§. 12. des Geſetzes).

§. 29.

Der Termin für die engere Wahl iſt von dem Wahlkommiſſar feſtzuſetzen und darf nicht länger
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hinausgeſchoben werden, als höchſtens 14 Tage nach der Ermittelung des Ergebniſſes der erſten Wahl

(§§. 26. und 27. des Reglements).

§. 30.

Auf die engere Wahl kommen nur diejenigen beiden Kandidaten, welche die meiſten Stimmen

erhalten haben (§. 12. des Geſetzes). Sind auf mehrere Kandidaten gleich viele Stimmen gefallen,

ſo entſcheidet das Loos, welches durch die Hand des Wahlkommiſſars gezogen wird, darüber, welche

beiden Kandidaten auf die engere Wahl zu bringen ſind.

In der wegen Vornahme der engeren Wahl nach Vorſchrift des § 8. des Reglements zu er

laſſenden Bekanntmachung ſind die beiden Kandidaten, unter denen zu wählen iſt, zu benennen, und

es iſt ausdrücklich darauf hinzuweiſen, daß alle auf andere Kandidaten fallenden Stimmen un

gültig ſeien.

§ 31.

Die engere Wahl findet auf denſelben Grundlagen und nach denſelben Vorſchriften ſtatt, wie

die erſte.

Insbeſondere bleiben die Wahlbezirke, die Wahllokale und die Wahlvorſteher unverändert, ſo

weit nicht eine Erſetzung der letzteren oder eine Verlegung der Wahllokale nach dem Ermeſſen der zur

Beſtimmung hierüber nach den §§ 6. und 8. des Reglements berufenen Behörden geboten erſcheint.

Dergleichen Abänderungen ſind nach Vorſchrift des § 8 des Reglements bekannt zu machen,

ohne daß jedoch hierfür oder für die rückſichtlich der engeren Wahl ſonſt erforderlichen Bekanntmachun

gen (§§ 8. und 30. des Reglements) die dort feſtgeſetzte Friſt eingehalten zu werden braucht.

Auch iſt die Beſcheinigung darüber, daß die erwähnten Bekanntmachungen in ortsüblicher Weiſe

erfolgt ſind, nicht auf der Wählerliſte zu ertheilen, ſondern von den Gemeindevorſtänden den Wahl

vorſtehern noch vor dem Wahltermine beſonders einzureichen.

Bei der engeren Wahl ſind dieſelben Wählerliſten anzuwenden, wie bei der erſten Wahlhand

lung. Sie ſind zu dieſem Zwecke von den Wahlakten zu trennen und den Wahlvorſtehern zuzuſtellen.

Eine wiederholte Auslegung und Berichtigung derſelben findet nicht ſtatt.

§. 32.

Tritt bei der engeren Wahl Stimmengleichheit ein, ſo entſcheidet das Loos, welches durch die

Hand des Wahlkommiſſars gezogen wird.

§. 33.

Der Gewählte iſt von der auf ihn gefallenen Wahl durch den Wahlkommiſſar in Kenntniß zu

ſetzen und zur Erklärung über die Annahme derſelben, ſowie zum Nachweiſe, daß er nach §. 4. des

Geſetzes wählbar iſt, aufzufordern.
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Annahme unter Proteſt oder Vorbehalt, ſowie das Ausbleiben der Erklärung binnen acht Tagen,

von der Zuſtellung der Benachrichtigung, gilt als Ablehnung.

§. 34.

Im Falle der Ablehnung, oder wenn der Reichstag die Wahl für ungültig erklärt, hat die zu

ſtändige Behörde ſofort eine neue Wahl zu veranlaſſen.

Für dieſelbe gelten die Vorſchriften des § 31 des Reglements mit der Maaßgabe, daß bei den

zu erlaſſenden Bekanntmachungen die im § 8 des Reglements beſtimmte achttägige Friſt einzuhal

ten iſt.

In gleicher Weiſe iſt zu verfahren, wenn für ausgeſchiedene Mitglieder des Reichstages während

des Laufes derſelben Legislaturperiode Erſatzwahlen ſtattfinden. Tritt dieſer Fall jedoch ſpäter als

ein Jahr nach den allgemeinen Wahlen ein, ſo müſſen die geſammten Wahlvorbereitungen, mit Ein

ſchluß der Aufſtellung und Auslegung der Wählerliſten, erneuert werden.

§. 35.

Sämmtliche Verhandlungen, ſowohl über die Wahlen in den Wahlbezirken, als über die Zuſam

menſtellung der Ergebniſſe, werden von dem Wahlkommiſſar unverzüglich der zuſtändigen Behörde ein

gereicht, welche dieſelben der Centralverwaltungs-Behörde zur weiteren Mittheilung an den Reichstag

des Norddeutſchen Bundes vorzulegen hat.

§. 36.

Die in Gemäßheit der in den einzelnen Bundesſtaaten beſtehenden Verwaltungs-Organiſation

nach den §§. 2. 3. 6. 8. 24. 34. und 35. zur Zeit zuſtändigen Behörden weiſt das unter Littr. D.

anliegende Verzeichniß nach. -

Berlin, den 28. Mai 1870.

Der Kanzler des Norddeutſchen Bundes.

Gr. v. Bismarck-Schönhauſen.
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Wähler - Liſte _Anlage -

der Stadt . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(der Gemeinde) . . . . . . . . . . . . . . . .

(des Gutsbezirks) . . . . . . . . . . . . . . .

/ der Statt « s • - - - - - - - des Kreiſes . . . . . .

Wahlbezirk M. . . . . ( (der Gemeinde) . . . . . . . . (des Amts).

(des Gutsbezirks) . . . . . .

- Vermerk der erfolgten

ei Stimmabgabe

Alter Stand (§. 16. des Reglements.)

# Zuname Vorname oder Wohnort Ordentliche Nachwahl.

# Jahre Gewerbe Wahl Bemerkungen.

C

Erſte Erſte

Wahl-Engere Wahl-Engere

and-W hl. - Wahl.d e r Wa h l e r. Ä (l Ä

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | 8. | 9. | 10. 11.

1. Abel Carl | 35 Bauer Clausdorf | +

2. Alert Friedrich 45 Arbeiter - -

3. Arnold Heinrich 37 | Schulze / †

-- - ––– Nr. 4 iſt noch nicht 25 Jahr alt, da

4. Arnold Ludwig 25 Pächter f/ - – --- -Ä a - - - -

5. Böhm | Ernſt 42 Bäcker f/ –––– -

"Ä

6. Böhm | Peter 70 | Keſſelflicker | „ Ä
- - - - V0M . . "uniſsi)

7. Brandt Wilhelm 50 Schmiedmſtr. f

8. Brass Michael 30 | Brauer /

9. Braun | Emil 40 | Gaſtwirth f/ †

- - --- FTG FTnTKonfür daher geſtri
10 Cohn Hirſch 39 Handlsmann --- - chen am . Ätsi) - -

11. Cohn Meyer | 48 Schankwirth † _

12. Donner Mar | 28 | Müller Buſchmühle | + -

- u. ſ. w.

N. . . . . . . den ten . . . . . . . .

Der Gemeindevorſtand. (Kommunevorſtand, Ortsvorſtand, Magiſtrat u. ſ.w.)

(Unterſchrift.)

(Nachtrag. Siehe folgende Seite.)
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M a cht r a g.

Vermerk der erfolgten

--- - Stimmabgabe.
-

- Alter Stand (§. 16. des Reglements)

= Zuname Voraame oder Wohnort SÄhe Nachwahl

Z Jahre Gewerbe Wahl. Bemerkungen.

c-,

(rſte Grfte

ÄÄ Wahl- #
- hand- WG- hand- ALAG

der Wähler. lung- uns

1. 2. | 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

*-* Nr.215 hat erſt nach Aufſtellung der

f." Fried- Philipp 55 Bauer | Clausdorf Wähle Liſte hier einen Wohnſitz

25. rich aufgeſchlagen, nachgetragen am - -

– - ten - - - - - - - (Unterſchrift.)

- 4 - Nr. 216 aus Verſehen übergangen,

26. Kaul | Ernſt | 26 Barbier f/ nachgetragen wie vor.

(Unterſchrift.)

Abgeſchloſſen *) N. . . . . . . den . . ten

Der Gemeindevorſtand. (Kommunevorſtand, Ortsvorſtand, Magiſtrat u. ſ. w.)

(Unterſchrift.)

Daß die vorſtehende Wähler-Liſte nach vorgängiger ortsüblicher Bekanntmachung vom . . ten

- - - - - . . . 18 . . bis zum . . ten . . . . . . . . 18 . . zu Jedermanns Einſicht ausgelegen

hat, ſowie daß die Abgrenzung des Wahlbezirks, der Name des Wahlvorſtehers und ſeines Stellver

treters, Lokal, Tag und Stunde der Wahl acht Tage vor dem Wahltermine in ortsüblicher Weiſe be

kannt gemacht worden ſind, wird hierdurch beſcheinigt.

. . . den . . ten . . . . . . . . 18

Der Gemeindevorſtand. (Kommunevorſtand, Ortsvorſtand, Magiſtrat u. ſ.w.)

(Siegel) (Unterſchrift.)

*) Auf dem Eremplar, welches der Wahlvorſteher erhält, iſt hinzuzuſetzen:

„mit der amtlichen Beſcheinigung, daß das gegenwärtige Eremplar mit dem Haupt-Eremplar der Wähler

Liſte völlig übereinſtimmt,“

und in der Beſcheinigung über die Auslegung ſtatt der Worte:

„die vorſtehende Wähler-Liſte“ zu ſchreiben: „das Haupt-Eremplar der vorſtehenden Wähler-Liſte.“
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#

Anlage B.

Verhandelt . . . . . . . . . . . . . . den . . " . . . . . . . . . . . . 18. .

Behufs der auf heute anberaumten Wahl eines Abgeordneten zum Reichstage des Nord

deutſchen Bundes für den . . . . " Wahlkreis

de* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -

YV)(IT

in dem aus der Ortſchaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

und - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

beſtehenden Wahlbezirke Nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

des Kreiſes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(des Amts) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

in dem Wahlbezirke Nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

der Stadt . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(des Fleckens) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(des Gemeinde) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

der unterzeichnete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zum Wahlvorſteher ernannt.

Derſelbe hatte aus der Zahl der Wähler zum Protokollführer den

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ernannt und zwei Tage vor dem Wahltermine eingeladen, beim Beginne der Wahlhandlung

zur Bildung des Wahlvorſtandes zu erſcheinen.

Dieſelben hatten ſich eingefunden, und der Wahlvorſteher eröffnete die Wahlhandlung

um 10 Uhr Vormittags damit, daß er dieſelben mittels Handſchlags an Eidesſtatt ver

pflichtete.
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#

Auf dem Tiſche, an welchem der Wahlvorſtand Platz nahm, wurde ein verdecktes

Gefäß zum Hineinlegen der Stimmzettel (Wahlurne) aufgeſtellt, nachdem ſich der Wahl

vorſtand überzeugt hatte, daß daſſelbe leer ſei.

Von den erſchienenen Wählern trat jeder einzeln an den Tiſch, an welchem der

Wahlvorſtand ſaß, nannte ſeinen Namen, ſowie ſeinen Wohnort (ſeine Wohnung) und

übergab, ſobald ſein Name von dem Protokollführer in der Wählerliſte aufgefunden war,

ſeinen zuſammengefalteten Stimmzettel dem Wahlvorſteher, welcher denſelben uneröffnet in

das auf dem Tiſche ſtehende Gefäß legte.

Hierbei mußten von dem Wahlvorſteher zurückgewieſen werden:

1) weil der auf denſelben verzeichnete Name nicht verdeckt war,

- - - - - - Stimmzettel,

2) weil ſie nicht von weißem Papier waren,

. Stimmzettel,

# 3) weil ſie mit einem äußern Kennzeichen verſehen waren,

- - - - - - Stimmzettel,

4) weil verſucht wurde, mehr als Einen Stimmzettel abzugeben, die Stimm

zettel von

- - - - - - Wählern.

Der Protokollführer vermerkte die erfolgte Stimmabgabe jedes Wählers, indem er

neben dem Namen deſſelben in der dazu beſtimmten Rubrik der Wählerliſte ein Kreuz

machte.

Um 6 Uhr Nachmittags erklärte der Wahlvorſteher die Abſtimmung für geſchloſſen.

Die Stimmzettel wurden aus der Wahlurne genommen und uneröffnet gezählt.

Die Anzahl derſelben betrug . . . . . .

####E. SS

### # Dieſelbe ſtimmte mit der Zahl derjenigen Wähler, neben deren Namen in der Wähler
+ e" -

## liſte der Abſtimmungsvermerk gemacht war, überein.

Ro 2 S. - *

### S- Dieſelbe war um . . . . . . -Ä- als die Zahl derjenigen Wähler, neben deren

### # Namen in der Wählerliſte der Abſtimmungsvermerk gemacht war. Zur Aufklärung dieſer

# ###Ä welche ſich auch bei wiederholter Zählung herausſtellte, dient Folgendes:

Hierauf erfolgte die Eröffnung der Stimmzettel, indem einer der Beiſitzer jeden

Stimmzettel einzeln entfaltete und ihn dem Wahlvorſteher übergab, welcher denſelben nach

A.
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lauter Vorleſung an einen andern Beiſitzer weiter reichte, der die Stimmzettel bis zum

Ende der Wahlhandlung aufhob.

Der Protokollführer nahm den Namen jedes Kandidaten, welcher Stimmen erhielt,

in das Protokoll auf, vermerkte neben demſelben jede dem Kandidaten zufallende Stimme

und zählte dieſelbe laut. In gleicher Weiſe führte der Beiſitzer . . . . . . . . . . .

eine Gegenliſte, welche ebenſo wie die Wählerliſte beim Schluſſe der Verhandlung von dem

Wahlvorſtande unterſchrieben und dem Protokolle beigefügt wurde.

Durch Beſchluß des Wahlvorſtandes wurden für ungültig erklärt:

1) nach § 19. zu 1. des Reglements vom -

die Stimmzettel Nr.

2) nach § 19. zu 2.

die Stimmzettel Nr.

3) nach §. 19. zu 3.

die Stimmzettel Nr.

4) nach §. 19. zu 4.

die Stimmzettel Nr.

5) nach §. 19 zu 5.

die Stimmzettel Nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• • • • • • • • • • • • • • • • • - s a • • • •

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dagegen wurden die nachbezeichneten Stimmzettel, in Betreff deren ſich die nach

ſtehenden Bedenken ergeben hatten, aus folgenden Gründen durch Beſchluß des Wahlvor

ſtandes für gültig erklärt:

1) Stimmzettel Nr. . . . . . .

2) Stimmzettel Nr. .

Die ſämmtlichen vorbezeichneten Stimmzettel, in Betreff deren es einer Beſchluß

faſſung des Wahlvorſtandes bedurft hatte, wurden mit fortlaufenden, den vorſtehend an

gegebenen entſprechenden Nummern verſehen und dem Protokolle beigefügt.

Die Zahl der Stimmen betrug . . . . . . . . . . . .

für ungültig erklärte Stimmzettel waren vorhanden . . . . . .

die Zahl der gültigen Stimmen beträgt alſo . . . . . . . . .

- - - - - - - - -
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### Es haben erhalten:

=#Gutsbeſizer Carl Weiß in Heldorf – 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.11.12 13.
### 14. 15. 16. 17. 18. 19. 26). 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ZO. 31.

= = F zuſammen 31 Stimmen.)

1D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

zuſammen . . Stimmen.

2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zuſammen . . Stimmen.

3) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

zuſammen . . Stimmen.

4) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

zuſammen . . Stimmen.

5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zuſammen . . Stimmen.

6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zuſammen . . Stimmen.

im Ganzen wie oben . . . . Stimmen.

Nachdem dieſes Reſultat ermittelt und von dem Wahlvorſteher verkündet worden

war, verſiegelte derſelbe alle abgegebenen Stimmzettel, welche nicht dem Protokolle beige

fügt ſind, und nahm dieſelben in Verwahrung.

Zu keiner Zeit der Wahlhandlung waren weniger als 3 Mitglieder des Wahlvor

ſtandes gegenwärtig, oder der Wahlvorſteher und der Protokollführer gleichzeitig abweſend.

Gegenwärtige Verhandlung iſt vorgeleſen, von dem Wahlvorſteher, den Beiſitzern

und dem Protokollführer, deren Keiner ein unmittelbares Staatsamt bekleidet, überall ge

nehmigt und wie folgt vollzogen.

V W) O.

Der Wahlvorſteher. Die Beiſitzer. Der Protokollführer.
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Paßweſen.

Geſetz über das Paßweſen. Vom 12. Oktober 1867.

(Bundesgeſetzblatt Nr. 5. S. 33.)

Wir Wilhelm,

von Gottes Gnaden König von Preußen e.

verordnen im Namen des Norddeutſchen Bundes, nach erfolgter Zuſtimmung des Bundesrathes und

des Reichstages, was folgt:

§. 1.

Bundesangehörige bedürfen zum Ausgange aus dem Bundesgebiete, zur Rückkehr in daſſelbe,

ſowie zum Aufenthalte und zu Reiſen innerhalb deſſelben keines Reiſepapiers.

Doch ſollen ihnen auf ihren Antrag Päſſe oder ſonſtige Reiſepapiere ertheilt werden, wenn

ihrer Befugniß zur Reiſe geſetzliche Hinderniſſe nicht entgegenſtehen.

§. 2.

Auch von Ausländern ſoll weder beim Eintritt, noch beim Austritt über die Grenze des Bun

desgebietes, noch während ihres Aufenthalts oder ihrer Reiſen innerhalb deſſelben ein Reiſepapier ge

fordert werden.

§. 3. -

Bundesangehörige wie Ausländer bleiben jedoch verpflichtet, ſich auf amtliches Erfordern über

ihre Perſon genügend auszuweiſen.

§. 4.

Päſſe oder ſonſtige Reiſepapiere, ſowie andere Legitimations-Urkunden, welche von der zuſtän

digen Behörde eines Bundesſtaates ausgeſtellt ſind, haben, wenn ſie nicht eine ausdrückliche Beſchrän

kung in dieſer Beziehung enthalten, Gültigkeit für das ganze Bundesgebiet.

§. 5.

Eine Verpflichtung zur Vorlegung der Reiſepapiere Behufs der Viſirung findet nicht ſtatt.

§. 6.

Zur Ertheilung von Päſſen an Bundesangehörige zum Eintritt in das Bundesgebiet ſind

befugt:

1) die Bundesgeſandten und Bundeskonſuln;

2) die Geſandten jedes Bundesſtaates, jedoch für Angehörige anderer Bundesſtaaten nur inſoweit,

als die letzteren in ihrem Bezirke nicht vertreten ſind;
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### Es haben erhalten:

=# (Gutsbeſitzer Carl Weiß in Helldorf – 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

### 14. 15. 16. 17. 18. 19. 269. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ZO. 31.

= = F zuſammen 31 Stimmen.)

1) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

zuſammen . . Stimmen.

?) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

zuſammen . . Stimmen.

3) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

zuſammen . . Stimmen.

4) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

zuſammen . . Stimmen.

5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zuſammen . . Stimmen.

6) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

zuſammen .

im Ganzen wie oben . . .

. Stimmen.

. Stimmen.

Nachdem dieſes Reſultat ermittelt und von dem Wahlvorſteher verkündet worden

war, verſiegelte derſelbe alle abgegebenen Stimmzettel, welche nicht dem Protokolle beige

fügt ſind, und nahm dieſelben in Verwahrung.

Zu keiner Zeit der Wahlhandlung waren weniger als 3 Mitglieder des Wahlvor

ſtandes gegenwärtig, oder der Wahlvorſteher und der Protokollführer gleichzeitig abweſend.

Gegenwärtige Verhandlung iſt vorgeleſen, von dem Wahlvorſteher, den Beiſitzern

und dem Protokollführer, deren Keiner ein unmittelbares Staatsamt bekleidet, überall ge

nehmigt und wie folgt vollzogen.

V W) 0.

Der Wahlvorſteher. Die Beiſitzer. Der Protokollführer.
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Paßweſen.

Geſetz über das Paßweſen. Vom 12. Oktober 1867.

(Bundesgeſetzblatt Nr. 5. S. 33.)

Wir Wilhelm,

von Gottes Gnaden König von Preußen e.

verordnen im Namen des Norddeutſchen Bundes, nach erfolgter Zuſtimmung des Bundesrathes und

des Reichstages, was folgt:

§. 1.

Bundesangehörige bedürfen zum Ausgange aus dem Bundesgebiete, zur Rückkehr in daſſelbe,

ſowie zum Aufenthalte und zu Reiſen innerhalb deſſelben keines Reiſepapiers.

Doch ſollen ihnen auf ihren Antrag Päſſe oder ſonſtige Reiſepapiere ertheilt werden, wenn

ihrer Befugniß zur Reiſe geſetzliche Hinderniſſe nicht entgegenſtehen.

§. 2.

Auch von Ausländern ſoll weder beim Eintritt, noch beim Austritt über die Grenze des Bun

desgebietes, noch während ihres Aufenthalts oder ihrer Reiſen innerhalb deſſelben ein Reiſepapier ge

fordert werden.

§. 3. -

Bundesangehörige wie Ausländer bleiben jedoch verpflichtet, ſich auf amtliches Erfordern über

ihre Perſon genügend auszuweiſen.

§. 4.

Päſſe oder ſonſtige Reiſepapiere, ſowie andere Legitimations-Urkunden, welche von der zuſtän

digen Behörde eines Bundesſtaates ausgeſtellt ſind, haben, wenn ſie nicht eine ausdrückliche Beſchrän

kung in dieſer Beziehung enthalten, Gültigkeit für das ganze Bundesgebiet.

§. 5.

Eine Verpflichtung zur Vorlegung der Reiſepapiere Behufs der Viſirung findet nicht ſtatt.

§. 6.

Zur Ertheilung von Päſſen an Bundesangehörige zum Eintritt in das Bundesgebiet ſind

befugt:

1) die Bundesgeſandten und Bundeskonſuln;

2) die Geſandten jedes Bundesſtaates, jedoch für Angehörige anderer Bundesſtaaten nur inſoweit,

als die letzteren in ihrem Bezirke nicht vertreten ſind;
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3) ſo lange ſolche noch vorhanden ſind (Art. 56 der Bundesverfaſſung), die Konſuln jedes Bundes

ſtaates, ſoweit ihnen nach den in demſelben geltenden Beſtimmungen dieſe Befugniß zuſteht.

Zur Ertheilung von Auslandspäſſen und ſonſtigen Reiſepapieren ſind diejenigen Behörden be

fugt, welche nach den in den einzelnen Bundesſtaaten geltenden Beſtimmungen dieſe Befugniß haben,

oder welchen dieſelbe von Bundeswegen oder von den Regierungen der einzelnen Bundesſtaaten ferner

hin beigelegt wird.

§. 7.

Zu Päſſen und ſonſtigen Reiſepapieren ſind übereinſtimmende Formulare einzuführen und zu

benutzen.

§. 8.

Für Päſſe und ſonſtige Reiſepapiere darf an Stempelabgaben und Ausfertigungsgebühren zu

ſammen nicht mehr als höchſtens Ein Thaler erhoben werden.

Die Geſandten und Konſuln ſind befugt, Päſſe ſtempel- und koſtenfrei auszuſtellen. In welchen

Fällen dies außerdem ſtatthaft iſt, bleibt der Beſtimmung der einzelnen Regierungen vorbehalten.

§. 9.

Wenn die Sicherheit des Bundes oder eines einzelnen Bundesſtaates, oder die öffentliche Ord

nung durch Krieg, innere Unruhen oder ſonſtige Ereigniſſe bedroht erſcheint, kann die Paßpflichtigkeit

überhaupt oder für einen beſtimmten Bezirk, oder zu Reiſen aus und nach beſtimmten Staaten des

Auslandes, durch Anordnung des Bundespräſidiums vorübergehend eingeführt werden.

§. 10.

Das gegenwärtige Geſetz tritt mit dem 1. Januar 1868. in Wirkſamkeit.

Alle Vorſchriften, welche demſelben entgegenſtehen, treten außer Kraft. -

Dies berührt jedoch nicht die Beſtimmungen über Zwangspäſſe und Reiſerouten, ſowie über die

Kontrole neu anziehender Perſonen und der Fremden an ihrem Aufenthaltsorte.

Zu letzterem Zwecke dürfen indeſſen Aufenthaltskarten weder eingeführt, noch, wo ſie beſtehen,

beibehalten werden.

Urkundlich unter Unſerer Höchſteigenhändigen Unterſchrift und beigedrucktem Bundes-Inſiegel.

Gegeben Baden-Baden, den 12. Oktober 1867.

(L. S.) Wilhelm.

Gr. v. Bismarck-Schönhauſen.
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Freizügigkeit.

Geſetz über die Freizügigkeit. Vom 1. November 1867.

(Bundesgeſetzblatt Nr. 7. S. 55.)

Wir Wilhelm,

von Gottes Gnaden König von Preußen e.

verordnen im Namen des Norddeutſchen Bundes, nach erfolgter Zuſtimmung des Bundesrathes und

des Reichstages, was folgt:

- §. 1.

Jeder Bundesangehörige hat das Recht, innerhalb des Bundesgebietes:

1) an jedem Orte ſich aufzuhalten oder niederzulaſſen, wo er eine eigene Wohnung oder ein Unter

kommen ſich zu verſchaffen im Stande iſt;

2) an jedem Orte Grundeigenthum aller Art zu erwerben;

3) umherziehend oder an dem Orte des Aufenthalts, beziehungsweiſe der Niederlaſſung, Gewerbe

aller Art zu betreiben, unter den für Einheimiſche geltenden geſetzlichen Beſtimmungen.

In der Ausübung dieſer Befugniſſe darf der Bundesangehörige, ſoweit nicht das gegenwärtige

Geſetz Ausnahmen zuläßt, weder durch die Obrigkeit ſeiner Heimath, noch durch die Obrigkeit des

Ortes, in welchem er ſich aufhalten oder niederlaſſen will, gehindert oder durch läſtige Bedingungen

beſchränkt werden. - v.

Keinem Bundesangehörigen darf um des Glaubensbekenntniſſes willen oder wegen fehlender

Landes- oder Gemeindeangehörigkeit der Aufenthalt, die Niederlaſſung, der Gewerbebetrieb oder der

Erwerb von Grundeigenthum verweigert werden.

§. 2.

Wer die aus der Bundesangehörigkeit folgenden Befugniſſe in Anſpruch nimmt, hat auf Ver

langen den Nachweis ſeiner Bundesangehörigkeit und, ſofern er unſelbſtſtändig iſt, den Nachweis der

Genehmigung desjenigen, unter deſſen (väterlicher, vormundſchaftlicher oder ehelicher) Gewalt er ſteht,

zu erbringen.

§. 3. -

Inſoweit beſtrafte Perſonen nach den Landesgeſetzen Aufenthaltsbeſchränkungen durch die Polizei

behörde unterworfen werden können, behält es dabei ſein Bewenden.

Solchen Perſonen, welche derartigen Aufenthaltsbeſchränkungen in einem Bundesſtaate unter

liegen, oder welche in einem Bundesſtaate innerhalb der letzten zwölf Monate wegen wiederholten
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Bettelns oder wegen wiederholter Landſtreicherei beſtraft worden ſind, kann der Aufenthalt in jedem

anderen Bundesſtaate von der Landespolizeibehörde verweigert werden.

Die beſonderen Geſetze und Privilegien einzelner Ortſchaften und Bezirke, welche Aufenthalts

beſchränkungen geſtatten, werden hiermit aufgehoben.

-
§. 4.

Die Gemeinde iſt zur Abweiſung eines neu Anziehenden nur dann befugt, wenn ſie nachweiſen

kann, daß derſelbe nicht hinreichende Kräfte beſitzt, um ſich und ſeinen nicht arbeitsfähigen Angehörigen

den nothdürftigen Lebensunterhalt zu verſchaffen, und wenn er ſolchen weder aus eigenem Vermögen

beſtreiten kann, noch von einem dazu verpflichteten Verwandten erhält. Den Landesgeſetzen bleibt vor

behalten, dieſe Befugniß der Gemeinden zu beſchränken.

Die Beſorgniß vor künftiger Verarmung berechtigt den Gemeindevorſtand nicht zur Zurück

weiſung. -

§. 5.

Offenbart ſich nach dem Anzuge die Nothwendigkeit einer öffentlichen Unterſtützung, bevor der

neu Anziehende an dem Aufenthaltsorte einen Unterſtützungswohnſitz (Heimathsrecht) erworben hat,

und weist die Gemeinde nach, daß die Unterſtützung aus anderen Gründen, als wegen einer nur

vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit nothwendig geworden iſt, ſo kann die Fortſetzung des Aufenthalts

verſagt werden. -

§. 6.

Iſt in den Fällen, wo die Aufnahme oder die Fortſetzung des Aufenthalts verſagt werden darf,

die Pflicht zur Uebernahme der Fürſorge zwiſchen verſchiedenen Gemeinden eines und deſſelben Bundes

ſtaates ſtreitig, ſo erfolgt die Entſcheidung nach den Landesgeſetzen.

Die thatſächliche Ausweiſung aus einem Orte darf niemals erfolgen, bevor nicht entweder die

Annahme-Erklärung der in Anſpruch genommenen Gemeinde oder eine wenigſtens einſtweilen vollſtreck

bare Entſcheidung über die Fürſorgepflicht erfolgt iſt.

§. 7.

Sind in den in § 5. bezeichneten Fällen verſchiedene Bundesſtaaten betheiligt, ſo regelt ſich das

Verfahren nach dem Vertrage wegen gegenſeitiger Verpflichtung zur Uebernahme der Auszuweiſenden

d. d. Gotha, den 15. Juli 1851., ſowie nach den ſpäteren, zur Ausführung dieſes Vertrages ge

troffenen Verabredungen.

Bis zur Uebernahme Seitens des verpflichteten Staates iſt der Aufenthaltsſtaat zur Fürſorge

für den Auszuweiſenden am Aufenthaltsorte nach den für die öffentliche Armenpflege in ſeinem Gebiete

geſetzlich beſtehenden Grundſätzen verpflichtet. Ein Anſpruch auf Erſatz der für dieſen Zweck verwen

deren Koſten findet gegen Staats-, Gemeinde- oder andere öffentliche Kaſſen desjenigen Staates,

"
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welchem der Hülfsbedürftige angehört, ſofern nicht anderweitige Verabredungen beſtehen, nur inſoweit

ſtatt, als die Fürſorge für den Auszuweiſenden länger als drei Monate gedauert hat.

§. 8.

Die Gemeinde iſt nicht befugt, von neu Anziehenden wegen des Anzugs eine Abgabe zu er

heben. Sie kann dieſelben, gleich den übrigen Gemeindeeinwohnern, zu den Gemeindelaſten heran

ziehen. Ueberſteigt die Dauer des Aufenthalts nicht den Zeitraum von drei Monaten, ſo ſind die neu

Anziehenden dieſen Laſten nicht unterworfen.

§. 9.

Was vorſtehend von den Gemeinden beſtimmt iſt, gilt an denjenigen Orten, wo die Laſt der

öffentlichen Armenpflege verfaſſungsmäßig nicht der örtlichen Gemeinde, ſondern anderen geſetzlich aner

kannten Verbänden (Armenkommunen) obliegt, auch von dieſen, ſowie von denjenigen Gutsherrſchaften,

deren Gutsbezirk ſich nicht in einem Gemeindeverbande befindet.

§. 10.

Die Vorſchriften über die Anmeldung der neu Anziehenden bleiben den Landesgeſetzen mit der

Maaßgabe vorbehalten, daß die unterlaſſene Meldung nur mit einer Polizeiſtrafe, niemals aber mit

dem Verluſte des Aufenthaltsrechts (§. 1.) geahndet werden darf.

§. 11.

Durch den bloßen Aufenthalt oder die bloße Niederlaſſung, wie ſie das gegenwärtige Geſetz

geſtattet, werden andere Rechtsverhältniſſe, namentlich die Gemeindeangehörigkeit, das Ortsbürgerrecht,

die Theilnahme an den Gemeindenutzungen und der Armenpflege, nicht begründet.

Wenn jedoch nach den Landesgeſetzen durch den Aufenthalt oder die Niederlaſſung, wenn ſolche

eine beſtimmte Zeit hindurch ununterbrochen fortgeſetzt worden, das Heimathsrecht (Gemeindeangehörig

keit, Unterſtützungswohnſitz) erworben wird, behält es dabei ſein Bewenden.

§. 12.

Die polizeiliche Ausweiſung Bundesangehöriger aus dem Orte ihres dauernden oder vorüber

gehenden Aufenthalts in anderen, als in den durch dieſes Geſetz vorgeſehenen Fällen, iſt unzuläſſig.

Im Uebrigen werden die Beſtimmungen über die Fremdenpolizei durch dieſes Geſetz nicht

berührt.

§. 13.

Dies Geſetz tritt am 1. Januar 1868. in Kraft.

Urkundlich unter Unſerer Höchſteigenhändigen Unterſchrift und beigedrucktem Bundes-Inſiegel.

Gegeben Schloß Blankenburg, den 1. November 1867.

(L. S.) Wilhelm.

Gr. v. Bismarck-Schönhauſen.



Eheſchließuug.

Geſetz über die Aufhebung der polizeilichen Beſchränkungen der Eheſchließung.

Vom 4. Mai 1868.

(Bundesgeſetzblatt Nr. 11. S. 149.)

Wir Wilhelm,

von Gottes Gnaden König von Preußen e.

verordnen im Namen des Norddeutſchen Bundes, nach erfolgter Zuſtimmung des Bundesrathes und

des Reichstages, was folgt:

-

§. 1.

Bundesangehörige bedürfen zur Eingehung einer Ehe oder zu der damit verbundenen Gründung

eines eigenen Haushaltes weder des Beſitzes, noch des Erwerbes einer Gemeindeangehörigkeit (Ge

meindemitgliedſchaft) oder des Einwohnerrechtes, noch der Genehmigung der Gemeinde (Gutsherrſchaft)

oder des Armenverbandes, noch einer obrigkeitlichen Erlaubniß.

Insbeſondere darf die Befugniß zur Verehelichung nicht beſchränkt werden wegen Mangels eines

beſtimmten, die Großjährigkeit überſteigenden Alters oder des Nachweiſes einer Wohnung, eines hin

reichenden Vermögens oder Erwerbes, wegen erlittener Beſtrafung, böſen Rufes, vorhandener oder zu

befürchtender Verarmung, bezogener Unterſtützung oder aus anderen polizeilichen Gründen. Auch darf

von der ortsfremden Braut ein Zuzugsgeld oder eine ſonſtige Abgabe nicht erhoben werden.

§. 2.

Die polizeilichen Beſchränkungen der Befugniß zur Eheſchließung, welche in Anſehung der Ehen

zwiſchen Juden und für die Angehörigen einzelner bürgerlichen Berufsſtände beſtehen, werden aufge

hoben.

Die Beſtimmungen über die Genehmigung der Eheſchließung der Militärperſonen, Beamten,

Geiſtlichen und Lehrer durch die Vorgeſetzten werden hiervon nicht betroffen.

§. 3.

Die für Geiſtliche und Civilſtandsbeamte beſtehenden Verbote, bei der Schließung einer Ehe

ohne vorherige Beibringung einer obrigkeitlichen Beſcheinigung amtlich mitzuwirken, bleiben in Be

ziehung auf Bundesangehörige nur ſoweit in Kraft, als dieſe Beſcheinigung das Vorhandenſein der

durch dieſes Geſetz nicht berührten Vorausſetzungen der Eheſchließung oder die im §. 2. Alinea 2. er

wähnten Beſtimmungen zum Gegenſtande hat.
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§. 4.

Die Vorſchriften der Landesgeſetze über die Zulaſſung von Ausländern zur Eingehung einer Ehe

finden auf Bundesangehörige keine Anwendung.

§. 5.

Die Beſtimmungen des bürgerlichen Eherechtes werden durch dieſes Geſetz nicht berührt.

§. 6.

Dieſes Geſetz tritt am 1. Juli d. J. in Kraft.

Urkundlich unter Unſerer Höchſteigenhändigen Unterſchrift und beigedrucktem Bundes-Inſiegel.

Gegeben Berlin, den 4. Mai 1868.

(L. S.) Wilhelm.

Gr. v. Bismarck-Schönhauſen.

Gleichberechtigung der Confeſſionen.

Geſetz betreffend die Gleichberechtigung der Konfeſſionen in bürgerlicher und ſtaats

bürgerlicher Beziehung. Vom 3. Juli 1869.

(Bundesgeſetzblatt Nr. 28. S. 292.)

Wir Wilhelm, . -

von Gottes Gnaden König von Preußen e.

verordnen im Namen des Norddeutſchen Bundes, nach erfolgter Zuſtimmung des Bundesrathes und

des Reichstages, was folgt:

Einziger Artikel.

Alle noch beſtehenden, aus der Verſchiedenheit des religiöſen Bekenntniſſes hergeleiteten Be

ſchränkungen der bürgerlichen und ſtaatsbürgerlichen Rechte werden hiedurch aufgehoben. Insbeſondere

ſoll die Befähigung zur Theilnahme an der Gemeinde- und Landesvertretung und zur Bekleidung öf

fentlicher Aemter vom religiöſen Bekenntniß unabhängig ſein.

Urkundlich unter Unſerer Höchſteigenhändigen Unterſchrift und beigedrucktem Bundes-Inſiegel.

Gegeben Schloß Babelsberg, den 3. Juli 1869.

(L. S.) . Wilhelm.

Gr. v. Bismarck-Schönhauſen.

4
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Bundes- und Staatsangehörigkeit.

Geſetz über die Erwerbung und den Verluſt der Bundes- und Staatsangehörigkeit.

Vom 1. Juni 1870.

(Bundesgeſetzblatt Nr. 20, S. 355.)

Wir Wilhelm,

von Gottes Gnaden König von Preußen e.

verordnen im Namen des Norddeutſchen Bundes, nach erfolgter Zuſtimmung des Bundesrathes und

des Reichstages, was folgt:

§. 1.

Die Bundesangehörigkeit wird durch die Staatsangehörigkeit in einem Bundesſtaate erworben

und erliſcht mit deren Verluſt. -

Angehörige des Großherzogthums Heſſen beſitzen die Bundesangehörigkeit nur dann, wenn ſie in

den zum Bunde gehörigen Theilen des Großherzogthums heimathsberechtigt ſind.

§. 2.

Die Staatsangehörigkeit in einem Bundesſtaate wird fortan nur begründet:

1) durch Abſtammung (§. 3.),

2) durch Legitimation (§ 4),

3) durch Verheirathnng (§. 5.),

4) für einen Norddeutſchen durch Aufnahme und

5) für einen Ausländer durch Naturaliſation

Die Adoption hat für ſich allein dieſe Wirkung nicht.

§. 3.

Durch die Geburt, auch wenn dieſe im Auslande erfolgt, erwerben eheliche Kinder eines Nord

deutſchen die Staatsangehörigkeit des Vaters, uneheliche Kinder einer Norddeutſchen die Staatsange

hörigkeit der Mutter.

§§. 6. ff.).

§. 4.

Iſt der Vater eines unehelichen Kindes ein Norddeutſcher und beſitzt die Mutter nicht die Staats

angehörigkeit des Vaters, ſo erwirbt das Kind durch eine den geſetzlichen Beſtimmungen gemäß erfolgte

Legitimation die Staatsangehörigkeit des Vaters.
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§. 5.

Die Verheirathung mit einem Norddeutſchen begründet für die Ehefrau die Staatsangehörigkeit

des Mannes.

§. 6.

Die Aufnahme, ſowie die Naturaliſation (§. 2. Nr. 4. und 5.) erfolgt durch eine von der

höheren Verwaltungsbehörde ausgefertigte Urkunde.

§. 7.

Die Aufnahme-Urkunde wird jedem Angehörigen eines anderen Bundesſtaates ertheilt, welcher

um dieſelbe nachſucht und nachweiſt, daß er in dem Bundesſtaate, in welchem er die Aufnahme nach

ſucht, ſich niedergelaſſen habe, ſofern kein Grund vorliegt, welcher nach den §§. 2. bis 5. des Geſetzes

über die Freizügigkeit vom 1. November 1867. (Bundesgeſetzbl. S. 55.) die Abweiſung eines Neu

anziehenden oder die Verſagung der Fortſetzung des Aufenthalts rechtfertigt.

§. 8.

Die Naturaliſations-Urkunde darf Ausländern nur dann ertheilt werden, wenn ſie

1) nach den Geſetzen ihrer bisherigen Heimat dispoſitionsfähig ſind, es ſei denn, daß der Mangel

der Diſpoſitionsfähigkeit durch die Zuſtimmung des Vaters, des Vormundes oder Kurators des

Aufzunehmenden ergänzt wird;

2) einen unbeſcholtenen Lebenswandel geführt haben; -

3) an dem Orte, wo ſie ſich niederlaſſen wollen, eine eigene Wohnung oder ein Unterkommen finden;

4) an dieſem Orte nach den daſelbſt beſtehenden Verhältniſſen ſich und ihre Angehörigen zu er

nähren im Stande ſind.

Vor Ertheilung der Naturaliſations-Urkunde hat die höhere Verwaltungsbehörde die Gemeinde,

beziehungsweiſe den Armenverband desjenigen Orts, wo der aufzunehmende ſich niederlaſſen will, in

Beziehung auf die Erforderniſſe unter Nr. 2. 3. und 4. mit ihrer Erklärung zu hören.

Von Angehörigen der Königreiche Bayern und Württemberg und des Großherzogthums Baden

ſoll, im Falle der Reziprozität, bevor ſie naturaliſirt werden, der Nachweis, daß ſie die Militairpflicht

gegen ihr bisheriges Vaterland erfüllt haben oder davon befreit worden ſind, gefordert werden.

§. 9.

Eine von der Regierung oder von einer Central- oder höheren Verwaltungsbehörde eines Bundes

ſtaates vollzogene oder beſtätigte Beſtallung für einen in den unmittelbaren oder mittelbaren Staats

dienſt oder in den Kirchen-, Schul- oder Kommunialdienſt Aufgenommenen Ausländer oder Angehörigen

eines anderen Bundesſtaates vertritt die Stelle der Naturaliſations-Urkunde, beziehungsweiſe Aufnahme

Urkunde, ſofern nicht ein entgegenſtehender Vorbehalt in der Beſtallung ausgedrückt wird,
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Iſt die Anſtellung eines Ausländers im Bundesdienſt erfolgt, ſo erwirbt der Angeſtellte die

Staatsangehörigkeit in demjenigen Bundesſtaate, in welchem er ſeinen dienſtlichen Wohnſitz hat.

- § 10.

Die Naturaliſations-Urkunde, beziehungsweiſe Aufnahme Urkunde, begründet mit dem Zeitpunkte

der Aushändigung alle mit der Staatsangehörigkeit verbundenen Rechte und Pflichten.

§ 11.

Die Verleihung der Staatsangehörigkeit erſtreckt ſich, inſofern nicht dabei eine Ausnahme ge

macht wird, zugleich auf die Ehefrau und die noch unter väterlicher Gewalt ſtehenden minderjährigen

Kinder.

§. 12.

Der Wohnſitz innerhalb eines Bundesſtaates begründet für ſich allein die Staatsangehörigkeit

nicht.

§. 13.

Die Staatsangehörigkeit geht fortan nur verloren:

1) durch Entlaſſung auf Antrag (§§. 14. ff);

2) durch Ausſpruch der Behörde (§§. 20. und 22.);

3) durch zehnjährigen Aufenthalt im Auslande (§ 21.);

4) bei unehelichen Kindern durch eine den geſetzlichen Beſtimmungen gemäß erfolgte Legitimation,

wenn der Vater einem anderen Staate angehört als die Mutter; -

5) bei einer Norddeutſchen durch Verheirathung mit dem Angehörigen eines anderen Bundesſtaates

oder mit einem Ausländer.

§. 14.

Die Entlaſſung wird durch eine von der höheren Verwaltungsbehörde des Heimathsſtaates aus

gefertigte Entlaſſungs-Urkunde ertheilt.

§. 15.

Die Entlaſſung wird jedem Staatsangehörigen ertheilt, welcher nachweist, daß er in einem

anderen Bundesſtaate die Staatsangehörigkeit erworben hat.

In Ermangelung dieſes Nachweiſes darf ſie nicht ertheilt werden:

1) Wehrpflichtigen, welche ſich in dem Alter vom vollendeten ſiebenzehnten bis zum vollendeten fünf

und zwanzigſten Lebensjahre befinden, bevor ſie ein Zeugniß der Kreis-Erſatzkommiſſion darüber

beigebracht haben, daß ſie die Entlaſſung nicht blos in der Abſicht nachſuchen, um ſich der

Dienſtpflicht im ſtehenden Heere oder in der Flotte zu entziehen;

2) Militärperſonen, welche zum ſtehenden Heere oder zur Flotte gehören, Offizieren des Beurlaubten

ſtandes und Beamten, bevor ſie aus dem Dienſte entlaſſen ſind;
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3) den zur Reſerve des ſtehenden Heeres und zur Landwehr, ſowie den zur Reſerve der Flotte und

zur Seewehr gehörigen und nicht als Offiziere angeſtellten Perſonen, nachdem ſie zum aktiven

Dienſte einberufen worden ſind.

§. 16.

Norddeutſchen, welche nach dem Königreich Bayern, dem Königreich Württemberg oder dem Groß

herzogthum Baden oder nach den nicht zum Bunde gehörigen Theilen des Großherzogthums Heſſen

auswandern wollen, iſt im Falle der Reziprozität die Entlaſſung zu verweigern, ſo lange ſie nicht

nachgewieſen haben, daß der betreffende Staat ſie aufzunehmen bereit iſt.

S., 17.

Aus anderen als aus den in den §§. 15. und 16. bezeichneten Gründen darf in Friedenszeiten

die Entlaſſung nicht verweigert werden. Für die Zeit eines Krieges oder einer Kriegsgefahr bleibt

dem Bundespräſidium der Erlaß beſonderer Anordnung vorbehalten.

§. 18.

Die Entlaſſungs-Urkunde bewirkt mit dem Zeitpunkte der Aushändigung den Verluſt der Staats

angehörigkeit.

Die Entlaſſung wird unwirkſam, wenn der Entlaſſene nicht binnen ſechs Monaten vom Tage

der Aushändigung der Entlaſſungs-Urkunde an ſeinen Wohnſitz außerhalb des Bundesgebietes verlegt

oder die Staatsangehörigkeit in einem anderen Bundesſtaate erwirbt.

§. 19,

Die Entlaſſung erſtreckt ſich, inſofern nicht dabei eine Ausnahme gemacht wird, zugleich auf die

Ehefrau und die noch unter väterlicher Gewalt ſtehenden minderjährigen Kinder.

§. 20.

Norddeutſche, welche ſich im Auslande aufhalten, können ihrer Staatsangehörigkeit durch einen

Beſchluß der Centralbehörde ihres Heimathsſtaates verluſtig erklärt werden, wenn ſie im Falle eines

Krieges oder einer Kriegsgefahr einer durch das Bundespräſidium für das ganze Bundesgebiet anzu

ordnenden ausdrücklichen Aufforderung zur Rückkehr binnen der darin beſtimmten Friſt keine Folge

leiſten.

§. 21.

Norddeutſche, welche das Bundesgebiet verlaſſen und ſich zehn Jahre lang ununterbrochen im

Auslande aufhalten, verlieren dadurch ihre Staatsangehörigkeit. Die vorbezeichnete Friſt wird von dem

Zeitpunkte des Austritts aus dem Bundesgebiete oder, wenn der Austretende ſich im Beſitz eines

Reiſepapieres oder Heimathsſcheines befindet, von dem Zeitpunkte des Ablaufs dieſer Papiere an

gerechnet. Sie wird unterbrochen durch die Eintragung in die Matrikel eines Bundeskonſulats. Ihr

Lauf beginnt von Neuem mit dem auf die Löſchung in der Matrikel folgenden Tage.
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Der hiernach eingetretene Verluſt der Staatsangehörigkeit erſtreckt ſich zugleich auf die Ehefrau

und die unter väterlicher Gewalt ſtehenden minderjährigen Kinder, ſoweit ſie ſich bei dem Ehemanne,

beziehungsweiſe Vater befinden.

Für Norddeutſche, welche ſich in einem Staate des Auslandes mindeſtens fünf Jahre lang un

unterbrochen aufhalten und in demſelben zugleich die Staatsangehörigkeit erwerben, kann durch Staats

vertrag die zehnjährige Friſt bis auf eine fünfjährige vermindert werden, ohne Unterſchied, ob die Be

theiligten ſich im Beſitze eines Reiſepapieres oder Heimathsſcheines befinden oder nicht.

Norddeutſchen, welche ihre Staatsangehörigkeit durch zehnjährigen Aufenthalt im Auslande ver

loren und keine andere Staatsangehörigkeit erworben haben, kann die Staatsangehörigkeit in dem

früheren Heimathsſtaate wieder verliehen werden, auch ohne daß ſie ſich dort niederlaſſen.

Norddeutſche, welche ihre Staatsangehörigkeit durch zehnjährigen Aufenthalt im Auslande ver

loren haben und demnächſt in das Gebiet des Norddeutſchen Bundes zurückkehren, erwerben die Staats

angehörigkeit in demjenigen Bundesſtaate, in welchem ſie ſich niedergelaſſen haben, durch eine von der

höheren Verwaltungsbehörde ausgefertigte Aufnahme-Urkunde, welche auf Nachſuchen ihnen ertheilt

werden muß.

§. 22.

Tritt ein Norddeutſcher ohne Erlaubniß ſeiner Regierung in fremde Staatsdienſte, ſo kann die

Centralbehörde ſeines Heimathsſtaates denſelben durch Beſchluß ſeiner Staatsangehörigkeit verluſtig

erklären, wenn er einer ausdrücklichen Aufforderung zum Austritte binnen der darin beſtimmten Friſt

keine Folge leiſtet.

- §. 23.

Wenn ein Norddeutſcher mit Erlaubniß ſeiner Regierung bei einer fremden Macht dient, ſo ver

bleibt ihm ſeine Staatsangehörigkeit. -

§. 24.

Die Ertheilung von Aufnahme-Urkunden und in den Fällen des § 15. Abſatz 1. von Entlaſſungs

Urkunden erfolgt koſtenfrei.

Für die Ertheilung von Entlaſſungs-Urkunden in anderen als den im § 15. Abſatz 1. bezeich

neten Fällen darf an Stempelabgaben und Ausfertigungsgebühren zuſammen nicht mehr als höchſtens

Ein Thaler erhoben werden.

§. 25.

Für die beim Erlaſſe dieſes Geſetzes im Auslande ſich aufhaltenden Angehörigen derjenigen

Bundesſtaaten, nach deren Geſetzen die Staatsangehörigkeit durch einen zehnjährigen oder längeren

Aufenthalt im Auslande verloren ging, wird der Lauf dieſer Friſt durch dieſes Geſetz nicht unter

brochen.
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Für die Angehörigen der übrigen Bundesſtaaten beginnt der Lauf der im §. 21. beſtimmten Friſt

mit dem Tage der Wirkſamkeit dieſes Geſetzes.

§. 26.

Alle dieſem Geſetze zuwiderlaufenden Vorſchriften werden aufgehoben.

§. 27.

Dieſes Geſetz tritt am 1. Januar 1871. in Kraft.

Urkundlich unter Unſerer Höchſteigenhändigen Unterſchrift und beigedrucktem Bundes-Inſiegel.

Gegeben Schloß Babelsberg, den 1. Juni 1870.

- (L. S.) Wilhelm.

Gr. v. Bismarck-Schönhauſen.

Beſeitigung der Doppelbeſteuerung.

Geſetz wegen Beſeitigung der Doppelbeſteuerung. Vom 13. Mai 1870,

(Bundesgeſetzblatt Nr. 14. Seite 119.)

Wir Wilhelm,

von Gottes Gnaden König von Preußen e.

verordnen im Namen des Norddeutſchen Bundes, nach erfolgter Zuſtimmung des Bundesrathes und

des Reichstages, was folgt:

- - §. 1.

Ein Norddeutſcher darf vorbehaltlich der Beſtimmungen in den §§ 3. und 4. zu den direkten

Staatsſteuern nur in demjenigen Bundesſtaate herangezogen werden, in welchem er ſeinen Wohnſitz hat.

Einen Wohnſitz im Sinne dieſes Geſetzes hat ein Norddeutſcher an dem Orte, an welchem er

eine Wohnung unter Umſtänden inne hat, welche auf die Abſicht der dauernden Beibehaltung einer

ſolchen ſchließen laſſen.

§. 2. -

Ein Norddeutſcher, welcher in keinem Bundesſtaate einen Wohnſitz hat, darf nur in demjenigen

Staate, in welchem er ſich aufhält, zu den direkten Staatsſteuern herangezogen werden.

- Hat ein Norddeutſcher in ſeinem Heimathsſtaate und außerdem in anderen Bundesſtaaten einen

Wohnſitz, ſo darf er nur in dem erſteren zu den direkten Staatsſteuern herangezogen werden.
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In Bundes- oder Staatsdienſten ſtehende Norddeutſche dürfen nur in demjenigen Bundesſtaate

beſteuert werden, in welchem ſie ihren dienſtlichen Wohnſitz haben.

§. 3.

Der Grundbeſitz und der Betrieb eines Gewerbes, ſowie das aus dieſen Quellen herrührende

Einkommen darf nur von demjenigen Bundesſtaate beſteuert werden, in welchem der Grundbeſitz liegt

oder das Gewerbe betrieben wird.

§. 4.

Gehalt, Penſion und Wartegeld, welche Norddeutſche Militärperſonen und Civilbeamte, ſowie

deren Hinterbliebene aus der Kaſſe eines Bundesſtaates beziehen, ſind nur in demjenigen Staate zu

beſteuern, welcher die Zahlung zu leiſten hat.

§. 5.

An den Wirkungen, welche der Wohnſitz oder Aufenthalt außerhalb des Bundesgebietes auf die

Steuerpflichtigkeit eines Norddeutſchen äußert, wird durch das gegenwärtige Geſetz nichts geändert.

§. 6.

Gegenwärtiges Geſetz tritt mit dem 1. Januar 1871 in Wirkſamkeit.

Urkundlich unter Unſerer Höchſteigenhändigen Unterſchrift und beigedrucktem Bundes-Inſiegel.

Gegeben Berlin, den 13. Mai 1870.

(L. S.) Wilhelm.

Gr. v. Bismarck-Schönhauſen.

Maaß- und Gewichts-Ordnung.

Maaß- und Gewichts-Ordnung für den Norddeutſchen Bund. Vom 17. Aug. 1868.

(Bundesgeſetzblatt Nr. 28. S. 473.)

Wir Wilhelm,

von Gottes Gnaden König von Preußen e.

verordnen im Namen des Norddeutſchen Bundes, nach erfolgter Zuſtimmung des Bundesrathes und

des Reichstages, was folgt:

Artikel 1.

Die Grundlage des Maaßes und Gewichtes iſt das Meter oder der Stab, mit dezimaler

Theilung und Vervielfachung.
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Artikel 2.

Als Urmaaß gilt derjenige Platinſtab, welcher im Beſitze der Königlich Preußiſchen Regierung

ſich befindet, im Jahre 1863. durch eine von dieſer und der Kaiſerlich Franzöſiſchen Regierung

beſtellte Kommiſſion mit dem in dem Kaiſerlichen Archive zu Paris aufbewahrten Mètre des Archives

verglichen und bei der Temperatur des ſchmelzenden Eiſes gleich 1,00000301 Meter befunden worden iſt.

Artikel 3.

Es gelten folgende Maaße:

A. Längenmaaße.

Die Einheit bildet das Meter oder der Stab.

Der hundertſte Theil des Meters heißt das Zentimeter oder der Neu-Zoll.

Der tauſendſte Theil des Meters heißt das Millimeter oder der Strich.

Zehn Meter heißen das Dekameter oder die Kette.

Tauſend Meter heißen das Kilometer.

B. Flächenmaaße.

Die Einheit bildet das Quadratmeter oder der Quadratſtab.

Hundert Quadratmeter heißen das Ar.

Zehntauſend Quadratmeter heißen das Hektar.

C. Körpermaaße.

Die Grundlage bildet das Kubikmeter oder der Kubikſtab.

Die Einheit iſt der tauſendſte Theil des Kubikmeters und heißt das Liter oder die Kanne.

Das halbe Liter heißt der Schoppen.

Hundert Liter oder der zehnte Theil des Kubikmeters heißt das Hektoliter oder das Faß.

Fünfzig Liter ſind ein Scheffel.

- Artikel 4.

Als Entfernungsmaaß dient die Meile von 7500 Metern.

Artikel 5.

Als Urgewicht gilt das im Beſitze der Königlich Preußiſchen Regierung befindliche Platin

kilogramm, welches mit Nr. 1. bezeichnet, im Jahre 1860. durch eine von der Königlich Preußiſchen

und der Kaiſerlich Franzöſiſchen Regierung niedergeſetzte Kommiſſion mit dem in dem Kaiſerlichen

Archive zu Paris aufbewahrten Kilogramme prototype verglichen und gleich 0,999999842 Kilogramm

befunden worden iſt.

Artikel 6.

Die Einheit des Gewichts bildet das Kilogramm (gleich zwei Pfund). Es iſt das Gewicht

eines Liters deſtillirten Waſſers bei + 4 Gr. des hunderttheiligen Thermometers.
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Das Kilogramm wird in 1000 Gramme getheilt, mit dezimalen Unterabtheilungen.

Zehn Gramme heißen das Dekagramm oder das Neu-Loth.

Der zehnte Theil eines Gramms heißt das Dezigramm, der hundertſte das Zentigramm, der

tauſendſte das Milligramm.

Ein halbes Kilogramm heißt das Pfund.

50 Kilogramm oder 100 Pfund heißen der Zentner.

1000 Kilogramm oder 2000 Pfund heißen die Tonne.

Artifel 7.

Ein von dieſem Gewichte (Artikel 6.) abweichendes Medizinalgewicht findet nicht ſtatt.

Artikel 8.

In Betreff des Münzgewichts verbleibt es bei den im Artikel 1. des Münzvertrages vom

24. Januar 1857. gegebenen Beſtimmungen.

Artifel 9.

Nach beglaubigten Kopien des Urmaaßes (Art. 2.) und des Urgewichts (Artikel 5.) werden die

Normalmaaße und Normalgewichte hergeſtellt und richtig erhalten.

Artikel 1 0.

Zum Zumeſſen und Zuwägen im öffentlichen Verkehre dürfen nur in Gemäßheit dieſer Maaß

und Gewichtsordnung gehörig geſtempelte Maaße, Gewichte und Waagen angewendet werden.

Der Gebrauch unrichtiger Maaße, Gewichte und Waagen iſt unterſagt, auch wenn dieſelben

im Uebrigen den Beſtimmungen dieſer Maaß- und Gewichtsordnung entſprechen. Die näheren Be

ſtimmungen über die äußerſten Grenzen der im öffentlichen Verkehr noch zu duldenden Abweichungen

von der abſoluten Richtigkeit erfolgen nach Vernehmung der im Artikel 18. bezeichneten techniſchen

Behörde durch den Bundesrath.

Artikel 11.

Bei dem Verkaufe weingeiſtiger Flüſſigkeiten nach Stärkegraden dürfen zur Ermittelung des

Alkoholgehaltes nur gehörig geſtempelte Alkoholometer und Thermometer angewendet werden.

Artifel 1 2.

Der in Fäſſern zum Verkauf kommende Wein darf dem Käufer nur in ſolchen Fäſſern, auf

welchen die den Raumgehalt bildende Zahl der Liter durch Stempelung beglaubigt iſt, überliefert werden.

Eine Ausnahme hiervon findet nur bezüglich desjenigen ausländiſcheu Weines ſtatt, welcher in

den Originalgebinden weiter verkauft wird.

Artikel 13.

Gasmeſſer, nach welchen die Vergütung für den Verbrauch von Leuchtgas beſtimmt wird, ſollen

gehörig geſtempelt ſein.
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Artikel 14.

Zur Eichung und Stempelung ſind nur diejenigen Maaße und Gewichte zuzulaſſen, welche den

in Artikel 3. und 6. dieſer Maaß- und Gewichtsordnung benannten "rößen, oder ihrer Hälfte, ſowie

ihrem Zwei-, Fünf-, Zehn- und Zwanzigfachen entſprechen. Zuläſſig iſt ferner die Eichung und

Stempelung des Viertel Hektoliter, ſowie fortgeſetzter Halbirungen des Liter. -

Artikel 15.

Das Geſchäft der Eichung und Stempelung wird ausſchließlich durch Eichungsämter ausgeübt,

deren Perſonal von der Obrigkeit beſtellt wird. Dieſe Aemter werden mit den erforderlichen, nach

den Normalmaaßen und Gewichten (Artikel 9.) hergeſtellten Eichungsnormalen, beziehungsweiſe mit

den erforderlichen Normalapparaten verſehen. Die für die Eichung und Stempelung zu erhebenden

Gebühren werden durch eine allgemeine Tare geregelt (Artikel 18.).

Artikel 16.

Die Errichtung der Eichungsämter (Artikel 15.) ſteht den Bundesregierungen zu und erfolgt

nach den Landesgeſetzen. Dieſelben können auf einen einzelnen Zweig des Eichungsgeſchäfts beſchränkt

ſein, oder mehrere Zweige deſſelben umfaſſen.

Artikel 17.

Die Bundesregierungen haben, jede für ſich oder mehrere gemeinſchaftlich, zum Zweck der

Aufſicht über die Geſchäftsführung und die ordnungsmäßige Unterhaltung der Eichungsämter die

erforderlichen Anordnungen zu treffen. In gleicher Weiſe liegt ihnen die Fürſorge für eine periodiſch

wiederkehrende Vergleichung der im Gebrauche der Eichungsämter befindlichen Eichungsnormale (Artikel

15.) mit den Normalmaaßen und Gewichten ob.

Artikel 18.

Es wird eine Normal-Eichungskommiſſion vom Bunde beſtellt und unterhalten. Dieſelbe hat

ihren Sitz in Berlin.

Die Normal-Eichungskommiſſion hat darüber zu wachen, daß im geſammten Bundesgebiete das

Eichungsweſen nach übereinſtimmenden Regeln und dem Intereſſe des Verkehrs entſprechend gehandhabt

werde. Ihr liegt die Anfertigung und Verabfolgung der Normale (Artikel 9.), ſo weit nöthig auch

der Eichungsnormale (Artikel 15.) an die Eichungsſtellen des Bundes ob, und iſt ſie daher mit den

für ihren Geſchäftsbetrieb nöthigen Inſtrumenten und Apparaten auszurüſten.

Die Normal-Eichungskommiſſion hat die näheren Vorſchriften über Material, Geſtalt, Bezeich

nung und ſonſtige Beſchaffenheit der Maaße und Gewichte, ferner über die von Seiten der Eichungs

ſtellen innezuhaltenden Fehlergrenzen zu erlaſſen Sie beſtimmt, welche Arten von Waagen im öffent

lichen Verkehr oder nur zu beſonderen gewerblichen Zwecken angewendet werden dürfen und ſetzt die

Bedingungen ihrer Stempelfähigkeit feſt. Sie hat ferner das Erforderliche über die Einrichtung der
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ſonſt in dieſer Maaß- und Gewichtsordnung aufgeſtellten Meßwerkzeuge vorzuſchreiben, ſowie über die

Zulaſſung anderweiter Geräthſchaften zur Eichung und Stempelung zu entſcheiden. Der Normal

Eichungskommiſſion liegt es ob, das bei der Eichung und Stempelung zu beobachtende Verfahren und

die Taren für die von den Eichungsſtellen zu erhebenden Gebühren (Artikel 15.) feſtzuſetzen und über

haupt alle die techniſche Seite des Eichungsweſens betreffenden Gegenſtände zu regeln.

Artikel 19.

Sämmtliche Eichungsſtellen des Bundesgebiets haben ſich, neben dem jeder Stelle eigenthüm

lichen Zeichen, eines übereinſtimmenden Stempelzeichens zur Beglaubigung der von ihnen geeichten Ge

genſtände zu bedienen.

Dieſe Stempelzeichen werden von der Normal-Eichungskommiſſion beſtimmt.

Artikel 20.

Maaße, Gewichte und Meßwerkzeuge, welche von einer Eichungsſtelle des Bundesgebiets geeicht

und mit dem vorſchriftmäßigen Stempelzeichen beglaubigt ſind, dürfen im ganzen Umfange des Bun

desgebiets im öffentlichen Verkehr angewendet werden.

Artikel 21.

Dieſe Maaß- und Gewichtsordnung tritt mit dem 1. Januar 1872 in Kraft.

Die Landesregierungen haben die Verhältnißzahlen für die Umrechnung der bisherigen Landes

maaße und Gewichte in die neuen feſtzuſtellen und bekannt zu machen, und ſonſt alle Anordnungen

zu treffen, welche, außer den nach Artikel 18. der techniſchen Bundes-Centralbehörde vorbehaltenen

Vorſchriften, zur Sicherung der Ein- und Durchführung der in dieſer Maaß- und Gewichtsordnung,

namentlich in Artikel 10., 11., 12. und 13. enthaltenen Beſtimmungen erforderlich ſind.

Artikel 22.

Die Anwendung der dieſer Maaß- und Gewichtsordnung entſprechenden Maaße und Gewichte

iſt bereits vom 1. Januar 1870. an geſtattet, inſofern die Betheiligten hierüber einig ſind.

Artikel 23.

Die Normal-Eichungskommiſſion (Artikel 18.) tritt alsbald nach Verkündung der Maaß- und

Gewichtsordnung in Thätigkeit, um die Eichungsbehörden bis zu dem im Artikel 22. angegebenen

Zeitpunkt zur Eichung und Stempelung der ihnen vorgelegten Maaße und Gewichte in den Stand

zu ſetzen.

Urkundlich unter Unſerer Höchſteigenhändigen Unterſchrift und beigedrucktem Bundes-Inſiegel.

Gegeben Homburg v. d. Höhe, den 17. Auguſt 1868.

(L. S.) Wilhelm.

Gr. v. Bismarck-Schönhauſen.
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Shub des geiſtigen Eigentums

Geſetz, betreffend das Urheberrecht an Schriftwerken, Abbildungen, muſikaliſchen Kompo

ſitionen und dramatiſchen Werken. Vom 11. Juni 1870.

(Bundesgeſetzblatt Nr. 19. S. 339.)

Wir Wilhelm,

von Gottes Gnaden König von Preußen e.

verordnen im Namen des Norddeutſchen Bundes, nach erfolgter Zuſtimmung des Bundesrathes und

des Reichstages, was folgt:

I. Schriftſtücke.

a. Ausſchließliches Recht des Urhebers.

§. 1.

Das Recht, ein Schriftwerk auf mechaniſchem Wege zu vervielfältigen, ſteht dem Urheber deſ

ſelben ausſchließlich zu.

§. 2.

Dem Urheber wird in Beziehung auf den durch das gegenwärtige Geſetz gewährten Schutz der

Herausgeber eines aus Beiträgen Mehrerer beſtehenden Werkes gleich geachtet, wenn dieſes ein ein

heitliches Ganzes bildet.

Das Urheberrecht an den einzelnen Beiträgen ſteht den Urhebern derſelben zu.

§. 3.

Das Recht des Urhebers geht auf deſſen Erben über. Dieſes Recht kann beſchränkt oder un

beſchränkt durch Vertrag oder durch Verfügung von Todeswegen auf Andere übertragen werden.

b. Verbot des Nachdrucks.

§. 4. -

Jede mechaniſche Vervielfältigung eines Schriftwerkes, welche ohne Genehmigung des Berechtig

ten (§§. 1. 2. 3.) hergeſtellt wird, heißt Nachdruck und iſt verboten. -

Hinſichtlich dieſes Verbotes macht es keinen Unterſchied, ob das Schriftwerk ganz oder nur

theilweiſe vervielfältigt wird.

Als mechaniſche Vervielfältigung iſt auch das Abſchreiben anzuſehen, wenn es dazu beſtimmt iſt,

den Druck zu vertreten.
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- §. 5.

Als Nachdruck (§ 4.) iſt auch anzuſehen:

a) der ohne Genehmigung des Urhebers erfolgte Abdruck von noch nicht veröffentlichten Schrift

werken (Manuſkripten).

Auch der rechtmäßige Beſitzer eines Manuſkriptes oder einer Abſchrift deſſelben bedarf

der Genehmigung des Urhebers zum Abdruck;

b) der ohne Genehmigung des Urhebers erfolgte Abdruck von Vorträgen, welche zum Zwecke

der Erbauung, der Belehrung oder der Unterhaltung gehalten ſind;

c) der neue Abdruck von Werken, welchen der Urheber oder der Verleger dem unter ihnen be

ſtehenden Vertrage zuwider veranſtaltet;

d) die Anfertigung einer größeren Anzahl von Eremplaren eines Werkes Seitens des Verlegers,

als demſelben vertragsmäßig oder geſetzlich geſtattet iſt.

§. 6.

Ueberſetzungen ohne Genehmigung des Urhebers des Originalwerkes gelten als Nachdruck:

a) wenn von einem, zuerſt in einer todten Sprache erſchienenen Werke eine Ueberſetzung in einer

lebenden Sprache herausgegeben wird;

b) wenn von einem gleichzeitig in verſchiedenen Sprachen herausgegebenen Werke eine Ueber

ſetzung in einer dieſer Sprachen veranſtaltet wird;

c) wenn der Urheber ſich das Recht der Ueberſetzung auf dem Titelblatte oder an der Spitze

des Werkes vorbehalten hat, vorausgeſetzt, daß die Veröffentlichung der vorbehaltenen Ueber

ſetzung nach dem Erſcheinen des Originalwerkes binnen einem Jahr begonnen und binnen

drei Jahren beendet wird. Das Kalenderjahr, in welchem das Originalwerk erſchienen iſt,

wird hiebei nicht mitgerechnet.

Bei Originalwerken, welche in mehreren Bänden oder Abtheilungen erſcheinen, wird jeder Band

oder jede Abtheilung im Sinne dieſes Paragraphen als ein beſonderes Werk angeſehen, und muß der

Vorbehalt der Ueberſetzung auf jedem Bande oder jeder Abtheilung wiederholt werden.

Bei dramatiſchen Werken muß die Ueberſetzung innerhalb ſechs Monaten, vom Tage der Ver

öffentlichung des Originals an gerechnet, vollſtändig erſchienen ſein.

Der Beginn und beziehungsweiſe die Vollendung der Ueberſetzung muß zugleich innerhalb der

angegebenen Friſten zur Eintragung in die Eintragsrolle (§§ 39 ff.) angemeldet werden, widrigen

falls der Schutz gegen neue Ueberſetzungen erliſcht.

Die Ueberſetzung eines noch ungedruckten gegen Nachdruck geſchützten Schriftwerkes (§. 5. Littr.

a. und b.) iſt als Nachdruck anzuſehen.

Ueberſetzungen genießen gleich Originalwerken den Schutz dieſes Geſetzes gegen Nachdruck.
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c) Was nicht als Nachdruck anzuſehen iſt.

§. 7.

Als Nachdruck iſt nicht anzuſeheu:

a) das wörtliche Anführen einiger Stellen oder kleinerer Theile eines bereits veröffentlichten

Werkes oder die Aufnahme bereits veröffentlichter Schriften von geringerem Umfang in ein

größeres Ganzes, ſobald dieſes nach ſeinem Hauptinhalt ein ſelbſtſtändiges wiſſenſchaftliches

Werk iſt, ſowie in Sammlungen, welche aus Werken mehrerer Schriftſteller zum Kirchen-,

Schul- und Unterrichtsgebrauch oder zu einem eigenthümlichen literariſchen Zwecke veranſtaltet

werden. Vorausgeſetzt iſt jedoch, daß der Urheber oder die benutzte Quelle angegeben iſt;

b) der Abdruck einzelner Artikel aus Zeitſchriften und anderen öffentlichen Blättern mit Aus

nahme von novelliſtiſchen Erzeugniſſen und wiſſenſchaftlichen Ausarbeitungen, ſowie von ſon

ſtigen größeren Mittheilungen, ſofern an der Spitze der letzteren der Abdruck unterſagt iſt;

c) der Abdruck von Geſetzbüchern, Geſetzen, amtlichen Erlaſſen, öffentlichen Aktenſtücken und Ver

handlungen aller Art;

d) der Abdruck von Reden, welche bei den Verhandlungen der Gerichte, der politiſchen, kommu

nalen und kirchlichen Vertretungen, ſowie der politiſchen und ähnlichen Verſammlungen ge

halten werden.

d) Dauer des ausſchließlichen Rechtes des Urhebers.

§. 8.

Der Schutz des gegenwärtigen Geſetzes gegen Nachdruck wird, vorbehaltlich der folgenden beſon

deren Beſtimmungen, für die Lebensdauer des Urhebers (§§. 1. und 2.) und dreißig Jahre nach dem

Tode deſſelben gewährt.

§. 9.

Bei einem von mehreren Perſonen als Miturhebern verfaßten Werke erſtreckt ſich die Schutzfriſt

auf die Dauer von dreißig Jahren nach dem Tode des Letztlebenden derſelben.

Bei Werken, welche durch Beiträge mehrerer Mitarbeiter gebildet werden, richtet ſich die Schutz

friſt für die einzelnen Beiträge danach, ob die Urheber derſelben genannt ſind oder nicht (§§. 8. 11.).

§. 10.

Einzelne Aufſätze, Abhandlungen 2c., welche in periodiſchen Werken, als: Zeitſchriften, Taſchen

büchern, Kalendern c., erſchienen ſind, darf der Urheber, falls nichts Anderes verabredet iſt, auch

ohne Einwilligung des Herausgebers oder Verlegers des Werkes, in welches dieſelben aufgenommen

ſind, nach zwei Jahren vom Ablauf des Jahres des Erſcheinens an gerechnet, anderweitig abdrucken.
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§. 11.

Bei Schriftwerken, welche bereits veröffentlicht ſind, iſt die im § 8. vorgeſchriebene Dauer des

Schutzes an die Bedingung geknüpft, daß der wahre Name des Urhebers auf dem Titelblatte oder

unter der Zueignung oder unter der Vorrede angegeben iſt.

Bei Werken, welche durch Beiträge mehrerer Mitarbeiter gebildet werden, genügt es für den

Schutz der Beiträge, wenn der Name des Urhebers an der Spitze oder am Schluß des Beitrags an

gegeben iſt.

Ein Schriftwerk, welches entweder unter einem anderen, als dem wahren Namen des Urhebers

veröffentlicht, oder bei welchem ein Urheber gar nicht angegeben iſt, wird dreißig Jahre lang, von der

erſten Herausgabe an gerechnet, gegen Nachdruck geſchützt (§ 28.).

Wird innerhalb dreißig Jahre, von der erſten Herausgabe an gerechnet, der wahre Name des

Urhebers von ihm ſelbſt oder ſeinen hierzu legitimirten Rechtsnachfolgern zur Eintragung in die Ein

tragsrolle (§§ 39. ff.) angemeldet, ſo wird dadurch dem Werke die im § 8. beſtimmte längere Dauer

des Schutzes erworben.

§. 12.

Die erſt nach dem Tode des Urhebers erſchienenen Werke werden dreißig Jahre lang, vom Tode

des Urhebers an gerechnet, gegen Nachdruck geſchützt.

§. 13.

Akademien, Univerſitäten, ſonſtige juriſtiſche Perſonen, öffentliche Unterrichtsanſtalten, ſowie ge

lehrte oder andere Geſellſchaften, wenn ſie als Herausgeber dem Urheber gleich zu achten ſind (§. 2.),

genießen für die von ihnen herausgegebenen Werke einen Schutz von dreißig Jahren nach deren Er

ſcheinen.

§ 14.

Bei Werken, die in mehreren Bänden oder Abtheilungen erſcheinen, wird die Schutzfriſt von

dem erſten Erſcheinen eines jeden Bandes oder einer jeden Abtheilung an berechnet.

Bei Werken jedoch, die in einem oder mehreren Bänden eine einzige Aufgabe behandeln und

mithin als in ſich zuſammenhängend zu betrachten ſind, beginnt die Schutzfriſt erſt nach dem Erſcheinen

des letzten Bandes oder der letzten Abtheilung.

Wenn indeſſen zwiſchen der Herausgabe einzelner Bände oder Abtheilungen ein Zeitraum von

mehr als drei Jahren verfloſſen iſt, ſo ſind die vorher erſchienenen Bände, Abtheilungen c. als ein

für ſich beſtehendes Werk und ebenſo die nach Ablauf der drei Jahre erſcheinenden weiteren Fort

ſetzungen als ein neues Werk zu behandeln.

§. 15.

Das Verbot der Herausgabe von Ueberſetzungen dauert in dem Falle des § 6. Littr. b. fünf
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Jahre vom Erſcheinen des Originalwerkes, in dem Falle des §. 6. Littr. c. fünf Jahre vom erſten

Erſcheinen der rechtmäßigen Ueberſetzung abgerechnet.

§ 16.

In den Zeitraum der geſetzlichen Schutzfriſt (§§. 8. ff) wird das Todesjahr des Verfaſſers,

beziehungsweiſe das Kalenderjahr des erſten Erſcheinens des Werkes oder der Ueberſetzung nicht

eingerechnet.

§. 17.

Ein Heimfallsrecht des Fiskus oder anderer zu herrenloſen Verlaſſenſchaften berechtigter Perſonen

findet auf das ausſchließliche Recht des Urhebers und ſeiner Rechtsnachfolger nicht ſtatt.

e. Entſchädigung und Strafen.

§. 18.

Wer vorſätzlich oder aus Fahrläſſigkeit einen Nachdruck (§§. 4. ff.) in der Abſicht, denſelben

innerhalb oder außerhalb des Norddeutſchen Bundes zu verbreiten, veranſtaltet, iſt den Urheber oder

deſſen Rechtsnachfolger zu entſchädigen verpflichtet und wird außerdem mit einer Geldſtrafe bis zu

Eintauſend Thalern beſtraft.

Die Beſtrafung des Nachdrucks bleibt jedoch ausgeſchloſſen, wenn der Veranſtalter deſſelben

auf Grund entſchuldbaren, thatſächlichen oder rechtlichen Irrthums in gutem Glauben gehandelt hat.

Kann die verwirkte Geldſtrafe nicht beigetrieben werden, ſo wird dieſelbe nach Maaßgabe der

allgemeinen Strafgeſetze in eine entſprechende Freiheitsſtrafe bis zu ſechs Monaten umgewandelt.

Statt jeder aus dieſem Geſetze entſpringenden Entſchädigung kann auf Verlangen des Be

ſchädigten neben der Strafe auf eine an den Beſchädigten zu erlegende Geldbuße bis zum Betrage

von zweitauſend Thalern erkannt werden. Für dieſe Buße haften die zu derſelben Verurtheilten als

Geſammtſchuldner.

Eine erkannte Buße ſchließt die Geltendmachung eines weiteren Entſchädigungsanſpruches aus.

Wenn den Veranſtalter des Nachdrucks kein Verſchulden trifft, ſo haftet er dem Urheber oder

deſſen Rechtsnachfolger für den entſtandenen Schaden nur bis zur Höhe ſeiner Bereicherung.

§. 19.

Darüber, ob ein Schaden entſtanden iſt, und wie hoch ſich derſelbe beläuft, desgleichen über

den Beſtand und die Höhe einer Bereicherung, entſcheidet das Gericht unter Würdigung aller Um

ſtände nach freier Ueberzeugung.

§. 20. -

Wer vorſätzlich oder aus Fahrläſſigkeit einen Anderen zur Veranſtaltung eines Nachdrucks ver

anlaßt, hat die im § 18. feſtgeſetzte Strafe verwirkt, und iſt den Urheber oder deſſen Rechtsnachfolger

6
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nach Maaßgabe der §§ 18. und 19. zu entſchädigen verpflichtet, und zwar ſelbſt dann, wenn der

Veranſtalter des Nachdrucks nach § 18. nicht ſtrafbar oder erſatzverbindlich ſein ſollte.

Wenn der Veranſtalter des Nachdrucks ebenfalls vorſätzlich oder aus Fahrläſſigkeit gehandelt

hat, ſo haften Beide dem Berechtigten ſolidariſch.

Die Strafbarkeit und die Erſatzverbindlichkeit der übrigen Theilnehmer am Nachdruck richtet ſich

nach den allgemeinen geſetzlichen Vorſchriften.

§. 21.

Die vorräthigen Nachdrucks-Eremplare und die zur widerrechtlichen Vervielfältigung ausſchließlich

beſtimmten Vorrichtungen, wie Formen, Platten, Steine, Stereotypabgüſſe 1c., unterliegen der Ein

ziehung. Dieſelben ſind, nachdem die Einziehung dem Eigenthümer gegenüber rechtskräftig erkannt

iſt, entweder zu vernichten oder ihrer gefährdenden Form zu entkleiden und alsdann dem Eigen

thümer zurückzugeben.

Wenn nur ein Theil des Werkes als Nachdruck anzuſehen iſt, ſo erſtreckt ſich die Einziehung

nur auf den als Nachdruck erkannten Theil des Werkes und die Vorrichtungen zu dieſem Theile.

Die Einziehung erſtreckt ſich auf alle diejenigen Nachdrucks-Eremplare und Vorrichtungen, welche

ſich im Eigenthum des Veranſtalters des Nachdrucks, des Druckers, der Sortimentsbuchhändler, der

gewerbsmäßigen Verbreiter und desjenigen, welcher den Nachdruck veranlaßt hat (§. 20), befinden. -

Die Einziehung tritt auch dann ein, wenn der Veranſtalter oder Veranlaſſer des Nachdrucks

weder vorſetzlich noch fahrläſſig gehandelt hat (§ 18.). Sie erfolgt auch gegen die Erben deſſelben.

Es ſteht dem Beſchädigten frei, die Nachdrucks-Eremplare und Vorrichtungen ganz oder theil

weiſe gegen die Herſtellungskoſten zu übernehmen, inſofern nicht die Rechte eines Dritten dadurch

verletzt oder gefährdet werden.

§. 22.

Das Vergehen des Nachdrucks iſt vollendet, ſobald ein Nachdrucks-Eremplar eines Werkes den

Vorſchriften des gegenwärtigen Geſetzes zuwider, ſei es im Gebiete des Norddeutſchen Bundes, ſei es

außerhalb deſſelben, hergeſtellt worden iſt.

Im Falle des bloßen Verſuchs des Nachdrucks tritt weder eine Beſtrafung noch eine Ent

ſchädigungsverbindlichkeit des Nachdruckers ein. Die Einziehung der Nachdrucksvorrichtungen (§. 21.)

erfolgt auch in dieſem Falle.

§. 23.

Wegen Rückfalls findet eine Erhöhung der Strafe über das höchſte geſetzliche Maaß (§. 18.)

nicht ſtatt.

§. 24.

Wenn in den Fällen des §. 7. Littr. a. die Angabe der Quelle oder des Namens des Ur
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hebers vorſätzlich oder aus Fahrläſſigkeit unterlaſſen wird, ſo haben der Veranſtalter und der Ver

anlaſſer des Abdrucks eine Geldſtrafe bis zu zwanzig Thalern verwirkt.

Eine Umwandlung der Geldſtrafe in Freiheitsſtrafe findet nicht ſtatt.

Eine Entſchädigungspflicht tritt nicht ein.

§. 25.

Wer vorſätzlich Eremplare eines Werkes, welche den Vorſchriften des gegenwärtigen Geſetzes

zuwider angefertigt worden ſind, innerhalb oder außerhalb des Norddeutſchen Bundes gewerbemäßig

feilhält, verkauft oder in ſonſtiger Weiſe verbreitet, iſt nach Maaßgabe des von ihm verurſachten

Schadens den Urheber oder deſſen Rechtsnachfolger zu entſchädigen verpflichtet und wird außerdem mit

Geldſtrafe nach § 18. beſtraft.

Die Einziehung der zur gewerbemäßigen Verbreitung beſtimmten Nachdrucks-Eremplare nach

Maaßgabe des § 21. findet auch dann ſtatt, wenn der Verbreiter nicht vorſätzlich gehandelt hat.

Der Entſchädigungspflicht, ſowie der Beſtrafung wegen Verbreitung unterliegen auch der Ver

anſtalter und Veranlaſſer des Nachdrucks, wenn ſie nicht ſchon als ſolche entſchädigungspflichtig und

ſtrafbar ſind.

f. Verfahren.

§. 26.

Sowohl die Entſcheidung über den Entſchädigungsanſpruch, als auch die Verhängung der im

gegenwärtigen Geſetze angedrohten Strafen und die Einziehung der Nachdrucks-Eremplare 1c. gehört

zur Competenz der ordentlichen Gerichte.

Die Einziehung der Nachdrucks-Eremplare c. kann ſowohl im Strafrechtswege beantragt, als

im Civilrechtswege verfolgt werden.

§. 27.

Das gerichtliche Strafverfahren iſt nicht von Amtswegen, ſondern nur auf den Antrag des

Verletzten einzuleiten. Der Antrag auf Beſtrafung kann bis zur Verkündung eines auf Strafe

lautenden Erkenntniſſes zurückgenommen werden.

§. 28.

Die Berfolgung des Nachdrucks ſteht Jedem zu, deſſen Urheber- oder Verlagsrechte durch die

widerrechtliche Vervielfältigung beeinträchtigt oder gefährdet ſind.

Bei Werken, welche bereits veröffentlicht ſind, gilt bis zum Gegenbeweiſe derjenige als Urheber,

welcher nach Maaßgabe des § 11. Abſatz 1. 2. auf dem Werke als Urheber angegeben iſt.

Bei anonymen und pſeudonymen Werken iſt der Herausgeber, und wenn ein ſolcher nicht ange

geben iſt, der Verleger berechtigt, die dem Urheber zuſtehenden Rechte wahrzunehmen. Der auf dem

Werke angegebene Verleger gilt ohne weiteren Nachweis als der Rechtsnachfolger des anonymen oder

pſeudonymen Urhebers.
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In den Rechtsſtreitigkeiten wegen Nachdrucks, einſchließlich der Klagen wegen Bereicherung aus

dem Nachdruck, hat der Richter, ohne an poſitive Regeln über die Wirkung der Beweismittel gebunden

zu ſein, den Thatbeſtand nach ſeiner freien, aus dem Inbegriff der Verhandlungen geſchöpften Ueber

zeugung feſtzuſtellen.

Ebenſo iſt der Richter bei Entſcheidung der Frage: ob der Nachdrucker oder der Veranlaſſer des

Nachdrucks (§§ 18. 20) fahrläſſig gehandelt hat, an die in den Landesgeſetzen vorgeſchriebenen ver

ſchiedenen Grade der Fahrläſſigkeit nicht gebunden.

- §. 30.

Sind techniſche Fragen, von welchen der Thatbeſtand des Nachdrucks oder der Betrag des

Schadens oder der Bereicherung abhängt, zweifelhaft oder ſtreitig, ſo iſt der Richter befugt, das Gut

achten Sachverſtändiger einzuholen.

- §. 31.

In allen Staaten des Norddeutſchen Bundes ſollen aus Gelehrten, Schriftſtellern, Buchhändlern

und anderen geeigneten Perſonen Sachverſtändigen-Vereine gebildet werden, welche, auf Erfordern des

Richters, Gutachten über die an ſie gerichteten Fragen abzugeben verpflichtet ſind. Es bleibt den

einzelnen Staaten überlaſſen, ſich zu dieſem Behufe an andere Staaten des Norddeutſchen Bundes

anzuſchließen, oder auch mit denſelben ſich zur Bildung gemeinſchaftlicher Sachverſtändigen-Vereine

zu verbinden.

Die Sachverſtändigen-Vereine ſind befugt, auf Anrufen der Betheiligten über ſtreitige Ent

ſchädigungs-Anſprüche und die Einziehung nach Maaßgabe der §§ 18. bis 21. als Schiedsrichter zu

verhandeln und zu entſcheiden.

Das Bundeskanzler-Amt erläßt die Inſtruktion über die Zuſammenſetzung und den Geſchäfts

betrieb der Sachverſtändigen-Vereine.

§. 32.

Die in den §§ 12. und 13. des Geſetzes, betreffend die Errichtung eines oberſten Gerichtshofes

für Handelsſachen vom 12. Juni 1869. (Bundesgeſetzbl. S. 201.), geregelte Zuſtändigkeit des Bundes

Oberhandelsgerichts zu Leipzig wird auf diejenigen bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten ausgedehnt, in

welchen auf Grund der Beſtimmungen dieſes Geſetzes durch die Klage ein Entſchädigungsanſpruch

oder ein Anſpruch auf Einziehung geltend gemacht wird.

Das Bundes-Oberhandelsgericht tritt auch in den nach den Beſtimmungen dieſes Geſetzes zu

beurtheilenden Strafſachen an die Stelle des für das Gebiet, in welchem die Sache in erſter Inſtanz

anhängig geworden iſt, nach den Landesgeſetzen beſtehenden oberſten Gerichtshofes, und zwar mit

derjenigen Zuſtändigkeit, welche nach dieſen Landesgeſetzen dem oberſten Gerichtshofe gebührt.
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In den zufolge der vorſtehenden Beſtimmung zur Zuſtändigkeit des Bundes-Oberhandelsgerichts

gehörenden Strafſachen beſtimmt ſich das Verfahren auch bei dieſem Gerichtshofe nach den für das

Gebiet, aus welchem die Sache an das Bundes-Oberhandelsgericht gelangt, geltenden Strafprozeß

geſetzen. Die Verrichtungen der Staatsanwaltſchaft in dieſen Strafſachen werden bei dem Bundes

Oberhandelsgericht von dem Staatsanwalt wahrgenommen, welcher dieſelben bei dem betreffenden

oberſten Landesgerichtshofe wahrzunehmen hat. Der bezeichnete Staatsanwalt kann ſich jedoch bei

der mündlichen Verhandlung durch einen in Leipzig angeſtellten Staatsanwalt oder durch einen in

Leipzig wohnenden Advokaten vertreten laſſen.

Strafſachen, für welche in letzter Inſtanz das Bundes-Oberhandelsgericht zuſtändig iſt, und Straf

ſachen, für welche in letzter Inſtanz der oberſte Landesgerichtshof zuſtändig iſt, können in Einem Straf

verfahren nicht verbunden werden.

Die Beſtimmungen der §§. 10. 12. Abſatz 2, § 16. Abſatz 2, §§. 17. 18. 21. und 22. des

Geſetzes vom 12. Juni 1869. finden auch auf die zur Zuſtändigkeit des Bundes-Oberhandelsgerichts

gehörenden Strafſachen entſprechende Anwendung.

g. Verjährung.

§. 33.

Die Strafverfolgung des Nachdrucks und die Klage auf Entſchädigung wegen Nachdrucks, ein

ſchließlich der Klage wegen Bereicherung (§. 18.), verjähren in drei Jahren.

Der Lauf der Verjährung beginnt mit dem Tage, an welchem die Verbreitung der Nachdrucks

Eremplare zuerſt ſtattgefunden hat.

§. 34. \

Die Strafverfolgung der Verbreitung von Nachdrucks-Eremplaren und die Klage auf Entſchädigung

wegen dieſer Verbreitung (§. 25.) verjähren ebenfalls in drei Jahren.

Der Lauf der Verjährung beginnt mit dem Tage, an welchem die Verbreitung zuletzt ſtattge

funden hat.

§. 35.

Der Nachdruck und die Verbreitung von Nachdrucks-Eremplaren ſollen ſtraflos bleiben, wenn der

zum Strafantrage Berechtigte den Antrag binnen drei Monaten nach erlangter Kenntniß von dem be

gangenen Vergehen und von der Perſon des Thäters zu machen unterläßt.

§. 36.

Der Antrag auf Einziehung und Vernichtung der Nachdrucks-Eremplare, ſowie der zur wider

rechtlichen Vervielfältigung ausſchließlich beſtimmten Vorrichtungen (§ 21.), iſt ſo lange zuläſſig, als

ſolche Eremplare und Vorrichtungen vorhanden ſind.
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§. 37.

Die Uebertretung, welche dadurch begangen wird, daß in den Fällen des §. 7. Littr. a. die

Angabe der Quelle oder des Namens des Urhebers unterblieben iſt, verjährt in drei Monaten.

Der Lauf der Verjährung beginnt mit dem Tage, an welchem der Abdruck zuerſt verbreitet

worden iſt.

§. 38.

Die allgemeinen geſetzlichen Vorſchriften beſtimmen, durch welche Handlungen die Verjährung

unterbrochen wird.

Die Einleitnng des Strafverfahrens unterbricht die Verjährung der Entſchädigungsklage nicht,

und eben ſo wenig unterbricht die Anſtellung der Entſchädigungsklage die Verjährung des Strafverfahrens.

h. Eintrag srolle.

§. 39.

Die Eintragungsrolle, in welche die in den §§. 6. und 11. vorgeſchriebenen Eintragungen ſtatt

zufinden haben, wird bei dem Stadtrath zu Leipzig geführt.

- §. 40. -

Der Stadrath zu Leipzig iſt verpflichtet, auf Antrag der Betheiligten die Eintragungen zu be

wirken, ohne daß eine zuvorige Prüfung über die Berechtigung des Antragſtellers oder über die Rich

tigkeit der zur Eintragung angemeldeten Thatſachen ſtattfindet.

§. 41.

Das Bundeskanzler-Amt erläßt die Inſtruktion über die Führung der Eintragsrolle. Es iſt

Jedermann geſtattet, von der Eintragsrolle Einſicht zu nehmen und ſich beglaubigte Auszüge aus der

ſelben ertheilen zu laſſen. Die Eintragungen werden im Börſenblatt für den Deutſchen Buchhandel

und, falls daſſelbe zu erſcheinen aufhören ſollte, in einer anderen vom Bundeskanzler-Amtezn beſtim

menden Zeitung öffentlich bekannt gemacht.

§. 42.

Alle Eingaben, Verhandlungen, Atteſte, Beglaubigungen, Zeugniſſe, Auszüge u. ſ.w, welche

die Eintragung in die Eintragsrolle betreffen, ſind ſtempelfrei.

Dagegen wird für jede Eintragung, für jeden Eintragsſchein, ſowie für jeden ſonſtigen Auszug

aus der Eintragsrolle eine Gebühr von je 15 Sgr. erhoben, und außerdem hat der Antragſteller die

etwaigen Koſten für die öffentliche Bekanntmachung der Eintragung (S. 41) zu entrichten,

II. Geographiſche, topographiſche, naturwiſſenſchaftliche, architektoniſche, techniſche und

ähnliche Abbildungen.

§. 43.

Die Beſtimmungen in den §§ 1–42. finden auch Anwendung auf geographiſche, topographiſche,
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naturwiſſenſchaftliche, architektoniſche, techniſche und ähnliche Zeichnungen und Abbildungen, welche nach

ihrem Hauptzwecke nicht als Kunſtwerke zu betrachten ſind.

§. 44.

Als Nachdruck iſt es nicht anzuſehen, wenn einem Schriftwerke einzelne Abbildungen aus einem

anderen Werke beigefügt werden, vorausgeſetzt, daß das Schriftwerk als die Hauptſache erſcheint und

die Abbildungen nur zur Erläuterung des Tertes u. ſ. w. dienen. Auch muß der Urheber, oder die

benutzte Quelle angegeben ſein, widrigenfalls die Strafbeſtimmung im § 24. Platz greift.

III. Muſikaliſche Kompoſitionen.

§. 45.

Die Beſtimmungen in den §§. 1. bis 5., 8. bis 42. finden auch Anwendung auf das ausſchließ

liche Recht des Urhebers zur Vervielfältigung muſikaliſcher Kompoſitionen.

§. 46.

Als Nachdruck ſind alle ohne Genehmigung des Urhebers einer muſikaliſchen Kompoſition heraus

gegebenen Bearbeitungen derſelben anzuſehen, welche nicht als eigenthümliche Kompoſitionen betrachtet

werden können, insbeſondere Auszüge aus einer muſikaliſchen Kompoſition, Arrangements für einzelne

oder mehrere Inſtrumente oder Stimmen, ſowie der Abdruck von einzelnen Motiven oder Melodien

eines und deſſelben Werkes, die nicht künſtleriſch verarbeitet ſind.

§. 47.

Als Nachdruck iſt nicht anzuſehen: das Anführen einzelner Stellen eines bereits veröffentlichten

Werkes der Tonkunſt, die Aufnahme bereits veröffentlichter kleinerer Kompoſitionen in ein nach ſeinem

Hauptinhalte ſelbſtſtändiges wiſſenſchaftliches Werk, ſowie in Sammlungen von Werken verſchiedener

Komponiſten zur Benutzung in Schulen, ausſchließlich der Muſikſchulen. Vorausgeſetzt iſt jedoch, daß

der Urheber odet die benutzte Quelle angegeben iſt, widrigenfalls die Strafbeſtimmung des § 24.

Platz greift.

§. 48.

Als Nachdruck iſt nicht anzuſehen: die Benutzung eines bereits veröffentlichten Schriftwerkes als

Tert zu muſikaliſchen Kompoſitionen, ſofern der Tert in Verbindung mit der Kompoſition abgedruckt wird

Ausgenommen ſind ſolche Terte, welche ihrem Weſen nach nur für den Zweck der Kompoſition

Bedeutung haben, namentlich Terte zu Opern oder Oratorien. Terte dieſer Art dürfen nur unter

Genehmigung ihres Urhebers mit den muſikaliſchen Kompoſitionen zuſammen abgedruckt werden.

Zum Abdruck des Tertes ohne Muſik iſt die Einwilligung des Urhebers oder ſeiner Rechtsnach

folger erforderlich.

§. 49.

Die Sachverſtändigen-Vereine, welche nach Maaßgabe des § 31. Gutachten über den Nachdruck
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muſikaliſcher Kompoſitionen abzugeben haben, ſollen aus Komponiſten, Muſikverſtändigen und Muſi

kalienhändlern beſtehen.

IV. Oeffentliche Aufführung dramatiſcher, muſikaliſcher oder dramatiſch

muſikaliſcher Werke.

§. 50.

Das Recht, ein dramatiſches, muſikaliſches oder dramatiſch-muſikaliſches Werk öffentlich aufzu

führen, ſteht dem Urheber und deſſen Rechtsnachfolgern (§. 3.) ausſchließlich zu.

In Betreff der dramatiſchen und dramatiſch-muſikaliſchen Werke iſt es hierbei gleichgültig, ob

das Werk bereits durch den Druck c. veröffentlicht worden iſt oder nicht. Muſikaliſche Werke, welche

durch Druck veröffentlicht worden ſind, können ohne Genehmigung des Urhebers öffentlich aufgeführt

werden, falls nicht der Urheber auf dem Titelblatt oder an der Spitze des Werkes ſich das Recht der

öffentlichen Aufführung vorbehalten hat.

Dem Urheber wird der Verfaſſer einer rechtmäßigen Ueberſetzung des dramatiſchen Werkes in

Beziehung auf das ausſchließliche Recht zur öffentlichen Aufführung dieſer Ueberſetzung gleich geachtet.

Die öffentliche Aufführung einer rechtswidrigen Ueberſetzung (§. 6.) oder einer rechtswidrigen

Bearbeitung (§ 46.) des Originalwerkes iſt unterſagt.

§. 51.

Sind mehrere Urheber vorhanden, ſo iſt zur Veranſtaltung der öffentlichen Aufführung die Ge

nehmigung jedes Urhebers erforderlich.

Bei muſikaliſchen Werken, zu denen ein Tert gehört, einſchließlich der dramatiſch-muſikaliſchen

Werke, genügt die Genehmigung des Komponiſten allein.

§. 52.

In Betreff der Dauer des ausſchließlichen Rechts zur öffentlichen Aufführung kommen die §§. 8.

bis 17. zur Anwendung.

Anonyme und pſeudonyme Werke, welche zur Zeit ihrer erſten rechtmäßigen öffentlichen Auffüh

rung noch nicht durch den Druck veröffentlicht ſind, werden dreißig Jahre vom Tage der erſten recht

mäßigen Aufführung an, poſthume Werke dreißig Jahre vom Tode des Urhebers an gegen unbefugte

öffentliche Aufführung geſchützt. -

Wenn der Urheber des anonymen oder pſeudonymen Werkes oder ſein hierzu legitimirter Rechts

nachfolger innerhalb der Friſt von dreißig Jahren den wahren Namen des Urhebers vermittelſt Ein

tragung in die Eintragsrolle (§. 39.) bekannt macht, oder wenn der Urheber das Werk innerhalb der“

ſelben Friſt unter ſeinem wahren Namen veröffentlicht, ſo gelangt die Beſtimmung des § 8. zur An“

wendung.



- 49

§. 53.

Bei dramatiſchen, muſikaliſchen und dramatiſch-muſikaliſchen Werken, welche noch nicht mechaniſch

vervielfältigt, aber öffentlich aufgeführt worden ſind, gilt bis zum Gegenbeweiſe derjenige als Urheber,

welcher bei der Ankündigung der Aufführung als ſolcher bezeichnet worden iſt.

§. 54.

Wer vorſätzlich oder aus Fahrläſſigkeit ein dramatiſches, muſikaliſches oder dramatiſch-muſikali

ſches Werk vollſtändig oder mit unweſentlichen Aenderungen unbefugter Weiſe öffentlich auſführt, iſt

den Urheber oder deſſen Rechtsnachfolger zu entſchädigen verpflichtet und wird außerdem mit einer

Geldſtrafe nach Maaßgabe der §§ 18. und 23. beſtraft.

Auf den Veranlaſſer der unbefugten Auſführung findet der §. 20. mit der Maaßgabe Anwen

dung, daß die Höhe der Entſchädigung nach §. 55. zu bemeſſen iſt.

§. 55.

Die Entſchädigung, welche dem Berechtigten im Falle des § 54. zu gewähren iſt, beſteht in

dem ganzen Betrage der Einnahme von jeder Aufführung ohne Abzug der auf dieſelbe verwendeten

Koſten.

Iſt das Werk in Verbindung mit anderen Werken aufgeführt worden, ſo iſt, unter Berückſich

tigung der Verhältniſſe, ein entſprechender Theil der Einnahme als Entſchädigung feſtzuſetzen.

Wenn die Einnahme nicht zu ermitteln oder eine ſolche nicht vorhanden iſt, ſo wird der Betrag

der Entſchädigung vom Richter nach freiem Ermeſſen feſtgeſtellt.

Trifft den Veranſtalter der Aufführung kein Verſchulden, ſo haftet er dem Berechtigten auf

Höhe ſeiner Bereicherung.

§. 56.

Die Beſtimmungen in den §§ 26. bis 42. finden auch in Betreff der Aufführung von drama

tiſchen, muſikaliſchen und dramatiſch-muſikaliſchen Werken Anwendung.

V. Allgemeine Beſtimmungen,

§. 57.

Das gegenwärtige Geſetz tritt mit dem 1. Januar 1871. in Kraft. Alle früheren, in den eiu

zelnen Staaten des Norddeutſchen Bundes geltenden, rechtlichen Beſtimmungen in Beziehung auf das

Urheberrecht an Schriftwerken, Abbildungen, muſikaliſchen Kompoſitionen und dramatiſchen Werken

treten von demſelben Tage ab außer Wirkſamkeit.

§. 58.

Das gegenwärtige Geſetz findet auf alle vor dem Inkrafttreten deſſelben erſchienenen Schrift

werke, Abbildungen, muſikaliſchen Kompoſitionen und dramatiſchen Werke Anwendung, ſelbſt wenn die

7
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ſelben nach den bisherigen Landesgeſetzgebungen keinen Schutz gegen Nachdruck, Nachbildung oder

öffentliche Aufführung genoſſen haben.

Die bei dem Inkrafttreten dieſes Geſetzes vorhandenenen Eremplare, deren Herſtellung nach der

bisherigen Geſetzgebung geſtattet war, ſollen auch fernerhin verbreitet werden dürfen, ſelbſt wenn ihre

Herſtellung nach dem gegenwärtigen Geſetze unterſagt iſt.

Ebenſo ſollen die bei dem Inkrafttreten dieſes Geſetzes vorhandenen, bisher rechtmäßig angefer

tigten Vorrichtungen, wie Formen, Platten, Steine, Stereotypabgüſſe c., auch fernerhin zur Anfer

tigung von Eremplaren benutzt werden dürfen.

Auch dürfen die beim Inkrafttreten des Geſetzes bereits begonnenen, bisher geſtatteten Verviel

fältigungen noch vollendet werden.

Die Regierungen der Staaten des Norddeutſchen Bundes werden ein Inventarium über die

Vorrichtungen, deren fernere Benutzung hiernach geſtattet iſt, amtlich aufſtellen und dieſe Vorrichtungen

mit einem gleichförmigen Stempel bedrucken laſſen. Ebenſo ſollen alle Eremplare von Schriftwerken,

welche nach Maaßgabe dieſes Paragraphen auch fernerhin verbreitet werden dürfen, mit einem Stempel

verſehen werden.

Nach Ablauf der für die Legaliſirung angegebenen Friſt unterliegen alle mit dem Stempel nicht

verſehenen Vorrichtungen und Eremplare der bezeichneten Werke, auf Antrag des Verletzten, der Ein

ziehung. Die nähere Inſtruktion über das bei der Aufſtellung des Inventariums und bei der Stem

pelung zu beobachtende Verfahren wird vom Bundeskanzler-Amte erlaſſen.

§. 59.

Inſofern nach den bisherigen Landesgeſetzgebungen für den Vorbehalt des Ueberſetzungsrechts

andere Förmlichkeiten und für das Erſcheinen der erſten Ueberſetzung andere Friſten, als im § 6 Littr. c.

vorgeſchrieben ſind, hat es bei denſelben in Betreff derjenigen Werke, welche vor dem Inkrafttreten

des gegenwärtigen Geſetzes bereits erſchienen ſind, ſein Bewenden.

§. 60.

Die Ertheilung von Privilegien zum Schutze des Urheberrechts iſt nicht mehr zuläſſig.

Dem Inhaber eines vor dem Inkrafttreten des gegenwärtigen Geſetzes von dem Deutſchen

Bunde oder den Regierungen einzelner, jetzt zum Norddeutſchen Bunde gehörigen Staaten ertheilten

Privilegiums ſteht es frei, ob er von dieſem Privilegium Gebrauch machen oder den Schutz des ge

genwärtigen Geſetzes anrufen will.

Der Privilegienſchutz kann indeß nur für den Umfang derjenigen Staaten geltend gemacht wer

den, von welchen derſelbe ertheilt worden iſt.

Die Berufung auf den Privilegienſchutz iſt dadurch bedingt, daß das Privilegium entweder

ganz oder dem weſentlichen Inhalte nach dem Werke vorgedruckt oder auf oder hinter dem Titelblatt
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deſſelben bemerkt iſt. Wo dieſes nach der Natur des Gegenſtandes nicht ſtattfinden kann, oder bisher

nicht geſchehen iſt, muß das Privilegium, bei Vermeidung des Erlöſchens, binnen drei Monaten nach

dem Inkrafttreten dieſes Geſetzes zur Eintragung in die Eintragsrolle angemeldet und von dem Kura

torium derſelben öffentlich bekannt gemacht werden.

§. 61.

Das gegenwärtige Geſetz findet Anwendung auf alle Werke inländiſcher Urheber, gleichviel ob

die Werke im Inlande oder Auslande erſchienen oder überhaupt noch nicht veröffentlicht ſind.

Wenn Werke ausländiſcher Urheber bei Verlegern erſcheinen, die im Gebiete des Norddeutſchen

Bundes ihre Handelsniederlaſſung haben, ſo ſtehen dieſe Werke unter dem Schutze des gegenwärtigen

Geſetzes.

§. 62.

Diejenigen Werke ausländiſcher Urheber, welche in einem Orte erſchienen ſind, der zum ehema

ligen Deutſchen Bunde, nicht aber zum Norddeutſchen Bunde, gehört, genießen den Schutz dieſes Ge

ſetzes unter der Vorausſetzung, daß das Recht des betreffenden Staates den innerhalb des Norddeut

ſchen Bundes erſchienenen Werken einen den einheimiſchen Werken gleichen Schutz gewährt; jedoch

dauert der Schutz nicht länger als in dem betreffenden Staate ſelbſt. Daſſelbe gilt von nicht ver

öffentlichen Werken ſolcher Urheber, welche zwar nicht im Norddeutſchen Bunde, wohl aber im ehe

maligen Deutſchen Bundesgebiete ſtaatsangehörig ſind.

Urkundlich unter Unſerer Höchſteigenhändigen Unterſchrift und beigedrucktem Bundes-Inſiegel.

Gegeben Berlin, den 11. Juni 1870.

(L. S.) Wilhelm.

Gr. v. Bismarck-Schönhauſen.
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Nationalität der Kauffahrteiſchiſſe.

Geſetz, betreffend die Nationalität der Kauffahrteiſchiffe und ihre Befugniß zur Führung

der Bundesflagge. Vom 25. October 1867.

(Bundesgeſetzblatt Nr. 5. S. 35.)

Wir Wilhelm,

von Gottes Gnaden König von Preußen e.

verordnen im Namen des Norddeutſchen Bundes, nach erfolgter Zuſtimmung des Bundesrathes und

des Reichstages, was folgt:

§. 1.

Die zum Erwerb durch die Seefahrt beſtimmten Schiffe (Kauffahrteiſchiffe) der Bundesſtaaten

haben fortan als Nationalflagge ausſchließlich die Bundesſlagge zu führen (Artikel 54. und 55. der

Bundesverfaſſung). -

§. 2.

Zur Führung der Bundesflagge ſind die Kauffahrteiſchiffe nur dann berechtigt, wenn ſie in dem

ausſchließlichen Eigenthum ſolcher Perſonen ſich befinden, welchen das Bundesindigenat (Artikel 3. der

Bundesverfaſſung) zuſteht.

Dieſen Perſonen ſind gleich zu achten die im Bundesgebiete errichteten Aktiengeſellſchaften und

Kommanditgeſellſchaften auf Aktien, in Preußen auch die nach Maaßgabe des Geſetzes vom 27. März

1867. eingetragenen Genoſſenſchaften, ſofern dieſe Geſellſchaften und Genoſſenſchaften innerhalb des

Bundesgebietes ihren Sitz haben und bei den Kommanditgeſellſchaften auf Aktien allen perſönlich haf

tenden Mitgliedern das Bundesindigenat zuſteht.

§. 3.

Für die zur Führung der Bundesflagge befugten Kauffahrteiſchiffe ſind in den an der See be

legenen Bundesſtaaten Schiffsregiſter zu führen. Die Landesgeſetze beſtimmen die Behörden, welche

das Schiffsregiſter zu führen haben.

§. 4.

Das Schiffsregiſter iſt öffentlich; die Einſicht deſſelben iſt während der gewöhnlichen Dienſt

ſtunden einem Jeden geſtattet.

§. 5.

Ein Schiff kann nur in das Schiffsregiſter desjenigen Hafens eingetragen werden, von welchem

aus die Seefahrt mit ihm betrieben werden ſoll (Heimathshafen, Regiſterhafen).
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§. 6.

Die Eintragung des Schiffes in das Schiffsregiſter muß enthalten:

1) den Namen und die Gattung des Schiffes (ob Barke, Brigg u. ſ. w.);

2)

3)

4)

5)

ſeine Größe und die nach der Größe berechnete Tragfähigkeit;

die Zeit und den Ort ſeiner Erbauung, oder, wenn es die Flagge eines nicht zum Norddeut

ſchen Bunde gehörenden Landes geführt hat, den Thatumſtand, wodurch es das Recht, die

Bundesflagge zu führen, erlangt hat, und außerdem, wenn thunlich, die Zeit und den Ort der

Erbauung;

den Heimathshafen;

den Namen und die nähere Bezeichnung des Rheders, oder, wenn eine Rhederei beſteht, den

Namen und die nähere Bezeichnung aller Mitrheder und die Größe der Schiffspart eines Je

den; iſt eine Handelsgeſellſchaft Rheder oder Mitrheder, ſo ſind die Firma und der Ort, an

6)

7)

8)

welchem die Geſellſchaft ihren Sitz hat, und, wenn die Geſellſchaft nicht eine Aktiengeſellſchaft

iſt, die Namen und die nähere Bezeichnung aller die Handelsgeſellſchaft bildenden Geſellſchafter

einzutragen; bei der Kommanditgeſellſchaft auf Aktien genügt ſtatt der Eintragung aller Geſell

ſchafter die Eintragung aller perſönlich haftenden Geſellſchafter;

den Rechtsgrund, auf welchem die Erwerbung des Eigenthums des Schiffes oder der einzelnen

Schiffsparten beruht; -

Die Nationalität des Rheders oder der Mitrheder;

den Tag der Eintragung des Schiffes.

Ein jedes Schiff wird in das Schiffsregiſter unter einer beſonderen Ordnungsnummer eingetragen.

§. 7.

Die Eintragung des Schiffes in das Schiffsregiſter darf erſt geſchehen, nachdem das Recht

deſſelben, die Bundesflagge zu führen, und alle in dem §. 6. bezeichneten Thatſachen glaubhaft nach

gewieſen ſind.

§. 8.

Ueber die Eintragung des Schiffes in das Schiffsregiſter wird von der Regiſterbehörde eine

mit dem Inhalt der Eintragung übereinſtimmende Urkunde (Certifikat) ausgefertigt.

Das Certifikat muß außerdem bezeugen, daß die nach § 7. erforderlichen Nachweiſungen geführt

ſind, ſowie, daß das Schiff zur Führung der Bundesflagge befugt ſei.

§. 9.

Durch das Certifikat wird das Recht des Schiffes, die Bundesflagge zu führen, nachgewieſen.

Zum Nachweis dieſes Rechts iſt insbeſondere ein Seepaß nicht erforderlich,
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§. 10.

Das Recht, die Bundesflagge zu führen, darf weder vor der Eintragung des Schiffes in das

Schiffsregiſter, noch vor der Ausfertigung des Certifikats ausgeübt werden.

§. 11.

Treten in den Thatſachen, welche in dem § 6. bezeichnet ſind, nach der Eintragung Verände

rungen ein, ſo müſſen dieſelben in das Schiffsregiſter eingetragen und auf dem Certifikate vermerkt

werden.

Im Fall das Schiff untergeht oder das Recht, die Bundesflagge zu führen, verliert, iſt das

Schiff in dem Schiffsregiſter zu löſchen und das ertheilte Certifikat zurückzuliefern, ſofern nicht glaub

haft beſcheinigt wird, daß es nicht zurückgeliefert werden könne.

§. 12.

Die Thatſachen, welche gemäß § 11. eine Eintragung oder die Löſchung im Schiffsregiſter er

forderlich machen, ſind von dem Rheder binnen ſechs Wochen nach Ablauf des Tages, an welchem er

von ihnen Kenntniß erlangt hat, der Regiſterbehörde zum Zweck der Verfolgung der Vorſchriften des

§. 11. anzuzeigen und glaubhaft nachzuweiſen, betreffenden Falls unter Zurücklieferung des Certifikats.

Die Verpflichtung zu der Anzeige und Nachweiſung liegt ob:

1) wenn eine Rhederei beſteht, allen Mitrhedern;

2) wenn eine Aktiengeſellſchaft Rheder oder Mitrheder iſt, für dieſelbe allen Mitgliedern des Vor

ſtandes;

3) wenn eine andere Handelsgeſellſchaft Rheder oder Mitrheder iſt, für dieſelbe allen perſönlich

haftenden Geſellſchaftern; -

4) wenn die Veränderung in einem Eigenthumswechſel beſteht, wodurch das Recht des Schiffes,

die Bundesflagge zu führen, nicht berührt wird, dem neuen Erwerber des Schiffes oder der

Schiffspart.

§. 13.

Wenn ein Schiff, welches gemäß der Beſtimmung des §. 2. zur Führung der Bundesflagge nicht

berechtigt iſt, unter der Bundesflagge fährt, ſo hat der Führer des Schiffes Geldbuße bis zu fünf

hundert Thalern oder Gefängnißſtrafe bis zu ſechs Monaten verwirkt; auch kann auf Konfiskation des

Schiffes erkannt werden.

§. 14.

Wenn ein Schiff, welches gemäß § 10. ſich der Führung der Bundesflagge enthalten muß, weil

die Eintragung in das Schiffsregiſter oder die Ausfertigung des Schiffscertifikats noch nicht erfolgt iſt,

unter der Bundesflagge fährt, ſo hat der Führer des Schiffes Geldbuße bis zu Einhundert Thalern

oder verhältnißmäßige Gefängnißſtrafe verwirkt, ſofern er nicht nachweist, daß der unbefugte Gebrauch

der Bundesflagge ohne ſein Verſchulden geſchehen ſei.
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§. 15.

Die im § 14. angedrohte Strafe hat auch derjenige verwirkt, welcher eine nach den Beſtimmun

gen des § 12. ihm obliegende Verpflichtung binnen der ſechswöchentlichen Friſt nicht erfüllt, ſofern er

nicht beweist, daß er ohne ſein Verſchulden außer Stande geweſen ſei, dieſelbe zu erfüllen. Die Strafe

tritt nicht ein, wenn vor Ablauf der Friſt die Verpflichtung von einem Mitverpflichteten erfüllt iſt.

Die Strafe wird gegen denjenigen verdoppelt, welcher die Verpflichtung auch binnen ſechs Wochen

nach Ablauf des Tages, an welchem das ihn verurtheilende Erkenntniß rechtskräftig geworden iſt, zu

erfüllen verſäumt.

§. 16. -

Wenn ein außerhalb des Bundesgebietes befindliches fremdes Schiff durch den Uebergang in das

Eigenthum einer Perſon, welcher das Bundesindigenat zuſteht, das Recht, die Bundesflagge zu führen,

erlangt, ſo können die Eintragung in das Schiffsregiſter und das Certifikat durch ein von dem Bun

deskonſul, in deſſen Bezirk das Schiff zur Zeit des Eigenthumsüberganges ſich befindet, über den Er

werb des Rechts, die Bundesflagge zu führen, ertheiltes Atteſt, jedoch nur für die Dauer eines Jahres

ſeit dem Tage der Ausſtellung des Atteſtes und über dieſes Jahr hinaus nur für die Dauer einer

durch höhere Gewalt verlängerten Reiſe, erſetzt werden. So lange Landeskonſulate noch beſtehen, iſt

zur Ausſtellung des Atteſtes auch der Konſul des Bundesſtaates befugt, welchem der Erwerber ange

hört, und in Ermangelung eines ſolchen Konſuls, ſowie in Ermangelung eines Bundeskonſuls, der

Konſul eines anderen Bundesſtaates (Art. 56 der Bundesverfaſſung).

« §. 17.

Den Landesgeſetzen bleibt vorbehalten zu beſtimmen, daß und welche kleinere Fahrzeuge (Küſten

fahrer u. ſ. w.) zur Ausübung des Rechts, die Bundesflagge zu führen, auch ohne vorherige Eintra

gung in das Schiffsregiſter und Ertheilung des Certifikats befugt ſeien.

§. 18.

Die in Gemäßheit des §. 2. zur Führung der Bundesflagge berechtigten Schiffe, welche in Folge

der Vorſchrift Artikel 432. ff. des Allgemeinen Deutſchen Handelsgeſetzbuchs in das Schiffsregiſter eines

Bundesſtaates bereits eingetragen und mit Certifikaten Behufs Führung der Landesflagge verſehen

ſind, brauchen zur Ausübung des Rechts, die Bundesflagge zu führen, von Neuem in das Schiffs

regiſter nicht eingetragen und mit neuen Certifikaten nicht verſehen zu werden.

§. 19.

Die landesgeſetzlichen Beſtimmungen über die Führung der bisherigen Schiffsregiſter finden auch

auf die nach dieſem Geſetze zu führenden Schiffsregiſter Anwendung, ſoweit ſie mit den Vorſchriften

deſſelben ſich vertragen, und unbeſchadet ihrer ſpäteren Aenderung auf landesgeſetzlichem Wege.
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§. 20.

Gegenwärtiges Geſetz tritt mit dem 1. April 1868 in Wirkſamkeit.

Für die Schiffe, welche gegenwärtig die Mecklenburg-Schwerinſche Landesflagge zu führen be

fugt ſind, treten die Vorſchriften des §. 2. über die Erforderniſſe der Nationalität erſt am 1. April

1869 in Geltung. -

Urkundlich unter Unſerer Höchſteigenhändigen Unterſchrift und beigedrucktem Bundes-Inſiegel.

Gegeben Schloß Babelsberg, den 25. Oktober 1867.

(L. S.) Wilhelm.

Gr. v. Bismarck-Schönhauſen.

Verordnung, betreffend die Bundesflagge für Kauffahrteiſchiffe. Vom 25. Oktober 1867.

Bundesgeſetzblatt Nr. 5. S. 39.)

Wir Wilhelm,

von Gottes Gnaden König von Preußen e.

verordnen auf Grund des Artikels 55. der Verfaſſung des Norddeutſchen Bundes, im Namen des

Bundes, was folgt:

Die Bundesflagge, welche von den Kauffahrteiſchiffen der Bundesſtaaten fortan als National

flagge ausſchließlich zu führen iſt (§. 1. des Geſetzes, betreffend die Nationalität der Kauffahrteiſchiffe

und ihre Befugniß zur Führung der Bundesflagge, vom heutigen Tage), bildet ein längliches Rechteck,

beſtehend aus drei gleich breiten horizontalen Streifen, von welchen der obere ſchwarz, der mittlere

weiß und der untere roth iſt. Das Verhältniß der Höhe der Flagge zur Länge iſt wie zwei zu drei.

Die Bundesflagge wird von den Schiffen am Heck oder am hinteren Maſte – und zwar in der

Regel an der Gaffel dieſes Maſtes, in Ermangelung einer ſolchen aber am Topp oder im Want –

geführt.

Ein beſonderes Abzeichen in der Bundesflagge oder einen Wimpel zu führen, ähnlich demjenigen

der Kriegsmarine des Norddeutſchen Bundes, iſt den Kauffahrteiſchiffen nicht geſtattet.

Urkundlich unter Unſerer Höchſteigenhändigen Unterſchrift und beigedrucktem Bundes-Inſiegel.

Gegeben Schloß Babelsberg, den 25. Oktober 1867.

(L. S.) Wilhelm.

Gr. v. Bismarck-Schönhauſen.
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Conſulatweſen.

Geſetz, betreffend die Organiſation der Bundeskonſulate, ſowie die Amtsrechte und

Pflichten der Bundeskonſuln. Vom 8. November 1867.

Bundesgeſetzblatt Nr. 11. S. 137.)

Wir Wilhelm,

von Gottes Gnaden König von Preußen e.

verordnen im Namen des Norddeutſchen Bundes, nach erfolgter Zuſtimmung des Bundesrathes und

des Reichstages, was folgt:

I. Organiſation der Bundeskonſulate.

§. 1.

Die Bundeskonſuln ſind berufen, das Intereſſe des Bundes, namentlich in Bezug auf Handel,

Verkehr und Schiffahrt thunlichſt zu ſchützen und zu fördern, die Beobachtung der Staatsverträge zu

überwachen und den Angehörigen der Bundesſtaaten, ſowie anderer befreundeter Staaten in ihren

Angelegenheiten Rath und Beiſtand zu gewähren. Sie müſſen hierbei nach den Bundesgeſetzen und

den ihnen ertheilten Inſtruktionen ſich richten und die durch die Geſetze und die Gewohnheiten ihres

Amtsbezirks gebotenen Schranken einhalten.

§. 2.

Unter Konſul im Sinne dieſes Geſetzes iſt der Vorſteher eines Generalkonſulats, Konſulats

oder Vizekonſulats zu verſtehen.

§. 3.

Die Bundeskonſuln ſind der Aufſicht des Bundeskanzlers unterworfen. In Angelegenheiten von

allgemeinem Intereſſe berichten ſie an den Bundeskanzler und empfangen von ihm ihre Weiſungen.

In dringlichen Fällen haben ſie gleichzeitig die erforderlichen Anzeigen über erhebliche Thatſachen

unmittelbar an die zunächſt betheiligten Regierungen gelangen zu laſſen.

In beſonderen, das Intereſſe eines einzelnen Bundesſtaates oder einzelner Bundesangehöriger

betreffenden Geſchäftsangelegenheiten berichten ſie an die Regierung des Staates, um deſſen beſonderes

Intereſſe es ſich handelt, oder dem die betheiligte Privatperſon angehört; auch kann ihnen in ſolchen

Angelegenheiten die Regierung eines Bundesſtaates Aufträge ertheilen und unmittelbare Berichts

erſtattung verlangen.

§. 4. -

Die Bundeskonſuln werden vor Antritt ihres Amtes dahin vereidet, daß ſie ihre Dienſtpflichten

8
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gegen den Norddeutſchen Bund nach Maaßgabe des Geſetzes und der ihnen zu ertheilenden Inſtruk

tionen treu und gewiſſenhaft erfüllen und das Beſte des Bundes fördern wollen.

§ 5.

Die Bundeskonſuln können ohne Genehmigung des Bundespräſidiums weder Konſultate fremder

Mächte bekleiden, noch Geſchenke oder Orden von fremden Regierungen annehmen.

§. 6.

Bundeskonſuln, welche ſich von ihrem Amte ohne Urlaub entfernt halten, werden ſo angeſehen,

als ob ſie die Enthebung von ihrem Amte nachgeſucht hätten.

§. 7.

Zum Berufskonſul (consul missus) kann nur derjenige ernannt werden, welchem das Bundes

indigenat zuſteht und welcher zugleich

1) entweder die zur juriſtiſchen Laufbahn in den einzelnen Bundesſtaaten erforderliche erſte Prüfung

beſtanden hat und außerdem mindeſtens drei Jahre im inneren Dienſte oder in der Advokatur

und mindeſtens zwei Jahre im Konſulatsdienſte des Bundes oder eines Bundesſtaates beſchäftigt

geweſen iſt, oder

2) die beſondere Prüfung beſtanden hat, welche für die Bekleidung des Amtes eines Berufs

konſuls einzuführen iſt. Die näheren Beſtimmungen über dieſe Prüfung werden von dem

Bundeskanzler erlaſſen.

Die vorſtehenden Beſtimmungen kommen jedoch erſt vom 1. Januar 1873. ab zur Anwendung.

§. 8. W

Die Berufskonſuln erhalten Beſoldung nach Maaßgabe des Bundeshaushalts-Etats.

Reiſe- und Einrichtungskoſten, ſowie ſonſtige Dienſtausgaben werden ihnen aus Bundesmitteln

beſonders erſtattet.

Die Familien der Berufskonſuln werden, wenn letztere während ihrer Amtsdauer ſterben, auf

Bundeskoſten in die Heimath zurückbefördert.

Die Berufskonſuln erheben die in dem Konſular-Tarife vorgeſehenen Gebühren für Rechnung

der Bundeskaſſe.

Die Berufskonſuln dürfen keine kaufmänniſchen Geſchäfte betreiben.

In Bezug auf den Amtsverluſt, die Dienſtentlaſſung, die Verſetzung in den Ruheſtand und die

Amtsſuspenſion unterliegen die Berufskonſuln bis zum Erlaß eines Bundesgeſetzes den in dieſer Be

ziehung für die Preußiſchen diplomatiſchen Agenten zur Zeit geltenden Vorſchriften mit der Maaßgabe,

daß die in dieſen Vorſchriften dem Miniſterium der auswärtigen Angelegenheiten beiwohnenden Zu

ſtändigkeiten dem Bundeskanzler und die nach denſelben dem Disziplinarhofe und dem Staatsminiſterium

beiwohnenden Zuſtändigkeiten dem Bundesrathe gebühren.
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Zu Wahlkonſuln (consules electi) ſollen vorzugsweiſe Kaufleute ernannt werden, welchen das

Bundesindigenat zuſteht.

§. 10.

Die Wahlkonſuln beziehen die in Gemäßheit des Konſular-Tarifs zu erhebenden Gebühren für ſich.

Dienſtliche Ausgaben können ihnen aus Bundesmitteln erſetzt werden.

Ihre Anſtellung iſt jederzeit ohne Entſchädigung widerruflich.

§. 11.

Die Konſuln können mit Genehmigung des Bundeskanzlers in ihrem Amtsbezirke konſulariſche

Privatbevollmächtigte (Konſular-Agenten) beſtellen.

Den Konſular-Agenten ſteht die ſelbſtſtändige Ausübung der in dieſem Geſetze den Konſuln

beigelegten Rechte nicht zu. -

Den Konſular-Agenten können die von ihnen nach Maaßgabe des Konſular-Tarifs erhobenen

Gebühren ganz oder theilweiſe belaſſen werden.

II. Amtsrechte und Pflichten der Bundeskonſuln.

§. 12.

Jeder Bundeskonſul hat über die in ſeinem Amtsbezirke wohnenden und zu dieſem Behufe bei

ihm angemeldeten Bundesangehörigen eine Matrikel zu führen.

So lange ein Bundesangehöriger in die Matrikel eingetragen iſt, bleibt ihm ſein heimathliches

Staatsbürgerrecht erhalten, auch wenn deſſen Verluſt lediglich in Folge des Aufenthalts in der Fremde

eintreten würde.

§. 13.

Die Befugniß der Konſuln zu Eheſchließungen und zur Beurkundung der Heirathen, Geburten

und Sterbefälle der Bundesangehörigen beſtimmt ſich bis zum Erlaß eines dieſe Befugniß regelnden

Bundesgeſetzes nach den Landesgeſetzen der einzelnen Bundesſtaaten.

Wenn nach den Landesgeſetzen die Befugniß von einer beſonderen Ermächtigung abhängig iſt,

ſo wird die letztere von dem Bundeskanzler auf Antrag der Landesregierung ertheilt.

§. 14.

Die Bundeskonſuln ſind befugt zur Legaliſation derjenigen Urkunden, welche in ihrem Amtsbe

zirke ausgeſtellt oder beglaubigt ſind.

§. 15.

Die ſchriftlichen Zeugniſſe, welche von den Bundeskonſuln über ihre amtlichen Handlungen und
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die bei Ausübung ihres Amtes wahrgenommenen Thatſachen unter ihrem Siegel und ihrer Unterſchrift

ertheilt ſind, haben die Beweiskraft öffentlicher Urkunden.

§. 16.

Den Bundeskonſuln ſteht innerhalb ihres Amtsbezirks in Anſehung der Rechtsgeſchäfte, welche

Bundesangehörige errichten, insbeſondere auch derjenigen, welche dieſelben mit Fremden ſchließen, das

Recht der Notare zu, dergeſtalt, daß die von ihnen aufgenommenen und mit ihrer Unterſchrift und

ihrem Siegel verſehenen Urkunden den innerhalb der Bundesſtaaten aufgenommenen Notariats-Urkunden

gleich zu achten ſind.

§. 17.

Bei Aufnahme der Urkunden (§. 16.) haben die Bundeskonſuln zwei Zeugen zuzuziehen, in deren

Gegenwart die Verhandlung vorzuleſen und von den Betheiligten durch Unterſchrift oder im Falle der

Schreibenshnerfahrenheit durch Handzeichen zu vollziehen iſt.

Die Befolgung dieſer Vorſchriften muß aus der Urkunde hervorgehen, widrigenfalls dieſelbe nicht

die Kraft einer Notariats-Urkunde hat. Dieſe Kraft mangelt auch in dem Falle, wenn der Konſul

oder ſeine Frau oder einer von ſeinen oder ſeiner Frau Verwandten oder Verſchwägerten in auf- oder

abſteigender Linie oder in der Seitenlinie bis zum Grade des Oheims oder Neffen einſchließlich bei

der Verhandlung betheiligt war, oder wenn darin eine Verfügung zu Gunſten einer der vorgenannten

Perſonen oder der hinzugezogenen Zeugen getroffen iſt.

§. 18.

Die Bundeskonſuln ſind berufen, der in ihrem Amtsbezirke befindlichen Verlaſſenſchaften ver

ſtorbener Bundesangehöriger, wenn ein amtliches Einſchreiten wegen Abweſenheit der nächſten Erben

oder aus ähnlichen Gründen geboten erſcheint, ſich anzunehmen; ſie ſind hierbei insbeſondere ermächtigt,

den Nachlaß zu verſiegeln und zu inventariſiren, den beweglichen Nachlaß, wenn die Umſtände es

erfordern, in Verwahrung zu nehmen und öffentlich zu verkaufen, ſowie die vorhandenen Gelder zur

Tilgung der feſtſtehenden Schulden zu verwenden.

§. 19.

Die Bundeskonſuln können innerhalb ihres Amtsbezirks an die dort ſit aufhaltenden Perſonen

auf Erſuchen der Behörden eines Bundesſtaates Zuſtellungen jeder Art bewirken. Durch das ſchrift

liche Zeugniß des Konſuls über die erfolgte Zuſtellung wird dieſe nachgewieſen.

§. 20.

Zur Abhörung von Zeugen und zur Abnahme von Eiden ſind nur diejenigen Bundeskonſuln

befugt, welche dazu vom Bundeskanzler beſonders ermächtigt ſind. Die von dieſen Konſuln aufge

nommenen Verhandlungen ſtehen den Verhandlungen der zuſtändigen inländiſchen Behörden gleich.
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§. 21.

Bei Rechtsſtreitigkeiten der Bundesangehörigen unter ſich und mit Fremden ſind die Bundes

konſuln berufen, nicht allein auf Antrag der Parteien den Abſchluß von Vergleichen zu vermitteln,

ſondern auch das Schiedsrichteramt zu übernehmen, wenn ſie in der durch die Ortsgeſetze vorge

ſchriebenen Form von den Parteien zu Schiedsrichtern ernannt werden.

§. 22.

Den Bundeskonſuln ſteht eine volle Gerichtsbarkeit zu, wenu ſie in Ländern reſidiren, in

welchen ihnen durch Herkommen oder durch Staatsverträge die Ausübung der Gerichtsbarkett ge

ſtattet iſt.

Der Konſulargerichtsbarkeit ſind alle in den Konſular-Jurisdiktionsbezirken wohnenden oder ſich

aufhaltenden Bundesangehörigen und Schutzgenoſſen unterworfen. In Betreff der politiſchen Ver

brechen und Vergehen jedoch nur, wenn dieſe nicht innerhalb des Norddeutſchen Bundes oder in Be

ziehung auf denſelben verübt ſind.

§. 23.

Die Jurisdiktionsbezirke der einzelnen Konſuln werden von dem Bundeskanzler nach Vernehmung

des Ausſchuſſes des Bundesrathes für Handel und Verkehr beſtimmt.

§. 24.

Bis zum Erlaſſe eines Bundesgeſetzes über die Konſulargerichtsbarkeit wird dieſelbe von den

Bundeskonſuln nach Maßgabe des über die Gerichtsbarkeit der Konſuln in Preußen erlaſſenen Geſetzes

vom 29. Juni 1865. (Geſetz-Samml. S. 681.) ausgeübt. Die nach dieſem Geſetze den Preußiſchen

Miniſtern und Geſandten übertragenen Befugniſſe ſtehen jedoch dem Bundeskanzler zu.

Neue Bundesgeſetze erlangen in den Konſular-Jurisdiktionsbezirken nach Ablauf von ſechs Mo

naten, von dem Tage gerechnet, an welchem dieſelben durch das Bundesgeſetzblatt verkündet worden

ſind, verbindliche Kraft.

§. 25.

Die Bundeskonſuln ſind befugt, den in ihrem Amtsbezirke ſich aufhaltenden Bundesangehörigen

Päſſe auszuſtellen, ſowie Päſſe zu viſiren, die Päſſe fremder Behörden jedoch nur zum Eintritt in

das Bundesgebiet. -

§. 26.

Hülfsbedürftigen Bundesangehörigen haben die Bundeskonſuln die Mittel zur Milderung augen

blicklicher Noth oder zur Rückkehr in die Heimath nach Maaßgabe der ihnen erheilten Amtsinſtruktion

zu gewähren.

§. 27.

Die Bundeskonſuln haben den Schiffen der Bundes-Kriegsmarine, ſowie der Beſatzung derſelben
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Beiſtand und Unterſtützung zu gewähren. Insbeſondere müſſen ſie die Befehlshaber derſelben von den

in ihrem Amtsbezirke in Bezug auf fremde Kriegsſchiffe beſtehenden Vorſchriften und Ortsgebräuchen,

ſowie von etwa dort herrſchenden epidemiſchen und anſteckenden Krankheiten unterrichten.

§. 28.

Wenn Mannſchaften von Kriegsſchiffen deſertiren, ſo haben die Bundeskonſuln bei den Orts

und Landesbehörden die zur Wiederhabhaftwerdung derſelben erforderlichen Schritte zu thun.

§. 29.

Die Bundeskonſuln haben zum Schutze der von ihnen dienſtlich zu vertretenden Intereſſen, ins

beſondere zum Transport von Verbrechern und hülfsbedürftigen Perſonen, den Beiſtand der Befehls

haber der Kriegsſchiffe in Anſpruch zu nehmen.

§ 30.

Die Bundeskonſuln haben die Innehaltung der wegen Führung der Bundesflagge beſtehenden

Vorſchriften zu überwachen.

§. 31.

Sie haben die Meldung der Schiffsführer entgegen zu nehmen und an den Bundeskanzler über

Unterlaſſung dieſer Meldung zu berichten.

§. 32.

Sie bilden für die Schiffe der Bundes-Handelsmarine im Hafen ihrer Reſidenz die Muſterungs

behörde.

§. 33.

Sie ſind befugt, über dieſe Schiffe die Polizeigewalt auszuüben.

§. 34.

Wenn Mannſchaften von ſolchen Schiffen deſertiren, ſo haben die Bundeskonſuln auf Antrag

des Schiffers bei den Orts- oder Landesbehörden die zur Wiederhabhaftwerdung derſelben erforder

lichen Schritte zu thun.

§. 35.

Die Bundeskonſuln ſind befugt, an Stelle eines geſtorbenen, erkrankten oder ſonſt zur Führung

des Schiffes untauglich gewordenen Schiffers auf den Antrag der Betheiligten einen neuen Schiffs

führer einzuſetzen.

§. 36.

Sie ſind befugt, die Verklarungen aufzunehmen, und bei Unfällen, von welchen die Schiffe

betroffen werden, die erforderlichen Bergungs- und Rettungsmaßregeln einzuleiten und zu überwachen,

ſowie in Fällen der großen Haverei auf Antrag des Schiffsführers die Dispache aufzumachen.
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§. 37.

In Betreff der Befugniß der Konſuln zur Mitwirkung bei dem Verkaufe eines Schiffes durch

den Schiffer und bei Eingehuug von Bodmereigeſchäften, ſowie in Betreff der einſtweiligen Entſchei

dung von Streitigkeiten zwiſchen Schiffer und Mannſchaft ſind die Vorſchriften Art. 499. 537. 547.

686. des Allgemeinen Deutſchen Handelsgeſetzbuches maaßgebend; in Betreff ihrer Befugniß zur Er

theilung von interimiſtiſchen Schiffscertifikaten bewendet es bei den Vorſchriften des Bundesgeſetzes,

betreffend die Nationalität der Kauffahrteiſchiffe und ihre Befugniß zur Führung der Bundesflagge,

vom 25. Oktober 1867.

§. 38.

Die von den Bundeskonſuln zu erhebenden Gebühren werden durch Bundesgeſetz feſtgeſtellt.

Bis zum Inkrafttreten eines ſolchen Geſetzes erfolgt die Gebührenerhebung nach einem von dem Bun

deskanzler im Einvernehmen mit dem Ausſchuſſe des Bundesrathes für Handel und Verkehr zu er

laſſenden proviſoriſchen Tarife.

Urkundlich unter Unſerer Höchſteigenhändigen Unterſchrift und beigedrucktem Bundes-Inſiegel.

Gegeben Berlin, den 8. November 1867.

(L. S.) Wilhelm.

Gr. v. Bismarck-Schönhauſen.

Das in § 24. des vorſtehenden Geſetzes in Bezug genommene, über die Gerichtsbarkeit der

Konſuln in Preußen erlaſſene Geſetz vom 29. Juni 1865 lautet, wie folgt:

Wir Wilhelm,

von Gottes Gnaden König von Preußen e.

verordnen, mit Zuſtimmung beider Häuſer des Landtages Unſerer Monarchie, was folgt:

I. Allgemeine Beſtimmungen.

§. 1.

Unſeren Konſuln ſteht die Gerichtsbarkeit zu, wenn ſie in Ländern reſidiren, in welchen ihnen

durch Herkommen oder durch Staatsverträge die Ausübung der Gerichtsbarkeit geſtattet iſt. Der Kon
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ſulargerichtsbarkeit ſind alle in den Konſular-Jurisdiktionsbezirken wohnenden oder ſich aufhaltenden

Preußen und Preußiſchen Schutzgenoſſen unterworfen.

§. 2.

Soweit dieſes Geſetz nicht etwas Anderes beſtimmt, oder ſoweit nicht Herkommen oder Staats

verträge entgegenſtehen, umfaßt die Gerichtsbarkeit der Konſuln ſowohl die Civil- als die Strafge

richtsbarkeit, beide in gleichem Umfange, wie ſie den ordentlichen Kollegialgerichten der erſten Inſtanz

(Kreis- und Stadtgerichten) in denjenigen Landestheilen der Monarchie zuſtehen, in welchen das All

gemeine Landrecht und die Allgemeine Gerichtsordnung Geſetzeskraft haben.

§. 3.

Unter Conſul im Sinne dieſes Geſetzes iſt der Vorſteher eines Generalkonſulats, Konſulats oder

Vizekonſulats zu verſtehen. Im Falle der Abweſenheit oder Verhinderung des Vorſtehers wird deſſen

Gerichtsbarkeit von ſeinem ordnungsmäßig berufenen Stellvertreter ausgeübt. -

§. 4.

Die Jurisdiktionsbezirke der einzelnen Konſuln werden von dem Miniſter der auswärtigen An

gelegenheiten beſtimmt.

§. 5.

An dem Orte, wo eine Königliche Geſandtſchaft ihren Sitz hat, ſowie in dem angrenzenden,

von dem Miniſter der auswärtigen Angelegenheiten zu beſtimmenden Bezirke (§. 4), wird die Kon

ſulargerichtsbarkeit (§§. 1. und 2.) in Ermangelung eines dort reſidirenden Konſuls von dem Kanzler

der Geſandtſchaft als Delegiten der letzteren ausgeübt.

§. 6.

In Bezug auf die Befähigung, die Ernennung, die Dauer der Anſtellung, den Amtsverluſt, die

Dienſtentlaſſung, die Verſetzung in den Ruheſtand und die Amtsſuspenſion der mit Gerichtsbarkeit

verſehenen Konſuln und Kanzler der Geſandtſchaften gelten nicht die für die richterlichen Beamten,

ſondern die für die Konſularbeamten und Geſandtſchaftskanzler beſtehenden Vorſchriften.

§. 7.

Die mit Gerichtsbarkeit verſehenen Konſuln und deren Stellvertreter haben den allgemeinen

Staatsdiener-Eid zu leiſten. Sind dieſelben Ausländer, ſo werden ſie dahin beeidigt, daß ſie die

Pflichten ihres Amtes unparteiiſch und gewiſſenhaft erfüllen wollen.

§. 8.

Die Gerichtsbarkeit wird von dem Konſul entweder allein oder durch das Konſulargericht aus

geübt. Die Zuſtändigkeit des Konſulargerichts tritt nur in den durch das Geſetz beſtimmten Fällen ein.

§. 9.

Das Konſulargericht beſteht aus dem Konſul als Vorſitzenden und zwei Beiſitzern, welche der
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Konſul aus den achtbaren Gerichtseingeſeſſenen oder in Ermangelung ſolcher aus ſonſtigen achtbaren

Einwohnern ſeines Bezirks ernennt.

§. 10.

Die Beiſitzer werden am Anfang jeden Jahres für die Dauer deſſelben ernannt. Gleichzeitig

ſind zwei oder mehrere Stellvertreter zu ernennen, welche für die Beiſitzer in Abweſenheit oder Ver

hinderungsfällen eintreten.

- §. 11.

Vor dem Antritt ihres Amtes werden die Beiſitzer und deren Stellvertreter dahin beeidigt, daß

ſie die Pflichten deſſelben unparteiiſch und gewiſſenhaft erfüllen wollen.

§. 12.

Den Beiſitzern ſteht ein unbeſchränktes Stimmrecht zu.

§. 13.

Iſt es nicht möglich, ein Konſulargericht zu berufen, ſo tritt der Konſul an Stelle deſſelben;

es müſſen jedoch in einem ſolchen Falle die Gründe, welche die Berufung des Konſulargerichts ver

hindert haben, von dem Konſul zu den Akten vermerkt werden.

§ 14.

Die Konſuln ſind bei Ausübung der Gerichtsbarkeit der Aufſicht der ihnen vorgeſetzten Geſandt

ſchaften und in Ermangelung ſolcher, ſowie in letzter Inſtanz der Aufſicht der Miniſter der auswär

tigen Angelegenheiten und der Juſtiz unterworfen, und zwar in demſelben Maaße, wie die inländiſchen

Gerichte der Aufſicht des Juſtizminiſters.

§. 15.

Jeder Konſul hat die Perſonen zu beſtimmen, welche in den zu ſeiner Gerichtsbarkeit gehörigen

Rechtsangelegenheiten die Funktionen der Rechtsanwalte auszuüben haben. Ein Verzeichniß dieſer

Perſonen iſt im gerichtlichen Geſchäftslokale auszuhängen.

Gegen die Verfügung des Konſuls, durch welche die Eintragung einer Perſon in das Verzeich

niß abgelehnt oder ihre Löſchung in dem Verzeichniß angeordnet wird, findet die Beſchwerde an die

Aufſichtsbehörde (§. 14) ſtatt.

§. 16.

Bei Beurtheilung der bürgerlichen Rechtsverhältnrſſe der der Konſulargerichtsbarkeit unterworfenen

Perſonen iſt anzunehmen, daß in den Konſulatsbezirken das Allgemeine Landrecht und die übrigen

Preußiſchen allgemeinen Geſetzbücher nebſt den dieſelben abändernden, ergänzenden und erläuternden

Beſtimmungen gelten. In Betreff der handelsrechtlichen Verhältniſſe kommt jedoch zunächſt das in

den Konſulatsbezirken erweislich geltende Handelsgewohnheitsrecht zur Anwendung.
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§. 17.

Rückſichtlich der ſtrafbaren Handlungen iſt anzunehmen, daß für die der Konſulargerichtsbarkeit

unterworfenen Perſonen das Strafgeſetzbuch vom 14. April 1851. und die übrigen in der Monarchie

geltenden Strafgeſetze auch in den Konſulatsbezirken Geltung haben. Die für die Konſulatsbezirke

erlaſſenen Strafgeſetze der Landesregierungen bleiben außer Anwendung, inſofern nicht durch Staats

verträge oder Herkommen etwas Anderes beſtimmt iſt.

Jeder Konſul iſt befugt, für ſeinen Jurisdiktionsbezirk oder einen Theil deſſelben polizeiliche Vor

ſchriften mit verbindlicher Kraft für die ſeiner Gerichtsbarkeit unterworfenen Perſonen zu erlaſſen, und

die Nichtbefolgung derſelben mit Geldſtrafen bis zum Betrage von zehn Thalern zu bedrohen.

Dieſe Vorſchriften ſind ſofort in Abſchrift der vorgeſetzten Geſandtſchaft und in Ermangelung

derſelben dem Miniſter der auswärtigen Angelegenheiten einzureichen. Sowohl der Geſandte als der

Miniſter der auswärtigen Angelegenheiten iſt befugt, die polizeilichen Vorſchriften des Konſuls außer

Kraft zu ſetzen. -

Die Verkündung der polizeilichen Vorſchriften erfolgt in der im Konſulatsbezirk üblichen Weiſe

und jedenfalls durch Aushang in dem gerichtlichen Geſchäftslokal des Konſuls.

§. 18. -

Neue Geſetze erlangen in den Konſulatsbezirken Geſetzeskraft nach Ablauf von ſechs Monaten,

von dem Tage an gerechnet, an welchem das betreffende Stück der Geſetz-Sammlung in Berlin aus

gegeben worden iſt, inſofern nicht das neue Geſetz eine andere Zeitbeſtimmung für den Anfang ſeiner

Geltung in den Konſulatsbezirken oder die Beſtimmung einer ſpäteren Zeit für den Anfang ſeiner

allgemeinen Geltung enthält.

§. 19.

Die von den Konſuln für die Gerichtshandlungen zu erhebenden Koſten und Gebühren werden

durch einen Tarif beſtimmt, welchen die Miniſter der auswärtigen Angelegenheiten, der Juſtiz und der

Finanzen zu erlaſſen haben. -

Dieſer Tarif darf keine höheren Sätze vorſchreiben, als die Gebühren- und Koſtengeſetze zulaſſen,

welche für die im §. 2 bezeichneten Landestheile ergangen ſind.

II. Beſtimmungen, betreffend das Verfahren bei Ausübung der Civilgerichtsbarkeit.

§. 20.

Bei Ausübung der Civilgerichtsbarkeit der Konſuln beſtimmt ſich ſowohl in Angelegenheiten der

ſtreitigen, als der nicht ſtreitigen Gerichtsbarkeit das Verfahren nach den für die in § 2 bezeichneten

Landestheile beſtehenden Vorſchriften, inſoweit dieſe nicht Einrichtungen und thatſächliche Verhältniſſe

vorausſetzen, welche in den Konſulatsbezirken fehlen.
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§. 21.

Es bleiben insbeſondere die Vorſchriften, welche die Mitwirkung der Staatsanwaltſchaft betreffen,

außer Anwendung. Daſſelbe gilt von den auf die kollegialiſche Erledigung der Geſchäfte ſich beziehen

den Vorſchriften, inſoweit nicht die Zuſtändigkeit des Konſulargerichts (§. 9.) begründet iſt. Die Zu

ſtändigkeit des letzteren tritt ein für die mündliche Verhandlung und für die auf die mündliche Ver

handlung zu erlaſſenden Entſcheidungen in Civilprozeßſachen mit Ausſchluß der Bagatellſachen.

§. 22.

Bei Prozeſſen, in welchen eine der Konſulargerichtsbarkeit nicht unterworfene Perſon als Partei

betheiligt iſt, findet an Orten, wo es herkömmlich iſt, auf Verlangen dieſer Partei die Verhandlung

und Entſcheidung durch eine Kommiſſion ſtatt, deren Zuſammenſetzung und deren Verfahren ſich durch

das Herkommen beſtimmt. Das Erkenntniß der Kommiſſion bedarf der Beſtätigung (Homologation)

des Konſuls. Dieſer hat das Erkenntniß nur dann zu beſtätigen, wenn er daſſelbe formell und materiell

gerechtfertigt findet. Gegen das von dem Konſul beſtätigte Erkenntniß finden dieſelben Rechtsmittel

ſtatt, welche gegen die von dem Konſul ſelbſtſtändig erlaſſenen Erkenntniſſe ſtatthaft ſind.

§. 23.

Für die zur Zuſtändigkeit der Konſuln gehörigen Civilſachen wird die Gerichtsbarkeit der zweiten

Inſtanz von dem Appellationsgericht in Stettin, die der dritten und höchſten Inſtanz von dem Ober

tribunal in Berlin in gleicher Art ausgeübt, wie für die, zur Zuſtändigkeit der im §. 2. bezeichneten

Gerichte des Inlandes gehörigen Civilſachen. Es gilt dies insbeſondere von den Beſchwerden und

Rechtsmitteln, inſoweit in den nachſtehenden Paragraphen nicht etwas Anderes beſtimmt iſt.

§. 24.

Die auf die Friſten und das Verfahren für die Rechtsmittel in ſchleunigen Sachen ſich beziehen

den Vorſchriften, mit Ausnahme der Vorſchriften über die Anmeldungsfriſt, bleiben außer Anwendung.

Es ſind mit dieſer Ausnahme die Vorſchriften über die Friſten und das Verfahren für die Rechts

mittel in nicht ſchleunigen Sachen auch auf die ſchleunigen Sachen anwendbar.

§. 25. -

Das Rechtsmittel der Appellation iſt bei dem Konſul nicht allein anzumelden, ſondern auch

innerhalb der geſetzlichen Friſt (§ 17. der Verordnung vom 21. Juli 1846, Geſetz-Samml. S. 291.)

einzuführen und zu rechtfertigen. -

§. 26.

Nach dem Eingang der Einführungs- und Rechtfertigungsſchrift beſchließt der Konſul über die

Zulaſſung des Rechtsmittels. Wird daſſelbe von ihm zurückgewieſen, ſo findet gegen die zurückweiſende

Verfügung Beſchwerde nach den Beſtimmungen des § 34. der Verordnung vom 21. Juli 1846. ſtatt.

Hält der Konſul die Zulaſſung des Rechtsmittels für gerechtfertigt, ſo erläßt er die Aufforderung an
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den Appellaten, binnen der geſetzlichen Friſt die Beantwortung der Appellation bei ihm einzureichen.

(§. 20. der Verordnung vom 21. Juli 1846.)

§. 27.

Wenn der Konſul bei der Prüfung der Schriftſätze eine von der einen oder anderen Partei be

antragte neue Beweisaufnahme erheblich findet, ſo kann er dieſelbe durch einen Vorbeſcheid anordnen

und nach den für das Verfahren in erſter Inſtanz beſtehenden Vorſchriften bewirken.

§. 28.

Wird eine Beweisaufnahme nicht beantragt, oder von dem Konſul nicht für angemeſſen erachtet,

oder iſt dieſelbe beendigt, ſo überſendet er die Akten an das Gericht zweiter Inſtanz und ſetzt hiervon

gleichzeitig die Parteien in Kenntniß.

§. 29.

Jede Partei hat zu den Akten ohne vorherige Aufforderung eine im Inlande wohnende Perſon

zu bezeichnen, oder die Zuordnung eines Offizial-Anwaltes zu beantragen, welcher zur Empfangnahme

der für ſie beſtimmten Verfügungen und Ladungen des Gerichts zweiter Inſtanz berechtigt ſein ſoll.

Der Partei, welche weder eine ſolche Anzeige erſtattet, noch bei dem Gericht zweiter Inſtanz zu

ihrer Vertretung einen Bevollmächtigten beſtellt, noch die Zuordnung eines Offizial-Anwaltes beantragt

hat, werden die für ſie beſtimmten Verfügungen und Ladungen des Gerichts zweiter Inſtanz mittelſt

Aushanges im Geſchäftslokal dieſes Gerichts wirkſam zugeſtellt.

§. 30.

Nach Eingang der Akten wird von dem Gericht zweiter Inſtanz ſofort der Termin zur münd

lichen Verhandlung anberaumt.

§. 31.

Die geſetzlichen Friſten, innerhalb welcher das Rechtsmittel der Reviſion und Nichtigkeitsbeſchwerde

bei dem Obertribunal einzuführen und zu rechtfertigen iſt, ſowie diejenigen, innerhalb welcher die Re

viſion und Nichtigkeitsbeſchwerde zu beantworten ſind, werden verlängert:

1) um zwei Monate, wenn das Konſulat in Europa ſeinen Sitz hat;

2) um vier Monate, wenn es in einem Küſtenlande von Aſien oder Afrika längs des Mittellän

diſchen oder Schwarzen Meeres oder auf einer dazu gehörigen Inſel ſeinen Sitz hat;

3) um ſechs Monate, wenn der Sitz deſſelben in einem anderen außereuropäiſchen Lande ſich

befindet.

§. 32.

Wenn für die Partei, welche die Reviſion oder Nichtigkeitsbeſchwerde zu beantworten hat, weder

eine Beantwortung eingereicht, noch anderweit ein zur Prozeßpraris bei dem Obertribunal befugter

Rechtsanwalt als ihr Bevollmächtigter zu den Akten legitimirt iſt, ſo werden ihr die für ſie beſtimmten
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Verfügungen und Ladungen des Obertribunals mittelſt Aushanges im Geſchäftslokale des letzteren wirk

ſam zugeſtellt.

§. 33.

Iſt der gegen ein Erkenntniß des Konſuls angebrachte Rekurs rechtzeitig eingelegt und das

Rechtsmittel dem Gegenſtande nach zuläſſig (§ 8. des Geſetzes vom 20. März 1854., Geſetz-Samml.

S. 115.), ſo wird die Rekursbeſchwerde von dem Konſul dem Gegentheil mit der Aufforderung mit

getheilt, binnen vierzehn Tagen die Beantwortung bei ihm einzureichen oder zu Protokoll zu geben.

Die Einſendung der Akten an das Gericht zweiter Inſtanz erfolgt erſt nach Eingang der Beantwor

tung oder nach Ablauf der vierzehntägigen Friſt.

Bei dem Gericht zweiter Inſtanz findet die Anberaumung eines Termines zur Anhörung der

Parteien und zur Verkündung der Entſcheidung nicht ſtatt.

§. 34.

In denjenigen Fällen, in welchen eine Beſchwerde binnen einer beſtimmten Friſt bei dem Ge

richt der höheren Inſtanz angebracht werden muß, kann die Anbringung derſelben innerhalb der geſetz

lichen Friſt auch gültig bei dem Konſul erfolgen.

III. Beſtimmungen, betreffend das Verfahren bei Ausübung der Strafgerichtsbarkeit.

§ 35.

Bei Ausübung der Strafgerichtsbarkeit der Konſuln beſtimmt ſich das Verfahren, ſoweit nicht

nachſtehend ein Anderes angeordnet iſt, ſowohl in Betreff der Führung der Unterſuchungen, als der

Abfaſſung und Vollſtreckung der Erkenntniſſe gleichfalls nach den für die im §. 2. bezeichneten Landes

theile beſtehenden Vorſchriften.

§. 36.

Die Konſuln ſind zur Verfolgung der ſtrafbaren Handlungen von Amtswegen verpflichtet; ſie

haben ſich in dieſer Hinſicht nach den Vorſchriften der Allgemeinen Kriminalordnung vom 11. Dezember

1805., inſonderheit nach den Beſtimmungen über die geſetzlichen Veranlaſſungsgründe einer Unter

ſuchung zu richten. Die Beſtimmungen, welche die Beſtrafung von dem Antrage einer Privatperſon

abhängig machen, werden hierdurch nicht berührt.

Die Vorſchriften, welche auf die Zuziehung der Staatsanwaltſchaft ſich beziehen oder dieſelbe

vorausſetzen, bleiben in allen bei den Konſuln anhängigen Unterſuchungen außer Anwendung.

§. 37.

Der verhaftete Angeſchuldigte kann ſich von dem Augenblick ſeiner Verhaftung an eines Ver

theidigers aus der Zahl der im § 15 erwähnten Perſonen bedienen. Ein ſolcher Vertheidiger iſt
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befugt, ſchon während der Vorunterſuchung ſich ohne Beiſein einer Gerichtsperſon mit dem Ange

ſchuldigten zu beſprechen und den gerichtlichen Unterſuchungsverhandlungen beizuwohnen.

§. 38.

Das über den Hergang in der Hauptverhandlung aufzunehmende Protokoll iſt vor der Ent

ſcheidung in Gegenwart des Angeklagten und ſeines Vertheidigers vorzuleſen. Ingleichen muß jeder

bei der Hauptverhandlung vernommenen Perſon ihre Ausſage unmittelbar nach der Protokollirung der

ſelben vorgeleſen werden. Bei der Verleſung ſind die Betheiligten mit Erklärungen und Anträgen zum

Zweck der Berichtigung und Ergänzung des Protokolls zu hören. Die geſchehene Verleſung iſt im

Protokoll zu vermerken.

§. 39.

Wenn für die ſtrafbare Handlung nach den im § 35. erwähnten Geſetzen die Zuſtändigkeit der

Einzelrichter begründet iſt, ſo erfolgt die Unterſuchung und Entſcheidung durch den Konſul nach den

für das Unterſuchungsverfahren durch Einzelrichter beſtehenden Vorſchriften.

§. 40.

Iſt die ſtrafbare Handlung ein zur Zuſtändigkeit der Gerichtsabtheilungen gehöriges Verbrechen

oder Vergehen, ſo erfolgt die Unterſuchung und Entſcheidung durch das Konſulargericht (§ 9.) nach

den für das Unterſuchungsverfahren durch Gerichtsabtheilungen beſtehenden Vorſchriften.

§. 41.

Hält das Konſulargericht eine gerichtliche Verfolgung für geſetzlich begründet, ſo verordnet es die

gerichtliche Vorunterſuchung, welche von dem Konſul geführt wird. Der mündlichen Verhandlung vor

dem Konſulargericht muß in der Vorunterſuchung eine Vernehmung des Angeſchuldigten vorhergehen,

bei welcher ihm der Gegenſtand der Anſchuldigung und der Inhalt der erhobenen Beweiſe mitzu

theilen iſt.

§. 42.

Iſt der Angeſchuldigte ein Preuße, welcher ſich nur vorübergehend im Auslande aufhält, ſo iſt

der Konſul in den Fällen der §§. 39. und 40., ſofern der Angeſchuldigte nicht widerſpricht, befugt und,

wenn der Angeſchuldigte es verlangt, verpflichtet, die Sache zur Einleitung des Hauptverfahrens und

Abfaſſung des Erkenntniſſes dem zuſtändigen Gericht des Inlandes, und, wenn es an einem ſolchen

fehlt, dem Kreisgericht in Stettin zu überweiſen.

Die Ueberweiſung geſchieht nach Abſchluß der Vorunterſuchung, welche in einem ſolchen Falle

auch wegen der im § 39. bezeichneten ſtrafbaren Handlungen einzuleiten iſt.

§. 43.

Iſt die ſtrafbare Handlung ein der ſchwurgerichtlichen Kompetenz unterliegendes Verbrechen, ſo

hat der Konſul nur die zur ſtrafrechtlichen Verfolgung erforderlichen Sicherheitsmaaßregeln zu treffen
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und geeigneten Falls die Vorunterſuchung zu führen Das weitere Verfahren, insbeſondere die etwa

erforderliche Vervollſtändigung der Vorunterſuchung, ingleichen das Hauptverfahren, gehört vor, das

zuſtändige Kreis- und Schwurgericht des Inlandes und, wenn es an einem ſolchen fehlt, vor das

Kreis- und Schwurgericht in Stettin.

§. 44.

Wenn der Angeſchuldigte ein Schutzgenoſſe iſt, welcher einem anderen Staate als Unterthan

angehört, ſo kann er in allen Fällen (§§. 39. 40. 43.) der Regierung dieſes Staates zur Unter

ſuchung und Beſtrafung überwieſen werden.

§. 45. -

In Bezug auf die zur Kompetenz des Kammergerichts gehörigen Staatsverbrechen bewendet es

bei dem Geſetze vom 25. April 1853. (Geſetz-Samml. S. 162.)

§. 46.

Gegen die von den Konſuln in Unterſuchungen wegen Uebertretung erlaſſenen Erkenntniſſe findet

ein Rechtsmittel nicht ſtatt.

§. 47.

In allen anderen Fällen ſteht dem Angeklagten gegen das Erkenntniß des Konſuls oder des

Konſulargerichts das Rechtsmittel der Appellation zu.

§. 48.

Rückſichtlich der Friſt, innerhalb welcher das Rechtsmittel anzumelden und zu rechtfertigen iſt,

und rückſichtlich der Förmichkeiten der Anmeldung und Rechtfertigung gelten die Beſtimmungen in den

§§ 126. bis 129. der Verordnung vom 3. Januar 1849. (Geſetz-Samml. S. 37)

§. 49.

Wenn der Konſul die, von den Angeklagten zur Rechtfertigung der Appellation angebrachten

neuen Thatſachen und Beweiſe für erheblich erachtet, ſo hat er die Beweisaufnahme in den Formen

des ſchriftlichen Verfahrens ſoweit zu bewirken, als dieſelbe im Konſulatsbezirke erfolgen kann. Dem

Angeklagten oder deſſen Vertheidiger iſt die angeordnete Beweisaufnahme bekannt zu machen und ihm

die Anweſenheit dabei zn geſtatten.

§. 50.

Auf die Appellation wird von dem Appellationsgericht in Stettin auf Grund der Akten erkannt.

Die Entſcheidung erfolgt durch eine aus fünf Mitgliedern beſtehende Abtheilung, nachdem vor derſelben

unter Zuziehung eines Gerichtsſchreibers ein mündliches Schlußverfahren ſtattgefunden hat.

§. 51.

Vor Einſendung der Akten an das Gericht zweiter Inſtanz erfordert der Konſul die Erklärung

des Angeklagten, ob er in den höheren Inſtanzen ſeine Rechte in Perſon wahrnehmen, oder ſich durch
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einen Vertheidiger vertreten laſſen wolle. Im letzteren Falle iſt die Perſon des Vertheidigers von dem

Angeklagten zu bezeichnen. Er kann auch beantragen, daß ihm von dem Gericht zweiter Inſtanz ein

Vertheidiger von Amtswegen beſtellt werde. Wenn er verhaftet iſt, ſo ſteht ihm nur das Recht zu,

durch einen Vertheidiger ſich vertreten zu laſſen.

§. 52.

Nachdem die Akten bei dem Gericht zweiter Inſtanz eingegangen ſind, beſtimmt daſſelbe einen

Termin zum mündlichen Schlußverfahren. Zu dem Termine iſt der bei dem Gericht zweiter Inſtanz

angeſtellte Ober-Staatsanwalt zuzuziehen und der Angektagte oder der von dieſem ernannte oder ihm

von Amtswegen zu beſtellende Vertheidiger vorzuladen. In Ermangelung eines Vertheidigers, oder

wenn der von dem Angeklagten ernannte Vertheidiger nicht am Orte des Gerichts wohnt, erfolgt die

Vorladung des Angeklagten mittelſt Aushanges im Geſchäftslokal des Gerichts.

§. 53.

Bei dem mündlichen Schlußverfahren giebt zuerſt ein aus der Zahl der Gerichtsmitglieder zu

ernennender Referent auf Grund einer ſchriftlichen Relation mündlich eine Darſtellung der bis dahin

ſtattgefundenen Verhandlungen.

Hierauf wird der Angeklagte mit ſeinen Beſchwerden, und der Ober-Staatsanwalt mit ſeinen

Gegenerklärungen gehört.

§. 54.

Das Gericht zweiter Inſtanz iſt bei der Abfaſſung des Erkenntniſſes an die thatſächlichen Feſt

ſtellungen des erſten Richters nicht gebunden; es hat unabhängig von denſelben in den Entſcheidungs

gründen der Vorſchrift des Art. 31. des Geſetzes vom 3. Mai 1852. (Geſetz-Samml. S. 209.) zu

genügen. Hält es eine Beweisaufnahme für nöthig, ſo verordnet es die Erhebung des Beweiſes im

ſchriftlichen Verfahren (§ 49.). Nach Eingang der Beweisverhandlungen iſt ein neuer Termin zum

mündlichen Schlußverfahren anzuſetzen.

Das Gericht zweiter Inſtanz kann jedoch die Vernehmung von Zeugen im Schlußtermin ſelbſt

veranlaſſen, wenn dieſes ohne erheblichen Zeit- und Koſtenaufwand ausführbar iſt.

Iſt das Urtheil in Abweſenheit des Angeklagten verkündet, ſo ſind in Bezug auf die Zuſtellung

deſſelben die Beſtimmungen des § 52. maaßgebend.

§. 55.

Inſoweit aus den vorſtehenden Paragraphen ſich nicht ein Anderes ergiebt, finden auf das

Appellationsverfahren diejenigen Vorſchriften Anwendung, welche in den im §. 2. bezeichneten Landes

theilen für das Appellationsverfahren in Strafſachen gelten.

§. 56.

Gegen das Erkenntniß des Appellationsgerichts in Stettin ſteht ſowohl dem Angeklagten als
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dem Ober-Staatsanwalt das Rechtsmittel der Nichtigkeitsbeſchwerde zu. Die letztere iſt bei dem Ap

pellationsgericht anzumelden, zu begründen und zu beantworten. Im Uebigen gelten in Betreff des

Rechtsmittels alle mit den Beſtimmungen dieſes Geſetzes vereinbarten Vorſchriften, welche in den ge

dachten Landestheilen für das Rechtsmittel der Nichtigkeitsbeſchwerde in Strafſachen beſtehen.

§. 57.

Beſchwerden gegen Verfügungen der Konſuln und Konſulargerichte in Strafſachen folgen dem

Inſtanzenzuge der gegen Erkenntniſſe in den betreffenden Sachen zuläſſigen Rechtsmittel. Iſt die Ver

fügung in einer Sache erlaſſen, in welcher nach §. 42. das Kreis- und Schwurgericht in Stettin zu

ſtändig iſt, ſo geht die Beſchwerde zunächſt an das Appellationsgericht in Stettin. Eine weitere Be

ſchwerde an das Obertribunal iſt zuläſſig, wenn die Verfügung aus Rechtsgründen angefochten wird.

Wenn die Beſchwerde binnen einer beſtimmten Friſt bei dem Gericht der höheren Inſtanz ange

bracht werden muß, ſo kommt die Vorſchrift des § 34. zur Anwendung.

IV. Schlußbeſtimmungen.

§. 58.

Die Beſtimmungen über die Militärgerichtsbarkeit werden durch dieſes Geſetz nicht berührt.

§. 59.

Das Geſetz tritt für alle Konſulatsbezirke am 1. Januar 1866. in Kraft.

Alle vor dieſem Zeitpunkte durch Inſinuation der Klage anhängig gewordenen Civilprozeſſe und

alle vor dieſem Zeitpunkte durch Eröffnung der förmlichen Unterſuchung anhängig gewordenen Straf

ſachen werden in dem bisherigen Verfahren durch alle nach demſelben zuläſſigen Inſtanzen zu Ende

geführt.

§. 60.

Unſere Miniſter der auswärtigen Angelegenheiten und der Juſtiz haben die zur Ausführung des

Geſetzes erforderlichen Anordnungen zu erlaſſen.

Urkundlich unter Unſerer Höchſteigenhändigen Unterſchrift und beigedrucktem Königlichen Inſiegel.

Gegeben Carlsbad, den 29. Juni 1865.

(L. S.) Wilhelm.

v. Bismarck-Schönhauſen. v. Bodelſchwingh. v. Roon. Gr. v. Itzenplitz.

v. Mühler. Gr. zur Lippe. v. Selchow. Gr. zu Eulenburg.

10
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Bekanntmachung betreffend den proviſoriſchen Gebührentarif für die Conſuln des Nord

deutſchen Bundes. Vom 15. März 1868.

(Bundesgeſetzblatt Nr. 6. S. 21)

Auf Grund der Beſtimmung im §. 38. des Geſetzes, betreffend die Organiſation der Bundes

konſulate und die Amtsrechte und Pflichten der Bundeskonſuln vom 8. November 1867. (Bundes

Geſetzbl. S. 137.), wird im Einvernehmen mit dem Ausſchuſſe des Bundesrathes für Handel und

Verkehr der anliegende proviſoriſche Gebührentarif für die Konſuln des Norddeutſchen Bundes hier

durch erlaſſen.

Berlin, den 15. März 1868.

Der Kanzler des Norddeutſchen Bundes.

Gr. v. Bismarck-Schönhauſen.

Proviſoriſcher Gebührentarif

für

die Konſuln des Norddeutſchen Bundes.

Vom 15. März 1868.

a. Allgemeine Bemerkungen.

Die in der Thalerwährung ausgedrückten einzelnen Sätze des Tarifs ſind auf die Landesmünze

zu reduziren. Dem Bundeskanzler iſt anzuzeigen, in welcher Weiſe die Reduktion erfolgt iſt.

Die erhobene Gebühr iſt auf dem betreffenden Dokumente in Thalern und in der Landesmünze

zu vermerken.

Baare Auslagen (z. B. Gebühren der Sachverſtändigen, Magaſinage u. ſ. w.) ſind neben der

tarifmäßigen Gebühr zu erſtatten.

Für kaufmänniſche Geſchäfte außerhalb ihrer amtlichen Wirkſamkeit können Wahlkonſuln die übliche

Proviſion berechnen.

b. Bezeichnung der einzelnen Amtsgeſchäfte und der dafür zu erhebenden Gebühr.

1) Eintagung in die Matrikel . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Rthlr.

Für einen auf Grund der Eintragung ertheilten Schutzſchein (Patent) außerdem 1 „

2) Beglaubigung von Unterſchriften oder Abſchriften . . . . . . . . . . . . 1 „

3) Ausſtellung von Beſcheinigungen (Atteſten, Certifikaten) . . . . . . . . . . 2 „
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4) Aufnahme eines Notariatsakts, Abhörung von Zeugen, Vornahme von Siegelungen

oder öffentlichen Verkäufen, Aufmachung eines Inventars . . . . . . . . .

Dauert die betreffende Verhandlung länger als eine Stunde, für jede weitere, wenn

auch nur angefangene Stunde . . . . . . . . . . . . . . . . .

5) Vermittelung eines Vergleichs, Abgabe eines Schiedsſpruchs, proviſoriſche Entſcheidung

von Streitigkeiten zwiſchen Schiffer und Mannſchaft . . . . . . . . . . .

Zu 4. und 5. Für die Ausfertigung des Akts, der Verhandlung c. wird, wenn

dieſelbe nicht mehr als eine Folioſeite beträgt, Nichts berechnet; für jede folgende, wenn

auch nur angefangene Seite iſt an Schreibgebühr zu bezahlen . * - sº

6) Ausſtellung eines Paſſes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7) Viſa eines Paſſes - - - - - - - - -

Zu 1. 6. und 7. gebührenfrei für Unvermögende.

8) Ausſtellung eines interimiſtiſchen Schiffscentifikats . . . . . . . .

9) Erpedition eines Schiffes . e e - - - - - - - - - - - * s •

jedoch nie mehr als /, o Rthlr. für jede Schiffslaſt von 4000 Zollpfund, oder o

Rthlr. für die Kommerzlaſt; bei Schiffen von 50 Laſten und darunter nie mehr als

%o Rthlr. für jede Schiffslaſt von 4000 Zollpfund, oder %o Rthlr. für die Komerzlaſt;

Hierunter ſind die ſämmtlichen regelmäßig vorkommenden Amtsgeſchäfte begriffen,

als Entgegennahme und Beſcheinigung der Meldung und Abmeldung, Beſcheinigung der

Schiffspapiere, Ertheilung von Auskunft u. ſ. w.

Wenn das Schiff in den Hafen nur mit Ballaſt einkommt und mit Ballaſt

wieder von dort ausgeht, oder zwar beladen und zum Zweck der Löſchung einläuft,

jedoch wegen anderweitig erhaltener Beſtimmung ohne vorgenommene Löſchung wieder

abſegelt, oder wegen Sturm oder Haverei c. in den Hafen als Nothhafen einläuft,

ſo wird die Hälfte der vorſtehenden Gebühr entrichtet. Wenn das Schiff den Hafen

nur Behufs Empfangnahme von Ordkes anläuft, ſo hat es die Gebühr nicht zu ent

richten. -

10) Ausfertigung einer neuen Muſterrolle

11) Abänderung der Muſterrolle zuſammen . . . « « e « » - « s

Zu 10. und 11. Für die Aufnahme des vorangehenden Heuervertrags wird keine

beſondere Gebühr erhoben. -

12) Mitwirkung bei Verfolgung eines deſertirten Schiffmanns . . . . . . . .

13) Aufnahme einer Verklarung . . . . . . . . . . . . . .

Bezüglich der Ausfertigung gilt das zu 4. und 5. Geſagte.

4

l«

1

“,

. 4

3

f/

f/

. 3 Rthlr,
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14) Aufmachung einer Dispache, je nach dem Umfange der Arbeit . . . . . . 4–10 Rthlr.

15) Feſtſtellung der Nothwendigkeit eines Schiffverkaufs oder eines Bodmereigeſchäfts (inkl.

der Ausfertigung des betreffenden Atteſtes) . . . . . . . . . . . . . . 4 „

16) Aufnahme einer, vorſtehend nicht tarifinten Verhandlung (z. B. Notirung eines Proteſtes

u. . w.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »

Berlin, den 15. März 1868.

Der Kanzler des Norddeutſchen Bundes.

Gr. v. Bismarck-Schönhauſen.

Geſetz betreffend die Eheſchließung und die Beurkundung des Perſonenſtandes von Bundes

angehörigen im Auslande. Vom 4. Mai 1870.

(Bundesgeſetzblatt Nr. 45. S. 599.)

Wir Wilhelm,

von Gottes Gnaden König von Preußen e.

verordnen im Namen des Norddeutſchen Bundes, nach erfolgter Zuſtimmung des Bundesrathes und

des Reichstages, was folgt:

I. Allgemeine Beſtimmungen.

§. 1.

Der Bundeskanzler kann einem diplomatiſchen Vertreter des Bundes für das ganze Gebiet des

Staates, bei deſſen Hofe oder Regierung derſelbe beglaubigt iſt, und einem Bundeskonſul für deſſen

Amtsbezirk die allgemeine Ermächtigung ertheilen, bürgerlich gültige Eheſchließungen von Bundes

angehörigen vorzunehmen, und die Geburten, Heirathen und Sterbefälle von Bundesangehörigen zu

beurkunden.

§. 2.

Die zur Eheſchließung und zur Beurkundung des Perſonenſtandes ermächtigten Beamten (§. 1.)

haben über die Beurkundung der Geburten, Heirathen und Sterbefälle getrennte Regiſter zu führen.

Die vorkommenden Fälle ſind in protokollariſcher Form unter fortlaufender Nummer in die Regiſter

einzutragen. Jedes Regiſter wird in zwei gleichlautenden Originalen nach einem Formulare geführt,
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welches von dem Bundeskanzler vorgeſchrieben wird. Das Formular ſoll für alle Beamten ein über

einſtimmendes ſein.

Am Jahresſchluſſe hat der Beamte die Regiſter abzuſchließen und das eine Cremplar derſelben

dem Bundeskanzler einzuſenden. Gleichzeitig hat er den Regierungen der einzelnen Bundesſtaaten aus

den Regiſtern einen Auszug der Fälle mitzu:heilen, welche Angehörige derſelben betreffen.

Wenn im Laufe des Jahres in ein Regiſter eine Eintragung nicht erfolgt iſt, ſo hat der Beamte

eine amtliche Beſcheinigung hierüber am Jahresſchluſſe dem Bundeskanzler einzuſenden.

II. Eheſchließung und Beurkundung derſelben.

§. 3.

Der Schließung der Ehe muß das Aufgebot vorangehen. Vor Beginn deſſelben ſind dem Be

amten die zur Eingehung einer Ehe nach den Geſetzen der Heimath der Verlobten nothwendigen Er

forderniſſe als vorhanden nachzuweiſen. Insbeſondere haben die Verlobten in beglaubigter Form bei

zubringen:

1) ihre Geburtsurkunden;

2) die zuſtimmende Erklärung derjenigen Perſonen, deren Einwilligung nach den Geſetzen der Hei

math der Verlobten erforderlich iſt.

Der Beamte kann die Beibringung dieſer Urkunden erlaſſen, wenn ihm die Thatſachen, welche

durch dieſelben feſtgeſtellt werden ſollen, perſönlich bekannt oder auf andere Weiſe glaubhaft nachge

wieſen ſind.

Auch kann er von unbedeutenden Abweichungen in den Urkunden, beiſpielsweiſe von einer ver

ſchiedenen Schreibart der Namen, oder einer Verſchiedenheit der Vornamen abſehen, wenn in anderer

Weiſe die Identität der Betheiligten feſtgeſtellt wird.

Der Beamte iſt berechtigt, den Verlobten die eidesſtattliche Verſicherung über die Richtigkeit der

Thatſachen abzunehmen, welche durch die vorliegenden Urkunden oder die ſonſt beigebrachten Beweis

mittel ihm nicht als hinreichend feſtgeſtellt erſcheinen.

§. 4.

Das Aufgebot geſchieht durch eine Bekanntmachung des Beamten, welche die Vornamen, die

Familiennamen, das Alter, den Stand oder das Gewerbe und den Wohnort der Verlobten und ihrer

Eltern enthalten muß. Dieſe Bekanntmachung muß an der Thüre oder an einer in die Augen fallen

den Stelle vor oder in der Kanzlei des Beamten eine Woche hindurch ausgehängt bleiben. Erſcheint

an dem Amtsſitze des Beamten eine Zeitung, ſo iſt die Bekanntmachung außerdem einmal darin ein

zurücken, und die Eheſchließung nicht vor Ablauf des dritten Tages von dem Tage an zuläſſig, an
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welchem das die Bekanntmachung enthaltende Blatt ausgegeben iſt. Unter mehreren an dem bezeich

neten Orte erſcheinenden Zeitungen hat der Beamte die Wahl.

§. 5.

Wenn eine der aufzubietenden Perſonen innerhalb der letzten ſechs Monate ihren Wohnſitz außer

halb des Amtsbereichs (§. 1.) des Beamten gehabt hat, ſo muß die Bekanntmachung des Aufgebots

auch an dem früheren Wohnſitze nach den dort geltenden Vorſchriften erfolgen, oder ein gehörig be

glaubigtes Zeuguiß der Obrigkeit des früheren Wohnortes darüber beigebracht werden, daß daſelbſt

Ehehinderniſſe in Betreff der einzugehenden Ehe nicht bekannt ſeien.

§. 6.

Der Beamte kann aus beſonders dringenden Gründen von dem Aufgebote (§§ 4. und 5.) ganz

dispenſiren.

§. 7.

Die Schließung der Ehe erfolgt in Gegenwart von zwei Zeugen durch die an die Verlobten

einzeln und nach einander gerichtete feierliche Frage des Beamten:

ob ſie erklären, daß ſie die Ehe mit dem gegenwärtigen anderen Theile eingehen wollen,

und durch die bejahende Antwort der Verlobten und durch den hierauf erfolgenden Ausſpruch des

Beamten,

daß er ſie nunmehr kraft des Geſetzes für rechtmäßig verbundene Eheleute erkläre.

§. 8.

Die Ehe erlangt mit dem Abſchluſſe vor dem Beamten bürgerliche Gültigkeit.

§. 9.

Die über die geſchloſſene Che in die Regiſter einzutragende Urkunde (Heiraths. Urkunde) muß

enthalten:

1) Vor- und Familiennamen, Staatsangehörigkeit, Alter, Stand oder Gewerbe, Geburts- und Wohn

ort der die Ehe eingehenden Perſonen;

2) Vor- und Familiennamen, Alter, Stand oder Gewerbe und Wohnort ihrer Eltern;

3) Vor- und Familiennamen, Alter, Stand oder Gewerbe und Wohnort der zugezogenen Zeugen;

4) die auf Befragen des Beamten abgegebene Erklärung der Verlobten, ſowie die erfolgte Ver

kündigung ihrer Verbindung;

5) die Unterſchrift der anweſenden Perſonen.

§. 10.

Die vorſtehenden Beſtimmungen über die Eheſchließung (§§ 3–9.) finden auch Anwendung,

wenn nicht beide Verlobte, ſondern nur einer derſelben ein Bundesangehöriger iſt.



III. Geburtsurkunden.

§. 11.

Die Eintragung der Geburt eines Kindes in die Regiſter kann von dem Beamten nur vorge

nommen werden, nachdem ſich derſelbe durch Vernehmung des Vaters des Kindes oder anderer Per

ſonen die Ueberzeugung von der Richtigkeit der einzutragenden Thatſachen verſchafft hat.

Dieſe Eintragung muß enthalten:

1) den Ort, den Tag und die Stunde der Geburt;

2) das Geſchlecht des Kindes;

3) die ihm beigelegten Vornamen;

4) Vor- und Familiennamen, Staatsangehörigkeit, Stand oder Gewerbe, ſowie den Wohnort der

Eltern und zweier bei der Eintragung zuzuziehender Zeugen;

5) die Unterſchrift des Vaters, wenn er anweſend iſt, und der vorgedachten Zeugen.

IV. Urkunden über Sterbefälle.

§. 12.

Die Eintragung eines Todesfalles in die Regiſter erfolgt auf Grund der Erklärung zweier Zeu

gen. Sie muß enthalten:

1) Vor- und Familiennamen des Verſtorbenen, deſſen Staatsangehörigkeit, Alter, Stand oder Ge

werbe, Wohn- und Geburtsort;

2) Vor- und Familiennamen ſeines Ehegatten;

3) Vor- und Familiennamen, Staatsangehörigkeit, Stand oder Gewerbe und Wohnort der Eltern

des Verſtorbenen;

4) Ort, Tag und Stunde des erfolgten Todes,

ſoweit dieſe Verhältniſſe bekannt ſind;

5) Vor- und Familiennamen, Alter, Stand oder Gewerbe und Wohnort der Zeugen, welche die

Erklärung abgeben, und, wenn es Verwandte des Verſtorbenen ſind, den Grad ihrer Ver

wandtſchaft;

6) Unterſchrift der Zeugen.

V. Schlußbeſtimmung.

§ 13.

Inſoweit durch die Geſetze eines Bundesſtaates den diplomatiſchen Vertretern und Konſuln in

Anſehung der Eheſchließungen, ſowie der Beurkundung der Geburten, Heirathen und Sterbefälle der
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Angehörigen dieſes Staates von einer beſonderen Ermächtigung nicht abhängige oder ausgedehntere

Befugniſſe, als die im gegenwärtigen Geſetze beſtimmten, beigelegt ſind oder künftig beigelegt werden,

ſtehen dieſe Befugniſſe für die bezeichneten Angehörigen auch den diplomatiſchen Vertretern des Bun

des und den Bundeskonſuln zu.

§. 14.

Auf die Gebühren, welche für die durch das gegenwärtige Geſetz den Beamten des Bundes über

wieſenen Geſchäfte und insbeſondere für die Ausfertigungen und Abſchriften aus den Perſonenſtands

Regiſtern zu erheben ſind, findet der s 38. des Bundesgeſetzes, betreffend die Organiſation der Bundes

konſulate, ſowie die Amtsrechte und Pflichten der Bundeskonſuln, vom 8. November 1867. (Bundes

geſetzbl. S. 137.) Anwendung. -

Urkundlich unter Unſerer Höchſteigenhändigen Unterſchrift und beigedrucktem Bundes-Inſiegel.

Gegeben Berlin, den 4. Mai 1870.

(L. S.) Wilhelm.

Gr. v. Bismarck-Schönhauſen.

Flößerei.

Geſetz über die Abgaben von der Flößerei. Vom 1. Juni 1870.

(Bundesgeſetzblatt Nr. 18. S. 312.)

Wir Wilhelm,

von Gottes Gnaden König von Preußen e.

verordnen im Namen des Norddeutſchen Bundes, nach erfolgter Zuſtimmung des Bundesrathes und

des Reichstages, was folgt:

§. 1.

Auf den nur flößbaren Strecken derjenigen natürlichen Waſſerſtraßen, welche mehreren Bundes

ſtaaten gemeinſchaftlich ſind, dürfen von der Flößerei mit verbundenen Hölzern Abgaben nur für die

Benutzung beſonderer zur Erleichterung des Verkehrs beſtimmter Anſtalten erhoben werden.

Das Bundespräſidium beſtimmt für die einzelnen Flüſſe Termine, an welchen die fernere Er

hebung der nach der vorſtehenden Beſtimmung unzuläſſigen Abgaben aufhört.

§. 2.

Für die Aufhebung der nach § 1. unzuläſſigen Abgaben wird alsdann eine Entſchädigung ge
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leiſtet, wenn das Recht zur Erhebung der Abgabe auf einem läſtigen Privatrechtstitel beruht und nicht

einem Bundesſtaate zuſteht.

Die Leiſtung der Entſchädigung erfolgt aus der Bundeskaſſe; die Entſchädigung beſteht in dem

achtzehnfachen Betrage des durchſchnittlichen Reinertrages der Abgabe aus den drei Jahren 1867.,

1868. und 1869.

Der Antrag auf Entſchädigung iſt bei Vermeidung der Präkluſion bis zum 1. Januar 1871.

an das Bundeskanzler-Amt zu richten. Wenn daſſelbe den Anſpruch ganz oder theilweiſe zurückweist,

ſo findet gegen dieſe Entſcheidung der Rechtsweg ſtatt. Die Klage muß binnen einer Friſt von

90 Tagen, von dem Tage der zurückweiſenden Entſcheidung an gerechnet, erhoben werden; ſie iſt ge

gen den Bundesfiskus, vertreten durch das Bundeskanzler-Amt, zu richten, und bei dem Stadtgerichte

zu Berlin als dem zuſtändigen Prozeßgerichte erſter Inſtanz anzubringen. In letzter Inſtanz wird von

dem Bundes-Oberhandelsgerichte entſchieden.

§. 3.

Abgaben, welche als Entſchädigungen an Beſitzer von Waſſerwerken, insbeſondere Wehren zu

betrachten ſind, gehören nicht zu den nach der Beſtimmung des §. 1. unzuläſſigen. Es dürfen jedoch

vom 1. Januar 1872. an dergleichen Abgaben:

1) nur in Gelde nach Tarifen, welche von den Landesregierungen feſtgeſtellt worden, erhoben werden;

2) den Betrag, in welchem ſie bisher erhoben ſind, und das Maaß einer billigen Entſchädigung

für geleiſtete Dienſte, Beſchädigung der Wehre, oder gehinderten Betrieb nicht überſchreiten;

3) bei neu angelegten Mühlen oder nicht mehr vorhandenen Wehren überall nicht erhoben werden.

Urkundlich unter Unſerer Höchſteigenhändigen Unterſchrift und beigedrucktem Bundes-Inſiegel.

Gegeben Schloß Babelsberg, den 1. Juni 1870.

(L. S.) Wilhelm.

Gr. v. Bismarck-Schönhauſen.

11
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Gewährung gegenſeitiger Rechtshülfe.

Geſetz, betreffend die Gewährung gegenſeitiger Rechtshülfe. Vom 21. Juni 1869.

(Bundesgeſetzblatt Nr. 29. S. 305.)

Wir Wilhelm,

von Gottes Gnaden König von Preußen e.

verordnen im Namen des Norddeutſchen Bundes, nach erfolgter Zuſtimmung des Bundesrathes und

des Reichstages, was folgt:

Erſter Abſchnitt.

Von der Rechtshülfe in bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten.

§. 1.

Die Gerichte des Bundesgebietes haben ſich in bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten gegenſeitig Rechts

hülfe zu leiſten. Es macht keinen Unterſchied, ob das erſuchende und das erſuchte Gericht demſelben

Bundesſtaate, oder ob ſie verſchiedenen Bundesſtaaten angehören.

Das erſuchte Gericht darf die Rechtshülfe ſelbſt dann nicht verweigern, wenn es die Zuſtändig

keit des erſuchenden Gerichts nicht für begründet hält.

§. 2.

Die Rechtshülfe wird auf Requiſition von Gericht zu Gericht geleiſtet, ſoweit nicht in den

§§. 3. bis 6. ein Anderes beſtimmt iſt.

§. 3.

Wenn nach dem Rechte des Orts, wo die erforderliche Prozeßhandlung vorzunehmen iſt, dieſe

zum Geſchäftskreiſe beſonderer Beamten (Gerichtsvollzieher, Gerichtsvögte u. ſ. w.) gehört oder von

der betheiligten Partei bei dem Gerichte unmittelbar zu betreiben iſt, ſo hat das erſuchte Gericht ſelbſt

oder die bei ihm beſtehende Staatsanwaltſchaft einen zuſtändigen Beamten mit der Vornahme der

Prozeßhandlung zu beauftragen oder, ſoweit es erforderlich iſt, die Sache einem Anwalte oder einer

ſonſt geeigneten Perſon zur Betreibung zu übergeben.

§. 4.

Durch die Vorſchriften des §. 3. wird nicht ausgeſchloſſen, daß die betheiligte Partei unmittel

bar einen zuſtändigen Beamten mit der Vornahme der Prozeßhandlung beauftragt oder die Sache bei

dem Gerichte betreibt. -



83

§ 5.

Wird in einem anhängigen oder anhängig zu machenden Rechtsſtreite eine Prozeßhandlung er

forderlich, welche nach dem für das Prozeßgericht geltenden Rechte nicht von den Gerichten verfügt,

ſondern im Auftrage der Parteien durch beſondere Beamte bewirkt wird, dagegen nach dem Rechte des

Orts, wo die Handlung vorzunehmen iſt, zu dem Geſchäftskreiſe der Gerichte gehört, ſo hat das zu

ſtändige Gericht dieſes Orts auf den von der Partei unter Vorlegung der zuzuſtellenden oder der ſonſt

erforderlichen Schriftſtücke geſtellten Antrag die Prozeßhandlung anzuordnen.

§. 6.

Requiſitionen und Parteianträge, welche durch Vermittelung der Staatsanwaltſchaft an die Ge

richte gelangen, ſind in derſelben Weiſe zu erledigen, als wenn ſie unmittelbar von dem Prozeßge

richte eingeſendet oder von der Partei geſtellt wären.

§. 7.

Eine im Wege der Rechtshülfe zu bewirkende Zwangsvollſtreckung (Erekution) erfolgt nach den

am Orte der Vollſtreckung geltenden Vorſchriften.

§. 8.

Ueber Einwendungen, welche die Zuläſſigkeit der Rechtshülfe (§ 37.), die Art und Weiſe der

Vollſtreckung oder das bei derſelben zu beobachtende Verfahren betreffen, hat das Gericht des Voll

ſtreckungsorts zu entſcheiden.

Daſſelbe gilt von Einwendungen, welche von dritten Perſonen wegen eines Anſpruchs auf den

Gegenſtand der Vollſtreckung erhoben werden.

Alle anderen Einwendungen gegen die Vollſtreckung unterliegen der Entſcheidung des Prozeß

gerichts.

§. 9.

Werden bei dem Vollſtreckungsgerichte Einwendungen erhoben, über welche in Gemäßheit des

§ 8. das Prozeßgericht zu entſcheiden hat, ſo kann das erſtere, wenn ihm die Einwendungen erheblich

und in thatſächlicher Beziehung glaubhaft erſcheinen, die Vollſtreckung vorläufig einſtellen.

Im Falle der Einſtellung iſt für die Beibringung der Anordnung des Prozeßgerichts eine Friſt

zu beſtimmen, nach deren fruchtloſem Ablaufe die Vollſtreckung fortgeſetzt wird.

§. 10.

Sollen die in einem Rechtsgebiete, in welchem die Zwangsvollſtreckung zum Geſchäftskreiſe

beſonderer Beamten gehört, erlaſſenen Erkenntniſſe in einem Rechtsgebiete vollſtreckt werden, in welchem

die Zwangsvollſtreckung von den Gerichten geleitet wird, ſo hat das zuſtändige Gericht die Zwangs

vollſtreckung auf Antrag der Partei anzuordnen. Zu dieſem Zwecke iſt eine mit dem gerichtlichen

Zeugniſſe der Vollſtreckbarkeit verſehene Ausfertigung des Erkenntniſſes vorzulegen.
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§. 11. -

Wenn nach dem für das Prozeßgericht geltenden Rechte die Vollſtreckung durch Einlegung eines

Rechtsmittels gehemmt werden kann, ſo iſt in dem Zeugniſſe der Vollſtreckbarkeit (§. 10.) zu be

merken, welche Rechtsmittel die Vollſtreckung hemmen, und binnen welcher Friſt dieſelben einzu

legen ſind.

Wird dem Vollſtreckungsgerichte glaubhaft gemacht, daß ein Rechtsmittel, durch welches die

Vollſtreckung gehemmt wird, binnen der geſetzlichen Friſt eingelegt iſt, ſo hat daſſelbe die Voll

ſtreckung einzuſtellen.

Ein ſolches Rechtsmittel kann bei dem Vollſtreckungsgerichte ohne Beobachtung einer beſonderen

Form eingelegt werden. Dieſe Einlegung wird jedoch wirkungslos, wenn ſie nicht innerhalb der

Nothfriſt und ſpäteſtens binnen vierzehn Tagen ſeit dem Tage der Einlegung nach den am Orte des

Prozeßgerichts geltenden Vorſchriften wiederholt wird.

Hat das Vollſtreckungsgericht in Gemäßheit der Vorſchriften dieſes Paragraphen die Einſtellung

der Vollſtreckung angeordnet, ſo kann die betreibende Partei die Fortſetzung der Vollſtreckung nur dann

verlangen, wenn ſie ein die Fortſetzung anordnendes oder das eingelegte Rechtsmittel verwerfendes

Erkenntniß des Prozeßgerichts beibringt.

Die Beſtimmungen dieſes Paragraphen finden keine Anwendung, wenn für das Prozeßgericht

daſſelbe Prozeßrecht gilt, wie für das Vollſtreckungsgericht.

§. 12.

Sollen in einem Rechtsgebiete, in welchem die Zwangsvollſtreckung zum Geſchäftskreiſe beſon

derer Beamten gehört, die in einem anderen Bundesſtaate oder in einem Rechtsgebiete, in welchem

die Zwangsvollſtreckung von den Gerichten geleitet wird, erlaſſenen Erkenntniſſe oder ſonſtigen richter

lichen Verfügungen vollſtreckt werden, ſo ſind ſie von der zuſtändigen gerichtlichen Behörde des Orts

der Vollſtreckung mit der Vollſtreckungsklauſel zu verſehen. Zu dieſem Zwecke iſt der Behörde eine

von dem Prozeßgerichte mit dem Zeugniſſe der Vollſtreckbarkeit verſehene Ausfertigung des Erkennt

niſſes oder der Verfügung vorzulegen.

Die Vollſtreckungsklauſel wird ohne Prüfung der Geſetzmäßigkeit der Entſcheidung oder Ver

fügung und ohne Anhörung der Parteien ertheilt.

§. 13.

Das in einem Bundesſtaate eröffnete Konkursverfahren (Falliment, Debitverfahren, konkurs

mäßige Einleitung u. ſ. w) äußert in Bezug auf das zur Konkursmaſſe gehörige Vermögen ſeine

Wirkung in dem geſammten Bundesgebiete. Dies gilt insbeſondere von den Beſchränkungen, welche

die Verfügungs- und Verwaltungsrechte des Gemeinſchuldners erleiden, und von dem Uebergange

dieſer Rechte auf die Gläubigerſchaft.
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§. 14.

Auf Erſuchen des Konkursgerichts oder auf Antrag des Konkursvertreters iſt das in einem

anderen Staats- oder Rechtsgebiete befindliche Vermögen des Gemeinſchuldners von den Gerichten des

Orts, wo ſich daſſelbe befindet, nach Maaßgabe der daſelbſt für den Fall des Konkursverfahrens zUr

Anwendung kommenden Geſetze ſicher zu ſtellen, zu inventariſiren und zur Konkursmaſſe abzuliefern.

§ 15.

Inſoweit nach den Geſetzen des Staats- oder Rechtsgebietes, in welchem ſich abzulieferndes

Vermögen (§. 14.) befindet, gewiſſe Perſonen für den Fall eines daſelbſt eröffneten Konkurſes be

rechtigt ſind,

1) Vindikationsanſprüche in Bezug auf dieſes Vermögen oder auf einzelne Theile deſſelben geltend,

zu machen,

2) ihre abgeſonderte Befriedigung aus dieſem Vermögen oder aus einzelnen Theilen deſſelben zu

verlangen, oder

3) auf Grund eines auf beſtimmte Gegenſtände dieſes Vermögens beſchränkten dinglichen oder per

lichen Rechts aus dieſen Gegenſtänden ihre vorzugsweiſe Befriedigung zu beanſpruchen,

ſtehen ihnen dieſe Rechte in derſelben Weiſe zu, als wenn der Konkurs in dieſem Staats- oder

Rechtsgebiete eröffnet wäre. -

Vorzugsrechte anderer Art beſtimmen ſich nach dem für das Konkursgericht geltenden Rechte.

§.. 16.

Die in § 15. Ziff. 1. und 2. bezeichneten Rechte können, ſo lange die Ablieferung der Ver

mögenstheile, auf welche ſich die Rechte beziehen, noch nicht erfolgt iſt, bei den Gerichten des Orts

geltend gemacht werden, wo ſich dieſe Vermögenstheile befinden.

Nach der Ablieferung ſind dieſe Rechte bei den Gerichten des Orts der Konkurseröffnung gel

tend zu machen.

Die in § 15. Ziff. 3. bezeichneten Gläubiger haben ſich in den Konkurs einzulaſſen und ihre

Rechte bei dem Konkursgerichte zu verfolgen.

§. 17.

Gläubiger, welche ſich kraft eines Pfand- oder Retentionsrechts in dem Beſitze eines abzu

liefernden Vermögenſtücks befinden, ſind in keinem Falle verpflichtet, vor ihrer Befriedigung das Ver

mögensſtück zur Konkursmaſſe abzuliefern.

Inwieweit dieſelben berechtigt ſind, ihre Forderung im Konkurſe anzumelden, ohne gleichzeitig

das von ihnen als Pfand oder retentionsweiſe beſeſſene Vermögensſtück der Konkursmaſſe zur Ver

fügung zu ſtellen, entſcheidet ſich nach den Geſetzen des Orts, wo der Konkurs anhängig iſt.
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Der Verkauf der in einem anderen Staats- oder Rechtsgebiete belegenen unbeweglichen Sachen

und die Befriedigung der Gläubiger, welche aus der durch den Kaufpreis gebildeten Maſſe ihre abge

ſonderte Befriedigung zu verlangen berechtigt ſind, erfolgt am Orte der belegenen Sache nach den

Vorſchriften, welche gelten würden, wenn der Konkurs daſelbſt eröffnet wäre. Sofern nach den Ge

ſetzen dieſes Orts die bezeichneten Gläubiger ihre Rechte bei dem Konkursgericht geltend zu machen

hätten, tritt an Stelle des letzteren das zuſtändige Gericht des Orts der belegenen Sache.

Inſoweit nach den Geſetzen des Orts, wo ſich abzuliefern des Vermögen befindet, im Falle der

daſelbſt erfolgten Eröffnung des Konkurſes ein Spezial- oder Partikular-Konkurs über das abzulie

fernde Vermögen oder einzelne Theile deſſelben zu eröffnen wäre, wird dieſer Konkurs eröffnet.

Der Betrag, welcher nach Befriedigung der in Gemäßheit der Beſtimmungen dieſes Paragraphen

zu berückſichtigenden Gläubiger übrig bleibt, iſt zur Konkursmaſſe abzuliefern.

§. 19.

Iſt eine bürgerliche Rechtsſtreitigkeit in einem Bundesſtaate rechtshängig geworden oder rechts

kräftig entſchieden, ſo kann die Rechtshängigkeit oder die Rechtskraft vor jedem Gerichte deſſelben oder

eines anderen Bundesſtaates geltend gemacht werden.

Zweiter Abſchnitt.

Von der Rechtshülfe in Strafſachen.

§. 20.

Die Gerichte eines Bundesſtaates haben in Strafſachen den Gerichten der anderen Bundes

ſtaaten auf Requiſition dieſelbe Rechtshülfe zu leiſten, wie den Gerichten des eigenen Staates, inſo

weit ſich nicht aus den §§ 21. bis 33. ein Anderes ergiebt.

§. 21.

Die Gerichte eines Bundesſtaates ſind verpflichtet, Perſonen, welche von den Gerichten eines

anderen Bundesſtaates wegen einer ſtrafbaren Handlung verfolgt werden oder verurtheilt ſind, dieſen

Gerichten auf Erſuchen auszuliefern, wenn die ſtrafbare Handlung, wegen welcher die Auslieferung

beantragt wird, in dem Gebiete des Bundesſtaates verübt iſt, welchem das erſuchende Gericht

angehört.

Bei Anwendung dieſer Vorſchrift wird angenommen, daß eine mittelſt der Preſſe verübte ſtraf

bare Handlung nur an dem Orte verübt ſei, an welchem das Preßerzeugniß erſchienen iſt.

§. 22.

Die Verpflichtung zur Auslieferung (§ 21) erſtreckt ſich auf die Auslieferung der Theilnehmer,
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einſchließlich der intellektuellen Urheber, der Gehülfen und derjenigen Begünſtiger, welche die Begün

ſtigung vor Verübung der That zugeſagt haben, auch dann, wenn die denſelben zur Laſt fallenden

Handlungen nicht in dem Gebiete des Staates begangen ſind, in welchem das erſuchende Gericht

ſich befindet. -

§. 23.

Die Beſtimmungen der §§ 21. und 22. finden auch dann Anwendung, wenn die Perſon,

deren Auslieferung verlangt wird, dem Staate angehört, deſſen Gericht um die Auslieferung er

ſucht iſt.

§. 24.

Die Auslieferung findet nicht ſtatt, wenn in Anſehung der ſtrafbaren Handlung in dem Staate,

welchem das erſuchte Gericht angehört, ein Gerichtsſtand begründet und das Strafverfahren früher

anhängig geworden iſt, als in dem Staate, welchem das erſuchende Gericht angehört.

Befindet ſich die Perſon, deren Auslieferung verlangt wird, in dem Staate, welchem das er

ſuchte Gericht angehört, wegen einer anderen ſtrafbaren Handlung in Unterſuchung oder in Strafhaft,

ſo kann die Auslieferung bis nach Erledigung der Unterſuchung oder der Strafhaft abgelehnt werden.

§. 25.

Bis zum Erlaſſe eines gemeinſamen Strafgeſetzbuchs für den Norddeutſchen Bund findet die

Auslieferung auch dann nicht ſtatt, wenn

1) die Handlung ein politiches Verbrechen oder Vergehen, oder mittelſt der Preſſe verübt worden

iſt, oder

2) ſie nicht mit Strafe bedroht oder in Betreff ihrer die Strafverfolgung oder die Strafvollſtreckung

durch Verjährung ausgeſchloſſen iſt, oder

3) die Handlung nach den Geſetzen des Staates, welchem das erſuchende Gericht angehört, mit

Todesſtrafe oder mit körperlicher Züchtigung bedroht iſt, während die Anwendung dieſer Strafen

nach den Geſetzen des Staates, welchem das erſuchte Gericht angehört, nicht zuläſſig iſt.

Ob einer der Fälle unter 1. oder 2. vorhanden, iſt nach den Geſetzen des Bundesſtaates, in

deſſen Gebiete der Beſchuldigte oder Verurtheilte ſich befindet, zu beurtheilen, und bei dieſer Beur

heilung die Handlung als im Gebiete dieſes Staates verübt anzuſehen,

§. 26.

Die Auslieferung kann auch in den, im vorigen Paragraphen bezeichneten Fällen, und zwar,

ſowohl zum Zwecke der Unterſuchung, als auch zu dem der Strafvollſtreckung, nicht abgelehnt werden,

wenn während des Aufenthalts in dem Staate, welchem das erſuchende Gericht angehört, dem Ange

ºuldigten der Beſchluß oder die Verfügung, durch welche die Unterſuchung gegen ihn eröffnet worden
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iſt, perſönlich zugeſtellt oder er als Angeſchuldigter über die That verhört oder zum Zwecke der Ein

leitung der Unterſuchung in Haft genommen war.

§. 27.

Wenn in Gemäßheit der Beſtimmungen in §. 25. Nr. 1. und 3. eine Auslieferung nicht ſtatt

findet, ſo iſt der Angeſchuldigte in dem Staate, in deſſen Gebiete er ſich befindet, und zwar, falls

nach den Geſetzen dieſes Staates ein anderer Gerichtsſtand nicht begründet iſt, von dem Gerichte, in

deſſen Bezirke er ſich aufhält, wegen der ihm zur Laſt gelegten Handlung zur Unterſuchung zu ziehen.

Es wird jedoch hierzu in den Fällen des § 25. Nr. 1. noch der Antrag der zuſtändigen Behörde des

Staates, in deſſen Gebiete die Handlung verübt worden, vorausgeſetzt.

Bei der Unterſuchung und der Aburtheilung iſt die Handlung ſo anzuſehen, als ob ſie in dem

Gebiete des Bundesſtaates, welchem das unterſuchende Gericht angehört, verübt worden. Sollte jedoch

die Handlung in den Geſetzen des Staates, in deſſen Gebiete ſie verübt worden, mit einer geringeren

Strafe bedroht ſein, ſo ſind bei der Aburtheilung dieſe Geſetze zur Anwendung zu bringen.

§. 28.

Dem Erſuchen um Auslieferung iſt eine Ausfertigung des gegen den Auszuliefernden erlaſſenen

gerichtlichen Verhaftsbefehls oder des gegen ihn ergangenen rechtskräftigen Strafurtheils beizufügen. -

In dem Verhaftsbefehle iſt die Beſchuldigung und das auf ſie anzuwendende Strafgeſetz genau

zu bezeichnen, insbeſondere Zeit und Ort der That anzugeben.

§. 29.

In dringenden Fällen kann, unter Vorbehalt unverzüglicher Nachbringung eines vorſchriftsmäßigen

Auslieferungsantrages, die einſtweilige Verhaftung des Auszuliefernden auf dem kürzeſten, ſelbſt auf

telegraphiſchem Wege erwirkt werden.

§. 30.

Die Sicherheitsbeamten eines Bundesſtaates, insbeſondere die Gendarmen ſind ermächtigt, die

einer ſtrafbaren Handlung verdächtigen Perſonen unmittelbar nach verübter That, oder unmittelbar

nachdem dieſelben betroffen worden ſind, im Wege der Nacheile bis in benachbarte Staatsgebiete zu

verfolgen und daſelbſt feſtzunehmen. Der Feſtgenommene iſt unverzüglich an die nächſte Gerichts- oder

Poilizeibehörde des Bundesſtaates, in welchem er ergriffen wurde, abzuliefern.

Zur ſelbſtſtändigen Vornahme von Hausſuchungen ſind Sicherheitsbeamte des anderen Bundes

ſtaates nicht befugt.

§. 31.

Bei Auslieferung der Perſon ſind zugleich die zum Beweiſe der ſtrafbaren Handlung dienlichen

Gegenſtände, vorbehaltlich der Rechte dritter Perſonen, zu übergeben.
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§. 32.

Jeder Bundesſtaat iſt verpflichtet, die Durchführung von Perſonen und Gegenſtänden durch ſein

Staatsgebiet zum Behuf der Ueberlieferung an einen anderen Bundesſtaat zu geſtatten.

§. 33.

Zur Vollſtreckung eines in einem Bundesſtaate erlaſſenen Strafurtheils ſind die Gerichte eines

anderen Bundesſtaates nur dann verpflichtet, wenn die ſtrafbare Handlung, wegen welcher die Strafe

erkannt iſt, im Gebiete des Bundesſtaates, in welchem ſich das erſuchende Gericht befindet, verübt iſt

(§§ 21. 22.), und wenn außerdem die Strafe entweder nur in das Vermögen des Verurtheilten zu

vollſtrecken iſt oder in einer Freiheitsſtrafe beſteht, welche die Dauer von ſechs Wochen nicht überſteigt.

Iſt die Verpflichtung zur Vollſtreckung einer Freiheitsſtrafe begründet, ſo findet die Auslieferung

zum Zwecke der Strafvollſtreckung nicht ſtatt.

Dem Erſuchen um Vollſtreckung iſt eine Ausfertigung des rechtskräftigen Strafurtheils bei

zufügen.

§. 34.

Im Falle der Auslieferung darf die Unterſuchung oder Strafvollſtreckung auf andere Handlungen

oder Strafen, als diejenigen, wegen welcher die Auslieferung erfolgt war, nicht erſtreckt werden.

Die vorſtehende Beſtimmung findet auf die von dem Ausgelieferten nach der Auslieferung im

Gebiete des Staates, welchem das erſuchende Gericht angehört, verübten ſtrafbaren Handlungen keine

Anwendung.

- §. 35.

Iſt gegen eine Perſon von den Gerichten eines Bundesſtaates wegen einer in dieſem Staate

begangenen ſtrafbaren Handlung die Unterſuchung eingeleitet, ſo findet, ſofern die Verpflichtung zur Aus

lieferung durch die Beſtimmungen der §§ 24. bis 26. nicht ausgeſchloſſen war, gegen dieſe Perſon in

einem anderen Staate wegen derſelben ſtrafbaren Handlung eine Unterſuchung nicht ſtatt.

§. 36.

Inſoweit nach den Vorſchriften der Landesgeſetze die Requiſitionen um Rechtshülfe in Straf

ſachen zu dem Geſchäftskreiſe der Staatsanwaltſchaft gehören, finden in Anſehung der von den Bun

desſtaaten gegenſeitig zu gewährenden Rechtshülfe die Vorſchriften, welche für die von den Gerichten

erlaſſenen oder an dieſe gerichteten Requiſitionen gelten, auch auf die von der Staatsanwaltſchaft er

laſſenen oder an dieſelbe gerichteten Requiſitionen Anwendung. Eine Verhaftung, Hausſuchung, Be

ſchlagnahme, Auslieferung oder Strafvollſtreckung kann jedoch bei einem Gerichte nur auf Grund eines

gerichtlichen Beſchluſſes verlangt werden und nur auf Grund eines ſolchen Beſchluſſes erfolgen.
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Dritter Abſchnitt.

Allgemeine Beſtimmungen.

§ 37.

Die Rechtshülfe findet nicht ſtatt, wenn die Vornahme der beantragten Handlung nicht zu dem

Geſchäftskreiſe des erſuchten Gerichts gehört, oder wenn eine Handlung des Gerichts, einer Partei

oder eines Dritten beantragt wird, deren Vornahme nach dem für dieſes Gericht geltenden Rechte ver

boten iſt.

§. 38.

Ueber die Zuläſſigkeit der nach dieſem Geſetze zu leiſtenden Rechtshülfe und über die Rechtmäßig

keit der Verweigerung derſelben wird ausſchließlich von den Gerichten des Staates, welchem das er

ſuchte Gericht angehört, im geordneten Inſtanzenzuge entſchieden.

§. 39.

Bei Anwendung der Civil- und Strafprozeßgeſetze, welche Vorſchriften zum Nachtheile der Aus

länder enthalten, ſowie der Geſetze, welche ſich auf den Konkurs über das Vermögen der Ausländer

beziehen, iſt jeder Norddeutſche als Inländer anzuſehen.

Inſoweit nach Vorſchrift der Prozeßgeſetze Zuſtellungen an Perſonen, welche im Auslande woh

nen oder ſich aufhalten, an die Staatsanwaltſchaft mit derſelben Wirkung, wie an dieſe Perſonen ſelbſt,

erfolgen, iſt das Bundesgebiet als Ausland nicht anzuſehen.

§. 40.

Jeder Norddeutſche iſt verpflichtet, auf Anordnung des Civil- oder Strafgerichts vor demſelben

zum Zwecke ſeiner Vernehmung als Zeuge zu erſcheinen, auch wenn er einem anderen Bundesſtaate

angehört. Dieſe Vorſchrift findet keine Anwendung auf Perſonen, welche nach dem am Wohnſitze der

ſelben geltenden Rechte nicht verbunden ſind, perſönlich vor Gericht zu erſcheinen oder in der betreffen

den Sache Zeugniß abzulegen.

Gehört der Zeuge einem anderen Bundesſtaate an, ſo iſt ſeine Vorladung bei dem Gerichte

ſeines Wohnſitzes zu beantragen. In dieſem Falle iſt der Zeuge befugt, die Zahlung der Entſchädi

gung für Zeitverſäumniß und Reiſekoſten nach der in dem einen oder dem anderen dieſer Staaten

geltenden Tarordnung zu fordern. Die Zahlung iſt dem Zeugen auf Verlangen Vorſchußweiſe zu

leiſten.

§. 41.

Die Injurienſachen, welche im Wege des Civilprozeſſes verhandelt werden, gelten in Anſehung

der Gewährung der Rechtshülfe als bürgerliche Rechtsſtreitigkeiten. Soweit jedoch eine Strafe zu voll

ſtrecken iſt, kommen die Vorſchriften des § 33. zur Anwendung.
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§. 42.

Iſt von dem Strafrichter auf Civilentſchädigung erkannt, ſo beſtimmt ſich die Gewährung der

Rechtshülfe für die Vollſtreckung des Erkenntniſſes nach den Vorſchriften über die Vollſtreckung der in

bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten erlaſſenen Erkenntniſſe.

§. 43.

Die Koſten der Rechtshülfe ſind von der erſuchenden Behörde zu bezahlen.

Wenn eins zahlungspflichtige Partei nicht vorhanden, oder wenn die zahlungspflichtige Partei

unvermögend iſt, ſo wird die Rechtshülfe koſten- und gebührenfrei geleiſtet. Es ſind jedoch die baaren

Auslagen, welche durch eine Auslieferung oder durch eine Strafvollſtreckung entſtehen, der erſuchten

Behörde zu erſtatten.

§. 44.

Wird ein Geſuch um Rechtshülfe an eine nicht zuſtändige Behörde gerichtet, ſo hat dieſe das

Geſuch an die zuſtändige Behörde abzugeben.

§. 45.

Die Beſtimmungen dieſes Geſetzes finden auch auf bereits anhängige Sachen unter folgenden

Beſchränkungen Anwendung:

1) die Vollſtreckung eines Civil- oder Straferkenntniſſes, welches in einem Bundesſtaate vor dem

Zeitpunkte, in welchem dieſes Geſetz in Kraft tritt, im Wege des Kontumazialverfahrens er

gangen iſt, findet in einem anderen Bundesſtaate auf Grund dieſes Geſetzes nicht ſtatt;

2) die Beſtimmungen der §§. 13. bis 18. finden keine Anwendung, wenn der Konkurs vor dem

Zeitpunkte eröffnet iſt, in welchem dieſes Geſetz in Kraft tritt.

§. 46.

Die zwiſchen einzelnen Bundesſtaaten über Leiſtung der Rechtshülfe abgeſchloſſenen Verträge

bleiben inſoweit in Kraft, als ſie mit gegenwärtigem Geſetze nicht im Widerſpruche ſtehen.

Urkundlich unter Unſerer Höchſteigenhändigen Unterſchrift und beigedrucktem Bundes-Inſiegel.

Gegeben Berlin, den 21. Juni 1869. -

(L. S.) Wilhelm.

Gr. v. Bismarck-Schönhauſen.
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Aufhebung der Schuldhaft.

Geſetz betreffend die Aufhebung der Schuldhaft. Vom 29. Mai 1868.

(Bundesgeſetzblatt Nr. 16. S. 237.)

Wir Wilhelm,

von Gottes Gnaden König von Preußen e.

verordnen im Namen des Norddeutſchen Bundes, nach erfolgter Zuſtimmung des Bundesrathes und

des Reichstages, was folgt:

§. 1.

Der Perſonalarreſt iſt als Erekutionsmittel in bürgerlichen Rechtsſachen inſoweit nicht mehr

ſtatthaft, als dadurch die Zahlung einer Geldſumme oder die Leiſtung einer Quantität vertretbarer

Sachen oder Werthpapiere erzwungen werden ſoll.

§. 2.

Die geſetzlichen Vorſchriften, welche den Perſonalarreſt geſtatten, um die Einleitung oder Fort

ſetzung des Prozeßverfahrens, oder die gefährdete Erekution in das Vermögen des Schuldners zu

ſichern (Sicherungsarreſt), bleiben unberührt.

§. 3.

Die Beſtimmung des §. 1. findet auch auf die vor Erlaſſung dieſes Geſetzes entſtandenen Ver

bindlichkeiten Anwendung, ſelbſt wenn auf Perſonalarreſt rechtskräftig erkannt oder mit deſſen Voll

ſtreckung begonnen iſt.

§. 4.

" Alle dieſem Geſetze entgegenſtehenden Vorſchriften treten außer Kraft.

§. 5.

Das Geſetz tritt in Kraft an dem Tage, an welchem es durch das Bundes-Geſetzblatt ver

kündet wird.

Urkundlich unter Unſerer Höchſteigenhändigen Unterſchrift und beigedrucktem Bundes-Inſiegel.

Gegeben Berlin, den 29. Mai 1868.

(L. S.) Wilhelm.

Gr. v. Bismarck-Schönhauſen.
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Erwerbs- und Wirthſchaftsgenoſſenſchaften.

Geſetz, betreffend die privatrechtliche Stellung der Erwerbs- und Wirthſchaftsgenoſſen

- ſchaften. Vom 4. Juli 1868.

(Bundesgeſetzblatt Nr. 24. S. 415.)

Wir Wilhelm,

von Gottes Gnaden König von Preußen c.

verordnen, im Namen des Norddeutſchen Bundes, nach erfolgter Zuſtimmung des Bundesrathes und

des Reichstages, für das ganze Gebiet des Bundes, was folgt:

Abſchnitt I.

Von Errichtung der Genoſſenſchaften.

§. 1.

Geſellſchaften von nicht geſchloſſener Mitgliederzahl, welche die Förderung des Kredits, des Er

werbes oder der Wirthſchaft ihrer Mitglieder mittelſt gemeinſchaftlichen Geſchäftsbetriebes bezwecken

(Genoſſenſchaften), namentlich:

1) Vorſchuß- und Kreditvereine,

2) Rohſtoff- und Magazinvereine,

3) Vereine zur Anfertigung von Gegenſtänden und zum Verkauf der gefertigten Gegenſtände auf

gemeinſchaftliche Rechnung (Produktivgenoſſenſchaften),

4) Vereine zum gemeinſchaftlichen Einkauf von Lebensbedürfniſſen im Großen und Ablaß in kleineren

Partien an ihre Mitglieder (Konſumvereine),

5) Vereine zur Herſtellung von Wohnungen für ihre Mitglieder,

erwerben die im gegenwärtigen Geſetze bezeichneten Rechte einer „eingetragenen Genoſſenſchaft“ unter

den nachſtehend angegebenen Bedingungen.

§. 2.

Zur Gründung der Genoſſenſchaft bedarf es:

1) der ſchriftlichen Abfaſſung des Geſellſchaftsvertrages (Statuts);

2) der Annahme einer gemeinſchaftlichen Firma.

Die Firma der Genoſſenſchaft muß vom Gegenſtande der Unternehmung entlehnt ſein und die

zuſätzliche Bezeichnung „eingetragene Genoſſenſchaft“ enthalten.

Der Name von Mitgliedern (Genoſſenſchaftern) oder anderen Perſonen darf in die Firma nicht
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aufgenommen werden. Jede neue Firma muß ſich von allen an demſelben Orte oder in derſelben

Gemeinde bereits beſtehenden Firmen eingetragener Genoſſenſchaften deutlich unterſcheiden.

Zum Beitritt der einzelnen Genoſſenſchafter genügt die ſchriftliche Erklärung.

§. 3.

Der Geſellſchaftsvertrag muß enthalten:

1) Die Firma und den Sitz der Genoſſenſchaft;

2) den Gegenſtand des Unternehmens;

3) die Zeitdauer der Genoſſenſchaft, im Falle dieſelbe auf eine beſtimmte Zeit beſchränkt ſein ſoll;

4) die Bedingungen des Ein- und Austritts der Genoſſenſchafter;

5) den Beitrag der Geſchäftsantheile der einzelnen Genoſſenſchafter und die Art der Bildung dieſer

Antheile;

6) die Grundſätze, nach welchen die Bilanz aufzunehmen und der Gewinn zu berechnen iſt, und

die Art und Weiſe, wie die Prüfung der Bilanz erfolgt;

7) die Art der Wahl und Zuſammenſetzung des Vorſtandes und die Formen für die Legitimation

der Mitglieder des Vorſtandes und der Stellvertreter derſelben;

8) die Form, in welcher die Zuſammenberufung der Genoſſenſchafter geſchieht;

9) die Bedingungen des Stimmrechts der Genoſſenſchafter und die Form, in welcher daſſelbe aus

geübt wird;

10) die Gegenſtände, über welche nicht ſchon durch einfache Stimmenmehrheit der auf Zuſammen

berufung erſchienenen Genoſſenſchafter, ſondern nur durch eine größere Stimmenmehrheit oder

nach anderen Erforderniſſen Beſchluß gefaßt werden kann;

11) die Form, in welcher die von der Genoſſenſchaft ausgehenden Bekanntmachungen erfolgen, ſo

wie die öffentlichen Blätter, in welche dieſelben aufzunehmen ſind;

12) Die Beſtimmung, daß alle Genoſſenſchafter für die Verbindlichkeiten der Genoſſenſchaft ſolida

riſch und mit ihrem ganzen Vermögen haften.

§. 4.

Der Geſellſchaftsvertrag muß bei dem Handelsgerichte, in deſſen Bezirk die Genoſſenſchaft ihren

Sitz hat, nebſt dem Mitgliederverzeichniſſe durch den Vorſtand eingereicht, vom Gerichte in das Ge

noſſenſchaftsregiſter, welches, wo ein Handelsregiſter eriſtirt, einen Theil von dieſem bildet, eingetragen

und im Auszuge veröffentlicht werden.

Der Auszug muß enthalten:

1) das Datum des Geſellſchaftsvertrages;

2) die Firma und den Sitz der Genoſſenſchaft;

3) den Gegenſtand des Unternehmens;
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4) die Zeitdauer der Genoſſenſchaft, im Falle dieſelbe auf eine beſtimmte Zeit beſchränkt ſein ſoll;

5) die Namen und den Wohnort der zeitigen Vorſtandsmitglieder;

6) die Form, in welcher die von der Genoſſenſchaft ausgehenden Bekanntmachungen erfolgen, ſowie

die öffentlichen Blätter, in welche dieſelben aufzunehmen ſind.

Zugleich iſt bekannt zu machen, daß das Verzeichniß der Genoſſenſchafter jeder Zeit bei dem

Handelsgerichte eingeſehen werden könne.

Iſt in dem Geſellſchaftsvertrage eine Form beſtimmt, in welcher der Vorſtand ſeine Willens

erklärungen kund giebt und für die Genoſſenſchaft zeichnet, ſo iſt auch dieſe Beſtimmung zu veröffentlichen.

§. 5.

Vor erfolgter Eintragung in das Genoſſenſchaftsregiſter hat die Genoſſenſchaft die Rechte einer

eingetragenen Genoſſenſchaft nicht.

§. 6.

Jede Abänderung des Geſellſchaftsvertrages muß ſchriftlich erfolgen und dem Handelsgerichte

unter Ueberreichung zweier Abſchriften des Genoſſenſchafts-Beſchluſſes angemeldet werden.

Mit dem Abänderungsbeſchluſſe wird in gleicher Weiſe wie mit dem urſprünglichen Vertrage

verfahren. Eine Veröffentlichung deſſelben findet nur inſoweit ſtatt, als ſich dadurch die in den früheren

Bekanntmachungen enthaltenen Punkte ändern.

Der Beſchluß hat keine rechtliche Wirkung, bevor derſelbe bei dem Handelsgerichte, in deſſen

Bezirk die Genoſſenſchaft ihren Sitz hat, in das Genoſſenſchafts-Regiſter eingetragen worden iſt.

§. 7.

Bei jedem Handelsgerichte, in deſſen Bezirk die Genoſſenſchaft eine Zweigniederlaſſung hat, muß

dieſe Behufs der Eintragung in das Genoſſenſchaftsregiſter angemeldet werden, und iſt dabei Alles

zu beobachten, was die §§. 4. bis 6. für das Hauptgeſchäft vorſchreiben.

§. 8.

Das Genoſſenſchaftsregiſter iſt öffentlich, und gelten hierbei die im Allgemeinen Deutſchen Han

delsgeſetzbuch in Bezug auf das Handelsregiſter gegebenen Beſtimmungen.

Abſchnitt II.

Von den Rechtsverhältniſſen der Genoſſenſchafter unter einander, ſowie den Rechts

verhältniſſen derſelben und der Genoſſenſchaft gegen Dritte.

§. 9.

Das Rechtsverhältniß der Genoſſenſchafter unter einander richtet ſich zunächſt nach dem Geſell

ſchaftsvertrage. Letzterer darf von den Beſtimmungen der nachfolgenden Paragraphen nur in den

jenigen Punkten abweichen, bei welchen dies ausdrücklich für zuläſſig erklärt iſt.
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In Ermangelung einer anderen Beſtimmung des Geſellſchaftsvertrages wird der Gewinn unter

die Genoſſenſchafter nach Höhe von deren Geſchäftsantheilen vertheilt, ebenſo der Verluſt, ſoweit dieſe

Antheile zuſammen zu deſſen Deckung ausreichen, wogegen ein nach Erſchöpfung des Genoſſenſchafts

vermögens noch zu deckender Reſt gleichmäßig nach Köpfen von ſämmtlichen Genoſſenſchaftern auf

gebracht wird. - -

Genoſſenſchafter, welche auf ihre Geſchäftsantheile die ihnen ſtatutenmäßig obliegenden Einzah

lungen geleiſtet haben, können von anderen Genoſſenſchaftern nicht aus dem Grunde, weil letztere auf

ihre Antheile mehr eingezahlt haben, im Wege des Rückgriffs in Anſpruch genommen werden, ſofern

nicht der Geſellſchaftsvertrag ein Anderes feſtſetzt.

§. 10.

Die Rechte, welche den Genoſſenſchaftern in Angelegenheiten der Genoſſenſchaft, insbeſondere in

Beziehung auf die Führung der Geſchäfte, die Einſicht und Prüfung der Bilanz und die Beſtimmung

der Gewinnvertheilung zuſtehen, werden von der Geſammtheit der Genoſſenſchafter in der General

verſammlung ausgeübt.

Jeder Genoſſenſchafter hat hierbei Eine Stimme, wenn nicht der Geſellſchaftsvertrag ein Anderes

feſtſetzt.

§. 11.

Die eingetragene Genoſſenſchaft kann unter ihrer Firma Rechte erwerben und Verbindlichkeiten

eingehen, Eigenthum und andere dingliche Rechte an Grundſtücken erwerben, vor Gericht klagen und

verklagt werden.

Ihr ordentlicher Gerichtsſtand iſt bei dem Gerichte, in deſſen Bezirk ſie ihren Sitz hat.

Genoſſenſchaften gelten als Kaufleute im Sinne des Allgemeinen Deutſchen Handelsgeſetzbuches,

ſoweit dieſes Geſetz keine abweichenden Vorſchriften enthält.

§. 12.

Inſoweit die Genoſſenſchaftsgläubiger aus dem Genoſſenſchaftsvermögen nicht befriedigt werden

können, haften ihnen alle Genoſſenſchafter, ohne daß dieſen die Einrede der Theilung zuſteht, für die

Ausfälle ſolidariſch und mit ihrem ganzen Vermögen. Dieſe Solidarhaft kann von einem Genoſſen

ſchaftsgläubiger nur geltend gemacht werden, wenn im Falle des Konkurſes die Vorausſetzungen des

§ 51. vorliegen, oder wenn die Eröffnung des Konkurſes nicht erfolgen kann.

Wer in eine beſtehende Genoſſenſchaft eintritt, haftet gleich den anderen Genoſſenſchaftern für

alle von der Genoſſenſchaft auch vor ſeinem Eintritte eingegangenen Verbindlichkeiten.

Ein entgegenſtehender Vertrag iſt gegen Dritte ohne rechtliche Wirkung.

Die einer Genoſſenſchaft beigetretenen Frauensperſonen können in Betreff der dadurch einge
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gangenen Verpflichtungen auf die in den einzelnen Staaten geltenden Rechtswohlthaten der Frauen

ſich nicht berufen. - -

§. 13. -

Die Privatgläubiger eines Genoſſenſchafters ſind nicht befugt, die zum Genoſſenſchaftsvermögen

gehörigen Sachen, Forderungen oder Rechte, oder einen Antheil an denſelben zum Behufe ihrer Be

friedigung oder Sicherſtellung in Anſpruch zu nehmen. Gegenſtand der Erekution, des Arreſtes oder

der Beſchlagnahme kann für ſie nur dasjenige ſein, was der Genoſſenſchafter ſelbſt an Zinſen und an

Gewinnantheilen zu fordern berechtigt iſt und was ihm im Falle der Auflöſung der Genoſſenſchaft oder

des Ausſcheidens aus derſelben bei der Auseinanderſetzung zukommt. - - -

§. 14. -

Die Beſtimmung des vorigen Paragraphen gilt auch in Betreff der Privatgläubiger, zu deren

Gunſten eine Hypothek oder ein Pfandrecht an dem Vermögen eines Genoſſenſchafters kraft des Ge

ſetzes oder aus einem anderen Rechtsgrunde beſteht. Ihre Hypothek oder ihr Pfandrecht erſtreckt ſich

nicht auf die zum Genoſſenſchaftsvermögen gehörigen Sachen, Forderungen und Rechte, oder auf einen

Antheil an denſelben, ſondern nur auf dasjenige, was in dem letzten Satze des vorigen Paragra

phen bezeichnet iſt. - -

Jedoch werden die Rechte, welche an dem von einem Genoſſenſchafter in das Vermögen der

Genoſſenſchaft eingebrachten Gegenſtande bereits zur Zeit des Einbringens beſtanden, durch die vorſte

henden Beſtimmungen nicht berührt. -

§. 15. - - -

Eine Kompenſation zwiſchen Forderungen der Genoſſenſchaft und Privatforderungen des Genoſ

ſenſchaftsſchuldners gegen einen Genoſſenſchafter findet während der Dauer der Genoſſenſchaft weder

ganz noch theilweiſe ſtatt. Nach Auflöſung der Genoſſenſchaft iſt ſie zuläſſig, wenn und ſoweit die

Genoſſenſchaftsforderung dem Genoſſenſchafter bei der Auseinanderſetzung überwieſen iſt.

§. 16. -

Hat ein Privatgläubiger eines Genoſſenſchafters nach fruchtlos vollſtreckter Erekution in deſſen

Privatvermögen die Erekution in das demſelben bei der demnächſtigen Auseinanderſetzung zukommende

Guthaben erwirkt, ſo iſt er berechtigt, die Genoſſenſchaft mag auf beſtimmte oder unbeſtimmte Zeit

eingegangen ſein, Behufs ſeiner Befriedigung, nach vorher von ihm geſcheheuer Aufkündigung, das

Ausſcheiden jenes Genoſſenſchafters zu verlangen. -

Die Aufkündigung muß mindeſtens ſechs Monate vor Ablauf des Geſchäftsjahres der Genoſſen

ſchaft geſchehen. -

13
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Abſchnitt III.

Von dem Vorſtande, dem Aufſichtsrathe und der Generalverſammlung.

§. 17.

Jede Genoſſenſchaft muß einen aus der Zahl der Genoſſenſchafter zu wählenden Vorſtand haben.

Sie wird durch denſelben gerichtlich und außergerichtlich vertreten.

Der Vorſtand kann aus einem oder mehreren Mitgliedern beſtehen, dieſe können beſoldet oder

unbeſoldet ſein. Ihre Stellung iſt zu jeder Zeit widerruflich, unbeſchadet der Entſchädigungsanſprüche

aus beſtehenden Verträgen.

§. 18.

Die jeweiligen Mitglieder des Vorſtandes müſſen alsbald nach ihrer Beſtellung zur Eintragung

in das Genoſſenſchaftsregiſter angemeldet werden. Die Anmeldung iſt durch den Vorſtand unter Bei

fügung ſeiner Legitimation entweder in Perſon zu bewirken, oder in beglaubigter Form einzureichen.

Zugleich haben die Mitglieder des Vorſtandes ihre Unterſchrift vor dem Handelsgerichte zu zeichnen

oder die Zeichnung ebenfalls in beglaubigter Form einzureichen.

§. 19.

Der Vorſtand hat in der durch den Geſellſchaftsvertrag beſtimmten Form ſeine Willenserklä

rungen kund zu geben und für die Genoſſenſchaft zu zeichnen. Iſt nichts darüber beſtimmt, ſo iſt die

Zeichnung durch ſämmtliche Mitglieder des Vorſtandes erforderlich. Die Zeichnung geſchieht in der

Weiſe, daß die Zeichnenden zu der Firma der Genoſſenſchaft oder zu der Benennung des Vorſtandes

ihre Unterſchrift hinzufügen.

§. 20.

Die Genoſſenſchaft wird durch die vom Vorſtande in ihrem Namen geſchloſſenen Rechtsgeſchäfte

berechtigt und verpflichtet. Es iſt gleichgültig, ob das Geſchäft ausdrücklich im Namen der Genoſſen

ſchaft geſchloſſen worden iſt, oder ob die Umſtände ergeben, daß es nach dem Willen der Kontrahenten

für die Genoſſenſchaft geſchloſſen werden ſollte.

Die Befugniß des Vorſtandes zur Vertretung der Genoſſenſchaft erſtreckt ſich auch auf diejenigen

Geſchäfte und Rechtshandlungen, für welche nach den Geſetzen eine Spezialvollmacht erforderlich iſt.

Zur Legitimation des Vorſtandes bei allen, das Hypothekenbuch betreffenden Geſchäften und Anträgen

genügt ein Atteſt des Handelsgerichts, daß die darin zu bezeichnenden Perſonen als Mitglieder des

Vorſtandes in das Genoſſenſchaftsregiſter eingetragen ſind.

§ 21.

Der Vorſtand iſt der Genoſſenſchaft gegenüber verpflichtet, die Beſchränkungen einzuhalten, welche

in dem Geſellſchaftsvertrage oder durch Beſchlüſſe der Generalverſammlung für den Umfang ſeiner
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Befugniß, die Genoſſenſchaft zu vertreten, feſtgeſetzt ſind. Gegen dritte Perſonen hat jedoch eine Be

ſchränkung des Vorſtandes, die Genoſſenſchaft zu vertreten, keine rechtliche Wirkung. Dies gilt ins

beſondere für den Fall, daß die Vertretung ſich nur auf gewiſſe Arten von Geſchäften erſtrecken oder

nur unter gewiſſen Umſtänden oder für eine gewiſſe Zeit oder an einzelnen Orten ſtattfinden ſoll, oder

daß die Zuſtimmung der Generalverſammlung, eines Aufſichtsrathes oder eines anderen Organs der

Genoſſenſchafter für einzelne Geſchäfte erfordert iſt.

§. 22.

Eide Namens der Genoſſenſchaft werden durch den Vorſtand geleiſtet.

§. 23.

Jede ganze oder theilweiſe Aenderung im Perſonal des Vorſtandes muß von dem ganz oder

theilweiſe erneuten Vorſtande gemeinſchaftlich in Perſon oder in beglaubigter Form dem Handelsgerichte

zur Eintragung in das Genoſſenſchafts-Regiſter und öffentlichen Bekanntmachung angemeldet und dabei

wegen Einreichung der Legitimation und Zeichnung Seitens der neu Eintretenden das in § 18. Ver

ordnete beobachtet werden.

Daſſelbe gilt für den Fall, daß interimiſtiſche Stellvertreter eines oder mehrerer Vorſtandsmit

glieder gewählt werden.

Dritten Perſonen kann die Aenderung nur inſofern entgegengeſetzt werden, als in Betreff dieſer

Aenderung die in Art. 46. des Allgemeinen Deutſchen Handelsgeſetzbuches in Betreff des Erlöſchens

der Prokura bezeichneten Vorausſetzungen vorhanden ſind.

§. 24.

Zur Behändigung von Vorladungen und anderen Zuſtellungen an die Genoſſenſchaft genügt

es, wenn dieſelbe an ein Mitglied des Vorſtandes, welches zu zeichnen oder mitzuzeichnen befugt iſt,

geſchieht.

§. 25.

Der Vorſtand iſt verbunden, dem Handelsgerichte am Schluſſe jedes Quartals über den Eintritt

und Austritt von Genoſſenſchaftern ſchriftlich Anzeige zu machen und alljährlich im Monat Januar

ein vollſtändiges, alphabetiſch geordnetes Verzeichniß der Genoſſenſchafter einzureichen.

Das Handelsgericht berichtigt und vervollſtändigt danach die Liſte der Genoſſenſchafter.

§. 26.

Der Vorſtand iſt verpflichtet, Sorge zu tragen, daß die erforderlichen Bücher der Genoſſenſchaft

geführt werden. Er muß ſpäteſtens in den erſten ſechs Monaten jedes Geſchäftsjahres eine Bilanz

des verfloſſenen Geſchäftsjahres, die Zahl der ſeit der vorjährigen Bekanntmachung aufgenommenen

oder ausgeſchiedenen, ſowie die Zahl der zur Zeit der Genoſſenſchaft angehörigen Genoſſenſchafter ver

öffentlichen.
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- §. 27.

Mitglieder des Vorſtandes, welche in dieſer ihrer Eigenſchaft außer den Grenzen ihres Auf

trages oder den Vorſchriften dieſes Geſetzes oder des Geſellſchaftsvertrages entgegen handeln, haften

perſönlich und ſolidariſch für den dadurch entſtandenen Schaden.

Sie haben, wenn ihre Handlungen auf andere, als die in dem gegenwärtigen Geſetze (§. 1.)

erwähnten geſchäftlichen Zwecke gerichtet ſind, oder wenn ſie in der Generalverſammlung die Erörterung

von Anträgen geſtatten oder nicht hindern, welche auf öffentliche Angelegenheiten gerichtet ſind, deren

Erörterung unter die Landesgeſetze über das Verſammlungs- und Vereinsrecht fällt, eine Geldbuße

bis zu 200 Thalern verwirkt.

§. 28.

Der Geſellſchaftsvertrag kann dem Vorſtande einen Aufſichtsrath (Verwaltungsrath, Ausſchuß)

an die Seite ſetzen, welcher von den Genoſſenſchaftern aus ihrer Mitte, jedoch mit Ausſchluß der Vor

ſtandsmitglieder, gewählt wird.

Iſt ein Aufſichtsrath beſtellt, ſo überwacht derſelbe die Geſchäftsführung der Genoſſenſchaft in

allen Zweigen der Verwaltung. Er kann ſich von dem Gange der Angelegenheiten der Genoſſenſchaft

unterrichten, die Bücher und Schriften derſelben jederzeit einſehen, den Beſtand der Genoſſenſchaftskaſſe

unterſuchen und Generalverſammlungen berufen. Er kann, ſobald es ihm nothwendig erſcheint, Vor

ſtandsmitglieder und Beamte vorläufig, und zwar bis zur Entſcheidung der demnächſt zu berufenden

Generalverſammlung, von ihren Befugniſſen entbinden und wegen einſtweiliger Fortführung der Geſchäfte

die nöthigen Anſtalten treffen.

Er hat die Jahresrechnungen, die Bilanzen und die Vorſchläge zur Gewinnvertheilung zu prüfen

und darüber alljährlich der Generalverſammlung Bericht zu erſtatten. -

Er hat eine Generalverſammlung zu berufen, wenn dies im Intereſſe der Genoſſenſchaft erfor

derlich iſt.

- - §. 29.

Der Aufſichtsrath iſt ermächtigt, gegen die Vorſtandsmitglieder die Prozeſſe zu führen, welche

die Generalverſammlung beſchließt, und die Genoſſenſchaft bei Abſchließung von Verträgen mit dem

Vorſtande zu vertreten. Wegen der Form der Legitimationsführung hat der Geſellſchaftsvertrag da?

Erforderliche zu beſtimmen.

Wenn die Genoſſenſchaft gegen die Mitglieder des Aufſichtsrathes einen Prozeß zu führen hat,

ſo wird ſie durch Bevollmächtigte vertreten, welche in der Generalverſammlung gewählt werden. Jede

Genoſſenſchafter iſt befugt, als Intervenient in einen ſolchen Prozeß auf ſeine Koſten einzutreten.

s. 30.

trieb von Geſchäften der Genoſſenſchaft, ſowie die Vertretung der Genoſſenſchaft in Be

. . . . . .

Der Be
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ziehung auf dieſe Geſchäftsführung, kann auch ſonſtigen Bevollmächtigten oder Beamten der Genoſſen

ſchaft zugewieſen werden. In dieſem Falle beſtimmt ſich die Befugniß derſelben nach der ihnen ertheilten

Vollmacht, ſie erſtreckt ſich im Zweifel auf alle Rechtshandlungen, welche die Ausführung derartiger

Geſchäfte gewöhnlich mit ſich bringt. - -

§. 31. -

Die Generalverſammlung der Genoſſenſchafter wird durch den Vorſtand berufen, ſoweit nicht

nach dem Geſellſchaftsvertrage oder dieſem Geſetze auch andere Perſonen dazu befugt ſind.

Eine Generalverſammlung der Genoſſenſchafter iſt außer den im Geſellſchaftsvertrage ausdrücklich

beſtimmten Fällen zu berufen, wenn dies im Intereſſe der Genoſſenſchaft erforderlich erſcheint.

Die Generalverſammlung muß ſofort berufen werden, wenn mindeſtens der zehnte Theil der Ge

noſſenſchafter in einer von ihnen zu unterzeichnenden Eingabe au den Vorſtand unter Anführung des

Zweckes und der Gründe darauf anträgt. Iſt in dem Geſellſchaftsvertrage das Recht der Berufung

einer Generalverſammlung einem größeren oder geringeren Theile der Genoſſenſchafter beigelegt, ſo hat

es hierbei ſein Bewenden.

§. 32.

Die Berufung der Generalverſammlung hat in der durch den Geſellſchaftsvertrag beſtimmten

Weiſe zu erfolgen. -

Der Zweck der Generalverſammlung muß jederzeit bei der Berufung bekannt gemacht werden.

Ueber Gegenſtände, deren Verhandlung nicht in dieſer Weiſe angekündigt iſt, können Beſchlüſſe nicht

gefaßt werden; jedoch die Beſchlüſſe über Leitung der Verſammlung, ſowie über Anträge auf Berufung

einer außerordentlichen Generalverſammlung ausgenommen.

Zur Stellung von Anträgen und zu Verhandlungen ohne Beſchlußfaſſung bedarf es der Ankün

digung nicht. - - ,

§. 33.

Der Vorſtand iſt zur Beobachtung und Ausführung aller Beſtimmungen des Geſellſchaftsver

trages und der in Gemäßheit deſſelben von der Generalverſammlung gültig gefaßten Beſchlüſſe ver

pflichtet und dafür der Genoſſenſchaft verantwortlich. -

Die Beſchlüſſe der Generalverſammlung ſind in ein Protokollbuch einzutragen, deſſen Einſicht

jedem Genoſſenſchafter und der Staatsbehörde geſtattet werden muß.

Abſchnitt IV. -

Von der Auflöſung der Genoſſenſchaft und dem Ausſcheiden einzelner Genoſſenſchafter.

§. 34. -

Die Genoſſenſchaft wird aufgelöſt: - :

1) durch Ablauf der im Geſellſchaftsvertrage beſtimmten Zeit;
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2) durch einen Beſchluß der Genoſſenſchaft;

3) durch Eröffnung des Konkurſes (Falliments).

- §. 35.

Wenn eine Genoſſenſchaft ſich geſetzwidriger Handlungen oder Unterlaſſungen ſchuldig macht,

durch welche das Gemeinwohl gefährdet wird, oder wenn ſie andere, als die im gegenwärtigen Geſetze

(5.1.) bezeichneten geſchäftlichen Zwecke verfolgt, ſo kann ſie aufgelöſt werden, ohne daß deshalb ein

Anſpruch auf Entſchädigung ſtattfindet.

Die Auflöſung kann in dieſem Falle nur durch gerichtliches Erkenntniß auf Betreiben der höheren

Verwaltungsbehörde erfolgen. Als das zuſtändige Gericht iſt dasjenige anzuſehen, bei welchem die

Genoſſenſchaft ihren ordentlichen Gerichtsſtand hat.

Das Erkenntniß iſt von dem zuſtändigen Gerichte demjenigen Gerichte, welches das Genoſſen

ſchaftsregiſter führt, zur Eintragung und Veröffentlichung nach §. 36. mitzutheilen.

§. 36.

Die Auflöſung der Genoſſenſchaft muß, wenn ſie nicht eine Folge des eröffneten Konkurſes iſt,

durch den Vorſtand zur Eintragung in das Genoſſenſchaftsregiſter angemeldet werden; ſie muß zu drei

verſchiedenen Malen durch die für die Bekanntmachungen der Genoſſenſchaft beſtimmten Blätter bekannt

gemacht werden.

Durch die Bekanntmachung müſſen die Gläubiger zugleich aufgefordert werden, ſich bei dem Vor

ſtande der Genoſſenſchaft zu melden.

§. 37.

Die Konkurseröffnung iſt vom Konkursgerichte von Amtswegen in das Genoſſenſchaftsregiſter

einzutragen. Die Bekanntmachung der Eintragung durch eine Anzeige in den im § 4 Nr. 6. beſtimm

ten Blättern unterbleibt. Wenn das Genoſſenſchaftsregiſter nicht bei dem Konkursgerichte geführt wird,

ſo iſt die Konkurseröffnung von Seiten des Konkursgerichtes dem Handelsgerichte, bei welchem das

Regiſter geführt wird, zur Bewirkung der Eintragung unverzüglich anzuzeigen.

§. 38.

Jeder Genoſſenſchafter hat das Recht, aus der Genoſſenſchaft auszutreten, auch wenn der Ge

ſellſchaftsvertrag auf beſtimmte Zeit geſchloſſen iſt.

Iſt über die Kündigungsfriſt und den Zeitpunkt des Austritts im Geſellſchaftsvertrage nichts

feſtgeſetzt, ſo findet der Austritt nur mit dem Schluß des Geſchäftsjahres nach vorheriger, mindeſtens

vierwöchentlicher Auffündigung ſtatt. Ferner erliſcht die Mitgliedſchaft durch den Tod, ſofern der Ge

ſellſchaftsvertrag keine entgegengeſetzten Beſtimmungen enthält.

In jedem Falle kann die Genoſſenſchaft einen Genoſſenſchafter aus den im Geſellſchaftsvertrage

feſtgeſetzten Gründen, ſowie wegen des Verluſtes der bürgerlichen Ehrenrechte, ausſchließen.
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§. 39.

Die aus der Genoſſenſchaft ausgetretenen oder ausgeſchloſſenen Genoſſenſchafter, ſowie die Erben

verſtorbener Genoſſenſchafter bleiben den Gläubigern der Genoſſenſchaft für alle bis zu ihrem Aus

ſcheiden von der Genoſſenſchaft eingegangenen Verbindlichkeiten bis zum Ablauf der Verjährung (5.63.)

verhaftet.

Wenn der Geſellſchaftsvertrag nichts Anderes beſtimmt, haben ſie an den Reſervefonds und an

das ſonſt vorhandene Vermögen der Genoſſenſchaft keinen Anſpruch, ſind vielmehr nur berechtigt zu

verlangen, daß ihnen ihr Geſchäftsantheil, wie er ſich aus den Büchern ergibt, binnen drei Monaten

nach ihrem Ausſcheiden ausgezahlt werde.

Gegen dieſe Verpflichtung kann ſich die Genoſſenſchaft nur dadurch ſchützen, daß ſie ihre Auf

löſung beſchließt und zur Liquidation ſchreitet.

Abſchnitt V.

Von der Liquidation der Genoſſenſchaft.

§. 40.

Nach Auflöſung der Genoſſenſchaft außer dem Falle des Konkurſes erfolgt die Liquidation durch

den Vorſtand, wenn nicht dieſelbe durch den Geſellſchaftsvertrag oder einen Beſchluß der Genoſſen

ſchaft an andere Perſonen übertragen wird. Die Beſtellung der Liquidatoren iſt jederzeit widerruflich.

§. 41.

Die Liquidatoren ſind von dem Vorſtande beim Handelsgerichte zur Eintragung in das Genoſſen

ſchaftsregiſter anzumelden; ſie haben ihre Unterſchrift perſönlich vor dieſer Behörde zu zeichnen oder die

Zeichnungen in beglaubigter Form einzureichen.

Das Austreten eines Liquidators oder das Erlöſchen der Vollmacht eines ſolchen iſt gleichfalls

zur Eintragung in das Genoſſenſchaftsregiſter anzumelden.

§. 42.

Dritten Perſonen kann die Ernennung von Liquidatoren, ſowie das Austreten eines Liquidators

oder das Erlöſchen der Vollmacht eines ſolchen nur inſofern entgegengeſetzt werden, als hinſichtlich dieſer

Thatſachen die Vorausſetzungen vorhanden ſind, unter welchen nach Art. 25. und 46. des Allgemeinen

Deutſchen Handelsgeſetzbuches hinſichtlich einer Aenderung der Inhaber einer Firma oder des Erlöſchens

einer Prokura die Wirkung gegen Dritte eintritt.

Sind mehrere Liquidatoren vorhanden, ſo können ſie die zur Liquidation gehörenden Handlungen

mit rechtlicher Wirkung nur in Gemeinſchaft vornehmen, ſofern nicht ausdrücklich beſtimmt iſt, daß ſie

einzeln handeln können.
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§. 43.

Die Liquidatoren haben die laufenden Geſchäfte zu beendigen, die Verpflichtungen der aufgelösten

Genoſſenſchaft zu erfüllen, die Forderungen derſelben einzuziehen und das Vermögen der Genoſſenſchaft

zu verſilbern; ſie haben die Genoſſenſchaft gerichtlich und außergerichtlich zu vertreten, ſie können für

dieſelbe Vergleiche ſchließen und Kompromiſſe eingehen. Zur Beendigung ſchwebender Geſchäfte können

die Liquidatoren auch neue Geſchäfte eingehen.

Die Veräußerung unbeweglicher Sachen kann durch die Liquidatoren, ſofern nicht der Geſell

ſchaftsvertrag oder ein Beſchluß der Genoſſenſchaft anders beſtimmt, nur durch öffentliche Verſteigerung

bewirkt werden.

§ 44.

Eine Beſchränkung des Umfanges der Geſchäftsbefugniſſe der Liquidatoren (S. 42.) hat gegen

dritte Perſonen keine rechtliche Wirkung. ..

s. 45.

Die Liquidatoren haben ihre Unterſchriften in der Weiſe abzugeben, daß ſie der bisherigen, nun

mehr als Liquidations-Firma zu bezeichnenden Firma ihren Namen beifügen.

§. 46.

Die Liquidatoren haben der Genoſſenſchaft gegenüber bei der Geſchäftsführung den von der

Generalverſammlung gefaßten Beſchlüſſen Folge zu geben, widrigenfalls ſie der Genoſſenſchaft für den

durch ihr Zuwiderhandeln erwachſenen Schaden perſönlich und ſolidariſch haften.

§. 47. -

Die bei Auflöſung der Genoſſenſchaft vorhandenen und die während der Liquidation eingehenden

Gelder werden, wie folgt, verwendet: *

a) es werden zunächſt die Gläubiger der Genoſſenſchaft je nach der Fälligkeit ihrer Forderungen

befriedigt und die zur Deckung noch nicht fälliger Forderungen nöthigen Summen zurückbehalten;

b) aus den alsdann verbleibenden Ueberſchüſſen werden die Geſchäftsantheile an die Genoſſenſchafter

zurückgezahlt. Reicht der Beſtand zur vollſtändigen Deckung nicht aus, ſo erfolgt die Vertheilung

deſſelben nach Verhältniß der Höhe der einzelnen Guthaben, wenn der Geſellſchaftsvertrag nicht

anders beſtimmt; -

c) aus dem nach Deckung der Schulden der Genoſſenſchaft, ſowie der Geſchäftsantheile der Ge

noſſenſchafter (§ 39.), noch verbleibenden Beſtande wird zunächſt der Gewinn des letzten Rech

nungsjahres an die Genoſſenſchafter nach den Beſtimmungen des Geſellſchaftsvertrages gezahlt.

Die Vertheilung weiterer Ueberſchüſſe unter die Genoſſenſchafter erfolgt in Ermangelung anderer

Vertragsbeſtimmungen nach Köpfen.
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§. 48.

Die Liquidatoren haben ſofort beim Beginn der Liquidation eine Bilanz aufzuſtellen. Ergibt

dieſe oder eine ſpäter aufgeſtellte Bilanz, daß das Vermögen der Genoſſenſchaft (einſchließlich des Re

ſervefonds und der Geſchäftsantheile der Genoſſenſchafter) zur Deckung der Schulden der Genoſſenſchaft

nicht hinreicht, ſo haben die Liquidatoren bei eigener Verantwortlichkeit ſofort eine Generalverſammlung

zu berufen und hierauf, ſofern nicht Genoſſenſchafter binnen acht Tagen nach der abgehaltenen General

verſammlung den zur Deckung des Ausfalles erforderlichen Betrag baar einzahlen, bei dem Handels

gerichte die Eröffnung des Konkurſes (Falliments) über das Vermögen der Genoſſenſchaft zu bean

tragen.

§. 49.

Ungeachtet der Auflöſung der Genoſſenſchaft kommen bis zur Beendigung der Liquidation im

Uebrigen in Bezug auf die Rechtsverhältniſſe der bisherigen Genoſſenſchafter unter einander, ſowie zu

dritten Perſonen, die Vorſchriften des zweiten und dritten Abſchnitts dieſes Geſetzes zur Anwendung,

ſoweit ſich aus den Beſtimmungen des gegenwärtigen Abſchnitts und aus dem Weſen der Liquidation

nicht ein Anderes ergibt.

Der Gerichtsſtand, welchen die Genoſſenſchaft zur Zeit ihrer Auflöſung hatte, bleibt bis zur

Beendigung der Liquidation für die aufgelöste Genoſſenſchaft beſtehen. Zuſtellungen an die Genoſſen

ſchaft geſchehen mit rechtlicher Wirkung an einen der Liquidatoren.

§. 50. -

Nach Beendigung der Liquidation werden die Bücher und Schriften der aufgelösten Genoſſen

ſchaft einen der geweſenen Genoſſenſchafter oder einem Dritten in Verwahrung gegeben. Der Ge

noſſenſchafter oder der Dritte wird in Ermangelung einer gültigen Uebereinkunft durch das Handels

gericht beſtimmt.

Die Genoſſenſchafter und deren Rechtsnachfolger behalten das Recht auf Einſicht und Benutzung

der Bücher und Papiere.

§. 51.

Ueber das Vermögen der Genoſſenſchaft wird auch außer dem Falle des §. 48. der Konkurs

(Falliment) eröffnet, ſobald ſie ihre Zahlungen vor oder nach ihrer Auflöſung eingeſtellt hat. Das

Verfahren dabei beſtimmen die Landesgeſetze.

Die Verpflichtung zur Anzeige der Zahlungseinſtellung liegt dem Vorſtande der Genoſſenſchaft

und, wenn die Zahlungseinſtellung nach Auflöſung der Genoſſenſchaft eintritt, den Liquidatoren der

ſelben ob.

Die Genoſſenſchaft wird durch den Vorſtand beziehungsweiſe die Liquidatoren vertreten. Die

ſelben ſind perſönlich zu erſcheinen und Auskunft zu ertheilen in allen Fällen verpflichtet, in welchen

14
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dies für den Gemeinſchuldner ſelbſt vorgeſchrieben iſt. Dieſelben ſind berechtigt, gegen jede angemeldete

Forderung, unabhängig von dem Vertreter (Kurator, Verwalter) der Konkursmaſſe Widerſpruch zu

erheben. Dieſer Widerſpruch hält die Feſtſtellung der Forderung im Konkurſe und ihre Befriedigung

aus der Konkursmaſſe nicht auf. Ein Zwangs-Akkord (Konkordat) findet nicht ſtatt.

Der Konkurs (Falliment) über das Genoſſenſchaftsvermögen zieht den Konkurs (Falliment) über

das Privatvermögen der einzelnen Genoſſenſchafter nicht nach ſich.

Der Beſchluß über Eröffnung des Konkurſes (reſp. die Erklärung des Falliments) hat die Na

men der ſolidariſch verhafteten Genoſſenſchafter nicht zu enthalten. Sobald der Konkurs (Falliment)

beendigt iſt, ſind die Gläubiger berechtigt, wegen des Ausfalles an ihren Forderungen, jedoch nur,

wenn ſolche bei dem Konkursverfahren (Falliment) angemeldet und verifizirt ſind, einſchließlich Zinſen

und Koſten, die einzelnen, ihnen ſolidariſch haftenden Genoſſenſchafter in Anſpruch zu nehmen.

Die Genoſſenſchafter können, wenn ſie wegen ſolcher Ausfälle verklagt werden, nur gegen ſolche

Forderungen Einwendungen machen, bei welchen der oben erwähnte Widerſpruch (Abſatz 3.) von dem

Vorſtande, beziehungsweiſe den Liquidatoren vor der Verifikation erhoben iſt.

§. 52.

Nachdem das Konkursverfahren (Falliment) ſo weit gediehen iſt, daß der Schlußvertheilungsplan

feſtſteht, liegt dem Vorſtande ob, eine Berechnung (Vertheilungsplan) anzufertigen, aus welcher ſich

ergibt, wie viel jeder Genoſſenſchafter zur Befriedigung der Gläubiger wegen der im Konkurs erlittenen

Ausfälle beizutragen habe.

Wird die Zahlung der Beiträge verweigert oder verzögert, ſo iſt der Vertheilungsplan von dem

Vorſtande dem Konkursgericht mit dem Antrage einzureichen: den Vertheilungsplan für vollſtreckbar zu

erklären. Dem Antrage iſt eine Abſchrift oder ein Abdruck des Geſellſchaftsvertrages und ein Verzeich

niß der Ausfälle der Gläubiger, ſowie der nach dem Plane zu einem Beitrage verpflichteten Genoſſen

ſchafter beizufügen.

§. 53.

Bevor das Gericht über den Antrag Beſchluß faßt, ſind die Genoſſenſchafter mit ihren etwanigen

Erinnerungen gegen den Plan in einem Termine zu hören. Mit Abhaltung des Termins wird, wenn

das Konkursgericht ein Kollegialgericht iſt, ein Mitglied des letzteren (Richterkommiſſar) beauftragt.

Bei der Vorladung der Genoſſenſchafter iſt eine Mittheilung des Planes nicht erforderlich; es genügt,

daß derſelbe drei Tage vor dem Termine zur Einſicht der Genoſſenſchafter bei dem Gerichte offen liegt

und daß dies denſelben bei der Vorladung angezeigt wird. Von dem Termine iſt auch der Vorſtand

in Kenntniß zu ſetzen. Die nochmalige Vorladung eines Betheiligten, welcher in dem Termine nicht

erſcheint, iſt nicht erforderlich. Werden Erinnerungen erhoben, ſo iſt das betreffende Sach- und Rechts
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verhältniß in dem Termine thunlichſt inſoweit aufzuklären, als zur vorläufigen Beurtheilung der Er

heblichkeit der Erinnerungen erforderlich iſt.

§. 54.

Nach Abſchluß des im § 53. bezeichneten Verfahrens unterzieht das Gericht auf Grundlage der

beigebrachten Schriftſtücke und der von dem Richter aufgenommenen Verhandlungen den Vertheilungs

plan einer näheren Prüfung, berichtigt den Plan, ſoweit nöthig, und erläßt hierauf den Beſchluß, durch

welchen derſelbe für vollſtreckbar erklärt wird. Das Gericht kann vor Abfaſſung des Beſchluſſes von

dem Vorſtand jede nähere Aufklärung und die Beibringung der in dem Beſitze deſſelben befindlichen,

zur Erledigung von Zweifeln dienenden Urkunden fordern.

Im Gebiete des Rheiniſchen Rechts wird der Beſchluß in der Rathskammer auf den Vortrag

eines Berichterſtatters gefaßt.

Gegen den Beſchluß iſt ein Rechtsmittel nicht zuläſſig.

§. 55.

Eine Ausfertigung des Planes, ſowie des Beſchluſſes, durch welchen derſelbe für vollſtreckbar

erklärt iſt, wird dem Vorſtande mitgetheilt.

Die Urſchrift oder eine zweite Ausfertigung iſt bei dem Gerichte zur Einſicht der Genoſſenſchafter

offen zu legen; ſämmtliche Genoſſenſchafter ſind hiervon in Kenntniß zu ſetzen.

Der Vorſtand iſt befugt und im Falle der Weigerung oder Zögerung verpflichtet, die Beiträge,

welche nach dem für vollſtreckbar erklärten Vertheilungsplane von den einzelnen Genoſſenſchaftern zu

zahlen ſind, im Wege der Erekution beitreiben zu laſſen.

§. 56.

Jeder Genoſſenſchafter iſt befugt, den Vertheilungsplan im Wege der Klage anzufechten; die

Klage iſt gegen die übrigen betheiligten Genoſſenſchafter zu richten; dieſe werden in dem Prozeſſe von

dem Vorſtande vertreten. Für die Klage iſt das Gericht zuſtändig, bei welchem die Genoſſenſchaft ihren

allgemeinen Gerichtsſtand hatte (§. 11.). Durch die Anſtellung der Klage und die Einleitung des

Prozeſſes wird die Erekution nicht gehemmt.

§. 57.

Iſt die Erekution gegen einzelne Genoſſenſchafter fruchtlos, ſo hat der Vorſtand den dadurch

entſtehenden Ausfall in einem anzufertigenden neuen Plane unter die übrigen Genoſſenſchafter zu ver

theilen. Das weitere Verfahren beſtimmt ſich nach den Vorſchriften der §§ 52–56.

§. 58.

Der Vorſtand iſt zur Erhebung der von den Genoſſenſchaftern zu entrichtenden Beiträge be

rechtigt und zur beſtimmungsmäßigen Verwendung derſelben verpflichtet.
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§. 59.

Wenn das Vermögen der Genoſſenſchaft zur Befriedigung der Gläubiger ſich als unzureichend

erweist, ohne daß die Eröffnung des Konkurſes erfolgen kann (§. 12.), ſo kommen in Anſehung der

Einziehung der zur Deckung der Ausfälle erforderlichen Beträge die Beſtimmungen der §§ 52–58. in

entſprechender Weiſe mit der Maaßgabe zur Anwendung, daß an Stelle des Konkursgerichts das

Gericht tritt, bei welchem die Genoſſenſchaft ihren allgemeinen Gerichtsſtand hatte.

§. 60.

Wenn der Vorſtand die ihm nach den §§ 52–59. obliegenden Verpflichtungen zu erfüllen außer

Stande iſt oder deren Erfüllung verſäumt, ſo kann das Gericht auf den Antrag eines betheiligten Ge

noſſenſchafters einen oder mehrere Genoſſenſchafter oder auch andere Perſonen mit den Verrichtungen

des Vorſtandes beauftragen.

§. 61.

Sind an die Stelle des Vorſtandes Liquidatoren getreten, ſo gelten die Beſtimmungen der

§§ 52–60., inſoweit ſie den Vorſtand betreffen, für die Liquidatoren. -

§. 62.

Durch das in den §§. 52–61. angeordnete Verfahren wird an dem Rechte der Genoſſenſchafts

gläubiger, wegen der an ihren Forderungen erlittenen Ausfälle die Genoſſenſchafter ſolidariſch in An

ſpruch zu nehmen, nichts geändert.

Abſchnitt VI.

Von der Verjährung der Klagen gegen die Genoſſenſchafter,

§. 63.

Die Klagen gegen einen Genoſſenſchafter aus Anſprüchen gegen die Genoſſenſchaft verjähren in

zwei Jahren nach Auflöſung der Genoſſenſchaft oder nach ſeinem Ausſcheiden oder ſeiner Ausſchließung

aus derſelben, ſofern nicht nach Beſchaffenheit der Forderung eine kürzere Verjährungsfriſt geſetzlich

eintritt.

Die Verjährung beginnt mit dem Tage, an welchem die Auflöſung der Genoſſenſchaft in das

Genoſſenſchaftsregiſter eingetragen oder das Ausſcheiden, beziehungsweiſe die Ausſchließung des Ge

noſſenſchafters dem Handelsgerichte angezeigt iſt. Wird die Forderung erſt nach dieſem Zeitpunkte

fällig, ſo beginnt die Verjährung mit dem Zeitpunkte der Fälligkeit. Bei kündbaren Forderungen tritt

die Kündigungsfriſt der Verjährungsfriſt hinzu.

Iſt noch ungetheiltes Genoſſenſchaftsvermögen vorhanden, ſo kann dem Gläubiger die zweijährige

Verjährung nicht entgegengeſetzt werden, ſofern er ſeine Befriedigung nur aus dem Genoſſenſchaftsver

mögen ſucht.
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§. 64.

Die Verjährung zu Gunſten eines ausgeſchiedenen oder ausgeſchloſſenen Genoſſenſchafters wird

nicht durch Rechtshandlungen gegen einen anderen Genoſſenſchafter, wohl aber durch Rechtshandlungen

gegen die fortbeſtehende Genoſſenſchaft unterbrochen.

Die Verjährung zu Gunſten eines bei der Auflöſung der Genoſſenſchaft zu derſelben gehörigen

Genoſſenſchafters wird nicht durch Rechtshandlungen gegen einen anderen Genoſſenſchafter, wohl aber

durch Rechtshandlungen gegen die Liquidatoren, beziehungsweiſe gegen die Konkursmaſſe, unterbrochen.

§. 65.

Die Verjährung läuft auch gegen Minderjährige und bevormundete Perſonen, ſowie gegen ju

riſtiſche Perſonen, denen geſetzlich die Rechte der Minderjährigen zuſtehen, ohne Zulaſſung der Wieder

einſetzung in den vorigen Stand, jedoch mit Vorbehalt des Regreſſes gegen die Vormünder und

Verwalter.

Schlußbeſtimmungen.

§. 66.

Das Handelsgericht hat den Vorſtand der Genoſſenſchaft, beziehungsweiſe die Liquidatoren, zur

Befolgung der in den §§. 4. 6. 18. 23. 25. 26. Abſatz 2, § 31. Abſatz 3. § 33. Abſatz 2.

§§. 36. 41. 48. 52–59. 61. enthaltenen Vorſchriften von Amtswegen durch Ordnungsſtrafen

anzuhalten.

Das hierbei zu befolgende Verfahren iſt von den Regierungen der einzelnen Bundesſtaaten in

den nach §. 70. zu erlaſſenden Ausführungs-Verordnungen zu beſtimmen.

§. 67.

Unrichtigkeiten in den nach den Vorſchriften des gegenwärtigen Geſetzes dem Vorſtande obliegen

den Anzeigen oder ſonſtigen amtlichen Angaben werden gegen die Vorſtandsmitglieder mit Geldbuße

bis zu 20 Rthlr. geahndet. - - -

§. 68.

Durch die im § 67 enthaltene Beſtimmung wird die Anwendung härterer Strafen nicht ausge

ſchloſſen, wenn dieſelben nach ſonſtigen Geſetzen durch die Handlung begründet werden.

§. 69.

Die Eintragungen in das Genoſſenſchaftsregiſter erfolgen koſtenfrei.

§. 70.

Wo dieſes Geſetz von dem Handelsgerichte ſpricht, tritt in Ermangelung eines beſonderen Handels

gerichts das ordentliche Gericht an deſſen Stelle.
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§. 71.

In dem Vermögensſtande einer ſchon beſtehenden Genoſſenſchaft wird durch deren Eintragung

in das Genoſſenſchaftsregiſter nichts geändert.

Auf nicht eingetragene Genoſſenſchaften kommen die Beſtimmungen dieſes Geſetzes nicht zur

Anwendung.

§. 72.

Die näheren Beſtimmungen Behufs Ausführung dieſes Geſetzes werden von den Regierungen

der einzelnen Bundesſtaaten im Verordnungswege erlaſſen.

- §. 73.

Das gegenwärtige Geſetz tritt mit dem 1. Januar 1869. in Kraft.

Urkundlich unter Unſerer Höchſteigenhändigen Unterſchrift und beigedrucktem Bundes-Inſiegel.

Gegeben Schloß Babelsberg, den 4. Juli 1868.

(L. S.) Wilhelm.

Gr. v. Bismarck-Schönhauſen.

Handels- und Wechſelrecht.

Geſetz, betreffend die Einführung der Allgemeinen Deutſchen Wechſel-Ordnung, der Nürn

berger Wechſel-Novellen und des Allgemeinen Deutſchen Handelsgeſetzbuches als Bundes

geſetze. Vom 5. Juni 1869.

(Bundesgeſetzblatt Nr. 32. S. 379.) *)

Wir Wilhelm,

von Gottes Gnaden König von Preußen e.

verordnen im Namen des Norddeutſchen Bundes, nach erfolgter Zuſtimmung des Bundesrathes und

des Reichstages, was folgt: -

*) Die Allgemeine Deutſche Wechſel-Ordnung iſt abgedruckt in dem 6. Stück des Reichsgeſetzblatts vom 27. Novem

ber 1848 S. 19. Beilage zum Regierungsblatt von 1849; die Nürnberger Novelle, betreffend die Ergänzung und Er

läuterung der Allgemeinen Deutſchen Wechſel-Ordnung in dem Geſetze vom 18. Mai 1864, betreffend die Abänderung

einiger Beſtimmungen der Allgemeinen Deutſchen Wechſel-Ordnung. Regierungsblatt S. 59; das Allgemeine Deutſche

Handelsgeſetzbuch iſt abgedruckt als Beilage zum Regierungsblatt vom Jahr 1865.
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§. 1.

Die Allgemeine Deutſche Wechſel-Ordnung (Anlage A) nebſt den die Ergänzung und Erläu

terung derſelben betreffenden ſogenannten Nürnberger Novellen (Anlage B.), ſowie das Allgemeine

Deutſche Handelsgeſetzbuch (Anlage C.) werden zu Bundesgeſetzen erklärt und als ſolche in das ge

ſammte Bundesgebiet eingeführt, jedoch unbeſchadet der Vorſchriften des Bundesgeſetzes über die

Nationalität der Kauffartheiſchiffe und ihre Befugniß zur Führung der Bundesflagge vom 25. Oktober

1867. (Bundesgeſetzbl. S. 35.) und des Bundesgeſetzes über die Aufhebung der Schuldhaft vom

29. Mai 1868. (Bundesgeſetzbl. S. 237.).

§. 2.

Die bei oder nach der Einführung der Wechſel-Ordnung, der Nürnberger Novellen und des

Handelsgeſetzbuches in die einzelnen Bundesſtaaten oder deren Landestheile im Wege der Landesgeſetz

gebung erlaſſenen Vorſchriften bleiben als landesgeſetzliche Vorſchriften inſoweit in Kraft, als ſie nur

eine Ergänzung und nicht eine Abänderung einer Beſtimmung der Wechſel-Ordnung, der Nürnberger

Novellen oder des Handelsgeſetzbuches enthalten.

§. 3.

Insbeſondere bleiben folgende auf die Einführung der Wechſel-Ordnung und des Handelsgeſetz

buches ſich beziehende landesgeſetzliche Vorſchriften in Kraft:

A. in Anſehung der Wechſel-Ordnung:

die Vorſchriften der §§ 5. bis 7. der für die freie und Hanſeſtadt Hamburg am 5. März

1849. in Bezug auf die Einführung der Allgemeinen Deutſchen Wechſel-Ordnung publi

zirten Verordnung und der entſprechenden §§. 8. bis 10. der Königlich Preußiſchen Ver

ordnung, betreffend die Einführung der Allgemeinen Deutſchen Wechſel-Ordnung in die

Herzogthümer Holſtein und Schleswig, vom 13. Mai 1867.;

B. in Anſehung des Handelsgeſetzbuches:

1) die Vorſchriften, nach welchen unter Landesgeſetzen im Sinne des Handelsgeſetzbuches

nicht blos die förmlichen Geſetze, ſondern das geſammte Landesrecht zu verſtehen und in

Anſehung der betreffenden Vorbehalte des Handelsgeſetzbuches die Erlaſſung maaßgebender

Vorſchriften auf anderem Wege als auf dem Wege der förmlichen Geſetzgebung, ſoweit

dies nach dem Landesrecht zuläſſig, nicht ausgeſchloſſen iſt;

2) die Vorſchriften, welche in Anſehung der Eintragungen in das Handelsregiſter noch

andere als die in dem Handelsgeſetzbuch beſtimmten Eintragungen zulaſſen oder ge

- bieten;

3) die Vorſchriften, welche den Prokuriſten zur Ertheilung von Konſenſen vor den mit der

Führung der Eigenthums- und Hypothekenbücher oder der Schuld- und Pfandprotokolle

*
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beauftragten Behörden und Beamten nur für den Fall befugt erklären, daß demſelben dieſe

Befugniß beſonders beigelegt iſt;

4) die Vorſchriften, welche beſtimmen, daß die Vorſchriften des Landesrechts über die recht

lichen Vorausſetzungen für den Erwerb des Eigenthums an unbeweglichen Sachen durch

die Beſtimmungen des Handelsgeſetzbuches nicht berührt werden;

5) die Vorſchriften, welche die Anwendung des Artikels 295. des Handelsgeſetzbuches inſo

weit beſchränken, als ſie die abweichenden Vorſchriften, welche das bürgerliche Recht

für die zur Eintragung in das Hypothekenbuch beſtimmten Schuldurkunden enthält, in

Kraft erhalten;

6) die Vorſchriften, welche die Art. 306. und 307. des Handelsgeſetzbuches auf Inhaber

papiere, ſo lange dieſelben außer Kurs geſetzt ſind, für nicht anwendbar erklären;

7) die Vorſchriften, welche beſtimmen, daß unter Konkurs im Sinne des Handelsgeſetzbuches

auch das Falliment des Rheiniſchen Rechts und das Debitverfahren des Bremiſchen Rechts

zu verſtehen ſei;

8) die Vorſchriften, welche beſtimmen, daß durch die Artikel 313. bis 316. des Handels

geſetzbuches die im bürgerlichen Rechte in einem weiteren Umfange begründete Zulaſſung

des Zurückbehaltungsrechtes (Retentionsrechtes) nicht berührt werden.

§. 4.

Als Landesgeſetze bleiben, auch inſoweit ſie Abänderungen des Handelsgeſetzbuches enthalten, in

Geltung:

für das Großherzogthum Mecklenburg-Schwerin:

die §. 51. bis 55. der die Publikation des Handelsgeſetzbuches betreffenden Verordnung

vom 28. Dezember 1863;

für die freie Hanſeſtadt Bremen:

die am 12. Februar 1866. publizirte, die Löſchung der Seeſchiffe betreffende obrigkeit

liche Verordnung;

für die freie und Hanſeſtadt Hamburg:

der §. 50 des am 22. Dezember 1865. publizirten Einführungsgeſetzes zum Allgemeinen

Deutſchen Handelsgeſetzbuch.

§. 5.

Die in Gemäßheit der §§ 16. und 52. der unter dem 6. Juni 1864. von dem Senate der

freien Hanſeſtadt Bremen publizirten obrigkeitlichen Verordnung, betreffend die Einführung des Allge

meinen Deutſchen Handelsgeſetzbuches, den Privatgläubigern eines Hindelsgeſellſchafters in Anſehung
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des Vermögens einer Handelsgeſellſchaft zu der Zeit, zu welcher dieſes Geſetz in Geltung tritt, zu

ſtehenden Pfand- und Vorzugsrechte bleiben unberührt.

§. 6.

Dieſes Geſetz tritt am 1. Januar 1870. in Kraft.

Urkundlich unter Unſerer Höchſteigenhändigen Unterſchrift und beigedrucktem Bundes-Inſiegel.

Gegeben Schloß Babelsberg, den 5. Juni 1869.

(L. S.) Wilhelm.

Gr. v. Bismarck-Schönhauſen.

Geſetz betreffend die Kommanditgeſellſchaften auf Aktien und die Aktiengeſellſchaften,

Vom 11. Juni 1870.

Bundes-Geſetzblatt Nr. 21. S. 375.

Wir Wilhelm,

von Gottes Gnaden König von Preußen e.

verordnen im Namen des Norddeutſchen Bundes, nach erfolgter Zuſtimmung des Bundesrathes und

des Reichstages, was folgt:

§. 1.

Die Artikel 5. 173. bis 176. 178. 198. 199. 203. 206. bis 212. 214. 215. 217. 222.225.

239. 240. 242. und 247. bis 249. des Allgemeinen Deutſchen Handelsgeſetzbuches werden durch nach

ſtehende, den bisherigen Zifferzahlen entſprechende Artikel erſetzt.

Artikel 5.

Die in Betreff der Kaufleute gegebenen Beſtimmungen gelten in gleicher Weiſe in Betreff der

Handelsgeſellſchaften, insbeſondere auch der Kommanditgeſellſchaften auf Aktien und der Aktiengeſell

ſchaften.

Dieſelben gelten auch in Betreff der öffentlichen Banken in den Grenzen ihres Handelsbetriebes,

unbeſchadet der für ſie beſtehenden Verordnungen.

Artikel 173.

Das Kapital der Kommanditiſten kann in Aktien oder Aktienantheile zerlegt werden.

Die Aktien oder Aktienantheile müſſen auf Namen lauten. Sie müſſen auf einen Betrag von

mindeſtens fünfzig Vereinsthalern geſtellt werden, wenn nicht die Landesgeſetze nach Maaßgabe der

15
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beſonderen örtlichen Bedürfniſſe einen geringen Betrag geſtatten. Aktien oder Aktienantheile, welche

auf Inhaber lauten, oder welche auf einen geringeren als den geſetzlich beſtimmten Betrag geſtellt

werden, ſind nichtig. Die Ausgeber ſolcher Aktien oder Aktienantheile ſind den Beſitzern für alle durch

die Ausgabe verurſachten Schaden ſolidariſch verhaftet.

Die vorſtehenden Beſtimmungen gelten auch von Promeſſen und Interimsſcheinen.

- Artifel 174.

Eine Kommanditgeſellſchaft auf Aktien gilt als Handelsgeſellſchaft, auch wenn der Gegenſtand

des Unternehmens uicht in Handelsgeſchäften beſteht.

Ueber die Errichtung und den Inhalt des Geſellſchaftsvertrages muß eine gerichtliche oder notarielle

Urkunde aufgenommen werden. Zur Aktienzeichnung genügt eine ſchriftliche Erklärung. -

Artikel 175.

Der Geſellſchaftsvertrag muß enthalten:

1) den Namen, Vornamen, Stand und Wohnort jedes perſönlich haftenden Geſellſchafters;

2) die Firma der Geſellſchaft und den Ort, wo ſie ihren Sitz hat;

3) den Gegenſtand des Unternehmens;

4) die Zeitdauer des Unternehmens, im Fall daſſelbe auf eine beſtimmte Zeit beſchränkt ſein ſoll;

5) die Zahl und den Betrag der Aktien oder Aktienantheile;

6) die Beſtimmung, daß ein Aufſichtsrath von mindeſtens drei Mitgliedern aus der Zahl der

Kommanditiſten durch Wahl derſelben beſtellt werden müſſe;

7) die Form, in welcher die Zuſammenberufung der Generalverſammlung der Kommanditiſten

geſchieht;

8) die Form, in welcher die von der Geſellſchaft ausgehenden Bekanntmachungen erfolgen, ſowie

die öffentlichen Blätter, in welche dieſelben aufzunehmen ſind.

Artikel 176.

Der Geſellſchaftsvertrag muß bei dem Handelsgericht, in deſſen Bezirk die Geſellſchaft ihren

Sitz hat, in das Handelsregiſter eingetragen und im Auszuge veröffentlicht werden.

Der Auszug muß enthalten:

1) das Datum des Geſellſchaftsvertrages;

2) den Namen, Vornamen, Stand und Wohnort jedes perſönlich haftenden Geſellſchafters;

3) die Firma der Geſellſchaft und den Ort, wo ſie ihren Sitz hat;

4) die Zahl und den Betrag der Aktien und Aktienantheile;

5) die Form, in welcher die von der Geſellſchaft ausgehenden Bekanntmachungen erfolgen, ſowie

die öffentlichen Blätter, in welche dieſelben aufzunehmen ſind.

Iſt in dem Geſellſchaftsvertrage beſtimmt, daß das Austreten eines oder mehrerer perſönlich
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haftender Geſellſchafter die Auflöſung der Geſellſchaft nicht zur Folge habe (Art. 199), ſo iſt auch

dieſe Beſtimmung zu veröffentlichen.

Artikel 178.

Vor erfolgter Eintragung in das Handelsregiſter beſteht die Kommanditgeſellſchaft als ſolche

nicht. Die vor der Eintragung ausgegebenen Aktien oder Aktienantheile ſind nichtig. Die Ausgeber

ſind den Beſitzern für allen durch die Ausgabe verurſachten Schaden ſolidariſch verhaftet.

Wenn vor erfolgter Eintragung im Namen der Geſellſchaft gehandelt worden iſt, ſo haften die

Handelnden perſönlich und ſolidariſch.

Artikel 198.

Jede Abänderung des Geſellſchaftsvertrages bedarf zu ihrer Gültigkeit der notariellen oder

gerichtlichen Abfaſſung.

Der abändernde Vertrag muß in gleicher Weiſe, wie der urſprüngliche Vertrag, in das Handels

regiſter eingetragen und im Auszuge veröffentlicht werden (Art. 176. 179.).

Der abändernde Vertrag hat keine rechtliche Wirkung, bevor derſelbe bei dem Handelsgericht, in

deſſen Bezirk die Geſellſchaft ihren Sitz hat, in das Handelsregiſter eingetragen iſt.

Artikel 199.

Eine Uebereinkunft, durch welche das Austreten eines oder mehrerer perſönlich haftender Geſell

ſchafter beſtimmt wird, ſteht der Auflöſung der Geſellſchaft gleich. Zu derſelben bedarf es der Zu

ſtimmung einer Generalverſammlung der Kommanditiſten.

Es kann jedoch durch den Geſellſchaftsvertrag oder durch einen denſelben abändernden Vertrag

(Art. 198.) beſtimmt werden, daß das Austreten eines oder mehrerer perſönlich haftender Geſellſchafter

die Auflöſung der Geſellſchaft dann nicht zur Folge habe, wenn mindeſtens noch ein perſönlich haften

der Geſellſchafter bleibt. In Anſehung der Eintragung in das Handelsregiſter finden die Beſtimmungen

des Artikel 129. Anwendung. -

Artikel 203.

Eine theilweiſe Zurückzahlung des Kapitals der Kommanditiſten kann nur vermöge einer Ab

änderung des Geſellſchaftsvertrages erfolgen.

Die Zurückzahlung kann nur unter Beobachtung derſelben Beſtimmungen geſchehen, welche für

die Vertheilung des Geſellſchaftsvermögens im Falle der Auflöſung maaßgebend ſind (Art. 201. 202).

Artikel 206. -

Die perſönlich haftenden Mitglieder und die Mitglieder des Aufſichtsrathes werden mit Gefängniß

bis zu drei Monaten beſtraft:

1) wenn ſie vorſätzlich Behufs der Eintragung des Geſellſchaftsvertrages in das Handelsregiſter

falſche Angaben über die Zeichnung oder Einzahlung des Kapitals der Kommanditiſten machen;
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2) wenn durch ihre Schuld länger als drei Monate die Geſellſchaft ohne Aufſichtsrath geblieben iſt,

oder in dem letzteren die zur Beſchlußfähigkeit erforderliche Zahl von Mitgliedern gefehlt hat;

3) wenn ſie in ihren Darſtellungen, in ihren Ueberſichten über den Vermögensſtand der Geſellſchaft

oder in den in der Generalverſammlung gehaltenen Vorträgen wiſſentlich den Stand der Ver

hältniſſe der Geſellſchaft unwahr darſtellen oder verſchleiern.

Wird in den Fällen zu 2. und 3. feſtgeſtellt, daß mildernde Umſtände vorhanden ſind, ſo iſt

auf Geldſtrafe bis zu Eintauſend Thalern zu erkennen. -

Artikel 207.

Eine Geſellſchaft iſt eine Aktiengeſellſchaft, wenn ſich die ſämmtlichen Geſellſchafter nur mit Ein

ſagen betheiligen, ohne perſönlich für die Verbindlichkeiten der Geſellſchaft zu haften.

Das Geſellſchaftskapital wird in Aktien oder auch in Aktienantheile zerlegt.

Die Aktien oder Aktienantheile ſind untheilbar.

Dieſelben können auf Inhaber oder auf Namen lauten.

Artikel 207a.

Die Aktien oder Aktienantheile müſſen, wenn ſie auf Namen lauten, auf einen Betrag von

mindeſtens funfzig Vereinsthalern, wenn ſie auf Inhaber lauten, auf einen Betrag von mindeſtens

Einhundert Vereinsthalern geſtellt werden. Bei Verſicherungsgeſellſchaften müſſen auch ſolche Aktien

oder Aktienantheile, welche auf Namen lauten, auf einen Betrag von mindeſtens Einhundert Vereins

thalern geſtellt werden.

Aktien oder Aktienantheile, welche auf einen geringeren Betrag geſtellt werden, ſind nichtig. Die

Ausgeber ſolcher Aktien oder Aktienantheile ſind den Beſitzern für allen durch die Ausgabe verurſachten

Schaden ſolidariſch verhaftet. -

Der Nominalbetrag der Aktien oder Aktienantheile darf während des Beſtehens der Geſellſchaft

weder vermindert noch erhöht werden.

Die vorſtehenden Beſtimmungen gelten auch von Promeſſen und Interimsſcheinen.

Artikel 208.

Eine Aktiengeſellſchaft gilt als Handelsgeſellſchaft, auch wenn der Gegenſtand des Unternehmens

nicht in Handelsgeſchäften beſteht. -

Ueber die Errichtung und den Inhalt des Geſellſchaftsvertrages (Statuts) muß eine gerichtliche

oder notarielle Urkunde aufgenommen werden,

Zur Aktienzeichnung genügt eine ſchriftliche Erklärung.

Artikel 209.

Der Geſellſchaftsvertrag muß insbeſondere beſtimmen:

1) die Firma und den Sitz der Geſellſchaft;
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2) den Gegenſtand des Unternehmens;

3) die Zeitdauer des Unternehmens, im Falle daſſelbe auf eine beſtimmte Zeit beſchränkt ſein ſoll;

4) die Höhe des Grundkapitals und der einzelnen Aktien oder Aktienantheile;

5) die Eigenſchaft der Aktien, ob ſie auf Inhaber oder auf Namen geſtellt werden ſollen, ingleichen

die etwa beſtimmte Zahl der einen oder der anderen Art, ſowie die etwa zugelaſſene Umwand

lung derſelben;

6) die Beſtellung eines Aufſichtsrathes von mindeſtens drei, aus der Zahl der Aktionaire zu wäh

lenden Mitgliedern;

7) die Grundſätze, nach welchen die Bilanz aufzunehmen und der Gewinn zu berechnen und aus

zuzahlen iſt, ſowie die Art und Weiſe, wie die Prüfung der Bilanz erfolgt;

8) die Art der Beſtellung und Zuſammenſetzung des Vorſtandes und die Formen für die Legitima

tion der Mitglieder deſſelben und der Beamten der Geſellſchaft;

9) die Form, in welcher die Zuſammenberufung der Aktionaire geſchieht;

10) die Bedingungen des Stimmrechts der Aktionaire und die Form, in welcher daſſelbe ausgeübt wird;

11) die Gegenſtände, über welche nicht ſchon durch einfache Stimmenmehrheit der auf Zuſammen

berufung erſchienenen Aktionaire, ſondern nur durch eine größere Stimmenmehrheit oder nach

anderen Erforderniſſen Beſchluß gefaßt werden kann;

12) die Form, in welcher die von der Geſellſchaft ausgehenden Bekanntmachungen erfolgen, ſowie

die öffentlichen Blätter, in welche dieſelben aufzunehmen ſind.

Artikel 209 a.

Nach der Zeichnung des Grundkapitals hat eine Generalverſammlung der Aktionaire auf Grund

der ihr vorzulegenden Beſcheinigungen durch Beſchluß feſtzuſtellen, daß das Grundkapital vollſtändig

gezeichnet, und daß mindeſtens zehn Prozent, bei Verſicherungsgeſellſchaften mindeſtens zwanzig Prozent,

auf jede Aktie eingezahlt ſind, ſofern nicht der Geſellſchaftsvertrag zwiſchen den ſämmtlichen Aktionai

ren abgeſchloſſen und darin die Erfüllung jener Erforderniſſe anerkannt iſt.

Ueber den Beſchluß iſt eine gerichtliche oder notarielle Urkunde aufzunehmen.

- Artikel 209b.

Wenn ein Aktionair eine auf das Grundkapital anzurechnende Einlage macht, welche nicht in

baarem Gelde beſteht, oder wenn Anlagen oder ſonſtige Vermögensſtücke von der zu errichtenden Geſell

ſchaft übernommen werden ſollen, ſo iſt in dem Geſellſchaftsvertrage der Werth der Einlage oder des

Vermögensſtücks feſtzuſetzen und die Zahl der Aktien oder der Preis zu beſtimmen, welche für dieſelben

gewährt werden. Jeder zu Gunſten eines Aktionairs bedungene beſondere Vortheil iſt im Geſellſchafts

vertrage gleichfalls feſtzuſetzen.

Nach der Zeichnung des Grundkapitals muß in den Fällen, welche in dem vorſtehenden Abſatz
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bezeichnet ſind, ſofern nicht der Geſellſchaftsvertrag zwiſchen den ſämmtlichen Aktionairen abgeſchloſſen

iſt, die Genehmigung des Vertrages in einer Generalverſammlung der Aktionaire durch Beſchluß erfolgen.

Die den Vertrag genehmigende Mehrheit muß mindeſtens ein Viertheil der ſämmtlichen Aktionaire

begreifen und der Betrag ihrer Antheile mindeſtens ein Viertheil des geſammten Grundkapitals dar

ſtellen. Der Geſellſchafter, welcher die betreffende Einlage macht oder ſich beſondere Vortheile aus

bedingt, hat bei der Beſchlußfaſſung kein Stimmrecht.

Ueber den Beſchluß iſt eine gerichtliche oder notarielle Urkunde aufzunehmen.

Artikel 209 c.

Die Zuſammenberufung der Generalverſammlung erfolgt in den Fällen der Artikel 209a. u. 209b.

nach den Beſtimmungen, welche der Geſellſchaftsvertrag über die Zuſammenberufung der Generalver

ſammlungen enthält.

Artikel 210.

Der Geſellſchaftsvertrag muß bei dem Handelsgericht, in deſſen Bezirk die Geſellſchaft ihren Sitz

hat, in das Handelsregiſter eingetragen und im Auszuge veröffentlicht werden.

Der Auszug muß enthalten:

1) das Datum des Geſellſchaftsvertrages;

2) die Firma und den Sitz der Geſellſchaft;

3) den Gegenſtand und die Zeitdauer des Unternehmens;

4) die Höhe des Grundkapitals und der einzelnen Aktien oder Aktienantheile;

5) die Eigenſchaft derſelben, ob ſie auf Inhaber oder auf Namen geſtellt ſind;

6) die Form, in welcher die von der Geſellſchaft ausgehenden Bekanntmachungen erfolgen, ſowie

die öffentlichen Blätter, in welche dieſelben aufzunehmen ſind.

Iſt im Geſellſchaftsvertrage eine Form beſtimmt, in welcher der Vorſtand ſeine Willenserklärun

gen kundgiebt und für die Geſellſchaft zeichnet, ſo iſt auch dieſe Beſtimmung zu veröffentlichen.

Artikel 210a.

Der Anmeldung Behufs der Eintragung in das Handelsregiſter muß beigefügt ſein:

1) die Beſcheinigung, daß der geſammte Betrag des Grundkapitals durch Unterſchriften gedeckt iſt;

2) die Beſcheinigung, daß mindeſtens zehn Prozent, bei Verſicherungsgeſellſchaften mindeſtens zwanzig

Prozent, des von jedem Aktionär gezeichneten Betrages eingezahlt ſind;

3) der Nachweis, daß der Aufſichtsrath nach Inhalt des Vertrages in einer Generalverſammlung

der Aktionäre gewählt iſt;

4) betreffenden Falls die gerichtliche oder notarielle Urkunde über die in den Artikeln 209a. und 209b.

bezeichneten Beſchlüſſe der Generalverſammlung. -

Die Anmeldung muß von ſämmtlichen Mitgliedern des Vorſtandes vor dem Handelsgericht unter
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zeichnet oder in beglaubigter Form eingereicht werden. Die der Anmeldung beigefügten Schriftſtücke

werden bei dem Handelsgericht in Urſchrift oder in beglaubigter Abſchrift aufbewaht.

Artikel 211.

Vor erfolgter Eintragung in das Handelsregiſter beſteht die Aktiengeſellſchaft als ſolche nicht.

Die vor der Eintragung ausgegebenen Aktien oder Aktienantheile ſind nichtig. Die Ausgeber ſind

den Beſitzern für allen durch die Ausgabe verurſachten Schaden ſolidariſch verhaftet.

Wenn vor erfolgter Eintragung in das Handelsregiſter im Namen der Geſellſchaft gehandelt

worden iſt, ſo haften die Handelnden perſönlich und ſolidariſch.

Artikel 212.

Bei jedem Handelsgericht, in deſſen Bezirk die Aktiengeſellſchaft eine Zweigniederlaſſung hat,

muß dies Behufs der Eintragung in das Handelsregiſter angemeldet werden.

Die Anmeldung muß von ſämmtlichen Mitgliedern des Vorſtandes vor dem Handelsgericht unter

zeichnet oder in beglaubigter Form eingereicht werden und die in Artikel 210. Abſatz 2. und 3. bezeich

neten Angaben enthalten. Das Handelsgericht hat die Mitglieder des Vorſtandes zur Befolgung die

ſer Vorſchriften von Amtswegen durch Ordnungsſtrafen anzuhalten.

Artikel 2 14.

Jeder Beſchluß der Generalverſammlung, welcher die Fortſetzung der Geſellſchaft oder eine Ab

änderung der Beſtimmungen des Geſellſchaftsvertrages zum Gegenſtande hat, bedarf zu ſeiner Gültig

keit der notariellen oder gerichtlichen Beurkundung.

Ein ſolcher Beſchluß muß in gleicher Weiſe wie der urſprüngliche Vertrag in das Handelsregiſter

eingetragen und veröffentlicht werden (Art. 210. 212.).

Der Beſchluß hat keine rechtliche Wirkung, bevor derſelbe bei dem Handelsgericht, in deſſen Be

zirk die Geſellſchaft ihren Sitz hat, in das Handelsregiſter eingetragen iſt.

- Artikel 215.

Die Abänderung des Gegenſtandes der Unternehmung der Geſellſchaft kann nicht durch Stim

menmehrheit beſchloſſen werden, ſofern dies nicht im Geſellſchaftsvertrage ausdrücklich geſtattet iſt.

Daſſelbe gilt von dem Falle, wenn die Geſellſchaft durch Uebertragung ihres Vermögens und

ihrer Schulden an eine andere Aktiengeſellſchaft gegen Gewährung von Aktien der letzteren aufgelöſt

werden ſoll.

Die Aktiengeſellſchaft darf eigene Aktien nicht erwerben. Sie darf eigene Aktien auch nicht

amortiſiren, ſofern dies nicht durch den urſprünglichen Geſellſchaftsvertrag oder durch einen, den letzte

ren abändernden, vor Ausgabe der Aktien gefaßten Beſchluß zugelaſſen iſt.

Artifel 217.

Zinſen von beſtimmter Höhe dürfen für die Aktionäre nicht bedungen, noch ausbezahlt werden;
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es darf nur dasjenige unter ſie vertheilt werden, was ſich nach der jährlichen Bilanz und, wenn im

Geſellſchaftsvertrage die Innehaltung eines Reſervekapitals beſtimmt iſt, nach Abzug deſſelben als reiner

Ueberſchuß über die volle Einlage ergiebt. Die Aktionäre können bis zur Wiederergänzung des durch

Verluſt verminderten Geſammtbetrages der Einlagen Dividenden nicht beziehen.

Jedoch können für den in dem Geſellſchaftsvertrage angegebenen Zeitraum, welchen die Vorbe

reitung des Unternehmens bis zum Anfange des vollen Betriebes erfordert, den Aktionären Zinſen von

beſtimmter Höhe bedungen werden.

Artikel 222.

Wenn die Aktien oder Aktienantheile auf Inhaber geſtellt werden, ſo kommen folgende Grund

ſätze zur Anwendung:

1) Die Ausgabe der Aktien darf vor Einzahlung des ganzen Nominalbetrages derſelben nicht er

folgen; ebenſowenig dürfen über die geleiſteten Partialzahlungen Promeſſen oder Interimsſcheine,

welche auf Inhaber lauten, ausgeſtellt werden.

2) Der Zeichner der Aktie iſt für die Einzahlung von 40 Prozent des Nominalbetrages der Aktie

unbedingt verhaftet; von dieſer Verpflichtung kann derſelbe weder durch Uebertragung ſeines An

rechtes auf einen Dritten ſich befreien, noch Seitens der Geſellſchaft entbunden werden; wird

der Zeichner der Aktie, wegen verzögerter Einzahlung, ſeines Anrechtes aus der Zeichnung ver

luſtig erklärt (Art. 220.), ſo bleibt er deſſen ungeachtet zur Einzahlung von 40 Prozent des No

minalbetrages der Aktie verpflichtet.

3) Im Geſellſchaftsvertrage kann beſtimmt werden, daß und unter welchen Maaßgaben nach er

folgter Einzahlung von 40 Prozent die Befreiung des Zeichners von der Haftung für weitere

Einzahlungen zuläſſig ſei, und daß im Falle der eingetretenen Befreiung über die geleiſteten

Einzahlungen Promeſſen oder Interimsſcheine, welche auf Inhaber lauten, ausgeſtellt werden

dürfen. -

Diejenigen Landesgeſetze, welche die Höhe der Einzahlung (Art. 222. Ziff. 2. und 3.) auf 25

Prozent des Nominalbetrages der Aktie herabgeſetzt haben, werden hierdurch nicht berührt.

Artikel 225.

Die für den Aufſichtsrath einer Kommanditgeſellſchaft auf Aktien in den Artikeln 191. und 192.

gegebenen Beſtimmungen finden auch auf den Aufſichtsrath einer Aktiengeſellſchaft Anwendung.

Artikel 225 a.

Der Aufſichtsrath überwacht die Geſchäftsführung der Geſellſchaft in allen Zweigen der Ver

waltung; er kann ſich von dem Gange der Angelegenheiten der Geſellſchaft unterrichten, die Bücher

und Schriften derſelben jederzeit einſehen und den Beſtand der Geſellſchaftskaſſe unterſuchen.

Er hat die Jahresrechnungen, die Bilanzen und die Vorſchläge zur Gewinnvertheilung zu prü
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fen und darüber alljährlich der Generalverſammlung der Aktionäre Bericht zu erſtatten.

Er hat eine Generalverſammlung zu berufen, wenn dies im Intereſſe der Geſellchaſt erforder

lich iſt.

Artifel 225 b.

Die Mitglieder des Aufſichtsrathes ſind perſönlich und ſolidariſch zum Schadenerſatz verpflichtet,

wenn mit ihrem Wiſſen und ohne ihr Einſchreiten:

1) Einlagen an die Aktionäre zurückgezahlt, oder, der Beſtimmung des Artikels 215. Abſatz 3. ent

gegen, eigene Aktien der Geſellſchaft erworben oder amortiſirt worden ſind;

2) Zinſen oder Dividenden gezahlt ſind, welche nach Maaßgabe der Beſtimmungen des Artikels 217.

nicht gezahlt werden durften;

3) die Vertheilung des Geſellſchaftsvermögens oder eine theilweiſe Zurückzahlung oder eine Herab

ſetzung des Grundkapitals ohne Beobachtung der geſetzlichen Beſtimmungen (Art. 245. und 248.)

erfolgt iſt. -

Artikel 239.

Der Vorſtand iſt verpflichtet, Sorge zu tragen, daß die erforderlichen Bücher der Geſellſchaft

geführt werden. Er muß den Aktionären ſpäteſtens in den erſten ſechs Monaten jedes Geſchäftsjah

res eine Bilanz des verfloſſenen Geſchäftsjahres vorlegen und ſolche innerhalb dieſer Friſt in der Form

und in den öffentlichen Blättern, welche für die Bekanntmachungen der Geſellſchaft in dem Geſellſchafts

vertrage beſtimmt ſind, veröffentlichen.

Zur Entlaſtung des Vorſtandes bei Legung der Rechnung können Perſonen nicht beſtellt wer

den, welche auf irgend eine Weiſe an der Geſchäftsführung Theil nehmen.

Dieſes Verbot bezieht ſich nicht auf die Perſonen, welchen die Aufſicht über die Geſchäftsführung

zuſteht.

Artikel 239 a.

Für die Aufſtellung der Bilanz ſind folgende Vorſchriften maaßgebend:

1) kurshabende Papiere dürfen höchſtens zu dem Kurswerthe, welchen dieſelben zur Zeit der Bilanz

aufſtellung haben, angeſetzt werden;

2) die Koſten der Organiſation und Verwaltung dürfen nicht unter die Aktiva aufgeführt werden,

müſſen vielmehr ihrem vollen Betrage nach in der Jahresrechnung als Ausgabe erſcheinen;

3) der Betrag des Grundkapitals und des etwa im Geſellſchaftsvertrage vorgeſchriebenen Reſerve

oder Erneuerungsfonds iſt unter die Paſſiva aufzunehmen;

4) der aus der Vergleichung ſämmtlicher Aktiva und ſämmtlicher Paſſiva ſich ergebende Gewinn

oder Verluſt muß am Schluſſe der Bilanz beſonders angegeben werden.

16
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Artikel 240.

Ergiebt ſich aus der letzten Bilanz, daß ſich das Grundkapital um die Hälfte vermindert hat,

ſo muß der Vorſtand unverzüglich eine Generalverſammlung berufen und dieſer davon Anzeige machen.

Ergiebt ſich, daß das Vermögen der Geſellſchaft nicht mehr die Schulden deckt, ſo muß der

Vorſtand hiervon dem Gericht Behufs der Eröffnung des Konkurſes Anzeige machen.

- Artikel 242.

Die Aktiengeſellſchaft wird aufgelöſt:

1) durch Ablauf der im Geſellſchaftsvertrage beſtimmten Zeit;

2) durch einen notariellen oder gerichtlich beurkundeten Beſchluß der Aktionaire;

3) durch Eröffnung des Konkurſes.

Wenn die Auflöſung einer Aktiengeſellſchaft aus anderen Gründen erfolgt, ſo finden die Beſtim

mungen dieſes Abſchnitts ebenfalls Anwendung.

Artikel 247.

Bei der Auflöſung einer Aktiengeſellſchaft durch Vereinigung derſelben mit einer anderen Aktien

geſellſchaft (Art. 215.) kommen folgende Beſtimmungen zur Anwendung:

1) Das Vermögen der aufzulöſenden Geſellſchaft iſt ſo lange getrennt zu verwalten, bis die Be

friedigung oder Sicherſtellung ihrer Gläubiger erfolgt iſt.

2) Der bisherige Gerichtsſtand der Geſellſchaft bleibt für die Dauer der getrennten Vermögens

verwaltung beſtehen; dagegen wird die Verwaltung von der anderen Geſellſchaft geführt.

3) Der Vorſtand der letzteren Geſellſchaft iſt den Gläubigern für die Ausführung der getrennten

Verwaltung perſönlich und ſolidariſch verantwortlich.

4) Die Auflöſung der Geſellſchaft iſt zur Eintragung in das Handelsregiſter bei Ordnungsſtrafe

anzumelden.

5) Die öffentliche Aufforderung der Gläubiger der aufgelöſten Geſellſchaft (Art. 243.) kann unter

laſſen oder auf einen ſpäteren Zeitpunkt verſchoben werden. Jedoch iſt die Vereinigung der

Vermögen der beiden Geſellſchaften erſt in dem Zeitpunkte zuläſſig, in welchem eine Ver

theilung des Vermögens einer aufgelöſten Aktiengeſellſchaft unter die Aktionaire erfolgen darf

(Art. 245.).

Artikel 248.

Eine theilweiſe Zurückzahlung des Grundkapitals an die Aktionaire oder eine Herabſetzung des

ſelben kann nur auf Beſchluß der Generalverſammlung erfolgen.

Die Zurückzahlung oder Herabſetzung kann nur unter Beobachtung derſelben Beſtimmungen er

folgen, welche für die Vertheilung des Geſellſchaftsvermögens im Falle der Auflöſung maaßgebend

ſind (Art. 243. 245).
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Die Mitglieder des Vorſtandes, welche dieſer Vorſchrift entgegen handeln, ſind den Gläubigern

der Geſellſchaft perſönlich und ſolidariſch verhaftet.

Artikel 249.

Die Mitglieder des Aufſichtsrathes und des Vorſtandes werden mit Gefängniß bis zu drei

Monaten beſtraft:

1) wenn ſie vorſätzlich behufs der Eintragung des Geſellſchaftsvertrages in das Handelsregiſter

falſche Angaben über die Zeichnung oder Einzahlung des Grundkapitals machen;

2) wenn durch ihre Schuld länger als drei Monate die Geſellſchaft ohne Aufſichtsrath geblieben

iſt, oder in dem letzteren die zur Beſchlußfähigkeit erforderliche Zahl von Mitgliedern ge

fehlt hat;

3) wenn ſie in ihren Darſtellungen, in ihren Ueberſichten über den Vermögensſtand der Geſell

ſchaft oder in den in der Generalverſammlung gehaltenen Vorträgen wiſſentlich den Stand der

Verhältniſſe der Geſellſchaft unwahr darſtellen oder verſchleiern.

Wird in den Fällen zu 2. und 3. feſtgeſtellt, daß mildernde Umſtände vorhanden ſind, ſo iſt

auf Geldſtrafe bis zu Eintauſend Thalern zu erkennen.

Artikel 249 a.

Die Mitglieder des Vorſtandes werden mit Gefängniß bis zu drei Monaten beſtraft, wenn ſie

der Vorſchrift des Artikels 240. zuwider dem Gericht die Anzeige zu machen unterlaſſen, daß das Ver

mögen der Geſellſchaft nicht mehr die Schulden deckt.

Die Strafe tritt nicht ein, wenn von ihnen nachgewieſen wird, daß die Anzeige ohne ihr Ver

ſchulden unterblieben iſt.

§. 2.

Die Landesgeſetze, welche zur Errichtung von Kommanditgeſellſchaften auf Aktien oder Aktien

geſellſchaften die ſtaatliche Genehmigung vorſchreiben oder eine ſtaatliche Beaufſichtigung dieſer Geſell

ſchaft anordnen, werden aufgehoben.

Auch treten für die bereits beſtehenden Kommanditgeſellſchaften auf Aktien und Aktiengeſellſchaften

diejenigen Beſtimmungen der Geſellſchaftsverträge außer Kraft, welche die ſtaatliche Genehmigung und

Beaufſichtigung betreffen.

§. 3.

Die landesgeſetzlichen Vorſchriften, nach welchen der Gegenſtand des Unternehmens der ſtaat

lichen Genehmigung bedarf, und das Unternehmen der ſtaatlichen Beaufſichtigung unterliegt, werden

durch den §. 2. nicht berührt. Daſſelbe gilt für die bereits beſtehenden Kommanditgeſellſchaften auf

Aktien und Aktiengeſellſchaften von denjenigen Beſtimmungen der Geſellſchaftsverträge, welche ſich auf
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die ſtaatliche Genehmigung und Beaufſichtigung wegen des Gegenſtandes des Unternehmens beziehen

oder in Verbindung mit beſonderen der Geſellſchaft bewilligten Privilegien ſtehen.

§. 4.

Für diejenigen bereits beſtehenden Kommanditgeſellſchaften auf Aktien und Aktiengeſellſchaften,

welche nach den bisherigen Vorſchriften in das Handelsregiſter nicht einzutragen waren, gelten folgende

Uebergangsbeſtimmungen:

1) Auf die bezeichneten Geſellſchaften finden die Vorſchriften des Allgemeinen Deutſchen Handels

geſetzbuches, welche die Eintragung in das Handelsregiſter und die bei dem Handelsgericht zn

bewirkende Zeichnung der Firmen und Unterſchriften oder die Einreichung der Zeichnungen be

treffen, gleichfalls Anwendung.

Die Anmeldungen zur Eintragung in das Handelsregiſter und die Zeichnung der Firmen

und Unterſchriften oder die Einreichung der Zeichnungen ſind binnen drei Monaten, von dem

Tage an gerechnet, an welchem dieſes Geſetz in Geltung tritt, zu bewirken. Nach Ablauf

dieſer Friſt ſind die Betheiligten zur Befolgung der betreffenden Vorſchriften durch Ordnungs

ſtrafen anzuhalten.

2) Iſt die Anmeldung einer Geſellſchaft zur Eintragung in das Handelsregiſter binnen der drei

monatlichen Friſt bewirkt, ſo bleibt die Anwendung der Beſtimmungen der Artikel 17. 18. 20. 21.

Abſatz 2. 168. des Allgemeinen Deutſchen Handelsgeſetzbuches ausgeſchloſſen.

3) Eine gültig errichtete Geſellſchaft iſt in das Handelsregiſter einzutragen, auch wenn die Vor

ausſetzungen nicht vorhanden ſind, welche nach dieſem Geſetze für die Errichtung der Geſell

ſchaft erforderlich ſein würden.

4) Sind die perſönlich haftenden Geſellſchafter einer Kommanditgeſellſchaft auf Aktien, oder iſt

der Vorſtand einer Aktiengeſellſchaft in der Befugniß, die Geſellſchaft zu vertreten, beſchränkt,

ſo finden die Beſtimmungen des Artikels 116. und des Artikels 231. des Allgemeinen Deut

ſchen Handelsgeſetzbuches bis zum Ablauf von drei Monaten, von dem Tage an gerechnet, an

welchem dieſes Geſetz in Geltung tritt, keine Anwendung. Auch bleibt die Anwendung dieſer

Vorſchriften noch während eines Zeitraumes von fünf Jahren, von jenem Tage an gerechnet,

ausgeſchloſſen, wenn die Beſchränkung innerhalb der unter Ziffer 1. bezeichneten dreimonatlichen

Friſt zur Eintragung in das Handelsregiſter angemeldet iſt.

§. 5.

Die Beſtimmungen des Artikels 199. des Allgemeinen Deutſchen Handelsgeſetzbuches nach der

durch dieſes Geſetz feſtgeſetzten neuen Faſſung finden auch auf diejenigen zur Zeit der Geltung des

Artikels 199. in der früheren Faſſung errichteten Kommanditgeſellſchaften auf Aktien Anwendung, bei

welchen in dem Geſellſchaftsvertrage oder in einem denſelben abändernden Vertrage beſtimmt iſt, daß
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das Austreten eines oder mehrerer perſönlich haftender Geſellſchafter die Auflöſung der Geſellſchaft

nicht zur Folge habe.

Urkundlich unter Unſerer Höchſteigenhändigen Unterſchrift und beigedruckten Bundes-Inſiegel.

Gegeben Berlin, den 11. Juni 1870.

(L. S.) Wilhelm.

Gr. v. Bismark-Schönhauſen.

Wechſelſtempelſteuer.

Geſetz, betreffend die Wechſelſtempelſteuer im Norddeutſchen Bunde. Vom 10. Juni 1869.

(Bundesgeſetzblatt Nr. 21. S. 193.)

Wir Wilhelm,

von Gottes Gnaden König von Preußen c.

verordnen im Namen des Norddeutſchen Bundes, nach erfolgter Zuſtimmung des Bundesrathes und

des Reichstages, was folgt:

§. 1.

Gezogene und eigene Wechſel unterliegen im Gebiete des Norddeutſchen Bundes, mit Ausſchluß

der Hohenzollernſchen Lande, einer nach Vorſchrift dieſes Geſetzes zu erhebenden, zur Bundeskaſſe

fließenden Abgabe.

Von der Stempelabgabe befreit bleiben:

1) die vom Auslande auf das Ausland gezogenen, nur im Auslande zahlbaren Wechſel;

2) die vom Inlande auf das Ausland gezogenen, nur im Auslande und zwar auf Sicht oder

ſpäteſtens innerhalb zehn Tagen nach dem Tage der Ausſtellung zahlbaren Wechſel, ſofern ſie

vom Ausſteller direkt in das Ausland remittirt werden.

§. 2.

Die Stempelabgabe wird in folgenden, im Dreißigthalerfuße unter Eintheilung des Thalers in

dreißig Groſchen berechneten und nach der Summe, auf welche der Wechſel lautet, abgeſtuften Steuer

ſätzen erhoben, nämlich:

von einer Summe von 50 Rthlrn, oder weniger . . 1 Sgr,

fy m „ über 50 „ bis 100 Rthlr. . 1“, „

f, f y „ 100 m „ 200 m - 3 m

My - f. m » 200 m „ 300 „ . . . 4% „
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und ſo fort von jedem ferneren 100 Rthlr. der Summe 1% Sgr. mehr, dergeſtalt, daß jedes ange

fangene Hundert für voll gerechnet wird.

- - §. 3.

Die zum Zweck der Berechnung der Abgabe vorzunehmende Umrechnung der in einer anderen

als der Thalerwährung (§. 2.) ausgedrückten Summen erfolgt, ſoweit der Bundesrath nicht für

gewiſſe Währungen allgemein zum Grunde zu legende Mittelwerthe feſtſetzt und bekannt macht, nach

Maaßgabe des laufenden Kurſes. «

s. 4.

Für die Entrichtung der Abgabe ſind der Bundeskaſſe ſämmtliche Perſonen, welche an dem

Umlaufe des Wechſels im Bundesgebiete Theil genommen haben, ſolidariſch verhaftet.

§. 5.

Als Theilnehmer an dem Umlaufe eines Wechſels wird hinſichtlich der Steuerpflichtigkeit ange

ſehen: der Ausſteller, jeder Unterzeichner oder Mitunterzeichner eines Acceptes, eines Indoſaments

oder einer anderen Wechſelerklärung, und Jeder, der für eigene oder fremde Rechnung den Wechſel

erwirbt, veräußert, verpfändet oder als Sicherheit annimmt, zur Zahlung präſentirt, Zahlung darauf

empfängt oder leiſtet, oder Mangels Zahlung Proteſt erheben läßt, ohne Unterſchied, ob der Name

oder die Firma auf den Wechſel geſetzt wird oder nicht.

§. 6.

Die Entrichtung der Stempelabgabe muß erfolgen, ehe ein inländiſcher Wechſel von dem Aus

ſteller, ein ausländiſcher Wechſel von dem erſten inländiſchen Inhaber (§ 5.) aus den Händen

gegeben wird.

§. 7.

Dem Ausſteller eines inländiſchen Wechſels und dem erſten inländiſchen Inhaber eines aus

ländiſchen Wechſels iſt geſtattet, den mit einem inländiſchen Indoſſament noch nicht verſehenen

Wechſel vor Entrichtung der Stempelabgabe lediglich zum Zwecke der Annahme zu verſenden und zur

Annahme zu präſentiren. Der Acceptant eines unverſteuerten Wechſels iſt verpflichtet, vor der Rück

gabe oder jeder anderweiten Aushändigung des Wechſels die Verſteuerung deſſelben zu bewirken.

Wid jedoch ein nicht zum Umlauf im Bundesgebiet beſtimmtes Eremplar eines in mehreren

Eremplaren ausgefertigten Wechſels zur Einholung des Acceptes benutzt, ſo bleibt der Acceptant von

der Verpflichtung zur Verſteuerung befreit, wenn die Rückſeite des acceptirten Eremplars vor der

Rückgabe dergeſtalt durchkreuzt wird, daß dadurch die weitere Benutzung deſſelben zum Indoſſiren

ausgeſchloſſen wird.

§. 8.

Wird derſelbe Wechſel in mehreren, im Konterte als Prima, Sekunda, Tertia u. ſ. w. bezeich
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neten Eremplaren ausgefertigt, ſo iſt unter dieſen dasjenige zu verſteuern, welches zum Umlaufe

beſtimmt iſt. -

§. 9. -

Außerdem unterliegt der Verſteuerung jedes Eremplar, auf welches eine Wechſelerklärung –

mit Ausnahme des Acceptes und der Nothadreſſen – geſetzt iſt, die nicht auf einem nach Vorſchrift

dieſes Geſetzes verſteuerten Eremplare ſich befindet. Die Verſteuerung muß erfolgen, ehe das betref

fende Eremplar von dem Ausſteller der die Stempelpflichtigkeit begründenden Wechſelerklärung, oder,

wenn letztere im Auslande abgegeben iſt, von dem erſten inländiſchen Inhaber aus den Händen

gegeben wird.

Soll ein unverſteuertes Wechſelduplikat ohne Auslieferung eines verſteuerten Eremplars deſſelben

Wechſels bezahlt oder Mangels Zahlung proteſtirt werden, ſo iſt die Verſteuerung deſſelben zu bewirken,

ehe die Zahlung oder Proteſtaufnahme ſtattfindet.

Der Beweis des Vorhandenſeins eines verſteuerten Wechſelduplikates oder des Einwandes, daß

die auf ein unverſteuertes Eremplar geſetzte Wechſelerklärung auf einem verſteuerten Duplikate abge

geben ſei, oder daß bei Bezahlung eines unverſteuerten Duplikates auch ein verſteuertes Eremplar

ausgeliefert ſei, liegt demjenigen ob, welcher wegen unterlaſſener Verſteuerung eines Wechſelemplars in

Anſpruch genommen wird.

§. 10.

Die Beſtimmungen im § 9. finden gleichmäßig auf Wechſelabſchriften Anwendung, welche mit

einem Original-Indoſamente, oder mit einer anderen urſchriftlichen Wechſelerklärung verſehen ſind.

Jede ſolche Abſchrift wird hinſichtlich der Beſteuerung einem Duplikate deſſelben Wechſels gleichgeachtet.

§. l 1.

Iſt die in den ss. 6. bis 10. vorgeſchriebene Verſteuerung eines Wechſels, eines Wechſeldupli

kates oder einer Wechſelabſchrift unterlaſſen, ſo iſt der nächſte, und, ſo lange die Verſteuerung nicht

bewirkt iſt, auch jeder fernere inländiſche Inhaber verpflichtet, den Wechſel zu verſteuern, ehe er den

ſelben auf der Vorder- oder Rückſeite unterzeichnet, veräußert, verpfändet, zur Zahlung präſentirt, Zahlung

darauf empfängt oder leiſtet, eine Quittung darauf ſetzt, Mangels Zahlung Proteſt erheben läßt oder

den Wechſel aus den Händen giebt. Auf die von den Vordermännern verwirkten Strafen hat die

Entrichtung der Abgabe durch einen ſpäteren Inhaber keinen Einfluß.

§. 12.

Der Verwahrer eines zum Accepte verſandten unverſteuerten Wechſeleremplars wird, wenn er

daſſelbe gegen Vorlegung eines nicht verſteuerten Eremplars (oder einer nicht verſteuerten Kopie)

deſſelben Wechſels ausliefert, für die Stempelabgabe verhaftet und verfällt, wenn dieſelbe nicht ent

richtet wird, in die im § 15. beſtimmte Strafe.
4
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§. 13.

Die Verpflichtung zur Entrichtung der Stempelabgabe wird erfüllt:

1) durch Ausſtellung des Wechſels auf einem mit dem erforderlichen Bundesſtempel verſehenen

Blanket,

0 Der -

2) durch Verwendung der erforderlichen Bundesſtempelmarke auf dem Wechſel, wenn hierbei die

von dem Bundesrathe erlaſſenen und bekannt gemachten Vorſchriften über die Art und Weiſe

der Verwendung beobachtet worden ſind.

§. 14.

Stempelmarken, welche nicht in der vorgeſchriebenen Weiſe verwendet worden ſind, werden als

nicht verwendet angeſehen.

§. 15. 7

Die Nichterfüllung der Verpflichtung zur Entrichtung der Stempelabgabe wird mit einer Geld

buße beſtraft, welche dem funfzigfachen Betrage der hinterzogenen Abgabe gleichkommt.

Dieſe Strafe iſt beſonders und ganz zu entrichten von Jedem, welcher der nach den §§. 4–12.

ihm obliegenden Verpflichtung zur Entrichtung der Stempelabgabe nicht rechtzeitig genügt hat, in

gleichen von inländiſchen Maklern und Unterhändlern, welche wiſſentlich unverſteuerte Wechſel ver

handelt haben.

Die Verwandlung einer Geldbuße, zu deren Zahlung der Verpflichtete unvermögend iſt, in eine

Freiheitsſtrafe findet nicht ſtatt. Auch darf zur Beitreibung von Geldbußen ohne Zuſtimmung des

Verurtheilten, inſofern dieſer ein Inländer iſt, kein Grundſtück ſubhaſtirt werden.

§. 16.

Der Acceptant eines gezogenen und der Ausſteller eines trockenen Wechſels können daraus, daß

der Wechſel zur Zeit der Annahme-Erklärung, beziehungsweiſe der Aushändigung, mangelhaft geweſen

ſei, keinen Einwand gegen die geſetzlichen Folgen der Nichtverſteuerung deſſelben entnehmen.

§. 17.

Wechſelſtempel-Hinterziehungen (§. 15.) verjähren in fünf Jahren, von dem Tage der Aus

ſtellung des Wechſels an gerechnet. Die Verjährung wird durch jede auf Verfolgung der Hinter

ziehung gegen den Angeſchuldigten gerichtete amtliche Handlung unterbrochen.

§. 18.

In Betreff der Feſtſtellung, Unterſuchung und Entſcheidung der Wechſelſtempel-Hinterziehung und

der Vollſtreckung der Strafe, ſowie in Betreff der Strafmilderung und des Erlaſſes der Strafe im

Gnadenwege kommen die Vorſchriften zur Anwendung, nach welchen ſich das Verfahren wegen Ver



129

gehen gegen die Zollgeſetze – in den von der gemeinſchaftlichen Zollgrenze ausgeſchloſſenen Bezirken

aber das Verfahren wegen Vergehen gegen die Stempelgeſetze – beſtimmt.

Die im § 15. vorgeſchriebenen Geldbußen fallen dem Fiskus desjenigen Staates zu, von deſſen

Behörden die Strafentſcheidung erlaſſen iſt.

§. 19.

Jede von einer nach § 18. zuſtändigen Behörde wegen Wechſelſtempel-Hinterziehung einzuleitende

Unterſuchung und zu erlaſſende Strafentſcheidung kann auch auf diejenigen Inhaber des Wechſels,

welche anderen Bundesſtaaten angehören, ausgedehnt werden. Die Strafvollſtreckung iſt nöthigenfalls

durch Requiſition der zuſtändigen Behörden und Beamten des Staates zu bewirken, in deſſen Gebiete

die Vollſtreckungsmaaßregel zur Ausführung kommen ſoll.

Die Behörden und Beamten der Bundesſtaaten ſollen ſich gegenſeitig thätig und ohne Verzug

den verlangten Beiſtand in allen geſetzlichen Maaßregeln leiſten, welche zur Entdeckung oder Beſtrafung

der Wechſelſtempel-Hinterziehungen dienlich ſind.

§. 20.

Die in den einzelnen Staaten des Bundes mit der Beaufſichtigung des Stempelweſens beauf

tragten Behörden und Beamten haben die ihnen obliegenden Verpflichtungen mit gleichen Befugniſſen,

wie ſie ihnen hinſichtlich der nach den Landesgeſetzen zu entrichtenden Stempelabgaben zuſtehen, auch

hinſichtlich der Bundes-Stempelabgabe wahrzunehmen.

§. 21. -

Außer den Steuerbehörden haben alle diejenigen Staats- oder Kommunalbehörden und Beamten,

denen eine richterliche oder Polizeigewalt anvertraut iſt, ſowie die Notare und andere Beamte, welche

Wechſelproteſte ausfertigen, die Verpflichtung, die Beſteuerung der bei ihnen vorkommenden Wechſel

und Anweiſungen von Amtswegen zu prüfen und die zu ihrer Kenntniß kommenden Zuwiderhandlungen

gegen dieſes Geſetz bei der nach § 18. zuſtändigen Behörde zur Anzeige zu bringen. Notare, Gerichts

perſonen und andere Beamte, welche Wechſelproteſte ausfertigen, ſind verbunden, ſowohl in dem Pro

teſte, als in dem über die Proteſtation etwa aufzunehmenden Protokolle ausdrücklich zu bemerken,

mit welchem Stempel die proteſtirte Urkunde verſehen, oder daß ſie mit einem Bundesſtempel nicht

verſehen iſt.

§. 22.

Das Bundespräſidium iſt ermächtigt, wegen der Anfertigung und des Debits der Bundes

ſtempelmarken und geſtempelten Blankets, ſowie wegen der Bedingungen, unter welchen für ver

dorbene Stempelmarken und Blankets Erſtattung zuläſſig iſt, die erforderlichen Anordnungen zu

erlaſſen.

§. 23.

Wer unechte Bundesſtempelmarken anfertigt oder echte verfälſcht, im gleichen wer wiſſentlich von

17
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falſchen oder gefälſchten Stempelmarken Gebrauch macht oder ſich einer dieſer Handlungen in Bezug

auf geſtempelte Blankets (§ 13. Nr. 1.) ſchuldig macht, hat die in den Landesgeſetzen beſtimmte

Strafe der Fälſchung des Stempelpapiers und, in Ermangelung beſonderer Strafvorſchriften über

dieſen Gegenſtand, die Strafe der Fälſchung öffentlicher Urkunden verwirkt.

Wer wiſſentlich eine ſchon einmal verwendete Stempelmarke, oder ein ſchon einmal verwendetes

Blanket, oder ein von einer Urkunde abgetrenntes Bundesſtempelzeichen zu einer ſtempelpflichtigen Ur

kunde verwendet, hat, außer der Strafe der Steuerhinterziehung, eine Geldbuße von zehn bis zwei

hundert Thalern oder verhältnißmäßige Freiheitsſtrafe verwirkt. Wer wiſſentlich eine ſchon einmal

verwendete Stempelmarke oder ein verwendetes Blanket, von welchem die darauf geſetzte Schrift

wieder entfernt iſt, veräußert, wird, inſofern er nicht als Urheber des im vorhergehenden Satze vor

geſehenen Vergehens oder als Theilnehmer an demſelben anzuſehen iſt, mit Geldbuße von Einem bis

zwanzig Thalern oder verhältnißmäßiger Gefängnißſtrafe belegt.

§ 24.

Die Vorſchriften dieſes Geſetzes kommen gleichmäßig zur Anwendung auf die an Ordre lautenden

Zahlungsverſprechen (Billets à Ordre) und die von Kaufleuten oder auf Kaufleute ausgeſtellten An

weiſungen (Aſſignationen) jeder Art auf Geldauszahlungen, Akkreditive und Zahlungsaufträge, gegen

deren Vorzeigung oder Auslieferung die Zahlung geleiſtet werden ſoll, ohne Unterſchied, ob dieſelben

in Form von Briefen oder in anderer Form ausgeſtellt werden.

Befreit von der Stempelabgabe ſind:

1) die ſtatt der Baarzahlung dienenden, auf Sicht zahlbaren Platzanweiſungen und Checks (d. i.

Anweiſungen auf das Guthaben des Ausſtellers bei dem die Zahlungen deſſelben beſorgenden

Bankhauſe oder Geldinſtitute), wenn ſie ohne Accept bleiben; andernfalls muß die Verſteuerung

erfolgen, ehe der Acceptant die Platzanweiſung oder den Check aus den Händen giebt.

In welchen Fällen auch Anweiſungen, die an einem Nachbarorte des Ausſtellungsortes zahl

bar ſind, den Platzanweiſungen gleichgeachtet werden ſollen, beſtimmt der Bundesrath nach Maaß

gabe der örtlichen Verhältniſſe;

2) Akkreditive, durch welche lediglich einer beſtimmten Perſon ein nur im Marimalbetrage be

grenzter oder unbeſchränkter, nach Belieben zu benutzender Kredit zur Verfügung geſtellt wird;

3) Banknoten und andere auf den Inhaber lautende, auf Sicht zahlbare Anweiſungen, welche der

Ausſteller auf ſich ſelbſt ausſtellt.

§. 25.

Die in den Staaten des Norddeutſchen Bundes beſtehenden Stempelabgaben von Wechſeln, An

weiſungen und dieſen gleichgeſtellten Papieren (§. 24.) werden aufgehoben.

Auch von den auf Wechſel oder Anweiſungen und dieſen gleichgeſtellte Papiere geſetzten In



131

doſſamenten, Giro's und anderen Wechſelerklärungen, Quittungen und ſonſtigen auf die Leiſtungen

aus dem Wechſel bezüglichen Vermerken dürfen landesgeſetzliche Stempelabgaben nicht weiter erhoben

werden.

§. 26.

Subjektive Befreiungen von der Bundesſtempelabgabe finden nicht ſtatt.

Für die Aufhebung der in den einzelnen Staaten des Bundes beſtehenden ſubjektiven Befreiungen

von der Wechſelſtempelſteuer, welche auf läſtigen Privatrechtstiteln beruhen, wird, inſoweit dieſelben

nach den Landesgeſetzen nicht ohne Entſchädigung aufgehoben werden können, aus der Bundeskaſſe

Entſchädigung geleiſtet. Sind in den der Befreiung zum Grunde liegenden Verträgen, Spezialprivi

legien und ſonſtigen Rechtstiteln Beſtimmungen über die Art und Höhe der Entſchädigung enthalten,

ſo behält es dabei ſein Bewenden.

Anderenfalls wird bis zum Erlöſchen der Befreiung dem Berechtigten der Stempelbetrag, welchen

er nach Vorſchrift dieſes Geſetzes entrichtet hat, auf Grund periodiſcher Nachweiſung aus der Bundes

kaſſe erſtattet. Die Aufſtellung und Prüfung der periodiſchen Nachweiſungen erfolgt nach den von

dem Bundesrathe hierüber zu erlaſſenden näheren Anordnungen.

Für Stempelbeträge, deren Erſtattung der Berechtigte von anderen Theilnehmern am Umlaufe des

Wechſels oder von ſeinen Kommittenten zu fordern hat, wird in keinem Falle aus der Bundeskaſſe

Entſchädigung gewährt.

§. 27.

Jedem Bundesſtaate wird von der jährlichen Einnahme für die in ſeinem Gebiete debitirten

Wechſelſtempelmarken und geſtempelten Blankets bis zum Schluſſe des Jahres 1871. der Betrag von

36 Prozent, bis zum Schluſſe des Jahres 1873. der Betrag von 24 Prozent, bis zum Schluſſe des

Jahres 1875. der Betrag von 12 Prozent und von da ab dauernd der Betrag von 2 Prozent aus

der Bundeskaſſe gewährt.

§. 28.

Die zur Ausführung dieſes Geſetzes nöthigen Beſtimmungen werden vom Bundesrathe

getroffen.

§. 29.

Dies Geſetz tritt mit dem 1. Januar 1870. in Kraft.

In Betreff aller vor dieſem Tage ausgeſtellten inländiſchen oder von dem erſten inländiſchen

Inhaber aus den Händen gegebenen ausländiſchen Wechſel kommen noch die bisherigen landesgeſetz

lichen Vorſchriften zur Anwendung.

Urkundlich unter Unſerer Höchſteigenhändigen Unterſchrift und beigedrucktem Bundes-Inſiegel.

Gegeben Berlin, den 10. Juni 1869.

(L. S.) Wilhelm.

Gr. v. Bismarck-Schönhauſen.
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Bekanntmachung zur Ausführung des Geſetzes, betreffend die Wechſelſtempelſteuer im Nord

deutſchen Bunde. Vom 13. Dezember 1869.

(Bundesgeſetzblatt Nr. 39. S. 691.)

Auf Grund der Beſtimmungen in den §§. 3. 13. Nr. 2, 24. Nr. 1. und 26. des Geſetzes,

betreffend die Wechſelſtempelſteuer im Norddeutſchen Bunde, vom 10. Juni d. J. (Bundesgeſetzbl. S.

193.) hat der Bundesrath die nachſtehenden Beſchlüſſe gefaßt:

I. Zu §. 3. des Geſetzes.

Behufs der Umrechnung der in einer anderen als der Thalerwährung ausgedrückten Summen

zum Zwecke der Berechnung der Wechſelſtempelabgabe ſind für die nachſtehend bezeichneten Währungen

die dabei bemerkten Mitelwerthe bis auf Weiteres feſtgeſetzt und allgemein im ganzen Bundesgebiete

bei der Berechnung des Wechſelſtempels zum Grunde zu legen:

Süddeutſche und Niederländiſche Währung 7 Gulden . . . . . = 4 Rthlr. – Gr.

Bremer Louisdor Thaler . . . . . 10 Thaler Gold = 11 m – „

Hamburger Mark Banko . . . . . 2 Mark . E 1 m – n

Pfund Sterling . . . . . . . . 100 Pfund = 675 m – „

Franks oder Lire . . . . . . . . 300 Frks. oder Lire . = 80 „ – „

Oeſterreichiſche Währung . . . . . . 150 Gulden . . = 85 m – „

desgleichen . . . . . . . . . 1 Gulden (effektiv) . . = */, „ – „

Ruſſiſche Währung . . . . . . . . 100 Rubel Silber . = 85 m – „

desgleichen. - - - - - - 1 Rub. Silb. (effektiv) . = 1 m 2 m

Nordamerikaniſche Währung . . . . . 1 Dollar – 1 m – „

desgleichen . . . . . . . . . 1 Dollar (effektiv) - 1 „ 12*/. -

Däniſche Währung. . . . . . . . 100 Thaler R. M. . = 75 m – „

Schwediſche Währung . . . . . . 1000 Thaler R. M. . . . = 375 „ – „

Finniſche Währung . . . . . . . 1000 Mark . . . . . . = 269 „ – „

Spaniſche Währung . . . . . . . 8 Pesos fuertes de 20

reales de Vellon . = 11 m – „

Portugieſiſche Währung . . . . . . 1 Milrêis . . . . . = 1 / n – „

II. Zu §. 13. Nr. 2. des Geſetzes.

In Bezug auf die Art und Weiſe der Verwendung der Bundesſtempelmarken zu Wechſeln und

den dem Wechſelſtempel unterworfenen Anweiſungen u. ſ. w. (§ 24. des Geſetzes) ſind nachfolgende

Vorſchriften zu beobachten:

1) Die den erforderlichen Steuerbetrag darſtellenden Marken ſind auf der Rückſeite der Urkunde, und
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zwar, wenn die Rückſeite noch unbeſchrieben iſt, am oberen Rande derſelben, anderenfalls un

mittelbar unter dem letzten Vermerke (Indoſament u. ſ. w.), der ſich auf der Rückſeite befindet,

dergeſtalt aufzukleben, daß oberhalb der Marke kein zur Niederſchreibung eines Vermerkes (Indoſ

ſamentes, Blanko-Indoſamentes u, ſ. w.) hinreichender Raum übrig bleibt.

Der inländiſche Inhaber, welcher die Marke aufklebt, hat ſein Indoſament oder ſeinen

ſonſtigen Vermerk unterhalb derſelben niederzuſchreiben.

Wird die Breite der Rückſeite durch die aufgeklebten Marken nicht ausgefüllt, ſo iſt der

zur Seite oder zu beiden Seiten der letzteren bleibende leere Raum in der Höhe der Marke

dergeſtalt zu durchkreuzen, daß zu einem Indoſamente oder ſonſtigen Vermerke neben der Marke

kein Raum bleibt.

2) In jeder einzelnen der aufgeklebten Marken müſſen mindeſtens die Anfangsbuchſtaben des

Wohnortes und des Namens, beziehungsweiſe der Firma desjenigen, der die Marke verwendet,

und das Datum der Verwendung (in Ziffern) mittelſt deutlicher Schriftzeichen (Buchſtaben und

Ziffern ohne jede Raſur, Durchſtreichung oder Ueberſchrift niedergeſchrieben ſein (z. B.:

H, 7./1. 70, ſtatt: Hamburg, 7. Januar 1870, E. F. M. ſtatt: Ernſt Friedrich Molden

hauer, oder N. V. B. ſtatt Norddeutſche Vereinsbank).

Es iſt jedoch auch zuläſſig, den Kaſſationsvermerk ganz oder einzelne Theile deſſelben

(z. B. die Bezeichnung der Firma) durch ſchwarzen oder farbigen Stempelabdruck herzuſtellen.

Enthält der Kaſſationsvermerk mehr als nach dem Vorſtehenden erforderlich iſt (z. B. den

ausgeſchriebenen Namen ſtatt der Anfangsbuchſtaben, das Datum in Buchſtaben ſtatt in Ziffern

u. ſ. w.), ſo iſt derſelbe dennoch gültig, wenn nur die vorgeſchriebenen Stücke (Anfangsbuch

ſtaben des Wohnortes und Namens, beziehungsweiſe der Firma und Datum) auf der Marke

ſich befinden.

3) Bei Ausſtellung des Wechſels auf einem geſtempelten Blanket kann der an dem vollen geſetz

lichen Betrage der Steuer etwa noch fehlende Theil durch vorſchriftsmäßig zu verwendende

Stempelmarken ergänzt werden.

Stempelmarken, welche nicht in der vorgeſchriebenen Weiſe verwendet worden ſind, werden als

nicht verwendet angeſehen (§ 14. des Geſetzes.

III. Zu § 24 Nr. 1. des Geſetzes.

Die nachſtehend je unter einer Nummer aufgeführten Plätze werden inſofern als Ein Platz be

trachtet, daß die an dem einen ausgeſtellten und an dem andern zahlbaren Anweiſungen in Bezug

auf die Wechſelſtempelabgabe als Platzanweiſungen zu betrachten ſind:

1) Hamburg und Altona,

2) Magdeburg, Sudenburg, Buckau und Neuſtadt,
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3) Elberfeld und Barmen,

4) Aachen und Burtſcheid,

5) Frankfurt a. M. und Bockenheim,

6) Saarbrücken und St. Johann,

7) Ernſtthal und Hohenſtein,

8) Annaberg und Buchholz,

9) Bremerhaven und Geeſtemünde.

IV. Zu § 26. des Geſetzes.

Diejenigen, welche in den einzelnen Staaten des Bundes von der Wechſelſtempelſteuer auf

Grund läſtiger Privatrechtstitel befreit und nach Maaßgabe der Beſtimmungen im §. 26. des Geſetzes

Erſtattung der von ihnen fortan entrichteten Wechſelſtempelbeträge aus der Bundeskaſſe in Anſpruch

zu nehmen berechtigt ſind, haben zuerſt bis zum 15. April 1870 und ferner für jedes Vierteljahr bis

zur Mitte des darauf folgenden Monats eine Nachweiſung der in den verfloſſenen drei Monaten von

ihnen entrichteten Wechſelſtempelbeträge, deren Erſtattung begehrt wird, dem Bundeskanzler-Amte ein

zureichen. Die Nachweiſung muß ein ſpezielles Verzeichniß der zu erſtattenden Abgabenbeträge, eine

genaue Bezeichnung der Wechſel, wofür dieſelben entrichtet ſind, und die Angabe der Eigenſchaft, in

welcher der Antragſteller an dem Umlaufe derſelben im Bundesgebiete Theil genommen hat, ſowie die

Verſicherung enthalten, daß der Antragſteller die Erſtattung des Stempelbetrages von anderen Theil

nehmern am Umlaufe des Wechſels oder von Kommittenten nicht zu fordern habe.

Es wird vorbehalten, nach Bewandniß der Umſtände andere Friſten zur Vorlegung der perio

diſchen Nachweiſungen zu beſtimmen.

Der Antragſteller bleibt verpflichtet, jede weitere zur Prüfung und Juſtifizirung der in die Nach

weiſung aufgenommenen Beträge erforderliche Auskunft dem Bundesrathe oder den von demſelben

beauftragten Behörden oder Beamten zu ertheilen.

Bei Einreichung der erſten Nachweiſung iſt zugleich der Anſpruch auf Entſchädigung ſelbſt durch

Angabe des läſtigen Privatrechtstitels, worauf die bisherige ſubjektive Befreiung von der Wechſel

ſtempelſteuer in dem betreffenden Staate beruht, unter Vorlegung der Beweismittel zu begründen.

Berlin, den 13. Dezember 1869.

Der Kanzler des Norddeutſchen Bundes.

In Vertretung:

Delbrück.



135

- Verpflichtung zum Kriegsdienſt.

Geſetz betreffend die Verpflichtung zum Kriegsdienſte. Vom 9. November 1867.

(Bundesgeſetzblatt Nr. 19. S. 131). -

Wir Wilhelm,

von Gottes Gnaden König von Preußen e.

verordnen im Namen des Norddeutſchen Bundes, nach erfolgter Zuſtimmung des Bundesrathes und

des Reichstages, was folgt: 1 )

s §. 1.

Jeder Norddeutſche iſt wehrpflichtig und kann ſich in Ausübung dieſer Pflicht nicht vertreten

laſſen. Ausgenommen von der Wehrpflicht ſind nur:

a) die Mitglieder regierender Häuſer;

b) die Mitglieder der mediatiſirten, vormals reichsſtändiſchen und derjenigen Häuſer, welchen die

Befreiung von der Wehrpflicht durch Verträge zugeſichert iſt, oder auf Grund beſonderer Rechts

titel zuſteht.

Diejenigen Wehrpflichtigen, welche zwar nicht zum Waffendienſte, jedoch zu ſonſtigen militäriſchen

Dienſtleiſtungen, welche ihrem bürgerlichen Berufe entſprechen, fähig ſind, können zu ſolchen heran

gezogen werden.

§. 2.

Die bewaffnete Macht beſteht aus dem Heere, der Marine und dem Landſturme.

§. 3.

Das Heer wird eingetheilt in:

1) das ſtehende Heer,

2) die Landwehr;

die Marine in:

1) die Flotte,

2) die Seewehr.

Der Landſturm beſteht aus allen Wehrpflichtigen vom vollendeten 17ten bis zum vollendeten

42ſten Lebensjahre, welche weder dem Heere, noch der Marine angehören.

§. 4.

Das ſtehende Heer und die Flotte ſind beſtändig zum Kriegsdienſte bereit. Beide ſind die Bil

dungsſchulen der ganzen Nation für den Krieg.

§. 5.

Die Landwehr und die Seewehr ſind zur Unterſtützung des ſtehenden Heeres und der Flotte beſtimmt.
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Die Landwehr-Infanterie wird in beſonders formirten Landwehr-Truppenkörpern zur Verthei

digung des Vaterlandes als Reſerve für das ſtehende Heer verwandt.

Die Mannſchaften des jüngſten Jahrganges der Landwehr-Infanterie können jedoch erforder

lichen Falles bei Mobilmachungen auch in Erſatz-Truppentheile eingeſtellt werden.

Die Mannſchaften der Landwehr-Kavallerie werden im Kriegsfalle nach Maaßgabe des Be

darfs in beſondere Truppenkörper formirt. -

Die Landwehrmannſchaften der übrigen Waffen werden bei eintretender Kriegsgefahr nach

Maaßgabe des Bedarfs zu den Fahnen des ſtehenden Heeres, die Seewehrmannſchaften zur Flotte

einberufen.

§. 6.

Die Verpflichtung zum Dienſt im ſtehenden Heere, beziehungsweiſe in der Flotte, beginnt mit

dem 1. Januar und zwar in der Regel desjenigen Kalenderjahres, in welchem der Wehrpflichtige das

20ſte Lebensjahr vollendet, und dauert ſieben Jahre.

Während dieſer ſieben Jahre ſind die Mannſchaften die erſten drei Jahre zum ununterbrochenen

aktiven Dienſt verpflichtet.

Die aktive Dienſtzeit wird nach dem wirklich erfolgten Dienſtantritt mit der Maaßgabe be

rechnet, daß diejenigen Mannſchaften, welche in der Zeit vom 2. Oktober bis 31. März eingeſtellt

werden, als am vorhergehenden 1. Oktober eingeſtellt gelten.

Die Entlaſſung eingeſchiffter Mannſchaften der Marine kann jedoch, wenn den Umſtänden nach

eine frühere Entlaſſung nicht ausführbar iſt, bis zur Rückkehr in Häfen des Bundes verſchoben werden.

Während des Reſtes der ſiebenjährigen Dienſtzeit ſind die Mannſchaften zur Reſerve beurlaubt,

inſoweit nicht die jährlichen Uebungen, nothwendige Verſtärkungen oder Mobilmachungen des Heeres,

beziehungsweiſe Ausrüſtungen der Flotte, die Einberufung zum Dienſt erfordern.

Jeder Reſerviſt iſt während der Dauer des Reſerveverhältniſſes zur Theilnahme an zwei Uebun

gen verpflichtet. Dieſe Uebungen ſollen die Dauer von je acht Wochen nicht überſchreiten.

Jede Einberufung zum Dienſt im Heere, beziehungsweiſe zur Ausrüſtung in der Flotte, zählt

für eine Uebung.

§. 7.

Die Verpflichtung zum Dienſt in der Landwehr und in der Seewehr iſt von fünfjähriger Dauer.

Der Eintritt in die Land- und Seewehr erfolgt nach abgeleiſteter Dienſtpflicht im ſtehenden

Heere, beziehungsweiſe in der Flotte.

Die Mannſchaften der Landwehr und der Seewehr ſind, ſofern ſie nicht zum Dienſt einberufen

werden, beurlaubt.

Die Mannſchaften der Landwehr-Infanterie können während der Dienſtzeit in der Landwehr
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zweimal auf 8 bis 14 Tage zu Uebungen in beſonderen Kompagnien oder Bataillonen einberufen

Werden.

Die Landwehrmannſchaften der Jäger und Schützen, der Artillerie, der Pioniere und des Trains

üben zwar in demſelben Umfange, wie die der Infanterie, jedoch im Anſchluſſe an die betreffenden

Linientruppentheile. Die Landwehr-Kavallerie wird im Frieden zu Uebungen nicht einberufen.

§. 8.

Die Einberufung der Reſerve, Landwehr und Seewehr zu den Fahnen, beziehungsweiſe zur

Flotte, erfolgt auf Befehl des Bundesfeldherrn.

Durch die kommandirenden Generale erfolgt die Einberufung nur

a) zu den jährlichen Uebungen,

b) wenn Theile des Bundesgebietes in Kriegszuſtand erklärt werden.

§. 9.

Der Bundesfeldherr beſtimmt für jedes Jahr nach Maaßgabe des Geſetzes die Zahl der in

das ſtehende Heer und in die Marine einzuſtellenden Rekruten. Der Geſammtbedarf an Rekruten

wird demnächſt durch den Bundesausſchuß für das Landheer und die Feſtungen, beziehungsweiſe unter

Mitwirkung des Bundesausſchuſſes für das Seeweſen, auf die einzelnen Bundesſtaaten nach dem

Verhältniß der Bevölkerung vertheilt.

Bei Feſtſtellung der Bevölkerung der einzelnen Bundesſtaaten kommen nur die in deren Gebiete

ſich aufhaltenden Ausländer, nicht aber auch die Angehörigen anderer Bundesſtaaten in Abrechnung.

§. 10.

Um im Allgemeinen wiſſenſchaftliche und gewerbliche Ausbildung ſo wenig wie möglich durch

die allgemeine Wehrpflicht zu ſtören, iſt es jedem jungen Mann überlaſſen, ſchon nach vollendetem

17ten Lebensjahre, wenn er die nöthige moraliſche und körperliche Qualifikation hat, freiwillig in den

Militärdienſt einzutreten.

§. 11.

Junge Leute von Bildung, welche ſich während ihrer Dienſtzeit ſelbſt bekleiden, ausrüſten und

verpflegen, und welche die gewonnenen Kenntniſſe in dem vorſchriftsmäßigen Umfange dargelegt

haben, werden ſchon nach einer einjährigen Dienſtzeit im ſtehenden Heere – vom Tage des Dienſt

eintritts an gerechnet – zur Reſerve beurlaubt. Sie können nach Maaßgabe ihrer Fähigkeiten und

Leiſtungen zu Offizierſtellen der Reſerve und Landwehr vorgeſchlagen werden.

§. 12.

Die Offiziere der Reſerve können während der Dauer des Reſerveverhältniſſes dreimal zu vier

bis achtwöchigen Uebungen herangezogen werden. Die Offiziere der Landwehr ſind zu Uebungen bei
18
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Linientruppentheilen allein Behufs Darlegung ihrer Qualifikation zur Weiterbeförderung, im Uebrigen

aber nur zu den gewöhnlichen Uebungen der Landwehr heranzuziehen. – Im Kriege können auch die

Offiziere der Landwehr erforderlichen Falls bei Truppen des ſtehenden Heeres verwandt werden.

§. 13.

Für die Marine gelten die nachfolgenden beſonderen Beſtimmungen:

1) Zur Kriegsflotte, welche gleich dem ſtehenden Heere beſtändig bereit iſt, gehören:

a) die aktive Marine, d. h. die im aktiven Dienſte befindlichen Seeleute, Maſchiniſten und

Heizer, ſowie die Schiffshandwerker und Seeſoldaten;

b) die von der aktiven Marine beurlaubten Seeleute, Maſchiniſten, Heizer, Schiffshand

werker und Seeſoldaten bis zum vollendeten ſiebenten Dienſtjahre.

2) Die aktive Marine wird zuſammengeſetzt aus:

a) Seeleuten von Beruf, d. h. aus ſolchen Freiwilligen oder Ausgehobenen, welche bei ihrem

Eintritt in das dienſtpflichtige Alter mindeſtens Ein Jahr auf Norddeutſchen Handels

ſchiffen gedient, oder die Seefiſcherei eben ſo lange gewerbsmäßig betrieben haben;

b) aus freiwillig eingetretenem oder ausgehobenem Maſchinen- und Schiffshandwerks

Perſonal;

c) aus Freiwilligen oder Ausgehobenen für die Marinetruppen (Seebataillon und See

artillerie).

3) Die Dienſtzeit in der aktiven Marine kann für Seeleute von Beruf und für das Maſchinen

perſonal in Berückſichtigung ihrer techniſchen Vorbildung und nach Maaßgabe ihrer Aus

bildung für den Dienſt auf der Kriegsflotte bis auf eine einjährige aktive Dienſtzeit ver

kürzt werden.

4) Junge Seeleute von Beruf und Maſchiniſten, welche beim Eintritt in das dienſtpflichtige

Alter die Qualifikation zum einjährigen Freiwilligen erlangt, oder welche das Steuermanns

Eramen abgelegt haben, genügen ihrer Verpflichtung für die aktive Marine durch einjährigen

freiwilligen Dienſt, ohne zur Selbſtbekleidung und Selbſtverpflegung verpflichtet zu ſein. Nach

Maaßgabe ihrer Qualifikation ſollen dieſelben zu Unteroffizieren, Deckoffizieren oder Offizieren

der Reſerve reſp. der Seewehr vorgeſchlagen, beziehungsweiſe ernannt werden.

Die Seeoffiziere der Reſerve und Seewehr können nach Maaßgabe des Bedürfniſſes drei

mal zu den Uebungen der aktiven Marine herangezogen werden. -

5) Seeleute, welche auf einem Norddeutſchen Handelsſchiffe nach vorſchriftsmäßiger Anmuſterung

thatſächlich in Dienſt getreten ſind, ſollen in Friedenszeiten für die Dauer der bei der An

muſterung eingegangenen Verpflichtungen von allen Militärdienſtpflichten befreit werden, haben

jedoch eintretenden Falls die letzteren nach ihrer Entlaſſung von dem Handelsſchiffe, bevor ſie
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ſich aufs Neue anmuſtern laſſen, nachträglich zu erfüllen. Ebenſo ſollen Seeleute während

der Zeit des Beſuches einer Norddeutſchen Navigationsſchule oder Schiffsbauſchule im Frieden

zum Dienſt in der Flotte nicht herangezogen werden.

6) Bei ausbrechendem Kriege iſt, außer den dienſtpflichtigen Erſatzmannſchaften, den Beurlaubten

und Reſerven der Flotte, nöthigenfalls auch die Seewehr zum Dienſt einzuberufen.

7) Die Seewehr beſteht:

a) aus den von der Marinereſerve zur Seewehr entlaſſenen Mannſchaften;

b) aus den ſonſtigen Marinedienſtpflichtigen, welche auf der Flotte nicht gedient, und zwar

bis zum vollendeten einunddreißigſten Lebensjahre.

8) Für die vorſtehend unter 7. b. bezeichneten Dienſtpflichtigen finden zeitweiſe kürzere Uebungen

an Bord, namentlich Behufs Ausbildung in der Schiffsartillerie, ſtatt, und wird jeder dieſer

Verpflichteten in der Regel zweimal zu dieſen Uebungen herangezogen.

§. 14.

Die in dieſem Geſetz erlaſſenen Beſtimmungen über die Dauer der Dienſtverpflichtung für das

ſtehende Heer, reſp. die Flotte und für die Land- reſp. Seewehr, gelten nur für den Frieden. Im

Kriege entſcheidet darüber allein das Bedürfniß, und werden alsdann alle Abtheilungen des Heeres

und der Marine, ſoweit ſie einberufen ſind, von den Herangewachſenen und Zurückgebliebenen nach

Maaßgabe des Abganges ergänzt.

§. 15.

Die beurlaubten Mannſchaften des Heeres und der Marine (Reſerve, Landwehr, Seewehr)

ſind während der Beurlaubung den zur Ausübung der militäriſchen Kontrole erforderlichen Anord

nungen unterworfen.

Im Uebrigen gelten für dieſelben die allgemeinen Landesgeſetze; auch ſollen dieſelben in der

Wahl ihres Aufenthaltsortes im In- und Auslande, in der Ausübung ihres Gewerbes, rückſichtlich

ihrer Verheirathung und ihrer ſonſtigen bürgerlichen Verhältniſſe Beſchränkungen nicht unterworfen ſein.

Reſerve-, land- und ſeewehrpflichtigen Mannſchaften darf in der Zeit, in welcher ſie nicht zum

aktiven Dienſt einberufen ſind, die Erlaubniß zur Auswanderung nicht verweigert werden.

§. 16.

Der Landſturm tritt nur auf Befehl des Bundesfeldherrn zuſammen, wenn ein feindlicher Einfall

Theile des Bundesgebietes bedroht oder überzieht.

§. 17.

Jeder Norddeutſche wird in demjenigen Bundesſtaate zur Erfüllung ſeiner Militärpflicht heran

gezogen, in welchem er zur Zeit des Eintritts in das militärpflichtige Alter ſeinen Wohnſitz hat, oder

in welchen er vor erfolgter endgültiger Entſcheidung über ſeine aktive Dienſtpflicht verzieht,
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Den Freiwilligen (§§. 10. und 11.) ſteht die Wahl des Truppentheiles, bei welchem ſie ihrer

aktiven Dienſtpflicht genügen wollen, innerhalb des Bundes frei.

Reſerve- und Landwehrmannſchaften treten beim Verziehen von einem Staate in den anderen

zur Reſerve, beziehungsweiſe Landwehr des letzteren über.

§. 18.

Die Beſtimmungen über die allmälige Herabſetzung der Dienſtverpflichtung in denjenigen Bundes

ſtaaten, in denen bisher eine längere als die in dieſem Geſetze vorgeſchriebene Geſammtdienſtzeit im

Heere und in der Landwehr geſetzlich war, werden durch den Bundesfeldherrn erlaſſen.

§. 19.

Die zur Ausführung dieſes Geſetzes erforderlichen Beſtimmungen werden durch beſondere Ver

ordnungen erlaſſen.

Urkundlich unter Unſerer Höchſteigenhändigen Unterſchrift und beigedrucktem Bundes-Inſiegel.

Gegeben Berlin, den 9. November 1867.

(L. S.) Wilhelm.

Gr. v. Bismarck-Schönhauſen.

Die Anordnungen zum Vollzuge des Geſetzes, betreffend die Verpflichtung zum Kriegsdienſte vom

9. November 1867, ſowie die übrigen Vorſchriften zum Vollzuge der Militär-Convention vom 21./25.

November 1870 werden ſpäter bekannt gemacht werden.

Kautionen der Bundesbeamten

Geſetz betreffend die Kautionen der Bundesbeamten. Vom 2. Juni 1869.

(Bundesgeſetzblatt Nr. 19. S. 161.)

Wir Wilhelm,

von Gottes Gnaden König von Preußen c.

verordnen im Namen des Norddeutſchen Bundes, nach erfolgter Zuſtimmung des Bundesrathes und

des Reichstages, was folgt:

§. 1.

Bundesbeamter im Sinne dieſes Geſetzes iſt jeder Beamte, welcher entweder vom Bundespräſidium
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angeſtellt, oder nach Vorſchrift der Bundesverfaſſung den Anordnungen des Bundespräſidiums Folge

zu leiſten verpflichtet iſt.

Auf Perſonen des Soldatenſtandes findet dies Geſetz keine Anwendung.

§. 2.

Beamte, welchen die Verwaltung einer dem Bunde gehörigen Kaſſe oder eines dem Bunde ge

hörigen Magazins, oder die Annahme, die Aufbewahrung oder der Transport von, dem Bunde ge

hörigen oder ihm anvertrauten Geldern oder geldwerthen Gegenſtänden obliegt, haben dem Bunde für

ihr Dienſtverhältniß Kaution zu leiſten.

§. 3.

Die Klaſſen der zur Kautionsleiſtung zu verpflichtenden Beamten und die nach Maaßgabe der

verſchiedenen Dienſtſtellungen zu regelnde Höhe der von ihnen zu leiſtenden Amtskautionen werden

durch eine vom Bundespräſidium im Einvernehmen mit dem Bundesrathe zu erlaſſende Verordnung

beſtimmt.

§. 4.

Die Amtskaution iſt durch den kautionspflichtigen Beamten zu beſtellen. Die Beſtellung der

ſelben durch eine andere Perſon iſt zuläſſig, ſofern dem Bunde an der Kaution dieſelben Rechte ge

ſichert werden, welche ihm an einer durch den Beamten ſelbſt geſtellten Kaution zugeſtanden haben

würden. .

§. 5.

Die Amtskautionen ſind durch Verpfändung von auf den Inhaber lautenden Obligationen über

Schulden des Bundes oder eines einzelnen Bundesſtaates nach deren Nennwerthe zu leiſten.

Die Verpfändung erfolgt durch Uebergabe zum Fauſtpfande.

§. 6.

Die Kautionen ſind bei denjenigen Kaſſen, welche zur Aufbewahrung derſelben von der oberſten

Präſidial-Behörde beſtimmt werden, niederzulegen. Die Niederlegung der Werthpapiere erfolgt ein

ſchließlich des dazu gehörigen Talons, beziehungsweiſe desjenigen Zinsſcheins, an deſſen Inhaber die

neue Zinsſchein-Serie ausgereicht wird.

Die fauſtpfandlichen Rechte an den niedergelegten Werthpapieren ſind mit voller rechtlicher Wirkung

erworben, ſobald der Empfangsſchein über die Niederlegung ertheilt iſt.

Die Zinsſcheine für einen vier Jahre nicht überſteigenden Zeitraum werden dem Kautionsbeſteller

belaſſen, beziehungsweiſe nach Ablauf dieſes Zeitraums oder nach Ausreichung neuer Zinsſcheine ver

abfolgt. Die Einziehung der neuen Zinsſcheine erfolgt durch die Kaſſe. Letztere hat nicht die Ver

pflichtung, die Auslooſung der niedergelegten Werthpapiere zu überwachen.
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§. 7.

Die Beſtellung der Amtskaution iſt vor der Einführung des Beamten in das kautionspflichtige

Amt zu bewirken.

In welchen Fällen die vorgeſetzte Dienſtbehörde ermächtigt iſt, dem Beamten die nachträgliche,

durch Anſammlung von Gehaltsabzügen zu bewirkende Beſchaffung der Kaution ausnahmsweiſe zu

geſtatten, und in welcher Art dann die Anſammlung zu erfolgen hat, wird durch die im §. 3. erwähnte

Präſidial-Verordnung beſtimmt.

§. 8.

Verwaltet ein Beamter gleichzeitig mehrere kautionspflichtige Bundesämter, ſo genügt die Be

ſtellung einer Kaution zu dem für eines dieſer Aemter vorgeſchriebenen Betrage. Sind die für die

einzelnen Aemter vorgeſchriebenen Kautionsſätze verſchieden, ſo iſt die Kaution nach dem höchſten Satze

zu leiſten.

§. 9.

Verwaltet ein kautionspflichtiger Bundesbeamter gleichzeitig ein kautionspflichtiges Amt im Dienſte

eines Bundesſtaates, ſo kann die für letzteres Amt beſtellte Kantion, ſoweit ſie den Beſtimmungen

dieſes Geſetzes entſpricht, mit Zuſtimmung der zuſtändigen Behörde des Bundesſtaates und nach vor

gängiger Vereinbarung darüber, wie viel von dem Geſammtbetrage der Kaution auf jedes der beiden

Aemter zu rechnen iſt, zugleich für das kautionspflichtige Bundes-Dienſtverhältniß angenommen werden.

§. 10.

Die Amtskaution haftet dem Bunde für alle von dem kautionspflichtigen Beamten aus ſeiner

Amtsführung zu vertretenden Schäden und Mängel an Kapital und Zinſen, ſowie an gerichtlichen und

außergerichtlichen Koſten der Ermittelung des Schadens.

§. 11.

Steht eine der nach §. 10. aus der Kaution zu deckenden Forderungen zur Erekution, ſo iſt die

dem kautionspflichtigen Beamten vorgeſetzte Dienſtbehörde ohne Weiteres berechtigt, die verpfändeten

Werthpapiere bis auf Höhe der Forderung an einer innerhalb des Bundesgebietes belegenen, von ihr

zu beſtimmenden Börſe außergerichtlich verkaufen zu laſſen. Der Kautionsbeſteller iſt in ſolchem Falle

zur Ausantwortung der ihm belaſſenen noch nicht fälligen Zinsſcheine (§. 6.) verpflichtet. Iſt dieſe

Ausantwortung von ihm nicht zu erlangen, ſo kann er zur Erlegung des Geldwerths der von ihm

zurückbehaltenen Zinsſcheine in dem für die Beitreibung öffentlicher Abgaben vorgeſchriebenen Verfahren

zwangsweiſe angehalten werden.

Der Bund iſt nicht verpflichtet, im Falle des Konkurſes die verpfändeten Werthpapiere in die

Konkursmaſſe einzuliefern. -
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§. 12.

Dem Bunde ſtehen dem kautionspflichtigen Bundesbeamten gegenüber alle Rechte zu, welche an

dem Orte, wo der Beamte innerhalb des Bundesgebiets ſeinen dienſtlichen Wohnſitz hat oder zuletzt

gehabt hat, kraft der dort geltenden Landesgeſetzgebung der Landesregierung den kautionspflichtigen Be

amten gegenüber beigelegt ſind.

Liegt der betreffende Ort im Bundesauslande, ſo ſind für die vorſtehend erwähnten Rechte die

jenigen Beſtimmungen maaßgebend, welche in Anwendung gekommen wären, wenn der Beamte ſeinen

dienſtlichen Wohnſitz in Berlin gehabt hätte.

§. 13.

Nach Beendigung des kautionspflichtigen Dienſtverhältniſſes wird, ſobald amtlich feſtgeſtellt iſt,

daß aus demſelben Vertretungen nicht mehr zu leiſten ſind, die Kaution gegen Aushändigung des

quittirten Empfangsſcheins oder, im Falle des Verluſtes deſſelben, des gerichtlichen Amortiſations

Dokuments zurückgegeben.

Von der Beibringung des gerichtlichen Amortiſations-Dokuments kann nach dem Ermeſſen der

dem kautionspflichtigen Beamten vorgeſetzten Dienſtbehörde abgeſehen werden.

§. 14.

Diejenigen Kautionen, welche vor dem Erlaſſe der im §. 3 erwähnten Verordnung von den durch

letztere für kautionspflichtig erklärten Beamten entweder dem Bunde oder für ein auf den Bund über

gegangenes Dienſtverhältniß der Regierung eines Bundesſtaates geſtellt ſind, haften vom Zeitpunkte

des Erlaſſes jener Verordnung ab dem Bunde in dem durch die Beſtimmungen dieſes Geſetzes bezeich

neten Umfange.

§. 15.

Die dem Bunde vor dem Erlaſſe der im §. 3. erwähnten Verordnung geſtellten Amtskautionen

ſolcher Beamten, welche nach Inhalt jener Verordnung zur Kautionsleiſtung entweder überhaupt nicht,

oder nur bis zu einer geringeren Höhe verpflichtet ſind, werden zurückgegeben, beziehungsweiſe auf den

in der Verordnung beſtimmten Betrag ermäßigt.

§. 16.

Bundesbeamte, welche zur Zeit des Erlaſſes der im §. 3. erwähnten Verordnung in einem

Dienſtverhältniſſe ſtehen, für welches es der Kautionsleiſtung nach den bis dahin geltenden Vorſchriften

entweder überhaupt nicht, oder nur in einer geringeren Höhe, oder in einer anderen als der in dieſem

Geſetze vorgeſchriebenen Art bedurfte, können, ſo lange ſie in derſelben dienſtlichen Stellung ohne Ge

haltserhöhung verbleiben, wider ihren Willen nicht dazu angehalten werden, nach Maaßgabe der Be

ſtimmungen dieſes Geſetzes und der Verordnung (§. 3) eine Kaution zu ſtellen oder die geſtellte Kaution

zu erhöhen, beziehungsweiſe durch eine den Vorſchriften dieſes Geſetzes entſprechende Kaution zu er
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ſetzen. Inwieweit ein ſolcher Beamter bei eintretender Gehaltserhöhung verpflichtet iſt, den Mehrbetrag

des Gehalts ganz oder zum Theil zur Anſammlung der Kaution zu verwenden, wird durch die im

§. 3. erwähnte Präſidial-Verordnung beſtimmt.

§. 17.

Die vor dem Erlaſſe der im §. 3. erwähnten Verordnung geſtellten Amtskautionen, welche den

Vorſchriften dieſes Geſetzes nicht entſprechen, werden, ſobald ſie durch anderweite Kautionen erſetzt ſind,

zurückgegeben.

Urkundlich unter Unſerer Höchſteigenhändigen Unterſchrift und beigedrucktem Bundes-Inſiegel.

Gegeben. Schloß Babelsberg, den 2. Juni 1869.

(L. S.) Wilhelm.

Gr. v. Bismarck-Schönhauſen.

Oeffentliche Spielbanken.

Geſetz, betreffend die Schließung und Beſchränkung der öffentlichen Spielbanken. Vom

1. Juli 1868.

(Bundesgeſetzblatt Nr. 21. S. 367.)

Wir Wilhelm,

von Gottes Gnaden König von Preußen c.

verordnen im Namen des Norddeutſchen Bundes, nach erfolgter Zuſtimmung des Bundesrathes und

des Reichstages, was folgt:

§. 1.

Oeffentliche Spielbanken dürfen weder konzeſſionirt noch geduldet werden.

§. 2.

Die gegenwärtig konzeſſionirten Spielbanken werden, ſoweit ihre Schließung in Gemäßheit der

Landesgeſetze nicht früher eintritt, mit Ablauf der Zeit, für welche die Konzeſſion ertheilt iſt, ſpäteſtens

aber am 31. Dezember 1872., geſchloſſen. Eine frühere Schließung kann durch Verordnung des

Bundespräſidiums entweder allgemein oder in Beziehung auf einzelne Spielbanken ausgeſprochen

werdef.

Bei allen Banken iſt das Spiel an Sonn- und Feiertagen mit dem Tage verboten, an welchem

dieſes Geſetz in Geltung tritt.
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§. 3.

Mit dem Tage der Schließung ſind die beſtehenden Spielpachtverträge und Konzeſſionen aufge

hoben; Entſchädigungsanſprüche wegen des in Folge der Schließung einer Spielbank oder in Folge

der Beſchränkung des Spiels entgehenden Gewinns finden nicht ſtatt.

Urkundlich unter Unſerer Höchſteigenhändigen Unterſchrift und beigedrucktem Bundes-Inſiegel.

Gegeben Schloß Babelsberg, den 1. Juli 1868.

(L. S.) Wilhelm.

Gr. v. Bismarck-Schönhauſen.

Schleswig-Holſtein'ſche Militär-Perſonen,

Geſetz, betreffend die Bewilligung von lebenslänglichen Penſionen und Unterſtützungen

an Offiziere und obere Militärbeamte der vormaligen Schleswig-Holſteiniſchen Armee,

ſowie an deren Wittwen und Waiſen. Vom 14. Juni 1868.

(Bundesgeſetzblatt Nr. 19. S. 335.)

Wir Wilhelm,

von Gottes Gnaden König von Preußen e.

verordnen im Namen des Norddeutſchen Bundes, nach erfolgter Zuſtimmung des Bundesrathes und

des Reichstages, was folgt:

§. 1.

Den Offizieren und oberen Militärbeamten (Klaſſifikation vom 17. Juli 1862.) der vormaligen

im Jahre 1851. aufgelösten Schleswig-Holſteiniſchen Armee, welche bei ihrem Eintritt in dieſe Armee

einem Staate des Norddeutſchen Bundes angehört haben oder gegenwärtig einem ſolchen angehören,

werden vom 1. Juli 1867. ab lebenslängliche Penſionen nach Vorſchrift des für die Preußiſche

Armee geltenden Reglements vom 13. Juni 1825. und den ſpäteren Ergänzungen deſſelben aus der

Bundeskaſſe bewilligt. -

§. 2.

Keinen Anſpruch auf die durch dieſes Geſetz bewilligten Penſionen haben:

1) die mit Zeitbeſchränkung in der genannten Armee angeſtellt geweſenen Offiziere, ſowie die zur

19
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Erfüllung ihrer Dienſtpflicht eingetretenen, während des Kriegs zu Offizieren beförderten und

nach Beendigung deſſelben nicht als Invalide in die bürgerlichen Verhältniſſe zurückgekehrten

Perſonen;

2) ſolche Offiziere, deren Ausſcheiden weder durch Invalidität, noch durch die Auflöſung der

Schleswig-Holſteiniſchen Armee bedingt geweſen iſt;

3) Offiziere und Beamte, welche nach Auflöſung der Schleswig-Holſteiniſchen Armee anderweit

Anſtellung im Militärdienſte gefunden haben und ſich noch gegenwärtig in demſelben befinden,

oder mit Penſion entlaſſen ſind. -

Iſt jedoch in dem letzteren Falle die Penſion niedriger, als die nach dieſem Geſetz zu ge

währende, ſo kommt Alinea 2. des §. 10. zur Anwendung.

§. 3.

Diejenigen Offiziere und Beamten (§ 1), welche als ſolche bereits Penſionen oder dauernde

Unterſtützungen beziehen, verbleiben im Genuſſe derſelben, ſofern ſie nicht auf ihre Penſionirung nach

dem Reglement vom 13. Juni 1825. antragen.

§. 4.

Diejenigen Offiziere und Beamten (§. 1), welche in den Feldzügen der Jahre 1848, 1849.

und 1850. durch Verwundung, Beſchädigung oder durch Kriegsſtrapazen zur Fortſetzung des Dienſtes

unfähig geworden und deshalb als Invalide anerkannt worden ſind, erhalten, wenn ihre Penſion nach

dem Reglement vom 13. Juni 1825. bemeſſen iſt, eine Erhöhung dieſer Penſion nach Maaßgabe des

Geſetzes vom 16. Oktober 1866. (Preuß. Geſetz-Sammlung S. 647.)

§. 5.

Erreicht die Penſion (§§. 1. und 4.) nicht 240 Thaler, ſo wird ſie auf dieſen Betrag erhöht.

Der Verlauf eines vollen Dienſtjahres nach Beförderung in eine höhere Charge oder Aufrücken

in ein höheres Gehalt (Kabinets-Order vom 31. Dezember 1828.) iſt nicht erforderlich, um die

normalmäßige Penſion der höheren Charge oder des höheren Gehalts zu erhalten.

Der Abzug von 10 Prozent (Penſions-Reglement vom 13. Juni 1825. § 12.) bei Penſionären,

welche im Auslande wohnen, findet nicht ſtatt.

Die Penſionsbewilligung erfolgt auch dann lebenslänglich, wenn die Dienſtzeit weniger als

15 Jahre beträgt.

§. 6.

Den Wittwen und Waiſen der in den Feldzügen von 1848. bis 1850. gebliebenen oder an

den erlittenen Verwundungen und Beſchädigungen oder in Folge der Kriegsſtrapazen verſtorbenen

Offiziere und Beamten (§. 1.) wird, ſofern der Verſtorbene bei ſeinem Eintritt in die Schleswig

Holſteiniſche Armee oder bei ſeinem Ableben einem Staate des Norddeutſchen Bundes angehörte, eine
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Beihülfe nach Maaßgabe des Geſetzes vom 16. Oktober 1866. und des § 5. des Geſetzes vom

9. Februar 1867. (Preußiſche Geſetz-Samml. S. 217.) aus Bundesmitteln gewährt.

Den Wittwen und Waiſen der übrigen Offiziere und Beamten (§. 1.), welche nach der Ver

ordnung vom 15. Februar 1850. (Geſetzblatt für die Herzogthümer Schleswig-Holſtein 1850, 3. St.

Nr. 6. – vgl. Art. 4. Nr. 2. und Art. 16. Nr. 2–4.) penſionsberechtigt ſein würden, wird aus

Bundesmitteln eine nach Maaßgabe der gedachten Verordnung vom 15. Februar 1850. zu beſtim

mende Beihülfe gewährt.

§. 7.

Den im Staats- oder Kommunaldienſte angeſtellten Offizieren und Beamten wird die Penſion

(§. 1.) um denjenigen Betrag gekürzt, um welchen ihr reines Einkommen aus dieſer Anſtellung die

Summe von 250 Thalern jährlich überſteigt.

Werden ſie vorübergehend gegen Tagegelder oder eine anderweite Entſchädigung beſchäftigt, ſo

wird ihnen die Penſion für die erſten ſechs Monate dieſer Beſchäftigung unverkürzt, dagegen vom

ſiebenten Monate ab nur zu dem nach der vorſtehenden Beſtimmung zuläſſigen Betrage gewährt.

§. 8.

Die Feldzüge der Jahre 1848, 1849. und 1850. werden, ein jeder für ſich, den dabei Be

heiligten bei Berechnung ihrer Dienſtzeit als Kriegsjahre in Anrechnung gebracht.

§. 9.

Diejenigen Unterſtützungen, welche Offiziere und Militärbeamte, die nach § 1. dieſes Geſetzes

penſionsberecht ſind, aus Kaſſen einzelner Bundesſtaaten erhalten, kommen mit Gewährung einer

Penſien auf Grund des gegenwärtigen Geſetzes in Wegfall; die ſeit dem 1. Juli 1867. gezahlten

Unterſtützungsbeträge werden auf die Penſionen in Anrechnung gebracht, welche auf Grund des gegen

wärtigen Geſetzes bewilligt werden.

§. 10.

Die auf Grund dieſes Geſetzes zuſtändigen Penſionen können den Betheiligten nicht angewieſen

werden, wenn dieſelben bereits eine gleich hohe oder höhere Penſion aus Staats- oder Kommunal

fonds beziehen.

Iſt die letztere niedriger, als die nach dieſem Geſetze zu gewährende Penſion, ſo wird zur Er

füllung des Mehrbetrages der erforderliche Zuſchuß gewährt.

§. 11.

Die vorſtehenden Beſtimmungen finden innerhalb der entſprechenden Chargen auch auf die vor

malige Schleswig-Holſteiniſche Marine Anwendung.

Die auf Grund dieſes Geſetzes jährlich zu zahlenden Beträge ſind in den Bundeshaushalts-Etat

des betreffenden Jahres als außerordentliche Ausgabe aufzunehmen.
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Urkundlich unter Unſerer Höchſteigenhändigen Unterſchrift und beigedrucktem Bundes-Inſiegel.

Gegeben Berlin, den 14. Juni 1868.

(L. S.) Wilhelm.

Gr. v. Bismarck-Schönhauſen.

Geſetz, betreffend die Bewilligung von lebenslänglichen Penſionen und Unterſtützungen an

Militärperſonen der Unterklaſſen der vormaligen Schleswig-Holſteiniſchen Armee, ſowie an

deren Wittwen und Waiſen. Vom 3. März 1870.

(Bundesgeſetzblatt Nr. 5. S. 39.)

Wir Wilhelm,

von Gottes Gnaden König von Preußen e.

verordnen im Namen des Norddeutſchen Bundes, nach erfolgter Zuſtimmung des Bundesrathes und

des Reichstages, was folgt:

-

§. 1.

Den Militairperſonen der vormaligen, im Jahre 1851. aufgelöſten Schleswig-Holſteiniſchen Armee

von der Klaſſe der Unteroffiziere, Gemeinen und Militair-Unterbeamten (Klaſſifikation der Militair

perſonen, Bundesgeſetzblatt 1867, S. 283. ff. in Verbindung mit dem Chargenverzeichniß des Tarifs B.

zur Verordnung vom 15. Februar 1850. – Geſetzblatt für die Herzogthümer Schleswig-Holſtein

1850. 3. Stück Nr. 6.), welche bei ihrem Eintritt in dieſe Armee einem Staate des Norddeutſchen

Bundes angehört haben oder gegenwärtig einem ſolchen angehören, imgleichen den Wittwen und Waiſen

dieſer Militairperſonen, werden vom 1. Juli 1867. ab Penſionen aus der Bundeskaſſe bewilligt, nach

Maaßgabe der das Invaliden-Verſorgungsweſen betreffenden, in den Staaten des Norddeutſchen Bundes

geltenden Geſetze und Vorſchriften, unter Berückſichtigung jedoch der in gegenwärtigem Geſetze enthal

tenen näheren Beſtimmungen.

§. 2.

Die Anwendung der im §. 1. gedachten Geſetze und Vorſchriften, insbeſondere der §§. 1. und 6.

bis 13. des Geſetzes vom 6. Juli 1865. und des § 1. des Geſetzes vom 9. Februar 1867. (Geſetz

blatt des Norddeutſchen Bundes Nr. 10. pro 1867, S. 126) auf die genannten Militairperſonen

findet dergeſtalt ſtatt, daß danach der Anſpruch auf Penſion vom 1. Juli 1867. ab allen denen zu

erkannt wird, welche zur Zeit ihres Ausſcheidens aus der Schleswig-Holſteinſchen Armee oder zur Zeit
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der Auflöſung derſelben penſionsberechtigt geweſen ſein würden, wenn damals ihre Anſprüche nach

dieſen Geſetzen und Vorſchriften beurtheilt worden wären. *

Ein Nachweis, daß die vorhandene Invalidität eine Folge des Dienſtes ſei, wird von denjenigen,

welche beziehungsweiſe 20, 15, 12 und 8 Jahre gedient haben, nicht gefordert.

§. 3.

Soweit es auf den Grad der Invalidität und Erwerbsunfähigkeit der betreffenden Militairper

ſonen (§§. 1. und 2.) ankommt, wird angenommen, daß der gegenwärtige Zuſtand derſelben zur Zeit

ihres Ausſcheidens aus der Schleswig-Holſteinſchen Armee oder zur Zeit der Auflöſung derſelben be

ſtanden habe.

§. 4.

Die Feldzüge der Jahre 1848, 1849. und 1850. werden, ein jeder für ſich, den dabei Be

theiligten bei Berechnung der Dienſtzeit als Kriegsjahre in Anrechnung gebracht. Die vor dem Ein

tritt in die Schleswig-Holſteinſche Armee in einer anderen Armee des Norddeutſchen Bundes oder in

der Däniſchen zurückgelegte Dienſtzeit wird als Dienſtzeit nach ihrer wirklichen Dauer gerechnet.

- §. 5.

Diejenigen Militairperſonen (§. 1.), welche als ehemalige Schleswig-Holſteinſche Soldaten beim

Erſcheinen des gegenwärtigen Geſetzes Unterſtützungen aus öffentlichen Fonds beziehen, verbleiben im

Genuſſe dieſer Unterſtützungen, wenn ſie es nicht vorziehen, ihre Anſprüche nach den vorſtehenden §§.

2–4. geltend zu machen. Letzterenfalls kommen die empfangenen Unterſtützungen auf die Penſions

beträge, welche ihnen zuerkannt werden, vom 1. Juli 1867. ab zur Anrechnung.

§. 6.

Die Penſionen der im Staats-, Kommunal- oder ſtändiſchen Inſtitutendienſte angeſtellten, nach

gegenwärtigem Geſetz penſionsberechtigten Perſonen werden nach den diesfalls in Preußen geltenden

Vorſchriften für die Dauer der Anſtellung belaſſen, gekürzt oder gänzlich eingezogen. Die beim Er

ſcheinen des gegenwärtigen Geſetzes bereits Angeſtellten bleiben jedoch im Genuſſe der Unterſtützungen,

welche ihnen als ehemaligen Schleswig-Holſteinſchen Soldaten c. neben ihrem Civil-Einkommen bis

her gewährt worden ſind.

§. 7.

Die nach gegenwärtigem Geſetz geltend zu machenden Penſionsanſprüche müſſen innerhalb der

nächſten drei Jahre nach der Bekanntmachung deſſelben angemeldet werden; Anſprüche, welche nach

Ablauf dieſer Friſt erhoben werden, könnnen nur nach den Beſtimmungen des Abſchnitts II. des Ge

ſetzes vom 6. Juli 1865. beurtheilt werden.

§. 8.

Den Wittwen der in den Feldzügen von 1848, 1849. und 1850. gebliebenen, an den erlittene
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nen Verwundungen oder Beſchädigungen, oder in Folge der Kriegsſtrapazen geſtorbenen Militärper

ſonen ($. 1.) wird, ſofern der Verſtorbene bei ſeinem Eintritt in die Schleswig-Holſteiniſche Armee

oder bei ſeinem Ableben einem Staate des Norddeutſchen Bundes angehörte, eine Unterſtützung nach

Maaßgabe der §§. 3. und 5. des Geſetzes vom 9. Februar 1867. gewährt. Die diesfälligen Beträge

ſind ebenfalls vom 1. Juli 1867. ab zahlbar.

Den Wittwen und Waiſen der übrigen Militärperſonen, welche nach der Verordnung vom 15.

Februar 1850. penſionsberechtigt ſein würden, werden im Falle und nach Maaßgabe der Bedürftigkeit

Unterſtützungen bis zur Höhe der im Geſetze vou 9. Februar 1867. beſtimmten Beträge gewährt.

Das im §. 5. über Anrechnung bereits zahlbarer Unterſtützungen Geſagte findet auch hier An

wendung.

§. 9.

Die auf Grund gegenwärtigen Geſetzes zuſtändigen Penſionen und Unterſtützungen können den

Betheiligten nicht angewieſen werden, wenn dieſelben bereits eine gleich hohe Penſion c. aus Staats-,

Kommunal- oder ſtändiſchen Inſtitutenfonds beziehen.

Iſt letztere niedriger als die nach dieſem Geſetze zu gewährende Penſion oder Unterſtützung, ſo

wird zur Erfüllung des Mehrbetrages der erforderliche Zuſchuß gewährt.

§. 10.

Die vorſtehenden Beſtimmungen finden innerhalb der entſprechenden Chargen auch auf die vor

malige Schleswig-Holſteinſche Marine Anwendung.

§. 11.

Die auf Grund dieſes Geſetzes jährlich zu zahlenden Beträge ſind in den Bundeshaushalts

Etat des betreffenden Jahres als außerordentliche Ausgabe aufzunehmen.

Urkundlich unter Unſerer Höchſteigenhändigen Unterſchrift und beigedrucktem Bundes-Inſiegel.

Gegeben Berlin, den 3. März 1870.

(L. S.) Wilhelm.

Gr. v. Bismarck-Schönhauſen.
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Eichordnung

für

den Norddeutſchen Bund

in Ausführung

der Maaß- und Gewichts-Ordnung vom 17. Auguſt 1868.

Erſter Abſchnitt.

Vorſchriften über das Naterial, die Geſtalt, die Bezeichnung und die ſonſtige

Beſchaffenheit der vom 1. Januar 1872 aß im öffentlichen Verkehr geltenden und

bereits vom 1. Januar 1870 aß zur Eichung zuzulaſſenden neuen Naaße und

Gewichte, ſowie über die von Seiten der Eichungsſtellen bei der Eichung dieſer

ANaaße und Gewichte innezuhaltenden Jehſergrenzen.

I. Längenmaaße.

§. 1.

Zuläſſige Ma aße und Bezeichnung.

Zur Eichung zuläſſig ſind Maaße von folgenden Längen:

20 Meter,

10 Meter oder 1 Dekameter,

5 Meter,

2 Meter,

1 Meter,

0,5 Meter oder 5 Decimeter oder 50 Centimeter,

0,2 Meter oder 2 Decimeter oder 20 Centimeter,

0,1 Meter oder 1 Decimeter oder 10 Centimeter.
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Die Bezeichnung dieſer Maaße muß mit den vollen Namen, die in der obigen Zuſammenſtellung

angegeben ſind, geſchehen. Welche der metriſchen Bezeichnungen in den Fällen, wo in der obigen Reihe

mehrere neben einander aufgeſtellt ſind, anzuwenden ſei, bleibt dem Belieben überlaſſen. Bei einem

Maaße von 10 Meter Länge kann auch der volle Name „Kette“, bei einem Maaße von 1 Meter

Länge und ſeinen oben zugelaſſenen Vielfachen und Bruchtheilen auch der volle Name „Stab“ aufge

tragen werden, doch muß in jedem Falle eine der obigen metriſchen Bezeichnungen voranſtehen.

§. 2.

Material, Form und Struktur der Länge nm aaße.

Sämmtliche. eichfähige Maaße müſſen von ſolchem Material, in ſolcher Form und Struktur aus

geführt ſein, daß ihre Länge beim Gebrauch keine Schwankungen erleiden kann, welche die im Verkehr

zu duldenden Fehlergrenzen überſteigen.

Danach ſind zur Eichung zuzulaſſen einfache Strich- oder Endflächen-Maaßſtäbe, welche aus ge

nügend hartem Material mit einem vor Verbiegungen hinreichend ſichernden Querſchnitt maſſiv gearbeitet

ſind. Bei Endflächen-Maaßen von Holz bis zu 0,5 Meter Länge herab ſind die maaßgebenden End

flächen durch metallene Beſchläge zu ſchützen.

Ferner ſind zuläſſig ſolche aus mehreren Stücken beſtehende Maaße, für deren Zuſammenfügung in

derjenigen gegenſeitigen Lage der beweglichen Theile, welche die normale Länge des ganzen Maaßes er

giebt, eine genügende Stabilität geſichert iſt.

Endlich ſind zuläſſig Bandmaaße, welche aus Material von hinreichend geringer Dehnbarkeit z. B.

aus Metall-Blech hergeſtellt ſind.

Es iſt zuläſſig, Maaße, welche den oben aufgeſtellten Anforderungen entſprechen, auch dann, wenn

dieſelben Theile anderer Meßwerkzeuge bilden, zu eichen, ſobald in dieſer Zuſammenſetzung die Eichungs

Operationen nach den anderweitigen Beſtimmungen ausführbar ſind.

§. 3.

Eichung und zuläſſige Abweichung der Länge nm aaße.

Die Eichungs-Operationen, über deren Ausführung in einer beſonderen Inſtruktion nähere Vor

ſchriften ertheilt werden, haben ſich bei den Längenmaaßen ſowohl auf die Geſammtlänge, als auf die

Eintheilung zu erſtrecken.

Zur Stempelung iſt nur dann zu ſchreiten, wenn die Vergleichung mit den Eichungsnormalen er

wieſen hat, daß die Geſammt-Länge des Maaßes entweder im Zuviel oder im Zuwenig eine größere

Abweichung nicht zeigt, als nachſtehend unter A. beſtimmt iſt, und daß gleichzeitig die Eintheilung der

Vorſchrift unter B. entſpricht.

A. Die Abweichung in der Geſammt-Länge darf höchſtens betragen:

1) bei metallenen Präciſions-Maaßſtäben (mit feiner Eintheilung), deren Genauigkeits-Angabe nur

in der Nichtberückſichtigung der Temperatur bei der Anwendung ihre Grenze findet,

bei einer Länge von 1 Meter . . . 0,1 Millimeter

„ 0,5 bis 0,1 Meter 0,05f/ // f/ I/
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2) bei gewöhnlichen Maaßſtäben aus Metall oder von 0,5 Meter ab aus Elfenbein, hartem Holz c.

bei einer Länge von 2 Meter . . . 0,75 Millimeter

// / / „ 1 Meter . . . 0,5 ſº

fy / . „ 0,5 bis 0,1 Meter 0,25 „

3) bei Werk-Maaßſtäben aus Holz (die Enden durch Metall-Beſchläge geſchützt)

bei einer Länge von 5 Meter . . . 4,0 Millimeter

/ f/ f/ f/ 2 Meter 6 € .. 1,5 f/

/ f/ / f/ 1 Meter sº d a 0,75

4) bei Maaßſtäben für Langwaaren, aus Holz mit Metall-Beſchlägen, nur in Centimeter getheilt

bei einer Länge von 1 Meter . . . 1,0 Millimeter.

// / / „ 0,5 Meter . . . 0,75 f

5) bei zuſammenlegbaren Maaßen

- in einer Länge von 1 Meer . . . 1,0 Millimeter

f/ / „ 0,5 Meter . . . 0,75 ſ

6) bei Bandmaaßen aus Metall-Blech

bei einer Länge von 20 Meter . . . 3,5 Millimeter

f/ / f/ 10 Meter . . . 2,25 f/

fy y f/ „ 5 Meter . . . 1,75 f/

// / / f/ 2 Meter . . . 1,25 /

// / f/ f/ 1 Meter . . . . 0,75 f/

B. Fehlergrenzen der Eintheilung der Längenmaaße.

Der Fehler des Abſtandes irgend einer Eintheilungs-Marke eines Maaßes von dem nächſten der

beiden Enden des Maaßes darf nirgends die Hälfte der zuläſſigen Abweichung der Geſammt-Länge

deſſelben überſteigen.

Ausgenommen hiervon ſind nur unter Nr. 1 die Präciſions-Stäbe von 0,5 bis 0,1 Meter Länge,

ſowie die unter Nr. 4 erwähnten Maaßſtäbe, bei denen die Fehlergrenze für den Abſtand einer Einthei

lungs-Marke von dem nächſten der beiden Enden gleich der Fehlergrenze der Geſammt-Länge angenommen

werden darf.

§. 4.

Stempelung.

Die Stempelung erfolgt dicht an den Enden des Maaßes. An den mit Metall-Kappen verſehenen

Enden hölzerner Maaßſtäbe iſt der Stempel halb auf das Holz, halb auf die Kappe und außerdem auf

die Endfläche der Kappe zu ſetzen.

Bei aus einzelnen Theilen beſtehenden Maaßen iſt außerdem ein Stempel auf die am Gelenk zu

ſammenſtoßenden Theile ſo zu ſetzen, daß er ſowohl den einen als den andern Theil trifft, und bei ſolchen,

wo dies nicht möglich iſt, auf jeden der einzelnen Theile.

Bei Präciſions-Maaßſtäben wird neben dem Stempel der Eichungsſtelle noch ein ſechsſtrahliger

Stern aufgeſchlagen.
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II. Flüſſigkeitsmaaße.

§. 5.

Zuläſſige Flüſſigkeitsmaaße.

Flüſſigkeitsmaaße für den öffentlichen Verkehr werden nur in folgenden Größen zur Eichung und

Stempelung zugelaſſen:

20 Liter oder Kannen,

10 / /

5 / /

2 / ff.

1 Liter oder Kanne,

*/2 oder 0,5 Liter oder Kanne = 1 Schoppen.

*/4 / / /

0,2 / /

%8 / / /

0,1 f/ /

"/16 f/

0,05 m m m

/32 f/ / /

0,02 / / f/

Jedes zuzulaſſende Maaß muß ſo hergeſtellt ſein, daß eine Abmeſſung von Flüſſigkeiten innerhalb

der im Verkehr geſtatteten Abweichung vom Sollinhalte durch daſſelbe ſicher erfolgen kann, daß es den

beim Gebrauche unvermeidlich vorkommenden Einwirkungen genügenden Widerſtand leiſtet und abſichtlich

angebrachte Verletzungen leicht erkennen läßt, übrigens auch den nachſtehenden Vorſchriften in Bezug auf

Bezeichnung, Form, Material und ſonſtige Beſchaffenheit entſpricht.

§. 6.

Bezeichnung.

Die Bezeichnung hat deutlich und von dem Maaße untrennbar durch Angabe der Einheiten oder

Bruchtheile vom Liter, die es enthält, unter Beiſetzung des Wortes Liter oder des Buchſtaben L. zu er

folgen. Als Bruchbezeichnungen ſind hierbei für die decimalen Abſtufungen Decimalbrüche, für die Ab

ſtufungen nach Halbirungen gewöhnliche Brüche zu benutzen. >.

Es iſt geſtattet, dieſer Hauptbezeichnung auch die vollen deutſchen Namen beizufügen.

§. 7.

Material.

Für den Verkehr zuläſſige Maaße müſſen aus Zinn, Weißblech, Meſſing oder Kupfer hergeſtellt,

in den beiden letzeren Fällen aber innerlich mit reinem Zinn vollſtändig und gut verzinnt ſein.
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§. 8.

Form.

Maaße von 2 Liter Inhalt und die nach der Halbirungstheilung abgeſtuften kleineren müſſen

in Form eines Cylinders hergeſtellt werden, bei dem das Verhältniß des Durchmeſſers zur Höhe

für das 2 L., 1 L. und */2 L. Maaß wie 1 : 2 -

"/. » „ „ 1 : 1,9

"ls „ „ „ 1 : 1,8

/6 / / / 1 ? 1,7

%2 m f/ m 1 : 1,6

zu Grunde gelegt wird. Da es aber ſchwierig iſt, bei der Herſtellung ſolcher Maaße dieſes Verhältniſ

genau inne zu halten, ſo ſind in der Größe des Durchmeſſers Abweichungen bis zu 5 PCt. im Mehr

und Weniger nachgelaſſen.

Es ergeben ſich hiernach für die Dimenſionen dieſer Flüſſigkeitsmaaße folgende Wertheim Milli

metern:

Berechnete Dimenſionen Der Durchmeſſer zuläſſiger

Größe des des Durch- Maaße darf betragen:

Maaßes. meſſers. der Höhe. höchſtens mindeſtens

2 L. 108,4 216,7 114 103

1 m 86,0 172,1 90 82

/2 m 68,3 136,5 73 64

'l. » 55,1 104,8 58 52

'/sv 44,6 80,1 47 42

'/16 m 36,0 61,4 38 34

"/32 m 29,2 46,7 31 28

Die nach der Decimaltheilung abgeſtuften Maaße von 0,2, 0,1, 0,05 und 0,02 Liter Inhalt müſſen,

um mit den ihnen nahe ſtehenden Maaßen nach der Halbirungstheilung nicht verwechſelt werden zu

können, in Form abgeſtutzter Kegel ausgeführt werden, bei denen der obere Durchmeſſer der Abmeſſung

entſpricht, welche dieſe Maaße nach den vorher für die Halbirungsreihe aufgeſtellten Bedingungen bei

cylindriſcher Geſtalt erhalten würden, und deren unterer Durchmeſſer das 1%fache des oberen iſt.

Die Dimenſionen derſelben und die nachgelaſſenen Abweichungen im oberen Durchmeſſer geſtalten

ſich daher in folgender Art:

Größe Berechneter Der obere Durchmeſſer zuläſ

des Durchmeſſer Berechnete ſiger Maaße darf betragen

Maaßes oben unten Höhe höchſtens mindeſtens

0,2 L. 51,2 76,8 61,4 54 49

0,1 „ 41,4 62,1 46,9 43 39

0,05 „ 33,5 50,3 35,8 35 32

0,02 „ 25,2 37,8 25,3 26 24
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Maaße von 5, 10 und 20 Liter Inhalt ſind cylinder- oder tonnenförmig mit engerem cylindriſchem

Halſe von höchſtens 10 Centimeter Weite, durch welchen der Inhalt des Maaßes genauer begrenzt wird,

anzufertigen.

Für alle Größen ſind Maaße geſtattet, bei denen für die richtige Füllung der Flüſſigkeitsſpiegel mit

dem oberen Rande in einer Ebene, und auch ſolche, bei denen er tiefer liegt.

In beiden Fällen ſind Ausgüſſe (Schnauzen) zuläſſig, deren Faſſungsraum einen Theil vom Faſ

ſungsraume des Maaßes bildet.

Im letzteren Falle kann der richtige Maaßinhalt begrenzt werden:

entweder durch zwei einander gegenüberliegende Abflußöffnungen,

oder durch eine ſolche Oeffnung und einen diametral gegenüberliegenden Stift (Zäpfchen),

ſtatt deſſen auch zwei Stifte, um ein Drittel des Umkreiſes von der Oeffnung abſtehend,

angebracht werden können, - h.

oder durch zwei diametral gegenüberliegende, ſowie auch durch drei gleichmäßig auf dem Um

fang vertheilte Stifte.

§. 9.

Sonſtige Beſchaffenheit.

Alle Maaſe, bei denen der Flüſſigkeitsſpiegel in der Ebene des oberen Randes liegt, müſſen an

dieſem äußerlich genügend verſtärkt ſein; dies erfolgt bei Blechmaaßen durch aufgelöthete Bunde, wobei

für Weißblechmaaße auch ein Bund aus Zinkblech geſtattet iſt, oder durch einen in den umgebogenen

Rand eingelegten Draht.

Die Böden dürfen nicht als bloße Scheiben eingelöthet, ſondern müſſen mit einem umgebogenen

Rande verſehen ſein. Letzterer kann entweder die cylindriſche Wandfläche nach oben gekehrt äußerlich um

ſchließen, oder ſich nach unten gekehrt an die cylindriſche Wandfläche innerlich anſchließen; in beiden Fällen

iſt er mit der Wandfläche zu verlöthen.

Die Böden ſind in ebener Fläche herzuſtellen und bei größeren Maaßen durch äußerlich aufgelöthete

Stege zu verſtärken.

Ausgüſſe oder Schnauzen, deren Faſſungsraum einen Theil des richtigen Gefäßinhalts bildet, müſſen

bis zur vorderen Spitze in derſelben Art wie die übrige Grenzfläche des Faſſungsraumes verſtärkt ſein.

Stifte oder Zäpfchen dürfen nicht eingelöthet, ſondern müſſen eingenietet und äußerlich mit einem

Zinntropfen für die Stempelung verſehen ſein.

Die Bezeichnung iſt entweder auf dem Maaße ſelbſt einzugraviren oder aufzuſchlagen, was bei

Blechmaaßen auch auf einer aufgelötheten Zinnſtelle geſchehen kann, oder auf einem aufgelötheten Schilde

anzubringen, welches letztere an einer Stelle durch einen zu ſtempelnden Zinntropfen mit dem Maaße zu

verbinden iſt. -

Bei Maaßen, welche aus einzelnen durch Löthung verbundenen Theilen beſtehen, ſind die Löth

ſtellen mit Zinntropfen zur Aufſchlagung des Stempels zu verſehen, ſofern die Löthfuge eine unmittelbare

Stempelung nicht geſtattet.
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§. 10.

Unzuläſſige Maaße.

Unzuläſſig ſind alle Maaße, welche den vorſtehenden Vorſchriften nicht entſprechen, insbeſondere

Maaße aus Zinkblech; ſolche mit gewölbter Bodenfläche; Maaße mit Blechring ſtatt der Stifte zur Be

grenzung des Flüſſigkeitsſpiegels; Maaße, bei denen der Flüſſigkeitsſpiegel durch den oberen Rand be

grenzt werden ſoll, ſofern die Grenzlinie nicht parallel zum Boden liegt, oder nicht in eine Ebene fällt.

§. 11.

Eichung und Fehler grenze der Flüſſigkeis ma aße.

Das Eichen hat unter Beobachtung der in der Inſtruktion angegebenen Vorſchriften zu erfolgen,

und es kann nur dann zur Stempelung geſchritten werden, wenn eine größere Abweichung von dem

Eichungsnormale oder von dem Sollinhalte im Mehr oder Weniger nicht ſtattfindet, als die folgende:

bei Maaßen von 20 L. bis 1 L. höchſtens 4oo des Sollinhaltes

0,5 L. bis 0,2 L. f/ "2oo

"/s L. bis 0,02 L. » 'hoo

§. 12.

Eichung der Fäſſer.

Nur ſolche Fäſſer dürfen überhaupt zur Beſtimmung des Rauminhaltes zugelaſſen werden, welche

hinſichtlich der Haltbarkeit ihrer Konſtruktion und ihrer ſonſtigen Beſchaffenheit untadelhaft ſind.

Der Inhalt iſt durch das in der Inſtruktion angeführte Verfahren zu beſtimmen und bis auf

"/zoo des Faſſungsraumes mit Abrundung auf Zehntheile des Liters anzugeben.

§. 13.

Stempelung der Flüſſigkeits-Maaße und Fäſſer.

Die Beglaubigung der bis zum Rande gefüllten Flüſſigkeitsmaaße erfolgt durch zwei diametral

gegenüber auf oder dicht unter dem Rande angebrachte Stempel, die der Maaße mit Ausflußöffnungen

durch Stempelung dicht unter dem unteren Rande jeder ſolchen Oeffnung; die der Stiftenmaaße durch

Stempelung des äußerlich für jeden Stift vorhandenen Zinntropfens.

Bei jedem aus einzelnen durch Löthung verbundenen Theilen beſtehenden Maaße ſind die auf den

Löthfugen anzubringenden Zinntropfen zu ſtempeln; die Böden der Blechmaaße an zwei diametral gegen

über liegenden Stellen.

Bei Fäſſern iſt auf dem einen Boden, oder bei kleineren Fäſſern ſtatt deſſen auf dem Umfange, der

Inhalt in Liter (bezüglich Zehntheil Liter) unter Beiſetzung des Buchſtabens L., außerdem die Nummer

des Eichregiſters und die Jahreszahl der Eichung, ſowie der Stempel der Eichungsſtelle einzubrennen.

III. Hohlmaaße für trockene Gegenſtände.

§.. 14.

Zuläſſige Maaße.

Für den öffentlichen Verkehr beſtimmte Maaße werden nur in folgenden Größen zur Eichung und

Stempelung zugelaſſen:
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1 Hektoliter oder 1 Faß

% oder 0,5 Hektoliter oder 1 Scheffel

"/. Hektoliter oder / Scheffel

20 Liter

10 „

5 /

2

1 .

/2 oder 0,5 Liter

"/

0,2 „

/s /

0,1 „

'/s /

0,05 „ -

Bezüglich der allgemeinen Eigenſchaften zuzulaſſender Maaße dieſer Art gelten analog dieſelben Be

ſtimmungen, wie ſie in § 5 für Flüſſigkeitsmaaße getroffen ſind. -

§ 15.

Bezeichnung.

Die Bezeichnung hat deutlich und von dem Maaße untrennbar bei den 3 größeren Maaßen durch

1 H., 0,5 H. oder 2 H. und / H., wobei auch das volle Wort zuläſſig iſt und der deutſche Name

1 Faß, 1 Scheffel, 2 Scheffel beigeſetzt werden kann, für die kleineren Maaße durch die im vorher

gehenden Paragraphen angeführten Zahlen und Brüche unter Zufügung von L. oder Liter zu erfolgen.

Sofern die Bezeichnung bei hölzernen Maaßen erſt durch die Eichungsſtelle erfolgen ſoll, wird ſie

nur durch die Buchſtaben H. oder L. und die erforderlichen Zahlen ausgeführt.

§. 16.

Material.

Die für den Verkehr zuläſſigen Maaße können in allen geſtatteten Größen von Schwarzblech oder

Kupferblech oder von Holz angefertigt ſein.

§. 17.

Form.

Alle Maaße dieſer Art bis zum / Liter herab und die nach der Halbirungstheilung abgeſtuften

kleineren müſſen in Form eines Cylinders ausgeführt ſein, bei welchem im Allgemeinen 3 zu 2 als das

Verhältniß des Durchmeſſers zur Höhe zu Grunde gelegt iſt.

Da es aber bei der Herſtellung ſolcher Maaße ſchwierig iſt, dieſes Verhältniß in voller Schärfe

inne zu halten, ſo ſind Abweichungen bis zu 3pCt. für Maaße von 1 H. bis 1 L. und Abweichungen

bis zu 5 pCt. für die kleineren Maaße in Mehr oder Weniger gegen die richtige Dimenſion des Durch

meſſers nachgelaſſen,
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Es ergeben ſich hieraus für die verſchiedenen Maaßgrößen folgende Durchmeſſer:

Größe des Berechneter Der Durchmeſſer darf

Maaßes Durchmeſſer betragen

höchſtens: mindeſtens:

1 H. 5759mm. 593mm. 559mm.

0,5 „ 457,1 „ 471 „ 443„

"/. » 362,8 „ 374 „ 352 „

20 L. 336,8 „ 347 „ 327 „

10 „ 267,3 „ 275 „ 259 „

5 m 212,2 „ 218 „ 206 „

2 m 156,3 „ 161 „ 152 „

1 m 124,1 „ 128 „ 120 „

0,5 „ 98,5 „ 103 „ 94 „

"/. / - 78,1 f/ 82 f/ 74 /

"ls " 62,0 „ 65 „ 59 „

is" 49,2„ 52 „ 47 „

Die nach der Decimaltheilung abgeſtuften Maaße von 0,2 L., 0,1 L. und 0,05 L. ſind nur in

der für Flüſſigkeitsmaaße derſelben Größe in § 8 vorgeſchriebenen Form aus dem daſelbſt angegebenen

Grunde auch für trockene Körper zuläſſig.

Größere Maaße aus Holz können in Form von Span- oder Daubenmaaßen hergeſtellt, die klein

ſten unter /2 Liter auch aus maſſivem Holze gedreht werden.

§ 18.

Sonſtige Beſchaffenheit.

Bei allen Maaßen muß der Boden mit der cylindriſchen Wandfläche dicht und dauerhaft verbun

den ſein.

Maaße aus Schwarz- oder Kupferblech müſſen oberhalb zur Sicherung ihrer Geſtalt mit einem

ebenen, entſprechend breiten Rande verſehen ſein.

Hölzerne Maaße müſſen gut ausgetrocknet ſein.

Bei Spanmaaßen von 1 H. und / H. muß – zur Sicherung der Verbindung des Bodens mit

der Wandfläche, zur Erhaltung der Form im Allgemeinen und zur Leitung des Streichholzes – ein mit

Boden und Wandfläche feſt verbundener Beſchlag aus Bandeiſen und ein oberhalb diametral liegender

Steg angebracht ſein.

Die Spanmaaße von "/. H., 20 L. und 10 L. ſo wie kleinere bedürfen des Steges nicht, die

drei erſteren ſind aber mit entſprechendem Beſchlage zu verſehen.

Bei den Dauben- oder Stabmaaßen ſind die Dauben einzeln mit den umgelegten Eiſenringen zu

verbinden.

Ueber die zweckmäßigſte Herſtellung dieſer Sicherungsmaßregeln und über die Befeſtigung der

Handhaben enthält die Inſtruktion ausführlichere Anweiſungen.

2
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§. 19.

-
Unzuläſſige Maaße.

Von der Eichung und Stempelung auszuſchließen ſind alle den vorſtehenden Vorſchriften nicht ent

ſprechenden Maaße. Detail-Beſtimmungen hierüber enthält die Inſtruktion.

§. 20.

Eichung und Fehlergrenze.

Beim Eichen ſind die in der Inſtruktion angegebenen Vorſchriften zu befolgen, und es darf ein

Maaß nur dann geſtempelt werden, wenn bei der Vergleichung mit dem Eichungsnormale entweder im

Mehr oder Minder eine größere Abweichung von demſelben oder dem Sollinhalte nicht ſtattfindet, als:

für eine Maaßgröße von bei Maaßen aus Metall bei Maaßen aus Holz

1 H. bis / H. %oo des Sollinhaltes %5o des Sollinhaltes

20 L. bis 1 L. 'loo f/ / '/aoo f/ f/

0,5 L. bis 0,2 L. "zoo / / '/oo f/ //

"ls L. bis 0,05 L. '/oo / f/ '/so / //

§. 21.

Stempelung.

Alle Maaße aus Blech ſind ſo zu ſtempeln, wie dieß für die Flüſſigkeitsmaaße gleicher Herſtellungs

art in § 13 vorgeſchrieben iſt. Sind Handhaben vorhanden, ſo iſt bei jeder ein Niet zu ſtempeln, um

zu vermeiden, daß durch Anbringung ſolcher Handhaben nach dem Eichen die Form des Maaßes ver

ändert werden kann.

Alle hölzernen Hohlmaaße für trockene Körper ſind an drei gleichmäßig von einander abſtehenden

Stellen auf dem oberen Rande zu ſtempeln. Hierzu iſt, wenn der volle Stempel der Eichungsſtelle wegen

ſeiner zu großen Dimenſion nicht verwendbar iſt, der das allgemeine Eichzeichen enthaltende Stempel zu

benutzen. -

Auf der inneren Bodenfläche und der äußeren Wandfläche iſt jedes hölzerne Maaß mit dem vollen

Stempel zu verſehen.

Zur Sicherung der Verbindung zwiſchen Boden und Wand ſind bei hölzernen Spanmaaßen drei

auf dem Umfang gleich vertheilte Stempel ſo aufzuſetzen, daß jeder auf beide zu ſtehen kommt. Bei

Daubenmaaßen ſind dieſe Stempel ſo auf die innere Seite der vorſtehenden Daubenenden zu ſetzen, daß

ſie dicht an der unteren Bodenfläche ſtehen.

IV. Gewichte.

§. 22. -

Zuläſſige Gewichte.

Gewichte für den öffentlichen Verkehr werden nur in folgenden Größen zur Eichung und Stem

pelung zugelaſſen:

50 Kilogramm oder 1 Centner.

50 Pfund oder /2 Centner.
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20 Kilogramm

10 f/

5 /

2 m

1 f/

500 Gramm oder 1 Pfund.

"/, Pfund.

200 Gramm

100 /

50 „

20 „

10 „ oder 1 Dekagramm oder 1 Neuloth.

5 m

2 f/

1 m

5 Decigramm.

2 /

1 I/

5 Centigramm.

2 /

1 - /

5 Milligramm.

2 /

1 f/

Jedes zuzulaſſende Gewichtsſtück muß mit einer regelmäßig verlaufenden Oberfläche, an welcher eine

abſichtlich angebrachte Verletzung leicht erkennbar iſt, verſehen ſein, den nachfolgenden Vorſchriften in Be

zug auf Bezeichnung, Form, Material und ſonſtige Beſchaffenheit entſprechen und übrigens ſo hergeſtellt

ſein, daß der Stempel der Eichungsbehörde leicht angebracht und nebſt der Bezeichnung in der normalen

Stellung des Gewichtsſtückes leicht erkannt werden kann.

§. 23.

Bezeichnung.

Jedes Gewichtsſtück muß deutlich und untrennbar die Bezeichnung ſeiner Schwere enthalten.

Bei den die regelmäßigen Abſtufungen des Decimalgewichtsſyſtems darſtellenden Stücken ſind hierzu

als Einheiten zuläſſig:

das Kilogramm von 50 K. bis 0,001 K.,

das Gramm von 500 G. bis 0,01 G.

das Decigramm

das Centigramm

das Milligramm

das Dekagramm für Gewichtsſtücke von 200 G. bis 5 G,

-

für die 1, 2 und 5fachen der ſo benannten Gewichtsſtücke,
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Die Namen der fünf erſten Einheiten können abgekürzt durch die Anfangsbuchſtaben K., G., D.,

C., M. bezeichnet werden; bei dem Dekagramm iſt dies, da der Buchſtabe D bereits für das Decigramm

oben beſtimmt und bei den Medicinalgewichten bereits eingeführt iſt, unzuläſſig. Zur Bezeichnung der

Bruchtheile ſind nur Decimalbrüche anzuwenden. –

Die aus der decimalen Abſtufung der Kilogramm-Reihe heraustretenden Stücke von 50 Pfund

und /, Pfund ſind nur mit der Bezeichnung 50 Pf. oder F. und /2 Pf. oder F. zu verſehen.

Bei allen Stücken der Kilogramm-Reihe von 50 K. bis 0,5 K. wird auch die alleinige Bezeich

nung nach ihrem Werthe in Pfunden zugelaſſen. -

Außerdem iſt es geſtattet, die Bezeichnungen nach Centnern und Neu-Lothen, wobei die Abkürzun

gen Ctr. und NL. anwendbar ſind, den im Obigen zugelaſſenen Bezeichnungen hinzuzufügen.

Die folgende Tabelle enthält eine Zuſammenſtellung der zuläſſigen Bezeichnungen nach Maaßgabe

der vorſtehenden Beſtimmungen:

Bezeichnung der Gewichtsſtücke.

Schwere von dÄ treffend Nebenbezeichnung,

cº on denen je et ne auf dem betreffenden -

G º ück Gewichtsſtücke nothwendig und dieÄ

is sſtücks hinreichend iſt. vorhanden ſein kann.

50 Kilogramm - 50 K. . . . . . 100 FT od. Pf. 1 Ctr.

50 Pfund . . . . . . . . . 50 Ä „ 0,5 Ctr.

20 Kilogramm 20 K. . . . . 40 ff „

10 „ 1 : 20 „ 0,2 Ctr.

W. f 0,1 Ctr.

f/ - s s • f/

1 / 1 K. . . . 2 Ü „

500 Ä 0,5 K. 500 G 1 f „

/2 Pfund - - - - . . . . /2 f.

200 Graj 62k 2öo G.'" . . . 20 NL.

100 „ 0,1 K. 100 G. . . . . . . 10 NL.

50 „ 0,05 K. | 50 G. . . . . . . 5 NL.

20 „ 0,02 K. 20 G. | . . . 2 NL.

10 „ öö K ö ö 1 NL.

5 // 0. K. G. 0,5 NL. -

2 f/ 0,002 K. 2 G.

1 f/ Ö00 K G

5 Decigramm . . . . . . 0,5 G. 5 D.

2 m ö# # 2 D.

1 / - 0,1 G. 1 I).

5 Centigramm . . 0,05 G. 5 C.

2 f/ . . 0,02 G. 2 C.

1 f/ . . . . . . 0,01 G. 1 C.

5 Milligramm - - - - - - - - - 5 M.

2 / - - - - 2 M.

1 f/ - - - - - - - - 1 M.

Die vollſtändige Angabe der verſchiedenen Ein

heitsnamen iſt nicht ausgeſchloſſen.
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Obgleich die decimale Abſtufung des Gewichts die Herſtellung eines beſonderen Proportional

gewicht es für Decimal- und Centeſimalwaagen als minder erforderlich erſcheinen läßt, ſo ſollen doch

Gewichtsſtücke, welche hinter der, ihre eigene Schwere beſtimmenden, Hauptbezeichnung in Klammern das

10- oder 100fache derſelben angegeben enthalten, und die ſich dadurch als für Decimal- oder Centeſimal

waagen beſtimmt kennzeichnen, deshalb nicht von der Eichung und Stempelung ausgeſchloſſen werden.

§. 24.

Material.

Platin, Silber, Meſſing, Bronze, Argentan und Metallmiſchungen, die in Bezug auf Härte und

Oxidirbarkeit den angeführten Metallen ähnlich ſind, können für Gewichtsſtücke aller Größen, Gußeiſen bis

einſchließlich zum 50 Grammſtück herab, Aluminium für Centigramm- und Milligrammſtücke Verwendung

finden.

§. 25.

For m.

Für den Verkehr beſtimmte Gewichtsſtücke von 50 K. können entweder in Cylinderform mit Knopf

oder Handhabe oder, dafern ſie aus Gußeiſen beſtehen, auch in Bombenform mit Handhabe ausgeführt

werden. Für das 50 ſ Stück iſt nur die letztere, für das 20 K. Stück nur die erſtere Form zuläſſig.

Gewichtsſtücke von 10 K. Stück bis zum */2 77 Stück incl. herab erhalten eine Cylinderform, deren

Höhe den Durchmeſſer überſteigen muß, mit Knopf.

Eine Ausnahme hievon bildet das 2 K. Stück, bei welchem die Cylinderform zur deutlicheren Un

terſcheidung von den noch im Verkehr befindlichen 5 Pfund-Stücken eine gedrücktere ſein muß, d. h. die

Höhe den Durchmeſſer nicht erreichen darf. -

Die Gewichtsſtücke von 200 G. bis 1 G. erhalten die Form von Scheiben, welche nur bei den

gußeiſernen Gewichten von 200 G, 100 G. und 50 G. ohne Knopf herzuſtellen ſind. Bei der Scheiben

Form darf die Höhe des Cylinders die Hälfte des Durchmeſſers nicht überſteigen.

Decigrammſtücke erhalten die Form rechtwinkeliger Blechplättchen mit aufgebogenem Rande, Centi

grammſtücke eine gleiche Form mit aufgebogener Ecke.

Außerdem ſind Einſatzgewichte zuläſſig, bei denen die einzelnen Gewichtsſtücke mit Ausnahme

des kleinſten, maſſiv ausgeführten, die Form in einander zu ſetzender Schalen haben, deren äußerſte mit

einem Charnierdeckel verſehen iſt und das Gehäuſe bildet. Die doppelt vorhandenen Gewichtsſtücke von

gleicher Schwere müſſen eine ſolche Form haben, daß ſie mit dem nächſt größeren und nächſt kleineren

Gewichtsſtücke nicht verwechſelt werden können. Das Kilogrammgewicht dieſer Art beſteht aus 12 Stücken

von 500, 200, 100, 100, 50, 20, 10, 10, 5, 2, 2 und 1 Gramm, das Pfundgewicht aus 11 Stücken

von % Pſd., 100, 50, 50, 20, 10, 10, 5, 2, 2 und 1 Gramm, und das Zweihundert Grammgewicht

aus 9 Stücken von 100, 50, 20, 10, 10, 5, 2, 2 und 1 Gramm. Jedes dieſer Stücke iſt vorſchrifts

mäßig zu bezeichnen. -

§. 26.

Sonſtige Beſchaffenheit.

Die bei größeren gußeiſernen Gewichten etwa vorhandenen Handhaben müſſen aus Schmiedeiſen

und direkt d. h. ohne fremdes Zwiſchenmittel, als Blei und dergleichen, eingegoſſen ſein.



Gußeiſerne Gewifte in Bomben- oder Cylinderform müſſen oberhalb mit einem runden Juſtirloch

verſehen ſein, das nach einer Höhung führt. Dieſes Juſtirloh muß über der Höhlung etwas enger

ſein, als an der Oberfläche des Gewichtes und ſich zwiſchen beiden Stellen etwas erweitern, damit der

Eictpfropf ſich unten aufſetzen und beim Aufſtauchen in der Erweiterung ausbreiten kann, dadurch aber

feſtgehalten wird.

Ueber die Größe der tiefer liegenden Höhlung läßt ſich zwar eine beſtimmte Vorſchrift nicht geben,

es iſt aber mit Rückſicht auf die nachträgliche Ausfüllung derſelben mit Juſtirmaterial das rohe Gewichts

ſtück – bei weſentlich gleicher Größe mit einem maſſiven vollwichtigen Stücke – im Guße leichter zu halten:

beim 50 K. Stück um höchſtens 300 G. mindeſtens 100 G.

„ 50 Pfd. „ f/ f/ 250 „ f/ 90 „

f/ 20 K. f/ f/ f/ 200 f/ f/ 80 f

f/ 10 f/ f/ f/ // 175 ff f/ 70 f/

5 f/ - // 150 f f/ 60 f

/ 2 K. f/ f/ 100 / f/ 40 f/

f/ 1 f/ - // // f/ 80 f/ f/ 30 f/

f/ 0,5 K. f/ f/ f/ 60 f f/ 25 f/

/ "/2 Pfd. f/ / // 45 ff 20 f/

Bei gußeiſernen Gewichten in Scheibenform iſt auf der oberen Fläche ein rundes genügend tiefes

Loch zum Einſetzen des Eichpfropfs ſo anzubringen, daß derſelbe darin ſicheren Halt finden kann.

# Der dem Gewichtsſtücke für beide Arten gußeiſerner Gewichte etwa beigegebene Pfropf ſoll aus

Blei mit ungefähr 10 pCt. Zinnzuſatz, aus Kupfer oder aus Meſſing (vergl. S. 28) beſtehen, eine dem

Juſtirloche entſprechende Geſtalt haben und ſo vorbereitet ſein, daß nach dem Eintreiben deſſelben die

Stempelfläche möglichſt in die Fläche des Gewichtes fällt.

Die Bezeichnung iſt bei gußeiſernen Gewichten aufzugießen.

Gewichte aus anderen Metallen ſind in der Regel maſſiv aus einem Stücke herzuſtellen; die Be

zeichnung iſt auf denſelben entweder aufzugießen oder einzuſchlagen oder einzugraviren.

§. 27.

Unzuläſſige Gewichte.

Von der Eichung und Stempelung zurückzuweiſen ſind Gewichtsſtücke, welche in ihrer Ausführung

den oben gegebenen Vorſchriften nicht entſprechen, daher insbeſondere

ſolche aus weichen und unbeſtändigen Metallen, z. B. Blei, Zinn, Zink c. und ähnlich beſchaffenen

Metallmiſchungen;

ebenſo nicht gehörig abgeputzte und von Formſand nicht gereinigte; -

an der Oberfläche größere Poren oder Blaſenräume zeigende, auch wenn dieſe durch Kitt, Zink,

Blei c. ausgefüllt ſind;

unterhalb mit einem vorſpringenden Rande gegoſſene, oder zur Herſtellung eines ſolchen ausge

drehte;

mit beweglichen Handhaben, angeſchraubten Knöpfen verſehene;

Einſatzgewichte, bei denen nicht jedes einzelne Stück die erforderliche Bezeichnung trägt.
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§. 28.

- Eichung und Fehlergrenze.

Die Eichungsſtellen haben jedes Gewichtsſtück unter Beobachtung des in der Inſtruktion angegebenen

Verfahrens zu prüfen und erſt dann durch den Stempel zu beglaubigen, wenn daſſelbe höchſtens um die

nachfolgend angegebene Größe entweder im Zuviel oder im Zuwenig von dem Eichungsnormal abweicht:

geſtattete Abweichung
Größe des Gewichts- * - - - - - - - -

ſtückes: a) bei Bäciſions- b) bei gewöhnlichen Handels

gewichten: gewichten:

50 K. 25 D. 5 G.

50 Pf(l 20 „ 4 „

20 K. 20 „ 4 „

10 K. 125 C. 25 D.

5 K. 625 M. 125 C.

2 K. 300 „ 60 C.

1 K. 200 „ 40 „ -

500 G. 125 „ 25 m

/, Pfd. 62,5„ 12,5„

200 G. 50 „ 10 „

100 „ 30 „ - 6

50 / 25 / 5 f/

20 „ 15 m 3 m

10 „ 10 „ 2 ,

5 m 6 „

2 / 3 f/

1 m 2 „

5 D 1 M.

2 m 1 m

1 m 1

Bei Präciſionsgewichten von 5 C. bis 1 M., die einzeln möglichſt genau herzuſtellen ſind, iſt für

je 4 Stück zuſammen, welche die nächſt höher ſtehende Einheit bilden, eine Abweichung bis zu "/oo der

Sollſchwere dieſer Einheit geſtattet.

Bei gewöhnlichem Handelsgewicht darf für das ein 5 G, zwei 2 G und ein 1 G. Stück zuſam

men, die einzeln möglichſt genau herzuſtellen ſind, eine größere Abweichung als 5 C. nicht ſtattfinden.

Der Eichpropf beſteht bei den Präciſionsgewichten aus Meſſing, bei den gewöhnlichen

Handelsgewichten aus Kupfer, oder aus Blei mit etwa 10 pCt. Zinnzuſatz.

§. 29.

Stempelung.

Mit Eichpropf verſehene Gewichtsſtücke erhalten den Stempel der Eichungsſtelle auf der Oberfläche

dieſes Pfropfs, maſſive Gewichte aus Meſſing, Bronze und dgl. in Cylinder- oder Scheibenform auf der
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in der normalen Stellung des Gewichtes nach oben gekehrten Fläche und gleichzeitig auf der Bodenfläche,

dergleichen Stücke in Form von Blechplättchen nur auf der oberen Fläche. Die einzelnen Theile der Ein

ſatzgewichte werden auf der inneren und äußeren Bodenfläche geſtempelt.

So weit dies die Größe der zu ſtempelnden Fläche erlaubt, wird hierzu der volle Stempel der

Eichungsſtelle, bei den kleinſten Gewichtsſtücken der Stempel verwendet, welcher das allen Eichungsſtellen

gemeinſchaftliche Zeichen enthält.

Präciſions gewichte erhalten außerdem an ihrer oberen Fläche einen Stempel in Form eines

ſechsſtrahligen Sternes.

Es iſt zuläſſig, bei den Gewichtsſtücken, wo dies überhaupt geſchehen kann, nach der erſten Eichung

und bei den ſpäteren Reviſionen neben dem Beglaubigungsſtempel auch die Jahreszahl aufzuſchlagen.

§. 30.

In Beziehung auf die Medicinal-Gewichte bleibt weitere Anweiſung vorbehalten.

Zweiter Abſchnitt.

Vorſchriften über Waagen und ſonſtige Neßwerkzeuge.

- I. Waagen.

§. 31.

Zu läſſige Waagen überhaupt.

Zur Eichung zuzulaſſen ſind nur ſolche Gattungen von Waagen, deren Theorie und deren erfah

rungsmäßige Leiſtungen eine Bürgſchaft gewähren, daß ſie Empfindlichkeit, Tragfähigkeit und Zuverläſſig

keit von hinreichendem Grade und hinreichender Dauer für die Zwecke des Verkehrs beſitzen.

Es werden daher zur Eichung zunächſt nur Hebel waagen zugelaſſen und zwar nur ſolche

Gattungen derſelben, deren Konſtruktionsſyſtem die Erfüllung folgender allgemeiner Bedingungen der

Stempelfähigkeit erwarten läßt:

Jede zuzulaſſende Waage muß ſowohl belaſtet als unbelaſtet, ſobald ſie, von einer Gleichgewichtslage

ausgehend, abſichtlich in Schwingungen verſetzt worden iſt, in die anfängliche Gleichgewichtslage wieder

zurückkehren;

ihre Theile dürfen bei der größten Belaſtung, für welche ſie beſtimmt iſt, keine Formänderungen

zeigen;

die ſich berührenden Theile, welche bei den Schwingungen der Waage die Drehungeachſen bilden,

(Schneiden, Lager) müſſen von genügender Härte ſein, um gegen zu ſchnelle Abnutzung Sicherheit zu

gewähren; – eine ſolche Länge haben, daß in der Lage der Drehungspunkte eine bemerkliche Veränderung

durch Verſchiebung nicht bewirkt werden kann; – Reibungsflächen von möglichſt geringer Ausdehnung

darbieten, und ihre Bewegung ohne Klemmung und ſeitliche Friktion ſo vollführen, daß der Mechanismus

der Waage zu freiem Spiele gelangen kann; “
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auch müſſen die an jedem Hebel befindlichen Schneiden rechtwinklig zu demſelben, parallel gegen

einander und unwandelbar befeſtigt ſein, und in einer ſolchen Lage ſich befinden, daß der Schwerpunkt

bei der ſtärkſten Belaſtung der Waage unter der Mittelſchneide liegt und die Waage daher ſtets ein

ſtabiles Gleichgewicht zeigt.

An jeder Waage muß die größte Laſt, für welche ſie beſtimmt iſt, bei größeren Laſtwaagen auch die

geringſte zuläſſige Laſt, angegeben ſein.

- §. 32.

Zuläſſige Konſtruktionsſyſteme.

Auf Grund der allgemeinen Beſtimmungen des § 31 werden zunächſt nur folgende Konſtruktions

Syſteme von Hebelwaagen für eichungsfähig erklärt:

a) gleicharmige Balkenwaagen,

b) ungleicharmige Balkenwaagen,

c) Brückenwaagen,

d) oberſchalige Waagen oder Tafelwaagen.

Die ſpeciellen Bedingungen der Stempelfähigkeit dieſer einzelnen Gattungen von Waagen ſind in

den ſolgenden Paragraphen enthalten.

§. 33.

Gleich arm ige Balken wa agen. ºd

Der Waagebalken einer ſolchen Waage darf in den beiden Armen eine erſichtliche Verſchiedenheit

der Geſtalt nicht wahrnehmen laſſen;

er muß mit einer geradlinig ausgeführten, nach oben oder unten gerichteten Zunge feſt verbunden

ſein; die Mittellinie der Zunge ſoll von einer zu der Verbindungslinie der beiden Endſchneiden winkel

rechten Richtung nicht merklich abweichen und verlängert durch die Schärfe der Mittelſchneide gehen;

der Waagebalken muß für ſich im Gleichgewicht ſein, und in dieſelbe Lage zurückkehren, wenn er

in Schwingungen verſetzt worden iſt;

endlich gleicharmig ſein, wobei höchſtens eine Abweichung zuläſſig iſt, deren Größe durch den in

§. 38 für die Empfindlichkeit beſtimmten Bruchtheil angegeben wird.

Die größte einſeitige Tragfähigkeit der Waage und bei Laſtwaagen auch die geringſte zuläſſige Be

laſtung nach Kilogrammen oder Pfunden iſt entweder auf dem Balken unmittelbar, oder auf einem in

denſelben eingetriebenen Kupfer- oder Meſſingpfropf, der noch eine Stempelung zulaſſen muß, anzugeben.

Der Eichungsſtelle iſt es beſonders anzuzeigen, wenn die Waage als Präciſionswaage dienen ſoll,

da für dieſe eine größere Genauigkeit verlangt wird.

Die zu einem Waagebalken gehörenden Waageſchalen, die übrigens nicht ſtempelfähig ſind, müſſen

nebſt den zu ihrer Aufhängung dienenden Ketten, Schnüren oder Stangen ohne jedes Ausgleichungsmittel

(Draht, Bleiſtück c.) gleiches Gewicht haben.

§. 34.

Un gleich arm ige Balken waagen.

A) Mit unveränderlichem Verhältniß der Hebelarme.

Dieſe Waagen müſſen bezüglich der Genauigkeit und Solidität des Balkens, der Lage der Zunge,

3
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der Lage und Beſchaffenheit der Schneiden, dieſelben beſonderen Bedingungen erfüllen, wie die gleicharmigen

Balkenwaagen. Das Verhältniß der Hebelarme darf nur 1 zu 10 ſein.

B) Mit veränderlichem Verhältniß der Hebelarme (Schnellwaagen, römiſche Wagen).

Bei dieſen Waagen ruht die Achſe des Balkens in einer Scheere, in der die Zunge frei ſpielt;

der kurze Arm iſt mit einer Stahlſchneide verſehen, an deren Gehänge ſich entweder ein Haken oder

eine Waagſchaale zur Aufnahme der Laſt befindet; auf dem mit einer oder zwei Skalen verſehenen langen

Arme verſchiebt ſich eine Hülſe mit zwei vorſtehenden Enden einer Stahlſchneide, auf welcher das Ge

hänge mit dem damit feſtverbundenen unveränderlichen Laufgewicht ruht.

Die Skalen können für Kilogramme oder für Pfunde ausgeführt ſein, die Theilſtriche derſelben

müſſen ſich auf zuläſſige Gewichtsabſtufungen beziehen und gleichen Abſtand von einander haben, der

nicht geringer als drei Millimeter ſein darf; die beizuſetzenden Zahlen dürfen nur die Ganzen der Ge

wichtseinheit ausdrücken, etwa vorkommende Bruchtheile ſind ohne Bezeichnung zu laſſen. Die Hülſe iſt

mit einer Marke zu verſehen, welche ein deutliches Ableſen auf der Theilung geſtattet.

Iſt eine loſe Laſtwaageſchale vorhanden, ſo muß das Gewicht derſelben mit Einſchluß von Ketten,

Oeſe und Gehänge eine ganze Zahl der Gewichtseinheiten der Skale betragen und dieſe Zahl iſt auf der

vorderen Seitenfläche des Gehänges in vertieſter Schrift unter Beiſetzung von Kilogramm oder Pfund

anzugeben. .

Das Laufgewicht muß mit der Hülſe unveränderlich verbunden ſein. Iſt die Hülſe abnehmbar,

ſo muß ihr Gewicht nebſt Gehänge und Laufgewicht unter Vermeidung jedes anderweiten Ausgleichungs

materials eine ganze Zahl der Gewichtseinheiten der Skale betragen, welche Zahl unter Beiſetzung von

K. oder F auf der vorderen Seite der Hülſe“ in vertiefter Schrift anzugeben iſt.

Iſt die Waage mit zwei Skalen verſehen, wobei entweder zwei Scheeren und ein Laſtaufhängungs

punkt, oder eine Scheere und zwei Laſtaufhängungspunkte vorhanden ſind, ſo müſſen die Bedingungen der

Richtigkeit für jede Skale innegehalten ſein; iſt die Hülſe abnehmbar, ſo darf ſie nur eine Marke,

welche für beide Skalen dient, beſitzen.

Einer beſonderen Angabe der größten Tragfähigkeit bedarf es bei dieſen Waagen nicht, da ſich die

ſelbe aus den Skalen ergibt; doch muß an den letzteren zu erkennen ſein, ob ſie ſich auf Kilogramme oder

Pfunde beziehen.

§. 35.

Brücken - Waagen.

Das Weſentliche derſelben beſteht darin, daß die Laſtwaageſchale durch eine Brücke gebildet wird,

welche auf Traghebeln ruht, deren Kraftarme durch Zugſtangen entweder direkt (bei Decimalwaagen)

oder durch Vermittelung eines anderweiten Hebels (bei Centeſimalwaagen) mit dem Laſtarme eines ober

halb angebrachten Waagebalkens in Verbindung ſtehen, an welchem andererſeits die Gewichtswaageſchale

hängt. -

Zuläſſig iſt die bekannte Straßburger oder eine ähnliche Konſtruktion, welche das Weſentliche der

oben angegebenen Einrichtung enthält, wenn

das Gewicht zur Laſt entweder im Verhältniß 1 zu 10 oder 1 zu 100 ſteht,
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die Waage eine verſchiedene Angabe nicht zeigt, ſobald dieſelbe Laſt an verſchiedene Stellen der

Brücke geſtellt wird,

für Herſtellung der horizontalen Lage der Brücke die erforderliche Einrichtung getroffen iſt (bei

transportablen Waagen dieſer Art etwa ein an dem vertikalen Ständer angebrachter Pendelzeiger nebſt

Einſpielungsmarke),

und eine Einrichtung vorhanden iſt, durch welche das Gewicht ſämmtlicher Theile ſich ſo ausgleichen

läßt, daß die Zunge der Waage im unbelaſteten Zuſtande derſelben zu richtiger Einſtellung gebracht

werden kann.

Die Centeſimalwaage muß die Bezeichnung als ſolche an ſich tragen.

§. 36.

Oberſchalige Waagen oder Tafelwaagen.

Bei dieſen liegen die Gewichts- und die Laſtwaageſchale über dem Tragmechanismus und horizontal

neben einander.

Sie ſind nur dann zuläſſig:

wenn trotz einer Verſchiebung des Gewichtes oder der Laſt auf verſchiedene Stellen ihrer Waage

ſchalen eine verſchiedene Angabe nicht erfolgt;

wenn ſie bei der ungünſtigſten Stellung von Gewicht und Laſt auf den Waageſchalen noch eine

innerhalb der vorgeſchriebenen Grenzen liegende Empfindlichkeit zeigen,

und wenn eine nicht ganz horizontale Aufſtellung eine unrichtige Angabe nicht zur Folge hat.

§. 37.

Unzuläſſige Waagen.

Von der Eichung oder Stempelung auszuſchließen ſind alle Waagen, die den vorher angegebenen

Bedingungen nicht entſprechen, insbeſondere daher:

alle Waagen mit hölzernen Waagebalken;

alle Hebelwaagen, bei denen ſich nicht die Achſen, ſondern die Pfannen in den Hebeln befinden;

alle Hebelwaagen, bei denen die Schärfe der Mittelſchneide eines Hebels auf derjenigen Seite der

die Endſchneiden verbindenden Ebene liegt, welche der Druckrichtung entgegengeſetzt iſt;

gleicharmige Balkenwaagen mit verſtellbarer Mittelachſe;

ungleicharmige Balkenwaagen, bei denen das Laufgewicht nicht an einer verſchiebbaren Hülſe an

gebracht iſt, ſondern mit einem Haken unmittelbar auf dem Waagebalken ruht;

Brückenwaagen oder Tafelwaagen, bei denen eine veränderte Gewichts- oder Laſtlage zu einem die

vorgeſchriebene Empfindlichkeit der Waage beeinträchtigenden Reibungswiderſtande Veranlaſſung gibt.

§. 38.

Eichung und Fehler grenze.

Beim Eichen der Waagen iſt die Richtigkeit, Empfindlichkeit und Belaſtungsgrenze nach den in der

Inſtruktion enthaltenen Verfahrungsarten zu ermitteln, und die Stempelung darf nur dann erfolgen,

wenn die Waage im Zuſtande der größten Belaſtung noch einen deutlich erkennbaren Ausſchlag bei ein

ſeitiger Hinzufügung eines Gewichtes gibt, welches nicht mehr betragen darf, als die nachbenannten

Größen:



Gewichtszulage

F º F

# # | ###
1) bei Waagen, die für den gewöhnlichen Handelsverkehr # # # # #

beſtimmmt ſind, S = = *

a) bei gleicharmigen Balkenwaagen von mehr als 5 K. \s - -

größter einſeitiger Tragfähigkeit . . . . . . . . # 5 D. 2ooo

von 5 K. und weniger größter einſeitiger Tragfähig- #CE

keit - - - - - - - - - - & S 1 G. looo

b) bei ungleicharmigen Balkenwaagen. ## 1 G. /1ooo

c) bei Brückenwaagen. . . . . . . T 6 D. /1667

d) bei oberſchaligen oder Tafelwaagen . E. wie unter a.

2) bei Prä ciſions- und Medicinal waagen, und zwar

bei größter einſeitiger Tragfähigkeit von mehr als 5 K. für

jedes Kilogramm der Laſt . • • • • • • • - D. | hoooo

von mehr als 250 G. bis 5 K. für jedes Kilogramm der

Laſt . • • • * s • • • • • • • - - - 2 D. "sooo

von mehr als 20 G. bis 250 G. für je 10 Gramm der Laſt 5 M. 2ooo

von 20 G. und weniger für je 1 Gramm der Laſt:

bei Präciſionswaagen . . . . . . . . . . . . 1 M. '/1ooo

bei Medicinalwaagen 2 M. 'lsoo

§. 39.

Stempelung.

Die Stempelung der gleicharmigen Waagebalken erfolgt entweder in der Mitte oder auf jedem

Arme, jedenfalls an einer ſolchen Stelle, wo ſich der Stempel ohne Beſchädigung des Balkens anbringen

läßt; bei Balken mit Pfropfen (§. 33) auf dieſen.

Bei Präciſions- und Medicinalwaagen iſt dem Eichſtempel der ſechsſtrahlige Stern beizufügen.

Bei Schnellwaagen ſind zu ſtempeln: der Balken an dem erſten und letzten Theilſtriche der Skalen,

die verſchiebbare Hülſe zweimal dicht neben der Marke, und die Gehänge.

Bei Brückenwaagen wird der Stempel auf die Arme des Waagebalkens und die Schenkel der

Traghebel aufgeſchlagen und an geeigneten Stellen der Brücke eingebrannt.

Bei Tafelwaagen gelten die Vorſchriften für Balken- und Brückenwaagen, je nachdem ſie anwend

bar ſind,
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II. Alkoholometer und dazu gehörige Thermometer.

§. 40.

Zuläſſige Inſtrumente.

Zur Prüfung und Stempelung werden nur zugelaſſen:

a) Solche gläſerne Alkoholometer, welche nach Tralles den Alkoholgehalt einer weingeiſtigen Flüſſig“

feit in 100 Raumtheilen derſelben angeben; ſie können entweder die volle Skale von 0–100 oder nur

einen Theil derſelben, und zwar in vollen Graden oder mit Angabe von Bruchtheilen, enthalten;

b) ſolche Thermometer, deren Skalen auf Papier oder Milchglas getheilt und mit der Queckſilber

röhre in eine gläſerne Umhüllungsröhre eingeſchloſſen ſind. Die nach Réaumur auszuführende und als

ſolche zu bezeichnende Theilung muß bis auf 10 Grad unter dem Gefrierpunkt fortgeſetzt und die Skale

bei 12% ° mit einem rothen Striche verſehen ſein;

c) ſolche gläſerne Thermo-Alkoholometer, bei denen das Queckſilbergefäß des den oben angegebenen

Erforderniſſen entſprechenden Thermometers als Belaſtung für das damit verbundene Alkoholometer ohne

weitere Beſchwerung ausreicht. Der äußere Durchmeſſer des Queckſilbergefäßes, für welches außer der

Kugelform auch die eines Cylinders zuläſſig iſt, darf 13mm nicht überſchreiten. -

Unzuläſſig iſt die Eichung metallener Alkoholometer und ſolcher gläſerner, die neben der Skale nach

Tralles noch eine andere von dieſer verſchiedene Procenten- oder Reduktionsſkale beſitzen.

§. 41.

Prüfung und Fehlergrenze.

Bei der Prüfung iſt das in der Inſtruktion angegebene Verfahren zu befolgen, und es dürfen nur

ſolche Inſtrumente geſtempelt werden, bei denen die Theilung eine größere Abweichung als */4 Grad

gegen das zur Vergleichung benutzte Normalinſtrument nicht zeigt.

Die Stempelung erfolgt für die Alkoholometer und Thermo-Alkoholometer auf der Papierſkale, die

den Namen und Wohnort des Verfertigers und die Angabe, daß die Skale nach Tralles getheilt iſt,

enthalten muß und auf welche ſchon vorher von der Eichungsſtelle das Gewicht in Milligrammen auf

getragen iſt; bei Thermometern mit Papierſkale ebenfalls auf dieſer, bei ſolchen mit Glasſkale durch

Aufkleben des auf Papier aufgedruckten Stempels.

§. 42.

Eich ſchein, Reduktionstabelle, Gebrauchsanweiſung.

Mit jedem Alkoholometer und Thermo-Alkoholometer wird ein Eichſchein und ein Eremplar der

Reduktionstabellen nebſt beigedruckter Gebrauchs-Anweiſung ausgegeben.

Erſterer enthält die Firma des Verfertigers, den Tag der Prüfung, die laufende Nummer, den

Umfang der Skale, das Gewicht des Inſtrumentes und den Stempel der Eichungsſtelle.

Der Erſatz eines verlornen Eichſcheins kann nur nach neuer Prüfung des Inſtruments erfolgen,

der Erſatz einer verloren gegangenen Reduktionstabelle nur gegen Vorzeigung des Eichſcheines.
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III. Gasmeſſer.

§. 43.

Zuläſſige Gas meſſer.

Zur Eichung und Stempelung ſind ſolche Gasmeſſer zuzulaſſen:

welche die Gasmenge nach Cubikmetern beſtimmen;

bei denen die Meſſung des Gaſes durch eine rotirende, zum Theil in Waſſer oder eine andere

Flüſſigkeit eintauchende Blechtrommel (naſſe Gasmeſſer),

oder durch ein Syſtem von trockenen Kammern mit beweglichen Wänden (trockene Gasmeſſer) er

folgt, und

welche mit den zur Erreichung einer ſicheren Abmeſſung erforderlichen Einrichtungen verſehen ſind.

§. 44.

Beſchaffenheit der Gasmeſſer.

Es muß daher:

A) bei den naſſen Gasmeſſern

die um eine horizontale Achſe rotirende Trommel nicht ohne Verletzung des ſpäter anzubringenden

Stempels zugänglich ſein, und in einem gasdichten Gehäuſe ſich befinden, welches zugleich als Gas- und

Flüſſigkeits-Behälter dient;

der oberhalb des Flüſſigkeitsſpiegels liegende, gasfaſſende Theil der Trommel dadurch zu einem

möglichſt unveränderlichen Kubikinhalte gebracht werden, daß der, dieſen Faſſungsraum begrenzende Flüſ

ſigkeitsſpiegel ſowohl überhaupt, als in ſeiner Lage gegen die Trommelachſe conſtant erhalten werden kann;

ferner müſſen die Enden der Füße des Gasmeſſers ſich in einer Ebene befinden, damit demſelben

für die Aufſtellung bei der Verwendung diejenige Stellung geſichert werden kann, welche er bei der

Eichung auf einer horizontalen Ebene einnahm;

B) bei trockenen Gasmeſſern

müſſen die meſſenden Kammern und Ventile von einem gasdichten Gehäuſe umſchloſſen ſein,

vollkommen gasdichte, leicht bewegliche Scheidewände haben, welche ſo angeordnet ſind, daß ſich

Waſſerſäcke, durch die der Faſſungsraum verändert wird, nicht bilden können.

ad A. und B.

Bei naſſen und trockenen Gasmeſſern muß die Summe der meſſenden Räume (reſpective der Trom

mel oder der Kammern) bei einem Gasdruck von 40". Waſſerſäulenhöhe zu dem Kubikmeter in einem

Verhältniß ſtehen, welches durch den Zählapparat genau wiedergegeben wird.

§. 45.

Beſchaffenheit des Zählwerks.

Es muß das Zählwerk (die Gasuhr) ſo angebracht ſein, daß es nicht ohne Verletzung des ſpäter

aufzubringenden Stempels zugänglich iſt, und es müſſen

die einzelnen Scheiben nur Zahlen enthalten, welche die abzumeſſende Gasmenge nach Kubikmetern

beſtimmen (wobei jedoch nicht ausgeſchloſſen iſt, kleinere Raumtheile als das Kubikmeter nach Bruchtheilen
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deſſelben, oder nach Litern zu regiſtriren, die dann mit dieſen Bruchtheilen oder mit dem Buchſtaben L.

auf den Zifferblättern zu bezeichnen ſind).

§. 46.

Bezeichnung.

Auf jedem Gasmeſſer muß untrennbar von demſelben angegeben ſein:

der Name und Wohnort des Verfertigers,

die laufende Fabriknummer,

der Inhalt des meſſenden Raumes in Litern in der Form J= . . . L,

das größte Gasvolumen, welches derſelbe pro Stunde durchzulaſſen beſtimmt iſt, in Kubikmetern in

der Form V= . . . Kub. Met.

Auf dem Zählwerke muß angegeben ſein, daß es nach Kubikmetern regiſtrirt.

§. 47.

Prüfung und Fehlergrenze.

Die Prüfung der Gasmeſſer erfolgt nach Maaßgabe der in der Inſtruktion enthaltenen Vorſchriften

und die Stempelung kann nur ſtattfinden, wenn das beobachtete Volumen von dem durch das Zählwerk

regiſtrirten um nicht mehr als 2 Procent im Sinne des Zuviel oder Zuwenig abweicht.

§. 48.

Stempelung.

Die Beglaubigung erfolgt durch mehrfaches Aufſchlagen oder Aufdrücken des Stempels ſo, daß die

Trennung der Theile, aus denen das umſchließende Gehäuſe beſteht, eine Oeffnung des Zählwerks oder

eine Abtrennung des Schildes, dafern auf einem ſolchen die im § 46 erwähnten Bezeichnungen aufge

tragen ſind, nicht ohne Verletzung der Stempel erfolgen kann.

Bei naſſen Gasmeſſern, welche mit einer Vorrichtung verſehen ſind, durch welche der Flüſſigkeitsſtand

von außen verändert werden kann, muß dieſe Vorrichtung ſo beſchaffen ſein, und durch Löthung und

Stempelung oder durch geſtempelte Plombirung ſo geſichert werden, daß bei der ſo fixirten Einſtellung

keine Erhöhung des Flüſſigkeits-Spiegels nachträglich mehr erfolgen kann.

Dritter Abſchnitt.

Normale. A

§. 49.

Arten der Norm ale.

Die Normale ſind:

I. Eichungsnorm ale und zwar:

a) Gebrauchs normale, nach denen die Richtigkeit der Verkehrsgegenſtände bei den

Eichungsarbeiten beurtheilt wird,



– 24 –

b) Kontrolnormale, welche zur Berichtigung der Gebrauchsnormale an der Eichungs

ſtelle dienen, -

II. Haupt normale, nach denen die Aufſichtsbehörden der Eichungsſtellen die Kontrolnormale

richtig erhalten,

III. Kopieen des Urmaaß es und Urgewicht es, welche bei der Herſtellung und Rich

tighaltung der Hauptnormale dienen.

I. a. Gebrauchsnormale.

§. 50.

Allgemeine Beſtimmungen.

Bei jeder Eichungsſtelle müſſen für jeden Zweig des Eichungsgeſchäftes, welchen dieſelbe ausübt,

die nachfolgend angegebenen Gebrauchsnormale vorhanden ſein.

Sie dürfen in Bezug auf Material, Geſtalt, Bezeichnung und ſonſtige Beſchaffenheit von den im

Verkehr zuläſſigen Stücken ihrer Art nicht im ungünſtigen Sinne abweichen und ſind durch zwei Stern

ſtempel (für Präciſionsmaaße und Präciſionsgewichte durch drei Sternſtempel) zu kennzeichnen.

Sie können von der ſie gebrauchenden Eichungsſtelle ſelbſt hergeſtellt werden, ſoweit dieſelbe hierzu

die Einrichtung beſitzt, oder werden ihr von der Aufſichts-Behörde geliefert. Nur von der Aufſichts

Behörde dürfen geliefert werden die Gebrauchsnormale für trockene Hohlmaaße von % H., weil für

dieſe nach §. 58 keine Kontrolnormale vorhanden ſind und deshalb die Gleichförmigkeit und Muſtergül

tigkeit der Ausführung der Gebrauchsnormale in höherem Grade erfordert iſt. – Dafür, daß die Ge

brauchsnormale mit den Kontrolnormalen in der vorgeſchriebenen Uebereinſtimmung fortdauernd erhalten

werden, iſt die Eichungsſtelle verantwortlich.

§. 51.

Gebrauchs norm a le für Längen ma aße.

Ein Metermaaßſtab als Strichmaaß auf Meſſing, durchgehends in Centimeter und auf der Länge

von einem Decimeter in Millimeter getheilt.

Ein Holzmaaßſtab von quadratiſchem Querſchnitt, 16 bis 20" ſtark, von 1 Meter Länge, in

Millimeter getheilt.

Ein ſolcher von 2 Meter Länge, 20 bis 25" ſtark, in Centimeter getheilt.

Ein Metermaaßſtab von Stahl mit Anſchlag, in Centimeter getheilt.

Ein Bandmaaß aus Stahl von 20 Meter Länge in Decimeter getheilt.

Die Abweichung dieſer Gebrauchsnormale von den Kontrolnormalen oder von den mit Anwendung

der Kontrolnormale gemeſſenen Größen darf höchſtens zwei Fünftheile des im § 3 angegebenen Fehlers

betragen, durch deſſen Ueberſchreitung die mit ihnen zu vergleichenden Gebrauchsmaaße ſtempelunfähig werden.

§ 52.

Gebrauchs normale für Flüſſigkeis m aaße. -

Ein Satz Flüſſigkeitsmaaße von 2 L. bis */32 L. und 0,2 L. bis 0,02 L. nach den in § 5 an

gegebenen Abſtufungen aus hartgelöthetem und gehämmertem Kupferblech mit verſtärktem und abgeſchliffenem

Rande nebſt zugehörigen plangeſchliffenen Glasplatten,
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oder ein Satz gläſerner Flaſchen (Eichkolben), mit engem cylindriſchem Halſe in den vorher er

wähnten Abſtufungen, von denen jede etwa in der Mitte des Halſes eine Marke für den Waſſerſpiegel

bei richtiger Füllung und über und unter derſelben die Angabe des nach § 11 zuläſſigen größten Fehlers,

außerdem aber die erforderliche Angabe des Faſſungsraumes enthält.

Die Abweichung dieſer Gebrauchsnormale von den zugehörigen Kontrolnormalen oder, dafern ſie

durch Gewichtsbeſtimmung des ihren Faſſungsraum füllenden Waſſers richtig geſtellt worden ſind, von

dem Sollinhalte, darf höchſtens zwei Fünftheile des in § 11 zugelaſſenen größten Fehlers betragen.

§ 53.

Gebrauchsnormale für Hohlma aße zu trockenen Körpern. -

Ein Satz Hohlmaaße von % H. bis /s L. nach den in § 14 angegebenen Abſtufungen, von

"/2 H. bis 2 L. incl. von genügend ſtarkem verzinntem Eiſenblech, die kleineren aus Kupferblech, hart

gelöthet und gehämmert, mit verſtärktem und abgeſchliffenem Rande nebſt zugehörigen plangeſchliffenen

Glasplatten.

Ein Satz Fehlergläschen, durch welche die für die einzelnen Maaße nach §. 20 noch nachgelaſſenen

Fehlergrößen angegeben werden.

Bezüglich der Richtigkeit dieſer Gebrauchsnormale gilt dieſelbe Vorſchrift, wie in § 52, mit Ueber

tragung auf die in § 20 für die metallenen Hohlmaaße angegebenen Fehlergrenzen.

§. 54.

Gebrauchs normale für Gewichte.

a) für Präciſionsgewicht.

Ein Satz Gewichte von 50 K. bis 1 M. nach der in § 22 angegebenen Stückelung in einer ſolchen

Genauigkeit, daß jedes Stück von 50 K. bis 1 D. nur um höchſtens zwei Fünftheile des nach § 28

bei der Eichung von Präciſionsgewichten noch zuläſſigen Fehlers von dem zugehörigen Kontrolnormal

abweicht.

Zwei Sätze Fehlergewichte aus Argentan in Form viereckiger Plättchen, die größeren mit Knopf,

die kleineren mit aufgebogenem Rande, in beſonderem Etui mit Pincette, von welchen jedes der in § 28

in Columne 2 angegebenen Gewichtsſtücke von 25 D. bis 1 M. herab, ſoweit dies ſeiner Größe nach

ausführbar, mit der Bezeichnung des Stückes, deſſen zuläſſigen Fehler es angibt, und außerdem mit einem

ſechsſtrahligen Stern verſehen, und höchſtens mit dem nach §. 28 für ſeine Schwere als Präciſionsgewicht

zuläſſigen Fehler behaftet iſt.

Es ſind hier zwei gleiche Sätze vorgeſchrieben, um durch Verwendung zweier gleichen Stücke aus

beiden Sätzen die Abweichung leicht beſtimmen zu können, welche ein Gewichtsſtück im Verkehre noch

zeigen darf.

b) für Medicinalgewicht.

Es genügen in dem Falle, wenn eine Eichungsſtelle nicht für Präciſionsgewichte in voller Aus

dehnung eingerichtet ſein, ſondern nur Medicinalgewichte eichen ſoll, die unter a. angegebenen Gewichts

ſtücke von 200 G. Stück abwärts.

c) für gewöhnliches Handelsgewicht.

Ein Satz Gewichte von 50 K. bis 1 M., deren Abweichung von den zugehörigen Kontrolnormalen

4
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höchſtens zwei Fünftheile der beim Eichen von Handelsgewichten in § 28 nachgelaſſenen Fehlergrenze

betragen darf.

Zwei Sätze Fehlergewichte aus Meſſing von 5 G. bis 2 C. in der Art ausgeführt, wie dies unter

a. für Fehlergewichte angegeben wurde, nur daß die einzelnen Stücke noch mit einem Fehler behaftet ſein

können, welcher durch die Fehlergrenze der Stücke des Handelsgewichtes angegeben wird, mit denen die

Fehlergewichte gleiche Schwere haben.

I. b. Kontrolnormale.

§. 55.

Allgemeine Beſtimmungen.

Jede Eichungsſtelle muß mit den zur Richtighaltung ihrer Gebrauchsnormale erforderlichen Kontrol

normalen verſehen ſein.

Die einzelnen Stücke gleichen im Allgemeinen in Bezug auf Form und Bezeichnung den für den

Verkehr beſtimmten Gegenſtänden gleicher Art, entſprechen in Bezug auf Material und Herſtellungsart

den nachſtehend gegebenen Vorſchriften, werden nicht geſtempelt, aber von der Behörde, welche ſie hergeſtellt

und geprüft hat, mit Beglaubigungsſcheinen verſehen, in denen atteſtirt iſt, daß ſie innerhalb der nach

ſtehend angegebenen Fehlergrenzen richtig ſind. -

Die Kontrolnormale werden theils einzeln, theils in geeigneten Gruppen zuſammengeordnet, in ver

ſchließbare Etuis eingeſetzt, auf denen ſich ein Schild mit der Bezeichnung „Kontrolnormale“ und der An

gabe des Inhaltes, ſowie der Stempel der Behörde befindet, welche die Beglaubigungsſcheine ausgeſtellt hat.

Zur Herſtellung und Beglaubigung befugt ſind außer der Bundes-Normal-Eichungs-Kommiſſion

die Aufſichtsbehörden, welche im Beſitze der Hauptnormale ſich befinden, und mit der ſonſt hierzu erforder

lichen Einrichtung ausgerüſtet ſind.

Die Richtighaltung der Kontrolnormale liegt den Aufſichtsbehörden ob, und zwar einer jeden Auf

ſichtsbehörde für die Eichungsſtellen ihres Bezirkes.

§. 56.

Kontrol normale für Längenm aaße.

Ein Metermaaßſtab als Strichmaaß auf Meſſing, durchgehends in Centimeter und auf der Länge

von ein Decimeter in Millimeter geheilt.

Ein Stahlſtab von 2 Meter Länge als Endflächenmaaß in gleicher Weiſe getheilt.

Die Abweichung von der Solllänge darf nicht mehr als 0,02 Millimeter bei dem erſten und

0,1 Millimeter bei dem zweiten betragen.

§. 57.

Kontrol normale für Flüſſigkeitsmaaße.

Ein Satz von 2 L. bis %2 L. und 0,2 L. bis 0,02 L. entweder aus Kupferblech, hart ge

löthet und gehämmert, oder ausgezogenen Meſſingröhren mit eingelöthetem Boden und verſtärktem, ab

geſchliffenem Rande hergeſtellt, nebſt zugehörigen Glasplatten.

Die Abweichung des einzelnen Stückes vom Sollinhalte darf höchſtens "o der im §. 11 beim

Eichen nachgelaſſenen Abweichung betragen. -
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§. 58.

Kotrolnormale für Hohlm a aße zu trockenen Körpern.

Ein Satz Hohlmaaße von % H. bis 5 L., aus Kupferblech, hart gelöthet und gehämmert, mit

eingelöthetem Boden und verſtärktem abgeſchliffenem Rande, nebſt den dazu gehörigen Glasplatten; für

die Kontrole der kleineren Gebrauchsnormale dienen die in § 57 aufgeführten Kontrolnormale.

Die Abweichung des einzelnen Stückes vom Sollinhalte darf höchſtens */1o der nach § 20 beim

Eichen der metallenen Hohlmaaße nachgelaſſenen Abweichung betragen.

§. 59.

Kontrol normale für Gewicht e.

In Kilogrammen 6 Stücke von: 20, 20, 10, 5, 2, 1 K, welche für Eichungsſtellen, die zur

Eichung von Präciſionsgewichten im vollen Umfange eingerichtet ſind, aus Meſſing, für die übrigen aus

Gußeiſen mit Meſſingpfropf herzuſtellen ſind;

in Grammen 10 Stücke von 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1, 1 G. aus vergoldetem Meſſing;

in Milligrammen 10 Stücke von 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1, 1 M. aus Platin hergeſtellt.

Die Gewichtsſtücke dürfen einzeln um nicht mehr als */o der beim Eichen von Präciſionsgewichten

gleicher Schwere geſtatteten Abweichung von der Sollſchwere unterſchieden ſein.

II. Hauptnormale.

§. 60.

Allgemeine Beſtimmungen.

Jede Aufſichtsbehörde muß zur Richtighaltung der Kontrolnormale bei den Eichungsſtellen ihres

Bezirks die nachfolgend angegebenen Hauptnormale beſitzen.

In Bezug auf Form, Bezeichnung, Beglaubigung und Aufbewahrung in beſonderen Etuis mit der

Aufſchrift „Hauptnormale“ gelten hier dieſelben Beſtimmungen, wie für die Kontrolnormale (vergl. § 55),

nur daß in den Beglaubigungsſcheinen die bei jedem Stücke vorhandene Abweichung von der Sollgröße

ihrem Betrage nach anzugeben iſt. Auch ſind die Hauptnormale mit einer Bezeichnung zu verſehen,

durch welche die Zugehörigkeit zum Beglaubigungsſcheine geſichert iſt.

Die Abweichung von der Sollgröße darf bei keinem Stücke größer ſein, als ſie nach den vorher

angegebenen Beſtimmungen für das entſprechende Stück der Kontrolnormale zugelaſſen iſt.

Zur Herſtellung und Beglaubigung befugt ſind außer der Bundes-Normal Eichungs-Kommiſſion

nur ſolche Eichungsbehörden, welche beglaubigte Kopieen des Urmaaßes und Urgewichts beſitzen und mit

der ſonſt hierzu erforderlichen Einrichtung ausgerüſtet ſind. Dieſelben haben von jedem Beglaubigungs

ſcheine eine Kopie an die Bundes-Normal-Eichungs-Kommiſſion einzuſenden.

Die Vergleichung der Hauptnormale auf ihre fortdauernde Richtigkeit wird in längeren Zeiträumen

von der Bundes-Normal-Eichungs-Kommiſſion vorgenommen.

§. 61.

Haupt normal für das Längen maaß.

Ein Metermaaßſtab als Strichmaaß auf Meſſing durchgehends in Centimeter, und auf der Länge

von einem Decimeter in Millimeter getheilt.
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s. 62.

Haupt norm a le für Hohlmaaße.

Litermaaße von 2, 1, /2, "/4, */s, /s, "/s2 L. aus gezogenem Meſſing mit verſtärktem abge

ſchliffenem Rande und eingelöthetem Boden.

Maaße von 0,2 0,1 0,05 und 0,02 L., ebenſo aus Rothguß;

ſämmtlich nach den Formen der Flüſſigkeitsmaaße hergeſtellt, nebſt den erforderlichen abgeſchliffenen

Glasplatten.

Hauptnormale für Hohlmaaße zu trockenen Körpern werden nicht angefertigt, da die großen Kon

trolmaaße durch Eichung nach Waſſergewicht richtig geſtellt werden ſollen, und für die kleineren die Haupt

normale für Flüſſigkeitsmaaße dienen können.

§. 63.

Haupt normale für Gewichte.

Gewichte von 20 K. bis 1 G. aus vergoldetem Meſſing und

von 500 M. bis 1 M. aus Platin

nach der in §. 59 angegebenen Stückelung, jedoch das 20-K.-ſtück nur einfach.

III. Kopieen des Armaaßes und Argewichtes.

§. 64.

Allgemeine Beſtimmungen.

Kopieen des Urmaaßes und Urgewichtes werden von der Bundes-Normal-Eichungs-Kommiſſion für

diejenigen Aufſichtsbehörden der Eichungsſtellen angefertigt, welche ſie zu erhalten wünſchen.

Sie werden mit einem Beglaubigungsſchein verſehen, aus welchem das bei der Vergleichung be

folgte Verfahren, ſo wie die Abweichung zu erſehen iſt, welche gegen das verglichene Original noch ſtatt

findet, und in verſchließbare Etuis eingelegt, deren Schild den Stempel, die Bezeichnung des Inhalts, die

fortlaufende Nummer und das Jahr der Anfertigung enthält.

§. 65.

Kopie en des Ur ma a ß es.

Kopieen des in Art. 2 der Maaß- und Gewichts-Ordnung bezeichneten Urmaaßes werden zu dem

vorliegenden Zwecke in Form eines Strichmaaßes auf einem Meſſingſtabe von quadratiſchem Querſchnitte

in 25"-Stärke hergeſtellt, in welchen, zur Auſtragung der beiden die Länge des Meters begrenzenden

Striche, die in einer durch die Achſe des Stabes gelegten Ebene gezogen ſein müſſen, Silberſtifte einge

laſſen ſind. Der Stab wird mit einer Nummer bezeichnet, mit einer Eintheilung jedoch nicht verſehen.

In dem darauf lautenden Beglaubigungsſchein wird außer dem bei der Vergleichung befolgten Ver

fahren die Temperatur angegeben, bei welcher die aus der Vergleichung ſich ergebende noch vorhandene

Abweichung zwiſchen Original und Kopie ſtattfand.



§. 66.

Kopie en des Urgewichtes.

Kopieen des in Art. 5 der Maaß- und Gewichts-Ordnung bezeichneten Urgewichtes werden aus

vergoldetem Meſſing in Cylinderform mit Knopf und mit einer Nummer auf dem Stücke hergeſtellt;

dem Beglaubigungsſcheine werden das Wägungsprotokoll mit den zur Reduktion auf den luftleeren Raum

erforderlichen Angaben und das Reſultat dieſer Reduktion beigefügt.

Vierter Abſchnitt.

Die übrige Ausrüſtung der Eichungsſtellen und Aufſichtsbehörden.

I. Waagen.

§. 67.

Waagen der Eichungsſtellen.

Jede Eichungsſtelle muß für die Eichung der Gewichte und die ſonſtigen Arbeiten mit den erfor

derlichen gleicharmigen Balkenwaagen von genügender Empfindlichkeit verſehen ſein, und zwar für das

Eichen der Präciſionsgewichte mit fünf Waagen,

welche beſtimmt ſind für folgende und einen deutlichen Ausſchlag geben

Gewichtsabſtufungen: müſſen

bei einer Belaſtung für eine Zulage

VON VON

Nr. 1 für 50 K. bis mehr als 5 K. 50 K. 1 G.

10 K 5 D.

„ 2 „ 5 K. „ „ „ 500 G. 5 K. 25 C.

1 K. 8 C.

„ 3 „ 500 G. „ „ „ 50 G. 500 G. 5 C.

100 G. 12 M.

„ 4 m 50 G. „ „ „ 5 G. 50 G. 10 M.

10 G. 4 M.

„ 5 „ 5 G. und weniger. 5 G. 2,4 M

1 G. 0,8 M

für das Eichen von Handelsgewichten genügen die Waagen Nr. 1–4;

für das Eichen von Medicinalgewichten genügen die Waagen Nr. 3–5.

§. 68.

Waagen der Aufſichtsbehörden.

Die Aufſichtsbehörden der Eichungsſtellen müſſen für die Vergleichung der Kontrolnormale mit den

Hauptnormalen 5 Waagen derſelben Tragfähigkeit beſitzen, wie ſie in § 67 angegeben iſt, deren Em

pfindlichkeit aber mindeſtens 5 mal ſo groß iſt, als die daſelbſt beſtimmte.
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II. Apparate und Hülfsmittel, welche bei Anwendung der Normale erforderlich

ſind, und durch welche die Normale erſetzt werden.

§. 69.

Hülfsapparate.

Alle Eichungsſtellen müſſen innerhalb der von ihnen vertretenen Zweige des Eichungsgeſchäftes

mit denjenigen Apparaten und Hülfsmitteln, welche zur Ausführung der in den Inſtruktionen angegebenen

Eichungsarbeiten erforderlich ſind, in der vorgeſchriebenen Beſchaffenheit ausgerüſtet ſein, z. B.:

für das Eichen der Längenmaaße:

Nonius, Loupe, Stangenzirkel, Anſchlagwinkel c.,

für das Eichen der Flüſſigkeitsmaaße:

horizontal zu ſtellende Platte, Waſſerwaage 1c.,

für das Eichen der Hohlmaaße zu trockenen Körpern:

Füllapparat mit Hirſe oder Rapsſaat, Streichhölzer c.,

für das Eichen der Gewichte:

Tarirgewichte, Pincetten und Gabeln zum Aufheben der Kontrolnormale c.,

für das Eichen der Waagen:

Stative, Anhängegewichte c.

§. 70.

- Norm al-Apparate.

Einrichtungen, durch welche die Anwendung von Normalen erſetzt wird, dürfen nur in der in den

Inſtruktionen näher angegebenen Beſchaffenheit hergeſtellt und von den Eichungsſtellen nur dann benutzt

werden, wenn ſie von der Aufſichtsbehörde vorher geprüft und geeignet befunden worden ſind; z. B.

Einrichtung zur Prüfung hölzerner Längenmaaße,

Einrichtungen zum Meſſen größerer Flüſſigkeitsmengen durch kubicirte Behälter,

Einrichtung zur Beſtimmung des Inhaltes der Fäſſer durch das Gewicht des Waſſerinhaltes unter

Anwendung einer Decimalwaage,

Tabellen zur Ermittelung des Inhaltes von Hohlmaaßen nach dem Waſſer-Gewichte, für deren An

fertigung die von der Bundes-Normal-Eichungs-Kommiſſion anzugebenden Normalzahlen zu be

nutzen ſind,

Eichungsapparate für Gasmeſſer.

§. 71.

Normalinſtrumente für Alkohol ometer und zugehörige Thermometer.

Bei der Prüfung von Alkoholometern und Thermometern dürfen nur die von der Bundes-Normal

Eichungs-Kommiſſion angefertigten Normalinſtrumente benutzt werden.

Jede mit dieſer Eichung beauftragte Eichungsſtelle muß ein Gebrauchsnormal und Kontrolnormal

dieſer Art und jede Aufſichtsbehörde ein Hauptnormal beſitzen. Sämmtliche Inſtrumente dieſer Art ent

halten die Normalſkale nach Viertelgraden getheilt.
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III. Stempel und Siegel.

§. 72.

Gemeinſchaftliches Zeichen.

Als allgemeines Stempelzeichen, (vergl. Art. 19 der Maaß- und Gewichts-Ordnung) wird beſtimmt:

ein gewundenes Band mit der Inſchrift N. D. B.

§. 73

Stempel der Bundes - Norm al - Eichungs-Kommiſſion.

Der Stempel der Bundes-Normal-Cichungs-Kommiſſion enthält außerdem über und unter dem Bande

den ſechsſtrahligen Stern als Präciſions-Zeichen und die Umſchrift:

Bundes-Normal-Eichungs-Kommiſſion.

§. 74.

Stempel der Aufſichts- Behörden.

Jede Aufſichts-Behörde der Eichungsſtellen erhält eine ihr eigenthümliche Ordnungszahl, welche in

ſolcher Art beſtimmt wird, daß nach den Aufſichts-Bezirken des Königreichs Preußen die Aufſichts-Bezirke

der übrigen Bundesſtaaten möglichſt in der Ordnung folgen, in welcher ſie in der Verfaſſung des Nord

deutſchen Bundes aufgeführt ſind.

Jede Aufſichtsbehörde führt im Stempel über dem gemeinſchaftlichen Zeichen (§. 72) die ihr zu

gehörende Zahl und unter demſelben den ſechsſtrahligen Stern.

§. 75.

Stempel der Eichungsſtellen.

Jede Eichungsſtelle führt im Stempel über dem allgemeinen Stempelzeichen die Zahl der Aufſichts

Behörde, welcher ſie unterſtellt iſt, und unter demſelben die Ordnungszahl, welche ihr von dieſer Behörde

innerhalb ihres Bezirkes zugetheilt worden iſt.

§. 76.

Bekanntmachung der Stempelzeichen.

Die Bundes-Normal-Eichungs-Kommiſſion veröffentlicht ein Verzeichniß ſämmtlicher Eichungsſtellen

des Norddeutſchen Bundes mit Angabe der Bezeichnung der von ihnen geführten Stempel.

§. 77.

Siegel und Farben ſtempel.

Die Siegel und größeren Farbenſtempel der Aufſichtsbehörden und Eichungsſtellen enthalten außer

den obigen Stempelzeichen eine Umſchrift, durch welche Name und Ort derſelben angegeben wird.

§. 78.

Er forderliche Stempel.

Jede Eichungsſtelle bedarf für die einzelnen Eichungsarbeiten, je nach ihrem Geſchäftskreis, der nach

folgenden Stempel: -

1) fünf vertieft gravirte, kreisrunde Stempel und zwar 2 mit hohler Fläche (für bombenförmige

Gewichte),

3 mit ebener Fläche
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von 18–7 Millimeter Durchmeſſer für Bleipfropfe bei eiſernen Gewichten, den vollen Stempel

enthaltend;

2) vier Stempel mit ſcharfkantigen Konturen von 10–2 Millimeter Durchmeſſer für Kupfer- und

Meſſingpfropfe, Gewichte aus anderen Metallen als Eiſen, Waagen, metallene Längen- und Hohl

maaße, Gasmeſſer; die größeren den vollen Stempel, der kleinſte zum wenigſten nur das allge

meine Stempelzeichen (§. 72) enthaltend;

3) zwei Stempel von 3 Millimeter und 1 Millimeter, den ſechsſtrahligen Stern in erhabenen Kon

turen darſtellend;

4) zwei Stempel von 15 und 7 Millimeter Durchmeſſer, die volle Bezeichnung enthaltend, zum Ein

ſchlagen auf hölzerne Gegenſtände;

5) drei Stempel von 50 bis 25 Millimeter mit voller Bezeichnung zum Einbrennen;

6) ein Trockenſtempel mit voller Bezeichnung von 6 bis 8 Millimeter für die Papierſkalen;

7) 2 Satz Zahlenſtempel, nebſt Komma zum Einſchlagen;

8) 4 „ // f/ / „ Einbrennen;

9) Brennſtempel für die Buchſtaben H und L, letzterer in 3 verſchiedenen Größen.

Fünfter Abſchnitt.

Geſchäfte der Eichungsſtellen.

§. 79.

Eichung und Stempelung neuer Gegenſtände.

Jede Eichungsſtelle hat die ihr zur Eichung und Stempelung überbrachten, für den öffentlichen Ver

kehr beſtimmten neuen Gegenſtände, deren Eichung in ihren Geſchäftskreis fällt und die nach den Be

ſtimmungen dieſer Eichordnung überhaupt zur Annahme geeignet ſind, ohne Berückſichtigung des Urſprungs

ortes der Gegenſtände, auf ihre Richtigkeit den Vorſchriften dieſer Eichordnung entſprechend zu prüfen und

alsdann nur diejenigen zu ſtempeln, welche größere, als die noch zuläſſigen Abweichungen von der Rich

tigkeit nicht zeigen.

§. 80.

Berichtigung unrichtig befundener Gegenſtände.

Die Eichungsſtellen ſind verpflichtet, an den Gegenſtänden, die bei dieſer Prüfung noch nicht ſtempel

fähig befunden wurden, ſolche Berichtigungsarbeiten auszuführen, welche ſich innerhalb der Grenzen der

im Verkehre noch zuläſſigen Abweichungen halten, und für welche ſie die erforderlichen Einrichtungen beſitzen.

Weitergehende Berichtigungsarbeiten bleiben, ſoweit nicht anderweite Anordnungen darüber getroffen

werden, der Privatverſtändigung der Betheiligten überlaſſen.

§. 81.

Prüfung im Verkehr befindlicher Gegenſtände.

Jede Eichungsſtelle hat ſolche bereits im Verkehr befindliche, alſo ſchon mit Eichungs

ſtempel verſehene Gegenſtände, zu deren Prüfung ſie eingerichtet iſt, auf erhaltene Veranlaſſung entweder
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auf ihre Richtigkeit im Sinne dieſer Eichordnung (Nacheichung), oder auf die äußerſten Grenzen der im

öffentlichen Verkehr noch zu duldenden Abweichungen von der abſoluten Richtigkeit (Reviſion), wobei die

nach Art. 10 der Maaß- und Gewichts-Ordnung getroffenen Beſtimmungen maaßgebend ſind, zu prüfen.

Zeigt der Gegenſtand bei der Reviſion eine geringere als die im Verkehr noch zuläſſige größte Ab

weichung, und iſt ſein früherer Stempel noch genugſam kenntlich, ſo kann ohne weiteres die Zurückgabe

erfolgen; iſt aber der frühere Stempel unkenntlich oder der Gegenſtand wegen ſeiner Unrichtigkeit nicht

mehr im Verkehr zuläſſig, ſo iſt entweder vor neuer Stempelung die Berichtigung im Sinne dieſer Eich

ordnung § 80 vorzunehmen, oder durch Vernichtung des früheren Beglaubigungs-Zeichens der Gegenſtand

als für den Verkehr untauglich zu kennzeichnen.

§. 82.

Eichgebühren.

Die Eichungsſtellen erheben für die ausgeführten Eichungsarbeiten die in der Taxe feſtgeſetzten Ge

bühren. Sie ſind aber berechtigt, die Auslagen für etwa verwendetes Material noch außerdem in An

rechnung zu bringen. Andere als die in der Taxe für beſondere Umſtände vorgeſchriebenen Ermäßigungen

von Gebühren ſind unbedingt unterſagt.

§. 83.

Eich ſcheine, Befund beſcheinigungen.

Die Eichungsſtellen haben über die von ihnen ausgeführten Prüfungen Eichſcheine oder Befundbe

ſcheinigungen auszuſtellen, auf denen zugleich über die Gebühren und Auslagen Quittung ertheilt wird.

§. 84.

Außerordentliche Eichungsarbeiten.

Nach Artikel 18 der Maaß- und Gewichts-Ordnung hat die Bundes-Normal-Eichungs-Kommiſſion

über die Zulaſſung anderweiter Geräthſchaften zur Eichung und Stempelung zu entſcheiden.

Es haben deshalb die Eichungsbehörden derjenigen Aufſichtsbezirke, in welchen fernerhin die Anord

nung beſonderer, in dieſer Eichordnung nicht aufgenommener Eichungen und Stempelungen im Intereſſe

des öffentlichen Verkehrs erforderlich ſein wird, bei der Bundes-Normal-Eichungs-Kommiſſion die bezüg

lichen Anträge zu ſtellen. Nach erfolgter Entſcheidung ſind alsdann die näheren Vorſchriften von den

betreffenden Aufſichtsbehörden zu erlaſſen.

§. 85.

- Jährliche Geſchäfts über ſichten.

Jede Eichungsſtelle hat nach Maaßgabe eines von der Bundes-Normal-Eichungs-Kommiſſion aus

zugebenden Schemas jährlich eine Zuſammenſtellung der von ihr ausgeführten Eichungsarbeiten anzu

fertigen und ihrer Aufſichtsbehörde einzuſenden.
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Sechster Abſchnitt.

Aeßergangs-Beſtimmungen.

§. 86.

Allgemeine Beſtimmungen.

Die Eichungsſtellen haben zur Beglaubigung von Maaßen und Gewichten, welche nach den Vor

ſchriften dieſer Eichordnung von ihnen geprüft ſind, vom 1. Januar 1870 an die hier vorgeſchriebenen

Stempel zu verwenden, dagegen zur Beglaubigung von Gegenſtänden, welche nach den mit Schluß des

Jahres 1871 außer Geltung tretenden Vorſchriften von ihnen unterſucht ſind, die bisherigen Stempel zu

benutzen. Letztere dürfen von dem 1. Januar 1872 an nicht weiter verwendet werden.

§. 87.

Eichung von Maaßſtäben.

Bis zum Ende des Jahres 1871 iſt es zuläſſig, Maaßſtäbe für den Verkehr zu eichen und zu ſtempeln,

welche in Bezug auf ihre Länge den Vorſchriften des § 1 entſprechen, auch wenn ſie außer dem Meter

maaß noch das bis zu dem oben angeführten Zeitpunkte geltende landesübliche Maaß enthalten; dagegen

iſt es nicht geſtattet, Maaßſtäbe zu eichen und zu ſtempeln, deren Geſammtlänge zwiſchen ihren Endmarken

nach den jetzt landesüblichen Maaßen beſtimmt iſt, und welche gleichzeitig eine Eintheilung nach dem met

riſchen Syſteme enthalten. -

§. 88.

Eichung von Hohlma aßen.

Nach den bisherigen Vorſchriften ausgeführte Hohlmaaße können, nachdem ſie auf die Größen des

neuen Syſtems umgeändert worden ſind, bis zum Ende des Jahres 1871 auch dann zur Eichung zuge

laſſen werden, wenn ihr Durchmeſſer um mehr als die nach § 8 und §. 17 geſtatteten Größen von dem

vorgeſchriebenen Durchmeſſer abweicht; doch darf dieſe Abweichung nicht mehr als das Doppelte jener ſpäter

nachzulaſſenden Abweichung betragen, und es müſſen die Maaße mit der hier vorgeſchriebenen Bezeichnung

verſehen ſein.

§. 89.

Eichung im Verkehr befindlicher Gewichte.

Im Verkehr befindliche Gewichte, deren Größe und Größen-Bezeichnung nach den allgemeinen Be

ſtimmungen der neuen Maaß- und Gewichtsordnung zuläſſig iſt, und die nach den bisher geltenden Be

ſtimmungen vorſchriftsmäßig geeicht und geſtempelt ſind, können zwar ungeachtet ihrer etwa mit §. 22,

23, 25 und 26 nicht übereinſtimmenden Gewichtsgröße, Bezeichnung, Form und ſonſtigen Beſchaffenheit

auch nach dem 1. Januar 1872 im öffentlichen Verkehr innerhalb des Landes, deſſen Stempel ſie tragen,

geduldet werden; um jedoch innerhalb des ganzen Bundesgebiets im Verkehre zuläſſig zu ſein, bedürſen

ſolche Gewichte einer erneuten Reviſion und Beglaubigung durch den Bundes-Eichungs-Stempel, und dieſe

ſoll ihnen bis zum 1. Januar 1872 trotz etwaiger Abweichungen von den Beſtimmungen der §§ 22, 23,

25 und 26 der neuen Eichordnung nicht verſagt werden.

*
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§. 90.

Oeffentliche Bekanntmachung der im Verkehre unzuläſſigen älteren

Gewicht e.

Die Bundes-Normal-Eichungs-Kommiſſion wird durch öffentliche Bekanntmachung diejenigen Ge

wichtsſtücke der in den einzelnen Bundesländern bis zu Ende des Jahres 1871 geltenden Gewichtsſyſteme

bezeichnen, welche nach ihrer Größe und Größen-Bezeichnung den Vorſchriften der Maaß- und Gewichts

ordnung nicht entſprechen, und deßhalb nach dem 1. Januar 1872 im öffentlichen Verkehr nicht mehr zu

gelaſſen werden können.

§. 91.

Die Eichung der Waagen betreffend.

Die Eichungsſtellen haben die im Verkehr befindlichen Waagen, welche nach den bis zu Ende des

Jahres 1871 geltenden Vorſchriften beglaubigt ſind, und für deren ſpätere Zulaſſung im Verkehr daſſelbe

gilt, was im §. 89 für die Gewichte beſtimmt worden iſt, auch nach dem 1. Januar 1872, wenn ihre

Beglaubigung mit dem Bundes-Eichungs-Stempel verlangt wird, zur Nacheichung anzunehmen und dieſelben,

ſofern ihre Zuläſſigkeit keinen ſonſtigen Bedenken unterliegt, zu ſtempeln, wenn ſie auch die in §. 31 vor

geſchriebene Bezeichnung der größten Tragfähigkeit nicht an ſich tragen. In ſolchen Fällen iſt, ſoweit es

thunlich, eine Bezeichnung der Tragfähigkeit anzubringen. .

Zur Eichung gebrachte Waagen können, wenn ſie den Vorſchriften dieſer Eichordnung entſprechen,

ſchon vom 1. Januar 1870 ab mit dem neuen Stempel beglaubigt werden.

§. 92.

Eichung von Alkohol ometern und Gas meſſern.

Bei Eichung der Alkoholometer iſt bereits vom 1. Januar 1870 an die übereinſtimmend mit den

bisherigen Inſtruktionen im § 41 vorgeſchriebene Gewichtsbeſtimmung in Milligrammen auszudrücken.

Die Eichungsſtellen können bereits vor dem 1. Januar 1872 Gasmeſſer, welche nach den in dieſer

Eichordnung getroffenen Vorſchriften regiſtriren, zur Eichung und Stempelung annehmen.

Die bereits vor dem 1. Januar 1872 nach den innerhalb der einzelnen Bundesländer bisher gelten

den Vorſchriften geprüften und geſtempelten Alkoholometer und Gasmeſſer bleiben auch nach dem 1. Ja

nuar 1872 innerhalb des Landes, deſſen Stempel ſie tragen, im Verkehr zuläſſig.

Die Beglaubigung durch den Bundes-Eichungs-Stempel iſt bei beiden Arten von Meßwerkzeugen

an die Erfüllung der Vorſchriften dieſer Eichordnung gebunden, doch können Gasmeſſer, welche bereits

vor dem 1. Januar 1872 gehörig geſtempelt und in Gebrauch waren, und welche wegen unweſentlicher

Reparaturen nach dieſem Zeitpunkt einer neuen Stempelung bedürfen, auch ohne den Vorſchriften der

§§. 43 bis 46 zu genügen, geſtempelt werden. -

Nach weſentlichen Reparaturen jedoch, worüber die Inſtruktion Näheres beſtimmen wird, müſſen

ſolche Gasmeſſer auf metriſche Regiſtrirung eingerichtet werden, bevor ſie eine neue Stempelung erfahren

können. –
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§. 93.

Fortgebrauch bereits vorhandener Norm ale für die Eichung von Gewichten.

Eichungsſtellen, welche bereits mit Gebrauchsnormalen und Kontrolnormalen ausgerüſtet ſind, die

nach Stückelung und Bezeichnung zwar den Beſtimmungen der Maaß- und Gewichts-Ordnung vom

17. Auguſt 1868 genügen, jedoch den Vorſchriften im Abſchnitt III. dieſer Eichordnung nicht vollſtändig

entſprechen, können dieſe Normale, ſofern ſie nur den Vorſchriften dieſes Abſchnittes bezüglich der Ge

nauigkeit genügen, auch fernerhin benutzen.

Berlin, den 16. Juli 1869.

Die Normal-Eichungs-Kommiſſion des

Norddeutſchen Bundes.

Foerſt er.

Bekanntmachung,

betreffend

die äußerſten Grenzen der im öffentlichen Verkehr noch zu duldenden Ab

weichungen der Maaße, Gewichte und Waagen von der abſoluten

Richtigkeit.

Auf Grund der Beſtimmung im Artikel 10 der Maaß- und Gewichts-Ordnung für den Nord

deutſchen Bund vom 17. Auguſt 1868 (Bundesgeſetzbl. S. 573) hat der Bundesrath, nach Vernehmung

der Normal-Eichungs-Kommiſſion folgenden Beſchluß gefaßt.

Die äußerſten Grenzen der bei Maaßen, Gewichten und Waagen im öffentlichen Verkehre noch zu

duldenden Abweichungen von der abſoluten Richtigkeit, die ſowohl im Mehr als im Weniger ſtattfinden

können, und bei deren Ueberſchreitung einer der nachbenannten Gegenſtände im Sinne des Artikels 10

der Maaß- und Gewichts-Ordnung vom 17. Auguſt 1868 unrichtig und zum Gebrauche im Verkehr

unzuläſſig iſt, werden wie folgt beſtimmt:

A. Größte zuläſſige Abweichung bei Längen maaßen:

2 Millimeter bei Maaßſtäben aus Holz von 1 Meter Länge, nur in Centimeter getheilt, und

für Langwaaren beſtimmt, ſo wie bei zuſammenlegbaren Maaßſtäben von gleicher Länge;

1,5 Millimeter bei Maaßſtäben vorſtehender Art, wenn ſie "/2 Meter lang ſind;
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8,0 – 3,0 – 1,5 Millimeter bei Werkmaaßſtäben aus Holz von

5 – 2 – 1 Meter Länge;

7,0 – 4,5 – 3,5 – 2,5 – 1,5 Millimeter bei Bandmaaßen aus Metallblech von

20 – 10 – 5 – 2 – 1 Meter Länge;

1,5 – 1,0 Millimeter bei Maaßſtäben aus Metall von

2 – 1 Meter Länge, und

0,5 Millimeter bei Maaßſtäben derſelben Art von 0,5, 0,2 oder 0,1 Meter Länge, ſo wie bei

dergleichen Maaßſtäben aus hartem Holze, Elfenbein und ähnlichem Stoff.

B. Größte zuläſſige Abweichung vom Sollinhalte bei Hohlm aaßen für Flüſſigkeiten und

trockene Körper, ſofern ſie 1. aus Metall, 2. aus Holz hergeſtellt ſind (ausgedrückt in Theilen des

Sollinhaltes):

1. 2.

"aso %as für Maaße von 1 Hektoliter bis /. Hektoliter;

'/zoo '/1oo für Maaße von 20 Liter bis 1 Liter;

'/oo '/so für Maaße von 0,5 Liter bis 0,2 Liter;

'lso "/s - für Maaße von "/s Liter bis 0,02 Liter;

ferner:

"/1so der aufgebrannten Inhaltsangabe bei Fäſſern;

%o des angegebenen Inhaltes bei Maaßen für Kalk, Kohlen und dergl., welche

größer ſind, als die vorſtehend unter 1. und 2. aufgeführten.

C. Größte zuläſſige Abweichung bei Gewichten:

1) Bei gewöhnlichen Handelsgewichten:

10 Gramm bei dem 50 K. Stück;

8 „ „ „ 50 F5 Stück und 20 K. Stück;

5 „ „ 10 K. Stück;

25 Decigramm bei dem 5 K. Stück;

12 m „ „ 2 K. Stück;

8 f/ f/ / 1 K. Stück;

5 f/ „ „ 500 G. oder 1 F Stück;

25 Centigramm bei dem */2 F Stück;

20 „ „ „ 200 G. Stück;

12 m „ „ 100 G. Stück;

10 „ „ „ 50 G. Stück;

6 „ „ „ 20 G. Stück;

4 „ „ „ 10 G. Stück;

1 Decigramm bei einem 5 Gramm-, zwei 2 Gramm- und einem 1 Grammſtücke zuſammen, welche

einzeln die ihnen hiernach zukommende durchſchnittliche Abweichung nicht weſentlich überſchreiten

dürfen.

2) Bei Gewichten zum Abwägen von Gold, Silber, Juwelen und Perlen (Präciſionsgewich
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ten), ſowie bei Medicinal gewichten, beide als ſolche durch einen neben dem Eichſtempel ſtehenden

ſechsſtrahligen Sternſtempel gekennzeichnet, beträgt die größte zuläſſige Abweichung für die Gewichtsſtücke

von 100 Pfund bis 10 Gramm nur die Hälfte der für dieſelben unter C. angegebenen zuläſſigen Ab

weichung; ferner iſt zuläſſig:

12 Milligramm bei dem 5 Grammſtücke

6 / f/ / 2 /

4 f/ " " 1 /

2 / „ „ 5, dem 2 und dem 1. Decigrammſtück,

bei den kleinen Gewichtsſtücken aber für je 4 zuſammen, welche die nächſt höhere Einheit bilden, ſo der

Schwere dieſer Einheit, wobei die einzelnen Gewichtsſtücke die ihnen hiernach zukommende durchſchnittliche

Abweichung nicht weſentlich überſchreiten dürfen.

D. Größte zuläſſige Abweichung bei Gasmeſſern:

%o des durch das Zählwerk regiſtrirten Gasvolumens.

E. Größte zuläſſige Abweichung bei Alkohol ometern.

"/4 Grad in den Skalentheilen, verglichen mit den von der Bundes-Normal-Eichungs-Kom

miſſion hergeſtellten Normalinſtrumenten.

F. Die Zuläſſigkeit einer Waage wird bedingt durch die Einhaltung folgender Beſtimmungen.

Iſt zum Zwecke der Prüfung die Waage auf beiden Seiten mit gleichen Gewichts-Werthen,

die ihrer größten Tragfähigkeit entſprechen, belaſtet, ſo darf der Werth einer einſeitigen

Gewichts - Aenderung, durch welche die Waage entweder bei merklicher Abweichung

von der Richtigkeit zum Einſpielen zurückgeführt, oder bei unmerklicher Abweichung von der

Richtigkeit vom Einſpielen merklich abgelenkt wird, die im Nachfolgenden feſtgeſetzte Grenze

nicht überſteigen (deren nomineller Betrag natürlich bei ungleicharmigen Balken- und bei

Brückenwaagen nur für Zulagen auf der Laſtſeite gilt und für Zulagen auf der Gewichtsſeite

durch die beſondere Einrichtung jeder dieſer Waagen beſtimmt wird):

1) Bei Waagen, die für den gewöhnlichen Handelsverkehr beſtimmt ſind:

1 Gramm für jedes Kilogramm der einſeitigen Belaſtung bei gleicharmigen Balkenwaagen, oberſchaligen

oder Tafelwaagen, wenn die größte Tragfähigkeit 5 Kilogramm überſteigt;

2 Gramm für jedes Kilogramm der einſeitigen Belaſtung bei Waagen derſelben Art, wenn die größte

Tragfähigkeit 5 Kilogramm oder weniger beträgt, ſowie bei ungleicharmigen Balkenwaagen

durchgehends;

12 Decigramm für jedes Kilogramm der Laſt bei Brückenwaagen.

2) Bei Waagen für Gold, Silber, Juwelen und Perlen (Präciſions-Waagen),

ſowie bei den Medicinal - Waagen, beide als ſolche durch einen neben dem Eich

ſtempel ſtehenden ſechsſtrahligen Sternſtempel gekennzeichnet:

2 Decigramm für jedes Kilogramm der einſeitigen Belaſtung, wenn die größte Tragfähigkeit 5 Kilo

gramm überſteigt;

4 Decigramm für jedes Kilogramm der einſeitigen Belaſtung, wenn die größte Tragfähigkeit 5 Kilo

gramm oder weniger beträgt, aber 250 Gramm noch überſteigt;
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1 Milligramm für jedes Gramm der einſeitigen Belaſtung, wenn die größte Tragfähigkeit 250 Gramm

oder weniger beträgt, aber 20 Gramm noch überſteigt;

2 Milligramm für jedes Gramm der einſeitigen Belaſtung, wenn die Waage für 20 Gramm und weniger

beſtimmt iſt, bei Präciſionswägungen;

4 Milligramm für jedes Gramm der einſeitigen Belaſtung bei Waagen der letzteren Tragfähigkeit im

Medicinalgebrauche.

Berlin, den 6. December 1869.

Der Kanzler des Norddeutſchen Bundes.

In Vertretung: Delbrück.

Taxe

der nach § 82 der Eichordnung vom 16. Juli 1869 zu erhebenden

Eichgebühren

in Ausführung von Artikel 18 der Maaß- und Gewichtsordnung vom 17. Auguſt 1868.

Vorbemerkungen.

1. Die Gebühren-Sätze unter A. werden dann berechnet, wenn ein der Eichungsſtelle übergebener

Gegenſtand bei der Prüfung nach den Vorſchriften der Eichordnung ſich als zuläſſig erweiſt, und beziehen

ſich auf die geſammte Arbeit der Eichung, d. h. auf die Prüfung des Gegenſtandes und auf die Stem

pelung deſſelben.

2. Die Gebühren-Sätze unter B. werden außer den unter A. aufgeführten jedesmal dann erhoben,

wenn ein bei der Prüfung nicht ſogleich für zuläſſig befundener Gegenſtand innerhalb des Lokals

der Eichungsſtelle eine Berichtigung und wiederholte Prüfung erfahren hat. Hierbei wird auf die in

$. 80 der Eichordnung als maaßgebend für die Verpflichtung der Eichungsſtellen zur Uebernahme von

Berichtigungen überhaupt aufgeſtellte Unterſcheidung von Berichtigungsarbeiten, welche ſich innerhalb der

im Verkehre noch zuläſſigen Abweichungen halten, und ſolchen, die darüber hinausgehen, nicht weiter

Rückſicht genommen, da die Mühwaltung einer innerhalb des Lokals der Eichungsſtelle einmal übernom

menen Berichtigung durch die bloße Ueberſchreitung jener Abweichungsgrenze nicht weſentlich vermehrt wird.

3. Die Vergütung für ſchwierige und zuſammengeſetzte, nicht im Eichamts lokale auszu

führende Berichtigungsarbeiten bleibt der Verſtändigung des die Ausführung übernehmenden Eichmeiſters

mit den Betheiligten überlaſſen.
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4. Die Bedeutung der Sätze unter B. beim Eichen von Waagen und beim Eichen von Gas

meſſern iſt unter bezüglich VI. und VIII. in der Taxe beſonders angegeben. In denjenigen Fällen, in

welchen eine Berichtigung durch die Eichungsſtelle überhaupt für nicht ausführbar oder nicht ſtatthafter

achtet worden iſt, oder in welchen der Natur der Sache nach eine Berichtigung überhaupt nicht in Frage

kommt, iſt die Kolumne B. unausgefüllt gelaſſen, und nöthigenfalls eine erläuternde Bemerkung einge

ſchaltet.

5. Die Sätze unter C. ſind in den Fällen anzuwenden, wo nur eine Prüfung ohne Stempelung

ſtattfand, alſo bei im Verkehr bereits befindlichen Gegenſtänden, welche auf die im Verkehr noch zuläſſige

Abweichung unterſucht wurden und ohne neue Stempelung zurückzugeben waren, oder bei neuen Gegen

ſtänden, die um mehr als den zuläſſigen Fehler unrichtig befunden und unberichtigt zurückgegeben wurden.

6. Für Eichungsgeſchäfte außerhalb der Amtsſtelle, mögen ſie auf dienſtliche Anordnung oder auf

Verlangen der Betheiligten vorgenommen werden, ſind neben den tarifmäßigen Gebühren durch den

Eichungsbeamten zu berechnen

a) an Diäten je nach der, auf das Geſchäft einſchließlich der Hin- und Rückreiſe verwendeten Zeit

für einen halben Tag (5 Stunden und weniger) 1 Thlr. 5 Sgr.

bei längerer Zeitdauer für jeden Tag 2 Thlr. 10 Sgr.

b) die durch eine den Umſtänden angemeſſene Art der Hin- und Rückbeförderung erwachſenen Koſten,

c) die Auslagen für den Transport der zu dem Geſchäft erforderlichen Utenſilien, ſo wie für die

nöthige Arbeitshülfe.

Die Gebührenſätze der Kolumne B werden dann eintretenden Falles für ſolche Berichtigungsarbeiten

erhoben, welche ſonſt im Lokale der Eichungsſtelle ausführbar geweſen wären.

Ueber den Anſatz der Diäten und der Auslagen entſcheidet in Streitfällen die Aufſichtsbehörde der

Eichungsſtelle.

A. B. C.

für die für die für Prüfung

Gegenſtand. Eichung. | Berichtigung. etºns

Sgr. Sgr. Sgr.

I. Längenmaaße. Gl b. - c. d.

(Nr. 1–6 in § 3 der Eichordnung.)

1. Metallene Präciſionsmaaßſtäbe mit feiner Theilung. 6 3 - 3 | 3

2. gewöhnliche Maaßſtäbe aus Metall c.

von 2". und 1". . . . . . . . 4 1/2 - 2 | 1/2

„ 0,5" bis 0,1". . 3 1/2 - 1% 1"/

3. Werkmaaßſtäbe aus Holz . . . . . . . . . . 3 1 - % | 1

4. Maaßſtäbe für Langwaaren in Centimeter getheilt 1 : 1 - /2 | 1

5. zuſammenlegbare Maaße » - * * » 2 | 1 - 1

6. Bandmaaße aus Metall:

von 20". 10m- 5". . . . . . . . . . 5 1 - 2% | 1

f 2m. 1m. - 3 1 - 1/2 1
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Die Anſätze unter a. und c. beziehen ſich auf die Prüfung der Richtigkeit der Länge des ganzen

Maaßes,

die Anſätze unter b. und d. auf die Prüfung der Richtigkeit der Eintheilung in der Art,

daß dieſelben für die Unterſuchung je eines Hundert, ſowie eines nicht vollen Hundert von Theilſtrichen

außer dem Anſatz unter a. und c. in Anrechnung gebracht werden. Sie werden unter d. daher nur

dann vorkommen, wenn das Maaß nicht ſchon wegen falſcher Geſammtlänge zu verwerfen war.

Die Kolumne B. iſt hier nicht ausgefüllt, weil bei Längenmaaßen nur in ganz beſonderen Fällen

Berichtigungen vorkommen können, welche überdies auf ſo enge Grenzen beſchränkt ſind, daß beſondere

Gebühren dafür wegfallen können.

A. B.

für die für die ür Prüfung

Gegenſtand. Eichung. | Berichtigung. etºº

Sgr. Sgr. Sgr.

II. Flüſſigkeitsmaaße.

Maaße von 20 Liter . . . . . . . . . . . . . . 10 3 5

f f/ 10 ff - 6 2 3

f / 5 y 4 1'/2 2 -

f „ 2 u. 1 m 3 1 1%

/ „ /2 - - - - - - - - - - 2 */2 1

jedes kleinere Maaß 1 % '/2

Für Maaße von 2 L. abwärts tritt eine Ermäßigung der Gebühren in Kolumne A. um 20%

ein, ſobald Jemand 50 Stück und mehr von derſelben Größe zu gleicher Zeit zur Eichung bringt, die

Anſätze in Kolumne B. und C. bleiben ungeändert.

III. Fäſſer.

für ein Faß, deſſen Inhalt beträgt bis zu 100 L. "3 - -

ff / f/ / „ über 100 L. bis zu 200 L. 5 - -

„ „ „ „ „ über 200 L. bis zu 400 L. 7/2 - -

f / // / „ über 400 L. bis zu 800 L. 10 - -

und für ein größeres Faß nach Stufen von 200 L. für jede

ſolche Stufe ein Mehrbetrag von . . . . . . . . 2% - -

für die Ermittelung und Aufſtempelung des Taragewichts . 5

Für Fäſſer von 50 L. und weniger Inhalt tritt eine Ermäßigung der Gebühren um ein Drittel

ein, ſobald Jemand 25 Stück und mehr zu gleicher Zeit zur Eichung bringt.



A. B. f C.

für die für die ür Prüfung

Gegenſtand. Eichung. Berichtigung. =Fre

Sgr. Sgr. Sgr.

IV. Hohlmaaße für trockene Körper.

Maaße von - 100 Liter 20 15 10

f/ s 50 f/ 15 10 7/,

fy f/ 25 u. 20 „ 8 8 4

fy 7 10 f/ 6 5 3

f/ f/ 5 f/ 5 4 2/2

f „ . . . . . . . . . . ? " 3 3 1%

ſ • • • • • • • • • • 1 m 2 2 1

jedes kleinere Maaß . • • • • • • • • 1 1 */2

Streichhölzer von mehr als 30 Centimeter Länge . 2 - 1

kleinere Streichhölzer . 1 - %

V. Gewichte. aus aus aus

1. Handelsgewicht. &# # # # # #

50 K. . . - - 7 14 1/2 4 3% 7

50 F und 20 K. . 4 8 1 3 2 4

10 K. und 5 K. . 2 4 */2 1/2 1 2

2 K. bis /2 F . 1 2 % 1 "/. 1

200 G. und 100 G. . 1 2 /2 % */2 1

50 G. . . . . . . . 1 1 2 /2 /2 /2

für jedes kleinere Stück . . . . . . – % – */2 – %

Bei eiſernen Handelsgewichten mit Kupfer pfropfen ſind

rechts anzuwenden.

2. Präciſions- und Medicinalgewicht.

50 K. . . . .

50 F und 20 K. .

10 K. und 5 K. . . .

2 K. bis */2 F . . .

200 G. und 100 G.

50 G. - - - -

für jedes kleinere Stück . . . . . .

10 20

6 12

3 6

1/2 3

1% 2

1'/2 1

– /2

unter B. die

2 4

1/2 3

1 2

1 1/2

1 1

1 1

– %

Gebühren der Spalte

10

1 2

ſ

1/2

%

z

1
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Bei Einſatzgewichten betragen die Gebühren die Summe der für die einzelnen Stücke zu erheben

den Gebühren.

Für alle Gewichtsſtücke tritt eine Ermäßigung der Gebühren in Kolumne A um 20% ein, ſobald

Jemand 100 Stück und mehr von derſelben Schwere zu gleicher Zeit zur Eichung bringt.

Die Anſätze in Kolumne B und C bleiben in ſolchen Fällen ungeändert.

z- -

A. B. fü Ä
für die für die r ung

Gegenſtand. Eichung. Berichtigung. er in

Sgr. Sgr. Sgr.

VI. Waagen.

a. Gleicharmige Balken waagen für den

Handelsverkehr.

Bei einer größten einſeitigen Tragfähigkeit

von 500 G. und weniger . . . . . . 2% 1 1/2

von mehr als 500 G. bis zu 5 K. 5 2 3

/ / / 5 K. „ 20 K. 7/2 3 5

„ „ „ 20 K. „ 50 K. . 10 5 7/2

„ „ „ 50 K. „ 100 K. . . . . 12% 6 9

für je 50 K. mehr ein Mehrbetrag von . . . . . . 2/2 1 2

für beſondere Unterſuchung zweier Waagſchaalen für Waagen

bis zu 20 K. größter Tragfähigkeit . - /2 1

darüber hinaus - - - - - - 1 2

b. Gleicharmige Balkenwaagen als Präciſions

waagen (und Medicinalwaagen).

Bei einer größten einſeitigen Tragfähigkeit

von 500 G. und weniger . 5 2% 3

von mehr als 500 G. bis zu 5 K. . 10 5 6

„ „ „ 5 K. „ „ 20 K. . 15 7% 10

„ „ „ 20 K. „ „ 50 K. . 20 10 15

für Unterſuchung der Waagſchaalen, wie unter a.

c. Ungleicharmige Decim albalkenwaagen.

Bei einer größten einſeitigen Tragfähigkeit

von 5 K. und weniger 4 - 2 2

von mehr als 5 K. bis 20 K. . 6 Z 3

„ 20 K. „ 50 K. . 8 4 4f f/
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A. B. fü e
für die für die r ng

Gegenſtand. ein seitens ein

Sgr. Sgr. Sgr.

für je 50 K. mehr ein Mehrbetrag von 2 1 1

für Unterſuchung der Waagſchaalen wie unter a.

d. Schnellwaagen, römiſche Waagen.

Bei einer größten einſeitigen Tragfähigkeit

von 500 G. und weniger 7% 2/2 5

von mehr als 500 G. bis zu 5 K. . 10 3 7

5 K. // // 20 K. 12'/2 4 9

„ „ „ 20 K. „ „ 50 K. 15 5 11

„ „ „ 50 K. „ „ 100 K. . 17% 6 13

für je 100 K. mehr ein Mehrbetrag von . 2/2 1 2

e. Straßburger Brückenwaagen

bis zur größten Tragfähigkeit von

20 K. 6 2 4

1 Ctr. 7/2 3 5

5 „ 10 4 8

10 , 15 5 11

15 „ 20 6 14

20 „ 25 8 17

30 „ 30 10 20

für je 10 Ctr. mehr ein Mehrbetrag von . - 5 2 3

f, Brückenwaagen anderer Konſtruktion

wie unter e mit Wegfall der Kolumne B.

g. für oberſchalige Waagen, Tafelwaagen

wie unter a, mit Wegfall der Kolumne B.

Bei Waagen ſind als diejenigen Berichtigungsarbeiten, welche unter die Gebührentaxe fallen, nur

etwaige Tarirungen der Schalen und der Balken, ſowie geringfügige Verbeſſerungen der Schneiden anzu

ſehen. Anſehnlichere Berichtigungsarbeiten ſind innerhalb des Eichungslokales nicht ſtatthaft (vergleiche

Nr. 3 der Vorbemerkungen).



A. B. fü f

für die für die r Prufung

Gegenſtand. Eichung. Berichtigung. ettº

Sgr. Sgr. Sgr.

VII. Alkoholometer und Thermometer.

Thermometer: Erſte Prüfung . . . . . . . . - - 4/2

Zweite Prüfung . - * * * * * - - - - 3

Eichung, d. h. erſte, zweite Prüfung, Stempelung 7% - -

Alkoholometer: Erſte Prüfung einer einzelnen Spindel . - - 3%

Zweite Prüfung einer ſolchen . - - - - - - - - 1"/2

Eichung einer einzelnen Spindel, d. h. erſte, zweite

Prüfung, Stempelung . - - - - - - 5 - -

Thermo-Alkoholometer: Erſte Prüfung einer einzelnen Spindel - - 4'/2

Zweite Prüfung einer Spindel - - 4

Dritte Prüfung einer Spindel. - « - d - - 1'/2

Eichung einer Spindel . . . . . . . . . . . . 10 - -

Reductionstabellen und Gebrauchsanweiſung . . . . . . 1/2 -- -

Nachträgliche Prüfung zur Ausfertigung eines neuen Eich

ſcheines bei einer Alkoholometer- oder Thermo-Alkoholo

meter-Spindel . - - 3

- A. B. C.

für die für für Är

Eichung. Nebenarbeiten. Stempelung.

Thlr. Sgr. Pf. | Thlr. Sgr. Pf. | Thlr. Sgr. Pf.

VIII. Gasmeſſer.

1. Naſſe Gas meſſer.

Bis zu einem Betrage des größten Gasvolumens, wel

ches der Gasmeſſer pro Stunde durchzulaſſen beſtimmt iſt,

von 0,25 Kub.-Met. | – 10. – | – 6. – | – 8. –

0,50 f/ – 15. – | – 7. – | – 10. –

1. / – 20. – | – 8. – | – 16. –

2. / 1. – – – 10. – | – 24. –

4. / 1. 10. – | – 12. – 1. 2. –

6 1. 20. – | – 14. – 1. 10. –



A. B. C.

für die für für Prüfung

Eichung. Nebenarbeiten. S Fre
Thlr. Sgr. Pf. | Thlr. Sgr. Pf. Thr. Sgr. Pf.

8. Kub.-Met. 2. – – – 16. – 1. 18. –

10. / 2. 10 – | – 18. – 1. 26. –

15. f/ 2. 20 – | – 20. – 2. 4. –

für je 5 Kub.-Met. und für einen überſchüſſigen Bruch

theil dieſer Quantität mehr ein Mehrbetrag von . . . – 10. – | – 2. – – 8. –

Die Gebühren in Kolumne A. und C. ſind

2. Trockene Gasmeſſer. im doppelten Betrage in Anſatz zu bringen.

Die Kolumne B. bleibt unverändert.

ad 1. und 2.

Die Kolumne B. bezieht ſich nur auf die mit der Eichung nothwendig verbundenen Nebenarbeiten,

für welche ein den Auslagen und der Leiſtung entſprechender Betrag in Anrechnung zu bringen iſt, der

die obigen Anſätze nicht überſteigen darf.

Berlin, den 12. December 1869.

Die Normal-Eichungs-Commiſſion des

Norddeutſchen Bundes.

Foerſter.

Bekanntmachung,

betreffend

die vom 1. Jannar 1872 ab innerhalb des Norddeutſchen Bundes unzuläſſigen

älteren Gewichte.

In Gemäßheit des §. 90 der Eichordnung vom 16. Juli 1869 werden im Nachfolgenden diejenigen

Gewichtsſtücke der in den einzelnen Bundesländern bis zum Ende des Jahres 1871 geltenden Gewichts

ſyſteme bezeichnet, welche nach ihrer Größe und Größenbezeichnung den Vorſchriften der Maaß- und Ge

wichts-Ordnung vom 17. Auguſt 1868 nicht entſprechen und deshalb vom 1. Januar 1872 im öffentlichen

Verkehr nicht mehr zugelaſſen werden können.
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I. Unzuläſſig werden vom 1. Januar 1872 ab alle diejenigen Gewichts-Stücke, deren Gewichts

Größe in der Reihe der folgenden Größen nicht vorkommt:

50 Kilogramm = 100 Pfund = 1 Centner

50 „ = '/2 „

20 / = 40 „

10 / = 20 „

5 / = 10 „

5 m

2 f/ - 4 f

1 // - 2 fy

500 Gramm = 1 „

/2 »

200 Gramm

100 „

50 f/

20 „

10 „

5 f/

2 m

1 s

5, 2, 1 Decigramm.

5, 2, 1 Centigramm.

5, 2, 1 Milligramm.

Danach werden im beſonderen unzuläſſig alle / Centner-Stücke, alle 3 Pfund-Stücke, und in den

verſchiedenen Arten der Eintheilung des Pfundes:

a. in der Decimal-Eintheilung die Stücke von

0,05 Pfund oder 5 Quint.

0,005 „ / 5 Halbgramm oder Oertgen.

0,0005 y / 0,5 f/ My /

0,00005 „ „ 0,05 / f / -

b. In der 30 Loth-Eintheilung alle Stücke, mit Ausnahme des 2 Pfund oder 15 Loth-Stückes,

ſo wie der 3 Loth-, 3 Quentchen-, 3 Cent- und 3 Korn-Stücke.

c. In der 32 Loth-Eintheilung alle Stücke mit Ausnahme des % Pfund- oder 16 Loth-Stückes;

II. Unzuläſſig werden ferner vom 1. Januar 1872 ab diejenigen Gewichts-Stücke, welche, obwohl

nach ihrer Größe zu Folge der Beſtimmungen unter I. zuläſſig, doch der Größen- Bezeichnung

nach entweder den Beſtimmungen der Maaß- und Gewichts-Ordnung direkt zuwider laufen, oder doch

gegenüber den Vorſchriften derſelben zu techniſchen Bedenken Veranlaſſung geben, nämlich:

A. Alle diejenigen Stücke, welche Namen oder abgekürzte Bezeichnungen von Namen enthalten,

die in der Maaß- und Gewichts-Ordnung entweder gar nicht, oder nicht in dem bisherigen Sinne gebraucht
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werden, alſo alle nach Lothen, Neulothen, Quinten, Halbgrammen, Oertgen, Quentchen, Cent, Korn oder

Richtpfennigen bezeichneten Stücke.

Bei der Mehrzahl der Gewichtsſtücke, welche durch dieſe Beſtimmung getroffen werden, ſonſt aber

nach der Beſtimmung unter I. zuläſſig bleiben würden, wird ſich die alte Bezeichnung tilgen und die neue

aufſchlagen laſſen, ohne daß das Gewicht der Stücke dadurch eine Veränderung erleidet. Bei den / Pfund

Stücken und den nach der Beſtimmung unter I. zuläſſig bleibenden anderen Stücken der bisherigen Decimal

Unterabtheilungen des Pfundes iſt auch die neben der zu duldenden Bezeichnung nach Bruchtheilen des

Pfundes etwa noch vorhandene Bezeichnung nach Lothen, Neu-Lothen, Halbgrammen c. unkenntlich zu

machen, wenn dieſe Stücke künftig zuläſſig bleiben ſollen;

B. Alle diejenigen Stücke, welche nur mit Zahlen ohne Angabe des Einheits-Namens bezeichnet

ſind, mit Ausnahme der gußeiſernen Stücke dieſer Beſchaffenheit von /, Pfd. an aufwärts. Die letzteren,

ſofern ſie von den Beſtimmungen unter I. nicht getroffen werden, bleiben in ihrer bisherigen Beſchaffenheit

innerhalb der Grenzen des Landes, deſſen bisherigen Stempel ſie tragen, oder in welchem ihre Stempelung

bisher anerkannt war, bis dahin zuläſſig, daß eine neue Berichtigung und Stempelung erforderlich wird.

Die Stempelung mit dem Bundes-Eichungs-Stempel, welche die Zuläſſigkeit innerhalb des geſammten

Bundesgebietes bedingt, darf bei Gewichtsſtücken von der hier in Rede ſtehenden Beſchaffenheit ausnahms

los nur dann ſtattfinden, nachdem auf denſelben mindeſtens eine Andeutung des zugehörigen Einheits

Namens z. B. auf den Pfundſtücken irgend eine von dem Kilogramm-Zeichen K. abweichende und auf

daſſelbe nicht zu beziehende, dagegen auf Pfund oder Centner hinweiſende Bezeichnung hinzugefügt worden

iſt, was bei gußeiſernen Gewichten etwa mittelſt einer eingelaſſenen Meſſingplatte ausgeführt werden kann.

Alle durch die Vorſchriften unter I. nicht ausgeſchloſſenen Stücke der Pfundreihe, welche außer der

Zahl irgend eine auf Pfund, Zoll-Pfund, Centner, Zoll-Centner zu beziehende, überhaupt von K. abwei

chende Bezeichnung enthalten, bleiben, auch wenn die Bezeichnung den Vorſchriften der Eichordnung vom

16. Juli 1869 nicht entſpricht, ohne Beſchränkung zuläſſig und können, nachdem ihre genügende Richtigkeit

konſtatirt worden iſt, den Bundes-Eichungsſtempel vor dem 1. Januar 1872 unbedingt und nach dem

1. Januar 1872 unter der Bedingung empfangen, daß ſie auch den anderweitigen Vorſchriften der Eich

ordnung genügen.

III. Die Einſatzgewichte, deren bisherige Zuſammenſetzung zufolge der durch die Beſtimmungen

unter I. bedingten Unzuläſſigkeit einzelner ihrer Theilſtücke nicht zuläſſig bleiben kann, ſind nach dem 1. Ja

nuar 1872 im öffentlichen Verkehr nicht mehr zu dulden, da gegen die Geſtattung eines Fortgebrauches

einzelner ihrer durch die Beſtimmung unter I. nicht getroffenen Theilſtücke oder unvollſtändiger Zuſammen

ſetzungen derſelben entſcheidende Bedenken obwalten.

IV. Die vorſtehenden Beſtimmungen haben zwar nach Artikel 8 der Maaß- und Gewichts-Ord

nung vom 17. Auguſt 1868 keine Geltung bezüglich der Münzgewichts-Stücke, welche ſich nach Artikel 1

des Münzvertrages vom 24. Januar 1857 im Gebrauche der Münzſtätten befinden, dagegen finden ſie

Anwendung auf diejenigen Münzgewichts-Stücke, welche zum Zuwägen von Münzmetallen im öffentlichen

Verkehr dienen.

Berlin, den 23. Februar 1870. Die Normal-Eichungs-Kommiſſion des

Norddeutſchen Bundes.

Foerſter,
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Auf Grund von Artikel 18 der Maaß- und Gewichts-Ordnung vom 17. Auguſt 1868 hat die

Normal-Eichungs-Kommiſſion des Norddeutſchen Bundes folgende Nachtrags-Beſtimmungen zur Eichord

nung vom 16. Juli 1869 und zur Taxe vom 12. Dezember 1869 in der Beilage zum Bundesgeſetzblatt

"Nr. 29 erlaſſen:

Erſter Nachtrag zur Eichordnung

vom 16. Juli 1869.

Zu §. 4.,

die Stempelung der Längen ma aße betreffend.

Wenn es nicht möglich iſt, den Stempel gleichzeitig auf die Kappe und das Holz zu ſetzen, ſo wird

das Holz unmittelbar an der Kappe geſtempelt.

Stählerne Bandmaaße ſind auf eingeſetzten Meſſing-Plättchen zu ſtempeln.

Zu §. 13.,

die Stempelung der Fäſſer betreffend.

Iſt das Aufbrennen des Stempels nicht ausführbar (Fäſſer aus Metall), ſo hat die Stempelung

auf einer aufgelötheten Metallplatte, deren Verbindung mit dem Faſſe ebenfalls durch Stempelung zu

ſichern iſt, zu erfolgen.

Zu §. 39.,

die Stempelung der Waagen betreffend. -

Alle Waagebalken von hartem Eiſen oder Material derſelben Härte müſſen mit eingelaſſenen und

ſolide befeſtigten Pfropfen oder Platten aus weicherem Metalle zur Aufnahme des Stempels verſehen ſein.

Ausnahmen hiervon dürfen nur bei der wiederholten Stempelung der in dem gegenwärtigen Zeit

punkt bereits vorhandenen und bereits geſtempelten Waagen zugelaſſen werden.

Zu §§. 50–71.,

die Herſtellung und Prüfung von Normalen für andere als Eichungs

Behörden und für Private betreffend.

Maaße und Gewichte, welche bezüglich ihrer Genauigkeit mit den Gebrauchsnormalen, Kontrolnor

malen oder Hauptnormalen übereinſtimmen ſollen, können von der Normal-Eichungs-Kommiſſion und von

den Aufſichtsbehörden, von letzteren ſoweit ſie nach §§. 55 und 60 der Eichordnung zur Herſtellung der

ſelben befugt ſind, geliefert oder von den genannten Behörden auf die für die angeführten Normale zuge

7
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laſſenen Fehlergrenzen unterſucht werden. Die Bezeichnung und Beglaubigung erfolgt wie bei den für

Eichungsbehörden beſtimmten Normalen.

Die vorſtehenden Beſtimmungen gelten auch bezüglich der Waagen und der die Normale erſetzenden

und ergänzenden Apparate.

Zu § 92.,

U e bergangs - Beſtimmung.

Da in mehreren Theilen des Bundesgebietes die Eichung der Gasmeſſer noch nicht vorgeſchrieben

iſt, die Maaß- und Gewichtsordnung aber vom 1. Januar 1872 an nur den Gebrauch geſtempelter Gas

meſſer zuläßt, ſo wird in ſolchen Landestheilen für die Uebergangszeit auch die Stempelung der bereits im

Gebrauche befindlichen noch nicht geſtempelten Gasmeſſer, dafern ſie bei der Prüfung ſich als zuläſſig er

weiſen, mit dem neuen Stempel, trotzdem daß dieſe Gasmeſſer nicht nach metriſchem Maaß regiſtriren,

geſtattet.

Um die bedeutenden hierdurch entſtehenden Eichungsarbeiten, welche zum Theil an Orten vorzunehmen

ſein werden, an denen ſich eine Eichungsſtelle nicht befindet, überſehen und ohne zu große Beläſtigung der

Gasanſtalten und Konſumenten durchführen zu können, wird beſtimmt:

daß eine Anmeldung ſolcher Gasmeſſer zur Stempelung innerhalb des Jahres 1870 zu erfolgen hat,

und

daß an ſolchen Orten, wo ein Kubicirapparat für Gasmeſſer nicht vorhanden iſt, ausnahmsweiſe

auch die Prüfung kleinerer Gasmeſſer durch Kontrolgasmeſſer vorgenommen werden kann.

Die Aufſichtsbehörden werden wegen des Orts der Anmeldung und wegen der zweckentſprechenden

Einrichtung der Eichungsarbeiten das Erforderliche verordnen.

Grſter Nachtrag zur Taxe

vom 12. Dezember 1869.

Zu IV. Hohlma aße für trockene Körper.

Bei metallenen Hohlmaaßen für trockene Körper von 2 L. abwärts, welche durch Waſſer

füllung wie die Flüſſigkeitsmaaße geprüft werden können, tritt eine Ermäßigung der Gebühren in Ko

lumne A um 20% ein, ſobald Jemand 50 Stück und mehr von derſelben Größe zu gleicher Zeit zur

Eichung bringt; die Anſätze in Kolumne B und C bleiben ungeändert.

Zu VIII. Gasmeſſer.

In Kolumne C iſt in der zweiten Zeile zu ſetzen: 12 ſtatt 10.

Für die Prüfungen und Beglaubigungen im Sinne des obigen Nachtrages zu §§.50–71 der Eich

ordnung gelten folgende Gebühren-Sätze:



– 51 –

a) Für Maaße und Gewichte, bei denen die größte Abweichung die für Gebrauchsnormale noch

- ſtatthafte nicht überſteigen ſoll, ſowie für Eichkolben und für die zur Beurtheilung der Richtigkeit

von Gewichten dienenden Fehlergewichte: der doppelte Betrag,

b) für Maaße und Gewichte, bei denen die größte Abweichung die für Kontrolnormale noch ſtatt

hafte nicht überſteigen ſoll: der dreifache Betrag,

c) für Maaße und Gewichte, welche wie Hauptnormale behandelt werden ſollen, für Waagen mit

der in § 67 der Eichordnung angegebenen Empfindlichkeit, ſowie für Kontrolgasmeſſer: der

vierfache Betrag

der für Verkehrsgegenſtände entſprechender Art geltenden Sätze der Taxe vom 12. Dezember 1869.

d) Für die Prüfung eines Kubicirapparates für Gasmeſſer durch Füllung der Glocke mit Waſſer

werden berechnet:

bei einem Glockeninhalt bis zu 400 L. 6 Thlr.,

m. von mehr als 400 L. „ „ 600 L. 8 „

/ f/ / f/ 600 L. / / 800 L. 10 /

/ f/ / f/ 800 L. // / 1000 L. 12

für jedes volle oder unvollſtändige Hundert Liter Mehrinhalt . 1 „

e) für die Prüfung eines Kubicirapparates für Fäſſer und zwar für Apparate

der kleinſten Art von 40 L. Inhalt 4 Thlr.

/ „ mittleren „ „ 160 „ „ 6 m

„ größten „ „ 640 m n 8 »

Für Nachprüfungen wird in den Fällen d und e nur die Hälfte der obigen Gebühren berechnet.

Berlin, den 30. Juni 1870.

Die Normal-Eichungs-Kommiſſion des

Norddeutſchen Bundes.

Foerſter.

"Q/Q." "Vºyd"Yvº AyA /y). WAS

Gedruckt bei G. Haffe br in .





Niſitair - Erſatz-Inſtruction
für den

Norddeutſchen Bund.

Vom 26. März 1868.

Auf Ihren gemeinſchaftlichen Bericht vom 16. März dieſes Jahres genehmige Jch im Namen des

Norddeutſchen Bundes die beifolgende Militair-Erſatz-Inſtruction, ſowie die Verordnung zur Ausführung

derſelben und beauftrage Sie, das Weitere hiernach zu veranlaſſen.

Berlin, den 26. März 1868.

(gez.) Wilhelm.

(gegengez.) Gr. v. Bismarck-Schönhauſen. v. Roon.

An den Kanzler des Norddeutſchen Bundes und an den Kriegs-Miniſter.

B er ordnung

zur

Ausführung der Erſatz-Inſtruction.

Die Militair-Erſatz-Inſtruction für die Preußiſchen Staaten vom 9. Dezember 1858 und die zu

derſelben ergangenen abändernden, ergänzenden und erläuternden Beſtimmungen werden aufgehoben.

Wo in einzelnen Bundesſtaaten noch anderweitige Rekrutirungs-Beſtimmungen in Kraft beſtan

den haben, ſind dieſelben bei Publikation dieſer Inſtruction, im Königreich Sachſen ſpäteſtens mit

Ablauf dieſes Jahres, gleichfalls aufzuheben.

Nur die in Preußen beſtehenden Vorſchriften über: *)

a) Beſchaffung der Lokalien zur Betreibung des Muſterungs- und Erſatzgeſchäfts,

b) Tagegelder, Reiſe-, Vorſpann- und Verpflegungs-Koſten, ſowie über Beſchaffung von Druckfor

mularen,

c) Marſch, Soldzahlung und Einquartierung der Rekruten bei ihrer Einziehung zu den Truppen,

über Transport und Verpflegung unſicherer Heerespflichtiger c.

bleiben in Preußen in Kraft und ſind in den übrigen Bundesſtaaten mit der Maaßgabe einzuführen,

*) Eine Zuſammenſtellung dieſer Vorſchriften wird baldmöglichſt bewirkt werden.
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daß den Regierungen derſelben die näheren Beſtimmungen darüber anheim gegeben werden, auf

welche Behörden und Korporationen, bez. auf welche Fonds, die durch jene Vorſchriften der Civil

Verwaltung auferlegten Leiſtungen zu übernehmen ſind.

Die Preußiſchen Inſtructionen für Militair- und Marine - Aerzte vom 9. Dezember 1858, bez.

vom 5. November 1860, ſowie die zu denſelben ergangenen Erläuterungen c. bleiben ebenfalls in

Kraft, bez. ſind in ſämmtlichen Bundesſtaaten zur Einführung zu bringen.

An die Stelle der nach Vorſtehendem aufzuhebenden Inſtructionen 2c. tritt ſofort die nachſtehende

Militair-Erſatz-Inſtruction für den Norddeutſchen Bund. Im Königreich Sachſen kann jedoch bei

der diesjährigen Rekrutirung in formeller Beziehung noch nach den zur Zeit daſelbſt beſtehenden

Beſtimmungen verfahren werden.

. Den in der nachſtehenden Inſtruction enthaltenen, auf das Körpermaaß der Militairpflichtigen Bezug

habenden Beſtimmungen liegt das Preußiſche Militairmaaß (Rheiniſche) zu Grunde, und iſt dieſes

auch in den Liſten, Nationalen c. überall anzuführen.

. Die über die Zurückſtellung und event. Befreiung der Theologen in Preußen beſtehenden Beſtimm

ungen, welche in der Anlage 3.*) zuſammengeſtellt ſind, bleiben, bez. treten bis zum Schluß des

Jahres 1869 für das ganze Gebiet des Norddeutſchen Bundes in Kraft.

. Alle Beſtimmungen dieſer Inſtruction ſind für das Großherzogthum Heſſen zufolge der zwiſchen

dieſem Staate und Preußen unterm 7. April 1867 abgeſchloſſenen Militair-Konvention in demſelben

Umfange maaßgebend, wie für die Staaten des Norddeutſchen Bundes.

Demnach ſind Großherzoglich Heſſiſche Unterthanen event. auch nach §. 20. dieſer Inſtruction

in Bundesſtaaten geſtellungspflichtig und umgekehrt.

Im Großherzogthum Heſſen iſt jedoch bis zum Ablauf des Jahres 1871 noch eine Stellver

tretung von Dienſtpflichtigen durch ausgediente Unteroffiziere und Spielleute und ein Tauſch Dienſt

pflichtiger mit freigelooſten nicht Dienſtpflichtigen unter Kontrole des Staates geſtattet.

Dieſe Erlaubniß kommt indeſſen nicht zu ſtatten:

a) Nicht - Heſſiſchen Angehörigen von Staaten des Norddeutſchen Bundes, welche nach § 20. im

Großherzogthum Heſſen geſtellungspflichtig ſind;

b) Großherzoglich Heſſiſchen Unterthanen, welche nach §. 20. in anderen Bundesſtaaten zum Militair

dienſt heranzuziehen ſind.

. Zur Durchführung der Beſtimmung, daß die Militairpflicht mit dem 1. Januar des Kalenderjahres

beginnt, in welchem der Verpflichtete das 20. Lebensjahr vollendet, und in Rückſicht darauf, daß in

Weſtphalen, Hannover, Schleswig-Holſtein, Lauenburg, Heſſen, Naſſau, Frankfurt a. M. und Mecklen

burg die Militairpflicht bisher erſt mit dem vollendeten 21. Lebensjahre begann, ſind bei der dies

jährigen Aushebung in den genannten Staaten, bez. Gebietstheilen, außer den konkurrirenden älteren

Jahrgängen diejenigen Militairpflichtigen heranzuziehen und als laufender Jahrgang zu behandeln,

welche in der Zeit vom 1. Januar 1847 bis zum 30. Juni 1848 geboren ſind. Im Jahre 1869 bilden

ebendaſelbſt die in der Zeit vom 1. Juli 1848 bis ultimo Dezember 1849 geborenen Militairpflichti

gen den laufenden Jahrgang.

*) S. Anlage 3.
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10.

Entſprechend ſind in den genannten Staaten, bez. Landestheilen die Termine für die Nachſuch

ung der Berechtigung zum einjährigen Dienſt c. zu modifiziren.

Diejenigen Mannſchaften, welche auf Grund der in den einzelnen Bundesſtaaten bisher gültig ge

weſenen geſetzlichen oder reglementariſchen Beſtimmungen vom Militairdienſt definitiv befreit worden

ſind, bleiben auch ferner von der perſönlichen Ableiſtung der Dienſtpflicht entbunden.

Auf diejenigen, welche nur vorläufig zurückgeſtellt worden ſind, kommen die Beſtimmungen dieſer

Inſtruction zur Anwendung, wobei es jedoch den Erſatz-Behörden überlaſſen bleiben ſoll, in den ge

eigneten Fällen billige Rückſichten zu nehmen, namentlich ſoweit dieſelben durch die bisherigen Be

ſtimmungen über die Befreiung von der perſönlichen Ableiſtung der Militairdienſtpflicht zu begründen ſind.

Wo Disponible des 4. und 5. Konkurrenzjahres vorhanden ſind, können dieſelben ſogleich und ohne

perſönliche Geſtellung vor die Erſatz-Behörden der erſten Klaſſe der Erſatz-Reſerve, bez. der Seewehr

überwieſen werden.

Militairpflichtige, welche nachweiſen, daß ſie ſich bereits vor Publikation der Verfaſſung des Nord

deutſchen Bundes im Auslande in feſten Lebensſtellungen befunden haben, ſind, wenn ſie nach

den bisherigen Geſetzen des betreffenden Bundesſtaates nicht zum Militairdienſt herangezogen ſein

würden, auch fernerhin von der perſönlichen Ableiſtung des Militairdienſtes zu entbinden.

Wenn ſie ſich hierüber in unzweifelhafter Weiſe durch Atteſte 1c. ausweiſen, können ſie von der

perſönlichen Geſtellung vor die Erſatz-Behörden entbunden und event. ſchon im erſten Konkurrenz

jahre der Erſatz-Reſerve überwieſen werden.

In denjenigen Bundesſtaaten, in welchen auf Grund des Artikel II. der Ausführungs-Verordnung zur

Militair-Erſatz-Inſtruction für die Preußiſchen Staaten vom 9. Dezember 1858, bez. des §. 55, 3.

der vorgedachten Inſtruction bereits Spezial-Reglements erlaſſen ſind:

a) über das Verfahren bei Anfertigung und Einreichung der Geburts- und Sterbeliſten, und über

die dazu verpflichteten Behörden und Beamten;

b) in Betreff der Bezeichnung derjenigen Behörden, welche die örtlichen Stammrollen zu führen haben,

ſowie der örtlichen Verbände, für welche dieſelben zu führen ſind;

c) über die innere Anordnung der Eintragungen in die Stammrollen;

d) über das formelle Verfahren bei Anbringung der Reklamationen und Beibringung der erforder

lichen Beweismittel

bleiben dieſelben in Kraft.

Wo ſolche Reglements noch nicht beſtehen, ſind dieſelben ſogleich unter Feſthaltung der in der

nachſtehenden Inſtruction enthaltenen Normen Seitens der kompetenten oberſten Civil- Verwaltungs

behörden nach vorgängiger Verſtändigung mit dem betreffenden General-Kommando zu erlaſſen.

In denjenigen Bundesſtaaten, in welchen die Vorbereitungen für das diesjährige Erſatz-Geſchäft be

reits auf Grund der Beſtimmungen der Preußiſchen Militair-Erſatz-Inſtruction vom 9. Dezember 1858

getroffen ſind, behält es dabei ſein Bewenden, und ſind nur bei der weiteren Ausführung des Erſatz

Geſchäfts die Beſtimmungen der nachſtehenden Inſtruction zur Anwendung zu bringen.

Wo die bezüglichen Vorbereitungen noch nicht getroffen ſind, haben die Erſatz-Behörden dritter

Inſtanz die Termine für die Einreichung der Geburtsliſten, für die Anmeldung zur Stammrolle ze,
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11.

12.

13.

ſowie für die Anmeldung zum einjährig freiwilligen Dienſt und den Nachweis der wiſſenſchaftlichen

Qualifikation hierzu in ihrem Reſſort für dieſes Jahr entſprechend hinauszurücken.

In wie weit die in den letztgedachten Staaten vorhandenen, auf Grund der älteren Beſtimm

ungen aufgeſtellten Stammrollen c. dem diesjährigen Erſatz-Geſchäft zu Grunde gelegt werden können,

bleibt dem Ermeſſen der betreffenden Erſatz-Behörden dritter Inſtanz überlaſſen.

Die im §. 18., 2. der nachſtehenden Inſtruction vorgeſchriebenen Nachweiſungen, ſowie die Erſatz

Bedarfs-Nachweiſungen (§. 16., 1.) ſind dem Königlich Preußiſchen Kriegsminiſterium in dieſem

Jahre ausnahmsweiſe erſt zum 15. Mai einzuſenden.

Die rückſichtlich des einjährig freiwilligen Militairdienſtes in nachſtehender Inſtruction enthaltenen

Beſtimmungen treten mit der Maaßgabe in Kraft, daß jungen Leuten von Bildung, welche

a) aus Hannover, Schleswig- Holſtein, Lauenburg und aus den Preußiſchen Regierungsbezirken

Kaſſel und Wiesbaden,

b) aus dem Königreich Sachſen,

c) aus den übrigen Bundesſtaaten mit Ausſchluß Preußens

gebürtig und daſelbſt heimathsberechtigt ſind, der ſpezielle Nachweis der wiſſenſchaftlichen Bildung,

und zwar ad a. für die bis einſchl. 1870, ad b. für die bis einſchl. 1869, ad c. für die bis

einſchl. 1871 dienſtpflichtig werdenden, erlaſſen wird.

Für die ad a. im Jahre 1871, ad c. im Jahre 1872 dienſtpflichtig werdenden jungen Leute

genügt Behufs Zulaſſung zum einjährigen Dienſt der Grad wiſſenſchaftlicher Bildung, welcher durch

einjährigen erfolgreichen Beſuch der Tertia eines Gymnaſiums oder einer Realſchule erſter Ordnung

erzielt wird; für die ad a. im Jahre 1872, ad c. im Jahre 1873 dienſtpflichtig Werdenden der

Grad wiſſenſchaftlicher Bildung, welcher der Reife für die Sekunda eines Gymnaſiums oder einer

Realſchule erſter Ordnung entſpricht.

Für die jungen Leute, welche den ad a. nicht genannten Preußiſchen Landestheilen angehören,

bleiben die Vorſchriften der §§. 131. und 132. der Militair - Erſatz-Inſtruction für die Preußiſchen

Staaten vom 9. Dezember 1858, bez. die dazu ergangenen abändernden Beſtimmungen bis zum Ab

lauf des Jahres 1868 in Kraft.

Demnach treten hinſichtlich der an die wiſſenſchaftliche Bildung behufs Zulaſſung zum einjährigen

Dienſt zu ſtellenden Anforderungen die Beſtimmungen der §§. 154. und 155. der nachſtehenden In

ſtruction uneingeſchränkt in Kraft:

a) für die von 1873 an dienſtpflichtig werdenden jungen Leute aus Hannover, Schleswig-Holſtein,

Lauenburg, ſowie in den Regierungsbezirken Kaſſel und Wiesbaden;

b) für alle den übrigen Preußiſchen Landestheilen angehörigen jungen Leute vom Jahre 1869 an;

c) für die von 1870 an dienſtpflichtig werdenden jungen Leute aus dem Königreich Sachſen;

d) für die im Jahre 1874 und ſpäter dienſtpflichtig werdenden jungen Leute aller übrigen Bundes

ſtaaten.

Diejenigen jungen Leute, mit Ausnahme der den altpreußiſchen Landestheilen angehörenden, welche

die Berechtigung zum einjährigen Dienſt auf Grund der vorſtehenden Ausnahme-Beſtimmungen nach

ſuchen wollen, haben ihren Antrag unter Beifügung der vorgeſchriebenen Atteſte und etwaiger Schul
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14.

15.

16.

17.

zeugniſſe an die Prüfungs-Kommiſſion ihres Domizils zu richten. Der Letzteren bleibt es über

laſſen, bei der zuſtändigen Kreis-Erſatz-Kommiſſion Erkundigungen über diejenigen Familien-Verhält

niſſe einzuziehen, welche etwa als Anhalt für die Beurtheilung des allgemeinen Bildungsgrades der

Betreffenden dienen können.

Die beſchränkenden Beſtimmungen über die Zahl der bei den einzelnen Truppentheilen einzuſtellen

den einjährig Freiwilligen bleiben für die Truppen des 4. und 9. bis 11. Armee-Korps bis zum

Jahre 1875 einſchließlich ſiſtirt.

Die auf Grund der bisherigen Beſtimmungen in Preußen zur Anſtellung als Pharmazeuten bis zum

Jahre 1870 bereits notirten Militairpflichtigen können ihren Dienſtpflichten in den ihnen bewilligten

Stellen genügen, auch wenn ſie die Staatsprüfungen noch nicht abſolvirt haben. Auch können im

Bedarfsfalle noch bis zum Jahre 1872 Pharmazeuten ohne vorgängige Abſolvirung der Staats

prüfungen zum Dienſt in Militair-Apotheken zugelaſſen werden, ſofern ſie nachweiſen, daß ſie nach

vorſchriftsmäßiger Lehrzeit zwei Jahre als Gehülfen in einer Apotheke konditionnirt haben, während

deſſen wenigſtens ein Jahr hindurch bei der Rezeptur beſchäftigt geweſen und von untadelhafter

Führung ſind.

Behufs der im § 182. dieſer Inſtruction vorgeſchriebenen Kontrole iſt es erforderlich, daß männ

liche Individuen, welche mit Militair-Papieren nach den Vorſchriften dieſer Inſtruction (§ 183.) nicht

verſehen ſind, ſich, wenn ſie in andere Staaten – die aus den Provinzen Hannover und Schleswig

Holſtein, ſowie aus den Regierungsbezirken Kaſſel und Wiesbaden gebürtigen, auch wenn ſie in

andere Provinzen des Preußiſchen Staates – verziehen, oder wenn ſie zur See gehen wollen, ſich zu

vor einen Ausweis über ihr Militair-Verhältniß von ihrer heimathlichen Kreis- Erſatz-Kommiſſion,

oder, wenn ſie gedient haben, von ihrem heimathlichen Landwehr - Bezirks - Kommando ausfertigen

laſſen, ſofern ſie ſich nicht durch die in ihren Händen befindlichen Papiere in unzweifelhafter Art

darüber auszuweiſen vermögen, daß ſie von jeder ferneren Militairpflicht gänzlich entbunden ſind.

Werden dergleichen Individuen betroffen, welche ihren Aufenthalt in anderen Staaten c. ohne

einen ſolchen Ausweis genommen haben, oder ohne einen ſolchen zur See gehen wollen, ſo ſind ſie

anzuhalten, denſelben ſogleich nachträglich herbeizuſchaffen, event. ſind die erforderlichen Nachforſch

ungen bei den heimathlichen Kreis-Erſatz-Kommiſſionen, bez. Landwehr - Bezirks-Kommandos anzu

ſtellen. Die diesfälligen Requiſitionen ſind ſtets ſofort zu erledigen, um die Dienſtpflichtigen vor

längeren und auf ihre bürgerlichen Berufsverhältniſſe ſtörend einwirkenden Zeitverſäumniſſen möglichſt

zu bewahren.

In den einzelnen Staaten ſind, ſoweit dies nach den betreffenden Landesgeſetzen ſpeziell erforderlich

und nicht bereits geſchehen ſein ſollte, behufs Ausführung der im § 176 ad 1. und 2. gedachten Vor

ſchriften, Strafverordnungen zu erlaſſen. In Letzteren iſt unter Beachtung der Vorſchriften der

§§ 20., 59., 71., 98. und 115. gegenwärtiger Inſtruction mit Rückſicht auf die etwaigen Lokal

verhältniſſe feſtzuſetzen, in welcher Weiſe die Militairpflichtigen aufzufordern ſind:

a) alljährlich ſich behufs Berichtigung der Stammrollen zu melden;

b) ſich zur Muſterung oder Aushebung vor die Kreis-, Departements- oder Marine-Erſatz-Kom

miſſion zu ſtellen.
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In dieſen Straf-Verordnungen iſt zugleich für die Fälle, in denen die Vorladung nach §§ 71.,

98. und 115. den einzelnen militairpflichtigen Individuen inſinuirt werden kann, die Androhung einer

Erekutiv-Geldſtrafe bis zu 10 Rthlrn. bei der Vorladung, ſoweit dazu ein Bedürfniß ſich herausſtellt,

zu empfehlen.

Außerdem haben die Regierungen unter Androhung entſprechender Strafen anzuordnen, daß die

Eltern, Vormünder, Lehr-, Brot-, bez. Fabrikherren c. von Militairpflichtigen die Letzteren ebenfalls

zur Stammrolle nach Vorſchrift des §. 59. ad 4. anzumelden haben.

Berlin, den 26. März 1868.

Der Kanzler des Norddeutſchen Bundes. Der Kriegs - Miniſter.
n Vertretun

(gez.) Gr. v. Bismarck-Schönhauſen. s». Äski.

Erſter Theil.

Verpflichtung zum Kriegsdienſte.

Grundzüge der Organiſation des Erſatz-Weſens.

Erſter Abſchnitt.

Wehrpflicht, Niſitairpflicht und Nilitair - Dienſtzeit.

Ergänzungs-AModus im Allgemeinen.

- - -

§. 1.

Wehrpflicht. -

1. Jeder Norddeutſche iſt wehrpflichtig und kann ſich in Ausübung dieſer Pflicht nicht vertreten laſſen.

Ausgenommen von der Wehrpflicht ſind nur:

a) die Mitglieder regierender Häuſer;

b) die Mitglieder der mediatiſirten, vormals reichsſtändiſchen und derjenigen Häuſer, welchen die Be

freiung von der Wehrpflicht durch Verträge zugeſichert iſt oder auf Grund beſonderer Rechtstitel zuſteht.

2. Diejenigen Wehrpflichtigen, welche zwar nicht zum Waffendienſte, jedoch zu ſonſtigen militairiſchen

Dienſtleiſtungen, welche ihrem bürgerlichen Berufe entſprechen, fähig ſind, können zu ſolchen herange

zogen werden.

3. Die Wehrpflicht beginnt mit dem vollendeten 17ten Lebensjahre und dauert bis zum vollendeten 42ſten

Lebensjahre.
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4. Während dieſer Zeit iſt jeder Wehrpflichtige 12 Jahre militairdienſtpflichtig, d. h. zu 12jährigem Dienſte

im ſtehenden Heere und in der Landwehr, bez. in der Flotte und Seewehr verpflichtet.

5. Alle nicht zum Dienſt im ſtehenden Heere, in der Flotte, der Landwehr oder der Seewehr eingezo

genen Wehrpflichtigen ſind im Kriege landſturmpflichtig.

§. 2.

Beginn und Dauer der Militairpflicht.

1. Die Militairpflicht, d. h. die Verpflichtung zum Eintritt in das ſtehende Heer, bez. in die Flotte

(aktive Marine) beginnt mit dem 1. Januar des Kalenderjahres, in welchem der Wehrpflichtige das

20ſte Lebensjahr vollendet.

2. Die Militairpflicht dauert in Friedenszeiten ſo lange bis der Eintritt in den Militairdienſt wirklich

erfolgt iſt, oder bis der Wehrpflichtige von Erfüllung der Pflicht zum Eintritt in das ſtehende Heer,

bez. in die Flotte, durch Verfügung der kompetenten Erſatz-Behörden gänzlich oder für gewöhnliche

Friedenszeiten entbunden wird.

3. Militairpflichtige, welche bis zum vollendeten dritten Jahre ihrer Militairpflicht (dritten Konkurrenz

jahre) weder vom Militairdienſt gänzlich befreit, noch zum Dienſt im ſtehenden Heere oder in der ak

tiven Marine herangezogen, auch nicht zu Nachgeſtellungen für das betreffende Jahres-Kontingent ge

braucht werden, ſind von der Militairpflicht für gewöhnliche Friedenszeiten zu entbinden.

Ueber das dritte Konkurrenzjahr hinaus bleiben jedoch auch für den Frieden militairpflichtig:

a) diejenigen, welche ſich der Einſtellung in das ſtehende Heer (die Flotte) entzogen haben;

b) diejenigen, welche ſich in gerichtlicher Unterſuchung befinden, oder in der Abbüßung einer ihnen

auferlegten Freiheitsſtrafe begriffen ſind;

c) diejenigen, welche auf ihren Antrag über das dritte Konkurrenzjahr hinaus von Erfüllung der

Militairdienſtpflicht vorläufig entbunden werden;*)

d) diejenigen, welche in ihrem dritten Konkurrenzjahre noch nicht zur Einſtellung gelangt ſind, weil

ſie durch Krankheit am perſönlichen Erſcheinen vor den Erſatz-Behörden oder im Geſtellungs-Termin

der Rekruten verhindert waren.

4. In Kriegszeiten oder bei außergewöhnlicher Ergänzung des Heeres oder der Marine in Folge

einer Mobilmachung der Armee oder eines Theils derſelben, bez. einer außerordentlichen Ausrüſtung

der Flotte können die nur für Friedenszeiten vom Dienſt im ſtehenden Heere, bez. in der aktiven

Marine entbundenen Mannſchaften bis zum vollendeten 31ſten Lebensjahre nach Maaßgabe ihres

alsdann erreichten Lebensalters zum Dienſt im Heere, bez. in der Marine herangezogen werden.

§. 3.

Zuläſſigkeit des freiwilligen Eintritts in das Heer, beziehungsweiſe die

Flotte vor Erreichung des militair pflichtigen Alters.

Junge Leute, welche die nöthige moraliſche und körperliche Qualifikation haben, können ſchon nachvoll

endetem 17ten Lebensjahre freiwillig in den Militairdienſt eintreten. (cf. III. Theil.)

*) Hierzu ſind auch diejenigen Militairpflichtigen zu rechnen, welche ſich in dem auf ihr drittes Konkurrenz

jahr folgenden Schiffermuſterungs-Termin geſtellen. (cf. §. 79.)
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§. 4.

Dauer der Militair - Dienſtpflicht.

1. Die Verpflichtung zum Dienſt im ſtehenden Heere, bez. in der Flotte dauert 7 Jahre.

Während dieſer 7 Jahre ſind die Mannſchaften die erſten 3 Jahre zum ununterbrochenen aktiven

Dienſt verpflichtet. *)

Die aktive Dienſtzeit wird nach dem wirklich erfolgten Dienſtantritt mit der Maaßgabe berechnet,

daß diejenigen Mannſchaften, welche in der Zeit vom 2. Oktober bis 31. März eingeſtellt werden, als

am vorhergehenden 1. Oktober eingeſtellt gelten. *)

Die Entlaſſung eingeſchiffter Mannſchaften der Marine kann jedoch, wenn den Umſtänden nach

eine frühere Entlaſſung nicht ausführbar iſt, bis zur Rückkehr in Häfen des Bundes verſchoben werden.

2. Während des Reſtes der 7jährigen Dienſtzeit gehören die Mannſchaften der Reſerve an und treten

demnächſt zur Landwehr bez. Seewehr über, in welcher die Dienſtverpflichtung fünf Jahre dauert.***)

3. Mannſchaften der Kavallerie, welche ſich freiwillig zu einer vierjährigen aktiven Dienſtzeit verpflichten,

dienen in der Landwehr nur drei Jahre.

§. 5.

Militair - Dienſtpflicht der ſeemänniſchen Bevölkerung.

1. Die geſammte ſeemänniſche Bevölkerung des Norddeutſchen Bundes iſt vom Dienſte im Land

heere befreit, dagegen zum Dienſte in der Bundes - Kriegs - Marine verpflichtet.

2. Zur ſeemänniſchen Bevölkerung des Norddeutſchen Bundes ſind zu rechnen:

a) Seeleute von Beruf, d. h. Leute, welche mindeſtens ein Jahr auf Norddeutſchen See-, Kü

ſten- oder Haff-Fahrzeugen oder Booten gefahren ſind;

b) See-, Küſten- und Haff-Fiſcher, welche die Fiſcherei mindeſtens ein Jahr gewerbsmäßig be

trieben haben;

c) Schiffszimmerleute, welche ausweislich ihrer Papiere zur See gefahren ſind;

d) Maſchiniſten, Maſchiniſten-Aſſiſtenten und Heizer von See- und Flußdampfern.

§. 6.

Beſondere Militair - Dienſtpflicht für auf öffentliche Koſten genoſſene

Ausbildung.

1. Militair-Zöglinge oder Schüler, welche in den nachbenannten Bildungs- und Lehranſtalten auf öffent

liche Koſten unterhalten und unterrichtet worden, ſind verpflichtet, für jedes Jahr, während deſſen ſie

dieſe Wohlthat genoſſen haben, zwei Jahre mit den erworbenen Kenntniſſen im ſtehenden Heere bez.

in der aktiven Marine zu dienen.

*) Ausnahmen cf. §§. 7 bis 11.

**) Ausnahmen cf. §§ 126 und 179.

**) Die näheren Beſtimmungen über Berechnung der Dienſtzeit in der Reſerve und Landwehr c. ſind in der

„Verordnung, betreffend die Organiſation der Landwehr-Behörden und die Dienſtverhältniſſe der Mannſchaften des

Beurlaubtenſtandes, vom 5. September 1867“ enthalten.
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2. Derjenige aber, welcher einen Theil dieſer Koſten ſelbſt getragen hat, ſoll ſtatt obiger zwei Jahre nur

ein Jahr dienen.

3. Mit dem Eintritt in eine neue Anſtalt hebt auch die beſondere Dienſtverpflichtung von Neuem an,

doch ſoll dieſe in keinem Falle die Dauer von neun Jahren überſteigen.

4. Die allgemeine Pflicht zum Dienſt im ſtehenden Heere, bez. in der aktiven Marine, bleibt außerdem

nach den geſetzlichen Beſtimmungen mit bez. drei oder einem Jahre abzuleiſten.

5. Die Verpflichtung ad 1. findet Anwendung auf diejenigen jungen Leute, bez. Offiziere, welche

a) eine Kriegsſchule bez. die Marineſchule,

b) die vereinigte Artillerie- und Ingenieur-Schule,

c) die Kriegs-Akademie

beſucht haben,

d) auf die Zöglinge des mediziniſch-chirurgiſchen Friedrich-Wilhelms-Inſtituts,

e) auf die wirklichen Eleven der Militair-Roßarzt-Schule,

f) auf die Zöglinge der Unteroffizier-Schulen (cf. XI. Abſchnitt),

g) auf die Zöglinge der Schiffsjungen-Kompagnien (cf. XII. Abſchnitt).

6. Die Verpflichtung ad 2. iſt anzuwenden auf diejenigen, welche als Zöglinge der mediziniſch-chirurgi

ſchen Akademie keinen Unterhalt, ſondern nur freien Unterricht genoſſen haben.

7. Bei Anwendung der Verpflichtung ad 4. ſoll die einjährige Dienſtzeit zu ſtatten kommen:

a) allen, welche beim Offizier - Examen das Zeugniß der Reife zum Offizier mit dem Prädikat be

friedigend, gut oder vorzüglich erhalten haben,

b) den Zöglingen der mediziniſch-chirurgiſchen Akademie,

C) denen, welche als Roßärzte qualifizirt befunden worden ſind,

d) den Zöglingen des mediziniſch-chirurgiſchen Friedrich-Wilhelms-Inſtituts, welchen letzteren aber ihre

in der Charité als Unterärzte geleiſteten einjährigen Dienſte auf die allgemeine Dienſtpflicht für's

ſtehende Heer angerechnet werden.

8. Die Jahre der Erziehung und des Unterrichts werden – außer bei den Zöglingen der Unteroffizier

Schulen – weder auf die als Vergeltung dafür zu leiſtende beſondere Dienſtpflicht, noch auf die bei

den Fahnen des ſtehenden Heeres, bez. in der aktiven Marine, abzuleiſtende allgemeine Dienſtpflicht

angerechnet.

9. Die Geſtattung einer Ausnahme von dieſen allgemeinen Feſtſetzungen muß, wenn es ſich um den Nach

laß der beſonderen Dienſtverpflichtung für junge Leute, bez. Offiziere, handelt, welche eine der ad 5.

a – c. angegebenen Bildungs-Anſtalten beſucht haben, bei den betreffenden Kontingentsherren nach

geſucht werden.

Bei ehemaligen Zöglingen der Unteroffizier-Schulen und der Schiffsjungen-Kompagnien können die

General-Kommandos, bez. das Ober-Kommando der Marine, bei ehemaligen Eleven des mediziniſch

chirurgiſchen Friedrich-Wilhelms - Inſtituts und der Militair - Roßarzt - Schule kann das Königlich

Preußiſche (event. Königlich Sächſiſche oder Großherzoglich Heſſiſche) Kriegs-Miniſterium, bez. das

Marine-Miniſterium die Entlaſſung vor vollſtändiger Ableiſtung der beſonderen Dienſt-Verpflichtung,

wenn es nur auf den Erlaß einiger Dienſtjahre ankommt, ausnahmsweiſe genehmigen.
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§. 7.

Militair - Dienſtzeit der einjährig Freiwilligen.

Junge Leute von Bildung, welche ſich während ihrer Dienſtzeit ſelbſt bekleiden, ausrüſten und ver

pflegen, und welche die gewonnenen Kenntniſſe in dem vorgeſchriebenen Umfange dargelegt haben, werden

ſchon nach einer einjährigen Dienſtzeit im ſtehenden Heere – vom Tage des Dienſteintritts an gerechnet

– zur Reſerve beurlaubt. (cf. XIII. Abſchnitt.) Junge Seeleute von Beruf und Maſchiniſten von ent

ſprechendem Bildungsgrade genügen ihrer Verpflichtung für die aktive Marine durch einjährig freiwilligen

Dienſt, ohne zur Selbſtbekleidung und Selbſtverpflegung verpflichtet zu ſein.

§. 8.

Militair - Dienſtzeit der Schulamts-Kandidaten.

Militairpflichtige Kandidaten des Elementar-Schulamts *) und Elementar-Lehrer, welche ihre Befähi

gung für das Schulamt in der vorſchriftsmäßigen Prüfung nachgewieſen haben, genügen bis auf Weiteres

ihrer Militair - Dienſtpflicht bei den Fahnen des ſtehenden Heeres durch eine 6wöchentliche Uebung bei

einem Infanterie-Regiment, treten dann zur Reſerve und nach ſiebenjähriger Dienſtzeit zur Landwehr über,

in der ſie die geſetzliche Dienſtzeit, wie jeder andere Wehrmann, abzuleiſten haben (cf. §. 46.). Wird ein

ſolcher Militairpflichtiger vor vollendetem 31ſten Lebensjahre aus dem Schulamt für immer entlaſſen, ſo

kann er zur Genügung der vollen Dienſtpflicht im ſtehenden Heere nachträglich herangezogen werden.

§. 9.

Militair - Dienſtzeit der Militair - Krankenwärter.

1. Militairpflichtige, welche zum Krankenwärter-Dienſt für Militair-Lazarethe ausgehoben werden, dienen

in dieſem Verhältniß ein und ein halbes Jahr, bleiben demnächſt 5'/2 Jahr in der Reſerve und treten

dann zur Landwehr über.

Während ihrer Geſammt - Dienſtzeit in der Reſerve und Landwehr bleiben ſie als Krankenwärter

zum Dienſt in den Feld- und Garniſon-Lazarethen c. verpflichtet.

2. Soldaten, welche, bevor ſie zum Krankenwärter-Dienſt übergetreten ſind, mit der Waffe gedient haben,

wird dieſe Dienſtzeit von der Dienſtverpflichtung in der Reſerve in Abrechnung gebracht.

3. Werden Soldaten außerterminlich zu Krankenwärtern genommen, ſo findet deren Entlaſſung am

1. April, bez. 1. Oktober dergeſtalt ſtatt, daß ſie nicht unter /2 und nicht über 1 Jahr in dieſem

Verhältniß dienen.

§. 10.

Militair - Dienſtzeit der Train ſoldaten, welche im Frieden zu Train - Fahrern

ausgebildet werden.

Militairpflichtige, welche zur Ausbildung als Train-Fahrer auf 6 Monate bei den Train-Bataillonen

eingeſtellt werden, bleiben bis zum Ablauf ihrer Geſammt-Dienſtzeit von 12 Jahren, während welcher ſie

der Reſerve und Landwehr angehören, zum Dienſt als Trainſoldaten verpflichtet.

*) Event. Zurückſtellung derſelben bis zur abſolvirten Prüfung (cf. §. 44.).
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§. 11.

Militair - Dienſtzeit der Seeleute von Beruf und Maſchiniſten.

Die Dienſtzeit in der aktiven Marine kann für Seeleute von Beruf und für das Maſchinen-Perſonal

in Berückſichtigung ihrer techniſchen Vorbildung und nach Maaßgabe ihrer Ausbildung für den Dienſt

auf der Kriegsflotte bis auf eine einjährige aktive Dienſtzeit verkürzt werden.

§. 12.

Militair-Dienſt verpflichtung der Eingewanderten und der innerhalb des

Norddeutſchen Bundes lebenden Ausländer.

1. Wer vom Auslande eingewandert iſt und die Staatsangehörigkeit in einem Staate des Norddeut

ſchen Bundes erworben hat, wird damit nach Maaßgabe ſeines Lebensalters wehr- bez. militairpflich

tig, ohne Rückſicht darauf, ob und in welcher Art er im Auslande ſeiner Militairpflicht genügt hat.

2. Aus den ſüddeutſchen Staaten Eingewanderte, welche in ihrem Vaterlande ihrer aktiven Dienſtpflicht

genügt haben, ſind nach Maaßgabe ihres Lebensalters der Reſerve oder Landwehr zuzutheilen. Ihre

Geſammt-Dienſtzeit wird vom 1. Oktober des Kalenderjahres an gerechnet, in welchem ſie das 20ſte

Lebensjahr vollendet haben.

3. Ausländer, welche, ohne Aufgabe ihres früheren Unterthanen-Verhältniſſes, in einem Bundesſtaate

naturaliſirt worden ſind – für welche alſo eine Duplicität des Unterthanen-Verhältniſſes beſteht –,

werden, ſofern ſie im Laufe der Zeit vom Eintritt in das militairpflichtige Alter bis zum Schluß des

Kalenderjahres, in welchem ſie das 22ſte Lebensjahr vollenden, in einem Bundesſtaate ihren Wohn

ſitz haben, zur Ableiſtung der Militairpflicht im Bundesheere herangezogen, anderenfalls aber, und

nach Erfüllung der Militairpflicht im Auslande, davon freigelaſſen.

4. Wer innerhalb des Norddeutſchen Bundes wohnt oder anſäſſig iſt, ohne Angehöriger eines Bundes

ſtaates zu ſein, darf zum Militairdienſt weder im Frieden noch im Kriege herangezogen, im Frieden

auch nicht ohne Genehmigung des Kontingentsherrn zugelaſſen werden.

§. 13.

Ergänzungs-Modus des ſtehenden Heeres und der aktiven Marine im

Allgemeinen.

Der beim ſtehenden Heere und der Marine eintretende Bedarf an Ergänzungs-Mannſchaften wird gedeckt:

a) durch Militairpflichtige, welche nach Maaßgabe der im IV. bis IX. Abſchnitt enthaltenen Beſtim

mungen im Wege der Aushebung zur Erfüllung ihrer Militair-Dienſtpflicht herangezogen

werden;

b) durch junge Leute, welche ſich bei den Truppen, bez. Marinetheilen freiwillig zur Erfüllung

ihrer Militair-Dienſtpflicht melden und hierzu nach Maßgabe der im X. Abſchnitt enthaltenen Be

ſtimmungen zugelaſſen werden *);

/

*) Die einjährig Freiwilligen (XIII. Abſchnitt) des ſtehenden Heeres gehören im Frieden nicht zum Etat des

Truppentheils. Nur bei der Kavallerie kommen dieſelben bis zur Höhe von 5 per Eskadron auf die etatsmäßige

Stärke in Anrechnung. -
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c) durch Mannſchaften, welche den Truppen- bez. Marinetheilen aus den Unteroffizierſchulen, bez. aus

den Schiffsjungen-Kompagnien überwieſen werden. (cf. XI. und XII. Abſchnitt);

d) durch Annahme von Kapitulanten, d. h. von Mannſchaften, welche ihrer aktiven Dienſtpflicht ge

nügt haben und ſich freiwillig zum Weiterdienen verpflichten, nach Maaßgabe der hierüber ergan

genen beſonderen Beſtimmungen und in den durch letztere feſtgeſetzten Grenzen.

B weiter Abſchnitt.

Eintheilung in Ergänzungs-Bezirke und Organiſation der Erſatz-Behörden im Allgemeinen.

§. 14.

Ein theilung des Bundesgebiets in Ergänzungs- Bezirke.

1. Das Gebiet des Norddeutſchen Bundes iſt in Bezug auf Erſatz-Angelegenheiten in 12 Armee-Korps

Bezirke eingetheilt.

Jeder Armee-Korps-Bezirk bildet einen beſonderen Ergänzungs-Bezirk.

Das Großherzogthum Heſſen bildet außerdem einen Ergänzungs-Bezirk für ſich.

2. Jeder der 12 Armee-Korps - Bezirke zerfällt in die Bezirke der zum Korps gehörenden 4. Infanterie

Brigaden.

3. Jeder dieſer Bezirke der Infanterie-Brigaden beſteht aus den Bezirken der denſelben zugehörigen Land

wehr-Bataillone.

Anlage 1. enthält die Landwehr-Bezirks-Eintheilung für den Norddeutſchen Bund und das Groß

* herzogthum Heſſen.

G- 4. Die Landwehr - Bataillons - Bezirke ſind in Rückſicht auf die Erſatz-Angelegenheiten in Aushebungs

(Looſungs-) Bezirke und dieſe letzteren event. in Muſterungs-Bezirke (cf. § 69.), eingetheilt.

5. Umfang und Größe der Aushebungs- Bezirke hängt von der Eintheilung der Civil- Verwaltungs

Bezirke ab.

In denjenigen Staaten, in welchen eine Kreis-Eintheilung beſteht, bildet in der Regel jeder

Kreis einen Aushebungs-Bezirk. Größere Kreiſe können jedoch auch in mehrere Aushebungs-Bezirke

eingetheilt werden. Städte, welche einen eigenen Kreis bilden, dürfen nicht in verſchiedene Aus

hebungs-Bezirke getheilt werden, wohingegen Städte, die keinen eigenen Kreis bilden, in Hinſicht des

Erſatz-Geſchäfts von dem Kreiſe, welchem ſie angehören, in der Regel nicht zu trennen ſind.

In denjenigen Staaten, welche keine Kreis-Eintheilung haben, ſind mehrere der kleineren Ver

waltungs-Bezirke zu Aushebungs-Bezirken der Art zuſammen gelegt, daß letztere in der Regel nicht

weniger als 30,000 und nicht mehr als 70,000 Seelen umfaſſen.

§. 15.

Benennung der Behörden, welche die Erſatz-Angelegenheiten leiten. Reſſort

Verhältniſſe der ſelben zu einander.

1. Sämmtliche Erſatz-Angelegenheiten in den Bezirken des 1. bis 11. Armee-Korps leitet das Königlich
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Preußiſche Kriegs-Miniſterium im Verein mit den oberſten Civil-Verwaltungs-Behörden der betreffen

den Bundesſtaaten*) (Miniſterial-Inſtanz). Im Bezirk des 12. Armee-Korps ſtehen die Erſatz-An

gelegenheiten unter der Leitung des Königlich Sächſiſchen Kriegs-Miniſteriums, im Großherzogthum

Heſſen unter der Leitung der Großherzoglich Heſſiſchen Miniſterien des Krieges und des Innern.

Die Erſatz-Angelegenheiten der Marine werden in der Minſterial-Inſtanz unter Mitwirkung

des Marine-Miniſteriums geleitet.

Wenn Erläuterungen und Ergänzungen dieſer Inſtruktion von allgemeiner prinzipieller Bedeu

tung erforderlich werden, ſo ſind dieſelben durch den Bundeskanzler und den Königlich Preußiſchen

Kriegs-Miniſter gemeinſchaftlich zu erlaſſen.

. In den Bezirken des 1. bis 11. Armee-Korps ſtehen die General-Kommandos im Verein mit:

a) den betreffenden Ober-Präſidien für die Preußiſchen Gebietstheile des Armee-Korps-Bezirks, .

b) den die entſprechenden Funktionen wahrnehmenden Civil-Verwaltungs-Behörden **) der zum Armee

Korps-Bezirk gehörenden anderen Bundesſtaaten, für dieſe,

den Erſatz-Angelegenheiten als „Erſatz-Behörden dritter Inſtanz“ vor.

) Als ſolche fungiren #

«

. für Preußen das Königlich Preußiſche Miniſterium des Innern zu Berlin,

. für Mecklenburg-Schwerin das Großherzoglich Mecklenburgiſche Staats-Miniſterium zu Schwerin,

für Sachſen-Weimar-Eiſenach das Großherzoglich Sächſiſche Staats-Miniſterium zu Weimar,

. für Mecklenburg-Strelitz das Großherzoglich Mecklenburgiſche Staats-Miniſterium zu Neu-Strelitz,

. für Oldenburg das Großherzoglich Oldenburgiſche Staats-Miniſterium zu Oldenburg,

. für Braunſchweig das Herzoglich Braunſchweig-Lüneburgiſche Staats-Miniſterium zu Braunſchweig,

. für Sachſen-Meiningen das Herzoglich Sächſiſche Staats-Miniſterium zu Meiningen,

. für Sachſen-Altenburg das Herzoglich Sächſiſche Staats-Miniſterium zu Altenburg,

. für Sachſen-Coburg-Gotha das Herzoglich Sächſiſche Staats-Miniſterium zu Gotha,

. für Anhalt das Herzoglich Anhaltiſche Staats-Miniſterium zu Deſſau,

. für Schwarzburg-Rudolſtadt das Fürſtlich Schwarzburgiſche Miniſterium zu Rudolſtadt, "A

. für Schwarzburg-Sondershauſen das Fürſtlich Schwarzburgiſche Miniſterium zu Sondershauſen,

. für Waldeck und Pyrmont die Fürſtlich Waldeckſche Regierung zu Arolſen,

. für Reuß, ältere Linie, die Fürſtlich Reuß-Plauiſche Landes-Regierung zu Greiz.

. für Reuß, jüngere Linie, das Fürſtlich Reußiſche Miniſterium zu Gera,

- für Schaumburg-Lippe die Fürſtlich Schaumburg-Lippeſche Regierung zu Bückeburg,

. für Lippe-Detmold das Fürſtlich Lippeſche Kabinets-Miniſterium zu Detmold,

. für Lübeck der Senat der freien und Hanſeſtadt Lübeck,

. für Bremen der Senat der freien Hanſeſtadt Bremen,

. für Hamburg der Senat der freien und Hanſeſtadt Hamburg,

. für Lauenburg das Königliche Miniſterium für das Herzogthum Lauenburg zu Berlin.

**) Zu den Erſatz-Behörden dritter Inſtanz gehören Seitens der Civil-Verwaltung:

. für Mecklenburg-Schwerin das Großherzogliche Miniſterium des Innern zu Schwerin,

. für Sachſen-Weimar-Eiſenach das Großherzoglich Sächſiſche Miniſterial-Departement des Innern zu Weimar,

. für Mecklenburg-Strelitz die Großherzogliche Landes-Regierung zu Neu-Strelitz,

. für Oldenburg das Großherzoglich Oldenburgiſche Staats-Miniſterium, Departement des Innern, zu Oldenburg
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Im Königreich Sachſen wird dieſe Inſtanz für Reklamations- Sachen durch die Ober-Rekru

tirungs-Behörde gebildet, während die übrigen durch dieſe Inſtruktion den Erſatz-Behörden dritter In

ſtanz, beziehungsweiſe den General-Kommandos oder den Ober-Präſidien c. zugewieſenen Funktionen

ebendaſelbſt durch das Königliche Kriegs-Miniſterium mit wahrgenommen werden. -

Im Großherzogthum Heſſen fungirt als Erſatz-Behörde dritter Inſtanz das Kommando der

Großherzoglich Heſſiſchen (25.). Diviſion mit einem Spezial-Beauftragten des Großherzoglich Heſſiſchen

Miniſteriums des Innern. -

Wenn in Fällen von Meinungs-Verſchiedenheiten bei den Erſatz-Behörden dritter Inſtanz eine

Vereinbarung durch ſchriftliche oder mündliche Berathung nicht erzielt wird, ſo iſt die Angelegenhei

der Miniſterial-Inſtanz zur Entſcheidung vorzulegen. -

3. In den Bezirken der Infanterie-Brigaden ſind der Infanterie- Brigade - Kommandeur und ein von

der betreffenden höheren Verwaltungsbehörde abgeordneter Rath unter dem Namen:

„Departements - Erſatz-Kommiſſion im Bezirk der xten Infanterie

Brigade“

die Behörde, welche die Erſatz-Angelegenheiten beſorgt.

Erſtreckt ſich der Brigade-Bezirk auf mehrere Bundesſtaaten oder Preußiſche Regierungs-Bezirke,

ſo iſt dem Namen der Departements-Erſatz-Kommiſſion auch noch der Name des betreffenden Staates,

bez. Regierungs-Bezirks hinzuzufügen. *) -

Die Erſatz-Angelegenheiten der Marine leiten in den betreffenden Infanterie-Brigade-Bezirken

---

5. für Braunſchweig das Herzogliche Staats-Miniſterium, Departement des Innern, zu Braunſchweig,

6. für Sachſen-Meiningen das Herzoglich Sächſiſche Staats-Miniſterium, Abtheilung des Innern, zu Meiningen,

7. für Sachſen-Altenburg das Herzoglich Sächſiſche Miniſterium, Abtheilung des Innern, zu Altenburg,

8. für Sachſen-Coburg-Gotha der Vorſtand der Sektion II. des Herzoglichen Staatsminiſteriums zu Gotha,

9. für Anhalt das Herzoglich Anhaltiſche Staats-Miniſterium zu Deſſau,

10. für Schwarzburg-Rudolſtadt das Fürſtlich Schwarzburgiſche Miniſterium zu Rudolſtadt,

11. für Schwarzburg-Sondershauſen das Fürſtlich Schwarzburgiſche Miniſterium zu Sondershauſen,

12. für Waldeck und Pyrmont die Fürſtlich Waldeckſche Regierung, Abtheilung des Innern, zu Arolſen,

13. für Reuß, ältere Linie, die Fürſtlich Reuß-Plauiſche Landes-Regierung zu Greiz,

14. für Reuß, jüngere Linie, die Fürſtlich Reußiſche Miniſterial-Abtheilung für das Innere zu Gera,

15. für Schaumburg-Lippe die Fürſtlich Schaumburg-Lippeſche Regierung zu Bückeburg,

16. für Lippe-Detmold die Fürſtlich Lippeſche Regierung zu Detmold.

17, für Lübeck der Senat der freien und Hanſeſtadt Lübeck,

18. für Bremen die Militair-Kommiſſion des Senats zu Bremen.

19. für Hamburg die Militair-Kommiſſion des Senats zu Hamburg,

20. für Lauenburg die Königlich Herzogliche Regierung zu Ratzeburg.

*) Organiſation der Departements-Erſatz-Kommiſſionen cf. §. 93.

Wenn die Militair- und Civil-Vorſitzenden der Kommiſſionen Offiziere und beziehungsweiſe Beamte ein und

deſſelben Bundesſtaates ſind, ſo führen die Kommiſſionen den Titel: „Königliche (Großherzogliche c.) Departements

Erſatz-Kommiſſion c.“, und in dem Dienſtſiegel das betreffende Landes-Wappen. Andernfalls fällt die Bezeichnung
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des 1., 2., 9. und 10. Armee-Korps die permanenten Mitglieder der vorbezeichneten Kommiſſion

unter dem Namen:

„Marine - Erſatz-Kommiſſion im Bezirk der xten Infanterie - Brigade

(event. Regierungs-Bezirks :c. N. N.)“*)

4. In den Kreiſen bez. in den Städten, welche einen eigenen Kreis bilden, ſind der betreffende Land

wehr-Bezirks-Kommandeur und der Landrath (in Hannover Kreis-Hauptmann) bez. Polizei-Direktor

unter dem Namen:

„Kreis - Erſatz - Kommiſſion des Kreiſes, bez. der Stadt N. N.“

die Behörde, welche die Erſatz-Geſchäfte beſorgt.

In Berlin tritt der Vorſteher der Militair-Kommiſſion, in den Hohenzollernſchen Landen treten

für den Umfang der betreffenden Landwehr-Kompagnie-Bezirke die Ober-Amtmänner zu Sigmaringen

und in Hechingen in die Stelle des Landraths bei der Kreis-Erſatz-Kommiſſion.

In denjenigen Staaten, welche keine Kreis-Verwaltung haben, tritt an die Stelle des Landraths

ein für jeden Aushebungs-Bezirk von der betreffenden Regierung zu beſtimmender Beamter, und die

Kommiſſion führt den Namen:

„Kreis-Erſatz-Kommiſſion des Aushebungs- (event. Amts- c.) Bezirks

N. N.“ **) -

5. Außerdem beſteht für Bezirke von gewiſſer Größe (in Preußen in der Regel für jeden Regierungs

Bezirk) eine Kommiſſion unter dem Namen:

„Prüfungs-Kommiſſion für einjährig Freiwillige.“

Die Prüfungs-Kommiſſionen ſind dazu beſtimmt, über die Anſprüche auf die Berechtigung zum ein

jährigen Dienſt nach vorgängiger Prüfung zu entſcheiden.***) "

6. Die Kreis-Erſatz-Kommiſſionen arbeiten den Departements-Erſatz-Kommiſſionen vor und ſind dieſen

untergeordnet. Die Kreis-Erſatz-Kommiſſionen müſſen daher die Anordnungen der Departements

Erſatz-Kommiſſionen befolgen und ihre etwaigen Zweifel bei denſelben zur Entſcheidung bringen.

Die Departements - Erſatz-Kommiſſionen und Prüfungs-Kommiſſionen für einjährig Freiwillige

ſtehen ebenſo unter der Leitung der Erſatz-Behörden dritter Inſtanz.

Dritter Abſchnitt.

Ermittelung nnd Vertheilung des Erſatz-Bedarfs.

§. 16.

Ermittelung des Erſatzbedarfs. - -

1. Der Erſatzbedarf iſt nach Maßgabe der Beſtimmungen, welche Seine Majeſtät der König von

„Königlich c.“ aus, ebenſo das Landes-Wappen im Dienſtſiegel.

Dieſe Beſtimmung findet auch auf die Marine-Erſatz-Kommiſſionen, die Kreis-Erſatz-Kommiſſionen und die

Prüfungs-Kommiſſionen für einjährig Freiwillige analoge Anwendung.

*) Organiſation der Marine-Erſatz-Kommiſſionen cf. §. 113.

**) Organiſation der Kreis-Erſatz-Kommiſſionen cf. §. 68.

***) Organiſation und Geſchäftsführung dieſer Kommiſſionen cf. § 150.
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Preußen als Bundesfeldherr hierüber für jedes Jahr ergehen laſſen wird, *) von jedem Truppentheile

alljährlich zu ermitteln, nach anliegendem Schema Nr. 1 bei den General-Kommandos, von dem

Garde-Jäger-Bataillon bei der Inſpektion der Jäger und Schützen zu liquidiren und von dieſen nach

demſelben Schema waffenweiſe – für das 12. Armee-Korps durch Vermittelung des Königlich

Sächſiſchen Kriegs-Miniſteriums – dem Königl. Preußiſchen Kriegs-Miniſterium bis zum 15. April

jeden Jahres anzuzeigen, welches ihn dem Bundes-Ausſchuß für das Landheer und die Feſtungen angiebt.

Der Erſatzbedarfs-Nachweiſung iſt eine „Ueberſicht, wie die Truppen nach Einſtellung des liqui

dirten Erſatzes aus den verſchiedenen Dienſt-Altersklaſſen zuſammengeſetzt ſein werden“, nach

Schema 2 beizufügen.

. Bei Ermittelung des Erſatzbedarfs haben die Truppen darauf Rückſicht zu nehmen, wieviel dreijährig

Freiwillige ſie auf Grund der Beſtimmungen des § 130. engagirt haben, bez. zu engagiren ge

denken. Die Kavallerie-Regimenter haben auch die bereits angenommenen oder vorausſichtlich noch an

zunehmenden einjährig Freiwilligen bis zur Höhe von 5 per Eskadron in Rechnung zu ſtellen.

. Sollte im Laufe der Zeit bis zum Beginne der Departements-Erſatz-Geſchäfte unerwartet ein Mehr

oder Minderbedarf an Erſatzmannſchaften bei den Truppen eintreten, ſo iſt ſolcher auf dem Inſtan

zenwege anzugeben, um bei den Subrepartitionen (§. 18.) und nöthigenfalls bei Ausführung der

Beſtimmungen des § 109. darauf Rückſicht nehmen zu können. Ein Minderbedarf bei den einmal

liquidirten Rekruten darf durch Engagirung von Freiwilligen niemals herbeigeführt werden.

. Der Erſatzbedarf für die Bundes-Kriegs-Marine **) iſt durch das Marine-Miniſterium dem Preußiſchen

Kriegs-Miniſterium gleichfalls zum 15. April jeden Jahres und durch dieſes dem Bundes-Ausſchuß

für das Landheer und die Feſtungen anzugeben.

§. 17.

Allgemeine Grundſätze für die Vertheilung des Erſatzbedarfs.

. Die Vertheilung des Erſatzbedarfs für das ſtehende Heer, für das See-Bataillon, für die See-Ar

tillerie, ſowie für die Handwerks-Kompagnie der Werft-Diviſion (mit Ausnahme der für letztere er

*) Dieſe Beſtimmungen ſind auch für die Großherzoglich Heſſiſche (25ſte) Diviſion maaßgebend. Die Ver

theilung des Erſatzbedarfs für die genannte Diviſion auf die Ergänzungs-Bezirke des Großherzogthums Heſſen bleibt

den Großherzoglich Heſſiſchen Miniſterien des Krieges und des Innern überlaſſen.

*) Zur Bundes-Kriegs-Marine gehören:

A. die Flotten-Stamm-Diviſion:

a) Matroſen-Abtheilungen,

b) Schiffsjungen-Kompagnien;

B. die Werft-Diviſion:

a) Handwerks-Kompagnie,

b) Maſchinen-Kompagnie;

C. das See-Bataillon,

D. die See-Artillerie-Abtheilung.
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forderlichen Schiffszimmerleute) auf die einzelnen Bundesſtaaten und Ergänzungs-Bezirke erfolgt nach

dem Verhältniß der in letzteren vorhandenen Seelenzahl.

2. An der Geſtellung des Erſatzes für die Flotten-Stamm-Diviſion, für die Maſchinen-Kompagnie und

des Bedarfs an Schiffszimmerleuten für die Werft - Diviſion nehmen nur diejenigen Bundesſtaaten,

bez. Ergänzungs - Bezirke Theil, welche ſeemänniſche Bevölkerung haben, und zwar alljährlich nach

dem Verhältniß der konkurrirenden Militairpflichtigen der letzteren (§. 19. 1.).

Der Bedarf an Maſchiniſten-Applikanten und Heizern für die Maſchinen-Kompagnie der Werft

Diviſion kann jedoch erforderlichen Falls auch auf andere, hierzu vorzugsweiſe geeignete Ergänzungs

Bezirke repartirt werden.

3. Die Bevölkerung wird bei Vertheilung des Erſatzbedarfs ſtets nach den Ergebniſſen der letzten all

gemeinen Volkszählung bemeſſen, wobei die Militair-Bevölkerung und die in den betreffenden Ge

bieten ſich aufhaltenden Ausländer, nicht aber auch die Angehörigen anderer Bundesſtaaten in Ab

rechnung zu bringen ſind.

4) Bei der Repartition des Erſatzbedarfs für das ſtehende Heer und die ad 1. genannten Marinetheile

ſind die im Laufe des verfloſſenen Kalenderjahrs beim ſtehenden Heere, den Unteroffizier - Schulen

und der Marine zum Dienſt als ein- und dreijährig Freiwillige eingetretenen Individuen –

ohne Rückſicht darauf, ob dieſelben im aushebungspflichtigen Alter ſtehen oder älteren Jahrgängen

angehören, oder das erſatzpflichtige Alter noch nicht erreicht haben – demjenigen Ergänzungs-Bezirke

in Anrechnung zu bringen, *) in welchem dieſelben nach §. 20. zur Zeit ihrer Annahme zum Dienſt

geſtellungspflichtig waren, bez. geweſen ſein würden, wenn ſie ſich bereits im militairpflichtigen Alter

befunden hätten.

Ebenſo kommen den Ergänzungs- Bezirken diejenigen zur ſeemänniſchen Bevölkerung gehörenden

Mannſchaften in Anrechnung, welche aus denſelben im vorhergegangenen Erſatzjahre für die

aktive Marine ausgehoben worden ſind (VIII. Abſchnitt).

Die Art und Weiſe, in welcher dieſe Anrechnung zu bewirken iſt, ergiebt ſich aus folgendem

Beiſpiel:

I. Der Erſatzbedarf für das ſtehende Heer und die ad 1. genannten Marinetheile

beträgt pro 1868. . . . . . . . . . . . . . . . . . 90,000 Mann,

II. Im Jahre 1867 ſind in das ſtehende Heer freiwillig eingetreten . . . . . 10,000 „

III. Pro 1867 ſind für die aktive Marine von der ſeemänniſchen Bevölkerung aus

gehoben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 „

IV. Es ſind alſo zu repartiren . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,500 Mann,

Und zwar:

*) Schulamts-Kandidaten, welche nur 6 Wochen dienen, und die vorſchriftsmäßig gelernten Jäger (cf. §. 29.)

werden nirgends auf den Erſatzbedarf in An- oder Abrechnung gebracht.

Wegen Anrechnung der Schiffsjungen cf. §. 146.
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5. Die Linien-Infanterie-Regimenter erhalten ihren Erſatz der Regel nach aus den gleichnamigen Land

wehr-Regiments-Bezirken, *) die Füſilier-Regimenter, die Jäger-Bataillone, die Küraſſier-Regimenter,

die Artillerie, die Pionier- und die Train - Bataillone aus den ganzen Bezirken der betreffenden

Armee-Korps. In derſelben Weiſe wird der Erſatzbedarf der Ulanen - Regimenter in denjenigen

Armee-Korps - Bezirken repartirt, welche nur ein Regiment dieſer Waffe zu ergänzen haben. Sind

mehrere Ulanen - Regimenter aus einem Armee-Korps-Bezirk zu ergänzen, ſo erhält jedes derſelben

ſeinen Erſatz aus den ſeiner Garniſon zunächſt gelegenen Infanterie-Brigade-Bezirken. Derſelbe Grund

ſatz kommt bei der Vertheilung des Erſatzes für die leichten Kavallerie-Regimenter zur Anwendung.

6. Die aus den Reſerve-Landwehr-Bataillons-Bezirken für Infanterie auszuhebenden Rekruten ſind, ſo

fern ſie nicht zur Aushülfe für andere Armee-Korps-Bezirke beſtimmt werden, zur Ausgleichung inner

halb des betreffenden Korps-Bezirks zu verwenden.

7. Der Erſatzbedarf für das Garde-Korps wird auf die Preußiſchen Gebietstheile des 1. bis 11. Armee

Korps-Bezirks vertheilt.

Das Garde-Jäger - Bataillon iſt möglichſt nur durch vorſchriftsmäßig gelernte Jäger zu rekru

tiren (§. 29.).

8. Zur Geſtellung des nicht aus der ſeemänniſchen Bevölkerung zu entnehmenden Erſatzes der Marine

(cf. ad 1. und 2.) ſind vorzugsweiſe die Bezirke des 1., 2., 9. und 10. Armee-Korps, event. jedoch

alle Ergänzungs-Bezirke des Norddeutſchen Bundes nach Bedarf heranzuziehen.

§. 18.

Vertheilung des Erſatz - Bedarfs für das ſtehende Heer und für die nicht aus

der ſeemänniſchen Bevölkerung zu ergänzen den Marine theile auf die

Ergänzungs-Bezirke.

1. Der Bundesausſchuß für das Landheer und die Feſtungen vertheilt den Geſammt-Bedarf an Rekru

ten für das ſtehende Heer, das See-Bataillon, die See-Artillerie und die Werft-Diviſion (mit Aus

*) Die für das Mecklenburgiſche Grenadier-Regiment Nr. 89. aus dem Großherzogthum Mecklenburg-Schwerin

zu ſtellenden Rekruten ſind aus ſämmtlichen Erſatz-Bezirken des genannten Großherzogthums zu entnehmen,
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nahme der Schiffszimmerleute und des aus der ſeemänniſchen Bevölkerung zu deckenden Bedarfs der

Maſchinen - Kompagnie) – für die genannten Marinetheile unter Mitwirkung des Bundes - Aus

ſchuſſes für das Seeweſen – auf die einzelnen Bundesſtaaten und auf die einzelnen Truppen-Kon

tingente des Bundesheeres. Die hiernach aufgeſtellte Haupt - Erſatz-Repartition theilt

derſelbe dem Marine-Miniſterium, den Königlich Preußiſchen Miniſterien des Krieges und des Innern,

dem Königlich Sächſiſchen Kriegs-Miniſterium, ſowie den Regierungen aller übrigen Bundesſtaaten mit.

2. Zu dieſem Zwecke wird das Königlich Preußiſche Kriegs - Miniſterium dem vorgenannten Bundes

Ausſchuß außer der nach §. 17. aufzuſtellenden Erſatz-Bedarfs-Nachweiſung für das Norddeutſche

Bundesheer zum 1. Mai jeden Jahres eine Nachweiſung der aus den einzelnen Staaten des Bun

des im vorhergehenden Jahre eingetretenen Freiwilligen und in die active Marine eingeſtellten Mann

ſchaften der ſeemänniſchen Bevölkerung mittheilen.

Eine namentliche Nachweiſung der vorbezeichneten Mannſchaften nebſt Belägen *) haben die

Civil- Vorſitzenden der Kreis-Erſatz-Kommiſſionen alljährlich am 15. März der vorgeſetzten Departe

ments - Erſatz-Kommiſſion unter der Adreſſe des Militair - Vorſitzenden derſelben einzuſenden, welche

dieſe Nachweiſungen nach Schema 3. ſummariſch zuſammengeſtellt und zum 1. April der vorgeſetzten S

Erſatz-Behörde dritter Inſtanz einreicht. °z,

Die Königlichen General - Kommandos ſtellen eine entſprechende Nachweiſung nach demſelben » * 3

Schema für ihren Armee - Korps - Bezirk auf, in welcher ſummariſch anzugeben iſt, wie viele Frei

willige aus jedem zu letzterem gehörenden Bundesſtaate bez. Regierungs-Bezirke geſtellt und wie viele

Mannſchaften der ſeemänniſchen Bevölkerung aus denſelben in die aktive Marine eingeſtellt worden

ſind, und ſenden dieſe Nachweiſungen zugleich mit den Erſatz-Bedarfs-Nachweiſungen zum 15. April

an das Königlich Preußiſche Kriegs-Miniſterium.

3. Auf Grund der Haupt-Erſatz-Repartition vertheilt das Königlich Sächſiſche Kriegs-Miniſterium den

aus dem Königreich Sachſen zu ſtellenden Erſatz auf die Ergänzungs-Bezirke des 12. Armee-Korps.

4. Das Königlich Preußiſche Kriegs - Miniſterium ſtellt auf Grund der Haupt-Erſatz-Repartition eine

„Erſatz-Repartition für die Bezirke des 1. bis 11. Armee-Korps“ auf, aus welcher hervorgeht:

a) die Geſammtzahl der aus jedem Armee-Korps-Bezirk zu ſtellenden Rekruten;

b) die Zahl der nach der Haupt-Repartition aus den Gebietstheilen der verſchiedenen Bundesſtaaten,

ſowie in Betreff der Preußiſchen Gebietstheile die Zahl der aus jedem Regierungs - Bezirk auszu

hebenden Rekruten;

c) die Vertheilung des aus jedem Armee-Korps-Bezirk aufzubringenden Erſatzes auf die Truppentheile.

5. Dieſe Erſatz - Repartition für die Bezirke des 1. bis 11. Armee-Korps überſendet das Königlich

Preußiſche Kriegs-Miniſterium:

a) dem Königlich Preußiſchen Miniſterium des Innern, welches dieſelbe im Falle des Einverſtänd

niſſes den Ober-Präſidien mittheilen wird;

b) den Regierungen c. der übrigen betheiligten Bundesſtaaten;

c) dem Marine-Miniſterium;

*) Die Beläge ſind dem Civil-Vorſitzenden Behufs Aſſervirung bei den alphabetiſchen Liſten ungeſäumt zurück

zuſtellen.



d) den General-Kommandos des Garde - Korps, ſowie des 1. bis 11. Armee-Korps, der General

Inſpektion der Artillerie, der General - Inſpektion des Ingenieur - Korps und der Feſtungen, der

Inſpektion der Jäger und Schützen und der Train-Inſpektion.

6. Die Königlichen General-Kommandos vertheilen im Einverſtändniß mit den Königlichen Ober-Präſi

dien, beziehungsweiſe mit den die entſprechenden Funktionen wahrnehmenden Behörden der betheilig

ten Bundesſtaaten den aus den letzteren, ſowie aus den einzelnen Regierungsbezirken aufzubringenden

Erſatz auf die Truppentheile, welche nach der gemäß Paſſus 4 C. gegebenen Beſtimmung aus dem

Armee-Korps - Bezirk zu ergänzen ſind. Gehören die Regierungs-Bezirke verſchiedenen Infanterie

Brigade-Bezirken an, ſo repartirt das General-Kommando zugleich nach letzteren.

7. Die ad 6. erwähnten Repartitionen werden durch die Erſatz-Behörden dritter Inſtanz den Departe

ments-Erſatz-Kommiſſionen mitgetheilt. Letztere entwerfen demnächſt eine entſprechende Sub-Reparti

tion auf die einzelnen Aushebungs-Bezirke, welche ihnen als Anhalt für die durch ſie zu bewirkende

Rekruten-Aushebung dient. *)

Mittheilung der Sub-Repartition an die Kreis-Erſatz-Kommiſſionen cf. § 97.

8. Iſt ein Aushebungs-Bezirk nicht im Stande, das ihm durch die Sub-Repartition auferlegte Kontin

gent zu erfüllen, ſo werden die anderen Aushebungs-Bezirke, event. zunächſt deſſelben Kreiſes, wenn

derſelbe in mehrere Aushebungs-Bezirke geheilt iſt, demnächſt deſſelben Brigade-Bezirks herangezogen,

und zwar, wenn der Brigade-Bezirk ſich in zwei verſchiedene Bundesſtaaten oder Regierungs-Bezirke

hinein erſtreckt, nur die demſelben Staate, beziehungsweiſe Regierungs-Bezirk angehörigen Aushebungs

Bezirke des betreffenden Brigade - Bezirks. Die Departements - Erſatz- Kommiſſion repartirt in dem

vorausgeſetzten Falle den Ausfall nach Maaßgabe der in den übrigen Aushebungs-Bezirken noch vor

handenen einſtellungsfähigen Leute der 20jährigen, demnächſt event. der Disponiblen der 21jährigen

Altersklaſſe u. ſ. w. der Art, daß in keinem Aushebungs-Bezirke auf Disponible eines älteren Jahr

gangs zurückgegriffen wird, ſo lange in einem anderen Bezirke noch Militairpflichtige eines jüngeren

Jahrganges übrig ſind.

9. Wenn der Brigade - Bezirk oder der in dem betreffenden Staate oder Regierungs-Bezirk belegene

Theil deſſelben nicht im Stande iſt, das ihm der Seelenzahl nach auferlegte Erſatz-Kontingent zu

ſtellen, ſo hat das General-Kommando unter Kommunikation mit den Ober-Präſidien 2c. die fehlenden

Rekruten aus ſämmtlichen Aushebungs-Bezirken der Provinz, beziehungsweiſe des Armee - Korps

Bezirks nach dem Verhältniß der Bevölkerung, event. nach Maaßgabe der verfügbaren dienſtpflichtigen

Mannſchaft, ausheben zu laſſen. -

10. Kann ein Armee - Korps - Bezirk das ihm auferlegte Kontingent nicht geſtellen, ſo iſt dem Königlich

Preußiſchen Kriegs-Miniſterium hiervon Behufs weiterer Veranlaſſung Mittheilung zu machen.

Event. hat das Königlich Preußiſche Kriegs-Miniſterium im Einvernehmen mit den betreffenden ober

ſten Civil-Verwaltungs-Behörden den Ausfall auf andere Armee-Korps-Bezirke zu übertragen.

*) Bei Vertheilung der Kontingente zu den einzelnen Waffengattungen ſind die nach § 89. den Departements

Erſatz-Kommiſſionen zugehenden Ueberſichten zu Grunde zu legen. Wobei der Schiffermuſterung Leute nach § 79.

zum 1. Oktober mit Geſtellungs-Atteſten zu verſehen ſind, iſt auch dies zu berückſichtigen.



– 21 –

11. Eine Ausgleichung zwiſchen den Aushebungs-Bezirken c. wegen der vorgedachten Uebertragungen von

einem Erſatz-Geſchäfte zum andern dergeſtalt, daß die von einem Bezirke für den anderen geſtellten

Rekruten bei der nächſtjährigen Repartition des Erſatzbedarfs dem erſteren zu gute gerechnet werden,

findet nicht Statt.

§. 19.

Vertheilung des Erſatz - Bedarfs für die Flotten- Stamm - Diviſion und die

Maſchinen - Kompagnie, ſowie des Bedarfs der Handwerks - Kompagnie

an Schiffszimmerleuten auf die Ergänzungs- Bezirke.

1: Der Bundes-Ausſchuß für das Landheer und die Feſtungen vertheilt, unter Mitwirkung des Bundes

Ausſchuſſes für das Seeweſen, den Erſatz-Bedarf für die Flotten-Stamm-Diviſion und die Maſchinen

Kompagnie – für letztere ſo weit er aus der ſeemänniſchen Bevölkerung zu decken iſt (§. 17., 2.) –

ſowie den Bedarf der Handwerks-Kompagnie an Schiffszimmerleuten auf die konkurrirenden Bundes

ſtaaten nach Maaßgabe der Ueberſichten über die für das laufende Jahr zur Muſterung gelangenden

Militairpflichtigen der ſeemänniſchen Bevölkerung, welche dem erſtgenannten Bundes - Ausſchuß am

1. Oktober jedes Jahres Seitens des Königlich Preußiſchen Kriegs-Miniſteriums zugehen werden

(cf. s. 116.). -

2. Dieſe Repartition theilt der Bundes - Ausſchuß für das Landheer und die Feſtungen den Königlich

Preußiſchen Miniſterien des Krieges und des Innern, dem Marine-Miniſterium, ſowie den Regie

rungen der übrigen betheiligten Bundesſtaaten mit.

3. Ueber die Sub-Repartition enthält der §. 116. das Nähere.

Zweiter Theil.

Muſterung und Aushebung.

Vierter Abſchnitt.

Allgemeine Grundſätze für die Aushebung und event. Zurückſtellung, bez. Befreiung vom

Militair-Dienſt.

§. 20.

Aushebungs-Bezirk, an den die Militair pflicht gebunden iſt.*)

1. Jeder Militairpflichtige iſt in dem Aushebungs-Bezirk, innerhalb deſſen er ſein geſetzliches Domizil

hat (Ausnahmen nachſtehend ad 2. bis 4.), geſtellungspflichtig, d. h. verpflichtet, ſich behufs Ein

tragung ſeines Namens in die Stammrolle zu melden (§. 59.) und ſich vor die Erſatz-Behörden

zu ſtellen.

In dem Aushebungs-Bezirk, in welchem der Militairpflichtige geſtellungspflichtig iſt, wird er auch

*) Wegen Feſtſtellung der Identität der Militairpflichtigen cf. S. 73.



– 22 –

zum Militairdienſt herangezogen, und auf das von dieſem Bezirk zu ſtellende Rekruten-Kontingent in

Anrechnung gebracht. -

2. Militairpflichtige Dienſtboten, Haus- und Wirthſchafts-Beamte, Handlungsdiener und Lehrlinge,

Handwerksgeſellen und Lehrburſchen, Fabrikarbeiter und andere mit dieſen in einem ähnlichen Verhält

niß ſtehende Militairpflichtige, welche ſich nicht in ihrer Heimath aufhalten, ſind da geſtellungspflich

tig, wo ſie in der Lehre, im Dienſt oder in Arbeit ſtehen.*)

3. Militairpflichtige Studenten, Gymnaſiaſten und Zöglinge anderer Lehranſtalten ſind in dem Aus

hebungs-Bezirke geſtellungspflichtig, wo ſich die Lehranſtalt befindet, der ſie angehören, ſofern ſie ſich

daſelbſt aufhalten.*)

4. Militairpflichtige, welche innerhalb des Bundesgebietes kein Domizil beſitzen, auch ſich an keinem

Orte des Bundes in einem der ad 2. und 3. aufgeführten Verhältniſſe aufhalten, ſind in dem Aus

hebungs-Bezirke ihres Geburtsorts, und wenn ſie im Auslande geboren ſind, in dem Erſatz-Bezirke

derjenigen inländiſchen Behörde geſtellungspflichtig, von welcher ſie oder ihre Familienhäupter zuletzt

einen Paß oder Heimathſchein erhalten haben.

5. Wünſchen im Auslande ſich aufhaltende Militairpflichtige ihrer Geſtellungspflicht in näheren als in

den ad 4. genannten Aushebungs-Bezirken zu genügen, ſo iſt ihnen dies geſtattet, ſofern ſie ſich durch

genügende Legitimations-Papiere auszuweiſen im Stande ſind. Die Erſatz-Behörden der letzteren

Bezirke ſind hiervon nach Maaßgabe des § 64. zu benachrichtigen.

§. 21.

Looſung der Militairpflichtigen. Bedeutung der Loosnummer. Verluſt der aus

der ſelben hervor gehen den Berechtigung.

1. Die gleichzeitig in das militairpflichtige Alter eintretenden jungen Leute looſen in jedem Aushebungs

Bezirke unter ſich, um die Reihenfolge feſtzuſtellen, in welcher ſie zur Ableiſtung der Dienſtpflicht im

ſtehenden Heere herangezogen werden.

2. Durch den Empfang einer Loosnummer wird nicht die Entbindung von der jedem Militairpflichtigen

obliegenden Dienſtpflicht feſtgeſtellt, ſondern nur die Möglichkeit geboten, daß die Inhaber der höheren

bez. höchſten Nummern vom Dienſteintritt zur Zeit des Friedens befreit bleiben, wenn und ſo lange

die Zahl der vorhandenen dienſtbrauchbaren Militairpflichtigen größer iſt, als der Bedarf der Truppen

an Erſatzmannſchaften.

3. Zur Looſung ſind nicht zuzulaſſen:

a) die zum einjährig freiwilligen Dienſt als berechtigt anerkannten Militairpflichtigen,

b) die von den Truppentheilen einſchl. Unteroffizierſchulen bez. von den Marinetheilen zum dreijährigen

Dienſt engagirten Freiwilligen,

c) die mit Lehrbriefen nach Preußiſchen Vorſchriften verſehenen Jäger-Lehrlinge,

*) Wandernde, mit Ausſtandsbewilligung verſehene Handwerksburſchen, reiſende Künſtler und reiſende Gewerbe

treibende cf. §. 44.

**) In Betreff der zum einjährigen Dienſt Berechtigten cf. §§ 149. und 157.



d) die augenſcheinlich Unbrauchbaren,

e) die moraliſch Unwürdigen.

Militairpflichtige, welche die vorgeſchriebene Meldung zur Eintragung ihres Namens in die Stamm

rolle unterlaſſen, oder der Aufforderung zur Geſtellung in den Aushebungs-Terminen, bez. zum

Dienſtantritt nicht Folge leiſten, verlieren die Berechtigung, an der Looſung Theil zu nehmen, bez.

die Berechtigung, welche ihnen aus der früher empfangenen Loosnummer erwachſen iſt oder erwach

ſen würde, und ſind vorzugsweiſe, d. h. vor allen anderen Militairpflichtigen zum Militair

dienſt heranzuziehen. (cf. §§. 176–178.)

Für Militairpflichtige, welche in dem Aushebungs-Bezirk, für den die Looſung vorgenommen werden

ſoll, zwar geboren ſind, oder daſelbſt ihr Domizil haben, aber nach §. 20. in einem dritten Aus

hebungs- Bezirk geſtellungspflichtig ſind, iſt weder in ihrem Geburtsort noch in ihrem Domizil

mitzulooſen.

Die zu einer früheren Altersklaſſe gehörigen, aber ohne ihr Verſchulden noch nicht zur Looſung ge

langten Militairpflichtigen looſen und rangiren bei der dem Looſungsakt zunächſt folgenden Aus

hebung mit den im erſten Konkurrenz-Jahre Stehenden.

Gelangen ſie bei dieſer Aushebung nicht zur Einſtellung, ſo ſind ſie in den folgenden Jahren,

nach der Bedeutung, welche ihre Loosnummer alsdann erlangt hat, bei ihren Altersklaſſen einzu

rangiren.

Sollte für einen Militairpflichtigen in mehreren Bezirken gelooſt worden ſein, ſo gilt die Looſungs

nummer, welche ihm in demjenigen Aushebungs-Bezirk zu Theil geworden, in dem er ſich zur

Muſterung geſtellt hat.

§. 22.

Bedeutung, Feſtſtellung und Veröffentlichung der Abſchlußnummern.

. Die Looſungsnummer desjenigen Militairpflichtigen, welcher in der Reihenfolge zuletzt ausgehoben

worden, iſt die Abſchlußnummer für den betreffenden Aushebungs-Bezirk.

Wenn Leute, welche nur für eine Waffengattung (z. B. nur für leichte Kavallerie) tauglich

ſind, wegen bereits gedeckten Bedarfs dieſer Waffe nicht ausgehoben werden, ſo wird hierdurch die

Reihenfolge nicht unterbrochen.

Die hinter der Abſchlußnummer ſtehenden Militairpflichtigen bleiben disponibel, das heißt, ſie

bleiben zur Dispoſition der Erſatz-Behörden und können bei den Aushebungen, welche innerhalb ihrer

erſten 3 Konkurrenzjahre ſtattfinden, ſowie bei den Haupt-Erſatz- und Nachgeſtellungen, welche ſich dieſen

Aushebungen anſchließen, unter Beachtung der in dem §. 23. feſtgeſetzten Reihenfolge zum Dienſt

herangezogen werden. -

Militairpflichtige, welche vor der Abſchlußnummer ſtehen, jedoch aus irgend einem Grunde nicht aus

gehoben worden ſind, rangiren bei der Aushebung des nächſten Jahres primo loco, vorausgeſetzt,

daß ſie nicht zu den vorzugsweiſe Einzuſtellenden gehören.

Sollten die in einem Aushebungs-Bezirke nach der Subrepartition zu ſtellenden Rekruten für die be

vorzugten Waffen, d. i. Garde, Küraſſiere, Artillerie und Pioniere, innerhalb der Abſchlußnummer
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nicht zu erlangen ſein, ſo iſt es geſtattet, die für dieſe Truppen noch erforderlichen Rekruten über die

Abſchlußnummer hinaus zu nehmen, wodurch letztere indeß nicht verrückt wird. Daſſelbe gilt in Be

treff der Aushebung des Erſatzes für die Marine.

Es iſt dies Ausheben hinter der Abſchlußnummer indeß möglichſt zu vermeiden.

. Die Abſchlußnummer wird durch die bis zum 1. Februar ſtattfindenden Nachgeſtellungen weiter gerückt,

dann aber, gleichviel, ob noch weiterer Nacherſatz, welcher ebenfalls aus den zur vorjährigen Erſatz

Geſtellung verpflichteten Altersklaſſen entnommen werden müßte, erforderlich werden ſollte oder nicht,

definitiv durch die Departements-Erſatz-Kommiſſion feſtgeſtellt.

. Nach Feſtſtellung der Abſchlußnummer iſt dieſelbe ſogleich mit der höchſten bei der Looſung ge

zogenen Nummer durch die Infanterie-Brigade-Kommandeure in den Bezirken des 1ſten bis

11ten Armee-Korps nach Schema 4. den General-Kommandos und durch dieſe dem Königlich

Preußiſchen Kriegs-Miniſterium zum 1. März anzuzeigen. Für das Königreich Sachſen wird das

Königlich Sächſiſche, für das Großherzogthum Heſſen das Großherzoglich Heſſiſche Kriegs-Miniſterium

dem Königlich Preußiſchen Miniſterium des Krieges zu dem angegebenen Termine eine entſprechende

Nachweiſung zugehen laſſen. Letzteres wird dieſelben in eine tabellariſche Ueberſicht für ſämmtliche

Aushebungs-Bezirke des Norddeutſchen Bundes zuſammentragen und allen Erſatz-Behörden bekannt

machen laſſen.

. Iſt zur Aufbringung des, einem Aushebungs-Bezirk auferlegten Rekruten-Kontingents auf die früher

disponibel gebliebenen Militairpflichtigen zurückgegangen, ſo gilt die bei der Looſung des laufenden

Jahres gezogene höchſte Nummer als Abſchluß-Nummer; es iſt indeß alsdann zugleich anzugeben,

auf welche Loosnummer der älteren Jahrgänge hat zurückgegriffen werden müſſen.

. Sollte der Fall eintreten, daß die Zahl der brauchbaren Primoloziſten größer iſt, als das aus ihrem

Aushebungs-Bezirk zu ſtellende Erſatz-Kontingent, ſo rangiren die übrig bleibenden Primoloziſten

im nächſten Jahre wieder primo loco. -

. Iſt das einem Aushebungs-Bezirk auferlegte Erſatz-Kontingent aus den primo loco rangirenden

Militairpflichtigen zu erlangen, ohne daß in die bei der Aushebung zum erſten Male konkurrirende

Altersklaſſe hineingegriffen wird, ſo rangiren alle der letzteren angehörenden Militairpflichtigen im

künftigen Jahre als disponible.

§. 23.

Bezeichnung der Reihenfolge, in welcher die dienſtbrauchbaren Militairpflich

tigen zum Dienſt im ſtehenden Heere bez. in der Marine heranzuziehen ſind.

1. In jedem Aushebungs-Bezirke werden die Militairpflichtigen behufs Geſtellung des jährlichen Erſatz

Kontingents, in folgender Reihenfolge zum Dienſt herangezogen:

a) die vorzugsweiſe Einzuſtellenden;

b) die primo loco Rangirenden oder Primoloziſten;

c) die im laufenden Jahre zur Looſung berechtigt Geweſenen;

d) die in früheren Jahren disponibel Gebliebenen –

inſofern nicht etwa die andern Orts enthaltenen Beſtimmungen einen Aufſchub des Dienſtantritts

oder eine Befreiung vom Militairdienſt geſtatten.
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10.

Die vorzugsweiſe einzuſtellenden und die primo Ioco rangirenden Militairpflichtigen ſind, jede der

beiden Kategorien für ſich, jahrgangsweiſe, älteſter Jahrgang zuerſt, zum Dienſt heranzuziehen.

Da die vorzugsweiſe einzuſtellenden Militairpflichtigen die aus der Loosnummer hervorgehende Be

rechtigung verlieren, ſo iſt von einer Rangirung derſelben nach der Loosnummer Abſtand zu nehmen.

Daſſelbe gilt von der Rangirung der Primoloziſten in denjenigen Aushebungs-Bezirken, in

welchen die Zahl derſelben vorausſichtlich zur Aufbringung des Erſatz- Kontingents nicht ausreicht,

(§. 90. 2.)

Die im laufenden Jahre zur Looſung berechtigt geweſenen Militairpflichtigen (ad 1. c.) rangiren

bei der Aushebung nach der Reihenfolge der gezogenen Loosnummer.

Soweit das Erſatz - Kontingent aus den ad 1. a–c. aufgeführten Kategorien nicht gedeckt werden

kann, werden die Disponiblen zur Aushebung herangezogen, und zwar jahrgangsweiſe, jüngſter Jahr

gang voran, und innerhalb der Jahrgänge nach ihrer früher empfangenen Loosnummer.

Wenn disponible Militairpflichtige in früheren Jahren in ſolchen Bezirken gelooſt haben, welche viel

mehr oder viel weniger looſungsberechtigte Militairpflichtige gehabt haben, als derjenige Bezirk, in

welchem ſie im laufenden Jahre geſtellungspflichtig ſind, ſo ſind ſie je nach dem Verhältniß des

Werthes, welchen die Loosnummern im erſten Konkurrenzjahre erlangt haben, zu rangiren.

Dieſer Werth der Loosnummer der Disponiblen wird in folgender Weiſe feſtgeſtellt:

Nach dem beiſpielsweiſe ausgefüllten Schema 4 iſt

in B. die höchſte Nummer 1325, die Abſchlußnummer 1265,

desgl. in T. f/ f/ -- 402, / / f/ 386,

es bleiben daher in B. . . . 60 Mann,

„ T. . . . 16 Mann disponible.

Der in B. mit der Loosnummer 1290 disponibel Gebliebene iſt demnach der 25ſte der disponiblen

60 Mann in B. Verzieht derſelbe nach T., ſo würde ſeine Placirung unter die 16 Disponiblen

in T. in dem Verhältniß wie 60 : 25 = 16: 6”3 erfolgen, ſo daß er in T. als der 7te Dispo

nible eintritt und ſomit hinter den Militairpflichtigen zu ſtehen kommt, welcher in T. die Nummer 392'

gezogen hat.

In gleicher Weiſe ſind in Aushebungsbezirken, in welchen durch die Disponiblen der betreffenden

Jahrgänge hat durchgegriffen werden müſſen, die aus anderen Aushebungs-Bezirken neu zugezogenen

Disponiblen unter ſich zu rangiren.

Wenn zur Erreichung des Kontingents in einem Aushebungs-Bezirke die Militairpflichtigen von ge

ringerem Körpermaaß als 5 2“ zur Aushebung heranzuziehen ſind (§. 30., 2.), ſo rangiren dieſelben

hinter den Disponiblen, und untereinander nach Maaßgabe der vorſtehenden Beſtimmungen.

Militairpflichtige, welche in ihrem dritten Konkurrenzjahre ohne ihr Zuthun oder ohne ihre Verſchul

dung nicht ausgehoben worden ſind, werden wie Disponible ihrer Altersklaſſe behandelt, ſo daß in

älteren Konkurrenzjahren, mit Ausnahme der im §. 2. ad 3. b – d. angeführten Fälle, primo loco

Rangirende gar nicht, ſondern nur vorzugsweiſe Einzuſtellende vorhanden ſein dürfen.

Sollte ein Disponibler bei dem ſtattgehabten Zurückgehen auf die Disponiblen ſeiner Altersklaſſe

eines ihm nicht zur Laſt fallenden Umſtandes halber übergangen, demnächſt auch nicht zu Nachſtel

4
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11.

lungen verwandt worden ſein, ſo rangirt derſelbe bei den künftigen Aushebungen nicht primo loco,

ſondern wiederum als Disponibler. Hat ein disponibel Gebliebener dagegen ſich in dem Jahre, in

welchem auf ſeine Looſungsnummer behufs Erlangung des Erſatz-Kontingents hat zurückgegriffen

werden müſſen, vor keine Erſatz-Behörde geſtellt, ſo verliert er die ihm durch die Looſungsnummer

erwachſene Berechtigung und kommt dann vorzugsweiſe zur Einſtellung.

Die vorſtehenden Beſtimmungen finden analoge Anwendung bei Feſtſtellung der Reihenfolge, in

welcher die dienſtbrauchbaren Militairpflichtigen der ſeemänniſchen Bevölkerung zum Dienſt in der

Bundes-Kriegs-Marine heranzuziehen ſind. An der Spitze jedes Jahrgangs u. der ſeemänniſchen

Bevölkerung rangiren jedoch diejenigen, welche zwar für die Flotten-Stamm-Diviſion geeignet ſind,

aber keinen Anſpruch auf die der ſeemänniſchen Bevölkerung des Norddeutſchen Bundes nach

s. 5. zuſtehende Vergünſtigung haben.

§. 24.

Bezeichnung der körperlichen Eigenſchaften, welche ein Militairpflichtiger

haben muß, um als dienſt brauchbar betrachtet werden zu können.

Die körperlichen Eigenſchaften, welche ein Militairpflichtiger haben muß, um im Allgemeinen oder im

Beſonderen für die eine oder andere Waffe als dienſtbrauchbar betrachtet werden zu können, ſind in den

Inſtruktionen für Militair- bez. Marine-Aerzte und in den nachſtehenden Paragraphen angegeben.

1.

2.

1.

§. 25.

Anforderungen, welche an die für das Garde - Korps auszuheben den

- Rekruten zu ſtellen ſind.

Für das Garde-Korps ſind die körperlich und geiſtig begabteſten Militairpflichtigen von untadelhafter

moraliſcher Qualifikation auszuheben.

Für die Garden iſt in der Regel das kleinſte Maaß 5 Fuß 5 Zoll, doch ſo, daß nur der vierte

Theil des Erſatz-Bedarfs von dieſem Maaß ſein darf, noch ein vierter Theil wenigſtens von 6 Zoll

und darüber und die Hälfte wenigſtens von 7 Zoll und darüber ſein muß.

Die für Truppen dieſes Korps ausgewählten 5- und 6zölligen Leute müſſen von gutem Aeußern ſein.

Sind die für die Garde auszuhebenden Rekruten innerhalb der Abſchlußnummer nicht zu er

langen, müſſen dieſelben vielmehr hinter der Abſchlußnummer ausgewählt werden, ſo können aus

nahmsweiſe Leute von 5'4“ für das Garde-Korps geſtellt werden, ſofern ſie ſich durch ihre ander

weitigen körperlichen Eigenſchaften vorzugsweiſe dafür eignen.

§. 26.

Anforderungen, welche an die für die Artillerie aus zu heben den Rekruten

zu ſtellen ſind.

Für die Artillerie dürfen keine Militairpflichtige von zweifelhafter Brauchbarkeit, auch keine kurz

ſichtigen Leute ausgehoben werden.

2. Die für die reitende Artillerie auszuhebenden Rekruten müſſen, außer ihrer allgemeinen Brauchbar

keit zum Dienſt bei der Artillerie, auch die für einen Kavalleriſten erforderlichen Eigenſchaften haben.
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3. Ebenſo iſt dafür zu ſorgen, daß der Artillerie die von derſelben ſpeziell geforderten Handwerker, als

beſonders: Stellmacher, Schmiede, Schloſſer c., ſoweit als möglich geſtellt werden.

Metall- und Holzdrechsler ſind, ſofern ſie übrigens für die Artillerie geeignet erſcheinen, thunlichſt

dieſer Waffe zuzutheilen.

4. Für die Feld-Fuß-Artillerie iſt das kleinſte Maaß 5“ 3“. Leute von dieſer geringen Größe müſſen

indeß ganz beſonders kräftig gebaut ſein. Für die Feſtungs-Artillerie iſt das kleinſte Maaß5 4“,

für die reitenden Batterien das kleinſte 5 3“, das größte 5 7“. -

§. 27.

Anforderungen, welche an die für die Pionier - Bataillone auszuheben den

Rekruten zu ſtellen ſind.

1. Jeder Armee-Korps-Bezirk hat den Bedarf an Rekruten für das dem Armee-Korps angehörende

Pionier-Bataillon aufzubringen, und ſind die dabei erforderlichen, nach Maaßgabe der Leiſtungs

fähigkeit des Korps-Bezirks von der General-Inſpektion des Ingenieur - Korps und der Feſtungen

– für das Pionier-Bataillon Nr. 12. von dem Königlich Sächſiſchen Kriegs-Miniſterium – ſpeziell

anzugebenden Profeſſioniſten auf die einzelnen Erſatz-Bezirke zu vertheilen. -

2. Sind die von den Pionier-Bataillonen alljährlich ſpeziell geforderten Profeſſioniſten nicht aufzufinden,

ſo iſt Folgendes zu beachten:

a) an Stelle der beim 1ſten und 2ten, auch beim 3ten, 5ten und 9ten Armee-Korps ausfallenden

Bergleute ſind Zimmerleute zu geſtellen, wogegen für die Pionier-Bataillone der übrigen Armee

Korps unter der Rubrik „Bergleute“ aus der für ſie in ihren Korps - Bezirken zur Verfügung

ſtehenden größeren Zahl derſelben womöglich nur „Hauer“ und „Stollenarbeiter“ zu überweiſen ſind;

b) um den Erſatz an Schiffern (Flußſchiffern), welchen für die Pionier-Bataillone Nr. 1. 2. 7. 8.

und 9. aufzubringen keiner Schwierigkeit unterliegen wird, auch für die übrigen Pionier-Bataillone

möglichſt ſicher zu ſtellen, ſind dieſe Profeſſioniſten in den Erſatz-Bezirken der betreffenden Armee

Korps ausſchließlich nur den Pionieren, jedoch ohne Ueberſchreitung der Erſatz-Quote für letztere,

zu überweiſen;

c) die nicht zur ſeemänniſchen Bevölkerung des Norddeutſchen Bundes gehörenden Schiffszimmerleute

bez. Schiffbauer (cf. §. 5.) werden ſämmtlich den Pionier - Bataillonen überwieſen. In Stelle

fehlender Schiffbauer ſind zunächſt Schiffer, demnächſt Zimmerleute zu ſtellen;

d) für alle in einem Bezirk nicht aufzubringenden Profeſſioniſten ſind ſtets Zimmerleute oder Schiffer

auszuheben.

3. Für die Pioniere iſt in der Regel das kleinſte Maaß 5 4“, ſoweit dieſes Größenverhältniß mit der

Auswahl der Pioniere nach dem Profeſſions-Verhältniß derſelben ſich vereinigen läßt.

Sollten jedoch die nach der Repartition zu ſtellenden Profeſſioniſten in der Größe von 5'4“

nicht vorhanden ſein, ſo können ausnahmsweiſe Leute von der Größe bis zu 5 2“ genommen werden.

Jedenfalls müſſen die Pionier-Rekruten, welche im Frieden ausgehoben werden, zum Dienſt mit der

Waffe geeignet ſein.
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§. 28.

Anforderungen, welche an die für die Kavallerie auszuheben den Rekruten zu

3.

4.

ſtellen ſind.

Für die Kavallerie ſind möglichſt ausſchließlich nur ſolche Militairpflichtige zu wählen, welche in Folge

ihres Lebensberufs oder ihrer bürgerlichen Stellung, z. B. als Knechte, Bauerſöhne, Schmiede c.

Gelegenheit gehabt haben, mit Pferden umzugehen. Außerdem iſt zu beachten, daß ſogenannte X

Beine für den Dienſt zu Pferde ungeeignet machen, wogegen O-Beine den Dienſt bei der Infanterie,

aber nicht den zu Pferde, erſchweren. Auch iſt in Rückſicht auf die Beſchaffenheit der Pferde das

Gewicht der auszuwählenden Mannſchaften und der Umſtand, daß dieſes mit den zunehmenden Jah

ren zu ſteigen pflegt, dergeſtalt in Betracht zu ziehen, daß nicht allzuſchwere Leute zur Kavallerie ge

nommen werden.

Für die Küraſſiere ſind nur beſonders kräftige Leute auszuheben.

Bei Auswahl der Mannſchaften für die leichte Kavallerie iſt auf einen gewiſſen Grad von Ge

wandtheit, Geſchick und Anſtelligkeit Rückſicht zu nehmen.

. Für Küraſſiere und Ulanen iſt das kleinſte Maaß5 4“, das größte 5 7“ bis ausnahmsweiſe 5'8“.

Für die leichte Kavallerie, das ſind Huſaren und Dragoner, iſt das kleinſte Maaß 5 2“, das

größte 5 6“. Ausnahmsweiſe können Leute von kleinerem Maaße ausgewählt werden, wenn ſie ſich

rückſichtlich ihrer Beſchäftigung in ihren bürgerlichen Verhältniſſen, z. B. als Bereiter, Reitknechte

2c, vorzugsweiſe zur Kavallerie eignen.

§. 29.

Anforderungen, welche an die für die Jäger auszuhebenden Rekruten zu

ſtellen ſind.

Die Inſpektion der Jäger und Schützen hat aus den vorſchriftsmäßig gelernten Jägern des König

reichs Preußen den Bedarf an Rekruten für das Garde-Jäger-Bataillon auszuwählen und den Reſt

– ohne an die Armee-Korps-Bezirke gebunden zu ſein – unter die Jäger-Bataillone Nr. 1 – 11

zu vertheilen. (§. 105. 2.) -

Die in den Erſatz-Bedarfs-Nachweiſungen der Jäger-Bataillone geforderten und durch die General

Kommandos auf die Erſatz-Bezirke repartirten Jäger-Rekruten werden dagegen ohne Ab- oder An

rechnung der vorerwähnten gelernten Jäger in voller Zahl ausgehoben.

Zur Deckung dieſer für die Jäger-Bataillone auszuhebenden Rekruten ſind zu wählen:

a) vorzugsweiſe alle Jäger, welche nicht zu der ad 1. gedachten Kategorie gehören, inſofern ſie ihrer

Loosnummer nach zur Aushebung kommen;

b) Freiwillige (§ 81. 1.) und

c) andere Militairpflichtige.

Die ad b. und c. gedachten Mannſchaften müſſen ſo viel als möglich durch ihre bisherige Beſchäfti

gung zum Jäger-Dienſt vorbereitet ſein.

5. Jäger-Rekruten dürfen nicht über 5 7“ und in der Regel nicht unter 5 2“ groß ſein; ſie müſſen

einen kräftigen Körperbau haben, leſen und ſchreiben können, mit ſcharfer Sehkraft begabt ſein und
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dürfen keine Beſchäftigung treiben, die erfahrungsmäßig kurzſichtig macht, weßhalb in der Regel z. B.

Weber, Uhrmacher, Feuerarbeiter, Schreiber, Maler, Drechsler und Lithographen nicht für die Jäger

ausgehoben werden dürfen.

Leute in der Größe von 5 bis 5 1“ 3“ dürfen ausnahmsweiſe nur als Freiwillige und nur

dann eingeſtellt werden, wenn ſie hinreichend kräftig ſind.

Für die Garde - Schützen gelten die für die Infanterie und für die Garden im Allgemeinen ge

gebenen Beſtimmungen.

§. 30.

Anforderungen, welche an die für die Infanterie (einſchließlich Füſiliere)

1.

aus zu heben den Rekruten zu ſtellen ſind.

In Betreff der für die Infanterie-Regimenter auszuhebenden Rekruten ſind die in der Inſtruction für

Militair-Aerzte enthaltenen Beſtimmungen zu berückſichtigen. Wird es in beſonderen Fällen nothwen

dig, Leute von zweifelhafter Militair-Dienſtbrauchbarkeit auszuheben, ſo ſind dieſe nicht den entfernt vom

Erſatz-Bezirk garniſonirenden, ſondern anderen Truppentheilen der Infanterie zu überweiſen.

Für Infanterie iſt das kleinſte Maaß 5 Fuß, doch dürfen Leute unter 5 2“ nur dann ausgewählt

werden, wenn ſie von ganz beſonders kräftigem Körperbau ſind, und wenn das jährliche Erſatz-Kontingent

ohne Zuhülfenahme derſelben nicht beſchafft werden kann.*)

Für die Füſilier-Regimenter ſind ſolche, zur Infanterie taugliche Mannſchaften auszuheben, welche bei

geringer Größe natürliche Körperkraft und Gewandtheit, Geſchick und Anſtelligkeit beſitzen, ſoweit dieſe

Eigenſchaften aus den bisherigen Beſchäftigungen, dem Bildungsgrade c. der Erſatz - Mannſchaften

zu entnehmen ſind. -

§. 31.

Anforderungen, welche an die für den Train auszuheben den Rekruten zu

ſtellen ſind.

. Für die Train-Bataillone ſind auszuheben:

a) Mannſchaften zu dreijähriger Dienſtzeit, -

b) Rekruten zu halbjähriger Ausbildung als Trainfahrer.

. Die sub a. erwähnten Mannſchaften ſollen als Train-Aufſichts-Perſonal herangebildet werden und

ſind in Rückſicht hierauf mit beſonderer Sorgfalt aus den für die leichte Kavallerie vollkommen ge

eigneten Militairpflichtigen auszuwählen. Dieſelben müſſen eine genügende Schulbildung beſitzen, der

Deutſchen Sprache durchaus mächtig, ſowie geiſtig und körperlich angemeſſen entwickelt ſein.

. Bei Auswahl der unter b. genannten Train-Rekruten ſind die Vorſchriften des 5. 25. der Inſtruc

tion für Militair-Aerzte zu beachten.

Es dürfen hierzu nur Leute ausgewählt werden, welche mit Pferden umzugehen wiſſen und er,

warten laſſen, daß der Zweck ihrer Ausbildung in der nur 6monatlichen Dienſtzeit erreicht werde.

Die kurze Dienſtzeit der Trainfahrer im Frieden darf nie eine Veranlaſſung werden, einen Mi

litairpflichtigen aus Rückſicht auf etwaige Reklamationsgründe als Trainfahrer auszuheben.

*) Event. Rangirung derſelben cf. §. 23. ad 8., ſowie Anmerkung zu §. 75.



4. Die zum Train auszuhebenden Rekruten müſſen mindeſtens 5 2“ und dürfen nicht über 5 7“

groß ſein.

§. 32.

Anforderungen, welche an die als Militair- Krankenwärter auszuheben den

Rekruten zu ſtellen ſind.

1. Zu Militair - Krankenwärtern, ſofern der Bedarf nicht ausgedienten Soldaten des ſtehenden Heeres

zu decken iſt, ſind womöglich nur ſolche Militairpflichtige auszuheben, welche, die Oualifikation vor

ausgeſetzt, ſich freiwillig entſchließen, als Krankenwärter zu dienen.

In dieſem Falle können ſie dazu ſelbſt aus der Zahl der zum Waffendienſt brauchbaren Mili

tairpflichtigen genommen werden.

2. Iſt der Bedarf nicht durch Freiwillige zu decken, ſo wird derſelbe ohne Rückſicht auf das Maaß aus

den Militairpflichtigen genommen, welche die erforderliche Körperkraft beſitzen und leſen und ſchreiben

können.

§. 33.

Anforderungen, welche an die als Oekonomie - Handwerker aus zu heben den

Rekruten zu ſtellen ſind.

1. Der Bedarf der Truppen an Oekonomie - Handwerkern (Handwerkern ohne Waffe) iſt möglichſt aus

der Kategorie der nicht vollkommen dienſtfähigen Militairpflichtigen zu entnehmen. Militairpflichtige

Handwerker, welche für dieſen Zweck tauglich befunden werden, ſind bei der Aushebung wie die

Dienſtbrauchbaren ihrer Altersklaſſe zu behandeln.

. Als Oekonomie-Handwerker ſind einzuſtellen:

a) bei der Infanterie einſchließlich Jäger und Schützen und bei den Pionieren: Schneider und

Schuhmacher;

b) bei der Kavallerie, der Artillerie und dem Train, ſowie bei der Marine: Schneider, Schuhmacher

und Riemer (Sattler).
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§. 34.

Anforderungen, welche an die für die Marine auszuhebenden Rekruten zu

ſtellen ſind.

1. Für die Flotten - Stamm-Diviſion ſind auszuheben:

Mannſchaften von See-, Küſten- und Haff-Fahrzeugen oder Booten nach einjähriger Fahrzeit, ſowie

See-, Küſten- und Haff-Fiſcher nach einjährigem gewerbmäßigen Betriebe der Fiſcherei.

Ergänzung der Schiffsjungen - Kompagnien ſiehe XII. Abſchnitt.

2. Für die Werft - Diviſion ſind auszuheben, und zwar:*)

*) Die richtige Auswahl des Erſatzes für die Werft-Diviſion iſt für die Marine von der größten Wichtigkeit

und erfordert die größte Sorgfalt Seitens der Erſatz-Behörden. Letztere haben ſich daher vor der definitiven Aus

hebung von Militairpflichtigen für die Handwerks- und die Maſchinen-Kompagnie durch Abverlangung glaubwürdiger

Atteſte c. von der gewerblichen Qualifikation der Auszuhebenden genügend zu überzeugen. Die Kreis-Erſatz-Kom

miſſionen haben in den Geſtellungs-Ordres die von ihnen zur Werft-Diviſion deſignirten Militairpflichtigen anzuwei

ſen, die vorerwähnten Atteſte beim Departements- bez. Marine-Erſatz-Geſchäft mit zur Stelle zu bringen.



– 31 –

a) für die Handwerks- Kompagnien: Schiffszimmerleute, Segelmacher, Schmiede (aus Ei

ſenwerken), Tiſchler, Maler, Böttcher, Büchſenmacher, Seiler, Reepſchläger (d. h. Seiler, welche

Schiffstaue anfertigen), Sattler, Schneider und Schuhmacher – die drei letztgedachten Profeſſionen

event. aus der Kategorie der zum Dienſt mit der Waffe nicht völlig brauchbaren Militairpflichtigen

– in der durch die Erſatz-Repartition feſtgeſtellten Zahl;

b) für die Maſchinen - Kompagnie: Maſchiniſten-Applikanten und Heizer ebenfalls in der durch

die Erſatz-Repartition feſtgeſtellten Zahl. -

3. Als Maſchiniſten-Applikanten für die Maſchinen-Kompagnie ſind brauchbar:

a) ſolche Militairpflichtige, welche bereits als Maſchiniſten oder Maſchiniſten-Aſſiſtenten auf Dampfern

oder Lokomotiven gefahren haben, alſo in der Leitung einer arbeitenden Dampfmaſchine praktiſche

Ausbildung beſitzen, demnächſt

b) ſolche, welche im Beſitze des Zeugniſſes der Reife von einer Preußiſchen Provinzial-Gewerbeſchule

und des Ausweiſes über eine zweijährige Lehrzeit als Maſchinenbau-Arbeiter ſind. Von dieſen ver

dienen diejenigen, welche in Fabriken gearbeitet haben, in denen Schiffsmaſchinen gebaut werden, den

Vorzug.

4. Als Heizer für die Maſchinen-Kompagnie ſind auszuheben:

a) Militairpflichtige, welche auf See- oder Fluß-Dampfern als Heizer gefahren haben, demnächſt

b) Heizer von Lokomotiven und ſonſtigen Dampfmaſchinen, die jedoch gleichzeitig Feuerarbeiter ſein

müſſen, nöthigen Falles

c) Eiſenſchmiede (Feuerarbeiter aus größeren Eiſenwerken), die vermöge ihrer Beſchäftigung an Hitze

und ſchwere Arbeit gewöhnt ſind*).

5. Für das See-Bataillon ſind Mannſchaften von beſonders kräftigem Körperbau, in der äußeren

Erſcheinung durchaus anſehnlich, der deutſchen Sprache vollſtändig mächtig, und wo möglich ſolche

auszuheben, die ein Gewerbe auf dem Waſſer treiben.

6. An den Erſatz für die See-Artillerie ſind dieſelben Anforderungen, wie an den Erſatz für die

Feſtungs-Artillerie zu ſtellen.

*) Die körperlichen Eigenſchaften ſind ſpeziell bei den als Heizer auszuhebenden Mannſchaften von den gewerb

lichen Anforderungen nicht zu trennen. Bei einem Theile der für die Auswahl zu Heizern bezeichneten Kategorien

wird der Nachweis des ausgeübten Gewerbes zugleich denjenigen der vorauszuſetzenden phyſiſchen Tüchtigkeit mit ein

begreiſen, wie dies namentlich für die Heizer von See- und größeren Flußdampfern als Regel anzunehmen iſt. Bei

anderen Kategorien wird ſich aus der gewerblichen Beſchäftigung die Qualifikation für den Aushebungszweck nicht ſtets

ſo unmittelbar ergeben, und wird alsdann ein robuſter, für beſchwerliche Arbeit tauglicher Körperbau bei der Aus

wahl mit beſtimmend ſein müſſen. Auch kann für die Aushebung als Heizer der Umſtand nicht immer maaßgebend

ſein, daß der Militairpflichtige eine, den gleichen Namen führende Beſchäftigung etwa ſchon in ſeinem bürgerlichen

Verhältniß ausgeübt hat. Es fungiren z. B. bei den vielfach in Fabriken vorkommenden kleinen ſtehenden Dampf

maſchinen von geringer Pferdekraft als ſogenannte Heizer mitunter auch Fabrikarbeiter, deren Kräfte wohl für die

Bedienung jener kleinen Maſchinen ausreichend ſein mögen, für den ungleich ſchwereren Dienſt bei den Schiffsma

ſchinen aber keinesweges zureichen würden. Demnach muß die Auswahl zu Heizern in allen Fällen mindeſtens doch

auf eine vollkommen kräftige und an ſchwere Arbeit gewöhnte Mannſchaft gerichtet werden,
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7. Für die Flotten-Stamm-Diviſion und für die Werft-Diviſion kommt ein Größen maaß nicht in Be

tracht. Für das See-Bataillon iſt das kleinſte Maaß 5' 2“, für die See-Artillerie 5“ 4“.

§. 35.

Befreiung vom Militair dienſt wegen dauern der Dienſt unbrauchbarkeit.

Militairpflichtige, welche an Fehlern leiden, die nach § 21. der Inſtruction für Militair-Aerzte,

bez. nach § 23. der Inſtruction für Marine-Aerzte, dauernd dienſtunbrauchbar machen, ſind, gleichviel

ob ſie ſich im erſten oder in einem ſpäteren Konkurrenzjahre befinden, auszumuſtern, d. h. vom Militair

dienſt und von der weiteren Geſtellung vor die Erſatz-Behörden für Krieg und Frieden zu befreien*).

Die Ausmuſterung erfolgt durch Ertheilung eines Ausmuſterungsſcheines nach Schema 5.

§. 36.

Zurückſtellung, bez. Befreiung vom Militairdienſt für gewöhnliche Friedens

zeiten wegen zeitiger Dienſt unbrauchbarkeit oder nicht vollkommener

Dienſtfähigkeit*).

. Obgleich die im $. 17. subg. bis k., m.bist und im § 18. der Inſtruction für Militair-Aerzte,

bez. die im s. 19. subg. bis i. und S. 20. der Inſtruction für Marine-Aerzte angegebenen Fehler

von der Einſtellung nicht ausſchließen bez. die Einſtellung bei dem einen oder andern Truppentheil

geſtatten, ſo können dieſe Fehler dennoch in einem ſolchen Grade vorhanden ſein, daß es dem mili

tairiſchen Intereſſe zuwider ſein würde, die damit behafteten Leute einzuſtellen. Die Militair-Vor

ſitzenden der Erſatz-Kommiſſionen haben daher dieſe Fehler und deren Einfluß auf den Militairdienſt

nach Anhörung des ärztlichen Gutachtens beſonders zu beurtheilen, und ſind demnächſt berechtigt, die

damit behafteten Individuen bis zur nächſtjährigen Muſterung zurückzuſtellen.

Militairpflichtige, welche in ihrem erſten und zweiten Konkurrenzjahre (d. h. im 20ſten und 21ſten

Lebensjahre) das erforderliche Maaß noch nicht haben, oder zu ſchwach zum Militairdienſt ſind oder

an Krankheiten oder an Fehlern leiden, wie ſie der §. 20. der Inſtruction für Militair-Aerzte, bez.

§ 22. der Inſtruction für Marine-Aerzte angeben, ſind als zeitig dienſtunbrauchbar bis zur nächſt

jährigen Muſterung zurückzuſtellen.

3. Sind dieſelben Fehler oder andere Fehler als diejenigen, welche zur Zurückſtellung im erſten und

zweiten Konkurrenzjahre veranlaßten, im dritten Konkurrenzjahre der Militairpflichtigen vorhanden, ſo

werden die damit Behafteten, ohne Rückſicht darauf, ob ſie als vorzugsweiſe Einzuſtellende oder als

Primoloziſten rangiren oder zu den disponibel Gebliebenen gehören, oder in früheren Jahren noch

nicht gemuſtert worden ſind, vom Militairdienſt für gewöhnliche Friedenszeiten entbunden.

Daſſelbe gilt bei denjenigen Individuen, welche auf Grund der Beſtimmungen des vorſtehenden

Paſſus 1. im erſten oder zweiten Jahre zurückgeſtellt worden ſind.

. Militairpflichtige, welche an einem der im § 19. der Inſtruction für Militair-Aerzte, bez. im § 21.

der Inſtruction für Marine-Aerzte angegebenen unheilbaren Fehler leiden und in Folge deſſen nicht

*) Es iſt hierbei auf das Sorgfältigſte zu vermeiden, daß nicht Militairpflichtige in ihrem erſten oder zweiten

Konkurrenzjahre als dauernd dienſtunbrauchbar ausgemuſtert werden, deren Körperzuſtand ſich im Laufe der Zeit

noch beſſern kann.

**) In Betreff der zum Dienſt als Oekonomie-Handwerker tauglichen Mannſchaften dieſer Kategorie cf. $. 33. 1.
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vollkommen dienſtbrauchbar ſind, können ohne Rückſicht darauf, in welchem Konkurrenzjahre ſie ſtehen,

vom Militairdienſt für gewöhnliche Friedenszeiten entbunden werden. -

§. 37.

Ausſchließung der moraliſch unfähigen Individuen vom Militair dienſt.

Militairpflichtige, welche auf Grund des Strafgeſetzbuchs für die Preußiſchen Staaten vom

14. April 1851 zur Zuchthausſtrafe verurtheilt worden ſind, verlieren das Recht, Waffen zu tragen, und

ſind unfähig, in die Armee einzutreten.

Dieſelben ſind daher in allen Liſten zu ſtreichen.

In denjenigen Bundesſtaaten, in welchen das Strafgeſetzbuch für die Preußiſchen Staaten nicht

gilt, iſt die vorſtehende Beſtimmung analog auf diejenigen Freiheitsſtrafen anzuwenden, welche nach ihrer

Natur oder nach der Art ihrer Vollſtreckung denſelben entehrenden Charakter haben, wie die Zuchthaus

ſtrafe des erwähnten Strafgeſetzbuches.

§. 38.

Zurückſtellung der in gerichtlicher Unterſuchung oder in der Abbüßung einer

Freiheitsſtrafe befindlichen Militairpflichtigen.

Militairpflichtige, welche ſich wegen Verbrechen oder Vergehen in gerichtlicher Unterſuchung befinden,

werden nicht eher zum Militairdienſt herangezogen, als bis über ſie erkannt, und die ihnen event. auf

erlegte Strafe vollzogen worden iſt.

Solche in gerichtlicher Unterſuchung befindliche Militairpflichtige ſind deshalb bis zum Muſterungs

Termin des nächſten Jahres, jedoch in der Regel nicht über das fünfte Konkurrenzjahr hinaus zurückzu

ſtellen. Nach letzterem Termine iſt in der Regel von der Heranziehung derſelben zum Militairdienſt für

gewöhnliche Friedenszeiten Abſtand zu nehmen. Erfordern jedoch beſondere Umſtände (z. B. eine abſicht

lich verlängerte oder durch Selbſtanklage herbeigeführte Unterſuchung), einen ſolchen Militairpflichtigen auch

noch nach dem fünften Konkurrenzjahre zur Ableiſtung der Militair-Dienſtpflicht einzuſtellen, ſo bleibt eine

weitere Zurückſtellung den Erſatz-Behörden überlaſſen.

Analog iſt mit denjenigen Militairpflichtigen zu verfahren, welche in der Abbüßung einer Freiheits

ſtrafe begriffen ſind. -

§. 39.

Verfahren mit den Militairpflichtigen, welchen die Ausübung der bürger

lichen Ehrenrechte auf Zeit unterſagt worden iſt.

1. Militairpflichtige, gegen welche auf Unterſagung der Ausübung der bürgerlichen Ehrenrechte auf Zeit

erkannt iſt, dürfen, ſo lange ſie unter der Wirkung dieſer Strafe ſtehen, weder in das Heer noch in

die Kriegs-Marine eingeſtellt werden. Dieſelben ſind daher von einem Muſterungstermin zum andern

- zurückzuſtellen, bis ſie wieder in den Genuß der Ehrenrechte treten.

2. Läuft indeß die Zeit, während welcher einem Militairpflichtigen die Ausübung der Ehrenrechte unter

ſagt iſt, bis zu dem Termine nicht ab, zu welchem er im dritten Konkurrenzjahre einem Truppen

bez. Marinetheile zur Einſtellung zu überweiſen ſein würde, ſo findet eine weitere Zurückſtellung

nicht ſtatt. – In dieſem Falle iſt derſelbe,

5
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a) inſofern innerhalb der nächſten 2 Jahre die Zeit abläuft, während welcher ihm die Ehrenrechte

aberkannt ſind,

wenn er nach ſeiner Locirung in den Liſten zum Dienſteintritt verpflichtet und zum Dienſt mit

der Waffe brauchbar befunden wird,

in eine Arbeiter-Abtheilung einzuſtellen;

wenn eine der vorgedachten Vorausſetzungen nicht zutrifft,

der Erſatz-Reſerve zu überweiſen, event. als dauernd unbrauchbar auszumuſtern;

b) inſofern ihm noch über die nächſten 2 Jahre hinaus die Ausübung der Ehrenrechte unterſagt iſt,

gleich den mit Zuchthaus Beſtraften in allen Liſten zu ſtreichen.

3. Wird der betreffende Militairpflichtige nach erfolgter Einſtellung in die Arbeiter-Abtheilung rehabilitirt,

ſo iſt derſelbe durch das General-Kommando demjenigen Infanterie-Regiment zu überweiſen, welches

aus der Heimath des Arbeits-Soldaten rekrutirt wird.

§. 40.

Berückſichtigung von Straferkenntniſſen ausländiſcher Gerichte.

Straferkenntniſſe ausländiſcher Gerichte wider Militairpflichtige haben die Erſatzbehörden nur dann

in gleicher Weiſe, wie es in den §§. 37. und 39. angegeben iſt, zu berückſichtigen, wenn von einem Nord

deutſchen Gerichtshofe wegen derſelben Verbrechen oder Vergehen nachträglich auf Verluſt der bürgerlichen

Ehre oder auf Unterſagung der Ausübung der bürgerlichen Ehrenrechte auf Zeit erkannt worden iſt, oder

wenn ein Verbrechen vorliegt, welches, wenn es während des Militairdienſtes begangen wäre, das Ver

bleiben im Militairſtande unmöglich gemacht haben würde.

§. 41.

Verfahren mit den Militairpflichtigen, welche ſich durch Verſtümmelung zum

Dienſt mit der Waffe unbrauchbar gemacht, oder auf Täuſchung berechnete

Mittel angewandt haben, um ſich dem Milita irdienſt zu entziehen.

1. Militairpflichtige, welche nicht zum Dienſt mit der Waffe ausgehoben werden können, und Rekruten

(IX. Abſchnitt), welche nicht eingeſtellt werden können, weil ſie durch irgend eine Verſtümmelung

ganz oder theilweiſe dienſtunbrauchbar geworden, ſind, ſobald begründeter Verdacht vorliegt, daß die

Verſtümmelung nicht zufällig, ſondern abſichtlich herbeigeführt iſt, um ſich dem Militairdienſt zu ent

ziehen, durch die betreffenden Erſatz-Kommiſſionen der Staatsanwaltſchaft, beziehungsweiſe dem kom

petenten Gerichte zur Einleitung der gerichtlichen Unterſuchung zu bezeichnen. Wird die Einleitung

der gerichtlichen Unterſuchung wegen mangelnder Beweiſe abgelehnt, event. der Angeklagte freigeſprochen,

ſo findet eine Heranziehung zum Militairdienſt nicht ſtatt.

Militairpflichtige und Rekruten dagegen, welche der vorſätzlichen Selbſtverſtümmelung für über

führt erachtet und deßhalb gerichtlich beſtraft worden, ſind, wenn ſie noch arbeitsfähig geblieben ſind,

ohne Rückſicht auf die Dauer der erlittenen Gefängnißſtrafe und ohne Rückſicht auf Loosnummer,

Lebensalter oder ſonſtige Zurückſtellungsgründe zur Ableiſtung der geſetzlichen dreijährigen Dienſtpflicht

in eine Arbeiter-Abtheilung einzuſtellen, ſobald die zuerkannte Gefängnißſtrafe verbüßt iſt.

2. Wer in der Abſicht, ſich der Verpflichtung zum Militairdienſt ganz oder theilweis zu entziehen, auf
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Täuſchung berechnete Mittel anwendet, iſt Seitens der betreffenden Erſatz-Kommiſſion der Staatsan

waltſchaft, bez. dem kompetenten Gerichte zur Einleitung der gerichtlichen Unterſuchung zu bezeich

nen. Wird die Einleitung der Unterſuchung abgelehnt oder der Angeklagte freigeſprochen, ſo iſt der

ſelbe wie jeder andere nichtbeſtrafte Militairpflichtige zu behandeln.

Erfolgt dagegen auf Grund der einſchlagenden ſtrafgeſetzlichen Beſtimmungen eine gerichtliche Be

ſtrafung, ſo iſt der betreffende Militairpflichtige, ohne Rückſicht auf die Dauer der erlittenen Gefängniß

ſtrafe und ohne Rückſicht auf Loosnummer, Lebensalter oder ſonſtige Zurückſtellungsgründe zur Ab

leiſtung der Dienſtpflicht heranzuziehen und in der Zeit, während welcher ihm die Ausübung der bür

gerlichen Ehrenrechte unterſagt iſt, in eine Arbeiter-Abheilung einzuſtellen, ſofern er von der kompe

tenten Departements-Erſatz-Kommiſſion zum Dienſt mit der Waffe für brauchbar erachtet wird. Iſt

letzteres nicht der Fall, ſo behält es bei der Strafe ſein Bewenden, ohne daß derſelben die Ein

ziehung zur Arbeiter-Abtheilung folgt.

§. 42.

Zurückſtellung, event. Befreiung vom Militair dienſt im Frieden in Berückſich -

- - tigung häuslicher 2c. Verhältniſſe im Allgemeinen.

Zurückſtellungen, bez. Befreiungen vom Militairdienſte in Berückſichtigung häuslicher 2c. Verhältniſſe

ſind nur für den Frieden zuläſſig. Dieſelben werden von den Erſatz-Behörden, auf Anrufen der Bethei

ligten (Reklamation) unter den in den §§ 43. und folgende bezeichneten Vorausſetzungen und in dem

daſelbſt beſtimmten Maaße auf Grund ſpezieller Prüfung des einzelnen Falles angeordnet.

Reklamationen, welche auf die in den bezeichneten Paragraphen enthaltenen Beſtimmungen nicht be

gründet werden können, ſind zurückzuweiſen.

- Eine ausnahmsweiſe Berückſichtigung in beſonders dringenden Fällen iſt nur in der Miniſterial-In

ſtanz zuläſſig.

§. 43.

Bezeichnung der Fälle, in denen eine Zurückſtellung, event. Befreiung 2c. vom

Militairdienſt im Frieden zuläſſig iſt, oder nicht ſtattfinden darf.

1. Zur Berückſichtigung eignen ſich, ſofern nicht die nachfolgenden Beſtimmungen ad 2. bis 6. dem ent

gegenſtehen:

a) diejenigen Militairpflichtigen, welche nach pflichtmäßiger Ueberzeugung der Erſatz-Behörden die ein

zigen Ernährer hülfsloſer Familien, oder alleinſtehender, erwerbsunfähiger Väter oder Mütter ſind;

b) der einzige erwachſene Sohn einer Wittwe, deren Ernährung kein anderes Glied der Familie über

nehmen kann, die aber ſich ſelbſt zu ernähren außer Stande iſt;

c) Eigenthümer von Grundſtücken, die ihnen, ohne ihr Zuthun, zugefallen und die nicht verpachtet ſind,

zu deren Verpachtung oder einſtweiliger Adminiſtration und Bewirthſchaftung durch fremde Hülfe

aber wegen Kürze der Zeit oder wegen der Kulturverhältniſſe ohne bedeutenden Verluſt keine

Veranſtaltung hat getroffen werden können, oder überhaupt nicht getroffen werden kann. :

Der Werth des Grundſtücks kann hierbei nicht entſcheiden; die einzige dabei in Rückſicht kom

mende Bedingung iſt, daß ein ſolches Grundſtück wenigſtens dem Eigenthümer den verhältnißmäßi

gen Lebensunterhalt gewährt. -
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d) Pächter von Landgütern, denen durch den Tod ihres Vaters oder Anverwandten, oder durch ſonſtige

Umſtände die Fortſetzung der Pacht auf die noch dauernden Pachtjahre zugefallen iſt, und die im

Laufe dieſer Zeit ohne Nachtheil keine Anſtalt zur Vertretung in der Wirthſchaft haben machen

können.

Auch hier iſt der Werth der Pachtung nicht in Betracht zu ziehen, und es kommt, wie bei dem vor

hergehenden Berückſichtigungsgrunde, nur darauf an, daß die Pacht hinreicht, um allein dem Päch

ter den verhältnißmäßigen Lebensunterhalt zu gewähren.

e) Solche Eigenthümer von Fabriken, Manufakturen und anderen gewerblichen Etabliſſements, welche

mehrere Arbeiter beſchäftigen, falls der Betrieb ihnen erſt ſeit der letzten Erſatzmuſterung eigenthüm

lich zugefallen, und ihnen keine Zeit geblieben iſt, um für eine zweckmäßige einſtweilige Aufſicht

und Führung des Geſchäfts zu ſorgen. Auf den Inhaber eines Handlungshauſes von entſprechen

dem Umfange findet dieſe Vergünſtigung vorkommenden Falls analoge Anwendung.

f) Ein ſolcher Militairpflichtiger, welcher als Sohn eines arbeits- und aufſichtsunfähigen Grund- oder

Fabrikbeſitzers bez Pächters nach dem Urtheil der Erſatz-Behörden als deſſen einzige und unent

behrliche Stütze zur Erhaltung des Grundſtücks betrachtet werden muß. Es wird dies indeß nur

dann der Fall ſein können, wenn der betreffende Grund- oder Fabrikbeſitzer 2c. nicht im Stande ſein

ſollte, andere Hülfe ſich zu verſchaffen.

g) Der nächſtälteſte Bruder eines vor dem Feinde gebliebenen oder an den erhaltenen Wunden ge

ſtorbenen, oder erwerbsunfähig gewordenen Soldaten, ſofern durch die Zurückſtellung den Angehö

rigen des letzteren eine weſentliche Erleichterung gewährt werden kann.

2. Ergiebt die ſpezielle Prüfung der ad 1. unter a. bis f. bezeichneten Verhältniſſe, daß der Militair

pflichtige ſelbſt oder die Angehörigen deſſelben die zur Berückſichtigung in Anſpruch genommenen Ver

hältniſſe durch ihre eigene freie Entſchließung herbeigeführt haben, z. B. durch Ankauf, Erpachtung reſp.

Uebertragung eines Beſitzthums c., ſo können dieſe Verhältniſſe eine Berückſichtigung in der Regel

nicht begründen, da es eines jeden Wehrpflichtigen Sache iſt, vor Ableiſtung ſeiner Militair-Dienſt

pflicht im ſtehenden Heere keine Verhältniſſe anzuknüpfen oder herbeizuführen, welche geeignet ſein

können, ihm die Erfüllung dieſer Pflicht zu erſchweren. Wenn jedoch der Bruder eines Militair

pflichtigen in der Armee als Unteroffizier dient, und eine Beſcheinigung des Truppentheils darüber

vorliegt, daß dieſer mit erſterem eine Kapitulation auf mindeſtens noch fernere drei Jahre abgeſchloſ

ſen hat, ſo iſt hierauf Seitens der Erſatz-Behörden billige Rückſicht zu nehmen.

Die erfolgte Verheirathung eines Militairpflichtigen kann niemals eine Berückſichtigung begrün

den*). Ebenſowenig können aus irgend welchen durch eine Verheirathung herbeigeführten Umſtän

den Reklamationsgründe entnommen werden.

3. Wird aber die Zurückſtellung oder Befreiung eines Militairpflichtigen vom Dienſt in Antrag gebracht,

weil dieſer als die einzige Stütze ſeiner Eltern oder Angehörigen zu betrachten iſt, indem ein anderer

zur Unterſtützung derſelben Verpflichteter ſich dieſer Pflicht entzieht oder entzogen hat, durch ein Ver

ziehen nach anderen Orten, durch Auswanderung oder auf irgend eine andere Weiſe, ſo iſt der An

trag auf Zurückſtellung oder Befreiung des Erſteren vom Militairdienſt in der Regel als begründet

*) cf 5.125. 2. und Anmerkung zu § 182,
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nicht zu betrachten und dies ganz beſonders in dem Falle, wenn jener andere zur Unterſtützung der

Eltern Verpflichtete etwa ſelbſt zu dieſem Behuf früher ſchon von der Militair-Dienſtpflicht entbun

den ſein ſollte.

Auch kann in der Regel daraus ein Reklamationsgrund nicht hergeleitet werden, daß ein zur

Unterſtützung Verpflichteter dieſer Verpflichtung nur unter beſonderen Opfern nachkommen kann, indem

er z. B. ſein lohnendes Gewerbe zeitweiſe aufgiebt, um dem arbeitsunfähigen Vater unmittelbar

hülfreiche Hand zu leiſten. -

Hat ein anderer Sohn hülfsbedürftiger Eltern c., welcher beim Eintritt des Bruders in das

militairpflichtige Alter das 30ſte Lebensjahr noch nicht erreicht hat, vor dieſer Zeit einen eigenen Haus

ſtand begründet und ſich dadurch der Gelegenheit zur Unterſtützung der Eltern c. begeben, ſo darf

hieraus ein Grund zur Berückſichtigung des jüngeren Bruders in der Regel nicht hergeleitet werden.

4. Individuen, welche aus irgend welchen Reklamationsgründen berückſichtigt worden ſind, den Zweck der

ihnen gewährten Zurückſtellung bez. Befreiung vom Dienſt, event. den Zweck ihrer Entlaſſung aus

dem Dienſt vor beendeter Dienſtzeit (§. 50.) aber nicht erfüllen, ſind, wenn ſie ſich innerhalb der

erſten fünf Jahre ihres dienſtpflichtigen Alters befinden, ſogleich zur Ableiſtung ihrer vollen Militair

Dienſtpflicht heranzuziehen, auch wenn ſie bereits der Reſerve oder Erſatz-Reſerve überwieſen ſein

ſollten. Zu einer derartigen nachträglichen Heranziehung iſt die Genehmigung der Erſatz-Behörden

dritter Inſtanz erforderlich.

Die Erſatz-Behörden haben die zur ſtrengen Aufrechthaltung dieſer Beſtimmungen nothwendigen

Kontrol-Maaßregeln anzuordnen, und die Militairpflichtigen bei Genehmigung der Reklamation auf

die vorſtehende Vorſchrift hinzuweiſen.*)

5. Handelt es ſich darum, daß zwei arbeitsfähige Söhne einer Familie von derſelben nicht gleichzeitig

entbehrt werden können, ſo iſt nicht der eine vom Militairdienſt gänzlich zu befreien, und der andere

zur Ableiſtung ſeiner vollen Dienſtpflicht anzuhalten, ſondern es iſt nur der eine zurückzuſtellen, bis

der andere als ausgebildet mit der Waffe vom Truppentheil entlaſſen werden kann. In derartigen

Fällen darf jedoch die Zurückſtellung des zweiten Sohnes höchſtens bis zum 3ten Konkurrenzjahre

ſtattfinden.

Vor Ablauf des zweiten Konkurrenzjahres des zweiten Sohnes iſt dieſer nicht eher einzuſtellen,

und der erſte Sohn nicht eher zu entlaſſen, als bis der betreffende Militair-Vorgeſetzte (der Regi

ments- bez. detachirte c. Bataillons- oder Abtheilungs-Kommandeur) den letzteren für ausgebil

det mit der Waffe erachtet; wogegen nach Ablauf des zweiten Konkurrenzjahres der zweite Sohn

zum nächſten allgemeinen Einſtellungs-Termin (alſo nicht außerterminlich) eingeſtellt und der zuerſt

eingeſtellte Sohn entlaſſen werden muß, ohne daß es dann auf den Grad der militairiſchen Ausbil

dung des letzteren ankommt.

6. Die ad 1. a. und b. bezeichneten Berückſichtigungen dürfen in der Regel nicht eintreten, wenn die

Familie oder Wittwe Unterſtützungen aus Armen-Fonds ſchon vorher bezogen hat.

*) Die in dieſem Paſſus enthaltenen Beſtimmungen finden keine Anwendung auf Militairpflichtige, welche ihre

Unterſtützungspflichten bis dahin erfüllt haben, derſelben aber durch Tod der zu unterſtützenden Angehörigen, durch

Heranwachſen eines jüngeren Bruders c. überhoben werden.
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7. Wenn es ſich in den Fällen ad 1. darum handelt, feſtzuſtellen, ob die Perſon, zu deren Gunſten der

Antrag auf Zurückſtellung bez. Befreiung vom Militairdienſt geſtellt worden iſt, noch arbeits- bez.

aufſichtsfähig iſt oder nicht, ſo entſcheiden hierüber die Erſatz-Behörden nach Anhörung des Gutach

tens des denſelben beigegebenen Arztes, weshalb in derartigen Fällen die gedachte Perſon ſich den

Erſatz-Kommiſſionen in der Regel perſönlich vorſtellen muß.

8. Die in dem Paſſus 1. bis 6. enthaltenen Beſtimmungen finden auf Stiefſöhne“) und Adoptivſöhne,

ſowie auf uneheliche Söhne gegenüber ihrer Mutter, gleiche Anwendung, wogegen ſie auf Pflegeſöhne,

welche nicht durch gerichtliche Urkunden an Kindes Statt angenommen ſind, nicht ausgedehnt wer

den dürfen.

9. Alle Zurückſtellungen Militairpflichtiger aus der Altersklaſſe der 20jährigen, welche die Erſatz-Kom

miſſionen auf Grund vorſtehend bezeichneter Fälle genehmigen, haben nur auf 1 Jahr, d. h. bis zur

nächſtjährigen Muſterung, Gültigkeit.

Sind auch dann die Verhältniſſe noch dieſelben, ſo kann in den Fällen ad 1. eine aberma

lige Zurückſtellung bis zum 3ten Konkurrenzjahre des Militairpflichtigen eintreten, in den Fällen ad

c., d. und e. jedoch nur, wenn Umſtände der allerdringendſten Art vorliegen.

10. Sind die Verhältniſſe im 3ten Konkurrenzjahre des betreffenden Militairpflichtigen ebenfalls der Art,

daß eine fernere Berückſichtigung nothwendig erſcheint, ſo iſt derſelbe vom Militairdienſt für ge

wöhnliche Friedenszeiten zu befreien.

- §. 44.

Berückſichtigung der in Erlernung eines Gewerbes c. begriffenen Militair -

pflichtigen durch Zurückſtellung. -

1. Außer den im § 43. gedachten Fällen können Gründe zur Zurückſtellung aus den gewerblichen oder

Lehr-Verhältniſſen der Militairpflichtigen entſtehen und es iſt deshalb geſtattet:

a) Militairpflichtige, welche ſich durch amtliche Zeugniſſe oder vorſchriftsmäßig abgefaßte Lehrkonkrakte

2c. darüber ausweiſen, daß ſie in der Vorbereitung zu einem ſpäteren Lebensberuf oder in der

Erlernung einer Kunſt oder eines Gewerbes begriffen ſind, welche nicht ohne be

deutenden Nachtheil für ſie unterbrochen werden kann,**)

b) Zöglinge der Gewerbe-Akademie zu Berlin,

c) Zöglinge der mediziniſch-chirurgiſchen Lehranſtalten,*)

*) Wenn, wie in Preußen, Stiefkinder nicht geſetzlich zur Unterſtützung der Eltern angehalten werden können,

ſo kommt bei der Beſtimmung des Paſſus 8. in Betracht, daß überhaupt Militairpflichtige event. nur in ſoweit und

ſo lange berückſichtigt werden dürfen, als ſie thatſächlich die unentbehrliche Stütze ihrer Angehörigen ſind.

cf. Paſſus 4.

In Rückſicht auf dieſe Lage der Geſetzgebung kann bei Beurtheilung der Reklamation eines Militairpflichtigen

das Vorhandenſein von Stiefgeſchwiſtern nur dann ein Motiv gegen die Berückſichtigung bilden, wenn letztere that

ſächlich ihre Eltern c. unterſtützen.

**) Zurückſtellung von Maſchiniſten-Applikanten, welche als Freiwillige für die Maſchinen-Kompagnie notirt

ſind, cf. §. 135.

***) Militairpflichtige, rückſichtlich deren die Direktion des mediziniſch-chirurgiſchen Friedrich-Wilhelms-Inſtituts
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d) Schüler von Lehranſtalten für Thierarzneikunde

auf 1 bez. 2 Jahre zurückzuſtellen.

Im 3ten Konkurrenzjahre der Betreffenden hört dieſe Begünſtigung indeß auf, und kann nur in

ſeltenen beſonders motivirten Fällen eine fernere Zurückſtellung äußerſten Falls bis zum 5ten Kon

kurrenzjahre des betreffenden Militairpflichtigen von den Erſatz-Behörden dritter Inſtanz (Ausnahme

ſiehe ad 5.) genehmigt werden.

2. Wenn die Verhältniſſe der ad. a. gedachten Perſonen es nothwendig machen, ſie für die Zeit, in

welcher eine Zurückſtellung bis zum 3ten Konkurrenzjahre zuläſſig iſt, von der perſönlichen Geſtellung

vor die Erſatz-Kommiſſionen zu entbinden, ſo kann dies von dem Civil - Vorſitzenden der Kreis-Er

ſatz-Kommiſſion desjenigen Aushebungs-Bezirks, in welchem die Betreffenden ihr Domizil haben, ge

ſtattet werden. -

Die diesfällige Erlaubniß (Ausſtands-Bewilligung), mit welcher zugleich für die Dauer der be

willigten Zurückſtellung die Entbindung von der Verpflichtung zur Anmeldung zur Stammrolle ver

bunden iſt, hat Letzterer, unter ausdrücklicher Angabe ſeiner Eigenſchaft als Civil- Vorſitzender der

Kreis-Erſatz-Kommiſſion, in die Reiſe-Legitimation der betreffenden Individuen einzutragen.

3. Eine gleiche Erlaubniß kann Handwerksburſchen unter Ertheilung eines ſchriftlichen Ausweiſes ge

währt werden, wenn dieſelben im Intereſſe ihrer gewerblichen Verhältniſſe zu wandern beabſichtigen.

Ueber die nach Paſſus 2. ertheilte Erlaubniß hat der betreffende Civil-Vorſitzende der Kreis-Erſatz

Kommiſſion den Behörden des Geburts-Orts des Betheiligten eine Mittheilung zu machen.

4. Dieſelbe Genehmigung kann auch den Fluß- und Seeſchiffern in den dazu geeignet erſcheinenden

Fällen durch Eintragung in ihre Schiffspapiere, ſowie den See-, Küſten- und Haff-Fiſchern, wenn

ſie die Fiſcherei noch nicht ein volles Jahr gewerbsmäßig betreiben, gewährt werden, jedoch höchſtens

bis zu dem Schiffer-Muſterungs-Termin (§. 79.) bez. Marine-Aushebungs-Termin (§. 112.) ihres

dritten Konkurrenzjahres.

5. Militairpflichtige Seeleute von Beruf, welche auf einem Norddeutſchen Handelsſchiffe nach vor

ſchriftsmäßiger Anmuſterung thatſächlich in Dienſt getreten ſind, bleiben in Friedenszeiten für die

Dauer der bei der Anmuſterung eingegangenen Verpflichtungen von allen Militairdienſtpflichten be

freit, haben jedoch letztere nach ihrer Entlaſſung von dem Handelsſchiffe, bevor ſie ſich auf's Neue

anmuſtern laſſen, nachträglich zu erfüllen.

Die Hafen-Muſterungs-Behörden haben, wenn Seeleute ſich anmuſtern laſſen, welche zur Kategorie

der Militairpflichtigen (§. 2.) gehören, oder welche während der Zeitdauer der eingegangenen Ver

pflichtungen in das militairpflichtige Alter treten, hiervon dem Civil-Vorſitzenden der betreffenden

Kreis-Erſatz-Kommiſſion behufs Berichtigung der Liſten ſogleich Mittheilung zu machen.

Ebenſo ſollen Seeleute während der Zeit des Beſuchs einer Norddeutſchen Navigations- oder

bez. der mediziniſch-chirurgiſchen Militair-Akademie atteſtirt, daß ſie als Zöglinge einer militair-ärztlichen Bildungs

Anſtalt eingetreten ſind, werden in den Liſten geſtrichen, und dürfen nicht zur Muſterung und Aushebung heran

gezogen werden, indeß bleibt die Kontrole über dieſelben dem Chef des Militair-Medizinalweſens überlaſſen. Sollten

derartige Zöglinge, ohne als Militair-Aerzte in die Armee einzutreten, aus der Anſtalt wieder entlaſſen werden, ſo

ſind ſie von der Direktion der Erſatz-Behörde ihrer Heimath zur weiteren Dispoſition zu überweiſen.
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Schiffsbau-Schule im Frieden zum Dienſt in der Flotte nicht herangezogen werden und ſind daher

event. auch über das 3te Konkurrenzjahr hinaus nach Maaßgabe der im Paſſus 2. enthaltenen Be

ſtimmungen zurückzuſtellen.

Junge Seeleute, welche ſich der Steuermanns - Karriere widmen wollen und ſich beim Eintritt in

das militairpflichtige Alter durch eine Beſcheinigung der höheren Verwaltungs-Behörde darüber aus

weiſen, daß ſie zufolge ihrer Fahrzeit, ihrer Führung und ihres Bildungsgrades zu der Erwartung

berechtigen, daß ſie die Steuermanns-Prüfung ſpäteſtens im Laufe des Kalender-Jahres, in welchem

ſie das 24ſte Lebensjahr vollenden, beſtehen werden (cf. § 175. 1.), ſind nach Maaßgabe der im

Paſſus 2. enthaltenen Beſtimmungen ſogleich bis zum 1. April des Kalender-Jahres, in welchem ſie

das 25ſte Lebensjahr vollenden, zurückzuſtellen. Der ihnen bewilligte Ausſtand erliſcht jedoch, ſobald

ſie die Navigationsſchule verlaſſen. -“

6. Die auf Grund der vorſtehenden Beſtimmungen zurückgeſtellten Militairpflichtigen werden im Falle

einer Mobilmachung, beziehungsweiſe einer Ausrüſtung der Flotte, oder nach Ablauf der Zeit, für

welche ſie zurückgeſtellt ſind, geſtellungspflichtig. In dieſem Falle, ſowie wenn ſie, von der Erlaub

niß keinen Gebrauch machend, ſich aus eigenem Antriebe vor diejenige Kreis-Erſatz-Kommiſſion, vor

welcher ſie ohne jene Erlaubniß nach §. 20. geſtellungspflichtig ſein würden, ſtellen, tritt das regel

mäßige Verfahren ein.

7. Jungen Leuten im wehrpflichtigen Alter, welche ihrer Militair-Verpflichtung noch nicht genügt haben,

dürfen, auch wenn ſie die vorgedachte Erlaubniß zur Nichtgeſtellung vor die Erſatz-Behörden bis zu

ihrem 3ten Konkurrenzjahre nicht in Anſpruch nehmen, über den Zeitpunkt ihrer Geſtellungspflichtig

keit hinaus nur mit Genehmigung des Civil-Vorſitzenden der Kreis-Erſatz-Kommiſſion ihres Domi

cils Reiſe-Legitimation ertheilt werden.

§. 45.

Vergünſtigungen für diejenigen Militairpflichtigen, welche ihren dauern den

Aufenthalt im Auslande haben.

1. Militairpflichtige, welche ihren dauernden Aufenthalt im Auslande haben, können auf ihren Wunſch

bis zu dem in ihrem 3ten Konkurrenzjahre ſtattfindenden Departements- (Marine-) Erſatzgeſchäft von

der Anmeldung zur Stammrolle und von der perſönlichen Geſtellung vor die Erſatz-Behörden befreit

werden. *)

2. Wenn dieſelben bis zu dieſem Termin durch glaubhafte Atteſte in unzweifelhafter Weiſe nachweiſen,

daß ſie zum Militairdienſt dauernd ganz unbrauchbar ſind, oder daß ihnen Reklamations

gründe zur Seite ſtehen, welche ihnen nach den Beſtimmungen dieſer Inſtruction Anſpruch auf Be

freiung vom Militairdienſt im Frieden geben, ſo können ſie von der perſönlichen Geſtellung vor die

Erſatz-Behörden durch Verfügung der Departements-Erſatz-Kommiſſion gänzlich entbunden werden.

§. 46.

Verfahren mit den Schul-Amts-Kandidaten.

1. Die im §. 8. näher bezeichneten Schul-Amts-Kandidaten haben ſich durch Zeugniſſe darüber auszu

*) In Betreff der Erſatz-Reſerviſten cf. § 49, 5.
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weiſen, daß ſie die zur Anſtellung als Lehrer abzulegende Prüfung beſtanden haben, *) oder als

ſolche angeſtellt ſind. Iſt dies der Fall, ſo werden ſie wie andere Militairpflichtige behandelt, jedoch

mit dem Unterſchied, daß ſie, ſofern ſie der Loosnummer nach zum Dienſt gelangen und dienſtbrauch

bar ſind, ſtatt zu einer dreijährigen aktiven Dienſtzeit nur zu einer 6wöchentlichen Ausbildung bei

einem Infanterie-Regiment eingeſtellt werden.*)

Auf das zu ſtellende Erſatz-Kontingent kommen dieſelben nicht in Anrechnung.

3. Wenn ein ſolcher Militairpflichtiger vor vollendetem 31ſten Lebensjahre aus dem Schul-Amt für

immer entlaſſen wird, ſo hat die vorgeſetzte Behörde dem Landwehr-Bezirks-Kommando zur weiteren

Anzeige an die Erſatz-Behörden hiervon Mittheilung zu machen. Ob derſelbe nachträglich zur Er

füllung ſeiner vollen Dienſtpflicht heranzuziehen iſt (§ 8 ad 1.), bleibt dem Ermeſſen der Erſatz

Behörden dritter Inſtanz überlaſſen, deren Entſcheidung in derartigen Fällen einzuholen iſt.

§ 47.

Ueberweiſung zur Erſatz-Reſerve, beziehungsweiſe Seewehr im Allgemeinen.

1. Alle Militairpflichtigen, welche nach Maaßgabe der in den vorſtehenden Paragraphen enthaltenen Be

ſtimmungen vom Militairdienſt für gewöhnliche Friedenszeiten zu befreien ſind, werden der erſten

oder zweiten Klaſſe der Erſatz-Reſerve beziehungsweiſe der Seewehr überwieſen.

2. Aus den nachfolgenden beiden Paragraphen ergiebt ſich, welche von den in Rede ſtehenden Militair

pflichtigen der erſten Klaſſe der Erſatz-Reſerve, welche der zweiten Klaſſe der Erſatz-Reſerve und welche

der Seewehr zu überweiſen ſind, ſowie in welchem Verhältniß die Mannſchaften dieſer drei Kate

gorien ſtehen.

2.

§. 48.

Von der erſten Klaſſe der Erſatz-Reſerve und von der See wehr.

1. Zur erſten Klaſſe der Erſatz-Reſerve ſind in jedem Armee-Korps-Bezirk alljährlich ſo viele Mann

ſchaften zu deſigniren, daß im Mobilmachungsfalle der erſte Rekruten-Bedarf bei den Erſatz-Truppen

theilen – einſchließlich der Handwerker-Abtheilungen – der Linien-Infanterie, Linien-Artillerie und

Linien-Pioniere, ſowie der Bedarf an Train-Mannſchaften einſchließlich der Handwerker (Bäcker c.)

für die Train-Abtheilungen gedeckt werden kann.

2. Die General-Kommandos berechnen den ungefähren erſten Rekruten-Bedarf der Erſatz- und Hand

werker-Abtheilungen derjenigen Truppentheile, welche ſich aus dem Korps-Bezirk ergänzen, ſowie den

aus dem Beurlaubtenſtande nicht zu deckenden Bedarf an Train-Mannſchaften. Dieſer Bedarf wird

unter Zuſchlag von 25 pCt. auf die Aushebungsbezirke repartirt, und in letzteren jährlich / der re

partirten Quote zur erſten Klaſſe der Erſatz-Reſerve deſignirt.

3. Der erſten Klaſſe der Erſatz-Reſerve ſind vorzugsweiſe diejenigen Militairpflichtigen zu überweiſen,

welche zum Militairdienſttauglich befunden, aber wegen hoher Loosnummer nicht zur Einſtellung ge

*) Zurückſtellung der noch nicht Geprüften cf. S. 44.

*) Dieſelben werden bei den Truppen über den Etat eingeſtellt. Der Antritt der 6wöchentlichen Dienſtzeit iſt

ſo zu beſtimmen, daß dabei ſowohl die Intereſſen des Truppentheils, als auch die der Schul-Amts-Kandidaten nach

Möglichkeit berückſichtigt werden.

6
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langt ſind. Der weitere Bedarf iſt event zu entnehmen aus der Zahl der in Folge von Reklama

tionen vom Militairdienſt im Frieden Befreiten, deren häusliche Verhältniſſe aber für den Fall eines

Krieges die weitere Berückſichtigung nicht gerechtfertigt erſcheinen laſſen, ſowie aus der Kategorie der

jenigen Militairpflichtigen, welche wegen geringer körperlicher Fehler oder wegen zeitiger Dienſt-Un

brauchbarkeit vom Militairdienſt im Frieden befreit werden, aus der letzteren Kategorie jedoch nur,

wenn ſich die betreffenden Militainpflichtigen nach der Ueberzeugung der Erſatz-Behörden in den

nächſtfolgenden Jahren vorausſichtlich ſo weit kräftigen werden, daß ſie zum Kriegsdienſte eingezogen

werden können.

. Die der erſten Klaſſe der Erſatz-Reſerve zugetheilten Mannſchaften erhalten einen Erſatz-Reſerveſchcin

nach Schema 6. Dieſelben treten in die Kategorie der Soldaten des Beurlaubtenſtandes und können

im Falle einer Mobilmachung je nach Bedarf durch die Militair-Behörden ſofort eingezogen werden.

. Die Dienſtverpflichtung in der erſten Klaſſe der Erſatz-Reſerve dauert fünf Jahre, vom 1. Oktober

desjenigen Jahres an gerechnet, in welchem die Ueberweiſung zur Erſatz-Reſerve erfolgt iſt. Nach

Ablauf derſelben werden die Mannſchaften in die zweite Klaſſe der Erſatz-Reſerve verſetzt, aus wel

cher ſie mit vollendetem 31ſten Lebensjahre ausſcheiden, ohne daß es hierzu einer beſonderen Ver

fügung bedarf. *)

. Militairpflichtige der ſeemänniſchen Bevölkerung werden in allen Fällen, für welche in dieſer Inſtruc

tion die Befreiung vom Militairdienſte für gewöhnliche Friedenszeiten, beziehungsweiſe die Ueber

weiſung zur erſten oder zweiten Klaſſe der Erſatz-Reſerve vorgeſchrieben iſt, der Seewehr zugetheilt.

Dies geſchieht durch Aushändigung eines Seewehr-Paſſes nach Schema 7.

Die Seewehr-Mannſchaften dieſer Kategorie gehören bis zum vollendeten 31ſten Lebensjahre zu den

Mannſchaften des Beurlaubtenſtandes, ſtehen als ſolche, ebenſo wie die Mannſchaften der erſten Klaſſe

der Erſatz-Reſerve unter der Kontrole der Landwehr-Behörden und können bei außergewöhnlichen

Ausrüſtungen der Flotte, ſowie zu zweimaligen Uebungen eingezogen werden. **)

§. 49.

Von der zweiten Klaſſe der Erſatz-Reſerve.

. Alle Militairpflichtigen, welche nach den Beſtimmungen dieſer Inſtruction der Erſatz-Reſerve zu über

weiſen, für die erſte Klaſſe derſelben aber nicht deſignirt, bez. nicht geeignet befunden worden ſind,

werden der zweiten Klaſſe der Erſatz-Reſerve zugetheilt.

. Die Ueberweiſung zur zweiten Klaſſe der Erſatz-Reſerve erfolgt durch Ertheilung eines Erſatz-Reſerve

ſcheins nach Schema 8. Durch den Empfang eines ſolchen Scheines werden die Betreffenden von

jeder Militairdienſt- und Geſtellungspflicht für gewöhnliche Friedenszeiten entbunden, dieſelben bleiben

jedoch verpflichtet, im Fall eines Krieges oder einer außergewöhnlichen Ergänzung des Heeres oder

eines Theils des letzteren ſich zur Stammrolle wiederum anzumelden (§. 59.) und zur Aushebung

zu ſtellen, ſobald die Erſatz Reſerviſten ihrer Altersklaſſe von den Erſatz-Behörden hierzu die Auf

forderung erhalten, und treten alsdann wieder in die Kategorie der Militairpflichtigen.

*) cf. §. 25. der Verordnung, betreffend die Organiſation der Landwehr-Behörden und die Dienſtverhältniſſe

der Mannſchaften des Beurlaubtenſtandes vom 5. September 1867.

**) cf. § 61. der vorerwähnten Verordnung.
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3. Dieſe Verpflichtung dauert bis zum vollendeten 31ſten Lebensjahre und erliſcht mit dieſem Zeit

punkte, ohne daß es hierzu einer beſonderen Verfügung der Erſatz-Behörden bedarf.

4. In Bezug auf ihre bürgerlichen Verhältniſſe, alſo auch auf Auswanderung, Reiſen c., ſind die

5

Mannſchaften der zweiten Klaſſe der Erſatz-Reſerve in gewöhnlichen Friedenszeiten mit den vom

Militairdienſt völlig Befreiten gleichgeſtellt.

. Mannſchaften der zweiten Klaſſe der Erſatz-Reſerve, welche durch Konſulats-Atteſte nachweiſen, daß

ſie in einem außereuropäiſchen Lande – wozu jedoch die Küſtenländer des Mittelländiſchen und

Schwarzen Meeres nicht zu rechnen ſind – eine feſte Stellung als Kaufleute, Gewerbetreibende c.

errorben haben, können von dem Civil-Vorſitzenden der Kreis-Erſatz-Kommiſſion ihrer Heimath für

die Dauer ihres Aufenthalts außerhalb Europas von der Wiederanmeldung zur Stammrolle be

ziehungsweiſe von der Geſtellung im Falle einer Mobilmachung oder außergewöhnlichen Ergänzung

des Heeres dispenſirt werden, und iſt ihnen dies auf Verlangen zu atteſtiren.

Al

§. 50.

lgemeine Beſtimmungen über Entlaſſung von Soldaten vor beendet er

Dienſtzeit zur Dispoſition der Erſatz-Behörden. *)

1. Soldaten, welche überhaupt oder rückſichtlich der Waffe, bei welcher ſie dienen, dienſtunbrauchbar

2.

3.

4.

werden, ſind zur Dispoſition der Erſatz-Behörden zu entlaſſen.

Soldaten, welchen nach erfolgter Einſtellung durch den Tod des Vaters oder eines Verwandten ein

Grundſtück, eine Handlung oder eine Fabrik, in welcher mehrere Arbeiter beſchäftigt werden, zufällt,

können, wenn die perſönliche Verwaltung durch den Beſitzer nothwendig erheiſcht wird, zur Dispoſition

der Erſatzbehörden ſogleich entlaſſen werden, ohne Rückſicht darauf, wie lange oder kurze Zeit der Re

klamirte bereits im Dienſt iſt.

Aus den ſonſtigen im § 43. bezeichneten Reklamationsgründen kann die Entlaſſung eines Soldaten

vor beendigter Dienſtzeit nur dann ſtattfinden, wenn der Grund der Reklamation nach deſſen Aushe

bung ohne Zuthun des Reklamirten oder desjenigen, zu deſſen Gunſten reklamirt wird, eingetre

ten iſt. In derartigen Fällen iſt jedoch die Entlaſſung des Reklamirten der Regel nach nicht ſofort,

ſondern erſt nach deſſen erfolgter militairiſcher Ausbildung zu dem nächſten allgemeinen Entlaſſungs

Termine zu veranlaſſen, was in den diesfälligen Verfügungen ſogleich auszuſprechen iſt. Die Füh

rung des Reklamaten während ſeiner Dienſtzeit kommt bei der Entſcheidung nur dann in Betracht,

wenn dieſelbe die Annahme begründet, daß der zu Entlaſſende den Verpflichtungen nicht genügen

werde, um derentwillen die Reklamation erfolgt iſt.

Eben ſo ſoll die Entlaſſung von Soldaten, hinſichtlich derer die Reklamationen von den Erſatzbehörden

vor ihrer Einſtellung den Vorſchriften gemäß abgelehnt worden ſind, in Folge der nach § 108., 7.

gegen dieſe Entſcheidung eingelegten Berufung nur aus beſonderen, in den jeweiligen eigenthümlichen

Verhältniſſen des Reklamirten begründeten Billigkeits-Rückſichten erfolgen, und zwar der Regel nach

erſt zu dem ad 3. angegebenen Zeitpunkte.

*) cf. XV. Abſchnitt.
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5. Anträge auf Entlaſſung von Soldaten, welche ſich bei mobilen Truppen im Dienſt befinden, aus

Veranlaſſung häuslicher 2c. Verhältniſſe, ſind in der Regel abzulehnen. Eine ausnahmsweiſe Be

rückſichtigung derſelben kann nur dann eintreten, wenn die vorſtehend ad 2. angegebenen oder ſolche

Gründe im vollſten Maaße vorliegen, welche nach den anderweitig beſtehenden Beſtimmungen

die Zurückſtellung von Reſerviſten und Landwehrleuten zuläſſig machen.

6. Sollte es vorkommen, daß ein Soldat ungeachtet der Vorſchriften der §§. 38., 39. und 77. einge

ſtellt worden iſt, weil die von demſelben verübten Verbrechen 2c. erſt nach ſeiner Einſtellung bekannt

geworden ſind, ſo ſteht die Unterſuchung dem Militärgerichte nur in dem Falle zu, wenn die wahr

ſcheinlich zu erwartende Strafe eine achtwöchentliche Gefängnißſtrafe *) nicht überſteigt. Iſt eine

längere Freiheitsſtrafe zu erwarten, ſo muß der Angeſchuldigte entlaſſen und die Unterſuchung dem

kompetenten Civilgericht überwieſen werden.

Dieſes Verfahren findet auch ſtatt, wenn die Unterſuchung bei dem Civilgericht eingeleitet und

das Erkenntniß erſter Inſtanz dem Angeſchuldigten vor dem Eintritt in den Dienſtſtand noch nicht

publizirt iſt.

War das Erkenntniß erſter Inſtanz dem Angeſchuldigten vor dem Eintritt in den Dienſtſtand

bereits publizirt, ſo verbleibt die fernere Verhandlung und die Entſcheidung in zweiter Inſtanz dem

Civilgericht, von welchem das Urtheil, ſobald es die Rechtskraft erlangt hat, dem Militairgericht zu

zufertigen iſt.

Iſt von dem Civilgericht rechtskräftig erkannt und überſteigt die erkannte Freiheitsſtrafe nicht

eine Gefängnißſtrafe von acht Wochen, ſo iſt dieſelbe durch das Militairgericht in eine verhältnißmäßige

Militairſtrafe umzuwandeln und zur Vollſtreckung zu bringen; überſteigt aber die Militairſtrafe eine

achtwöchentliche Gefängnißſtrafe, ſo muß der Angeſchuldigte zur Dispoſition der Erſatzbehörden ent

laſſen und an das Civilgericht zur Vollſtreckung der Strafe abgeliefert werden.

7. Soldaten, welche vor ihrer Einſtellung zum Dienſt ein Verbrechen oder Vergehen verübt haben,

welches ſie nach § 37. moraliſch unfähig zum Militairdienſt macht, oder welches mit zeitiger Unter

ſagung der Ausübung der bürgerlichen Ehrenrechte bedroht iſt, und Soldaten, welche noch unter der

Wirkung einer derartigen Ehrenſtrafe ſtehen, wenn das betreffende Erkenntniß nach ihrer Einſtellung

beim Truppentheil zur Sprache kommt, ſind jedenfalls zur Dispoſition der Erſatzbehörden zu entlaſſen.

8. Die von den Truppen zur Dispoſition der Erſatzbehörden entlaſſenen Individuen gehören bis zur

definitiven Entſcheidung über ihr ferneres Militair-Verhältniß zu den Mannſchaften des Beurlaubten

ſtandes *).

§. 51.

Entſcheidung der Erſatzbehörden über die vor abgeleiſteter Dienſtpflicht

entlaſſenen Soldaten.

1. Die vor abgeleiſteter Dienſtpflicht vom ſtehenden Heere entlaſſenen Soldaten können durch die kom

*) Unter achtwöchentlicher Gefängnißſtrafe iſt eine bürgerliche Freiheitsſtrafe verſtanden, welche bei Umwandlung

in eine verhältnißmäßige Militairſtrafe einen 6wöchentlichen Mittelarreſt nicht überſteigt.

**) cf. S. 24. der Verordnung, betreffend die Organiſation der Landwehr-Behörden und die Dienſtverhältniſſe

der Mannſchaften des Beurlaubtenſtandes vom 5. September 1867.
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petenten Erſatzbehörden bis zum 3. Konkurrenzjahre der mit ihnen in gleichem Lebensalter ſtehenden

Militairpflichtigen zurückgeſtellt werden*).

Iſt dieſer Termin bereits eingetreten, bez. verſtrichen, ſo muß ſogleich über ſie, wie folgt, definitiv

entſchieden werden.

2. Soldaten, welche auf Reklamation oder wegen Dienſtunbrauchbarkeit entlaſſen werden, nachdem ſie

mit der Waffe ausgebildet ſind oder nachdem ſie bereits ein Jahr, einjährig Freiwillige

9 Monate, bei der Fahne gedient haben, dürfen nicht wieder von Neuem für das ſtehende Heer

ausgehoben werden*). (Entlaſſene der Unteroffizier-Schulen cf. §. 140).

Dieſelben ſind: -

a) inſofern ſie körperlich militair dienſt brauchbar bez. nur vorübergehend dienſt

unbrauchbar befunden werden, oder ſofern ſie auf Reklamation entlaſſen ſind, der Reſerve

ihrer Waffe zu überweiſen*), wobei indeß diejenigen, welche beim Garde-Korps geſtanden haben,

zur Provinzial-Reſerve ihrer Waffe, die Jäger, ſowie die Garde-Schützen zur Reſerve der Infan

terie übertreten;

b) ſofern ſie nur garniſon dienſtfähig ſind (§§ 35. und 36. der Inſtruction für Militair-Aerzte),

der Provinzial-Landwehr zuzutheilen +);

c) ſofern ſie dauernd unbrauchbar zum Dienſt mit der Waffe befunden werden, definitiv

auszumuſtern.

3. Soldaten, welche vor einjähriger Dienſtzeit, einjährig Freiwillige vor 9 monatlicher Dienſtzeit auf

Reklamation oder wegen Dienſtunbrauchbarkeit als unausgebildet mit der Waffe von einem

Truppentheile entlaſſen worden, ſind: ++)

a) wenn die Gründe, welche ihre Entlaſſung herbeigeführt haben, beſeitigt ſind, wieder auszuheben;

b) wenn die Gründe, welche ihre Entlaſſung herbeigeführt haben, noch beſtehen, ebenſo wie die mit

ihnen in gleichem Lebensalter ſtehenden Militairpflichtigen zu behandeln;

c) wenn ſie dagegen das 24. Lebensjahr überſchritten haben – und nicht etwa vor ihrer Einſtellung

oder nach ihrer Entlaſſung eine Dienſt- oder Kontrol-Entziehung ſtattgefunden hat – bei vorhan

dener Dienſtbrauchbarkeit als Disponible der Erſatz-Reſerve zu überweiſen.

4. Soldaten, welche wegen vor ihrer Einſtellung begangener Vergehen oder Ver

brechen von den Truppen entlaſſen werden, ſind nach den Vorſchriften der §§. 38. und 39. zu

behandeln. Iſt jenen Vorſchriften gemäß ihre Wiedereinſtellung überhaupt zuläſſig, ſo hat letztere,

*) In dieſer Zeit verbleiben ſie Mannſchaften des Beurlaubtenſtandes, und werden, wenn ſie ſich ihren ferneren

Dienſtpflichten entziehen, demgemäß behandelt.

- **) Ausnahmen hiervon ſinden in den im §. 43. ad 4. angegebenen Fällen ſtatt.

***) Dieſelben ſind auch ſelbſt dann der Reſerve zu überweiſen, wenn die Gründe, welche ihre Reklamirung

häuslicher Verhältniſſe halber herbeigeführt haben, fortbeſtehen.

cf. Beilage 3., §. 5. der Verordnung, betreffend die Organiſation der Landwehr-Behörden c. vom 5. September 1867

+) cf. §. 38. der vorſtehend erwähnten Verordnung.

++) Analog iſt vorkommenden Falles auch mit denjenigen Mannſchaften zu verfahren, welche als unausgebildet

und überzählig im Falle eiuer Mobilmachung von den Truppen zur Dispoſition der Erſatzbehörden entlaſſen werden

müſſen. Die Dienſtzeit derſelben wird nach der Beſtimmung des Paſſus 7. berechnet.
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ohne Rückſicht auf die bereits abgeleiſtete längere oder kürzere Dienſtzeit oder auf den erlangten Aus

bildungsgrad, ſtattzufinden. -

5. Für die Garden und Jäger iſt Keiner der vor beendigter Dienſtzeit Entlaſſenen wieder auszuheben,

auch iſt Keiner für eine andere Waffe zu beſtimmen, als bei der er zuletzt gedient hat, inſofern er

nicht etwa eines Fehlers wegen, der ſeine Brauchbarkeit gerade für dieſe Waffe ausſchließt, entlaſſen

ſein ſollte.

6. Junge Leute, welche vor Erreichung des militairpflichtigen Alters freiwillig eingetreten und demnächſt

zur Dispoſition der Erſatzbehörden entlaſſen ſind, werden, ſofern ſie nicht etwa nach Maaßgabe der

vorſtehenden Beſtimmungen der Reſerve oder Landwehr zu überweiſen ſind, wie die Militairpflichtigen

ihrer Altersklaſſe behandelt.

7. Die in Folge der vorſtehenden Beſtimmungen wieder ausgehobenen, vor beendigter Dienſtzeit entlaſſen

geweſenen Soldaten ſind unter Anrechnung der bereits bei einem Truppentheil wirklich abgeleiſteten

Dienſtzeit ſo lange bei den Fahnen des ſtehenden Heeres zu behalten, als dies mit allen Mann

ſchaften des Truppentheils, bei welchem ſie von Neuem eingeſtellt werden, der Fall iſt. Einjährig

Freiwillige haben die einjährige Dienſtzeit zu vollenden.

Die Geſammtdienſtzeit dieſer wieder ausgehobenen, der Reſerve oder Landwehr überwieſenen,

vor beendeter Dienſtzeit entlaſſenen Soldaten iſt vom Tage ihrer erſten Einſtellung ab zu berechnen,

ſo daß die Zeit, welche ſie nach ihrer Entlaſſung in ihren heimathlichen Verhältniſſen zugebracht haben,

nicht in Abrechnung kommt.

8. Diejenigen dieſer Leute, welche zur Reſerve oder Landwehr übertreten, behalten ihre Militair-Päſſe,

nachdem der entſprechende Vermerk eingetragen iſt; diejenigen, welche der Erſatz-Reſerve überwieſen

bez. als dauernd unbrauchbar ausgemuſtert werden, geben ihre Militair-Päſſe ab und erhalten die

in den §§ 35, 48. bez49. angegebenen Atteſte.

§. 52.

Militairdienſt-Verpflichtung und deren Einfluß auf Auswanderungen.*)

1. Die Auswanderung nach einem nicht zum Norddeutſchen Bunde gehörenden Staate reſp. Entlaſſung

aus dem Unterthanen - Verbande zu dieſem Zwecke darf von den Landespolizei-Behörden nicht ge

ſtattet werden:

männlichen Unterthanen, welche ſich in dem Alter vom vollendeten 17ten bis zum vollendeten

25ſten Lebensjahre befinden, bevor ſie ein Zeugniß der Kreis-Erſatz-Kommiſſion darüber beige

bracht haben, daß ſie die Entlaſſung nicht bloß in der Abſicht nachſuchen, um ſich der Militairpflicht

im ſtehenden Heere zu entziehen.

2. Die Kreis-Erſatz-Kommiſſionen haben pflichtmäßig zu erwägen, ob der Nachſuchung der Auswan

derungs-Erlaubniß die verſteckte Abſicht zum Grunde liegt, ſich dem Militairdienſt entziehen zu wollen,

und wenn dies nicht der Fall iſt, ein entſprechendes Zeugniß zu ertheilen, andernfalls aber es zu

verweigern.

*) Die Beſtimmungen dieſes Paragraphen beziehen ſich nur auf die weder dem ſtehenden Heere, noch der

Marine angehörenden Wehrpflichtigen vom vollendeten 17. bis zum vollendeten 25. Lebensjahre.
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5

Die desfallſigen Entſcheidungen der permanenten Mitglieder der Kreis-Erſatz-Kommiſſion ſind

als endgültig zu betrachten.

Bei einem Diſſens der beiden permanenten Mitglieder der Kreis-Erſatz-Kommiſſion iſt die Ent

ſcheidung der höheren Behörde einzuholen. Bis zum Eingang dieſer Entſcheidung iſt von der Er

theilung des qu. Atteſtes Abſtand zu nehmen.

Die Beſtimmungen zu 1. finden auch, ſofern Familien-Väter für ſich und ihre Familien die Aus

wanderung nachſuchen, in Bezug auf deren Söhne, welche das 17te Lebensjahr vollendet haben, der

geſtalt Anwendung, daß wenn auch den Familien - Vätern die Auswanderung geſtattet werden muß,

den Söhnen derſelben die Auswanderung zu verſagen iſt, wenn für dieſe ein der Vorſchrift ad 1.

entſprechendes Hinderniß beſteht. -

Für die Zeit eines Krieges oder einer Kriegs-Gefahr kann auf Anordnung des Bundes-Präſidiums

die Ertheilung der Auswanderungs-Konſenſe an Wehrpflichtige unterſagt werden.

Militairpflichtige, welche vor dem Eintritt in das militairpflichtige Alter ohne Konſens ausgewandert

ſind, werden dadurch ihrer Militairpflicht als Norddeutſche nicht enthoben, inſoweit dieſelben beim

Eintritt in das militairpflichtige Alter die Unterthans-Eigenſchaft, den anderweit beſtehenden Geſetzen

gemäß, nicht bereits verloren haben.

Fünfter Abſchnitt.

Berlauf des Erſatz-Geſchäfts im Allgemeinen. Anleguug, Jührung und Berichtigung der

1 -

Geburtsfiſten, der Stammrollen, der alphabetiſchen und Reſtauten-Liſten.

§. 53.

Verlauf des Erſatz - Geſchäfts im Allgemeinen.

Das jährliche Erſatz-Geſchäft zerfällt in drei Haupt-Abſchnitte.

Der erſte Abſchnitt des Erſatz-Geſchäfts umfaßt diejenigen Maaßregeln, welche zur Ermittelung

der im laufenden Jahre zur Muſterung gelangenden Militairpflichtigen erforderlich ſind, ſowie die

Eintragung der letzteren in die Grundliſten, d. h. in die Stammrollen, alphabetiſchen und Re

ſtanten-Liſten.

Den zweiten Abſchnitt bildet das Kreis-Erſatz-Geſchäft, bei welchem die Kreis-Erſatz-Kom

miſſionen die vorläufige Muſterung und Rangirung der Militairpflichtigen nach Maaßgabe der im

vierten Abſchnitt dieſer Inſtruktion enthaltenen Beſtimmungen vornehmen und alle Vorbereitungen

für die Aushebung treffen.

Beim Departements-Erſatz-Geſchäft, welches den dritten Abſchnitt bildet, entſcheiden die De

partements-Erſatz-Kommiſſionen auf die Vorſchläge der Kreis-Erſatz-Kommiſſionen und bewirken die

Aushebung der für das laufende Jahr erforderlichen Rekruten.

Entſprechend verfahren die Marine-Erſatz-Kommiſſionen in Betreff der zur ſeemänniſchen Be

völkerung gehörenden Militairpflichtigen beim Marine-Erſatz-Geſchäft.
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G.

G.

§. 54.

Liſtenführung im Allgemeinen.

1. Alle das Erſatzweſen betreffenden Liſten müſſen gewiſſenhaft und ſorgfältig geführt und deutlich ge

ſchrieben werden. Vorgefallene Irrungen ſind nicht durch Radiren, ſondern mittelſt eines Durchſtrichs

dergeſtalt zu verbeſſern, daß durch eine Bemerkung über den Grund der geſchehenen Abänderung aller

Verdacht einer Urkundenfälſchung, welche nach den ſtrafgeſetzlichen Beſtimmungen geahndet werden

müßte, entfernt wird.

2. Die Geburtsliſten, event. die Geburts-Regiſter (§s. 55. und 56.) geben die Grundlage zu allen an

dern Liſten. Auf Grund jener bez. in Folge perſönlicher Anmeldung der Militairpflichtigen (§. 59.)

und in Folge der von Amtswegen anzuſtellenden Nachforſchungen der Ortsbehörden (§. 60.) werden

die Stammrollen (§. 57.) angelegt.

Aus den Stammrollen entſtehen die alphabetiſchen Liſten (§. 61.), aus dieſen die Looſungs

liſten (§. 84.) und die Vorſtellungsliſten (§. 90.), in welche letztere die Departements- beziehungs

weiſe Marine-Erſatz-Kommiſſionen die Entſcheidung über die Militairpflichtigen einzutragen haben.

3. Die Streichung der einmal in die Liſten eingetragenen Individuen darf nur auf Grund einer Ent

ſcheidung der Departements-, beziehungsweiſe Marine-Erſatz-Kommiſſion erfolgen oder, wenn beſondere

in den nachfolgenden Beſtimmungen ſpeziell angegebene Atteſte und Beläge dafür beigebracht werden,

event. wenn beſondere von der Kreis - Erſatz-Kommiſſion genügend konſtatirte Verhältniſſe dieſe

Streichung rechtfertigen.

4. Alle Atteſte und Beläge, auf Grund deren die Streichung Militairpflichtiger aus den Aushebungs

Liſten ſtattfindet, ſind dem Civil-Vorſitzenden der Kreis-Erſatz-Kommiſſion auszuhändigen und von

dieſem je nach der Zeitfolge, in welcher ſie eingehen, in einem geſonderten Hefte der betreffenden

alphabetiſchen Liſten beizufügen und zu aſſerviren.*)

5. Militairpflichtige, welche einmal in einer der Liſten geſtrichen worden ſind, dürfen, wenn ſie in den

ſelben Ort oder Aushebungs-Bezirk zurückkehren, nicht auf derſelben Stelle wieder eingetragen werden,

ſondern ſind von Neuem unter der fortlaufenden Nummer nachzutragen.

§. 55.

Geburtsliſten.

1. Zum 15. Januar jeden Jahres haben die Geiſtlichen, ſowie die mit Führung von Geburts-Regiſtern

beauftragten Behörden, auf Grund der von ihnen geführten amtlichen Regiſter, die Geburtsliſten

nach dem Schema 9. an die mit Führung der Stammrollen beauftragten Behörden einzureichen.

es“- 2. In die Geburtsliſten ſind alle diejenigen in der betreffenden Gemeinde bez. dem betreffenden Sprengel

geborenen Perſonen männlichen Geſchlechts – auch die bereits Verſtorbenen – nach dem Datum der

Geburt einzutragen, welche in dem begonnenen Kalenderjahre das 17te Lebensjahr vollenden, mithin

*) Zu jeder alphabetiſchen Liſte iſt ein beſonderes Belagsheft zu führen. Schriftſtücke, welche den beſtehenden

Regiſtratur-Einrichtungen gemäß anderen Aktenſtücken (z. B. über Auswanderung c.) beigeheftet ſind und ſpäter

als Belag für Streichung von Namen aus der alphabetiſchen Liſte dienen, können dort verbleiben; nur iſt Sorge

zu tragen, daß deren Auffindung und Vorlegung bei event. Reviſionen der Liſten ohne Zeitverluſt erfolgen kann.
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beiſpielsweiſe in die am 15. Januar 1869 einzureichende Geburtsliſte alle im Kalenderjahre 1852

geborenen Perſonen männlichen Geſchlechts.

. In die dazu beſtimmte Kolonne der qu. Liſte ſind auch die bis zum Tage der Einreichung derſelben

vorgekommenen Sterbefälle der darin benannten Perſonen einzutragen, ſoweit dies auf Grund der

von den ad 1. genannten Behörden geführten amtlichen Sterbe-Regiſter geſchehen kann.

Außerdem ſind gleichzeitig am Schluſſe der Liſte unter Abtheilung B. die ſeit Einreichung der

letzten Geburtsliſte vorgekommenen Sterbefälle derjenigen Perſonen anzugeben, welche in einer der

Geburtsliſten der vorhergehenden 7 Jahrgänge aufgeführt ſtehen.

. Wo es, namentlich in größeren Städten, die örtlichen Verhältniſſe erheiſchen, können die Regierungen

von den ad 3. gedachten Verpflichtungen entbinden. Auch bleibt die nähere Ausführung der vor

ſtehend ad 1–3. enthaltenen Beſtimmungen, ſoweit es erforderlich erſcheinen ſollte, provinziellen c.

Reglements vorbehalten.

. Die nach §. 1. von der Wehrpflicht ausgenommenen Perſonen ſind weder in die Geburtsliſten, noch

in eine der übrigen auf das Erſatz-Weſen Bezug habenden Liſten einzutragen.

. Die mit Führung der Stammrollen beauftragten Behörden haben die Geburtsliſten ſorgfältig aufzu

bewahren und bei Zeiten Erkundigungen über den Aufenthalt oder den Verbleib der in denſelben

aufgeführten Perſonen anzuſtellen, beſonders aber zu ermitteln, ob die nicht mehr im Orte Anweſen

den verſtorben, mit Konſens ausgewandert oder anderwärts ortsangehörig ſind. Das Ergebniß dieſer

Ermittelungen, ſowie das Bekanntwerden von Umſtänden, welche auf das künftige Militair-Verhält

niß der in den Geburtsliſten verzeichneten oder anderer im Orte domizilirenden jungen Leute im Alter

vom 17ten bis zum 20ſten Lebensjahre von Einfluß ſein könnten, iſt in den Liſten zu vermerken.

. Wo die im Vorſtehenden angeordneten Geburtsliſten aus den Civilſtands-Regiſtern (Geburts-Regiſtern)

zu extrahiren ſein würden, und den mit Führung der letzteren beauftragten Behörden auch die Füh

rung der Stammrollen obliegt, bedarf es der Aufſtellung beſonderer Geburtsliſten nicht, vielmehr ſind

die Stammrollen ſogleich aus den Civilſtands-Regiſtern zu extrahiren (§ 58. 1.).

In dieſem Falle ſind die den Behörden zugehenden Nachrichten über junge Leute vom 17ten bis

20ſten Lebensjahre (cf. ad 6. vorſtehend) auf andere Weiſe zu notiren und bei Aufſtellung der

Stammrolle zu benutzen.

§. 56.

Supplemente zu den Geburtsliſten.

Die Behörden, welche die Genehmigung zur Aufnahme neuanziehender Perſonen ertheilen, haben

alle im Auslande geborenen Kinder männlichen Geſchlechts, ſobald dieſe mit ihren Eltern in den Un

terthanen-Verband eines Norddeutſchen Bundesſtaates aufgenommen werden, bez. mit ihren im Unter

thanen-Verband eines Bundesſtaates ſtehenden Eltern vom Auslande zuziehen, den Civil-Vorſitzenden der

Kreis-Erſatz-Kommiſſionen anzugeben. Letztere haben über dieſe Kinder, wie dies bei den im Inlande ge

borenen Kindern Seitens der Geiſtlichen c. geſchieht, zu dem Zweck fortlaufende Liſten zu führen, damit

der Ort, in welchem der Eingewanderte 2c. bei der Einwanderung 1c. aufgenommen worden iſt, rückſicht

lich der Kontrole über die Erfüllung der Militairpflicht die Stelle des Geburts-Ortes der im Inlande

Geborenen vertreten kann. Aus dieſen Liſten der im Auslande geborenen Kinder männlichen Geſchlechts

7
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ſind Auszüge – Supplemente zu den Geburtsliſten – analog den im § 55. enthaltenen Vorſchriften an

die mit Führung der Stammrollen beauftragten Behörden derjenigen Ortſchaft mitzutheilen, in welche der

im Auslande Geborene ſeiner Zeit eingewandert oder aufgenommen worden iſt.

2.

§. 57.

Stammrollen im Allgemeinen.

Die Orts-Behörden bez. Beamten, welche die Stammrollen zu führen und bei deren Führung mit

zuwirken haben, die örtlichen Verbände, für welche die Stammrollen anzulegen, und das Schema,

nach welchem dieſelben zu führen ſind, ſowie die Beſtimmungen über die innere Einrichtung der Stamm“

rollen, namentlich hinſichtlich der Reihenfolge der Eintragungen c., werden durch beſondere von den

Erſatz-Behörden dritter Inſtanz zu erlaſſende Reglements und, ſoweit es ſich um beſondere Einrich

tungen für beſtimmte Ortſchaften handelt, durch die Departements-Erſatz-Kommiſſionen beſtimmt.

Die Stammrollen ſind unter ſicherem Verſchluß zu verwahren und bei eintretender Gefahr ſchleunigſt

in Sicherheit zu bringen.

Die Kommunen oder ſonſtigen örtlichen Verbände, für welche die Stammrollen geführt werden, ſind

für deren richtige und ordnungsmäßige Führung dergeſtalt verantwortlich, daß im Fall fruchtlos ge

rügter Unregelmäßigkeiten, nach Entſcheidung der höheren Verwaltungs-Behörden, das Stammrollen

Geſchäft durch eine beſondere Kommiſſion auf Koſten des verpflichteten Verbandes im Wege der

adminiſtrativen Exekution ausgeführt werden kann.

Zum 1. März jeden Jahres ſind die Stammrollen mit den Geburtsliſten und ſonſtigen Belägen an

den Civil-Vorſitzenden der betreffenden Kreis-Erſatz-Kommiſſion zu übergeben.

§. 58.

Eintragung der Namen der Militairpflichtigen in die Stammrollen.

Die mit Führung der Stammrollen beauftragten Behörden haben die in den Geburtsliſten bez. in

den Civilſtands-Regiſtern verzeichneten Perſonen in die Stammrolle einzutragen, ſobald letztere in das

militairpflichtige Alter eingetreten ſind.*)

Alle den Beſtimmungen des § 55. 6. gemäß in die Geburtsliſten vorläufig eingetragenen Be

merkungen ſind in die Stammrollen mit aufzunehmen und daſelbſt den Umſtänden entſprechend zu

vervollſtändigen. Bereits Verſtorbene dürfen nur in dem Falle aus der Stammrolle weggelaſſen

werden, wenn deren Ableben amtlich beſcheinigt iſt.

Außer den in den Geburtsliſten Verzeichneten ſind auch alle im militairpflichtigen Alter ſtehende Per

ſonen männlichen Geſchlechts in die Stammrolle aufzunehmen,

a) welche ihr geſetzliches Domizil im Orte erlangt haben, gleichviel ob ſie daſelbſt anweſend ſind

oder nicht,

b) welche ohne im Orte geboren zu ſein und ohne ihr Domizil daſelbſt zu haben, ſich z. B. als

Dienſtboten, Haus- und Wirthſchaftsbeamte, Handlungsdiener oder Lehrlinge, Handwerksgeſellen,

Lehrburſchen oder Fabrikarbeiter, oder als Studenten, Gymnaſiaſten bez. Zöglinge anderer Lehr

*) Uneheliche Söhne werden nach dem Namen ihrer Mutter genannt.
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anſtalten im Orte aufhalten und den Vorſchriften des §. 20. gemäß in dem Aushebungs-Bezirk,

zu welchem der Ort gehört, geſtellungspflichtig ſind, ſofern ſie nicht an einem anderen Orte deſſel

ben Muſterungs-Bezirks (§. 69.) ihr Domizil haben,

c) welche im Auslande geboren ſind, ſich daſelbſt aufhalten und kein Domizil im Bundesgebiet haben;

für welche, bez. deren Familienhäupter, jedoch eine am Orte befindliche Behörde zuletzt einen Paß

oder Heimathsſchein ausgeſtellt hat.

3. Der Aufnahme neu angezogener Perſonen in die Stammrolle bedarf es nicht, wenn ſich dieſelben

durch die vorgeſchriebenen Zeugniſſe darüber ausweiſen, daß ſie ihrer Militairpflicht genügt, oder

das 42ſte Lebensjahr überſchritten haben.*)

4. Die mit Führung der Stammrollen beauftragten Behörden dürfen ſich nicht dabei begnügen, nur die

jenigen Militairpflichtigen, welche in den Geburtsliſten oder Civilſtands-Regiſtern ſtehen oder ſonſt

angemeldet werden, in die Stammrollen einzutragen, ſondern es iſt ihre Pflicht, von Amtswegen zu

ermitteln, welche Militairpflichtige etwa außerdem vorhanden und geſtellungspflichtig ſind, um ſie ſo

gleich zur Anmeldung anzuhalten. Die Art und Weiſe dieſer Ermittelungen bleibt den Orts-Behörden

je nach den beſtehenden örtlichen Einrichtungen überlaſſen, ſoweit nicht die provinziellen c. Reglements

beſondere Beſtimmungen hierüber enthalten.

5. Belagsſtücke über die Ergebniſſe der ad 4. gedachten Ermittelungen ſind ſorgfältig zu ſammeln.

Die Streichung der einmal in die Stammrollen aufgenommenen Perſonen darf von den Orts

Behörden nicht ſelbſtſtändig vorgenommen werden, ſondern wird von dem Civil-Vorſitzenden der Kreis

Erſatz-Kommiſſion angeordnet.

§. 59.

Anmeldung der Militairpflichtigen zur Einſchreibung in die Stammrolle.**)

1. Alle Militairpflichtige haben ſich innerhalb der Zeit vom 15. Januar bis zum 1. Februar behufs

Eintragung ihrer Namen in die Stammrolle bei der mit Führung derſelben beauftragten Behörde,

unter Vorzeigung ihres Geburtsſcheins,*) zu melden; und zwar

a) diejenigen, welche ſich am Orte ihres geſetzlichen Domizils oder in dem Muſterungs-Bezirke (§. 69.)

aufhalten, zu welchem derſelbe gehört, an dieſem;

b) Studenten, Schüler, Haus- und Wirthſchafts-Beamte, Handlungsdiener und Lehrlinge, Hand

werksgeſellen, Dienſtboten, Fabrikarbeiter und andere in ähnlichen Verhältniſſen lebende Militair

pflichtige an dem Orte, wo ſich die Lehranſtalt befindet, bez. wo ſie in Arbeit ſtehen 2c., ſofern

dieſer Ort nicht zu demſelben Muſterungs-Bezirk gehört, wie ihr Domizilort.

*) Die Folgen der Entziehung vom Militairdienſt werden durch die Nichtaufnahme älterer als 42jähriger Per

ſonen in die Stammrolle nicht ausgeſchloſſen.

*) Strafe und Folgen der unterlaſſenen Anmeldung zur Stammrolle cf. §§ 176. u. 177.

***) Dieſe Geburtsſcheine ſind koſtenfrei zu ertheilen.

Soweit die Vorzeigung beſonderer Geburtsſcheine bei denjenigen Militairpflichtigen, welche ſich in ihrem Ge

burtsort ſtellen, in einzelnen Diſtrikten nicht erforderlich ſein ſollte, können dieſelben von dieſer Verpflichtung durch

den Civil-Vorſitzenden der Kreis-Erſatz-Kommiſſion entbunden werden,



Dieſe Meldung zur Stammrolle iſt, ſofern nicht nach den anderweitig in dieſer Inſtruction ge

gebenen Beſtimmungen eine auf beſtimmte Zeit gültige Entbindung von der perſönlichen Geſtellung

vor die Erſatz-Behörden erfolgt iſt, alljährlich zu derſelben Zeit, unter Vorzeigung des im erſten Ge

ſtellungsjahre empfangenen Looſungs- und Geſtellungsſcheins (cf. §. 85.), und zwar ſo lange zu

wiederholen,*) bis die Militairpflichtigen entweder einem Truppen- oder Marine-Theil zur Ab

leiſtung der geſetzlichen Dienſtpflicht überwieſen, oder durch Empfang eines beſonderen Scheines von

der Wiederholung dieſer Anmeldung entbunden ſind.

2. Ein Militairpflichtiger, welcher im Laufe des Jahres, in welchem er ſich zur Aufnahme in die Stamm

rolle anzumelden hat, den Wohnort oder Aufenthaltsort in einen anderen Muſterungsbezirk verlegt,

hat dies ſowohl bei ſeinem Abgange der betreffenden Behörde des Orts, welchen er verläßt, als auch

der des neuen Domizils bez. Aufenthaltsort Behufs Berichtigung der Stammrolle ohne Verzug ſpä

teſtens innerhalb 3 Tagen zu melden.

3. Wer die ad 1. und 2. gedachten Termine zur Meldung verſäumt, bleibt demohngeachtet bei Ver

meidung der im s. 176. beſtimmten Strafen fortdauernd verpflichtet, die verſäumte Meldung nach

zuholen.

4. Sind Militairpflichtige

a) im Orte ihres Domizils nicht anweſend, gleichviel ob ſie an einem andern Orte geſtellungspflichtig

ſind oder nicht,

b) oder ſind dieſelben von dem Orte, wo ſie ſich nach Paſſus 1. zur Stammrolle zu melden haben,

zeitig abweſend (z. B. auf der Reiſe begriffene Handlungsdiener, auf See befindliche Seeleute 2c.),

ſo haben ihre Eltern, Vormünder, Lehr-, Brot- oder Fabrikherren die Verpflichtung, ſie, und zwar

in dem Falle zu a. zur Stammrolle des Domizils, im Falle zu b. zur Stammrolle des daſelbſt be

zeichneten Ortes, anzumelden.

§. 60.

Jährliche Aufforderung Behufs Anmeldung zur Stammrolle.

1. Die mit Führung der Stammrolle beauftragten Behörden haben alljährlich im Monat Januar durch

öffentlichen Anſchlag, durch öffentliche Blätter oder auf andere ortsübliche Weiſe die nach §. 58. in

die Stammrolle aufzunehmenden Militairpflichtigen, ſowie deren Eltern, Vormünder, Lehr-, Brot- oder

Fabrikherren, unter Androhung der zuläſſigen Strafen (s. 176.), zur Befolgung der im § 59. ent

haltenen Beſtimmungen aufzufordern.

2. Alle Militairpflichtigen, welche ſich zur Stammrolle anmelden oder angemeldet werden, ſind nach vor

heriger Prüfung ſogleich einzutragen oder es iſt eine Beſcheinigung über die erfolgte Anmeldung zu

ertheilen.

*) Geſtatten die Lokal-Verhältniſſe, diejenigen Militairpflichtigen, welche ſich einmal znr Stammrolle angemeldet

haben und demnächſt unverändert in demſelben Orte wohnen bleiben, von der Wiederholung der Anmeldung zu ent

binden, ſo kann dies bei den nach § 60. zu erlaſſenden Aufforderungen geſchehen.
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§. 61.

Die alphabetiſche Liſte.

. Die Aufſtellung bez. Fortführung der alphabetiſchen Liſten hat vorzugsweiſe der Civil- Vorſitzende

der Kreis-Erſatz-Kommiſſion zu veranlaſſen.

Für die richtige Führung der Stammrollen, welche nach allen Richtungen hin ſeiner Prüfung

unterliegen, iſt derſelbe nächſt den Ortsbehörden allein verantwortlich.

. Der Militair-Vorſitzende der Kreis-Erſatz-Kommiſſion hat ſich alljährlich Abſchrift der alphabetiſchen

Liſte zu beſorgen, womit die Verpflichtung für ihn verbunden iſt, ſich auch ſeinerſeits von ihrer Rich

tigkeit Ueberzeugung zu verſchaffen. Zu dieſem Behuf iſt der Militair-Vorſitzende berechtigt, bei Zu

ſendung der alphabetiſchen Liſte die Mitvorlage der Stammrollen und ihrer Beläge, ſoweit er dies

für wünſchenswerth erachtet, zu verlangen.

Speziell mitverantwortlich iſt der Landwehr-Bezirks-Kommandeur dafür, daß die einmal in die

alphabetiſche Liſte eines Jahrganges eingetragenen Namen ſo lange fortgeführt werden, bis ſie be

ſtimmungsmäßig geſtrichen werden dürfen. Derſelbe hat daher ſeine alphabetiſche Liſte unter eigenen

Verſchluß zu nehmen.

. Die ad 2. angeordnete Abſchriftnahme der alphabetiſchen Liſte hat der Landwehr - Bezirks-Komman

deur entweder in ſeinem Bureau oder in den betreffenden Kreisorten durch die Bezirks-Feldwebel, un

ter eigener Verantwortlichkeit, bewirken zu laſſen.

. Die alphabetiſche Liſte iſt alljährlich nach dem Schema 10. dergeſtalt anzulegen, daß für alle Mili's

tairpflichtige, welche innerhalb eines Kalenderjahres geboren ſind, eine beſondere derartige Liſte beſteht. Sº.»

. Die alphabetiſche Liſte muß alle Ortſchaften, Sammtgemeinden oder Bürgermeiſtereien einesF 82
bungs-Bezirks nach dem Alphabet enthalten.

Bei jeder Ortſchaft werden ſämmtliche in den Stammrollen verzeichneten Individuen derjenigen

Altersklaſſe, für welche die Liſte angelegt iſt, ebenfalls nach alphabetiſcher Ordnung eingetragen. Vor

her ſind jedoch die Stammrollen nach den eingereichten Belägen und den ſonſtigen zu Gebote ſtehen

den Hülfsmitteln ſorgfältig zu prüfen.

Die Namen derjenigen Perſonen, von welchen ſich unzweifelhaft ergiebt, daß ſie verſtorben, durch

Entſcheidung der Departements - (Marine-) Erſatz-Kommiſſion vom Eintritt in das ſtehende Heer

(die Flotte) definitiv entbunden, oder nur vorläufig oder irrthümlich in die Stammrolle aufgenommen

waren, ſind in letzterer unter Angabe des Grundes zu ſtreichen, ohne in die alphabetiſche Liſte über

tragen zu werden. Dagegen ſind, damit aus der alphabetiſchen Liſte zu allen Zwecken Auskunft zu

erlangen iſt, die freiwillig beim Militair Eingetretenen, die Ausgewanderten c. erſt in dieſe Liſte zu

übertragen, dann aber ſowohl hier, als auch aus der Stammrolle zu ſtreichen.

Alle anderen unter Kontrole verbleibenden Militairpflichtigen, welche nur einen Ausſtand erhal

ten haben, z. B. zum einjährigen Dienſt Berechtigte, mit Ausſtands-Bewilligung verſehene Hand

werker c., müſſen in die alphabetiſche Liſte eingetragen werden.

. Für die im Laufe der Zeit erforderlich werdenden Nachtragungen der zuziehenden Militairpflichtigen

iſt bei der erſten Anlage der alphabetiſchen Liſte hinter jeder Gruppe ein entſprechender Raum zu laſſen.

Die ganze Liſte, einſchließlich der frei bleibenden Plätze, iſt mit durchlaufender Nummer zu ver
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ſehen, und unter dieſer bei Nachtragungen anzudeuten – z. B. durch Einrücken der Jahreszahl –,

wann die Nachtragung ſtattgefunden hat.

7. Soweit der Geburtsort eines Militairpflichtigen, der Ort ſeines Domizils und der Ort, an welchem

er nach § 59. 1. zur Stammrolle ſich anzumelden hat, in verſchiedenen Aushebungs-Bezirken liegen,

muß der Name des betreffenden Militairpflichtigen in die alphabetiſchen Liſten aller drei Bezirke ein

getragen werden.

Liegen die verſchiedenen Orte in ein und demſelben Aushebungs-Bezirke, ſo genügt die Eintra

gung bei einem und ein hinweiſender Vermerk bei den anderen Orten.

§. 62.

Anlegung der Reſtanten - Liſte.

Bleiben nach Beendigung des Erſatz-Geſchäfts (z. B. pro 1870) in der alphabetiſchen Liſte des äl

teſten bei der Aushebung konkurrirenden Jahrgangs (das ſind die 1848 Geborenen) Militairpflichtige ſtehen,

über welche noch keine definitive Entſcheidung erfolgt iſt, event. welche ihrer Militair-Verpflichtung noch

nicht genügt haben, und in der Liſte nicht geſtrichen werden konnten, ſo ſind dieſelben in eine beſondere

Liſte (Reſtanten-Liſte) zu übertragen und darin ſo lange fortzuführen, bis über ihr Militair-Verhältniß

eine definitive Entſcheidung erfolgt iſt.

In dieſe Liſte gehören auch diejenigen Perſonen, welche erſt nach Ablauf des dritten Konkurrenzjahres

in die Stammrollen eines Aushebungs-Bezirks aufgenommen ſind und daher in keine der alphabetiſchen

Liſten dieſes Aushebungs-Bezirks als Zugang haben eingetragen werden können.

§. 63.

Vorlegung der Liſten zur Einſicht der Betheiligten.

Sobald die neu anzulegenden alphabetiſchen Liſten im Original und in der Abſchrift fertig, die der

älteren Jahrgänge berichtigt, die Reſtanten-Liſten vervollſtändigt ſind, können dieſelben denen, welche ein

Intereſſe zur Sache haben, im Amtslocale vorgelegt werden.

§. 64.

Benachrichtigung der Civil- Vorſitzenden der Kreis - Erſatz- Kommiſſionen

unter ein an der*) über die erfolgte Muſterung bez. Aushebung Militair

pflichtig er fremder Bezirke.

1. Nach beendigtem Departements - Erſatz - Geſchäft und ſpäteſtens bis zum 1. November jeden Jahres

hat der Civil-Vorſitzende jeder Kreis-Erſatz-Kommiſſion über die in ſeinem Aushebungs-Bezirk zur

Muſterung bez. Aushebung herangezogenen, aus anderen Aushebungs-Bezirken gebürtigen bez. in an

deren Aushebungs - Bezirken domizilberechtigten Individuen dem betreffenden Civil -Vorſitzenden der

Kreis-Erſatz-Kommiſſion unter Angabe der von der Kreis - und bez. Departements-Erſatz-Kommiſ

ſion alljährlich getroffenen Entſcheidung Mittheilung zu machen (ſiehe auch § 98. ad 7.).

*) Wenn Zweifel darüber beſtehen, welche Beamte die Funktionen der Civil-Vorſitzenden der Kreis-Erſatz-Kom

miſſion ausüben, ſo ſind etwa an dieſelben zu richtende Mittheilungen c. den betreffenden Landwehr-Bezirks-Kom

mandos (ſiehe Anlage 1.) zur weiteren Veranlaſſung zuzufertigen.
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Dieſe Mittheilungen, deren pünktliche Ausführung für das Erſatzweſen von der größten Wichtig

keit iſt, ſind gleichzeitig an den Civil-Vorſitzenden der Kreis-Erſatz-Kommiſſion des Geburtsorts und

an den Civil-Vorſitzenden der Kreis-Erſatz-Kommiſſion des Domizils des betreffenden Militairpflich

tigen zu ſenden, ſofern ſich nicht aus dem Geſtellungs- Atteſt des Militairpflichtigen ergiebt, daß der

ſelbe definitiv in die Kontrole ſeines Domizil - Ortes übernommen iſt, in welchem Falle eine weitere

Benachrichtigung des Geburts-Ortes unterbleibt.*)

2. Die Benachrichtigungsſchreiben ſind als Beläge zu den betreffenden alphabetiſchen Liſten auf

zubewahren.

3. Die hier vorgeſchriebenen Benachrichtigungen müſſen ſich auch auf diejenigen Militairpflichtigen erſtre

cken, welche nur von der Kreis-Erſatz-Kommiſſion gemuſtert und im Termine der Departements-Er

ſatz-Kommiſſion nicht zur Vorſtellung gekommen ſind, alſo auch auf die zum Marine-Erſatzgeſchäft

und zu den Schiffer-Muſterungen zu verweiſenden Militairpflichtigen.

§. 65.

Berichtigung der Stamm rollen und alphabetiſchen Liſten am Schluß des Er

ſatzgeſchäfts eines Kalenderjahres.

1. Nach dem Schluß des Erſatzgeſchäfts eines Kalenderjahres und ſpäteſtens bis zum 1. Dezember je

den Jahres ſind die Stammrollen und alphabetiſchen Liſten zu berichtigen, und diejenigen Leute,

welche entweder beim Militair eingeſtellt oder als Rekruten in die Kontrole der Landwehr-Behörden

getreten (cf. §. 120.)*) oder auf irgend eine andere Weiſe von der weiteren Anmeldung zur Stamm

rolle entbunden ſind, zu ſtreichen.*)

2. Die Streichung aus der Stammrolle, bei welcher ſowohl die Namen als auch alle anderen Bemer

kungen leſerlich bleiben müſſen, iſt Seitens des Civil-Vorſitzenden der Kreis-Erſatz-Kommiſſion zu

veranlaſſen, und zwar, ſofern er dies für erforderlich erachtet, unter Zuziehung der mit Führung der

ſelben beauftragten Behörden.

Die Streichungen aus den alphabetiſchen Liſten ſind von dem Civil- bez. Militair-Vorſitzenden zu

veranlaſſen, zu welchem Behufe Letzterem die betreffenden Beläge zuzuſenden ſind.

3. Auf Grund der vorgeſchriebenen Benachrichtigungen dürfen die anderwärts angemeldeten bez. gemu

ſterten Militairpflichtigen aus den Stammrollen und der alphabetiſchen Liſte des Domizils nur dann

geſtrichen werden, wenn ſie nach Ausweis der eingegangenen Benachrichtigung von der Departements

*) Um die Schriftſtücke im Original den nach §. 54. ad 4. anzulegenden Belagsheften beifügen zu können,

dürfen Benachrichtigungen über Militairpflichtige verſchiedener Altersklaſſen nicht in ein und demſelben Schreiben zu

ſammengefaßt werden.

Wenn den bezüglichen Benachrichtigungsſchreiben beſondere Nachweiſungen von den Verhältniſſen der Militair

pflichtigen beigefügt werden, ſo ſind letztere von dem Civil-Vorſitzenden der betreffenden Kreis-Erſatz-Kommiſſion zu

unterſchreiben und mit Angabe des Orts und des Datums der Ausfertigung zn verſehen.

*) Wegen Wiederaufnahme von Rekruten in die Stammrollen und alphabetiſchen Liſten, wenn ſie aus irgend

einem Grunde nicht zur Einſtellung gelangen, cf. § 124. ad 3.

***) Wegen Streichung der Zöglinge der militair-ärztlichen Bildungs-Anſtalten ef. Anmerkung zu § 44. 1. c.
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(Marine-)Erſatz-Kommiſſion eine definitive Entſcheidung über ihr Militair-Verhältniß empfangen ha

ben. Iſt dies nicht der Fall, ſo iſt nur der Inhalt gedachter Benachrichtigungen in die Liſten einzu

tragen, ohne daß die Streichung der Namen ſtattfinden darf. Nur wenn ein Militairpflichtiger nach

Aufnahme in die Stammrolle und alphabetiſche Liſte ſein Domizil verändert hat, kann derſelbe ſchon

dann gelöſcht werden, wenn deſſen Aufnahme in die Liſten des neuen Domizils nachgewieſen iſt.

Im Geburtsort erfolgt die Streichung des Namens, wenn über den betreffenden Militairpflich

tigen von dem Civil- Vorſitzenden der Kreis-Erſatz-Kommiſſion eines anderen Aushebungsbezirks die

Benachrichtigung eingeht, daß erſterer in dem Bezirk des letzteren ſein Domizil hat.

4. Militairpflichtige, welche nur deshalb in die Liſten eingetragen ſind, weil ſie ſich zeitweiſe im Orte

aufgehalten, dürfen, ſofern ſie den Ort wieder verlaſſen, ohne ein Domizil daſelbſt erworben zu ha

ben, nur im Muſterungstermin ſelbſt nach Prüfung der desfalls von den Ortsbehörden hierüber zu er

ſtattenden Anzeigen geſtrichen werden.

§. 66.

Nachforſchung nach dem Aufenthalt derjenigen Militairpflichtigen, welche ſich

zur Stammrolle nicht angemeldet bez. zur Muſterung und Aushebung

nicht geſtellt haben.

Bleiben nach dem 1. Dezember noch Namen in den alphabetiſchen Liſten oder Stammrollen ſtehen,

deren Träger weder zur Stammrolle angemeldet ſind, noch ſich zur Muſterung bez. Aushebung geſtellt ha

ben, auch beſtimmungsmäßig nicht geſtrichen werden durften, ſo müſſen nunmehr Erkundigungen über den

Verbleib dieſer Leute von dem Civil»Vorſitzenden der Kreis-Erſatz-Kommiſſion angeſtellt werden.

§. 67.

Einleitung der gerichtlichen Unterſuchung wider die unermittelt gebliebenen

Militairpflichtigen.

1. Ergiebt ſich in Folge der §. 66. gedachten Nachforſchungen, daß der geſuchte Militairpflichtige das Ge

biet des Norddeutſchen Bundes verlaſſen hat, oder bleibt derſelbe unermittelt, ſo iſt die Einleitung des

gegen ausgewanderte Militairpflichtige angeordneten Verfahrens von dem Civil-Vorſitzenden der Kreis

Erſatz-Kommiſſion desjenigen Ortes zu veranlaſſen, in welchem der Militairpflichtige ſein geſetzliches

Domizil hat. Für die im §. 20. ad 4. gedachten, ſowie die im s. 20. sub 2. und 3. angeführten

Militairpflichtigen, ſofern ſie im Inlande kein Domizil beſitzen, liegt dieſe Pflicht dem Civil-Vorſitzen

den der Kreis-Erſatz-Kommiſſion desjenigen Aushebungsbezirkes ob, in welchem dieſelben geſtellungs

pflichtig ſind (cf. §. 180.).

2. Sobald der Antrag wegen Einleitung des gerichtlichen Verfahrens formirt iſt, hat der Civil - Vor

ſitzende der betreffenden Kreis-Erſatz-Kommiſſion die Kreis-Erſatz-Kommiſſion des Geburtsorts davon

vorläufig zu benachrichtigen.

Iſt während derjenigen Zeit, in welcher ein Militairpflichtiger in den Stammrollen, bez. in den

alphabetiſchen und Reſtanten-Liſten geführt werden muß, ein Wechſel des Domizils eingetreten, ſo

verſteht es ſich von ſelbſt, daß der Civil-Vorſitzende der Kreis-Erſatz-Kommiſſion des letzten Domi

zils von der ihm zugegangenen Benachrichtigung der Kreis-Erſatz-Kommiſſion des früheren Domizils

Behufs Streichung in den Liſten Mittheilung zu machen hat.
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3. In der Stammrolle und alphabetiſchen Liſte bez. Reſtantenliſte des letzten Domizils darf der Name

des betreffenden Militairpflichtigen erſt nach beendetem gerichtlichen Verfahren geſtrichen werden.

Sechster Abſchnitt.

Das Kreis-Erſatz-Geſchäft.

§. 68.

Organiſation und Geſchäftsführung der Kreis - Erſatz-Kommiſſionen.

1. In jedem Aushebungs-Bezirk treten der Kreis-Erſatz-Kommiſſion – ſobald dieſe ſich Behufs der all

jährlich vorzunehmenden Muſterung der Militairpflichtigen, ſowie Behufs Prüfung der häuslichen und

gewerblichen Verhältniſſe c. der letzteren konſtituirt, – als außerordentliche Mitglieder noch hinzu:*)

A. Vom Militair.

Ein Linien- Infanterie - Offizier.

Sind Offiziere der Linie nicht verfügbar, ſo werden Offiziere des Beurlaubtenſtandes als Mitglieder

der Kreis-Erſatz-Kommiſſion kommandirt.

B. Vom Civil.

In der Regel zwei ländliche und zwei ſtädtiſche Grundbeſitzer, oder in Stelle der letzteren zwei

Magiſtrats-Perſonen.

In Städten, welche einen eigenen Aushebungs-Bezirk bilden, ſind ſtatt der erſteren noch zwei

ſtädtiſche Mitglieder zu beſtimmen.

In denjenigen Aushebungs-Bezirken, in welchen ſich keine Stadt befindet, ſind vier ländliche

Grundbeſitzer, darunter zwei Beſitzer bäuerlicher Grundſtücke, als außerordentliche Mitglieder der Kreis
Erſatz-Kommiſſion zu beſtimmen. P.

2. Die Civil-Mitglieder der Kommiſſionen und eine gleiche Anzahl Stellvertreter werden in Preußen

auf 3 Jahre auf dem Kreistage und in Städten, welche einen eigenen Aushebungsbezirk bilden, in

der Gemeinde-Vertretung gewählt und der Regierung zur Beſtätigung vorgeſchlagen. In den Hohen

zollernſchen Landen ſind die Mitglieder und Stellvertreter von der Regierung zu ernennen.

Die Verfügung darüber, in welcher Weiſe die Civil-Mitglieder der Kreis-Erſatz-Kommiſſionen

in den übrigen Bundesſtaaten zu beſtimmen ſind, bleibt den betreffenden Regierungen überlaſſen.

3. Den Vorſitz in den Kommiſſions-Sitzungen führen die im §. 15., 4. bezeichneten permanenten Mit

glieder gemeinſchaftlich. Sämmtliche Mitglieder ſind gleich ſtimmberechtigt.

Bei Meinungsverſchiedenheiten entſcheidet – ausgenommen in den im § 74, 9. erwähnten

Fällen – Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit iſt der Fall der Departements-Erſatz-Kommiſſion

zur Entſcheidung vorzulegen; iſt dabei von einer Sache die Rede, welche augenblicklich einer Ent

ſcheidung bedarf, ſo wird dieſe einſtweilen nach dem Votum des Civil-Vorſitzenden ausgeführt.

*) In Berlin und anderen großen Städten wird die Zahl der außerordentlichen Mitglieder der Kreis-Erſatz

Kommiſſion durch die Erſatzbehörden dritter Inſtanz beſtimmt.

8
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4. Jeder Kreis-Erſatz-Kommiſſion wird ein Stabsarzt beigegeben, deſſen Kommandirung Seitens des

betreffenden Brigade-Kommandeurs beim Generalarzt des Armee-Korps – in den Staaten, welche

ſelbſtſtändige Kontingente ſtellen, bei derjenigen Behörde, welcher die oberſte Leitung des Militair

Medizinaldienſtes zuſteht –, nachgeſucht wird, ſobald die nach §. 70. anzulegenden Geſchäfts- und

Reiſepläne feſtgeſtellt ſind.

In Ermangelung eines Militair-Arztes iſt Seitens der Erſatz-Kommiſſion ein geeigneter Civil

arzt, event. der Kreisphyſikus, für die Dauer der Geſchäfte zuzuziehen.

5. Der der Kommiſſion beigeordnete Arzt iſt nicht als Mitglied derſelben anzuſehen und hat daher auch

bei Abſtimmungen kein Votum, ihm liegt nur unter Beobachtung der Inſtructionen für Militair

beziehungsweiſe Marine - Aerzte die Beurtheilung der körperlichen Beſchaffenheit der Mannſchaften,

ſowie auf Verlangen der Kommiſſion die Abgabe ſeines Gutachtens über die Erwerbsfähigkeit der

Angehörigen von Militairpflichtigen bei Reklamationen ob. Derſelbe iſt verpflichtet, in jedem einzelnen

Falle, ſoweit dies für nöthig erachtet wird, ſein Gutachten ſchriftlich abzugeben.

6. Das nöthige Perſonal zu den Schreib- und Meßgeſchäften nehmen der Landwehr-Bezirks-Kommandeur

und der Civil-Vorſitzende der Kreis-Erſatz-Kommiſſion aus ihrem Dienſtperſonal mit, und zwar ſind

militairiſcher Seits zu dieſen Geſchäften heranzuziehen:

a) ein Schreiber, welcher den Landwehr-Bezirks-Kommandeur auf der ganzen Tour begleitet,

b) die Landwehr-Bezirksfeldwebel, welche indeß nur bei der Muſterung der Militairpflichtigen ihres

Kompagnie-Bezirks zugegen ſind,

c) drei Unteroffiziere oder Gefreite vom betreffenden Landwehr-Bezirks-Kommando, von denen einer

dem Arzt als Schreiber zur Verfügung zu ſtellen iſt, ſobald die Zahl der an einem Tage ärztlich

zu unterſuchenden Mannſchaften ſich höher als 80 beläuft.

7. Die im Namen der Kreis-Erſatz-Kommiſſion zu führende Korreſpondenz hat der Civil-Vorſitzende

derſelben im Einverſtändniß und unter Mitzeichnung des Militair-Vorſitzenden zu beſorgen.

Die Liſten und Verhandlungen, welche während des Kreis-Erſatz-Geſchäfts aufgenommen werden,

ſind indeß von ſämmtlichen Mitgliedern zu unterzeichnen, indem dieſe für die ordnungsmäßige und

richtige Führung derſelben gleichmäßig verantwortlich ſind.

§. 69.

Abgrenzung der Muſterungs - Bezirk e.

1. In jedem Aushebungsbezirke ſind ein oder mehrere Orte – Muſterungs-Stationen – ausgewählt,

an welchen die Kreis-Erſatz-Kommiſſion die Muſterung der Erſatzpflichtigen vornimmt.

2. Sämmtliche Orte, deren Militairpflichtige nach einer Muſterungs-Station beordert werden, bilden

einen Muſterungs-Bezirk.

3. Aenderungen der in dieſer Hinſicht bereits beſtehenden Eintheilung können nur mit Genehmigung

der Departements-Erſatz-Kommiſſionen vorgenommen werden.

§. 70.

Aufſtellung der jährlichen Geſchäfts- und Reiſepläne für die

Kreis - Erſatz - Kommiſſion.

1. Ueber en Zeitpunkt und die Dauer des Kreis-Erſatz-Geſchäfts hat der Landwehr-Bezirks-Komman



deur, nachdem er zuvor die Beſtimmung des vorgeſetzten Infanterie-Brigade-Kommandeurs darüber

erhalten, event. eingeholt hat, bis zu welchem äußerſten Termin das Geſchäft beendet ſein muß (cf.

§. 94), für ſämmtliche Aushebungs-Bezirke, in denen er fungirt, einen Geſchäftsplan rechtzeitig auf

zuſtellen und ſich demnächſt über denſelben mit den Civil-Vorſitzenden der betreffenden Kreis-Erſatz

Kommiſſionen zu einigen.

2. Bei Aufſtellung dieſes Geſchäftsplanes iſt zu beachten, daß die Reiſetour für die in mehreren Aus

hebungsbezirken fungirenden Militair-Mitglieder mit Rückſicht auf die geographiſche Lage der Bezirke

ſo gewählt wird, daß die Reiſekoſten möglichſt beſchränkt werden, ſowie daß die Zahl der an einem

Tage ärztlich zu unterſuchenden Militairpflichtigen niemals 200 überſteigen darf.

3. Den vorläufig feſtgeſtellten Geſchäftsplan für den geſammten Bataillons-Bezirk legt der Landwehr

Bezirks-Kommandeur der Departements-Erſatz-Kommiſſion zur Beſtätigung vor und macht, ſobald die

letztere erfolgt iſt, den Civil-Vorſitzenden der betreffenden Kreis-Erſatz-Kommiſſionen hierüber Mit

theilung.

4. Die Brigade-Kommandos veranlaſſen ihrerſeits die Kommandirung der nach §. 68. erforderlichen

Offiziere und Aerzte, welche alljährlich gewechſelt werden müſſen.

5. Der Civil-Vorſitzende der Kreis-Erſatz-Kommiſſion verſieht die § 68., 1. bezeichneten Civil-Mitglieder

und ſämmtliche Bürgermeiſter, Amtmänner und Orts-Vorſteher (Guts-Obrigkeiten, Gemeinde-Vor

ſteher, Schulzen) mit der zur Theilnahme an den Sitzungen der Kommiſſion erforderlichen Anweiſung.

§. 71.

Beorderung und Geſtellung der Militair pflichtigen vor die Kreis - Erſatz

Kommiſſion.

1. Der Civil-Vorſitzende der Kreis-Erſatz-Kommiſſion beauftragt die Behörden, welche die Stammrollen

zu führen haben, unter Rückgabe derſelben, die Vorladung der Militärpflichtigen zum Muſterungs

termine zu veranlaſſen und für deren rechtzeitige Geſtellung vor die Kreis-Erſatz-Kommiſſion zu ſorgen.

Außerdem macht er in ſeinem Aushebungs-Bezirk den Geſchäfts-Plan für die Kommiſſionen zu

wiederholten Malen bekannt und beordert dabei zugleich alle zur Geſtellung verpflichteten Militair

pflichtigen zum Erſcheinen im Muſterungs-Termin.

2. In Folge dieſer Beorderung müſſen ſich alle in den alphabetiſchen Liſten und Reſtantenliſten ver

zeichneten Militairpflichtigen einſchl. der disponibel Gebliebenen an den beſtimmten Ort zur Muſterung

und zwar ſo lange alljährlich ſtellen, bis ſie entweder einem Truppentheil zur Ableiſtung der geſetz

lichen Dienſtpflicht überwieſen oder durch Empfang eines der in den §§. 35., 48. und 49. bezeich

neten Scheine Seitens der Departements-Erſatz-Kommiſſion bez. durch einen entſprechenden Vermerk

in ihrem Geſtellungs-Atteſt (§. 76., 1. und § 77. ad 4.) von der Wiederholung der Geſtellung

entbunden ſind.

Sollten Militairpflichtige, welche in die Stammrollen gehören, ſich bis dahin noch nicht gemeldet

haben und noch nicht aufgenommen ſein, ſo müſſen ſie ſich zu dieſem Behuf ſogleich bei den Orts

Behörden anmelden und ebenfalls zur Muſterung ſtellen. Die Ortsbehörden aber ſind verpflichtet,

von ſolchen Leuten den Civil-Vorſitzenden der Kreis-Erſatz-Kommiſſion ſogleich Anzeige zu machen.

3. Von der perſönlichen Geſtellung vor die Erſatz-Kommiſſion kann kein Militairpflichtiger, mit Aus
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ſchluß der in den §§. 44. und 45. bezeichneten Kategorien, ſo wie der zum einjährig freiwilligen

Militairdienſt Berechtigten, entbunden werden, es ſei denn, daß der Geſundheits-Zuſtand, z. B. bei

Blödſinnigen oder Krüppeln, die perſönliche Geſtellung unmöglich macht, was durch ein auf perſön

licher Anſchauung beruhendes Atteſt eines Arztes und der Ortsbehörde zu beſtätigen iſt.

4. Wenn ein Militairpflichtiger an der perſönlichen Geſtellung vor die Erſatz-Kommiſſion an dem für

ihn beſtimmten Ort ohne ſein Verſchulden verhindert worden iſt, ſo kann er ſich an einer der anderen

Muſterungs-Stationen im Aushebungs-Bezirk nachträglich ſtellen.

5. Ein Militairpflichtiger, welcher der ad 1. gedachten Beorderung zur Geſtellung vor die Kreis-Erſatz

Kommiſſion, ohne einen von dieſer Kommiſſion als genügend anerkannten Grund keine Folge leiſtet,

kann durch Anwendung geſetzlicher Zwangsmaaßregeln zur ſofortigen Geſtellung angehalten. werden.*)

§. 72.

Das Kreis-Erſatz - Geſchäft im Allgemeinen.

1. Die bei den Geſchäften der Kreis-Erſatz-Kommiſſion nothwendige Ordnung haben die Vorſitzenden

derſelben aufrecht zu erhalten, und die dazu erforderlichen Anordnungen im Voraus zu beſchließen.

2. Behufs Betreibung des Geſchäfts ſind mindeſtens 2 helle und geräumige Zimmer und außerdem

ein Raum erforderlich, in welchem die zur Vorſtellung kommenden Leute rangirt werden können. Dieſe

Lokalitäten hat der Civil-Vorſitzende der Kreis-Erſatz-Kommiſſion in Gemäßheit der darüber beſtehen

den beſonderen Beſtimmungen zu beſchaffen. Anträge der Aerzte auf Ueberweiſung geeigneter Loka

litäten ſind thunlichſt zu berückſichtigen.

3. Das Rangiren der Militairpflichtigen haben je nach den Anordnungen der Kreis-Erſatz-Kommiſſion

die Bürgermeiſter, Amtmänner und Orts-Vorſteher (Guts-Obrigkeiten, Gemeinde-Vorſteher, Schulzen)

unter Aſſiſtenz von Gensdarmen oder Polizei-Beamten bez. Mannſchaften der Landwehr-Bezirks-Kom

mandos zu beſorgen.

4. Sobald die Militairpflichtigen rangirt ſind, werden dieſelben abtheilungsweiſe gemeſſen und ärztlich

unterſucht. Zu dieſem Zweck ſind beſondere Liſten (Arztliſten) zum voraus anzufertigen, welche außer

Vor- und Zunamen, Alter, Aufenthaltsort, Stand oder Gewerbe, ſowie Nummer der alphabetiſchen

Liſte je eine Kolonne zur Eintragung des Größemaaßes, des Bruſtumfangs bei äußerſter Einath

mung und bei Ausathmung, ſowie zur Eintragung des ärztlichen Gutachtens und zu anderweitigen

Bemerkungen enthalten müſſen.*)

Iſt von den in dieſen Liſten aufgeführten Leuten einer oder der andere nicht zur Stelle, ſo iſt

ſein Name ſofort zu ſtreichen. Stellen ſich die betreffenden Leute nachträglich, ſo ſind ſie demnächſt

in eine beſondere Liſte aufzunehmen. Die Anwendung einzelner Zettel, um darauf das Urtheil des

Arztes einzutragen, iſt nicht geſtattet.

Für die richtige Führung dieſer Liſten iſt der der Kreis-Erſatz-Kommiſſion beigegebene Offizier mit

verantwortlich zu machen, weshalb er ſowohl als auch der betreffende Arzt dieſe Liſten zu unter

*) Betreffs der außerdem eintretenden Folgen cf. XIV. Abſchnitt.

**) Die Aufſtellung der Arztliſten iſt von den Vorſitzenden der Kreis-Erſatz-Kommiſſion gemeinſchaftlich zu ver

anlaſſen; die erforderlichen Druckformulare hat jedoch der Militair-Präſes zu beſchaffen.
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zeichnen und mit dem Datum der ſtattgehabten Unterſuchung zu verſehen haben. Die Arztliſten ſind

aufzubewahren.

Geſtatten die Verhältniſſe, die ärztliche Unterſuchung der Militairpflichtigen unter den Augen der

Vorſitzenden, beſonders der Militair-Vorſitzenden der Kreis-Erſatz-Kommiſſionen, vorzunehmen, ſo

muß dies geſchehen, und iſt mit Nachdruck dahin zu wirken, daß möglichſt Lokale zum Muſterungs

geſchäft beſchafft werden, in denen dies ausführbar iſt. Die Führung der Arztliſten darf hierbei

nicht ausgeſetzt werden.

5. Der Militair-Vorſitzende der Kommiſſion theilt den Ausſpruch des Arztes über die betreffenden Leute,

ſowie deren Zollmaaß zur Eintragung in die alphabetiſche Liſte dem Civil-Vorſitzenden mit und

äußert ſich gegen Letzteren, ob er dem Urtheil des Arztes beitritt und in welchem Grade (§. 74. 7.)

er den betreffenden Mann unter Berückſichtigung ſeiner etwaigen beſonderen Eigenſchaften als Pro

feſſioniſt c. zum Militairdienſt für brauchbar hält oder nicht.

Die außerdem in Betracht kommenden Verhältniſſe werden von dem Civil-Vorſitzenden der Kom

miſſion zum Vortrag gebracht, und der Beſchluß der Kommiſſion in der Regel von den beiden Vor

ſitzenden, jedenfalls aber von einem derſelben eigenhändig in die betreffende, von ihnen zu führende

alphabetiſche Liſte eingetragen.

Hierbei iſt auch, beſonders bei der erſtmaligen Geſtellung eines Militairpflichtigen zu prüfen, wo

derſelbe domizilberechtigt iſt. Beſtehen keinerlei Zweifel, daß der Ort des Aufenthalts gleichzeitig auch

das Domizil des Militairpflichtigen iſt, ſo iſt in dem Looſungs- und Geſtellungs-Atteſt unter dem

Namen des Kreiſes c., in welchem die Geſtellung ſtattgefunden hat, zu ſetzen: „Domizilbezirk.“

6. Der Beſchluß der Kreis-Erſatz-Kommiſſion über einen Militairpflichtigen wird bedingt durch die kör

perliche, geiſtige und moraliſche Qualifikation, durch die häuslichen und gewerblichen Verhältniſſe,

durch das Alter des Militairpflichtigen und durch die Bedeutung, welche die event. von ihm in früheren

Jahren gezogene Loosnummer erhalten hat.

Durch den Beſchluß der Kommiſſion wird beſtimmt, ob der Militairpflichtige zurückzuſtellen und

zur Muſterung auf das nächſte Jahr zu verweiſen, ob er der Departements-Erſatz-Kommiſſion als

einſtellungsfähig, oder als unbrauchbar, oder als Reklamat c. zur weiteren Entſcheidung vorzuſtellen

iſt; ob er als moraliſch unwürdig zum Militairdienſt oder als augenſcheinlich ganz unbrauchbar zu

ſtreichen iſt, 2c.

7. Sämmtliche Militairpflichtige eines Aushebungs-Bezirks ſind in allen den im Vorſtehenden ange

deuteten Beziehungen unter Beachtung der nachfolgenden ſpeziellen Vorſchriften zu muſtern. Dem

nächſt iſt die Looſung vorzunehmen, welche den Schluß der Geſchäfte der verſammelten Kreis-Erſatz

Kommiſſion bildet.

§. 73.

Feſtſtellung der Identität der Militairpflichtigen.

Die Kreis-Erſatz-Kommiſſionen haben, beſonders in den im $. 20. ad 2. bis 4. gedachten Fällen,

die Identität der betreffenden Militairpflichtigen feſtzuſtellen und können bei entſtehenden Zweifeln ver

langen, daß eine der Kommiſſion als glaubwürdig bekannte Perſon in einer an Eidesſtatt abzugebenden

Erklärung ſich für die Identität des Militairpflichtigen verbürgt. Iſt eine ſolche Bürgſchaft nicht zu er
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langen, ſo iſt der Militairpflichtige zur Genügung ſeiner Militairpflicht an die Kreis-Erſatz-Kommiſſion

ſeines Domizils zu verweiſen.

§. 74.

Die körperliche Unterſuchung der Militairpflichtigen.

. Jeder Militairpflichtige iſt einer körperlichen Unterſuchung zu unterwerfen, bei welcher auf Verlangen

des Unterſuchenden völlige Entblößung des ganzen Körpers unter möglichſter Berückſichtigung des

Schamgefühls ſtattfinden muß.

Um die Größe der Militairpflichtigen feſtzuſtellen, wird jeder derſelben ohne Fußbekleidung nach dem

Duodezimal- oder ſogenannten Rheiniſchen Maaß gemeſſen.

Auf ärztliche Atteſte, welche etwa von den Militairpflichtigen beigebracht werden, iſt keine Rückſicht

zu nehmen. Die Erſatz-Kommiſſionen und die denſelben beigeordneten Aerzte haben vielmehr nach

eigener Ueberzeugung zu handeln und nur in zweifelhaften Fällen fremde Zeugniſſe einzufordern.

In ſolchen Fällen ſind aber auch außer den fremden ärztlichen Zeugniſſen noch beſonders von den

Gemeinde-Vorſtehern, Ortspolizei-Behörden, Geiſtlichen und Lehrern, ſowie von denjenigen Militair

pflichtigen, welche mit dem angeblich Untauglichen nähere Bekanntſchaft gehabt, Zeugniſſe anzunehmen

bez. einzuziehen. -

Vermag die Kreis-Erſatz-Kommiſſion keine genügende Ueberzeugung vom Vorhandenſein angeblicher

Uebel zu gewinnen, welche, wenn ſie wirklich begründet wären, die dem Augenſchein nach vorhandene

Dienſtbrauchbarkeit eines Militairpflichtigen beeinträchtigen würden, ſo hat ſie die Departements

Erſatz-Kommiſſion auf dieſe Militairpflichtigen beſonders aufmerkſam zu machen, und event. deren

verſuchsweiſe Einſtellung anheimzuſtellen, ſofern nicht etwa genügende Gründe vorhanden ſind, wider

einen ſolchen Militairpflichtigen wegen Simulation die gerichtliche Beſtrafung zu beantragen.

Wenn ein Militairpflichtiger an Epilepſie zu leiden behauptet, ſo müſſen, bevor ſolchen Angaben

Seitens der Erſatzbehörden Folge gegeben werden darf, mindeſtens drei glaubhafte Zeugen an Eides

ſtatt vor einem Mitgliede der Kreis-Erſatz-Kommiſſion oder einer anderen Behörde protokollariſcher

klären, daß und in welcher Weiſe ſie ſelbſt die epileptiſchen Zufälle an dem betreffenden Militair

pflichtigen wahrgenommen haben.

Die ſolchergeſtalt aufgenommenen Verhandlungen ſind der Departements-Erſatz-Kommiſſion vor

zulegen.

7.

Was die Aerzte bei der körperlichen Unterſuchung der Militairpflichtigen zu beachten haben, iſt in den

§§. 1. bis 28. der Inſtruction für die Militair - Aerzte vom 9. Dezember 1858, bez. in den §§. 1.

bis 24. der Inſtruction für Marine-Aerzte vom 5. November 1860 enthalten, weshalb unter Bezug

nahme auf jene Inſtrucionen hier nur im Allgemeinen Folgendes beſtimmt wird.

Bei der körperlichen Unterſuchung kommt es darauf an, feſtzuſtellen:

a) ob der Unterſuchte zum Militairdienſt, mit Rückſicht auf die von ihm zu führende Waffe, unbe

dingt brauchbar iſt (vollkommene Dienſtfähigkeit),

b) ob derſelbe, wenn er ſeiner körperlichen Beſchaffenheit wegen ntcht unbedingt und unter allen Um

ſtänden zum Militairdienſt bei der einen oder anderen Waffe herangezogen werden kann, ſich wäh
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rend des Krieges und der damit verbundenen ungewöhnlichen Ergänzung des Heeres doch zur Ein

ſtellung eignet (nicht vollkommene Dienſtfähigkeit),

c) ob der Militairpflichtige zur Zeit, wo die Unterſuchung ſtattfindet, nicht brauchbar iſt, indeß im

Laufe der Zeit möglicherweiſe noch brauchbar werden kann (zeitige Dienſtunbrauchbarkeit),

d) ob der Militairpflichtige zur Zeit, wo die Unterſuchung ſtattfindet, als für immer unbrauchbar zum

Militairdienſt gehalten werden muß (dauernde Dienſtunbrauchbarkeit).

8. Alle vorgefundenen Fehler, Gebrechen und Krankheiten müſſen in die alphabetiſche Liſte, in die Vor

ſtellungsliſten (§. 90.) und in die Ueberweiſungs - Nationale eingetragen werden. Werden Fehler,

Gebrechen oder Krankheiten von Militairpflichtigen angegeben, bei der Unterſuchung durch den Arzt in

deß nicht vorgefunden, ſo muß darüber den Liſten eine Bemerkung bez. ein Gutachten hinzugefügt

und bei den ſpäteren Superreviſionen darauf beſonders geachtet werden.

9. Die Ausſprüche des Arztes, es mögen dieſelben die Einſtellung oder Zurückſtellung für angemeſſen

halten, ſind für die Kommiſſion nicht bindend. Letztere hat vielmehr unter Berückſichtigung des ärzt

lichen Gutachtens nach eigenem Ermeſſen zu entſcheiden. In denjenigen Fällen jedoch, in welchen

Seitens der Kreis-Erſatz-Kommiſſion gegen das Urtheil des Arztes entſchieden wird, iſt der Ausſpruch

des letzteren in die alphabetiſche Liſte mit einzutragen. -

Ob Militairpflichtige die erforderliche Kraft zur Ertragung der Strapazen des Militairdienſtes

beſitzen, darüber entſcheidet der Militair-Vorſitzende vorläufig allein.

§. 75.

Entſcheidungen der Kreis - Erſatz-Kommiſſion in Folge der körperlichen

Unterſuchung der Militairpflichtigen.

1. Die für brauchbar erachteten Dienſtpflichtigen ſind von dem Militair - Vorſitzenden zu einer der aus

dem Bezirk zu ergänzenden Waffengattungen c. zu deſigniren, und wird das Entſprechende in der

alphabetiſchen Liſte notirt.

Bei dieſen Deſignirungen ſind die über die Auswahl der Mannſchaften zu den einzelnen Waf

fen in den §§ 26–34. enthaltenen Beſtimmungen zu beachten.*) Wenn Mannſchaften für ver

*) Auch die Militairpflichtigen von 5 bis 5“ 1“ 3“ ſind für den Bedarfsfall zu deſigniren (cf. § 30. 2.), ſo

wie überhaupt die Verhältniſſe derſelben wie bei allen anderen Militairpflichtigen feſtzuſtellen. Ob dieſelben oem

nächſt bei der Aushebung zu konkurriren haben, beſtimmt die Departements-Erſatz-Kommiſſion. Konkurriren dieſelben

nicht, ſo ſind ſämmtliche im dritten Konkurrenzjahre ſtehenden Militairpflichtigen dieſer Kategorie zur Erſatz-Reſerve

zu deſigniren, die jüngeren Jahrgängen Angehörenden zurückzuſtellen, ſofern ſie nicht zu den vorzugsweiſe Einzuſtellen

den gehören.

Die Preußiſchen Militairpflichtigen, welche zu den vorſchriftsmäßig gelernten Jägern gehören (cf. §. 29. ad 1.

und§. 105.) und als ſolche zur Verfügung der Inſpektion der Jäger und Schützen ſtehen, bez. in die Vorſtellungs

liſte D. (S. 90.) aufzunehmen ſind, werden, nach dem „Regulativ über Ausbildung c. für die unteren Stellen des

Forſtdienſtes in Verbindung mit dem Militairdienſt im Jäger-Korps“ vom 1. Dezember 1864, alljährlich am 1. April

durch die Landräthe der vorgedachten Inſpektion bezeichnet, ſind alſo den Civil-Vorſitzenden der betreffenden Kreis

Erſatz-Kommiſſionen als ſolche bekannt.
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ſchiedene Waffen geeignet erſcheinen, ſo werden ſie zu derjenigen Waffe deſignirt, an deren Erſatz die

höheren Anforderungen zu ſtellen ſind.

2. Die Zurückſtellung von Militairpflichtigen des erſten und zweiten Konkurrenzjahres wegen zeitiger

Dienſt-Unbrauchbarkeit nach Maaßgabe der Beſtimmungen des § 36. kann durch die Kreis-Erſatz

Kommiſſion verfügt werden.

3. In ihrem dritten Konkurrenzjahre ſind dergleichen Militairpflichtige jedoch von der Kreis-Erſatz-Kom

miſſion zur Erſatz-Reſerve zu deſigniren und der Departements-Erſatz-Kommiſſion zur Superreviſion

und event. Beſtätigung vorzuſtellen.

4. Militairpflichtige, welche nach Anſicht der Kreis-Erſatz-Kommiſſion gemäß § 35. als dauernd dienſt

unbrauchbar auszumuſtern ſind, werden der Departements - Erſatz - Kommiſſion zur Superreviſion

vorgeſtellt.

Daſſelbe findet hinſichtlich derjenigen Militairpflichtigen aller Konkurrenzjahre ſtatt, welche gemäß

§. 36. 4. wegen nicht vollkommener Dienſtfähigkeit zur Erſatz-Reſerve zu deſigniren ſind.

5. Die Deſignirungen der Kreis-Erſatz-Kommiſſion in den ad 1., 3. und 4. angegebenen Fällen, ſowie

alle übrigen Deſignirungen derſelben zur Erſatz-Reſerve, ſind nur als gutachtliche Vorſchläge zu be

trachten und bedürfen der Beſtätigung der Departements-Erſatz-Kommiſſion.

§. 76.

Definitive Ausmuſterung der Militairpflichtigen, welche augenfällig dauernd

unbrauchbar zu jedem Militairdienſt ſind.

1. Militairpflichtige, welche auch unentkleidet durch ihre augenfällige Verunſtaltung den Beweis liefern,

daß ſie weder zur Zeit der Muſterung dienſtbrauchbar ſind, noch es jemals werden können, ſind von

den Kreis-Erſatz-Kommiſſionen von jeder weiteren Geſtellung zu entbinden. Die betreffenden Indivi

duen ſind unter Aushändigung eines mit entſprechendem Vermerk zu verſehenden Geſtellungs-Atteſtes

der Kreis - Erſatz-Kommiſſion in den Liſten zu ſtreichen, und nehmen an der Looſung nicht Theil.

Der Departements-Erſatz-Kommiſſion ſind dieſe Individuen mittelſt einer beſonderen Liſte namhaft zu

machen, ohne derſelben perſönlich vorgeſtellt zu werden, ſofern dies nicht etwa in einzelnen Fällen be

ſonders angeordnet werden ſollte.

2. Auf Individuen, welche in ihrem jugendlichen Alter in ihrem Wachsthum zurückgeblieben ſind, findet

die Beſtimmung dieſes Paragraphen keine Anwendung.

§. 77.

Prüfung der moraliſchen Qualifikation der Militairpflichtigen.

1. Die Polizeibehörden haben, wo ihnen die Führung der Stammrollen nicht ſelbſt obliegt, den damit

beauftragten Beamten oder Behörden von dem Tenor eines jeden rechtskräftigen Erkenntniſſes, welches

wider ein in das militairpflichtige Alter noch nicht eingetretenes Individuum ergeht, ſofern darin

wegen eines Verbrechens oder Vergehens eine Strafe ausgeſprochen iſt, gleich nachdem ſie davon den

beſtehenden Vorſchriften gemäß durch die Staatsanwaltſchaft c. Kenntniß erhalten haben, Mitthei

lung zu machen.

2. In Anſehung der in das militairpflichtige Alter Eingetretenen liegt es den Staatsanwaltſchaften bez.

den Gerichten ob, von der Einleitung einer jeden Unterſuchung wegen Verbrechen oder Vergehen und



demnächſt von dem Tenor des rechtskräftigen Erkenntniſſes dem Civil- Vorſitzenden der betreffenden

Kreis-Erſatz-Kommiſſion direkt Kenntniß zu geben.

3. Jedes entweder als Belagſtück einer Stammrolle oder durch Mittheilung einer Staatsanwaltſchaft c.

an den Civil - Vorſitzenden einer Kreis-Erſatz-Kommiſſion gelangende Erkenntniß hat dieſer während

der Sitzungen der Kommiſſion vorzulegen.

4. Wenn auf Grund eines derartigen Erkenntniſſes nach den Beſtimmungen der §§. 37. bez. 39. ad

2. ein Militairpflichtiger in den Liſten zu ſtreichen iſt, ſo verfügt die Kreis-Erſatz-Kommiſſion dies,

unter Aushändigung eines mit entſprechendem Vermerk zu verſehenden Geſtellungs-Atteſtes an die

Betreffenden, und giebt der Departements-Erſatz-Kommiſſion die Namen der Geſtrichenen in einem

beſonderen Verzeichniß an.

5. Die vorläufige Zurückſtellung von Militairpflichtigen, welche ſich in gerichtlicher Unterſuchung befinden,

oder welchen die Ausübung der bürgerlichen Ehrenrechte auf Zeit unterſagt worden iſt, kann nach

den in den §§. 38. und 39. hierfür gegebenen Normen und Grenzen durch die Kreis-Erſatz-Kommiſ

ſion verfügt werden.

Individuen, welche nach den Beſtimmungen der §§. 39. und 41. in die Arbeiter-Abtheilung ein

zuſtellen ſind, werden der Departements-Erſatz-Kommiſſion vorgeſtellt.

6. Geht ein Erkenntniß erſt nach Beendigung des Kreis-Erſatz-Geſchäftes ein, ſo muß daſſelbe, wenn es

einen Militairpflichtigen betrifft, der in einer der Vorſtellungsliſten verzeichnet ſteht, beim Aushebungs

Termin zur Kenntniß der Departements-Erſatz-Kommiſſion gebracht werden.

7. Verziehen Militairpflichtige oder junge in das militairpflichtige Alter noch nicht eingetretene Leute,

gegen welche gerichtliche Erkenntniſſe vorliegen, ſo ſind letztere dem Civil-Vorſitzenden derjenigen Kreis

Erſatz-Kommiſſion zuzuſenden, in deren Bereich der neue Aufenthaltsort des Verzogenen liegt.

8. Da es indeß vorkommen kann, daß dieſe Benachrichtigungen unterbleiben, ſo haben die Civil-Vor

ſitzenden der Kreis-Erſatz-Kommiſſion in Betreff derjenigen, anderen Kreiſen angehörenden Militair

pflichtigen, welche bei der Muſterung für dienſtbrauchbar anerkannt werden, rückſichtlich ihrer moraliſchen

Führung ſogleich bei den betreffenden Heimaths-Behörden Nachfrage zu halten.

§. 78.

Prüfung der Reklamations-Anträge.

1. Die Militairpflichtigen oder Perſonen, welche die Zurückſtellung der erſteren, oder andere Begünſti

gungen rückſichtlich deren Militairverhältniſſe beantragen wollen, ſind verpflichtet, die zur Begründung

derartiger Begünſtigungen beſtehenden Verhältniſſe einige Zeit vor Beginn der Muſterung, oder

ſpäteſtens im Muſterungs-Termine ſelbſt zur Sprache zu bringen. Auf die Verheißung eines nach

träglich zu führenden Beweiſes wird keine Rückſicht genommen.

Die hierbei etwa vorzulegenden Atteſte dürfen in der Regel nur dann als Mittel zum Beweiſe

der darin angeführten Thatſachen angenommen werden, wenn ſie von wirklich in Amt und Pflicht

ſtehenden obrigkeitlichen Perſonen ausgeſtellt oder beglaubigt ſind.*)

*) Ob Verhandlungen und Atteſte, welche von Militairpflichtigen oder deren Angehörigen beigebracht werden, um

dadurch die Zurückſtellung bez. Befreiung vom Militairdienſt zu begründen, ſo wie ſchriftliche Eingaben, welche ſich

9
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2. Das formelle Verfahren hinſichtlich der Anbringung der Reklamationen und Beibringung der erfor

derlichen Beweismittel ordnen die Ober-Präſidien c. an.

3. In den Fällen, in welchen nach den Beſtimmungen der §§. 43. und 44. die Zurückſtellung Militair

pflichtiger im erſten und zweiten Konkurrenzjahre zuläſſig iſt, kann ſolche durch die Kreis-Erſatz

Kommiſſion verfügt werden.*)

Sind die Verhältniſſe im dritten Konkurrenzjahre des betreffenden Militairpflichtigen ebenfalls

der Art, daß der Kreis-Erſatz-Kommiſſion eine fernere Berückſichtigung nothwendig erſcheint, ſo iſt

der Fall der Departements-Erſatz-Kommiſſion vorzutragen.

§. 79.

Verfahren mit den Militair pflichtigen, welche auf Binnengewäſſern

Schifffahrt treiben.

1. Militairpflichtige, welche als Schiffsmannſchaften auf Binnengewäſſern fahren, haben, wie jeder andere

Militairpflichtige, ſich zur Aufnahme in die Stammrolle anzumelden und zur Muſterung zu ſtellen.

In Bezirken, in denen viele dergleichen Militairpflichtige wohnen, können mit Genehmigung der

Erſatz-Behörden dritter Inſtanz beſondere Termine in der erſten Hälfte des Monats Januar jeden

Jahres zur nachträglichen Muſterung derſelben angeſetzt werden.

2. Wo demnach beſondere Schiffermuſterungen ſtattfinden, können die betreffenden Individuen, ſofern ſie

bis zur Zeit des gewöhnlichen Zuſammentritts der Kreis-Erſatz-Kommiſſion ihres Gewerbes wegen

nicht in der Heimath bleiben, auf desfallſiges Anſuchen bei dem Civil-Vorſitzenden der Kreis-Erſatz

Kommiſſion durch denſelben von der perſönlichen Geſtellung im gewöhnlichen Muſterungs-Termin

entbunden werden.

In dieſen gewöhnlichen Muſterungs-Terminen wird alsdann für die betreffenden Individuen nur

gelooſt und in der alphabetiſchen Liſte angegeben, daß ſie auf Schifffahrt abweſend ſind. Die

Prüfung ihrer körperlichen Qualifikation und ihrer perſönlichen Verhältniſſe erfolgt demnächſt in den

beſonderen Schiffer-Muſterungs-Terminen.

3. In letzteren wird von den Kreis-Erſatz-Kommiſſionen unter analoger Anwendung der für die Muſte

rung der Militairpflichtigen im Allgemeinen maaßgebenden Vorſchriften dieſer Inſtruktion verfahren.

auf den Eintritt der Militairpflichtigen zum Dienſt beziehen, ſtempelpflichtig ſind, richtet ſich nach den Geſetzen des

betreffenden Staates. In Preußen ſind die ſo eben erwähnten Atteſte c. ſtempelfrei, dagegen ſind ebendaſelbſt Ge

ſuche, welche die Wiederentlaſſung eines Soldaten vom ſtehenden Heere bezwecken, nach dem Geſetze vom 7. März

1822 ſtempelpflichtig.

Alle Reklamations-Anträge und die darauf zu erlaſſenden ſchriftlichen Beſcheide ſind portopflichtig und zwar

haben die Reklamanten das Porto zu entrichten.

*) Es liegt den Kreis-Erſatz-Kommiſſionen die Pflicht ob, bei den ihnen zuſtehenden Bewilligungen im erſten

und zweiten Konkurrenzjahre der Militairpflichtigen durchaus keine anderen und beſonders keine milderen Grundſätze

zur Geltung kommen zu laſſen, als ſie in den §§. 43. u. 44. angegeben ſind, damit nicht durch das Verfahren der

Erſatz-Behörden im erſten und zweiten Jahre die Anſichten der Reklamanten irre geführt werden, zumal die Bethei

ligten durch die event. folgende Aushebung im dritten Jahre in der Regel härter betroffen werden, als wenn die

Einſtellung ſogleich im erſten bez. zweiten Jahre erfolgt wäre.



Die von den Kreis-Erſatz-Kommiſſionen zu treffenden Entſcheidungen bedürfen jedoch der Beſtäti

gung der Departements-Erſatz-Kommiſſion.

Zu dieſem Behufe ſind gleich nach abgehaltenen Schiffer-Muſterungs-Terminen

a) die Vorſtellungs-Liſten und zwar, je in einem Eremplar Seitens des Landwehr-Bezirks-Komman

deurs an den Brigade-Kommandeur, in einem Eremplar Seitens des Civil-Vorſitzenden der Kreis

Erſatz-Kommiſſion an den Civil-Vorſitzenden der Departements-Erſatz-Kommiſſion einzureichen;

b) dem für den Brigade-Kommandeur beſtimmten Exemplare der qu. Liſten die etwanigen ſonſtigen

Belagsſtücke und die der Departements-Erſatz-Kommiſſion zur Beſtätigung vorzulegenden Ausfer

tigungen beizufügen.

Die Departements-Erſatz-Kommiſſion trifft, ohne daß es der Regel nach einer perſönlichen Ge

ſtellung dieſer Leute vor derſelben bedarf, ihre Entſcheidungen, und fertigt dieſelben mit den voll

zogenen Ausfertigungen der Kreis-Erſatz-Kommiſſion zur weiteren Veranlaſſung zu.*)

4. Ueber die Art und Weiſe der Bekanntmachung der Schiffer-Muſterungs-Termine und über ſonſtige

Gegenſtände des formellen Verfahrens bleiben die näheren Anordnungen den Erſatz-Behörden dritter

Inſtanz vorbehalten.

5. Den Militairpflichtigen, welche in den Schiffer-Muſterungs-Terminen für einſtellungsfähig erachtet

und der geſetzlichen Reihenfolge nach zum Dienſt heranzuziehen ſind, aber nicht ſofort zu Nachge

ſtellungen verwandt werden können, ſind gegen Einziehung ihrer Looſungs- und Geſtellungs-Atteſte

Urlaubspäſſe nach Schema 11. auszufertigen.
S.

In dieſen Päſſen iſt ſtatt eines beſtimmten Truppentheils nur die Waffengattung, für welche Sº.,
>.

/

der betreffende Militairpflichtige ausgehoben worden iſt, anzugeben und letzterer anzuweiſen, ſich zum

1. Oktober des laufenden Jahres bei dem Feldwebel der Landwehr-Kompagnie ſeines Domizils zur

Abſendung an einen Truppentheil zu ſtellen.

Die mit einem ſolchen Paſſe Verſehenen gehören zur Kategorie der in ihre Heimath beurlaubten

Rekruten (IX. Abſchnitt).

6. In Betreff der event. Befreiung ſchifffahrttreibender Militairpflichtigen von der perſönlichen Geſtellung

in den beiden erſten Konkurrenzjahren cf. §. 44. ad 4.

§. 80.

Verfahren mit den Militair pflichtigen, welche zur ſeemänniſchen

Bevölkerung gehören.

1. Mit den zur ſeemänniſchen Bevölkerung des Norddeutſchen Bundes gehörenden (§. 5.), ſowie mit

den übrigen nach § 34. 1. für die Flotten-Stamm-Diviſion geeigneten Militairpflichtigen verfahren

die Kreis-Erſatz-Kommiſſionen hinſichtlich der Prüfung ihrer perſönlichen c. Verhältniſſe*) nach den

ſelben Grundſätzen, wie mit allen übrigen Militairpflichtigen unter beſonderer Berückſichtigung der

*) Wegen event. Beſtätigung der beim Kreis-Erſatz-Geſchäft über ſchifffahrttreibende Militairpflichtige getroffenen

Entſcheidungen beim Departements-Erſatz-Geſchäft cf. §. 98. ad 4.

**) Dieſelben looſen auch mit den Militairpflichtigen ihres Aushebungs-Bezirks,

<.z



in den §§ 5., 44. ad 4. u. 5. und 48. ad 6. enthaltenen Beſtimmungen. Die Prüfung der

körperlichen Qualifikation erfolgt unter Zugrundelegung der Inſtruction für Marine-Aerzte vom

5. November 1860.

2. Zur definitiven Entſcheidung über ihr Militair-Verhältniß werden die in Rede ſtehenden Militair

pflichtigen jedoch nicht der Departements-Erſatz-Kommiſſion vorgeſtellt, ſondern der Marine-Erſatz

Kommiſſion überwieſen. (VIII. Abſchnitt.)

§. 81.

Verfahren mit den Militairpflichtigen, welche ſich im Muſterungs-Termin

freiwillig zum Eintritt melden.

1. Militairpflichtige, welche in ihrem erſten Konkurrenzjahre beim Kreis-Erſatz-Geſchäft vor Beginn der

Looſung die Erklärung abgeben, daß ſie ohne Rückſicht auf das Loos freiwillig zum Militairdienſt

eintreten wollen, ſind berechtigt, ſich die Waffengattung und den Truppentheil, bei welchem ſie ein

geſtellt zu werden wünſchen, zu wählen, ſofern ſich der letztere aus dem Erſatz-Bezirk refrutirt. Die

Wahl der Bataillone iſt ihnen hierbei jedoch nicht geſtattet. Den zur Garde ſich Meldenden kann

auch nicht die Wahl des Regiments geſtattet werden. Sollten ſie demnächſt für den gewählten

Truppentheil wegen mangelnder Qualifikation c. nicht ausgehoben werden können, ſo verbleibt ihnen

die aus der gezogenen Loosnummer hervorgehende Berechtigung, weshalb ſie von der Looſung nicht

ausgeſchloſſen werden dürfen.

2. Die Kreis-Erſatz-Kommiſſion hat dieſe Freiwilligen, ſofern ſie zum Dienſt für die von ihnen gewählte

Waffe brauchbar ſind, der Departements-Erſatz-Kommiſſion vor den vorzugsweiſe Einzuſtellenden

vorzuführen (cf. §. 90. ad 2. und § 103. ad 3.).

3. Junge Leute, welche das militairpflichtige Alter noch nicht erreicht haben, dürfen als Freiwillige

Seitens der Kreis-Erſatz-Kommiſſion nicht angenommen werden. Dem Landwehr-Bezirks-Komman

deur iſt es jedoch geſtattet, im Intereſſe des aus dem Korps-Bezirke zu ergänzenden Jäger-Bataillons

ſolche junge Leute ohne Anrechnung auf das auszuhebende Jäger-Rekruten-Kontingent zu engagiren.

(cf. §. 130.)

§. 82.

Prüfung der den Militairpflichtigen aus ihrer Looſungsnummer erwachſen -

den Berechtigung, event, ob dieſelben zur Looſung zuzulaſſen oder ohne ſolche

zum Dienſt heranzuziehen ſind.

1. Bei Prüfung der perſönlichen Verhältniſſe iſt feſtzuſtellen und in der alphabetiſchen Liſte zu notiren,

ob die Militairpflichtigen

a) bei den Aushebungen der vorhergehenden Jahre disponibel geblieben ſind oder primo loco rangiren,

was aus den nach Schema 14. angelegten Ueberſichten der Abſchlußnummern im Vergleich mit

den in den Geſtellungs-Atteſten der betreffenden Individuen enthaltenen Loosnummern hervorgeht,

b) an der Looſung Theil zu nehmen berechtigt ſind, oder

c) den Beſtimmungen des § 21. 4., bez. des XIV. Abſchnitts gemäß vorzugsweiſe zum Dienſt

herangezogen werden müſſen,



2. Die im erſten Konkurrenzjahre ſtehenden Militairpflichtigen, welche bei der dem Looſungsakt vorher

gegangenen Muſterung anweſend oder mit Genehmigung der Kreis-Erſatz-Kommiſſion abweſend waren,

oder laut glaubhafter Atteſte als krank zurückgeblieben ſind, haben – ſofern ſie nicht nach § 21.,

3. und 4. von der Looſung ausgeſchloſſen bleiben – unter ſich zu looſen, um die Reihenfolge feſt

zuſtellen, in welcher ſie zum Militairdienſt herangezogen werden.

3. Die zu einer früheren Altersklaſſe gehörigen, aber ohne ihr Verſchulden noch nicht zur Looſung ge

langten Militairpflichtigen looſen mit den im erſten Konkurrenzjahre Stehenden (§ 21. 6.).

Sollte die Veranlaſſung zur Uebergehung Militairpflichtiger bei der Looſung in früheren Jahren

noch nicht genügend aufgeklärt ſein, wenn der Looſungsakt ſtattfinden muß, ſo bleibt der Kreis-Erſatz

Kommiſſion die Entſcheidung vorbehalten, ob dieſen Individuen wegen der etwa unterlaſſenen An

meldung zum Einſchreiben in die Stammrolle 2c. etwas zur Laſt fällt, und ob ſie demzufolge ohne

Rückſicht auf die Nummern der von ihnen oder für ſie gezogenen Looſe vor den übrigen Militair

pflichtigen zum Dienſt eingeſtellt werden müſſen.

§. 83.

Summariſche Ueberſichten der in den Aushebungs-Bezirken vorhandenen

Militairpflichtigen und des Reſultats des Kreis-Erſatz-Geſchäfts.

Nachdem ſämmtliche in den alphabetiſchen Liſten eines Aushebungs-Bezirks enthaltenen Militairpflich

tigen im Sinne der Beſtimmungen der §§. 73–82. gemuſtert worden, ſind die verſchiedenen Eremplare

der Liſte zur Berichtigung etwaniger Fehler mit einander ſorgfältig zu vergleichen und von ſämmtlichen Mit

gliedern der Kreis-Erſatz-Kommiſſion durch Unterzeichnung derſelben als richtig zu beglaubigen.

Hiernächſt iſt eine ſummariſche Ueberſicht der in den alphabetiſchen Liſten des Aushebungs-Bezirks

enthaltenen dienſttauglichen Militairpflichtigen nach dem Schema 12. von den permanenten MitgliedernS S

der Kommiſſion aufzuſtellen und zu unterzeichnen. SS 2.,

§. 84. - -

Ausführung der Looſung und Anlegung der Looſungsliſten.

1. Der Termin, zu welchem die Looſung ſtattfinden ſoll, iſt den Militairpflichtigen bekannt zu machen,

und ihnen das perſönliche Erſcheinen zu überlaſſen.

2. Nachdem die Anzahl der nach § 82. zur Looſung berechtigten Militairpflichtigen feſtgeſtellt worden iſt,

geſchieht dieſelbe in folgender Weiſe.

Beträgt die vorgedachte Anzahl z. B. 140, ſo ſind 140 einzelne Looſe mit Nr. 1. bis 140. zu

machen und dieſe ſämmtlich in Gegenwart der Mitglieder der Kreis-Erſatz-Kommiſſion in ein geeig

netes Gefäß einzuzählen und letzteres gehörig umzuſchütteln.

3. Jeder der zur Looſung berechtigten Militairpflichtigen wird nach der Reihenfolge der alphabetiſchen

Liſte und zwar einer nach dem andern vorgerufen, um aus dem erwähnten Gefäß, welches nach

jedesmaliger Entnahme eines Looſes von einem Mitgliede der Kreis-Erſatz-Kommiſſion auf eine allen

Anweſenden anſchauliche Art wiederholt umzuſchütteln und dergeſtalt aufzuſtellen iſt, daß alle An

weſenden die Operation des Looſens beobachten und ſich von der Unparteilichkeit und Regelmäßigkeit

des ganzen Verfahrens überzeugen können, eine Nummer zu ziehen.
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S.

zsº“

Iſt der aufgerufene Militairpflichtige abweſend, ſo hat ein ſogleich beim Beginn des Looſungsaktes

von der Kreis-Erſatz-Kommiſſion zu beſtimmendes Civil-Mitglied für denſelben das Loos zu ziehen.

. Die gezogene Loosnummer muß ſogleich laut abgeleſen werden, worauf der Civil-Vorſitzende der

Kommiſſion, nachdem er ſich von der Richtigkeit der abgeleſenen Nummer überzeugt hat, dieſe in die

Rubrik 14. der alphabetiſchen Liſte bei dem Namen des betreffenden Militairpflichtigen einzutragen hat.

Ein Gleiches muß von dem Landwehr-Bezirks-Kommandeur hinſichtlich der von ihm zu führen

den alphabetiſchen Liſte geſchehen.

Andere Mitglieder der Kreis-Erſatz-Kommiſſion haben ſogleich die Loosnummer in die im Voraus

anzufertigenden Geſtellungsſcheine der Militairpflichtigen (§. 85.) einzutragen oder unter ihrer per

ſönlichen Verantwortung durch Schreiber c. eintragen zu laſſen.

. Außerdem hat während des Looſungsaktes jeder der Vorſitzenden der Kreis-Erſatz-Kommiſſion eine

Looſungsliſte nach Schema 13. führen zu laſſen und darauf zu halten, daß nicht allein jeder Looſende

ſeine richtige Stelle bei der vorher einzutragenden fortlaufenden Nummer findet, ſondern daß auch alle

Rubriken der Liſte ſogleich ausgefüllt werden.

. Die Looſung muß dergeſtalt vorgenommen werden, daß dieſelbe für den ganzen Aushebungs-Bezirk

ohne Unterbrechung ausgeführt wird.

Wo dies in einzelnen ſehr volksreichen Bezirken nicht möglich ſein ſollte, haben die Vorſitzenden

der Kommiſſion perſönlich dafür zu ſorgen, daß das Gefäß mit den darin noch befindlichen Looſen

während der Unterbrechung des Looſungsaktes unter ſicherem Verſchluß aufbewahrt wird.

. Der Eintragung der vorzugsweiſe einzuſtellenden und primo loco rangirenden Militairpflichtigen in

die Looſungsliſten bedarf es nicht.

Um die in früheren Jahren disponibel gebliebenen Militairpflichtigen in der durch ihre Loosnum

mer bedingten Reihenfolge (cf. § 23., 5. u. 6.) zum Dienſt heranziehen zu können, ſind dieſelben

in die Looſungsliſte einzutragen.

§. 85.

Ausfertigung der Looſungs- und Geſtellungs-Atteſt e.*)

Zur Erleichterung der Kontrole der Militairpflichtigen und damit dieſe ſich ſtets über ihre Militair

Averhältniſſe ausweiſen können, ſind für dieſelben nach Schema 14. Looſungsſcheine und Geſtellungs
ews! f e

eSº“ Atteſte auszufertigen. Dieſe Scheine ſind, wenn angänglich, unmittelbar nach der Looſung oder bald mög

lichſt durch die Orts-Behörden auszuhändigen.

Die in den Vorjahren ertheilten Atteſte ſind alljährlich bei der Muſterung zu berichtigen.

§. 86.

Anfertigung der Scheine für die zur Erſatz-Reſerve und Seewehr deſignirten

oder als dauernd unbrauchbar auszumuſtern den Militairpflichtigen.

Für diejenigen Individuen, welche der Erſatz-Reſerve erſter oder zweiter Klaſſe oder der Seewehr

(§. 90., 7.) überwieſen, und für diejenigen, welche als dauernd dienſtunbrauchbar ausgemuſtert werden

*) Sämmtliche Atteſte werden unentgeltlich ertheilt, für Ausfertigung von Duplikaten werden dagegen Gebühren

entrichtet, cf. §. 185.
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ſollen, ſind Atteſte nach den Schemas 6., 7., 8. und bez. 5. Seitens der Kreis-Erſatz-Kommiſſion nach

dem Schluß des Kreis-Erſatz-Geſchäfts anzufertigen und der Departements- beziehungsweiſe Marine

Erſatz-Kommiſſion vorzulegen.

§. 87.

Aushändigung der Erſatz-Reſerve - Scheine an die disponibel gebliebenen

Militairpflichtigen.

Militairpflichtige, welche zufolge ihrer Loosnummer auch nach dreimaliger Konkurrenz, d. h. nach

erfolgter Aufbringung desjenigen Nacherſatzes, welcher noch nach der in ihrem 3ten Konkurrenzjahre ſtatt

gehabten Aushebung erforderlich geworden war, disponibel bleiben, ſind gemäß §. 2. ad 3. der Erſatz

Reſerve zu überweiſen. Die Erſatz-Reſerve-Scheine für dieſe Leute ſind nach Beendigung der Nachge

ſtellungen der Departements-Erſatz-Kommiſſion zur Vollziehung vorzulegen und demnächſt baldmöglichſt

auszuhändigen. -

§. 88.

Verfahren mit den vor abgeleiſtet er Dienſtpflicht von den Truppen zur

Dispoſition der Erſatz-Behörden entlaſſenen Soldaten.

Der Landwehr - Bezirks- Kommandeur hat eine Nationalliſte der vor abgeleiſteter Dienſtpflicht zur

Dispoſition der Erſatz-Behörden entlaſſenen Soldaten (§. 50.) dem Civil-Vorſitzenden der Kreis-Erſatz

Kommiſſion mitzutheilen. -

Die qu. Leute ſind demnächſt der Departements-Erſatz-Kommiſſion bei dem der Entlaſſung zunächſt

folgenden Departements-Erſatz-Geſchäfte mittelſt der nach Schema 19. anzulegenden Liſte behufs der Ent

ſcheidung vorzuſtellen.

Die Beorderung dieſer Leute vor die Departements- (Marine-) Erſatz-Kommiſſion, ſowie die Vor

lage der betreffenden Entlaſſungs-Papiere, ärztlichen Atteſte c. liegt dem Landwehr-Bezirks-Kommandeur ob.

Dagegen hat der Civil-Vorſitzende der Kreis-Erſatz-Kommiſſion hinſichtlich der auf Reklamation

Entlaſſenen feſtzuſtellen, ob und was ſich bis zum Departements-Erſatz-Geſchäft in denjenigen Verhält

niſſen, auf deren Grund die Entlaſſung erfolgt iſt, geändert hat.

§. 89.

Eingaben der Kreis - Erſatz-Kommiſſion an die Departements - Erſatz

Kommiſſion nach beendigt er Muſterung der Militairpflichtigen.

1. Sobald die Kreis-Erſatz-Kommiſſion die nach den vorſtehenden Beſtimmungen zu beſorgenden Geſchäfte

beendigt hat, müſſen die permanenten Mitglieder derſelben der Departements-Erſatz-Kommiſſion unter

der Adreſſe des Militair-Vorſitzenden unverzüglich beglaubigte Abſchrift der nach § 83. aufgeſtellten

ſummariſchen Ueberſicht einreichen.

2. Ferner haben die permanenten Mitglieder der Kreis-Erſatz-Kommiſſion den Vorſitzenden der Departe

ments-Erſatz-Kommiſſion die Vorſtellungsliſten (§. 90.), je nach Vorſchrift der letzteren, entweder

einzuſenden oder im Aushebungs-Termine vorzulegen. Den Vorſitzenden der Marine-Erſatz-Kommiſſion

ſind dieſe Liſten ſpäteſtens bis zum 1. Auguſt zuzuſtellen.
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§. 90.

Anfertigung der Vorſtellungs-Liſten.

1. Die Liſten, mittelſt welcher die Militairpflichtigen der Departements-Erſatz-Kommiſſion vorgeſtellt

- werden ſollen, „Vorſtellungsliſten“ genannt, ſind nach den Schemas 15–19. in getrennten Exem

plaren, wie folgt, anzulegen.

Vorſtellungs-Liſte A.

enthaltend die als dauernd unbrauchbar bezeichneten Militairpflichtigen.

Vorſtellungs-Liſte B.

enthaltend die zur zweiten Klaſſe der Erſatz-Reſerve in Vorſchlag gebrachten Militairpflichtigen,

und zwar:

a) wegen Mindermaaß (d. h. unter 5),

b) wegen Kleinheit (d. h. von 5 bis 5“ 1“ 3“),

c) wegen zeitiger Dienſtunbrauchbarkeit,

d) wegen nicht vollkommener Dienſtfähigkeit.

Vorſtellungs-Liſte C.

enthaltend die zur erſten Klaſſe der Erſatz-Reſerve deſignirten Militairpflichtigen, und zwar:

a) als disponible,

b) wegen Kleinheit,

c) wegen zeitiger Dienſtunbrauchbarkeit,

d) wegen nicht vollkommener Dienſtfähigkeit.

Vorſtellungs-Liſte D.

enthaltend die vorſchriftsmäßig gelernten Jäger.

Vorſtellungs-Liſte E.

enthaltend die für brauchbar und einſtellungsfähig erachteten Militairpflichtigen.

Vorſtellungsliſte F.

enthaltend die von den Truppentheilen vor beendeter Dienſtzeit entlaſſenen Soldaten, und zwar:

a) die wegen Dienſtunbrauchbarkeit,

b) die auf Reklamation,

c) die wegen vor der Einſtellung verübter Vergehen c. Entlaſſenen.

2. In die Vorſtellungs-Liſten A. B. C. und D. ſind in Uebereinſtimmung mit der Bezeichnung des

Inhalts derſelben die dahin gehörigen Militairpflichtigen in derſelben Reihenfolge einzutragen, in

welcher ſie in den alphabetiſchen Liſten einander folgen.

In die Vorſtellungs-Liſte E. ſind von den Seitens der Kreis-Erſatz-Kommiſſion für einſtellungs

fähig erachteten Militairpflichtigen den Vorſchriften des §. 23. entſprechend, zuerſt:

a) die vorzugsweiſe Einzuſtellenden, dann

b) die primo loco Rangirenden, demnächſt

c) die im laufenden Jahre zur Looſung Zugelaſſenen, und zuletzt
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d) die Disponiblen der früheren Jahrgänge einzutragen,

und zwar a. in der Reihenfolge, in welcher ſie in den alphabetiſchen Liſten ſtehen; b. in derſelben Reihen- ,

folge, wenn die Primolociſten vorausſichtlich zur Aufbringung des Erſatz-Bedarfs nicht ausreichen, anderen

falls nach der Looſungsnummer, c. und d. in der Reihenfolge, in welcher ſie in der Looſungsliſte ſtehen.

Die von der Kreis-Erſatz-Kommiſſion als Freiwillige angenommenen Militairpflichtigen (cf. §. 81.)

ſind in der Vorſtellungs-Liſte E., ohne ſie auf der ihnen durch die Loosnummer zugewieſenen Stelle

wegzulaſſen, den vorzugsweiſe Einzuſtellenden unter einer beſonderen Nummerfolge vorzutragen. Wo

nach §. 79. Schifffahrttreibende von der Kreis-Kommiſſion Einberufungs-Ordres zum 1. Oktober

erhalten haben, ſind dieſelben an der Spitze der Liſte. E. einzutragen.

Wegen event. Eintragung und Rangirung der kleinen Leute in der Vorſtellungsliſte E. cf. §§ 23.

ad 8. und 30. ad 2, ſowie Anmerkung zu § 75., 1.

3. Sämmtliche Vorſtellungs-Liſten A. bis F. hat in einem Exemplar der Civil-, und in einem Exem

plar der Militair-Vorſitzende der Kreis-Erſatz-Kommiſſion für den Civil- bez. Militair-Vorſitzenden

der Departements-Erſatz-Kommiſſion anfertigen zu laſſen.

4. Außerdem hat als Hülfsliſten der Civil-Vorſitzende der Kreis-Erſatz-Kommiſſion

G. eine Liſte der wegen häuslicher Verhältniſſe zur Erſatz-Reſerve in Vorſchlag gebrachten Militair

pflichtigen nach einem von dem betreffenden Ober-Präſidium c. vorzuſchreibenden Schema in doppelter

Ausfertigung für die Vorſitzenden der Departements-Erſatz-Kommiſſion anlegen zu laſſen; *)

der Militair-Vorſitzende dagegen hat event. für Anfertigung

H. einer Liſte der zur Garde,

J. einer Liſte der zur Arbeiter-Abtheilung deſignirten Mannſchaften

Sorge zu tragen, und erſtere dem Offizier des Garde-Korps zu übergeben.

In denjenigen Bezirken, in denen Mannſchaften für das Garde-Korps nicht ausgehoben werden,

bez. in welchen kein Offizier des Garde-Korps an dem Departements-Erſatz-Geſchäft Theil nimmt,

fällt die Liſte H. aus.

Die in die Hülfsliſten einzutragenden Militairpflichtigen behalten ihren Platz auch in den Vor

ſtellungs-Liſten A. bis E. und werden daſelbſt nicht geſtrichen, ſondern nur auf eine in die Augen

fallende Weiſe bezeichnet.

5. Die ſämmtlichen Liſten, denen auch in einfacher Ausfertigung die Liſten der als augenſcheinlich un

brauchbar ausgemuſterten, ſo wie der als moraliſch unfähig geſtrichenen Individuen, Seitens des

Civil-Vorſitzenden der Kreis-Erſatz-Kommiſſion beizufügen ſind, müſſen zum Zeichen der Richtigkeit

von den permanenten Mitgliedern der Kreis-Erſatz-Kommiſſion unterzeichnet werden.

6. Die Vorſitzenden der Kreis-Erſatz-Kommiſſion haben ſich außer den für die Departements-Erſatz

Kommiſſion im Vorſtehenden bezeichneten Liſten die zu ihrem eigenen Gebrauch etwa noch erforderlichen

Liſten-Exemplare ſelbſt zu beſchaffen.

7. In denjenigen Aushebungs-Bezirken, in denen Militairpflichtige der ſeemänniſchen Bevölkerung zur

Muſterung gelangen, iſt endlich

*) In den Bezirken, in welchen zu jeder einzelnen Reklamation eine beſondere tabellariſche Ueberſicht ange

fertigt wird, kann die Liſte G. in einem Verzeichniſ der Namen und Nummern der alphabetiſchen Liſte beſtehen.

10
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K. eine Liſte der zur ſeemänniſchen Bevölkerung des Norddeutſchen Bundes gehörenden, ſo wie der

übrigen für die Flotten-Stamm-Diviſion geeigneten Militairpflichtigen nach Schema 20

anzufertigen,“) und zwar in einem Exemplar durch den Civil-Vorſitzenden der Kreis-Erſatz-Kom

miſſion für den Civil-Vorſitzenden der betreffenden Marine-Erſatz-Kommiſſion, in zwei Exemplaren

durch den Landwehr-Bezirks-Kommandeur für den Militair-Vorſitzenden der letztgedachten Kommiſſion,

welcher ein Exemplar der Liſte dem dieſer Kommiſſion hinzutretenden Marine-Offizier (§. 113.)

aushändigen wird.

Alle zur ſeemänniſchen Bevölkerung gehörenden Militairpflichtigen werden nur in die Vor

ſtellungs-Liſte K. eingetragen und zwar in folgender Reihenfolge:

a) die als dauernd unbrauchbar bezeichneten,

b) die zur Seewehr deſignirten,

c) die zur Dispoſition der Erſatz-Behörden entlaſſenen,

d) die für einſtellungsfähig erachteten**)

Militairpflichtigen, und zwar in den einzelnen Kategorien in analoger Reihenfolge, wie in den

Vorſtellungs-Liſten A. bis F., an der Spitze jedes Jahrgangs der für einſtellungsfähig befundenen

Militairpflichtigen jedoch diejenigen, welche für die Flotten-Stamm-Diviſion geeignet ſind, aber

keinen Anſpruch auf die der ſeemänniſchen Bevölkerung des Norddeutſchen Bundes nach

§ 5 zuſtehende Vergünſtigung haben.

Dem Civil-Vorſitzenden der Marine-Erſatz-Kommiſſion ſind mit dem demſelben zu überſendenden

Exemplar der Vorſtellungs-Liſte K. zugleich alle zugehörigen Beläge, Reklamations-Verhand

lungen c.,***) ſo wie für die sub a. und b. verzeichneten Militairpflichtigen die ausgefüllten

Ausmuſterungs-Scheine bez. Seewehr-Päſſe (§. 86.) zuzuſtellen.

§. 91.

Anfertigung der Verleſe - Liſten.

Außer den im §. 90. bezeichneten Vorſtellungs-Liſten ſind Liſten – Verleſe-Liſten – je nach dem

Bedarf und je nach den ſpeziellen Anordnungen der Departements-Erſatz Kommiſſion anzulegen.

In dieſelben ſind die Militairpflichtigen, welche der Departements-Erſatz-Kommiſſion vorzuſtellen ſind,

nach der Nummerfolge, unter welcher ſie in den Vorſtellungsliſten ſtehen, mit Vor- und Zunamen, Stand

oder Gewerbe und Aufenthaltsort einzutragen.

*) Die von den Kreis-Erſatz-Kommiſſionen vorläufig zurückgeſtellten Militairpflichtigen der ſeemänniſchen Be

völkerung ſind in die Vorſtellungs-Liſte K. nicht mit aufzunehmen.

*) Unter dieſer Kategorie rangiren auch die diejenigen Miliairpflichtigen, welche auf Grund des §. 44. ad 4.

und 5. von der Geſtellung vor die Erſatz-Behörden bis zum Marine-Muſterungs-Termin des betreffenden Erſatz

jahres entbunden waren und daher von der Kreis-Erſatz-Kommiſſion noch gar nicht gemuſtert worden ſind. Hin

ſichtlich der Rangirung der Militairpflichtigen in der Vorſtellungs-Liſte K. wird ſpeziell auf die Beſtimmungen im

§. 22. ad 1., alinea 2. und ad 4. aufmerkſam gemacht, wonach die allgemeine Abſchlußnummer eines Aushebungs

Bezirkes auch für die Rangirung in der Vorſtellungs-Liſte K. maaßgebend iſt.

**) Dieſelben ſind unmittelbar nach beendetem Marine-Erſatz-Geſchäft dem Civil-Vorſitzenden der Kreis-Erſatz

Kommiſſion zurückzuſenden.
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Dieſe Verleſe- Liſten dienen zum Aufrufen und Rangiren der Militairpflichtigen außerhalb des Ge

ſchäfts-Lokals der Kommiſſion.

Die Anfertigung der Verleſe-Liſten haben nach jedesmaliger Vereinbarung die Vorſitzenden der Kreis

Erſatz-Kommiſſion zu beſorgen.

§. 92.

Veränderungs-Nachweiſe zu den Vorſtellungs-Liſten.

1. In den Vorſtellungs-Liſten darf, ſobald ſie der Departements-Erſatz-Kommiſſion vorgelegt ſind, keine

Aenderung vorgenommen werden.

2. Wechſeln Militairpflichtige, welche der Departements-Erſatz-Kommiſſion vorzuſtellen ſind, in der Zeit

zwiſchen dem Kreis- und Departements-Erſatz-Geſchäft den Aushebungs-Bezirk, in welchem ſie nach §.

20. geſtellungspflichtig ſind, ſo hat der Civil-Vorſitzende der Kreis-Erſatz-Kommiſſion eine beſondere Ab

und Zugangs-Liſte über die betreffenden Mannſchaften anzulegen, zu welcher die mit Führung der

Stammrollen beauftragten Behörden die erforderlichen Angaben zu machen haben.

3. Auf Grund dieſer Ab- und Zugangsliſte – Veränderungs-Nachweiſe zu den Vorſtellungs-Liſten –

ſind beim Beginn der Aushebung die ſämmtlichen Vorſtellungs-Liſten zu berichtigen.

4. Die in Abgang gebrachten Leute müſſen unmittelbar, nachdem ſie den Aufenthaltsort verändern, der

jenigen Kreis-Erſatz-Kommiſſion überwieſen werden, in deren Bezirk ſie ſich begeben, was bei den

jenigen ganz beſonders erforderlich iſt, welche als brauchbar und einſtellungsfähig erachtet worden ſind.

5. Gehört ein in Zuwachs gebrachter Militairpflichtiger zur jüngſten Altersklaſſe, ſo iſt derſelbe ohne

Rückſicht auf die ihm in einem anderen Kreiſe zu Theil gewordene Loosnummer bei ſeiner Altersklaſſe

zur erſten Stelle einzutragen und in dieſer Reihenfolge zur Aushebung heranzuziehen.

6. Analog iſt auch mit den Militairpflichtigen der ſeemänniſchen Bevölkerung vorkommenden Falles zu

verfahren. Die Veränderungs-Nachweiſe zur Vorſtellungs-Liſte H. ſind event. zum 15. Januar an

den Civil-Vorſitzenden der Marine-Erſatz-Kommiſſion zu ſenden.

Siebenter Abſchnitt.

Das Departements-Erſatz-Geſchäft.

§. 93.

Organiſation und Geſchäftsführung der Departements - Erſatz

Kommiſſionen.

1. Den Departements - Erſatz-Kommiſſionen des Königreichs Preußen tritt für die Dauer der Erſatz

Aushebung ein Stabs-Offizier des Garde-Korps, und, wenn dieſer nicht disponibel iſt, ein Haupt

mann oder Rittmeiſter deſſelben Korps Behufs Auswahl der für das Garde-Korps auszuhebenden

Rekruten hinzu. Dieſer vom Garde - Korps abgeordnete Offizier iſt in allen auf den Erſatz des
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Garde-Korps bezüglichen Geſchäfts-Verhandlungen ſtimmberechtigtes Mitglied der Departements-Er

ſatz-Kommiſſion.*)

2. Jeder Departements - Erſatz-Kommiſſion iſt für die Zeit der Erſatz-Aushebung ein Ober-Stabs-Arzt

beizugeben.*) Seine Wirkſamkeit iſt dieſelbe wie die des Arztes der Kreis - Erſatz-Kommiſſion

(§. 68., 5.).

3. Die beiden permanenten Mitglieder der Departements-Erſatz-Kommiſſion dirigiren und beſchließen ge

meinſchaftlich. Vermögen ſie ſich bei den Entſcheidungen über Anträge auf Zurückſtellung bez. Be

freiung vom Militairdienſt nicht zu vereinigen, ſo iſt die Sache Namens der Kommiſſion den Er

ſatz-Behörden dritter Inſtanz ſchriftlich vorzutragen; bis deren Entſcheidung erfolgt, bleibt die even

tuelle Einſtellung des betreffenden Militairpflichtigen ausgeſetzt. Anderweitige unaufſchiebbare Fälle, in

denen eine Einigung nicht ſtattfindet, werden nach dem Votum des Brigade-Kommandeurs erledigt.

4. Die Liſten, Verhandlungen, Korreſpondenzen und Atteſte, welche auf das Erſatz-Geſchäft Bezug ha

ben, erfordern die Unterſchrift des Militair- und Civil-Vorſitzenden der Kommiſſion.

5. Die Korreſpondenz der Departements-Erſatz-Kommiſſion hat der Brigade-Kommandeur nach Einver

nehmen mit dem Civil-Vorſitzenden der Kommiſſion im Namen der letzteren und unter deren Unter

ſchrift zu führen.

§. 94.

Anlegung des Geſchäfts- und Reiſeplans für die Departements -Erſatz

Kommiſſion.

1. Bei Anlegung des Geſchäfts- und Reiſeplans für die Departements - Erſatz-Kommiſſion iſt zu be

rückſichtigen:

a) daß für jeden Aushebungs-Bezirk ein Ort – Aushebungs-Station – beſtimmt wird, in welchem

ſich die der Departements-Erſatz-Kommiſſion vorzuſtellenden Miltairpflichtigen verſammeln;**)

b) daß jede der Kreis - Erſatz-Kommiſſionen von Beendigung der Muſterung der Militairpflichtigen

ihres Aushebungs-Bezirks ab bis zum Tage des Eintreffens der Departements-Erſatz-Kommiſſion

Behufs der Aushebung womöglich 3 Wochen, in großen Bezirken eine noch längere Zeit behält, um

die ihnen über Militairpflichtige etwa noch fehlenden Notizen einholen zu können;

c) daß die Aushebung im ganzen Brigade-Bezirk möglichſt kurz vor der Einſtellung der Rekruten, aber

doch ſo zeitig beendigt wird, daß die Rekruten an den feſtgeſetzten Einſtellungs-Terminen bei ihren

Regimentern eintreffen können;

d) daß die Brigade - Kommandeure durch die Abhaltung der Departements-Erſatz-Geſchäfte möglichſt

wenig behindert werden, den in jedem Jahr ſtattfindenden Truppen-Uebungen beizuwohnen;

e) daß der Departements-Erſatz-Kommiſſion zur Ausführung des Erſatz-Geſchäfts, einſchließlich der im

*) Kommandirung derſelben cf. §. 95.

Wenn von der Zutheilung eines Offiziers des Garde-Korps Abſtand genommen wird, ſo ſind die Functionen

deſſelben von dem Militair-Vorſitzenden der Kommiſſion mit wahrzunehmen.

**) Die Beſchaffung des Lokals liegt dem Civil-Vorſitzenden der Kreis-Erſatz-Kommiſſion nach den beſtehenden

beſonderen Beſtimmungen ob.
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§. 99, 2. gedachten, an Ort und Stelle vorzunehmenden Liſten-Reviſion genügende Zeit bleibt, um

daſſelbe mit Sorgfalt und ohne Uebereilung betreiben zu können, und daß daher die Zahl der an

einem Tage zu ſuperrevidirenden Militairpflichtigen in der Regel 350 nicht überſteigen darf, wobei

jedoch die nach §. 101, 4. zu unterſuchenden Militairpflichtigen nicht mit in Betracht kommen;

f) daß zur Erſparung von Reiſekoſten die Aushebungen in den verſchiedenen Aushebungs-Bezirken eines

Brigade-Bezirks möglichſt in der Reihenfolge vorgenommen werden, in welcher die Bezirke, ihrer

geographiſchen Lage nach, aneinander grenzen.

2. Nach dieſen Grundſätzen haben ſich die Militair-Vorſitzenden der Departements-Erſatz-Kommiſſionen

mit den betreffenden Civil-Vorſitzenden zu einigen, und ſind die darnach zu entwerfenden Geſchäfts

pläne von der Departements-Erſatz-Kommiſſion alljährlich ſo zeitig als möglich den Erſatz-Behörden

dritter Inſtanz zur eventuellen Beſtätigung vorzulegen.

Sollte jene Einigung zwiſchen den Betheiligten nicht zu erzielen ſein, oder nicht zeitgerecht zu

Stande kommen, ſo haben die Erſatz-Behörden dritter Inſtanz den erforderlichen Geſchäftsplan ſelbſt

ſtändig anzuordnen.

3. Die Departements - Erſatz-Kommiſſion hat ihren Geſchäftsplan, ſobald derſelbe feſtgeſtellt iſt, in ge

eigneter Weiſe zu veröffentlichen.

Von den Kreis-Erſatz-Kommiſſionen iſt derſelbe durch die Kreis-Blätter bekannt zu machen, und

von den Infanterie-Brigaden für das Preußiſche Gebiet auch der Inſpektion der Jäger und Schützen

mitzutheilen.

§. 95.

Kommand irung der Offiziere des Garde -Korps und der Ober - St abs-Aerzte

zu den Departements - Erſatz-Kommiſſionen.

1. Die von den Erſatz-Behörden dritter Inſtanz genehmigten Reiſe- und Geſchäfts-Pläne für die Depar

tements-Erſatz-Kommiſſionen des Königreichs Preußen, zu denen ein Stabs-Offizier des Garde-Korps

hinzutritt, theilt das betreffende General-Kommando ſogleich dem General-Kommando des Garde

Korps mit, damit letzteres die erforderlichen Offiziere des Garde - Korps beſtimmen und erſterem an

geben kann.

2. Den der Departements-Erſatz-Kommiſſion beizugebenden Arzt hat das General-Kommando bez. Kon

tingents - Kommando zu beſtimmen, und event. mit dem Offizier des Garde-Korps, dem betreffenden

Infanterie-Brigade-Kommandeur zur weiteren Mitheilung an die Departements - Erſatz-Kommiſſion

namhaft zu machen.

§. 96.

Heranziehung des Hülfs-Perſon als zu den Departements-Erſatz - Geſchäften.

1. Außer den Mitgliedern der Departements-Erſatz-Kommiſſion haben ſich auch die permanenten Mit

glieder der Kreis-Erſatz-Kommiſſion oder deren Amts-Vertreter, ſowie die Bürgermeiſter, Amtmänner

oder Ortsvorſteher (Guts-Obrigkeiten, Gemeinde-Vorſteher, Schulzen) oder deren Stellvertreter zu

den Aushebungs-Terminen einzufinden, und ebenſo ſind als Hülfs - Perſonal zu dieſen Geſchäften

heranzuziehen:



Von Seiten des Militairs:

a) der betreffende Infanterie-Brigade-Adjutant;

h) ein Kompagnieführer der Landwehr, wo etwa als ſolcher ein Linien- Offizier im Kompagnie

Bezirke anweſend iſt;

. c) ein Schreiber für den Brigade-Kommandeur;

d), der Feldwebel*) der Landwehr-Kompagnie, in deſſen Bezirk die Aushebung ſtattfindet;

e) ein Schreiber für den Landwehr-Bezirks-Kommandeur,

f) ein Gefreiter des Landwehr-Bezirks-Kommandos, welcher als Hülfsſchreiber verwendbar ſein muß,

und als ſolcher beim Aushebungs-Geſchäft dem Arzte zur Verfügung zu ſtellen iſt, ſofern nicht der

Brigade-Kommandeur ſich veranlaßt ſieht, über denſelben im Intereſſe des Dienſtes anderweitig zu

verfügen.

2. Findet die Aushebung im Stabs-Quartier des Landwehr-Bataillons ſtatt, ſo iſt die Heranziehung

einer größeren Zahl von Mannſchaften des Landwehr-Bezirks-Kommandos dem Ermeſſen des Bezirks

bez. des Brigade-Kommandeurs anheimgeſtellt, doch iſt für die Tage, an denen die Aushebung im

Stabs-Quartiere ſtattfindet, jedenfalls dem Arzte der Kommiſſion ein Schreiber zur Verfügung zu

ſtellen. -

3. Von Seiten des Civils ſind als Hülfs-Perſonal heranzuziehen:

a) ein Büreau-Beamter, ſofern der Civil-Vorſitzende der Kommiſſion denſelben zu verwenden gedenkt;

b) der Kreis-Sekretair oder ein ſonſtiger Büreau-Gehülfe des Civil-Vorſitzenden der Kreis-Erſatz

Kommiſſion;

c) eine nach dem Ermeſſen des Letzteren zu beſtimmende Anzahl Gendarmen und Polizei-Beamten.

§. 97. E

Anwendung der Sub-Repartition. Mittheilung derſelben an die Kreis-Erſatz

Kommiſſionen.

1. Die nach § 18. ad 7. aufgeſtellten Sub-Repartitionen dienen als Grundlage für die Aushebung der

Militairpflichtigen durch die Departements-Erſatz-Kommiſſionen. Wegen event. Uebertragung des in

einem Bezirke nicht aufzubringenden Erſatzes cf. §. 18. ad 8. -

2. Findet es ſich im Laufe der Aushebung, daß in einem Aushebungs-Bezirk im Vergleich zu der ent

worfenen Sub-Repartition ein Ueberſchuß an Rekruten für die bevorzugten Waffen innerhalb der Ab

ſchlußnummer vorhanden iſt, ſo kann von der Sub-Repartition abgegangen, und dieſer Ueberſchuß,

wo er ſich findet, voraus genommen werden, wobei indeß an dem zu ſtellenden Kontingent der Ge

ſammtzahl nach feſtgehalten werden muß. Es iſt daher bei den Aushebungen eine Rechnung, wie

*N-2. ſolche das Schema 21. beiſpielsweiſe angiebt, zu führen. - -

sº 3. Die Departements-Erſatz-Kommiſſionen haben die Sub-Repartitionen den Kreis-Erſatz-Kommiſſionen

e“ ſobald als möglich zuzufertigen. -

Sollte es vorkommen, daß die Sub-Repartitionen nicht zeitig genug bekannt gemacht werden kön

*) Gehören zu dem Aushebungs-Bezirke mehrere Kompagnie-Bezirke oder Theile derſelben, ſo können die betref

fenden Feldwebel ſämmtlich herangezogen werden.



nen, ſo iſt bei Abwägung der Zahl der Militairpflichtigen, welche nach § 98. zur Aushebung zu be

ordern ſind, event. auch bei der Aushebung ſelbſt die Sub-Repartition des Vorjahres als Anhalt zu

nehmen, damit ſobald die aus den einzelnen Bezirken zu ſtellenden Quoten bekannt werden, durch die

Departements-Erſatz-Kommiſſion ſogleich auf Grund ihrer Liſten die erforderlichen Rekruten für die

verſchiedenen Waffen definitiv beſtimmt werden können.

§. 98.

Beorderung und Geſtellung der Militairpflichtigen vor die Departements-Erſatz

1.

4.

Kommiſſion.

Die Civil - Vorſitzenden der Kreis - Erſatz-Kommiſſionen haben, nachdem ſie die Beſtimmungen der

Departements-Erſatz-Kommiſſion wegen der Verſammlungstage und Aushebungs-Stationen erhalten

haben, die in den Vorſtellungs-Liſten A. bis E. verzeichneten Mannſchaften zu beordern.

Von den in der Liſte E. enthaltenen, für einſtellungsfähig erachteten Militairpflichtigen ſind nach

der Reihenfolge, in welcher ſie in der Liſte ſtehen, je nach dem Ermeſſen der Departements-Erſatz

Kommiſſion, ſo viele zur Vorſtellung zu beordern, als mit Rückſicht auf den Ausfall, wie er ſich im

Laufe der Zeit in den verſchiedenen Staaten, Provinzen und Aushebungs-Bezirken als unvermeidlich

herausgeſtellt hat, zur Aufbringung des dem Bezirke zugeſchriebenen Erſatz-Kontingents und der im

§. 109. erwähnten Reſerve-Mannſchaften erforderlich ſind. - - - -

Hierbei iſt nicht bloß auf die Kopfzahl, ſondern zugleich auch darauf zu achten, daß der Bedarf

für die einzelnen Waffengattungen und insbeſondere für die Garde gedeckt werden kann.

Damit der im Vorſtehenden gedachte Ausfall möglichſt auf ein Minimum reduzirt wird, iſt mit

Strenge darauf hinzuwirken:

a) daß die Vormuſterung der Militairpflichtigen Seitens der Kreis- Erſatz-Kommiſſionen mit ent

ſprechender Sorgfalt ausgeführt und alle Individuen zurückgeſtellt bez. zur Erſatz-Reſerve in Vor

ſchlag gebracht werden, welche nicht die genügende körperliche Brauchbarkeit zum Militairdienſt

beſitzen; -

b) daß die Anträge auf eine Zurückſtellung, welche von der Kreis-Erſatz-Kommiſſion ſelbſtſtändig ver

fügt werden kann, zeitgerecht erledigt werden;

c) daß ſämmtliche Militairpflichtige ſich pünktlich zu der ihnen angegebenen Zeit im Geſchäfts-Lokal

der Departements-Erſatz-Kommiſſion geſtellen.

Militairpflichtige, welche ſich im Aushebungs-Termine nicht ſtellen, dürfen auf das aus ihrem Aus

hebungs-Bezirk zu entnehmende Erſatz-Kontingent nicht in Anrechnung gebracht werden, die ſofortige

Geſtellung der Ausgebliebenen iſt erforderlichen Falls, wie im § 71. ad 5. angegeben, zu veran

laſſen.*) - - - -

Die bei den Kreis-Erſatz-Geſchäften ergangenen Entſcheidungen über Flußſchifffahrt treibende

Militairpflichtige, welche ihres Gewerbes wegen bei den Departements-Erſatz-Geſchäften abweſend ſind,

können jedoch durch die Departements-Erſatz-Kommiſſion auf Grund der Vorſtellungsliſten beſtätigt

werden. (cf. § 79.) - - *

-------- --

*) Beſtrafung bez. Verwendung der Ausgebliebenen zu Nachgeſtellungen cf. XIV, Abſchnitt. - -
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5. Die Rangirung und Vorſtellung der Militairpflichtigen vor die Departements-Erſatz-Kommiſſion iſt

Sache der permanenten Mitglieder der Kreis-Erſatz-Kommiſſion, welche ſich über die hierbei zu treffen

den Anordnungen zu einigen haben.

6. Individuen, welche von der Kreis-Erſatz-Kommiſſion in den Liſten geſtrichen oder auf ein Jahr zurück

geſtellt worden, ſind nicht zur Vorſtellung zu beordern. Die Departements-Erſatz-Kommiſſion kann

dies jedoch in einzelnen Fällen beſonders anordnen.

7. Wenn ſich wandernde oder im Auslande lebende, mit Ausſtands-Bewilligung verſehene Militair

pflichtige im Aushebungs-Termin der Departements - Erſatz - Kommiſſion einfinden, ohne daß ihre

zuvorige Ueberweiſung und die Aufnahme derſelben in die Veränderungs-Nachweiſungen zur Vor

ſtellungsliſte bewirkt werden konnte, ſo bleibt es dem Ermeſſen der Departements-Erſatz-Kommiſſion

überlaſſen, ob ſie ſich veranlaßt ſieht, dergleichen Militairpflichtige abzufertigen, vorausgeſetzt, daß die

Identität derſelben unzweifelhaft feſtgeſtellt worden. Rangirung derſelben cf. §. 92. ad 5. Von

der erfolgten Entſcheidung über einen ſolchen Militairpflichtigen iſt dem Civil - Vorſitzenden der

Kreis-Erſatz-Kommiſſion des Domizil- und Geburts- Ortes ſtets ſofort Mittheilung zu machen.

(cf. $. 64., 1.)

§. 99.

Reviſion der Liſten und des Verfahrens der Kreis - Erſatz-Kommiſſion.

1. Die Departements-Erſatz-Kommiſſion hat ſich in den Aushebungs-Stationen die Reſtantenliſten, die

alphabetiſchen Liſten der bei der Aushebung konkurrirenden Altersklaſſen und die Looſungsliſte vor

legen zu laſſen und zu prüfen, ob die Uebertragungen aus einer Liſte in die andere bis zur Vor

ſtellungsliſte vorſchriftsmäßig erfolgt ſind.

Zu dieſer Arbeit kann das im 5.96. gedachte Hülfs-Perſonal den Anordnungen der Kommiſſion

gemäß verwandt werden.

Finden ſich hierbei Unrichtigkeiten, ſo ſind dieſe ſofort zu berichtigen, event. der Kreis-Erſatz

Kommiſſion bei der demnächſt folgenden Aushebung zur Aufklärung mitzutheilen.

2. Eine weiter gehende ſpezielle Prüfung des Verfahrens der Kreis-Erſatz-Kommiſſionen und der Liſten

an Ort und Stelle hat die Departements-Erſatz-Kommiſſion alljährlich nur in einzelnen Aushebungs

Bezirken, im Anſchluß *) an das Aushebungs-Geſchäft vorzunehmen. Von anderen Aushebungs

Bezirken kann ſie nach Beendigung des Erſatz-Geſchäfts die alphabetiſche Liſte des älteſten oder eines

anderen der bei der Aushebung konkurrirenden Jahrgänge mit den Belägen, ſowie die Reſtantenliſte

zur Prüfung einziehen.

§. 100.

Führung und Berichtigung der Vorſtellungs-Liſten beim Departements

Erſatz - Geſchäft.

1. Alle Entſcheidungen, welche über Militairpflichtige beim Departements-Erſatz-Geſchäft getroffen wer

*) Geſtattet der Mangel an Zeit dieſen Anſchluß nicht, ſo können die Erſatz-Behörden dritter Inſtanz die

Departements-Erſatz-Kommiſſion zur Unternehmung einer zweiten Reiſe nach einigen Aushebungs-Stationen ihres

Bezirks autoriſiren.



– 81 –

den, ſind von dem Militair-Vorſitzenden der Kommiſſion laut auszuſprechen*) und ſofort in die

Liſten ſowohl der Kreis- als Departements-Erſatz-Kommiſſion einzutragen, und zwar von dem Civil

Vorſitzenden der letzteren, ſowie von den permanenten Mitgliedern der Kreis-Erſatz-Kommiſſion eigen

händig. Der Brigade-Kommandeur kann mit der Führung ſeiner Liſten, im Intereſſe einer ſorg

fältigen Auswahl der Militairpflichtigen, den Brigade-Adjutanten beauftragen.

. Wird bei der Superreviſion der von der Kreis- Erſatz-Kommiſſion für nicht dienſtfähig erachteten

Individuen ein Mann für einſtellungsfähig befunden, ſo muß derſelbe ſogleich in die Vorſtellungs

liſte E. an entſprechender Stelle übertragen werden. Ebenſo ſind die vor abgeleiſteter Dienſtpflicht

entlaſſenen Soldaten, welche nach §. 51. zur Wiederaushebung gelangen, ſogleich bei den Primolo

ziſten ihres Jahrgangs in der Liſte E. einzurangiren.

Alle übrigen Uebertragungen aus einer Liſte in die andere, welche auf Grund der Entſcheidungen

der Departements-Erſatz-Kommiſſion erforderlich werden, ſind jedesmal am Schluß des Geſchäfts an

Ort und Stelle vorzunehmen, die Liſten hierauf mit einander zu vergleichen, abzuſchließen und die

der Departements-Erſatz-Kommiſſion von den Vorſitzenden der letzteren zu unterzeichnen.

§. 101.

Superreviſion der Militairpflichtigen durch die Departements

Erſatz-Kommiſſion.*)

. Die Superreviſion der Militairpflichtigen erfolgt durch den Arzt der Kommiſſion in deren Gegen

wart,**) wobei, ſoweit es erforderlich iſt, eine Entblößung des Körpers mit möglichſter Berückſichtigung

des Schaamgefühls ſtattfinden muß.

Die Kommiſſion, ſpeziell der Militair-Vorſitzende derſelben, iſt an das Urtheil des Arztes nicht

gebunden; ein nicht angenommenes Gutachten des letzteren iſt jedoch in die Liſten einzutragen.

Derartige Meinungs-Verſchiedenheiten dürfen nicht zur Kenntniß der Militairpflichtigen gelangen.

. Wird bei der Superreviſion ein in den Liſten als vorhanden angegebener Fehler vom Arzt der De

partements-Erſatz-Kommiſſion beſtätigt, ſo iſt dies in den Liſten zu vermerken.

Findet ſich dagegen, daß die in den Liſten angegebenen Fehler nicht, daß ſie in einem niederen

oder höheren Grade, daß überhaupt andere Fehler vorhanden, oder daß die Bezeichnung des vorhan

denen Fehlers falſch gewählt iſt, ſo iſt die Liſte ſogleich zu berichtigen.

*) Werden die Entſcheidungen der Erſatz-Behörden durch Fehler oder Gebrechen der Militairpflichtigen begrün

det, deren Verheimlichung dieſen erwünſcht ſein könnte, ſo iſt hierauf beim Bekanntmachen der Entſcheidung ſchonende

Rückſicht zu nehmen. V

**) Super-Reviſion der einjährig Freiwilligen ſiehe §. 168.

***) Die Anerkennung Militairpflichtiger als militairdienſtunbrauchbar, bez. die Ueberweiſung derſelben zur Er

ſatz-Reſerve auf Grund vorhandener Atteſte ohne ihre perſönliche Stellung iſt nicht geſtattet, es ſei denn, daß der

Geſundheits-Zuſtand, z. B. bei Blödſinnigen oder Krüppeln, die perſönliche Geſtellung notoriſch unmöglich machte.

Ausnahmen cf. §§. 45. und 79. Auch über unſichere Heerespflichtige (§. 179.) kann ohne perſönliche Vorſtellung der

ſelben vor die Departements-Erſatz-Kommiſſion entſchieden werden.

11
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-

Die von der Kreis-Erſatz-Kommiſſion als dauernd ganz unbrauchbar bezeichneten Militairpflichtigen

(Vorſtellungsliſte A.) ſind nochmals einzeln einer körperlichen Unterſuchung zu unterwerfen.

Bei den in ihrem 3. Konkurrenzjahre zur 2. Klaſſe der Erſatz-Reſerve in Vorſchlag gebrachten In

dividuen (Vorſtellungsliſte B.) bedarf es einer nochmaligen ſpeziellen körperlichen Unterſuchung durch

den Arzt der Departements-Erſatz-Kommiſſion nicht, vielmehr wird es zur Abkürzung des Geſchäfts

in der Regel genügend ſein, dieſe Individuen, nach der Vorſtellungsliſte und deren Abtheilungen rangirt,

aufzuſtellen, die Anweſenheit der in der Liſte bezeichneten zu konſtatiren und durch eventuelle Aner

kennung derſelben als zeitig unbrauchbar die ganze Abtheilung gleichzeitig abzufertigen.

- Die im 1. und 2. Konkurrenzjahre wegen nicht vollkommener Dienſtfähigkeit zur 2. Klaſſe der

Erſatz-Reſerve deſignirten Militairpflichtigen ſind jedoch jedenfalls körperlich nochmals ſpeziell zu unter

ſuchen. – Ebenſo die in ihrem 3. Konkurrenzjahre zur 2. Klaſſe der Erſatz-Reſerve deſignirten Mi

litairpflichtigen, wenn dieſelben in ihren Kleidungsſtücken irgend einem Mitgliede der Kreis- oder

Departements-Erſatz-Kommiſſion groß oder kräftig genug zum Militairdienſte ſcheinen, oder wenn

deren zeitige Unbrauchbarkeit auf Fehlern beruht, welche ſich ohne Entblößung des Körpers nicht er

kennen laſſen.

Die zur 1. Klaſſe der Erſatz-Reſerve in Vorſchlag gebrachten Individuen (Vorſtellungsliſte C) ſind

ebenfalls einzeln körperlich zu unterſuchen. Desgleichen die in der Vorſtellungsliſte F. enthaltenen

Individuen, ſo weit bei ihnen die Feſtſtellung des Grades der Dienſtfähigkeit erforderlich iſt.

Die Superreviſion der als brauchbar und einſtellungsfähig bezeichneten Militairpflichtigen (Vorſtel

lungsliſte E.) iſt mit ganz beſonderer Sorgfalt auszuführen.

§. 102.

Entſcheidung der Departements - Erſatz-Kommiſſion über die als nicht brauch

bar erachteten Militärpflichtigen und die vor abgeleiſteter Dienſtpflicht

1.

entlaſſenen Soldaten.

Ueber Militairpflichtige, welche bei der Superreviſion dauernd oder zeitig unbrauchbar oder nicht voll

kommen dienſtfähig befunden werden, iſt nach Maaßgabe der §§ 35. 36. bez. 47. bis 49. zu

entſcheiden.

Die Ausmuſterungs- und Erſatz-Reſerve-Scheine, welche nach §. 86. vorbereitet ſein müſſen, ſind den

Militairpflichtigen möglichſt ſogleich auszuhändigen. Bei Vollziehung derſelben iſt zu prüfen und zu

beobachten, daß ſie mit den Liſten genau übereinſtimmen. -

Sollte die Aushändigung der Atteſte im Aushebungs-Termine auf beſondere Schwierigkeiten

ſtoßen, ſo bleibt es der Departements-Erſatz-Kommiſſion überlaſſen, dieſelben möglichſt bald nach

vollendeter Rundreiſe zu vollziehen und durch den Civil-Präſes der Kreis-Erſatz-Kommiſſion aus

händigen zu laſſen.

Nach beendigter Superreviſion der in den Vorſtellungsliſten A–C. verzeichneten Militairpflichtigen

erfolgt die Entſcheidung über die vor abgeleiſteter Dienſtpflicht vom ſtehenden Heere entlaſſenen Sol

daten (Vorſtellungsliſte F.) nach Maaßgabe der im §. 51. enthaltenen Beſtimmungen.



§. 103.

Die Aushebung der Militair pflichtigen im Allgemeinen.

1. Behufs der Aushebung ſind die in der Vorſtellungsliſte E. enthaltenen Leute in der Reihenfolge, *)

in welcher ſie in der Liſte ſtehen, vorzuſtellen.

2. Der Militair-Vorſitzende der Departements-Erſatz-Kommiſſion hat nach Anhörung des Gutachtens

des Arztes über die Einſtellungsfähigkeit der Militairpflichtigen zu entſcheiden.

3. Wer für brauchbar und unter Erwägung etwaniger Reklamations-Gründe für einſtellbar erklärt wird,

iſt vom Militair-Vorſitzenden nach Maaßgabe der Sub-Repartition, ſowie unter Berückſichtigung der

in den §§. 24. bis 34. enthaltenen Beſtimmungen einem beſtimmten Truppentheil zuzuweiſen, und

in die militairiſcherſeits zu führenden Berechnungen einzutragen.

Die in der Vorſtellungsliſte E. verzeichneten Freiwilligen (§ 81., 1. und 2.) ſind zu Anfang

der Aushebung zu muſtern und, wenn es die Verhältniſſe geſtatten, dem gewählten Truppentheil

unter Anrechnung des demſelben zu ſtellenden Kontingents zuzutheilen. Die Aushebung ſolcher Frei

willigen für die gewählten Truppentheile darf jedoch nur inſoweit erfolgen, als dadurch die Geſtell

ung des Erſatzes für die bevorzugten Waffen nicht beeinträchtigt wird.

4. Militairpflichtige, welche bei der Muſterung Seitens der Kreis-Erſatz Kommiſſion für dienſtbrauchbar

erachtet worden waren, zur Zeit des Departements-Erſatz-Geſchäfts in ihrem dritten Konkurrenzjahre

aber vorübergehend erkrankt ſind, werden entweder unter Anrechnung auf das Kontingent ausgehoben,

oder für die im Laufe des Jahres etwa vorkommenden Nachgeſtellungen deſignirt.

5. Die richtige Auswahl der Militairpflichtigen ſowohl im Allgemeinen als auch für die verſchiedenen

Truppengattungen iſt der wichtigſte Gegenſtand der Aushebung, weil von dieſer Auswahl nicht allein

das Intereſſe jedes einzelnen Militairpflichtigen und des Erſatzbezirks, ſondern auch das Intereſſe der

Truppen und die Erhaltung der Armee in einem kriegsbrauchbaren Zuſtande abhängt.

Hierbei hat der Militair-Vorſitzende möglichſt dafür zu ſorgen, daß die vorhandenen Handwerker,

als Schuhmacher, Schneider, Sattler, Büchſenmacher und Schloſſer, nach dem Verhältniß des Bedarfs

der verſchiedenen Truppentheile gleichmäßig auf dieſelben zur Vertheilung kommen.

§. 104.

Aushebung der Rekruten für das Garde - Korps.

1. Der zur Departements-Erſatz-Kommiſſion kommandirte Offizier des Garde-Korps iſt berechtigt, jeden

Militairpflichtigen, welchen er nach Maaßgabe der in dieſer Inſtruction enthaltenen allgemeinen Vor

ſchriften für brauchbar zum Garde-Korps hält, auf das vom Kreiſe zu ſtellende Garde-Rekruten-Kon

tingent, welches ihm von dem Militair-Vorſitzenden der Kommiſſion für alle Kreiſe anzugeben iſt,

unter Berückſichtigung der Vorſchriften des §. 22. zu beanſpruchen.

2. Ueber dies Kontingent darf er in einzelnen Kreiſen nur in dem im § 97. 2. gedachten Falle

hinausgehen.

*) In denjenigen Bezirken, in welchen nach §. 79. Schifffahrttreibende mit Einberufungs-Ordre zum 1. Oktober

verſehen ſind, hat der Militair-Vorſitzende der Departements-Erſatz-Kommiſſion zuvörderſt die Truppentheile zu be

ſtimmen, welchen ſie zu überweiſen ſind. -
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3. Ein Austauſch der von ihm für das Garde-Korps ausgewählten Rekruten darf nur mit Zuſtimmung

des Militair-Vorſitzenden der Kommiſſion ſtattfinden.

4. Ob die von der Kreis-Erſatz-Kommiſſion für das Garde-Korps deſignirten Militairpflichtigen ſämmt

lich zu Anfang der Aushebung hintereinander oder in der ihnen in der Vorſtellungs-Liſte E. zu Theil

gewordenen Reihenfolge zur Vorſtellung kommen ſollen, darüber entſcheidet der Militair-Vorſitzende

der Kommiſſion.

5. Dem zur Departements-Erſatz-Kommiſſion kommandirten Offizier des Garde-Korps iſt es auch ge

ſtattet, junge Leute, welche noch nicht in das militairpflichtige Alter eingetreten ſind, ohne Anrechnung

auf das auszuhebende Garde-Kontingent für Truppentheile des Garde-Korps zu engagiren (cf. §. 130.).

§. 105.

Verfahren mit den vorſchriftsmäßig gelernten Jägern im Königreich Preußen.

1. Die vorſchriftsmäßig gelernten Jäger des Königreichs Preußen, und diejenigen, welche einen vorſchrifts

mäßigen Lehrbrief zu erwarten haben, indem ſie im laufenden Jahre ihre Lehrzeit beenden*) (Vor

ſtellungs-Liſte D.), ſind in Bezug auf ihre Dienſtfähigkeit nach Maaßgabe der im Allgemeinen für

den Jägerdienſt geltenden Beſtimmungen (§. 29.) ärztlich zu unterſuchen und das Reſultat dieſer

Unterſuchung in einer namentlichen Nachweiſung unmittelbar nach dem Schluß der Aushebung von

dem Militair-Vorſitzenden der Kommiſſion der Inſpektion der Jäger und Schützen zuzuſenden.

Den dienſtfähig befundenen Jäger-Lehrlingen iſt außerdem von dem Militair-Vorſitzenden ein Atteſt

über die Dienſttauglichkeit auszufertigen.

2. Die Inſpektion der Jäger und Schützen hat dieſelben auf Grund der ihr von ſämmtlichen Infanterie

Brigaden zugehenden Liſten nach Maaßgabe der Beſtimmungen des § 29. zu vertheilen und den

betreffenden Infanterie-Brigade-Kommandeuren hierüber eine Mittheilung zu machen, damit die zur

Einſtellung kommenden Jäger die erforderliche Ordre erhalten, ſich rechtzeitig zum Dienſtantritte

zu ſtellen.

s. 106.

Verfahren bei verſuchsweiſer Einſtellung Militairpflichtiger.

1. Militairpflichtige, welche im Sinne des §. 74. 4. und in Gemäßheit der Vorſchriften des §. 22. der

Inſtruction für Militair-Aerzte von der Departements-Erſatz-Kommiſſion verſuchsweiſe eingeſtellt

werden, kommen auf das vom Kreiſe zu ſtellende Erſatz-Kontingent in Anrechnung und werden einem

Truppentheil mit den übrigen Rekruten zur Einſtellung überwieſen.

2. Erweiſt ſich bei längerer Beobachtung der verſuchsweiſe eingeſtellten Militairpflichtigen, daß die ange

gebenen geiſtigen oder körperlichen Leiden und Gebrechen wirklich vorhanden ſind, ſo kommen die

Vorſchriften des § 187. über Entlaſſungen wegen Dienſtunbrauchbarkeit zur Anwendung.

*) Hierüber haben ſich diejenigen Jäger-Lehrlinge, welche nicht ſchon vor Beginn der Aushebung durch die In

ſpektion der Jäger und Schützen den Infanterie-Brigade-Kommandos namhaft gemacht ſind (cf. Anmerkung zu § 75.),

durch ein Atteſt ihres Lehrprinzipals auszuweiſen,
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§. 107.

Verfahren mit den in die Arbeiter-Abtheilung einzuſtellenden Militairpflichtigen.

1.

2.

Eine Einſtellung von Rekruten in die Arbeiter-Abtheilung findet nur in den, in den §s. 39. und 41.

bezeichneten Fällen ſtatt.

Militairpflichtige aus den Bezirken des 1., 2., 5. und 6. Armee-Korps ſind der Arbeiter-Abtheilung

in Neiſſe, aus den Bezirken des 3., 4., 9. und 11. Armee-Korps der in Torgau, aus den Bezirken

des 7., 8. und 10. Armee-Korps der Arbeiter-Abtheilung in Weſel, aus dem Bezirk des 12. Armee

Korps der Arbeiter-Abtheilung in Dresden zu überweiſen.

Der Militair-Vorſitzende der Departements-Erſatz-Kommiſſion hat die in Gemäßheit der vorſtehenden

Beſtimmungen in die Arbeiter-Abtheilung einzuſtellenden Individuen ſeinem vorgeſetzten General

Kommando in einer namentlichen Nationalliſte anzugeben, damit letzteres danach der betreffenden

Arbeiter-Abtheilung, event. durch das General-Kommando, zu deſſen Reſſort dieſe gehört, die An

weiſung zur Einſtellung der Ausgehobenen zugehen laſſen kann.

Der Nationalliſte iſt ein Führungsatteſt der Ortsbehörde über den Militairpflichtigen, ſowie eine

Abſchrift des Tenors des wider denſelben ergangenen gerichtlichen Erkenntniſſes beizufügen.

§. 08.

Verfahren bei Erledigung der Reklamations-Anträge.

. Die Verhältniſſe der Militairpflichtigen, welche in ihrer Reihenfolge zur Aushebung gelangen würden,

von der Kreis-Erſatz-Kommiſſion aber in Berückſichtigung häuslicher oder gewerblicher Verhältniſſe

im Sinne der Vorſchriften des §. 78. 3. zur Ueberweiſung an die Erſatz-Reſerve in Vorſchlag gebracht

werden, ſind zu prüfen.

Beſtätigt die Departements-Erſatz-Kommiſſion den Vorſchlag der Kreis-Erſatz-Kommiſſion, ſo wird

der Militairpflichtige der 1. bez. 2. Klaſſe der Erſatz-Reſerve überwieſen.

Beſtätigt die Departements-Erſatz-Kommiſſion den Vorſchlag der Kreis-Erſatz-Kommiſſion nicht, ſo

verfällt der Reklamat der Aushebung (Verfahren bei Meinungs-Verſchiedenheit cf. §. 93., 3.).

Ueber etwaige Reklamationen von Militairpflichtigen, welche entweder als dauernd unbrauchbar aus

gemuſtert oder wegen zeitiger Dienſtunbrauchbarkeit oder nicht vollkommener Dienſtfähigkeit der

2. Klaſſe der Erſatz-Reſerve überwieſen werden, oder ihrer hohen Loosnummer wegen weder bei der

gerade bevorſtehenden Aushebung, noch bei Nachgeſtellungen zum Dienſt gelangen, bedarf es einer

Entſcheidung der Departements-Erſatz-Kommiſſion nicht, die Kreis-Erſatz-Kommiſſionen haben jedoch

auch dieſe Reklamationen auf das Sorgfältigſte zu erörtern und der Departements-Erſatz-Kommiſſion

vorzulegen.

Reklamations-Anträge, welche gegen die abweiſende Entſcheidung der Kreis-Erſatz-Kommiſſion der

Departements - Erſatz-Kommiſſion zur Verfügung vorgelegt werden, ſind von derſelben ebenfalls

zu prüfen.

Reklamations-Anträge, welche der Kreis-Erſatz-Kommiſſion zur Prüfung und Begutachtung nicht

vorgelegen haben, ſind in der Regel von der Departements-Erſatz-Kommiſſion gar nicht in Erwägung

zu ziehen, ſondern zurückzuweiſen, ſofern die Veranlaſſung zur Reklamation nicht etwa nach beendigtem

Kreis-Erſatzgeſchäft entſtanden ſein ſollte.
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7. Die von der Departements-Erſatz-Kommiſſion im Aushebungs-Termin zu treffenden Entſcheidungen

werden mündlich ertheilt, und das Reſultat in den Liſten eingetragen. Militairpflichtige, welche ſich

bei abweiſender Entſcheidung der Departements-Erſatz-Kommiſſion nicht beruhigen, haben ihre Vor

ſtellungen gegen dieſe Entſcheidungen an das Ober-Präſidium c. derjenigen Provinz c. zu richten,

in welcher ſie ausgehoben worden ſind. (§§ 124. und 188., 3.)

§. 109.

Deſign irung bez. Aushebung von Militairpflichtigen zur Deckung eines

etwa nigen Ausfalls oder Mehrbedarfs an Rekruten bei

Nachgeſtellungen c.

1. Nachdem das Erſatz-Kontingent eines Aushebungs-Bezirks vollſtändig ausgehoben worden iſt, haben

die Departements-Erſatz-Kommiſſionen der geſetzlichen Reihefolge nach noch eine genügende Anzahl

Militairpflichtiger ärztlich unterſuchen zu laſſen und als Reſerve zur Deckung desjenigen außergewöhn

lichen Abgangs zu bezeichnen, welcher im Laufe der Zeit bei den beurlaubten Rekruten, bez. bei den

verſchiedenen Truppen der Garde und Linie entſtehen könnte. -

2. Müſſen Militairpflichtige nachträglich ausgehoben werden, welche der Departements-Erſatz-Kommiſſion

noch nicht vorgeſtellt worden ſind, ſo iſt die Kreis-Erſatz Kommiſſion zu beauftragen, die betreffenden

Individuen vor deren Abſendung zum Truppentheil nochmals genau zu unterſuchen, damit nur ſolche

Leute den Truppen überwieſen werden, welche dienſtbrauchbar ſind.

Eine derartige Unterſuchung muß in der Regel im Stabsquartier des Landwehr-Bataillons oder

auf Requiſition des Militair-Vorſitzenden der Kreis-Erſatz-Kommiſſion durch einen dem Wohnſitz des

Militairpflichtigen zunächſt ſtationirten Militairarzt vorgenommen werden, wohin die betreffenden

Militairpflichtigen zu dieſem Zweck zu beordern ſind.

§. 110.

Nachgeſtellungen.

1. Bei außerordentlichem Abgang an Mannſchaften, welcher durch Entlaſſungen vor beendeter Dienſtzeit

vder auf andere Weiſe, in der Zeit vom Einſtellungs-Termine ab bis zum 1. Februar entſteht,

können die Truppen, ſofern ſie nicht etwa Gelegenheit haben, das entſtehende Manquement ander

weitig zu decken, einen Nacherſatz fordern. Wenn Truppentheile ihren Haupterſatz ſpäter als im

November erhalten, ſo iſt ihnen bis zum 1. April, wenn ſie ihren Haupterſatz ſpäter als im Januar

erhalten, bis zum 15. Mai auf Verlangen Nacherſatz zu ſtellen. Der bei den Truppentheilen ent

ſtehende Abgang an Oekonomie-Handwerkern iſt auf Verlangen das ganze Jahr hindurch durch

ſofortige Ueberweiſung von Nacherſatz zu decken.

2. Der geforderte Nacherſatz iſt, ohne daß es dazu außer in den ad 3. gedachten Fällen einer Anweiſung

Seitens der Erſatz-Behörden dritter Inſtanz bedarf, ſogleich aus demjenigen Ergänzungs-Bezirk zu

ſtellen, aus welchem der Entlaſſene 1c. ausgehoben worden war.

3. Iſt ein Manquement zu decken, welches durch den Abgang eines dreijährig Freiwilligen oder Kapi

tulanten entſtanden iſt, ſo hat, ſofern derſelbe aus dem Ergänzungs-Bezirke ſeines Truppentheils

eingetreten war, derſelbe Ergänzungs-Bezirk auch den Erſatz zu ſtellen. War der Freiwillige oder
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Kapitulant dagegen aus einem Ergänzungs-Bezirk eingetreten, welcher für den betreffenden Truppen

theil in der Regel keinen Erſatz ſtellt, ſo haben die Erſatzbehörden dritter Inſtanz zu verfügen, welcher

von den Aushebungs-Bezirken, aus denen dem betreffenden Truppentheil im Allgemeinen Erſatz

geſtellt wird, den gewünſchten Nacherſatz leiſten ſoll. -

4. Iſt ein Manquement dadurch entſtanden, daß ein in die Heimath beurlaubter Rekrut*) ſich dem

Militairdienſt durch Auswandern ohne Konſens entzogen, im Geſtellungstermine der Rekruten ſich

nicht geſtellt hat und 14 Tage ausgeblieben iſt, ohne daß dem Landwehr-Bezirks-Kommandeur ein

das Ausbleiben genügend entſchuldigender Grund bekannt geworden; oder iſt ein Manquement dadurch

entſtanden, daß ein Rekrut auf dem Marſche zum Truppentheil bez. ein Soldat während ſeiner ge

ſetzlichen Dienſtzeit im ſtehenden Heere deſertirt iſt, ſo kann, ſofern derartige Dienſtentziehungen oder

Deſertionen aus ein und demſelben örtlichen Verband wiederholt vorkommen, letzterer durch die De

partements-Erſatz-Kommiſſion verpflichtet werden, ſogleich aus ſeinen den allgemeinen Beſtimmungen

gemäß zunächſt verpflichteten Militairpflichtigen den erforderlichen Erſatz zu ſtellen. Dies findet nur

Anwendung bei dem Entweichen und Ausbleiben von Rekruten und Soldaten, welche durch die Er

ſatzbehörden ausgehoben worden ſind, wogegen der Erſatz für deſertirte Kapitulanten und Freiwillige

im gewöhnlichen Wege zu ſtellen iſt.

5. Die Truppen haben ihre Anträge an die betreffenden Infanterie-Brigaden zu richten und allemal

durch genaue Ausfüllung des nach Schema 33. anzufertigenden Nationals anzugeben, für welchen

Rekruten oder Soldaten und zu welchem Termin Erſatz gewünſcht wird.**)

6. Die Infanterie-Brigade-Kommandeure haben von dieſen Anträgen dem Civil-Vorſitzenden der betref

fenden Departements - Erſatz-Kommiſſion Kenntniß zu geben, und können in Fällen, wo durch das

Einvernehmen mit demſelben ein Zeitverluſt entſtehen würde, die erforderlichen Verfügungen Behufs

der Nachgeſtellung an die Kreis-Erſatz-Kommiſſionen unter der Firma der Departements-Erſatz-Kom

miſſion auch ohne die Mitzeichnung des Civil-Vorſitzenden abgehen laſſen.

§. 111.

Ueberſicht der Reſultate des Erſatz-Geſchäfts.

1. Unmittelbar nach beendetem Departements-Erſatz-Geſchäft ſenden die Infanterie-Brigade-Kommandos

in den Bezirken des 1. bis 11. Armee-Korps an das Königlich Preußiſche Kriegs-Miniſterium,

Allgemeines Kriegs-Departement, im Bezirke des 12. Armee-Korps, bez. im Großherzogthum Heſſen

an das Königlich Sächſiſche, bez. Großherzoglich Heſſiſche Kriegs-Miniſterium direct (per Couvert)

Nachweiſungen der beim Departements - Erſatz-Geſchäft brauchbar und einſtellungsfähig befundenen

Militairpflichtigen nach Schema 22. ein. S S

2. Die Departements - Erſatz- Kommiſſionen ſtellen im Laufe des Monats Februar für ihren Bezirf *% 22

Ueberſichten der Reſultate des Erſatz-Geſchäfts des Vorjahres, wozu ihnen die Kreis-Erſatz-Kommiſ- <.

ſionen das geeignetete Material zu liefern haben, nach dem Schema 23. zuſammen. S

Ein Exemplar dieſer Ueberſichten gelangt in den Bezirken des 1. bis 11. Armee - Korps das S-2?
>,

-

*) Verfolgung derſelben cf. §. 181.

**) cf, § 190, 3.
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den Militair-Vorſitzenden an das betreffende General - Kommando, welches eine ſummariſche Zuſam

menſtellung für den Korps-Bezirk anfertigen läßt und dieſe Zuſammenſtellung bis zum 15. März an

das Königlich Preußiſche Kriegs-Miniſterium einreicht. Das Königlich Sächſiſche, ſowie das Groß

herzoglich Heſſiſche Kriegs-Miniſterium theilen die ihnen zugehenden entſprechenden Ueberſichten dem

Königlich Preußiſchen Kriegs-Miniſterium mit.

Ein zweites Exemplar hat in den Bezirken des 1. bis 11. Armee-Korps und im Großherzog

thum Heſſen gleichzeitig der Civil-Vorſitzende der Departements-Erſatz-Kommiſſion, in Preußen durch

die Regierung und durch das Ober - Präſidium an das Miniſterium des Innern, in den übrigen

Bundesſtaaten auf dem durch das betreffende Miniſterium des Innern 1c. näher vorzuſchreibenden

Wege an letzteres einzureichen.

Dieſen Ueberſichten iſt zugleich ein Bericht über die im Laufe des Erſatz-Geſchäfts gemachten be

ſonderen Wahrnehmungen beizufügen.

Achter Abſchnitt.

Das AMarine-Erſatz-Geſchäft.

§. 112.

Von dem Marine - Erſatz-Geſchäft im Allgemeinen.

1. Behufs Muſterung der zur ſeemänniſchen Bevölkerung gehörenden Militairpflichtigen (§§. 5. und

34, 1.) finden in den Bezirken des 1., 2., 9. und 10. Armee-Korps, bez. in den Bezirken der 1., 3.

bis 8., 33. bis 37. und 40. Infanterie-Brigade, alljährlich im Laufe des Monats Januar oder Feb

ruar an geeigneten, durch die betreffenden Erſatz-Behörden dritter Inſtanz näher zu beſtimmenden Or

ten (Marine-Aushebungs-Stationen) Marine-Erſatz-Geſchäfte ſtatt.

2. Einzelne, in den Bezirken anderer Armee-Korps, bez. Infanterie-Brigaden geſtellungspflichtige Mann

ſchaften der ſeemänniſchen Bevölkerung ſind der Marine-Erſatz-Kommiſſion im Bezirke der 36. In

fanterie-Brigade zur definitiven Entſcheidung über ihr Militairverhältniß zu überweiſen.

$. 113.

Organiſation, Reſſort-Verhältniß und Geſchäftsführung der Marine - Erſatz

Kommiſſion en.

1. Die Thätigkeit der Marine-Erſatz-Kommiſſionen (cf. § 15. ad 3.) erſtreckt ſich auf die betreffenden

im $. 112. ad 1. aufgeführten Infanterie-Brigade-Bezirke.

Der Marine-Erſatz-Kommiſſion im Bezirke der 36. Infanterie-Brigade liegt jedoch auch die Re

gelung der Militair-Verhältniſſe derjenigen Militairpflichtigen der ſeemänniſchen Bevölkerung ob,

welche ihr etwa aus anderen Bezirken gemäß § 112. ad 2. zugewieſen werden.

2. In Betreff der Reſſort-Verhältniſſe und der Geſchäftsführung bei den Marine - Erſatz-Kommiſſionen

finden die Beſtimmungen des § 93. analoge Anwendung.

Die Marine - Erſatz-Kommiſſionen ſtehen unter den Erſatz-Behörden dritter Inſtanz, zu deren

Reſſort ihr Bezirk gehört.
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Rekurs-Geſuche gegen die Entſcheidungen der Marine-Erſatz-Kommiſſion im Bezirk der 36. In

fanterie-Brigade von zur ſeemänniſchen Bevölkerung gehörenden Militairpflichtigen aus den Bezirken

des 3. bis 8., ſowie des 11. und 12. Armee-Korps haben die oberen Provinzial - Behörden von

Schleswig- Holſtein im Einvernehmen mit den entſprechenden heimathlichen Behörden zu erledigen,

event. der Miniſterial-Inſtanz zur Entſcheidung vorzulegen.

3. Den Marine-Erſatz-Kommiſſionen tritt für die Dauer des Marine-Erſatz-Geſchäfts je ein im Stabs

offizier-Range (oder, wenn ein ſolcher nicht disponibel iſt, im Hauptmanns-Range) ſtehender Marine

Offizier als ſtimmberechtigtes Mitglied hinzu.

4. Jeder Marine-Erſatz-Kommiſſion iſt für die Zeit des Marine-Erſatz-Geſchäfts ein Ober-Stabs-Arzt

beizugeben.*) Seine Wirkſamkeit iſt dieſelbe, wie die der Aerzte der Kreis- und Departements-Erſatz

Kommiſſionen (cf. §§. 68, 5. und 93, 2.).

5. Zu den Marine-Aushebungs-Terminen haben ſich auch die bez. Kommandeure der Landwehr-Bezirke,

in denen die Aushebungen ſtattfinden, einzufinden, hauptſächlich um nach den Weiſungen des Brigade

Kommandeurs die formellen Anordnungen zu treffen, welche für den regelmäßigen Verlauf des Er

ſatz-Geſchäfts erforderlich erſcheinen. Ob auch der Civil-Vorſitzende der Kreis-Erſatz-Kommiſſion, in

deren Bezirk die Muſterung ſtattfindet, bei dieſer zugegen ſein ſoll, haben die betreffenden Erſatz-Be

hörden dritter Inſtanz zu beſtimmen.*)

Als Hülfs-Perſonal ſind zu dieſen Geſchäften heranzuziehen:

Von Seiten des Militairs:

a) der betreffende Infanterie-Brigade-Adjutant;

b) ein Schreiber für den Brigade-Kommandeur;

c) eine durch den Brigade-Kommandeur nach den Verhältniſſen zu beſtimmende Zahl von Unteroffizie

ren und Gefreiten des Landwehr-Bezirks-Kommandos.

Von Seiten des Civils:

a) ein Büreau-Beamter, ſofern der Civil-Vorſitzende der Kommiſſion denſelben zu verwenden gedenkt;

b) eine nach den Verhältniſſen zu beſtimmende Anzahl Gendarmen und Polizei-Beamte.

§. 114.

Anlegung des Geſchäfts- und Reiſeplans für die Marine - Erſatz-Kommiſſion,

Kom man dir ung der Aerzte und Marine - Offiziere.

1. Bei Anlegung des Geſchäfts- und Reiſeplans für die Marine-Erſatz-Kommiſſion iſt zu berückſichtigen,

daß die ausgehobenen Rekruten unmittelbar von der Aushebungs-Station an die betreffenden Ma

rinetheile, bez. nach den für dieſen Zweck zu beſtimmenden Sammelpunkten abgeſandt werden können

(cf. §. 120, 2.).

2. Die Vereinbarung und Beſtätigung der Reiſe- und Geſchäftspläne erfolgt nach den im § 94, 2. ge

gebenen Beſtimmungen.

*) Kommandirung cf. § 114.

**) Der Civil-Vorſitzende der Kreis-Erſatz-Kommiſſion hat jedenfalls für Bereitſtellung eines geeigneten Muſte

rungs-Lokals zu ſorgen.

12
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3. Die Geſchäftspläne der Marine-Erſatz-Kommiſſionen ſind rechtzeitig durch die Amtsblätter derjenigen

Regierungen, in deren Bezirken die Muſterungen ſtattfinden, bekannt zu machen und außerdem direkt

allen Kreis- Erſatz-Kommiſſionen, von denen der Marine-Erſatz-Kommiſſion Vorſtellungsliſten K.

(cf. §. 90, 7.) zugegangen ſind, mitzutheilen, und zwar unter ſpezieller Angabe, welche Militair

pflichtigen des betreffenden Aushebungs-Bezirks (cf. §§ 117, 4. und 118, 2.) und nach welchen

Aushebungs-Stationen dieſelben zu beordern ſind. Die General-Kommandos des 1., 2., 9. und 10.

Armee-Korps haben die bezüglichen Geſchäftspläne für ihre Bezirke nach vollzogener Beſtätigung auch

dem Marine-Miniſterium abſchriftlich zu überſenden.

4. Das Marine-Miniſterium veranlaßt die Kommandirung der dann erforderlichen Marine-Offiziere zur

Theilnahme an den Marine - Erſatz - Geſchäften und giebt dieſelben den betreffenden General- Kom

mandos an.

Den der Marine - Erſatz-Kommiſſion beizugebenden Arzt hat das General-Kommando bez. das

Kontingents - Kommando zu beſtimmen, und mit dem Marine-Offizier dem betreffenden Infanterie

Brigade - Kommando zur weiteren Mittheilung an den Civil - Vorſitzenden der Kommiſſion namhaft

zu machen.

§. 115.

Beorderung und Geſtellung der Militairpflichtigen vor die Marine - Erſatz

Kommiſſion.

Die Civil-Vorſitzenden der Kreis-Erſatz-Kommiſſionen der in dem §. 112. ad 1. genannten Infanterie

Brigade-Bezirke haben, nachdem ſie die Beſtimmungen der Marine-Erſatz-Kommiſſion wegen der Verſamm

lungstage und Marine - Aushebungs-Stationen erhalten haben, alle in der Vorſtellungsliſte K. verzeich

neten Mannſchaften zu beordern, ſoweit die perſönliche Geſtellung derſelben von der betreffenden Marine

Erſatz-Kommiſſion angeordnet iſt (cf. §§. 117, 4. und 118, 2.).

Militairpflichtige der ſeemänniſchen Bevölkerung aus anderen Infanterie-Brigade-Bezirken, deren

perſönliche Geſtellung die Marine-Erſatz-Kommiſſion im Bezirke der 36. Infanterie-Brigade angeordnet

hat, ſind durch den Militair - Vorſitzenden der betreffenden Kreis-Erſatz-Kommiſſion nach den für die

Ueberweiſung von Rekruten an Truppentheile maaßgebenden Beſtimmungen nach der betreffenden Marine

Aushebungs-Station in Marſch zu ſetzen.*)

§. 116.

Sub - Repartition des Erſatz-Bedarfs für die Flotten - Stamm - Diviſion und

des aus der ſeemänniſchen Bevölkerung zu entnehmen den Bedarfs der

Maſchinen-Kompagnie, ſowie des Bedarfs an Schiffs-Zimmerleuten

für die Werft - Diviſion.

1. Auf Grund der den Marine-Erſatz-Kommiſſionen zugehenden Vorſtellungs-Liſten K. ſtellen die Mi

litär-Vorſitzenden derſelben „Ueberſichten der im Jahre 18 . . bei dem Marine-Erſatz-Geſchäfte im

*) Sollten dieſelben dort nicht zur Aushebung gelangen, ſo ſind ſie in gleicher Weiſe durch den Landwehr-Be

zirks-Kommandeur der Marine-Aushebungs-Station in die Heimath zurückzuſenden.
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Bezirke der nten Infanterie-Brigade konkurrirenden Militairpflichtigen“ nach Schema 24. auf und S
ſenden dieſelben zum 1. September (per Couvert) in je einem Exemplar an das vorgeſetzte General- S

Kommando und an das Königlich Preußiſche Kriegs-Miniſterium.

Letzteres ſtellt dieſe Ueberſichten für den Bundes-Ausſchuß für das Landheer und die Feſtungen zu

ſammen. (cf. $. 19.)

Das Königlich Preußiſche Kriegs-Miniſterium vertheilt, nachdem ihm die im $. 19. gedachte Haupt

Repartition zugeht, den Erſatz-Bedarf der Flotten-Stamm-Diviſion und den aus der ſeemänniſchen

Bevölkerung zu entnehmenden Bedarf der Maſchinen-Kompagnie, ſowie den Bedarf an Schiffszimmer

leuten für die Werft-Diviſion auf die bei dem Marine-Erſatzgeſchäft konkurrirenden Infanterie-Brigade

Bezirke, und theilt dieſe Repartition gemeinſchaftlich mit dem Miniſterium des Innern c., dem

Marine-Miniſterium, ſowie den betreffenden Erſatzbehörden dritter Inſtanz mit, welche dieſelbe an

die Marine-Erſatz-Kommiſſionen gelangen laſſen.

Die Marine-Erſatz-Kommiſſionen ſtellen hiernach ihre Sub-Repartition für die einzelnen Marine

Aushebungs-Stationen, bez. für die bei dem Marine-Erſatzgeſchäft in letzteren konkurrirenden Aus

hebungs-Bezirke auf.

Einer weiteren Mittheilung dieſer Sub-Repartition an die Kreis-Erſatz-Kommiſſionen bedarf

es nicht.

Die Sub-Repartition wird lediglich nach dem Verhältniß der in den betreffenden Vorſtellungs

Liſten K. verzeichneten, für einſtellungsfähig befundenen Militairpflichtigen der ſeemänniſchen Bevöl

kerung entworfen.

§. 117.

Superreviſion der in den Vorſtellungs-Liſten K. sub a., b. und c. enthaltenen,

als dauernd unbrauchbar bezeichneten oder zur Seewehr deſignirten Militair

2.

pflichtigen, ſowie der zur Dispoſition der Erſatzbehörden entlaſſenen

Mannſchaften.

In den Marine-Aushebungs-Terminen findet zunächſt die Superreviſion der in den Vorſtellungs

Liſten K. suba., b. und c. verzeichneten Militairpflichtigen, unter analoger Anwendung der in den

§§. 100. bis 102. enthaltenen Beſtimmungen ſtatt.

Werden hierbei Mannſchaften für einſtellungsfähig befunden, ſo ſind ſie in der betreffenden Liſte ſo

gleich an die ihnen zukommenden Stelle sub d. zu übertragen.

Den als dauernd unbrauchbar ausgemuſterten oder der Seewehr überwieſenen Mannſchaften ſind wo

möglich die Ausmuſterungsſcheine, bez. Seewehr-Päſſe ſogleich auszuhändigen. (cf. §. 90. ad 7.)

Iſt dies in einzelnen Fällen nicht ausführbar, ſo ſind die betreffenden Scheine möglichſt bald

nach beendetem Marine-Erſatz-Geſchäft der heimathlichen Kreis-Erſatz-Kommiſſion zur Aushändigung

zuzuſtellen.

Ueber die Militairpflichtigen, welche in den Vorſtellungs-Liſten K. der auswärtigen Infanterie

Brigade-Bezirke sub a, b und c. verzeichnet ſtehen, hat die Marine-Erſatz-Kommiſſion im Bezirke

der 36. Infanterie-Brigade auch ohne perſönliche Geſtellung derſelben auf Grund des Vorſchlages

der Kreis-Erſatz-Kommiſſion zu entſcheiden, ſofern hiergegen nicht erhebliche Bedenken obwalten, und

º2
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bedarf es in dieſem Falle der Beorderung dieſer Mannſchaften vor die Marine-Erſatz-Kommiſſion

nicht. (cf. S. 115.) Auch können dieſe Militairpflichtigen Behufs der Superreviſion Seitens der

vorgedachten Marine-Erſatz-Kommiſſion der heimathlichen Departements-Erſatz-Kommiſſion zugewieſen

werden, welche die Superreviſion in dieſem Falle bei dem nächſtfolgenden Departements-Erſatz-Ge

ſchäft vorzunehmen und der Marine-Erſatz-Kommiſſion von dem Reſultate Mittheilung zu machen hat.

§. 118.

Die Aushebung der Militairpflichtigen.

. Behufs der Aushebung ſind die in den Vorſtellungs-Liſten K. sub d. verzeichneten Leute nach den

verſchiedenen Aushebungs-Bezirken zu rangiren, und die zu je einem Aushebungs-Bezirk gehörenden

in der Reihenfolge zu muſtern, in welcher ſie in der betreffenden Vorſtellungs-Liſte verzeichnet ſtehen.

. Die Militairpflichtigen, welche in den Vorſtellungs-Liſten K. der auswärtigen Infanterie-Brigade

Bezirke sub d. verzeichnet ſtehen, ſind von der Marine-Erſatz-Kommiſſion im Bezirke der 36. In

fanterie-Brigade nur inſoweit zur Muſterung heranzuziehen, als ſie vorausſichtlich in dem laufenden

Jahre zur Aushebung gelangen. Ueber die übrigen kann die genannte Marine-Erſatz-Kommiſſion

ohne perſönliche Geſtellung derſelben entſcheiden. (cf. § 115.)

. Unter Feſthaltung der ad 1. angegebenen Reihenfolge ſind aus jedem Aushebungs-Bezirke ſo viele

Militairpflichtige für die Flotten-Stamm-Diviſion auszuheben, als der Bezirk zufolge der Sub-Re

partition (§ 116.) zu geſtellen hat.

Behufs Aufbringung des Maſchinen-Perſonals und der Schiffs-Zimmerleute kann jedoch erfor

derlichen Falles auch von dieſer Reihenfolge abgewichen werden.

. In Betreff der Uebertragung des aus den Militairpflichtigen eines Aushebungs-Bezirks c. nicht zu

erreichenden Kontingents finden die Beſtimmungen des § 18. ad 8. und 9. analoge Anwendung.

. Militairpflichtige, welche als zur ſeemänniſchen Bevölkerung gehörend nicht anerkannt werden, ſind der

betreffenden Kreis-Erſatz-Kommiſſion zur weiteren Veranlaſſung hinſichtlich ihrer event. Aushebung

für das ſtehende Heer zurück zu überweiſen, und bei vorhandener Brauchbarkeit zu Nachgeſtellungen

zu verwenden event. mit Geſtellungs-Ordres nach §. 79., 5. zu verſehen.

. Im Uebrigen finden für die Aushebung im Allgemeinen, ſowie in Betreff des Verfahrens bei Er

ledigung der Reklamations-Anträge, der Nachgeſtellungen c. die Beſtimmungen der §§ 100, 103.

und 108. bis 110. analoge Anwendung.

§. 119.

Mittheilung der Reſultate des Marine - Erſatz-Geſchäftes an die

betreffenden Kreis - Erſatz-Kommiſſionen.

. Nach beendetem Marine - Erſatzgeſchäft ſenden die Civil- Vorſitzenden der Marine - Erſatz-Kom

miſſionen ihre Vorſtellungs-Liſten K., unter Wiederbeifügung der mit letzteren vorgelegten Beläge

(§. 90., 7.), an die betreffenden Kreis-Erſatz-Kommiſſionen.

. Die Kreis-Erſatz-Kommiſſionen berichtigen danach ihre alphabetiſchen Liſten. Der Civil-Vorſitzende

entnimmt die Beläge und ſendet die Liſte K. demnächſt an den Civil-Vorſitzenden der Marine-Erſatz

Kommiſſion zurück,
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Neunter Abſchnitt.

Von den Rekruten und deren Verhältniß bis zur Einſtellung bei den Truppen,

Bez. Bei der Marine.

§. 120.

Ueberweiſung der ausgehobenen Rekruten an die Landwehr-Bezirks- Kom

1.

m andeure Behufs Kontrolirung und Abſendung an die Truppen-,

bez. Marinet heile.

Die von der Departements-, bez. Marine-Erſatz-Kommiſſion oder in deren Auftrage von der Kreis

Erſatz-Kommiſſion definitiv für das ſtehende Heer oder die Kriegsmarine ausgehobenen Militair

pflichtigen werden Rekruten genannt Die weitere Dispoſition über ſie wird eine reine Militair

Angelegenheit.“)

Die Rekruten ſind Seitens der Militair-Vorſitzenden der Departements-Erſatz-Kommiſſion dem Land

wehr-Bezirks-Kommandeur zu übergeben, welcher ſie entweder ſogleich dem betreffenden Truppentheil

zuzuſenden oder unter Auswechſelung des Looſungs- und Geſtellungsſcheins gegen einen nach

Schema 11. auszufertigenden Paß vorläufig in die Heimath zu beurlauben hat. Ob das Eine oder S

das Andere zu geſchehen hat, richtet ſich danach, zu welcher Zeit die Rekruten bei den Truppentheilen “

eintreffen ſollen.

Die bei den Marine-Erſatz-Geſchäften ausgehobenen Rekruten ſind ſtets unmittelbar von den

Aushebungsſtationen an die betreffenden Marinetheile, bez. nach den Seitens der betreffenden General

Kommandos zu beſtimmenden Sammelpunkten in Marſch zu ſetzen (cf. § 114. ad 1.).

Bei Ueberweiſung der Rekruten an die Truppentheile ſind letzteren von den Landwehr-Bezirks-Kom

mandos National-Liſten nach Schema 25. dergeſtalt zuzuſenden, daß ſie vor oder ſpäteſtens mit dem S

Eintreffen der Rekruten in die Hände des Truppen-Kommandeurs gelangen.

Beim Marine - Erſatz-Geſchäft ſind dieſe National - Liſten ſogleich an Ort und Stelle durch den

beim Geſchäft anweſenden Landwehr-Bezirks-Kommandeur auszufertigen und den betreffenden Marine

theilen zuzuſenden.

Die Angaben der National-Liſten über das Gewerbe machen für die Handwerks-Kompagnie der

Werft-Diviſion die Dienſtbranche erſichtlich, für welche die Aushebung erfolgt iſt.

Hat die Departements - Erſatz-Kommiſſion, etwa weil beim Aushebungs-Geſchäft die Subrepartition

noch nicht bekannt war oder aus anderen Gründen, im Aushebungs-Termin die betreffenden Mili

tairpflichtigen nicht ſogleich für beſtimmte Truppentheile ausheben, ſondern nur ihre Brauchbarkeit für

die verſchiedenen Waffen feſtſtellen können, ſo iſt in den Päſſen, welche den Militairpflichtigen nach

Paſſus 2. auszuhändigen ſind, nur die Truppen-Gattung anzugeben, für welche ſie ausgehoben ſind.

Sobald demnächſt die Vertheilung der Mannſchaften durch die Departements-Erſatz-Kommiſſion für

*) Die nach §. 79., 5. bei der Schiffer-Muſterung zum 1. Oktober ertheilten vorläufigen Einberufungs-Ordres

ſind nach beendetem Departements-Erſatzgeſchäft gegen definitive Einberufungs-Ordres zu vertauſchen.

S. Sº

º,
“ ,

<a

S 25.
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$. 121.

Bekleidung und Verpflegung der Rekruten.

1. Jeter Rekrut muß mit den zum Murt zum Truppenteil erfºrderliten Bee:urgs täfen, beſºnders

mit ausreitendem Stubeug und mit zwei Hemden ver-en ſein. Wenn ein Rekrut dieſe netbwen

digen Stücke nicht beizen ſclte, ſo haben die betreffenden C:z-Behšrden*) für deren Anfraffung zu

ſorgen, und zwar bei notoriker Armut des Rekruten und ſeiner Angeºrgen auf Koſten derjenigen

Kommune oder Gutserrſtaft, aus deren Bezirk der Rekrut zur Ausbetung gekommen iſt.

2. Ob die Bekleitung der Rekruten als ausreichend zu eralen iſt, entſ eidet der Landwehr-Bezirks

Kommandeur, event. der Führer des Rekruten - Kommandos. Unter dringenden Umſtänden werden

die noch wenigen Kleidungsſtücke aus den Beſtänden des nächſtgelegenen Landwehr-Bataillons vor

ſtuéweiſe entnommen, und iſt der Betrag dafür durch das betreffende Landratsamt c. einzuziehen

und dem Landwehr-Bezirks Kommando zu erſtatten.

3. Rückſichtlich der Verpflegung der einzuziehenden Rekruten während ihrer Märſbe zum Truppentheil

ſind in dem Preußiſchen Reglement vom 5. Oktober 1854 über „Verpflegung der Rekruten, Reſer

viſten, Invaliden und Landwehrmänner bei Einziehungen bez. Entlaſſungen“, ſowie in den zu dem

ſelben ergangenen erläuternden und abändernden Beſtimmungen die erforderlichen Vorſchriften enthalten.

$. 122.

Vereidigung der Rekruten und Vorleſung der Kriegs- Artikel.

1. Die Vereidigung der Rekruten iſt nach deren Eintreffen bei den Truppen - (Marine-) Theilen zu

veranlaſſen. "

2. Diejenigen Paragraphen der Kriegs-Artikel, welche auf das beſondere Verhältniß der Mannſchaften

als Rekruten Bezug haben, ſind denſelben gleich nach der Aushebung im Beiſein des Landwehr - Be

zirks - Kommandeurs oder eines anderen Offiziers vorzuleſen, und ihnen dabei eine den Vorſchriften

der $$. 123. bis 125. entſprechende Belehrung über ihr Militair-Verhältniß und über ihre Marſch

kompetenzen zu ertheilen.

§ 123 *)

Gerichtsſtand der in die Heimath beurlaubten Rekruten.

Die bis zu ihrer Einſtellung in ihre Heimath beurlaubten Rekruten treten mit dem Empfange des

in 3. 120. erwähnten Urlaubspaſſes in die Kategorie der Soldaten des Beurlaubtenſtandes.

*) In Preußen die kandräthe und Magiſträte; welche Behörden hierfür in den anderen Bundesſtaaten zu ſorgen

haben, beſtimmen die Regierungen der letzteren.

**) 55. 123. und 124., Ziff. 1. ſinden nach Art. 10. der Militair-Konvention bis zur Regelung im Wege der

Reichsgeſetzgebung in Württemberg keine Anwendung.
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Ihr Gerichtsſtand während der Urlaubszeit iſt durch § 6. Theil II. des Strafgeſetzbuchs für das

Preußiſche Heer vom 3. April 1845 geregelt.*)

Der vollſtändige Militair - Gerichtsſtand (§. 5. 1. c.) beginnt mit dem Zeitpunkt, wo ſie zur Ein

ſtellung in einen beſtimmten Truppen- (Marine-) Theil dem zu ihrem Empfang beauftragten Kommando

übergeben, oder wenn ſie nicht durch ein Militair- Kommando den Truppen- (Marine-) Theilen zuge

führt werden, mit dem Tage, wo ihre Verpflegung durch die Militair-Verwaltung beginnt.

§. 124.

Kontrolle der in die He im ath beurlaubten Rekruten.

Eventuelle Zurückſtellung der ſelben.

1. Die in die Heimath beurlaubten Rekruten ſtehen bis zur ihrer Einſtellung mit dem Truppen- (Marine-)

Theil, für welchen ſie ausgehoben worden ſind, in keiner direkten Verbindung, ſondern bleiben, wie

jeder Soldat des Beurlaubtenſtandes, unter der Kontrole der Landwehr-Behörden und ſind ver

pflichtet, etwaige Aufenthalts-Veränderungen den Bezirks-Feldwebeln zu melden. Es findet die Ver

ordnung über die Disziplinar-Beſtrafung in der Armee vom 21. Juli 1867 auf ſie Anwendung. **)

2. Die Rekruten können ihren Aufenthaltsort verändern, müſſen ſich jedoch bei Vermeidung der nach

der Strenge der Geſetze eintretenden Strafe an dem in ihrem Urlaubs-Paß angegebenen Geſtellungs

Termine und Geſtellungsorte pünktlich einfinden.

In geeigneten Fällen bleibt es den Landwehr-Bezirks-Kommandos überlaſſen, ſolche Rekruten,

welche in entfernte Bezirke verziehen, nach letzteren zu überweiſen. Hierauf gerichteten Geſuchen iſt

namentlich in den Fällen Folge zu geben, wenn ein größerer Zwiſchenraum zwiſchen dem Departe

ments-Erſatz-Geſchäft und der Einſtellung der Rekruten liegt.

*) S. 6. Theil II. des Militairſtrafgeſetzbuches lautet: „Alle zum Beurlaubtenſtande gehörende Perſonen des

Soldatenſtandes ſind, während der Beurlaubung, in Strafſachen den Civilgerichten unterworfen. Von dieſen Straf

ſachen ſind ausgenommen und gehören vor die Militairgerichte: -

1. Ungehorſam und Widerſetzung gegen Befehle, die den Beurlaubten von ihren Vorgeſetzten in Gemäßheit der

Dienſtordnung ertheilt werden;

2. Deſertion;

3. wenn Beurlaubte in der Militär-Uniform

a) bei dem Zuſammentreffen mit höheren, gleichfalls in Uniform befindlichen, oder mit den in Ausübung des

Dienſtes begriffenen Perſonen des Soldatenſtandes ſich eines Verbrechens ſchuldig machen, wodurch die

Achtung gegen dieſe verletzt wird,

b) an einem von Perſonen des Soldatenſtandes verübten militairiſchen Verbrechen Theil nehmen, oder

c) ſich eines Mißbrauchs militairdienſtlicher Autorität ſchuldig machen;

4. Inſubordination bei Anbringung von Geſuchen und Beſchwerden in militairiſchen Dienſt-Angelegenheiten;

5. Herausforderungen und Zweikämpfe beurlaubter Landwehr-Offiziere nnd der mit Vorbehalt der Dienſtverpflich

tung aus dem ſtehenden Heer ausgeſchiedenen Offiziere.

Trifft ein Verbrechen der zu 1. bis 5. bezeichneten Art mit einem gemeinen Verbrechen zuſammen, ſo iſt

der Militairgerichtsſtand auch wegen des letzteren begründet.

*) S. Anmerkung zu § 123. -
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Wenn dieſes Verfahren eintritt, ſo iſt in den Urlaubs-Paß der Rekruten ein entſprechender Ver

merk und die Weiſung zur ſofortigen Meldung in dem neuen Bezirk aufzunehmen. In ſolchem Falle

iſt der Rekrut vor allen in dem neuen Bezirke deſignirten Rekruten bei einem der Truppentheile ein

zuſtellen, welche ſich aus letzterem ergänzen.*) Die im Bezirk des bisherigen Aufenthalts entſtehenden

Manquements werden nach Vorſchrift des § 110. gedeckt, und von allen dieſen Veränderungen iſt

ſ. Z. auch den Civil-Vorſitzenden der Kreis- und Departements-Erſatz-Kommiſſion Kenntniß zu geben.

3. Rekruten, welche ohne ihr Verſchulden aus irgend einem Grunde nicht zur Einſtellung gelangen,

treten in das Verhältniß der Militairpflichtigen zurück, geben den § 120. gedachten Paß ab und

empfangen dafür einen Looſungs- und Geſtellungsſchein (§ 85.), worüber den bei der Kontrole be

theiligten Erſatzbehörden Behufs Wiedereintragung in die Stammrolle c. ſofort Kenntniß zu geben iſt.

4. Wenn ein Rekrut nach der Aushebung erkrankt, dienſtunbrauchbar wird oder in gerichtliche Unter

ſuchung kommt, ſo haben die Landwehr-Bezirks-Kommandeure dem Brigade-Kommandeur dies ſogleich

zu melden. Letzterer hat unter Berückſichtigung der jedesmaligen beſonderen Verhältniſſe zu entſcheiden,

ob der Rekrut auf ein Jahr, das iſt bis zur nächſten Aushebung, event. nur bis zu einer der im

Laufe der Zeit erforderlich werdenden Nachgeſtellungen zurückzulaſſen, oder ob derſelbe unter Anrech

nung auf das dem betheiligten Truppentheil zu überweiſende Erſatz-Kontingent in ein Militair

Lazareth aufzunehmen iſt. -

Eine gleiche Meldung iſt dem Brigade-Kommandeur zu erſtatten, wenn Rekruten unter Ueber

weiſung nach einem anderen Bezirke verziehen oder aus anderen Bezirken überwieſen werden.

5. Aus nachträglichen Reklamationsgründen können Rekruten, ſo lange ſie noch nicht in die Militair

Verpflegung aufgenommen ſind, durch die Departements-Erſatz-Kommiſſion, welche die Aushebung

veranlaßt hat, zurückgeſtellt werden.

6. In Betreff des Verfahrens mit ſolchen Rekruten, welche ſich im Geſtellungstermin der Rekruten be

huſs des Dienſtantritts nicht geſtellen, cf. §. 181.

§ 125.

Verheirat hung der in die Heimath beurlaubten Rekruten.

1. Wenn ein in ſeine Heimath beurlaubter Rekrut während dieſer Urlaubszeit ſich zu verheirathen

wünſcht, ſo hat er die Genehmigung dazu bei dem Landwehr-Bezirks-Kommandeur, zu deſſen Bezirk

er gehört, nachzuſuchen, der, wenn er die Ueberzeugung gewonnen, daß die Verheirathung des Re

kruten den Umſtänden nach nothwendig oder für denſelben vortheilhaft iſt, den Heiraths-Konſens zu

ertheilen hat.

2. Vor Ertheilung des Heiraths-Konſenſes iſt dem darum Nachſuchenden zu erklären und in dem

Konſenſe ſelbſt auszudrücken, daß der ſich verheirathende Rekrut in Hinſicht ſeiner Militair-Verhältniſſe

fortwährend als unverheirathet werde betrachtet werden, und daß er weder für ſeine künftige Ehe

gattin, noch für ſeine mit ihr zu erzeugenden Kinder auf irgend eine Unterſtützung aus Militair

Fonds zu rechnen habe.

3. Der Landwehr-Bezirks-Kommandeur hat den betreffenden Truppentheil bei Ueberſendung der für ihn

------

*) Dergleichen verziehende Rekruten kommen auf das Kontingent des neuen Bezirkes in Anrechnung.
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ausgehobenen Rekruten zu benachrichtigen, welche Rekruten auf dieſe Art einen Heiraths-Konſens

erhalten haben.

4. Ohne den Konſens des Landwehr-Bezirks-Kommandeurs darf ein Rekrut nicht getraut werden.

§. 126.

Vorzeitige Einſtellung der in die Heimath beurlaubten Rekruten, wenn ſie

brot - und arbeitslos werden. *)

1. Wenn die Rekruten für einzelne Truppentheile nicht ſchon im Herbſt eingeſtellt, ſondern bis zum

nächſten Frühjahr beurlaubt werden müſſen, ſo haben die Departements-Erſatz-Kommiſſionen diejenigen

Leute, von welchen zu erwarten ſteht, daß ſie wegen ihres Unterhalts für den Winter in Verlegenheit

kommen und ſich als Beurlaubte nicht ernähren können, ſo weit das militairiſche Intereſſe es geſtattet,

für diejenigen Truppentheile auszuheben, welche ihren Erſatz im Herbſt erhalten.

2. Sollte deſſen ungeachtet ein in die Heimath beurlaubter Rekrut ohne ſein Verſchulden in Folge der

ihm zu Theil gewordenen Beſtimmung zum Eintritt in das Militair die Mittel zu ſeinem Unter

halte verlieren, ſo kann er, ſobald dies der Kreis-Erſatz-Kommiſſion überzeugend nachgewieſen wird,

auf Anordnung des betreffenden Landwehr-Bezirks-Kommandeurs, dem Truppentheil, für welchen er

ausgehoben worden iſt, ausnahmsweiſe ſogleich zur Einſtellung überwieſen werden. Dem vorgeſetzten

Brigade-Kommando hat das Landwehr-Bezirks-Kommando unter Angabe der Umſtände Meldung

zu machen.

Eine derartige vorzeitige Einſtellung darf indeß keinenfalls vor Entlaſſung der ausgedienten Mann

ſchaften zur Reſerve ſtattfinden.

3. Rekruten, welche nach ſtattgehabtem Aufenthaltswechſel entfernt von dem Truppentheil, für den ſie

ausgehoben worden ſind, ſei es im Innern des nämlichen oder eines anderen Korps-Bezirks brotlos

werden, können zur Vermeidung größerer Marſchkoſten dem nächſten Truppentheil ihres zeitigen Auf

enthalts zur Einſtellung überwieſen werden.

Von einer ſolchen Einſtellung iſt, ſofern der Rekrut nicht nach dem neuen Bezirk behufs ſeiner

Einſtellung überwieſen war (§ 124, 2.), das Landwehr-Bezirks-Kommando, in deſſen Bezirk der

Rekrut ausgehoben worden, zu benachrichtigen, um ſogleich die erforderliche Erſatz-Geſtellung in dem

betreffenden Aushebungs-Bezirk zu veranlaſſen.

4. Kein Truppentheil darf auf direkte Anmeldung eines Rekruten denſelben als brotlos annehmen.

5. Bei der Marine finden vorzeitige Einſtellungen brotloſer Rekruten nicht ſtatt.

*) Die Dienſtzeit ſolcher als brotlos vorzeitig eingeſtellter Rekruten wird erſt vom nächſten Einſtellungs-Termin

der Rekruten an berechnet, ſofern die Einſtellung nicht zwiſchen dem 1. Oktober und 1. April erfolgt, in welchem Falle

die Beſtimmung des §. 4. ad 1. Alinea 3. auch auf dieſe Mannſchaften Anwendung findet.

A
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Dritter Theil.

Der freiwillige Eintritt zum Militairdienſt.

Zehnter Abſchnitt.

Der dreijährig freiwillige AMilitairdienſt.*)

§. 127.

Schein zum freiwilligen Eintritt.

1. Wer freiwillig zum Militairdienſt eintreten will, hat dazu die Einwilligung ſeines Vaters, event.

ſeines Vormundes, ſowie den Nachweis beizubringen, daß er durch keinerlei Civil-Verhältniſſe gebunden

iſt. Mit dieſer Einwilligung und mit einem Zeugniß ſeiner Orts- und Polizei-Behörde über un

tadelhafte Führung und Moralität verſehen, hat ſich der den freiwilligen Eintritt Nachſuchende bei

dem Civil-Vorſitzenden der Kreis-Erſatz-Kommiſſion des Aushebungs-Bezirks, in welchem er nach

§. 20. geſtellungspflichtig iſt, zu melden. -

2. Sofern gegen die vorgelegten Atteſte nichts einzuwenden iſt, ſtellt der Civil-Vorſitzende der Kreis

Wwa?” Erſatz-Kommiſſion eine Beſcheinigung nach Schema 26. aus. -

e Sa“- Derartige Beſcheinigungen ſind im Allgemeinen nicht zu verweigern, dürfen jedoch in der Zeit vom

Beginn des Kreis-Erſatz-Geſchäfts bis zum Schluß des Departements-Erſatz-Geſchäfts ſolchen Militair

pflichtigen nicht ertheilt werden, welche als einſtellungsfähig zur Dispoſition der Departements-Erſatz

Kommiſſion verbleiben müſſen.

Dieſe Beſcheinigungen behalten vom Tage ihrer Ausſtellung ab nur bis zu dem darauf folgenden

1. Mai Gültigkeit, was in jedem einzelnen Falle beſonders anzugeben iſt.

Individuen, welche während dieſer Zeit weder zum Dienſt eingeſtellt, noch von einem Truppen

theil engagirt (§. 130., 1.) worden ſind, treten, wenn ſie im militairpflichtigen Alter ſtehen, wieder

zur Dispoſition der Erſatz-Behörden und haben die qu. Beſcheinigungen zurückzugeben."

§. 128.

Wahl des Truppentheils und der Garniſon.

1. Die mit einem Schein zum freiwilligen Eintritt verſehenen Individuen können ſich die Waffengattung

und den Truppentheil, in welchem ſie dienen wollen, wählen (cf. jedoch §§. 133. und 134.).*)

Dies Recht haben die mit vorſchriftsmäßigen Lehrbriefen verſehenen Jäger-Lehrlinge nicht, ſondern

müſſen ſich der Verfügung der Inſpektion der Jäger und Schützen unterwerfen. (§. 29.)

*) Wegen Annahme von Freiwilligen Seitens der Erſatz-Behörden cf. §§. 81. u. 104., 5.

**) Bei den Train-Bataillonen dürfen nur Freiwillige zu dreijährigem Dienſt, aber nicht zu halbjähriger Aus

bildung als Trainfahrer angenommen werden. Annahme von einjährig Freiwilligen bei den Train-Bataillonen cf.

XIII, Abſchnitt,
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2. Individuen, welche den Nachweis der beſtandenen Staats-Prüfung zum Thierarzt erſter Klaſſe zu

liefern und ein entſprechendes Zeugniß der zur Prüfung im Hufbeſchlage beſtellten Kommiſſion der

Militair-Roßarzt-Schule zu Berlin beizubringen vermögen, oder die Prüfung im Hufbeſchlage bei

dem Truppentheil, bei welchem ſie einzutreten wünſchen, nah den darüber ergangenen beſonderen Vor

ſchriften beſtehen, können ihrer Militair-Dienſtpflicht durch dreijährig freiwilligen Dienſt als Unter

Roßarzt genügen, zu welchem Zweck ſie ſich bei einem Kavallerie- oder Feld-Artillerie-Regiment oder

Train-Bataillon zu melden haben (cf. § 129., 3.). In beſonderen Bedarfsfällen können auch Thier

ärzte zweiter Klaſſe zum freiwilligen Dienſt als Unter-Roßarzt zugelaſſen werden.

Die Anwendung der vorſtehenden Beſtimmungen rückſichtlich der Anſtellung von freiwilligen

Unter - Roßärzten bei den ſelbſtſtändigen Kontingenten ſolcher Staaten, in welchen der Unterſchied

zwiſchen Thierärzten erſter und zweiter Klaſſe nicht beſteht, bleibt den kompetenten Militair-Behörden

überlaſſen.

§. 129.

Annahme der Freiwilligen bei den Truppen.

1. Die Truppentheile*) dürfen nur Leute, welche mit den nach § 127. auszuſtellenden Beſcheinigungen

verſehen ſind und in Betreff ihrer körperlichen Dienſtbrauchbarkeit den im §. 30. der Inſtruction für

Militairärzte und den bez. in den §§ 25. bis 34. dieſer Inſtruction gegebenen Vorſchriften ent

ſprechen, zum dreijährig freiwilligen Dienſt annehmen, und bei vorhandener Vakanz innerhalb der

Zeit vom 1. Oktober bis 1. Mai ſogleich einſtellen. Nach erfolgter Mobilmachung der Armee können

jedoch bei den Erſatz-Truppentheilen Freiwillige zu jeder Zeit eingeſtellt werden. Ebenſo können

Freiwillige, welche auf Beförderung dienen wollen, von den Truppentheilen außerhalb der vorſtehend

angegebenen Zeit eingeſtellt werden.

2. Den mit der Relegation, dem consilium abeundi oder der Exkluſion beſtraften Studirenden darf,

ſo lange ihnen nicht geſtattet iſt, ihre Univerſitätsſtudien fortzuſetzen, nicht erlaubt werden, ihre Mili

tairpflicht in einer Univerſitätsſtadt abzuleiſten, es ſei denn, daß dieſe zugleich das Domizil der

Eltern iſt.

Die Kommandeure der Truppentheile, welche in Univerſitätsorten garniſoniren, haben deshalb

bei dem nachgeſuchten Eintritt eines Studirenden ein Zeugniß der Univerſitäts-Behörde einzufordern,

daß der Annahme in keiner Hinſicht ein Bedenken entgegenſteht.

3. Zur Annahme von dreijährig Freiwilligen als Unter-Roßärzte bei Preußiſchen Truppentheilen iſt die

Genehmigung des Kriegs-Miniſteriums, Allgemeinen Kriegs-Departements, Abtheilung A. für die

Armee-Angelegenheiten, erforderlich, welches die Anſtellung nach Maaßgabe der disponiblen Mittel

auch bei anderen Regimentern als denjenigen, bei denen die Anmeldung erfolgt iſt, verfügen kann.

Ebenſo iſt zur Annahme von dreijährig freiwilligen Unter-Roßärzten bei den Sächſiſchen, Mecklen

*) Zur Annahme der ein- und dreijährig Freiwilligen und zur event. Zurückweiſung der einjährig Freiwilligen

iſt nur derjenige Truppen-Befehlshaber berechtigt, welcher mit der Disziplinar-Strafgewalt eines Regiments-Kom

mandeurs betraut iſt.
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burgiſten, Heſſiſchen und Braunſchweigiſchen Truppen die Genehmigung der betreffenden Central

Militair-Behörde erforderlich.

§. 130.

Engagirung der Freiwilligen durch Ertheilung von Annahme ſcheinen,

behufs ſpäterer Einſtellung.

1. Hat der Truppentheil keine Vakanzen*) oder beabſichtigt er, einen Freiwilligen mit deſſen Zuſtim

mung erſt ſpäter unter Anrechnung auf den nach §. 16. zu berechnenden Rekrutenbedarf einzuſtellen,

ſo kann der Freiwillige engagirt, das heißt angenommen und ſogleich vereidigt, demnächſt aber zur

Dispoſition des Truppentheils auf beſtimmte Zeit in die Heimath beurlaubt werden, wodurch er in

das Verhältniß der Militair-Perſonen des Beurlaubtenſtandes (§ 123.) tritt. Die Dienſtzeit wird

erſt vom Tage der Einſtellung ab berechnet.

2. Ueber ein derartig ſtattgehabtes Engagement hat der Truppenbefehlshaber dem Freiwilligen einen

Annahmeſchein nach Schema 27. auszufertigen. Dabei iſt der Termin anzugeben, zu welchem die

Einſtellung beabſichtigt wird. Sie muß ſpäteſtens mit der Einſtellung der von den Erſatzbehörden

für den betreffenden Truppentheil zum Haupt-Erſatz-Termin ausgehobenen Rekruten erfolgen.

§. 131.

Verbot der Ertheilung unvorſchriftsmäßiger Annahmeſcheine.

1. Die Ertheilung von Scheinen Seitens der Truppen, worin den Militairpflichtigen bedingungsweiſe

die Annahme zum freiwilligen Dienſt bewilligt wird, iſt nicht zuläſſig. Sollten derartige Scheine

dennoch ertheilt werden, ſo ſind ſie als ungültig anzuſehen, und verbleiben deren Inhaber der unbe

ſchränkten Dispoſition der Erſatz-Behörden.

2. Wünſcht ein Truppentheil einen Militairpflichtigen, der es verſäumt hat, ſich rechtzeitig zum freiwilligen

Eintritt zu melden, einzuſtellen, ſo hat Erſterer ſich an die betreffende Departements-Erſatz-Kommiſſion

zu wenden, damit dieſe dem Wunſche nach Möglichkeit förderlich ſein kann.

§. 132.

Benachrichtigung der Civil -Vorſitzenden der Kreis - Erſatz-Kommiſſionen

über erfolgte Einſtellung eines dreijährig Freiwilligen.*)

1. Ueber die Einſtellung eines Freiwilligen hat der betreffende Truppentheil den Civil-Vorſitzenden der

Kreis-Erſatz-Kommiſſion, welcher dem Freiwilligen den Erlaubnißſchein zum Eintritt ertheilt hat, ſo

gleich zu benachrichtigen. In den Benachrichtigungsſchreiben iſt anzugeben: Datum des Erlaubniß

ſcheines, Datum der Geburt und des Eintritts des Freiwilligen. Die Schreiben dürfen ſich nicht

über mehrere Leute gleichzeitig ausſprechen, wenn dieſe verſchiedenen Altersklaſſen angehören. Iſt der

*) Die Entlaſſung ausgebildeter Soldaten vor beendeter Dienſtzeit, behufs Gewinnung von Vakanzen zur Ein

ſtellung von Freiwilligen, darf nicht ſtattfinden.

**) Cf. Anmerkung zu §. 64.

Auch von dem Eintritt eines Kadetten in einen Truppentheil iſt dem Civil-Vorſitzenden der Kreis-Erſatz-Kom

miſſion des Gehurtsortes des Kadetten ſogleich Kenntniß zu geben,
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Eingetretene in einem anderen Aushebungs-Bezirke gebürtig oder domizilberechtigt, ſo muß der Civil

Vorſitzende der Kreis-Erſatz-Kommiſſion, welcher die Benachrichtigung vom Truppentheil erhalten hat,

dem Civil - Vorſitzenden der Kreis - Erſatz - Kommiſſion des Geburtsortes und dem des Domizilor

tes eine gleiche Benachrichtigung zugehen laſſen. Dieſe Benachrichtigungsſchreiben ſind als Beläge

der alphabetiſchen Liſte beizufügen und auf Grund derſelben die Namen der Freiwilligen in den Li

ſten zu ſtreichen.

Freiwillige, welche behufs ſpäterer Einſtellung von einem Truppentheil engagirt werden, haben ſich

durch den § 130., 2. gedachten Annahmeſchein bei den Erſatz-Behörden auszuweiſen.

§. 133.

Beſchränkung der Zahl der Freiwilligen bei den Linien -Infanterie

Bataillon en.

Die Annahme der Freiwilligen bei der Linien-Infanterie iſt im Frieden beſchränkt, und zwar dür

fen innerhalb eines Jahres, das iſt vom 1. Oktober bis ultimo September des nächſten Jahres, nicht

mehr als 40 Freiwillige von einem Linien - Infanterie - Bataillon eingeſtellt werden. Eine Uebertragung

der Bataillone eines Regiments unter einander findet hierbei nicht ſtatt.

Für alle anderen Truppentheile, ſowie auch nach erfolgter Mobilmachung der Armee für die Erſatz

bataillone iſt die Annahme der Freiwilligen, der Zahl nach, nicht beſchränkt.

§. 134.

Berechtigung der Truppen, Freiwillige abzuweiſen.

Kein Truppentheil iſt verpflichtet, Individuen, welche ſich zum dreijährig freiwilligen Dienſt anmel

den, anzunehmen.

2.

§. 135.

Der dreijährig freiwillige Dienſt in der Kriegs - Marine.

Alle Beſtimmungen der §§ 127. bis 134. finden für den dreijährig freiwilligen Dienſt in der

Bundes-Kriegs-Marine analoge Anwendung.

Freiwillige, welche ſich zur Einſtellung bei der Flotten-Stamm - oder Werft-Diviſion melden, haben

zur Beurtheilung der erforderlichen Qualifikation (§ 34.) ihre Schiffspapiere oder andere glaubwürdige

Ausweiſe vorzulegen.

Die Werft-Diviſion kann Militairpflichtige, welche ſich in der Ausbildung als Maſchiniſten-Applikan

ten befinden, auch für einen ſpäteren als den im §. 130. angegebenen Einſtellungstermin als Freiwillige

engagiren (§. 44.).

Eilfter Abſchnitt.

Der freiwillige Dienſt in den Anteroffizier-Schulen.

§. 136.

Allgemeine Beſtimmungen.

1. Die Unteroffizier-Schulen – es beſtehen ſolche zu Potsdam, Jülich und Biberich – haben die Be
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ſtimmung, junge Leute, welche ſich dem Militairſtande widmen wollen, zu Unteroffizieren für die In

fanterie des ſtehenden Heeres heranzubilden.

Auf die Beförderung zum Unteroffizier giebt aber der Aufenthalt in denſelben an und für ſich

noch keinen Anſpruch, dieſe Beförderung hängt vielmehr von der Qualifikation jedes Einzelnen ab.

Die Zöglinge der Unteroffizier-Schulen ſtehen unter den militairiſchen Geſetzen, wie jeder andere Sol

dat des Heeres und werden nach ihrem Eintreffen bei der Unteroffizier - Schule auf die Kriegs-Ar

tikel vereidigt.

Bei dem Uebertritt der Zöglinge in das ſtehende Heer ſteht denſelben die Wahl eines beſtimmten

Truppentheils nicht frei, indem ihre Vertheilung lediglich von dem Bedürfniß in der Armee abhängt;

doch ſollen billige Wünſche der Zöglinge oder ihrer Angehörigen in Betreff der Ueberweiſung zu einem

beſtimmten Truppentheil nach Möglichkeit berückſichtigt werden.

§. 137.

Anmeldung behufs freiwilligen Eintritts in eine Unteroffizier - Schule.

Wer die Aufnahme in eine Unteroffizier-Schule wünſcht, hat ſich perſönlich bei dem Landwehr-Be

zirks-Kommando ſeiner Heimath oder bei dem Kommando der betreffenden Unteroffizier-Schule zu melden,

und ſich da, wo er ſich meldet, einer Prüfung zu unterwerfen, zu welcher er folgende Papiere beizu

bringen hat:

1.

2.

a) den Taufſchein;

b) Führungs-Atteſte ſeiner Ortsobrigkeit, ſeines Lehr- oder Brotherrn;

c) die Zuſtimmung ſeines Vaters oder Vormundes zum Eintritt in die Unteroffizier - Schule, beglau

bigt durch die Ortsbehörde. Dieſelbe kann durch die mündliche protokollariſche Erklärung dieſer

Perſonen beim Landwehr-Bezirks-Kommandeur, bez. bei dem Kommandeur der betreffenden Unter

offizier-Schule, erſetzt werden.

Bei der Anmeldung hat der Freiwillige gleichzeitig anzugeben, in welche Unteroffizier - Schule

er eingeſtellt zu werden wünſcht, welcher Wunſch bei der Vertheilung an die drei Unteroffizier

Schulen möglichſt berückſichtigt werden wird.

§. 138.

Annahme- Bedingungen.

Der Einzuſtellende muß wenigſtens 17 Jahre alt ſein, darf aber das 20ſte Jahr noch nicht vollen

det haben.

Er muß mindeſtens 5“ 1“*) groß ſein und die im §. 31. der Inſtruction für Militair-Aerzte be

zeichnete Körper - Konſtitution beſitzen, worüber ſich der Landwehr-Bezirks-Kommandeur bei der An

meldung des Freiwilligen unter Beifügung eines ärztlichen Atteſtes, welches unterſiegelt ſein muß,

auszuſprechen hat.

*) Bei Zöglingen des Annaburger Knaben-Erziehungs-Inſtituts und des Potsdamſchen großen Militair-Waiſen

hauſes, welche freiwillig in eine Unteroffizierſchule eintreten wollen, kann mit Genehmigung des Königlich Preußiſchen

Kriegs-Miniſteriums die Aufnahme in geeigneten Fällen auch dann geſtattet werden, wenn die betreffenden Zöglinge

die oben als Minimum angegebene Größe von 5“ 1“ zur Zeit noch nicht haben.
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3.

5.

Er muß ſich bis dahin tadellos geführt haben.

Er muß leſerlich und ziemlich richtig ſchreiben, ohne Anſtoß leſen und die vier Spezies rechnen

können.

Er muß ſich bei ſeiner Ankunft in der Unteroffizier - Schule dazu verpflichten, für jedes Jahr des

Aufenthalts daſelbſt zwei Jahre im ſtehenden Heere zu dienen. Außerdem hat derſelbe die geſetzliche dreijäh

rige Dienſtzeit abzuleiſten, woraufjedoch die Dienſtzeit in der Unteroffizierſchule angerechnet wird (ef. §. 6.).

Auch bei ſpäteren Verſorgungen wird ihm die in der Unteroffizierſchule zurückgelegte Dienſtzeit angerechnet.

Er muß mit Schuhzeug und Wäſche ſo verſehen ſein, wie jeder in die Armee eintretende Re

krut; ingleichen mit 2 Thalern, um ſich nach ſeiner Ankunft bei der Unteroffizierſchule das nöthige

Putzzeug 2c. beſchaffen zu können.

§. 139.

Einberufung der Freiwilligen zu den Unteroffizier - Schulen.

. Sind Prüfung und Unterſuchung günſtig ausgefallen, ſo hat der Freiwillige einer baldigen Benach

richtigung über Annahme oder Nichtannahme entgegenzuſehen. Die definitive Entſcheidung, bez. Ein

berufung erfolgt bis Mitte Auguſt jeden Jahres.

Die Landwehr-Bezirks-Kommandos haben, wenn nach ſtattgehabter Prüfung der ſich Meldende zur

Aufnahme in eine Unteroffizierſchule qualifizirt erſcheint, ein Nationale deſſelben nach Schema 28.S s

mit den §§ 137. und 138. erwähnten Atteſten zum 1. des der Prüfung folgenden Monats dem

Kommando der 1. Garde-Infanterie-Brigade zu Potsdam zuzuſenden.

Die Nationale ſind für jeden Freiwilligen einzeln aufzuſtellen und iſt in Rubrik „Bemerkung“

anzugeben, ob der Freiwillige in Potsdam, Jülich oder Biberich eingeſtellt zu werden wünſcht. Auch

hat der betreffende Kommandeur an dieſer Stelle ein Urtheil über die Perſönlichkeit des Freiwilligen

abzugeben.

Freiwillige, welche den geſtellten Bedingungen nicht entſprechen, dürfen nicht vorgeſchlagen werden.

Das Kommando der 1. Garde-Infanterie-Brigade vertheilt den Erſatz an die drei Unteroffizierſchulen

und ſetzt die betreffenden Landwehr-Bezirks-Kommandos von der erfolgten Notirung der Angemelde

ten in Kenntniß. Die definitive Einberufung derſelben erhalten die Landwehr-Bezirks-Kommandos

zum 10. Auguſt jeden Jahres und zugleich eine Liſte der bei etwaigem Ausfall Nachzubeordernden.

Bei Rückſendung dieſer Liſten an das Kommando der 1. Garde-Infanterie-Brigade ſind für den

Fall, daß einzelne Leute auf die Einſtellung etwa Verzicht geleiſtet haben ſollten, die Namen derſel

ben, ſowie derjenigen Freiwilligen, welche an deren Stelle einberufen worden, beſonders anzugeben.

Die Einſtellung von Freiwilligen in die Unteroffizierſchulen findet in der Regel jährlich einmal, und

zwar im Monat Oktober, ſtatt.

Wenn Freiwillige zu dieſem Termin wegen Vollzähligkeit nicht aufgenommen werden können, ſo kön

nen dieſelben bei eintretenden Vakanzen bis Ende des Jahres einberufen werden.

Diejenigen, deren Aufnahme bis zu dieſem Termine nicht möglich iſt, können in den nächſten

Jahren bei wiederholt nachgewieſener Qualifikation wiederum zur Aufnahme in Vorſchlag gebracht

werden, ſoweit dies das im §. 138, 1. feſtgeſetzte Alter geſtattet.

Von der Einſtellung Freiwilliger in die Unteroffizierſchulen iſt dem Civil-Vorſitzenden der betreffenden

95
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Kreis-Erſatz-Kommiſſion Mittheilung zu machen, und zwar rückſichtlich derjenigen Individuen, welche

den Unteroffizierſchulen von den Landwehr-Bezirks-Kommandos zugewieſen werden, Seitens der letz

teren, bezüglich derjenigen, welche von den Unteroffizierſchulen direkt angenommen werden, Seitens des

Kommandos der betreffenden Unteroffizierſchule.

§. 140.

Entlaſſung aus den Unteroffizierſchulen Behufs Uebertritts in die Armee oder

1.

zur Dispoſition der Erſatz - Behörden.

Alle Jahre nach den Herbſtübungen werden diejenigen jungen Leute, welche 3 Jahre in den Unter

offizierſchulen waren, in die Armee vertheilt, wobei die vorzüglichſten zur Aufmunterung gleich zu Un

teroffizieren ernannt werden können. Die aus dem Königreich Sachſen, den Großherzogthümern Heſ

ſen und Mecklenburg, ſowie dem Herzogthum Braunſchweig gebürtigen Zöglinge werden ihren hei

mathlichen Kontingenten überwieſen, ſofern dies ihren Wünſchen entſpricht.

Dem Ermeſſen der Kommandeure der Unteroffizierſchulen bleibt es überlaſſen, einzelne mit zweijähri

gem Dienſt völlig ausgebildete Zöglinge zum Eintritt in die Armee als Gemeine vorzuſchlagen.

Zöglinge, welche ſich Ehrenſtrafen zugezogen haben, werden nach Abbüßung der ihnen event. zuzuer

kennenden Feſtungsſtrafen zur Dispoſition der Erſatz-Behörden entlaſſen. Eine jede ſolche Entfernung

eines Zöglings aus der Unteroffizierſchule iſt auf dem geordneten Dienſtwege bei dem General-Kom

mando des Garde-Korps zu beantragen und kann nur auf deſſen Verfügung erfolgen.

Zöglinge, welche nach Ablauf des erſten oder zweiten Jahres ihres Aufenthalts in der Unteroffizier

ſchule nicht die beſtimmte Ausſicht gewähren, nach dreijährigem Aufenthalt die Qualifikation zum Un

teroffizier zu erlangen, werden aus der Unteroffizierſchule entfernt.

Erfolgt die Entfernung wegen mangelnder geiſtiger Eigenſchaften, ſo wird der betreffende Zögling

einem Infanterie-Regiment überwieſen, um in demſelben ſeiner Dienſtverpflichtung zu genügen; er

folgt die Entfernung dagegen wegen körperlicher Untüchtigkeit, ſo wird der Zögling zur Dispoſition

der Erſatz-Behörden (s. 102.) in ſeine Heimath entlaſſen, wovon die Unteroffizierſchule dem betreffen

den Landwehr-Bezirks-Kommando Kenntniß zu geben hat.

Mit der Entlaſſung zur Dispoſition der Erſatz-Behörden wird die im §. 6. und § 138, 5. gedachte

beſondere Verpflichtung zu längerer Dienſtzeit gelöſt, dagegen haben die Entlaſſenen bei wieder einge

tretener Dienſtbrauchbarkeit ihrer geſetzlichen Dienſtpflicht im Heere ohne Anrechnung der in der Un

teroffizier-Schule zugebrachten Zeit zu genügen.

Zwölfter Abſchnitt.

Der freiwillige Eintritt in die Schiffsjungen-Kompagnien.

§. 141.

Allgemeine Beſtimmungen.

Die Schiffsjungen-Kompagnien haben die Beſtimmung, Matroſen und Unteroffiziere für die Bundes

Kriegs-Marine auszubilden.
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2. Die Ausbildung als Schiffsjunge dauert 3 Jahre.

Während dieſer Ausbildungs-Periode werden die Schiffsjungen in den beiden erſten Jahren an

Bord der Schiffsjungen-Schiffe nicht als Perſonen des Soldatenſtandes, ſondern als Zöglinge be

trachtet, welche zu ihren Berufspflichten angelernt werden ſollen. Nach Ablauf des zweiten Jahres

erfolgt die Vereidigung auf die Kriegs-Artikel, und ſtehen die Schiffsjungen von da ab unter den

militairiſchen Geſetzen, wie jeder andere Soldat.

3. Nach Ablauf von 3 Jahren werden die Schiffsjungen, ſofern ſie die genügende ſeemänniſche Aus

bildung erlangt haben, als Matroſen 3. Klaſſe in die Matroſen-Abtheilung eingeſtellt.

Das weitere Aufrücken zu den oberen Matroſenklaſſen, ſowie die Beförderung zum Unteroffizier

bleibt von der Führung und Qualifikation jedes Einzelnen, ſowie von der Erfüllung der reglemen

tariſchen Bedingungen abhängig.

4. Beim Vorhandenſein beſonders berückſichtigenswerther Umſtände kann ein Schiffsjunge, welcher ſich

nach dreijähriger Ausbildung noch nicht zum Matroſen eignet, mit Genehmigung des Marine

Stations-Chefs ausnahmsweiſe ein viertes und letztes Jahr im Schiffsjungen-Verhältniß verbleiben.

§ 142.

Militair - Dienſtzeit der in die Schiffsjungen - Kompagnien

eingetretenen Zöglinge.

1. Die Zöglinge der Schiffsjungen - Kompagnien haben die Verpflichtung, nach Ablauf von 3 Jahren,

welche Zeit auf ihre Heranbildung verwandt worden iſt, für jedes dieſer Jahre – außer der Er

füllung der allgemeinen geſetzlichen dreijährigen Dienſtpflicht – noch anderweitige 2 Jahre der

Bundes-Kriegs-Marine zu dienen. Wer daher 3 Jahre in einer Schiffsjungen-Kompagnie ausge

bildet worden iſt, hat demnächſt noch 9 Jahre zu dienen.

Wer ausnahmsweiſe (§. 141., 4.) über 3 Jahre hinaus im Schiffsjungen-Verhältniß belaſſen

worden iſt, hat im Ganzen gleichfalls nur 9 Jahre zu dienen.

2. Die verſorgungsberechtigende Dienſtzeit der Schiffsjungen wird von dem Zeitpunkt der Vereidigung

abgerechnet.

3. Für den Fall, daß der Schiffsjunge für den Dienſt der Kriegs-Marine nicht geeignet erſcheint, hat

er, wie jeder andere Militairpflichtige, ſeine Dienſtzeit in der Armee zu erfüllen, und wird demſelben

eine beſondere Dienſtverpflichtung für die in der Königlichen Marine zugebrachte Zeit nicht auferlegt.

Ebenſo wenig findet in dieſem Falle eine Anrechnung der in der Königlichen Marine zugebrachten

Zeit ſtatt.

4. Die Beſtimmungen über die Militair-Dienſtzeit der Zöglinge der Schiffsjungen-Kompagnien behalten

bei Verſetzung derſelben zu einem anderen Marinetheil die volle Geltung.

§. 143.

Anmeldung Behufs freiwilligen Eintritts in die Schiffsjungen - Kompagnien.

Wer die Aufnahme in eine Schiffsjungen - Kompagnie wünſcht, hat ſich perſönlich bei dem Bezirks

Kommandeur des Landwehr-Bataillons ſeiner Heimath (oder, wer dazu Gelegenheit hat, perſönlich bei

14
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dem Kommando der Flotten-Stamm-Diviſion in Kiel) zu melden. Dabei ſind folgende Papiere zur

Stelle zu bringen:

1.

2.

Taufſchein,

Konfirmationsſchein.

Iſt die Konfirmation noch nicht erfolgt, ſo genügt eine vorläufige Beſcheinigung, daß und wann

die Konfirmation vorausſichtlich ſtattfinden wird, jedoch nur unter der Bedingung, daß der Konfir

mationsſchein dem Landwehr - Bezirks - Kommando Behufs Uebermittelung an die Flotten - Stamm

Diviſion ſpäteſtens an dem Tage eingereicht werden muß, wo der Freiwillige ſich zu ſeiner Abſendung

nach dem Geſtellungsorte meldet. Bei Nichterfüllung dieſer Bedingung unterbleibt die Inmarſchſetzung

Schriftliche Einwilligung des Vaters oder Vormundes, worin ausgeſprochen ſein muß, daß ſie mit

den Aufnahme-Bedingungen vollſtändig bekannt ſind und ihrem Sohne oder Mündel erlauben, ſich

zur Aufnahme in eine Schiffsjungen-Kempagnie einſchreiben zu laſſen, beglaubigt durch die Ortsbehörde.

Ein Atteſt der Orts-Obrigkeit, daß der Freiwillige ſich gut geführt hat.

Einen von der Orts-Polizei-Behörde atteſtirten Revers, daß die Koſten des Transports von den

Angehörigen des Schiffsjungen werden getragen werden, falls letzterer bei der Ankunft am Einſtel

lungsorte die Einſtellung verweigern ſollte.

Sodann erfolgt eine Prüfung im Leſen, Schreiben und Rechnen, ſowie die ärztliche Unterſuchung.

§. 144.

Annahme - Bedingungen.

Der Einzuſtellende darf nicht unter 14 Jahre und nicht über 17 Jahre alt ſein.

Für die Einſtellung im ſpäteren Alter iſt der Nachweis erforderlich, daß der Einzuſtellende ſolange

bereits auf Seeſchiffen gefahren iſt, als er nach dem vollendeten 17ten Lebensjahre eingeſtellt wird.

Für die Berechnung des höchſten zuläſſigen Lebensalters iſt der 1. Juli desjenigen Jahres maaß

gebend, in welchem die Einſtellung erfolgt.

Er muß vollkommen geſund, im Verhältniß zu ſeinem Alter kräftig gebaut (ſtarke Knochen, kräftige

Muskulatur) und frei von körperlichen Gebrechen und wahrnehmbaren Anlagen zu chroniſchen Krank

heiten ſein, ein ſcharfes Auge, gutes Gehör und fehlerfreie (nicht ſtotternde) Sprache haben.

Hierüber hat ſich der Landwehr - Bezirks- Kommandeur mit dem unterſuchenden Arzte in einem

Atteſte auszuſprechen.

Er muß leſerlich und ziemlich richtig ſchreiben, ohne Anſtoß leſen und die vier Spezies rechnen können.

Er muß mit der zum Marſch nach dem Geſtellungsorte erforderlichen Bekleidung verſehen ſein; in

gleichen mit 2 Thlr, um ſich nach ſeiner Einſtellung das nöthige Putzzeug c. beſchaffen zu können.

Dieſer Betrag muß ſpäteſtens an dem Tage der Abſendung zum Geſtellungsorte dem Landwehr

Bezirks-Kommando behufs Uebermittelung an die Flotten- Stamm-Diviſion übergeben werden. Bei

Nichterfüllung dieſer Bedingung unterbleibt die Inmarſchſetzung.

Er muß ſich bei ſeiner Ankunft am Orte der Einſtellung dazu verpflichten, für jedes Jahr des Auf

enthalts in der Schiffsjungen-Kompagnie zwei Jahre in der Bundes-Kriegs-Marine zu dienen.

Jeder eingeſtellte Junge, welcher den an ihn zu machenden Anforderungen nicht genügt, kann wäh
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rend der beiden erſten Dienſtjahre, innerhalb welcher die Vereidigung nicht ſtattfindet (§ 141., 2.),

wieder entlaſſen werden (ſiehe §. 147., 1.), desgleichen auf Reklamation ſeiner Angehörigen, und wenn

dies zugleich ſein eigener Wunſch iſt.

§. 145.

Einberufung der Freiwilligen zu den Schiffsjungen - Kompagnien.

1. Sind Prüfung und ärztliche Unterſuchung günſtig ausgefallen, ſo hat der Freiwillige einer baldigen

Entſcheidung über Annahme oder Nichtannahme entgegenzuſehen.

2. Die Landwehr - Bezirks- Kommandos haben, wenn nach ſtattgehabter Prüfung der Freiwillige zur

Aufnahme in eine Schiffsjungen-Kompagnie geeignet erſcheint, ein Nationale deſſelben nach Schema 28. S S

möglichſt mit Angabe des Gewichts in Rubrik: „Bemerkungen“ und nebſt den ſämmtlichen in den

§§ 143. und 144. vorgeſchriebenen Atteſten zum 1. des der Prüfung folgenden Monats an die

Flotten-Stamm-Diviſion zu Kiel einzuſenden. Fertigkeit im Turnen und Schwimmen iſt anzugeben.

Das Kommando der Marineſtation der Oſtſee hat, nach Maaßgabe der eingegangenen und von

der Flotten - Stamm - Diviſion demſelben baldigſt vorzulegenden Anmeldungen, die Aufnahme zu

verfügen.

Termin und Ort der Geſtellung, welche in der Regel jährlich einmal und zwar in der zweiten

Hälfte des Monats April ſtattfindet, wird von dem Marineſtations-Kommando beſtimmt und durch

die Flotten-Stamm-Diviſion den betreffenden Landwehr-Bezirks-Kommandos rechtzeitig mitgetheilt.

Sobald das Landwehr-Bezirks-Kommando Mittheilung über die Aufnahme oder Nichtaufnahme

empfangen hat, läßt daſſelbe den Angehörigen die Beſcheidung bez. die Geſtellungs-Ordre zugehen.

Die Landwehr-Bezirks-Kommandos haben die ihnen bekannt werdenden Veränderungen, welche in

der Zwiſchenzeit bis zur Abſendung mit den Freiwilligen vorgehen (Tod, Verzichtleiſtung 2c.), unver

züglich der Flotten-Stamm-Diviſion anzuzeigen.

3. Vorſtellungen wegen Nichteinberufung oder Geſuche um ſofortige Einberufung vor den anberaumten

Geſtellungsterminen ſind unberückſichtigt zu laſſen.

4. Diejenigen Freiwilligen, welche in dem erſten Jahre ihrer Anmeldung wegen Vollzähligkeit nicht

angenommen werden konnten, dürfen hoffen, bei entſtehenden Vakanzen, anderenfalls im nächſten Jahre,

eingeſtellt zu werden, vorausgeſetzt, daß ſie dann noch allen Annahme-Bedingungen genügen.

§. 146.

Benachrichtigung des Civil - Vorſitzenden der Kreis - Erſatz-Kommiſſion über

die erfolgte Einſtellung.

Die Löſchung der Schiffsjungen in den örtlichen Stammrollen c., ſowie ihre Anrechnung als

Freiwillige bei der im § 17. gedachten Repartition des Erſatz-Bedarfes erfolgt erſt, wenn die Vereidi

gung und hiermit die definitive Einſtellung in das Perſonal der Marine ſtattgefunden hat.

Hiervon hat die Flotten-Stamm-Diviſion den Civil- Vorſitzenden der Kreis-Erſatz Kommiſſion des

Domizils zu benachrichtigen. -

§ 147.

Vorſchriften über die Entlaſſungen aus den Schiffsjungen - Kompagnien.

1, Die Entlaſſung der nicht vereidigten Schiffsjungen wird durch das Marine-Stations-Kommando ver
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fügt. Die Flotten-Stamm-Diviſion benachrichtigt die heimathliche Ortsbehörde von der geſchehenen

Wiederentlaſſung.

2. Schiffsjungen, welche ſich innerhalb ihrer erſten beiden Dienſtjahre und ſo lange ſie nicht vereidigt

ſind, eines gemeinen Vergehens oder Verbrechens ſchuldig machen und der Civilgerichts-Behörde über

wieſen werden müſſen, werden aus der Schiffsjungen - Kompagnie entfernt und mit einem möglichſt

vollſtändigen Thatbeſtande der Gerichtsbehörde zur Unterſuchung und Beſtrafung überwieſen.

3. Die Entlaſſung vereidigter Schiffsjungen kann erfolgen:

a) wegen Unbrauchbarkeit für den Dienſt der Kriegs-Marine;

b) wegen Reklamation, welche von den zuſtändigen oberen Verwaltungs - Behörden als geſetzlich be

gründet anerkannt iſt;

c) wegen eines begangenen gemeinen Verbrechens, nachdem die militairgerichtlich erkannte Strafe ver

büßt iſt.

4. Die Entlaſſung vereidigter Schiffsjungen erfolgt durch Verfügung des Ober-Kommandos der Marine

und zur Dispoſition der Erſatzbehörden in den hierfür vorgeſchriebenen Formen.

Dreizehnter Abſchnitt.

Der einjährig freiwillige Dienſt.*)

§. 148.

Allgemeine Vorausſetzungen für die Zulaſſung zum einjährig freiwilligen

Dienſt.

Junge Leute von Bildung, welche

1. völlig unbeſcholten,

2. im Stande ſind, ſich während ihrer Dienſtzeit ſelbſt zu bekleiden, auszurüſten und zu verpflegen,

3. die vorgeſchriebene wiſſenſchaftliche oder künſtleriſche Qualifikation bis zum 1. April des Kalenderjah

res nachweiſen, in welchem ſie das 20. Lebensjahr vollenden,

haben Anſpruch auf die Vergünſtigung, ihrer aktiven Dienſtpflicht im ſtehenden Heere durch einjährigen

Dienſt genügen zu dürfen.

Als Ausweis der ihnen zuſtehenden Berechtigung zum einjährigen Dienſt erhalten ſie einen Schein

s (Berechtigungsſchein) nach Schema 29, von deſſen Beſitz ihre Zulaſſung zum einjährig freiwilligen Dienſt

es abhängig iſt.

---- §. 149.

Behörden, welche die Berechtigung zum einjährig freiwilligen Dienſt ertheilen.

Die Berechtigung zum einjährig freiwilligen Dienſt ertheilen die Prüfungs-Kommiſſionen (§. 15., 5.),

und zwar in jedem ſpeziellen Falle diejenige Prüfungs-Kommiſſion, in deren Bezirk der die Berechtigung

Nachſuchende nach § 20. geſtellungspflichtig iſt.

*) Die beſonderen Beſtimmungen über die Zulaſſung von jungen Seeleuten zum einjährigen Dienſt auf Grund

des abgelegten Steuermanns-Eramens ſind im S. 175. enthalten,
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§. 150.

Organiſation und Geſchäftsführung der Prüfungs- Kommiſſionen für

einjährig Freiwillige.

1. Die Prüfungs-Kommiſſionen beſtehen aus ordentlichen und außerordentlichen Mitgliedern.

Ordentliche Mitglieder ſind:

a) zwei Stabs-Offiziere,”)

b) der Civil-Vorſitzende der Departements-Erſatz-Kommiſſion, in deren Bezirk die Prüfungs-Kommiſ

ſion ihren Sitz hat, und ein zweites Mitglied aus dem Reſſort der Civil-Verwaltung (in Preußen

ein zweites Mitglied des Regierungs-Kollegiums).*)

Die außerordentlichen Mitglieder ſind der Direktor und ein oder zwei Lehrer eines Gymnaſiums,

einer Realſchule oder höheren Bürgerſchule.

2. Die Ernennung der Mitglieder erfolgt von dem General-Kommando event. Kontingents-Kommando,

bez. von dem Ober-Präſidenten der Provinz oder der die entſprechenden Funktionen in dem betreffen

den Bundesſtaate wahrnehmenden Civil-Verwaltungs-Behörde.

3. Die Mitglieder der Kommiſſion ſtehen in einem kollegialiſchen Verhältniß und ſind gleich ſtimmberech

tigt, die außerordentlichen Mitglieder indeß nur dann, wenn ſie im Prüfungs-Termin anweſend ſind.

Gelangt die Kommiſſion nicht zu einem Majoritäts-Beſchluß, ſo wird die Sache mittelſt Berichts

den Erſatzbehörden dritter Inſtanz zur Entſcheidung vorgelegt, und zwar, wenn die Prüfungs-Kom

miſſion für mehrere Staaten gleichzeitig fungirt, denjenigen Erſatzbehörden dritter Inſtanz, in deren

Bereich der betreffende Militairpflichtige nach §. 20. geſtellungspflichtig iſt oder ſein würde, wenn

er bereits im militairpflichtigen Alter ſtände. Handelt es ſich jedoch bei Prüfungs-Kommiſſionen der

ſo eben bezeichneten Art um Fragen allgemeiner Natur, ſo ſteht die Entſcheidung denjenigen Erſatz

behörden dritter Inſtanz zu, in deren Bereiche die Kommiſſion ihren Sitz hat.

4. Die Prüfungs-Kommiſſionen haben ſich Behufs Abhaltung von Prüfungen (§. 155.) in jedem Jahr

zwei Mal zu verſammeln, und zwar im März und im September. Die Termine ſind allemal recht

zeitig bekannt zu machen. In jedem Termin iſt über die ſtattgehabte Prüfung und deren Reſultat

eine Verhandlung aufzunehmen.

5. Von den außerordentlichen Mitgliedern der Kommiſſion ſind nur diejenigen zum Prüfungstermin ein

zuladen, welche zur Beurtheilung der vorliegenden Fälle nöthig ſind; ihre Einladung iſt von dem

erſten ordentlichen Civil-Mitgliede im Namen der Kommiſſion zu veranlaſſen.

6. Das erſte Civil-Mitglied der Kommiſſion eröffnet die eingehenden Korreſpondenzen und macht dem

erſten militairiſchen Mitgliede oder deſſen Stellvertreter im Orte ſelbſt brevi manu Mittheilung.

. Kommt es bei den zu erledigenden Geſchäften nicht auf einen Beſchluß der geſammten Kommiſſion

an, ſo veranlaßt das erſte Civil-Mitglied, wenn es mit dem erſten Militair-Mitgliede einverſtanden

iſt, das Nöthige.

7

*) Sollten zwei Stabs-Offiziere an dem betreffenden Orte nicht disponibel ſein, ſo kann die Stelle des zweiten

Stabs-Offiziers einem Offizier geringeren Grades übertragen werden.

**) Bei der Prüfungs-Kommiſſion in Berlin fungirt der Vorſteher der Militair-Kommiſſion allein als Mitglied.



– 110 –

Die Verfügungen und Ausfertigungen werden von einem Militair- und einem ordentlichen Civil

Mitgliede der Kommiſſion unterſchrieben.

Zur Beſorgung des Schreibwerks iſt der Kommiſſion ein Büreau-Beamter der betreffenden

höheren Verwaltungs-Behörde beizugeben.

Die Prüfungen und alle Ausfertigungen erfolgen koſtenfrei.

§. 151.

Termin für die Nachſuchung der Berechtigung zum einiährigen Dienſt.

1. Die Berechtigung zum einjährig freiwilligen Dienſt darf nicht vor vollendetem 17. Lebensjahr, und

muß bei Verluſt des Anrechts ſpäteſtens bis zum 1. Februar des Kalenderjahres nachgeſucht werden,

in welchem das 20. Lebensjahr vollendet wird.*)

2. Mit der Anmeldung um Zulaſſung zum einjährigen Dienſt iſt die Aufgabe des Rechts, an der

Looſung Theil zu nehmen, verbunden.

3. Ausnahmsweiſe kann der durch die verſäumte rechtzeitige Anmeldung verloren gegangene Anſpruch

durch Reſolution der Erſatzbehörden dritter Inſtanz wieder verliehen werden, wenn der betheiligte

Militairpflichtige noch nicht an einer Looſung Theil zu nehmen verpflichtet war oder vermöge ſeiner Loos

nummer disponibel geblieben iſt. Im letzteren Falle darf dieſe Vergünſtigung indeß nur dann ein

treten, wenn der diesfällige Antrag vor der zweiten Aushebung, bei welcher der betheiligte Militair

pflichtige zu konkurriren hat, formirt wird.

Weitergehende Ausnahmen in Betreff der Wiederverleihung des verloren gegangenen Anſpruchs

können nur in vereinzelten dringenden Fällen auf Grund eines motivirten Antrages der Erſatzbehörden

in der Miniſterial-Inſtanz genehmigt werden.

§. 152.

Nachſuchung der Berechtigung zum einjährigen Dienſt.

1. Wer die Berechtigung zum einjährigen Dienſt nachſuchen will, hat ſich ſchriftlich bei der §. 149. be

zeichneten Prüfungs-Kommiſſion zu melden.

Der Meldung ſind beizufügen:

a) ein Geburts-Zeugniß (Taufſchein);

b) ein Einwilligungs-Atteſt des Vaters, beziehungsweiſe Vormundes;

c) ein Unbeſcholtenheits-Zeugniß, welches für Zöglinge von höheren Schulen (Gymnaſien, Realſchulen,

Progymnaſien und höheren Bürgerſchulen) von dem Direktor, beziehungsweiſe Rektor der betreffen

den Lehr-Anſtalt, für alle übrigen jungen Leute von der Polizei-Obrigkeit auszuſtellen iſt.

2. Geſuche um Wiederverleihung der durch verſäumte rechtzeitige Meldung verloren gegangenen Be

rechtigung (§. 151., 3.) ſind an die zuſtändige Kreis-Erſatz-Kommiſſion zu richten, von dieſer zu

prüfen und begutachtet der Departements-Erſatz-Kommiſſion vorzulegen, welche ſie den Erſatz-Behörden

3. Inſtanz zur Entſcheidung überreicht.

*) Dieſe ſo wie die im § 152, enthaltenen Beſtimmungen ſind von Zeit zu Zeit durch die öffentlichen Blätter

bekannt zu machen.
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3. Wiederverleihung der durch verſäumte rechtzeitige Meldung zum Dienſtantritt verloren gegangenen

Berechtigung ſiehe §. 161., 2.

§. 153.

Darlegung der wiſſenſchaftlichen Qualifikation im Allgemeinen.

Der Nachweis der wiſſenſchaftlichen Qualifikation kann durch Vorlegung von Schulzeugniſſen oder

durch Ablegung einer beſonderen Prüfung geführt werden und iſt in beiden Fällen bei Verluſt des An

ſpruchs auf die Zulaſſung zum einjährigen Dienſt vor dem 1. April desjenigen Kalenderjahres zu er

bringen, in welchem der Betreffende das 20. Lebensjahr vollendet.

§. 154.

Darlegung der wiſſenſchaftlichen Qualifikation durch Schul- c. Zeugniſſe.

1. Wer ſeine wiſſenſchaftliche Qualifikation durch Schul- c. Zeugniſſe nachweiſt, iſt von der perſön

lichen Geſtellung vor die Prüfungs-Kommiſſion entbunden.

2. Den Nachweis der wiſſenſchaftlichen Qualifikation durch Atteſte können nur führen:

a) Diejenigen, welche von einem Norddeutſchen*) Gymnaſium mit dem vorſchriftsmäßigen Zeug

niß der Reife für die Univerſität verſehen ſind.

b) Die Schüler der als vollberechtigt anerkannten Norddeutſchen Gymnaſien und Realſchulen

erſter Ordnung aus den beiden oberſten Klaſſen, gleichviel, ob dieſe Klaſſen in ſich getrennte

Abtheilungen haben oder nicht, die Sekundaner jedoch nur, wenn ſie mindeſtens ein Jahr der Klaſſe

angehört, an allen Unterrichts-Gegenſtänden Theil genommen, ſich das Penſum der Unter-Sekunda

gut angeeignet und ſich gut betragen haben.

Die Zeugniſſe hierüber müſſen von der Lehrer-Konferenz feſtgeſtellt ſein.

c) Die vom Griechiſchen dispenſirten Schüler ſolcher Gymnaſien, wo dergleichen Dis

penſationen überhaupt zuläſſig ſind, nach Abſolvirung der Sekunda, oder, wenn ſie nach mindeſtens

einjährigem Beſuch der Sekunda auf Grund einer beſonderen Prüfung ein genügendes Zeugniß

der Lehrer-Konferenz erhalten.

d) Die Schüler der oberſten Klaſſe (Sekunda) ſolcher Norddeutſchen Progymnaſien und höheren

Bürgerſchulen, welche als einem Gymnaſium reſp. einer Realſchule erſter Ordnung in den ent

ſprechenden Klaſſen gleichſtehend anerkannt ſind, wenn ſie mindeſtens ein Jahr der oberſten Klaſſe

angehört, an allen Unterrichtsgegenſtänden Theil genommen, ſich das Penſum der Unter-Sekunda

gut angeeignet und ſich gut betragen haben.

Die Zeugniſſe hierüber müſſen, wie ad b. beſtimmt, von der Lehrer-Konferenz feſtgeſtellt ſein.

e) Die Schüler der als vollberechtigt anerkannten Norddeutſchen Realſchulen zweiter Ordnung,

welche mindeſtens ein Jahr die Prima beſucht, an allen Unterrichts-Gegenſtänden Theil genommen,

ſich das Penſum der Unter-Prima gut angeeignet und ſich gut betragen haben.

Auch die hierüber ſprechenden Zeugniſſe müſſen in der Lehrer-Konferenz feſtgeſtellt ſein.

*) Die Großherzoglich Heſſiſchen Lehr-Anſtalten werden rückſichtlich der von ihnen ertheilten Atteſte den entſprechen

den Norddeutſchen Lehr-Anſtalten gleichgeſtellt.
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f) Die Schüler der nicht zu d. gehörigen, zu Entlaſſungs-Prüfungen berechtigten höheren Bürger

Schulen, wenn ſie ein Zeugniß der Reife erworben haben.

g) Die aus dem Kadettenhauſe zu Berlin nach mindeſtens einjährigem Aufenthalt in demſelben ent

laſſenen jungen Leute, ſowie diejenigen, welche den Kurſus in der erſten oder zweiten Diviſion des

Kadettenhauſes zu Dresden beendet haben.

3. Die Anerkennung und Klaſſifizirung der Norddeutſchen Lehr-Anſtalten nach den vorſtehenden Kate

gorien erfolgt auf Grund der von den Regierungen der Bundesſtaaten gegebenen Nachweiſungen über

die Einrichtung der betreffenden Lehr-Anſtalten durch den Bundes-Kanzler und wird durch das Bun

des-Geſetzblatt publizirt.

4. Außer den ad 3. aufgeführten Lehr- Anſtalten kann auch anderen öffentlichen und ausnahmsweiſe

auch Privatſchulen durch Verfügung des Bundes-Kanzlers die Vergünſtigung gewährt werden, daß

ihre Schüler auf Grund der von denſelben ausgeſtellten Zeugniſſe die Qualifikation zum einjährigen

Dienſt erhalten, ſofern dieſe Lehr-Anſtalten in ihren Leiſtungen einer der ad 3. aufgeführten Kate

gorien gleichſtehen.

Für Privat-Anſtalten kann dieſe Vergünſtigung jedoch nur bedingungsweiſe, auf Widerruf und

nur in demſelben Maaße wie den ad 2. f. bezeichneten höheren Bürgerſchulen ertheilt werden.

5. Für die den Schülern der Sekunda von Gymnaſien, Realſchulen erſter Ordnung, Progymnaſien und

mit dieſen gleichberechtigten höheren Bürgerſchulen, ſowie den Schülern der Prima von Realſchulen

zweiter Ordnung zu ertheilenden Zeugniſſe iſt allgemein das nachſtehende Schema zur Anwendung

zu bringen:

„Gymnaſium (Realſchule c.) zu . . . . . . . . . . .

„Zeugniß behufs der Meldung zum einjährig freiwilligen Militairdienſt.“

„N. N., geboren zu . . . . . . . . . . am . .ten - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Konfeſſion,

Sohn des . . . . . . . . . ZU . . . . . . . . . . , hat das hieſige (Namen der Anſtalt) ſeit ... .......

von der Klaſſe . . . . . an beſucht und in der Sekunda (Prima) ſeit . . . . . , alſo . . Jahr,

geſeſſen. Er hat in den von ihm beſuchten Klaſſen an allen Unterrichts-Gegenſtänden Theil

genommen.

1. Schulbeſuch und Betragen.

2. Aufmerkſamkeit und Fleiß. (Ob er allen Anforderungen zu genügen ernſtlich

bemüht geweſen iſt.)

3. Fortſchritte. (In welchem Maaße er ſich das bis dahin durchgenommene Penſum

der Sekunda angeeignet hat.)

Vorſtehendes Zeugniß iſt in der Konferenz vom . . . . . . . . . . . . . . . d. J. feſt

geſtellt worden.

N . . . . . . . . . . . , den ... ten . . . . . . . . . . 18 . .

Direktor und Lehrer-Kollegium.

(Name des Direktors.) (Schulſiegel.) (Name des Ordinarius

der Sekunda.)“

In entſprechender Weiſe, nur mit Weglaſſung der Bemerkung über die Feſtſtellung des Zeug
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niſſes, ſind die Zeugniſſe gleicher Beſtimmung für die aus der Prima eines Gymnaſiums oder einer

Realſchule erſter Ordnung abgehenden Schüler einzurichten.

. Die Prüfungs-Kommiſſionen müſſen die Schulzeugniſſe, welche ihnen vorgelegt werden, in formeller

Beziehung einer genauen Prüfung unterwerfen. Falls dieſelben den Beſtimmungen nicht entſprechen,

ſowie bei ſich erhebenden anderweitigen Zweifeln über die wiſſenſchaftliche Befähigung bleibt es den

Prüfungs-Kommiſſionen überlaſſen, die Angemeldeten behufs der im nachfolgenden Paragraphen vor

geſchriebenen Prüfung vorzuladen.

§. 155.

Darlegung der wiſſenſchaftlichen Qualifikation durch Examen.

. Alle die Vergünſtigung des einjährig freiwilligen Dienſtes nachſuchenden jungen Leute, welche ihre

wiſſenſchaftliche Qualifikation nicht durch Schul-Atteſte (§. 154.) nachweiſen, müſſen mit Ausnahme

der nachſtehend ad 4. bezeichneten geprüft werden, zu welchem Zwecke ſie ſich perſönlich in den

Prüfungsterminen auf Vorladung der Kommiſſion einzufinden haben.

. Der Zweck der Prüfung geht dahin, zu ermitteln, ob der junge Mann den Grad der wiſſenſchaftlichen

Bildung erlangt hat, welcher ihn zu den Leiſtungen eines in den zweiten Jahres-Kurſus eintretenden

Schülers der zweiten Klaſſe eines Gymnaſiums oder einer Realſchule erſter Ordnung befähigen würde.

Die hinreichende Fertigkeit im Gebrauche der deutſchen Sprache iſt durch ſchriftliche Klauſur

Arbeiten nachzuweiſen. -

. Hinſichtlich ſolcher jungen Leute, welche ſich in einer ſpeziellen Richtung der Wiſſenſchaft oder Kunſt,

oder in einer anderen, dem Gemeinweſen zu Gute kommenden Thätigkeit beſonders auszeichnen und

ſich hierüber durch glaubhafte Zeugniſſe auszuweiſen vermögen, kann ausnahmsweiſe bei ſonſt hin

reichender allgemeiner Bildung von dem ſtrengen Nachweiſe des ad 2. erforderten Maaßes der Schul

kenntniſſe abgeſehen werden.

Die Prüfungs- Kommiſſionen haben jedoch in ſolchen Fällen den Berechtigungsſchein erſt nach

vorgängiger Genehmigung der Erſatz-Behörden dritter Inſtanz zu ertheilen, welchen vorher über das

Reſultat der ſtattgehabten Prüfung unter Vorlegung der beigebrachten Zeugniſſe und der bei der

Prüfung gefertigten ſchriftlichen Klauſur-Arbeiten gutachtlicher Bericht zu erſtatten iſt.

. Kunſtgerechten oder mechaniſchen Arbeitern, welche für ihre Fertigkeiten beſonders ausgebildet ſind,

kann, wenn es die beſondere Berückſichtigung örtlicher Gewerbs-Verhältniſſe erheiſcht, oder wenn es

ohne erheblichen Nachtheil für die zweckmäßige Erhaltung einer größeren Fabrik-Anſtalt nicht möglich

iſt, die Stelle ſolcher Arbeiter durch andere zu erſetzen, im Intereſſe der örtlichen Gewerbsverhältniſſe

bez. der betreffenden Fabrik-Anſtalt, die Berechtigung zum einjährigen freiwilligen Dienſte ertheilt

werden, ohne daß es des Nachweiſes einer weiteren, als der Elementarſchulbildung bedarf.

Dieſelbe Vergünſtigung kann den zu Kunſtleiſtungen angeſtellten Mitgliedern landesherrlicher

Bühnen in den geeigneten Fällen gewährt werden.

Es iſt jedoch hierzu in jedem einzelnen Falle die Genehmigung der Erſatzbehörden dritter Inſtanz

erforderlich, welchen die Nachweiſe von der Prüfungs-Kommiſſion vorzulegen ſind.

In den Berechtigungs-Scheinen iſt die ertheilte Vergünſtigung ausdrücklich von der Bedingung

abhängig zu machen, daß das betreffende Individuum bis zum wirklichen Dienſtantritt oder bis zu

15
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definitiv erlangter Befreiung vom Militairdienſt in dem Verhältniſſe verbleibt, wegen deſſen die Zu

laſſung zum einjährigen Dienſt erfolgt.

5. Wer in der Prüfung nicht beſtanden hat, darf zu einer nochmaligen Prüfung, jedoch nur in dem

Falle zugelaſſen werden, wenn er dieſelbe noch vor dem 1. April des Jahres ablegen kann, in wel

chem er in das militairpflichtige Alter eingetreten iſt.

§. 156. -

Mittheilungen der Prüfungs- Kommiſſion über die Reſultate der Prüfungen.

1. Wer nach Maaßgabe der vorſtehenden Paragraphen ſeine Qualifikation zum einjährigen Dienſt dar

gethan hat, erhält ſogleich den Berechtigungsſchein.

Wer die Prüfung nicht beſtanden hat, iſt hiernach baldmöglichſt zu beſcheiden.

2. Die Prüfungs-Kommiſſion hat den Civil-Vorſitzenden der Kreis-Erſatz-Kommiſſion des Aushebungs

Bezirks, in welchem der zum einjährigen Dienſt als berechtigt Anerkannte nach §. 20. geſtellungs

pflichtig iſt, unter gleichzeitiger Bezeichnung des Domizils und des Geburtsorts baldigſt Kenntniß

zu geben. Der gedachte Civil-Vorſitzende der Kreis-Erſatz-Kommiſſion hat analog der Beſtimmung

des § 64, 1. event. die Behörden des Domizils, bez. des Geburtsorts zu benachrichtigen.

RJ- 3. Zum 1. November jeden Jahres iſt eine nach Maaßgabe des Schema 30. aufzuſtellende Ueberſicht

- durch den älteſten der beiden Offiziere, welche als ordentliche Mitglieder der betreffenden Prüfungs

- Kommiſſion fungiren, an das General - Kommando einzureichen, welches dieſelbe zum 15. November

jeden Jahres dem Königlich Preußiſchen Kriegs-Miniſterium – bez. durch Vermittelung des König

lich Sächſiſchen und Großherzoglich Heſſiſchen Kriegs-Miniſteriums – einſendet.

§ 157.

Pflichten, Rechte und Kontrolle der mit dem Berechtigungsſchein zum einjährig

freiwilligen Dienſt Verſehenen.

1. Durch den Empfang des Berechtigungs-Scheins zum einjährig freiwilligen Dienſt wird deſſen Inha

ber verpflichtet, dieſen Dienſt bei einem Truppen- bez. Marinetheil entweder:

a) mit der Waffe;

b) als Militairarzt;

c) als Unterroßarzt oder

d) in einer Dispenſir-Anſtalt als Militair-Pharmazeut abzuleiſten.

Er kann ſich den Truppentheil,*) die Garniſon bez. die Militair-Dispenſir-Anſtalt, bei welcher

er eintreten will, wählen und wird im Falle vorhandener Dienſtbrauchbarkeit und bez. bei nachgewie

ſener Qualifikation als Arzt, Unterroßarzt oder Pharmazeut angenommen, ſofern dem nicht etwa

eine der nachfolgenden beſonderen Vorſchriften entgegenſteht.

2. Der zum einjährig freiwilligen Dienſt Berechtigte braucht ſich während der Dauer des ihm damit be

willigten Ausſtandes (S. 159.) weder zur Stammrolle, noch bei einer Erſatz-Behörde anzumelden, indem

*) Wird der Truppentheil, bei welchem einjährig Freiwillige dienen, in einen anderen Armee-Korps-Bezirk ver

legt, ſo kann Letzteren geſtattet werden, zu einem andern Regiment, welches in dem Korpsbezirk bleibt, überzutreten,
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er während dieſer Zeit der Kontrole der Kreis-Erſatz-Kommiſſion ſeines Domizils bez. Geburtsortes

verbleibt. Er iſt indeß verpflichtet, ſich ſpäteſtens an dem in ſeinem Berechtigungsſcheine angegebenen

äußerſten Termine zum Dienſtantritt bei einem Truppentheil zu melden.

3. Wer die empfangene Berechtigung, als einjährig Freiwilliger ſeiner Militairdienſtpflicht genügen zu

dürfen, aufgeben will, iſt, ſofern er ſeinem Lebensalter nach ſchon bei der Aushebung hätte kon

kurriren müſſen, nicht mehr zur Looſung zuzulaſſen, ſondern primo loco zu rangiren. Die einmal

aufgegebene Berechtigung darf nicht wieder verliehen werden.

4. Wer in der Zeit ſeines Ausſtandes zum Dienſtantritt die moraliſche Qualifikation verliert, geht der

Berechtigung zum einjährigen Dienſt verluſtig (cf. §. 165., 1. und 7.).

5. Einjährig Freiwillige, welche während ihrer Dienſtzeit wegen eines nach den Preußiſchen Strafgeſetzen

mit den bürgerlichen Ehrenſtrafen bedrohten Vergehens oder mit Verſetzung in die zweite Klaſſe des

Soldatenſtandes beſtraft werden, treten mit dem Tage, an welchem ihnen das Urtheil verkündet wird,

von ſelbſt in die Kategorie der zum dreijährigen Dienſt verpflichteten Mannſchaften über. Dagegen

iſt ihnen bei Berechnung der zu erfüllenden dreijährigen aktiven Dienſtpflicht die bereits zurückgelegte

Dienſtzeit dreifach anzurechnen.

§. 158.

Termin zum Antritt des einjährigen Dienſtes.

Der Eintritt zum Dienſt bei der Infanterie kann nur am 1. April oder 1. Oktober jeden Jahres,

bei den Kavallerie - und Artillerie-Regimentern, den Jäger-, Schützen- und Pionier-Bataillonen nur am

1. Oktober, bei den Train-Bataillonen nur am 1. November ſtattfinden.*) (Anmeldung cf 165.)

§. 159.

Ausſtand zum Dienſt antritt.

1. Während der gewöhnlichen Friedens- Verhältniſſe darf der zum einjährig freiwilligen Dienſt Berech

tigte ſeinen Dienſtantritt bis zum 1. Oktober des Kalenderjahres, in welchem er das 23ſte Lebens

jahr vollendet, ausſetzen.

2. Ein Ausſtand zum Dienſtantritt über jenen Termin hinaus darf nur aus beſonderen, dringenden

Urſachen ausnahmsweiſe bewilligt werden. In ſolchen Fällen hat ſich der Betreffende bei Zeiten an

die Erſatzbehörden dritter Inſtanz**) ſeines Domizils zu wenden, welche einen weiteren Ausſtand

auf 1 bis 3 Jahre, das iſt bis zum 1.Oktober des Jahres, in welchem der Freiwillige das 26ſte

Lebensjahr vollendet,*) ertheilen können. Derartige Ausſtandsbewilligungen ſind Seitens der Er

ſatzbehörden dritter Inſtanz unter entſprechender Benachrichtigung der heimathlichen Erſatzbehörden des

Freiwilligen auf den Berechtigungsſcheinen derſelben auszufertigen und gelten für den ganzen Umfang

des Bundesgebiets.

*) Ausnahme cf. § 167. 2. und § 171, 3. – Termin zum Dienſtantritt bei der Marine cf. §. 175.

**) Derartige Geſuche ſind an die Ober-Präſidenten c. der Provinz c., in welcher der Militairpflichtige ſein

Domizil hat, zu richten.

***) Eine weitere Ausſtands-Bewilligung für Aerzte und Pharmazeuten cf. §§ 172. bez. 173.
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Wenn in vereinzelten dringenden Fällen eine Ausſtandsbewilligung über den ad 2. angegebenen

Termin hinaus den Verhältniſſen nach für gerechtfertigt erachtet wird, ſo kann ſolche nur in der Mi

niſterial-Inſtanz ertheilt werden.

§. 160.

Erlöſchen der Ausſtands - Bewilligungen in Kriegszeiten c.

Bei eintretender Mobilmachung der Armee oder eines Theils derſelben erliſcht die Ausſtandsbewilli

gung. Der Freiwillige hat ſich in dieſem Falle bei der Kreis-Erſatz-Kommiſſion, in deren Bezirk er

geſtellungspflichtig iſt, ſofern er das militairpflichtige Alter erreicht hat, ſogleich zu melden.

Aus dem Erlöſchen der Ausſtandsbewilligung folgt nicht die Verpflichtung zum ſofortigen Eintritt in

die Armee, vielmehr darf der Dienſtantritt ausgeſetzt werden, bis die betreffenden jungen Leute von

den Erſatzbehörden zur Geſtellung aufgefordert werden, worüber die näheren Beſtimmungen der Mi

niſterial-Inſtanz eintretenden Falles zu erwarten ſind.

Die zum einjährig freiwilligen Dienſt berechtigten jungen Leute, welche nach angeordneter Mobil

machung ſofort einzutreten wünſchen, können ſich zu dieſem Behufe bei dem von ihnen gewählten Erſatz

Truppentheil melden (§§. 163. und 164., 3.). Verſchieben ſie den Dienſtantritt bis zu dem Zeit

punkte, wo ſie zur Geſtellung vor die Erſatz-Behörden behuſs der event. Aushebung aufgefordert

werden, ſo ſollen ihre Wünſche hinſichtlich des von ihnen gewählten Truppentheils zwar auch dann

noch thunlichſt berückſichtigt werden; wenn jedoch einzelne Erſatz-Truppentheile bei eintretender Aus

hebung bereits überfüllt ſind, ſo erfolgt ihre Einſtellung lediglich, wie das militairiſche Intereſſe es

erfordert.

Die mit dem Berechtigungs-Scheine verſehenen Militairpflichtigen behalten die Berechtigung zum ein

jährigen Dienſt auch dann, wenn ſie bei eingetretener Mobilmachung nach erfolgter Anmeldung bei

der Kreis-Erſatz-Kommiſſion im Wege der Aushebung zur Einſtellung gelangen.

§. 161.

Folgen der verſäumten rechtzeitigen Meldung zum Dienſt antritt.

Wer den nach § 159. zu beſtimmenden Termin vorübergehen läßt, ohne ſich zum Dienſtantritt zu

melden, geht der Berechtigung, als einjährig Freiwilliger dienen zu dürfen, verluſtig. Die Kreis-Er

ſatz-Kommiſſion ſeines Domizil - reſp. Geburts- Orts hat in dieſem Falle an die Departements-Er

ſatz-Kommiſſion, in deren Bezirk derſelbe geſtellungspflichtig iſt, Mittheilung gelangen zu laſſen, welche

letztere ihn bei vorhandener Militair-Dienſtbrauchbarkeit ſofort zum dreijährigen Dienſt einſtellt.

Die Erſatz-Behörden dritter Inſtanz können in derartigen Fällen die verloren gegangene Berechtigung

zum einjährigen Dienſt ausnahmsweiſe wieder bewilligen, wenn die ſtattgehabte Verſäumniß durch

Krankheit oder weite unfreiwillig verlängerte Reiſen :c. genügend entſchuldigt wird. Die nach Paſ

ſus 1. zu verfügende Einſtellung zum dreijährigen Dienſt darf durch ein auf derartige Umſtände ge

ſtütztes Geſuch um Wiederverleihung der Berechtigung zum einjährigen Dienſt nicht verzögert werden.

Wird demnächſt die Berechtigung zum einjährigen Dienſt wieder zugeſtanden, ſo findet eine

Wiederentlaſſung nicht ſtatt, vielmehr wird nur die bereits abgeleiſtete Dienſtzeit auf das eine Dienſt
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jahr angerechnet und hat der Freiwillige die durch ſeine Einſtellung dem Truppentheil bisher erwach

ſenen Koſten demſelben zu erſtatten.

3. Zum einjährigen Dienſt berechtigte Militairpflichtige, welche bei eintretender Mobilmachung der im

§ 160., 1. angegebenen Verpflichtung zur ſofortigen Meldung bei der Kreis-Erſatz-Kommiſſion nicht

nachkommen, ſind als unſichere Heerespflichtige zu behandeln (§. 179.).

§. 162.

Befreiung von der Erfüllung des einjährig freiwilligen Dienſtes.

Wenn junge Leute, welche die Verpflichtung zum einjährig freiwilligen Dienſt übernommen haben,

ſpäterhin wegen ihrer häuslichen oder gewerblichen Verhältniſſe auf Befreiung von der Ableiſtung

des einjährigen Dienſtes antragen, ſo kann über die Zuläſſigkeit der Gewährung ſolcher Anträge

auf den Bericht der Departements-Erſatz-Kommiſſion nur von den Erſatz-Behörden dritter Inſtanz

entſchieden werden. In Fällen dieſer Art darf jedoch die Befreiung vom Dienſt nur dann eintreten,

wenn die Verhältniſſe ganz beſonders dringend ſind, in der Regel alſo nur dann, wenn einer der im

§. 43., 1. a. und b. angegebenen Zurückſtellungsgründe im vollſten Maaße vorhanden iſt.

§. 163.

Nichtannahme einjährig Freiwilliger bei mobilen Truppen.

Nach erfolgter Mobilmachung eines Truppentheils dürfen einjährig Freiwillige von demſelben nicht

mehr angenommen werden. Letztere ſind vielmehr verpflichtet, behufs ihrer Ausbildung als Soldat zu

vörderſt bei den Erſatz-Truppen einzutreten (cf. §. 160., 3.).

§. 164.

Beſchränkung der Truppen bei Annahme der einjährig Freiwilligen.

1. Die bei den Truppen zur Ableiſtung des einjährigen Dienſtes einzuſtellenden Freiwilligen dürfen die

Zahl von 4 bei jeder Kompagnie (einſchließlich des Trains) oder Eskadron nicht überſteigen, und

haben die Regiments- und reſp. Bataillons-Kommandeure – erforderlichen Falls die höheren Be

fehlshaber – hiernach die Vertheilung der im Ganzen ſich Anmeldenden zu ordnen.

2. Die in den Univerſitäts-Städten garniſonirenden Truppen bleiben jedoch verpflichtet, die zum ein

jährigen Dienſt ſich meldenden Studirenden, nach erfolgter gleichmäßiger Vertheilung derſelben auf

die in der Garniſon vorhandenen Kompagnien, ohne Rückſicht auf die ad 1. normirte Zahl ein

zuſtellen.

Eine gleiche Verpflichtung liegt allen Truppen zur Einſtellung derjenigen zum einjährigen Dienſt

ſich meldenden Individuen ob, welche ihren Wohnſitz in den betreffenden Garniſon-Orten haben.

3. Die Erſatz-Truppentheile können nach erfolgter Mobilmachung der Armee einjährig Freiwillige in

unbeſchränkter Zahl, event. über den Etat einſtellen.

4. In Betreff der Annahme von Studirenden, welche mit Relegation, Exkluſion oder dem consilium

abeundi beſtraft worden ſind, finden die Beſtimmungen des § 129, 2. analoge Anwendung.



– 118 –

&

S.”
-

e

§. 165.

Anmeldung und Einſtellung der einjährig Freiwilligen bei den Truppen.

1. Zu dem Termin, an welchem nach den Vorſchriften der §§. 158. u. 159. der Dienſtantritt ſtatt

finden muß, hat ſich der Freiwillige bei dem Kommandeur des Truppentheils, bei welchem er ein

zutreten wünſcht, unter Vorzeigung ſeines Berechtigungs-Scheins, ſowie eines obrigkeitlichen Atteſtes

über ſeine ſittliche Führung in der Zeit ſeit der Ertheilung des Berechtigungs-Scheines (§§. 152. c.

u. 157. 4.) perſönlich zu melden.

. Der Freiwillige iſt im Beiſein eines Offiziers ärztlich zu unterſuchen*) und bei vorhandener Dienſt

brauchbarkeit einzuſtellen, ſofern nicht eine der Vorſchriften der §§. 163. u. 164. (eingetretene Mobil

machung, Ueberſchreitung der zuläſſigen Anzahl, Relegation c.) dem entgegenſteht.

Von der erfolgten Einſtellung iſt durch das Truppen-Kommando dem Civil-Vorſitzenden der

Kreis-Erſatz-Kommiſſion, in deſſen Bezirk der Eingeſtellte ſein Domizil hat, zur weiteren Benach

richtigung der betreffenden Behörden des Geburts-Ortes Kenntniß zu geben.

. Bei Beurtheilung der Dienſtbrauchbarkeit der zum einjährigen Dienſt berechtigten Militairpflichtigen

ſind die Vorſchriften der §§ 10. u. 11. der Inſtruction für Militairärzte, wonach möglichſt geringe

Anſprüche an die Körper-Konſtitution derſelben zu machen ſind, zu beachten.

. Den zum einjährigen Dienſt berechtigten Militairpflichtigen iſt es geſtattet, die perſönliche Anmeldung

zur Ableiſtung dieſes Dienſtes am 1. Juli bei der gewählten Truppe zu bewirken, damit ſie im

Falle vorhandener Dienſtbrauchbarkeit im Voraus die Zuſicherung zu ihrer Einſtellung am nächſt

folgenden 1. Oktober erlangen, andernfalls aber den Vorſchriften des § 167. nachkommen können.

. Wer bei der Anmeldung am 1. Juli von dem gewählten Truppentheil als dienſtbrauchbar für den

ſelben erachtet wird, empfängt eine nach Schema 31. dem Berechtigungs-Schein des Freiwilligen hin

zuzufügende, den Freiwilligen zum Eintritt am 1. Oktober deſſelben Jahres verpflichtende Annahme

Zuſicherung.

. Wer die Anmeldung zum Dienſt-Antritt bis zum 1. Oktober des Jahres verſchiebt, in welchem der

bewilligte Ausſtand abläuft, wird zwar bei vorhandener Brauchbarkeit ſogleich angenommen, kann

jedoch bei eventueller Abweiſung wegen Unbrauchbarkeit zu der erforderlichen, im §. 167., 4. vorge

ſchriebenen Superreviſion der Departements-Erſatz-Kommiſſion erſt im nächſten Kalenderjahre zuge

laſſen werden. -

. Wenn der Truppentheil nach Einſicht des demſelben nach Paſſus 1. vorzulegenden obrigkeitlichen

Atteſtes glaubt, Anſtand nehmen zu müſſen, den betreffenden Militairpflichtigen als einjährig Frei

willigen einzuſtellen, ſo hat erſterer den Berechtigungsſchein mit dem Atteſte den Erſatz-Behörden

dritter Inſtanz auf dem militairiſchen Dienſtwege einzuſenden. Demnächſt iſt Seitens der Erſatz

*) Die Anmeldung darf nur an dem Einſtellungs-Termin (§. 158.) oder im Anmelde-Termin (§. 165., 4.) oder

wenige Tage vor demſelben ſtattfinden. Außer der Zeit der Einſtellungs-event. Anmelde-Termine dürfen die Mili

tairärzte Seitens des Truppentheils nicht veranlaßt werden, junge Leute, welche zum einjährig freiwilligen Dienſt

berechtigt ſind, zu unterſuchen und ärztliche Atteſte über dieſelben auszuſtellen. Nur in einzelnen dringenden Fällen

kann hierzu das betreffende General-Kommando die Genehmigung ertheilen.
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Behörden dritter Inſtanz – event. nach Anhörung der Prüfungs-Kommiſſion – zu entſcheiden, ob

der Militairpflichtige des Vorzuges, ſeiner Dienſtpflicht als einjährig Freiwilliger genügen zu dürfen,

theilhaftig bleiben ſoll, oder zur Erfüllung der dreijährigen Dienſtpflicht einzuſtellen iſt.

§. 166. -

Abweiſung der einjährig Freiwilligen Seitens der Truppen.

Wird ein einjährig Freiwilliger trotz der im § 165. ad 3. enthaltenen Beſtimmungen bei der nach

ſeiner Anmeldung zum Dienſt-Antritt vorzunehmenden körperlichen Unterſuchung:

a) als nur brauchbar für eine andere Waffe, als bei der er ſich gemeldet hat,

b) als zeitig unbrauchbar,

c) als nicht vollkommen dienſtfähig oder

d) als dauernd unbrauchbar

zum Militairdienſt befunden, ſo lehnt der Kommandeur, wenn er mit dem Ausſpruch des Arztes einver

ſtanden iſt, die Einſtellung ab, giebt die dafür ſprechenden Gründe in der im Schema 32. angedeuteten S

Weiſe auf dem Berechtigungsſchein an und verweiſt den Betreffenden auf die Beſtimmungen*) des § 167. Sº.,

§. 167.

Ferner e Verpflichtung der von einem Truppentheil abgewieſenen

einjährig Freiwilligen.

1. Erfolgt die Abweiſung eines Freiwilligen aus einem der im § 164. angegebenen Gründe (Ueber

ſchreitung der zuläſſigen Anzahl, Relegation), ſo hat ſich derſelbe bei einem anderen Truppentheil

zu melden.

2. Erfolgt die Abweiſung, weil der Freiwillige nur für eine andere Waffe, als bei der er

ſich gemeldet hat, brauchbar iſt, ſo bleibt derſelbe verpflichtet, bei einem Truppentheil der

qu. Waffe ſich anzumelden.

Die Truppentheile ſind in dieſem, ſowie in dem vorſtehend ad 1. gedachten Falle zur Annahme

verpflichtet, ſelbſt wenn der Einſtellungs-Termin (1. Oktober, bez. 1. November oder 1. April) um

8 bis 14 Tage überſchritten ſein ſollte.

Hat ſich ein einjährig Freiwilliger zum Dienſtantritt bei der Infanterie gemeldet und iſt zufolge

ſeiner Körper-Konſtitution nur für die Kavallerie oder für den Train brauchbar, beſitzt aber nach

eigener Erklärung nicht die Mittel, die ihm aus dem Dienſt bei dieſer Waffe erwachſenden größeren

Unkoſten zu tragen, ſo iſt er dennoch bei dem Truppentheil der Infanterie, bei welchem er ſich ange

meldet hat, einzuſtellen.

Stellt ſich im Laufe der Dienſtzeit ſeine völlige Dienſtunbrauchbarkeit unzweifelhaft heraus, ſo

iſt mit ihm nach §. 187. zu verfahren.

3. Erfolgt die Abweiſung wegen zeitiger Unbrauchbarkeit vor dem 1. Juli des Jahres,

*) Die Truppentheile haben über alle bei ihnen ſich meldenden einjährig Freiwilligen namentliche Nachweiſungen

zu führen, aus denen das vollſtändige National der Betreffenden und die Gründe der etwa erfolgten Abweiſung zu

erſehen ſein müſſen,

* 22
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in welchem der Freiwillige das 23. Lebensjahr vollendet,*) ſo hat er die Verpflichtung,

ſich nochmals bei einem Truppentheil zum Dienſtantritt zu melden.

4. Erfolgt die Abweiſung wegen dauernder Unbrauchbarkeit oder nicht vollkommener

Dienſtfähigkeit, ſo bleibt der Freiwillige verpflichtet, ſich ſogleich und ſpäteſtens innerhalb vier

Wochen unter Vorzeigung des über einmal oder mehrmals erfolgte Abweiſung empfangenen Aus

weiſes bei dem Civil-Vorſitzenden der Kreis-Erſatz-Kommiſſion, in deſſen Bezirk er nach § 20. ge

ſtellungspflichtig ſein würde, zu melden, um bei Gelegenheit der Rundreiſe der Departements-Erſatz

Kommiſſion derſelben zur Superreviſion und weiteren Verfügung vorgeſtellt zu werden (cf. § 168.).

Zu demſelben Zweck haben ſich diejenigen Freiwilligen ſogleich bei dem Civil-Vorſitzenden der

Kreis-Erſatz-Kommiſſion zu melden, welche am 1. Juli des Jahres, in welchem ſie das

23. Lebensjahr vollenden, oder nach dieſem Termin als zeitig unbrauchbar von

einem Truppentheil abgewieſen worden ſind.

5. Wer bei der Superreviſion durch die Departements-Erſatz-Kommiſſion für einſtellungsfähig erklärt

wird (§ 168., 5.) hat ſich zum nächſten Einſtellungstermin bei einem Truppentheil nochmals zum

Dienſtantritt zu melden und muß von dieſem unbedingt eingeſtellt werden.

Erweiſt ſich der Freiwillige demnächſt nach längerer Beobachtung im Dienſte unbrauchbar, ſo iſt

unter Angabe aller über denſelben von den Aerzten, Truppen-Kommandos und Erſatz-Behörden ge

fällten Urtheile auf dem Inſtanzenwege die Entſcheidung des General-Kommandos über ihn einzuholen.

Das General-Kommando hat in ſolchen Fällen entweder eine weitere Beobachtung des Freiwil

ligen im Dienſt, oder die Entlaſſung deſſelben zu verfügen. Im letzteren Falle iſt dieſelbe endgültig

und vom Truppentheil nebſt ärztlichem Atteſt unter Darlegung des Sachverhältniſſes der Departements

Erſatz-Kommiſſion, welche die Einſtellung veranlaßt hat, mitzutheilen (cf. §. 168, 5.).

§. 168.

Superreviſion und Entſcheidung der Departements - Erſatz - Kommiſſion über

die von den Truppentheilen abgewieſenen einjährig Freiwilligen.

1. Die durch die Departements-Erſatz-Kommiſſion zu ſuperrevidirenden einjährig Freiwilligen ſind derſel

ben mittelſt einer durch den Civil-Vorſitzenden der Kreis-Erſatz-Kommiſſion anzufertigenden beſonderen

Liſte vorzuſtellen.

2. Die Superreviſion darf nur vor verſammelter Kommiſſion**) und nicht eher ſtattfinden, als bis die

*) Auch wenn einjährig Freiwillige nach eingetretener Mobilmachung der Armee von den Erſatz-Behörden zur

Muſterung herangezogen werden (§. 160.), darf über ſie wegen zeitiger Unbrauchbarkeit nicht vor Erreichung des

oben angegebenen Lebensalters endgültig entſchieden werden.

*) Nur ausnahmsweiſe in beſonders dringenden Fällen – wenn z. B. zum einjährigen Dienſt Berechtigte aus

entfernten Theilen Europas oder aus fremden Welttheilen zur Regelung ihrer Militair-Verhältniſſe zurückkehren, oder

wenn ſie plötzlich Gelegenheit zu einem ſofort anzutretenden Engagement nach dem fernen Auslande finden – iſt

es den Departements-Erſatz-Kommiſſionen geſtattet, die Superreviſion außerhalb ihrer gewöhnlichen Geſchäfts-Termine

vorzunehmen. Für ſolche Fälle kann, wenn die Mitglieder der Departements-Erſatz-Kommiſſion nicht an einem Orte

wohnen, von Zuſammentritt der Kommiſſion Abſtand genommen werden.
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Betreffenden ſich bei einem Truppentheil zum Dienſtantritt gemeldet, bez. in den § 167. ad 3. ge

dachten Fällen wiederholt gemeldet haben. Nur die in den Hohenzollernſchen Landen wohnenden,

zum einjährigen Dienſt verpflichteten Individuen können, ſofern ſie von der Kreis-Erſatz-Kommiſſion,

vor welche ſie ſich zu dieſem Zweck ſtellen, für dienſtbrauchbar nicht erachtet ſind, zur Superreviſion

auch ohne vorhergegangene Anmeldung bei einem Truppentheil zugelaſſen werden.

3. Erachtet die Departements-Erſatz-Kommiſſion einen ihr vorgeſtellten Freiwilligen für dauernd un

brauchbar oder nicht vollkommen dienſtfähig im Sinne des §. 19. der Inſtruction für

Militair-Aerzte, ſo iſt derſelbe ſogleich ohne Rückſicht auf ſein Lebensalter auszumuſtern, bez. der

Erſatz-Reſerve*) zu überweiſen.

4. Findet die Departements-Erſatz-Kommiſſion den zum einjährigen Dienſt berechtigten Militairpflichtigen

bei der Superreviſion nach dem 1. Juli des Kalenderjahres, in welchem er das 23. Lebensjahr vol

lendet, noch für zeitig unbrauchbar, ſo iſt derſelbe der Erſatz-Reſerve zu überweiſen.

5. Erachtet die Departements-Erſatz-Kommiſſion einen ihr vorgeſtellten einjährig Freiwilligen für dienſt

brauchbar, ſo weiſt ſie ihn an, ſich wiederum bei einem Truppentheil zum Dienſtantritt zu melden,

wobei das inzwiſchen erreichte Lebensalter des Freiwilligen und die etwa in früherer Zeit mehrmals

erfolgte Abweiſung deſſelben Seitens eines Truppentheils nicht in Betracht kommt.

Wird ein ſolcher Freiwilliger nach § 167., 5. eingeſtellt und demnächſt als dienſtunbrauchbar

entlaſſen, ſo iſt die Departements-Erſatz-Kommiſſion verpflichtet, für denſelben ſogleich und ohne noch

malige Superreviſion einen Ausweis über ſein Militairverhältniß (Erſatz-Reſerve-Schein c.) auszu

fertigen und dem Civil-Vorſitzenden der Kreis-Erſatz-Kommiſſion Behufs der Aushändigung zuzuſtellen.

§. 169.

Bekleidung, Verpflegung und Ausrüſtung der einjährig Freiwilligen.

1. Wer als einjährig Freiwilliger ſeiner Militair-Dienſtpflicht genügen will, muß ſich die etatsmäßigen

Groß- und Klein - Montirungsſtücke aus eigenen Mitteln beſchaffen und während des einjährigen

Dienſtes in Friedenszeiten für ſeine Verpflegung, ſowie für ſein Quartier ſelbſt ſorgen. Die zur

Ausrüſtung erforderlichen Stücke, einſchließlich der Reitzeugſtücke, werden aus den Beſtänden des be

treffenden Truppentheils gegen Zahlung des durch die Etats feſtgeſetzten jährlichen Ausrüſtungsgeldes

geliefert. Die Waffen werden unter der Bedingung verabfolgt, ſie aus eigenen Mitteln in einem

brauchbaren Zuſtande zu erhalten und ebenſo bei der Entlaſſung zurückzuliefern.

2. Wenn ein Freiwilliger ſeine Bekleidung mitbringt, ſo geſchieht dieſes inſoweit auf ſeine Gefahr, daß,

wenn dieſelbe nicht vorſchriftsmäßig angefertigt ſein ſollte, ſie vom Truppentheil nicht angenommen

werden darf.

Es liegt daher im Intereſſe jedes Freiwilligen, ſich die erforderlichen Bekleidungsſtücke durch die

Bekleidungs-Kommiſſion des betreffenden Truppentheils gegen Zahlung der Etatspreiſe derſelben be

ſchaffen zu laſſen.

*) Wenn nach erfolgter Mobilmachung der Armee die Erſatz-Reſerve zum Dienſt herangezogen wird, ſo ſind die

derſelben überwieſenen, mit dem Berechtigungsſchein zum einjährigen Dienſt verſehenen Individuen bei ihrer event.

Einſtellung als einjährig Freiwillige zu behandeln, ſofern ſie dies beanſpruchen.

16
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3. Die zum einjährig freiwilligen Dienſt berechtigten Militainpflichtigen, welche nach erfolgter Mobil

machung ſich freiwillig zum ſofortigen Dienſtantritt melden oder im Wege der Aushebung eingeſtellt

werden (§. 160., 4.), haben bis zum Ablauf des erſten Dienſtjahres, wie unter gewöhnlichen Ver

hältniſſen, für ihre Equipirung ſelbſt zu ſorgen. Sie treten aber während des mobilen Zuſtandes der

Armee in die Verpflegung der Truppentheile.

4. Wenn einjährig Freiwillige während ihrer Dienſtzeit erklären, ſich während des Reſtes derſelben aus

eigenen Mitteln nicht unterhalten zu können, auch die ausnahmsweiſe Aufnahme derſelben in die

Verpflegung gemäß §. 171. nicht gerechtfertigt erſcheint, ſo treten ſie in die Kategorie der zu dreijäh

rigem Dienſt Verpflichteten über, wobei jedoch hinſichtlich der Berechnung der noch abzuleiſtenden Dienſt

zeit nach der Beſtimmung des § 157. ad 5. zu verfahren iſt.

Eine Rückerſtattung der durch die Selbſtbeſchaffung der Montirungsſtücke c. ihnen erwachſenen

Koſten findet weder in dieſem, noch in dem im $. 157., 5. angegebenen Falle ſtatt.

5. Sämmtliche Groß- und Klein-Montirungsſtücke verbleiben beim Ausſcheiden des Freiwilligen aus dem

Dienſt Eigenthum deſſelben. Die Ausrüſtungsſtücke ſind zurückzuliefern.

§. 170.

Beſchaffung der Pferde für einjährig Freiwillige der Kavallerie, reitenden

Artillerie und des Trains.

1. Einjährig Freiwillige, welche bei der Kavallerie oder reitenden Artillerie eintreten, haben ſich beritten

zu machen und die Fourage für ihr Pferd aus eigenen Mitteln zu beſtreiten.

2. Wünſcht der Freiwillige ein eigenes Pferd zum Dienſt einzuſtellen, ſo muß daſſelbe der Beurthei

lung einer Kommiſſion des Regiments unterworfen werden, ob es auch völlig dienſtbrauchbar iſt und

die für die Pferde des Regiments vorgeſchriebene Größe hat, widrigenfalls daſſelbe nicht angenom

men werden kann.

Das ſelbſt geſtellte Pferd bleibt bei der Entlaſſung des Freiwilligen ſein Eigenthum.

3. Geſtellt der Freiwillige kein, den dienſtlichen Anforderungen entſprechendes eigenes Pferd, ſo wird er

durch den Truppentheil beritten gemacht und hat dafür !/5 des für die Offizierchargenpferde des

Truppentheils normirten Geldwerthes (zur Zeit bei Küraſſier - Regimentern 170, bei den übrigen

Waffen 160 Rthlr, alſo 34 bez. 32 Rthlr.) zum Pferdeverbeſſerungs-Fonds des Regiments zu zah

len, auch für Hufbeſchlag und Arzenei das normirte Pauſchquantum an die Kaſſe des Truppentheils

zu entrichten.

4. Die Fourage für das eigene oder das zu ſeiner Berittenmachung verwendete Dienſtpferd wird dem

einjährig Freiwilligen gegen Erlegung des Preiſes, welchen Offiziere für nicht erhobene Rationen ver

gütigt erhalten, aus den ärariſchen Magazinen verabfolgt.

5. Wenn während der einjährigen Dienſtzeit eines Freiwilligen deſſen eigenes Pferd in Folge des Ge

brauchs im Dienſt fällt, ſo wird er zum Dienſtgebrauch beritten gemacht, wogegen er auf einen Er

ſatz für das gefallene Pferd einen Anſpruch nicht machen kann.

6. Die bei den Train-Bataillonen eintretenden einjährig Freiwilligen, welche es nicht vorziehen, ein

qualifizirtes eigenes Pferd mitzubringen, werden mit den jährlich zur Ausrangirung kommenden

Dienſtpferden der Kavallerie und Artillerie unentgeltlich beritten gemacht. Dieſelben haben jedoch
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die Verpflichtung, die Rations-Vergütigung nicht allein während des Dienſtjahres, ſondern event. für

die Zeit von der Ausrangirung bis ultimo Oktober neben der Vergütigung für die Reitzeugſtücke zu

entrichten.

. Diejenigen einjährig Freiwilligen, welche nach eingetretener Mobilmachung der Armee bei den Er

ſatztruppentheilen der Kavallerie und reitenden Artillerie eintreten, haben ſich ſelbſt beritten zu machen,

werden jedoch für die Dauer des mobilen Zuſtandes mit ihren Pferden in die Verpflegung aufge

nommen. Die bei den Erſatzabtheilungen der Train-Bataillone eintretenden Freiwilligen werden auch

in dieſem Falle unentgeltlich beritten gemacht.

§ 171.

Aufnahme mittelloſer Freiwilliger in die Verpflegung der Truppen.

. Um unbemittelten Studirenden oder anderen zum einjährig freiwilligen Dienſt berechtigten jungen

Männern die Ableiſtung ihrer Dienſtpflicht zu erleichtern, iſt es geſtattet, in einzelnen ganz außeror

dentlichen Fällen die Hülfsbedürftigſten in die Verpflegung der Truppentheile aufzunehmen, bei be

ſonderer Dringlichkeit ihnen auch freie Bekleidung zu bewilligen, wenn ſie ihre Bedürftigkeit und

Würdigkeit zu einer derartigen Begünſtigung durch glaubhafte Atteſte nachweiſen.

. Geſuche um Aufnahme in die Verpflegung, bez. um Bewilligung der freien Bekleidung, ſind den

kommandirenden Generalen – bei Kontingenten mit eigener Verwaltung dem Kontingents - Kom

mando – vorzulegen, deren Entſcheidungen endgültig ſind.

. Freiwilligen der Kavallerie- und Artillerie-Regimenter, ſowie der Train - Bataillone dürfen derartige

Vergünſtigungen nicht gewährt werden; vermögen dieſelben die Koſten des einjährigen Dienſtes nicht

zu tragen, ſo ſind ſie an die Infanterie-Regimenter zu verweiſen.

§. 172.

Der einjährig freiwillige Dienſt als Arzt.

. Zum einjährig freiwilligen Militairdienſt berechtigte Mediziner können ihrer Militairdienſtpflicht auch

durch einjährig freiwilligen Dienſt als Arzt genügen.

. Die Erlaubniß, ihre Dienſtpflicht ſtatt mit der Waffe als einjährig freiwillige Aerzte ableiſten zu dür

fen, wird erſt dann ertheilt, wenn ſie Promotion und Staats-Prüfung abſolvirt haben.

. Da jeder zum einjährigen Dienſt berechtigte Freiwillige einen Ausſtand zum Antritt des Dienſtes

bis zum 1. Oktober des Kalenderjahres, in welchem er das 23ſte Lebensjahr vollendet, erhält, ſo

bedarf es des Nachweiſes der abſolvirten Promotion und Staats-Prüfungen erſt zu dieſem Termine.

. Wünſchen junge Aerzte behufs Abſolvirung der Promotionen und Staats-Prüfungen einen Ausſtand

zum Dienſtantritt über jenen Termin hinaus, ſo kann derſelbe von den Erſatz-Behörden dritter In

ſtanz bis zum vollendeten 27ſten Lebensjahre ertheilt werden. Ein weiterer Ausſtand in ganz beſon

ders motivirten Fällen iſt bei der Miniſterial-Inſtanz nachzuſuchen.

. Die Entſchließung darüber, ob ſie ihrer Dienſtpflicht mit der Waffe oder als Arzt genügen wollen,

ſoll zwar im Frieden den zum einjährig freiwilligen Dienſt berechtigten Medizinern unter der ad 2.

angegebenen Einſchränkung in der Regel überlaſſen bleiben.

Diejenigen Mediziner jedoch, welche in Folge eines erhaltenen Ausſtandes ihren Dienſtantritt
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über das 23ſte Lebensjahr hinaus verſchieben, ſind verpflichtet, nach abſolvirten Promotionen c. als

einjährig freiwillige Aerzte zu dienen, und iſt dies bei Ertheilung der Ausſtands-Bewilligung Sei

tens der Erſatz-Behörden dritter Inſtanz in dem Berechtigungsſchein der Freiwilligen beſonders zu

bemerken.

Ziehen ſie es nichtsdeſtoweniger demnächſt vor, ihrer Dienſtpflicht mit der Waffe zu genügen, ſo

kann dies nur unter Verzicht auf das Recht zum einjährigen Dienſt geſtattet werden, wogegen diejeni

gen, welche die Promotion und Staats-Prüfungen ſelbſt bis nach Ablauf des ihnen gewährten äußer

ſten Ausſtandes nicht abſolviren, und ſomit die an den Eintritt als einjährig freiwillige Aerzte ge

knüpfte Bedingung nicht erfüllen, ihrer Dienſtpflicht durch einjährigen Dienſt mit der Waffe zu ge

nügen haben.

6. Bei eintretender Mobilmachung werden alle dazu qualifizirten Mediziner des aktiven Dienſtſtandes

und des Beurlaubtenſtandes, gleichviel ob ſie behufs Genügung ihrer einjährigen Dienſtpflicht zum

Dienſt mit der Waffe oder als Arzt eingetreten ſind, nach Maaßgabe des Bedarfs als Militair

Aerzte verwandt. -

7. Wer den obigen Beſtimmungen gemäß berechtigt bez. verpflichtet iſt, als einjährig freiwilliger Arzt

zu dienen, hat ſich an einen Korps-General-Arzt oder, wenn er bei einem der ſelbſtſtändigen Bundes

Kontingente einzutreten wünſcht, an die oberſte Behörde für die Militair-Medizinal-Angelegenheiten

des letzteren zu wenden.

Eine unbedingt freie Wahl des Truppentheils und der Garniſon iſt dem einjährig freiwilligen

Arzte nur geſtattet, wenn er zum Dienſte auf Beförderung eintritt, jedoch ſollen die Anträge auch der

anderen betreffenden Individuen in Beziehung auf die Garniſon, in welcher ſie ihre Einſtellung

wünſchen, möglichſt berückſichtigt und ihnen die Kompetenzen der Unter-Aerzte zugebilligt werden, wenn

ſie außerhalb der Garniſon ihrer Wahl in vakanten Stellen verwandt werden.*)

8. Soweit in dieſem §. nicht ausdrücklich Anderes beſtimmt iſt, finden die in den §§. 146–163. ent

haltenen Beſtimmungen, namentlich alſo auch in Betreff der Nachſuchung und Erlangung der Be

rechtigung zum einjährig freiwilligen Dienſt, ſowie hinſichtlich der damit verbundenen Verpflichtungen

auf militairpflichtige Mediziner gleichmäßig Anwendung.

9. Die Benachrichtigung des Civil-Vorſitzenden der Kreis-Erſatz-Kommiſſion des Domizils über die er

folgte Einſtellung eines einjährig freiwilligen Arztes erfolgt durch das Truppen - Kommando (cf.

§. 165., 2.).

§. 173.

Der einjährig freiwillige Dienſt als Pharmazeut.

1. Junge Pharmazeuten, welche ihrer Militairdienſtpflicht unter den, den einjährig Freiwilligen geſtellten

Bedingungen der Selbſtbekleidung und Selbſtverpflegung als Pharmazeuten in einem Militair-Laza

reth genügen wollen, haben den allgemeinen Beſtimmungen gemäß (§ 148. und folg) die Berechti

*) Dagegen bleiben dieſelben ſelbſtverſtändlich verpflichtet, ihrem Truppentheile zu folgen, wenn derſelbe die Gar

niſon verläßt. In Betreff der Aufnahme in die Verpflegung in ſolchem Falle cf. § 45. des Reglements über die

Geldverpflegung der Truppen im Frieden,
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gung zum einjährigen Dienſt nachzuſuchen*) und die damit verbundenen Verpflichtungen zu erfüllen,

ſoweit in Nachſtehendem nicht beſondere Vorſchriften für ſie gegeben ſind.

2. Die Erlaubniß, ihre Dienſtpflicht ſtatt mit der Waffe, als einjährig freiwillige Pharmazeuten in

einer Militair-Apotheke ableiſten zu dürfen, wird erſt dann ertheilt, wenn nachgewieſen iſt, daß der

Betreffende die landesgeſetzlichen Staatsprüfungen abſolvirt hat. Bezüglich der Bewilligung eines

Ausſtandes zum Dienſtantritt gelten die im § 172., 4. für die einjährig freiwilligen Aerzte gegebenen

Beſtimmungen.

3. Wer den vorſtehenden Beſtimmungen gemäß ſich für berechtigt hält, als einjährig freiwilliger Phar

mazeut zu dienen, hat ſich mit den über ſeine pharmazeutiſchen Kenntniſſe ſprechenden Zeugniſſen

und mit dem Berechtigungsſchein zum einjährigen Dienſt an der im §. 172. ad 7. angegebenen

Stelle zu melden.

Wenn die vorgelegten Zeugniſſe genügend befunden worden, ſo iſt der Freiwillige mit mög

lichſter Berückſichtigung ſeiner Wünſche, einer der in der Anlage genannten Militair-Apotheken zu S ..?

überweiſen und der Civil-Vorſitzende der Kreis-Erſatz-Kommiſſion, in deſſen Bezirk der sagte S. ?

ſein Domizil hat, hiervon zu benachrichtigen. T><

4. Individuen, welche ihrer aktiven Dienſtpflicht als einjährig freiwillige Pharmazeuten genügt haben,

können auch eintretenden Falls aus dem Beurlaubtenſtande nur zum Dienſt als Pharmazeuten ein

gezogen werden. Bei eintretender Mobilmachung können auch die dem Beurlaubtenſtande ange

hörenden Pharmazeuten, welche ihrer aktiven Dienſtpflicht mit der Waffe genügt haben, nach Maaß

gabe des Bedarfs zum Dienſt als Apotheker verwandt werden.

§ 174.

Der einjährig freiwillige Dienſt als Unter- Roßarzt.

1. Die Militair - Dienſtpflicht kann auch durch den einjährig freiwilligen Dienſt als Unter-Roßarzt,

ſofern die Qualifikation als ſolcher nach Maaßgabe der im § 128., 2. geſtellten Anforderungen

nachgewieſen wird, abgeleiſtet werden, wenn das betreffende Individuum den Berechtigungsſchein zum

einjährig freiwilligen Dienſt beſitzt.

2. Den zum einjährig freiwilligen Dienſt als Unter-Roßarzt Eintretenden ſteht die Wahl des Kavallerie

bez. Feld-Artillerie-Regiments, bei welchem ſie dienen wollen, frei. Sie haben ſich bei dem betreffen

den Regiment zum Dienſtantritt direkt anzumelden, können denſelben jedoch, wie in §. 159. ange

geben, verſchieben, ſowie überhaupt alle in Betreff der einjährig Freiwilligen ertheilten Vorſchriften

auf ſie Anwendung finden. **)

Von der Einſtellung eines einjährig freiwilligen Unter-Roßarztes hat der betreffende Truppen

theil der im §. 129., 3. bezeichneten Behörde direkte Anzeige zu erſtatten.

*) Wer die Berechtigung nicht hat, als einjährig Freiwilliger zu dienen, kann auch nicht als freiwilliger Mili

tair-Pharmazeut angenommen werden, ſelbſt wenn er die ad 2. geſtellten Bedingungen erfüllt.

**) Benachrichtigung der Erſatzbehörden cf. § 172. 9,
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§. 175.

Der einjährig freiwillige Dienſt in der Bundes-Kriegs-Marine.

. Junge Seeleute, welche ſich bei der Flotten-Stamm-Diviſion mit einem Zeugniß über das auf einer

Norddeutſchen Navigations-Schule beſtandene Steuermanns- Eramen, ſowie mit einem obrigkeitlichen

Atteſt (§ 165., 1.) melden, *) können als einjährig Freiwillige eingeſtellt werden, ohne im Beſitze

eines Berechtigungsſcheines zum einjährigen Dienſt zu ſein.

Individuen, welche ſich im Beſitze des Berechtigungsſcheines zum einjährigen Dienſt befinden, können

ihrer Dienſtpflicht auch in der Marine genügen, ſofern ſie hierzu nach §. 34. qualifizirt ſind.

Junge Seeleute von Beruf und Maſchiniſten, welche die Berechtigung zum einjährig freiwilligen

Dienſt erlangt haben, genügen ihrer Verpflichtung für die aktive Marine durch einjährig freiwilligen

Dienſt, ohne zur Selbſtbekleidung und Selbſtverpflegung verpflichtet zu ſein.

Die zum einjährigen Dienſt berechtigten Maſchiniſten erhalten Ausſtand zum Dienſtantritt bis

zum 1. Februar des Kalenderjahres, in welchem ſie das 27. Lebensjahr vollenden, wenn ſie ſich

durch ein Atteſt der Werft-Diviſion darüber ausweiſen, daß ſie ſich auf Grund ihrer Papiere frei

willig zur Erfüllung ihrer einjährigen Dienſtpflicht bei der Maſchinen-Kompagnie der Werft-Diviſion

ausdrücklich verpflichtet haben. Dieſer Ausſtand iſt von der Kreis-Erſatz-Kommiſſion ihres Domizils

zu bewilligen und in den Berechtigungsſchein einzutragen.

Bei der Handwerks-Kompagnie der Werft-Diviſion werden nur zum einjährigen Dienſt nach den

Beſtimmungen für das Heer berechtigte und lediglich nach dieſen zu behandelnde Schiffsbaubefliſſene

eingeſtellt. Ebenſo gelten für die Einſtellung von einjährig Freiwilligen in das See-Bataillon und

in die See-Artillerie-Abtheilung die in dieſer Beziehung für das Heer erlaſſenen Beſtimmungen.

Die Einſtellung einjährig Freiwilliger findet bei der Maſchinen-Kompagnie der Werft-Diviſion nur

am 1. Februar, bei der Flotten-Stamm-Diviſion nur am 1. April, beim See-Bataillon, bei der

See-Artillerie-Abtheilung und bei der Handwerks-Kompagnie der Werft-Diviſion nur am 1. Oktober

jeden Jahres ſtatt.

Beim See-Bataillon dürfen nicht mehr, als im Ganzen vier einjährig Freiwillige per Kompagnie,

bei der See-Artillerie-Abtheilung kann ein einjährig Freiwilliger per Kompagnie eingeſtellt werden.

*) Zurückſtellung der in der Ausbildung zum Steuermann Begriffenen cf. §. 44., 5.
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Vierter Theil.

Straf- und allgemeine Kontrollbeſtimmungen.

Entlaſſungen vor beendeter Dienſtzeit.

Vierzehnter Abſchnitt.

Jolgen der unterlaſſenen ANeldung zur Berichtigung der Stammrolle und der Nichtgeſtellung

vor die Erſatz- bez. ANiſitair-Behörden, ſowie allgemeine Kontrolle der Nilitair

dienſt-Erfüllung.

§. 176.

Strafe für unterlaſſene Meldung zur Berichtigung der Stammrolle, bez.

für unterlaſſene Geſtellung zu den Muſterungs- oder Aushebungs

Terminen.

1. Militairpflichtige, welche die im §. 59. vorgeſchriebenen An- und Abmeldungen zur Berichtigung der

Stammrollen unterlaſſen, werden auf den Antrag der mit Führung der Stammrolle beauftragten

Behörden mit Geldſtrafen bis zu 10 Thalern belegt, welcher im Falle des Unvermögens Gefängniß

ſtrafe zu ſubſtituiren iſt.

2. Militairpflichtige, welche der nach den Vorſchriften der §§ 71., 98. und 115. erlaſſenen Auffor

derung: ſich zur Muſterung oder Aushebung vor die Kreis-, Departements- oder Marine-Erſatz

Kommiſſion des Bezirks, in welchem ſie nach §. 20. geſtellungspflichtig ſind, zu ſtellen, keine Folge

leiſten, oder bei Aufrufung ihrer Namen im Muſterungs- oder Aushebungs-Lokale nicht anweſend

ſind, werden auf den Antrag des Eivil-Vorſitzenden der Kreis-, bez. Departements- (Marine-) Erſatz

Kommiſſion mit einer Geldſtrafe bis zu 10 Thalern belegt, welcher im Falle des Unvermögens Ge

fängnißſtrafe zu ſubſtituiren iſt.

3. Unabhängig von den vorſtehend ad 1. und 2. gedachten Strafen werden die Militairpflichtigen,

welche die Anmeldung zur Stammrolle unterlaſſen, oder ſich nicht vor die Erſatz-Behörden ſtellen,

durch die in den nachſtehenden §§. 177. bis 179. enthaltenen Beſtimmungen betroffen, über deren

Anwendung lediglich die Erſatz-Behörden zu entſcheiden haben.

§. 177.

Folgen der unterlaſſenen Anmeldung zur Stamm rolle, bez. der unterlaſſenen

Geſtellung zu den Muſterungs- oder Aushebungs-Terminen.

1. Militairpflichtige, welche die im §. 59. vorgeſchriebene Meldung zur Eintragung ihres Namens in

die Stammrolle unterlaſſen haben, können je nach dem Grade der Fahrläſſigkeit oder Abſichtlichkeit,

welcher die unterlaſſene Anmeldung zuzuſchreiben iſt, unter Verluſt:
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a) der Berechtigung, an der Looſung Theil zu nehmen,“)

b) des aus etwaigen Reklamationsgründen erwachſenden Anſpruchs auf Zurückſtellung bez. Befrei

ung vom Militairdienſt,

vorzugsweiſe zum Militairdienſt herangezogen werden. (S. 21., 7.)

2. Militairpflichtige, welche ohne einen genügenden Entſchuldigungsgrund der Aufforderung, ſich zur

Muſterung bez. Aushebung zu ſtellen, keine Folge leiſten, verlieren:

a) die Berechtigung, an der Looſung Theil zu nehmen,“)

b) den aus etwaigen Reklamationsgründen erwachſenden Anſpruch auf Zurückſtellung bez. Befreiung

vom Militairdienſt. -

Wer ohne einen genügenden Entſchuldigungsgrund bei Aufrufung ſeines Namens im Mu

ſterungs- bez. Aushebungs-Lokale nicht anweſend iſt, verliert die vorſtehend ad a. gedachte Be

rechtigung.

Alle dieſe Militairpflichtigen werden wie die unter Paſſus 1. bezeichneten vorzugsweiſe zum

Militair - Dienſt herangezogen event. als unſichere Heerespflichtige nach Vorſchrift des § 179. be

handelt.

3. Die zur vorzugsweiſen Einſtellung deſignirten Militairpflichtigen können bis zu den gewöhnlichen

Aushebungen in ihrer Heimath verbleiben.

§. 178.

Anwendung der Vorſchriften der §§. 176. und 177. auf disponibel gebliebene

Militair pflichtige.

Militairpflichtige, welche in den Vorjahren ihrer Loosnummer nach disponibel geblieben, ſind den

im § 176. enthaltenen Strafbeſtimmungen unterworfen; die Vorſchriften des § 177. finden jedoch nur

in dem Falle auf ſie Anwendung, wenn ſie in dem Aushebungsbezirk, in welchem ſie zur Zeit der unter

laſſenen Anmeldung zur Stammrolle oder zur Zeit der unterlaſſenen bez. verſpäteten Geſtellung nach § 20.

geſtellungspflichtig waren, bei dem Zurückgreifen auf die Disponiblen ihrer Altersklaſſe, ihrer Loosnummer

nach in der vorgeſchriebenen Reihefolge ebenfalls zur Aushebung gekommen wären. **)

Sobald ſie hiernach zur Einſtellung gelangen müſſen, gehen ſie auch der Vergünſtigung verluſtig,

welche ihnen aus etwaigen Reklamationsgründen erwachſen würde.

§. 179.

Einſtellung unſicherer Heerespflichtiger.**)

1. Militairpflichtige, welche ſich wiederholt vor die Erſatz-Behörden nicht geſtellt oder ſich einer Geſtel

*) Verluſt der eventuellen Berechtigung, welche aus der etwa bereits erhaltenen Loosnummer erwachſen iſt,

cf. S. 178.

**) Z. B. der Militairpflichtige A., 1855 geboren, iſt 1875 in Teltow disponibel geblieben. Derſelbe verzieht

nach Berlin. In Berlin wird im Jahre 1876 auf die Disponiblen des Jahrganges 1855 zurückgegriffen, es würde

der A. in Gemäßheit der Vorſchriften des §. 23. zur Einſtellung gekommen ſein, wenn er ſich geſtellt hätte.

Da Letzteres nicht geſchehen, was ſich aus dem Looſungs- und Geſtellungs-Atteſt ergeben wird, ſo wird er in

der Folge vorzugsweiſe zur Einſtellung gebracht.

***) Beſtrafung cf. §. 176.
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lung böswillig entzogen haben, ſind, ſobald man ihrer habhaft wird, bei vorhandener Brauchbarkeit

ſofort auf Verfügung der Kreis-Erſatz-Kommiſſion als unſichere Heerespflichtige einzuſtellen. Der

Landwehr-Bezirks-Kommandeur hat dieſelben demjenigen Infanterie-Regiment, welches aus dem be

treffenden Bezirk ſeinen Erſatz erhält oder, ſofern ſie zur ſeemänniſchen Bevölkerung gehören, der

Flotten-Stamm- bez. Werft-Diviſion zu überweiſen. Der Departements- bez. Marine-Erſatz-Kom

miſſion iſt gleichzeitig Seitens der Kreis-Erſatz-Kommiſſion motivirte Anzeige zu erſtatten.

Iſt die Nichtgeſtellung durch Umſtände herbeigeführt, deren Beſeitigung nicht in dem Willen des

betreffenden Militairpflichtigen lag, oder ſtellt ſich ein ſolcher Militairpflichtiger ſpäter freiwillig, ſo

iſt darauf bei Entſcheidung der Frage, ob er als unſicherer Heerespflichtiger zu betrachten ſei, Rück

ſicht zu nehmen.

. Die den Truppen oder der Marine als unſichere Heerespflichtige überwieſenen Rekruten ſind beim

Mangel an Vakanzen über den Etat einzuſtellen und zu verpflegen. Die Dienſtzeit derſelben wird

vom nächſtfolgenden Rekruten-Einſtellungstermin abgerechnet.

. Vom Auslande ausgelieferte unſichere Heerespflichtige ſind in das der Grenze zunächſt gelegene

Landwehr-Bataillons-Stabsquartier zu befördern, und, ſofern ſie für den Militairdienſt bereits aus

gehoben ſind, ſofort, im Falle eine definitive Entſcheidung über ihr Militair-Verhältniß noch nicht

ſtattgefunden hat, nach Feſtſtellung ihrer Dienſt brauchbarkeit von dem betreffenden Land

wehr-Bezirks-Kommando zum Zweck ihrer Einſtellung dem nächſten Infanterie-Truppentheil bez. der

Marine zu überweiſen.

§. 180.

Verfahren wider ausgetretene Militairpflichtige.

. Gegen Militairpflichtige, welche trotz aller Nachforſchungen ſich dergeſtalt der Kontrole der Erſatz

Behörden entziehen, daß ſie bis zu dem ihrem Lebensalter nach eintretenden 3. Termine zur Geſtel

lung vor die Departements- (Marine-) Erſatz-Kommiſſion unermittelt bleiben, iſt die gerichtliche Ver

folgung einzuleiten (cf. §. 67.).

Daſſelbe Verfahren findet ſtatt bei den zum einjährig freiwilligen Dienſt, berechtigten Militairpflich

tigen, welche innerhalb eines Jahres nach Ablauf des ihnen bewilligt geweſenen Ausſtandes ſich nicht

zum Dienſtantritt ſtellen und unermittelt bleiben.

. Ergiebt es ſich in Folge der über einen Militairpflichtigen nach §. 66. anzuſtellenden Nachforſchungen,

daß er das Bundesgebiet ohne Erlaubniß verlaſſen hat und trotz der ſeinen Angehörigen zuzufertigen

den Aufforderung zur Rückkehr in die Heimath behufs Erfüllung ſeiner Militairpflicht ſich nicht ſtellt,

ſo kann ſogleich die gerichtliche Verfolgung, ohne den 3. Stellungs-Termin abzuwarten, einge

leitet werden.

. Stellen ſich die betreffenden Militairpflichtigen in Folge der gerichtlich erlaſſenen Vorladungen, oder

werden ſie inzwiſchen auf irgend eine andere Weiſe ermittelt, ſo ſind ſie nach den Vorſchriften des

§. 179. zu behandeln. -

. Iſt gegen Militairpflichtige wegen Entziehung von der Militairpflicht eine Geld- oder Gefängnißſtrafe

rechtskräftig erkannt und vollſtreckt worden, ſo wird dadurch die Militairpflichtigkeit nicht gelöſt,

17
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vielmehr iſt die Einſtellung derſelben zum Militairdienſt nach § 179. zu veranlaſſen. Die Strafen,

wie ſie in dem § 176. angegeben, kommen in ſolchen Fällen jedoch nicht zur Anwendung.

6. Iſt gegen einen Militairpflichtigen zur Zeit ſeiner Geſtellung wegen Entziehung der Militairpflicht

zwar die Unterſuchung eingeleitet, der Spruch aber noch nicht gefällt worden, ſo wird, bis dies ge

ſchehen, die Verhängung der in dem §. 176. gedachten Strafe ſuspendirt und tritt dieſe erſt dann

ein, wenn eine Verurtheilung des Militairpflichtigen nicht erfolgt.

§. 181.

Verfahren mit den Rekruten, welche ſich im Geſtellungs-Termine der Rekruten

Behufs des Dienſte intritts nicht ſtellen.

1. Rekruten, welche an dem ihnen bezeichneten Geſtellungs-Termin (§. 120.) ſich nicht ſtellen, ohne der

mit ihrer Kontrole beauftragten Landwehr- Behörde rechtzeitig einen genügenden und rechtmäßigen

Grund angegeben zu haben, ſind von letzterer durch Requiſition der betreffenden Polizei-Behörden zu

ermitteln, und im Betretungsfalle ſofort dem Regimente c., für welches ſie beſtimmt ſind, zuzuſen

den, woſelbſt ſie für den bewieſenen Ungehorſam c. disziplinariſch oder gerichtlich beſtraft werden.*)

2. Bleiben ſolche Rekruten unermittelt, oder ergiebt es ſich, daß ſie das Gebiet des Norddeutſchen Bun

des verlaſſen haben, ſo hat der betreffende Landwehr-Bezirks-Kommandeur dieſelben unter Einſendung

eines Nationals und der species facti auf dem Inſtanzenwege dem Diviſions- (Kontingents-)

Kommando zur weiteren Veranlaſſung namhaft zu machen (§. 123.).

§. 182.

Kontrolle im Allgemeinen.

1. Von jedem Norddeutſchen, welcher in das militairpflichtige Alter eingetreten iſt, hat bei einem Wohn

ortswechſel die Behörde, bei welcher ſich der Neu-Anziehende nach dem Bundesgeſetze über die Frei

zügigkeit vom 1. November 1867 zu melden hat, bei Feſtſtellung ſeiner Identität ſich auch darüber

den Ausweis führen zu laſſen, ob und in welcher Art derſelbe ſeiner Militairpflicht im ſtehenden

Heere oder in der aktiven Marine und in der Landwehr oder Seewehr genügt hat, event. in wiefern

er noch militairpflichtig iſt.

Derſelbe Nachweis muß:

a) bei Verheirathungen reſp. Begründung eines eigenen Hausſtandes,”*)

b) bei Nachſuchung der Konzeſſion zur Betreibung eines Gewerbes, ſofern eine ſolche Konzeſſion er

forderlich iſt,

c) bei Nachſuchung einer Reiſe-Legitimation,

*) Sollte für einen zeitweis ausgeblieben geweſenen Rekruten, den Vorſchriften des § 110. gemäß, inzwiſchen

ein Erſatz geſtellt worden ſein, ſo iſt erſterer, ſofern anderweitige Vakanzen bei dem betreffenden Truppentheil nicht

vorhanden ſind, bis zum Eintritt einer ſolchen über den Etat zu verpflegen.

**) Militairpflichtige, welche ſich verheirathen oder anſäſſig machen wollen, bevor ſie ihrer Militairpflicht im

ſtehenden Heere genügt haben, ſind von den bez. Geiſtlichen, Rabbinern oder von den betreffenden Polizei-bez. Ver

waltungs-Behörden auf die Beſtimmungen des § 43., 2. aufmerkſam zu machen.
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d) bei Nachſuchung der Entlaſſung aus dem Staatsangehörigkeits-Verhältniß,

e) bei Anſtellungen oder diätariſchen Beſchäftigungen in Staats- oder Kommunal-Dienſten,

f) bei Anfertigung der Seefahrts - Bücher und bei Aufnahme der Heuer - Verträge, bez. bei der An

muſterung,

von der betreffenden Behörde erfordert werden.

2. Zur Führung der vorgedachten Ausweiſe dienen die im folgenden Paragraphen bezeichneten Mili

tair-Papiere.

§. 183.

Benennung ſämmtlicher Militair-Papiere, welche von den Erſatz- bez.

Militair- und Marine - Behörden ertheilt werden.*)

Die Militair-Papiere, welche von den Erſatz- oder Militair- oder Marine-Behörden ertheilt werden,

beſtehen:

A. Für diejenigen Individuen, welche von den Erſatz-Behörden noch keine endgültige Entſcheidung

über ihr Militair-Verhältniß erhalten haben, entweder:

1) in einem Looſungs- und Geſtellungsſchein (§ 85.) oder

2) in einem Berechtigungs-Schein zum einjährig freiwilligen Dienſt (§ 148.).

B. Für diejenigen Individuen, welche von den Erſatz-Behörden eine endgültige Entſcheidung, event.

für die Dauer der Friedenszeit empfangen haben:

3) in einem Ausmuſterungs-Schein (§. 35.),

4) in einem Erſatz-Reſerve-Schein erſter oder zweiter Klaſſe (§§. 48. u. 49.).

C. Für diejenigen Individuen, welche von den Fahnen des ſtehenden Heeres entlaſſen ſind und zu den

Mannſchaften des Beurlaubtenſtandes gehören oder gehört haben:

5) in einem von ihrem Truppentheil c. bei der Entlaſſung zur Reſerve ertheilten Militair-Paß.

D. Für Offiziere, welche im ſtehenden Heere, der Landwehr oder Marine dienen:

6) in einem Patent.

Für Offiziere, welche von den Linien-Truppen- bez. Marinetheilen mit dem geſetzlichen Vorbehalt

zur ferneren Erfüllung ihrer Dienſtpflicht entlaſſen ſind:

7) in einem Entlaſſungs-Zeugniß ihres Truppen- bez. Marinetheils.

Für Offiziere, welche aus den Militair-Verhältniſſen entlaſſen ſind:

8) in einem Dimiſſions-Patent.

E. Für die Militair-Aerzte aller Kategorien:

9) in einem Ausweiſe der oberſten Militair-Medizinal-Behörde.

F. Für die der Marine verpflichteten Individuen:

10) in einem Seewehr - Paß für die vom Dienſt in der aktiven Marine im Frieden befreiten

(§. 48.),

11) in einem nach erfüllter Dienſtpflicht bei der Marine empfangenen Urlaubs-Paß.

*) In Betreff der verſchiedenartigen Militair-Papiere, welche vor Erlaß dieſer Inſtruction in den einzelnen

Bundesſtaaten ertheilt worden ſind, cf. Ausführungs-Verordnung Paſſus 16.
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Außerdem ſind noch zu nennen:

12) die von den Civil- Vorſitzenden der Kreis-Erſatz-Kommiſſionen nach § 127. der Erſatz-In

ſtruction ertheilten Beſcheinigungen zum freiwilligen Eintritt,

13) die von den Truppentheilen nach §. 130. ertheilten Scheine über Engagirung zum dreijährig

freiwilligen Dienſt,

14) die den ausgehobenen Rekruten bei der Beurlaubung in die Heimath ertheilten Urlaubs-Päſſe

(§§. 79. und 120., 2.).

§. 184.

Verfahren der Behörden bei Ermittelung von Militairpflichtigen, welche

ihren Verpflichtungen nicht genügt haben, oder ſich darüber nicht

ausweiſen können.

1. Ergiebt es ſich bei der im §. 182. angeordneten Kontrole, oder bei ſonſtiger Gelegenheit, daß ein

Angehöriger eines Bundesſtaates ſeinen Militair-Verpflichtungen nicht genügt hat, oder ſich über die

erfolgte Ableiſtung ſeiner Militair-Verpflichtungen nicht ausweiſen kann, ſo hat die kontrolirende Be

hörde dem Civil-Vorſitzenden der betreffenden Kreis-Erſatz-Kommiſſion und bei Individuen, welche

angeben, der Reſerve oder Land- bez. Seewehr anzugehören, dem Landwehr-Bezirks-Kommando dar

über eine Mittheilung zu machen.

2. Dem Civil-Vorſitzenden der Kreis-Erſatz-Kommiſſion oder dem Landwehr-Bezirks-Kommando liegt es

dann ob, das betreffende Individuum den geſetzlichen Beſtimmungen gemäß zur Erfüllung ſeiner

Pflichten anzuhalten oder für daſſelbe von den Heimaths-Behörden den Nachweis der erfüllten Pflicht

durch Beſchaffung eines Duplikats des betreffenden Militair-Atteſtes c. zu bewirken.

§. 185.

Koſtenfreie Ertheilung der auf Grund dieſer Inſtruction auszuſtellen den

M.ilitair - Papiere im Original; Bezahlung für Ausfertigung

von Duplikaten.

1. Alle auf Grund dieſer Inſtruction zu ertheilenden Militair-Papiere werden im Original koſtenfrei

ertheilt. Bei der Ertheilung iſt den Empfängern, ſo weit es angeht, unter Hinweis auf folgende

Beſtimmungen einzuſchärfen, daß ſie die Militair-Papiere ſorgfältig aufzubewahren haben, um ſie

bei den im §. 182. bezeichneten Gelegenheiten produziren zu können, und daß ſie ſich bei Nichtbeach

tung dieſer Vorſchriften die daraus entſtehenden Folgen ſelbſt beizumeſſen haben würden.

2. Gehen die ad 1. bezeichneten Militair-Papiere verloren, oder werden dieſelben unbrauchbar, ſo hat

das betreffende Individuum unter Angabe der Veranlaſſung des Verluſtes, oder unter Abgabe des

unbrauchbar gewordenen Originals, auf Ertheilung eines neuen Scheins anzutragen.

3. Derartige Anträge ſind bei dem Civil-Vorſitzenden der Kreis-Erſatz-Kommiſſion des zeitigen Aufent

halts-Orts anzubringen.

4. Bei Aushändigung des neuen Scheins ſind 5 Sgr. Schreibe-Gebühren zu erlegen, welche dem Civil

Vorſitzenden derjenigen Kreis-Erſatz-Kommiſſion zufließen, bei welchem der Antrag auf Beſchaffung

einer Duplikat-Ausfertigung angebracht iſt. In welcher Weiſe dieſe Gelder zu vereinnahmen und zu
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welchen Zwecken dieſelben zu verwenden ſind, darüber haben die betreffenden Regierungen Beſtim

mungen zu treffen.

5. Die Ausfertigung von Duplikaten verloren gegangener Militair-Papiere darf nur von der Behörde

erfolgen, welche das Original ertheilt hat. Ueber die erfolgte Ausfertigung des Duplikats iſt den

Liſten eine Notiz hinzuzufügen.

Fünfzehnter Abſchnitt.

Entlaſſung von Soldaen vor beendeter Dienſtzeit zur Dispoſition der Erſatz

Behörden. *)

§. 186.

Behörden, welche Entlaſſungen vor beendeter Dienſtzeit zu verfügen haben.

1. Rekruten, welche bereits in die Militair-Verpflegung aufgenommen worden ſind, und Soldaten, welche

längere oder kürzere Zeit dienen, dürfen nur in den im §. 50. angegebenen Fällen vor beendeter

Dienſtzeit aus dem aktiven Dienſt entlaſſen werden.

2. Die Entlaſſung erfolgt in derartigen Fällen ſtets zur Dispoſition der Erſatz-Behörden und kann nur

durch dasjenige General-Kommando, zu deſſen Reſſort der Truppentheil des zu Entlaſſenden gehört,

bei Mannſchaften der Marine nur durch das Ober - Kommando der letzteren, verfügt werden. Die

vorſchriftsmäßig gelernten Preußiſchen Jäger kann die Inſpektion der Jäger und Schützen vor been

deter Dienſtzeit entlaſſen.

3. Die ausnahmsweiſe Entlaſſung von Soldaten, welche bei mobilen Truppen eingeſtellt ſind, kann in

den im §. 50., 5. angegebenen Fällen nur in der Miniſterial- Inſtanz auf Antrag der heimath

lichen Erſatz-Behörden genehmigt werden.

§. 187.

Entlaſſung wegen Dienſt unbrauchbarkeit.

1. Nach Ankunft der Rekruten bei ihrem Truppentheil ſind ſie noch einmal körperlich zu unterſuchen.

Finden ſich hierbei Fehler vor, welche, gleichviel ob ſie vor oder nach der Aushebung entſtanden ſind,

den Rekruten dienſtunbrauchbar machen, ſo kann deſſen Entlaſſung vom Truppentheil, ſofern der

Truppen-Kommandeur der ärztlichen Anſicht beitritt, ſofort beantragt und von dem General-Kom

mando verfügt werden, nachdem der betreffende Rekrut am Sitze des letzteren dem General-Arzt des

*) Wegen Zurückſtellung von Rekruten, welche noch nicht in die Militair-Verpflegung aufgenommen worden ſind,

cf. §. 124., 4. u. 5.

Wegen des Dienſtverhältniſſes der zur Dispoſition der Erſatz-Behörden entlaſſenen Mannſchaften bis zur Ent

ſcheidung der Departements- beziehungsweiſe Marine-Erſatz-Kommiſſion über dieſelben (§. 102. u. 117.) cf. § 24.

der „Verordnung, betreffend die Organiſation der Landwehr-Behörden und die Dienſtverhältniſſe der Mannſchaften

des Beurlaubtenſtandes“ vom 5. September 1867.
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Korps, und an anderen Orten, an denen ſich mehrere Ober-Militair-Aerzte befinden, einer aus zwei

bis drei derſelben beſtehenden Kommiſſion vorgeſtellt und für dienſtunbrauchbar erklärt iſt. An Orten,

wo ſich nicht mehrere Ober-Militair-Aerzte befinden, iſt die Entlaſſung event. von dem Truppentheil,

unter Beifügung eines Gutachtens des Ober-Militair-Arztes des letzteren, zu beantragen (cf. Paſſus 4).

Geben Rekruten nach ihrem Eintreffen beim Truppentheil an, an Schwerhörigkeit, Epilepſie oder an

deren derartigen nicht ſogleich erkennbaren Fehlern zu leiden, ohne daß die Ueberweiſungsliſten darüber

eine Notiz enthalten, ſo haben die Truppen derartige Angaben ſogleich den zuſtändigen Departe

ments-Erſatz-Kommiſſionen anzuzeigen.

Dieſe haben die nöthigen Ermittelungen anzuſtellen und das Reſultat dem Truppentheil mit

zutheilen.

3. Rekruten, welche eingeſtellt, aber noch nicht mit der Waffe ausgebildet ſind, werden rückſichtlich ihrer

Militair-Dienſtbrauchbarkeit ebenſo beurtheilt wie Militairpflichtige. Bei Soldaten dagegen, welche

mit der Waffe ausgebildet ſind, müſſen rückſichtlich der Beurtheilung ihrer event. im Laufe der Zeit

eingetretenen Unbrauchbarkeit die Vorſchriften der §§ 35 und 36 der Inſtruction für Militair-Aerzte

beſonders beachtet werden.

. Wird ein Rekrut oder Soldat den vorſtehenden Beſtimmungen gemäß überhaupt oder nur rückſichtlich

der Waffe, bei welcher er dient, für dienſtunbrauchbar erklärt, ſo hat der mit der körperlichen Unter

ſuchung beauftragte Arzt ein gehörig motivirtes Atteſt auszuſtellen.

Nur wenn der Truppen-Kommandeur der Anſicht des Arztes beitritt, berichtet er darüber unter

Anſchluß des Atteſtes, in den in Paſſus 1. angegebenen Fällen event. auch des Gutachtens der dort

erwähnten ärztlichen Kommiſſion, und eines nach Schema 33. anzufertigenden Nationals an die vor

geſetzte Behörde, um auf dem Militair-Inſtanzenwege die Entlaſſung des betreffenden Mannes beim

General-Kommando zu erwirken.

Den General-Kommandos liegt es ob, derartige Anträge und beſonders die denſelben zum Grunde

liegenden ärztlichen Atteſte ſelbſt und auch durch den Korps-General-Arzt zu prüfen und prüfen zu

laſſen und demnächſt die Entlaſſung des betreffenden Mannes, event. deſſen ferneres Verbleiben im

Dienſt, zu verfügen.

5. Vorſtehende Beſtimmungen finden in der Marine analoge Anwendung.

§. 188.

Entlaſſungen auf Reklamation.

. Anträge, welche in den nach §. 50. zuläſſigen Reklamations-Fällen die Entlaſſung eines Soldaten

vor beendeter Dienſtzeit bezwecken, ſind durch die betreffenden Civil-Behörden, unter Beifügung eines

Gutachtens des betreffenden Landwehr-Bezirks-Kommandeurs, dem Ober-Präſidium c der Provinz

2c. einzureichen, in welcher der Reklamirte ſein Domizil hat. Die im §. 50. ad 4. gedachten Re

klamationen gehören zur Kompetenz des Ober-Präſidiums c., in deſſen Bezirk der Reklamirte aus

gehoben worden iſt.

. Die Ober-Präſidien c. prüfen die Anträge c., weiſen dieſelben, wenn ihnen weder geſetzliche noch

beſondere Billigkeits-Rückſichten zur Seite ſtehen, zurück, treten aber, wenn die Reklamation begrün
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det erſcheint, wegen Entlaſſung bez. Zurückſtellung mit den betreffenden General-Kommandos bez.

dem Ober-Kommando der Marine zur gemeinſchaftlichen Entſcheidung in Kommunikation.

Den General-Kommandos bleibt anheimgeſtellt, die ihnen untergebenen Militair-Behörden zur

gutachtlichen Aeußerung über derartige Reklamationen aufzufordern.

3. In den Fällen, in denen es ſich um die Berückſichtigung noch nicht eingeſtellter oder derjenigen be

reits in Reih und Glied ſtehenden Leute handelt, welche gegen die Entſcheidung der Departements

(Marine-) Erſatz-Kommiſſion Rekurs ergreifen, tritt das betreffende Ober-Präſidium c. mit dem

General-Kommando desjenigen Armee-Korps in Verbindung, in deſſen Bezirk die Aushebung des Re

klamirten ſtattgefunden hat. Sind die genannten beiden Behörden darin übereingekommen, daß die Re

klamation zu berückſichtigen ſei, ſo werden, wenn die Einſtellung des Reklamirten inzwiſchen erfolgt

iſt, die Verhandlungen dem General-Kommando des Armee-Korps, zu welchem der betreffende Trup

pentheil gehört, beziehungsweiſe dem Ober-Kommando der Marine, Seitens des Ober-Präſidiums

1c. mit dem Antrage vorgelegt, die Entlaſſung zu verfügen, und iſt ſolchem Antrage Folge zu geben.

4. Bei Reklamationen, welche die vorzeitige Entlaſſung bereits dienender Leute bezwecken, und bei denen

die Umſtände, die der Reklamation zu Grunde liegen, erſt nach der Einſtellung eingetreten ſind, ver

handelt das Ober - Präſidium c. lediglich mit demjenigen General - Kommando, von welchem der

Truppentheil reſſortirt, in dem der Reklamirte dient, beziehungsweiſe mit dem Ober-Kommando der

Marine.

5. Wenn in denjenigen Reklamations- Fällen, in denen es ſich nach den Beſtimmungen des § 50.

ad 3. und 4. nur um die Entlaſſung eines Soldaten zum nächſten allgemeinen Entlaſſungs-Termin

handeln kann, dem General-Kommando oder dem Ober-Präſidium c. eine weitere Aufklärung der

Verhältniſſe nothwendig erſcheint, ſo ſind die Verhandlungen, ſofern das Departements-Erſatz-Geſchäft

für das laufende Jahr in dem betreffenden Aushebungs- Bezirk noch nicht ſtattgefunden hat, der

Departements-Erſatz-Kommiſſion zur Prüfung bei Gelegenheit ihrer Rundreiſe und demnächſtigen

Begutachtung zuzufertigen.

6. In Betreff der Reklamationen für Mannſchaften, welche ſich bei mobilen Truppentheilen im Dienſt

befinden, cf. §. 186., 3.

§. 189.

Entlaſſung wegen Vergehen oder Verbrechen, welche von Militairpflichtigen

vor ihrer Einſtellung verübt worden ſind, in deſ erſt nach der Einſtellung

bekannt werden.

Wenn ein Soldat wegen eines vor ſeiner Einſtellung begangenen Vergehens oder Verbrechens gemäß

§. 50. zur Dispoſition der Erſatz-Behörden zu entlaſſen iſt, ſo formirt das betreffende Truppen- c. Kom

mando unter Beifügung eines Nationals nach Schema 33. den Entlaſſungs-Antrag, welcher auf dem

Inſtanzenwege an das vorgeſetzte General-Kommando zu befördern iſt.

§. 190.

Vorſchriften, welche bei Entlaſſungen vor beendet er Dienſtzeit zur Dispo

ſition der Erſatz-Behörden zu beachten ſind.

1. Wird die Entlaſſung eines Soldaten vor beendeter Dienſtzeit zur Dispoſition der Erſatz-Behörden
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verfügt, ſo ſind durch die Behörde, welche dieſe Verfügung nach § 186. zu treffen befugt iſt, die

Behörde, welche die Entlaſſung beantragt, und die Militair-Behörde, welche die Entlaſſung zur Aus

führung zu bringen hat, in Kenntniß zu ſetzen. Der letzteren iſt hierbei das dem Entlaſſungsantrage

beigefügt geweſene Nationale (Schema 33.) und bei den als unbrauchbar Entlaſſenen das ärztliche

Atteſt wieder zuzufertigen, um beides *), nachdem das Nationale durch Ausfüllung der Rubriken

„durch welche Behörde und unter welchem Datum die Entlaſſung verfügt iſt“ und „Datum der Ent

laſſung“ vervollſtändigt iſt, dem Infanterie-Brigade-Kommando zuzuſtellen, in deſſen Bezirk der Ent

laſſene ſeinen künftigen Aufenthalt zu nehmen gedenkt. Das Infanterie-Brigade-Kommando über

ſendet dieſe Papiere behufs des im §. 88. angegebenen weiteren Verfahrens dem betreffenden Land

wehr-Bezirks-Kommando.

. Wird Nacherſatz für den zu entlaſſenden Soldaten auf Grund der Beſtimmungen des s. 110. be

anſprucht, und erfolgt die Entlaſſung in einen anderen Infanterie-Brigade-Bezirk, als in den, wel

cher gemäß § 110. den Nacherſatz zu geſtellen hat, ſo iſt das Nationale 2c. mit ſeinen Anlagen be

huſs der Nacherſatzſtellung zunächſt an das Kommando des letzteren, und von dieſem im Original

weiter an das Brigade-Kommando zu ſenden, in deſſen Bezirk der künftige Aufenthaltsort des Ent

laſſenen liegt.

. Den zur Dispoſition der Erſatz-Behörden entlaſſenen Leuten iſt von dem betreffenden Truppentheil

ein Militär-Paß und Führungs-Zeugniß nach den Beſtimmungen des § 24. der „Verordnung, be

treffend die Organiſation der Landwehr-Behörden und die Dienſtverhältniſſe der Mannſchaften des

Beurlaubtenſtandes“ vom 5. September 1867, zu behändigen.

*) Lag eine Nationale nicht bei, ſo iſt ein ſolches auszufertigen und hinzuzufügen.

Berlin, den 26. März 1868.

Der Kanzler des Norddeutſchen Bundes. Der Kriegs-Miniſter.

In Vertretung

gez. Gr. v. Aismarck-Schönhauſen. gez. v. Podbielski.



Schema 1.

zum §. 16. der Erſatz-Inſtruction.

Berechnung

des

Bedarfs an Erſatz-Mannſchaften für die Truppen

des

ten Armee-Korps

pro 18 . .

-
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Für das Pionier-Bataillon ſind zu geſtellen:

n Bergleute,

„ Zimmerleute,

„ Schiffer,

„ Schiffszimmerleute,

„ Holzarbeiter (Stellmacher und Tiſchler),

„ Eiſenarbeiter (Schmiede und Schloſſer),

„ andere Profeſſioniſten, und zwar: n Maurer, n Sattler,

n Klempner, n Schneider,

n Schuhmacher, n Seiler.

Die beſonderen Wünſche, welche die anderen Truppentheile rückſichtlich der Zutheilung von Hand

werkern etwa ausgeſprochen haben, ſind ebenfalls anzugeben.



Schema 2.

zu § 16. der Erſatz-Inſtruction.

Ule b er ſich t,

wie die Truppen des ten Armee-Korps nach Einſtellung des pro 1868/69 liquidirten

Erſatzes aus den verſchiedenen Dienſtaltersklaſſen zuſammengeſetzt ſein werden.

Erſatz von

Bemerkungen.

Dieſe Zuſammenſtellung tritt

ein nach Entlaſſung, Abgabe,

bez. Beurlaubung zur Dispo

ſition der Truppentheile von:

Truppentheile.

Batail

lon c.
Regiment. #

–

ntes 1ſtes

einſchl. 5 Kapitulanten,

Re
iments 5Mann Ä die Land

- - - gments- wehr-Bezirks-Kom
ſches Stab, mandos,

1 Mann an die Bäcker

Abtheilung zu N.,

6 Invaliden,

Infanterie- 4 Dienſtuntauglichen,

380 Mann, eingeſtellt im2tes Herbſt 1865,

Regiment 120 Mann, eingeſtellt im

Frühjahr und Herbſt

1866, welche zur Dis

poſition beurlaubt

werden.

Nr. x. 3tes Sa.521 Mann.

1C. 1C.
1C.

Anmerkung: Die zwiſchen dem 1. Oktober und 31. März eingeſtellten Mannſchaften zählen zum Herbſt-Erſatz

Die Oekonomie-Handwerker ſind mit rothen Zahlen über den ſchwarzen anzugeben und in letztere

nicht mit aufzunehmen.
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- - Schema 3.

zu § 18. der Erſatz-Inſtruction.

Summariſche Machweiſung

der aus dem Bezirk des Nten Armee-Korps im Laufe des Jahres 18 . . eingetretenen

Freiwilligen und in die aktive Marine eingeſtellten Mannſchaften der ſeemänniſchen

Bevölkerung. -

- - Aus der ſeemänni
Gebietstheile. sF #f Ä.Ä Summa.

Freiwillige Freiwillige. “Ä -------

+

Königl. Preuß. Reg -Bez. M. . . . - 44 110 22 176

Königl. Preuß. Reg.-Bez. N. . . . . . 20 204 "43 267

Königl. Preuß. Reg.-Bez. O. . . . . . 15 80 - - 95

InSumma aus Preußiſchen Gebietsteilen 79 394 65 538

Großherzogthum P. . . . - . 18 - 32 - 50

Herzogthum Q. . . . . . . . . . 6 25 – 31

Summa des Armee-Korps-Bezirks : , 103 451 65 619

-

- Schema 4.

zu §§ 22. und 23. der Erſatz-Inſtruction.

2

Tabellariſche Buſammenſtellung T

der bei der Looſung im Jahre 1856 gezogenen höchſten Loosnummern und der nach § 22.

der Erſatz-Inſtruction feſtgeſtellten Abſchlußnummern.

Kreiſe, bez. Aushebungs- Höchſte | Abſchluß
Bezirke. Nummer. Nummer. Bemerkungen.

Regierungs-Bezirk.

Kreis B. . . . . . | 1325 l 1265

Kreis A. I. Bezirk . . | 208 189
-

Kreis A. II. Bezirk . . 180 175_

Kreis T. . . . . . . 402 386 –

Aushebungs-Bezirk Z. . 460 460 Zurückgegriffen auf Nro. 420 der Disponiblen des Jahrganges 1845.

Kreis M. . . . . . 320 320 Zurückgegriffen auf Nro. 290. der Disponiblen des Jahrganges 1844.



VII

Schema 5.

zum §. 35. der Erſatz-Inſtruction.

) - - -

JM. der Vorſtellungs-Liſte (A.)

M. der alphabetiſchen Liſte des Kreiſes (Aushebungs-Bezirls) N. N.

pro 18 . .

- - - - - - - - - 1. . . . . . . !... - . -

. . . . . . . Ausmuſterungs-Schein. . . . . . . . . .

Der (Stand und Gewerb) N. N. (Vor- und Zunam), geboren am ... ten . . . . . . . . .

18 . . zu . . . . . . . (Kreis 2c. N. N. Regierungs-Bezirk [Herzogthum c] N. N) wird hiermit,

nachdem er wegen -

. . . .
-

in dem Superreviſions-Termin am . . . ten . . . . . . als dauernd unbrauchbar zum Dienſt im ſtehen

den Heere anerkannt worden iſt, aller ferneren Verpflichtungen zum Dienſt in demſelben, ſowie in der

Landwehr enthoben. . . . " - - -

Dieſen Schein hat der Inhaber auf das Sorgfältigſte zu bewahren, um ſich damit zu allen Zeiten

über das Militair-Verhältniß ausweiſen zu können. - - - -

* (S) . . . . . . den . . . . . . . . . . . .

(angiº) Departements-Eta-Kommiſſion im Bezirk der N. Jarºssa

Der Militair-Borſende. Der Eiwi-Vorſzende.

s - - -- -- (L. S.) - - -

Original koſtenfrei. - -
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Schema 6.

zu § 48. der Erſatz-Inſtruction.

Erſatz-Reſerve-Ichein. -

I.

Der (Stand und Gewerbe) N. N. (Vor- und Zuname) geboren am . . . ten . . . . . . . . .

18 . . . zu . . . . . . . . . (Kreis 2c. N. N. Regierungs-Bezirk [Großherzogthum 2c.] N. N.) wird

hiermit in Folge der am . . . . . . . . 18 . . ſtattgehabten Superreviſion wegen . . . . . . . . . . .

. . . . . . der erſten Klaſſe der Erſatz-Reſerve als (Infanteriſt c.) überwieſen. -

Derſelbe ſteht, bis ſeine Ueberweiſung zur zweiten Klaſſe der Erſatz-Reſerve erfolgt, unter der

Kontrole der Landwehr-Behörden.

Er iſt daher verpflichtet, jede Wohnungs-Veränderung innerhalb des Landwehr-Kompagnie-Bezirks

dem Bezirks-Feldwebel anzuzeigen. Wenn er aber in einen anderen Landwehr-Kompagnie-Bezirk ver

ziehen will, muß er ſich beim Bezirks-Feldwebel des bisherigen Aufenthalts-Ortes ab- und ſpäteſtens

nach 14 Tagen beim Bezirks-Feldwebel des neuen Aufenthalts-Ortes anmelden.

Wer dieſe Meldung unterläßt, wird mit Geldſtrafe von 2 bis 5 Thalern oder mit Gefängniß

ſtrafe von 3 bis 8 Tagen beſtraft. In den durch das Geſetz bezeichneten Fällen, namentlich bei Dienſt

entziehung im Falle einer Mobilmachung 2c. tritt gerichtliches Verfahren ein.

Iſt blos die Ab-, aber nicht die Anmeldung verſäumt, ſo tritt Geldſtrafe von 1 bis 2 Thalern

oder Gefängnißſtrafe von 1 bis 2 Tagen ein. Außerdem bleibt der Inhaber dieſes Scheines, wenn er

ſich der Kontrole entzieht, um die Zeit der Kontrol-Entziehung länger in der Erſatz-Reſerve erſter Klaſſe.

Jede Meldung kann mündlich oder ſchriftlich geſchehen, und iſt in beiden Fällen dieſer Schein zur

Viſirung beizulegen. Wer ſich ſchriftlich meldet, hat auf die Adreſſe „Landwehr-Meldungs-Sache“ zu

ſchreiben und den Brief mit dem Orts-Polizei-Siegel ſchließen zu laſſen. Nur die ſolchergeſtalt ge

ſchloſſenen Briefe ſind im Gebiet des Norddeutſchen Bundes portofrei.

Inhaber dieſes Scheines kann ungehindert verreiſen, muß jedoch bei ſeinen Angehörigen oder beim

Bezirks-Feldwebel Mittheilung zurücklaſſen, wo ihn jederzeit eine etwaige Einberufungs-Ordre treffen

würde. Er iſt allein dafür verantwortlich, daß ihm eine ſolche event. richtig zugeht.



IX

Inhaber tritt, wenn er ſich nicht der Kontrole entzieht, am 1. Oktober 18 . . zur zweiten Klaſſe

der Erſatz-Reſerve über, und hat zu dem angegebenen Termine dem Bezirks-Feldwebel dieſen Schein vor

zulegen, um ihn durch den Landwehr-Bezirks-Kommandeur mit entſprechendem Vermerk verſehen zu laſſen.

So lange dieſer Vermerk auf dem Scheine fehlt, gehört der Inhaber zur erſten Klaſſe der Erſatz-Reſerve.

Die Mannſchaften der zweiten Klaſſe der Erſatz-Reſerve ſind in gewöhnlichen Friedenszeiten von

der Kontrole der Landwehr-Behörden und allen militairiſchen Pflichten entbunden, bleiben jedoch bis zum

vollendeten 31. Lebensjahre verpflichtet, ſich im Falle eines Krieges oder einer außergewöhnlichen Ergän

zung des Heeres wieder zur Stammrolle anzumelden und zur Aushebung zu ſtellen, falls die Erſatz

Reſerviſten ihrer Altersklaſſe von den Erſatz-Behörden hierzu die Aufforderung erhalten ſollten.

Unterlaſſen dieſelben alsdann die Anmeldung reſp. Geſtellung, ſo kommt das in der Erſatz

Inſtruction verordnete Strafverfahren wider ſie zur Anwendung.

Dieſen Schein hat der Inhaber auf das Sorgfältigſte aufzubewahren, um ſich damit zu allen

Zeiten über das Militair-Verhältniß ausweiſen zu können.

(Königliche) Departements-Erſatz-Kommiſſion im Bezirk der ten Infanterie-Brigade.

Der Militair-Vorſitzende. Der Civil-Vorſitzende.

N. N. N. N.

(L. S.)

Inhaber dieſes Scheines iſt zur zweiten Klaſſe der Erſatz-Reſerve übergeführt am

Landwehr-Bezirks-Kommando zu

N. N.

(L. S.)

Original koſtenfrei.

2



Schema 7.

zu § 48. der Erſas-Inſtruction.

Seewehr-Paß.

Der (Stand und Gewerbe) N. N. (Vor- und Zuname) geboren am . . . ten . . . . . . 18 . .

3. - - - - - - - - - - (Kreis c. N. N., Regierungs-Bezirk [Herzogthum c.] N. N.) wird hiermit in

Folge der am . . . ten . . . . . . . . 18 . . . ſtattgehabten Superreviſion wegen . . . . . . . . . .

der Seewehr überwieſen.

Derſelbe ſteht bis zu ſeiner Entlaſſung aus der Seewehr unter der Kontrole der Landwehr

Behörden. Die Entlaſſung erfolgt, ſofern er ſeine militairiſchen Pflichten pünktlich erfüllt hat, mit dem

vollendeten 31. Lebensjahre, und hat derſelbe zu dem angegebenen Zeitpunkt dieſen Paß dem Bezirks

Feldwebel ſeines Aufenthalts-Ortes vorzulegen, um den entſprechenden Vermerk durch den Landwehr

Bezirks-Kommandeur eintragen zu laſſen. So lange der Entlaſſungs-Vermerk auf dieſem Paß fehlt,

gehört der Inhaber zur Seewehr.

Inhaber iſt verpflichtet, jede Wohnungs-Veränderung innerhalb des Landwehr-Kompagnie-Bezirks

dem Bezirks-Feldwebel anzuzeigen. Wenn er aber in einen anderen Kompagnie-Bezirk verziehen will, ſo

muß er ſich beim Bezirks-Feldwebel des bisherigen Aufenthalts-Ortes ab- und ſpäteſtens nach 14 Tagen

beim Bezirks-Feldwebel des neuen Aufenthalts-Ortes anmelden.

Wenn Inhaber zur See gehen will, ſo hat er ſich vorher beim Bezirks-Feldwebel unter Vorlegung

ſeiner Schiffspapiere abzumelden. Zu wiederholten Seereiſen iſt ein bei dem Kommando der Flotten

Stamm-Diviſion durch den Bezirks-Feldwebel zu beantragender Urlaub erforderlich. Bei der Rückkehr in

einen Hafen des Norddeutſchen Bundes hat ſich Inhaber ſofort bei dem nächſten Bezirks-Feldwebel anzu

melden. Im Falle eines ausbrechenden Krieges oder einer außergewöhnlichen Ausrüſtung der Flotte iſt

er verpflichtet, ſo ſchnell als möglich in die Heimath zurückzukehren und ſich bei dem Kommando der

Flotten-Stamm-Diviſion oder bei dem nächſten Bezirks-Feldwebel anzumelden. Wer in dieſem Falle oder

nach Ablauf eines ihm ertheilten Urlaubs an der pünktlichen Rückkehr verhindert ſein ſollte, hat ſich

hierüber durch zuverläſſige Atteſte auszuweiſen, widrigenfalls er Strafe nach der ganzen Strenge der

Geſetze zu gewärtigen hat.

Wer ſich der Kontrole entzieht, hat, abgeſehen von den geſetzlichen Strafen, die Zeit der Control

Entziehung in der Seewehr nachzudienen.
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Die Seewehr-Mannſchaften können auch im Frieden zu zweimaligen Uebungen herangezogen werden,

und haben bei Vermeidung der geſetzlichen Strafen jeder Einberufungs-Ordre zum Dienſt pünktlich Folge

zu leiſten.

Dienſtliche Meldungen können mündlich oder ſchriftlich erſtattet werden, und iſt in beiden Fällen

dieſer Schein zur Viſirung vorzulegen. Wer ſich ſchriftlich meldet, hat auf die Adreſſe „Landwehr

Meldungs-Sache“ zu ſchreiben und den Brief mit dem Orts-Polizei-Siegel ſchließen zu laſſen. Nur die

ſolchergeſtalt geſchloſſenen Briefe ſind im Gebiet des Norddeutſchen Bundes portofrei.

Dieſen Paß hat der Inhaber auf das Sorgfältigſte aufzubewahren, um ſich damit zu allen Zeiten

über das Militair-Verhältniß ausweiſen zu können.

(Königliche) Marine-Erſatz-Kommiſſion im Bezirk der ten Infanterie-Brigade.

Der Militair-Vorſitzende. Der Civil-Vorſitzende.

N. N. N. N.

(L. S.)

Original koſtenfrei.



XII

Schema 8.

zu §. 49. der Erſatz-Inſtruction.

JMZ. der Vorſtellungs-Liſte (B.).

JMZ. der alphabetiſchen Liſte des Kreiſes

(Aushebungs-Bezirks) N. N. pro 18 . .

Erſatz-Reſerve-Schein.

II.

Der (Stand und Gewerbe) N. N. (Vor- und Zuname) geboren am . . ten . . . . . . . .

18 . . zu . . . . . . (Kreis 2c. N. N. Regierungs-Bezirk [Herzogthum 2c.] N. N.) wird hiermit in

Folge der am . . ten . . . . . . . . 18 . . ſtattgehabten Superreviſion wegen . . . . . . . . . .

- - - - - - - - der Erſatz-Reſerve zweiter Klaſſe überwieſen.

Derſelbe iſt dadurch von allen militairiſchen Pflichten, auch von der ferneren Anmeldung zur

Militair-Stammrolle, für gewöhnliche Friedenszeiten entbunden, bleibt jedoch bis zum vollendeten 31ſten

Lebensjahre verpflichtet, Behufs Ableiſtung ſeiner Wehrpflicht im Falle eines Krieges oder einer außer

gewöhnlichen Ergänzung des Heeres oder eines Theils des letzteren, ſich zur Militair-Stammrolle wiederum

anzumelden und zur Aushebung zu ſtellen, ſobald die Erſatz-Reſerviſten ſeiner Altersklaſſe von den Erſatz

Behörden hierzu die Aufforderung erhalten.

Unterläßt derſelbe alsdann die Anmeldung reſp. Geſtellung, ſo kommt das in der Erſatz-Inſtruction

verordnete Strafverfahren wider ihn zur Anwendung.

Dieſen Schein hat der Inhaber auf das Sorgfältigſte aufzubewahren, um ſich damit zu allen Zeiten

über das Militair-Verhältniß ausweiſen zu können.

(Königliche) Departements-Erſatz-Kommiſſion im Bezirk der N. Infanterie-Brigade.

Der Militair-Vorſitzende. Der Civil-Vorſitzende.

N. N. N. N.

(L. S.)

Original koſtenfrei.



XIIl

Schema 9.

zu §. 55. der Erſatz-Inſtruction.

Geburts-Liſte

zur

Militair-Stammrolle des Dorfes Pankow,

Kreis Nieder-Barnim, Regierungs-Bezirk Potsdam,

enthaltend:

A. die in Pankow im Kalender-Jahre 1850 gebornen Individuen, mit gleichzeitiger Bezeichnung der

jenigen derſelben, welche bis dato ebendaſelbſt geſtorben ſind;

B. die ſeit Einreichung der letzten Geburtsliſten bis dato in Pankow geſtorbenen Militairpflichtigen,

welche in den Geburtsliſten der Jahrgänge 1843 bis incl. 1849 aufgeführt ſtehen.

Abgeſchloſſen

Pankow, den 15. Januar 1867.



XIV

Geburts

Nummer

Laufende des

F Zu n am e. Vor n am e. – s

Buchs.Tag. Monat. Jahr. ch

A. Geborne.

1. Peters. Carl Ernſt Auguſt. 1. Januar. 1850. 1.

2. Richter. Friedrich Wilhelm. 31. Dezember. 1850. 50.

B.*) Seit dem 15. Januar 1866 bis dato geſtorbene, in den

1. Heimann. Chriſtian Friedrich. 2. April. 1843. 60.

*) In Bezirken, in welchen die Stammrollen nach Jahrgängen getrennt geführt werden, ſind die

Sterbefälle der, älteren Jahrgängen angehörenden Perſonen in beſonderen Liſten oder durch

beſondere Atteſte anzugeben,



XV

Nummer,
Ob der unter

Militair- S t e r be- welcher

- - - die

Namen und Stand Namen pflichtige Ueber- Bemer

des der . lebt tragung

Vaters Mutt d in die | fungen.
MIfYV. UIfW. ODer Stammliſte

geſtorben Jahr. Monat. Tag. ſtatt

iſt gefunden
lt. hat.

Friedrich Peters,

Bauerhof-Beſitzer. Karoline Haſe. lebt. 10.

Auguſt Richter, Friederike hierſelbſt

Schulze. Krüger. geſtorben. 1851 Januar. 31.

Geburtsliſten der Jahrgänge 1843 bis 1849 aufgeführte Individuen.

hierſelbſt

geſtorben. 1866. Juni. 16.

Die Richtigkeit und Vollſtändigkeit der Uebertragung aus den Kirchenbüchern c. atteſtirt unter Beidrückung des

Kirchenſiegels

Pankow, den 15. Januar 1867.

N. N.

Pfarrer.





XVII

Schema 10.

zu § 61. der Erſatz-Inſtruction.

Alphabetiſche Liſte

des

(L an d r a th s - A m ts 2c)

Kreiſes (Aushebungs-Bezirks) N. N. oder

Landwehr-Bezirks-Kom

Regierungs-Bezirk (Herzogthum c.) N. N. mandos N. N.

Angelegt pro 1852,

enthaltend

die im Jahre 1832 geborenen Militairpflichtigen.
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1 2 3 4 5. 6 7 8. 9.

LS -S Ortſchaft Datum Namen und Vor

### und Nr. der und G namen des Vaters

# # # | Stammrolle, Zuname Geburts- Domizil- Monat Es und der Mutter

5 S | unter welcher und Ort, Ort, der Re* | werbe und ob ſelbige noch

# der Militair- Vorname. Kreis 1c. Kreis 1c. j |ligion oder leben oder todt ſind.

### pflichtige burt. Stand. Gewerbe oder Stand

## * | daſelbſt ſteht. 1832. des Vaters.

Vater:

1. Arnsdorf. Arendt, Arnsdorf. 10. Ev. | Hand- Arendt, Peter Franz,

20. Friedrich Dezem- lungs- Gaſtwirth,

Wilhelm. . . ber. diener. lebt, Wittwer.

Mutter:

Arendt, geb. Bach,

Emilie Karoline,

- iſt todt.

Bemerkungen:

T.,

Kreis Prenzlau.

31. Ev. Ar- Aſton, Heinrich,

Dezem- beits- Tagelöhner, lebt.

Arnsdorf, Fortſetzung ſiehe Nr. ber. IMMIII.

Zugang pro 1854.

Bemerkungen:

Mutter: geſtorben.

Blindow,

Kreis.

P.

Unehelicher Sohn

knecht. der Karoline Abel

zu Rudow.

Der Vater:

Friedrich Richter.

Barnim.

10. Friedrich.

Bemerkungen:

1. Laut Benachrichtigung des Landraths-Amts Teltow, durch Erkenntniß des . . . vom . . . wegen . . . mit . . .

beſtraft. (Cf. Nr. des Strafregiſters pro 1852.)

2. Vom Landraths-Amt Teltow zur Aufnahme in die Stammrolle überwieſen c.



10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Reſultate der Muſterung und Entſcheidung der Kreis-Erſatz-Kommiſſion. Entſcheidung

Gemeldet - Nr. Vorſtel- der

zur Größe Entſcheidung der Kreis-Erſatz- Äng luj Liſte. Departements

Im | Stamm- Kommiſſion bez. Grund der Ä -

Jahre. rolle . . >E - Ä Primolociſt (Marine-)

Ja oder # # E Streichung aus der Liſte. oder Liſte. Nr. Erſatz-Kommiſſion.

Nein. ÖSG O Vorzugsweiſe.

1.

1852. Ja. 5. 3. 3. Zu ſchwach, ein Jahr zurück. 420.

1. - P. 1: zum Infanterie-Regiment

1853. Ja. 5. 4. 2 Brauchbar. Infanterie. (primo loco) E. | 19. Nr. 20.

-

1854. I__ -T

1855.

Nach dem Geſtellungs-Atteſt.

1852. Geburtsort, zu ſchwach. 510.

2. In Lindow, Kreis Ruppin. disp.

1853. - 3u ſchwach. - - - -

1. disp. Beim Zurückgreifen auf die

1854. Ja. 5. 3. 2. Brauchbar. Infanterie. 8 | E. 201. Ä####

3. Kreis Teltow, Augenentzündung. Teltow.

1852. . . 5. 3. 2. Ein Jahr zurück 314.

3.

1853. . . . . . Nicht geſtellt.

2.

1854 Nein. 5. 4. Kavallerie brauchbar. Vorzugsweiſe. E 2. Gefehlt.

1855.

1865.

NB. Die über der Jahreszahl ſtehende Zahl giebt das Reſultat der Aufzählung der alljährlich zu muſternden Mannſchaften an,





XXI

Schema 11.

zu §§. 79. und 120. der Erſatz-Inſtruction.

Kreis (Aushebungs-Bezirk) N. N.

Vorſtellungs-Liſte E. Nr.

Vorzeiger dieſes, der Rekrut . . . . . . . aus . . . . . . . . , im [Kreiſe 2c.] . . . . . . des

[Regierungs-Bezirks 2c.] . . . . . . . . . . . geſtellt, welcher bei der Erſatz-Aushebung pro 18 . .

dem . . . ten . . . . . . . . (Regiment 2c) zugetheilt worden iſt, wird hiermit nach ſeiner Heimath

wieder beurlaubt; derſelbe hat ſich jedoch (unfehlbar am . . . ten . . . . . . . . . 18 . . oder an einem

ſpäter noch zu beſtimmenden Tage) zur Abſendung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bei dem

- - - - - - - - - - - - - in . . . . . . ., wenigſtens mit Jacke, Beinkleidern, guten Stiefeln und mit

2 Hemden verſehen, unter Abgabe dieſes Paſſes zu melden, im Unterlaſſungsfalle aber Strafe nach der

Strenge der Militairgeſetze zu gewärtigen.

Ebenſo iſt derſelbe verpflichtet, jede Aufenthalts-Veränderung dem Bezirks-Feldwebel der Landwehr

anzuzeigen und ſich beim Eintritt in einen anderen Landwehr-Kompagnie-Bezirk auch bei dem dortigen

Bezirks-Feldwebel anzumelden. -

Die zuſtändigen Meilengelder bez. täglichen Marſch-Verpflegungsgelder, welche erſtere bei Beorderung

der Rekruten nach dem betreffenden Landwehr-Bataillons-Stabsquartier, letztere bei direkter Abſendung

zu ſeinem Truppentheil gezahlt werden, ſind von der Orts-Behörde, bez. von dem Steuer-Empfänger

zu erheben; wird der Empfang an dieſer Stelle unterlaſſen, ſo geht der Anſpruch darauf ver

loren.

Im Auftrage des Königlichen Kommandeurs der . . .ten Infanterie-Brigade.

(L. S.) Der Landwehr-Bezirks-Kommandeur.

N. N.



Schema 12.

zu § 83. der Erſatz-Inſtruction.

Ueberſicht

der beim Kreis-Erſatz-Geſchäft im Kreiſe (Aushebungs-Bezirk) N. N. pro 18 . .

für brauchbar und einſtellungsfähig befundenen Militairpflichtigen.

1. | 2. | 3 4. | 5 6 7. 9. 10. | 11. 12. 13. 14. | 15. 16.

-d S-, - » - Sº - # #
= .. ; FT“. Sº | SP | - E «S

z ### # # # # # #
S. z: # # # # # # # # S | # #

tS. Z| - | # # # # # | # # | g | g | | | ##
ZF | 2: -S | F | F -- E | Sº S | S. *-3

# # # # ### # # # # # # # # #
# | º | # # # # # # # # # # # # # # ##

S | # # # # # # # # # # # # # # # ##

2 | j | g | j | g | #* | ## # # # # # | j | j | * -

Vorzugsweiſe Einzuſtellende

Primo loco Rangirende

20jährige, bez. im 1. Jahre

Konkurrírende . . . .

Disponible der älteren Jahr

gänge . . . . . .

Summa .

Schema 13.

zu § 84. der Erſatz-Inſtruction.

Looſungs-Liſte

des Kreiſes (Aushebungs-Bezirks) N. N. Regierungs-Bezirks (Fürſtenthums c.) N. N.

1. 2.

Durchlaufende Zuname

Nummer der Und

Looſungs-Liſte. Vorname.

pro 18 . .

3. 4.

Nummer Ob in die Vorſtellungs-Liſte

der alphabetiſchen aufzunehmen,

Liſte. ja oder nein.

Bemerkungen.



XXIII

. . Schema 14.

zu § 85. der Erſatz-Inſtruction.

- - Looſungs-Ichein und Geſtellungs-Atteſt. - ---

Der Militairpflichtige (Stand) N. N., geboren zu N., Kreis e. N., Regierungs-Bezirk Groß

herzogthum 2c.) N., am . . ten . . . . . . . . 18 . . hat bei der Looſung zu N. N., Kreis c. N.,

Regierungs-Bezirk (Großherzogthum c) N. N., die Nummer (502), geſchrieben: Fünfhundert und Zwei

erhalten. ------ - -

Derſelbe erſchien zur Muſterung

Vorläufige Beſtimmung

im Kreiſe (Aus- Regierungs- der liessenen Bemerkungen.

im hebungs-Bezirk) und Bezirk hat | und Unterſchrift des Militair

Jahre |M, der alphabetiſchen ezurt gemeſſen. und Civil-Vorſitzenden.

Liſte daſelbſt.-- --(Staat).- - - - - - - - - - - ----

– –

Fuß

5.

M. 1853 Teltow. Potsdam. Zoll Brauchbar. Infanterie. Bei Aushebung pro

1853 als zu ſchwach
116. 3. N. N. N. N. -

ein Jahr zurück.

- Strich - -

–+ 1.

Fuß

5. -

- s ÄT Brauchbar. Infanterie.

2. 1854 Danzig. º Primo loco.

– N. N. N. N.

Strich

3.

Fuß

5. Bei Aushebung in Elbing

3. | 1855, Oſt-Havelland. | Potsdam. | Zoll gefehlt.

6 - 3 Infanterie brauchbar,
v vorzugsweiſe.

Strich N. N. N. N.

* - 3.

- - - - - Fuß

Zoll

Original koſtenfrei. Strich



XXIV

Vorſtellungs

der als ganz c. . . . . .

des (Kreiſes e. N. N. Regierungs

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Lau-Zuname Nummer_ Ort Ort Domizil, Datum der Geburt.–

fende und der der alpha- der und Kreis c. Ort,

Nr. Vorname. "Ängs-Äh" Aushebung der Geburt. Kreis e. Tag. Monat. Jahr.

Liſte. Liſte.

Vorſtellungs

der zur erſten Klaſſe der

Militairpflichtigen des [Kreiſes c. N. N.,

1. 2. 3. | 4. 5. 6. 7. 8.

Lau- Zuname Nummer Ort Ort Domizil, Datum der Geburt.

fende und der der alpha- der und Kreis 1c Ort,

Nr. Vorname. "Äg* "Ä" Aushebung der Geburt. Kreis e. | *ºg " Jahr.

Liſte. Liſte.

Vorſtellungs

der Mc. . . . . . . -

des Kreiſes N. N. Regierungs

Lau-Aufenthalt des Militairpflichtigen. Namen der Militairpflichtigen. Datum der Geburt.

* ReaTTÄT Geburts- Ort. –T

Nr. Ä” | Kreis. Ortſchaft Zuname. Vorname. Tag. Monat. | Jahr.

Vorſtellungs

der für brauchbar c.

des (Kreiſes e. N. N. Regierungs

Lau- Zuname Nummer _ Ort ° Domizil, Datum der Geburt.

der der der und Kreis Reli

fende und Looſungs- alpha- - Ort, -

Li beti AA8- 1c. der gion.

Nr. Vorname, # r hebung. Geburt. Kreis e. Tag. Monat. Jahr.
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Liſte (A. B) Schema 15.

zu § 90. der Erſatz-Inſtruction.

Bezirk (Herzogthum c.) N. N.] pro 18 . .

9. 10. 11. 12. 13.

Größe. Grund der Aufnahme des Militairpflich- Entſcheidung

Religion. Gewerbe. = = s | tigen in die Vorſtellungs-Liſte A–B. und der Departements-Er

# # # frühere Entſcheidungen. ſatz-Kommiſſion.

Schema 16.Liſte (C) zu §. 90. der Erſatz-Inſtruction.

Erſatz-Reſerve deſignirten

Regierungs-Bezirk (Herzogthum c.) N. N.] pro 18 . .

9. 10. 11. 12. 13. 14.

Größe. _ Grund der Aufnahme des Militairpflich- Entſcheidung
Re- Gewerbe. - | # | tigen in die Vorſtellungs-Liſte C. und der Departements-Erſatz- Be

ligion. # # # frühere Entſcheidungen. Kommiſſion. merkungen.

zu § 90. der Erſatz-Inſtruction.

Liſte (D) Schema 17.

- - - - - d • • • •

Bezirk N. N. pro 18 . .

Größe. Namen, Stand. Ob die Militairpflichtigen Welchem Jäger-Bataillon diejenigen,

TTF und Gewerbe ſich zur Einſtellung in das die ſich zum freiwilligen Eintritt vor Bemerkungen

# = E Garde-Jäger-Bataillon dem 20. Lebensjahre gemeldet haben, gen.

G<O Orº ÜG) der Eltern. eignen. überwieſen zu werden wünſchen.

Liſte (E) Schema 18.

zu § 90. der Erſatz-Inſtruction.

Bezirk e. N. N.) pro 18 . .

- alifizi ür die Frühere Entſcheidungen. -Größe « er ei Ä l F Bemerkungen über angeblich ÄÄ

Gewerb ## # # ### | # # Ähandene Fehler über uj 8 Tr ºeWerbe. s2 E# # # # # # # ## Gründe, weshalb vorzugs- Äs Ä s Ä Ä

###### # # # # # # weiſe einzuſtellen, über früher hei Ä j Ä erelbe

ÄÄ GS&## # # # # # # ## erlittene Beſtrafungen c. gehoven iſt.



XXVI

Vorſtellungs

der von den Truppen c. . . .

des (Kreiſes c.N. N. Regierungs

Aufent -

T theil Wor- Geburts- Größe.

/ M -JW, ruppenthei Gharge. und Geburtstag.

welcher ſie entlaſſen.
- - - ---

Zuname.

Ort Zoll. Strich.

A. Entlaſſen wegen

B. Entlaſſen auf

C. Entlaſſen wegen

begangener Ver

Vorſtellungs

der der Marine-Erſatz-Kommiſſion

des (Kreiſes e. N. N., Regierungs

Nummer Datum der Geburt.

Zuname «. F Ort Ort und Kreis c. Domizil-Ort

E »5

+ und # ## der der und

# Vorname, # #S Aushebung. Geburt. Kreis 1c. 4

-

-

- -

# # # #
-- Ä Ä A-º S d“.



XXVII

Schema 19.

zu §. 90. der Erſatz-Inſtruction.

9. 10. 11. 12. 13. 14.

Datum Datum Gründe Ob Entſcheidung

des militairiſch der Departements-Erſatz- |Bemerkungen.

Dienſteintritts. ausgebildet. Kommiſſion.

der Entlaſſung.

Dienſtunbrauchbarkeit.

Reklamation.

vor ihrer Einſtellung

brechen und Vergehen.

Schema 20.

Liſte (K)

vorzuſtellenden Militairpflichtigen

Bezirk c. N. N.) pro 18 . . .

zu § 90. der Erſatz-Inſtruction.

Reli

gion.

Ge

werbe.

#

Größe.

# #

Frühere Entſcheidun

gen, Bemerkungen

über angeblich vor

handene Fehler, über

Gründe, weshalb

vorzugsweiſe einzu

ſtellen 1c.

Bei den zur Dispoſition der

Erſatzbehörden Entlaſſenen,

Angabe:

a. der Charge und des Ma

rinetheils, bei welchem gedient,

b. Datum des Dienſtein

tritts und der Entlaſſung,

c. Gründe der Entlaſſung,

d.ob ausgebildet.

Vorſchlag

der

Kreis-Erſatz

Kommiſſion

Und

Motivirung

deſſelben.

(Ent

ſcheidung

derMarine

Erſatz

Kom

Be

merkungen.

miſſion.



XXVIII

Schema 21.

zu § 97. der Erſatz-Inſtruction.

Plus- und Minus-Tabelle

zur Aushebung im Bezirk der xten Infanterie-Brigade pro 18 . .

Der Kreis2c. ſtellte mehr oder weniger für: Summa.
Aushebung h gerf

-

-

11 S -- - -z

- =
- -

-
-

-

Z + S = - E =

Kreiſe 1c. E = - -E „Sº + - „E „E

S C- F 2+ C“. e“. 2- F 2. 2

B. am 6. Auguſt . . . . . . . +2 –1 | +1 – 1 –1 3 3

- -

–––––––––

Geſammt-Ueberſicht . . . . . . . . +2 – 1 +1 – 1 0 – 0 | 0 3 3.

T. am 8. Auguſt . . . . . . . –+1 | –1 | –1 +1 - - - 2 2

Geſammt-Ueberſicht . . . . . . . +3 – 2 0 –1 | +1 –1 0 0 4 4

Z. am 10. Auguſt . . . . . . . –1 +1+1+1 - – 2 . - 3 3

Geſammt-Ueberſicht . . . . . . +2 –1 +1 0 + 1 – 3 0 0 4 4

L. am 12. Auguſt . . . . . . . – 2+1 –1 - –1+3 - - 4 4

Schluß der Aushebung im Bezirke . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Summa.

Fluß-Schiffer.

--=--

-

A- Schiffs-Zimmerleute.ZES

er-ers"
Segelmacher.####

«-"- Maſchiniſten.S

##
#

+,AFS
Heizer.SS==

--

äEZ

Maſchinenbauer.###

CO"
S

“d

Büchſenmacher.
+

-

« Schneider.Sº==

ZSZSF

--

Schuhmacher.-FFPSS

ëSºS.SS

SattkerundRiemer.E:EEIä
####

Summa.

|#####

A.

°

zumGarde-Korpsercl.Train.

zurInfanterie.

zudenJägernKlaſſeA.

zudenJägernKlaſſeB.

zudenKüraſſieren.

zudenUlanen.

zudenDragonernund

Huſaren.

zurArtillerie.

zudenPionieren.

zumTrain(zurAusbildung).

zuKrankenwärtern.

zurMaſchinen-Kompagnie

derWerft-Diviſion.

zurHandwerks-Kompagnie

derWerft-Diviſion.

zumSee-Bataillon.

zurSee-Artillerie.

#
*

#

-

-

#



-
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Schema 23.

zu § 111. der Erſatz-Inſtruction.

Ale b er ſich t

der

Reſultate des Erſatz-Geſchäfts im Bezirk der nen

Infanterie-Brigade

Regierungs-Bezirk (Großherzogthum e.) N. N.

pro 18 . . .
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weilſieunterWirkungderEhrenſtrafenſtehen,bez.ſichin

EsbleibenzurAushebung[Summaad6.minusSummaad20.

-

g-zurArtillerie.>

h,zudenPionieren.–
i,alsTrainfahrer.=

k,zumTrain(zum3jährigenDienſt).S.

I.Elementarlehrer,bez.Elementar-Schul-- amts-Kandidatenzur6wöchentlichen#

Ausbildung:=

II.alsKran-" kenwärter.

a.Schneider.

b.Schuhmacher.Ä

c.SattlerundRiemer.werker

a.wegenSelbſtverſtümmelung.Iv.ZurEin

b.wegengerichtlicherEhrenſtrafen.Ä

theilung

a.Flotten-Stamm-Diviſion(Matroſen-Abtheilungen).z b.Werft-Diviſion(Handwerks-undMaſchinen-Kom-SS.

pagnien).==

c.See-Bataillon.ES

alszeitiaunbrauchbar.

inBerückſichtigunghäuslicherc.Verhältniſſe.

gerichtlicherUnterſuchungbefinden.

Summa.

SummaderRubriken7.bisincl.16.und19.

fürdasGarde-Korpseinſchl.Trainfahrer.

a.zurInfanterie.

b.zudenJägern[KlaſſeAJ.
c.zudenJägern[KlaſſeB.

d,zudenKüraſſieren.

e.zudenUlanen.

f.zudenDragonernundHuſaren.

d.See-Artillerie-Abtheilung.

Summa.

EsbleibenzurAushebungdisponibel.

Bemerkungen.



XXXIV

1)

2)

3)

4)

5)

Anmerkung zu Schema 23.

Die Rubrik 4. iſt lediglich auf Grund der alphabetiſchen Liſten auszufüllen.

Diejenigen Perſonen, von welchen ſich nach der Eintragung ihrer Namen in die Aushebungsliſten ergiebt,

daß ſie verſtorben ſind, werden nicht in die Rubriken 4. bis 6. mit aufgenommen.

In Rubrik 7. ſind nur diejenigen Militairpflichtigen aufzunehmen, welche bis einſchließlich zum dritten Kon

kurrenzjahre weder vor der Kreis-, noch vor der Departements- (Marine-) Erſatz-Kommiſſion erſchienen, und

deshalb als unermittelt geblieben gerichtlich zu verfolgen ſind. -

Dagegen ſind in Rubrik 9. diejenigen Militairpflichtigen aufzunehmen, über welche beim Departements

(Marine-) Erſatz-Geſchäft eine Entſcheidung nicht getroffen werden konnte, weil ſie gefehlt haben, und die

als „fehlend“ fortgeführt werden. Erſt wenn die Recherchen nach dieſen Militairpflichtigen bis zum dritten

Konkurrenzjahre erfolglos bleiben, und daher die gerichtliche Verfolgung derſelben einzuleiten iſt, werden ſie

in die Rubrik 7. aufgenommen.

In die Rubriken 10. und 11. dürfen die Freiwilligen erſt dann eingetragen werden, wenn ſie in das militair

pflichtige Alter eingetreten ſind.

Die zur ſpäteren Einſtellung ausgehobenen Rekruten, deren Einſtellung bei Anfertigung der Ueberſicht noch

nicht erfolgt iſt, ſind in der Rubrik 22., wie die bereits eingeſtellten, mit aufzunehmen, jedoch durch Zahlen in

rother Dinte oberhalb derjenigen Zahlen, welche die überhaupt Ausgehobenen angeben, noch beſonders nach

zuweiſen.
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XXXVI

Schema 26.

zu § 127. der Erſatz-Inſtruction.

Dem (Schuhmachergeſellen Auguſt Müller), welcher am (1. Auguſt 1848) zu (Guben) Kreis

(Guben) geboren iſt und ſich gegenwärtig in N. im dieſſeitigen Kreiſe (Aushebungs-Bezirke) aufhält,

wird auf Grund der ausdrücklichen Einwilligung ſeines (Vaters – Vormundes), des Böttchermeiſters

Müller zu (Guben), und da derſelbe nach den beigebrachten obrigkeitlichen Atteſten ſeines Wohn- und

Aufenthalts-Ortes durch Lehrkontrakte oder ſonſtige Civil-Verhältniſſe nicht gebunden, gegenwärtig in keiner

Unterſuchung ſich befindet, auch früher noch keine gerichtliche Ehrenſtrafen erlitten, vielmehr ſich ſtets

moraliſch gut geführt hat, hierdurch beſcheinigt, daß ſeinem freiwilligen Eintritt auf dreijährige Dienſtzeit

in den Militairdienſt nichts entgegen ſteht.

Gegenwärtiger Schein verliert ſeine Gültigkeit mit dem 1. Mai 1867. -

N. N. den 1. April 1867.

(L. S.) Der Civil-Vorſitzende der Kreis-Erſatz-Kommiſſion des Kreiſes

(Aushebungs-Bezirks) N. N.

P. - -

Landrath 2c. - * -

- - - Schema 27.

zu § 130. der Erſatz-Juſtruction.

Dem Militairpflichtigen (Vor- und Zuname), geboren (Tag, Monat, Jahr) zu (Ort, Kreis 2c.,

Regierungs-Bezirk 2c.), wohnend in (Ort, Kreis c., Regierungs-Bezirk c.), wird hiermit beſcheinigt, daß

ſich derſelbe auf Grund ſeiner Papiere bei (Truppenthei) freiwillig auf drei Jahre engagirt und ſich

am (Tag, Monat, Jahr) beim (Truppentheil) zur Einſtellung einzufinden hat.

Derſelbe iſt unter heutigem Tage beim Regiment vereidigt, auf den Erſatz-Bedarf notirt und ihm

der gegenwärtige Schein zur Legitimation bei der Königlichen Kreis-Erſatz-Kommiſſion ertheilt worden.

(Ort und Datum.)

(L.S) (Unterſchrift des Regiments- reſp. Bataillons-Kommandeurs)
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Schema 28.

zu §§ 139. und 145. der Erſatz-Inſtruction.

Uationale

von Freiwilligen zum Eintritt in eine Unteroffizier-Schule (Schiffsjungen-Kompagnie) aus dem Kreiſe 2c. N.

-- ---- - ET: Ä Ge

S* S. | º | Stand, .

- Datum - Profeſſion 5## E Gewerbe "

S | Vor- und Größe # oder # # # E j | º | Bemer

F der Vaterland.# ſonſtige Kenntniſſe. E ## 5 Vermö n

Z | Zuname. # Beſchäf- # # # # gen E kungen.
OF Geburt. tiaun Ä= | | „º | # #

= | # gung. ### | # | Vaters. | # | #

- - S FÄ 5 »E

Sº | 5 #5 | # *. 5

TSF

Regier.- * ben.

Bez. 2c. 2. Leſen. -

Ort. 3. Rech

bei. MEM.

-

Schema 29.

zu § 148. der Erſatz-Inſtruction.

Berechtigungs-Schein zum einjährigen Dienſt.

Der (Stand, Vor- und Zuname), geboren zu . . . . . . . . . . Kreis ze. s - - sº s

am . . . . . . ten . . . . . . . . 18 . . iſt auf Grund und nach Prüfung ſeiner perſönlichen Ver

hältniſſe, und zwar (nach Vorlegung eines vorſchriftsmäßigen Zeugniſſes der Reife für die Univerſität,

oder -

eines den bezüglichen Beſtimmungen entſprechenden Gymnaſial-Zeugniſſes, oder

eines den bezüglichen Beſtimmungen entſprechenden Zeugniſſes einer Realſchule erſter Ordnung, bez.

einer mit den Realſchulen erſter Ordnung als gleichberechtigt anerkannten höheren Bürgerſchule, oder

eines den bezüglichen Beſtimmungen entſprechenden Zeugniſſes über den Beſuch der Prima einer

Realſchule zweiter Ordnung, bez: einer mit dieſen gleichberechtigten höheren Bürgerſchule, oder

in Folge abgelegten Examens 2c. c.) -

für qualifizirt befunden worden, als einjährig Freiwilliger zu dienen. -

Die Anmeldung zum Antritt des Dienſtes bei einem Truppentheil muß zu dem in der Erſatz

Inſtruction feſtgeſetzten Termin und bei Verluſt der Berechtigung ſpäteſtens am 1. Oktober 18 . .

bewirkt werden.

Bei eintretender Mobilmachung der Armee, oder eines Theils derſelben, erliſcht die Befugniß, den

Dienſtantritt bis zu obigem Termin auszuſetzen. In ſolchen Fällen hat ſich der Inhaber dieſes Scheins,

ſofern er das militärpflichtige Alter erreicht hat, bei dem Civil-Präſes der Kreis-Erſatz-Kommiſſion ſeines

Aufenthalts-Orts anzumelden und demnächſt die weiteren Beſtimmungen der Erſatz-Behörden abzuwarten.

(Ort und Datum) T -

Prüfungs-Kommiſſion der Freiwilligen zum einjährigen Militärdienſt.

N. N. N. N



Pleberſicht

betreffenddieWirkſamkeitderPrüfungs-Kommiſſionzu..........imJahre18..

Schema30.

>

zu§156.derErſatz-Inſtruction.

1.3.-

DienebenberegteBerechtigungiſtertheiltwordenaufGrundÄ

ImLaufe–=-nachgeſucht,ſind-.
ºZºº3.b.C.d.G.f.E-h.i.k.|aberabgewieſen:

--Q-

Bezeich-iſtdieBe-eineseinesdenbe-einesdenVON==

Nungrechtigungeineseinesdenbe-ſtehendenBe-beſtehenden|einesdenvonPOT-OO

zumein-vor-denbe-ſtehen-ſtimmungenbezüglichenbeſtehendenvor-ſchrifts-#H

derjährigfrei-ſchrifts-ſtehen-denBe-entſprechendenBeſtimmungenBeſtim-ſchrifts-mäßi-inwegenº|#|#

Prü-willigenmäßi-denBe-ſtim-Zeugniſſeseinerentſprechendenmungenmäßi-gen|Unzu-indem|#|
Dienſter-genſtim-mungenRealſchuleZeugniſſesüberentſprechen-genZeug-Folge|º|läng-abgeº*||

fungs-theiltZeug-mungenentſpre-1.Ordnung,denBeſuchdenZeug-Zeug-niſſenabgeleg-=lichkeitlegten##O

Kom-|worden|niſſesentſpre-chendenbez.einermitderPrima|niſſesdesniſſenalsbe-Eder|Exa-T=

anjungederchendenZeug-denRealſchuleneinerRealſchuleKadetten-andererrechtigt."Ä|vorge-menÄ|º|.

miſſion.LeuteinReifeGym-niſſe1.Ordnung2.Ordnung,Hauſesöffent-aner-Exa-(9|legennichtUD=8KQ

untenbe-fürdienaſial-einesalsgleichberech-bez.einermitZUlicherkannterPa-beſtan-E=

zeichneterÜniver-Zeug-Pro-tigtanerkanntendieſergleich-BerlinLehr-Privat-"*.piere.|den.z Zahl.ſität.|niſſes.gymna-höherenberechtigtenoderanſtal-Lehr-U)

ſiums.Bürgerſchule.höherenDresden.|ten.|Anſtal

Bürgerſchule.ten.

–

-

–
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Schema 31.

zu § 165. der Erſatz-Inſtruction.

Der im vorſtehenden Berechtigungs-Schein näher bezeichnete N. N. hat ſich bei dem unterzeichneten

Kommando gemeldet, um zum 1. Oktober cr. den Dienſt als einjährig Freiwilliger anzutreten. Der

Genannte iſt für dienſtbrauchbar befunden und angewieſen worden, ſich am 1. Oktober zum Dienſtantritt

beim Regiment hierſelbſt zu ſtellen.

Ort. Datum.
–

Kommando des N. N. Truppentheils.

(L. S.) N. N.

(Bataillons-) Regiments-Kommandeur.

–

Schema 32.
A zum sº der Erſatz-Inſtruction.

Der im vorſtehenden Berechtigungs-Schein näher bezeichnete N. N. hat ſich bei dem unterzeichneten

Kommando gemeldet, um am -------

-------------------------------- ------
----------------------

den Dienſt als einjährig Freiwilliger anzutreten. Der Genannte iſt bei der ſtattgehabten körperlichen

Unterſuchung wegen

(Bezeichnung des Fehlers

als brauchbar nur für eine beſtimmte Waffe,

oder als nicht vollkommen dienſtfähig,

oder als zeitig dienſtunbrauchbar,

oder als dauernd ganz dienſtunbrauchbar)–

befunden und wird hiermit angewieſen, den Vorſchriften des § 167. der Erſatz-Inſtruction nachzukommen.

Ort. Datum.

– Kommando des N. N. Truppentheils.

– (L. S.) - N. N. –

(Bataillons-) Regiments-Kommandeur.–
==



Schema33.

zu§187.derErſatz-Inſtruction.

-

UamentlicheLiſte--

einesvom........(Regimentc.)nachdemBezirkedertenInfanterie-Brigade(Landwehr

Bataillon)wegen............zuentlaſſendenMannes.

S-EE
---BÄ

Zufünf|Iſtausgehoben,|#|#|##

DatumOrtundKreisc.ZS=SS

Vor- --StandtigerJW.derVor-S####

derGrößeAufentſtellungsliſteS.Ä||2#

.....?UTLIT218v.ls.--:Ee.

(---pro18..,e--O

"|Geburt.oder||#Ängabe,obalsFE###-HSº

##halts-ein-oderdrei-##########Bemerkungen.

AGe-|*5jährigFreiwilliger==ZS=Ä####

ZueS#eingetreten,alsun-5EsG)S.##ZFS#

TT|ſichererHeeres-€.2ÄÄSISSS

«...MMMewerbe-Ä|pflichtigeroder25|EZEI###slä.r:ÄSº«.brooſerÄ|#Su"Ä|###

###ä...S.##||||toniſteingeſtellt.####|2|s&##

#########Z|#|t|#SS:Es|E="#

Sc-SÄÄÄÄGES)GR|Q|G-GRILN8SQSIGRGR

BeiAusgebildeten,event.AngabeüberBeförderungen,Schießklaſſe,Schützenabzeichen,AusbildunginbeſonderenDienſtzweigen,mitgemachteKampagnen,Ehren

zeichenc.
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Anlage 1.

zu § 14. der Erſatz-Inſtruction.

Landwehr-Bezirks-Eintheilung

für den

Norddeutſchen Bund und das Großherzogthum Heſſen.

-
Bundesſtaat

Armee- Infanterie- Landwehr (im Ä ich

Kreiſe 2c. -
greich,Korps. Brigade. Preußen, auch Provinz,

Regiment. Bataillon. bez. Reg.-Bezirk).

- Kreis Heidekrug. Königr Pr, Reg.-Bez.

1. Oſtpreußiſches 1. (Tilſit). „ Tilſit. Gumbinnen.

-
_Memel. Königr. Pr., Reg.-Bez.

Nr. 1. Kreis Labiau. Königsberg.

2. (Wehlau). „ Wehlau.

„ Niederung.
TFTFTRÄTFT

Gumbinnen.

1. Kreis Eylau.
1. (Bartenſtein). „ Friedland.

5. Szene „ Heilsberg.
r. 41. Kreis Raſtenburg, - -

2. (Raſtenburg). „ Roſſel. Königr. Pr. Reg.-Bez.

„ Gerdauen. Königsberg.

Reſerve-Landwehr-Bataillon. Kreis Fichhauſen.

(Königsberg) Stadt Königsberg.

Nr. 33. Landkreis Königsberg.

KreisÄ
1. (Inſterburg). „ Inſterburg.

2. Oſtpreußiſches g „ Darkehmen.

I. Nr. 3. Kreis Stallupönen.

2. (Gumbinnen). „ Gumbinnen.

„ Pillkallen. - -

2. Kreis Sensburg. Königr, Pr. Reg.-Bez.

- „ Johannisburg. Untblnnen.

1. (Lötzen). „ Lyck.

6. Oſtpreußiſches „ Lotzen.

Mr. 43. -

Kreis Angerburg.

2. (Goldap). „ Goldap.

-
„ Oletzko.

--- 1. (Oſterode). sieÄn. -

3. Oſtpreußiſches -- A 2 - Königr. Pr., Reg.-Bez.

Nr. 4 Kreis Allenſtein. Königsber
- T- 2. (Ortelsburg). „ Neidenburg. gsberg.

3 „ Ortelsburg.

. Oſtpreußiſches

Nr. 44.

1. (Rieſenburg).

Kreis Stuhm.

„ Roſenberg.

„ Löbau

Königr. Pr., Reg.-Bez.

Marienwerder.

2. (Pr. Holland).

Kreis Braunsberg

„ Heiligenbeil.

„ Preuß. Holland.

Königr. Pr., Reg.-Bez.

Königsberg.

6
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-

- Landwehr- Bundesſtaat

Armee- Infanterie- Kreiſe 1c BrºÄ -

Korps, Brigade. - ußen, auch Provinz
p g Regiment. Bataillon. bez. Reg.-Bezirk).

KreisÄr

enºss 1. (Graudenz). Än. *Ä*
- --- 2. (Thorn) Kreis Thorn. UTTT

I 4. ( - - Straßburg.

- - Stadt Danzig.
sere 1. (Danzig). Landkreis Danzig. sºns Äs."

- 45. -

r 2. (Marienburg). sº Äus an 13

Kreis Anklam. - -

1.(Ank - Demmin. Königr. Äsº

- (Anklam). „Ueckermünde.

1. ºejºe „ Greifswald.

- - Kreis Franzburg. Königr. Pr. Reg.-Bez.

2. (Stralſund). „ Rügen. Stralſund.

5 „ Grimmen.

- Kreis Saatzig:

1. (Stargard). Äst
5. Pommerſches - yritz- Königr.# Reg.-Bez.

Nr. 42. KreisÄ Ettin.

- - „ Maugard.
2. (Naugard) „ Greifenberg.

- Kreis Gneſen.

1. (Gneſen). - Mogilno.

3. Ä“ - Wongrowie

- 14. -

2. (Schneidemühl). *Ä Königr. Pr., Reg.-Be
- - - Czarnikau. gÄ 3

Kreis Inowraclaw.

6. 1. (Inowraclaw). „ Schubin.

7. Prºte -–II r. 54. 2. (Bromberg). sie Äs

seren erst, Ä - -

- n

( Nr. 34. Kreis Uſedom-Wollin. Königr.Äs*

Kreis Regenwalde.

1. (Schievelbein). Än

2. Pommerſches „ Dramburg.

- Nr. 9. - - - -

- - 2. (Köslin). sº #
Königr. # Reg.-Bez.

Kreis Ä. Cöslin,

1. (Schlawe). „ Butow.

6. Ä“ „ Rummelsburg.

r, 49.

Kreis Stolp.

2. (Stolp). - Lauenburg.

- Kreis Conitz.
4. Pºes 1. (Conitz). „ Schlochau. Königr. Pr., Reg.-Bez.

r. 21. - - Marienwerder,

2. (Deutſch-Crone). KreisÄ Crone.

8. - -

Kreis Neuſtadt. - -

Königr. Pr., Reg.-Bez.
8. Ä“ 1. (Neuſtadt). Äus. Danzig.

r, 61. -

Kreis Pr. Stargard. Königr. Pr., Reg.-Bez.

sein. “ : "Äs
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- 8
Armee- Infanterie- Landwehr Bu t d ſ a at

Kreiſe 1c. (im Königreich

Korps. Brigade. - Preußen auch Provinz,

Regiment. Bataillon. (bez. Reg.-Bezirk).

Stadt Frankfurt a. d. O.
1. ºraº sie 1. (Frankfurt a. d. O.) KreisÄ

r. 8 –I–z–T-x;–;

- - - - Kreis Königsberg.
9 2. (Küſtrin). " Soldin.

- Kreis Landsberg.
-

5. Brandenburgiſches 1. (Landsberg a. W.) - 2. Sternberg.

Nr. 48. - TKreis Arnsw
2. (Woldenberg). reis Arnswalde.(Woldenberg) - Friedeberg. Königr. Pr., Reg.-Bez.

Kreis Croſſen. Frankfurt.
2. Brandenburgiſches 1. (Croſſen). „ Züllichau-Schwiebus.

Nr. 12. Kreis Guben.
10. 2. (Sorau). _ - Sorau. -

1. (Lübben). Kreis Luckau.
6. Brandenburgiſches (Lübben) - Calau.

Nr. 52. Kreis Lübben.

2. (Cottbus). „ Cottbus.

III „ Spremberg.

- tsdam), Stadt Potsdam. -3. ºrºsiº 1. (Potsdam) „ Kreis Zauch-Belzig. -

r. 20
- -

- - Kreis Jüterbogk-Luckenwalde.
2. (Jüterbogk). „ Beeskow-Storkow. -

11. -
- as # Reg.-Bez.

- Ot5D011,

1. (Neuſtadt E.-W.) Kreis Ober-Barnim.
7. Brandenburgiſches Nieder-Barnim.

Nr. 60. 2. (Teltow). Kreis Teltow.

- - ill
-Reſerve sanºs Ä. 35. Hauptſtadt Berlin.

- -

is Weſt-Havelland.
1. (Brandenburg a. H.). l * -"rºsse „ Oſt-Havelland.

r. 24. Kreis Oſt-Priegnitz.

2. (Havelberg). „ Weſt-Priegnitz. Köni

12. önigr. Pr., Reg.-Bez.

1. (Ruppin). Kreis Ruppin. Potsdam.

8. Brºsis- „ Templin.

r, 64. Kreis Prenzlau.

2. (Prenzlau). Angermünde.

Kreis Stendal.

1. (Stendal). „ Oſterburg.

1. Magdeburgiſches „ Salzwedel.

r. 26.

Kreis Jerichow I.
2. (Burg). „ Jerichow II.

Kreis Oſchersleben.

1. (Halberſtadt). „ Halberſtadt.

13. 3. Magdeburgiſches „ Wernigerode. Königr. Pr., Reg.-Bez.

IV r. 66. Kreis Gardelegen. Magdeburg.

- 2. (Neuhaldensleben). Neuhaldensleben.

Wolmirſtedt.

Reſerve-Landwehr-Bataillon Stadt Magdeburg.

(Magdeburg) Nr. 36. Landkreis Magdeburg.

Kreis Wanzleben.

- lbe.1. (Aſchersleben). Kreis Ca

14. 2. wie Äise „ Aſchersleben.

. 27. Saal-Kreis. Köni Reg.-B
2. (Halle). Stadt Halle a. d. S. nt"Ä Ä*

Mansfelder See-Kreis. erleburg.
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=

O -

Armee- Infanterie- Landwehr Bundesſtaat

-

Kreiſe tc. (im Königreich

Korps. Brigade. - -
Preußen auch Provinz,

Regiment. Bataillon. bez. Reg.-Bezirk).

- Kreis Delitzſch.

1. (Bitterfeld). - Ä

--
- ittenberg.

vs. #** Königr. Pr... Reg.-Bez.

- --- -
Merſeburg.

Kreis Torgau.

2. (Torgau). - Schweinitz.

- Liebenwerda.

14.

1. (Deſſau). Kreis Deſſau.

-- - 3erbſt

Anhaltiſches Herzogthum Anhalt

Nr. 93. Deſſau.

Kreis Göthen.

- 2. (Bernburg). - Ära

„ Ballenſtedt.

1. (Sangerhauſen). Mansfelder Gebirgskreis. Königr. Pr. Reg.-Bez.

1. Thüringiſches Kreis Sangerhauſen. Merſeburg.

Nr. 31.

Kreis Worbis.

-- Heiligenſtadt.

2. (Mühlhauſen). „ Mühlhauſen.

anaenialLangenſalza. Königr. Pr., Reg.-Bez.

Erfurt.

Kreis Grfurt.

„ Schleuſingen.

15. 1. (Erfurt). Fürſtlich Schwarzburgiſche Ober- Fürſtenthum Schwarz

Krei herrſchaft Arnſtadt. burg-Sondershauſen.

3.zÄ“ eis Ziegenrück. sºg. PRÄTET

T. l. ºr

KreisÄ. Erfurt.

2. (Sondershauſen). „ Weißenſee. -

IV. - 2. ( ershauſen) Fürſtlich Schwarzburgiſche Unter- Fürſtenthum Schwarz

herrſchaft Sondershauſen. burg-Sondershauſen.

- Kreis Merſeburg.

1. (Weißenfels). „ Weißenfels.

- - - -
" eik.

4. Thüringiſches Zeitz Königr. Pr., Reg.-Bez.

Nr. 72. - Merſeburg.

Kreis Naumburg.

2. (Naumburg). „ Querfurt.

„ Eckartsberga.

Stadt Altenburg.

Gerichtsämter Altenburg I. und

II. und Luka. - - - -

1.(Altenburg). Stadt- und Gerichtsämter Göß- Herzogthum Sachſen

nitz, Schmölln, Könncberg. Altenburg.

Eiſenberg, Roda u. Kahla.

16.

7. Thüringiſches Ä. Fürſtenthum Reuß

Nr. 96. Lobenſtein (Ebersdorf). jüngere Linie.

- - - - Fürſtenthum Reuß
2. (Gera). Fürſtenthum Reuß ältere Linie. ältere Linie.

Amt Rudolſtadt.

Blankenburg.

Stadtilm. Fürſtenthum Schwarz

„ Leutenberg. ſtadt.
Landraths-Amt Königſee. burg-Rudolſtad

Herrſchaft Frankenhauſen.
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=====

Landwehr

-

BundesſtaatArmee- Infanterie- - (im Königreich

Korps. Brigade. -
Kreiſe 1c. Preußen auch Provinz,

Regiment. Bataillon. bez. Reg.-Bezirk).

1. Äise 1. Görlitz. * Ä
T. t.

- - Kreis Hoyerswerda.
2. (Muskau) - Rothenburg.

- Kreis Sagan. Königr. Pr., Reg.-Bez
1. (S - - ---- ----------

1 | | # sº –“ Äºn Liegnitz.

T. 45- –– –

- Kreis Grünberg
2. (Freiſtadt). Freiſtadt.

Reſerve-Landwehr-Bataillon TKreis Glogau. -

(Glogau) Nr. 37. „ Frauſtadt. Königr. sº

1. (Jauer) FF
- - olkenhayn.

2.ºrie „ Jauer. Königr. Pr., Reg.-Bez.

18. 2. Liegni). Kreis Liegnitz. Liegnitz.

- Goldberg-Haynau.

V. 2. sº sº 1. Lauban). ar. Äs
T. 4- -

2. (Hi - Kreis Landshuth.(Hirſchberg) - Hirſchberg.

1. (Poſen) #Ä
- - ta OC11

. . .“ ## Poſen.

- - - 2. (S - Kreis Samter.
19. (Samter) - Birnbaum. _

Kreis Meſerit.

3. Poſenſches 1. Reutomys). –“ #r
Nr. 58. 2. (Koſten). Kreis Koſten.

- Ät. Königr. Pr., Reg.-Bez.

2. Poſenſches , Gas º | *# Poſen.

Nr. 19. - Tºri Sj

20. 2. (Schrimm). „ Schrimm.

1. (Rawicz). Kreis Kröben..
4.** (Rawicz) „ Krotoſchin.

r. 59,

Kreis Adelnau.
2. (Oſtrowo). „ Schildberg.

-
Kreis Striegau.

1. (Striegau). „ Neumarkt.

1. S#s Waldenburg.

T.

- Kreis Wohlau.

2. (Wohlau). „ Guhrau.

„ Steinau.

21. 1. (2. Breslau). Landkreis Breslau.

VI 3. *#erſeſiſches Kreis Trebnitz.

U. DJ. -

- - Kreis Oels. Königr. Pr., Reg.-Bez.
2. (Oels). Poln. Wartenberg. ongrÄ ez

„ Militſch.

Reſerve-Landwehr-Bataillon Stadt Breslau.

(1. Breslau) Nr. 38.

Kreis Glatz.

1. (Glatz). „ Habelſchwerdt.

22. 2. = .“ „ Neurode.

r. 11. Kreis Schweidnitz.

2. (Schweidnitz).
„ Reichenbach.



XLVI

Landwehr

Armee

Korps.

Infanterie

Brigade.
Regiment.

Bataillon.

Kreiſe 2c.

VI.

4. Niederſchleſiſches

Nr. 51.

1 . (Münſterberg).

Kreis Münſterberg.

„ Frankenſtein.

„ Strehlen.

„ Nimptſch.

. (Brieg).

1. Oberſchleſiſches

Nr. 22.

1 . (Rybnick).

2. (Ratibor).

3. Oberſchleſiſches

Nr. 62.

1 . (Gleiwitz).

2. (Coſel).

24.

2. Oberſchleſiſches

Nr. 23.

1 . (Neiſſe).

2 .. (Beuthen).

4. Oberſchleſiſches

Nr. 63.

1 . (Roſenberg).

. (Oppeln).

VII.

25,

1. Weſtphäliſches

Nr. 13.

. (Münſter).

2. (Warendorf).

1 . Weſtphäliſches

Nr. 53.

. (Weſel).

. (Borken).

26.

2. Weſtphäliſches

Nr. 15.

1 . (Minden).

2. (Bielefeld).

6. Weſtphäliſches

Nr. 55.

1. (Detmold).

2. (Paderborn).

Bundesſtaat

(im Königreich

Preußen auch Provinz,

bez. Reg.-Bezir).

Königr. Pr., Reg.-Bez.g Breslau. g-Bez

Kreis Brieg.

„ Ohbau.

Namslau.

Kreis Pleß.

„ Rybnick.

Kreis Ratibor.

Leobſchütz.

Kreis Toſt-Gleiwitz.

„ Gr. Strehlitz.

Kreis Coſel.

„ Neuſtadt.

Kreis Neiſſe.

„ Grottkau.

Kreis Beuthen.

Kreis Roſenberg.

„ Lublinitz.

„ Creutzburg.

Königr. Pr., Reg.-Bez.Ä” e

Kreis Oppeln.

„ Falkenberg.

Stadt Münſter.

Landkreis Münſter.

Kreis Steinfurt.

„ Coesfeld.

Kreis Warendorf.

„ Beckum.

Lüdinghauſen.

„ Tecklenburg

Königr. Pr., Reg.-Bez.

Münſter.

Kreis Rees.

„ Duisburg.

Königr. Pr., Reg.-Bez.

Düſſeldorf.

Borken.

„ Ahaus.

Kreis Recklinghauſen.
Königr. Pr... Reg.-Bez.

Münſter.

Kreis Minden.

„ Lübbecke.

Kreis Bielefeld.

alle.

„ Wiedenbrück.

„ Herford.

Königr. Pr., Reg.-BMinden. (z.

Städte Detmold, Horn, Blom

berg.

Aemter Detmold, Horn, Blom

berg, Schicder, Schwalen

berg.

Städte Lage u. Salzufeln.

Aemter Lage, Oerlinghauſen,

Schötmar.

Städte Lemgo, Barntrup.

Aemter Brake, Hohenhauſen,

Varenholz, Sternberg.

Fürſtenthum Schaumburg-Lippe.

Fürſtenthum Lippe

Detmold.

TFürſtenthumTSchaumT

burg-Lippe.

Fürſtlich Lippeſches Stift Cappel

und

Amt Lipperode.

Fürſtenthum-LippeDetmold. p



XLVII

===me=-m-m-m-m-mm

Armee- Infanterie- Landwehr- Kreiſ Ä
- Kle ºf, OIll (YelKorps. | Brigade. Regi - Y PreußenÄn,

egiment. Bataillon. bez. Reg.-Bezirk).

- Kreis Paderborn.

. Weſtpbäliſches -

26. 2. (Paderborn). kº arburg. Königr. Pr., Reg.-Bez.Nr. 55. P „ Hörter. 9 Ä”

1. (Soeſt) Kreis Büren. -

. (SOfT), A- Oet.

- Äst „ Lippſtadt.

- Kreis Hamm.
27. 2. (Unna). _ - Dortmund. Königr. Pr., Reg.-Bez.

Weſtphäliſches 1. (Bochum). Kreis Bochum. Arnsberg.

Nr. 56. 2. (Iſerlohn). *.“ Ä
VII – K f is (C TION.

- reis (Seve.

---- - l - „ Moers.
- Ärºs“ 1. (Geldern) 1. Ä.

- - - (IN -

2. (Düſſeldorf). sº Fºer
4 h / AL Kreis (Fſſen - -

28. 8. Weſtphäliſches 2. (Eſſen). Kreis (Fſſen. sensº j-ºº

Nr. 57. 2. (Gräfrath). Kreis Solingen. üſſeldorf.

„ Lennep.

Reſerve-Landwehr-Bataillon. Stadt Ä.
n MTINen.

(Barmen) Nr. 39. Kreis Mettmann.

Stadt Aachen.

1. (Aachen). Landkreis Aachen.

1. Rheiniſches Kreis Gu
Hupen. - -

Nr. 25. 2. (CF „ Montjoie. sºnst sº
(Eupen). „ Schleiden.

29 „ Malmedy.

- KreisÄ
1. (Erkelenz). „ Heinsberg. -

- Königr. Pr., Reg.-Bez.
5. Äs“ „ Kempen. Ä

Kreis Düren. - -

- - - -- -- Königr. Pr., Reg.-Bez.
2. (Jülich). Geilenkirchen.

„ Jülich. Aachen.

- Sieg-Kreis.

1. (Siegburg). Äörse. - -

VIII. 2. ### es Kreis Ä - Königr.Äsº

- „ Bergheim.

2. (Brühl). „ Euskirchen.

Rheinbach.

30. 1. (Neuß). sei Ästes sens. * *
6. Rheiniſches „ Gladbach. ſeldorf.

Nr. 68. Kreis Mülheim.

2. (Deutz). „ Wipperfürth. - -

„ Gummersbach. Königr.Ä Reg.-Bez.

D.

Reſerve-Landwehr-Bataillon Stadt (Söln.

(Cöln) Nr. 40. Landkreis Cöln.

- Kreis Neuwied.

1. (Neuwied.) „ Altenkirchen. sºns Ä Reg.-Bez.

- - OVER.31. 3.Äs Kreis Coblenz. z

- *** - 2. (Coblenz). „ St. Goar. TKönigr. Prº RegTeT

Hohenzollernſche Lande. VÄÄ Z



VIII

- - Landwehr- Bundesſtaat

Ä Ä Kreiſe 1c. P (imÄ
orps. PCIDE- reuPen auch Provinz,p 9 Regiment. Bataillon. bez. Reg.-Bezirk).

Kreis Simmern.

1. (Simmern). „ Zell.

31. 7. ºse „ Creuznach. Königr. Pr., Reg.-Bez.

- F-7- KreisÄ Coblenz.

„ UHOchfII1.
2. (Andernach). „ Adenau.

„ Ahrweiler.

Fürſtenth. Birkenfeld. ºft sº Olden

1. (St. Wendel). Kreis St. Wendel. -

4.Är „ Ottweiler.

VIII. r. 30.

- - Kreis Saarbrücken.

2. (Saarlöuis). „ Saarlouis.

„ Merzig.

32. Ä rie Königr. Ä Reg.-Bez.

- Landkreis Trier, 11(r.

1. (1. Trier). Kreis Saarburg.

8. Rheiniſches „ Bernkaſtel.

Nr. 70. Kreis Bitburg.

- TUI1.

2. (2. Trier). fº IUll.

„ Wittlich.

Freie Hanſeſtadt Bremen. Freie Hanſeſtadt Bremen.

1. (Bremen). Kreis Lehe.

- „ Oſterholz.

1. Huſelickes „ Verden.

Nr. 75. Stader Marſch-Kreis. Königr.Ä Reg.-Bez.

Stader Geeſt-Kreis. Hannover.

2. (Stade). Kreis Otterndorf.

33. „ Neuhaus a. O.

„ Rotenburg.

1. (Hamburg). Freie und Hanſeſtadt Hamburg. Freie Äº

2. ſº sº 2. (Lübeck). Freie und Hanſeſtadt Lübeck. Freie Äneast

Lauenburg. sºººººº
IX. -

34 =setzt Ä
Domainen-Amt Schwerin. f Ä UU.Ä fºrt.1

1. Mecklenburgiſches 1.Ä 89, giſch (Schwerin.)

tr. „ Crivitz.

Ritterſchaftliches Amt Schwerin

mit Ausnahme der Güter,

Bandekow, Benz c. Ä.
Boldebuck . . . Diederichshof ,

Gößlow, Grünenhagen, Jeſ

ſow, Jeſſenitz, Lübzin, Müh

lengeez, Redefin, Geſtüt Setzin,

Warlitz e. Neuenrode.

Vom ritterſchaftlichen Amt Cri

vitz: die Güter Auguſtenhof,

Baſthorſt c. Samelow, Bülow

cº Badegow, Dannhuſen und

Müggenburg, Gneven, Kla

dow, Kölpin, Kritzow c. Ri

chenberger Mühle, Panstorf,



XLIX

Armee- Infanterie

Korps. Brigade.

Regiment.

Kreiſe 1c.

34

IX.

Kl. Pritz, Radepohl, Rön

kenhof, Vorbeck, Wamekow,

Wendorf c. Weberin, Weſſin.

Vom ritterſchaftlichen Amt Gre

vismühlen: das Gut Wen

delstorf.

Vom ritterſchaftlichen Amt Gra

bow: das Gut Zieslübbe.

Vom ritterſchaftlichen Amt Stern

berg: das Gut Preſtin c.

Sparow'er Mühle und Wil

helmshof.

Stadt Hagenow.

„ Boizenburg.

„ Wittenburg.

Domainen-AmtÄ

- „ Boizenburg.

- - Wittenburg.

- „ Zarrentin.

- „ Lübtheen.

Ritterſchaftliches Amt Witten

burg.

Ritterſchaftliches Amt Boizen

burg.

Vom ritterſchaftlichen Amt Schwe

rin: die Güter Bandekow,

Benz c. Brieſt, Göſlow, Jeſ

ſow,Ä Redefin, Geſtüt

Setzin, Warlitz e. Neuenrode.

Flecken Ludwigsluſt.

Stadt Grabow.

„ Neuſtadt.

„ Dömitz.

Domainen-Amt Grabow.

„ Neuſtadt.

- „ Dömitz.

Ritterſchaftliches Amt Grabow

mit Ausnahme der Güter

Dargelütz c. Mützer Mühle,

Vogelſang Wozinke Antº
Griebow, Mentin, Möderitz,

Neuhof, Wozinkel, Zieslübbe.

Stadt Parchim C. p.

„ Goldberg.

„ Lübz.

„ Plau.

Domainen-Amt Goldberg.

„ VUD .

Ät.

Vom Kloſter-Amt Dobbertin:

die Ortſchaften Darze, Meſt

lin, Mühlenhof. Rueſt, Seel

ſtorf Hof und Dorf, Vimſow.

Ritterſchaftliches Amt Lübz mit
Ausnabme derGüter Kl. Bree

en c. Rothbeck, Alt-Gaarz,

eu-Gaarz c. Gaarzer Krug,

Ä Kloſinc. Neu

Landwehr

Bataillon.

Bundesſtaat

im Königreich,
prº auch Provinz,

bez. Reg.-Bezirk).

1. Mecklenburgiſches

* Fais 1. (Schwerin).

Großherzogthümer

Mecklenburg-Schwerin

und Strelitz.



Landwehr- Bundesſtaat

- (im Königreich
Kreiſe 1c. PreußenÄn.

Regiment. Bataillon. bez. Reg.-Bezirk).

Armee- Infanterie

Korps. Brigade.

Än und Neuhof, Kir

Kogel, „Louiſenhof, Hof un

Kirch Lütgendorf c. Blücher

hof, Alt-Sammit, Neu-Sam

mit e. Grüne Jäger, Neu

Sapshagen, ophienhof,

# Gr. Teſſin, Kl.

EI.

Vom ritterſchaftlichen Amt Cri

vitz: die Güter Frauenmark

Schönberg, Herzberg, Kreſ

ſin, Muſchwitz, Kl. Niendorf,

Schlieven.

1. (Schwerin). - -

Vom ritterſchaftlichen Amt Gold
# die Güter Brüz c. Neu

Brüz, Dieſtelow e. Neuhof,

Finkenwerder, Kl. Poſerin,

Severin c. Sophienhof.

Vom ritterſchaftlichen Amt Gra

bow: die Güter Dargelütz c.

Mützer Mühle, Vogelſang und

34. Wozinkel Anth. , Griebow,

Mentin, Möderitz, Neuhof.

<. Ritterſchaftliches Amt Plau mit

s Ausnahme der Güter Göhren

Sº e. Poppenthin Anth., Roſ

# ſow.

-- Großherzogthümer

IX E 1. Mecklenburgiſches - MÄ
F Nr. 89. Stadt Neu-Strelitz. und Strelitz.

»B. „ Alt-Strelitz.

TS, „ Fürſtenberg.

5- „ Weſenberg

Ä Kabinets-Amt Domainen-Amt

F Feldberg.

S Domainen-Amt Mirow.

n Strelitz.

Fürſtenberger Amts-Bezirk.

Von den ritterſchaftlichen Aem

tern Fürſtenberg, Stargard

und Strelitz die Güter: Dan

nenwalde c. Potzerne, Kalitz

# Ä Gramzow,

- umenow, Boltenhof, Bars

2. (Neuſtrelitz). dorf c. Zahren, Qua Ä der

alten Mühle und Magazin,

Tornow c. Ringsleben, Neu

Tornow und Neubau, Lichten

berg c. Rothehaus c.p. Wen

dorf, Wrechen c. Schönhof

und Holzwärterei, Wittenha

en c. Tornowhof, Quaden,

chönfeld e. Meierei, Stolpe,
Möllenbeck, Krummbeck mit

Vorwerk.

Stadt Neu-Brandenburg.

„ Friedland.

„ Woldegk.

** ÄDom.-Amt Stargard.



LI

Bundesſtaat
Landwehr

Armee

Korps.

Kreiſe 1c.
(im Königreich

Preußen auch Provinz,

bez. Reg.-Bezirk).

Von den ritterſchaftlichen Aem

tern: Stargard und Strelitz

die Güter: Baſſow, Beſeritz,

Blankenhof, Breſſewitz mit

der Brille und Glashütte,

Brohm, Brunn c. Neuhof,

Buchhof, Cammin, Cantzow,

Cölpin c. Hochkamp, Coſa

e. Friedberg, Gr. Daberkow,

Dahlen c. Birkhof, Dichsley,

Eichhorſt e. Rutheim, Fried

richshof, Galenbeck e. Annen

hof, Bergkavel und dem Rohr

krug, Gantzkow mit Chauſſee

haus, Gehren c. Georgenthal

c. p. Genzkow, Georginenau,

Gevezin, Glockſin, Godens

wege e. Carlshof, Göhren,

Hinrichswalde, Helpt c. Oer

tzenhof und Sophienhorſt,

Hohenmin, Hohenſtein, Horns

Hurrah e. Blüchers-Vorwärts

und Gothiſches Haus, Jatzke

e.p., Ihlenfeld c. p., Klokkow

c. p., Kotelow c. Neue Müh

le, Krappmühle, Kreckow c.

Schills-Verſteck, Leppin c.

Cronsberg, Liepen, Lübbers

dorf c. p. mit der alten

Mühle, Matzdorf, Mildenitz

c. Carlsluſt und Scharnhorſt,

Gr. Milzow e. Holzendorf.

Ulrichshof und Haſenkrug, Kl.

Milzow, Neddemin, Neuen

kirchen e. Louiſenhof, Nevern,

Pleetz mit der Tannenſchäferei,

Podewal, Ramelow, Rattey

c. Charlottenhof c. Adolphseck,

Riepcke, Roga e. p., Roggen

hagen e. Birkfeld, Roſſow,

Sadelkow mit Meierei und

Pfarrgehöft, Salon c. Klo

ſter, Sandhagen, Schönhau

ſene. Friedrichshöh und Fuchs

berg, Schwanbeck, Schwich

tenberg c. Fleeth, Staven,

Trollenhagen c. Hellfeld,

Voigtsdorf, Wittenborn e. Jo

hannisberg und ehemaligen

Klockow'ſchen Antheile.

Fürſtenthum Ratzeburg.

Infanterie

Brigade.

Regiment. Bataillon,

34.

1. Mecklenburgiſches

Nr. 89,
1. (Neuſtrelitz).

2. Mecklenburgiſches

Nr. 90.
1. (Wismar).

Stadt Wismar.

„ Sternberg.

„ Brüel.

„ Warin.

Großherzogthümer

Mecklenburg-Schwerin

und Strelitz.



-

Armee

Korps.

Landwehr

Kreiſe 1c.

Regiment.

Bundesſtaat

(im Königreich

Preußen auch Provinz,

bez. Reg.-Bezirk).

IX.

2. MecklenburgiſchesÄ s ch

Infanterie

Brigade.

Bataillon.

3 1.

1. (Wismar).

Dom.-Amt Mecklenburg-Reden
tin.

Dom.-Amt Poel.

- „ Neukloſter.

- Warin-Sternberg.

Ritterſchaftl. Amt Sternberg

mit Ausnahme des Gutes Pre

ſtin e. Sparower Mühle und

Wilhelmshof.

Ritterſchaftl. Amt Mecklenburg

mit Ausnahme der Güter Gr.

Giſchow. Katelbogenc. Gra

bow, Moiſall c.Ä.

Reinſtorf, Steinhagen, Kur

en und Langen Trechow,

tezen.

Vom ritterſchaftlichen Amt Bu

ckow: die Güter Damekow,

Dreveskirchen, Eichholz, Fried

richsdorf, Gamehl, ÄÄ

Alt- und Neu-Hageboeck, Kart

low Anth., Kritzow, Liſchow,

Preensberg c. Kartlow Anth.,

Rohlſtorf c: Hornſtorf und

Kalſow, Steinhauſen e. Vö

litz, Tatow e. Neuendorf, Vo

gelfang.

Vom ritterſchaftlichen Amt Cri

vitz: die Güter Bibow e. Ha

ſenwinkel, Friedrichswalde,

Guſtävel e. Schönlage, Kuh

len, Müſſelmow c. Holzen

# Nutteln, Penzin,Ä
Zaſchendorf.

Vom ritterſchaftlichen Amt Gre

vismühlen: - das Gut Leve

tzow.

Vom ritterſchaftlichen Amt Schwe

rin: die Güter Diedrichshof,

Grünenhagen, Lübzin.

Stadt Grevismühlen.

„ Gadebuſch.

„ Rehna.

Domainen-Amt Grevismühlen.

Domainen-Amt Gadebuſch.

- „ Rehna.

Ritterſchaftliches Amt Gredismüh

len mit Ausnahme der Güter

Levetzow und Wendelſtorf.

Ritterſchaftliches Amt Gadebuſch.

Stadt Bützow.

„ Neubukow.

„ Kroepelin.

Domainen-Amt Bukow.

Großherzogthümer

Mecklenburg-Schwerin

und Strelitz.



Armee

Korps.

Infanterie

Brigade.

Landwehr

Regiment. Bataillon.

Kreiſe 1c.

Bundesſtaat

(im Königreich

Preußen auch Provinz,

bez. Reg.-Bezirk.)

IX.

3

1. (Wismar).

Dom.-Amt Bützow-Rühn.

„ „ Doberan.

Ritterſchaftliches Amt Bukow, mit

Ausnahme der Güter Dame

kow, Dreweskirchen,

Friedrichsdorf, Gamehl, Gol

debee, Alt- und Neu-Hageböck,

Kartlow Anth. , Kritzow,

Liſchow, Prunsberg. c. Kart

low Anth. Rohlſtorf e. Horn

ſtorf und Kalſow, Steinhauſen

c. Pölitz. Tatowc. Neuendorf,

Vogelſang.

Vom ritterſchaftlichen Amt Cri

vitz: die Güter Zibühl c.

Peetſch und Peetſcher-Hof.

Vom ritterſchaftlichen Amt Meck

lenburg: die Güter Gr. Gi

ſchow, Katelbogen c. Grabow,

Moiſall c. Moorhagen, Rein

ſtorf, Steinhagen, Kurzen und

Langen Trechow, Viezen.

2. Mecklenburgiſches

Nr. Äs

2. (Roſtock).

Stadt Roſtock c. p.

„ Warnewünde.

„ Schwaan.

Domainen-Amt Teutenwinkel.

- „ Schwaan.

Roſtocker Diſtrict einſchl. deſſen

ritterſchaftl. Güter.

Ritterſchaftl. Amt Schwaan mit

Ausnahme der Güter Prüzen

und Mühlengeez.

Vom ritterſchaftlichen Amt Rib

niz: die Güter Baudelstorf e.
Dishley und Kl. Schwarfs,

Dummerstorf c. Waldeck, Kl.

Dummerstorf und Bohnshof,

Gr. Lüſewitz c. Hohenfelde,

Kl. Lüſewitz c. Sagerhaide,

Neuendorf c. Petſchow und

Wolfsberg, Ä w, Pop

# , Teſchendorf c. Kl.

eſchendorf und Godow.

Vom ritterſchaftlichen Amt Gü

ſtrow: die Güter Freſendorf,

Reez, Gr. und Kl. Viegeln.

Stadt Ribnitz.

„ Marlow.

„ Sülze c. p.

„ Teſſin.

„ Gnoien.

Domainen-Amt Ribnitz.

Kloſter-Amt Ribnitz.

Ritterſchaftliches Amt Ribnitz mit

Großherzogtbümer

Mecklenburg-Schwerin

und Strelitz.



LIV

Armee

Korps.

Infanterie

Brigade.

Landwehr

Regiment.
Bataillon.

Kreiſe c.

Bundesſtaat

PººjjTEU; 1011 Ovln,

bez. Reg.-Bezirk).

IX.

34

2. Mecklenburgiſches

Nr. Äs 2. (Roſtock).

Ausnahme der Güter Bau

delsdorf. c. Diſhley und Kl.

Schwarfs, Dummerſtorf c.

Waldeck, Kl. Dummerſtorf und

Bohmshof, Goritz, Gr. Lüſe

witz e. Hohenfelde, Kl. Lüſe

witz c. Sagerhaide, Neuen

dorf c. Petſchow und Wolfs

berg, Pankelow, Pappendorf,

Teſchendorf c. Kl. Teſchendorf

und Godow.

Ritterſchaftl. Amt Gnoien mit

Ausnahme der Güter Grieve,

Prebberede, Wolkow.

Stadt Güſtrow.

„ Lage.

„ Krakow.

Domainen-Amt Güſtrow.

„ Roſſewitz.

Ritterſchaftl. Amt Güſtrow mit

Ausnahme der Güter Freſen

dorf, Reez, Teſſenow, Gr. und

Kl. Viegeln.

Vom ritterſchaftlichen Amt Gold

berg: die Güter Bellin, Der

ſentin, Dobbin e. ZietlisgKu

chelmiß e. Serrahn Wilſen

und Wilſer Hütte, Lalendorf,

Langhagen, Marienhof, Rei

mershagen, Steinbeck.

Vom ritterſchaftlichen Amt Lübz:

die Güter. Kl. Breeſen. c.

Rothbeck, Kirch Kogel Louiſen

hof, Alt Sammit, Neu-Sam

mit c. Grüne Jäger, Suck

witz, Gr. und Kl. Teſſin.

Vom ritterſchaftlichen Amt Sta

venhagen: die Güter Gr. Bä

belin, Kl. Ridſenow c. Tro

tzenburg, Wozeten.

Vom ritterſchaftlichen Amt Rib

nitz: das Gut Gorritz.

Vom ritterſchaftl. Amt Gnoien:

die Güter Grieve und Preb

berede.

Vom ritterſchaftlichen Amt Schwe
rin: die Güter Boldebuck und

Mühlengeez.

Vom ritterſchaftlichen Amt Cri

vitz: die Güter Gulzow,

Langenſee, Wilhelminenhof,

Parum.

Vom ritterſchaftl. Amt Schwaan:

die Güter Prüzen und Müh

lengeez.

Vom ritterſchaftlichen Amt Neu

kalen: die Güter Neu-Heinde

und Kl. Bützin.

Vom Kloſter-Amt Dobbertin: die

Ortſchaften: Altenhagen, Boſ

ſow, Gr. Breeſen, Dobbertin,

Großherzogthümer

Mecklenburg-Schwerin

und Strelitz.



Armee

Korps.

Infanterie
Landwehr

Brigade.

Regiment. Bataillon.

Kreiſe:c.

Bundesſtaat

(im Königreich

reußen auch ProviP bez.Ä.

2. Mecklenburgiſches

Nr. 90.
2. (Roſtock).

Dobbin, Garden, Gerdshagen,

Jellen, Kläden, Kleiſten, Rum

Kogel, Lähnwitz, Lenzen, Loh

men, Neuhof, Nienhagen,

Oldenſtorf, Schwinz, Spendin,

Kl. Upahl.

Stadt Malchin.

„ Teterow.

„ Neukalen.

„ Stavenhagen.

Dom.-Amt Dargun.

„ „ Stavenhagen.

Ritterſchaftl. Amt Neukalen mit

Ausnahme der Güter: Neu

Heinde u. Kl. Bützin.

Ritterſchaftl. Amt Stavenhagen

mit Ausnahme

1) der bei der 5. Kompagnie

Waren aufgeführten Gü

ter.

2) der Güter Kl. Ridſenow

c. Trotzenburg, Wozeten,

und

3) des Gutes Gr. Bäbelin.

Bezirk Ivenack.

Vom ritterſchaftlichen Amt Güſt

row: das Gut Teſſenow.

Vom ritterſchaftlichen Amt Neu

ſtadt: die Güter Lehſten, Treſ

ſow und Clausdorf.

Vom ritterſchaftlichen Amt Gnoien:

das Gut Wolkow.

Stadt Waren.

„ Penzlin.

Malchow.

„ Röbel.

Dom.-Amt Wredenhagen.

Kloſter-Amt Malchow.

Vom Kloſter-Amt Dobertin: die

Ortſchaften: Diemitz, Laerz,

Lexow,Roez, Schwamper Mühle,

Schwarz mit Forſthof Sietow.

Ritterſchaftl. Amt Neuſtadt mit

Ausnahme der Güter Lehſten,

Treſſow, Clausdorf.

Ritterſchaftl. Amt Wredenhagen.

Vom Ritterſchafts-Amt Staven

hagen: die Güter: Adamsdorf,

Breeſen, Chemnitz c. Pinnow,

Deven, Gr. u. Kl. Flotow,

Friedrichsruh, Gädebehn, Gr.

u. Kl. Giewitz c. Minenhof,

Kl. Helle, Gr. Helle c. Lüders

hof, Kalübbe c. Neuhof, Kar

Großherzogthümer

Mecklenburg-Schwerin

und Strelitz.
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Landwehr- Bundesſtaat

Armee- Infanterie- Kreiſe uc. (im Königreich

Korps. Brigade. Regiment. Bataillon. bez-Reg.-Bezirk).

ow c. Charlottenhof und

merow, "Ä Ä
Langhagen, Lapiz, Li

c. Friederikenshof,Ä

kow c. Carlſtein Anth.

Mallin.Ä Mölln

c. Buchholz, olzow c.

Jlkenſee und Rambow,

Paſſentin, Picratel c.

Bruſtorf und Jennyhof,

Penzlin e. Neuhof, Lübtow,
Liedichum und Werder,

Peutſch, Gr. Plaſten, Kl.

Plaſten, Puchow, Rah

ÄÄ Ro

ow und Eickhof, Rumps- Großherzogthümer

2. Mecklenburgiſches hagen, Schlön und Neu- -SNr. # ch 2. (Roſtock). Schlön, Schwandt c. Ma- "ÄÄrº

rienhof, Sorgenlos, Gr. -

Varchow, Kl. Vielen c.

Hartwigshof, Voßfeld, Wog

gerfin, Wrodow, Wuſtrow.

Vom ritterſchaflichen Amt Plau:

die Güter Göhren c. Pop

pentin Anth. Roſſow.

IX.

Vom ritterſchaftlichen Amt Lübz:

die Güter Alt-Garz, Neu

Garz c... Garzer Krug

Heller Mühle, Klöckſin c.

Neu-Klöckſn und Neuhof,

Hof und Kirche Lütgendorf

und Blücherhof, Neu-Saps

hagen, Sophienhof,

Kreis Flensburg.

- ckernförde.

1. (Schleswig). - Schleswig

- Ä35 Schleswigſches - iderſtedt.

- Nr. 84. Kreis Ä Königr.Ä
- Onderburg. Schleswig-Holſtein.2. (Apenrade). „ Apenrade. Z ch g

„ Tondern.

Kreis#
- - 1.

1. (Kiel). - &#eur –

Holſteinſches Fürſtenthum Lübeck. Großh. Oldenburg.

Nr. 85.
Kreis# rſch

„ Norder-Dithmarſchen.
36. 2. (Rendsburg). - Süder-Dithmarſchen.

„ Steinburg. Königr. Pr., Provinz

Schleswig-Holſtein,
-Landwehr-Bataillon. Stadt Altona.Reſerve-Landwehr-Bata KreisÄ

(Altona) Nr. 86. - tormarn.

„ Segeberg.

Kreis Aurich.

1.(Aurich). „ Emden.

Leer.
-

Oſtfrieſiſches - Königr. Pr., Provinz37, -X. Nr. 78. Kreis Meppen. Hannover.

2. (Li „ Lingen.(Lingen). - Ära.
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=====
Armee

Korps.

Infanterie

Brigade.

Landwehr

Regiment. Bataillon,

Kreiſe 2c.

Bundesſtaat

reußen auch Provinz,

bez. Reg.-Bezirk).

37.
Oldenburgiſches

Nr. 91.

1. (1. Oldenburg).

Stadt Jever.

Amt Jever.

Jade-Gebiet.

Stadt und Amt Varel,

Vom Amt Raſtede die Gemein

den Jade und Schweiburg.

Aemter Stollhamm, Ovelginne,

Brake und Landwuhrden.

Aemter Elsfleth, Berne und

Delmenhorſt.

2. (2. Oldenburg).

38.

1. Hannoverſches

Nr. 74.

1. (Osnabrück).

Stadt und Amt Oldenburg.

Amt Weſterſtede.

Vom Amt Raſtede die Gemein

den Raſtede u. Wiefelſtede.

Aemter Frieſoythe, Löningen,

Kloppenburg und Wildes

hauſen.

Aemter Vechta, Steinfeld und

Damme.

Großherzogthum

Oldenburg.

Königr. Pr.

Großherzogthum

Ä

Kreis Osnabrück.

„ Melle.

„ Diepholz.

2. (Nienburg).

Kreis Hoya.

„ Nienburg.

„ Rinteln.

Königr. Pr., Provinz

Hannover.

gönigr. Pr, Reg.-Bez.

Caſſel.

Reſerve-Landwehr-Bataillon.

(Hannover)

Ä 73.

Stadt Hannover.
Landkreis Hannover.

Kreis Wennigſen.

„ Hameln.

39. 3. Hannoverſches

Nr. 79.

1 . (Hildesheim).

Kreis Hildesheim.

- arienburg.

Liebenburg.

„ Zellerfeld.

2. (Göttingen).

Kreis Göttingen.

„ Eimbeck.

„ Oſterode.

40.

2. Hannoverſches

Nr. 77.

1. (Lüneburg).

Kreis Harburg.

- üneburg.

„ Dannenberg.

2. (Celle).

Kreis Celle.

„ Gifhorn.

„ Uelzen.

„ Fallingboſtel.

Braunſchweigiſches

Nr. 92.

1. (1. Braunſchweig).

Kreis Braunſchweig.

„ Helmſtädt.

„ Blankenburg.

2. (2. Braunſchweig).

Kreis Wolfenbüttel.

Gandersheim.

„ Holzminden.

Königr. Pr., Provinz

Hannover.

erzogthum

Ä.

XI. 41. 1. Naſſauiſches

Nr. 87.

1. (Naſſau).
Unter-Lahn-Kreis.

Rheingau-Kreis.

2. (Wiesbaden).

Stadt Wiesbaden.

Landkreis Wiesbaden,

Unter-Taunuskreis.

Königr. Pr., Reg.-Bez.

"Ä

8



Armee- Infanierie- Landwehr- B u n de * ſt a at

- Kreiſe 2c. (im Königreich.

Korps. Brigade. - Preußen auch Provinz,

Regiment. Bataillon. bez. Reg.-Bezirk).

- Königr. Pr. Reg.-Bez.

1. (Wetzlar). Kreis Wetzlar. Coblenz

Dill-Kreis. _ .

41, 2. Naſſauiſches Hinterland-Kreis. Königr. Pr., Reg.-Bez.

Nr. 88. Ober-Lahn-Kreis. Wiesbaden.

2. (Weilburg). Ober-Weſterwald-Kreis.

Unter-Weſterwald-Kreis.

KreisÄ

1. (Meſchede). : Ä

2. Heſſiſches „ Wittgenſtein. Königr. Pr., Reg.-Bez.

Nr. 82. Kreis Siegen. rnsberg.

2. (Attendorn). „ Olpe.

„ Altena.

Fürſtenthum Waldeck und Pyr- Fürſtenthum Waldeck

araj und Pyrmont.

1. olſen). is Wolfhagen. -

42, (Arolſ - „Äºnes (einſchl.

3. Heſſiſches hl). Königr.ÄÄsº

Nr. 83. KreisÄ aſſel.

- irchhain.

2. (Marburg). - iegenhain.

- omberg.

Reſerve-Landwehr-Bataillon. Ä. *ns Ä*

Gaº M.) Kreis Hanau.

XI.

#Än landkreis el.

1. (Caſſel). Kreis Witzenhauſen. Königr. # Reg.-Bez.

1. Heſſiſches „ Hofgeismar. aſſel.

Nr. 81. -

Kreis Melſungen.

2. (Fritzlar). „ Eſchwege.

„ Fritzlar.

Landrathsamt und Stadtbezirk

Gotha.

Landrathsamt und Stadtbezirk

sa Ä uns sº waandrathsamt Un C. (ll

G tershauſen. d“ Ä Sachſen

1. (Gotha). Verwaltungsbezirk Nazza und oburg-Gotha.
g

43. Völkenroda.

6. Thüringiſches

# gs

Landrathsamt-Bez. Coburg.

Stadtbezirke Coburg-Rodach und

Neuſtadt.

Verwaltungs-Bezirk Königsberg.

2. (Meiningen).

Reſidenzſtadt Meiningen.

Amtsbezirk Meiningen.

- Waſungen.

Salzungen.

Äburghauſen.

ömhild.

Eisfeld.

Sonneberg.

Saalfeld.

Gräfenthal.

Camburg.

Cranichfeld.

Herzogthum Sachſen

Meiningen.
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Landwehr- Bundesſtaat
Armee Infanterie

2. (Annaberg).

Wolkenſtein.

- Ehrenfriedersdorf.

- Annaberg.

-
Kreiſe 2c. (im Königreich

Korps. Brigade. -

g Regiment. Bataillon. "Ä#

Kreis Rotenburg.

1. (Rotenburg). - # den.

jeld. - -

2. Äches fe Königr.#sº

. 32. “Äºnen (ne desETQIUCI IC- Mº.) ) .

2. (Fulda). Ä%

„ Gersfeld.

Vom Verw.-Bez. Weimar I.

Stadt Weimar.

Amtsbezirk Weimar.

- Gr. Rudeſtedt.

XI 44 Äsa v

- -
- f -

Blankenhain (m.

Remda).

- - Ilmenau.

- 1. (Weimar). Vom Verw.-Bezirk Weimar II.

5. Thüringiſches Amtsbezirk Buttſtedt. Großherzogthum

Nr. Ä - Ä Saº eimar

ÖÄeben. ſenach.

Vom Verw.-Bez. Weimar I.

Amtsbezirk Jena.

Bürgel.

- Dornburg.

Verw.-Bez. Neuſtadt a. O.

2. (Eiſenach). *** Ä.

Gerichtsamt Pirna.

s Ä ſtein.

n Gottleuba.

1- Lauenſtein.

r Altenberg.

1. (Freiberg). Dippoldiswalde.

Döhlen.

XII. e Tharandt.

- Frauenſtein.

-
- Freiberg.

2. m Brand.

# Gerichtsamt Lengefeld.

FC - Sayda.

»B- - Ä

§ 45 1ſtes öhſtadt. -

8 - - Marienberg. Königreich Sachſen.

"S,

F
1. Q

S
Scheibenberg
Oberwieſenthal.

Stollberg.
- Grünhain.

- Geyer.

3. (Chemnitz).

Gerichtsamt Mittweida.

Hainichen.

Äshemnitz.

Oederan.

Auguſtusburg

m Zſchopau.

*) Die Landwehr-Bezirks-Eintheilung im Königreich Sachſen iſt proviſoriſch.
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–
Armee- Infanterie

Korps. Brigade.

Landwehr

Regiment. Bataillon.

Kreiſe : c. Bundesſtaat.

46.

XII

2tes.

1. (Zittau).

Gerichtsamt Zittau.

rº Groß-Schönau.

- Bernſtadt.

r Oſtritz.

Ir Reichenau.

r Weißenberg.

Löbau.

m Herrnhuth.

sº Schirgiswalde.

Neuſalza.

t Ebersbach.

2. (Bautzen).

Gerichtsamt Bautzen.

- - Königswartha.

ºf Königsbrück.

fº Camenz.

r Biſchofswerda.

Stolpen.

A Neuſtadt.

Sebnitz.

n Schandau.

f Radeburg.

Radeberg.

n Ä
chönfeld.

3. (Dresden).
Dresden.

47. 3tes.

1. (Zwickau).

Gerichtsamt Schwarzenberg:

ºr Johanngeorgenſtadt.

n Eibenſtock.

er Kirchberg.

„ - Schneeberg.

fº Wildenfels.

f Zwickau.

** Werdau.

Crimmitzſchau.

2. (Plauen).

Gerichtsamt Auerbach.

Falkenſtein.

11 Schöneck.

sº Klingenthal.

ºr Reichenbach.

ºf Lengenfeld.

* - Treuen.

rº Elſterberg.

n Plauen.

f, Pauſa.

f/ Oelsnitz.

ºs Adorf.

f Markneukirchen.

3. (Glauchau).

Gerichtsamt Geringswalde.

r Rochlitz.

f, Burgſtädt.

Penig.

er Limbach.

Remſe.

n Meerane.

n Glauchau.

r Waldenburg.

n Hohenſtein.

Ernſtthal.
r Lichtenſtein.

Hartenſtein.

f Loßnutz.

Königreich Sachſen.
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Armee- Infanterie- Landwehr- i

- Kreiſe 2c. Bundesſtaat.Korps. Brigade.orp rigade Regiment. Bataillon.

Gerichtsamt Taucha.

Brandis.

Wurzen.

*/ Wermsdorf.

Grimma.

- Lauſigk.

XII. 1. (Leisnig). f- Ä.

- Döbeln.

-> 11 Waldheim.
Ä - Hartha.

S r Leisnig.
U- Colditz:

S - Geithain.

NS) - Frohburg.

»E - -

Z 48. 4tes. Gerichtsamt Leipzig. Königreich Sachſen.

"E -- - - Markranſtädt.

# 2. (Leipzig). 1. Zwenkau.

*- - Rötha.

- Pegau.

Gerichtsamt Großenhain.

Rieſa.

º ÄStrehla.

3. (Meißen). : Ä*

Moritzburg.

Roßwein.

- Noſſen.

t Willsdruff.

Großherzogthum Heſſen.

Kreis Gießen.

- „ Grünberg.
1. (Gießen). „ Alsfeld.

„ Lauterbach.

„ Schotten.

# Kreis FriedbergU- 49. 1ſtes. - - -

S 2. (Friedberg). Än.

º „ Vilbel

S Kreis Darmſtadt.

- 3. (1. Darmſtadt). „ Offenbach.

s „ Dieburg.

S

5 Kreis Neuſtadt.

»E- „ Erbach.

Z, „ Lindenfels.

2. 1. (2. Darmſtadt). - - Ä.
E „ Wimpfen.

Ä Bensheim.

# 50, 2tes. „ Groß-Gerau.

2. (Mainz).
Kreis Mainz.

„ Bingen.

3. (Worms).

Kreis Worms.

„ Oppenheim.

„ Alzei.





LXIII

Anlage 2.

zum § 173. der Erſatz-Inſtruction.

V e r 3 e ich n i ß

der

Garniſon-Orte bez. der Dispenſir-Anſtalten, an welchen nach Maaßgabe der Garniſonſtärke

die Anſtellung von einjährig freiwilligen Pharmazeuten ſtattzufinden hat, nebſt Angabe

der Zahl der anzuſtellenden Pharmazeuten.

Zahl der Zahl der

Garniſon - Orte. anzuſtellenden Garniſon - Orte. anzuſtellenden

Pharmazeuten. Pharmazeuten.

Stralſund .

Garde-Korps. # -

Stargard
Berlin. Gneſen.

Garniſon-Lazareth 3

# - - - - 1

nvalidenhaus . . . . 1

Kaiſer Alexander-Lazareth 1 3. Armee-Korps.

Kaiſer Franz-Lazareth . - - 1 Brandenburg . . . . .

Küraſſier- und Dragoner-Lazareth 1 Frankfurt a. O. .

Garde-Schützen-Lazareth - 1 Cüſtrin . . -

Thierarzneiſchule. - 1 Neu-Ruppin

Potsdam. Prenzlau

Garniſon-Lazareth . . .

Gardes du Corps- und Huſaren-Lazareth

Spandau

1. Armee-Korps.

Königsberg

Danzig.

Graudenz .

Thorn

2. Armee-Korps.

Stettin .

Colberg

4. Armee-Korps.

Erfurt .

Halle:

Ädeburg -

Torgau .

Wittenberg

5. Armee-Korps.

Glogau . - - - - -

Görlitz.

Liegnitz.

Poſen



LXIV

Zahl der Zahl der

Garniſon - Orte. anzuſtellenden Garniſon - Orte. anzuſtellenden

Pharmazeuten. Pharmazeuten.

10. Armee-Korps.6. Armee-Korps.

- - - - - - . 2 Hannover . 3

Coſel 1 Oldenburg. 1

Glatz - 1 Osnabrück. 1

Neiſſe - - 2 Celle . . . . . . . . . . . 1

Schweidnitz - 1 Hildesheim - - - - - - - - -

Brieg.. . 1 Lüneburg 1

8 Äs -

7. Armee-Korps. ºnen

Düſſeldorf . - - 1 10

2Minden - - 2

Münſter - 2

2
Weſel – 11. Armee-Korps.

8. Armee-Korps. Frankfurt a. M.. 1

Aachen . - - - - 1 Caſſel - - - - - - - - - 2

Coblenz. 3 Wiesbaden . . . . . . . . . . 1

Ä 3 Ä - - - - - - - - - - - - 1ülich 1 ulda . . . . . . . . . . . .

Mainz. 3 Meiningen . . . . . . . . . . 1

Saarlouis. 2 Worms . . . . . . 1

Trier 1 Darmſtadt und Beſſungen. 2

Saarbrücken 1 -

– 10

9. Armee-Korps.

b - - - - - - -

Äs 1 12. Armee-Korps.

# Dresden . . . . . . . . . . . 3

Flensburg . 1 Bautzen - - - - 1

Sonderburg 1 Leipzig. 1

Schleswig. 1 Chemnitz 1

Altona . 1 -

Rendsburg 1 6

9

Anmerkung. Für die Anſtellung von einjährig freiwilligen Pharmazeuten iſt die Garniſonſtärke maaßgebend, und

Breslau

wird ſolche dahin normirt, daß bei denÄ einer Garniſonſtärke von:

2 bis 5 Bataillonen - - - - - - - 1 Pharmazeut,

über 5 bis incl. 10 Bataillonen . . . . . 2 /

über 10 Bataillonen - - - - 3

anzuſtellen ſind.

In einer Garniſon von geringerer Stärke als 2 Bataillonen finden. Anſtellungen freiwilliger
Pharmazeuten nicht Statt.
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Anlage 3.

(zur Ausführungs-Verordnung).

Beſt im m u n gen

über

das Verfahren mit den Studirenden der evangeliſchen und katholiſchen Theologie, bez.

mit den katholiſchen Prieſter-Amts-Kandidaten in Bezug auf die Ableiſtung ihrer Militair

dienſtpflicht,

gültig bis zum Schluß des Jahres 1869.

Den Theologen iſt in Rückſicht auf die, durch den Mangel an Predigt- und Prieſter-Amts

Kandidaten entſtehenden Verlegenheiten für die Kirchen-Verwaltung eine bedingte Befreiung von der

Erfüllung der Militairpflicht gewährt.

Dieſelben werden bis zum 1. April des Kalenderjahres, in welchem ſie das 26ſte Lebensjahr

vollenden, von der Einſtellung zum Militairdienſt vorläufig zurückgeſtellt; demnächſt werden diejenigen

evangeliſchen Theologen, welche bis dahin die Prüfung pro licentia concionandi beſtanden haben

und unter die Zahl der zum Predigen berechtigten Kandidaten aufgenommen worden ſind, bez. diejenigen

katholiſchen Theologen, welche bis dahin die Subdiakonats-Weihe empfangen haben, gänzlich von der

Militairdienſtpflicht befreit.

Diejenigen evangeliſchen Theologen, welche die beregte Prüfung nicht beſtanden, bez. diejenigen

katholiſchen Theologen, welche die Subdiakonats-Weihe nicht empfangen haben, werden der oben ge

dachten Vergünſtigung für verluſtig erklärt und nachträglich zur Erfüllung ihrer Militairdienſtpflicht

herangezogen.

Hierbei findet folgendes Verfahren ſtatt:

1) Junge Leute, welche beim Eintritt in das militairpflichtige Alter dem Studium der evangeliſchen

Theologie auf einer Deutſchen Univerſität ſich widmen, oder wenn ſie noch auf einem inländiſchen

Gymnaſium ſein ſollten, ſich demſelben widmen zu wollen erklären, haben hierüber – ſofern

ihnen nicht etwa ſchon die Berechtigung zum einjährigen Dienſt und damit gleichzeitig der Aus

9
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ſtand zum Dienſtantritt (§ 159. der Erſatz-Inſtruction) zugebilligt iſt – der Kreis-Erſatz

Kommiſſion, in deren Bezirk dieſelben nach § 20. 1. geſtellungspflichtig ſind, und zwar vor

dem 1. Februar desjenigen Kalenderjahres, in welchem ſie das 20ſte Lebensjahr vollenden, ein

Zeugniß des Dekans der theologiſchen Fakultät oder des Direktors des Gymnaſiums vorzulegen

und dies vom 1. Februar des Jahres ab, in welchem ſie ihr 24ſtes Lebensjahr vollenden,

alljährlich zu demſelben Zeitpunkt ſo lange zu wiederholen, bis ihre Befreiung vom Militair

dienſte in Gemäßheit der vorſtehenden Beſtimmungen durch die Departements-Erſatz-Kommiſſion

ausgeſprochen werden darf. -

2) In dem Zeugniß muß die Beſcheinigung enthalten ſein, daß der betreffende Militairpflichtige

vorausſichtlich bis zum Ablauf des 25ſten Lebensjahres das Examen pro licentia concionandi

ablegen werde. Kann dies pflichtmäßig nicht beſcheinigt werden, ſo iſt das Zurückſtellungs

Atteſt nicht zu ertheilen bez. nicht zu erneuern.

3) Auf Grund eines ſolchen Zeugniſſes wird der betreffende Militairpflichtige vorläufig von der

Theilnahme an der Looſung ausgeſchloſſen, von der perſönlichen Geſtellung vor die Erſatz-Behörden

einſtweilen entbunden, ſogleich bis zum 1. Februar des Jahres, in welchem er das 24ſte

Lebensjahr vollendet, und demnächſt von einem Jahre zum andern für die Dauer des Friedens

zurückgeſtellt. Ueber die erfolgte Zurückſtellung iſt in einem dem Schema 11. der Erſatz

Inſtruction entſprechenden, event. dem Berechtigungsſchein zum einjährigen Dienſt anzufügenden

und auf die gegenwärtige Anlage hinweiſenden Atteſte Seitens der Kreis-Erſatz-Kommiſſion

das Erforderliche, unter Benachrichtigung des Landraths des Geburtsorts bez. Domizils, anzu

geben.

4) Geht das gedachte Zeugniß nicht ein, oder giebt der betreffende Militairpflichtige das Studium

der evangeliſchen Theologie auf, oder verläßt er die Deutſche Univerſität, um außerhalb Deutſch

lands ſeine Univerſitäts-Studien fortzuſetzen, oder hat der betreffende Studirende bis zum

1. April des Jahres, in welchem er das 26ſte Lebensjahr vollendet, das Examen pro licentia

concionandi nicht abgelegt, ſo darf eine fernere Zurückſtellung nicht ſtattfinden, vielmehr iſt der

Betheiligte aldann ſogleich zur Erfüllung der allgemeinen geſetzlichen Militairpflicht heranzuziehen*).

5) In Fällen, wo der betreffende Militairpflichtige durch nicht vorherzuſehende unverſchuldete Umſtände

abgehalten worden iſt, das Examen pro licentia concionandi rechtzeitig abzulegen, kann

ihm von den Erſatz-Behörden 3ter Inſtanz ausnahmsweiſe ein weiterer Ausſtand, äußerſten

Falles auf zwei Jahre über das 25ſte Lebensjahr hinaus, gewährt werden. Dies findet aber

keine Anwendung auf diejenigen Individuen, welche, ohne ihrer Militairpflicht genügt zu haben,

erſt nach vollendetem 22ſten Lebensjahre das Studium der Theologie beginnen.

*) In Vetreff der nachträglichen Theilnahme an der Looſung in ſolchen Fällen cf. § 21. 6. der Erſatz-Inſtruction,
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6) Wenn Militairpflichtige, welche die Berechtigung zum einjährigen Dienſt erlangt haben, bevor

7)

8)

9)

ſie die Vergünſtigung: als Studirende der evangeliſchen Theologie zurückgeſtellt zu werden, in

Anſpruch nehmen, ſich durch Beibringung des Dekanats-Zeugniſſes als Theologen ausweiſen, ſo

ſind ſie von dieſem Zeitpunkte ab nicht mehr als einjährig Freiwillige zu betrachten, ſondern

als Theologen anzuerkennen und nach den für ſolche gegebenen Vorſchriften zu behandeln.

Sobald der betreffende Studirende nachweiſt, daß er das Examen pro licentia concionandi

abgelegt hat, fertigt die ad 1. gedachte Kreis-Erſatz-Kommiſſion einen Ausweis über ſeine

gänzliche Entbindung von der Militairpflicht aus und legt dieſen der Departements-Erſatz

Kommiſſion zur Beſtätigung vor. Sobald letztere erfolgt, iſt der betreffende Theologe in allen

Liſten zu ſtreichen.

Militärpflichtige, welche als Studirende der evangeliſchen Theologie zurückgeſtellt worden ſind,

können, ſofern ſie dies Studium aufgeben, und die Vergünſtigung zum einjährigen Dienſt noch

nicht erlangt hatten, letztere nachträglich in Anſpruch nehmen. Es muß dies jedoch ſogleich,

nachdem ſie zu einem andern Lebensberuf übergegangen ſind, geſchehen, ſo daß ſie die Berechtigung

zum einjährigen Dienſt bis zum 1. April des Kalenderjahres, in welchem ſie den Beſtimmungen

ad 4. gemäß nicht mehr zurückgeſtellt werden dürfen, erlangt haben. Haben ſie dies verſäumt

und ſind ſie nach dem Ausbleiben der ad 1. gedachten Atteſte von den Erſatz-Behörden zur

Muſterung herangezogen worden, oder wären ſie heranzuziehen geweſen, ſo darf ihnen die

Berechtigung zum einjährigen Dienſt auch nur in dem §. 151. 3. der Erſatz-Inſtruction ange

gebenen Falle nachträglich verliehen werden.

Die ad 1. bis 8. enthaltenen Beſtimmungen finden auf Studirende der katholiſchen Theologie,

ſowie auf katholiſche Prieſter-Amts-Kandidaten mit der Maaßgabe Anwendung, daß ſie bis zum

1. April des Jahres, in welchem ſie das 26ſte Lebensjahr vollenden, die Subdiakonats-Weihe

empfangen haben müſſen, und falls ſie ihre Vorbildung nicht auf einer Univerſität erhalten,

anſtatt des Dekanats-Zeugniſſes ein Zeugniß ihrer biſchöflichen Behörde beizubringen haben.
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Anlage 4.

(zur Militair-Erſatz-Inſtruction)

<Landwehr bezirks- Gin theilun

für das

Königreich Württemberg.

L an d we hr Kompagnie.

Ä Ob er am ts

brigade. Regiment. Bataillon. Stab. Seelenzahl. bezirke.

Herrenberg. 21,518 Herrenberg.

I. Calw. 25,435 Calw.

Calw. Wildbad. 25,220 Neuenbürg.

G 1. Nagold. 25,089 Nagold.

# Königlich 97,262

# | Württembergiſches

# Landwehr-Regiment. II. Reutlingen. 36,082 Reutlingen.

# Reutlingen. Tübingen. 32,267 Tübingen.

# Rottenburg. 28,178 Rottenburg.

Ä 96,527

E-J

# Horb. 19,820 Horb.

# I. Freudenſtadt. 28,780 Freudenſtadt.

# Horb. Sulz. 18,652 Sulz.

g' 7. Oberndorf. 23,471 Oberndorf.

# Königlich 90,723

Ä Balingen. 32,063 Balingen.
s II. Rottweil. 31,387 Rottweil.

Rottweil. Spaichingen. 19,591 Spaichingen.

Tuttlingen. 24,616 Tuttlingen.

107,657
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Landwehr Kompagnie.

Infan Oberamts

terie- irk
brigade. Regiment. Bataillon. Stab. Seelenzahl. bezirke.

Böblingen. 24,512 Böblingen.

I. Leonberg. 29,128 Leonberg.

Leonberg. Vaihingen. 21,734 Vaihingen.

3 Maulbronn. 22,351 Maulbronn.

Königlich 97,725

artner des Ludwigsburg. 37,206 Ludwigsburg.

2 kandwehr Regiment II. Canſtatt. 29,105 Canſtatt.

# Ludwigsburg. Großbottwar. 26,571 Marbach.

5 Waiblingen. 25,386 Waiblingen.

# 118,268

„S

-

e2 Brackenheim. 23,518 Brackenheim.

E I. Beſigheim. 25,432 Beſigheim.

F Heilbronn. Heilbronn. 35,749 Heilbronn.

# 4 Neuenſtadt. 29,965 Neckarſulm.

# Königlich 114,664

r f -- --

S Ä Sulzbach. 27,746 Backnang.

# gment. II. Weinsberg. 24,777 Weinsberg.

# Hall. Oehringen. 30,859 Oehringen.

F Hall. 27,714 - Hall.

111,096

. 2. und 3. (Amt) 75,781 Stuttgart, Stadt

Reſerve-Landwehr-Bataillon direction.

Stuttgart. Stuttgart. 32,762 Stuttgart, Ober

amt.

108,048



LXXf

L an d we hr Kompagnie.

Inan Ob er amts

terie- n

brigade. Regiment. Bataillon. Stab. Seelenzahl. bezirke.

Künzelsau. 29,204 Künzelsau.

I. Blaufelden. 30,613 Gerabronn.

Mergentheim. | Crailsheim. 24,856 Crailsheim.

Weikersheim. 28,097 Mergentheim.

112,770

Königlich

# Württembergiſches

# Landwehr-Regiment. Gaildorf. 24,314 Gaildorf.

# II. Ellwangen. 30,169 Ellwangen.

# Ellwangen. Aalen. 26,942 Aalen.

# Neresheim. 22,077 Neresheim.

# 103,502

Sº

„S

E

E Schorndorf. 25,133 Schorndorf.

SZ l. Welzheim. 20,397 Welzheim.

E Gmünd, Göppingen. 35,043 Göppingen.

# Gmünd. 27,853 Gmünd.

zO. 6.

C- - - -
108,526

Ä. Königlich

Württembergiſches

Landwehr-Regiment. II Geislingen. 28,291 Geislingen.

Ulm. Heidenheim 34,527 Heidenheim.

Beimerſtetten. 46,576 Ulm.

109,394



f, XXff

Landwehr Kompagnie.

Infan- Oberamts

ferie

brigade. Regiment. Bataillon. Stab. Seelenzahl. bezirke.

Riedlingen. 26,333 Riedlingen.

I. Saulgau. 25,115 Saulgau.

Ravensburg. Ravensburg. 29,904 Ravensburg.

2 Tettnang. 21,549 Tettnang.

-

-

# Königlich 102,801

# Württembergiſches Biberach. 30,628 Biberach.

# Pandwehr-Regiment II. Waldſee. 23,678 Waldſee.

# Biberach. Leutkirch. 22,459 Leutkirch.

Cº2 Wangen. 19,297 Wangen.

# 96,062

#

# Blaubeuren. 18,728 Blaubeuren.

E I. Münſingen. 23,262 Münſingen.

# Ehingen. Ehingen. 25,489 Ehingen.

E 8 Laupheim. 24,952 Laupheim.

# Königlich 92,431

s Württembergiſches Kirchheim. 25,976 Kirchheim.

Landwehr-Regiment II. Nürtingen. 25,808 Nürtingen.

Eßlingen. Eßlingen. 32,207 Eßlingen.

Urach. 26,990 Urach.

109,98

Kriegsminiſter, Generallieutenant

von Suckow.
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Anhang.

*-L

Berlin, den 9. Juni 1871.

Zuſammenſtellung

der weſentlichſten Beſtimmungen, durch welche die Militair-Erſatz-Inſtruction

für den Norddeutſchen Bund vom 26. März 1868 abgeändert und

ergänzt worden iſt.

Zur Ausführungs-Verordnung Artikel 2. Seite 2.

Anwendung des Metermaaßes beim Militair-Erſatz-Geſchäft.

Auf den Mir gehaltenen Vortrag will Ich genehmigen, daß bereits bei dem Erſatz - Geſchäft des

Jahres 1871 die Meſſung der Erſatz-Mannſchaften nach dem Meterſyſtem ſtattfinden darf. Es hat

jedoch die Feſtſtellung geringerer Maaße als fünf Millimeter zu unterbleiben und ſind fünf bis incl.

neun dergleichen nur als fünf Millimeter zu rechnen. Zugleich beſtimme Ich, daß bei Umrechnung der

im vierten Abſchnitt der Militair-Erſatz-Inſtruction für den Norddeutſchen Bund vorgeſchriebenen Maximal

und Minimal-Maaße die Abrundung auf volle Centimeter ſtattfinden ſoll, und bin damit einverſtanden,

daß das Maximalmaaß für Dragoner und Huſaren auf die nächſt niedrige Centimeterzahl abgerun

det werde.

Sie haben hiernach die weiteren Verfügungen zu treffen.

Berlin, den 17. Juni 1870. gez. Wilhelm.

In Vertretung des Bundeskanzlers:

ggz. Delbrück. von Roon.

An den Kanzler des Norddeutſchen Bundes und den Kriegs- und Marine-Miniſter.

Berlin, den 29. Juni 1870.

Vorſtehende Allerhöchſte Cabinets - Ordre vom 17. Juni cr. wird hierdurch mit Nachſtehendem zur

allgemeinen Kenntniß und Nachachtung gebracht:

1. Vom Beginn des Erſatzgeſchäfts pro 1871 an haben die Erſatzbehörden allen Neu-Eintragungen in

die Aushebungsliſten c. das Meterſyſtem zu Grunde zu legen. Einer weiteren Veränderung der

nach der Militair-Erſatz-Inſtruction vom 26. März 1868 vorgeſchriebenen Liſten-2c. Formulare be

darf es nicht, nur ſind in den bezüglichen Kolonnen ſtatt

10
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Fuß, Zoll, Strich

von gedachtem Termin ab

Meter, Centimeter, Millimeter

einzutragen.

2. Da die Feſtſtellung geringerer Maaße als fünf Millimeter zu unterbleiben hat, mithin ein bis incl.

vier überſchießende Millimeter gar nicht in Rechnung zu ſtellen und fünf bis incl. neun dergleichen

nur als fünf Millimeter anzurechnen ſind, ſo werden die beim Erſatzgeſchäft zu verwendenden Meß

apparate ſo einzurichten ſein, daß ſie nur das Ableſen ganzer und halber Centimeter geſtatten.

3. Von gedachtem Termin abtreten an Stelle der im vierten Abſchnitt der Militair-Erſatz-Inſtruction

für die einzelnen Waffen- reſp. Truppengattungen vorgeſchriebenen Maximal- reſp. Minimal-Maaße

die nachſtehend bezeichneten:

A. M a x im a l - M a a ß e.

Für reitende Artillerie, Jäger, Trainfahrer zu halbjähriger Ausbildung, Küraſſiere und

Ulanen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 m. 75 cm.

für Küraſſiere und Ulanen ausnahmsweiſe (§. 28, 2. 1. c.) . . . . . . . . . 1 m. 78 cm.

für Dragoner, Huſaren und Trainſtamm . . . . . . . . . . . . . . . 1 m. 72 cm.

B. M i n im a l - M a a ß e.

Für die Garden (excl. der leichten Garde-Kavallerie) . . . . . . . . . . .

für Garde-Dragoner, Garde-Huſaren, Feſtungs- reſp. See-Artillerie, Pioniere, Linien

Küraſſiere und Ulanen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 m. 67 cm.

für Feld-, Fuß- und reitende Artillerie . . . . . . . . . . . . . . . 1 m. 65 cm.

für alle übrigen Waffen- reſp. Truppengattungen . . . . . . . . . . . . 1 m. 62 cm.

für die Linien - Infanterie unter den im § 30., 2. 1. c. angegebenen Vorausſetzungen

ausnahmsweiſe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 m. 57 cm.

4. Bei etwaigen Abkürzungen haben die Erſatzbehörden ſich gleichmäßig der Bezeichnung

m. für Meter,

cm. für Centimeter,

mm. für Millimeter

zu bedienen. -

Der Kanzler des Nord- - Der Kriegs- und

deutſchen Bundes. Marine - Miniſter.

Zur Ausführungs-Verordnung Artikel 3. Seite 2.

Betrifft das Verfahren mit den nach dem 1. Januar 1870 in das militairpflichtige Alter tretenden

Studirenden der Theologie c. bezüglich Ableiſtung ihrer Militairdienſtpflicht.

Berlin, den 31. December 1869.

Unter Bezugnahme auf Paſſus 3 der Verordnung zur Ausführung der Militair-Erſatz-Inſtruction

für den Norddeutſchen Bund vom 26. März 1868 wird hiermit beſtimmt, daß die über Zurückſtellung
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und eventuelle Befreiung der Theologen vom Militairdienſt in Anlage 3. bezeichneter Inſtruction zuſam

mengeſtellten Beſtimmungen vom 1. Januar 1870 ab nur noch auf diejenigen Studirenden der evangeli

ſchen und katholiſchen Theologie, beziehungsweiſe katholiſchen Prieſter-Amts-Kandidaten zur Anwendung

gelangen dürfen, welche bereits vor gedachtem Termin in das militairpflichtige Alter getreten ſind.

Dagegen darf eine Zurückſtellung ſolcher Individuen in Rede ſtehender Kategorieen, deren Militair

pflicht erſt mit dem 1. Januar 1870 oder ſpäter beginnt, Seitens der Erſatz-Behörden nur auf Grund

der §§. 44“, beziehungsweiſe 159* der Militair-Erſatz-Inſtruction ſtattfinden, während weiter gehende

Anträge auf Zurückſtellung reſp. Befreiung vom Dienſt gemäß §§. 42. und 159* 1. c. der Entſcheidung

der Miniſterial-Inſtanz vorbehalten bleiben.

Der Kriegs- und Der Kanzler des Nord

Marine - Miniſter. deutſchen Bundes.

Zur Ausführungs-Beſtimmung Artikel 12. Seite 4.

Betrifft die Berichtigung einer Beſtimmung in der Ausführungs-Verordnung zur Militair-Erſatz

Inſtruction für den Norddeutſchen Bund.

Berlin, den 15. April 1868.

Im Paſſus 12. der Ausführungs-Verordnung zur Militair-Erſatz-Inſtruction für den Norddeutſchen

Bund vom 26. März 1868 iſt in der 8ten Zeile ſtatt: „ad b. für die bis einſchließlich 1868 1c. zu

ſetzen: „ad b. für die bis einſchließlich 1869 1c. und dementſprechend auf Seite 4. ibidem, Zeile 6.

von unten, zu ſchreiben: „c. für die von 1870 an dienſtpflichtig werdenden 2c.“, was wir hierdurch Behufs

der weiteren Veranlaſſung zur Kenntniß der Reſſort-Miniſterien bringen.

Der Kanzler des Nord- Der Kriegs-Miniſter.

deutſchen Bundes.

Zur Ausführungs-Beſtimmung Artikel 12. Seite 4.

Uebergangs - Beſtimmung ad Artikel 12 der Verordnung zur Ausführung der Militair - Erſatz

Inſtruction für den Norddeutſchen Bund vom 26. März d. J., hinſichtlich der den altpreußiſchen

Landestheilen angehörigen Militairpflichtigen.

Berlin, den 27. December 1868.

Hinſichtlich der Behufs Zulaſſung zum einjährigen freiwilligen Militairdienſte an die wiſſenſchaftliche

Qualifikation zu ſtellenden Anforderungen ſollen nach Paſſus 12. der Verordnung zur Ausführung der

Militair - Erſatz-Inſtruction für den Norddeutſchen Bund vom 26. März d. J., die Beſtimmungen der

§§ 154. und 155. der Inſtruction für alle den altpreußiſchen Landestheilen angehörigen jungen Leute vom

Jahre 1869 an uneingeſchränkt in Kraft treten. - 4

Bei ſtrenger Durchführung dieſer Vorſchrift würden diejenigen jungen Leute aus den altländiſchen

Provinzen Preußens, welche vor dem Erſcheinen der Militair-Erſatz-Inſtruction vom 26. März d. J. mit

der in den älteren Beſtimmungen geforderten wiſſenſchaftlichen Reife für den einjährigen freiwilligen Mili

tairdienſt die betreffenden Lehranſtalten verlaſſen haben, gezwungen ſein, die nach dem Abgange aus der

Schule zur Erreichung ihres bürgerlichen Lebensberufs begonnene Laufbahn zu unterbrechen und Behufs
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Erlangung der im §. 154. L. c. für den einjährigen freiwilligen Militairdienſt vorgeſchriebenen wiſſen

ſchaftlichen Qualifikation, reſp. des entſprechenden Schulzeugniſſes von Neuem die Schule zu beſuchen,

oder ſich der Prüfung gemäß §. 155., 2. a. a. O. zu unterziehen und zu dieſem Zwecke das erhöhte

Maaß von Kenntniſſen auf Privat-Inſtituten oder durch Privat-Unterricht ſich nachträglich anzueignen.

In billiger Berückſichtigung dieſer Umſtände beſtimmen wir hierdurch:

daß denjenigen jungen Leuten aus den altpreußiſchen Landestheilen, welche bis zum Erſten

October cr. mit einem den Anforderungen des § 131. der Militair-Erſatz-Inſtruction vom

9. Dezember 1858 entſprechenden Zeugniſſe die Schule verlaſſen haben, bis zum Schluſſe

dieſes Jahres aber wegen noch nicht vollendeten 17. Lebensjahres die Berechtigung zum ein

jährigen freiwilligen Militairdienſte nicht nachſuchen durften, auch über den Erſten Januar

künftigen Jahres hinaus, der Berechtigungsſchein zum einjährigen Dienſte nach Maaßgabe der

früheren Vorſchriften zu ertheilen iſt.

Der Kriegs-Miniſter. Der Miniſter des Innern.

Zur Ausführungs-Verordnung Artikel 12. Seite 4.

Zur Uebergangs-Beſtimmung vom 27. Dezember 1868 ad Artikel 12. der Verordnung zur Ausfüh

rung der Militair-Erſatz-Inſtruction für den Norddeutſchen Bund vom 26ten März 1868 (cf.

Nr. 30. des Armee-Verordnungs-Blattes de 1868. Nr. 307.)

Berlin, den 12. Februar 1869.

Es hat nicht in der Abſicht gelegen, von der durch die obige Uebergangs-Beſtimmung gewährten

Vergünſtigung diejenigen jungen Leute auszuſchließen, welche zwar bis zum 1. October 1868 mit einem

den Anforderungen des § 131. der Militair - Erſatz-Inſtruction vom 9. Dezember 1858 entſprechenden

Zeugniß die Schule verlaſſen haben, und ihrem Lebensalter nach ſchon vor Ablauf des Jahres 1868 die

Berechtigung zum einjährigen freiwilligen Militairdienſte nachſuchen durften, ſolches aber unterlaſſen haben,

weil die Militair-Erſatz-Inſtruction ihnen zur Nachſuchung der in Rede ſtehenden Berechtigung eine Friſt

bis zum Erſten Februar des Kalenderjahres gewährt, in welchem ſie das 20. Lebensjahr vollenden. Vor

kommenden Falles iſt daher der Berechtigungsſchein zum einjährigen freiwilligen Militairdienſte jungen

Leuten der vorberegten Kategorie innerhalb der letztgedachten Friſt gleichfalls nach Maaßgabe der früheren

Beſtimmungen zu ertheilen.

Dies wird hierdurch in Folge der Rückfrage einer Prüfungs-Kommiſſion für einjährige Freiwillige

zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

Der Kriegs-Miniſter. Der Miniſter des Innern.

Zu §. 11.

Auf das Geſuch vom 15. September v. Js.,

betreffend das Militair- Verhältniß der Lootſenknechte,

erwiedert das Kriegs-Miniſterium hierdurch, daß nach reiflicher Erwägung aller maaßgebenden Verhält

niſſe es weder erforderlich noch angängig erſcheint, die active Militairdienſtzeit der Seelootſenknechte bis auf
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ſechs Monate zu verkürzen. Dagegen hat ſich das Marine-Miniſterium damit einverſtanden erklärt, daß

auf Militairpflichtige vorgedachter Kategorie die Vergünſtigung des § 13., 3. des Geſetzes, betreffend die

Verpflichtung zum Kriegsdienſte, vom 9. November 1867 anwendbar iſt,

wonach die Dienſtzeit in der activen Marine für Seeleute von Beruf und für das Maſchinen

perſonal in Berückſichtigung ihrer techniſchen Vorbildung und nach Maaßgabe ihrer Ausbil

dung für den Dienſt auf der Kriegsflotte bis auf eine einjährige active Dienſtzeit verkürzt

werden darf. *

Berlin, den 11. Juni 1870.

Kriegs-Miniſterium.

Zu §. 15.

Betreffend die durch Aufhebung der Fürſtlich Waldeckſchen Regierung nothwendig gewordene

anderweite Beſtimmung der Miniſterial-Inſtanz in Militair-Erſatz-Angelegenheiten und der Erſatz

Behörden III. Inſtanz für die Fürſtenthümer Waldeck und Pyrmont, ſowie des Civil-Vorſitzen

den der Departements-Erſatz-Kommiſſion im Bezirk der 42ſten Infanterie-Brigade für die ge

nannten Fürſtenthümer.

Nachdem die unter dem Namen „Fürſtlich Waldeckſche Regierung“ bisher beſtandene Behörde

durch die Allerhöchſte Ordre vom 25. Januar d. J. aufgehoben worden iſt, beſchließt das Staats-Mini

ſterium mit Bezug auf die Anmerkungen ad §. 15, 1. und 2. der Militair-Erſatz-Inſtruction für den

Norddeutſchen Bund vom 26. März 1868, in Gemäßheit des Artikels VI. des Acceſſions-Vertrages

zwiſchen Preußen und Waldeck-Pyrmont vom 18. Juli 1867. (Geſetz-Sammlung für die Preußiſchen

Staaten de 1868. S. 1. – Fürſtlich Waldeckſches Regierungsblatt de 1867. S. 133.) und auf Grund

der Beſtimmung ad 1. der allegirten Allerhöchſten Ordre, wie folgt:

1. Für die Militair-Erſatz-Angelegenheiten in den Fürſtenthümern Waldeck und Pyrmont treten als

Miniſterial-Inſtanz an Stelle des Königlich Preußiſchen Kriegs-Miniſteriums und der Fürſtlich

Waldeckſchen Regierung die Königlich Preußiſchen Miniſterien des Krieges und des Innern.

2. Die Funktionen der Erſatz-Behörden III. Inſtanz, welche bisher von dem General-Kommando des

11. Armee-Korps in Gemeinſchaft mit der Fürſtlich Waldeckſchen Regierung Abtheilung des Innern

wahrgenommen worden ſind, werden auf das gedachte General-Kommando und das Ober-Präſidium

zu Caſſel übertragen.

3. Als Civil-Vorſitzender der Departements-Erſatz-Kommiſſion im Bezirke der 42ſten Infanterie-Bri

gade hat für die genannten Fürſtenthümer der gemäß Artikel V. des Acceſſions-Vertrages vom

18. Juli 1867 ernannte Landes-Director zu fungiren.

Berlin, den 28. Mai 1869.

Königliches Staats - Miniſterium.

Berlin, den 16. Juni 1869.

Vorſtehender Staats-Miniſterial-Beſchluß wird hierdurch zu allgemeinen Kenntniß gebracht.

Der Kriegs-Miniſter. Der Miniſter des Innern.
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Zu § 15 pass. 2.

Kompetenz in Erſatz-Angelegenheiten des Jade-Gebiets.

Berlin, den 18. Januar 1871.

Durch Verfügung der Miniſterien des Krieges und des Innern vom 13. d. Mts. iſt beſtimmt

worden, daß für das Jade-Gebiet das Königliche General-Kommando des 10. Armee-Korps im Verein

mit dem Königlichen Ober- Präſidium der Provinz Hannover die Erſatz-Behörden dritter Inſtanz zu

bilden haben.

Dies wird hierdurch zur Kenntniß gebracht.

Kriegs-Miniſterium.

Allgemeines Kriegs-Departement.

Zu § 15., 2. Anmerkung *.

Zu ſetzen:

4. für Oldenburg das Großherzoglich Oldenburgiſche Staats-Miniſterium, Departement der Juſtiz,

zu Oldenburg.

17. für Lübeck die Militair-Kommiſſion des Senats zu Lübeck.

Zu §. 22.

Loos- und Abſchluß-Nummern. Deren tabellariſche Zuſammenſtellung betreffend.

Berlin, den 31. März 1870.

Die termingemäß hierher gelangten tabellariſchen Zuſammenſtellungen der bei der Looſung im

Jahre 1869 gezogenen höchſten Loos- und der nach § 22. der Erſatz-Inſtruction feſtgeſtellten Abſchluß

Nummern laſſen erſehen, daß bei Feſtſtellung letztgedachter Nummern nicht überall korrekt verfahren wird.

Das Kriegs-Miniſterium nimmt daher Veranlaſſung, darauf hinzuweiſen, daß gemäß § 23., 8. be

ziehungsweiſe § 22., 7. 1. c. für diejenigen Aushebungsbezirke, in denen Behufs Aufbringung des aufer

legten Rekruten-Kontingents auf die früher disponibel gebliebenen reſp. über dieſe hinaus oder Mangels

derſelben auf Militairpflichtige unter 5 2“ zurückgegangen iſt, die bei der Looſung des laufenden Jahr

gangs gezogene höchſte Nummer als Abſchlußnummer gilt und in Eingangsberegten tabellariſchen Zu

ſammenſtellungen als ſolche anzugeben iſt.

Es ſind ferner verſchiedene Rückfragen dadurch nothwendig geworden, daß in der für „Bemerkungen“

beſtimmten Kolonne der Ueberſicht vielfach Vermerke: wie durchgegriffen, zurückgegriffen c. eingetragen waren

ohne jede oder doch ohne genügende Angabe, wie weit auf die disponiblen reſp. die Militairpflichtigen un

ter 5 2“ zurückgegriffen worden. Unter Bezugnahme auf die ſchon allegirte Feſtſetzung des § 22., 7. 1. c.

wird daher beſtimmt, daß wenn ein derartiges Zurückgreifen in einem Aushebungsbezirk ſtattgefunden hat,

in der Kolonne „Bemerkungen“ dies für die Folge ſtets durch einen Vermerk in folgender Faſſung aus

zudrücken iſt:

Zurückgegriffen auf Nro. . . des Disponiblen des Jahrgang 18 . .

bez.

Zurückgegriffen auf Nro. ... der Militairpflichtigen unter 5 2“ des Jahrgang 18 . .

i
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Schließlich bemerkt das Kriegs - Miniſterium, wie auch für den Fall, daß höchſte Loos- und Ab

ſchluß-Nummern identiſch ſind, in den Seitens der General - Kommandos hierher zu reichenden tabellari

ſchen Zuſammenſtellungen die betreffende Zahl – nach Anhalt des Schemas 4. zur Militair-Erſatz-In

ſtruction – in jede der beiden Kolonnen einzutragen bleibt.

Kriegs - Miniſterium.

Zu §. 45.

Zurückſtellung der in Rußland befindlichen Norddeutſchen Militairpflichtigen bis zu dem in ihrem

dritten Konkurrenzjahre ſtattfindenden Departements - Erſatz-Geſchäfte.

Berlin, den 21. Juni 1870.

In Berückſichtigung der eigenthümlichen Verhältniſſe der im Innern Rußlands lebenden militair

pflichtigen Angehörigen des Norddeutſchen Bundes iſt dem Bundes-Geſandten in St. Petersburg unter

Bezugnahme auf §. 45., 1. der Militair-Erſatz-Inſtruction für den Norddeutſchen Bund die Ermächtigung

ertheilt worden, gedachten Militairpflichtigen – auch wenn ihnen bereits Seitens der heimathlichen Erſatz

Behörden Geſtellungs- Ordres zugegangen ſein ſollten – auf ihren Antrag amtliche Beſcheinigungen da

hin auszuſtellen,

daß ſie auf Grund vorberegter Feſtſetzung bis zu dem in ihrem dritten Konkurrenzjahre ſtatt

findenden Departements-Erſatz-Geſchäft von der perſönlichen Geſtellung vor die Erſatz-Behör

den befreit ſind.

Den Erſatz-Behörden wird in jedem einzelnen Fall von der Ertheilung derartiger Beſcheinigungen

Kenntniß gegeben werden, und haben dieſelben demnächſt Behufs Berichtigung der Aushebungs-Liſten das

Erforderliche zu veranlaſſen.

Der Kriegs- und Der Kanzler des Nord

Marine - Miniſter. deutſchen Bundes.

Zu §. 48.

Betrifft die Ueberweiſung zur Erſatz-Reſerve 1. Klaſſe.

Berlin, den 12. Juli 1869.

Es beſtehen – wie zu unſerer Kenntniß gekommen – Zweifel darüber, in welchem Konkurrenz

jahre die in § 48, 3. der Militair-Erſatz-Inſtruction für den Norddeutſchen Bund bezeichneten Kategorien

Militairpflichtiger der 1. Klaſſe der Erſatz-Reſerve überwieſen werden dürfen.

Zur Beſeitigung beregter Zweifel verweiſen wir auf die §§. 2. ad 3, 43. ad 10, 36 ad 2. und

36. ad 4. L. c., wonach einzig und allein die an letztangezogener Stelle bezeichneten Militairpflichtigen,

welche an einem der im §. 19. der Inſtruction für Militair-Aerzte angegebenen unheilbaren Fehler lei

den und in Folge deſſen nicht vollkommen dienſtbrauchbar ſind, ohne Rückſicht darauf, in welchem

Konkurrenzjahre ſie ſtehen, vom Militairdienſt für gewöhnliche Friedenszeiten entbunden, mithin auch ſchon

im erſten reſp. zweiten Konkurrenzjahre der 1. Klaſſe der Erſatz-Reſerve überwieſen werden dürfen. Alle

anderen nach Maaßgabe Eingangs gedachter Beſtimmung für die 1. Klaſſe der Erſatz-Reſerve geeigneten
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Militairpflichtigen dürfen dagegen erſt im dritten Konkurrenzjahre vom Militairdienſt im Frieden entbun

den, reſp. der Erſatz-Reſerve, bez. der 1. Klaſſe derſelben überwieſen werden.

Militairpflichtigen, welche nach Vorſtehendem vorzeitig der 1. Klaſſe der Erſatz-Reſerve überwieſen

worden ſind, werden daher, falls ſie nicht etwa inzwiſchen das 3. Konkurrenzjahr bereits überſchritten ha

ben, die ihnen behändigten Erſatz-Reſerve-Scheine I. abzunehmen und erſtere ſo zu behandeln ſein, als ob

ſie auf ein Jahr zurückgeſtellt worden ſind.

Den Erſatzbehörden iſt hierbei billige Rückſichtnahme auf ſolche Militairpflichtige geſtattet, die nach

Behändigung des qu. Scheines und im guten Glauben, ihren militairiſchen Verpflichtungen für den Frie

den nachgekommen zu ſein, ihren Aufenthalt außerhalb des Bundesgebiets genommen haben.

Der Kriegs-Miniſter. Der Miniſter des Innern.

Zu § 51., 3.

Deklaration des §. 51., 3. c. der Militair-Erſatz-Inſtruction vom 26. März 1868.

Berlin, den 9. Juni 1870.

In Deklaration des §. 51., 3. c. der Militair-Erſatz-Inſtruction vom 26. März 1868 wird hier

mit beſtimmt, daß Soldaten, welche auf Reklamation oder wegen zeitiger Dienſtunbrauchbarkeit als un

ausgebildet mit der Waffe von einem Truppentheile entlaſſen worden ſind, ihre Dienſtbrauchbarkeit

vorausgeſetzt, der Erſatz-Reſerve erſt dann als disponibel überwieſen werden dürfen, wenn ſie bereits das

fünfte Konkurrenzjahr vollendet haben.

Der Kriegs- und Der Kanzler des

Marine - Miniſter. Norddeutſchen Bundes.

Zu §. 64., 1.

Betrifft eine Deklaration der Anmerkung zu §. 64., 1. der Militair-Erſatz-Inſtruction für den

Norddeutſchen Bund.

Berlin, den 9. Juni 1869.

Dem zweiten Alinea der Anmerkung zu § 64, 1. der Militair-Erſatz-Inſtruction für den Nord

deutſchen Bund wird hierdurch folgende Faſſung gegeben:

Liſten-Auszüge, reſp. beſondere, den bezüglichen Benachrichtigungsſchreiben beigefügte Nachweiſun

gen über die Verhältniſſe der Militairpflichtigen ſind von dem Civil-Vorſitzenden der betreffenden Kreis-Er

ſatz-Kommiſſion unmittelbar unter dem zuletzt eingetragenen Namen zu unterſchreiben und mit Angabe des

Orts und des Datums der Ausfertigung zu verſehen. Wenn Auszüge c. eingehen, ohne, wie vorſtehend

angegeben, ordnungsmäßig abgeſchloſſen zu ſein, ſo ſind ſie dem betreffenden Civil-Vorſitzenden zur nach

träglichen Vervollſtändigung zurückzuſenden.

Der Kanzler des Der Kriegs- und

Norddeutſchen Bundes. Marine - Miniſter.
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Zu § 112.

Betrifft die Muſterung der im Bezirk der zweiten Infanterie-Brigade geſtellungspflichtigen Mann

ſchaften der ſeemänniſchen Bevölkerung.

Berlin, den 12. März 1869.

Unter Modifizirung der bezüglichen im achten Abſchnitt der Militair - Erſatz-Inſtruction für den

Norddeutſchen Bund gegebenen Feſtſetzungen beſtimmen wir hiermit, daß die im Bezirk der 2. Infanterie

Brigade geſtellungspflichtigen Mannſchaften der ſeemänniſchen Bevölkerung der Marine - Erſatz-Kom

miſſion im Bezirk der 1. Infanterie-Brigade zur definitiven Entſcheidung über ihr Militair-Verhältniß zu

überweiſen ſind.

Der Kanzler des Der Kriegs- und

Norddeutſchen Bundes. Marine - Miniſter.

Zu §. 120.

Betrifft Ueberweiſung der Garde-Rekruten.

- Berlin, den 20. Juni 1869.

Es wird hiermit beſtimmt, daß die im §. 120., 3. der Militair-Erſatz-Inſtruction bezeichneten Na

tional-Liſten der für die Garde ausgehobenen und in Berlin zu geſtellenden Rekruten, Brigadeweiſe zu

ſammengeſtellt, Seitens der Infanterie-Brigade-Kommandos dem General-Kommando des Garde-Korps

einzureichen ſind.

Dem entſprechend haben auch die betreffenden Brigade-Kommandos die National-Liſten der nach

Hannover reſp. Breslau und Coblenz für die dort garniſonirenden Garde-Truppentheile zu geſtellenden

Rekruten den bezüglichen Regiments-Kommandos zu überſenden.

Kriegs-Miniſterium.

Zu §. 128.

Betrifft die Prüfung im Hufbeſchlage für Individuen, welche ihrer Militairdienſtpflicht durch

dreijährig oder einjährig freiwilligen Dienſt als Unter-Roßarzt genügen wollen.

Berlin, den 7. Juni 1868.

Für die Prüfung im Hufbeſchlage, welche gemäß Paſſus 2. des § 128. der Militair-Erſatz-In

ſtruction für den Norddeutſchen Bund vom 26. März 1868 diejenigen Individuen, die ihrer Militairdienſt

pflicht durch dreijährig oder einjährig freiwilligen Dienſt als Unter-Roßarzt genügen wollen, event. bei

den Truppentheilen abzulegen haben, ſind folgende Beſtimmungen maaßgebend:

1) die Abhaltung der Prüfung erfolgt in der Stabs-Garniſon des Truppentheils durch eine vom Kom

mandeur deſſelben zu beſtimmende Kommiſſion, beſtehend aus

1 Rittmeiſter oder Hauptmann als Präſes,

2 Premier- oder älteren Secondelieutenants und

2 Roßärzten, nämlich dem Stabs-Roßarzt und einem im Hufbeſchlage vorzugsweiſe gewandten

Roßarzte.

Iſt zeitweilig in der Stabs-Garniſon außer dem Stabs-Roßarzt kein zweiter Roßarzt an

11
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weſend und kann ein ſolcher auch nicht aus einer anderen nahe belegenen Garniſon des Truppentheils

ohne Koſten zugezogen werden, ſo iſt ausnahmsweiſe nur der Stabs-Roßarzt zu kommandiren.

2) Zum Zweck der Prüfung iſt von dem Examinanden Nachſtehendes zu leiſten:

Ausſchneiden der Hufe.

A. Er hat einem Pferde, welches beſchlagen werden muß, die Eiſen abzunehmen, die Hufe auszu

ſchneiden und zuzurichten. Beſonderer Werth wird darauf gelegt, ob Examinand ſich dabei des

arabiſchen Hufmeſſers und des Rinnmeſſers zu bedienen weiß oder nicht.

Vor dem Abnehmen der Eiſen hat er den Gang des Pferdes zu prüfen und anzugeben,

wie er mit Rückſicht auf denſelben, auf den Bau des Pferdes und die Abnutzung der alten

Eiſen die Hufe zu beſchneiden gedenkt.

Schmied e n der Hufeiſen.

B. Er hat je nach Beſtimmung des Präſes der Prüfungs-Commiſſion:

a) für die beiden Vorder- oder Hinterfüße zwei Hufeiſen mit Falz und Abdachung nach eng

liſchem (Graf Einſiedel'ſchem) Syſtem in je zwei Hitzen zu ſchmieden. Die Eiſen müſſen

für die beiden beſtimmten Hufe in Größe und Stärke paſſen, glatt gehämmert, ſauber

gearbeitet, richtig geformt und gelocht ſein. Der Examinand iſt in der Zeit für die An

fertigung der Eiſen nicht zu beſchränken, doch gilt als Anhalt für die Beurtheilung, daß

für jedes Eiſen 15 Minuten ausreichen; -

b) ein Hufeiſen zu einem beſonderen Zweck für einen beſtimmten Huf, z. B. ein geſchloſſenes

Eiſen, ein Einſiedelſches Wintereiſen, ein Eiſen für einen kranken Huf c. in nicht be

meſſener Zeit ſauber zu ſchmieden.

Richten und Aufſchlagen der Hufeiſen.

C. Er hat die unter B. a. bezeichneten Eiſen für die Hufe paſſend zu richten und aufzuſchlagen,

vorher aber mit Gründen anzugeben, wie viel Nägel er zum Aufſchlagen des Eiſens zu brauchen

gedenkt.

3) Die Prüfungs-Kommiſſion hat über den Ausfall jedes der 3 Theile A, B und C. der Prüfung

beſonders zu berathen und ſich über Ertheilung einer der nachſtehend angezeigten Cenſuren „vorzüg

lich, gut, genügend oder ungenügend“ zu einigen event. durch Stimmenmehrheit darüber zu entſcheiden.

Wird das Reſultat nur eines der 3 Prüfungs-Abſchnitte als „ungenügend“ bezeichnet, ſo hat der

Examinand nicht beſtanden. Iſt die Kommiſſion bei Anweſenheit nur eines Roßarztes blos aus

4 Mitgliedern gebildet, ſo entſcheidet event. bei Stimmengleichheit der Präſes.

Ueber den Verlauf der Prüfung iſt ein von allen Mitgliedern der Kommiſſion zu unterzeich

nendes Protokoll aufzunehmen, aus welchem die Inſtrumente, deren ſich der Examinand bei Ab

ſchnitt A. der Prüfung bedient hat, ſowie die über jeden Prüfungs-Abſchnitt ertheilte Cenſur er

ſichtlich ſein müſſen.

Abſchrift dieſes Protokolls iſt mit den nach § 129. Paſſus 3. reſp. §. 174. Paſſus 2. der

Erſatz-Inſtruction erforderlichen Eingaben beziehungsweiſe Meldungen einzureichen. Auch iſt dem

Examinanden auf Verlangen eine Abſchrift des Prüfungs-Protokolls zu ertheilen.
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Der Examinand hat für die Prüfung nur die Koſten für die extraordinair verbrauchten Kohlen

und Eiſen an den betreffenden Roßarzt nach Feſtſetzung durch den Präſes der Prüfungs-Kommiſſion zu

erſtatten.

Meldet ſich Jemand zum freiwilligen Dienſt als Unter-Roßarzt bei einem Train-Bataillon, ſo

hat letzteres, da die Einſtellung des Freiwilligen in der Regel bei dem Bataillon nicht wird erfolgen

können, über dieſelbe ſowie über die eventuelle Abhaltung der Hufbeſchlagsprüfung die Beſtimmung der

im §. 129., 3. bezeichneten Behörde unverzüglich einzuholen.

Individuen, welche ſich zum freiwilligen Dienſt als Unter-Roßarzt bei einem der in Berlin garni

ſonirenden Kavallerie-Regimenter oder bei dem Garde-Feld-Artillerie-Regiment melden, ſind event. wegen

vorgängiger Ablegung der Hufbeſchlags-Prüfung an die Militair-Roßarzt-Schule zu verweiſen.

Kriegs-Miniſterium.

Allgemeines Kriegs-Departement.

Zu §. 128.

Betrifft die Ausbildung von Beſchlagſchmieden für die Truppen in der Lehrſchmiede der Mili

tair-Roßarzt-Schule zu Berlin.

Berlin, den 25. Juni 1868.

Um Weiterungen zu vermeiden, wird unter Bezugnahme auf Paſſus 3. der Verfügung des Kriegs

Miniſteriums vom 7. Juni 1868. Nro. 39. 6. A. 1. a. – Armee-Verordnungsblatt Nr. 16. – daran

erinnert, daß für die zur Militair-Lehrſchmiede kommandirten Beſchlagſchmiede auch ein vollſtändiges Na

tionale an die Militair-Roßarzt-Schule einzuſenden iſt.

Kriegs-Miniſterium.

Allgemeines Kriegs-Departement.

Zu § 136.

Unteroffizier-Schulen beſtehen: in Potsdam, Jülich, Bieberich, Weißenfels.

Zu §. 136.

Betrifft den Abſchluß von Kapitulationen.

Berlin, den 19. Februar 1869.

Es hat ſich mehrfach die Auffaſſung bemerklich gemacht, als ob der Abſchluß von Kapitulationen

erſt nach dem Ablauf der geſetzlichen Dienſtzeit zuläſſig ſei. Hiergegen wird darauf hingewieſen, wie die

Allerhöchſte Kabinets-Ordre vom 10. Februar 1825 (Geſetz-Sammlung 1825 S. 15.), welche durch ſpätere

Beſtimmungen nicht modificirt worden iſt, in der ausgeſprochenen Abſicht, das Fortdienen und Ka-.

pituliren auf jede mögliche Art zu erleichtern und zu befördern, beſtimmt, daß der Soldat in Bezug auf

ſeine freiwillige Entſchließung im ſtehenden Heere noch fortdienen zu wollen, als großjährig zu betrachten

und mithin die Zuſtimmung ſeiner Eltern und Vormünder hierzu nicht erforderlich iſt. Letzterer bedarf

es daher nur, wenn junge Leute ſchon vor ihrer Einſtellung als Soldat, z. B. Behufs Aufnahme in
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eine Unteroffizier-Schule, eine die geſetzliche überdauernde active Dienſtverpflichtung übernehmen wollen.

Es ſind demnach die Truppen befugt, auch während der geſetzlichen Dienſtzeit mit Soldaten Kapitulationen

abzuſchließen, falls das Intereſſe des Dienſtes dadurch gefördert wird.

Kriegs-Miniſterium.

Zu §. 154., 4.

Betrifft die Anerkennung der Abgangs-Zeugniſſe von Privat-Lehr-Anſtalten als gültiger Qua

lifications-Zeugniſſe für den einjährig freiwilligen Militairdienſt.

Berlin, den 18. November 1869.

Die Prüfungs-Kommiſſionen für einjährig Freiwillige werden hierdurch angewieſen, als vollgül

tigen Nachweis der wiſſenſchaftlichen Qualification für den einjährig freiwilligen Militairdienſt ſolche Ab

gangs-Zeugniſſe von Privat-Lehranſtalten anzuerkennen, auf denen der bei der Prüfung anweſende Re

gierungs-Kommiſſarius amtlich beſcheinigt hat, daß und unter welchem Datum der betreffenden Privat

Lehr-Anſtalt die im §. 154., 4. der Militair-Erſatz-Inſtruction für den Norddeutſchen Bund vorgeſehene

proviſoriſche Vergünſtigung für den einjährig freiwilligen Dienſt gültige Zeugniſſe auszuſtellen, verliehen

worden iſt.

Der Kriegs- - Der Miniſter des Innern.

und Marine-Miniſter.

Zu §. 154., 4.

Zöglinge der Provinzial-Gewerbeſchulen – deren bedingte Zulaſſung zum einjährig freiwilligen

Dienſt.

Berlin, den 21. April 1870.

Durch Verfügung des Bundes-Kanzlers iſt auf Grund des § 154., 4. der Militair-Erſatz-Inſtruction

für den Norddeutſchen Bund den Königlich Preußiſchen Provinzial-Gewerbeſchulen die Vergünſtigung ge

währt worden, daß den in das militairpflichtige Alter eintretenden Schülern der erſten Klaſſe gedachter

Anſtalten bei der nach § 151., 1. c. rechtzeitig zu bewirkenden Anmeldung zum einjährig freiwilligen

Dienſt der Berechtigungsſchein ſchon ertheilt werden darf, wenn ſie vorläufig nur eine Beſcheinigung des

Directors beibringen, daß von der mit ihnen vorzunehmenden nächſten Abgangsprüfung ein günſtiges Er

gebniß zu erwarten ſtehe. Beregte Ertheilung qu. Berechtigungsſcheines erfolgt indeß nur unter dem

Vorbehalt, daß derſelbe erliſcht, wenn demnächſt der Eintritt des Betreffenden in die Gewerbe-Akademie

zu Berlin reſp. die polytechniſchen Schulen zu Hannover oder Aachen nicht binnen Jahresfriſt nach Aus

ſtellung obiger Beſcheinigung bewirkt wird.

Demgemäß werden die Prüfungs-Kommiſſionen für einjährig Freiwillige nunmehr wieder ſelbſtſtändig

über dergleichen Anträge zu befinden haben. Behufs Herſtellung einer geordneten Kontrole über diejeni

gen Individuen, denen nach Maaßgabe des Vorſtehenden der Berechtigungsſchein zum einjährigen Dienſt

unter Vorbehalt ertheilt iſt, beſtimmen wir jedoch das Nachſtehende:

1. Dem im Uebrigen nach Anhalt des Schema 29. zu § 148. a. a. O. auszufertigenden Berechtigungs

ſchein iſt ein Schlußalinea folgenden Inhalts hinzuzufügen:

„Inhaber geht der Berechtigung zum einjährig freiwilligen Dienſt verluſtig, wenn er nicht
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bis zum . . . . . . die Gewerbe - Akademie zu Berlin reſp. die polytechniſche Schule zu Han

nover oder Aachen bezogen hat.“

2. Beregter Vorbehalt darf Seitens der Prüfungs-Kommiſſion erſt dann als erfüllt angeſehen werden,

wenn der Betreffende ſich darüber in glaubwürdiger Weiſe ausgewieſen hat, daß er ſeine Aus

bildung auf einer der vorgedachten Anſtalten fortſetzt.

Eventuell iſt alsdann auf den bezüglichen Schein der Vermerk zu ſetzen:

„Obiger Vorbehalt iſt durch Eintritt des . . . . . . in die Gewerbe-Akademie zu Berlin (poly

techniſche Schule zu . . . . . .) erledigt.

Ort. Datum.

(Unterſchriften).“

3. Die Truppentheile dürfen junge Leute zum einjährigen Dienſt auf Grund derartig unter Vorhalt

ausgeſtellter Berechtigungsſcheine nicht annehmen.

Nach Analogie vorſtehender Feſtſetzungen iſt auch mit denjenigen jungen Leuten zu verfahren, welche

beim Eintritt in das militairpflichtige Alter ſich bereits im Beſitz des Reifezeugniſſes einer Provinzial

Gewerbeſchule befinden. Dagegen darf der Berechtigungsſchein ohne jeden Vorbehalt ſolchen Individuen

ertheilt werden, welche zur Zeit ihrer Meldung bereits auf Grund derartiger Reifezeugniſſe Aufnahme in

die Gewerbe-Akademie zu Berlin reſp. die mehrberegten polytechniſchen Schulen zu Hannover oder Aachen

gefunden haben.

Der Kriegs-Miniſter. Der Miniſter des Innern.

Zu §. 155., 2.

Betrifft eine Deklaration des §. 155. Nro. 2. der Militair - Erſatz-Inſtruction vom 26. März

1868. -

Berlin, den 16. Januar 1869.

Da die Vorſchrift im § 155. Nro. 2. der Militair-Erſatz-Inſtruction vom 26. März 1868 mehrfach

eine mißverſtändliche Auslegung erfahren hat, ſo wird hiermit für die bezeichnete Vorſchrift die nachfol

gende Faſſung verordnet:

„Der Zweck der Prüfung geht dahin, zu ermitteln, ob der zu Prüfende denjenigen Grad der

wiſſenſchaftlichen Bildung erlangt hat, welcher nach Maaßgabe des § 154. durch Vorlegung

von Schul- u. ſ. w. Zeugniſſen nachzuweiſen iſt. Die hinreichende Fertigkeit im Gebrauche

der deutſchen Sprache iſt durch ſchriftliche Klauſur-Arbeiten nachzuweiſen.“

Der Kanzler des Nord- Der Kriegs-Miniſter.

deutſchen Bundes.

Zu §. 166.

Betrifft die, nach § 166. der Militair-Erſatz-Inſtruction vom 26. März d. J., für einjährig Frei

willige, welche ſich bei den in Berlin garniſonirenden Truppentheilen der Infanterie und Kaval

lerie des Garde-Korps zum Dienſteintritt gemeldet, auszuſtellenden Beſcheinigungen.

Berlin, den 1. December 1868.

Es iſt beſtimmt worden, daß die in Berlin garniſonirenden Truppentheile der Infanterie und Kaval
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lerie des Garde-Korps per Kompagnie reſp. Escadron nur bis zu 4 einjährig Freiwillige ſelbſt annehmen

dürfen. Alle übrigen ſich zum Dienſteintritt bei genannten Truppentheilen meldenden einjährig Freiwil

ligen, ſind die Kommandos der 2. Garde-Infanterie- reſp. der Garde-Kavallerie-Diviſion angewieſen,

ärztlich unterſuchen zu laſſen und demnächſt event. den einzelnen Truppentheilen zuzutheilen.

Dies wird hierdurch mit dem Bemerken zur Kenntniß gebracht, daß die von den bezeichneten Divi

ſions-Kommandos nach Maaßgabe des § 166. der Militair-Erſatz-Inſtruction vom 26. März d. J. aus

geſtellten Beſcheinigungen Seitens der Erſatz-Behörden ebenſo anzuerkennen ſind, wie wenn beregte Be

ſcheinigungen nach Schema 32. l. c. von Truppentheilen vollzogen wären.

Kriegs-Miniſterium.

Allgemeines Kriegs-Departement.

Zu §. 171.

Betrifft die Geſuche unbemittelter Forſt-Eleven, welche ihrer Dienſtverpflichtung als einjährig Frei

willige im Jäger-Korps zu genügen wünſchen, um Aufnahme in die Verpflegung c.

Berlin, den 28. Januar 1869.

Geſuche unbemittelter Forſt-Eleven, welche ihrer Dienſtverpflichtung als einjährig Freiwillige im Jäger

Korps zu genügen wünſchen, um Aufnahme in die Verpflegung, beziehungsweiſe um Bewilligung der

freien Bekleidung, ſind fortan der Inſpection der Jäger und Schützen vorzulegen, welche darüber end

gültig zu entſcheiden hat.

Kriegs-Miniſterium.

Zu §. 173.

Betrifft die Eidesformel für Militair-Pharmazeuten.

Auf den Mir gehaltenen Vortrag beſtimme Ich, daß an Stelle der bisher für die Militair-Pharma

zeuten vorgeſchriebenen Eidesformel in Zukunft von dieſen Perſonen der Dienſteid nach der beifolgenden

Formel zu leiſten iſt. Sie haben hiernach das Weitere zu veranlaſſen.

Berlin, den 10. Dezember 1868.

gez. Wilhelm.

ggz. Roon.

An den Kriegs- und Marine-Miniſter.

Di e n ſt e id

der freiwillig zum Dienſt in den Militair-Lazarethen eintretenden Pharmazeuten.

Ich N. N. ſchwöre – daß, nachdem ich zur Ablöſung meiner Militairpflicht durch einjährig freiwil

ligen Dienſt in den Militair-Lazarethen als Apothekergehülfe des Militair-Lazareths zu N. N. angeſtellt

worden bin, ich zuvörderſt Seiner Majeſtät, dem Könige von Preußen –, meinem allergnädigſten Landes

herrn, will treu, gehorſam und ergeben ſein, Allerhöchſt Dero Nutzen und Beſtes befördern, Schaden und

Nachtheil aber abwenden will.

Hiernächſt will ich die Pflichten meines Amtes nach den Vorſchriften der Apothekerkunſt und ins

beſondere der mir bekannt gemachten Militair-Arznei-Verpflegungs-Inſtruction und der dieſer gefolgten
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Inſtructionen unverbrüchlich beobachten, die Befehle und Anordnungen meiner Vorgeſetzten willig und

pünktlich befolgen und die bei dem Militair-Lazareth-Dienſt ſo nothwendige Subordination nie aus den

Augen ſetzen, die Arzneimittel gehörig und mit Sorgfalt anfertigen, nicht geſtatten, daß davon Etwas

entwendet werde, bei Beurtheilung und Prüfung der gelieferten und vorhandenen Arzeneien in Rückſicht

auf ihre Qualität und Quantität gewiſſenhaft und mit Sorgfalt zu Werke gehen, die Rechnungen ge

wiſſenhaft anfertigen und mich überall nach Pflicht und Gewiſſen ſo verhalten, wie es einem ehrliebenden

und rechtſchaffenen Apothekergehülfen zukommt. -

So wahr 1c.

Beglaubigt

Berlin, den 10. Dezember 1868.

Der Kriegs- und Marine-Miniſter.

Zu §. 188.

Betrifft die Berichtigung eines Druckfehlers in § 188. der Militair-Erſatz-Inſtruction für den

Norddeutſchen Bund.

Berlin, den 3. Juli 1869.

In Zeile 4. des § 188, 1. der Militair-Erſatz-Inſtruction für den Norddeutſchen Bund muß es

ſtatt:

„§. 50. ad 3.“ heißen „§. 50. ad 4.“

Demnach gehört zur Kompetenz des Ober-Präſidiums c., in deſſen Bezirk der Reklamirte aus

gehoben worden iſt, nur die Beurtheilung derjenigen Reklamationsfälle, in welchen die bezüglichen Re

klamationen von den Erſatz-Behörden vor Einſtellung der Reklamirten den Vorſchriften gemäß bereits

abgelehnt worden ſind.

Der Kanzler Der Kriegs-Miniſter.

des Norddeutſchen Bundes.

Betrifft die Berichtigung einiger Druckfehler in der Militair-Erſatz-Inſtruction für den Nord

deutſchen Bund vom 26. März 1868.

Berlin, den 14. Mai 1868.

In der Militair-Erſatz-Inſtruction für den Norddeutſchen Bund ſind nachſtehende Druckfehler zu

berichtigen:

Ausführungs-Verordnung Seite 4. Artikel 12. alinea 1. erſte Zeile anſtatt:

„ad b. im Jahre 1872 c.“

zu leſen: -

„ad c. im Jahre 1872 c.“

Seite 14. in der Anmerkung sub 6. anſtatt: „Großherzoglich“ zu ſetzen: „Herzoglich“;

Seite 86., §. 109. vor dem 2. Paſſus „die Zahl 3“ abzuändern „2“;

Seite 109, § 150. Anmerkung* zu ſtreichen: „Departement“;
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Seite 115, §. 158. Anmerkung* anſtatt:

„Ausnahme cf. §. 171., 2.“ zu ſetzen:

„Ausnahme cf. §. 167., 2. und §. 171., 3.“.

Seite 116., §. 160., 4.: „(cf. §. 163., 3.)“ zu ſtreichen.

Kriegs-Miniſterium.

Allgemeines Kriegs-Departement.

Betrifft die Berichtigung eines Druckfehlers in der Militair-Erſatz-Inſtruction vom 26. März 1868.

Berlin, den 2. September 1868.

Zur Berichtigung eines Druckfehlers in der „Militair-Erſatz-Inſtruction für den Norddeutſchen

Bund vom 26. März 1868“ wird bemerkt, daß der §. 150. dieſer Inſtruction Paſſus 1. Alinea 3. in

folgender Weiſe zu modifiziren iſt:

„Die außerordentlichen Mitglieder ſind der Director und ein Lehrer oder zwei Lehrer eines

Gymnaſiums, einer Realſchule oder höheren Bürgerſchule.“

Der Kanzler des Nord- Der Kriegs- und

deutſchen Bundes. Marine-Miniſter.

Betrifft die Berichtigung eines Druckfehlers in der „Militair-Erſatz-Inſtruction für den Nord

deutſchen Bund vom 26. März 1868.

Berlin, den 17. Dezember 1868.

In der „Militair-Erſatz-Inſtruction für den Norddeutſchen Bund iſt nachſtehender Druckfehler zu

berichtigen:

Seite 75. §. 92. Paſſ. 6. dritte Zeile muß es heißen: Vorſtellungs-Liſte K., ſtatt Vor

ſtellungsliſte H. Kriegs-Miniſterium.

Allgemeines Kriegs-Departement.

Zu Schema 1.

Betrifft die Erſatzbedarfs - Nachweiſungen.

Berlin, den 1. November 1869.

In Betreff der nach Schema 1. zu §. 16. der Militair-Erſatz-Inſtruction dem Kriegs-Miniſterium

einzureichenden Erſatzbedarfs-Nachweiſungen wird das Nachſtehende bemerkt: -

1. Die Ueberſchrift der Rubrik:

„Hiervon kommen in Abrechnung c.“

iſt bis auf Weiteres, wie folgt, zu formuliren:

Hiervon kommen in Abrechnung angemeldete und zur Einſtellung engagirte Freiwillige (einjährig

Freiwillige jedoch nur bis zur Höhe von 5 per Kompagnie 2c.) eventuell auch ſolche, deren

Engagement bis zum Erſatz-Einſtellungs-Termine nach den gemachten Erfahrungen mit Sicherheit

vorauszuſehen iſt.

2. Rückſichtlich der Zutheilung von Handwerkern (mit der Waffe) ſind nur die beſonderen Wünſche

derjenigen Truppentheile anzugeben, welche ihren Erſatz aus anderen Korpsbezirken erhalten.
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3. Der Bedarf ſämmtlicher Unteroffizier-Schulen findet Aufnahme in der Erſatzbedarfs-Nachweiſung des

Garde-Korps. Kriegs-Miniſterium.

Allgemeines Kriegs-Departement.

Zu Schema 6. u. 7.

Militair-Päſſe, Erſatz-Reſerve-Scheine und Seewehr-Päſſe; die Schemas für dieſelben betreffend.

Berlin, den 18. Januar 1870.

Die Beſtimmung in §. 7. des Reglements über Verpflegung der Rekruten, Reſerviſten 1c. vom

5. October 1854, wonach die Urlaubs-Päſſe einen Vermerk hinſichtlich der Marſch- Kompetenzen, Be

nutzung der Eiſenbahn c. enthalten ſollen, iſt durch das neue mittelſt kriegsminiſteriellen Erlaſſes vom

6. Juni 1867 – Armee-Verordnungs-Blatt pro 1867 Seite 44. – beziehungsweiſe durch §. 8. der

Verordnung, betreffend die Organiſation der Landwehr-Behörden c. vom 5. September 1867 eingeführte

Schema für Militairpäſſe nicht aufgehoben.

Auch iſt hinſichtlich des den entlaſſenen Mannſchaften mitgegebenen Anzuges ein Vermerk im Paß

erforderlich.

Es wird daher hiermit beſtimmt, daß die Päſſe der dieſſeitigen Verfügung vom 4. Juli 1862 –

Militair-Wochenblatt pro 1862 Seite 208. – entſprechend zu vervollſtändigen ſind. Der Verbrauch der

vorhandenen Paß-Formulare iſt auch ferner geſtattet und zur Vervollſtändigung ſolcher Exemplare Sei

tens der Königlichen Staats-Druckerei ein bezüglicher Einlagebogen hergeſtellt worden.

Außerdem iſt bei Neuanfertigung von Militairpäſſen die bisherige Faſſung des erſten Satzes in

Alinea 3. des Paſſus 9. der den Päſſen vorgedruckten Beſtimmungen in Folge des Regulativs über die

Portofreiheiten im Norddeutſchen Poſtgebiete vom 15. v. Mts. u. J. in nachſtehender Weiſe zu

verändern: -

„Gehen die Meldungen durch die Poſt, ſo werden ſie innerhalb des Gebiets des Norddeutſchen Bun

des portofrei befördert, inſofern die Schreiben mit der Rubrik „Militaria“ verſehen und offen oder

unter dem Siegel der Orts-Polizeibehörde verſendet werden.“

Da die Bezeichnung: „Landwehr-Meldeſache“ gänzlich in Wegfall gekommen iſt, bedürfen auch

die Schemata 6. und 7. zu §. 48. der Militair-Erſatz-Inſtruction vom 26. März 1868 – Erſatz-Re

ſerve-Schein I. und Seewehr-Paß c. – einer entſprechenden Abänderung, welche bei Neuanfertigung

Seitens der Königlichen Staats-Druckerei berückſichtigt werden wird. -

Die Königlichen Truppentheile, beziehungsweiſe die Landwehr- Bezirks- Kommandos haben dem

Vorſtehenden gemäß die zur Reſerve zu entlaſſenden, beziehungsweiſe die im Beurlaubtenſtande befind

lichen Mannſchaften, letztere bei Gelegenheit der Kontrolverſammlungen, entſprechend zu inſtruiren.

Die vorhandenen Exemplare der vorberegten Militairpapiere dürfen aufgebraucht werden.

Bei der Königlichen Staats-Druckerei werden die vervollſtändigten Päſſe zum bisherigen Preiſe

von 9 Thlr. pro 500 Stück und die oben beregten Einlagebogen, und zwar in Bogen à acht Stück, alſo

zur Vervollſtändigung von acht Päſſen, zum Preiſe von 5 Thlr. 15 Sgr. für 500 ganze Bogen – unter

der Bezeichnung Lit. A. Nr. 33. – vorräthig gehalten werden.9 hig geh Kriegs-Miniſterium.

Allgemeines Kriegs-Departement.

12
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Anlage 4.

(zur Militair-Erſatz-Inſtruction)

<Landwehr bezirks- Gin theilung

für das

Königreich Württemberg.

L an d we hr Kompagnie.

Ä Ob er am ts

brigade. Regiment. Bataillon. Stab. Seelenzahl. bezirke.

Herrenberg. 21,518 Herrenberg.

I. Calw. 25,435 Calw.

Calw. Wildbad. 25,220 Neuenbürg.

1. Nagold. 25,089 Nagold.

# Königlich
- 97,262

# | Württembergiſches -

# Landwehr-Regiment. II. Reutlingen. 36,082 Reutlingen.

# Reutlingen. Tübingen. 32,267 Tübingen.

F Rottenburg. 28,178 Rottenburg.

Ä 96,527
OH

# Horb. 19,820 | Horb.

# I. Freudenſtadt. 28,780 Freudenſtadt.

# Horb. Sulz. 18,652 Sulz.

g' 7. Oberndorf. 23,471 Oberndorf.

# Königlich 90,723

s Württembergies Balingen. 32,063 Balingen.

= Landwehr-Regiment m. Rottweil. 31,387 | Rottweil.

Rottweil. Spaichingen. 19,591 Spaichingen.

Tuttlingen. 24,616 Tuttlingen.

107,657
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L an d we hr Komp ag nie.

Infan Ob er am ts

terie

brigade. Regiment. Bataillon. Stab. Seelenzahl. bezirke.

Böblingen. 24,512 Böblingen.

I. Leonberg. 29,128 Leonberg.

Leonberg. Vaihingen. 21,734 Vaihingen.

3 Maulbronn. 22,351 Maulbronn.

Königlich 9.25

Württembergiſches Ludwigsburg | 37,206 Ludwigsburg.

S Landwehr Regiment. II. Canſtatt. 29,105 Canſtatt.

# Ludwigsburg. Großbottwar. – 26,571 Marbach.

# Waiblingen. | 25,386 Waiblingen.

# sass
Q

O2 Brackenheim. 23,518 Brackenheim.

# I. Beſigheim. 25,432 Beſigheim.

F Heilbronn. Heilbronn. 35,749 Heilbronn.

# 4 Neuenſtadt. 29,965 Neckarſulm.

„H Königlich 114,664

Z Württembergiſches

gÄ Sulzbach. 27,746 Backnang.

Sº II. Weinsberg. 24,777 Weinsberg.

Ä Hall. Oehringen. 30,859 Oehringen.

Ä Hall. 27,714 Hall.

111,096

. 2. und 3. (Amt) 75,781 Stuttgart, Stadt

Reſerve-Landwehr-Bataillon direction.

Stuttgart. Stuttgart. 32,762 Stuttgart, Ober

108,048

amt.
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L an d we hr Kompagnie.

Inan Oberamts
terie-

-

brigade. Regiment. | Bataillon. Stab. Seelenzahl. bezirke.

Künzelsau. 29,204 Künzelsau.

I. Blaufelden. 30,613 Gerabronn.

Mergentheim. | Crailsheim. 24,856 Crailsheim.

Weikersheim. 28,097 Mergentheim.

5. 112,770

Königlich

# Württembergiſches

# Landwehr-Regiment Gaildorf. 24,314 Gaildorf.

# II. Ellwangen. 30,169 Ellwangen.

# Ellwangen. Aalen. 26,942 Aalen.

# Neresheim. 22,077 Neresheim.

Ä 103,502

S

„S

F
-

# Schorndorf. 25,133 Schorndorf.

#3 l. Welzheim. 20,397 Welzheim.

E Gmünd. Göppingen. 35,043 Göppingen.

# Gmünd. 27,853 Gmünd.

TO 6.

G- - - - 108,526

Ä. Königlich

Württembergiſches

Landwehr-Regiment. II Geislingen. 28,291 Geislingen.

Ulm. Heidenheim 34,527 Heidenheim.

Beimerſtetten. 46,576 Ulm.

109,394
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L an d we hr- Kompagnie.

Infan- Ob er amts

terie- bezirk

brigade. Regiment. Bataillon. Stab. Seelenzahl. ez tr 1 e.

Riedlingen. 26,333 Riedlingen.

I. Saulgau. 25,115 Saulgau.

Ravensburg. Ravensburg. 29,904 Ravensburg.

2 Tettnang. 21,549 Tettnang.

# Königlich 102,801

# ºrttembergies Biberach. 30,628 Biberach.

# Landwehr-Regiment II. Waldſee. 23,678 Waldſee.

# Biberach. Leutkirch. 22,459 Leutkirch.

Cº2 Wangen. 19,297 Wangen.

Sº 96,062

F

# Blaubeuren. 18,728 Blaubeuren.

# I. Münſingen. 23,262 Münſingen.

SZ Ehingen. Ehingen. 25,489 Ehingen.

S 8 Laupheim. 24,952 Laupheim.

QQ h

# Königlich 92,431

s Württembergiſche Kirchheim. 25,976 Kirchheim.

Landwehr-Regiment. II. Nürtingen. 25,808 Nürtingen.

Eßlingen. Eßlingen. 32,207 Eßlingen.

Urach. 26,990 Urach.

109,98

Kriegsminiſter, Generallieutenant

von Suckow.
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Anhang.

*--

Berlin, den 9. Juni 1871.

Zuſammenſtellung

der weſentlichſten Beſtimmungen, durch welche die Militair-Erſatz-Inſtruction

für den Norddeutſchen Bund vom 26. März 1868 abgeändert und

ergänzt worden iſt.

Zur Ausführungs-Verordnung Artikel 2. Seite 2.

Anwendung des Metermaaßes beim Militair-Erſatz-Geſchäft.

Auf den Mir gehaltenen Vortrag will Ich genehmigen, daß bereits bei dem Erſatz-Geſchäft des

Jahres 1871 die Meſſung der Erſatz-Mannſchaften nach dem Meterſyſtem ſtattfinden darf. Es hat

jedoch die Feſtſtellung geringerer Maaße als fünf Millimeter zu unterbleiben und ſind fünf bis incl.

neun dergleichen nur als fünf Millimeter zu rechnen. Zugleich beſtimme Ich, daß bei Umrechnung der

im vierten Abſchnitt der Militair-Erſatz-Inſtruction für den Norddeutſchen Bund vorgeſchriebenen Maximal

und Minimal-Maaße die Abrundung auf volle Centimeter ſtattfinden ſoll, und bin damit einverſtanden,

daß das Maximalmaaß für Dragoner und Huſaren auf die nächſt niedrige Centimeterzahl abgerun

det werde.

Sie haben hiernach die weiteren Verfügungen zu treffen.

Berlin, den 17. Juni 1870. gez. Wilhelm.

In Vertretung des Bundeskanzlers:

ggz. Delbrück. von Roon.

An den Kanzler des Norddeutſchen Bundes und den Kriegs- und Marine-Miniſter.

Berlin, den 29. Juni 1870.

Vorſtehende Allerhöchſte Cabinets - Ordre vom 17. Juni cr. wird hierdurch mit Nachſtehendem zur

allgemeinen Kenntniß und Nachachtung gebracht:

1. Vom Beginn des Erſatzgeſchäfts pro 1871 an haben die Erſatzbehörden allen Neu-Eintragungen in

die Aushebungsliſten c. das Meterſyſtem zu Grunde zu legen. Einer weiteren Veränderung der

nach der Militair-Erſatz-Inſtruction vom 26. März 1868 vorgeſchriebenen Liſten-2c. Formulare be

darf es nicht, nur ſind in den bezüglichen Kolonnen ſtatt

10
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Fuß, Zoll, Strich

von gedachtem Termin ab

Meter, Centimeter, Millimeter

einzutragen.

2. Da die Feſtſtellung geringerer Maaße als fünf Millimeter zu unterbleiben hat, mithin ein bis incl.

vier überſchießende Millimeter gar nicht in Rechnung zu ſtellen und fünf bis incl. neun dergleichen

nur als fünf Millimeter anzurechnen ſind, ſo werden die beim Erſatzgeſchäft zu verwendenden Meß

apparate ſo einzurichten ſein, daß ſie nur das Ableſen ganzer und halber Centimeter geſtatten.

3. Von gedachtem Termin abtreten an Stelle der im vierten Abſchnitt der Militair-Erſatz-Inſtruction

für die einzelnen Waffen- reſp. Truppengattungen vorgeſchriebenen Maximal- reſp. Minimal-Maaße

die nachſtehend bezeichneten:

A. Max im al - M a aß e.

Für reitende Artillerie, Jäger, Trainfahrer zu halbjähriger Ausbildung, Küraſſiere und

Ulanen • • • • • • • • • • • • • • 1 m. 75 cm.

für Küraſſiere und Ulanen ausnahmsweiſe (§. 28, 2. 1. c.). . 1 m. 78 cm.

für Dragoner, Huſaren und Trainſtamm . . . . . . . . . . . . . . . 1 m. 72 cm.

- B. M i n im a l - M a a ß e.

Für die Garden (excl. der leichten Garde-Kavallerie) . . . . . . . . . . . 1 m. 70 cm.

für Garde-Dragoner, Garde-Huſaren, Feſtungs- reſp. See-Artillerie, Pioniere, Linien

Küraſſiere und Ulanen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 m. 67 cm.

für Feld-, Fuß- und reitende Artillerie . . . . . . . . . . . . . . . 1 m. 65 cm.

für alle übrigen Waffen- reſp. Truppengattungen . . . . . . . . . . . . 1 m. 62 cm.

für die Linien - Infanterie unter den im § 30., 2. 1. c. angegebenen Vorausſetzungen

ausnahmsweiſe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 m. 57 cm.

4. Bei etwaigen Abkürzungen haden die Erſatzbehörden ſich gleichmäßig der Bezeichnung

m. für Meter,

cm. für Centimeter,

mm. für Millimeter

zu bedienen. -

Der Kanzler des Nord- Der Kriegs- und

deutſchen Bundes. Marine - Miniſter.

Zur Ausführungs-Verordnung Artikel 3. Seite 2.

Betrifft das Verfahren mit den nach dem 1. Januar 1870 in das militairpflichtige Alter tretenden

Studirenden der Theologie c. bezüglich Ableiſtung ihrer Militairdienſtpflicht.

Berlin, den 31. December 1869.

Unter Bezugnahme auf Paſſus 3 der Verordnung zur Ausführung der Militair-Erſatz-Inſtruction

für den Norddeutſchen Bund vom 26. März 1868 wird hiermit beſtimmt, daß die über Zurückſtellung
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-

und eventuelle Befreiung der Theologen vom Militairdienſt in Anlage 3. bezeichneter Inſtruction zuſam

mengeſtellten Beſtimmungen vom 1. Januar 1870 ab nur noch auf diejenigen Studirenden der evangeli

ſchen und katholiſchen Theologie, beziehungsweiſe katholiſchen Prieſter-Amts-Kandidaten zur Anwendung

gelangen dürfen, welche bereits vor gedachtem Termin in das militairpflichtige Alter getreten ſind.

Dagegen darf eine Zurückſtellung ſolcher Individuen in Rede ſtehender Kategorieen, deren Militair

pflicht erſt mit dem 1. Januar 1870 oder ſpäter beginnt, Seitens der Erſatz-Behörden nur auf Grund

der §§. 44“, beziehungsweiſe 159* der Militair-Erſatz-Inſtruction ſtattfinden, während weiter gehende

Anträge auf Zurückſtellung reſp. Befreiung vom Dienſt gemäß §§. 42. und 159* 1. c. der Entſcheidung

der Miniſterial-Inſtanz vorbehalten bleiben.

Der Kriegs- und Der Kanzler des Nord

Marine - Miniſter. deutſchen Bundes.

Zur Ausführungs-Beſtimmung Artikel 12. Seite 4.

Betrifft die Berichtigung einer Beſtimmung in der Ausführungs-Verordnung zur Militair-Erſatz

Inſtruction für den Norddeutſchen Bund.

Berlin, den 15. April 1868.

Im Paſſus 12. der Ausführungs-Verordnung zur Militair-Erſatz-Inſtruction für den Norddeutſchen

Bund vom 26. März 1868 iſt in der 8ten Zeile ſtatt: „ad b. für die bis einſchließlich 1868 1c. zu

ſetzen: „ad b. für die bis einſchließlich 1869 c. und dementſprechend auf Seite 4. ibidem, Zeile 6.

von unten, zu ſchreiben: „c. für die von 1870 an dienſtpflichtig werdenden 2c.“, was wir hierdurch Behufs

der weiteren Veranlaſſung zur Kenntniß der Reſſort-Miniſterien bringen.

Der Kanzler des Nord- Der Kriegs-Miniſter.

deutſchen Bundes.

Zur Ausführungs-Beſtimmung Artikel 12. Seite 4.

Uebergangs-Beſtimmung ad Artikel 12 der Verordnung zur Ausführung der Militair - Erſatz

Inſtruction für den Norddeutſchen Bund vom 26. März d. J., hinſichtlich der den altpreußiſchen

Landestheilen angehörigen Militairpflichtigen.

Berlin, den 27. December 1868.

Hinſichtlich der Behufs Zulaſſung zum einjährigen freiwilligen Militairdienſte an die wiſſenſchaftliche

Qualifikation zu ſtellenden Anforderungen ſollen nach Paſſus 12. der Verordnung zur Ausführung der

Militair - Erſatz-Inſtruction für den Norddeutſchen Bund vom 26. März d. J., die Beſtimmungen der

§§. 154. und 155. der Inſtruction für alle den altpreußiſchen Landestheilen angehörigen jungen Leute vom

Jahre 1869 an uneingeſchränkt in Kraft treten. -

Bei ſtrenger Durchführung dieſer Vorſchrift würden diejenigen jungen Leute aus den altländiſchen

Provinzen Preußens, welche vor dem Erſcheinen der Militair-Erſatz-Inſtruction vom 26. März d. J. mit

der in den älteren Beſtimmungen geforderten wiſſenſchaftlichen Reife für den einjährigen freiwilligen Mili

tairdienſt die betreffenden Lehranſtalten verlaſſen haben, gezwungen ſein, die nach dem Abgange aus der

Schule zur Erreichung ihres bürgerlichen Lebensberufs begonnene Laufbahn zu unterbrechen und Behufs



LXXVI

Erlangung der im §. 154. 1. c. für den einjährigen freiwilligen Militairdienſt vorgeſchriebenen wiſſen

ſchaftlichen Qualifikation, reſp. des entſprechenden Schulzeugniſſes von Neuem die Schule zu beſuchen,

oder ſich der Prüfung gemäß §. 155., 2. a. a. O. zu unterziehen und zu dieſem Zwecke das erhöhte

Maaß von Kenntniſſen auf Privat-Inſtituten oder durch Privat-Unterricht ſich nachträglich anzueignen.

In billiger Berückſichtigung dieſer Umſtände beſtimmen wir hierdurch:

daß denjenigen jungen Leuten aus den altpreußiſchen Landestheilen, welche bis zum Erſten

October cr. mit einem den Anforderungen des § 131. der Militair-Erſatz-Inſtruction vom

9. Dezember 1858 entſprechenden Zeugniſſe die Schule verlaſſen haben, bis zum Schluſſe

dieſes Jahres aber wegen noch nicht vollendeten 17. Lebensjahres die Berechtigung zum ein

jährigen freiwilligen Militairdienſte nicht nachſuchen durften, auch über den Erſten Januar

künftigen Jahres hinaus, der Berechtigungsſchein zum einjährigen Dienſte nach Maaßgabe der

früheren Vorſchriften zu ertheilen iſt.

Der Kriegs-Miniſter. Der Miniſter des Innern.

Zur Ausführungs-Verordnung Artikel 12. Seite 4.

Zur Uebergangs-Beſtimmung vom 27. Dezember 1868 ad Artikel 12. der Verordnung zur Ausfüh

rung der Militair-Erſatz-Inſtruction für den Norddeutſchen Bund vom 26ten März 1868 (cf.

Nr. 30. des Armee-Verordnungs-Blattes de 1868. Nr. 307.)

Berlin, den 12. Februar 1869.

Es hat nicht in der Abſicht gelegen, von der durch die obige Uebergangs-Beſtimmung gewährten

Vergünſtigung diejenigen jungen Leute auszuſchließen, welche zwar bis zum 1. October 1868 mit einem

den Anforderungen des § 131. der Militair - Erſatz-Inſtruction vom 9. Dezember 1858 entſprechenden

Zeugniß die Schule verlaſſen haben, und ihrem Lebensalter nach ſchon vor Ablauf des Jahres 1868 die

Berechtigung zum einjährigen freiwilligen Militairdienſte nachſuchen durften, ſolches aber unterlaſſen haben,

weil die Militair-Erſatz-Inſtruction ihnen zur Nachſuchung der in Rede ſtehenden Berechtigung eine Friſt

bis zum Erſten Februar des Kalenderjahres gewährt, in welchem ſie das 20. Lebensjahr vollenden. Vor

kommenden Falles iſt daher der Berechtigungsſchein zum einjährigen freiwilligen Militairdienſte jungen

Leuten der vorberegten Kategorie innerhalb der letztgedachten Friſt gleichfalls nach Maaßgabe der früheren

Beſtimmungen zu ertheilen. -

Dies wird hierdurch in Folge der Rückfrage einer Prüfungs-Kommiſſion für einjährige Freiwillige

zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

Der Kriegs-Miniſter. Der Miniſter des Innern.

Zu §. 11.

Auf das Geſuch vom 15. September v. Js.,

betreffend das Militair-Verhältniß der Lootſenknechte,

erwiedert das Kriegs-Miniſterium hierdurch, daß nach reiflicher Erwägung aller maaßgebenden Verhält

niſſe es weder erforderlich noch angängig erſcheint, die active Militairdienſtzeit der Seelootſenknechte bis auf
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ſechs Monate zu verkürzen. Dagegen hat ſich das Marine-Miniſterium damit einverſtanden erklärt, daß

auf Militairpflichtige vorgedachter Kategorie die Vergünſtigung des § 13., 3. des Geſetzes, betreffend die

Verpflichtung zum Kriegsdienſte, vom 9. November 1867 anwendbar iſt,

wonach die Dienſtzeit in der activen Marine für Seeleute von Beruf und für das Maſchinen

perſonal in Berückſichtigung ihrer techniſchen Vorbildung und nach Maaßgabe ihrer Ausbil

dung für den Dienſt auf der Kriegsflotte bis auf eine einjährige active Dienſtzeit verkürzt

werden darf. *

Berlin, den 11. Juni 1870.

Kriegs-Miniſterium.

Zu §. 15.

Betreffend die durch Aufhebung der Fürſtlich Waldeckſchen Regierung nothwendig gewordene

anderweite Beſtimmung der Miniſterial-Inſtanz in Militair-Erſatz-Angelegenheiten und der Erſatz

Behörden III. Inſtanz für die Fürſtenthümer Waldeck und Pyrmont, ſowie des Civil-Vorſitzen

den der Departements-Erſatz-Kommiſſion im Bezirk der 42ſten Infanterie-Brigade für die ge

nannten Fürſtenthümer.

Nachdem die unter dem Namen „Fürſtlich Waldeckſche Regierung“ bisher beſtandene Behörde

durch die Allerhöchſte Ordre vom 25. Januar d. J. aufgehoben worden iſt, beſchließt das Staats-Mini

ſterium mit Bezug auf die Anmerkungen ad §. 15, 1. und 2. der Militair-Erſatz-Inſtruction für den

Norddeutſchen Bund vom 26. März 1868, in Gemäßheit des Artikels VI. des Acceſſions-Vertrages

zwiſchen Preußen und Waldeck-Pyrmont vom 18. Juli 1867. (Geſetz-Sammlung für die Preußiſchen

Staaten de 1868. S. 1. – Fürſtlich Waldeckſches Regierungsblatt de 1867. S. 133.) und auf Grund

der Beſtimmung ad 1. der allegirten Allerhöchſten Ordre, wie folgt:

1. Für die Militair - Erſatz-Angelegenheiten in den Fürſtenthümern Waldeck und Pyrmont treten als

Miniſterial-Inſtanz an Stelle des Königlich Preußiſchen Kriegs-Miniſteriums und der Fürſtlich

Waldeckſchen Regierung die Königlich Preußiſchen Miniſterien des Krieges und des Innern.

2. Die Funktionen der Erſatz-Behörden III. Inſtanz, welche bisher von dem General-Kommando des

11. Armee-Korps in Gemeinſchaft mit der Fürſtlich Waldeckſchen Regierung Abtheilung des Innern

wahrgenommen worden ſind, werden auf das gedachte General-Kommando und das Ober-Präſidium

zu Caſſel übertragen.

3. Als Civil-Vorſitzender der Departements-Erſatz-Kommiſſion im Bezirke der 42ſten Infanterie-Bri

gade hat für die genannten Fürſtenthümer der gemäß Artikel V. des Acceſſions-Vertrages vom

18. Juli 1867 ernannte Landes-Director zu fungiren.

Berlin, den 28. Mai 1869.

Königliches Staats-Miniſterium.

Berlin, den 16. Juni 1869.

Vorſtehender Staats-Miniſterial-Beſchluß wird hierdurch zu allgemeinen Kenntniß gebracht.

Der Kriegs-Miniſter. Der Miniſter des Innern.
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Zu § 15 pass. 2.

Kompetenz in Erſatz-Angelegenheiten des Jade-Gebiets.

Berlin, den 18. Januar 1871.

Durch Verfügung der Miniſterien des Krieges und des Innern vom 13. d. Mts. iſt beſtimmt

worden, daß für das Jade-Gebiet das Königliche General-Kommando des 10. Armee-Korps im Verein

mit dem Königlichen Ober- Präſidium der Provinz Hannover die Erſatz-Behörden dritter Inſtanz zu

bilden haben.

Dies wird hierdurch zur Kenntniß gebracht.

Kriegs-Miniſterium.

Allgemeines Kriegs-Departement.

Zu § 15., 2. Anmerkung *.

Zu ſetzen:

4. für Oldenburg das Großherzoglich Oldenburgiſche Staats-Miniſterium, Departement der Juſtiz,

zu Oldenburg.

17. für Lübeck die Militair-Kommiſſion des Senats zu Lübeck.

Zu §. 22.

Loos- und Abſchluß-Nummern. Deren tabellariſche Zuſammenſtellung betreffend.

Berlin, den 31. März 1870.

Die termingemäß hierher gelangten tabellariſchen Zuſammenſtellungen der bei der Looſung im

Jahre 1869 gezogenen höchſten Loos- und der nach § 22. der Erſatz-Inſtruction feſtgeſtellten Abſchluß

Nummern laſſen erſehen, daß bei Feſtſtellung letztgedachter Nummern nicht überall korrekt verfahren wird.

Das Kriegs-Miniſterium nimmt daher Veranlaſſung, darauf hinzuweiſen, daß gemäß § 23., 8. be

ziehungsweiſe § 22., 7. 1. c. für diejenigen Aushebungsbezirke, in denen Behufs Aufbringung des aufer

legten Rekruten-Kontingents auf die früher disponibel gebliebenen reſp. über dieſe hinaus oder Mangels

derſelben auf Militairpflichtige unter 5 2“ zurückgegangen iſt, die bei der Looſung des laufenden Jahr

gangs gezogene höchſte Nummer als Abſchlußnummer gilt und in Eingangs beregten tabellariſchen Zu

ſammenſtellungen als ſolche anzugeben iſt.

Es ſind ferner verſchiedene Rückfragen dadurch nothwendig geworden, daß in der für „Bemerkungen“

beſtimmten Kolonne der Ueberſicht vielfach Vermerke: wie durchgegriffen, zurückgegriffen c. eingetragen waren

ohne jede oder doch ohne genügende Angabe, wie weit auf die disponiblen reſp. die Militairpflichtigen un

ter 5 2“ zurückgegriffen worden. Unter Bezugnahme auf die ſchon allegirte Feſtſetzung des §. 22., 7. 1. c.

wird daher beſtimmt, daß wenn ein derartiges Zurückgreifen in einem Aushebungsbezirk ſtattgefunden hat,

in der Kolonne „Bemerkungen“ dies für die Folge ſtets durch einen Vermerk in folgender Faſſung aus

zudrücken iſt:

Zurückgegriffen auf Nro. . . des Disponiblen des Jahrgang 18 . .

bez.

Zurückgegriffen auf Nro . . . der Militairpflichtigen unter 5 2“ des Jahrgang 18 . .
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Schließlich bemerkt das Kriegs - Miniſterium, wie auch für den Fall, daß höchſte Loos- und Ab

ſchluß-Nummern identiſch ſind, in den Seitens der General - Kommandos hierher zu reichenden tabellari

ſchen Zuſammenſtellungen die betreffende Zahl – nach Anhalt des Schemas 4. zur Militair-Erſatz-In

ſtruction – in jede der beiden Kolonnen einzutragen bleibt.

Kriegs - Miniſterium.

Zu §. 45.

Zurückſtellung der in Rußland befindlichen Norddeutſchen Militairpflichtigen bis zu dem in ihrem

dritten Konkurrenzjahre ſtattfindenden Departements - Erſatz-Geſchäfte.

Berlin, den 21. Juni 1870.

In Berückſichtigung der eigenthümlichen Verhältniſſe der im Innern Rußlands lebenden militair

pflichtigen Angehörigen des Norddeutſchen Bundes iſt dem Bundes-Geſandten in St. Petersburg unter

Bezugnahme auf §. 45., 1. der Militair-Erſatz-Inſtruction für den Norddeutſchen Bund die Ermächtigung

ertheilt worden, gedachten Militairpflichtigen – auch wenn ihnen bereits Seitens der heimathlichen Erſatz

Behörden Geſtellungs- Ordres zugegangen ſein ſollten – auf ihren Antrag amtliche Beſcheinigungen da

hin auszuſtellen,

daß ſie auf Grund vorberegter Feſtſetzung bis zu dem in ihrem dritten Konkurrenzjahre ſtatt

findenden Departements-Erſatz-Geſchäft von der perſönlichen Geſtellung vor die Erſatz-Behör

den befreit ſind.

Den Erſatz-Behörden wird in jedem einzelnen Fall von der Ertheilung derartiger Beſcheinigungen

Kenntniß gegeben werden, und haben dieſelben demnächſt Behufs Berichtigung der Aushebungs-Liſten das

Erforderliche zu veranlaſſen.

Der Kriegs- und Der Kanzler des Nord

Marine - Miniſter. deutſchen Bundes.

Zu §. 48.

Betrifft die Ueberweiſung zur Erſatz-Reſerve 1. Klaſſe.

Berlin, den 12. Juli 1869.

Es beſtehen – wie zu unſerer Kenntniß gekommen – Zweifel darüber, in welchem Konkurrenz

jahre die in § 48, 3. der Militair-Erſatz-Inſtruction für den Norddeutſchen Bund bezeichneten Kategorien

Militairpflichtiger der 1. Klaſſe der Erſatz-Reſerve überwieſen werden dürfen.

Zur Beſeitigung beregter Zweifel verweiſen wir auf die §§. 2. ad 3, 43. ad 10., 36 ad 2. und

36. ad 4. L. c., wonach einzig und allein die an letztangezogener Stelle bezeichneten Militairpflichtigen,

welche an einem der im §. 19. der Inſtruction für Militair-Aerzte angegebenen unheilbaren Fehler lei

den und in Folge deſſen nicht vollkommen dienſtbrauchbar ſind, ohne Rückſicht darauf, in welchem

Konkurrenzjahre ſie ſtehen, vom Militairdienſt für gewöhnliche Friedenszeiten entbunden, mithin auch ſchon

im erſten reſp. zweiten Konkurrenzjahre der 1. Klaſſe der Erſatz-Reſerve überwieſen werden dürfen. Alle

anderen nach Maaßgabe Eingangs gedachter Beſtimmung für die 1. Klaſſe der Erſatz-Reſerve geeigneten
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Militairpflichtigen dürfen dagegen erſt im dritten Konkurrenzjahre vom Militairdienſt im Frieden entbun

den, reſp. der Erſatz-Reſerve, bez. der 1. Klaſſe derſelben überwieſen werden.

Militairpflichtigen, welche nach Vorſtehendem vorzeitig der 1. Klaſſe der Erſatz-Reſerve überwieſen

worden ſind, werden daher, falls ſie nicht etwa inzwiſchen das 3. Konkurrenzjahr bereits überſchritten ha

ben, die ihnen behändigten Erſatz-Reſerve-Scheine I. abzunehmen und erſtere ſo zu behandeln ſein, als ob

ſie auf ein Jahr zurückgeſtellt worden ſind.

Den Erſatzbehörden iſt hierbei billige Rückſichtnahme auf ſolche Militairpflichtige geſtattet, die nach

Behändigung des qu. Scheines und im guten Glauben, ihren militairiſchen Verpflichtungen für den Frie

den nachgekommen zu ſein, ihren Aufenthalt außerhalb des Bundesgebiets genommen haben.

Der Kriegs-Miniſter. Der Miniſter des Innern.

Zu §. 51., 3.

Deklaration des §. 51., 3. c. der Militair-Erſatz-Inſtruction vom 26. März 1868.

Berlin, den 9. Juni 1870.

In Deklaration des § 51., 3. c. der Militair-Erſatz-Inſtruction vom 26. März 1868 wird hier

mit beſtimmt, daß Soldaten, welche auf Reklamation oder wegen zeitiger Dienſtunbrauchbarkeit als un

ausgebildet mit der Waffe von einem Truppentheile entlaſſen worden ſind, ihre Dienſtbrauchbarkeit

vorausgeſetzt, der Erſatz-Reſerve erſt dann als disponibel überwieſen werden dürfen, wenn ſie bereits das

fünfte Konkurrenzjahr vollendet haben.

Der Kriegs- und Der Kanzler des

Marine - Miniſter. Norddeutſchen Bundes.

Zu §. 64., 1.

Betrifft eine Deklaration der Anmerkung zu § 64, 1. der Militair-Erſatz-Inſtruction für den

Norddeutſchen Bund.

Berlin, den 9. Juni 1869.

Dem zweiten Alinea der Anmerkung zu § 64, 1. der Militair-Erſatz-Inſtruction für den Nord

deutſchen Bund wird hierdurch folgende Faſſung gegeben:

Liſten-Auszüge, reſp. beſondere, den bezüglichen Benachrichtigungsſchreiben beigefügte Nachweiſun

gen über die Verhältniſſe der Militairpflichtigen ſind von dem Civil-Vorſitzenden der betreffenden Kreis-Er

ſatz-Kommiſſion unmittelbar unter dem zuletzt eingetragenen Namen zu unterſchreiben und mit Angabe des

Orts und des Datums der Ausfertigung zu verſehen. Wenn Auszüge c. eingehen, ohne, wie vorſtehend

angegeben, ordnungsmäßig abgeſchloſſen zu ſein, ſo ſind ſie dem betreffenden Civil-Vorſitzenden zur nach

träglichen Vervollſtändigung zurückzuſenden.

Der Kanzler des Der Kriegs- und

Norddeutſchen Bundes. Marine - Miniſter.
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Zu § 112.

Betrifft die Muſterung der im Bezirk der zweiten Infanterie-Brigade geſtellungspflichtigen Mann

ſchaften der ſeemänniſchen Bevölkerung.

Berlin, den 12. März 1869.

Unter Modifizirung der bezüglichen im achten Abſchnitt der Militair-Erſatz-Inſtruction für den

Norddeutſchen Bund gegebenen Feſtſetzungen beſtimmen wir hiermit, daß die im Bezirk der 2. Infanterie

Brigade geſtellungspflichtigen Mannſchaften der ſeemänniſchen Bevölkerung der Marine - Erſatz-Kom

miſſion im Bezirk der 1. Infanterie-Brigade zur definitiven Entſcheidung über ihr Militair-Verhältniß zu

überweiſen ſind.

Der Kanzler des Der Kriegs- und

Norddeutſchen Bundes. Marine - Miniſter.

Zu §. 120.

Betrifft Ueberweiſung der Garde-Rekruten.

Berlin, den 20. Juni 1869.

Es wird hiermit beſtimmt, daß die im §. 120., 3. der Militair-Erſatz-Inſtruction bezeichneten Na

tional-Liſten der für die Garde ausgehobenen und in Berlin zu geſtellenden Rekruten, Brigadeweiſe zu

ſammengeſtellt, Seitens der Infanterie-Brigade-Kommandos dem General-Kommando des Garde-Korps

einzureichen ſind.

Dem entſprechend haben auch die betreffenden Brigade-Kommandos die National-Liſten der nach

Hannover reſp. Breslau und Coblenz für die dort garniſonirenden Garde-Truppentheile zu geſtellenden

Rekruten den bezüglichen Regiments-Kommandos zu überſenden.

Kriegs-Miniſterium.

Zu §. 128.

Betrifft die Prüfung im Hufbeſchlage für Individuen, welche ihrer Militairdienſtpflicht durch

dreijährig oder einjährig freiwilligen Dienſt als Unter-Roßarzt genügen wollen.

Berlin, den 7. Juni 1868.

Für die Prüfung im Hufbeſchlage, welche gemäß Paſſus 2. des § 128. der Militair-Erſatz-In

ſtruction für den Norddeutſchen Bund vom 26. März 1868 diejenigen Individuen, die ihrer Militairdienſt

pflicht durch dreijährig oder einjährig freiwilligen Dienſt als Unter-Roßarzt genügen wollen, event. bei

den Truppentheilen abzulegen haben, ſind folgende Beſtimmungen maaßgebend:

1) die Abhaltung der Prüfung erfolgt in der Stabs-Garniſon des Truppentheils durch eine vom Kom

mandeur deſſelben zu beſtimmende Kommiſſion, beſtehend aus

1 Rittmeiſter oder Hauptmann als Präſes,

2 Premier- oder älteren Secondelieutenants und

2 Roßärzten, nämlich dem Stabs-Roßarzt und einem im Hufbeſchlage vorzugsweiſe gewandten

Roßarzte.

Iſt zeitweilig in der Stabs-Garniſon außer dem Stabs-Roßarzt kein zweiter Roßarzt an

11
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weſend und kann ein ſolcher auch nicht aus einer anderen nahe belegenen Garniſon des Truppentheils

ohne Koſten zugezogen werden, ſo iſt ausnahmsweiſe nur der Stabs-Roßarzt zu kommandiren.

2) Zum Zweck der Prüfung iſt von dem Examinanden Nachſtehendes zu leiſten:

Aus ſchneiden der Hufe.

A. Er hat einem Pferde, welches beſchlagen werden muß, die Eiſen abzunehmen, die Hufe auszu

ſchneiden und zuzurichten. Beſonderer Werth wird darauf gelegt, ob Examinand ſich dabei des

arabiſchen Hufmeſſers und des Rinnmeſſers zu bedienen weiß oder nicht.

Vor dem Abnehmen der Eiſen hat er den Gang des Pferdes zu prüfen und anzugeben,

wie er mit Rückſicht auf denſelben, auf den Bau des Pferdes und die Abnutzung der alten

Eiſen die Hufe zu beſchneiden gedenkt.

Schmied e n der Hufeiſen.

B. Er hat je nach Beſtimmung des Präſes der Prüfungs-Commiſſion:

a) für die beiden Vorder- oder Hinterfüße zwei Hufeiſen mit Falz und Abdachung nach eng

liſchem (Graf Einſiedel'ſchem) Syſtem in je zwei Hitzen zu ſchmieden. Die Eiſen müſſen

für die beiden beſtimmten Hufe in Größe und Stärke paſſen, glatt gehämmert, ſauber

gearbeitet, richtig geformt und gelocht ſein. Der Examinand iſt in der Zeit für die An

fertigung der Eiſen nicht zu beſchränken, doch gilt als Anhalt für die Beurtheilung, daß

für jedes Eiſen 15 Minuten ausreichen; -

b) ein Hufeiſen zu einem beſonderen Zweck für einen beſtimmten Huf, z. B. ein geſchloſſenes

Eiſen, ein Einſiedelſches Wintereiſen, ein Eiſen für einen kranken Huf c. in nicht be

meſſener Zeit ſauber zu ſchmieden.

Richten und Aufſchlagen der Hufeiſen.

C. Er hat die unter B. a. bezeichneten Eiſen für die Hufe paſſend zu richten und aufzuſchlagen,

vorher aber mit Gründen anzugeben, wie viel Nägel er zum Aufſchlagen des Eiſens zu brauchen

gedenkt.

3) Die Prüfungs-Kommiſſion hat über den Ausfall jedes der 3 Theile A, B und C. der Prüfung

beſonders zu berathen und ſich über Ertheilung einer der nachſtehend angezeigten Cenſuren „vorzüg

lich, gut, genügend oder ungenügend“ zu einigen event. durch Stimmenmehrheit darüber zu entſcheiden.

Wird das Reſultat nur eines der 3 Prüfungs-Abſchnitte als „ungenügend“ bezeichnet, ſo hat der

Examinand nicht beſtanden. Iſt die Kommiſſion bei Anweſenheit nur eines Roßarztes blos aus

4 Mitgliedern gebildet, ſo entſcheidet event. bei Stimmengleichheit der Präſes.

Ueber den Verlauf der Prüfung iſt ein von allen Mitgliedern der Kommiſſion zu unterzeich

nendes Protokoll aufzunehmen, aus welchem die Inſtrumente, deren ſich der Examinand bei Ab

ſchnitt A. der Prüfung bedient hat, ſowie die über jeden Prüfungs-Abſchnitt ertheilte Cenſur er

ſichtlich ſein müſſen.

Abſchrift dieſes Protokolls iſt mit den nach § 129. Paſſus 3. reſp. §. 174. Paſſus 2. der

Erſatz-Inſtruction erforderlichen Eingaben beziehungsweiſe Meldungen einzureichen. Auch iſt dem

Examinanden auf Verlangen eine Abſchrift des Prüfungs-Protokolls zu ertheilen.



LXXXIII

Der Examinand hat für die Prüfung nur die Koſten für die extraordinair verbrauchten Kohlen

und Eiſen an den betreffenden Roßarzt nach Feſtſetzung durch den Präſes der Prüfungs-Kommiſſion zu

erſtatten.

Meldet ſich Jemand zum freiwilligen Dienſt als Unter-Roßarzt bei einem Train-Bataillon, ſo

hat letzteres, da die Einſtellung des Freiwilligen in der Regel bei dem Bataillon nicht wird erfolgen

können, über dieſelbe ſowie über die eventuelle Abhaltung der Hufbeſchlagsprüfung die Beſtimmung der

im §. 129., 3. bezeichneten Behörde unverzüglich einzuholen.

Individuen, welche ſich zum freiwilligen Dienſt als Unter-Roßarzt bei einem der in Berlin garni

ſonirenden Kavallerie-Regimenter oder bei dem Garde-Feld-Artillerie-Regiment melden, ſind event. wegen

vorgängiger Ablegung der Hufbeſchlags-Prüfung an die Militair-Roßarzt-Schule zu verweiſen.

Kriegs-Miniſterium.

Allgemeines Kriegs-Departement.

Zu §. 128.

Betrifft die Ausbildung von Beſchlagſchmieden für die Truppen in der Lehrſchmiede der Mili

tair-Roßarzt-Schule zu Berlin.

Berlin, den 25. Juni 1868.

Um Weiterungen zu vermeiden, wird unter Bezugnahme auf Paſſus 3. der Verfügung des Kriegs

Miniſteriums vom 7. Juni 1868. Nro. 39. 6. A. 1. a. – Armee-Verordnungsblatt Nr. 16. – daran

erinnert, daß für die zur Militair-Lehrſchmiede kommandirten Beſchlagſchmiede auch ein vollſtändiges Na

tionale an die Militair-Roßarzt-Schule einzuſenden iſt.

Kriegs-Miniſterium.

Allgemeines Kriegs-Departement.

Zu § 136.

Unteroffizier-Schulen beſtehen: in Potsdam, Jülich, Bieberich, Weißenfels.

Zu §. 136.

Betrifft den Abſchluß von Kapitulationen.

Berlin, den 19. Februar 1869.

Es hat ſich mehrfach die Auffaſſung bemerklich gemacht, als ob der Abſchluß von Kapitulationen

erſt nach dem Ablauf der geſetzlichen Dienſtzeit zuläſſig ſei. Hiergegen wird darauf hingewieſen, wie die

Allerhöchſte Kabinets-Ordre vom 10. Februar 1825 (Geſetz-Sammlung 1825 S. 15.), welche durch ſpätere

Beſtimmungen nicht modificirt worden iſt, in der ausgeſprochenen Abſicht, das Fortdienen und Ka

pituliren auf jede mögliche Art zu erleichtern und zu befördern, beſtimmt, daß der Soldat in Bezug auf

ſeine freiwillige Entſchließung im ſtehenden Heere noch fortdienen zu wollen, als großjährig zu betrachten

und mithin die Zuſtimmung ſeiner Eltern und Vormünder hierzu nicht erforderlich iſt. Letzterer bedarf

es daher nur, wenn junge Leute ſchon vor ihrer Einſtellung als Soldat, z. B. Behufs Aufnahme in
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eine Unteroffizier-Schule, eine die geſetzliche überdauernde active Dienſtverpflichtung übernehmen wollen.

Es ſind demnach die Truppen befugt, auch während der geſetzlichen Dienſtzeit mit Soldaten Kapitulationen

abzuſchließen, falls das Intereſſe des Dienſtes dadurch gefördert wird.

Kriegs-Miniſterium.

Zu §. 154., 4.

Betrifft die Anerkennung der Abgangs-Zeugniſſe von Privat-Lehr-Anſtalten als gültiger Qua

lifications-Zeugniſſe für den einjährig freiwilligen Militairdienſt.

Berlin, den 18. November 1869.

Die Prüfungs-Kommiſſionen für einjährig Freiwillige werden hierdurch angewieſen, als vollgül

tigen Nachweis der wiſſenſchaftlichen Qualification für den einjährig freiwilligen Militairdienſt ſolche Ab

gangs-Zeugniſſe von Privat-Lehranſtalten anzuerkennen, auf denen der bei der Prüfung anweſende Re

gierungs-Kommiſſarius amtlich beſcheinigt hat, daß und unter welchem Datum der betreffenden Privat

Lehr-Anſtalt die im §. 154., 4. der Militair-Erſatz-Inſtruction für den Norddeutſchen Bund vorgeſehene

proviſoriſche Vergünſtigung für den einjährig freiwilligen Dienſt gültige Zeugniſſe auszuſtellen, verliehen

worden iſt.

Der Kriegs- - Der Miniſter des Innern.

und Marine-Miniſter. -

Zu §. 154., 4.

Zöglinge der Provinzial-Gewerbeſchulen – deren bedingte Zulaſſung zum einjährig freiwilligen

Dienſt.

Berlin, den 21. April 1870.

Durch Verfügung des Bundes-Kanzlers iſt auf Grund des § 154., 4. der Militair-Erſatz-Inſtruction

für den Norddeutſchen Bund den Königlich Preußiſchen Provinzial-Gewerbeſchulen die Vergünſtigung ge

währt worden, daß den in das militairpflichtige Alter eintretenden Schülern der erſten Klaſſe gedachter

Anſtalten bei der nach § 151., 1. c. rechtzeitig zu bewirkenden Anmeldung zum einjährig freiwilligen

Dienſt der Berechtigungsſchein ſchon ertheilt werden darf, wenn ſie vorläufig nur eine Beſcheinigung des

Directors beibringen, daß von der mit ihnen vorzunehmenden nächſten Abgangsprüfung ein günſtiges Er

gebniß zu erwarten ſtehe. Beregte Ertheilung qu. Berechtigungsſcheines erfolgt indeß nur unter dem

Vorbehalt, daß derſelbe erliſcht, wenn demnächſt der Eintritt des Betreffenden in die Gewerbe-Akademie

zu Berlin reſp. die polytechniſchen Schulen zu Hannover oder Aachen nicht binnen Jahresfriſt nach Aus

ſtellung obiger Beſcheinigung bewirkt wird.

Demgemäß werden die Prüfungs-Kommiſſionen für einjährig Freiwillige nunmehr wieder ſelbſtſtändig

über dergleichen Anträge zu befinden haben. Behufs Herſtellung einer geordneten Kontrole über diejeni

gen Individuen, denen nach Maaßgabe des Vorſtehenden der Berechtigungsſchein zum einjährigen Dienſt

unter Vorbehalt ertheilt iſt, beſtimmen wir jedoch das Nachſtehende:

1. Dem im Uebrigen nach Anhalt des Schema 29. zu §. 148. a. a. O. auszufertigenden Berechtigungs

ſchein iſt ein Schlußalinea folgenden Inhalts hinzuzufügen:

„Inhaber geht der Berechtigung zum einjährig freiwilligen Dienſt verluſtig, wenn er nicht
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bis zum . . . . . . die Gewerbe - Akademie zu Berlin reſp. die polytechniſche Schule zu Han

nover oder Aachen bezogen hat.“

2. Beregter Vorbehalt darf Seitens der Prüfungs-Kommiſſion erſt dann als erfüllt angeſehen werden,

wenn der Betreffende ſich darüber in glaubwürdiger Weiſe ausgewieſen hat, daß er ſeine Aus

bildung auf einer der vorgedachten Anſtalten fortſetzt.

Eventuell iſt alsdann auf den bezüglichen Schein der Vermerk zu ſetzen:

„Obiger Vorbehalt iſt durch Eintritt des . . . . . . in die Gewerbe-Akademie zu Berlin (poly

techniſche Schule zu . . . . . .) erledigt.

Ort. Datum.

(Unterſchriften).“

3. Die Truppentheile dürfen junge Leute zum einjährigen Dienſt auf Grund derartig unter Vorhalt

ausgeſtellter Berechtigungsſcheine nicht annehmen.

Nach Analogie vorſtehender Feſtſetzungen iſt auch mit denjenigen jungen Leuten zu verfahren, welche

beim Eintritt in das militairpflichtige Alter ſich bereits im Beſitz des Reifezeugniſſes einer Provinzial

Gewerbeſchule befinden. Dagegen darf der Berechtigungsſchein ohne jeden Vorbehalt ſolchen Individuen

ertheilt werden, welche zur Zeit ihrer Meldung bereits auf Grund derartiger Reifezeugniſſe Aufnahme in

die Gewerbe-Akademie zu Berlin reſp. die mehrberegten polytechniſchen Schulen zu Hannover oder Aachen

gefunden haben.

Der Kriegs-Miniſter. Der Miniſter des Innern.

Zu §. 155., 2.

Betrifft eine Deklaration des §. 155. Nro. 2. der Militair - Erſatz-Inſtruction vom 26. März

1868. -

Berlin, den 16. Januar 1869.

Da die Vorſchrift im § 155. Nro. 2. der Militair-Erſatz-Inſtruction vom 26. März 1868 mehrfach

eine mißverſtändliche Auslegung erfahren hat, ſo wird hiermit für die bezeichnete Vorſchrift die nachfol

gende Faſſung verordnet:

„Der Zweck der Prüfung geht dahin, zu ermitteln, ob der zu Prüfende denjenigen Grad der

wiſſenſchaftlichen Bildung erlangt hat, welcher nach Maaßgabe des § 154. durch Vorlegung

von Schul- u. ſ. w. Zeugniſſen nachzuweiſen iſt. Die hinreichende Fertigkeit im Gebrauche

der deutſchen Sprache iſt durch ſchriftliche Klauſur-Arbeiten nachzuweiſen.“

Der Kanzler des Nord- Der Kriegs-Miniſter.

deutſchen Bundes.

Zu §. 166.

Betrifft die, nach § 166. der Militair-Erſatz-Inſtruction vom 26. März d. J., für einjährig Frei

willige, welche ſich bei den in Berlin garniſonirenden Truppentheilen der Infanterie und Kaval

lerie des Garde-Korps zum Dienſteintritt gemeldet, auszuſtellenden Beſcheinigungen.

Berlin, den 1. December 1868.

Es iſt beſtimmt worden, daß die in Berlin garniſonirenden Truppentheile der Infanterie und Kaval
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lerie des Garde-Korps per Kompagnie reſp. Escadron nur bis zu 4 einjährig Freiwillige ſelbſt annehmen

dürfen. Alle übrigen ſich zum Dienſteintritt bei genannten Truppentheilen meldenden einjährig Freiwil

ligen, ſind die Kommandos der 2. Garde-Infanterie- reſp. der Garde-Kavallerie-Diviſion angewieſen,

ärztlich unterſuchen zu laſſen und demnächſt event. den einzelnen Truppentheilen zuzutheilen.

Dies wird hierdurch mit dem Bemerken zur Kenntniß gebracht, daß die von den bezeichneten Dirt

fions-Kommandos nach Maaßgabe des § 166. der Militair-Erſatz-Inſtruction vom 26. März d. J. aus

geſtellten Beſcheinigungen Seitens der Erſatz-Behörden ebenſo anzuerkennen ſind, wie wenn beregte Be

ſcheinigungen nach Schema 32. L c. von Truppentheilen vollzogen wären.

Kriegs-Miniſterium.

Allgemeines Kriegs-Departement.

Zu §. 171.

Betrifft die Geſuche unbemittelter Forſt-Eleven, welche ihrer Dienſtverpflichtung als einjährig Frei

willige im Jäger-Korps zu genügen wünſchen, um Aufnahme in die Verpflegung c.

Berlin, den 28. Januar 1869.

Geſuche unbemittelter Forſt-Eleven, welche ihrer Dienſtverpflichtung als einjährig Freiwillige im Jäger

Korps zu genügen wünſchen, um Aufnahme in die Verpflegung, beziehungsweiſe um Bewilligung der

freien Bekleidung, ſind fortan der Inſpection der Jäger und Schützen vorzulegen, welche darüber end

gültig zu entſcheiden hat.

Kriegs-Miniſterium.

Zu §. 173.

Betrifft die Eidesformel für Militair-Pharmazeuten.

Auf den Mir gehaltenen Vortrag beſtimme Ich, daß an Stelle der bisher für die Militair-Pharma

zeuten vorgeſchriebenen Eidesformel in Zukunft von dieſen Perſonen der Dienſteid nach der beifolgenden

Formel zu leiſten iſt. Sie haben hiernach das Weitere zu veranlaſſen.

Berlin, den 10. Dezember 1868.

gez. Wilhelm.

gg3. Roon.

An den Kriegs- und Marine-Miniſter.

Di e n ſt e id

der freiwillig zum Dienſt in den Militair-Lazarethen eintretenden Pharmazeuten.

Jch N. N. ſchwöre – daß, nachdem ich zur Ablöſung meiner Militairpflicht durch einjährig freiwil

ligen Dienſt in den Militair-Lazarethen als Apothekergehülfe des Militair-Lazareths zu N. N. angeſtellt

worden bin, ich zuvörderſt Seiner Majeſtät, dem Könige von Preußen –, meinem allergnädigſten Landes

herrn, will treu, gehorſam und ergeben ſein, Allerhöchſt Dero Nutzen und Beſtes befördern, Schaden und

Nachtheil aber abwenden will.

Hiernächſt will ich die Pflichten meines Amtes nach den Vorſchriften der Apothekerkunſt und ins

beſondere der mir bekannt gemachten Militair-Arznei-Verpflegungs-Inſtruction und der dieſer gefolgten
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Inſtructionen unverbrüchlich beobachten, die Befehle und Anordnungen meiner Vorgeſetzten willig und

pünktlich befolgen und die bei dem Militair-Lazareth-Dienſt ſo nothwendige Subordination nie aus den

Augen ſetzen, die Arzneimittel gehörig und mit Sorgfalt anfertigen, nicht geſtatten, daß davon. Etwas

entwendet werde, bei Beurtheilung und Prüfung der gelieferten und vorhandenen Arzeneien in Rückſicht

auf ihre Qualität und Quantität gewiſſenhaft und mit Sorgfalt zu Werke gehen, die Rechnungen ge

wiſſenhaft anfertigen und mich überall nach Pflicht und Gewiſſen ſo verhalten, wie es einem ehrliebenden

und rechtſchaffenen Apothekergehülfen zukommt. -

So wahr 1c.

Beglaubigt

Berlin, den 10. Dezember 1868.

Der Kriegs- und Marine-Miniſter.

Zu §. 188.

Betrifft die Berichtigung eines Druckfehlers in §. 188. der Militair-Erſatz-Inſtruction für den

Norddeutſchen Bund.

Berlin, den 3. Juli 1869.

In Zeile 4. des § 188, 1. der Militair-Erſatz-Inſtruction für den Norddeutſchen Bund muß es

ſtatt:

„§. 50. ad 3.“ heißen „§. 50. ad 4.“

Demnach gehört zur Kompetenz des Ober-Präſidiums c., in deſſen Bezirk der Reklamirte aus

gehoben worden iſt, nur die Beurtheilung derjenigen Reklamationsfälle, in welchen die bezüglichen Re

klamationen von den Erſatz-Behörden vor Einſtellung der Reklamirten den Vorſchriften gemäß bereits

abgelehnt worden ſind.

Der Kanzler Der Kriegs-Miniſter.

des Norddeutſchen Bundes.

Betrifft die Berichtigung einiger Druckfehler in der Militair-Erſatz-Inſtruction für den Nord

deutſchen Bund vom 26. März 1868.

Berlin, den 14. Mai 1868.

In der Militair-Erſatz-Inſtruction für den Norddeutſchen Bund ſind nachſtehende Druckfehler zu

berichtigen:

Ausführungs-Verordnung Seite 4. Artikel 12. alinea 1. erſte Zeile anſtatt:

„ad b. im Jahre 1872 c.“

zu leſen: -

„ad c. im Jahre 1872 c.“

Seite 14. in der Anmerkung sub 6. anſtatt: „Großherzoglich“ zu ſetzen: „Herzoglich“;

Seite 86., §. 109. vor dem 2. Paſſus „die Zahl 3“ abzuändern „2“;

Seite 109, §. 150. Anmerkung* zu ſtreichen: „Departement“;
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Seite 115, §. 158. Anmerkung* anſtatt:

„Ausnahme cf. §. 171., 2.“ zu ſetzen:

„Ausnahme cf. §. 167., 2. und §. 171., 3.“.

Seite 116., §. 160., 4.: „(cf. §. 163., 3.)“ zu ſtreichen.

Kriegs-Miniſterium.

Allgemeines Kriegs-Departement.

Betrifft die Berichtigung eines Druckfehlers in der Militair-Erſatz-Inſtruction vom 26. März 1868.

Berlin, den 2. September 1868.

Zur Berichtigung eines Druckfehlers in der „Militair-Erſatz-Inſtruction für den Norddeutſchen

Bund vom 26. März 1868“ wird bemerkt, daß der §. 150. dieſer Inſtruction Paſſus 1. Alinea 3. in

folgender Weiſe zu modifiziren iſt:

„Die außerordentlichen Mitglieder ſind der Director und ein Lehrer oder zwei Lehrer eines

Gymnaſiums, einer Realſchule oder höheren Bürgerſchule.“

Der Kanzler des Nord- Der Kriegs- und

deutſchen Bundes. Marine-Miniſter.

Betrifft die Berichtigung eines Druckfehlers in der „Militair-Erſatz-Inſtruction für den Nord

deutſchen Bund vom 26. März 18b8.

Berlin, den 17. Dezember 1868.

In der „Militair-Erſatz-Inſtruction für den Norddeutſchen Bund iſt nachſtehender Druckfehler zu

berichtigen:

Seite 75. $. 92. Paſſ. 6. dritte Zeile muß es heißen: Vorſtellungs-Liſte K., ſtatt Vor

ſtellungsliſte H. Kriegs-Miniſterium.

Allgemeines Kriegs-Departement.

Zu Schema 1.

Betrifft die Erſatzbedarfs - Nachweiſungen.

Berlin, den 1. November 1869.

In Betreff der nach Schema 1. zu §. 16. der Militair-Erſatz-Inſtruction dem Kriegs-Miniſterium

einzureichenden Erſatzbedarfs-Nachweiſungen wird das Nachſtehende bemerkt: -

1. Die Ueberſchrift der Rubrik:

„Hiervon kommen in Abrechnung c.“

iſt bis auf Weiteres, wie folgt, zu formuliren:

Hiervon kommen in Abrechnung angemeldete und zur Einſtellung engagirte Freiwillige (einjährig

Freiwillige jedoch nur bis zur Höhe von 5 per Kompagnie c.) eventuell auch ſolche, deren

Engagement bis zum Erſatz-Einſtellungs-Termine nach den gemachten Erfahrungen mit Sicherheit

vorauszuſehen iſt.

2. Rückſichtlich der Zutheilung von Handwerkern (mit der Waffe) ſind nur die beſonderen Wünſche

derjenigen Truppentheile anzugeben, welche ihren Erſatz aus anderen Korpsbezirken erhalten.
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3. Der Bedarf ſämmtlicher Unteroffizier-Schulen findet Aufnahme in der Erſatzbedarfs-Nachweiſung des

Garde-Korps. Kriegs-Miniſterium.

Allgemeines Kriegs-Departement.

Zu Schema 6. u. 7.

Militair-Päſſe, Erſatz-Reſerve-Scheine und Seewehr-Päſſe; die Schemas für dieſelben betreffend.

Berlin, den 18. Januar 1870.

Die Beſtimmung in §. 7. des Reglements über Verpflegung der Rekruten, Reſerviſten 1c. vom

5. October 1854, wonach die Urlaubs-Päſſe einen Vermerk hinſichtlich der Marſch- Kompetenzen, Be

nutzung der Eiſenbahn c. enthalten ſollen, iſt durch das neue mittelſt kriegsminiſteriellen Erlaſſes vom

6. Juni 1867 – Armee-Verordnungs-Blatt pro 1867 Seite 44. – beziehungsweiſe durch §. 8. der

Verordnung, betreffend die Organiſation der Landwehr-Behörden c. vom 5. September 1867 eingeführte

Schema für Militairpäſſe nicht aufgehoben.

Auch iſt hinſichtlich des den entlaſſenen Mannſchaften mitgegebenen Anzuges ein Vermerk im Paß

erforderlich.

Es wird daher hiermit beſtimmt, daß die Päſſe der dieſſeitigen Verfügung vom 4. Juli 1862 –

Militair-Wochenblatt pro 1862 Seite 208. – entſprechend zu vervollſtändigen ſind. Der Verbrauch der

vorhandenen Paß-Formulare iſt auch ferner geſtattet und zur Vervollſtändigung ſolcher Exemplare Sei

tens der Königlichen Staats-Druckerei ein bezüglicher Einlagebogen hergeſtellt worden.

Außerdem iſt bei Neuanfertigung von Militairpäſſen die bisherige Faſſung des erſten Satzes in

Alinea 3. des Paſſus 9. der den Päſſen vorgedruckten Beſtimmungen in Folge des Regulativs über die

Portofreiheiten im Norddeutſchen Poſtgebiete vom 15. v. Mts. u. J. in nachſtehender Weiſe zu

verändern: -

„Gehen die Meldungen durch die Poſt, ſo werden ſie innerhalb des Gebiets des Norddeutſchen Bun

des portofrei befördert, inſofern die Schreiben mit der Rubrik „Militaria“ verſehen und offen oder

unter dem Siegel der Orts-Polizeibehörde verſendet werden.“

Da die Bezeichnung: „Landwehr-Meldeſache“ gänzlich in Wegfall gekommen iſt, bedürfen auch

die Schemata 6. und 7. zu §. 48. der Militair-Erſatz-Inſtruction vom 26. März 1868 – Erſatz-Re

ſerve-Schein I. und Seewehr-Paß :c. – einer entſprechenden Abänderung, welche bei Neuanfertigung

Seitens der Königlichen Staats-Druckerei berückſichtigt werden wird. -

Die Königlichen Truppentheile, beziehungsweiſe die Landwehr-Bezirks- Kommandos haben dem

Vorſtehenden gemäß die zur Reſerve zu entlaſſenden, beziehungsweiſe die im Beurlaubtenſtande befind

lichen Mannſchaften, letztere bei Gelegenheit der Kontrolverſammlungen, entſprechend zu inſtruiren.

Die vorhandenen Exemplare der vorberegten Militairpapiere dürfen aufgebraucht werden.

Bei der Königlichen Staats-Druckerei werden die vervollſtändigten Päſſe zum bisherigen Preiſe

von 9 Thlr. pro 500 Stück und die oben beregten Einlagebogen, und zwar in Bogen à acht Stück, alſo

zur Vervollſtändigung von acht Päſſen, zum Preiſe von 5 Thlr. 15 Sgr. für 500 ganze Bogen – unter

der Bezeichnung Lit. A. Nr. 33. – vorräthig gehalten werden.9 hig geh Kriegs-Miniſterium.

Allgemeines Kriegs-Departement.
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Zu Schema 22.

Betrifft die Nachweiſungen der beim Departements-Erſatz-Geſchäft brauchbar und einſtellungsfähig

befundenen Militairpflichtigen. – Schema 22. der Militair-Erſatz-Inſtruction für den Norddeut

ſchen Bund. –

Berlin, den 23. Mai 1869.

Bezüglich der, gemäß § 111., 1. der Militair-Erſatz-Inſtruction für den Norddeutſchen Bund, un

mittelbar nach beendetem Departements-Erſatz-Geſchäft Seitens der Infanterie-Brigade-Kommandos in den

Bezirken des 1. bis 11. Armee-Korps an das Allgemeine Kriegs-Departement einzureichenden Nachwei

ſungen der bei dem Departements-Erſatz-Geſchäft brauchbar und einſtellungsfähig befundenen Militair

pflichtigen wird Nachſtehendes beſtimmt:

1. Das Schema 22. zur vorbezeichneten Erſatz-Inſtruction erleidet folgende Modificationen:

a) In der Kolonne „Segelmacher“ iſt hinzuzuſetzen: „Reepſchläger“

b) ferner ſtatt: „Maſchiniſten“ zu ſetzen: „Maſchiniſten-Applikanten,“ desgleichen

c) ſtatt: „Maſchinenbauer“

„Eiſenſchmiede.“

2. Die Zahl derjenigen Schiffszimmerleute,

Segelmacher und Reepſchläger,

Maſchiniſten-Applikanten,

Heizer und

Eiſenſchmiede,

welche nach Maaßgabe des § 34. a. a. O. für die Werft-Diviſion als einſtellungsfähig befunden worden, iſt

in den bezüglichen Kolonnen oberhalb der ſchwarzen Zahlen mit rother Dinte derart anzugeben, daß

die rothen Zahlen in den ſchwarzen mitenthalten ſind.

Kriegs-Miniſterium.

Allgemeines Kriegs-Departement.

Zu Anlage 2.

Betrifft die Anſtellung eines einjährig freiwilligen Pharmazeuten bei dem Marine - Lazareth

in Kiel.

Berlin, den 14. November 1868.

Den in Anlage 2. zu § 173. der Militair-Erſatz-Inſtruction für den Norddeutſchen Bund angege

benen Garniſon-Orten, in denen die Anſtellung von einjährig freiwilligen Pharmazeuten ſtattzufinden hat,

tritt beim 9. Armee - Korps Kiel mit einem einjährig freiwilligen Pharmazeuten hinzu. Dies wird mit

dem Bemerken bekannt gemacht, daß danach die vorbezeichnete Anlage 2. zu berichtigen iſt.

Kriegs - Miniſterium.

Allgemeines Kriegs - Departement.
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Zu Anlage 2.

Betrifft Vermehrung der Zahl der als einjährig Freiwillige anzuſtellenden Pharmazeuten.

Berlin, den 25. Juli 1869.

Vom 1. Oktober d. Js. ab ſind bei den Dispenſir-Anſtalten der Garniſon-Lazarethe zu

Berlin,

Königsberg,

Magdeburg und

Hannover ſtatt 3 je 4,

und bei den Garniſon - Lazarethen zu

Breslau und

Münſter ſtatt 2 je 3

einjährig freiwillige Pharmazeuten zuzulaſſen.

Dies wird mit dem Bemerken bekannt gemacht, daß hiernach die Anlage 2. zu § 173. der Mili

tair-Erſatz-Inſtruction für den Norddeutſchen Bund zu berichtigen iſt.

Kriegs - Miniſterium.

Allgemeines Kriegs-Departement.

Zu Anlage 2.

Anſtellung von einjährig freiwilligen Pharmazeuten bei den Garniſon-Lazarethen im Bereich des

15. Armee-Korps.

Berlin, den 11. Mai 1871.

Bei den Dispenſir - Anſtalten der nachſtehend bezeichneten Garniſon-Lazarethe im Bereich des

15. Armee - Korps hat die Anſtellung von einjährig freiwilligen Pharmazeuten in der unten angegebenen

Zahl ſtattzufinden und zwar:

Zahl der einzuſtellenden

Garniſon - Ort: Pharmazeuten:

Straßburg.

Metz . . . .

D ie den hofen

Pfalzburg

Schlettſtadt . .

Colmar d

Mühlhauſen

Dies wird mit dem Bemerken bekannt gemacht, daß hiernach die Anlage 2. zu § 173. der Mili

tair-Erſatz-Inſtruction vom 26. März 1868 zu berichtigen iſt.

Kriegs-Miniſterium.

Allgemeines Kriegs-Departement,
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Verordnung

betreffend

die Organiſation der Landwehr-Behörden

Und

die Dienſt-Verhältniſſe der Mannſchaften des Beurlaubtenſtandes.

Vom 5. September 1867.

Die mit den Nummern 1. bis 9. bezeichneten Anmerkungen gehen von den K. Württembergiſchen Miniſterien

des Innern und des Kriegsweſens aus.

Die mit * * bezeichneten Noten ſind der hier verkündigten Verordnung vom 5. September 1867 entnommen.

------------------------ ------ ----------

Auf den Mir gehaltenen Vortrag genehmige Ich, unter Aufhebung aller entgegenſtehenden Be

ſtimmungen, die beifolgende Verordnung, betreffend die Organiſation der Landwehr - Behörden und die

Dienſtverhältniſſe der Mannſchaften des Beurlaubtenſtandes, ſowie die Beſtimmungen zur Ausführung

derſelben; die im §. 11. und im §. 12. ad 3. der Verordnung enthaltenen, ſowie die auf die Uebungen

der Reſerviſten Bezug habenden Beſtimmungen jedoch vorbehaltlich der endgültigen Feſtſtellung derſelben

im Wege der Geſetzgebung. Sie haben hiernach das Weitere in Ihren Reſſorts zu veranlaſſen.

Schloß Babelsberg, den 5. September 1867.

- (gez) Wilhelm.

(ggez) v. Roon. Graf zu Eulenburg.

An den Kriegs- und Marine - Miniſter

und den Miniſter des Innern.



Beſtimmungen

zur Ru sführung der Berordnung,

betreffend

die Organiſation der Landwehr-Behörden und die Dienſt-Verhältniſſe der Mann

ſchaften des Beurlaubtenſtandes.

. Alle den Feſtſetzungen dieſer Verordnung entgegenſtehenden älteren Beſtimmungen werden hierdurch

aufgehoben.

. Die jetzt der Reſerve angehörenden Mannſchaften verbleiben in derſelben bis zum vollendeten ſiebenten

Dienſtjahre. Es erfolgt daher in dieſem und im nächſten Jahre kein Uebertritt von der Reſerve zur

Landwehr.

Diejenigen Mannſchaften der Reſerve, welche mit Militair-Päſſen nach Schema 1. noch nicht ver

ſehen ſind, erhalten ſolche beim Uebertritt zur Landwehr.

In den Rapporten 1c. werden diejenigen ſchon jetzt mit Landwehr-Päſſen verſehenen Leute, welche

das ſiebente Dienſtjahr noch nicht vollendet haben, als zur Reſerve gehörend gerechnet.

. Eine Sonderung der Landwehr in zwei Aufgebote findet fortan nicht mehr ſtatt. Bei der Einziehung

zum Dienſt entſcheidet lediglich das Dienſtalter, welches nach den Feſtſetzungen des § 12. zu be

meſſen iſt.

. Ueber die allmählige Reducirung der Geſammtdienſtpflicht wird alljährlich Beſtimmung getroffen

werden.

Mit Ende dieſes Jahres treten die beiden älteſten Jahrgänge der bisherigen Landwehr zweiten

Aufgebots, ſowie diejenigen Wehrleute zum Landſturm über, welche wegen Vollendung des 39ſten

Lebensjahres nach den früheren Beſtimmungen hierauf Anſpruch haben.

. Die Dienſtzeit der bis ultimo September cr. eingetretenen einjährig Freiwilligen wird nach den

früheren Grundſätzen berechnet.

. Mit welchem Zeitpunkt die Umarbeitung der Stammliſten nach den Grundſätzen dieſer Verordnung

vorzunehmen iſt, wird beſonders befohlen werden.

. Die jetzt noch vorhandenen Blanquetts zu Landwehr-Päſſen dürfen nur zur Ausſtellung von Dupli

katen für die der Landwehr ſchon angehörenden Mannſchaften verwandt werden.

. Die Ueberweiſung derjenigen Mannſchaften, für welche Ueberweiſungs-Nationale nach Schema 3.

dieſer Verordnung noch nicht vorhanden ſind, erfolgt beim Verziehen und bei Einberufungen zum

Dienſt in bisheriger Weiſe durch Nationale, welche beim Verziehen für jeden einzelnen Mann nach

Schema 6. anzufertigen ſind.
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Bei Einziehung von Mannſchaften zu Truppentheilen des ſtehenden Heeres ſind die Nationale von

jetzt an mit Ueberweiſungsliſte nach Schema 16. (cfr. §. 58.) einzuſenden.

9. Bei den Garde-Landwehr-Bataillonen gehen die bisher noch geführten Stammliſten ein.

10. In Betreff der Dienſtverpflichtung der mit den neuen Landestheilen übernommenen Mannſchaften des

Beurlaubtenſtandes, verbleibt es bei den hierüber beſonders ergangenen Beſtimmungen. Die beſon

dere Dienſtverpflichtung dieſer Mannſchaften muß aus ihren Militair- Päſſen, ſowie bei Ueberwei

ſungen in andere Armee-Korps-Bezirke aus den Ueberweiſungs-Nationalen jeder Zeit erſichtlich ſein.

Berlin, den 5. September 1867.

Der Kriegs- und Marine-Miniſter. Der Miniſter des Innern.

von Roon. Graf zu Eulenburg.



Verordnung

betreffend

die Brganiſation der Landwehr-Behörden

Und

die Dienſt-Verhältniſſe der Nannſchaften des Beurlaubtenſtandes.

Vom 5. September 1867.

Erſter Abſchnitt.

AMilitairiſche Eintheiſung des Staatsgebiets und Organiſation der Landwehr-Behörden.

§. 1.

Militairiſche Eintheilung des Staatsgebietes.)

1. Das Gebiet des Preußiſchen Staates iſt in 11 Armee-Korps-Bezirke eingetheilt.

Im Norddeutſchen Bunde bildet das Königreich Sachſen den 12. Armee-Korps-Bezirk. Die übri

gen Bundesſtaaten gehören in militairiſcher Hinſicht zu dem Verbande der vorerwähnten 11 Armee

Korps.

2. Jeder Armee-Korps-Bezirk beſteht aus zwei Diviſions-Bezirken, jeder Diviſions-Bezirk aus zwei

Infanterie-Brigade-Bezirken.

3. Die Infanterie-Brigade-Bezirke ſind in Landwehr-Bataillons-Bezirke, die letzteren in Kompagnie-Be

zirke eingetheilt.

Im Allgemeinen entſprechen jedem Linien-Infanterie-Regimente zwei Landwehr-Bataillons-Bezirke,

aus welchen erſteres ſeinen Erſatz und ſeine Komplettirungs-Mannſchaften erhält.

Für die Truppentheile der Garde werden die Ergänzungs-Mannſchaften aus dem ganzen Gebiete

des Preußiſchen Staates, für die Marine aus dem ganzen Gebiete des Norddeutſchen Bundes, für

die Füſilier-Regimenter, die Kavallerie und die Spezial-Waffen der Linie aus dem ganzen Bezirke

der betreffenden Armee-Korps geſtellt.

*) Ueber die militairiſche Eintheilung des Württembergiſchen Staatsgebiets vgl. Anlage 4. der Militair-Erſatz

Inſtruction.
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Die in den Reſerve-Bezirken vorhandenen Mannſchaften ſind vorzugsweiſe zur Ausgleichung bei

Geſtellung des Erſatzes und der Komplettirungs-Mannſchaften beſtimmt.

§. 2.

Organiſation und Reſſort - Verhältniß der Landwehr - Behörden.

1. Die Dienſtangelegenheiten der Landwehr und aller zum Beurlaubtenſtande gehörenden Militairper

ſonen reſſortiren von den Territorial-Behörden, *) denen insbeſondere auch die Vermittelung der

Beziehungen zwiſchen den Truppen des ſtehenden Heeres und den im Beurlaubtenverhältniß befind

lichen Mannſchaften obliegt.

2. In den Armee-Korps-Bezirken fungiren die General-Kommandos oder, wenn dieſe nach einer Mobil

machung den Bezirk verlaſſen, die ſtellvertretenden General-Kommandos als oberſte Territorial-Be

hörden.

3. Den Diviſions-Kommandos ſteht im Frieden in den Diviſions-Bezirken die Oberaufſicht und Mit

wirkung in Bezug auf die gerichtlichen und die Disziplinar-Verhältniſſe der Mannſchaften des Be

urlaubtenſtandes, auf die Uebungen der letzteren, auf die ökonomiſchen Angelegenheiten der Land

wehr und auf alle diejenigen Vorbereitungen und Anordnungen zu, welche ſich auf die Mobilmachung

der Diviſion beziehen.

Bei Einſetzung ſtellvertretender Behörden für den Armee-Korps-Bezirk gehen die Funktionen der

Diviſions-Kommandos auf die ſtellvertretenden General-Kommandos über.

4. Die Infanterie-Brigade-Kommandos – event. die ſtellvertretenden Infanterie-Brigade-Kommandos

– leiten und kontroliren die Thätigkeit der zu ihrem Bezirk gehörigen Landwehr-Bezirks-Komman

dos, und zwar, ſoweit ſich nicht aus den ad 3. gegebenen Beſtimmungen ein Anderes ergiebt, unter

dem unmittelbaren Befehle der General-Kommandos.

5. Für jeden Landwehr-Bataillons-Bezirk iſt ein Landwehr-Bezirks-Kommando eingeſetzt, welches unter

dem direkten Befehle des betreffenden Infanterie-Brigade-Kommandos ſteht.

Die Thätigkeit der Landwehr-Bezirks-Kommandos erſtreckt ſich auf:

a) die Regelung aller Dienſtverhältniſſe und die Kontrole der Perſonen des Beurlaubtenſtandes;

b) die Vorbereitung und eventuelle Ausführung aller militairiſchen Maßregeln, welche im Falle einer

Mobilmachung für ihren Bezirk erforderlich ſind;

c) die Sicherung, **) Inſtandhaltung und, nach Maßgabe der anderweitig hierüber ergehenden Be

ſtimmungen, die Beſchaffung reſp. Heranſchaffung der für die Landwehr-Bataillone erforderlichen

Bekleidungs- und Ausrüſtungsgegenſtände, Waffen und Munition;

d) die Erſatz-Angelegenheiten (ſiehe Militair-Erſatz-Inſtruktion);

*) Die beſonderen Dienſtverhältniſſe der zur Klaſſe A. gehörenden Jäger werden durch die Inſpektion der

Jäger und Schützen geregelt.

**) Das Landwehr-Bezirks-Kommando iſt für die Sicherung der Beſtände des Landwehr-Bataillons verantwort

lich, und ſteht ihm das Recht zu, für deren Vertheidigung erforderlichen Falles, unter gleichzeitiger Meldung an die

vorgeſetzten Behörden, Mannſchaften aus dem Beurlaubtenſtande einzuberufen,



– 6 –

e) die Angelegenheiten der im Bezirke lebenden Invaliden (ſiehe die hierüber ergangenen beſonderen

Beſtimmungen).

6) In jedem Landwehr-Kompagnie-Bezirk iſt ein Bezirksfeldwebel als Organ des Landwehr-Bezirks

Kommandos zur Vermittelung des Verkehrs des letzteren mit den Mannſchaften des Beurlaubten

ſtandes ſtationirt.

Wenn Kompagnie-Führer von der Linie in den Bezirk kommandirt werden, ſo führen dieſe die

Korreſpondenz der Kompagnie unter ihrem Namen und ihrer alleinigen Verantwortung und üben

perſönlich die Kontrole der Mannſchaften des Beurlaubtenſtandes aus; der Bezirks-Feldwebel dient

ihnen zur Unterſtützung bei den ſchriftlichen Arbeiten.

Alle Korreſpondenzen, welche über den Bataillons-Bezirk hinaus gehen, ſind durch das Landwehr

Bezirks-Kommando zu führen.

In wieweit die Allerhöchſt ernannten Landwehr-Kompagnie-Führer des Beurlaubtenſtandes zum

Dienſte im Bezirk mit heranzuziehen ſind, haben die Landwehr-Bezirks-Kommandeure in jedem ein

zelnen Falle nach Lage der Verhältniſſe zu beſtimmen. (Vergl. § 48. ad 1.)

7. Die Führung der ſpeziellen Dienſtangelegenheiten der Garde-Landwehr, ſo weit dieſelben nicht von

den Provinzial-Landwehr-Behörden reſſortiren, liegt den Garde-Landwehr-Bataillons-Kommandos ob.

(Vergl. §. 5. ad 5. und S. 43.) Dieſelben ſtehen unter dem Befehle des General-Kommandos des

Garde-Korps, reſp. der betreffenden Garde-Infanterie-Diviſions- und Brigade-Kommandos, *) ver

mitteln unter Korreſpondenz mit den Landwehr-Bezirks-Kommandos, ſo weit erforderlich, die Be

ziehungen der Kommando-Behörden des Garde-Korps zu den Mannſchaften des Beurlaubtenſtandes

des letzteren und haben für die Sicherung und Verwaltung der Beſtände der Garde-Landwehr

Bataillone Sorge zu tragen.

8. Die Landwehr-Bezirks-Kommandos ſind verpflichtet, allen im dienſtlichen Intereſſe an ſie ergehenden

Requiſitionen anderer Militairbehörden Folge zu geben. Insbeſondere haben ſie dem Artillerie-Bri

gade-Kommando, dem Jäger-, Pionier- und Train-Bataillon ihres Armee-Korps, dem General-Arzt

und der Intendantur, den Garde-Landwehr-Bataillonen und den Marine-Behörden (cfr. §. 61) die

jenigen Ueberſichten und Beſtandsnachweiſungen über die in ihrem Bezirk befindlichen Mannſchaften

des Beurlaubtenſtandes einzuſenden, deren dieſe Behörden im dienſtlichen Intereſſe bedürfen.

§. 3.

Perſonal der Landwehr - Bezirks- Kommandos.

1. Stärke und Zuſammenſetzung der Landwehr-Bezirks-Kommandos ergiebt ſich aus den Etats.

2. Die Adjutantenſtellen bei den Landwehr-Bezirks-Kommandos werden durch Lieutenants wahrgenom

men, welche von den korreſpondirenden Linien-Regimentern auf je 2 bis 3 Jahre zu kommandiren

ſind; bis auf Weiteres ſind jedoch die General-Kommandos ermächtigt, zu dieſen Stellen auch pen

ſionirte oder zur Dispoſition ſtehende Offiziere oder Landwehr-Offiziere zu berufen.

*) So lange in den Bezirken des 9., 10. und 11. Armee-Korps Garde-Landwehr-Bataillons-Kommandos nicht

errichtet ſind, werden daſelbſt die ſpeziellen Dienſtangelegenheiten der Garde-Landwehr durch die Linien-Infanterie

Brigade-Kommandos unter direktem Verkehr mit dem General-Kommando des Garde-Korps erledigt.
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3.

4.

Das Unterperſonal, beſtehend aus Unteroffizieren, Gefreiten und Gemeinen (Musketieren), wird

ergänzt:

a) durch Ueberweiſung geeigneter Mannſchaften aus den zum Brigade-Verbande gehörenden Linien

Regimentern auf Antrag des Landwehr-Bezirks-Kommandeurs durch den Brigade-Kommandeur;

b) durch Annahme von Kapitulanten;

c) durch Annahme dreijährig Freiwilliger und Aushebung von Rekruten, beides jedoch nur unter

Genehmigung des Infanterie-Brigade-Kommandos. Die militairiſche Ausbildung der qu. Mann

ſchaften iſt bei den Linien-Regimentern der Brigade zu bewirken;

d) durch als Halbinvalide ausgeſchiedene Mannſchaften aus dem Bezirke des betreffenden Armee-Korps.

Die Bezirksfeldwebel werden auf Vorſchlag des Landwehr-Bezirks-Kommandeurs durch den Brigade

Kommandeur zu dieſer Charge befördert.

Die Beförderung zu Sergeanten, Unteroffizieren und Gefreiten erfolgt durch den Landwehr-Bezirks

Kommandeur.

In Betreff des Ausſcheidens, der Verſorgungs-Anſprüche c. gelten für die zu den Landwehr-Be

zirks-Kommandos gehörenden Mannſchaften dieſelben Grundſätze, wie für die Mannſchaften gleicher

Dienſt-Kategorien des ſtehenden Heeres.

§. 4.

Perſonal der beſoldeten Stämme der Garde-Landwehr - Bataillone.

. Stärke und Zuſammenſetzung der beſoldeten Stämme der Garde-Landwehr-Bataillone ergiebt ſich aus

den Etats.

In Betreff der Bataillons-Kommandeure und der Adjutanten, ſowie in Betreff der Ergänzung, Be

förderung c. des Unterperſonals finden die Beſtimmungen des §. 3. analoge Anwendung; die Feld

webel bei denſelben werden jedoch Allerhöchſten Ortes auf desfallſigen Vorſchlag ernannt.

§. 5.

Verwendung des Perſonals bei den Landwehr - Bezirks- Kommandos und den

1.

2.

4.

Garde - Landwehr - Bataillons - Stämmen.

Dem Landwehr-Bezirks-Kommandeur ſteht zur Unterſtützung bei den ihm obliegenden Dienſtfunktionen

der Adjutant und das Unterperſonal zur Verfügung.

Der Adjutant leitet nach Anweiſung des Landwehr-Bezirks-Kommandeurs alle Büreau-Arbeiten und

fungirt event, als unterſuchungsführender Offizier (vergl. § 27.); auch iſt derſelbe Mitglied der

Kaſſen- und Bekleidungs-Kommiſſion.

Bei Abweſenheit des Bezirks-Kommandeurs iſt er deſſen Vertreter, ſofern nicht ein dienſtthuender

älterer Offizier des Bataillons im Stabsquartier anweſend iſt.

Den im Bezirk ſtationirten Bezirksfeldwebeln kann Seitens des Bezirks-Kommandeurs im Bedarfs

falle dauernd oder vorübergehend ein Gefreiter oder Gemeiner zugetheilt werden.

Das übrige Perſonal befindet ſich im Bataillons-Stabs-Quartier.

Das Perſonal der Landwehr-Bezirks-Kommandos bleibt beim Zuſammentritt der Landwehr-Bataillone

2
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zum Dienſt, ſei es zur Uebung, bei einer Mobilmachung oder bei einer außergewöhnlichen Einbe

rufung, in der Regel im Bezirk in ſeinen Dienſtfunktionen. Ob und zu welchem Zeitpunkte im

Falle einer Mobilmachung etwa die als Adjutanten bei den Bezirks-Kommandos fungirenden Linien

Offiziere zu ihren Regimentern zurücktreten ſollen, bleibt der Beſtimmung des Kriegs-Miniſteriums

vorbehalten.

Das Perſonal der Garde-Landwehr-Bataillons-Stämme befindet ſich in den Stabs-Quartieren der

Garde-Landwehr-Bataillone und wird, wenn letztere zum Dienſt zuſammentreten, in der Regel zur

Formirung derſelben mit verwandt.

§. 6.

Verhältniß der Landwehr-Bezirks-Kommandeure zu den Kommandeuren der

1.

Landwehr-Bataillone bei Form irung der letzteren.

Die Landwehr-Bezirks-Kommandeure haben alle zur Formirung der Landwehr-Bataillone erforder

lichen Vorbereitungen zu treffen und liegt denſelben, wenn die Formirung befohlen wird, namentlich

die Beorderung der Offiziere und Mannſchaften, ſo wie die Bereithaltung resp. Herbeiſchaffung der

Bekleidung, Ausrüſtung, Bewaffnung und Munition ob.

Späteſtens am Tage vor dem Zuſammentritt des Bataillons übergiebt der Landwehr-Bezirks-Kom

mandeur dem mit dem Kommando des Landwehr-Bataillons beauftragten Offizier die für das Ba

taillon erforderlichen Bekleidungs- und Ausrüſtungs-Gegenſtände, ſowie die event vorher von den

Artillerie-Depots heranzuziehenden Waffen nebſt Zubehör und Munition. Hierüber iſt eine Ver

handlung aufzunehmen.

Die im Stabs-Quartier eintreffenden Mannſchaften werden durch den Landwehr-Bezirks-Komman

deur geſammelt, nach dem Etat vorläufig formirt und demnächſt dem Bataillons-Kommandeur über

geben, welcher von dieſem Augenblick an das Kommando des Bataillons mit allen Gerechtſamen

eines ſelbſtſtändigen Bataillons - Kommandeurs übernimmt und die Einkleidung der Mannſchaften

veranlaßt.

Für Vergehen, welche Mannſchaften des Bataillons vor ihrer Uebergabe an den Bataillons-Kom

mandeur ſich zu Schulden kommen laſſen, wird event, die Strafe durch den Landwehr-Bezirks-Kom

mandeur beſtimmt und auf Requiſition des Letzteren durch den Bataillons-Kommandeur vollſtreckt,

ſofern die Vollſtreckung nicht bis zur Wiederentlaſſung auszuſetzen iſt. -

Mannſchaften, welche ſich zu ſpät geſtellen, ſind nicht direkt von dem Bataillons-Kommandeur an

zunehmen, ſondern ſtets nur durch Vermittelung des Landwehr-Bezirks-Kommandeurs.

Bei Uebungen darf der Bataillons - Kommandeur die Beurlaubung oder Wiederentlaſſung einzelner

Mannſchaften nur im Einverſtändniß mit dem Landwehr - Bezirks-Kommandeur verfügen. Das

gleiche Einverſtändniß iſt erforderlich zur Wiederentlaſſung einzelner Mannſchaften vor beendeter For

mation des Bataillons bei einer Mobilmachung oder bei einer außerordentlichen Einberufung der

Landwehr. Nach beendeter Formation bedarf es hierzu der Genehmigung des General-Kommandos.

Bei Wiederauflöſung des Bataillons veranlaßt der Bataillons-Kommandeur die Auskleidung und

Entlaſſung der Mannſchaften und liefert nach vorgängiger Reinigung die Bekleidungs- und Aus

rüſtungs-Gegenſtände, die Waffen, ſowie die nicht verbrauchte Munition in der ad 2. angegebenen
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2.

3.

Weiſe zurück, zu welchem Zwecke per Kompagnie ein Unteroffizier und zwei Mann nach Auflöſung des

Bataillons noch 24 Stunden im Dienſt behalten werden dürfen.

Strafen, welche nach Auflöſung des Bataillons etwa noch zu verbüßen ſind, vollſtreckt der Land

wehr-Bezirks-Kommandeur auf Requiſition des Bataillons-Kommandeurs.

Der Landwehr-Bezirks-Kommandeur und der Kommandeur des formirten Landwehr-Bataillons haben

einander jede mögliche Unterſtützung zu gewähren.

Zweiter Abſchnitt.

Aeßertritt der AMannſchaften aus dem aktiven Dienſt in den Beurlaubtenſtand.

§. 7.

Allgemeine Beſtimmungen.*)

. Mannſchaften, welche, ohne als invalide anerkannt zu ſein, nach erfüllter Präſenzpflicht, aber vor

vollendeter 7jähriger Dienſtzeit aus dem aktiven Dienſt entlaſſen werden, treten zur Reſerve ihrer

Waffe; Diejenigen, welche nach vollendeter 7jähriger und vor vollendeter 12jähriger Dienſtzeit,

ohne invalide zu ſein, entlaſſen werden, ſowie alle Diejenigen, welche vor vollendeter 12jähriger

Dienſtzeit als Halbinvalide aus dem aktiven Dienſt ausſcheiden, zur Landwehr ihrer Waffe über.

Mannſchaften, welche nach 12jähriger Dienſtzeit und vor vollendetem 42. Lebensjahre entlaſſen wer

den, treten zum Landſturm über.

Ausgenommen von der Regel ad 1. ſind:

a) die einjährig Freiwilligen der Jäger und Schützen, welche nicht gelernte Jäger ſind, ſowie Jäger

der Klaſſe B., welche während ihrer aktiven Dienſtzeit nicht mindeſtens zwei Schießübungen voll

ſtändig abſolvirt haben, dieſelben treten zur Reſerve der Provinzial-Infanterie über;

b) die einjährig Freiwilligen der Garde; dieſe werden zur Provinzial-Reſerve ihrer Waffe entlaſſen;

c) die als Roßärzte bei der Garde-Kavallerie, Garde-Feld-Artillerie und dem Garde-Train dienenden

Mannſchaften; dieſelben ſind zur Provinzial-Reſerve (Landwehr) zu entlaſſen;

d) diejenigen Kavalleriſten, welche zur Reſerve des Trains entlaſſen werden;

e) die Mannſchaften der 3. Kompagnie der Feuerwerks-Abtheilung; dieſelben ſind zur Reſerve der

Feſtungs-Artillerie zu entlaſſen.

Die Mannſchaften, welche aus dem aktiven Dienſt zur Reſerve oder Landwehr übertreten, ſind bei

ihrem Truppentheil in Abgang zu bringen, ſcheiden aus den Stammliſten deſſelben aus und

treten als „Mannſchaften des Beurlaubten ſtandes“ in die Kontrole der Landwehr

Behörden.

Bevor die Mannſchaften von den Truppentheilen entlaſſen werden, ſind ſie durch letztere über ihre

Dienſtpflichten im Beurlaubtenſtande zu inſtruiren.

*) Anmerk. Wegen der zur Dispoſition der Truppentheile zu Beurlaubenden und der zur Dispoſition der

Erſatzbehörden zu entlaſſenden Mannſchaften vergl. §§ 23. reſp. 24.
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A
H.

Sº

...->< 2.

Mannſchaften, welche nach der Entlaſſung nicht ſogleich nach dem ſelbſtgewählten dauernden Wohn

ort gehen, ſondern ſich noch anderwärts aufhalten wollen, kann Seitens der entlaſſenden Behörde

geſtattet werden, die Anmeldung beim Bezirks-Feldwebel bis zu vier Wochen nach der Entlaſſung

zu verſchieben (cfr. §. 8. ad 4. und §. 15. ad 1).

§. 8. -

Ertheilung von Militairpäſſen.

. Jeder Soldat, welcher aus dem aktiven Dienſt entlaſſen wird, erhält von ſeinem Truppentheil einen

Militairpaß nach Schema 1, welcher ihm fernerhin bei allen Veranlaſſungen als Ausweis über ſein

Militair-Verhältniß dient.

Der Militairpaß wird von dem betreffenden Regiments-Kommando (bei den ſelbſtſtändigen Bataillonen

von dem Bataillons-Kommando, für die Militair-Bäcker von dem Kommando des betreffenden Train

Bataillons, für die Aerzte und Pharmazeuten von dem General - Stabsarzt der Armee, für die

Krankenwärter von der Intendantur des betreffenden Armee-Korps) ertheilt.

Außer denjenigen Angaben, welche in dem Militairpaß dem Schema entſprechend einzutragen ſind,

müſſen darin auch alle ſonſtigen Notizen aufgenommen werden, welche bei Wiedereinziehung der

Mannſchaften für den Truppentheil von Intereſſe ſein können.

Dahin gehören beſonders:

a) Kommandos zur Ausbildung in beſonderen Dienſtzweigen (im Pionierdienſt, im Eiſenbahndienſt,

im Telegraphendienſt, zur Packung und Führung von Patronenwagen, als Zahlmeiſter, Kranken

träger, Zuſchneider, als Arbeiter an der Nähmaſchine c.);

b) Kommandos zum Lehr-Infanterie-Bataillon, zur Central-Turn-Anſtalt, ſowie zur Reitſchule oder

Schießſchule;

c) bei den Jägern, ob zur Klaſſe A. oder B. gehörig;

d) bei der Kavallerie, Feld-Artillerie und dem Train: Ausbildung als Beſchlagſchmied in der Lehr

ſchmiede der Militair-Roßarztſchule oder bei der Truppe;

e) bei der Artillerie: ob als reitender, Feld- Fuß- oder Feſtungs-Artilleriſt, als Fahrer oder bei

einer Feuerwerks-Abtheilung ausgebildet;

f) bei den Pionieren: ob als Sappeur, Mineur oder Pontonnier ausgebildet;

g) beim Train: ob als Fahrer vom Sattel, Fahrer vom Bock, Packpferdeführer, berittener oder

unberittener Pferdewärter ausgebildet.

4. Wenn Mannſchaften bei ihrer Entlaſſung Meldefriſt erhalten (cfr. §. 7. ad 6.), ſo iſt in dem

Militairpaß der Vermerk einzutragen: Hat Meldefriſt bis . . . . .

5. Alle Angaben im Militairpaß müſſen deutlich und ohne Abkürzungen geſchrieben werden.

Bezeichnung der Ehrenzeichen in den Militairpäſſen. S. §. 31.

Führungszeugniſſe und Strafen ſind in den Militairpaß nicht aufzunehmen.

§. 9.

Ertheilung von Führungs-Atteſten.

Neben dem Militairpaß erhält jeder Mann bei ſeiner Entlaſſung aus dem aktiven Dienſt ein
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Führungs-Atteſt nach Schema 2. Daſſelbe iſt bei den Truppen vom Kompagnie-, Eskadron- reſp. Bat

terie-Chef, für die Aerzte und Pharmazeuten von dem General-Stabs-Arzt der Armee, für die Kranken- Sº.

wärter von der betreffenden Lazareth-Kommiſſion auszufertigen. In das Führungs-Atteſt ſind ſämmtliche *.2.

gerichtliche (kriegs- und ſtandrechtliche) und die Disciplinar - Strafen, letztere jedoch mit Ausſchluß der

kleineren Disciplinarſtrafen aufzunehmen.

§. 10.

Ueberweiſung der Mannſchaften an die Landwehr - Bezirks- Kommandos.

1. Für jeden aus dem aktiven Dienſt in den Beurlaubtenſtand. übertretenden Mann wird ein Ueber

weiſungs-Nationale in separato nach Schema 3 angefertigt, von demjenigen Befehlshaber unter

zeichnet, welcher nach §. 9. das Führungs- Atteſt ausfertigt und bei den Truppen dem Regiments- Sº,

(bei ſelbſtſtändigen Bataillonen dem Bataillons-) Kommando eingereicht. (Vergl. §. 33.) <.

2. Die nach § 8. ad 3. und 4. in den Militairpaß einzutragenden Angaben, ſowie der Inhalt der. -

Führungs-Atteſte und Strafverzeichniſſe ſind gleichlautend in das Ueberweiſungs-National aufzunehmen

3. Das Regiments-2c. Kommando ſendet die Nationale originaliter unter Beifügung namentlicher Liſten

nach Schema 4. direkt an die Provinzial-Landwehr-Bezirks-Kommandos, in deren Bezirk die Betref

fenden entlaſſen ſind, und zwar in der Regel ſo zeitig, daß die Nationale in den Händen der Be- <Sº.,

zirks-Feldwebel ſein können, wenn die Anmeldung der Entlaſſenen erfolgt. *.

Die qu. namentliche Liſte iſt auch einzelnen Nationalen beizufügen. ">.

4. Die Ueberweiſung der Militair-Bäcker, Pharmazeuten und Krankenwärter an die Landwehr-Bezirks

Kommandos erfolgt Seitens derjenigen Behörden, welche nach § 8. ad 2. die Militair-Päſſe für dieſe

Mannſchaften ausfertigen.

5. Bei Entlaſſung von Mannſchaften, gegen welche auf Zuchthausſtrafe, Verſetzung in die zweite Klaſſe

des Soldatenſtandes, Unterſagung der Ausübung der bürgerlichen Ehrenrechte auf Zeit oder Stellung

unter Polizeiaufſicht erkannt worden iſt, – bei den letztgenannten Fällen nur, wenn die Wirkung der

Strafe noch fortdauert –, haben die betreffenden Militair-Behörden dem Landrath des Kreiſes, in

welchem der Entlaſſungsort liegt, oder wenn letzterer einem landräthlichen Kreiſe nicht angehört, der

Orts - Polizei - Behörde eine Abſchrift des Tenors des ergangenen Straferkenntniſſes zu überſenden.

Hierbei iſt der Tag anzugeben, an welchem das Erkenntniß rechtskräftig geworden, und der Tag, an

welchem die erkannte Freiheitsſtrafe verbüßt worden iſt. *)

6. Ueberweiſung von Mannſchaften, welche aus dem Beurlaubtenſtande zum Dienſt eingezogen waren,

bei ihrer Wiederentlaſſung cf. §. 58.

7. Für Mannſchaften, welche ſich am Entlaſſungstage Krankheitshalber im Lazareth befinden, fertigt

der Truppentheil Ueberweiſungs-National, Militair-Paß und Führungs-Atteſt aus und ſtellt dieſe,

mit entſprechendem Vermerk im National und Militair-Paß, der Lazareth-Kommiſſion zu. Letztere

händigt den Mannſchaften bei ihrer Entlaſſung aus dem Lazareth das Führungs-Atteſt und den

Militairpaß aus, nachdem von ihr die erforderlichen Notizen darin eingetragen und unterſchrieben

ſind, und überweiſt dieſelben mittelſt des Nationals an die betreffenden Landwehr-Bezirks-Kommandos.

*) In Württemberg tritt an Stelle „des Landraths“ „Kreiſes“, „das Oberamt“ „der Oberamtsbezirk“,
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Dritter Abſchnitt.

Allgemeine Dienſt-Verhältniſſe der Reſerve und Landwehr.

§. 11.

Beſtimmung der Reſerve und Landwehr.

1. Die Mannſchaften der Reſerve dienen zur Ergänzung des ſtehenden Heeres im Falle nothwendiger

Verſtärkung oder bei Mobilmachung deſſelben und werden in der Regel wieder zu ihrem früheren

Truppentheil einberufen, ſofern ſie ſich im Ergänzungsbezirk deſſelben befinden. Die Jäger der

Klaſſe A. werden, auch wenn ſie ſich in anderen Armee-Korps-Bezirken aufhalten, event. ſtets

wieder zu demjenigen Bataillon eingezogen, bei welchem ſie gedient haben.

2. Die Landwehr iſt zur Unterſtützung des ſtehenden Heeres im Kriege beſtimmt.

Die Landwehr-Infanterie wird in beſonders formirten Landwehr-Truppenkörpern zur Vertheidi

gung des Vaterlandes als Reſerve für das ſtehende Heer verwandt. Die Mannſchaften des jüngſten

Jahrganges der Landwehr-Infanterie können jedoch erforderlichen Falles auch in Erſatz-Truppentheile

eingeſtellt werden.”) Die Mannſchaften der Landwehr-Kavallerie werden im Kriegsfalle nach Maß

gabe des Bedarfs in beſondere Truppenkörper formirt. Die näheren Beſtimmungen über die For

mation der Landwehr-Infanterie- und Kavallerie-Truppenkörper ſind in dem Mobilmachungs-Plane

enthalten. 4

Die Landwehr-Mannſchaften der übrigen Waffen werden bei eintretender Kriegsgefahr nach Maß

gabe des Bedarfs zu den Fahnen des ſtehenden Heeres einberufen.

§. 12.

Dauer und Berechnung der Dienſtzeit.

1. Die Verpflichtung zum Dienſt im ſtehenden Heere dauert 7 Jahre.

Während dieſer 7 Jahre ſind die Mannſchaften die erſten drei Jahre zum ununterbrochenen

aktiven Dienſt verpflichtet und werden nächſtdem zur Reſerve beurlaubt.

2. Nach erfüllter Dienſtpflicht im ſtehenden Heere erfolgt der Uebertritt zur Landwehr, in welcher die

Dienſtverpflichtung fünf Jahre dauert.

Mannſchaften der Kavallerie, welche ſich freiwillig zu einer vierjährigen aktiven Dienſtzeit ver

pflichtet haben, dienen in der Landwehr nur drei Jahre.

3. Die aktive Dienſtzeit wird nach dem wirklich erfolgten Dienſteintritt mit der Maßgabe berechnet, daß

diejenigen Mannſchaften, welche in der Zeit vom 2. Oktober bis ult. März eingeſtellt werden, als

am vorhergehenden 1. Oktober eingeſtellt gelten.

Hat in Folge ausgebrochenen Krieges eine Rekruten - Einſtellung in der Zeit vom 1. April bis

30. September vorgenommen werden müſſen, ſo gelten die während dieſes Zeitraumes eingeſtellten

Mannſchaften als am nächſtfolgenden 1. Oktober eingeſtellt.“)

*) Nach dem Reichskriegsdienſtgeſetz vom 9. November 1867 § 5 Abſ. 3. übrigens nur bei der Mobilmachung.

“) Iſt durch das Reichskriegsdienſtgeſetz vom 9. November 1867 außer Geltung getreten.
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10.

11.

12.

13.

Ebenſo wird die aktive Dienſtzeit der als brotlos und der als unſichere Heerespflichtige einge

ſtellten Mannſchaften (ſ. §§ 108. und 171. der Milit.-Erſatz-Inſtr.) erſt von dem auf ihre Einſtel

lung folgenden 1. Oktober an gerechnet.

Die Dienſtzeit in der Reſerve und Landwehr wird von demſelben Zeitpunkt an berechnet, wie die

aktive Dienſtzeit (cf. §. 37).

Die Geſammtdienſtzeit derjenigen Mannſchaften, welche zeitweiſe aus dem aktiven Dienſte entlaſſen

und ſpäter wieder zur Erfüllung ihrer dreijährigen aktiven Dienſtpflicht eingezogen worden ſind, iſt

vom Zeitpunkt ihrer erſten Einſtellung an zu berechnen (vergl. §. 83. der Milit.-Erſatz-Inſtr.).

Mannſchaften, welche während ihrer aktiven Dienſtzeit Feſtungsſtrafe erlitten haben, ſind demjenigen

Jahrgange des Beurlaubtenſtandes zuzutheilen, welcher an dem auf ihre Entlaſſung folgenden allge

meinen Entlaſſungs-Termin zur Reſerve übertritt.

Feſtungsſtrafe, welche während der Dauer des Reſerve- und Landwehr-Verhältniſſes verbüßt wird,

iſt rückſichtlich des Uebertritts zur Landwehr und des Ausſcheidens aus letzterer außer Betracht zu laſſen.

Reſerve- und Landwehr-Mannſchaften, welche ſich durch Unterlaſſung der vorgeſchriebenen Meldungen

oder anderweit der Kontrole entziehen, haben, abgeſehen von der nach § 29. zu veranlaſſenden Be

ſtrafung, die Zeit der Kontrol-Entziehung in der Reſerve resp. Landwehr nachzudienen, und zwar

der Art, daß Mannſchaften, welche ſich 1 Jahr der Kontrole entzogen oder eine Ordre zum

Dienſt, resp. zur Kontrol-Verſammlung nicht befolgt haben, ein ganzes Jahr, die, welche ſich mehr

als ein und weniger als zwei Jahre der Kontrole entzogen haben, zwei ganze Jahre nachdienen u. ſ. w.

Bei Kontrol-Entziehung von kürzerer Dauer als einem Jahr, erfolgt, wenn durch dieſelbe eine Ge

ſtellung zum Dienſt nicht verſäumt iſt, nur die Beſtrafung nach § 29.

Gelernte Jäger, welche auf Forſtverſorgung dienen und ſich zu einer 12jährigen Dienſtzeit verpflichtet

haben (Klaſſe A. der Jäger), verbleiben bis zur Erfüllung ihrer 12jährigen Dienſtpflicht in der Re

ſerve des Jäger-Korps.

Die der Reſerve und Landwehr angehörigen Kandidaten der Theologie ſind aus allem Militair

Verhältniß zu entlaſſen, ſobald ſie definitiv als Prediger angeſtellt werden, die katholiſchen Theologen,

ſobald ſie die Prieſterweihe erhalten.

In Kriegszeiten findet weder ein Uebertritt zur Landwehr, noch ein Ausſcheiden aus letzterer ſtatt.

Wenn in Kriegszeiten Mannſchaften aus der Erſatzreſerve eingezogen und demnächſt als ausgebildet

entlaſſen werden, ſo treten ſie je nach ihrem Lebensalter zur Reſerve oder Landwehr über.

Ihre Dienſtzeit iſt ſo zu berechnen, als wenn ſie in dem Kalenderjahre, in welchem ſie das

20. Lebensjahr vollendeten, zur Aushebung gelangt wären. Werden Mannſchaften dieſer Kategorie

vor erfolgter Ausbildung wieder entlaſſen, ſo treten ſie in die Erſatzreſerve zurück.

Reſerviſten und Landwehrmänner, welchen der Auswanderungs-Konſens ertheilt worden iſt, haben der

Regel nach, wenn ſie vor vollendetem 31. Lebensjahre wieder naturaliſirt werden, die Zeit ihrer Ab

weſenheit nachzudienen und treten daher wieder in die Kontrole der Landwehr-Behörden.

Die betreffenden Infanterie-Brigade-Kommandos ſind jedoch ermächtigt, in den dazu geeignet er

ſcheinenden Fällen die qu. Mannſchaften von der Erfüllung des Reſtes ihrer Dienſtpflicht zu entbinden.

Mannſchaften, welche ohne Konſens ausgewandert geweſen ſind, haben bei ihrer etwaigen Rückkehr
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14.

15.

1.

ohne Rückſicht auf ihr Lebensalter und auf die ihnen zuerkannte Strafe ihre Dienſtpflichten im Be

urlaubtenſtande nachträglich zu erfüllen.

Sollten Mannſchaften der Reſerve oder Landwehr den Auswanderungs-Konſens erhalten, aber gleich

wohl im Inlande verbleiben oder dahin zurückkehren, ſo iſt nach Maßgabe der Umſtände bei der Lan

des-Polizei-Behörde die Ausweiſung derſelben in Antrag zu bringen.

Vorzeitige Verſetzung zur Landwehr resp. vorzeitige Entlaſſung von Mannſchaften des Beurlaubten

ſtandes wegen Felddienſtunfähigkeit resp. gänzlicher Dienſtuntauglichkeit ſ. §. 38.

§. 13.

Bürgerliche Verhältniſſe der Mannſchaften des Beurlaubten ſtand es*).

Die Mannſchaften des Beurlaubtenſtandes ſind während der Beurlaubung den zur Ausübung der

militairiſchen Kontrole erforderlichen Anordnungen unterworfen. Im Uebrigen gelten für ſie die all

gemeinen Landesgeſetze, auch ſollen dieſelben in der Wahl ihres Aufenthaltsortes im In- und Aus

lande, in der Ausübung ihres Gewerbes, rückſichtlich ihrer Verheirathung und ihrer ſonſtigen bürger

lichen Verhältniſſe, ſowie bei Reiſen, Beſchränkungen nicht unterworfen ſein.

In Betreff der Befreiung der Mannſchaften des Beurlaubtenſtandes von Entrichtung der Klaſſen

ſteuer bei Einberufung zum Dienſt vergl. Geſetz vom 1. Mai 1851*).

Gerichtsſtand conf. §. 26.")

Welche Unterſtützungen event. den Familien der zu den Fahnen Einberufenen zu gewähren ſind, iſt

durch das Geſetz vom 27. Februar 1850 und deſſen Erläuterungen beſtimmt worden.

§. 14.

Militair - Verhältniß der Mannſchaften des Beurlaubten ſtand es.

Die militairiſche Kontrole der Mannſchaften des Beurlaubtenſtandes wird durch die Landwehr-Be

hörden (conf. §. 2.) ausgeübt.

*) In welchem Umfange die in dieſem und den folgenden Paragraphen enthaltenen, die „Mannſchaften des Be

urlaubtenſtandes“ betreffenden Beſtimmungen ſich auch auf die zur Dispoſition der Truppentheile beurlaubten und auf

die zur Dispoſition der Erſatzbehörden entlaſſenen, ſowie auf die zur Erſatz-Reſerve 1. Klaſſe gehörenden Mann

ſchaften beziehen, ergiebt ſich aus den §§. 23., 24. und 25.

*) §. 6. daſelbſt:

Befreit von der Klaſſenſteuer ſind:

a) 2c.;

b) alle beim Heer und bei den Landwehrſtämmen in Reih und Glied befindlichen Unteroffiziere und gemeine

Soldaten, nebſt den in ihrer Haushaltung lebenden Mitgliedern ihrer Familie, ſofern ſie ſelbſt oder dieſe ihre

Angehörigen weder eigenes Gewerbe, noch Landwirthſchaft betreiben;

c) die Unteroffiziere und gemeinen Soldaten der Landwehr und ihre Familien ſür die Monate, in welchen ſie zur

Fahne einberufen, ſowie die Offiziere des ſtehenden Heeres und der Landwehr, desgleichen die Militair-Be

amten für die Zeit, während welcher ſie mobil gemacht ſind;

d) c.;

*) Soweit wie am o. a. O. in dieſer Verordnung auf Geſetze verwieſen iſt, welche in Württemberg keine

Geltung haben, finden die bezüglichen Vorſchriften ſelbſtverſtändlich keine Anwendung.
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Die unmittelbaren Vorgeſetzten der Mannſchaften des Beurlaubtenſtandes in militairiſcher Hin

ſicht ſind:

a) der Bezirks-Feldwebel,

b) der Landwehr-Kompagnieführer, wenn ein ſolcher im Kompagnie-Bezirk ſtationirt iſt,

c) der Landwehr-Bezirks-Kommandeur,

d) der betreffende Infanterie-Brigade-Kommandeur,

e) der Diviſions-Kommandeur,

f) der kommandirende General,

und deren Stellvertreter.

Die Mannſchaften des Beurlaubtenſtandes haben den ihnen von ihren Vorgeſetzten in Gemäßheit

der Dienſt-Ordnung ertheilten Befehlen und Einberufungs-Ordres unbedingt Folge zu leiſten.

. Bei Anbringung dienſtlicher Geſuche und Beſchwerden ſind die Mannſchaften des Beurlaubtenſtandes

verpflichtet, den vorgeſchriebenen Dienſtweg einzuhalten. – Ingleichen ſind dieſelben beim mündlichen

oder ſchriftlichen Verkehr mit ihren Vorgeſetzten in militairiſchen Dienſt - Angelegenheiten den allge

meinen Regeln der Subordination unterworfen.

Bei Einberufung zum Dienſt gelten für die Mannſchaften des Beurlaubtenſtandes dieſelben Beſtim

mungen, wie für alle Mannſchaften des aktiven Dienſtſtandes. Sie ſind dieſen Beſtimmungen für

die Zeitdauer unterworfen, während welcher ſie den Militairgerichtsſtand haben. Vergl. §. 7. Th. II.

des Strafgeſetzbuchs für das Preußiſche Heer, auch Beilage 1.)")

. Die Mannſchaften aller Waffen, welche innerhalb eines Kompagnie-Bezirks ihr Domizil resp. ihren

Wohn- oder Aufenthaltsort haben, gehören zu dieſer Kompagnie und haben jede Veränderung ihres

Aufenthaltsortes dem Bezirks-Feldwebel zu melden, wie dies in den folgenden Paragraphen näher

angegeben iſt.

§. 15.

Meldepflicht der Mannſchaften des Beurlaubten ſtand es bei der Entlaſſung

1.

aus dem aktiven Dienſt, ſo wie beim Wohnorts - und Wohnungswechſel.

Mannſchaften, welche aus dem aktiven Dienſt in den Beurlaubtenſtand übertreten, haben ſich ſpäte

ſtens 14 Tage nach ihrer Entlaſſung beim Bezirks-Feldwebel des von ihnen gewählten Aufenthalts

ortes zu melden. Dieſe Meldung iſt auch dann erforderlich, wenn der Entlaſſene an dem Orte

bleibt, an welchem ſein bisheriger Truppentheil in Garniſon ſteht. Nur wer von ſeinem Truppen

theil die ſchriftliche Genehmigung in ſeinem Paſſe hierzu erhält, darf die Anmeldung beim Bezirks

Feldwebel bis zu 4 Wochen nach ſeiner Entlaſſung verſchieben.

Mannſchaften des Beurlaubtenſtandes, welche ihren Wohn- oder Aufenthaltsort wechſeln, haben dies

ebenfalls innerhalb 14 Tagen dem Bezirks-Feldwebel zu melden. Verzieht ein Mann aus einem

Kompagnie-Bezirk in den andern, ſo hat er ſich vor dem Verziehen bei dem Feldwebel des Bezirks,

zu welchem ſein bisheriger Wohnort gehörte, ab- und bei dem Feldwebel des Kompagnie-Bezirks, in

welchem der neue Wohnort liegt, innerhalb 14 Tagen nach erfolgtem Umzuge anzumelden.

*) Dieſes Allegat findet für Württemberg keine Anwendung,
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Mannſchaften, welche in größeren Städten wohnen, haben jede Wohnungs-Veränderung innerhalb

der Stadt dem betreffenden Bezirks-Feldwebel ſpäteſtens 14 Tage nach erfolgtem Umzuge zu melden.

Wo das Bedürfniß hierzu vorliegt, iſt dies bei der erſten Anmeldung den betreffenden Mannſchaften

anzuſagen.

§. 16.

Meldepflicht der Mannſchaften des Beurlaubten ſtand es bei Reiſen.

. Iſt mit der Reiſe keine Wohnorts-Veränderung verbunden, ſo iſt dem Bezirks Feldwebel der Antritt

der Reiſe und die Rückkehr von derſelben zu melden, ſobald dieſe eine 14tägige Abweſenheit vom

Wohnort zur Folge hat. War beim Antritt der Reiſe nicht zu überſehen, ob die Abweſenheit ſich

über 14 Tage hinaus erſtrecken werde, ſo iſt die Meldung 14 Tage nach erfolgter Abreiſe zu erſtatten.

. Manſchaften, welche zufolge ihrer bürgerlichen Verhältniſſe oder beim Betrieb ihres Gewerbes öfter

veranlaßt ſind, Reiſen zu unternehmen, dürfen auf ihren Antrag von der jedesmaligen Ab- und Rück

meldung durch das vorgeſetzte Landwehr-Bezirks-Kommando entbunden werden.

Bei jeder Abmeldung zur Reiſe hat der betreffende Reſerviſt oder Wehrmann anzugeben, durch

welche dritte Perſon während ſeiner Abweſenheit etwaige Ordres an ihn befördert werden können.

Er bleibt jedoch der Militair - Behörde gegenüber allein dafür verantwortlich, daß ihm jede Ordre

richtig zugeht.

. Will ein Reſerviſt oder Wehrmann innerhalb der Uebungszeit (cfr. §§. 50. und 51.) eine Reiſe

unternehmen, ſo iſt ihm dies zwar geſtattet; er iſt jedoch verpflichtet, einer an ihn etwa ergehenden

Geſtellungs-Ordre zur Uebung unbedingt Folge zu leiſten, und muß einer ſolchen gewärtig ſein, wenn

er nicht vor Antritt der Reiſe auf ſeinen Antrag von der Theilnahme an der Uebung ausdrücklich

entbunden iſt. Derartige Anträge ſind zu berückſichtigen, ſoweit es das militairiſche Intereſſe geſtattet.

Fällt in die Zeit der Reiſe eine Kontrol - Verſammlung (cſr. §. 45.), ſo hat der Reſerviſt oder

Wehrmann, falls er nicht auf ſeinen Antrag im Voraus von derſelben dispenſirt ſein ſollte, am

15. April reſp. 15. November dem Bezirks - Feldwebel ſchriftlich ſeinen zeitigen Aufenthaltsort anzu

zeigen. Wer jedoch, bevor er ſich zur Reiſe abmeldete, eine Einberufungs-Ordre zur Kontrol-Ver

ſammlung erhalten hat, muß derſelben unbedingt Folge leiſten, falls er nicht davon dispenſirt wird.

. Die Entſcheidung der Frage, ob Mannſchaften, welche, ohne den Wohnort aufzugeben, ſich zeitweiſe

andernorts aufhalten, in der Kontrole der Landwehr-Behörden ihres Wohnorts zu verbleiben haben,

iſt davon abhängig, ob während der Abweſenheit von dem Wohnort andernorts ein längerer Auf

enthalt genommen wird oder nicht.

Wird außerhalb des Wohnorts ein ſolcher längerer Aufenthalt genommen (z. B. bei verheiratheten

Arbeitern, welche den Wohnort verlaſſen, um Monate lang andernorts in Arbeit zu treten, oder bei

Geſellen, welche von ihren Meiſtern, oder bei Hausbeamten und Dienern, welche von ihren Brot

herren verſandt werden), ſo wird das Verbleiben in der Kontrole des Wohnorts nur geſtattet, wenn

der Betheiligte die Pflicht übernimmt, im Falle einer Einberufung ſogleich auf eigene Koſten die Rück

reiſe nach dem Geſtellungsorte auszuführen. Ucbernimmt der Betheiligte dieſe Verpflichtung nicht

oder iſt er nach dem Urtheil des Bezirks-Feldwebels nicht in der Lage, dieſe Verpflichtung zu über

nehmen (z. B. wenn der in Ausſicht genommene Aufenthaltsort von dem Wohnort weit entfernt iſt,
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oder wenn Zweifel beſtehen, ob der Betheiligte die Mittel zur Rückreiſe im Falle unerwarteter Be

orderung beſitzt, ſo muß bei der Abmeldung zur Abreiſe aus der Heimath die Anmeldung beim

Bezirks-Feldwebel des in Ausſicht genommenen Aufenthaltsortes angeordnet werden.

§. 17.

Meldepflicht der Mannſchaften des Beurlaubten ſtand es bei Verlegung des

Wohnortes oder Aufenthaltsort es in das Ausland.

1. Mannſchaften, welche außerhalb des Staatsgebiets ihren Wohnort oder Aufenthaltsort nehmen wollen,

werden in die Heimaths-Kontrole übernommen, resp. dahin überwieſen (cfr. S. 36).

Solche nach dem Auslande verziehende Mannſchaften dürfen von der Meldepflicht und auch von

den Kontrol-Verſammlungen durch das inländiſche Landwehr-Bezirks-Kommando, bei welchem ſie vor

der Abreiſe in Kontrole ſtehen, je nach der Entfernung des im Ausland gelegenen Aufenthaltsorts

von der Heimath auf ein bis zwei Jahre entbunden werden, und iſt dies im Militairpaß und event.

im Ueberweiſungs-National anzugeben.

Im Bedarfsfalle kann dieſe Begünſtigung von Neuem und zwar bei demjenigen Landwehr-Bezirks

Kommando, in welchem der Betreffende während ſeines Aufenthalts im Auslande in Kontrole ſteht,

nachgeſucht werden und darf, vorausgeſetzt, daß derſelbe ſeine anderweitigen militairiſchen Pflichten

pünktlich erfüllt hat, auch mehrere Male gewährt werden. -

2. Die qu. Mannſchaften haben dafür Sorge zu tragen, daß ihnen von den heimathlichen Angehörigen

oder von den Orts- oder Polizei - Behörden etwaige militairiſche Ordres zugeſandt werden können.

Im Falle einer Mobilmachung haben ſie ſich unaufgefordert in das Inland zurückzubegeben und ſich

bei demjenigen Landwehr - Bezirks- Kommando zum Dienſt zu melden, in deſſen Kontrole ſie ſtehen

oder welches ſie vom Auslande her am leichteſten erreichen können.

§ 18.

Meldepflicht der Mannſchaften des Beurlaubten ſtand es beim Wandern.

Mannſchaften, welche den Aufenthaltsort verlaſſen und nicht angeben können, an welchem Orte ſie

Arbeit finden resp. zeitweiſe oder dauernd bleiben werden (z. B. Geſellen, welche auf Wanderſchaft

gehen), haben ſich vor Antritt der Wanderſchaft beim Bezirks-Feldwebel abzumelden.

Während der Wanderſchaft ſind dieſelben von weiteren Meldungen entbunden. Fällt die beabſich

tigte Wanderſchaft etwa in die Zeit einer Uebung oder Kontrol-Verſammlung, ſo bedarf es zu derſelben

der Erlaubniß des Landwehr-Bezirks-Kommandos, welche in dem Militairpaß einzutragen iſt.

Sobald jedoch der wandernde Reſerviſt oder Wehrmann ſelbſt vor Ablauf der Zeit, für welche die

Dispenſation von den Meldungen genehmigt iſt, an einem innerhalb des Staatsgebiets gelegenen Ort in

Arbeit tritt, hat er ſich bei dem betreffenden Bezirks-Feldwebel anzumelden (Antrag auf Ueberweiſung

cfr. §. 34.). Bei gewünſchter Fortſetzung der Wanderſchaft wird in gleicher Weiſe verfahren.

Die auf Wanderſchaft befindlichen Kontrolpflichtigen werden in die Heimaths-Kontrole übernommen,

resp. überwieſen. (cfr. §. 36.)

Bei Ablauf der Zeit, für welche die Dispenſation von der Meldepflicht ertheilt worden iſt, oder

bei eintretender Mobilmachung hat ſich der Kontrolpflichtige bei dem nächſten Bezirks-Feldwebel zu melden.
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§. 19.

Form der Meldungen und Eintragen derſelben in den Militairpaß.

. Die An- und Abmeldungen können mündlich oder ſchriftlich erfolgen, müſſen aber in der Regel von

dem zur Meldung Verpflichteten ſelbſt erſtattet werden. Bei jeder Meldung iſt der Militairpaß

vorzulegen.

Meldungen durch einen Dritten ſind nur in den Fällen geſtattet, wo es ſich um eine Abmeldung

beim Wohnortswechſel oder beim Wohnungswechſel innerhalb einer Stadt oder um Ab- und Anmel

dung bei Reiſen handelt.

. Anmeldungen ſind womöglich mündlich zu erſtatten; wer ſich ſchriftlich anmeldet, hat bei Ueberſen

dung des Militairpaſſes anzugeben, wo er früher gewohnt hat und für welchen Ort er ſich anmeldet,

ob er verheirathet iſt und Kinder hat, welchem Stand oder Gewerbe er angehört.

. Gehen die Meldungen durch die Poſt, ſo werden ſie innerhalb des Staatsgebiets portofrei befördert,

inſofern die Schreiben mit der Rubrik „Militaria“ verſehen und mit dem Amtsſiegel der Orts

behörde verſchloſſen ſind. Schriftliche Meldungen, welche durch die Stadtpoſt befördert werden,

ſind vom Meldenden zu frankiren, da die Stadtpoſt keine Portofreiheit gewährt.

. Zum Zeichen, daß eine Meldung erſtattet iſt, muß dieſelbe vom Bezirks-Feldwebel in den Militair

paß eingeſchrieben werden. Bei jeder Abmeldung iſt im Militairpaß die Veranlaſſung zur Abmel

dung („zum Wohnortswechſel nach N.“, „zur Reiſe“, „auf Wanderſchaft“) und nach Maßgabe der

in den vorſtehenden Paragraphen enthaltenen Beſtimmungen die Notiz hinzuzufügen: „bleibt hier in

Kontrole“ oder „wird überwieſen nach N“. Ebenſo muß, wenn Mannſchaften, welche ſich zur

Reiſe 2c. abmelden, von einer Uebung oder von einer resp. mehreren Kontrol-Verſammlungen dis

penſirt werden, dies in dem Militairpaß ausdrücklich vermerkt werden. Jeder Angabe über erfolgte

Meldung in dem Militairpaß iſt das Datum beizufügen.

§. 20.

Beurlaubung in über ſe eiſche Länder.

. Mannſchaften der Reſerve und Landwehr von vorwurfsfreier militairdienſtlicher Führung können unter

friedlichen Verhältniſſen, wenn ſie beabſichtigen nach außereuropäiſchen Ländern, zu denen die Küſten

länder des Mittelländiſchen und Schwarzen Meeres nicht gerechnet werden ſollen, zu gehen, zunächſt

auf zwei Jahre unter Dispenſation von Uebungen, jedoch unter der Bedingung der Rückkehr im

Falle einer Mobilmachung, beurlaubt werden.

. Wenn dieſe Mannſchaften vor Ablauf des zweijährigen Urlaubs durch Konſulats-Atteſte nachweiſen,

daß ſie in einem der vorerwähnten außereuropäiſchen Länder ſich eine feſte Stellung als Kaufleute,

Gewerbetreibende 2c. erworben haben, ſo kann ihnen ein fünfjähriger Urlaub mit Dispenſation von

den Uebungen und von der Geſtellung im Falle einer Mobilmachung gewährt werden.

. Vor Ablauf der fünf Jahre kann, bei erneuter Vorlegung von Konſulats-Atteſten, welche den ad 2.

aufgeſtellten Bedingungen entſprechen, der ihnen ertheilte Urlaub bis zur Entlaſſung aus dem Mili

tair-Verhältniß verlängert werden.

. Alle auf die vorſtehenden Beſtimmungen geſtützten Urlaubsgeſuche ſind an das heimathliche Land
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wehr-Bezirks-Kommando zu richten und von dieſem dem vorgeſetzten Infanterie-Brigade-Kommando

zur Entſcheidung vorzulegen.

5. Bei Rückkehr der in Rede ſtehenden Mannſchaften nach Europa, ſowie bei Ueberſiedelung derſelben

in nicht europäiſche Küſtenländer des Schwarzen oder Mittelländiſchen Meeres erliſcht der ihnen er

theilte Urlaub.

6. Die auf Grund der vorſtehenden Beſtimmungen erfolgenden Beurlaubungen ſind Seitens der betref

fenden Landwehr-Bezirks-Kommandos in die Militairpäſſe der Mannſchaften unter näherer Angabe

der Urlaubs-Bedingungen einzutragen, z. B. „der N. N. erhält hierdurch in Folge Verfügung des

Königlichen Kommandos der nten Infanterie - Brigade einen fünfjährigen außereuropäiſchen Urlaub

mit Dispenſation von den Uebungen und von der Geſtellung im Falle einer Mobilmachung. Bei

der Rückkehr nach Europa oder bei der Ueberſiedelung in nichteuropäiſche Küſtenländer des Schwarzen

und Mittelländiſchen Meeres erliſcht dieſer Urlaub, und hat ſich der N. N. alsdann ſofort wieder

anzumelden. Derſelbe bleibt hier in Kontrole (wird überwieſen nach –).

7. Mannſchaften, welche Urlaub nach überſeeiſchen Ländern mit Dispenſation von der Rückkehr für den

Fall einer Mobilmachung erhalten, werden in die Heimaths-Kontrole übernommen resp. überwieſen.

(cfr. §. 36.)

§. 21.

A usw an der u n g.

Reſerviſten und Landwehrmännern, welche auswandern wollen, kann die Erlaubniß hierzu in der

Zeit, in welcher ſie nicht zum aktiven Dienſte einberufen ſind, ohne Zuſtimmung der Militairbehörden Sei

tens der betreffenden Landes-Polizei-Behörde (Regierung) ertheilt werden.

§. 22.

Mitwirkung der Civil-Behörden bei der Kontrolle der Mannſchaften des

Beurlaubten ſtand es.

Zur Unterſtützung der Militairbehörden bei der Kontrole der Mannſchaften des Beurlaubtenſtandes

ſind die Civilbehörden mit folgenden Inſtruktionen verſehen.

1. Wenn im reſerve- oder landwehrpflichtigen Alter befindliche Individuen an einem Orte ſich nieder

laſſen, oder wenn ſie daſelbſt ihren bleibenden Aufenthalt nehmen wollen, ſo hat die Behörde, welche

die Niederlaſſung an dem neugewählten Wohnort zu genehmigen hat, ſich von dem Betreffenden ſeine

Militair-Papiere vorlegen zu laſſen und, wenn er zum Beurlaubtenſtande gehört, ſich zu überzeugen,

daß er die Aufenthalts-Veränderung ſowohl bei dem Bezirks-Feldwebel des verlaſſenen, als auch bei

dem des neuen Bezirks gemeldet hat.

Dieſe Kontrole iſt auszuüben:

in den Städten von der Polizei-Obrigkeit,

auf dem platten Lande und zwar:

a) an denjenigen Orten, wo die Polizei-Obrigkeit oder deren Vertreter ihren Sitz hat, von dieſer,

b) an denjenigen Orten, wo die Polizei-Obrigkeit oder deren Vertreter ihren Sitz nicht hat, von

dem Ortsvorſtande.
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Ergiebt ſich hierbei, daß Individuen, welche dem Beurlaubtenſtande angehören, den vorſtehend

erwähnten Verpflichtungen nicht genügt haben, ſo haben:

a) die Polizei-Obrigkeiten dem Landrathe und dem Landwehr-Bezirks-Kommandeur,

b) die Ortsvorſtände der Polizei-Obrigkeit, welcher letztern alsdann die weitere Mittheilung obliegt,

darüber ſofort Anzeige zu machen.

Keinem Reſerviſten oder Landwehrmann darf ein Heimathsſchein, eine Paßkarte, oder ein Paß zu

einer Reiſe auf länger als 14 Tage ertheilt werden, wenn derſelbe ſich nicht über die geſchehene Mel

dung an den Landwehr-Bezirks-Feldwebel ausweiſet.

Den Jägern der Klaſſe A. dürfen Päſſe zu Reiſen auf längere Zeit als 14 Tage nur unter Zu

ſtimmung des betreffenden Jäger-Bataillons ertheilt werden.

Wenn Mannſchaften des Beurlaubtenſtandes Seitens der Landes-Polizei-Behörden den Auswande

rungs-Konſens erhalten, ſo iſt hiervon das betreffende Landwehr-Bezirks-Kommando in Kenntniß zu

ſetzen. Ebenſo iſt dem letzteren Mittheilung zu machen, wenn Mannſchaften, welche ausgewandert

geweſen ſind, vor vollendetem 31. Lebensjahre wieder in den Unterthanen - Verband aufgenommen

werden.

Außer bei den ad 1. und 2. gedachten Veranlaſſungen ſind die betreffenden Behörden verpflichtet, ſich

in folgenden Fällen von allen im militairpflichtigen Alter ſtehenden Perſonen deren Militair-Papiere

zur Kontrole vorlegen zu laſſen:

(cfr. § 182. der Erſatz-Inſtruktion)

a) bei Verheirathungen, resp. Begründung eines eigenen Hausſtandes;

b) bei Nachſuchung der Konzeſſion zur Betreibung eines Gewerbes, ſofern eine ſolche Konzeſſion er

forderlich iſt;

c) bei Anſtellungen oder diätariſchen Beſchäftigungen in Staats- oder Kommunaldienſten.

Wenn in allen dieſen Fällen die Betreffenden nicht im Stande ſind, ſich über ihr Militair-Ver

hältniß vollſtändig auszuweiſen, ſo ſind die betheiligten Behörden verpflichtet, die nöthigen Ermitte

lungen von Amtswegen anzuſtellen und das zur regelrechten Aufnahme in die Kontrole Erforderliche

zu veranlaſſen.

Von jeder Einleitung einer gerichtlichen Unterſuchung gegen Mannſchaften des Beurlaubtenſtandes,

ſowie von deren Ausfall ſind die Staats- und resp. Polizei-Anwälte verpflichtet, dem betreffenden

Landwehr-Bezirks-Kommando Mittheilung zu machen.

Der Zuſendung einer Abſchrift des Urtheils oder der Urtheilsformel an das Landwehr-Bezirks

Kommando bedarf es nicht. Wenn dieſelbe jedoch verlangt wird, ſo hat der Staats- resp. Polizei

Anwalt ſolche fertigen zu laſſen, zu beglaubigen und der requirirenden Behörde zu überſenden.

. Die Muſterungs-Behörden in den Seehäfen ſind angewieſen, an Mannſchaften des Beurlaubtenſtandes

Päſſe zu Seereiſen erſt nach geführtem Nachweiſe über die erfolgte Abmeldung beim Bezirks-Feld

webel, an Mannſchaften aber, welche zur Dispoſition ihrer Truppentheile beurlaubt ſind, derartige

Päſſe überhaupt nicht zu ertheilen. Dieſe Beſtimmungen ſind von den Muſterungs-Behörden ſowohl

bei Ausfertigung der Seefahrtsbücher, als auch bei den Anmuſterungen zu beachten, und haben die

ſelben bei Aufnahme der Heuerverträge dafür Sorge zu tragen, daß Individuen, welche dem Beur
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laubtenſtande der Landarmee oder der Marine (vergl. S. 61.) angehören, nicht Verpflichtungen ein

gehen, welche mit den in ihren Militair-Papieren enthaltenen Weiſungen im Widerſpruch ſtehen.

Vierter Abſchnitt.

Dienſtverhältniſſe der zur Dispoſition der Truppentheile beurlaubten und der zur Dispoſition

der Erſatzbehörden entlaſſenen Nannſchaften, ſowie der Erſatz-Reſerviſten erſter Klaſſe.

§. 23.

Von den zur Dispoſition der Truppentheile beurlaubten Mannſchaften.

1. Die Mannſchaften, welche auf Grund der bezüglichen Beſtimmungen vor beendeter Dienſtzeit im

ſtehenden Heere von den Truppentheilen zur Dispoſition beurlaubt werden, gehören zur Frie

densſtärke der letzteren, und können von denſelben zur Deckung etwa eintretender Manguements, bei

der reitenden Artillerie in der Zeit vom 1. Februar bis 1. Auguſt, bei den übrigen Truppengattun

gen vom 1. April bis 1. Auguſt jeden Jahres zum Dienſt wieder eingezogen werden.

2. Dieſelben erhalten bei ihrer Beurlaubung einen Militairpaß nach Schema 1 und ein Führungs

Atteſt nach Schema 2. Die Ueberweiſung an die betreffenden Landwehr-Bezirks-Kommandos

erfolgt durch National nach Schema 3.

3. Während der Dauer der Beurlaubung gehören die Betreffenden zu den Mannſchaften des Beurlaub

tenſtandes, haben, ſoweit nachſtehend nicht anders beſtimmt iſt, dieſelben Rechte und Pflichten, auch

denſelben Gerichtsſtand, wie dieſe, und treten in die Kontrole der Landwehr-Behörden.

4. Das Umherreiſen, resp. Wandern im Inland, ſowie das Verziehen ins Ausland iſt den zur Dis

poſition Beurlaubten nur mit Genehmigung des Truppentheils zu geſtatten. Die mit einem Wohn

ortswechſel unvermeidlich verbundenen Reiſen dürfen dieſelben zwar – ſelbſtredend nach erfolgter

Abmeldung bei dem Bezirks-Feldwebel – unternehmen, haben ſich jedoch im neuen Aufenthaltsort

ſofort wieder anzumelden.

Zuwider handelnde ſind ihrem Truppentheil unverzüglich zur Wiederein

ziehung namhaft zu machen, welche in ſolchem Falle jederzeit unter Berückſichtigung der

Etatsverhältniſſe, ſogleich erfolgen kann.

Die Entlaſſung aus dem Unterthanen-Verbande Behufs Auswanderung kann den zur Dispoſition

Beurlaubten nicht ertheilt werden, bevor ſie aus dem Dienſt entlaſſen ſind.

5. Wenn ein zur Dispoſition Beurlaubter in einen anderen Landwehr-Bataillons-Bezirk verzieht, ſo iſt

die Ueberweiſung Seitens des betreffenden Landwehr-Bezirks-Kommandos möglichſt zu beſchleunigen,

und gleichzeitig dem betreffenden Truppentheile Mittheilung zu machen.

6. Bei Einziehung von zur Dispoſition Beurlaubten in gewöhnlicher Friedenszeit ſtellen die Truppen

theile die Einberufungs-Ordres aus und ſenden dieſe direkt an die Landwehr-Bezirks-Kommandos,

in deren Bezirk ſich die qu. Mannſchaften aufhalten. Sind dieſelben inzwiſchen etwa verzogen, ſo

ſind die Ordres von letzterem direkt an das Kommando des betreffenden Landwehr - Bezirks unter

Benachrichtigung des Truppentheils nachzuſenden.

7. Von der erfolgten Aushändigung der Ordres ſind die beordernden Truppentheile durch Rückſendung
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10.

der Nationale in Kenntniß zu ſetzen und haben ihrerſeits dem Landwehr-Bezirks - Kommando nur

noch in dem Falle eine weitere Benachrichtigung zukommen zu laſſen, wenn der Beorderte an dem

beſtimmten Termine ſich nicht geſtellt haben ſollte.

Wenn zur Dispoſition beurlaubte Mannſchaften ſterben, von den Landwehr - Bezirks- Kommandos

disciplinariſch beſtraft werden oder in gerichtliche Unterſuchung kommen, ſo hat das Landwehr-Be

zirks-Kommando hiervon dem Truppentheile Kenntniß zu geben.

Treten zur Dispoſition beurlaubte Mannſchaften während der Zeit ihrer Beurlaubung zur Reſerve

über, ſo werden ſie nur in der Stammliſte des Truppentheils gelöſcht; einer weiteren Benachrichti

gung der Landwehr-Bezirks-Kommandos bedarf es nicht.

Werden Truppentheile durch Einziehung von Reſerven augmentirt, ſo ſind die von ihnen zur Dispo

ſition beurlaubten Mannſchaften, welche ſich innerhalb des Korps-Bezirks aufhalten, aus welchem die

fraglichen Truppenthelle Komplettirungs-Mannſchaften erhalten, gleich den jüngſten Reſervemann

ſchaften durch die Landwehr-Bezirks-Kommandos einzubeordern, ohne daß die Truppentheile beſondere

Ordres für jene Leute zu ſchicken haben *).

Hierbei iſt jedoch zu beobachten, daß zur Dispoſition Beurlaubte nur für den eigenen Trup

pentheil, alſo nicht für andere Regimenter 2c. verwandt werden dürfen.

Für diejenigen zur Dispoſition Beurlaubten, welche ſich außerhalb des Korps-Bezirks, aus welchem

der Truppentheil ergänzt wird, aufhalten (vergl. ad. 5), ſendet letzterer, wenn für denſelben eine

Augmentirung befohlen wird, die Einberufungs- Ordres zur Aushändigung an das betreffende Be

zirks-Kommando.

§. 24.

Von den zur Dispoſition der Erſatzbehörden entlaſſenen Mannſchaften*).

1. Die Mannſchaften, welche zur Dispoſition der Erſatz-Behörden in Folge von Reklamationen, wegen

Dienſtunbrauchbarkeit oder wegen vor ihrer Einſtellung begangener Vergehen oder Verbrechen ent

laſſen werden, erhalten gleichfalls einen Militairpaß nach Schema 1***) und Führungs-Atteſt. In

erſterem iſt ſtatt: „zur Dispoſition beurlaubt“, zu ſchreiben: „zur Dispoſition der Erſatz-Behörden

entlaſſen“. Die Ueberweiſung dieſer Mannſchaften an die Landwehr- Bezirks-Kommandos erfolgt

nach der Beſtimmung des § 182 der Militair-Erſatz-Inſtruktion. In gleicher Weiſe erfolgt vor

kommenden Falles die Entlaſſung nicht ausgebildeter Mannſchaften zur Dispoſition der Erſatz - Be

hörden, wenn ſolche bei eintretender Mobilmachung überzählig werden; dieſelben ſind jedoch Seitens

der Trupentheile direkt an die Landwehr-Bezirks-Kommandos zu überweiſen.

. Die zur Dispoſition der Erſatz-Behörden entlaſſenen Mannſchaften gehören bis zur definitiven Ent

ſcheidung über ihr künftiges Militair-Verhältniß durch die Departements-Erſatz-Kommiſſion (ſ. S. 83.

*) Ebenſo iſt event. auch mit den zur Dispoſition beurlaubten Mannſchaften der Garde zu verſahren, welche

in dieſem Falle ſtets direkt durch die Landwehr-Bezirks-Kommandos einzubeordern ſind.

**) Vergl. §§ 178. bis 182. der Militair-Erſatz-Inſtruktion.

*) Schema 26. der Militair-Erſatz-Jaſtruktion wird hierdurch aufgehoben.
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der Milit.-Erſatz-Inſtr.) zu den Mannſchaften des Beurlaubtenſtandes. In Betreff der Auswande

rung findet auf ſie die Beſtimmung des § 23. ad 4. analoge Anwendung.

Werden dieſe Mannſchaften demnächſt der Erſatz-Reſerve überwieſen oder als dauernd dienſtun

brauchbar ausgemuſtert, ſo wird ihnen der Militairpaß abgenommen und ſie erhalten einen Erſatz

Reſerve- resp. Ausmuſterungs- Schein.

Wenn Mannſchaften dieſer Kategorie wieder zur Aushebung gelangen, ſo iſt ihnen beim Trup

pentheil der Militairpaß abzunehmen.

Werden dieſelben der Reſerve oder Landwehr zugetheilt, ſo wird das Entſprechende in ihrem Mi

litairpaß vermerkt und ſie werden in den betreffenden Jahrgang der Stammliſte eingetragen.

Gleichzeitig wird ein National nach Schema 3 für ſie durch das Bezirks-Kommando ausgefertigt

und der Kompagnie zur Aufbewahrung übergeben.

5

§. 25.

Von der Erſatz - Reſerve erſter Klaſſe*).

. Die Mannſchaften der Erſatz-Reſerve erſter Klaſſe gehören zu den Perſonen des Beurlaubtenſtandes

und ſind daher den allgemeinen für letztere gegebenen Beſtimmungen unterworfen; dieſelben können

jedoch ohne jedesmalige Ab- und Anmeldung verreiſen, ſofern ſie nur dafür Sorge tragen, daß ihnen

eine etwaige Einberufungs-Ordre jederzeit richtig zugeht, zu welchem Zwecke ſie ihre Adreſſe bei ihren

Angehörigen oder beim Bezirks-Feldwebel zurückzulaſſen haben. Hinſichtlich der Beurlaubung in über

ſeeiſche Länder finden die Beſtimmungen des § 19, in Betreff der Auswanderung die des § 20.

auf ſie analoge Anwendung.

Die Dienſtpflicht in der Erſatz-Reſerve erſter Klaſſe beträgt 5 Jahre; nach Ablauf derſelben erfolgt

der Uebertritt zur zweiten Klaſſe. Der Uebertritt iſt auf dem Erſatz-Reſerve-Schein durch den Land

wehr-Bezirks-Kommandeur zu vermerken, und iſt der genannte Schein zu dieſem Zweck dem Bezirks

Feldwebel vorzulegen. So lange der qu. Vermerk auf dem Erſatz-Reſerve-Schein fehlt, gehört der

Betreffende zur erſten Klaſſe. -

Erſatz-Reſerviſten erſter Klaſſe, welche ſich der Kontrole entziehen, treten, abgeſehen von ihrer Be

ſtrafung, um die entſprechende Zeit ſpäter zur zweiten Klaſſe über, und iſt hierüber vorkommenden

Falles ein entſprechender Vermerk in ihrem Erſatz-Reſerve-Schein einzutragen.

Die Ueberweiſung der qu. Mannſchaften beim Verziehen erfolgt nach denſelben Grundſätzen, wie bei

den übrigen Mannſchaften des Beurlaubtenſtandes, jedoch mittelſt Ueberweiſungs-Nationale, welche

nach dem Schema der Aushebungs-Liſte C. anzufertigen ſind.

Zu Kontrol-Verſammlungen (ſ. §. 44) ſind die Erſatz-Reſerviſten erſter Klaſſe nicht heranzuziehen.

Bei eintretender Mobilmachung können die qu. Mannſchaften je nach Bedarf durch die Militair

Behörden ſofort eingezogen werden. Ihre häuslichen Verhältniſſe ſind event. bei der Einberufung

zu prüfen. Bei dem Truppentheil findet eine ärztliche Superreviſion ſtatt.

*) Vergl. Nr. 7. des Armee-Verordnungsblattes J. 1867, Erlaß Nr. 75.
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Fünfter Abſchnitt.")

Gerichtliche und Disciplinar-Verhältniſſe der Nannſchaften des A3eurlaubtenſtandes.

§. 26.

Gerichts ſtand der Mannſchaften des Beurlaubten ſtand es.

Die Beſtimmungen über den Gerichtsſtand der Mannſchaften des Beurlaubtenſtandes ſind in dem

» Strafgeſetzbuch für das Preußiſche Heer“ enthalten und die wichtigſten derſelben in der Beilage 1 zu

Sº ſammengeſtellt. -

- - §. 27.

Gerichtsbarkeit und Verfahren in den vor die Milita irge richte gehören den

Unterſuchungsſachen.

1. In den vor die Militairgerichte gehörenden Strafſachen der Mannſchaften des Beurlaubtenſtandes

üben die Landwehr-Bezirks-Kommandeure die niedere, die Diviſions-Kommandeure die höhere Ge

richtsbarkeit aus.*)

2. Die Unterſuchungen in den Straffällen, welche vor die Militairgerichte gehören, werden von Letzteren

nach den Vorſchriften des Militair-Strafgeſetzbuches geführt.

3. Iſt bei dem Bataillon (Landwehr-Bezirks-Kommando), deſſen Kommandeur die Unterſuchung anzu

ordnen hat, kein unterſuchungsführender Offizier, **) ſo erfolgt die Führung der Unterſuchung durch

Requiſition des nächſten Militair- oder bei beträchtlicher Entfernung deſſelben, des Civilgerichts.

4. In Betreff der Abfaſſung, Beſtätigung und Publikation der Erkenntniſſe, ſowie hinſichtlich der

Koſtenfreiheit gelten die Vorſchriften des Militair-Strafgeſetzbuches.

5. Die von Militairgerichten gegen Mannſchaften des Beurlaubtenſtandes erkannten Strafen werden

ebenſo wie gegen Militairperſonen des ſtehenden Heeres vollſtreckt; auch werden die erſteren während

der Verbüßung militairiſcher Arreſt- oder Feſtungsſtrafen eben ſo wie die letzteren behandelt.

§. 28.

Gerichtsbarkeit und Verfahren in den vor die Civilgerichte gehören den

Unterſuchungsſachen.

1. In den vor die Civilgerichte gehörenden Unterſuchungsſachen der Mannſchaften des Beurlaubten

*) Der fünfte Abſchnitt findet nach Art. 10. der Militair-Konvention in Württemberg keine Anwendung. Die

genannten Verhältniſſe ſind vielmehr bis zur Regelung im Wege der Reichsgeſetzgebung nach Württ. Recht zu be

urtheilen.

*) Vergl. §§. 19., 20., 21., 27., 28. Thl. II. des Militair-Strafgeſetzbuches.

**) Hat ein beim Bataillon im Dienſt befindlicher Offizier den Eid als unterſuchungsführender Offizier oder in

ſeinem bürgerlichen Verhältniß den Richtereid geleiſtet, ſo iſt der Bataillons-Kommandeur befugt, ihn zum unter

ſuchungsführenden Offizier zu beſtellen und von ihm die gedachten Unterſuchungen führen zu laſſen, inſofern dem Mi

litairfonds daraus keine beſonderen Koſten erwachſen. Auch iſt die Beſtellung des Bataillons-Adjutanten zum unter

ſuchungsführenden Offizier zuläſſig, wenn derſelbe zur Uebernahme der Geſchäfte dieſes Offiziers ohne einen Anſpruch

auf Entſchädigung freiwillig ſich bereit erklärt und den vorgeſchriebenen Eid leiſtet.



ſtandes wird hinſichtlich der Ausübung der Straf Gerichtsbarkeit nach den über die Kompetenz der

Civilgerichte in Strafſachen beſtehenden allgemeinen Vorſchriften verfahren.

2. Die Unterſuchung, ſowie die Abfaſſung, Publikation und Vollſtreckung der Erkenntniſſe findet ebenſo

wie gegen Civilperſonen ſtatt.

3. Die Civilgerichte haben gegen die zum Beurlaubtenſtande gehörigen Militairperſonen nicht auf Mili

tairſtrafen zu erkennen.

4. Wenn jedoch ein Mann des Beurlaubtenſtandes mit Verluſt der bürgerlichen Ehre oder Unterſagung

der Ausübung der bürgerlichen Ehrenrechte auf eine längere Zeit als 3 Jahre beſtraft wird, ſo iſt

mit einer ſolchen Verurtheilung im erſteren Falle die Ausſtoßung aus dem Soldatenſtande von

Rechtswegen verbunden, ohne daß ſie in dem Erkenntniß beſonders ausgeſprochen wird; im letzteren

Falle erfolgt die Entlaſſung aus dem Militair-Verhältniß, welche im Militairpaß vom Bezirks-Kom

mando zu verfügen iſt.

Der Verluſt der bürgerlichen Ehre tritt als unmittelbare Folge der Verurtheilung zu Zuchthaus

ſtrafe ein; ausdrücklich wird darauf nur neben der Todesſtrafe in den durch das Allgemeine Straf

geſetzbuch näher bezeichneten Fällen erkannt.

5. Wird die Zeit, während welcher ein Verurtheilter die bürgerlichen Ehrenrechte nicht ausüben darf,

auf drei Jahre oder weniger bemeſſen, ſo verbleiben die zu dieſer Strafe kondemnirten Mannſchaften

in ihrem Militair-Verhältniß und werden während der Dauer der Strafe als Soldaten der 2. Klaſſe

behandelt.

6. Die Verurtheilung wegen eines Vergehens, welches außer einer Freiheitsſtrafe mit Unterſagung der

Ausübung der bürgerlichen Ehrenrechte auf Zeit bedroht iſt, geſtattet nicht das Verbleiben im Ver

hältniß eines militairiſchen Vorgeſetzten, ſelbſt wenn wegen mildernder Umſtände nur auf eine Frei

heitsſtrafe erkannt wird.

Gehört in einem ſolchen Falle der Verurtheilte zum Stande der Unteroffiziere, ſo verliert er die

Unteroffizier-Charge und tritt in den Stand der Gemeinen zurück.

§. 29.

Disciplinar- Beſtrafung.

Die Beſtimmungen über die Disciplinar-Beſtrafung der Mannſchaften des Beurlaubtenſtandes ſind

in der „Verordnung über die Disciplinar-Beſtrafung in der Armee“ enthalten und in Beilage 2 im S

Auszuge wiedergegeben. %,
ºrg

§. 30.

Rehabiliti rung.

1. Hat einen Soldaten (des aktiven Dienſt- oder des Beurlaubtenſtandes) gleichzeitig mit der Verur

theilung durch ein militairgerichtliches Erkenntniß die Verſetzung in die 2. Klaſſe des Soldatenſtan

des getroffen, ſo dauern die Wirkungen dieſer Militairſtrafe fort, bis die Rehabilitirung durch Se.

Majeſtät den König erfolgt.
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2. Mannſchaften, welche mit Unterſagung der Ausübung der bürgerlichen Ehrenrechte*) auf kürzere Zeit

als 3 Jahre beſtraft ſind, treten mit dem Tage, an welchem die im Erkenntniß feſtgeſetzte Zeit der

qu. Strafe abläuft, ohne weitere Beſtimmung in die erſte Klaſſe des Soldatenſtandes zurück, ſofern

ſie an dieſem Tage dem Beurlaubtenſtande angehören. Wenn dagegen der Verurtheilte an dem

genannten Tage bei der Linie oder der Landwehr ſich im aktiven Dienſt befindet, ſo erfolgt der

Rücktritt in die erſte Klaſſe des Soldatenſtandes ohne weitere Beſtimmung erſt bei ſeinem Ausſchei

den aus dem Dienſte. Wird aber der Verurtheilte nach Eintritt des gedachten Tages noch vor

ſeinem Ausſcheiden aus dem aktiven Dienſte von ſeinem vorgeſetzten Befehlshaber der Wiederauf

nahme in die erſte Klaſſe des Soldatenſtandes für würdig erachtet, ſo bleibt dieſelbe in jedem ein

zelnen Falle von der Genehmigung Sr. Majeſtät des Königs abhängig.

3. In Betreff des Zeitpunkts, mit welchem die Rehabilitirung beantragt werden darf, iſt Folgendes zu

berückſichtigen:

a) Die erſte Rehabilitirung darf,

a. wenn die Strafe, neben welcher auf Verſetzung in die zweite Klaſſe des Soldatenſtandes

rechtskräftig erkannt worden iſt, in Geld- oder höchſtens zweijähriger Freiheitsſtrafe beſteht,

nur nach einem Jahre nach verbüßter Strafe;

ß. wenn bei Verſetzung in die 2. Klaſſe des Soldatenſtandes auf keine dieſer Strafen erkannt

worden, nach Ablauf eines Jahres ſeit der rechtskräftigen Verurtheilung;

y. bei einer längeren als zweijährigen Freiheitsſtrafe erſt nach Ablauf eines der halben Straf

zeit gleichkommenden Zeitabſchnitts ſeit Verbüßung der Strafe

nachgeſucht werden.

Iſt kriegsrechtlich erkannt, ſo iſt bei Berechnung der Friſt zur Anbringung der Rehabilitirungs

Anträge diejenige Freiheitsſtrafe maßgebend, auf welche die Beſtätigungs-Ordre lautet.

b) Die zweite Rehabilitirung darf nie vor dem Ablauf zweier Jahre nach verbüßter Strafe nachge

ſucht werden, unter Beobachtung der ſonſtigen ad a. gegebenen Beſtimmungen.

c) Die dritte Rehabilitirung darf überhaupt nur ausnahmsweiſe unter ganz beſonders dringenden

Umſtänden und keinenfalls vor dem Ablauf dreier Jahre nach verbüßter Strafe beantragt werden.

4. Rehabilitirungs-Vorſchläge für Mannſchaften des Beurlaubtenſtandes werden von den Landwehr-Be

zirks-Kommandos event. mit den Geſuchsliſten im März, Juni, September und Dezember an die

ºd- vorgeſetzten Brigade-Kommandos nach Schema 5. eingereicht.

es Ä Den Vorſchlägen iſt beizufügen:

S)- a) ein Atteſt der Kommunal- reſp. Polizei-Behörde, daß der zu Rehabilitirende die Achtung und das

Vertrauen ſeiner Mitbürger ſich vollſtändig wieder erworben hat;

*) Die mit Unterſagung der Ausübung der bürgerlichen Ehrenrechte beſtraften Mannſchaften verlieren von ſelbſt

das Recht, die aberkennungsfähigen Ehrenzeichen, die Nationalkokarde, das Landwehrkreuz und das National-Militair

Abzeichen zu tragen. In Betreff der Anſprüche von Mannſchaften der zweiten Klaſſe des Soldatenſtandes auf In

validen-Benefizien ſ. Geſetz vom 6. Juli 1865 und 9. Februar 1867. Soldaten der zweiten Klaſſe ſind auch nach

ihrem Ausſcheiden aus dem aktiven Dienſt in ihren bürgerlichen Verhältniſſen zum Tragen der Nationalkokarde nicht

berechtigt.



b) ein Protokoll darüber, daß die Kameraden des betreffenden Landwehr-Kompagnie- resp. Kontrol

Bezirks die Rehabilitirung befürworten. Dieſes Protokoll iſt bei Gelegenheit der Kontrol-Ver

ſammlungen oder Uebungen aufzunehmen und von dem Kompagnieführer (resp. deſſen Stellver

treter), dem Bezirks-Feldwebel, 2 Unteroffizieren und 2 Reſerviſten oder Wehrleuten zu unterzeichnen;

c) ein Atteſt über die dienſtliche Führung des Betreffenden, von dem Bezirks-Kommando ausgeſtellt.

. Mit der Rückverſetzung in die erſte Klaſſe des Soldatenſtandes iſt in dem Falle ad 1. auch die ver

lorene Befugniß wiederhergeſtellt, das National-Militair-Abzeichen, das Landwehrkreuz und die

Nationalkokarde, ſowie die dieſſeitigen und fremden Kriegsdenkmünzen und Dienſtauszeichnungen an

zulegen. Anträge auf Wiederverleihung von Orden und dieſen gleichſtehenden Ehrenzeichen ſind un

ſtatthaft.

. Individuen, welche mit der Unterſagung der Ausübung der bürgerlichen Ehrenrechte auf Zeit beſtraft

waren, können Kriegsdenkmünzen und Dienſtauszeichnungen nur nach hierzu eingeholter Allerhöchſter

Genehmigung wieder anlegen.

. Rehabilitirungs-Vorſchläge für Garde-Mannſchaften gelangen durch Vermittelung der Garde-Land

wehr-Bataillone an das General-Kommando des Garde-Korps.

Sechster Abſchnitt.

Von der Liſtenführung bei den Landwehr-Behörden.

§. 31.

Liſtenführung im Allgemeinen.

. Alle zur Kontrole der Mannſchaften des Beurlaubtenſtandes dienenden Liſten müſſen mit der größten

Gewiſſenhaftigkeit und Sorgfalt geführt werden. Jede Fahrläſſigkeit in dieſem Dienſtzweige iſt

nachſichtslos zu ahnden, und muß jeder Zeit die Zuverläſſigkeit und Gewiſſenhaftigkeit der mit der

Führung der Liſten Beauftragten außer allem Zweifel ſtehen.

. Alle Vermerke in den Liſten müſſen deutlich geſchrieben werden. Raſuren ſind unzuläſſig, wo Aen

derungen erforderlich werden, ſind die zu ändernden Notizen zu durchſtreichen und die neuen Angaben

darüber zu ſchreiben. Werden Abkürzungen gebraucht, ſo müſſen dieſelben allgemein verſtändlich

ſein und zur Vorbeugung von Mißverſtändniſſen gleichmäßig angewandt werden.

Die Namen der Truppentheile können in den Liſten durch Abkürzungen bezeichnet werden, die

Haupt-Nr. des Truppentheils iſt allemal hinter dem Namen anzugeben.

Für die Bezeichnung der in die Stamm-Liſten aufzunehmenden Ehrenzeichen und Medaillen ſind

nachſtehende Abkürzungen und zwar durch lateiniſche Buchſtaben in gewöhnlicher ſchräger Schrift in

Anwendung zu bringen:

für das Militair-Verdienſt-Kreuz . . . . . . . M. V. K.

„ „ Militair-Ehrenzeichen 1. und 2. Klaſſe . . M. E. 1. u. 2

„ „ Allgemeine Ehrenzeichen . . . . . A. E.

„ die Dienſt-Auszeichnung 1., 2. und 3. Klaſſe . D. A. 1. 2. u. 3.

„ „ Hohenzollern'ſche Medaille . . . . . . Hz. M.
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für die Landwehr-Dienſt-Auszeichnung L. D.

„ „ Rettungs-Medaille am Bande . R. M.

„ „ Baden'ſche Medaille . . . . . B. M.

„ „ Kriegs-Denkmünze pro 1864 . . . . . K. D. 64.

„ „ Kriegs-Denkmünze für Nicht- Kombattanten

pro 1864 . . . . . . . . K. D. N. C. 64.

„ das Düppeler Sturm-Kreuz . . . . . . . D. St. K.

„ „ Düppeler Sturm - Kreuz am Bande für die

Reſerve-Truppen . . . . . . . . . D. St. K. R.

„ „ Düppeler Sturm-Kreuzfür Nicht-Kombattanten. D. St. K. N. C.

„ „ Düppeler Sturm-Kreuz für Nicht-Kombattanten

am Bande für die Reſerve-Truppen D. St. K. N. C. R.

„ „ Alſen-Kreuz . . . . . . . . A. K.

„ „ Alſen-Kreuz für Nicht-Kombattanten A. K. N. C.

„ „ Alſen - Kreuz am Bande für die Reſerve

Truppen . . . . . . . A. K. R.

„ „ Erinnerungs-Kreuz pro 1866 . E. K. 66.

„ „ desgleichen mit der Inſchrift: „Königgrätz“ . E. K. 66. K.

„ „ desgleichen mit der Inſchrift: „Main-Armee.“ E. K. 66. M. A

„ „ Erinnerungs- Kreuz für Nicht-Kombattanten

pro 1866 . . . . . . . . . . E. K. N. C 66.

„ „ Mecklenburgiſche Militair-Verdienſt-Kreuz M. M. V.

„ „ Oeſterreichiſche goldene Verdienſt-Kreuz Ö. g. V. K.

„ die Oeſterreichiſche goldene Tapferkeits-Medaille . Ö. g. T. M.

„ „ Oeſterreichiſche Tapferkeits-Medaille 1. und

2. Klaſſe . Ö T. M. 1. u. 2.*)

*) Anmerkung. Ritterkreuz 2. Klaſſe des Friedrichsordens RT1“. O. 2.

Goldene Militairverdienſtmedaille . G. M. V. M.

Silberne // // // S. M. V. M.

Goldene Civilverdienſtmedaille G. C. V. M.

Silberne „ / / - - - - S. C. V. M.

Militairdienſtehrenzeichen 1. u. 2. Klaſſe . D. E. 1. u. 3.

Kriegsdenkmünze . . . - - - K. D. M.

Badiſche Gedächtnißmedaill B. G. M.

Franzöſiſche Medaille für Meriko F. M. f. M.

Großbrittaniſche Krimmmedaille . G. K. M.

Italieniſche Militairverdienſtmedaille . - - - - - I. M. V. M.

Mecklenburg-Schwerinſches Militairverdienſtkreuz 2. Klaſſe . M. M. V. K. 2.

Niederländiſche Broncemedaille . - - - - , N. B. M
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Notizen, welche in einer Liſte aufzunehmen ſind, müſſen gleichzeitig in alle übrigen Liſten, ſowie

in die Ueberweiſungs-Nationale eingetragen werden.

3. Ein weſentliches Erforderniß aller Liſten iſt die Ueberſichtlichkeit, für deren Aufrechterhaltung beſon

ders der Geſichtspunkt maßgebend iſt, daß bei eintretender Mobilmachung die Deſignirung der zu be

ordernden Mannſchaften und die Ausſchreibung der Einberufungs-Ordres 2c. ſchnell und ſicher bewirkt

werden kann.

4. Dadurch, daß die Stamm-Liſten bei den Bezirks-Kommandos und den Kompagnien übereinſtimmend

geführt werden, und daß die Bezirks-Feldwebel jede Eintragung in ihre Liſten dem Bezirks-Kom

mando melden müſſen, wird letzteres in Stand geſetzt, eine fortgeſetzte Kontrole über die Liſtenführung

bei den Kompagnien auszuüben.

Außerdem aber iſt jeder Bezirks-Feldwebel mit ſeinen Liſten alljährlich einmal in das Bataillons

Stabsquartier zu beordern, um letztere genau mit denen des Bezirks- Kommandos zu vergleichen.

Die Infanterie-Brigade-Kommandos ſind ermächtigt, wenn ſich in einzelnen Fällen das Bedürfniß

hierzu herausſtellt, ſelbſt eine mehrmalige Beorderung der Bezirks-Feldwebel mit ihren Liſten in das

Bataillons-Stabsquartier anzuordnen.

Alle Bezirks-Kommandos und Feldwebel haben Verzeichniſſe der vorhandenen Reglements, Akten

und Liſten zu führen. Zur Reponirung der letzteren bedarf es der Genehmigung des Bezirks-Kom

mandeurs, zur Vernichtung derſelben der höheren Genehmigung.

5. Die Infanterie-Brigade-Kommandeure ſind verpflichtet, bei Gelegenheit ihrer Rundreiſen von der Ein

richtung des Geſchäftsganges und des Liſtenweſens in den Büreaus der Landwehr-Bezirks-Kommandos

und, wenn ſie, namentlich beim Departements-Erſatz-Geſchäft, in die Kompagnie-Stations-Orte kom

men, auch bei den Bezirks-Feldwebeln Kenntniß zu nehmen, nach jeder derartigen Rundreiſe über

den Befund zu berichten und etwaigen Mängeln abzuhelfen.

§. 32.

Von den Liſten und deren Einrichtung.*)

1. Die Nationale aller in den Landwehr-Bataillons- resp. Kompagnie-Bezirken in regelrechter Kontrole

befindlichen Mannſchaften des Beurlaubtenſtandes werden in die Stammliſten eingetragen.

Preußiſches eiſernes Kreuz 1. und 2. Klaſſe für Kombattanten . Pr. E. K. C. 1. u. 3.

für Nichtkombattanten Pr. E. K. N. C.

Preußiſche Kriegsdenkmünze . . . . . . . - - Pr. K. D. M.

Päbſtliches Erinnerungskreuz für Mentana . . . . . P. E. K.

Ruſſiſches St. Georgenkreuz . . . . . . . . . . . . R. G. K.

Ruſſiſche St. Annenmedaille . . R. A. M.

Sächſiſche goldene Albrechtsmedaille . S. g. A. M.

ſº ſilberne / « « . « » . « «. S. s. A. M.

f/ goldene Militair-St. Heinrichsmedaille . . . . . S. g. M. H. M.

ſilberne / f/ / . . . . . S. s. M. H. M.

*) Für diejenigen Landwehr-Bezirke, welche ausſchließlich oder hauptſächlich große Städte umfaſſen, können lokale

Verhältniſſe Abweichungen von einzelnen die Liſtenführung betreffenden Beſtimmungen zweckmäßig erſcheinen laſſen,
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11.

12.

13.

14.

15.

2.

a) eine Liſte der in die Heimaths-Kontrole zu übernehmenden Mannſchaften (cfr. § 36);

b) eine Liſte der zur Dispoſition ihres Truppentheils beurlaubten Mannſchaften. (S. §. 23.)

Als Stammliſten für die Erſatz-Reſerve erſter Klaſſe werden die jährlichen Aushebungsliſten C. be

nutzt, von denen zu dieſem Zwecke die Landwehr-Kompagnien Abſchrift erhalten.

Die Kompagnien führen außer dieſen Liſten noch ortſchaftsweiſe resp. nach Kontrol-Bezirken ange

legte Verleſeliſten nach näherer Beſtimmung des § 47 für die Mannſchaften aller Waffen und Jahr

gänge, welche zum Verleſen 2c. der Mannſchaften bei den Kontrol-Verſammlungen, ſowie als Hilfs

mittel zum Nachſuchen derſelben in den Stammliſten dienen.

Die Anlegung anderer Hilfsliſten für beſondere Kategorien, z. B. Offizier-Kandidaten, Krankenträger,

Büchſenmacher, Beſchlagſchmiede, Zuſchneider 1c., um das Aufſuchen dieſer Mannſchaften in den Liſten

Behufs Beorderung zu erleichtern, wird anheimgeſtellt.

Liſten der wegen Felddienſtunfähigkeit vorzeitig hinter den letzten Jahrgang der Landwehr verſetzten,

ſowie der wegen häuslicher Verhältniſſe zeitweiſe zurückgeſtellten Mannſchaften und der als unabkömm

lich anerkannten Beamten. (Cfr. die §§. 38, 39 und 40.)

Bei jedem Bezirks - Kommando und bei jeder Landwehr - Kompagnie wird eine Ab- und Zugangs

Kontrole nach Schema 8 resp. 9 geführt.

§. 33.

Von den Ueberweiſungs-Nationalen.

. Die Ueberweiſungs-Nationale, welche bei Entlaſſung der Mannſchaften von den Truppentheilen aus

gefertigt werden, dienen zur Ueberweiſung der Mannſchaften des Beurlaubtenſtandes beim Verziehen

und bei Einberufungen während des ganzen Reſerve- und Landwehr-Verhältniſſes.

Die bei allen Ueberweiſungen erforderliche Korreſpondenz wird in der Regel durch Ausfüllung der

betreffenden Rubriken des Korreſpondenz-Schemas in dem Nationale geführt, wie dies im Schema 3

angedeutet iſt. Hierbei ſind alle den Sinn nicht verdunkelnde Abkürzungen zuläſſig und für die

Namens-Unterſchriften genügen deutliche Chiffres.

Die Nationale werden von den Landwehr - Kompagnien jahrgangsweiſe, nach den Nummern der

Stammliſte geordnet, aufbewahrt und kurrent erhalten. (Cfr. § 31. ad 2.)

Sollte ein National in Folge häufigen Verſendens c. bei einem Landwehr - Bezirks-Kommando in

defektem Zuſtande eingehen, ſo fertigt letzteres beglaubigte Abſchrift deſſelben zur weiteren Ueberwei

ſung und kaſſirt das Original.

§. 34.

Zugang der Mannſchaften.

. Wenn ein Ueberweiſungs-National beim Bezirks-Kommando eingeht, ſo wird das Entſprechende in

die Zugangs-Kontrole eingetragen und das National der betreffenden Kompagnie überſandt.

Die Kompagnie vermerkt die Ueberweiſung gleichfalls in ihrer Zugangs-Kontrole.

Sobald ſich der Ueberwieſene bei der Kompagnie mündlich oder ſchriftlich anmeldet, wird Datum der

Meldung und Aufenthaltsort in ſeinem Militairpaß, in der Zugangs-Kontrole und in dem Ueber

5
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weiſungs-National notirt; demnächſt trägt die Kompagnie ihn in die Stammliſte und in die Ver

leſeliſte ein, vermerkt die Nummer der Stammliſte in dem National, ſowie in den übrigen Liſten

und ſendet das National ſogleich an das Landwehr - Bezirks- Kommando zurück. Von dieſem wird

geprüft, ob die Eintragung in die Stammliſte richtig erfolgt iſt; wird dies anerkannt, ſo nimmt das

Landwehr-Bezirks-Kommando den Mann unter der gleichen Nummer in ſeine Stammliſte auf und

ſtellt der Kompagnie das National Behufs Aufbewahrung wieder zu.

Hat ſich ein Mann, deſſen Ueberweiſungs-National eingegangen iſt, innerhalb der vorgeſchriebenen

Friſt von 14 Tagen (event. 4 Wochen, cfr. §. 7. ad 6) bei der Kompagnie nicht angemeldet, ſo

geht das National mit entſprechendem Vermerk an das Landwehr-Bezirks-Kommando zurück. Dieſes

notirt den Betreffenden zur eventuellen Beſtrafung, zieht, wenn das National von einem Truppen

theil eingegangen war, bei dieſem Erkundigungen ein und ſtellt, wenn dieſe Erkundigungen reſultat

los waren, das National demnächſt der Kompagnie zur Ermittelung wieder zu. Letztere veranlaßt

nunmehr die erforderlichen Recherchen durch die Lokalbehörden. Sind auch dieſe Recherchen erfolglos,

ſo wird der Betreffende durch das vorgeſetzte Landwehr-Bezirks-Kommando demjenigen Landwehr

Bezirks-Kommando, von welchem die Ueberweiſung ausgegangen iſt, zurück-, oder wenn die Ueber

weiſung von einem Linien-Truppentheil erfolgt und der Mann in dem Bezirk nicht domicilberechtigt

iſt, dem Kommando des Landwehr-Bataillons-Bezirks zur Kontrole überwieſen, zu welchem der Ort

ſeines Domicils gehört (ſ. §. 36.).

Meldet ſich ein Mann bei der Kompagnie an oder wird ein ſolcher ermittelt, ohne daß das Ueber

weiſungs-National bei derſelben eingegangen, ſo muß ſie denſelben in die Zugangs - Kontrole auf

nehmen, gleichviel, ob er in ſeinem früheren Aufenthaltsorte ſich nach dem Anmeldeorte oder anders

wohin oder gar nicht abgemeldet hat, was ſich in der Regel aus dem in den Händen des Melden

den befindlichen Militairpaſſe ergiebt.

Beſitzt der ſich Anmeldende oder Ermittelte keine Militair-Papiere, ſo darf gleichwohl die Annahme

der Meldung und die Aufnahme in die Zugangs-Kontrole nicht bis zur Herbeiſchaffung der Papiere

abgelehnt werden, ſondern es iſt Pflicht der Kompagnie, resp. des Landwehr - Bezirks- Kommandos,

Alles zu thun, was zur regelrechten Kontrol-Uebernahme erforderlich erſcheint.

Iſt der perſönlichen Meldung die Ueberweiſung nicht vorhergegangen, ſo iſt letztere zu beantragen, wenn

das Ueberweiſungs - National nach Verlauf von 14 Tagen nicht eintrifft. Dies muß auch dann

ſofort geſchehen, wenn aus dem Militairpaß des ſich Meldenden nicht hervorgeht, daß er ſich vor

ſchriftsmäßig und direkt aus dem letzten Aufenthaltsort nach dem Anmeldeort abgemeldet hat.

Aus der Zugangs-Kontrole und event. aus den Notizen des Nationals muß jederzeit erſichtlich ſein,

was zur vollſtändigen Kontrol-Uebernahme der betreffenden Mannſchaften etwa noch erforderlich iſt.

§. 35.

Abgang der Mannſchaften.*)

Meldet ſich ein Mann bei der Kompagnie zum Verziehen nach einem anderen Orte ab, ſo iſt in fol

gender Weiſe zu verfahren:

*) Cfr. $. 16. ad 4.
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a) wenn der Ort innerhalb deſſelben Kompagnie-Bezirks liegt, ſo wird nur die betreffende Rubrik der

Stammliſte berichtigt und dem Landwehr-Bezirks-Kommando mit den am Schluſſe jedes Monats

einzureichenden Veränderungs-Nachweiſungen zur Stammliſte (ſ. §. 42.) Meldung erſtattet;

b) wenn der Ort außerhalb des Kompagnie-Bezirks liegt, ſo notirt die Kompagnie das Erforderliche

in dem Militairpaß des ſich Abmeldenden (vergl. §. 19. ad 5.), trägt Name 2c. des letzteren in

die Abgangs-Kontrole ein, überſendet das National deſſelben nach eventueller Vervollſtändigung und

Ausfüllung der betreffenden Rubriken ſogleich an das Landwehr-Bezirks-Kommando, und durchſtreicht

den Namen des Ueberwieſenen deutlich in der Stammliſte und in der Verleſeliſte. In der Stamm

liſte wird auf die Nummer der Abgangs-Kontrole hingewieſen.

. Das Landwehr-Bezirks-Kommando berichtigt bei Eingang des Ueberweiſungs-Nationals ſeine Stamm

liſte und Abgangs - Kontrole ebenſo, wie vorſtehend für die Kompagnie vorgeſchrieben. Liegt der

künftige Aufenthaltsort in einem anderen Kompagnie-Bezirk deſſelben Bataillons-Bezirks, ſo trägt das

Landwehr-Bezirks-Kommando den Ueberwieſenen gleichzeitig in ſeine Zugangs-Kontrole ein und ſendet

das National an die betreffende Kompagnie. Liegt der künftige Aufenthaltsort aber in einem an

deren Bataillons-Bezirke, ſo wird das National dem Kommando des letzteren ſogleich zugeſtellt,

welches demnächſt nach Maßgabe der Beſtimmungen des § 34. verfährt.

. In Betreff der Mannſchaften, welche ihren Aufenthalt im Auslande nehmen, und derer, welche wan

dern, vergl. §§. 17., 18. und 36.

§. 36.

Verfahren mit den Mannſchaften, welche in der Heimaths-Kontrolle

zu führen ſind.

. Wenn Mannſchaften:

a) ihren Wohnort oder Aufenthaltsort außerhalb des Staatsgebietes nehmen (cfr. §. 17.);

b) auf Wanderſchaft gehen (cfr. §. 18.);

c) überſeeiſchen Urlaub mit Dispenſation von der Geſtellung für den Fall einer Mobilmachung er

halten (cfr. §. 20.) oder

d) durch Unterlaſſung der vorgeſchriebenen Meldungen oder auf andere Weiſe ſich der Kontrole ent

ziehen und durch die einzuziehenden Erkundigungen nicht zu ermitteln ſind,

ſo hat die Kompagnie dieſelben in ihrer Kontrole zu behalten, wenn derſelben zweifellos bekannt

iſt, daß ſie im Kompagnie - Bezirk ihr Domicil haben. Anderenfalls iſt ihre Ueberweiſung an die

Landwehr-Behörde ihres Domicilortes zu veranlaſſen. Hat jedoch der Kontrolpflichtige ein Domicil

nicht angegeben, oder iſt Zweifel darüber, wo derſelbe domicilberechtigt iſt, ſo wird er der Landwehr

Behörde ſeines Geburtsortes zur Kontrole überwieſen. Liegt der Geburtsort im Auslande, ſo

wird der Kontrolpflichtige der Militair-Behörde zur Kontrole überwieſen, aus deren Bezirk er ausge“

hoben worden oder freiwillig eingetreten iſt.

. Streitfragen, ob ein Wehrpflichtiger irgendwo domicilberechtigt iſt oder nicht, ſind als erledigt zu be

trachten, ſobald die Landwehr-Behörde des angeblichen Domicilortes nach Einvernehmen mit den zu

ſtändigen Civil-Behörden die Domicilberechtigung daſelbſt bezweifelt. In allen ſolchen Fällen iſt die
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2.

Kontrole eines Wehrpflichtigen von den Militairbehörden ſeines Geburtsortes zu führen, durch

welche Maßregel den betreffenden Kontrolpflichtigen weder Domicilrechte entzogen noch ertheilt

werden.

Die nach Maßgabe der vorſtehenden Beſtimmungen in der Heimathskontrole zu führenden Mann

ſchaften werden in die beſonderen für ſie beſtimmten Liſten (cfr. § 32. ad 10a.) aufgenommen und

in den Stammliſten entweder gelöſcht oder mit entſprechendem Vermerk fortgeführt.

Wenn ſich Mannſchaften durch Unterlaſſung der vorgeſchriebenen Meldungen oder auf andere Weiſe

der Kontrole entziehen, ſo iſt es Pflicht ſowohl derjenigen Landwehr-Behörden, in deren Kontrole ſie

zuletzt geſtanden haben, als auch der Landwehr - Behörden, denen dieſelben nach Maßgabe der vor

ſtehenden Beſtimmungen zur Heimaths-Kontrole überwieſen werden, Alles zu thun, was zur Ermit

telung der betreffenden Mannſchaften führen kann. Ueber die event. Einleitung des gerichtlichen

Verfahrens cfr. §. 27. – Alle Schriftſtücke, welche ſich auf die Ermittelungs-Verſuche beziehen, ſind

als Beläge zu den Kontrol-Liſten geordnet aufzubewahren.

Mannſchaften, welche wegen Kontrol-Entziehung nachdienen müſſen, werden in der Stammliſte bei

ihrer Ermittelung nach Maßgabe der im §. 12. ad 7. enthaltenen Beſtimmung umgebucht; – es

wird zum Beiſpiel ein Mann des Jahrganges 1858, welcher ſich während zweier Jahre der Kon

trole entzogen hatte, in den Jahrgang 1860 übertragen.

§. 37.

Ueber tritt zur Landwehr und Entlaſſung zum Landſturm.

Der Uebertritt aus der Reſerve zur Landwehr und die Entlaſſung aus letzterer wird alljährlich für

alle diejenigen Mannſchaften, deren Dienſtverpflichtung in der Reſerve resp. Landwehr am 1. Okto

ber des betreffenden Jahres abläuft, bei Gelegenheit der Herbſt-Kontrol-Verſammlungen geregelt

(cſr. §. 12.).

Diejenigen Mannſchaften, deren Dienſtverpflichtung in der Reſerve oder Landwehr in der Zeit

zwiſchen dem 1. April und 30. September abläuft, ſind, wenn ſie dies beantragen, mit dem Zeit

punkt der erfüllten Dienſtverpflichtung zur Landwehr resp. zum Landſturm überzuführen. Wenn

dieſelben einen bezüglichen Antrag nicht ſtellen, ſo wird ihr Uebertritt gleichfalls bei der nächſten

Herbſt-Kontrol-Verſammlung geregelt.

Im Allgemeinen treten hiernach alljährlich die in je einer Stammliſte zuſammengeſtellten Mannſchaften

zur Landwehr resp. zum Landſturm über. Die Stammliſten des aus der Landwehr ausſcheidenden

Jahrgangs werden reponirt, nachdem zuvor einzelne darin enthaltene, noch zu fernerem Dienſte ver

pflichtete Mannſchaften in die Liſte des nächſtfolgenden Jahrgangs umgebucht oder in die Hilfsliſten

eingetragen ſind.

Kein Mann kann ohne ſpezielle Verfügung des Landwehr-Bezirks-Kommandeurs zur Landwehr ver

ſetzt oder aus dem Beurlaubtenſtande entlaſſen werden. Vorſchläge der Kompagnien zur Regelung

der Dienſtverhältniſſe bei den Herbſt-Kontrol-Verſammlungen ſ. §. 47.

Die Verſetzung zur Landwehr, resp. die Entlaſſung aus letzterer iſt in jedem einzelnen Falle erſt
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dann als erfolgt zu betrachten, wenn Seitens des Landwehr-Bezirks-Kommandos der entſprechende

Vermerk in dem Militairpaß des betreffenden Mannes eingetragen iſt.

4. Bei den Herbſt-Kontrol-Verſammlungen werden die im Dienſtverhältniß der Mannſchaften eintreten

den Veränderungen den anweſenden Mannſchaften bekannt gemacht, die Militairpäſſe der Betreffenden

Behufs Eintragung des erforderlichen Vermerks eingefordert und vor Jahresſchluß den Inhabern

wieder zugeſtellt.

Wer bei der Kontrol-Verſammlung ohne genügende Entſchuldigung fehlt, bleibt bis zur Regelung

ſeiner ferneren Verpflichtung im Reſerve- resp. Landwehr-Verhältniß.

Mannſchaften, welche verziehen wollen, während ihr Militairpaß ſich bei den Landwehr-Behörden

befindet, haben die Rückgabe deſſelben bei der Abmeldung zu beantragen.

§. 38.

Zurückſtellung hinter den älteſten Jahrgang der Landwehr wegen Felddienſt

unfähigkeit. Ausſcheiden wegen dauern der Dienſt unbrauchbarkeit.

1. Reſerviſten und Wehrleute, welche dauernd felddienſtunfähig werden, ſind, ſofern ſie noch garniſon

dienſtfähig ſind, bis zur Erfüllung ihrer Geſammtdienſtpflicht hinter den älteſten Jahrgang der Land

wehr zurückzuſtellen.

Mannſchaften der Reſerve und Landwehr, welche als dauernd ganz dienſtunbrauchbar anerkannt

werden, ſind aus dem Militair-Verhältniß zu entlaſſen.

2. Bei den Kontrol-Verſammlungen ſind die Mannſchaften, welche ſich für felddienſtunfähig oder dienſt

unbrauchbar halten, aufzufordern, dies anzugeben. Dieſelben werden notirt, in eine nach Schema 10. S.

anzulegende Liſte zuſammengetragen und vor die Kreis-Erſatz-Kommiſſion bei deren nächſtem Zuſam- Sº,
mentritt beordert. sºa

3. Beim Kreis-Erſatz-Geſchäft ſind dieſe Mannſchaften im Beiſein des Landwehr-Bezirks-Kommandeurs -

ärztlich zu unterſuchen. Der Arzt der Kreis-Erſatz-Kommiſſion trägt das Reſultat der Unterſuchung,

event. unter Angabe der Krankheit, in die betreffende Kolonne der Liſte ein. Wird hierzu ein Schrei

ber verwandt, ſo hat der Arzt jedes ſeiner Urtheile zu unterſchreiben.

Auf Grund dieſes ärztlichen Gutachtens und ſeiner eigenen Wahrnehmung beſtimmt der Landwehr

Bezirks-Kommandeur demnächſt durch Eintragung ſeines Urtheils in die Liſte, ob die Betreffenden

in ihrem bisherigen Dienſtverhältniß verbleiben, oder ob ſie zur Zurückſtellung hinter den älteſten

Jahrgang der Landwehr resp. zur Entlaſſung vorzuſchlagen ſind.

4. Diejenigen Mannſchaften, welche hiernach zur Zurückſtellung oder zum gänzlichen Ausſcheiden deſignirt

werden, ſind zur Superreviſion bei Gelegenheit des Departements - Erſatz-Geſchäftes zu beordern.

Der Arzt der Departements-Erſatz-Kommiſſion trägt gleichfalls ſein Gutachten in die Liſte ein, und

der Brigade-Kommandeur vermerkt eigenhändig, ob er die Vorſchläge des Landwehr-Bezirks-Kom

mandeurs beſtätigt oder modifizirt. -

Bei Mannſchaften des Beurlaubtenſtandes des Garde-Korps hat der Brigade-Kommandeur auch

das Gutachten des der Departements-Erſatz-Kommiſſion zugetheilten Stabsoffiziers des Garde-Korps

zu hören.



– 36 –

Jäger der Klaſſe A. dürfen nur mit Zuſtimmung der Inſpektion der Jäger und Schützen aus dem

Dienſtverhältniß entlaſſen werden.

Diejenigen Mannſchaften, welche in Folge der Entſcheidungen des Brigade-Kommandeurs als ganz

dienſtunbrauchbar anerkannt werden, ſind in den Stammliſten unter Angabe des Grundes und des

Datums der Entſcheidung zu löſchen und durch den Landwehr-Bezirks-Kommandeur, unter Eintra

gung derſelben Angaben in den Militairpaß, aus der Reſerve resp. Landwehr zu entlaſſen.

Diejenigen, welche als nur garniſondienſtfähig zurückgeſtellt werden, bleiben zwar in der Stamm

liſte auf ihrem bisherigen Platze ſtehen, ſind jedoch, um ſie bei Beorderung von Mannſchaften ſogleich

zu erkennen, in der Liſte deutlich zu marquiren. Um ſie demnächſt, wenn nach Einziehung aller feld

dienſtfähigen Mannſchaften der Landwehr auf ſie zurückgegriffen werden muß, leicht in den Liſten auf

finden zu können, werden ſie in eine beſonders für ſie zu führende Hülfsliſte – enthaltend die Ru

briken: Laufende Nr., Jahrgang und Nr. der Stammliſte, Truppengattung, Charge, Vor- und Zu

namen, Aufenthalts - Ort, Amt, Bürgermeiſterei 2c., Bemerkungen – zuſammengetragen. In der

Rubrik „Bemerkungen“ der Haupt-Stammliſte iſt Datum der Zurückſtellung und Nr. der vorſtehend

erwähnten Hilfsliſte anzugeben.

Einen entſprechenden Vermerk erhalten auch die Ueberweiſungs-Nationale.

Die ad 4. erwähnten Liſten mit den Entſcheidungen des Brigade-Kommandeurs ſind von den Land

wehr-Bezirks-Kommandos als Beläge zu den Stammliſten ſorgfältig aufzubewahren.

§. 39.

Zurückſtellung von Reſerve- und Landwehr-Mannſchaften in Berückſichtigung

H.

AA

es.“

e

1.

2.

häuslicher und gewerblicher Verhältniſſe.*)

Aus Anlaß häuslicher und gewerblicher Verhältniſſe, wie ſie in den „Beſtimmungen über Klaſſifizirung

der Reſerve- und Landwehr-Mannſchaften wegen häuslicher und gewerblicher Verhältniſſe“ näher be

zeichnet ſind, kann die zeit- und bedingungsweiſe Zurückſtellung von Mannſchaften der Reſerve und

Landwehr für den Fall einer Mobilmachung oder außerordentlichen Verſtärkung des Heeres verfügt werden.

Da die Zurückſtellung von Mannſchaften wegen häuslicher oder gewerblicher Verhältniſſe, wenn die

ſelben in andere Bezirke verziehen, erliſcht, ſo bedürfen die Ueberweiſungs-Nationale keines Vermerkes

über etwa verfügte Zurückſtellungen.

Die zurückgeſtellten Mannſchaften bleiben in den Stammliſten auf ihrem bisherigen Platze ſtehen,

ſind jedoch deutlich zu bezeichnen, damit bei Beorderung von Mannſchaften aus der Liſte Irrthümer

vermieden werden, und iſt auf die betreffende Nummer des nach Schema 11. zu führenden beſonderen

Verzeichniſſes hinzuweiſen.

§. 40.

Zurückſtellung der unabkömmlichen Beamten. *)

Die Verpflichtung der Civil-Beamten zum Militairdienſt bleibt gänzlich von den beſtehenden allge

meinen Vorſchriften über die Ergänzung der verſchiedenen Heeres-Abtheilungen abhängig.

*) Dispenſation von den Uebungen ſ. §. 53.

*) In Betreff der Beziehungen, in welchen die zum Militairdienſt einberufenen Beamten zu ihrer civildienſtlichen

Stellung verbleiben, vergl. Staats-Miniſterial-Beſchluß vom 22. Januar 1831.
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. Als Regel gilt, daß jeder Civil-Beamte, welcher in der Reſerve oder Landwehr ſteht, oder nach

Maßgabe ſeines Alters aus der Reihenfolge noch dazu aufgerufen werden möchte, im Falle einer

Mobilmachung ſeiner militairdienſtlichen Beſtimmung folgen und eintreten muß.

. Eine Ausnahme von der ad 2. feſtgeſetzten Regel findet nur dann ſtatt, wenn der Chef der Behörde,

bei oder unter welcher der Civil-Beamte angeſtellt iſt, pflichtmäßig erklärt, daß letzterer in ſeinen

Arbeiten von einem anderen Beamten nicht vertreten werden könne.

. Ein derartiges Atteſt der Unentbehrlichkeit für den Civildienſt darf aber nur ſolchen Beamten ertheilt

werden, die in ihren Civilverhältniſſen für militairiſche Zwecke wirkſam ſind, als z. B. die Militair

Departements-Räthe bei den Regierungen, die Landräthe, Bürgermeiſter, Ortsſchulzen c.

Allein auch den Beamten dieſer Kategorie kann und muß das Unentbehrlichkeits-Atteſt verweigert

werden, ſobald nach den Umſtänden eine Stellvertretung derſelben ohne Nachtheil des Civildienſtes

zuläſſig erſcheint.

. Außer den ad 4. bezeichneten Beamten können nur noch mit Unentbehrlichkeits-Atteſten verſehen werden:

a) durch die Chefs der Provinzial-Behörden: die einzeln ſtehenden Beamten Königlicher Kaſſen, welche

Kaution geſtellt haben; einzeln ſtehende Schullehrer, deren event. Stellvertretung nicht zu bewirken

ſein möchte; die Grenz-Aufſichts-Beamten, namentlich die Ober-Zoll-Inſpektoren, Ober-Grenz

Kontroleure und Grenz-Aufſeher; die See- und Binnen-Lootſen;

b) die etatsmäßigen Poſtbeamten und die mit techniſchem Poſtdienſt beſchäftigten Diätarien, ſoweit ſie

gegen eine fixirte Remuneration oder fixirte Diäten in unentbehrlichen Dienſtſtellen verwendet

werden, durch die ihnen vorgeſetzten Ober-Poſt-Direktionen nach vorgängiger Einholung der Ge

nehmigung der oberſten Poſt-Behörde;

c) die zu einem geordneten und geſicherten Betriebe der Eiſenbahnen unbedingt nothwendigen Beamten

bei den Staats- und Privat-Eiſenbahnen, insbeſondere die Eiſenbahn-Baumeiſter, die Betriebs

Direktoren und Betriebs-Inſpektoren, Stations-Vorſteher und Stations-Aſſiſtenten, Maſchinenmeiſter,

Werkführer, Bahnmeiſter, Weichenſteller, Telegraphen-Inſpektoren und Aufſeher, Telegraphiſten,

Lokomotivführer, Heizer, Zugführer, Schaffner, Bremſer, Schmierer, Rangirmeiſter größerer Sta

tionen (letztere auch wenn ſie nicht zu den Beamten gehören); von dem Perſonal der Eiſenbahn

Trajekt-Anſtalten: die Schiffs-Kapitaine, Steuerleute, Matroſen und Maſchiniſten; die Bahnwärter,

ſowie bei den Staats- und unter Staatsverwaltung ſtehenden Eiſenbahnen auch noch die Mitglieder

der Königlichen Direktionen, die Rendanten der Haupt-Kaſſen und die Güter-Expedienten, und bei

den nicht unter Staats-Verwaltung ſtehenden Eiſenbahnen der Vorſitzende der Direktion und das

jenige Mitglied derſelben, welches mit der Leitung des Betriebes ſpeziell beauftragt iſt, – und zwar

alle Vorgenannten, bei den Staats- und unter Staats-Verwaltung ſtehenden Eiſenbahnen, durch

die ihnen vorgeſetzten Königlichen Direktionen, und bei den Privat-Eiſenbahnen durch die König

lichen Eiſenbahn-Kommiſſariate, oder Eiſenbahn-Kommiſſarien, bei ſämmtlichen Eiſenbahnen aber

nur nach vorgängigem motivirten Bericht an das Handels-Miniſterium und auf deſſen ausdrückliche

Genehmigung;

d) die Beamten der Staats-Telegraphie; die nicht etatsmäßig angeſtellten jedoch nur ſoweit ſie im

techniſchen Dienſte beſchäftigt ſind und nach vorgängiger Einholung der Genehmigung des König
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10.

11.

H.

sº

----

12.

lichen Miniſteriums für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten, durch die Telegraphen

Direktionen.

Die Berliner Schutzmannſchaften ſind gleich den Mannſchaften der Gendarmerie von der Ein

berufung zum Militairdienſt im Falle einer Mobilmachung befreit.

Civil-Beamte anderer Dienſtkategorien als der vorſtehend aufgeführten ſind beim Eintritt einer Mobil

machung nur dann als von dem Eintritt zum Kriegsdienſt im Felde befreit anzuſehen, wenn die

Unentbehrlichkeit derſelben durch das vorgeſetzte Miniſterium oder Central-Departement ſpeziell feſt

geſetzt worden iſt.

. Wenn ein als unentbehrlich bezeichneter Civil - Beamter gleichwohl im Mobilmachungsfalle freiwillig

eintreten will, ſo ſoll dies zwar, jedoch nicht eher geſtattet werden, bis der Beamte, unter zuvoriger

Zuſtimmung der ihm vorgeſetzten Civil- Dienſt - Behörde, für ſeine Stellvertretung in ſeinem Civil

Amte geſorgt haben wird.

Die nicht etatsmäßig angeſtellten, ſondern nur gegen Diäten oder unentgeltlich beſchäftigten Beamten

können, mit alleiniger Ausnahme der ad 5 b, c und d ſpeziell angegebenen Fälle, unter keinen Um

ſtänden als unentbehrlich im Civildienſt angeſehen werden.

Beamte, die in einem Verwaltungszweige zwar etatsmäßig beſoldet werden, dieſe Beſoldung aber

nicht aus der Staatskaſſe beziehen, ſollen ebenſo behandelt werden, wie diejenigen Beamten, welche

ihre Beſoldung aus der Staatskaſſe zu erheben haben.

Die bei den Königlichen Geſtüten angeſtellten Wärter können für den Fall einer Mobilmachung auf

den motivirten Antrag der Geſtüts-Vorſteher von der Einziehung zum Militairdienſt befreit bleiben,

ſoweit dies das militairiſche Intereſſe zuläßt. Von der Einbeorderung derjenigen Geſtütswärter,

welche beim Eintritt einer Mobilmachung 2c. der Armee mit den Landbeſchälern ſich auf Stationen

befinden, iſt dagegen für die Dauer dieſer Stationirung ganz abzuſehen.

Diejenigen Civil-Behörden, welche berechtigt ſind, wehrpflichtige Beamte Behufs ihrer Zurückſtellung

vom Dienſt im Heere für den Fall einer Mobilmachung 2c. zu reklamiren, ſind angewieſen, am

1. Dezember jeden Jahres die Liſten der unabkömmlichen Beamten, ſowie am 1. Juni jeden Jahres

Nachtragsliſten, beide nach Schema 12., an die Provinzial-General-Kommandos (auch für die betref

fenden Mannſchaften der Garde) gelangen zu laſſen.

In beiden Liſten iſt der ſtattgehabte Abgang und Zuwachs nach Maßgabe der im Schema enthal

tenen Andeutungen ſpeziell zu erläutern.

Solche Reſerve- oder Landwehrpflichtige Beamten, welche in Stellen neu eintreten, in denen ſie

nach Maßgabe der vorſtehenden Beſtimmungen unabkömmlich ſind, können auch außerterminlich rekla

mirt werden.

Für diejenigen Beamten, welche zum erſten Male reklamirt werden, iſt den betreffenden Liſten ein

Unentbehrlichkeits-Atteſt beizufügen. Bei wiederholter Aufnahme eines Beamten in die qu. Liſten iſt

jedoch die Beifügung eines Unentbehrlichkeits-Atteſtes nur in dem Falle erforderlich, wenn Aende

rungen in der dienſtlichen Stellung deſſelben eingetreten ſind.

Die Provinzial-Regierungen ſind ermächtigt, die Gründe der Unabkömmlichkeit der von ihnen rekla
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13.

14.

15.

16.

mirten Beamten ſtatt auf einem beſonderen Bogen in einer eigens dafür zu beſtimmenden Rubrik der

jährlich, resp. halbjährlich einzureichenden Namensliſte anzugeben.

Die General - Kommandos prüfen die ihnen zugehenden Liſten und laſſen dieſelben, ſofern ſie die

Unentbehrlichkeit nach Maßgabe der bezüglichen Beſtimmungen anerkennen, den Landwehr - Bezirks

Kommandos zugehen. -

In Betreff der Militair- Beamten und der für den Mobilmachungsfall zu Militair - Beamtenſtellen

deſignirten Mannſchafn des Beurlaubtenſtandes finden die vorſtehenden Beſtimmungen analoge An

wendung mit der Maßgabe, daß die Intendanturen die bezüglichen Liſten an die General-Kom

mandos einreichen. *

Die als unabkömmlich anerkannten Beamten rangiren für die Dauer ihrer Unabkömmlichkeit bei Ein

beorderung von Mannſchaften zur Mobilmachung hinter dem älteſten Jahrgange der Landwehr.

In Betreff der Liſtenführung über dieſelben finden die Beſtimmungen ad 3. und 4. des s. 39.

analoge Anwendung. Die Unentbehrlichkeits- Atteſte ſind von den Landwehr- Bezirks-Kommandos

aufzubewahren.

Reklamationen von Beamten im Augenblicke der Mobilmachung ſind unzuläſſig.

§. 41.

Löſchen der Mannſchaften in den Stammliſten.

Die Löſchung von Mannſchaften in den Stammliſten iſt nur geſtattet:

a) wenn ſolche ſterben;

b) wenn ſie aus dem Militair-Verhältniß entlaſſen werden;

c) wenn ſie zum Offizier befördert werden, oder den Charakter als Aſſiſtenz-Arzt erhalten;

d) wenn Mannſchaften die Eigenſchaft als Preuße (Deutſcher) verlieren;*)°).

e) bei Ausſtoßung aus dem Soldatenſtande und beim Verluſt der bürgerlichen Ehrenrechte auf längere

Zeit als 3 Jahre (ſ. §. 28. ad 4.);

f) bei eintretender gänzlicher Dienſtuntauglichkeit (ſ. §. 38.).

Löſchungen erfolgen nur auf Verfügung des Landwehr-Bezirks-Kommandeurs, und iſt in der Rubrik

„Bemerkungen“ der Grund der Löſchung anzugeben, ſowie auf etwa vorhandene Beläge zu ver

weiſen.

Rückſichtlich der Streichung von Mannſchaften in den Stammliſten beim Verziehen cfr. §. 35.

§. 42.

Veränderungs - Nach weiſungen zur Stamm liſte.

Wohnungswechſel der Mannſchaften des Beurlaubtenſtandes innerhalb des Kompagniebezirks, Ein

ziehung derſelben zu Uebungen, Beförderungen, Auszeichnungen, Beſtrafungen c. ſind gleich nach dem Ein

gange der betreffenden Benachrichtigungen von den Bezirks-Feldwebeln in den Stammliſten und in den

Nationalen zu vermerken. Ueber die hiernach vorgenommenen Veränderungen in den Stammliſten reichen

*) Vergl. Geſetz vom 31. Dezember 1842.

*) oder in das Königreich Bayern auswandern,



die Kompagnien am Schluſſe jedes Monats „Veränderungs-Nachweiſungen zur Stammliſte“ ein, deren

Angaben die Landwehr-Bezirks-Kommandos, nachdem ſie dieſelben geprüft haben, in ihren Stammliſten

nachtragen. -

§. 43.

Kontrolle und Liſtenführung der Mannſchaften des Beurlaubten ſtand es des

1.

Garde - Korps.

Die Mannſchaften aller Kategorien des Beurlaubtenſtandes des Garde-Korps ſtehen wie alle übrigen

Mannſchaften des Beurlaubtenſtandes ausſchließlich unter der Kontrole der Landwehr-Bezirks - Kom

mandos resp. Kompagnien, und ſind alle Dienſtverhältniſſe derſelben, ſoweit in dieſer Inſtruktion

nicht ausdrücklich anders beſtimmt iſt, während des Beurlaubten-Verhältniſſes allein durch die Land

wehr-Bezirks-Kommandos zu regeln.

Die qu. Mannſchaften werden daher auch nur von den Landwehr-Bezirks-Kommandos und deren

Kompagnien liſtlich geführt.

Bedarf das General - Kommando des Garde - Korps außer den halbjährigen Rapporten (ſ. §. 57.)

anderweitiger Ueberſichten 2c. oder Berichte über Mannſchaften des Beurlaubtenſtandes des Garde

Korps, ſo ſind dieſe durch Vermittelung der Garde-Landwehr-Bataillone von den Landwehr-Bezirks

Kommandos einzufordern. -

Die Disziplinarſtrafgewalt über die Mannſchaften des Beurlaubtenſtandes des Garde-Korps haben

die Landwehr-Bezirks-Kommandos in demſelben Umfange, wie über alle übrigen Mannſchaften des

Beurlaubtenſtandes. Ebenſo haben die Landwehr-Bezirks-Kommandos die niedere, die Diviſions

Kommandos die höhere Gerichtsbarkeit über die qu. Mannſchaften auszuüben.

Rehabilitirung von Mannſchaften des Beurlaubtenſtandes des Garde-Korps ſ. § 30. Zurückſtellung

der qu. Mannſchaften wegen Felddienſtunfähigkeit 2c. vergl. § 38.

Siebenter Abſchnitt.

Von den Kontrol-Verſammlungen.

§. 44.

Von den Kontrol-Verſammlungen im Allgemeinen.

. Alljährlich zwei Mal, im Frühjahr und Herbſt, werden die Mannſchaften der Reſerve, ſowie die zur

Dispoſition der Erſatz-Behörden entlaſſenen und die zur Dispoſition der Truppentheile beurlaubten

Mannſchaften zu Kontrol-Verſammlungen zuſammenberufen. Die Mannſchaften der Landwehr wer

den nur zu den Herbſt-Kontrol-Verſammlungen einberufen.

Zweck der Kontrol-Verſammlungen iſt hauptſächlich:

a) die Anweſenheit der in den Liſten verzeichneten Mannſchaften im Kompagnie-Bezirk zu konſtatiren;

b) Nachrichten über die perſönlichen Verhältniſſe der Mannſchaften einzuziehen, ſoweit dieſe auf das

militairiſche Verhältniß von Einfluß ſind; *)

*) Es empfiehlt ſich, den Mannſchaften bei der Kontrol-Verſammlung ins Gedächtniß zurückzurufen, welche Ver

änderungen in ihren bürgerlichen Verhältniſſen ſie zu melden haben,



– 4 –

e) die Anordnungen und Vorſchriften bekannt zu machen, welche die verſammelte Mannſchaft im

Allgemeinen und die Einzelnen betreffen, ihnen ihre Militair-Dienſtpflichten in Erinnerung zu

bringen, *) insbeſondere die wichtigſten Kriegs-Artikel zu verleſen;

d) den Uebertritt in die Landwehr und die Entlaſſung aus derſelben zu regeln;

e) die Mannſchaften, welche ſich als felddienſtunfähig oder dienſtuntauglich melden, zu notiren, um

ſie vor die Kreis- und Departements-Erſatz-Kommiſſion zu beordern;

f) die Namen der beim letzten Klaſſifikations-Geſchäft zurückgeſtellten Mannſchaften bekannt zu

machen;

g) die Dienſtſtunden des Feldwebels zur An- und Abmeldung bekannt zu machen;

h) die Protokolle zu etwaigen Rehabilitirungs-Vorſchlägen aufzunehmen;

i) Nachfrage nach denjenigen Mannſchaften zu halten, welche aus der Kontrole gekommen ſind.

§. 45.

Wahl der Kontrolplätze. Beſtimmung der Termine für die Kontrol

Verſammlungen.

1. Für jeden Kompagnie-Bezirk ſind die Kontrol-Verſammlungs-Orte der Art feſtzuſtellen, daß, einzelne

der Lokalität nach unvermeidliche Ausnahmefälle abgerechnet, die Mannſchaft von ihrem Wohnort bis

zum Kontrolplatz keinen weiteren Weg als höchſtens 1/2 Meile zurückzulegen hat.

Zu einer Kontrol-Verſammlung ſind in der Regel nicht mehr als 200 Mann zuſammenzuberufen.

Die Kontrol-Verſammlungen in einem und demſelben Kompagnie-Bezirk ſind unmittelbar hinter ein

ander, event. mehrere an einem Tage abzuhalten und der Art zu legen, daß die Reiſe des mit der

Abhaltung derſelben beauftragten Offiziers und des Bezirks-Feldwebels eine Rundreiſe auf dem mög

lichſt kürzeſten Wege bildet.

4. Die Kontrol-Verſammlungen finden in der Regel an den Wochentagen ſtatt, ausnahmsweiſe jedoch,

wo beſondere Verhältniſſe ſolches wünſchenswerth und tunlich erſcheinen laſſen, nach erfolgter Eini

gung der betreffenden oberen Provinzial-Behörden, auch an den Sonntagen.

5. Die Kontrol-Verſammlungen ſind zwiſchen dem 1. März und 15. April, resp. dem 1. Oktober und

15. November anzuſetzen und ſo früh als möglich in ortsüblicher Weiſe, z. B. durch die Amtsblätter,

durch Ausrufen, Anſchlag c. zur allgemeinen Kenntniß zu bringen. Die Stunden für die Kontrol

Verſammlungen ſind mit möglichſter Rückſicht auf die Arbeitszeit zu beſtimmen.

Die Feſtſtellung der Termine für die Kontrol-Verſammlungen bedarf der Genehmigung des Infan

terie-Brigade-Kommandeurs.

§. 46.

Be orderung zu den Kontrol - Verſammlungen. Dispenſation von denſelben.

1. Die Beorderung der Mannſchaften des Beurlaubtenſtandes erfolgt, den Lokal-Verhältniſſen entſpre

*) Namentlich ſind auch die Beſtimmungen über die Klaſſifizirung der Reſerve- und Landwehr-Mannſchaften,

ſowie das Geſetz vom 27. Februar 1850 über die Familien-Unterſtützungen von Zeit zu Zeit zu verleſen.
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chend, entweder durch öffentliche Aufforderung in Verbindung mit den im s. 45. ad 5. erwähnten

Bekanntmachungen oder durch Aushändigung perſönlicher Ordres.

Alle Mannſchaften haben zu den Kontrol-Verſammlungen ihren Militairpaß, ſowie ihr Führungs

Atteſt mit zur Stelle zu bringen.

Nur in dringenden Fällen darf die Dispenſation von der Theilnahme an einer ſolchen Verſammlung

eintreten, und zwar namentlich wegen Krankheit, Entbindung der Ehefrau, plötzlicher Krankheiten oder

Todesfälle in der Familie, wegen Amtsverrichtungen, die keinen Aufſchub leiden, ſowie wegen nöthi

ger Reiſen in Geſchäften oder aus Geſundheitsrückſichten.*)

Dieſe Dispenſation kann nur durch den Landwehr-Bezirks-Kommandeur auf Grund einer Beſcheini

gung der Orts- oder Polizeibehörde über die Richtigkeit der zur Begründung des Dispenſations

geſuches angeführten Thatſachen oder, bei Beamten, in Folge der Reklamation ihrer vorgeſetzten Be

hörde verfügt werden.

Kann wegen Kürze der Zeit die Dispenſation nicht vor der Kontrol-Verſammlung nachgeſucht wer

den, ſo iſt zur Entſchuldigung des Ausbleibenden ein die Hinderungsgründe beſcheinigendes Atteſt der

Orts- oder Polizeibehörde auf dem Kontrolplatz zu überreichen.

Die Mannſchaften, welche bei der Kontrol-Verſammlung ohne genügende Entſchuldigung gefehlt haben,

ſind zu einer für alle Betreffenden zu derſelben Zeit beim Bezirks-Feldwebel ſtattfindenden Nachkon

trole zu beordern und dem Bezirks-Kommandeur zur eventuellen Beſtrafung zu melden.

Iſt ein dienſtthuender Offizier in dem Kompagnie-Bezirk anweſend, ſo findet die Nachkontrole unter

ſeiner Aufſicht ſtatt.

Die Mannſchaften erſcheinen zu den Kontrol-Verſammlungen in bürgerlicher Kleidung. *) Das

Bezirks-Kommando kann indeß Unteroffiziere des Beurlaubtenſtandes einkleiden laſſen, wenn es dies

zur Unterſtützung der Offiziere und des Bezirks-Feldwebels bei Aufrechterhaltung der Ordnung für

nothwendig erachtet.

Mannſchaften der Reſerve und Landwehr, welche im Herbſt bis ſpäteſtens zum 15. November, ſowie

Reſerviſten, welche im Frühjahr bis ſpäteſtens zum 15. April keine Aufforderung zur Kontrol-Ver

ſammlung erhalten haben, auch nicht von letzterer dispenſirt waren, ſind verpflichtet, ſich zu den an

gegebenen Terminen mündlich oder ſchriftlich beim Bezirks-Feldwebel zu melden.

§. 47.

Von den Verle ſeliſten.

. Die Bezirks-Feldwebel führen für jeden Kontrol-Bezirk Verleſeliſten nach Schema 13., in

welche ſämmtliche Mannſchaften des betreffenden Kontrol-Bezirks eingetragen werden. Die qu. Liſten

dienen zum Verleſen 1c. der Mannſchaften bei den Kontrol-Verſammlungen, ſowie zur Erleichterung

des Aufſuchens derſelben in den Stammliſten.

. In den Verleſeliſten werden die Mannſchaften, entſprechend den Stammliſten, nach Truppengattungen,

Kategorien 2c. getrennt geführt.

*) Cfr. §§. 16., 17., 18. und 20.

**) Schirme, Pfeifen und Stöcke ſind vor Beginn der Kontrol-Verſammlung abzulegen.
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. Die Verleſeliſten ſind zwar ſtets kurrent zu erhalten; vor jeder Kontrol-Verſammlung ſind ſie jedoch

nochmals durch den Bezirks-Feldwebel mit den Stammliſten zu vergleichen und event, zu berichtigen.

Vor den Herbſt-Kontrolverſammlungen trägt der Bezirks-Feldwebel in die Rubrik „Bemerkungen“

die Angabe ein, welche Mannſchaften zur Landwehr überzuführen, und welche aus dem Militair

Verhältniß zu entlaſſen ſind.

. Die ſo vervollſtändigten Verleſeliſten ſind kurz vor den Kontrol-Verſammlungen an das Bezirks

Kommando einzuſenden, welches dieſelben revidirt, nach den in der Rubrik „Bemerkungen“ enthal

tenen Angaben, wenn ſie richtig befunden werden, ſeine Stammliſten berichtigt, und demnächſt erſtere

rechtzeitig dem Bezirks-Feldwebel wieder zuſtellt.

§. 48.

Abhaltung der Kontrol-Verſammlungen.

. In denjenigen Kompagnie-Bezirken, in welchen Allerhöchſten Orts ernannte Kompagnie-Führer vor

handen ſind, werden die Kontrol-Verſammlungen durch dieſe abgehalten. -

. In den übrigen Kompagnie-Bezirken ſind die Kontrolverſammlungen durch qualificirte Offiziere des

Beurlaubtenſtandes abzuhalten, wenn ſolche vorhanden ſind und dieſen Dienſt freiwillig übernehmen

wollen. Anderenfalls ſind auf Veranlaſſung des Brigade-Kommandeurs von den im Brigade-Ver

bande befindlichen Linien-Infanterie-Regimentern zur Abhaltung der Kontrol-Verſammlungen geeig

nete Offiziere aus der Zahl der älteren Lieutenants zu kommandiren und zwar, unter Berückſicb

tigung der örtlichen und ſonſtigen maßgebenden Verhältniſſe, womöglich für jeden Landwehr-Batail

lons-Bezirk nur ein Offizier. Die Kontrol-Verſammlungen ſind möglichſt ſo zu legen, daß dies aus

führbar iſt.

Die betreffenden Linien-Offiziere haben ſich direkt nach dem erſten Kontrolplatz zu begeben.

. Der Landwehr-Bezirks-Kommandeur wohnt alljährlich in jedem Kompagnie-Bezirk einer Kontrol

Verſammlung außerhalb des Bataillons-Stabsquartiers bei. Die deshalb zurückzulegende Reiſe iſt

jedoch ſelbſtredend auch noch zur Beiwohnung mehrerer Kontrol-Verſammlungen zu benutzen, wenn

die Verſammlungsorte auf der Reiſetour rechtzeitig paſſirt werden.

. Zu der beſtimmten Stunde läßt der Kompapnie-Führer oder deſſen Stellvertreter die Mannſchaften

antreten. -

. Demnächſt werden die Mannſchaften verleſen und die im §. 44 angeordneten Geſchäfte erledigt.

Nach Beendigung derſelben werden die Mannſchaften entlaſſen.

. Nach Abhaltung der Kontrol-Verſammlungen haben ſich die Kompagnie-Führer resp. die zur Stell

vertretung derſelben kommandirten Offiziere zur mündlichen Berichterſtattung in das Bataillons

Stabsquartier zu begeben, ſofern dies Seitens des Landwehr-Bezirks-Kommandeurs für nothwendig

erachtet wird. Hierauf iſt event, bei Feſtſtellung der Reihenfolge der Kontrol-Verſammlungen der

Art Rückſicht zu nehmen, daß aus der Reiſe der qu. Offiziere in das Bataillons-Stabsquartier der

Staatskaſſe möglichſt geringe Koſten erwachſen. Bei Gelegenheit der mündlichen Berichterſtattung

ſind dem Landwehr-Bezirks-Kommandeur nach deſſen näheren Beſtimmungen Rapporte über das

Ergebniß der qu. Verſammlungen einzureichen, aus denen namentlich die Zahl der zur Stelle ge
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weſenen, ſowie der mit und ohne Entſchuldigung ausgebliebenen Mannſchaften erſichtlich ſein muß.

Dieſe Rapporte ſind Seitens der mit der Abhaltung der Kontrol-Verſammlungen beauftragten Offi

ziere, wenn die mündliche Berichterſtattung nicht befohlen iſt, unmittelbar nach dem Schluß der Kon

trol-Verſammlungen einzuſenden.

Auf Grund dieſer Rapporte veranlaßt das Bezirks-Kommando die erforderlichen Recherchen, etwaigen

Beſtrafungen c.

Achter Abſchnitt.

Von den Aebungen der AMannſchaften des Beurlaubtenſtandes.

§. 49.

Zweck der Uebungen und Verpflichtung zur Theilnahme an den ſelben.

Zweck der Uebungen iſt vorzugsweiſe die Befeſtigung der militairiſchen Ordnung und Disziplin,

demnächſt die Förderung der taktiſchen Ausbildung, ſowohl der durch Mannſchaften des Beurlaubten

ſtandes verſtärkten Kadres, wie der Mannſchaften ſelbſt.

Jeder Reſerviſt iſt während der Dauer des Reſerve-Verhältniſſes zur Theilnahme an zwei Uebungen

verpflichtet, welche jedoch die Dauer von 8 Wochen nicht überſchreiten dürfen.

Die Mannſchaften der Landwehr haben während der Dienſtzeit in der Landwehr in der Regel zwei,

8 bis 14 Tage dauernde Uebungen mitzumachen.

§. 50.

Ort, Zeit und Umfang der Uebungen der Reſerve-Mannſchaften.

. Die Reſerve-Mannſchaften werden zur Uebung bei Truppentheilen des ſtehenden Heeres eingezogen,

und zwar, ſo weit möglich, bei denjenigen Truppentheilen, welchen ſie auch im Falle einer Mobil

machung zugetheilt werden würden. Die Reſerve-Mannſchaften der Spezialwaffen des Garde-Korps

üben jedoch in der Regel bei den entſprechenden Linientruppentheilen.

Die Kavallerie-Reſerviſten werden in der Regel in der Zeit zwiſchen dem 1. April und 1. Oktober

einzeln nach Maßgabe der Manquements, welche in dieſer Zeit bei den Kavallerie-Regimentern be

ſtehen, zu letzteren eingezogen.

Die General-Kommandos haben das hierzu Erforderliche in ihren Bezirken ſelbſtſtändig anzuord

nen; für diejenigen Kavallerie-Regimenter, welche ſich aus fremden Armee-Korps-Bezirken komplettiren,

- unter Kommunikation mit dem heimathlichen General-Kommando. Für die Garde-Kavallerie-Regi

menter liquidirt das General-Kommando des Garde-Korps den Bedarf an Reſerviſten zur Uebung

gleichmäßig bei den General-Kommandos der Provinzial-Armee-Korps.

Behufs Uebung der Reſerve-Mannſchaften der übrigen Waffen treten bei den betreffenden Truppen

theilen zeitweiſe Etatserhöhungen in der Zeit zwiſchen dem 1. Mai und dem 1. Oktober – bei den

Train-Bataillonen zwiſchen dem 1. Auguſt und 1. November – ein.

Das Nähere über dieſe Uebungen wird alljährlich beſtimmt.

Die Schifffahrt treibenden Reſerve-Mannſchaften ſind von den Uebungen im Sommer zu befreien,
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dagegen nach näherer Anordnung der General-Kommandos im Winter zur Erfüllung ihrer Uebungs

pflicht einzuziehen.

Dieſelben ſind auf die Mannſchaft des Korps-Bezirks, welche im Sommer übt, in Anrechnung

zu bringen.

§. 51.

Ort, Zeit und Umfang der Landwehr - Uebungen.

. Die Landwehr-Infanterie (der Garde und Linie) übt in den Monaten Mai oder Juni in der Regel

in den Landwehr-Bataillons-Stabsquartieren (ſ. §. 55.).

Die Uebungen der Landwehr-Mannſchaften aller übrigen Waffen finden zu derſelben Zeit in der Re

gel im Anſchluß an die betreffenden Linien-Truppentheile ſtatt.

Die Garde-Landwehr-Mannſchaften dieſer Waffen werden bei den resp. zu ihrem Armee-Korps

Bezirk gehörenden Linien-Truppentheilen geübt, mit Ausnahme der im Bezirk des 3. Armee-Korps

befindlichen, welche zu den betreffenden Truppentheilen des Garde-Korps eingezogen werden.

Die Krankenträger-Kompagnien üben im Anſchluß an die Train-Bataillone.

Das Nähere über Zeit und Umfang der Landwehr-Uebungen wird alljährlich beſtimmt.

In Betreff der Landwehr-Uebungen der Schifffahrt treibenden Mannſchaften finden die Beſtimmungen

des §. 50. ad 5. analoge Anwendung.

§. 52.

Auswahl der zu den Uebungen zu beordern den Mannſchaften.

. Wie viele Mannſchaften aus jedem Garde-Landwehr-Bataillons-Diſtrikt und, wo Garde-Landwehr

Bataillone nicht vorhanden ſind, aus jedem Infanterie-Brigade-Bezirk zu den Reſerve-Uebungen der

Truppen des Garde-Korps, ſo wie zu den Uebungen der Garde-Landwehr-Infanterie einzuziehen ſind,

wird durch das General-Kommando des Garde-Korps angeordnet. -

Die Garde-Landwehr-Bataillons-, resp. Infanterie-Brigade-Kommandos repartiren danach die

aus jedem Landwehr-Bataillons-Bezirk zu ſtellende Quote. Die Garde-Landwehr-Mannſchaften der

Spezialwaffen, welche in den Provinzen üben, werden durch die Landwehr-Bezirks-Kommandos mit

den zu ſtellenden Mannſchaften der Provinzial-Landwehr der betreffenden Waffe einberufen und

kommen auf die Zahl derſelben in Anrechnung.

Für die Reſerve-Uebungen aller Waffen der Linie, ſo wie für die Uebungen der Provinzial-Land

wehr, beſtimmen die betreffenden General-Kommandos die aus jedem Brigade-Bezirk einzuziehenden

Quoten und die Infanterie-Brigade-Kommandos repartiren letztere auf die Landwehr-Bataillons

Bezirke.

Zu dieſem Zwecke reichen die Landwehr-Bezirks-Kommandos zum 1. Februar jeden Jahres an die

Infanterie-Brigade-Kommandos Nachweiſungen der in ihren Bezirken vorhandenen übungspflichtigen

Mannſchaften der Reſerve und Landwehr aller Waffen nach Analogie des Schemas 14. ein. Bei

den Spezialwaffen ſind die übungspflichtigen Mannſchaften der Garde – mit Ausnahme der im

Bezirk des 3. Armee-Korps befindlichen – mit einzurechnen. Zu gleichem Termine ſenden die Land

wehr-Bezirks-Kommandos eine Nachweiſung der in ihrem Bezirk vorhandenen übungspflichtigen Re

ſerve-Mannſchaften der Garde-Infanterie und Garde-Kavallerie, ſo wie der übungspflichtigen Garde

/
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Landwehr-Infanteriſten – beim 3. Armee-Korps aller übungspflichtigen Reſerve- und Landwehr

Mannſchaften der Garde – an das betreffende Garde-Landwehr-Bataillon.

Dieſe Ueberſichten gelangen von den Infanterie - Brigade - Kommandos resp. Garde-Landwehr

Bataillonen zum 15. Februar an die General-Kommandos.

4. Sobald die näheren Beſtimmungen über die Uebungen der Mannſchaften des Beurlaubtenſtandes für

das laufende Jahr eingehen, ſind die einzuberufenden Mannſchaften waffenweiſe aus den Stamm

liſten auszuziehen und beſondere Uebungsliſten aufzuſtellen.

Die zur Uebung zu beordernden Reſerviſten ſind aus dem ſiebenten, ſechsten und fünften Jahrgang

auszuwählen. Ehemalige einjährig Freiwillige und Mannſchaften, welche weniger als 3 Jahre aktiv

gedient haben, ſind ſchon vor dem Eintritt in das 5. Dienſtjahr zu ihrer erſten Uebung heranzuziehen.

In zwei auf einander folgenden Jahren ſollen Reſerviſten in der Regel nicht zu Uebungen ein

gezogen werden, ſofern ſie nicht von einer Uebung auf ihren Antrag befreit waren.

Mannſchaften der Kavallerie, welche freiwillig 4 Jahre aktiv gedient haben, bleiben von Uebun

gen befreit. -

6. Zu den Landwehr-Uebungen ſind unter Berückſichtigung der im Reſerve - Verhältniß mitgemachten

Uebungen zunächſt die jüngſten Mannſchaften einzuziehen.

Landwehr-Mannſchaften, welche das 32. Lebensjahr überſchritten haben, ſind zu Uebungen

nicht mehr einzuberufen, mit Ausnahme derer, welche durch eigenes Verſchulden verſpätet in Dienſt

getreten ſind, und derer, welche wegen Kontrol-Entziehung nachdienen müſſen.

In Betreff der Heranziehung zur Uebung in zwei auf einander folgenden Jahren gilt auch für

Landwehrmänner das ad 5. Geſagte.

5

§. 53.

Zurückſtellungen von den U ebungen*).

1. Wegen dringender häuslicher und gewerblicher Verhältniſſe können Mannſchaften der Reſerve und

Landwehr von der Uebung des laufenden Jahres dispenſirt werden, aber nur unter ganz ausnahms

weiſen Verhältniſſen von zwei auf einander folgenden Uebungen.

2. Derartige Dispenſationsgeſuche ſind rechtzeitig an die Ortsbehörde zu richten, welche event. eine

ſchriftliche Reklamation an den Civil-Vorſitzenden der Kreis-Erſatz-Kommiſſion einſendet. Letzterer

übermittelt die Reklamationen, welche er für dringlich hält, mit ſeinem Gutachten an das Landwehr

Bezirks-Kommando.

Die Entſcheidung ſteht allein dem Landwehr-Bezirks-Kommandeur zu. -

3. Die Beſtimmung ad 1. gilt auch in Betreff derjenigen Reſerviſten und Wehrleute, welche in einem

Beamten-Verhältniß ſtehen, wenn ihre vorgeſetzte Civil- Behörde die Dispenſation von der Uebung

für ſie beantragt, weil ſie für die Zeit der Uebung unentbehrlich in ihrer Civilſtellung ſind. Der

gleichen Mannſchaften haben jedoch wie jeder andere Reſerviſt und Wehrmann der Geſtellungs

Ordre Folge zu leiſten, wenn dieſelbe nicht vor dem Geſtellungstage Seitens der Landwehr-Behörden

zurückgezogen werden ſollte. (Cfr. S. 58. ad 4)

*) Cfr. §§ 16., 17., 18. und 20.
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Iſt ein einbeorderter Reſerviſt oder Wehrmann ſo krank, daß er die Uebung nicht mitmachen kann,

ſo hat er ſich entweder im Bataillons - Stabsquartier zur ärztlichen Unterſuchung zu geſtellen oder

wenn die Krankheit die Geſtellung unmöglich macht, ein Atteſt des Kreis-Phyſikus durch die Orts

behörde an das Landwehr-Bezirks-Kommando einzuſenden. Inwiefern andere ärztliche Atteſte zu be

rückſichtigen ſind, bleibt dem Ermeſſen des Landwehr-Bezirks-Kommandeurs anheimgeſtellt.

§. 54.

Beorderung der zur Uebung einzuziehen den Mannſchaften.

Die General- Kommandos haben zu beſtimmen, ob die Uebungs-Mannſchaften direkt nach dem

Uebungsorte zu beordern oder zuvor zu ſammeln und den Truppentheilen in geſchloſſenen Abtheilun

gen zuzuführen ſind. - -

Die Landwehr-Bezirks-Kommandos haben, wenn die Mannſchaften direkt nach dem Uebungsort be

ordert werden, 15 Prozent Mannſchaften für etwaigen Ausfall mit zu beordern.

Die Prozent-Mannſchaften ſind bei der Ueberweiſung beſonders zu bezeichnen.

Werden die Mannſchaften vor Ueberweiſung an die Truppentheile geſammelt, ſo wird letzteren nur

die etatsmäßige Zahl zugeführt. A

Hinſichtlich des Verfahrens bei der Beorderung, Ueberweiſung c. der Uebungs-Mannſchaften iſt nach

den Beſtimmungen des §. 58. zu verfahren. Die Geſtellungs-Ordre erhält jedoch den Vermerk:

„Zur Uebung auf Wochen.“

Die Geſtellungs- Ordres ſind möglichſt frühzeitig auszuhändigen. Auch ſind die übungspflichtigen

Mannſchaften bei der, der Uebung zuletzt vorhergehenden Kontrol-Verſammlung im Allgemeinen zu

avertiren.

Mannſchaften, welche vor Empfang einer Uebungsordre in andere Bezirke verziehen, ohne von der

Theilnahme an der Uebung dispenſirt zu ſein, ſind unverzüglich dem Landwehr-Bezirks-Kommando

ihres neuen Aufenthaltsortes zu überweiſen und von letzterem vorzugsweiſe zur Erfüllung des Ue

bungs-Etats zu verwenden.

s. 55.

Beſondere Beſtimmungen für die Uebungen der Landwehr-Infanterie.

Die Landwehr-Infanterie übt entweder in einzelnen Kompagnien oder in formirten Bataillonen.

Die Bataillons - Kommandeure werden durch die General-Kommandos, die Kompagnie-Führer durch

die Infanterie-Brigade-Kommandeure beſtimmt, und ſind hierzu, ſoweit angängig, diejenigen Offi

ziere zu kommandiren, welche für die entſprechende Stellung im Kriegsfalle deſignirt ſind.

Zu den Uebungen ſind per Landwehr-Kompagnie 3 Unteroffiziere von der Linie zu kommandiren.

Den Dienſt als Adjutant, ſowie den Dienſt als Feldwebel, Fourier und Kapitaind'armes ver

ſehen, ſoviel als thunlich, diejenigen Perſonen, welche hierzu für den Kriegsfall beſtimmt ſind.

Wenn die Landwehr kompagnieweiſe zur Uebung eingezogen wird, ſo tritt der Landwehr-Bezirks-Kom

mandeur zur Uebungs-Kompagnie und deren Führer in das Verhältniß des Bataillons-Kommandeurs.

Findet die Uebung im formirten Bataillon ſtatt, ſo gelten in Betreff des Verhältniſſes des Land

- 7
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2.

wehr-Bezirks-Kommandeurs zu dem mit dem Kommando des Bataillons beauftragten Offizier die

Beſtimmungen des §. 6.

- §. 56.

Entlaſſung der Uebungs-Mannſchaft. Invaliden-Anſprüche.

Nach beendeter Uebung werden die Mannſchaften entlaſſen, und zwar in der Regel, und ſofern das

General-Kommando nichts Anderes anordnet, direkt nach ihrem vor der Uebung innegehabten

Aufenthaltsorte.

Zurücküberweiſungen derſelben ſ. §. 58. ad 6.

Vermeint ein Reſerviſt oder Wehrmann während der Uebung bei Ausübung des aktiven Dienſtes

eine Beſchädigung und in Folge davon einen Nachtheil an ſeiner Geſundheit erlitten zu haben, ſo

hat er dies ſogleich, jedenfalls vor Beendigung der Uebung zur Anzeige zu bringen und die Feſt

ſtellung des Thatbeſtandes zu beantragen. Verſorgungs-Anſprüche, welche hierauf gegründet werden,

müſſen ſpäteſtens innerhalb der nächſten ſechs Monate nach beendeter Uebung angemeldet werden.

Spätere Meldungen oder Anſprüche, welche mit Bezugnahme auf eine erſt nach Beendigung der

Uebung zur Sprache gebrachte Beſchädigung erhoben werden, können keine Berückſichtigung finden.

Neunter Abſchnitt.

Beſtands-Nachweiſungen. Einberufung und freiwilliger Eintritt zum Dienſt.

Erſatz verloren gegangener ANilitair-Papiere.

- §. 57.

Rapporte von den Offizieren und Mannſchaften des Beurlaubten ſtandes.

Alljährlich zum 1. Januar reichen die General-Kommandos an Seine Majeſtät den König Rapporte

von den Offizieren und Mannſchaften des Beurlaubtenſtandes nach Schema 14 (pro II. Semeſter

18. . [des vorhergehenden Jahres]) ein.

Außerdem ſind zum 1. Juli jeden Jahres gleiche Rapporte (pro I. Semeſter 18..) an das

Kriegs-Miniſterium einzuſenden. -

Sämmtliche Provinzial-Landwehr-Bezirks-Kommandos fertigen zu dem Ende zum 25. November und

25. Mai jeden Jahres Rapporte von den in ihrem Bezirke vorhandenen Offizieren und Mann

ſchaften des Beurlaubtenſtandes an. Dieſe Rapporte erhalten den Kopf nach Schema 14 und die

Quer-Rubriken:

A. Reſerve: Garde,

Linie.

B. Landwehr: Garde,

Linie.

Summa: Linie A. und B.

Summa-Beſtand der Linie nach dem letzten Rapport . . . . .

- . . ( Mehr.

Mithin jetzt: Weniger,
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Die Rapporte der Landwehr-Bezirks-Kommandos gehen zunächſt an das Garde-Landwehr-Ba

taillon, welches daraus die, die Mannſchaften des Garde-Korps nachweiſenden Zahlen extrahirt und

die Rapporte der Landwehr-Bezirks-Kommandos originaliter direkt zum 1. Juni resp. 1. Dezember

an die bezüglichen Linien-Infanterie-Brigaden ſendet.

. Die hiernach von den Garde-Landwehr-Bataillonen zuſammenzuſtellenden Rapporte gelangen auf dem

Inſtanzenwege an das General-Kommando des Garde-Korps.

. Die Linien-Infanterie-Brigaden tragen die Rapporte der Landwehr-Bezirks-Kommandos, unter Fort

laſſung der die Garde-Mannſchaften betreffenden Angaben*) zuſammen, und ſenden ihre hiernach

aufgeſtellten Rapporte zum 15. Juni resp. 15. Dezember in je einem Exemplar direkt an das

General-Kommando und an das Diviſions-Kommando.

. Die Landwehr-Bezirks-Kommandos haben ihre Rapporte auf Grund des Ergebniſſes der letzten Kon

trol-Verſammlungen aufzuſtellen. In den Rapporten pro II. Semeſter iſt der Beſtand ſo nachzu

weiſen, wie er ſich nach den vor Jahresſchluß eintretenden Verſetzungen zur Landwehr, resp. Entlaſ

ſungen aus letzterer herausſtellt.

Die nach § 36., 1. c. und d. in der Heimaths-Kontrole zu führenden Mannſchaften ſind in dem

Rapport nur in der beſonders hierfür beſtimmten Rubrik und zwar ſummariſch für alle Waffen an

zugeben.

Die nach §. 36., 1. a. und b. ebenfalls in der Heimaths-Kontrole befindlichen Mannſchaften ſind

jedoch ebenſo in den Rapport aufzunehmen, wie die in regelrechter Kontrole befindlichen Mannſchaften.

Reſerviſten und Wehrmänner, welche wegen Felddienſtunfähigkeit oder Unabkömmlichkeit hinter den

älteſten Jahrgang der Landwehr zurückgeſtellt werden, ſind in den Rapporten bei der Landwehr zu

führen, in die ſchwarzen Zahlen mit aufzunehmen und bei den Hauptſummen der einzelnen Truppen

gattungen durch rothe Zahlen zu bezeichnen.

Reſerviſten, welche wegen häuslicher c. Verhältniſſe hinter den letzten Jahrgang der Reſerve zurück

geſtellt werden, ſind analog bei der Reſerve zu führen und durch rothe Zahlen zu bezeichnen.

Die als Krankenträger ausgebildeten Mannſchaften ſind im Rapport bei ihrer Waffe zu führen

und in der Kolonne „Krankenträger“ außerdem mit rothen Zahlen anzugeben.

. Die General-Kommandos berechnen den Bedarf an Komplettirungs-Mannſchaften, welche nach den

Beſtimmungen des Mobilmachungs-Planes event. aus ihrem Armee - Korps - Bezirk zur Mobil

machung der Truppentheile des ſtehenden Heeres einſchließlich ihrer Erſatz-Abtheilungen zu ſtellen ſind,

ſummariſch (excl. Offiziere) und tragen den Bedarf, unter Zurechnung von 10 pCt., ſowie die plus

minus-Berechnung in die Rubriken: Summa Infanterie, Summa Kavallerie, Summa der reitenden

Artillerie, Summa der Feld - Fuß - Artillerie, Summa der Feſtungs - Artillerie, Summa Pioniere,

Summa Jäger und Summa Train ein.

. Die Infanterie-Brigaden haben aus den ihnen von den Landwehr-Bezirks-Kommandos pro Dezem

ber einzureichenden Rapporten der Artillerie-Brigade, dem Pionier-Bataillon, dem Jäger-Bataillon

und dem Train-Bataillon des Armee-Korps die Nachweiſungen der für dieſelben vorhandenen Mann

ſchaften in Form eines Auszuges zu überſenden.

*) Cfr. Anmerkung zu §. 2. ad 7.
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Die Artillerie-Brigaden und Pionier-Bataillone ſtellen dieſe Nachweiſungen der 4. Infanterie-Bri

gaden des Armee-Korps für die ihnen vorgeſetzte General-Inſpektion, die Jäger-Bataillone für die

Inſpektion der Jäger und Schützen, die Train-Bataillone für die Train-Inſpektion zuſammen, und

geben darunter zugleich den Bedarf an Mannſchaften an, welchen ſie zur Erreichung der Kriegs

ſtärke aller Abtheilungen gebrauchen.

§. 58.

Verfahren bei Einberufung der Mannſchaften des Beurlaubten ſtandes

zum Dienſt und bei Wieder entlaſſung der ſelben.

1. Die Einberufung der Mannſchaften des Beurlaubtenſtandes bei eintretender Mobilmachung, zu den

Uebungen (vergl. §. 54.) oder aus beſonderer Veranlaſſung (z. B. zum Verhör, zur Abbüßung einer

Strafe c.) erfolgt für alle Truppengattungen der Garde und Linie durch die Landwehr-Bezirks

Kommandos; nur die Jäger der Klaſſe A. werden direkt durch die Jäger-Bataillone unter Vermitt

lung der Landwehr-Bezirks-Kommandos einbeordert. (Zur Dispoſition beurlaubte Mannſchaften ſ. §. 23.)

. Die Zahlen und Geſtellungsorte der im Falle einer Mobilmachung für die einzelnen Truppentheile

und Branchen zu beordernden Mannſchaften ergeben ſich für jeden Landwehr-Bataillons-Bezirk aus

den Mobilmachungs-Beſtimmungen.

Ueber die Verpflichtung zum Einkommen bei der Fahne entſcheidet grundſätzlich das Dienſtalter

dergeſtalt, daß in jeder Kategorie die jüngſten Dienſtalters-Klaſſen zunächſt hiervon betroffen werden.

In der Dienſtalters-Klaſſe rangiren die Mannſchaften, welche wegen Kontrol-Entziehung nachdienen

müſſen, zur erſten Stelle, die übrigen Mannſchaften nach dem Lebensalter, welches dergeſtalt bei ihrer

Einberufung mit in Betracht gezogen wird, daß, inſofern der Bedarf nicht die ganze Klaſſe umfaßt,

die jüngſten Leute zunächſt einberufen werden.

Freiwillige können ohne Rückſicht auf die Klaſſe, in der ſie ſich befinden, angenommen werden, wo

für ebenſo viele von den älteſten Mannſchaften des betreffenden Kompagnie-Bezirks befreit bleiben;

der Landwehr-Bezirks-Kommandeur iſt zu der Annahme jedoch nicht verpflichtet, wenn er dieſelbe aus

dienſtlichen Gründen für nachtheilig erachtet.

. Die Einbeorderung der Mannſchaften des Beurlaubtenſtandes in den ad 1. erwähnten Fällen wird

durch Geſtellungs-Ordres nach Schema 15. bewirkt. Für jeden Mann iſt eine beſondere Ordre aus

zufertigen und entweder dem zu Beordernden direkt oder mittelſt beſonderer Anſchreiben den Land

raths-Aemtern oder den Gemeinde- resp. Polizei-Behörden unter Beifügung einer namentlichen Liſte

zur Aushändigung zuzuſtellen.

Welcher Modus der Beförderung der Einberufungsordres anzuwenden iſt, bleibt der Vereinbarung

der oberen Provinzial-Behörden überlaſſen. -

Gehen die Ordres durch die Civilbehörden, ſo ſind dieſe in den Anſchreiben (welche für den Fall

einer Mobilmachung ſtets bereit liegen müſſen) aufzufordern, nach Aushändigung der Ordres die vor

erwähnten namentlichen Liſten unverzüglich zurückzuſenden, und darin anzugeben, ob und warum etwa

einzelne Ordres nicht haben ausgehändigt werden können.
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4. Reſerviſten und Wehrleute, welche in einem Beamten-Verhältniß ſtehen, haben von dem Empfang

einer militairiſchen Ordre ſogleich ihrer vorgeſetzten Civil-Behörde Meldung zu erſtatten.

5. Wenn Mannſchaften des Beurlaubtenſtandes für Truppentheile der Garde oder Linie oder für Admi

niſtrations-Branchen einbeordert werden, ſo überſenden die Landwehr-Bezirks-Kommandos den Truppen

theilen c. die Ueberweiſungs-Nationale mit einer namentlichen Liſte nach Schema 16. S. S,

Die Truppentheile tragen in dieſe Liſte ein, ob die Betreffenden eingetroffen und eingeſtellt, oder S*,/

ob und aus welchem Grunde wieder entlaſſen ſind, ſenden die ſo vervollſtändigte Liſte ſogleich*) an <s

das Landwehr-Bezirks-Kommando zurück und fügen die Nationale der nicht Eingeſtellten wieder bei,

damit das Landwehr-Bezirks-Kommando die erforderlichen Recherchen anſtellen, resp. ſeine Stamm

liſten berichtigen kann. Demnächſt gehen dieſe Ueberweiſungsliſten wiederum an die Truppentheile

zurück.

6. Die Namen der zur Fahne eingezogenen Mannſchaften bleiben in den Stammliſten der Landwehr

Bezirks- Kommandos ſtehen, werden aber durch deutliche Marken und Notizen in der betreffenden

Rubrik gekennzeichnet.

7. Werden die Mannſchaften demnächſt von den Truppentheilen wieder entlaſſen, ſo ſind ſie durch die

ſelben Ueberweiſungsliſten unter Beifügung der Ueberweiſungs-Nationale an die Landwehr-Bezirks

Kommandos zurück zu überweiſen. In die Ueberweiſungsliſten, Ueberweiſungs-Nationale und Mili

tairpäſſe iſt die Dienſtleiſtung einzutragen; ebenſo ſind darin etwaige Perſonal-Veränderungen, Be

ſtrafungen 2c. zu vermerken.

8. Mannſchaften, welche nicht wieder in den Bezirk entlaſſen werden, *) aus welchem ſie geſtellt wur

den, ſind mittelſt Liſte nach Schema 4. zu überweiſen und den ad 5. erwähnten Liſten die entſpre

chenden Notizen hinzuzufügen, damit das Landwehr-Bezirks-Kommando die anderen Orts überwie

ſenen Mannſchaften in ſeinen Stammliſten ſtreichen kann.

9. Beorderung zu den Kontrol-Verſammlungen ſ. §. 46.

§. 59.

Freiwilliger Wiedereintritt der Mannſchaften des Beurlaubten ſtandes zum

aktiven Dienſt.

1. Wenn Mannſchaften des Beurlaubtenſtandes freiwillig bei Truppentheilen der Garde oder Linie

wieder einzutreten wünſchen, ſo haben die Truppentheile, wenn ſie dieſelben einſtellen wollen, hiervon

ſogleich das betreffende Landwehr-Bezirks-Kommando zu benachrichtigen und bei demſelben die Ueber

weiſung zu beantragen.

2. Als unabkömmlich anerkannte Civil-Beamte können nur mit Zuſtimmung ihrer vorgeſetzten Civil

Behörde zum freiwilligen Eintritt zugelaſſen werden.

Sollte daher von einem Truppentheil die Ueberweiſung eines ſolchen Mannes beantragt werden,

*) Kann die Originalliſte nicht entbehrt werden, ſo iſt ein Auszug zu ſenden.

**) Entlaſſung nach der Uebung cfr. §. 56.
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ſo bat das Landwehr-Bezirks-Kommando dem erſteren von der erfolgten Anerkennung des Betreffenden

als unabkömmlichen Beamten Kenntniß zu geben.

§. 60.

Erſatz verloren gegangener oder verdorbener Militairpäſſe und Führungs

Zeugniſſe.

1. Die Militairpäſſe und Führungs-Zeugniſſe werden den Mannſchaften bei ihrer Entlaſſung von den

Truppentheilen im Original koſtenfrei ertheilt.

2. Geht eines der ad 1. bezeichneten Militairpapiere verloren oder wird ein ſolches unbrauchbar, ſo

hat das betreffende Individuum unter Angabe der Veranlaſſung des Verluſtes, oder unter Abgabe

des unbrauchbar gewordenen Originals, auf Erſatz anzutragen.

3. Derartige Anträge ſind an den Bezirks-Feldwebel zu richten und gehen von dieſem unter Beifügung

des Ueberweiſungs-Nationals an das vorgeſetzte Landwehr-Bezirks-Kommando.

4. Die Ausfertigung von Duplikaten verloren gegangener Militairpäſſe oder Führungs-Atteſte darf nur

von den Landwehr-Bezirks-Kommandos auf Grund der Stammliſten und Ueberweiſungs-Nationale

und zwar unentgeltlich erfolgen.

Zehnter Abſchnitt.

§. 61.

Anwendung der in den vor ſtehen den Abſchnitten enthaltenen Beſtimmungen

auf die Mannſchaften des Beurlaubten ſtandes der Marine.

1. Die Mannſchaften des Beurlaubtenſtandes der Marine ſtehen unter der Kontrole der Landwehr-Be

hörden, und finden auf dieſelben alle in den vorſtehenden Abſchnitten über die Dienſtverhältniſſe und

die Kontrole der Mannſchaften des Beurlaubtenſtandes des Landheeres enthaltenen Beſtimmungen

analoge Anwendung.

2. Seeleute, welche auf einem Norddeutſchen Handelsſchiff nach vorſchriftsmäßiger Anmuſterung thatſäch

lich in den Dienſt getreten ſind, ſind in Friedenszeiten für die Dauer der bei der Anmuſterung ein

gegangenen Verpflichtung von allem Militairdienſt befreit. Gehören dieſelben zum Beurlaubtenſtande,

ſo haben ſie ſich beim Bezirks-Feldwebel vor Antritt des Dienſtes auf dem Handelsſchiff unter Vor

legung eines Nachweiſes über die Dauer der eingegangenen Verpflichtung abzumelden. (Cfr. §. 22.

ad 6.) -

Nach Ablauf der Zeit, für welche ſie ſich hiernach abgemeldet hatten, müſſen ſie ſich bei dem näch»

ſten Bezirks-Feldwebel anmelden, und ſind zu dieſer Meldung auch verpflichtet, wenn ſie vor Ablauf

der Reiſefriſt in dieſſeitige Häfen zurückkehren. Sind dergleichen Mannſchaften verhindert, nach Ab

lauf der Reiſefriſt pünktlich zurückzukehren, ſo haben ſie ſich durch Atteſte über ihr längeres Ausblei

ben, ſowie darüber, daß die Rückkehr nicht früher möglich geweſen iſt, auszuweiſen.

Da die qu. Mannſchaften des Beurlaubtenſtandes verpflichtet ſind, nach ihrer Rückkehr von der
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Reiſe ihre verſäumten Militairdienſtpflichten event. nachzuholen, ſo bedürfen ſie zu jeder neuen Reiſe

zuvor der durch den Bezirks-Feldwebel zu beantragenden Genehmigung des Kommandos der Flotten

Stamm-Diviſion.

. Die Beſtimmungen ad 2. finden analoge Anwendung auf diejenigen zum Beurlaubtenſtande gehö

renden Seeleute, welche eine Norddeutſche Navigationsſchule oder damit verbundene Schiffsbauſchule

beſuchen. Dieſe Mannſchaften ſind während des Beſuchs einer ſolchen Schule im Frieden zum Dienſt

in der Kriegsflotte nicht heranzuziehen, und wenn erforderlich, auch von Kontrol-Verſammlungen zu

dispenſiren. -

. In den Liſten ſind die Mannſchaften des Beurlaubtenſtandes der Marine, ihrer Beſtimmung gemäß,

in folgende Abtheilungen getrennt zu führen:

A. Mannſchaften der Flotten-Stamm-Diviſion,

B. Mannſchaften der Werft-Diviſion,

a) Maſchinen-Kompagnie,

b) Handwerks-Kompagnie,

C. Mannſchaften des See-Bataillons,

D. Mannſchaften der See-Artillerie.

. Das Kommando der Stamm-Diviſion der Flotte der Oſtſee erhält direkt von den Landwehr-Bezirks

Kommandos namentliche Liſten aller in deren Kontrole befindlichen Mannſchaften des Beurlaubten

ſtandes der Marine nach Schema 6.

Dieſe Liſten müſſen den Beſtand nach den ad 4. angegebenen Kategorien, ſowie nach Chargen

und Jahrgängen getrennt nachweiſen und bei den Seefahrern namentlich die Angaben enthalten, ob

dieſelben im Bezirk anweſend ſind oder nicht.

In der zweiten Hälfte der Monate Februar, Mai, Auguſt und November gelangen dieſe Liſten

an die Landwehr-Bezirks-Kommandos zurück und ſind zum 1. März, 1. Juni, 1. September und

1. Dezember dem Kommando der Stamm-Diviſion der Flotte der Oſtſee nach vorgängiger Berichti

gung wieder zuzuſtellen. Geſtatten Raum und Ueberſichtlichkeit nicht mehr die Berichtigung der

Liſten, ſo ſind neue Liſten einzuſenden.

. Gleichzeitig mit den ad 5. erwähnten Liſten ſind dem Kommando der Flotten - Stamm-Diviſion

Liſten von den im Beurlaubtenſtande des Heeres vorhandenen auf Dampfſchiffen ausgebildeten Maſchi

niſten und Heizern – und zwar in Reſerve und Landwehr getrennt, und in jedem dieſer Dienſtver

hältniſſe nach Ausbildung auf See- und Fluß-Dampfſchiffen geſondert – zu überſenden. Die Be

richtigung dieſer Liſten erfolgt wie ad 4. angegeben.

. Die Liſten der zur Dispoſition der Erſatz-Behörden entlaſſenen Marine - Mannſchaften ſind geſondert

von denen der betreffenden Mannſchaften des ſtehenden Heeres zu führen und nach erfolgter Ent

ſcheidung über dieſe Mannſchaften dem Kommando der Fotten-Stamm-Diviſion mitzutheilen.

. In Bezirken, in denen eine größere Zahl von Mannſchaften des Beurlaubtenſtandes der Marine in

Kontrole ſtehen, können dieſelben von den Frühjahrs- und Herbſt-Kontrolverſammlungen befreit und

dagegen zu beſonderen Marine-Kontrolverſammlungen, welche in der erſten Hälfte des Monats

Januar anzuberaumen ſind, herangezogen werden,
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9. Alle Einberufungen von Mannſchaften des Beurlaubtenſtandes der Marine zum Dienſt erfolgen

durch die Landwehr-Bezirks-Kommandos auf Grund direkter Requiſition des Kommandos der Flotten

Stamm-Diviſion.

Berlin, den 5. September 1867.

Der Kriegs- und Marine-Miniſter. Der Miniſter des Innern.

von Roon. - Graf zu Eulenburg.



Schema 1. (zu §.8.)
-

(Landes-Wappen.)

(N“ Armee)- Korps

(n* Infanterie-Regiment No.… ).

M i l i t air - Paß

des

(Gefreiten N.N)

Jahrgang 18…





Beſtimmungen

für die

Mannſchaften des Beurlaubtenſtaudes.

. Die Mannſchaften, welche von den Truppentheilen zur Reſerve oder Landwehr

entlaſſen werden, haben ſich ſpäteſtens 14 Tage nach ihrer Entlaſſung bei dem

Bezirks-Feldwebel des von ihnen gewählten Aufenthaltsortes zu melden. Dieſe

Meldung iſt auch dann erforderlich, wenn der Entlaſſene an dem Orte bleibt, in

welchem ſein bisheriger Truppentheil in Garniſon ſteht. Nur wer von ſeinem

Truppentheil die ſchriftliche Genehmigung in ſeinem Paſſe hierzu erhält, darf

die Anmeldung beim Bezirks-Feldwebel bis zu 4 Wochen verſchieben.

. Die nächſten militairiſchen Vorgeſetzten des beurlaubten Reſerviſten und des Wehr

mannes ſind der Kompagnieführer und der Feldwebel des Kompagnie-Bezirks, in

dem er wohnt, der Bezirks-Kommandeur des Provinzial-Landwehr-Bataillons-Bezirks,

in welchem ſein Wohnort liegt, und deren Stellvertreter.

. Die Mannſchaften des Beurlaubtenſtandes haben den ihnen von ihren Vorgeſetzten

in Gemäßheit der Dienſtordnung ertheilten Befehlen und Einberufungs-Ordres un

bedingt Folge zu leiſten. Insbeſondere iſt es ihre ehrenvolle Beſtimmung, ſich zur

Vertheidigung des Thrones und des Vaterlandes zu geſtellen.

. Bei Anbringung dienſtlicher Geſuche und Beſchwerden ſind die Mannſchaften des

Beurlaubtenſtandes verpflichtet, den vorgeſchriebenen Dienſtweg einzuhalten. In

gleichen ſind dieſelben beim mündlichen oder ſchriftlichen Verkehr mit ihren Vorge

ſetzten in militairiſchen Dienſtangelegenheiten den allgemeinen Regeln der Subordi

nation unterworfen.
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5. Mannſchaften, welche ihren Wohn- oder Aufenthaltsort wechſeln, haben dies inner

halb 14 Tagen dem Bezirks-Feldwebel zu melden. Verzieht ein Mann aus einem

Kompagnie-Bezirk in einen anderen, ſo hat er ſich vor dem Verziehen bei dem Feld

webel des Bezirks, zu welchem ſein bisheriger Wohnort gehörte, ab- und bei dem

Feldwebel des Kompagnie-Bezirks, in welchem der neue Wohnort liegt, innerhalb

14 Tagen nach erfolgtem Umzuge anzumelden.

Mannſchaften, welche in größeren Städten wohnen, haben jede Wohnungs

Veränderung innerhalb der Stadt dem betreffenden Bezirks-Feldwebel ſpäteſtens 14

Tage nach erfolgtem Umzuge zu melden.

. Mannſchaften des Beurlaubtenſtandes können ungehindert verreiſen, haben jedoch

dem Bezirks-Feldwebel den Antritt der Reiſe und die Rückkehr von derſelben zu

melden, ſobald dieſe eine 14tägige Abweſenheit vom Wohnorte zur Folge hat. War

beim Antritt der Reiſe nicht zu überſehen, ob die Abweſenheit ſich über 14 Tage

hinaus erſtrecken werde, ſo iſt die Meldung 14 Tage nach erfolgter Abreiſe zu er

ſtatten. Bei jeder Abmeldung zur Reiſe hat der Betreffende anzugeben, durch welche

dritte Perſon während ſeiner Abweſenheit etwaige Ordres an ihn befördert werden

können. Er bleibt jedoch der Militair-Behörde gegenüber allein

dafür verantwortlich, daß ihm jede Ordre richtig zugeht.

Will ein Reſerviſt oder Wehrmann innerhalb der Uebungszeit eine Reiſe

unternehmen, ſo iſt ihm dies zwar geſtattet; er iſt jedoch verpflichtet, einer an ihn

etwa ergehenden Geſtellungs-Ordre zur Uebung unbedingt Folge zu leiſten, und

muß einer ſolchen gewärtig ſein, wenn er nicht vor Antritt der Reiſe auf ſeinen

Antrag von der Theilnahme an der Uebung ausdrücklich dispenſirt iſt.

Fällt in die Zeit der Reiſe eine Kontrol-Verſammlung (S. unter 11), ſo hat

der Reſerviſt oder Wehrmann, falls er nicht im Voraus von derſelben dispenſirt

ſein ſollte, am 15. April reſp. 15. November dem Bezirks-Feldwebel ſchriftlich ſeinen

zeitigen Aufenthaltsort anzuzeigen. Wer jedoch, bevor er ſich zur Reiſe abmeldete,

eine Einberufungs-Ordre zur Kontrol-Verſammlung erhalten hat, muß derſelben

unbedingt Folge leiſten, falls er nicht davon dispenſirt wird.
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7. Mannſchaften, welche außerhalb des Staatsgebiets ihren Wohnort oder Aufenthalts

ort nehmen, haben dafür Sorge zu tragen, daß ihnen von ihren heimathlichen

Angehörigen oder Polizei-Behörden etwaige militairiſche Ordres zugeſandt werden

können. Zu Uebungen und Kontrol-Verſammlungen ſind dieſelben verpflichtet, ſo

weit ſie nicht ausdrücklich hiervon dispenſirt werden. Im Falle einer Mobilmachung

haben ſie ſich unaufgefordert in das Inland zurückzubegeben, und ſich bei demjenigen

Landwehr-Bezirks-Kommando zum Dienſt zu melden, in deſſen Kontrole ſie ſtehen,

oder welches ſie vom Auslande her am leichteſten erreichen können.

8. Mannſchaften, welche auf Wanderſchaft gehen wollen, haben ſich beim Bezirks

Feldwebel abzumelden. Während der Wanderſchaft ſind dieſelben von weiteren

Meldungen entbunden. – Fällt die beabſichtigte Wanderſchaft in die Zeit einer

Uebung oder Kontrol-Verſammlung, ſo bedarf es dazu der Erlaubniß des Land

wehr-Bezirks-Kommandeurs, welche in dem Militair-Paß eingetragen ſein muß.

Sobald jedoch der wandernde Reſerviſt oder Wehrmann ſelbſt vor Ablauf der Zeit,

für welche die Dispenſation von den Meldungen gewährt iſt, an einem inländiſchen

Orte in Arbeit tritt, hat er ſich bei dem betreffenden Bezirks-Feldwebel anzumelden.

Bei Ablauf der Zeit, für welche die Dispenſation von der Meldepflicht ertheilt

worden iſt, oder bei eintretender Mobilmachung, hat ſich der Kontrolpflichtige bei

dem nächſten Bezirks-Feldwebel zu melden.

9. Die An- und Abmeldungen können mündlich oder ſchriftlich erfolgen, müſſen aber

durch den zur Meldung Verpflichteten ſelbſt erſtattet werden; Meldungen durch einen

Dritten ſind nur in den Fällen geſtattet, wo es ſich um eine Abmeldung beim

Wohnortswechſel oder beim Wohnungswechſel innerhalb einer Stadt oder um Ab

und Anmeldung bei Reiſen handelt. Bei jeder Meldung iſt der Militair-Paß

vorzulegen, und gilt die Meldung nur dann als erfolgt, wenn ſie in den Militair

Paß eingetragen iſt.

Anmeldungen ſind wo möglich mündlich zu erſtatten; wer ſich ſchriftlich an

meldet, hat bei Ueberſendung des Militair-Paſſes anzugeben, wo er früher gewohnt
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1 1.

12.

hat, und für welchen Ort er ſich anmeldet, ob er verheirathet iſt und Kinder hat,

welchem Stande oder Gewerbe er angehört.

Gehen die Meldungen durch die Poſt, ſo werden ſie innerhalb des Staatsge

bietes portofrei befördert, inſofern die Schreiben mit der Rubrik »Militaria« ver

ſehen und mit dem Amtsſiegel der Ortsbehörde verſchloſſen ſind. Schriftliche Mel

dungen, welche durch die Stadtpoſt befördert werden, ſind vom Meldenden zu fran

kiren, da die Stadtpoſt keine Portofreiheit gewährt.

Wer die vorgeſchriebenen Meldungen unterläßt, wird disciplinariſch mit Geldſtrafe

von 2 bis 5 Thalern oder mit Gefängnißſtrafe von 3 bis 8 Tagen belegt. Iſt

bloß die Ab- aber nicht die Anmeldung verſäumt, ſo tritt Geldſtrafe von 1 bis 2

Thalern oder Gefängnißſtrafe von 1 bis 2 Tagen ein. Wenn ſich der Verpflichtete

der Kontrole entzieht und ſeine Dienſtzeit damit unterbricht, muß er die verſäumte

Dienſtzeit nachholen.

Im Frühjahr, in der Regel zwiſchen dem 1. März und 15. April findet für alle

Reſerviſten, und im Herbſt, in der Regel zwiſchen dem 1. Oktober und 15. November

für alle Reſerviſten und Wehrmänner ein General-Appell (Kontrol-Verſammlung)

ſtatt. Wer durch Krankheit oder dringende Geſchäfte von der Theilnahme an der

ſelben abgehalten wird, muß vorher oder ſpäteſtens zur Stunde des Appells durch

ein Atteſt der Orts- oder Polizei-Behörde entſchuldigt werden. – Mannſchaften der

Reſerve, welche im Frühjahr bis ſpäteſtens zum 15ten April, ſowie Mannſchaften

der Reſerve und Landwehr, welche im Herbſt bis ſpäteſtens zum 15. November keine

Aufforderung zur Kontrol-Verſammlung erhalten haben, auch nicht von letzterer dis

penſirt waren, ſind verpflichtet, ſich zu den angegebenen Terminen mündlich oder

ſchriftlich beim Bezirks-Feldwebel zu melden.

Wird ein Reſerviſt oder Wehrmann zu einer Uebung einberufen und machen ſeine

Verhältniſſe eine Befreiung von derſelben nothwendig, ſo muß er ſein Geſuch ſo

gleich entweder ſelbſt oder durch die Ortsbehörde dem Kreis-Landrath vortragen.
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13.

14.

15.

16.

7

Erhält er vor Anfang der Uebung keinen Beſcheid, ſo muß er ſich dennoch

ſtellen. Schon einmal Berückſichtigte können nicht befreit werden.

Die Nichtbefolgung der Ordre zu den Appells wird disciplinariſch mit 3 Tagen

Mittelarreſt, zu den größeren Uebungen aber mit einer Strafe bis zu 7 Tagen

ſtrengem Arreſt reſp. 14 Tagen Mittelarreſt beſtraft. Im Wiederholungsfalle und

bei ſonſtigen erſchwerenden Umſtänden, ſowie bei einer Einberufung zum Kriege oder

zu außerordentlichen Zuſammenziehungen tritt gerichtliches Verfahren ein.

Mannſchaften, welche in einem Beamten-Verhältniſſe ſtehen, haben von dem

Empfange einer militairiſchen Ordre ſogleich ihrer vorgeſetzten Civil-Behörde Mel

dung zu erſtatten.

Der Reſerviſt und Wehrmann ſteht bei allen militairiſchen Verſammlungen unter

den Kriegs-Artikeln und Militair-Geſetzen. Auch außer Dienſt muß er, wenn er

militairiſch gekleidet iſt, jeden Vorgeſetzten vorſchriftsmäßig grüßen und ihm vor

kommenden Falls gehorchen.

Bei allen Geſtellungen, ſowohl aus Anlaß von Mobilmachungen u. ſ. w., wie zu

Uebungszwecken und zu den Kontrol-Verſammlungen iſt der Reſerviſt und Wehr

mann verpflichtet, dieſen Paß mit zur Stelle zu bringen. So lange in letzterem der

Uebertritt zur Landwehr, reſp. die Entlaſſung aus der Landwehr nicht vermerkt iſt,

gehört der Inhaber noch zur Reſerve reſp. Landwehr.

Wer ſeinen Militair-Paß verliert, hat ſogleich bei dem Bezirks-Feldwebel

mündlich oder ſchriftlich die Ausſtellung eines Duplikates zu beantragen.

Auf die zur Dispoſition ihres Truppentheils beurlaubten Mannſchaften finden

für die Dauer der Beurlaubung die vorſtehenden Beſtimmungen gleiche Anwendung,

ſoweit ſie nicht durch nachfolgende Feſtſetzungen, welche von den genannten Mann

ſchaften bis zu ihrem Uebertritt zur Reſerve ſpeciell zu beachten ſind, abgeändert

werden,
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18.

19.

Die zur Dispoſition ihres Truppentheils beurlaubten Mannſchaften der Infanterie

und Jäger haben ſich in der Zeit vom 1. April bis 1. Auguſt, die der Kavallerie,

Artillerie und Pioniere vom 1. Februar bis 1ſten Auguſt in dem Jahre ihrer Be

urlaubung jederzeit bereit zu halten, einer Einberufungs-Ordre zu ihrem Truppen

theile Behufs Erfüllung ihrer geſetzlichen Dienſtpflicht ſogleich Folge zu leiſten.

Das Umherreiſen reſp. Wandern im Inlande, ſowie das Verziehen ins Ausland

iſt den zur Dispoſition Beurlaubten nicht geſtattet. Die mit einem Wohnortswechſel

unvermeidlich verbundenen Reiſen dürfen dieſelben zwar – ſelbſtverſtändlich nach

erfolgter Abmeldung bei dem Bezirks-Feldwebel – unternehmen, haben ſich jedoch

im neuen Aufenthaltsorte ſofort wieder anzumelden.

Zuwiderhandelnde werden unverzüglich zu ihrem Truppentheile eingezogen.

Wird ein zur Dispoſition Beurlaubter vor Erfüllung ſeiner aktiven Dienſtpflicht im

ſtehenden Heere nicht wieder zum Dienſt bei ſeinem Truppentheil eingezogen, ſo tritt

er an dem in dieſem Paß angegebenen Termine ſtillſchweigend zur Reſerve über,

ohne daß er hierüber eine beſondere Nachricht erhält oder ſich zu dieſem Zwecke zu

melden braucht. -



U a t i on a l e

des (Gefreiten N. N.)

Größe: … Meter … Centim. … Millim.

Religion.…

Stand oder Gewerbe ….….....…

Heimathsberechtigt in…

In das ſtehende Heer eingetreten am … ten

---------------------------------------------------- 18.… als (Ersatz-Re

krut, einjährig oder dreijährig Freiwilliger, un

sicherer Heerespflichtiger, brotloser Cantonist u. s. w.)

Ausgehoben im Kreiſe…

Liſte E. pro 18 -

In Dienſt getreten bei der (12ten Compagnie nten

Infanterie-Regiments.)

––



Verſetzungen

*) Zur Dispoſition beurlaubt am … ten

18 . Tritt, wenn er nicht

vorher zum Dienſt eingezogen wird, zur Reſerve

über am … ten …....... 18…

*) Zur Reſerve entlaſſen am ten 18.….

nach - - - - - - - - - - - Kreis

in Folge (erfüll

ter Dienstpflicht, Reclamation u. s. w.)

*) Bei der Ausfertigung wird die eine dieſer beiden Rubriken ausgeſtrichen, je

nachdem der Mann ein Dispoſitions-Urlauber oder ein Reſerviſt iſt.



X1

Iſt befördert am ... ...

zum

ten

Hat das Qualifikations-Atteſt zum

Hatte Ausſtand zum Dienſtantritt bis zum

Gehört zur … ten Schießklaſſe.

Hat Schützenabzeichen pro

Hat Orden und Ehrenzeichen
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Bemerkungen über Ausbildung in beſonderen Dienſtzweigen,

Ausgefertigt -------------------------------------------------------------------

Königliches Kommando des

mitgemachte Campagnen, Theilnahme an Schlachten und Ge

fechten c.

(Unterschrift)



------- ------ ----------------------------

Landwehr-Bezirks-Kommando zu

(Unterschrift.)

Ob derſelbe den Anſpruch auf die Landwehr-Dienſt

auszeichnung etwa verwirkt hat, und event. wo

durch?

Landwehr-Bezirks-Kommando zu

(Unterschrift.)

Aus dem Landwehr-Verhältniß entlaſſen am

Landwehr-Bezirks-Kommando zu

(Unterschrift.)
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Äº Zuſätze
welche Zuſätze einträgt. (Dienſtleiſtungen

Datum.

Landwehr Bataillon **12 65. Verheirathet.

Wesel.

2tes Garde-Regim. 7567. | War vom 20. 66 bis

z. F. 2tes Bataillon. 2ten Garde-Regiments

fecht bei Königinhof

letzterer Schuss in den



XV

zu den Perſonal-Notizen.

während der Reſerve- und Landwehr-Dienſtzeit c.) -

**9 66 zur Mobilmachung bei der 8ten Compagnie

zu Fuss eingezogen. Feldzug in Böhmen, Ge

und Schlacht bei Königgrätz mitgemacht. In

Unterschenkel. Militair-Ehrenzeichen 2ter Kl.



XVI

Kommando-Behörde,

welche Zuſätze einträgt.

Datum.

Zuſätze

(Dienſtleiſtungen



XVII

17

zu den Perſonal-Notizen.

während der Reſerve- und Landwehr-Dienſtzeit c.)



XVIII

18

Meldungen und Beurlaubungen.



XIX

Führungs- Atteſt.

Dem –----------------- VON

de– “----------- ------- --------- - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - de… Königlichen

am -" --------- ZU

– im Kreiſe…, Regierungs

Bezirk…geboren, wird hierdurch atteſtirt, daß derſelbe

ſich während ſeinerDienſtzeit…

(Unterschrift:)

JW. der Matrikel der Kompagnie.





Schema 3.
>-/

(Landes-Wappen.)

Aeberweiſungs-National

des

(Gefreiten N. N.)

Jahrgang: 18





Der (Gefreiter N. N.)

Größe:…Meter…Centim.… Millim.

Religion:…

Stand oder Gewerbe:

Heimathsberechtigt in: …

In das ſtehende Heer eingetreten am … ten

*************** - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . . . . . . . . . . .18…. als (Ersatz-Rekrut,

einjährig oder dreijährig Freiwilliger, unsicherer

Heerespflichtiger, brotloser Cantonist u. s. w.)

Ausgehoben im Kreise

Liſte E. pro 18 M. F

In den Dienſt getreten bei der (12. Compagnie

n" Infanterie-Regiments)



XXIV

4

Verſetzungen:

F - -

Fder Matrikel der Linien-Kompagnie c.,

bei welcher er zuletzt geſtanden.

*) Zur Dispoſition beurlaubt am …ten

-----------------18…. Tritt, wenn er nicht

vorher zum Dienſt eingezogen wird, zur Reſerve

über am …ten… 18…

*) Zur Reſerve entlaſſen am…ten…18.…

nach:…Kreis

Dienstpflicht, Reclamation.)

*) Bei der Ausfertigung wird die eine dieſer beiden Rubriken ausgeſtrichen, je

nachdem der Mann ein Dispoſitions-Urlauber oder ein Reſerviſt iſt.



Iſt befördert am ... .ten 18–
* - - - - -

. . . . . .

- . . . . . "

zum - - - -

Hat das Qualifikations-Atteſt zum

Hatte Ausſtand zum Dienſteintritt bis zum ... …

Gehört zur …ten Schießklaſſe.

Hat Schützenabzeichen pro…–

Hat Orden und Ehrenzeichen:

ten

5

*

-



XXVI

6

Bemerkungen über Ausbildung in beſonderen Dienſtzweigen,

mitgemachte Campagnen, Theilnahme an Schlachten und Ge

fechten zc.



XXVII

Führung:

Zur IIten Klaſſe des Soldatenſtandes gehörig:

Rehabilitirt:

Strafen im aktiven Dienſt:



XXVIII

.

* - :
-

- -

-, - - rº

2 : : S.

Ausgefertigt,… ----------------------------------- den … ten

Königliches Kommando des



Strafen im Beurlaubtenſtande:



10



11

Uebergetreten zur Landwehr am …ten

Hat den Anſpruch auf die Landwehr-Dienſtauszeichnung

verwirkt event. wodurch:



12

Kommando-Behörde,

welche Zuſätze einträgt.

Datum.

Zuſätze

(Dienſtleiſtungen

Landwehr-Bataillon

Wesel.

2tes Garde-Regim.

zu F. 2tes Bataillon.

1::: .

**1265.

7567.

Verheirathet.

War vom *94 66 bis

2ten Garde-Regiments

fecht bei Königinhof

letzterer Schuss in den



XXXIII

13

zu den Perſonal-Notizen.

während der Reſerve- und Landwehr-Dienſtzeit c.

.

**9 66 zur Mobilmachung bei der 8ten Compagnie

zu Fuss eingezogen. Feldzug in Böhmen, Ge

und Schlacht bei Königgrätz mitgemacht. In

Unterschenkel. Militair-Ehrenzeichen 2ter Kl.



XXXIV

14

Kommando-Behörde,

welche Zuſätze einträgt.

Datum.

Zuſätze

(Dienſtleiſtungen



XXXV

15

zu den Perſonal-Notizen.

während der Reſerve- und Landwehr-Dienſtzeit c.)



XXXVI

16

Das National iſt eingegangen | Nr. An die Fej

der Zu- nte Kom- bei der

gl. (lIN Ä pagnie Kompagnie.

– HTOM
bei dem b. Jour- trole. s b. Nr.

Landwehr-Bataillon. | nal-Nr. Ä Ä

Unterſchrift des Bezirks-Kommandeurs. Kontrole.

d.

Zte d.

*10 65. 446 510 65.

Wesel b. 4/10 65

2080 ho 65.
(Name des Bezirks-Com- 125.

mandeurs.)

3,

- 2te A.

' 09. | 14 91 66.
Iserlohn b. 81 66. –

57 66. º

N. N. 10

d. 1te d.

249 66. 437 269 66.

Minden b. 259 66

2013 66.

N. N. 54.

Ä 3te a.

2? o 66. 402 210 66.

Wesel b. 2310 66.

2417 b.

N. N. 123

d. d«

b.

b.



XXXVII

17

Jahrgang An das
a. Datum und Bezirks-Kommando

der Meldung. Nr. zurück am

der Stammliſte

unter welcher -

b. Aufenthaltsort. ÄÄ.

a.

12 G. 1310 65.
10 65. 1865. 10

b.

- Nr. (Name desEmmerich =IFF | Feldwebels.)

d.

14 G. 151 66.
1 66. 1865. 1

b. N

Lethmate U.

=## N. N.

1910 66.

Nicht gemeldet.

N. N

13.

G. 2010 66.
*/10.66. 1865. 10

Emmerich Nr. N. N.

=E2= -

la.

18

b.

Nr.



XXXVIII

18

di - - a. Datu

Ä. Bei der Kompagnie abgemeldet ÄF
Stammliſte ſung an das
eingetragen Bataillon.

und an die (ll nach a. Ort, b. Nr. der

Kompagnie b. Kreis. Abgangs

zurück. Kontrole.

Unterſchrift des

KÄ s Unterſchrift des Bezirks-Feldwebels.

0111111-11D115

14 A. A.

10 65. 3 Lethmate | 41 66.

(Name des 66. i – b.

Bezirks- Iserlohn 3.

Comman- -

deurs.) (Name des Bezirks-Feldwebels.)

16 66. a. a.

b.

N. N.

Für das 2te Garde-Regiment zu F. einbeordert

Nach Minden, Kreis Minden, entlassen.

zu ermitteln

11066.

A.

auf Requisition vom *91066.

d.

b. 191066. b.

N. N. 123.

N. N.

G. d.

b. b.

d.

b.



19

den 23/966.

. Nr.

Ä Korreſpondenz.

Abgangs-Kon- -

trole des An das Landwehr-Bezirks-Commando

Bataillons. ZUl Wesel.

Berlin, den 1" October 1865.

* Ä2es Bataillon 2ten Garde-Reg zu Fuss.

N. N.

8. An das Landwehr-Bezirks-Commando
10.

zu Iserlohn.

b. Wesel, den 5ten Januar 1866.

56. - Bezirks-Commando.

d. An das Landwehr-Bezirks-Commando

zu Minden.

b. Berlin, den 23" September 1866.

zum 20466. 2“ Bataillon 2“ Garde-Reg zu Fuss.
N. N.

A. An das Landwehr-Bezirks-Commando

342. zu Wesel in Folge Ueberweisungs

Antrages vom °10 66.
b. Minden, den 21sten October 1866.

2115 Bezirks-Commando.

N. N.

d.

b.

d.



20

Nr. | An di EFDas National iſt einaeaanaen - n: Die Eingang

ſt eingegange der Zu- nte Kom-Ä.

- -
a. am wachs- pagnie #

- - Kon- eſchickt - T.

FEFÄ | *Ä | # #
Landwehr-Bataillon. | nal-Nr. l “ __ wach5

Unterſchrift des Bezirks-Kommandeurs. Kontrolle.

a. a.

b.

–b.

a. 3.

b.

---- b.

a. A.

b.

b.

3. 3.

b.

b.

a. 3.

b.



XLI

Schema 4. (zu §.10.)
---

Ulamentliche Liſte

der von

- - - - - - -

in den Bezirk des . . . . . . . . . . . . . -

entlaſſenen Mannſchaften.

L d M.

Kompagnie der Vor- und Zuname Bemerkungen.

-- Matrikel

Schema 5. (zu § 30.)

Vorſchläge ---

des nten Bataillons (N. N.) nten Landwehr-Regiments Nr. x. zur Zurückverſetzung in

die erſte Klaſſe des Soldatenſtandes.

Name Deren Vergehen Dauer Führung

der und Datum der Freiheits- nach der

JM, Truppentheil c. „ des letzten gegen ſie Ä** | Verbüßung Bemerkungen.

zu Rehabiliti- Datum des

ergangenen Ablaufs der- der

renden. Erkenntniſſes ſelben Strafe.

N. N. den . . . . . . . . . . 18. Unterſchrift.



XXXVIII

18

- a. Datum

sº. Bei der Kompagnie abgemeldet dueberwei

Stammliſte ſung an das

eingetragen Bataillon.

und an die a. Ort, b. Nr. der

Kompagnie am nach TTFÄ. Abgangs

zurück. Kontrole.

Unterſchrift des

Bezirks- Unterſchrift des Bezirks-Feldwebels.

Kommandeurs.

14 A. A.

10 65. 3 Lethmate 41 66.

(Name des 66. i- b.

Bezirks- Iserlohn 3.

Comman- - .

deurs.) (Name des Bezirks-Feldwebels.)

161 66. d. a.

b. b.

N. N. _

Für das 2te Garde-Regiment zu F. einbeordert

Nach Minden, Kreis Minden, entlassen.

zu ermitteln 8. B.

110 66. auf Requisition vom *%10 66.

Tb-TVT 66. b.

N. N 123.

N. N.



XXXIX

19

.Nr.

Korreſpondenz.

Abgangs-Kon- -

role des An das Landwehr-Bezirks-Commando

Bataillons. ZU Wesel.

Berlin, den 1"October 1865.

Ä2es Bataillon 2en Garde-Reg zu Fuss.

N. N.
d. 10 An das Landwehr-Bezirks-Commando

- zu Iserlohn.

b. Wesel, den 5ten Januar 1866.

56 Bezirks-Commando.

- N. N.

A. An das Landwehr-Bezirks-Commando

zu Minden.

b. Berlin, den23" September 1866.

zum 20466. 2“ Bataillon 2“ Garde-Reg zu Fuss.

den 23/966. N. N.

d. An das Landwehr-Bezirks-Commando

342. zu Wesel in Folge Ueberweisungs

Antrages vom "1066.
b. Minden, den"Ä Ä

- AIlCO.2115. Z11" § F

d.

b.

d,



20

N An die E FÄ
- - - T. NDRé des Ei sDas National iſt eingegangen der Zu- nte Kom- e Ä

TTa. am T wachs- pagnie HÄ-E.

bei dem EF Ä | 8Ä“ | # #
01C.

Landwehr-Bataillon. | mal-Nr. wachs

Unterſchrift des Bezirks-Kommandeurs Kontrole.

A.

b.

B. gl.

b.

--- - b.

d. d.

b.

b.

d. B.

b.

b.

A.



XLI

Schema 4. (zu § 10.)
“-"-"--

Uamentliche Liſte

der von

h - - 4 e 4 s 4 4 e 4. h e h - - 4 « - º s 9 d s

4. 4 - - - - 4. º 4 - «. º • - º - 4 º

in den Bezirk des . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

entlaſſenen Mannſchaften.

JW.

Laufend f Kompagnie der Vor- und Zuname Bemerkungen.

- - Matrikel

Schema 5. (zu § 30.)

Vorſchläge -"-"

des nten Bataillons (N. N.) nten Landwehr-Regiments Nr. x. zur Zurückverſetzung in

die erſte Klaſſe des Soldatenſtandes.

Name Deren Vergehen Dauer Führung

der und Datum derÄ. nach der

JM. Truppentheil c. zu Rehabiliti- des letzten gegen ſie Ä§ Verbüßung Bemerkungen.

- ergangenen Ablaufs d der

renden. Erkenntniſſes # eCz Strafe.

N. N. den . . . . . . . . . . 18. Unterſchrift.



XLII

Geboren Größe Kinder Heimaths- F a) Aus- Trup

a) Vor- - - -- - -- # -- in das l 5 Z geho-pen

Z VWºl 2 - benimtheil bei

- und Tag, U S) bekannt) ſtehende # 5 nº heil bei

Ä Z - - - E im Heer ## Kreiſe, dem ſie

- b) Zuname |* a) Ort, Z| # -s # a) Ort Tag “Sb) Liſte gedient

ES- nat, = = = = = = = = Monat, 2

«E-3 Kreis ### # # # # #b) Kreis -- E. haben
S Jahr b) Kreis ZEE ## # # # Jahr -

FS SSSS G|S|G| # CT?

1,2 3 4 5 6. 8. 9 10 11. 12. 13. 14. 15.

a) a) a) a)

1. – - -

b) b) b) b) 18

Nr.

Straf

zur Stammliſte . . . . . . .

Laufende M.

M der Charge. Namen Strafen.

Stammliſte



XLIII

Schema 6. (zu § 32.)

é ä. soñ wº Dienſtleiſtun- C-à

# «- itae- S. s - Z x JWg.

= . Ä Ä Sº gen im Beur- | Datum | # # Aufent
# S ºren- machte B. Z laubtenſtande des 9 - - a) der

Ä Szeichen Feld- «- - = E halts-Ort

#S und üge 5 =- - Uebertritts # S (Bürger- Zuwachs

# Sla zuge, j | SZ 11! bei a) zur | # # „“, | Kontrole, Bemerkungen.

SP S' Dienſt-Schlach- F |* E Folge H Ä- meiſterei

=" laus- ten Z| = ## |Mobil-uebun-Landwehr, SZ b) der
S # A1- ## # # | ma“ gen | b) zum | # # Amts- 1c. -

E # | zeich- und Ge- # | S | Z S. S chung S F : Abgangs

S 9" te | E | E A | S. Landſturm | j S Z | Bezirk)
Änungenfechte | # | E-S A. - S GR E Kontrole

é Ä S| # | F |S von – bis "Q"

16. 17. | 18. 1920 21 22 23. 24. | 25. 26. 27. | 28. 29.

a) a) Hat das Qua

ja lifications

Atteſt zum..

oder HatteAusſtand

zum Dienſt

nein antritt . . . .

Auf Reclama

_ tion entlaſſen.

Muß wegen
b) b) Kontrol-Ent

- ziehung nach

dienen.

Ausbildung in

4 beſonderen

- Dienſtzweigen

?C.

Schema 7. (zu § 32.
-"-“

Per 3 e ich niß

JWé.

der

Stammliſte.

Laufende
JWg. Strafe n.N am en.



XLIV

Ab- und Bu

(für ein Landwehr

Abgang

Jahr- Das nehmen | In der

Lau-gang Vor- Verzogen. National an das Stamm

fende und Nr. Truppen- Charge und nach iſt von der a) am Landwehr- Liſte Bemerkungen.

N der gattung Zuname a) Ort, Kompagnie b) Journal Bezirks- geſtrichen

“ Stamm- b) Kreis * gekommando M111

Liſte 011 zu.

a) a)

b) b)

Ab- und Bu

(für eine

Abgang.

Abgemeldet Das

Jahrgang nach National In der

Lau- und Nr. Truppen- Vor- a) Ort iſt an das Stamm

fende der attung Charge und b) Kreis Ä Liſte Bemerkungen.

–JRVlllllllllD0 -Nr. | Stamm- g Zuname. “ TG Landwehr geſandt geſtrichen

Liſte. Bataillons- am M11

Bezirk

a)

b)

c)



XLV

Schenn 8 (zu S. 32)

gangs-Kontrole

Bezirks-Kommando.)

Zug ang

Das National Das National Ei Das -

L V iſt eingegangen iſt Än oja
111- 0r- - -

T - - Jahrgang iſt an diefende ruppen Charge und S Ä. an die vºn der Ä Kompagnie Bemerkungen.

gattung # Är-Kojie Kºgnie “j ück

Nr. " Zuname = Bezirks- Ä Ä. SÄm- Ä dt

# # Kommando g vorgelegt amm- gean

- - 1! M11 MIT rolle. M111

- -

gangs-Kontrole Shº 2 G . ?). -

Landwehr-Kompagnie.)

Zugang.

Das Gemeldet Ein- Das -

- - National getragen,
Lau- Truppen- Vor- iſt bei der Jahrgang dem der

fende Charge und Kompagnie und Nr. - Bemerkungen.

attun ein- Aufent- der Bezirks-KompagnieNr. 3 g 3una mege j en am Stamm- Kommando wieder zu

gÄ haltsort Ä“ wieder vorgegangen

gelegt am W11



XLVI

Vorſtel

für die felddienſtunfähig resp. dienſtuntauglich gewordenen

pro

Ob und

Lau- Jahrgang Vor- Ä Orden | Aufenthalts

und M. Truppen- und und ort, Amt

fende Charge und Gewerbe welche

- der gattung Uebungen Ehren- (Bürger

JW, Stamm-Liſte Zuname mit- zeichen | meiſterei tc.)

gemacht

* Schema 11. (zu §§ 39. und 40.)

Mamentliches Verzeichniß

der als unabkömmlich bezeichneten Beamten und der wegen

häuslicher Verhältniſſe zurückgeſtellten Mannſchaften.

Lau- Ä Vor- Aufenthalts- Grund Iſt als unabkömmlich

T- Truppen- ort, Amt der anerkannt

fende der Charge und - -

St gattung (Bürgermeiſte-Zurück- resp. zurückgeſtellt worden

JM. (U11- Zuname - l im Jahre:

Liſte rei c.) ſtellung im Jahre:

Altersklaſſe 59:62636465666768697071

1. 302 Linien-Inf. - A - - - - - Beamter –*4%*s

2. 27 Linien-Art. - M . . . . . Klaſſificirt––°s"5%



XLVII

Schema 10. (zu §. 38.)
-"-"

lungs-Liſte

Reſerviſten und Wehrleute des (Kreiſes N. N. . . .)

18 . .

Gutachten Antrag Gut achten Entſcheidung

Angebliches des des des des

Arztes der Kreis- - Arztes der Departe- -

Leiden Erſatz- Landwehr-Bezirks- ments - Erſatz- Brigade

Kommiſſion Kommandeurs Kommiſſion. Kommandeurs.
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Geſtellungs-Or dre.

Jahrgang und M. der Stamm-Liſte: Beordert für:…

Mé, der Landwehr-Kompagnie: JW, der Ueberweiſungs-Liſte.

Der Wehrmann (N. N. . . .) zu (N. . . ) wird hierdurch angewieſen, ſich den

. . ten . . . . . . . . 18 . . (Mittags 12) Uhr (am Landwehrzeughauſe in

N. . . . . . .) unfehlbar zu geſtellen, wo er weitere Befehle zu gewärtigen hat. Dieſe

Ordre und ſeine übrigen Militair-Papiere hat derſelbe mit zur Stelle zu bringen.

Im Falle ungehorſamen Ausbleibens ſteht ihm die Strafe nach der Strenge der

Geſetze bevor.

N. N. . . . . . den . . ten . . . . 18.

Landwehr-Bezirks-Kommando.

(L. S.)

(NB. Die Ordre wird nur unterſtempelt.)

Die chargenmäßige Marſchkompetenz iſt

zu empfangen
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Uleberweiſungs-Liſte

der

aus dem Bezirk des Landwehr-Bataillons N. N.

für das . . . N. N. .

nach N. N. . .

- 4.

Schema 16. (zu § 58.)
“-"-"

- d «

. . zum . . " . . . . .

. . . beorderten Mannſchaften.

-----------

-

Z W. Laufende º

# | Jal S /ó (Ein

O ºrgang | S - -- tellt

„S Und Vor der dem dex Entlaſſen am

Z = Nummer | # Truppen- j -

j# j Z Charge und Wohnort Ä vagnie und ſonſtige Bemer

Sº S T- UlyerWle- 4

"Ä Stamm- | # «A. ſenen des kungen.

# El Li 3- "º Zunamen M Regi
= S iſte Z S. Ä |ments

'SZ . Sº ſchaften
S Ä A

Cº

1 2. 3 4 5. 6. 7. 8. 9.

Anmerkung. Die laufende Nummer der Kolonne 1. ſtimmt mit der Nummer überein, welche die Geſtellungs-Ordre

erhält, dieſelbe dient dazu, den Namen des Mannes in dieſer Liſte raſch aufzufinden, ſobald er ſich

unter Vorzeigung der empfangenen Ordre am Geſtellungs-Ort einfindet.

In Kolonne 7. werden die Mannſchaften aufgezählt, welche nach erfolgter Beorderung, alſo

mit Rückſicht auf den bei der Beorderung ſich ergebenden Ausfall, dem Truppentheil zugeſandt werden.

Dieſelbe Nummer wird mit Blei auf der Vorderſeite des Nationals angegeben.

Die Namen der nicht abzuſendenden Mannſchaften ſind vorher zu ſtreichen.

In Kolonne 8. iſt die Nummer der Kompagnie, Eskadron, Batterie anzugeben, bei welcher der

Mann zur Uebung oder Mobilmachung eingeſtellt iſt. Dieſe Kompagnie c. entnimmt zugleich das

Nationale.

Iſt der Mann nicht eingetroffen, ſo geht das Nationale an das Bezirks-Kommando zurück
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Beilage 1.
- >--

Aus 3 u g

aus dem

„Strafgeſehbuch für das Preußiſche Heer, Theil II.“

- §. 6.

Alle zum Beurlaubtenſtande gehörenden Perſonen des Soldatenſtandes ſind, während der Beur

laubung, in Strafſachen den Civilgerichten unterworfen. Von dieſen Strafſachen ſind ausgenommen

und gehören vor die Militair-Gerichte:

1. Ungehorſam und Widerſetzung gegen Befehle, die den Beurlaubten von ihren Vorgeſetzten

in Gemäßheit der Dienſtordnung ertheilt werden; -

2. Deſertion;*

*Anmerkung. Das Militair-Strafgeſetzbuch beſtimmt u. A. im Theil I.:

§ 91. Wer nach ſeinem Eintritt in den Soldatenſtand ſich durch Entweichung ſeinen militairiſchen Dienſtpflichten

entzieht, begeht das Verbrechen der Deſertion.

§ 94. Gegen die auf unbeſtimmte Zeit von ihren Truppentheilen Beurlaubten und gegen

Reſerviſten gilt, bis zum Beweiſe des Gegentheils, die Vermuthung für das Verbrechen der Deſertion,

1. wenn ſie ohne Erlaubniß auswandern, oder in fremde Kriegsdienſte treten;

2. wenn ſie

a) nach Empfang der Einberufungs-Ordre von ihrem bisherigen Wohnort ohne Erlaubniß ſich

entfernen oder ſich verſteckt halten, oder

b) die vorgeſchriebene Meldung ihrer Aufenthaltsveränderung bei der Landwehrbehörde unterlaſſen

haben,

und ſich auch dann nicht einfinden oder melden, ſobald eine öffentliche Aufforderung erfolgt oder der

Krieg ausbricht.

«.
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3. wenn Beurlaubte in der Militair-Uniform *

a) bei dem Zuſammentreffen mit höheren gleichfalls in Uniform befindlichen oder mit den

in Ausübung des Dienſtes begriffenen Perſonen des Soldatenſtandes ſich eines Ver

brechens ſchuldig machen, wodurch die Achtung gegen dieſe verletzt wird;

b) an einem von Perſonen des Soldatenſtandes verübten militairiſchen Verbrechen Theil

nehmen, oder

c) ſich eines Mißbrauchs militairdienſtlicher Autorität ſchuldig machen;

d) Inſubordination bei Anbringung von Geſuchen und Beſchwerden in militairiſchen

Dienſtangelegenheiten;

e) Herausforderungen und Zweikämpfe beurlaubter Landwehroffiziere und der mit Vor

behalt der Dienſtverpflichtung aus dem ſtehenden Heere ausgeſchiedenen Offiziere.

Ferner beſtimmt §. 110. des Strafgeſetzbuchs für die Preußiſchen Staaten:

„Wer ohne Erlaubniß die Königlichen Lande verläßt und ſich dadurch dem Eintritt in den Dienſt des ſtehenden

Heeres zu entziehen ſucht, in gleichem ein beurlaubter Landwehrmann, welcher ohne Erlaubniß auswan

dert, wird mit einer Geldbuße von fünfzig bis zu Eintauſend Thalern oder Gefängniß von einem Monat bis

zu einem Jahre beſtraft c.“

Und in dem Geſetze vom 10. März 1856 heißt es u. A.:

§. 10. Die Einleitung des Verfahrens gegen beurlaubte Landwehrmänner, welche ohne Erlaubniß auswandern,

geſchieht auf die Erklärung der Landespolizei-Behörde: -

1. daß der Aufenthalt des Landwehrmannes im Inlande nicht ermittelt,

2. daß ihm eine Erlaubniß zur Auswanderung nicht ertheilt worden,

3. daß der angeſtellten Erkundigungen ungeachtet ſich keine Umſtände ergeben haben, welche die An

nahme ausſchließen, daß er ausgewandert ſei.

§. 11. Die Verurtheilung erfolgt auf Grund dieſer Erklärung, wenn nicht derſelben entgegenſtehende Umſtände

erwieſen werden c.

Artikel 59 der Verfaſſung des Norddeutſchen Bundes lautet jedoch:

„In Bezug auf die Auswanderung der Reſerviſten ſollen lediglich diejenigen Beſtimmungen maßgebend ſein,

welche für die Auswanderung der Landwehrmänner gelten.“

*Anmerkung. D. h. in Waffenrock, Mütze und Hoſe. Legen Mannſchaften dieſe drei die Militair-Uniform bildenden

Montirungsſtücke an, ſo müſſen ſie dieſelben vorſchriftsmäßig tragen und ſind nicht befugt, daran willkürliche

Aenderungen vorzunehmen. Tragen ſie indeß in Ermangelung von Civilkleidern nur das eine oder andere dieſer

ihnen bei der Entlaſſung mitgegebenen Montirungsſtücke, ſo ſind ſie nicht als in Uniform befindlich zu betrachten.
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Trifft ein Verbrechen der zu a. bis e. bezeichneten Art mit einem gemeinen Verbrechen zuſammen,

ſo iſt der Militairgerichtsſtand auch wegen des letzteren begründet. –

§. 7.

Wenn die zum Beurlaubtenſtande gehörenden Perſonen des Soldatenſtandes zu dienſtlichen

Zwecken einberufen werden, ſo haben ſie während dieſer Einberufung den Militairgerichtsſtand.

Derſelbe beginnt:

1. wenn die Einberufung zum Kriege oder wegen außerordentlicher Zuſammenziehung der

Reſerve oder der Landwehr erfolgt, mit dem Empfang der Einberufungs-Ordre; *

2. wenn die Einberufung zu den größeren ** Uebungen ſtattfindet, mit dem Anfange des in

der Einberufungs-Ordre bezeichneten Geſtellungstages.

In beiden Fällen hört dieſer Gerichtsſtand mit dem Ablauf des Tages der Wiederentlaſſung auf.

Erfolgt dagegen

3. die Einberufung zu den kleineren** Uebungen oder zu anderen dienſtlichen Zwecken, ſo findet

der Militairgerichtsſtand nur für die Dauer der Anweſenheit des Beurlaubten im dienſtlichen

Verhältniß ſtatt.

§. 8.

Die Militair-Gerichte dürfen jedoch in den Fällen ad 2. b. und c. das Verfahren den Civil

gerichten überlaſſen und den Angeſchuldigten dazu ausliefern, wenn ein gemeines Verbrechen vorliegt

und kein militairiſches Verbrechen damit zuſammentrifft.

§. 13.

Gegen Perſonen des Beurlaubtenſtandes, welche zum Kriege, zu einer außerordentlichen Zuſammen

ziehung der Truppen, oder zu größeren Uebungen einberufen werden, müſſen die bei den Civilgerichten

einzuleitenden oder bereits eingeleiteten Unterſuchungen, ſowie die Strafvollſtreckung, für die Dauer der

militairiſchen Dienſtleiſtung des Einberufenen in den Fällen ſuspendirt bleiben, wo nicht die Verhaftung

entweder bereits erfolgt iſt, oder bei der Unterſuchung geſetzlich eintreten muß.

*Anmerkung. Die Einberufung der Mannſchaften des Beurlaubtenſtandes zum aktiven Dienſt kann auch in anderer

Weiſe, als mittelſt einer an jeden Einzelnen zu erlaſſenden Einberufungs-Ordre gültig erfolgen. Nur muß alsdann

bei Anträgen auf Beſtrafung wegen Nichtbefolgung des erlaſſenen Geſtellungsbefehls nachgewieſen werden, daß

der Befehl dem Ausgebliebenen zur rechten Zeit bekannt geworden iſt.

"Anmerkung. Kleinere Uebungen finden nicht mehr ſtatt. Die durch dieſe Verordnung vorgeſchriebenen Uebungen

gehören ohne Ausnahme zu denen, welche in dem Strafgeſetzbuche „als größere“ bezeichnet ſind.
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„* §. 14.

Die Fortſetzung einer Unterſuchung, welche beim Eintritt des Termins der Entlaſſung aus dem

Dienſtſtande noch ſchwebt, kann, wenn dieſelbe ein gemeines Verbrechen zum Gegenſtande hat, und

kein gerichtlich zu beſtrafendes militairiſches Verbrechen damit zuſammentrifft, inſofern der Angeſchuldigte

nicht verhaftet iſt, dem Civilgericht überlaſſen werden.

§. 15.

Kommt ein während des Dienſtſtandes begangenes Verbrechen erſt nach dem Uebertritt in den

Beurlaubtenſtand zur Sprache, ſo ſteht deſſen Unterſuchung und Beſtrafung nur dann den Civilgerichten

zu, wenn das Verbrechen zu den gemeinen gehört und mit keinem gerichtlich zu beſtrafenden militairiſchen

Verbrechen zuſammentrifft.
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Beilage 2.
>--

Aus 3 u g

aUß der

„Verordnung über die Disciplinar-Beſtrafung in der Armee.“

§. 23.

Die Stamm-Mannſchaft der Landwehr wird in Hinſicht der Disciplinar-Beſtrafung wie die

Mannſchaft des ſtehenden Heeres behandelt.

So lange die Landwehr nicht verſammelt iſt, haben nur der Landwehr-Bezirks-Kommandeur

und deſſen Vorgeſetzte die Befugniß, Disciplinarſtrafen gegen die Stamm-Mannſchaften zu verhängen.

Der Landwehr-Bezirks-Kommandeur hat die Disciplinarſtrafgewalt in demſelben Umfange, wie

der Kommandeur eines ſelbſtſtändigen Bataillons (§. 12.). *

Iſt der Landwehr-Bezirks-Kommandeur abweſend oder deſſen Stelle unbeſetzt, ſo geht deſſen

Disciplinar-Strafgewalt während der Dauer der Stellvertretung auf den Stellvertreter im Kommando

*Anmerkung. §. 12. lautet:

Die Kommandeure der Regimenter und ſelbſtſtändigen Bataillone und alle anderen Befehlshaber, welchen die

niedere Gerichtsbarkeit verliehen iſt, ſind befugt, außer den im §. 9. erwähnten Strafen

1. gegen Offiziere:

a) ſtrengen Verweis,

b) einfachen Stuben-Arreſt bis zu ſechs Tagen,

2. gegen Unteroffiziere und Gemeine:

Kaſernen-, Quartier- oder gelinden Arreſt bis zu vier Wochen;

3. gegen Unteroffiziere, die nicht das Portepee tragen und gegen Gemeine:

mittleren Arreſt bis zu drei Wochen, und

4. gegen Gemeine:

ſtrengen Arreſt bis zu vierzehn Tagen,

zu verhängen.

Auch ſind dieſelben berechtigt:

5. Gefreite von dieſer Charge zu entfernen, und

6. Gemeine der zweiten Klaſſe des Soldatenſtandes, nach zuvor im Dienſtwege eingeholter Genehmigung

des ihnen vorgeſetzten kommandirenden Generals, einer Arbeiter-Abtheilung zu überweiſen.“

8
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über. Wird aber für den abweſenden oder manquirenden Landwehr-Bezirks-Kommandeur kein Stell

vertreter ernannt, ſo hat während der Dauer eines ſolchen Verhältniſſes der älteſte im Bataillons

Stabs-Quartier anweſende dienſtthuende Offizier des Bataillons die Disciplinarſtrafgewalt eines

Kompagnie-Chefs (S. 10).* -

§. 24.

Auf die nicht zum Stamm gehörenden Mannſchaften der Landwehr kommen die Disciplinar

Strafbeſtimmungen für das ſtehende Heer nur während der Zeit durchweg zur Anwendung, für welche

ſie „mit der vorſchriftsmäßigen Verpflegungs-Kompetenz“ zum Dienſt oder zu den Uebungen einberufen

ſind. -

Die Unterſtellung derſelben unter dieſe Disciplinar-Strafbeſtimmungen beginnt in dieſen Fällen:

1. wenn die Einberufung zum Kriege oder zu einer außerordentlichen Zuſammenziehung der

Landwehr erfolgt, mit dem Empfange der Einberufungs-Ordre, -

2. wenn die Einberufung zu den Uebungen ſtattfindet, mit dem Anfange des in der Einbe

rufungs-Ordre bezeichneten Geſtellungs-Tages,

und endigt in beiden Fällen mit dem Ablauf des Tages der Wiederentlaſſung.

§. 25.

Außer der Zeit der Zuſammenziehung der Landwehr (§ 24) tritt, inſofern nicht eine härtere

Strafe verwirkt iſt, Disciplinarbeſtrafung ein: -

1. wegen Ungehorſams gegen Befehle, welche Mannſchaften der Landwehr von ihren Vor

geſetzten in Gemäßheit der Dienſtordnung ertheilt werden, insbeſondere:

a) wegen Nichtbefolgung der Einberufungs-Ordre zu den Uebungen, ſowie

*Anmerkung. §. 10. lautet:

„Die Chefs einer Kompagnie, Escadron oder Batterie ſind berechtigt, außer den im § 9. erwähnten Dis

ciplinarſtrafen: -

1. gegen Unteroffiziere und Gemeine:

Kaſernen-, Quartier- oder gelinden Arreſt bis zu acht Tagen;

2. gegen Unteroffiziere, die nicht das Portepee tragen und gegen Gemeine:

mittleren Arreſt bis zu fünf Tagen und

3. gegen Gemeine:

ſtrengen Arreſt bis zu drei Tagen,

zu verhängen.

Die Beſtrafung eines Gemeinen mit ſtrengem Arreſt iſt in jedem Beſtrafungsfalle dem nächſtvorgeſetzten

Befehlshaber zu melden.“

Die Offiziere, welche die Kontrol-Verſammlungen abhalten, haben (ſofern dies nicht die Bezirks-Komman

deure oder deren Stellvertreter ſind) keine Disciplinarſtrafgewalt. – Sie können nur die ihnen Untergebenen,

wenn ſie während der Dauer dieſer Verſammlungen ſtrafbare Handlungen verüben, in Arreſt ſchicken und

müſſen dieſelben alsdann dem vorgeſetzten Landwehr-Bezirks-Kommandeur zur Beſtrafung melden.
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b) wegen Nichtbefolgung der Einberufung zu den Kontrol-Verſammlungen oder der

Einberufung Einzelner zu einem anderen beſtimmten Dienſtzweck ohne die Verpflegungs

Kompetenz;

2. wegen ſtrafbarer Handlungen, welche von den ohne die Verpflegungs-Kompetenz Einberufenen

(Nr. 1. b.) am Geſtellungsorte während der Anweſenheit ihrer Vorgeſetzten verübt werden;

3. wegen Umgehung des vorgeſchriebenen Dienſtweges bei Anbringung dienſtlicher Geſuche

oder Beſchwerden, ſowie wegen anderer Vergehen der Landwehr-Mannſchaften gegen die

Subordination beim mündlichen oder ſchriftlichen Verkehr derſelben mit ihren Vorgeſetzten

in militairiſchen Dienſtangelegenheiten;

4. wegen Zuwiderhandlung gegen das Verbot, wonach Landwehr-Mannſchaften, auch wenn

die Landwehr nicht zuſammenberufen iſt, ohne Befehl in Vereine oder zu Verſammlungen

zur Berathung militairiſcher Einrichtungen oder anderer Angelegenheiten in ihrer militairiſchen

Eigenſchaft nicht zuſammentreten dürfen;

5. wenn Mannſchaften in der Militair-Uniform

a) Vergehen gegen andere, gleichfalls in Uniform befindliche Perſonen des Soldaten

ſtandes im perſönlichen Zuſammentreffen mit denſelben oder

b) der Theilnahme an einem, von Perſonen des Soldatenſtandes verübten Dienſtvergehen,

ſich ſchuldig machen.

§ 26.

Die Disciplinar-Strafgewalt über die beurlaubten Landwehr-Mannſchaften haben in den Fällen

des § 25. nur die im § 23. namhaft gemachten Vorgeſetzten.

Die Disciplinarſtrafe darf jedoch in den Fällen des § 25. sub 1 b., 2, 3, 5, einen dreitägigen

mittleren Arreſt nicht überſteigen.

Iſt in ſolchen Fällen dreitägiger mittlerer Arreſt keine ausreichende Strafe, ſo tritt gerichtliche

Unterſuchung und Beſtrafung ein.

§. 27.

Wegen Nichtbefolgung der Einberufungs-Ordre zu den Uebungen, – wohin auch die Fälle ge

hören, wenn Landwehr-Mannſchaften, während ſie ihrer Einberufung entgegenſehen konnten, durch eine,

ohne Erlaubniß der Landwehr-Behörde unternommene Reiſe ſich dem Empfange der Einberufungs

Ordre entziehen, – darf nur dann die Disciplinar-Beſtrafung erfolgen, wenn entweder der Einberufene

nur zu ſpät ſich an dem Einberufungsorte eingeſtellt hat, oder die Umſtände ſonſt eine mildere Beur

theilung zulaſſen.

Iſt hiernach die Verhängung einer Disciplinarſtrafe nicht ausreichend, ſo muß gerichtliche Unter
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ſuchung und Beſtrafung eintreten. Dies muß auch ſtets geſchehen, wenn eine Einberufungs-Ordre zum

Kriege unbefolgt geblieben iſt. -

§. 28.

Beurlaubte Landwehr-Mannſchaften, welche nach dem Eintritt in den Beurlaubtenſtand oder bei

ihrer Aufenthalts-Veränderung die Anmeldung in dem gewählten Aufenthaltsorte länger als 14 Tage

verſäumen, ſind disciplinariſch mit Geldbuße von zwei bis fünf Thalern, oder mit polizeilichem Gefängniß

von drei bis acht Tagen zu beſtrafen. Iſt von ihnen bei Aufenthaltsveränderungen nur die vorge

ſchriebene Abmeldung verſäumt, die Anmeldung in dem Bezirk ihres neuen Aufenthaltsorts aber recht

zeitig erfolgt, ſo tritt nur Geldbuße von einem bis zu zwei Thalern, oder polizeiliches Gefängniß von

einem bis zwei Tagen ein.

Dieſe Strafen für die unterlaſſene An- oder Abmeldung ſind auf Requiſition des Landwehr

Bezirks-Kommandeurs durch die Civilbehörde zu vollſtrecken.*

§ 30.

Die in den §§ 25. bis 28. enthaltenen Beſtimmungen gelten auch für die Rekruten, für die

auf unbeſtimmte Zeit von Truppentheilen des ſtehenden Heeres Beurlaubten, für die Reſerve-Mannſchaft

und für alle übrigen unter der Kontrole der Landwehr-Bezirks-Kommandeure ſtehenden, zum Beurlaubten

ſtande gehörenden Perſonen des Soldatenſtandes.

Von jeder Disciplinarbeſtrafung eines noch zur etatsmäßigen Friedensſtärke eines Truppentheils

des ſtehenden Heeres gehörenden, auf unbeſtimmte Zeit Beurlaubten, hat der Landwehr-Bezirks-Kom

mandeur den betreffenden Truppentheil ſofort zu benachrichtigen.

*Anmerkung. Der Landwehr-Bezirks-Kommandeur beſtimmt auch, ob Geld- oder Gefängnißſtrafe zu verhängen iſt.

Will er der Civilbehörde die Beſtimmung, welche Strafart zu wählen iſt, anheimſtellen, ſo iſt das Maaß

ſowohl der Gefängniß-, als auch der event. zu ſubſtituirenden Geldſtrafe anzugeben. Die eingehenden Straf

gelder für unterlaſſene An- und Abmeldung werden durch die Landes-Polizei-Behörden am Schluſſe jeden

Jahres an die Kreis-Kommiſſionen zur Unterſtützung hülfsbedürftiger Familien der ins Feld rückenden Wehr

männer und Reſerviſten überwieſen.

Es ſind jedoch aus denſelben vorweg die Koſten zu decken, welche durch die Vollſtreckung der Gefängniß

ſtrafen für unterlaſſene An- und Abmeldung veranlaßt werden.
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Beilage 3.
>--

Beſtimmungen

über

Klaſſificirung der Reſerve- und Landwehr-Mannſchaften rückſichtlich

ihrer häuslichen und gewerblichen Verhältniſſe. *

§. 1.

Bei Einberufung der Reſerve- und Landwehr-Mannſchaften zu den Fahnen können häusliche,

gewerbliche und Familien-Verhältniſſe nur ausnahmsweiſe in ſo weit berückſichtigt werden, als aus

Anlaß derſelben vorübergehend die einſtweilige Zurückſtellung eines Mannes verfügt werden darf.

- §. 2.

Derartige Berückſichtigungen ſind nur zuläſſig:

1. wenn ein Mann als der einzige Ernährer ſeines arbeitsunfähigen Vaters oder ſeiner Mutter,

mit denen er die nämliche Feuerſtelle bewohnt, zu betrachten iſt, und ein Knecht oder Geſelle

- nicht gehalten werden kann, auch durch die den Familien der Reſerve- und Landwehr-Mann

ſchaften zu gewährenden Unterſtützungen der dauernde Ruin des elterlichen Hausſtandes bei

der Entfernung des Sohnes nicht zu beſeitigen iſt.

2. Wenn ein Mann, der das dreißigſte Lebensjahr vollendet hat, als Grundbeſitzer, Pächter oder

Gewerbetreibender, oder als Ernährer einer zahlreichen Familie, ſelbſt bei dem Genuſſe der

geſetzlichen Unterſtützung, ſeinen Hausſtand und ſeine Angehörigen durch die Entfernung dem

gänzlichen Verfall und dem Elende Preis geben würde.

*Anmerkung. Die „Beſtimmungen über das Verfahren bei Einberufung der Reſerve- und Landwehr-Mannſchaften

zu den Fahnen“ vom 26. Oktober 1850, genehmigt durch Allerhöchſte Kabinets-Ordre vom 7. November 1850,

werden hierdurch aufgehoben.
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3. Wenn in einzelnen dringenden Fällen die Zurückſtellung eines Mannes, deſſen geeignete Ver

tretung auf keine Weiſe zu ermöglichen iſt, im Intereſſe der allgemeinen Landeskultur und der

National-Oekonomie für unabweislich nothwendig erachtet wird.

Mannſchaften, welche wegen Kontrol-Entziehung nachdienen müſſen, haben jedoch auch in den vor

genannten Fällen keinerlei Anſpruch auf Berückſichtigung.

§. 3.

In den im §. 2. angegebenen Fällen darf

a) ein Reſerviſt hinter den letzten Jahrgang der Reſerve und unter beſonders dringenden Ver

hältniſſen auch hinter den letzten Jahrgang der Landwehr,

b) ein Wehrmann hinter den letzten Jahrgang der Landwehr zurückgeſtellt werden.

In jedem Kreiſe darf jedoch die Zahl der hinter den letzten Jahrgang der Reſerve zurückgeſtellten

Mannſchaften zwei Procent der Reſerve, die Zahl der hinter den letzten Jahrgang der Landwehr zurück

geſtellten Mannſchaften drei Procent der Reſerve und Landwehr nicht überſteigen.

§. 4.

Die Reſerve- und Landwehr-Mannſchaften, welche auf Berückſichtigung Anſpruch machen, haben

ihre Geſuche bei dem Gemeinde-Vorſteher anzubringen, welcher dieſelben unter Zuziehung einiger zu

verläſſiger Reſerviſten oder Wehrmänner zu prüfen, und nach Maßgabe des Befundes darüber eine an

den Landrath einzureichende Nachweiſung aufzuſtellen hat, aus der nicht nur die militairiſchen, bürger

lichen und Vermögens-Verhältniſſe der Bittſteller, ſondern auch die obwaltenden beſonderen Umſtände

erſichtlich ſind, durch welche eine zeitweiſe Zurückſtellung bedingt werden kann.

§. 5.

Die eingereichten Geſuche unterliegen der Entſcheidung der beiden permanenten Mitglieder der

Kreis-Erſatz-Kommiſſion, welche zu dieſem Behufe jährlich einmal, und zwar im Frühjahr, im Anſchluß

an das Kreis-Erſatz-Geſchäft, in öffentlich bekannt zu machenden Terminen an den Kreisorten

Sitzung halten.

Die auf Reklamation entlaſſenen Mannſchaften bleiben bis zu dem ihrer Entlaſſung folgenden

nächſten Klaſſifikations-Termin hinter die letzte Dienſtaltersklaſſe der Reſerve zurückgeſtellt und haben

demnächſt event. wie alle übrigen Mannſchaften, ihre weiteren Anträge zu formien.

Wenn im Herbſt nach dem allgemeinen Entlaſſungs-Termine dringende Verhältniſſe die ſofortige

Zurückſtellung einzelner der entlaſſenen Mannſchaften gerechtfertigt erſcheinen laſſen ſollten, ſo kann die

vorläufige Zurückſtellung ſolcher Mannſchaften bis zum nächſten Klaſſifikations-Termine hinter den letzten

Jahrgang der Reſerve durch ſchriftliches Uebereinkommen der permanenten Mitglieder der Kreis-Erſatz

Kommiſſion verfügt werden.
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§. 6.

Als berathende Organe ſind bei den vorgedachten Sitzungen heranzuziehen: der Kompagnieführer,

die Gemeinde-Vorſteher und außerdem, nach dem Ermeſſen des Landwehr-Bezirks-Kommandeurs, reſp.

des Landraths, der Bezirks-Feldwebel und einige zuverläſſige Einwohner, denen eine beſondere Be

kanntſchaft mit den bürgerlichen und Vermögens-Verhältniſſen der Reſerve- und Landwehr-Mannſchaften

des Bezirks innewohnt, ſowie endlich diejenigen Perſonen, deren Zeugniß nach Maßgabe der ob

waltenden Umſtände auf die Entſcheidung von Einfluß ſein könnte.

§. 7.

Nach geendigter Prüfung der Geſuche, wobei die Betheiligten ſich einzufinden haben, erfolgt die

Entſcheidung durch den Landwehr-Bezirks-Kommandeur und den Landrath bei ſtattfindender Ueberein

ſtimmung endgültig. *.

In dem vorausſichtlich ſeltenen Falle, daß eine Vereinigung dieſer Behörden nicht zu erreichen

ſein ſollte, iſt das Geſuch um Zurückſtellung vorläufig abzulehnen, dieſelben ſind jedoch verbunden, den

Fall bei den permanenten Mitgliedern der Departements-Erſatz-Kommiſſion zur Sprache zu bringen,

worauf von dieſen die endgültige Entſcheidung erfolgt.

§. 8.

Die vorgedachten Entſcheidungen behalten ihre Gültigkeit nur bis zu dem nächſten Sitzungs-Ter

mine der Kommiſſion und ſind die Anträge auf weitere Zurückſtellung im Bedarfsfalle zu erneuern.

Wenn Mannſchaften aus einem Kreiſe in einen anderen verziehen, ſo erliſcht die gewährte

Berückſichtigung.

§. 9.

Nach jedem Termine werden die Namen der ſämmtlichen Mannſchaften, deren Geſuche um einſt

weilige Zurückſtellung als begründet anerkannt worden ſind, öffentlich durch die Kreisblätter c.

bekannt gemacht.

§. 10.

Außerdem wird nach jedem Termine eine ſummariſche Nachweiſung

a) der ſämmtlichen Reſerve- und Landwehr-Mannſchaften des betreffenden Bezirks,

b) der als unabkömmlich anerkannten,

der vorgeſetzten Departements-Erſatz-Kommiſſion eingereicht.

Letztere iſt befugt, die Geſchäftsführung der einen oder anderen Kommiſſion einer nachträglichen

Reviſion zu unterwerfen.
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§. 11.

Im Augenblicke der Einberufung ſind alle Geſuche um Zurückſtellung unſtatthaft.

Eine Wiederentlaſſung einzelner zum Dienſt eingezogenen Mannſchaften kann nur ausnahmsweiſe

auf Grund einer im Wege der Reklamation herbeigeführten beſonderen Verfügung der oberen Provinzial

Behörden, oder, wenn die Betreffenden bei einem mobilen Truppentheile ſtehen, der Reſſort-Miniſterien,

erfolgen, und zwar nur dann, wenn ſeit dem letzten Klaſſifikations-Termine für den Eingeſtellten durch

unabwendbare, nicht durch ihn ſelbſt herbeigeführte Ereigniſſe, als Brandſchaden, Ueberſchwemmung,

Tod eines nahen Verwandten u. ſ. w. beſondere Berückſichtigungsgründe eingetreten ſind.

§ 12.

Auf die Einberufung der Mannſchaften des Beurlaubtenſtandes zu den gewöhnlichen Uebungen

haben die vorſtehenden Beſtimmungen keinen Bezug.
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Gewerbeordnung für den Norddeutſchen Bund.

Vom 21. Juni 1869.

Wir Wilhelm,

von Gottes Gnaden König von Preußen 2c.

verordnen im Namen des Norddeutſchen Bundes, nach erfolgter Zuſtimmung des Bundes

rathes und des Reichstages, was folgt:

Titel I.

Allgemeine Beſtimmungen.

§. 1.

Der Betrieb eines Gewerbes iſt Jedermann geſtattet, ſoweit nicht durch dieſes Ge

ſetz Ausnahmen oder Beſchränkungen vorgeſchrieben oder zugelaſſen ſind.

Wer gegenwärtig zum Betriebe eines Gewerbes berechtigt iſt, kann von demſelben

nicht deshalb ausgeſchloſſen werden, weil er den Erforderniſſen dieſes Geſetzes nicht

genügt.

§. 2.

Die Unterſcheidung zwiſchen Stadt und Land in Bezug auf den Gewerbebetrieb

und die Ausdehnung deſſelben hört auf.

§. 3.

Der gleichzeitige Betrieb verſchiedener Gewerbe, ſowie deſſelben Gewerbes in mehreren

Betriebs- oder Verkaufsſtätten iſt geſtattet. Eine Beſchränkung der Handwerker auf

den Verkauf der ſelbſtverfertigten Waaren findet nicht ſtatt.

§. 4.

Den Zünften und kaufmänniſchen Korporationen ſteht ein Recht, Andere von dem

Betriebe eines Gewerbes auszuſchließen, nicht zu.

§. 5.

In den Beſchränkungen des Betriebes einzelner Gewerbe, welche auf den Zoll-,

Steuer- und Poſtgeſetzen beruhen, wird durch das gegenwärtige Geſetz nichts geändert.

1
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§. 6.

Das gegenwärtige Geſetz findet keine Anwendung auf das Bergweſen (vorbehaltlich

der Beſtimmungen der §§ 152, 153 und 154), die Fiſcherei, die Ausübung der Heil

kunde (vorbehaltlich der Beſtimmungen in den §§ 29. 30. 53. 80 und 144), die Er

richtung und Verlegung von Apotheken und den Verkauf von Arzneimitteln (vorbehalt

lich der Beſtimmung im §. 80), das Unterrichtsweſen, die advokatoriſche und Notariats

Praxis, den Gewerbebetrieb der Auswanderungs-Unternehmer und Auswanderungs

Agenten, der Verſicherungs-Unternehmer und der Eiſenbahn-Unternehmungen, den Ver

trieb von Lotterielooſen, die Befugniß zum Halten öffentlicher Fähren und die Rechts

verhältniſſe der Schiffsmannſchaften auf den Seeſchiffen.

Eine Verordnung des Bundespräſidiums wird beſtimmen, welche Apothekerwaaren

dem freien Verkehr zu überlaſſen ſind.

§. 7.

Vom 1. Januar 1873 ab ſind, ſoweit die Landesgeſetze ſolches nicht früher ver

fügen, aufgehoben:

1) die noch beſtehenden ausſchließlichen Gewerbeberechtigungen, d. h. die mit dem Ge

werbebetriebe verbundenen Berechtigungen, Andern den Betrieb eines Gewerbes,

ſei es im Allgemeinen oder hinſichtlich der Benutzung eines gewiſſen Betriebsma

terials, zu unterſagen oder ſie darin zu beſchränken;

2) die mit den ausſchließlichen Gewerbeberechtigungen verbundenen Zwangs- und Bann

rechte, mit Ausnahme der Abdeckereiberechtigungen;

3) alle Zwangs- und Bannrechte, deren Aufhebung nach dem Inhalte der Verleihungs

Urkunde ohne Entſchädigung zuläſſig iſt;

4) ſofern die Aufhebung nicht ſchon in Folge dieſer Beſtimmungen eintritt, oder ſo

fern ſie nicht auf einem Vertrage zwiſchen Berechtigten und Verpflichteten beruhen:

a) das mit dem Beſitze einer Mühle, einer Brennerei oder Brenngerechtigkeit, einer

Brauerei oder Braugerechtigkeit oder einer Schankſtätte verbundene Recht, die

Konſumenten zu zwingen, daß ſie bei den Berechtigten ihren Bedarf mahlen

oder ſchroten laſſen, oder das Getränk ausſchließlich von denſelben beziehen (der

Mahlzwang, der Branntweinzwang oder der Brauzwang);

b) das ſtädtiſchen Bäckern oder Fleiſchern zuſtehende Recht, die Einwohner der

Stadt, der Vorſtädte oder der ſogenannten Bannmeile zu zwingen, daß ſie ihren
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Bedarf an Gebäck oder Fleiſch ganz oder theilweiſe von jenen ausſchließlich

entnehmen;

5) die Berechtigungen, Konzeſſionen zu gewerblichen Anlagen oder zum Betriebe von

Gewerben zu ertheilen, die dem Fiskus, Korporationen, Inſtituten oder einzelnen

Berechtigten zuſtehen;

6) vorbehaltlich der an den Staat und die Gemeinde zu entrichtenden Gewerbeſteuern,

alle Abgaben, welche für den Betrieb eines Gewerbes entrichtet werden, ſowie die

Berechtigung, dergleichen Abgaben aufzuerlegen.

Ob und in welcher Weiſe den Berechtigten für die vorſtehend aufgehobenen aus

ſchließlichen Gewerbeberechtigungen, Zwangs- und Bannrechte u. ſ. w. Entſchädigung zu

leiſten iſt, beſtimmen die Landesgeſetze.

§. 8.

Von dem gleichen Zeitpunkte (§. 7) ab unterliegen, ſoweit ſolches nicht von der

Landesgeſetzgebung ſchon früher verfügt iſt, der Ablöſung:

1) diejenigen Zwangs- und Bannrechte, welche durch die Beſtimmungen des § 7

nicht aufgehoben ſind, ſofern die Verpflichtung auf Grundbeſitz haftet, die Mit

glieder einer Korporation als ſolche betrifft oder Bewohnern eines Orts oder Di

ſtrikts vermöge ihres Wohnſitzes obliegt;

2) das Recht, den Inhaber einer Schankſtätte zu zwingen, daß er für ſeinen Wirth

ſchaftsbedarf das Getränk aus einer beſtimmten Fabrikationsſtätte entnehme.

Das Nähere über die Ablöſung dieſer Rechte beſtimmen die Landesgeſetze.

§. 9.

Streitigkeiten darüber, ob eine Berechtigung zu den durch die §§ 7 und 8 auf

gehobenen oder für ablösbar erklärten gehört, ſind im Rechtswege zu entſcheiden.

Jedoch bleibt den Landesgeſetzen vorbehalten, zu beſtimmen, von welchen Behörden

und in welchem Verfahren die Frage zu entſcheiden iſt, ob oder wie weit eine auf einem

Grundſtück haftende Abgabe eine Grundabgabe iſt, oder für den Betrieb eines Gewerbes

entrichtet werden muß.

§. 10.

Ausſchließliche Gewerbeberechtigungen oder Zwangs- und Bannrechte, welche durch

Geſetz aufgehoben oder für ablösbar erklärt worden ſind, können fortan nicht mehr er

worben werden.
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Realgewerbeberechtigungen dürfen fortan nicht mehr begründet werden.

§. 11.

Das Geſchlecht begründet in Beziehung auf die Befugniß zum ſelbſtſtändigen Be

triebe eines Gewerbes keinen Unterſchied.

Frauen, welche ſelbſtſtändig ein Gewerbe betreiben, können in Angelegenheiten ihres

Gewerbes ſelbſtſtändig Rechtsgeſchäfte abſchließen und vor Gericht auftreten, gleichviel,

ob ſie verheirathet oder unverheirathet ſind. Sie können ſich in Betreff der Geſchäfte

aus ihrem Gewerbebetrieb auf die in den einzelnen Bundesſtaaten beſtehenden Rechts

wohlthaten der Frauen nicht berufen. Es macht hierbei keinen Unterſchied, ob ſie das

Gewerbe allein oder in Gemeinſchaft mit anderen Perſonen, ob ſie daſſelbe in eigener

Perſon oder durch einen Stellvertreter betreiben.

§. 12.

Hinſichtlich des Gewerbebetriebes der juriſtiſchen Perſonen des Auslandes bewendet

es bei den Landesgeſetzen.

Diejenigen Beſchränkungen, welche in Betreff des Gewerbebetriebes für Perſonen

des Soldaten- und Beamtenſtandes, ſowie deren Angehörigen beſtehen, werden durch das

gegenwärtige Geſetz nicht berührt.

§. 13.

Von dem Beſitze des Bürgerrechts ſoll die Zulaſſung zum Gewerbebetriebe in

keiner Gemeinde und bei keinem Gewerbe abhängig ſein.

Nach dem begonnenen Gewerbebetriebe iſt, ſoweit dies in der beſtehenden Gemeinde

verfaſſung begründet iſt, der Gewerbetreibende auf Verlangen der Gemeindebehörde nach

Ablauf von drei Jahren verpflichtet, das Bürgerrecht zu erwerben. Es darf jedoch in

dieſem Falle von ihm das ſonſt vorgeſchriebene oder übliche Bürgerrechtsgeld nicht ge

fordert und ebenſo nicht verlangt werden, daß er ſein anderweit erworbenes Bürgerrecht

aufgebe.

Titel II.

Stehen der Gewerbebetrieb.

I. Allgemeine Erforderniſſe.

§. 14.

Wer den ſelbſtſtändigen Betrieb eines ſtehenden Gewerbes anfängt, muß der für

den Ort, wo ſolches geſchieht, nach den Landesgeſetzen zuſtändigen Behörde gleichzeitig
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Anzeige davon machen. Dieſe Anzeige liegt auch demjenigen ob, welcher zum Betriebe

eines Gewerbes im Umherziehen (Titel III.) befugt iſt.

Außerdem hat, wer Verſicherungen für eine Mobiliar- oder Immobiliar-Feuerver

ſicherungs-Anſtalt als Agent oder Unteragent vermitteln will, bei Uebernahme der

Agentur, und derjenige, welcher dieſes Geſchäft wieder aufgiebt, oder welchem die Ver

ſicherungsanſtalt den Auftrag wieder entzieht, innerhalb der nächſten acht Tage der zu

ſtändigen Behörde ſeines Wohnortes davon Anzeige zu machen. Buch- und Steindrucker,

Buch- und Kunſthändler, Antiquare, Leihbibliothekare, Inhaber von Leſekabinetten, Ver

käufer von Druckſchriften, Zeitungen und Bildern haben bei der Eröffnung ihres Ge

werbebetriebes das Lokal deſſelben, ſowie jeden ſpäteren Wechſel des letzteren ſpäteſtens

am Tage ſeines Eintritts der zuſtändigen Behörde ihres Wohnortes anzugeben.

§. 15.

Die Behörde beſcheinigt innerhalb dreier Tage den Empfang der Anzeige.

Die Fortſetzung des Betriebes kann polizeilich verhindert werden, wenn ein Ge

werbe, zu deſſen Beginn eine beſondere Genehmigung erforderlich iſt, ohne dieſe Ge

nehmigung begonnen wird.

Gegen die unterſagende Verfügung iſt der Rekurs zuläſſig.

II. Erforderniß beſonderer Genehmigung.

1. Anlagen, welche einer beſonderen Genehmigung bedürfen.

§. 16. -

Zur Errichtung von Anlagen, welche durch die örtliche Lage oder die Beſchaffenheit

der Betriebsſtätte für die Beſitzer oder Bewohner der benachbarten Grundſtücke oder für

das Publikum überhaupt erhebliche Nachtheile, Gefahren oder Beläſtigungen herbeifüh

ren können, iſt die Genehmigung der nach den Landesgeſetzen zuſtändigen Behörde

erforderlich.

Es gehören dahin:

Schießpulver-Fabriken, Anlagen zur Feuerwerkerei und zur Bereitung von Zünd

ſtoffen aller Art, Gasbereitungs- und Gasbewahrungs-Anſtalten, Anſtalten zur

Deſtillation von Erdöl, Anlagen zur Bereitung von Braunkohlentheer, Steinkoh

lentheer und Koaks, ſofern ſie außerhalb der Gewinnungsorte des Materials er

richtet werden, Glas- und Rußhütten, Kalk-, Ziegel- und Gypsöfen, Anlagen zur
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Gewinnung roher Metalle, Röſtöfen, Metallgießereien, ſofern ſie nicht bloße Tie

gelgießereien ſind, Hammerwerke, chemiſche Fabriken aller Art, Schnellbleichen,

Firnißſiedereien, Stärkefabriken, mit Ausnahme der Fabriken zur Bereitung von

Kartoffelſtärke, Stärkeſyrups-Fabriken, Wachstuch-, Darmſaiten-, Dachpappen

und Dachfilz-Fabriken, Leim-, Thran- und Seifenſiedereien, Knochenbrennereien,

Knochendarren, Knochenkochereien und Knochenbleichen, Zubereitungsanſtalten für

Thierhaare, Talgſchmelzen, Schlächtereien, Gerbereien, Abdeckereien, Poudretten- und

Düngpulver-Fabriken, Stauanlagen für Waſſertriebwerke (§ 23).

Das vorſtehende Verzeichniß kann, je nach Eintritt oder Wegfall der im Eingang

gedachten Vorausſetzung, durch Beſchluß des Bundesrathes, vorbehaltlich der Genehmi

gung des nächſtfolgenden Reichstages, abgeändert werden. -

§. 17.

Dem Antrage auf die Genehmigung einer ſolchen Anlage müſſen die zur Erläute

rung erforderlichen Zeichnungen und Beſchreibungen beigefügt werden.

Iſt gegen die Vollſtändigkeit dieſer Vorlagen nichts zu erinnern, ſo wird das Un

ternehmen mittelſt einmaliger Einrückung in das zu den amtlichen Bekanntmachungen

der Behörde (§ 16) beſtimmte Blatt zur öffentlichen Kenntniß gebracht, mit der Auf

forderung, etwaige Einwendungen gegen die neue Anlage binnen vierzehn Tagen anzu

bringen. Die Friſt nimmt ihren Anfang mit Ablauf des Tages, an welchem das die

Bekanntmachung enthaltende Blatt ausgegeben worden, und iſt für alle Einwendungen,

welche nicht auf privatrechtlichen Titeln beruhen, präkluſiviſch.

§. 18.

Werden keine Einwendungen angebracht, ſo hat die Behörde zu prüfen, ob die An

lage erhebliche Gefahren, Nachtheile oder Beläſtigungen für das Publikum herbeiführen

könne. Auf Grund dieſer Prüfung, welche ſich zugleich auf die Beachtung der beſtehen

den bau-, feuer- und geſundheitspolizeilichen Vorſchriften erſtreckt, iſt die Genehmigung

zu verſagen, oder, unter Feſtſetzung der ſich als nöthig ergebenden Bedingungen, zu er

theilen. Zu den letzteren gehören auch diejenigen Anordnungen, welche zum Schutze der

Arbeiter gegen Gefahr für Geſundheit und Leben nothwendig ſind. Der Beſcheid iſt

ſchriftlich auszufertigen und muß die feſtgeſetzten Bedingungen enthalten; er muß mit

Gründen verſehen ſein, wenn die Genehmigung verſagt oder nur unter Bedingungen er

theilt wird.
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§. 19.

Einwendungen, welche auf beſonderen privatrechtlichen Titeln beruhen, ſind zur

richterlichen Entſcheidung zu verweiſen, ohne daß von der Erledigung derſelben die Ge

nehmigung der Anlage abhängig gemacht wird.

Andere Einwendungen dagegen ſind mit den Parteien vollſtändig zu erörtern. Nach

Abſchluß dieſer Erörterung erfolgt die Prüfung und Entſcheidung nach den im § 18

enthaltenen Vorſchriften. Der Beſcheid iſt ſowohl dem Unternehmer als dem Wider

ſprechenden zu eröffnen.

§. 20.

Gegen den Beſcheid iſt Rekurs an die nächſtvorgeſetzte Behörde zuläſſig, welcher bei

Verluſt deſſelben binnen vierzehn Tagen, vom Tage der Eröffnung des Beſcheides an

gerechnet, gerechtfertigt werden muß.

Der Rekursbeſcheid iſt den Parteien ſchriftlich zu eröffnen und muß mit Gründen

verſehen ſein.

§. 21.

Die näheren Beſtimmungen über die Behörden und das Verfahren, ſowohl in der

erſten als in der Rekurs-Inſtanz, bleiben den Landesgeſetzen vorbehalten. Es ſind jedoch

folgende Grundſätze einzuhalten:

1) In erſter oder in zweiter Inſtanz muß die Entſcheidung durch eine kollegiale Behörde

erfolgen. Dieſe Behörde iſt befugt, Unterſuchungen an Ort und Stelle zu veran

laſſen, Zeugen und Sachverſtändige zu laden und eidlich zu vernehmen, überhaupt

den angetretenen Beweis in vollem Umfange zu erheben.

2) Bildet die kollegiale Behörde die erſte Inſtanz, ſo ertheilt ſie ihre Entſcheidung in

öffentlicher Sitzung, nach erfolgter Ladung und Anhörung der Parteien, auch in

dem Falle, wenn zwar Einwendungen nicht angebracht ſind, die Behörde aber nicht

ohne Weiteres die Genehmigung ertheilen will und der Antragſteller innerhalb vier

zehn Tagen nach Empfang des, die Genehmigung verſagenden oder nur unter Be

dingungen ertheilenden Beſcheides der Behörde auf mündliche Verhandlung anträgt.

3) Bildet die kollegiale Behörde die zweite Inſtanz, ſo ertheilt ſie ſtets ihre Entſchei

dung in öffentlicher Sitzung, nach erfolgter Ladung und Anhörung der Parteien.

4) Als Parteien ſind der Unternehmer (Antragſteller), ſowie diejenigen Perſonen zu

betrachten, welche Einwendungen erhoben haben.
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§ 22.

Die durch unbegründete Einwendungen erwachſenden Koſten fallen dem Widerſpre

chenden, alle übrigen Koſten, welche durch das Verfahren entſtehen, dem Unternehmer

zur Laſt.

In den Beſcheiden über die Zuläſſigkeit der neuen Anlage wird zugleich die Ver

theilung der Koſten feſtgeſetzt.

- §. 23.

Bei den Stauanlagen für Waſſertriebwerke ſind außer den Beſtimmungen der

§§. 17 bis 22 die dafür beſtehenden landesgeſetzlichen Vorſchriften anzuwenden.

Der Landesgeſetzgebung bleibt vorbehalten, für ſolche Orte, in welchen öffentliche

Schlachthäuſer in genügendem Umfange vorhanden ſind oder errichtet werden, die fernere

Benutzung beſtehender und die Anlage neuer Privatſchlächtereien zu unterſagen.

Der Landesgeſetzgebung bleibt ferner vorbehalten, zu verfügen, in wie weit durch

Ortsſtatuten darüber Beſtimmung getroffen werden kann, daß einzelne Ortstheile vorzugs

weiſe zu Anlagen der in § 16 erwähnten Art zu beſtimmen, in anderen Ortstheilen

aber dergleichen Anlagen entweder gar nicht oder nur unter beſonderen Beſchränkungen

zuzulaſſen ſind.

§. 24.

Zur Anlegung von Dampfkeſſeln, dieſelben mögen zum Maſchinenbetriebe beſtimmt

ſein oder nicht, iſt die Genehmigung der nach den Landesgeſetzen zuſtändigen Behörde

erforderlich. Dem Geſuche ſind die zur Erläuterung erforderlichen Zeichnungen und Be

ſchreibungen beizufügen.

Die Behörde hat die Zuläſſigkeit der Anlage nach den beſtehenden bau-, feuer- und

geſundheitspolizeilichen Vorſchriften, ſowie nach denjenigen allgemeinen polizeilichen Be

ſtimmungen zu prüfen, welche von dem Bundesrathe über die Anlegung von Dampf

keſſeln erlaſſen werden. Sie hat nach dem Befunde die Genehmigung entweder zu ver

ſagen, oder unbedingt zu ertheilen, oder endlich bei Ertheilung derſelben die erforderlichen

Vorkehrungen und Einrichtungen vorzuſchreiben.

Bis zum Erlaß allgemeiner Beſtimmungen durch den Bundesrath kommen die in

den einzelnen Bundesſtaaten beſtehenden Vorſchriften zur Anwendung.

Bevor der Keſſel in Betrieb genommen wird, iſt zu unterſuchen, ob die Ausfüh

rung den Beſtimmungen der ertheilten Genehmigung entſpricht. Wer vor dem Empfange



– 9 –

der hierüber auszufertigenden Beſcheinigung den Betrieb beginnt, hat die im § 147

angedrohte Strafe verwirkt.

Die vorſtehenden Beſtimmungen gelten auch für bewegliche Dampfkeſſel.

Für den Rekurs und das Verfahren über denſelben gelten die Vorſchriften der

§§. 20 und 21.

§. 25.

Die Genehmigung zu einer der in den §§ 16 und 24 bezeichneten Anlagen bleibt

ſo lange in Kraft, als keine Aenderung in der Lage oder Beſchaffenheit der Betriebs

ſtätte vorgenommen wird, und bedarf unter dieſer Vorausſetzung auch dann, wenn die

Anlage an einen neuen Erwerber übergeht, einer Erneuerung nicht. Sobald aber eine

Veränderung der Betriebsſtätte vorgenommen wird, iſt dazu die Genehmigung der zu

ſtändigen Behörde nach Maaßgabe der §§ 17 bis 23 einſchließlich, beziehungsweiſe des

§ 24 nothwendig. Eine gleiche Genehmigung iſt erforderlich bei weſentlichen Verän

derungen in dem Betriebe einer der im § 16 genannten Anlagen. Die zuſtändige

Behörde kann jedoch auf Antrag des Unternehmers von der Bekanntmachung (§. 17)

Abſtand nehmen, wenn ſie die Ueberzeugung gewinnt, daß die beabſichtigte Veränderung

für die Beſitzer oder Bewohner benachbarter Grundſtücke oder das Publikum überhaupt

neue oder größere Nachtheile, Gefahren oder Beläſtigungen, als mit der vorhandenen

Anlage verbunden ſind, nicht herbeiführen werde.

Dieſe Beſtimmungen finden auch auf gewerbliche Anlagen (§§ 16 und 24) An

wendung, welche bereits vor Erlaß dieſes Geſetzes beſtanden haben.

- §. 26.

Soweit die beſtehenden Rechte zur Abwehr benachtheiligender Einwirkungen, welche

von einem Grundſtücke aus auf ein benachbartes Grundſtück geübt werden, dem Eigen

thümer oder Beſitzer des letzteren eine Privatklage gewähren, kann dieſe Klage einer mit

obrigkeitlicher Genehmigung errichteten gewerblichen Anlage gegenüber niemals auf Ein

ſtellung des Gewerbebetriebes, ſondern nur auf Herſtellung von Einrichtungen, welche

die benachtheiligende Einwirkung ausſchließen, oder, wo ſolche Einrichtungen unthunlich

oder mit einem gehörigen Betriebe des Gewerbes unvereinbar ſiud, auf Schadloshaltung

gerichtet werden.

§. 27.

Die Errichtung oder Verlegung ſolcher Anlagen, deren Betrieb mit ungewöhnlichem

2
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Geräuſch verbunden iſt, muß, ſofern ſie nicht ſchon nach den Vorſchriften der §§ 16

bis 25 der Genehmigung bedarf, der Ortspolizei-Behörde angezeigt werden. Letztere

hat, wenn in der Nähe der gewählten Betriebsſtätte Kirchen, Schulen oder andere öffent

liche Gebäude, Krankenhäuſer oder Heilanſtalten vorhanden ſind, deren beſtimmungs

mäßige Benutzung durch den Gewerbebetrieb auf dieſer Stelle eine erhebliche Störung

erleiden würde, die Entſcheidung der höheren Verwaltungsbehörde darüber einzuholen,

ob die Ausübung des Gewerbes an der gewählten Betriebsſtätte zu unterſagen, oder nur

unter Bedingungen zu geſtatten ſei.

§. 28.

Die höheren Verwaltungsbehörden ſind befugt, über die Entfernung, welche bei Er

richtung von durch Wind bewegten Triebwerken von benachbarten fremden Grundſtücken

und von öffentlichen Wegen inne zu halten iſt, durch Polizeiverordnungen Beſtimmung

zu treffen.

2. Gewerbetreibende, welche einer beſonderen Genehmigung bedürfen.

§. 29.

Einer Approbation, welche auf Grund eines Nachweiſes der Befähigung ertheilt

wird, bedürfen Apotheker und diejenigen Perſonen, welche ſich als Aerzte (Wundärzte,

Augenärzte, Geburtshelfer, Zahnärzte und Thierärzte) oder mit gleichbedeutenden Titeln

bezeichnen oder Seitens des Staats oder einer Gemeinde als ſolche anerkannt oder mit

amtlichen Funktionen betraut werden ſollen. Es darf die Approbation jedoch von der

vorherigen akademiſchen Doktorpromotion nicht abhängig gemacht werden.

Der Bundesrath bezeichnet, mit Rückſicht anf das vorhandene Bedürfniß, in ver

ſchiedenen Theilen des Bundesgebietes die Behörden, welche für das ganze Bundesgebiet

gültige Approbationen zu ertheilen befugt ſind und erläßt die Vorſchriften über den

Nachweis der Befähigung. Die Namen der Approbirten werden von der Behörde,

welche die Approbation ertheilt, in den vom Bundesrathe zu beſtimmenden amtlichen

Blättern veröffentlicht.

Perſonen, welche eine ſolche Approbation erlangt haben, ſind innerhalb des Bundes

gebietes in der Wahl des Ortes, wo ſie ihr Gewerbe betreiben wollen, vorbehaltlich

der Beſtimmungen über die Errichtung und Verlegung von Apotheken (§. 6.), nicht

beſchränkt.
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Dem Bundesrathe bleibt vorbehalten, zu beſtimmen, unter welchen Vorausſetzungen

Perſonen wegen wiſſenſchaftlich erprobter Leiſtungen von der vorgeſchriebenen Prüfung

ausnahmsweiſe zu entbinden ſind.

Perſonen, welche vor Verkündigung dieſes Geſetzes in einem Bundesſtaate die Be

rechtigung zum Gewerbebetrieb als Aerzte, Wundärzte, Zahnärzte, Geburtshelfer,

Apotheker oder Thierärzte bereits erlangt haben, gelten als für das ganze Bundesge

biet approbirt.

§ 30.

Unternehmer von Privat-Kranken-, Privat-Entbindungs- und Privat-Irrenanſtalten

bedürfen einer Konzeſſion der höheren Verwaltungsbehörde, welche ertheilt wird, wenn

nicht Thatſachen vorliegen, welche die Unzuverläſſigkeit des Nachſuchenden in Beziehung

auf den beabſichtigten Gewerbebetrieb darthun.

Hebammen bedürfen eines Prüfungszeugniſſes der nach den Landesgeſetzen zu

ſtändigen Behörde.

§. 31.

Seeſchiffer, Seeſteuerleute und Lootſen müſſen ſich über den Beſitz der erforder

lichen Kenntniſſe durch ein Befähigungszeugniß der zuſtändigen Verwaltungsbehörde

ausweiſen.

Der Bundesrath erläßt die Vorſchriften über den Nachweis der Befähigung. Die

auf Grund dieſes Nachweiſes ertheilten Zeugniſſe gelten für das ganze Bundesgebiet,

bei Lootſen für das im Zeugniß angeführte Fahrwaſſer.

Soweit in Betreff der Schiffer und Lootſen auf Strömen in Folge von Staats

verträgen beſondere Anordnungen getroffen ſind, behält es dabei ſein Bewenden.

§. 32.

Schauſpielunternehmer bedürfen zum Betriebe ihres Gewerbes der Erlaubniß. Die

ſelbe iſt ihnen zu ertheilen, wenn nicht Thatſachen vorliegen, welche die Unzuverläſſigkeit

des Nachſuchenden in Beziehung auf den beabſichtigten Gewerbebetrieb darthun.

Beſchränkungen auf beſtimmte Kategorien theatraliſcher Darſtellungen ſind un

zuläſſig.



– 12 –

§. 33.

Wer Gaſtwirthſchaft, Schankwirthſchaft oder Kleinhandel mit Branntwein oder

Spiritus betreiben will, bedarf dazu der Erlaubniß.

Dieſe Erlaubniß iſt nur dann zu verſagen:

1) wenn gegen den Nachſuchenden Thatſachen vorliegen, welche die Annahme recht

fertigen, daß er das Gewerbe zur Förderung der Völlerei, des verbotenen Spiels,

der Hehlerei oder der Unſittlichkeit mißbrauchen werde;

2) wenn das zum Betriebe des Gewerbes beſtimmte Lokal wegen ſeiner Beſchaffen

heit oder Lage den polizeilichen Anforderungen nicht genügt.

Es können jedoch die Landesregierungen, ſoweit die Landesgeſetze nicht entgegen

ſtehen, die Erlaubniß zum Ausſchänken von Branntwein und den Kleinhandel mit

Branntwein und Spiritus auch von dem Nachweis eines vorhandenen Bedürfniſſes ab

hängig machen.

§. 34.

Die Landesgeſetze können vorſchreiben, daß zum Handel mit Giften und zum Be

triebe des Lootſengewerbes beſondere Genehmigung erforderlich iſt, ingleichen, daß das

Gewerbe der Markſcheider nur von Perſonen betrieben werden darf, welche als ſolche

geprüft und konzeſſionirt ſind.

§. 35.

Die Ertheilung von Tanz-, Turn- und Schwimmunterricht als Gewerbe darf den

jenigen unterſagt werden, welche wegen Vergehen oder Verbrechen gegen die Sittlichkeit

beſtraft ſind.

Der Handel mit gebrauchten Kleidern, gebrauchten Betten oder gebrauchter Wäſche,

der Kleinhandel mit altem Metallgeräthe oder Metallbruch (Trödel), oder mit Garnab

fällen oder Dräumen von Seide, Wolle, Baumwolle oder Leinen, ferner das Geſchäft

eines Pfandleihers kann demjenigen unterſagt werden, welcher wegen aus Gewinnſucht

begangener Vergehen oder Verbrechen gegen das Eigenthum beſtraft worden iſt.

Das Geſchäft eines Geſindevermiethers kann demjenigen unterſagt werden, welcher

wegen aus Gewinnſucht begangener Vergehen oder Verbrechen gegen das Eigenthum oder

wegen Vergehen oder Verbrechen gegen die Sittlichkeit beſtraft worden iſt.

Perſonen, welche die in dieſem Paragraphen bezeichneten Gewerbe beginnen, haben
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bei Eröffnung ihres Gewerbebetriebes der zuſtändigen Behörde hiervon Anzeige zu

machen. -

§. 36.

Das Gewerbe der Feldmeſſer, Auktionatoren, derjenigen, welche den Feingehalt

edler Metalle oder die Beſchaffenheit, Menge oder richtige Verpackung von Waaren

irgend einer Art feſtſtellen, der Güterbeſtätiger, Schaffner, Wäger, Meſſer, Bracker,

Schauer, Stauer u. ſ. w. darf zwar frei betrieben werden, es bleiben jedoch die ver

faſſungsmäßig dazu befugten Staats- oder Kommunalbehörden oder Korporationen auch

ferner berechtigt, Perſonen, welche dieſe Gewerbe betreiben wollen, auf die Beobachtung

der beſtehenden Vorſchriften zu beeidigen und öffentlich anzuſtellen.

Die Beſtimmungen der Geſetze, welche den Handlungen der genannten Gewerbe

treibenden eine beſondere Glaubwürdigkeit beilegen oder an dieſe Handlungen beſondere

rechtliche Wirkungen knüpfen, ſind nur auf die von den verfaſſungsmäßig dazu befug

ten Staats- oder Kommunalbehörden oder Korporationen angeſtellten Perſonen zu

beziehen.

§. 37.

Der Regelung durch die Ortspolizeibehörde unterliegt die Unterhaltung des öffent

lichen Verkehrs innerhalb der Orte durch Wagen aller Art, Gondeln, Sänften,

Pferde und andere Transportmittel, ſowie das Gewerbe derjenigen Perſonen, welche auf

öffentlichen Straßen oder Plätzen ihre Dienſte anbieten.

§ 38.

Die Centralbehörden ſind befugt, Vorſchriften darüber zu erlaſſen, in welcher Weiſe

die im § 35. Abſatz 2 und 3 verzeichneten Gewerbetreibenden ihre Bücher zu führen

und welcher polizeilichen Kontrole über den Umfang und die Art ihres Geſchäftsbetrie

bes ſie ſich zu unterwerfen haben.

§. 39.

Die Landesgeſetze können die Einrichtung von Kehrbezirken für Schornſteinfeger

geſtatten. Jedoch iſt, wo Kehrbezirke beſtehen oder eingerichtet werden, die höhere Ver

waltungsbehörde, ſoweit nicht Privatrechte entgegenſtehen, befugt, die Kehrbezirke aufzu

heben oder zu verändern, ohne daß deshalb den Bezirksſchornſteinfegern ein Widerſpruchs

recht oder ein Anſpruch auf Entſchädigung zuſteht.
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§. 40.

Die in den §§ 29 bis 34 erwähnten Approbationen und Genehmigungen dürfen

weder auf Zeit ertheilt, noch, vorbehaltlich der Beſtimmungen in den §§ 53 und 143,

widerrufen werden.

Gegen Verſagung der Genehmigung zum Betriebe eines der in den §§ 30. 32. 33

und 34, ſowie gegen Unterſagung des Betriebes der in den §§ 35 und 37 erwähn

ten Gewerbe iſt der Rekurs zuläſſig. Wegen des Verfahrens und der Behörden gelten

die Vorſchriften der §§ 20 und 21.

III. Umfang, Ausübung und Verluſt der Gewerbsbefugniſſe.

§. 41.

Die Befugniß zum ſelbſtſtändigen Betriebe eines ſtehenden Gewerbes begreift das

Recht in ſich, in beliebiger Zahl Geſellen, Gehülfen, Arbeiter jeder Art und, ſoweit die

Vorſchriften des gegenwärtigen Geſetzes nicht entgegenſtehen, Lehrlinge anzunehmen. In

der Wahl des Arbeits- und Hilfsperſonals finden keine anderen Beſchränkungen ſtatt,

als die durch das gegenwärtige Geſetz feſtgeſtellten.

In Betreff der Berechtigung der Apotheker, Gehülfen und Lehrlinge anzunehmen,

bewendet es bei den Beſtimmungen der Landesgeſetze.

§. 42.

Wer zum ſelbſtſtändigen Betriebe eines ſtehenden Gewerbes befugt iſt, darf daſſelbe

vorbehältlich der Beſtimmungen des § 59 am Orte ſeiner gewerblichen Niederlaſſung

und, ſoweit nicht die Vorſchriften des dritten Titels einen Legitimationsſchein erfordern,

auch außerhalb dieſes Ortes ausüben.

§. 43.

Wer gewerbsmäßig Druckſchriften oder andere Schriften oder Bildwerke auf öffent

lichen Wegen, Straßen, Plätzen, oder an andern öffentlichen Orten ausrufen, verkaufen,

vertheilen, anheften oder anſchlagen will, bedarf dazu einer Erlaubniß der Ortspolizei

behörde, und hat den über dieſe Erlaubniß auszuſtellenden, auf ſeinen Namen lautenden

Legitimationsſchein bei ſich zu führen.

Dieſe Erlaubniß darf nur unter den Bedingungen und nach Maaßgabe des § 57

verſagt werden.
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§. 44.

Kaufleute, Fabrikanten und andere Perſonen, welche ein ſtehendes Gewerbe betreiben,

ſind befugt, außerhalb des Ortes ihrer gewerblichen Niederlaſſung perſönlich oder

durch in ihren Dienſten ſtehende Reiſende Waaren aufzukaufen und Beſtellungen auf

Waaren zu ſuchen.

Sie bedürfen dazu eines Legitimationsſcheins, welcher von der unteren Verwal

tungsbehörde ausgeſtellt wird und für das Kalenderjahr gilt. Dieſes Legitimations

ſcheins bedarf es nicht, wenn die betreffenden Gewerbetreibenden durch die nach den Zoll

vereinsverträgen erforderliche Gewerbe-Legitimationskarte bereits für das Geſammtgebiet

des Zollvereins legitimirt ſind.

Der Inhaber eines ſolchen Legitimationsſcheins darf aufgekaufte Waaren nur Be

hufs deren Beförderung nach dem Beſtimmungsorte und von den Waaren, auf welche

er Beſtellungen ſucht, nur Proben oder Muſter mit ſich führen.

§. 45.

Die Befugniſſe zum ſtehenden Gewerbebetriebe können durch Stellvertreter ausge

übt werden: dieſe müſſen jedoch den für das in Rede ſtehende Gewerbe insbeſondere

vorgeſchriebenen Erforderniſſen genügen.

§. 46.

Nach dem Tode eines Gewerbetreibenden darf das Gewerbe für Rechnung der

Wittwe während des Wittwenſtandes, oder, wenn minderjährige Erben vorhanden ſind,

für deren Rechnung durch einen nach § 45 qualifizirten Stellvertreter betrieben werden,

inſofern die über den Betrieb einzelner Gewerbe beſtehenden beſonderen Vorſchriften nicht

ein Anderes anordnen. Daſſelbe gilt während der Dauer einer Kuratel oder Nachlaß

regulirung.

§. 47.

Inwiefern für die nach den §§ 34 und 36 konzeſſionirten oder angeſtellten Per

ſonen eine Stellvertretung zuläſſig iſt, hat in jedem einzelnen Falle die Behörde zu be

ſtimmen, welcher die Konzeſſionirung oder Anſtellung zuſteht.

Daſſelbe gilt in Beziehung auf diejenigen Schornſteinfeger, denen ein Kehrbezirk

zugewieſen iſt (§ 39).

§. 48.

Real-Gewerbeberechtigungen können auf jede, nach den Vorſchriften dieſes Geſetzes
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zum Betriebe des Gewerbes befähigte Perſon in der Art übertragen werden, daß der Er

werber die Gewerbeberechtigung für eigene Rechnung ausüben darf.

§ 49. -

Bei Ertheilung der Genehmigung zu einer Anlage der in den §§ 16 und 24 be

zeichneten Arten, ingleichen zur Aulegung von Privat-Kranken-, Privat-Entbindungs- und

Privat-Irrenanſtalten, zu Schauſpiel-Unternehmungen, ſowie zum Betriebe der im §. 33

gedachten Gewerbe, kann von der genehmigenden Behörde den Umſtänden nach eine

Friſt feſtgeſetzt werden, binnen welcher die Anlage oder das Unternehmen bei Vermei

dung des Erlöſchens der Genehmigung begonnen und ausgeführt, und der Gewerbebe

trieb angefangen werden muß. Iſt eine ſolche Friſt nicht beſtimmt, ſo erliſcht die er

theilte Genehmigung, wenn der Inhaber nach Empfang derſelben ein ganzes Jahr ver

ſtreichen läßt, ohne davon Gebrauch zu machen.

Eine Verlängerung der Friſt kann von der Behörde bewilligt werden, ſobald erheb

liche Gründe nicht entgegenſtehen.

Hat der Inhaber einer ſolchen Genehmigung ſeinen Gewerbebetrieb während eines

Zeitraums von drei Jahren eingeſtellt, ohne eine Friſtung nachgeſucht und erhalten zu

haben, ſo erliſcht dieſelbe.

Für die im §. 16 aufgeführten Anlagen darf die nachgeſuchte Friſtung ſo lange

nicht verſagt werden, als wegen einer durch Erbfall oder Konkurserklärung entſtandenen

Ungewißheit über das Eigenthum an einer Anlage oder, in Folge höherer Gewalt, der

Betrieb entweder gar nicht oder nur mit erheblichem Nachtheile für den Inhaber oder

Eigenthümer der Anlage ſtattfinden kann.

Das Verfahren für die Friſtung iſt daſſelbe, wie für die Genehmigung neuer

Anlagen.

§. 50.

Auf die Inhaber der bereits vor dem Erſcheinen des gegenwärtigen Geſetzes ertheil

ten Genehmigungen finden die im § 49 beſtimmten Friſten ebenfalls Anwendung, jedoch

mit der Maaßgabe, daß dieſe Friſten von dem Tage der Verkündung des Geſetzes an

zu laufen anfangen.

§. 51.

Wegen überwiegender Nachtheile und Gefahren für das Gemeinwohl kann die fernere

Benutzung einer jeden gewerblichen Anlage durch die höhere Verwaltungsbehörde zu jeder
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Zeit unterſagt werden. Doch muß dem Beſitzer alsdann für den erweislichen Schaden

Erſatz geleiſtet werden.

Gegen die unterſagende Verfügung iſt der Rekurs zuläſſig, wegen der Entſchädigung

ſteht der Rechtsweg offen.

§. 52.

Die Beſtimmung des § 51 findet auch auf die zur Zeit der Verkündung des gegen

wärtigen Geſetzes bereits vorhandenen gewerblichen Anlagen Anwendung; doch entſpringt

aus der Unterſagung der ferneren Benutzung kein Anſpruch auf Entſchädigung, wenn bei

der früher ertheilten Genehmigung ausdrücklich vorbehalten worden iſt, dieſelbe ohne Ent

ſchädigung zu widerrufen. -

- §. 53.

Die in dem § 29 bezeichneten Approbationen können von der Verwaltungsbehörde

nur dann zurückgenommen werden, wenn die Unrichtigkeit der Nachweiſe dargethan wird,

auf deren Grund ſolche ertheilt worden ſind.

Außer aus dieſem Grunde können die in den §§ 30. 32. 33. 34 und 36 bezeichne

ten Genehmigungen und Beſtallungen in gleicher Weiſe zurückgenommen werden, wenn

aus Handlungen oder Unterlaſſungen des Inhabers der Mangel derjenigen Eigen

ſchaften, welche bei der Ertheilung der Genehmigung oder Beſtallung nach der Vor

ſchrift dieſes Geſetzes vorausgeſetzt werden mußten, klar erhellt. Inwiefern durch die

Handlungen oder Unterlaſſungen eine Strafe verwirkt iſt, bleibt der richterlichen Ent

ſcheidung vorbehalten.

§. 54.

Wegen des Verfahrens und der Behörden, welche in Bezug auf die unterſagte Be

nutzung einer gewerblichen Anlage (§ 51), auf die Unterſagung eines Gewerbebetriebs

(§ 15 Abſatz 2 und § 35), und die Zurücknahme einer Approbation, Genehmigung oder

Beſtallung (§ 53) maaßgebend ſind, gelten die Vorſchriften der §§ 20 und 21.

Titel III.

Gewerbebetrieb im Umherziehen.

§ 55.

Wer außerhalb ſeines Wohnorts, ohne Begründung einer gewerblichen Niederlaſſung

und ohne vorgängige Beſtellung, in eigener Perſon:
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1) Waaren irgend einer Art feilbieten,

2) Waaren irgend einer Art bei anderen Perſonen, als bei Kaufleuten oder an an

deren Orten, als in offenen Verkaufsſtellen zum Wiederverkauf ankaufen,

3) Waarenbeſtellungen aufſuchen, oder

4) gewerbliche oder künſtleriſche Leiſtungen oder Schauſtellungen, bei welchen ein höheres

wiſſenſchaftliches oder Kunſt-Intereſſe nicht obwaltet, feilbieten will, bedarf, vorbe

haltlich der in den §§ 44 und 64 getroffenen Beſtimmungen eines Legitimations

ſcheins.

Ein Legitimationsſchein iſt nicht erforderlich zum Verkauf oder Ankauf roher Er

zeugniſſe der Land- und Forſtwirthſchaft, des Garten- und Obſtbaues.

§ 56.

Ausgeſchloſſen vom An- und Verkauf im Umherziehen ſind:

1) geiſtige Getränke aller Art;

2) gebrauchte Kleider und Betten, Garnabfälle, Enden und Dräumen von Seide,

Wolle, Leinen oder Baumwolle, Bruchgold und Bruchſilber;

3) Spielkarten, Lotterielooſe, Staats- und ſonſtige Werthpapiere;

4) Schießpulver, Feuerwerkskörper und andere exploſive Stoffe;

5) Arzneimittel, Gifte und giftige Stoffe.

Der Bundesrath iſt befugt, ſoweit ein Bedürfniß obwaltet, anzuordnen, daß die

Erlaubniß zum Verkauf oder Ankauf der einzelnen ausgeſchloſſenen Gegenſtände er

theilt werde.

Der Bundesrath, und in dringenden Fällen der Bundeskanzler nach Einvernehmen

mit dem Ausſchuß des Bundesrathes für Handel und Verkehr, iſt befugt, aus Gründen

der öffentlichen Sicherheit oder der Geſundheitspflege anzuordnen, daß auch andere Gegen

ſtände innerhalb einer zu beſtimmenden Friſt nicht im Umherziehen feilgeboten oder an

gekauft werden dürfen.

§. 57.

Einem Bundesangehörigen, welcher innerhalb des Norddeutſchen Bundesgebietes einen

feſten Wohnſitz beſitzt und das 21ſte Lebensjahr überſchritten hat, darf der Legitimations

ſchein vorbehaltlich der Beſtimmung des § 59 nur dann verſagt werden, wenn er:

1) mit einer abſchreckenden oder anſteckenden Krankheit behaftet iſt;

2) oder wegen ſtrafbarer Handlungen aus Gewinnſucht, gegen das Eigenthum, gegen



die Sittlichkeit, wegen vorſätzlicher Angriffe auf das Leben und die Geſundheit der

Menſchen, wegen vorſätzlicher Brandſtiftung, wegen Zuwiderhandlungen gegen Ver

bote oder Sicherungsmaßregeln, betreffend Einführung oder Verbreitung anſtecken

der Krankheiten oder Viehſeuchen zu Gefängniß von mindeſtens ſechs Wochen, oder

zwar zu einer geringeren Strafe verurtheilt, aber in der Ausübung der bürger

lichen Ehrenrechte beſchränkt worden iſt, innerhalb zweier Jahre nach erfolgter Ver

urtheilung, und im Falle der Gefängnißſtrafe nach verbüßtem Gefängniß;

3) oder unter Polizeiaufſicht ſteht;

4) oder wegen gewohnheitsmäßiger Arbeitsſcheu, Bettelei, Landſtreicherei, Trunkſucht

übel berüchtigt iſt.

Die Behörde muß innerhalb vierzehn Tagen dem Nachſuchenden entweder den Le

gitimationsſchein ertheilen oder unter Angabe des geſetzlichen Hinderungsgrundes ſchrift

lich verſagen. Gegen die Verſagung ſteht der Rekurs zu. Wegen des Verfahrens und

der Behörden gelten die Vorſchriften der §§ 20 und 21.

Ausländern kann der Gewerbebetrieb im Umherziehen geſtattet werden. Der Bun

desrath iſt befugt, die deshalb nöthigen Beſtimmungen zu treffen.

§. 58.

Die Ertheilung des Legitimationsſcheins erfolgt:

1) für den Aufkauf und Verkauf ſelbſtgewonnener Erzeugniſſe der Jagd und des

Fiſchfanges,

2) für den Verkauf ſelbſtverfertigter Waaren, welche zu den Gegenſtänden des Wochen

marktverkehrs gehören, und für das nach Landesgebrauch hergebrachte Anbieten ge

werblicher Leiſtungen innerhalb der von der Polizeibehörde näher zu beſtimmenden

Umgegend des Wohnortes

durch die Unterbehörde, welche für den Ort, wo der Gewerbetreibende ſeinen Wohnſitz

hat, zuſtändig iſt,

für alle anderen Arten des Gewerbebetriebes im Umherziehen durch die höhere Ver

waltungsbehörde.

In den Fällen, für welche die Geſetze die Ausſtellung eines Gewerbeſcheines noth

wendig machen, kann dieſer auch zugleich den Legitimationsſchein erſetzen.

§. 59.

Wer auf den Straßen oder ſonſt im Umherziehen oder an einem Orte vorüber



gehend und ohne Begründung eines ſtehenden Gewerbes öffentlich Muſik aufführen,

Schauſtellungen, theatraliſche Vorſtellungen oder ſonſtige Luſtbarkeiten öffentlich darbieten

will, ohne daß ein höheres Intereſſe der Kunſt oder Wiſſenſchaft dabei obwaltet, bedarf,

außer den übrigen Erforderniſſen, der vorhergehenden Erlaubniß durch die Behörde des

Ortes, an welchem die Leiſtung beabſichtigt wird.

Die Ertheilung von Legitimationsſcheinen für dieſe Gewerbe wird verſagt, ſobald

der, den Verhältniſſen des Verwaltungsbezirkes der höheren Verwaltungsbehörde entſpre

chenden Anzahl von Perſonen Legitimationsſcheine ertheilt ſind.

Umherziehenden Schauſpieler-Geſellſchaften wird der Legitimationsſchein nur dann

ertheilt, wenn der Unternehmer die im § 32 vorgeſchriebene Erlaubniß beſitzt.

§. 60.

Der Legitimationsſchein enthält das Signalement des Inhabers und die nähere Be

zeichnung des von demſelben beabſichtigten Gewerbebetriebes. Er iſt nur für das Kalen

derjahr gültig. Seine Erneuerung darf nicht verſagt werden, ſo lange die im § 57 be

zeichneten Erfordniſſe vorhanden ſind. -

Der Legitimationsſchein für den Betrieb der im §. 59 bezeichneten Gewerbe ge

währt die Befugniß zum Gewerbebetriebe in einem anderen, als dem Bezirke derjenigen

höheren Verwaltungsbehörde, welche ihn ausgeſtellt hat, nur dann, wenn er auf den an

deren Bezirk von der höheren Verwaltungsbehörde des letzteren ausgedehnt iſt. Dieſe

Ausdehnung wird verſagt, ſobald für die, den Verhältniſſen des Bezirkes entſprechende

Anzahl von Perſonen Legitimationsſcheine bereits ausgeſtellt oder ausgedehnt ſind.

§. 61.

Der Inhaber des Legitimationsſcheins iſt verpflichtet, dieſen während der thatſäch

lichen Ausübung des Gewerbebetriebes bei ſich zu führen, auf Erfordern der zuſtändigen

Behörde vorzuzeigen und ſofern er hierzu nicht im Stande iſt, auf Geheiß der Behörde

den Betrieb bis zur Abhülfe des Mangels einzuſtellen.

§. 62.

Der Gewerbebetrieb im Umherziehen darf nicht durch Stellvertreter ausgeübt werden.

Ausgenommen hiervon ſind der Verkauf der im § 58 bezeichneten Gegenſtände, ſofern

er innerhalb der von der Polizeibehörde näher zu beſtimmenden Umgegend des Wohn

ortes erfolgt, und der ebendaſelbſt unter 2. bezeichnete Gewerbebetrieb.

Die Mitführung von Begleitern, ſei es zur Beförderung der Waaren, zur War
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tung des Geſpannes oder zu anderen Zwecken, bedarf der in dem Legitimationsſcheine

auszudrückenden Genehmigung derjenigen Behörde, welche den Schein ertheilt hat, oder

in deren Bezirk ſich der Nachſucher befindet. Dieſe Genehmigung darf nur unter den

Vorausſetzungen und Formen verſagt werden, welche § 57 für die Verſagung des

Legitimationsſcheins gegenüber dem Unternehmer vorſchreibt. Für Kinder unter vierzehn

Jahren wird dieſe Genehmigung nicht ertheilt.

§. 63.

Der Geſetzgebung jedes Bundesſtaates bleibt vorbehalten, für das Gebiet des

letzteren den Verkauf oder Aufkauf im Umherziehen von näher zu bezeichnenden Gegen

ſtänden des gemeinen Verbrauches von den beſchränkenden Vorſchriften dieſes Titels

auszunehmen.

Titel IV.

Markt verkehr.

§. 64.

Der Beſuch der Meſſen, Jahr- und Wochenmärkte, ſowie der Kauf und Verkauf

auf denſelben ſteht einem Jeden mit gleichen Befugniſſen frei.

Wo jedoch nach der bisherigen Ortsgewohnheit gewiſſe Handwerkerwaaren, welche

nicht zu den im § 66 bezeichneten Gegenſtänden gehören, nur von Bewohnern des

Marktortes auf dem Wochenmarkte verkauft werden durften, kann die höhere Verwaltungs

behörde, auf Antrag der Gemeindebehörde, den einheimiſchen Verkäufern die Fortſetzung

des herkömmlichen Wochenmarktsverkehrs mit jenen Handwerkerwaaren geſtatten, ohne

auswärtige Verkäufer derſelben Waaren auf dem Wochenmarkte zuzulaſſen.

Beſchränkungen des Marktverkehrs der Ausländer als Erwiderung der im Auslande

gegen Bundesangehörige angeordneten Beſchränkungen bleiben dem Bundesrathe vor

behalten.

§. 65.

Die Zahl, Zeit und Dauer der Meſſen, Jahr- und Wochenmärkte wird von der

zuſtändigen Verwaltungsbehörde feſtgeſetzt.

Dem Marktberechtigten ſteht gegen eine ſolche Anordnung kein Widerſpruch zu;

ein Entſchädigungsanſpruch gebührt demſelben nur dann, wenn durch die Anordnung die

Zahl der bis dahin abgehaltenen Märkte vermindert wird, und eine größere Zahl aus
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drücklich und unwiderruflich verliehen war. Gemeinden, welche einen Entſchädigungs

anſpruch geltend machen wollen, müſſen außerdem nachweiſen, daß ihr Recht auf einen

ſpeciellen läſtigen Titel ſich gründet.

- §. 66.

Gegenſtände des Wochenmarktverkehrs ſind:

1) rohe Naturerzeugniſſe mit Ausſchluß des größeren Viehs;

2) Fabrikate, deren Erzeugung mit der Land- und Forſtwirthſchaft, dem Garten

und Obſtbau oder der Fiſcherei in unmittelbarer Verbindung ſteht, oder zu den

Nebenbeſchäftigungen der Landleute der Gegend gehört, oder durch Tagelöhnerarbeit

bewirkt wird, mit Ausſchluß der geiſtigen Getränke;

3) friſche Lebensmittel aller Art.

Die zuſtändige Verwaltungsbehörde iſt auf Antrag der Gemeindebehörde befugt, zu

beſtimmen, welche Gegenſtände außerdem nach Ortsgewohnheit und Bedürfniß in ihrem

Bezirk überhaupt, oder an gewiſſen Orten zu den Wochenmarkts-Artikeln gehören.

§. 67.

Auf Jahrmärkten dürfen außer den im § 66 benannten Gegenſtänden Verzehrungs

gegenſtände und Fabrikate aller Art feilgehalten werden.

Zum Verkauf von geiſtigen Getränken zum Genuß auf der Stelle bedarf es jedoch

der Genehmigung der Ortspolizei-Behörde.

§ 68.

Der Marktverkehr darf in keinem Falle mit anderen als ſolchen Abgaben belaſtet

werden, welche eine Vergütung für den überlaſſenen Raum und den Gebrauch von

Buden und Geräthſchaften bilden. In den Beſtimmungen darüber, ob und in welchem

Umfange Abgaben dieſer Art erhoben werden dürfen, wird durch gegenwärtiges Geſetz

nichts geändert. Ein Unterſchied zwiſchen Einheimiſchen und Fremden bezüglich der

Zahlung der Abgaben darf nicht ſtattfinden.

§ 69.

In den Grenzen der Beſtimmungen der §§ 65 bis 68 kann die Ortspolizei-Be

hörde, im Einverſtändniß mit der Gemeindebehörde, die Marktordnung nach dem örtlichen

Bedürfniß feſtſetzen, namentlich auch für das Feilbieten von gleichartigen Gegenſtänden

den Platz, und für das Feilbieten im Umhertragen, mit oder ohne Ausruf, die Tages

zeit und die Gattung der Waaren beſtimmen.
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§. 70.

In Betreff der Märkte, welche bei beſonderen Gelegenheiten oder für beſtimmte

Gattungen von Gegenſtänden gehalten werden, bewendet es bei den beſtehenden An

ordnungen.

Erweiterungen dieſes Marktverkehrs können von der zuſtändigen Behörde mit Zu

ſtimmung der Gemeindebehörde angeordnet werden.

§. 71.

Beſchränkungen des Verkehrs mit den zu Meſſen und Märkten gebrachten, aber

unverkauft gebliebenen Gegenſtänden werden hierdurch aufgehoben. Der Einzelverkauf

ſolcher Gegenſtände außer der Marktzeit iſt jedoch nur unter denſelben Bedingungen

zuläſſig, unter welchen derſelbe ſtatthaft ſein würde, wenn die Gegenſtände nicht auf den

Markt gebracht wären.

Titel V.

Taxen.

§. 72.

Polizeiliche Taxen ſollen, ſoweit nicht ein Anderes nachſtehend angeordnet worden,

künftig nicht vorgeſchrieben werden; da, wo ſie gegenwärtig beſtehen, ſind ſie in einer

von der Ortspolizei-Behörde zu beſtimmenden, höchſtens einjährigen Friſt aufzuheben.

§. 73.

Die Bäcker und die Verkäufer von Backwaaren können durch die Ortspolizei-Be

hörde angehalten werden, die Preiſe und das Gewicht ihrer verſchiedenen Backwaaren

für gewiſſe von derſelben zu beſtimmende Zeiträume durch einen von Außen ſichtbaren

Anſchlag am Verkaufslokale zur Kenntniß des Publikums zu bringen.

Dieſer Anſchlag iſt koſtenfrei mit dem polizeilichen Stempel zu verſehen und täg

lich während der Verkaufszeit auszuhängen.

- §. 74.

Wo der Verkauf von Backwaaren nur nach den von den Bäckern und Verkäufern

an ihren Verkaufslokalen angeſchlagenen Preiſen erlaubt iſt, kann die Ortspolizei-Behörde

die Bäcker und Verkäufer zugleich anhalten, im Verkaufslokale eine Waage mit den er

forderlichen geeichten Gewichten aufzuſtellen und die Benutzung derſelben zum Nach

wiegen der verkauften Backwaaren zu geſtatten.
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§. 75.

Die Gaſtwirthe können durch die Ortspolizei-Behörde angehalten werden, das Ver

zeichniß der von ihnen geſtellten Preiſe einzureichen und in den Gaſtzimmern anzuſchlagen.

Dieſe Preiſe dürfen zwar jederzeit abgeändert werden, bleiben aber ſo lange in Kraft,

bis die Abänderung der Polizeibehörde angezeigt, und das abgeänderte Verzeichniß in

den Gaſtzimmern angeſchlagen iſt. Auf Beſchwerden Reiſender wegen Ueberſchreitung

der verzeichneten Preiſe ſteht der Ortspolizei-Behörde eine vorläufige Entſcheidung vor

behaltlich des Rechtsweges zu.

§. 76.

Die Ortspolizei-Behörde iſt in Uebereinſtimmung mit der Gemeindebehörde befugt,

für Lohnbediente und andere Perſonen, welche auf öffentlichen Straßen und Plätzen

oder in Wirthshäuſern ihre Dienſte anbieten (§ 37), ſowie für die Benutzung von

Wagen, Pferden, Sänften, Gondeln und anderen Transportmitteln, welche öffentlich

zum Gebrauch aufgeſtellt ſind, Taxen feſtzuſetzen.

§ 77.

Ebenſo können für Schornſteinfeger, wenn ihnen Bezirke ausſchließlich zugewieſen

ſind, von der Ortspolizei-Behörde, im Einverſtändniß mit der Gemeindebehörde, oder,

wenn der zugewieſene Bezirk mehr als eine Ortſchaft umfaßt, von der unteren Ver

waltungsbehörde Taxen aufgeſtellt werden.

§. 78.

Hinſichtlich der Taxen für ſolche gewerbtreibende Perſonen, welche nach den Be

ſtimmungen im §. 36. von den Behörden zu beeidigen und anzuſtellen ſind, wird durch

das gegenwärtige Geſetz nichts geändert. Die nach § 36 zuſtändigen Behörden ſind

befugt, für dieſe Perſonen auch da Taxen einzuführen, wo dergleichen bisher nicht be

ſtanden.

§. 79.

Die in den §§ 73 bis 78 genannten Gewerbetreibenden ſind berechtigt, die feſtge

ſtellten Preiſe und Taxen zu ermäßigen.

§. 80.

Die Taxen für die Apotheker können durch die Centralbehörden feſtgeſetzt werden,

Ermäßigungen derſelben durch freie Vereinbarungen ſind jedoch zuläſſig.



Die Bezahlung der approbirten Aerzte u. ſ. w. (§ 29. Abſatz 1) bleibt der Ver

einbarung überlaſſen. Als Norm für ſtreitige Fälle im Mangel einer Vereinbarung

können jedoch für dieſelben Taxen von den Centralbehörden feſtgeſetzt werden.

Titel VI.

Innungen von Gewerbetreibenden.

I. Beſtehende Innungen.

§. 81.

Alle zur Zeit geſetzlich beſtehenden Korporationen von Gewerbetreibenden (Innungen,

Zünfte) dauern fort. Ihre Statuten (Innungsartikel, Zunftartikel) bleiben in Kraft,

ſoweit ſie nicht durch die Vorſchriften dieſes Geſetzes oder nach Maaßgabe der Beſtim

mung im § 92 abgeändert werden.

§. 82.

Jedes Mitglied einer Innung kann jederzeit, vorbehaltlich der Erfüllung ſeiner

Verpflichtungen, ausſcheiden und darf das Gewerbe nach dem Austritt fortſetzen. Der

Ausgeſchiedene verliert alle Anſprüche an das Zunftvermögen und die durch daſſelbe

ganz oder theilweiſe fundirten Nebenkaſſen, ſoweit die Statuten nicht ein Anderes be

ſtimmen.

§. 83.

Von dem Eintritt in eine Innung können diejenigen ausgeſchloſſen werden:

1) welche die bürgerliche Ehre verloren haben,

2) welchen die Ausübung der bürgerlichen Ehrenrechte auf Zeit unterſagt iſt,

3) welche ſich im Konkurs befinden.

Vorbehaltlich der vorſtehenden Beſtimmung (§ 83) darf der Eintritt in eine In

nung Keinem verſagt werden, welcher die in dem Statute vorgeſchriebenen Bedingungen

erfüllt hat.

Bedarf es zu dieſem Zwecke der Ablegung einer Prüfung, ſo iſt dieſelbe auf den

Nachweis der Befähigung zur ſelbſtſtändigen Ausführung der gewöhnlichen Arbeiten des

Gewerbes zu richten. Die deshalb zu löſenden Auſgaben, ſowie der zur Beſtreitung der

Prüfungskoſten von dem zu Prüfenden zu zahlende Betrag, werden von der Innung be

ſtimmt. Bevorzugungen ſind dabei nicht ſtatthaft,

4



Die Prüfungszeugniſſe der für einzelne Gewerbe angeordneten beſonderen Prüfungs

behörden und der bisher zur Abnahme von Prüfungen befugt geweſenen Kommiſſionen

ſind ein genügender Nachweis der Befähigung zum Betriebe der Gewerbe, über welche

ſie ausgeſtellt ſind.

Die Ablegung einer Prüfung kann von denjenigen nicht gefordert werden, welche

das betreffende Gewerbe mindeſtens ſeit Einem Jahre ſelbſtſtändig ausüben.

§. 85.

Die bei der Aufnahme in eine Innung zu entrichtenden Antrittsgelder müſſen für

alle Genoſſen der Innungen gleich ſein. Wo ſie mehr als fünf Thaler betragen, be

darf es zu ihrer Erhöhung der Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde. Dieſe

Genehmigung iſt auch dann erforderlich, wenn Antrittsgelder, welche den Betrag von

fünf Thalern nicht überſteigen, über dieſen Betrag erhöht werden ſollen.

Der Beitritt zu einer Innung ſchließt die Befugniß nicht aus, an anderen Innungen

Theil zu nehmen.

§. 86.

Durch Beſchluß der Innung kann von Ausübung des Stimmrechts, ſowie der

Ehrenrechte innerhalb der Innung, derjenige ausgeſchloſſen werden, welcher in einem der

in § 83 unter 1. 2. 3. bezeichneten Verhältniſſe ſich befindet.

§ 87.

Wird nach dem Tode eines Innungsgenoſſen deſſen Gewerbe durch einen Stell

vertreter für Rechnung der Wittwe oder minderjährigen Erben fortgeſetzt, ſo gehen die

Befugniſſe und Obliegenheiten des Verſtorbenen, mit Ausnahme des Stimmrechts in

der Innungsverſammlung, auf die Wittwe für die Dauer des Wittwenſtandes, be

ziehungsweiſe auf die minderjährigen Erben für die Dauer der Minderjährigkeit, über.

§. 88.

Die Innung wird bei gerichtlichen wie bei außergerichtlichen Verhandlungen durch

ihren Vorſtand vertreten.

Die Legitimation deſſelben wird durch eine amtliche Beſcheinigung der Gemeinde

behörde über ſeine Eigenſchaft als ſolcher geführt.

Die Befugniß zur Vertretung erſtreckt ſich auch auf diejenigen Geſchäfte und Rechts

handlungen, für welche nach den Geſetzen eine Spezialvollmacht erforderlich iſt.

Soweit in dem Statut (Innungsartikeln, Zunftartikeln) einem Mitgliede oder
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mehreren Mitgliedern des Vorſtandes die Vertretung der Innung nach Außen über

tragen iſt, behält es hierbei ſein Bewenden.

§. 89.

Verträge der Innung über die Erwerbung, Veräußerung oder Verpfändung unbe

weglicher Sachen und über Darlehen, für welche das unbewegliche Vermögen der In

nung oder die Nutzungen deſſelben auf länger als Ein Jahr haften ſollen, bedürfen zu

ihrer Rechtsgültigkeit der Genehmigung der Gemeindebehörde. Dieſelbe darf jedoch nicht

verſagt werden, wenn nachgewieſen wird, daß die Erfüllung aller beſtehenden Verpflich

tungen der Innung, ſowie der für den Fall der Auflöſung durch § 94 getroffenen

Vorſchriften geſichert bleibt.

§. 90.

Zahlungen aus den Einnahmen oder dem Vermögen der Innung an Genoſſen

derſelben dürfen nur inſoweit geleiſtet werden, als ſie auf ausdrücklichen Vorſchriften

des Statuts beruhen. Für Zehrung dürfen ſolche Zahlungen niemals geleiſtet werden.

§. 91.

Die exekutiviſche Beitreibung der Innungsbeiträge und der von Innungsgenoſſen

wegen Verletzung ſtatutariſcher Vorſchriften verwirkten Geldſtrafen im Verwaltungswege

findet ferner nicht ſtatt.

§ 92.

Abänderungen des Statuts können in einer Verſammlung der Innung, zu welcher

ſämmtliche ſtimmberechtigte Genoſſen unter ausdrücklicher Bezeichnung des Gegenſtandes

der Berathung ſchriftlich eingeladen ſind, durch abſolute Mehrheit der Anweſenden be

ſchloſſen werden. Der Beſchluß bedarf der Genehmigung der höheren Verwaltungsbe

hörde, wenn er Zahlungen aus den Einnahmen oder dem Vermögen der Innung an

Genoſſen derſelben oder andere Verfügungen über das Innungsvermögen zum Gegen

ſtande hat. Dieſe Genehmigung darf jedoch nicht verſagt werden, wenn nachgewieſen

wird, daß die Erfüllung aller beſtehenden Verpflichtungen der Innung, ſowie der für

den Fall der Auflöſung durch § 94 getroffenen Vorſchriften geſichert bleibt.

§ 93.

Ihre Auflöſung kann die Innung in einer Verſammlung, zu welcher ſämmtliche

ſtimmberechtigte Genoſſen unter ausdrücklicher Bezeichnung des Gegenſtandes der Be

rathung ſchriftlich eingeladen ſind, durch abſolute Mehrheit der Anweſenden beſchließen,
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Der Beſchluß bedarf der Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde. Dieſe Ge

nehmigung wird ertheilt, wenn die Berichtigung der Schulden und die Erfüllung der

Vorſchriften des § 94 ſichergeſtellt iſt.

§. 94.

Löst eine Innung ſich auf, ſo muß ihr Vermögen zuvörderſt zur Berichtigung

ihrer Schulden und zur Erfüllung ihrer ſonſtigen Verpflichtungen verwendet werden.

War daſſelbe bisher ganz oder theilweiſe zur Fundirung von Unterrichtsanſtalten oder

zu anderen öffentlichen Zwecken beſtimmt, ſo darf daſſelbe dieſer Beſtimmung nicht ent

zogen werden. Wird dafür nicht in anderer genügender Weiſe Sorge getragen, ſo fällt

das betreffende Vermögen der Gemeinde gegen Uebernahme der darauf laſtenden Ver

pflichtungen zu.

Eine Vertheilung des hiernach verbleibenden Reinvermögens unter die zeitigen Mit

glieder kann die Innung bei ihrer Auflöſung nur ſoweit beſchließen, als daſſelbe aus

Beiträgen dieſer Mitglieder entſtanden iſt.

Der Reſt des Vermögens wird, ſofern in dem Statute oder in den Landesgeſetzen

nicht ein Anderes ausdrücklich beſtimmt iſt, der Gemeinde, in welcher die aufgelöste

Innung ihren Sitz hatte, zur Benutzung für gewerbliche Zwecke überwieſen.

Entſtehen aus den vorſtehenden Beſtimmungen Differenzen zwiſchen der Ortsge

meinde und der Innung, ſo ſteht die Entſcheidung darüber der höheren Verwaltungsbe

hörde zu. -

Letzterer ſteht auch die Befugniß zu, den bisher mit der Innung verbunden ge

weſenen Unterrichtsanſtalten, Hülfskaſſen oder anderen Inſtituten zu öffentlichen Zwecken

nach der Anflöſung der Innung Korporationsrechte zu ertheilen.

Die vorſtehenden Vorſchriften kommen auch im Falle des Erlöſchens einer Innung

durch Ausſterben ihrer Mitglieder zur Anwendung.

§. 95.

Die Gemeindebehörde übt die Aufſicht über die Innungen aus. Sie entſcheidet

Streitigkeiten über die Aufnahme und Ausſchließung von Genoſſen, über die Wahl der

Vorſtände und über die Rechte und Pflichten der letzteren. Gegen ihre Entſcheidung

ſteht der Rekurs an die höhere Verwaltungsbehörde offen, welcher binnen einer präklu

ſiviſchen Friſt von vier Wochen bei der Gemeindebehörde anzubringen iſt.

Innungsverſammlungen, in welchen über Abänderungen des Statuts oder über die



Auflöſung der Innung Beſchluß gefaßt werden ſoll, wohnt die Gemeindebehörde durch eines

ihrer Mitglieder oder einen Beauftragten bei. An anderen Berathungen der Innung

nimmt ſie nicht Theil. Die Beſtätigung der Wahl der Vorſtände ſteht ihr fortan nicht zu.

§ 96.

Alle Beſtimmungen der Geſetze oder der Statuten (Innungsartikel, Zunftartikel),

durch welche der Gemeindebehörde in Angelegenheiten der Innungen größere Befugniſſe

beigelegt ſind, als durch gegenwärtiges Geſetz, treten außer Kraft.

II. Neue Innungen.

§ 97.

Diejenigen, welche gleiche oder verwandte Gewerbe ſelbſtſtändig betreiben, können

zu einer Innung zuſammentreten.

Neue Innungen erlangen durch die Beſtätigung ihrer Statuten die Rechte einer

Korporation.

§. 98.

Der Zweck der neu zu gründenden Innungen beſteht in der Förderung der ge

meinſamen gewerblichen Intereſſen.

§ 99.

Die Genehmigung der Innungsſtatuten ſteht den höheren Verwaltungsbehörden zu.

§. 100.

In dem Statute ſind die Bedingungen der Aufnahme in die Innung, die Rechte

und Pflichten der Mitglieder, der Maaßſtab, nach welchem laufende Beiträge der In

nungsgenoſſen auszuſchreiben ſind, und die beſonderen Folgen, welche an die unterlaſſene

Zahlung derſelben ſich knüpfen, die Art der Zuſammenſetzung des Vorſtandes, ingleichen

die Einrichtungen für die Verwaltung der gemeinſchaftlichen Angelegenheiten feſtzuſetzen.

§. 101.

Jede Innung muß einen Vorſtand haben, deſſen Mitglieder von den Innungsge

noſſen zu wählen ſind,

§ 102.

Die Höhe und die Verwendung der Beiträge, ſowie die Verwaltung des Etats-,

Kaſſen- und Rechnungsweſens, wird durch Beſchlüſſe der Innung geordnet.

§. 103.

Die Beſtimmungen in den §§ 82–96 finden auch auf neue Innungen Anwendung.
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§ 104.

Korporationen von Kaufleuten, welchen ausſchließliche Gewerbsbefugniſſe nicht zu

geſtanden haben, unterliegen nicht den Vorſchriften dieſes Titels.

Titel VII.

Gewerbegehülfen, Geſellen, Lehrlinge, Fabrikarbeiter.

I. Verhältniſſe der Geſellen, Gehülfen und Lehrlinge.

1. Jm Allgemeinen.

§ 105.

Die Feſtſetzung der Verhältniſſe zwiſchen den ſelbſtſtändigen Gewerbetreibenden und

ihren Geſellen, Gehülfen und Lehrlingen iſt Gegenſtand freier Uebereinkunft.

Zum Arbeiten an Sonn- und Feſttagen iſt, vorbehaltlich der anderweitigen Ver

einbarung in Dringlichkeitsfällen, Niemand verpflichtet

§ 106.

Die nach den Landesgeſetzen zuſtändige Behörde hat darauf zu achten, daß bei Be

ſchäftigung der Lehrlinge gebührende Rückſicht auf Geſundheit und Sittlichkeit genommen

und denjenigen Lehrlingen, welche des Schul- und Religions-Unterrichts noch bedürfen,

Zeit dazu gelaſſen werde.

Durch Ortsſtatut (§ 142) können Geſellen, Gehülſen und Lehrlinge, ſofern ſie das

achtzehnte Lebensjahr nicht überſchritten haben, oder einzelne Klaſſen derſelben, zum Be

ſuche einer Fortbildungsſchule des Ortes, Arbeits- und Lehrherren aber zur Gewährung

der, für dieſen Beſuch erforderlichen Zeit verpflichtet werden.

§. 107.

Jeder Gewerbe- Unternehmer iſt verbunden, auf ſeine Koſten alle diejenigen Ein

richtungen herzuſtellen und zu unterhalten, welche mit Rückſicht auf die beſondere Be

ſchaffenheit des Gewerbebetriebes und der Betriebsſtätte zu thunlichſter Sicherung der

Arbeiter gegen Gefahr für Leben und Geſundheit nothwendig ſind.

§ 108.

Streitigkeiten der ſelbſtſtändigen Gewerbetreibenden mit ihren Geſellen, Gehülfen

oder Lehrlingen, die ſich auf den Antritt, die Fortſetzung oder Aufhebung des Arbeits

oder Lehrverhältniſſes, auf die gegenſeitigen Leiſtungen während der Dauer deſſelben oder
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auf die Ertheilung oder den Inhalt der in den §§ 113 und 124 erwähnten Zeugniſſe

beziehen, ſind, ſoweit für dieſe Angelegenheiten beſondere Behörden beſtehen, bei dieſen zur

Entſcheidung zu bringen.

Inſoweit ſolche beſondere Behörden nicht beſtehen, erfolgt die Entſcheidung durch

die Gemeindebehörde.

Gegen die Entſcheidung der Gemeindebehörde ſteht den Betheiligten eine Berufung

auf den Rechtsweg binnen zehn Tagen präkluſiviſcher Friſt offen; die vorläufige Voll

ſtreckung wird aber hierdurch nicht aufgehalten.

Durch Ortsſtatut (§ 142) können an Stelle der gegenwärtig hierfür beſtimmten

Behörden Schiedsgerichte mit der Entſcheidung betraut werden. Dieſelben ſind durch die

Gemeindebehörde unter gleichmäßiger Zuziehung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern

zu bilden.

2. Insbeſondere: a. der Geſellen und Gehülfen.

§ 109.

Die Geſellen und Gehülfen ſind verpflichtet, den Anordnungen der Arbeitgeber in

Beziehung auf die ihnen übertragenen Arbeiten und auf die häuslichen Einrichtungen

Folge zu leiſten; zu häuslichen Arbeiten ſind ſie nicht verbunden.

§. 110.

Das Verhältniß zwiſchen dem Arbeitgeber und den Geſellen oder Gehülfen kann,

wenn nicht ein Anderes verabredet iſt, durch eine, jedem Theile freiſtehende, vierzehn

Tage vorher erklärte Aufkündigung aufgelöſt werden.

§. 111.

Vor Ablauf der vertragsmäßigen Arbeitszeit und ohne vorhergegangene Aufkündi

gung können Geſellen und Gehülfen entlaſſen werden:

1) wenn ſie eines Diebſtahls, einer Veruntreuung oder eines liederlichen Lebens

wandels ſich ſchuldig machen;

2) wenn ſie den in Gemäßheit des Arbeitsvertrages ihnen obliegenden Verpflichtungen

nachzukommen beharrlich verweigern;

3) wenn ſie, der Verwarnung ungeachtet, mit Feuer und Licht unvorſichtig umgehen;

4) wenn ſie ſich Thätlichkeiten oder grobe Ehrverletzungen gegen den Arbeitgeber oder

die Mitglieder ſeiner Familie zu Schulden kommen laſſen;

5) wenn ſie mit den Mitgliedern der Familie des Arbeitgebers verdächtigen Umgang
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pflegen, oder Mitarbeiter zu Handlungen verleiten, welche wider die Geſetze oder

wider die guten Sitten verſtoßen;

6) wenn ſie zur Fortſetzung der Arbeit unfähig geworden, oder mit einer abſchrecken

den Krankheit behaftet ſind.

Inwiefern in den zu 6 gedachten Fällen dem Entlaſſenen ein Anſpruch auf Ent

ſchädigung zuſtehe, iſt nach dem Inhalt des Vertrages und nach den allgemeinen geſetz

lichen Vorſchriften zu beurtheilen.

- §. 112.

Die Geſellen und Gehülfen können die Arbeit vor Ablauf der vertragsmäßigen

Zeit und ohne vorhergegangene Aufkündigung verlaſſen:

1) wenn ſie zur Fortſetzung der Arbeit unfähig werden;

2) wenn der Arbeitgeber ſich Thätlichkeiten oder grobe Ehrverletzungen gegen ſie oder

Mitglieder ihrer Familie zu Schulden kommen läßt;

3) wenn er oder deſſen Angehörige, ſie oder ihre Angehörigen zu Handlungen verlei

ten, welche wider die Geſetze oder wider die guten Sitten laufen;

4) wenn er ihnen nicht den ſchuldigen Lohn in der bedungenen Weiſe auszahlt, bei

Stücklohn nicht für ihre ausreichende Beſchäftigung ſorgt, oder wenn er ſich wi

derrechtlicher Uebervortheilungen gegen ſie ſchuldig macht;

5) wenn bei Fortſetzung der Arbeit ihr Leben oder ihre Geſundheit einer erweislichen

Gefahr ausgeſetzt ſein würde, welche bei Eingehung des Arbeitsvertrages nicht zu

erkennen war.

§. 113.

Beim Abgange können die Geſellen und Gehülfen ein Zeugniß über die Art und

Dauer ihrer Beſchäftigung fordern, welches auf Antrag der Betheiligten und, wenn ge

gen den Inhalt ſich nichts zu erinnern findet, von der Gemeindebehörde koſten- und

ſtempelfrei zu beglaubigen iſt. Dieſes Zeugniß iſt auf Verlangen der Geſellen und Ge

hülfen auch auf ihre Führung auszudehnen.

Die geſetzliche Verpflichtung zur Führung von Arbeitsbüchern iſt aufgehoben.

§. 114.

Geſellen und Gehülfen ſind in der Wahl ihrer Meiſter oder Arbeitgeber unbeſchränkt.

Eine Verpflichtung zum Wandern findet nicht ſtatt. Auf Unterſtützung von Sei

ten der Gewerbegenoſſen haben wandernde Geſellen und Gehülfen keinen Anſpruch.
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b. der Lehrlinge.

§. 115.

Als Lehrling iſt jeder zu betrachten, welcher bei einem Lehrherrn zur Erlernung

eines Gewerbes in Arbeit tritt, ohne Unterſchied, ob die Erlernung gegen Lehrgeld oder

unentgeltliche Hülfsleiſtung ſtattfindet, oder ob für die Arbeit Lohn gezahlt wird.

Auf Lehrlinge über 18 Jahre finden die Beſtimmungen der §§ 106. 116. 117 und

119 keine Anwendung.

§. 116.

Von der Befugniß, Lehrlinge zu halten, ſind ausgeſchloſſen diejenigen, welchen wegen

anderer, als politiſcher Verbrechen oder Vergehen der Vollgenuß der ſtaatsbürgerlichen

Rechte entzogen iſt, für die Zeit der Entziehung, ſofern ſie nicht in dieſe Rechte wieder

eingeſetzt oder welche wegen Diebſtahls oder Betruges rechtskräftig verurtheilt worden ſind.

§. 117.

Ein Gewerbetreibender, welcher von der Befugniß, Lehrlinge zu halten, ausgeſchloſ

ſen iſt, darf auch die bereits angenommenen Lehrlinge nicht ferner beibehalten.

Die Entlaſſung unbefugt angenommener oder beibehaltener Lehrlinge kann im Wege

der polizeilichen Exekution erzwungen werden.

§. 118.

Der Lehrherr muß ſich angelegen ſein laſſen, den Lehrling durch Beſchäftigung und

Anweiſung zum tüchtigen Geſellen auszubilden. Er darf dem Lehrlinge die hierzu er

forderliche Zeit und Gelegenheit durch Verwendung zu anderen Dienſtleiſtungen nicht

entziehen. Der Lehrherr muß bemüht ſein, den Lehrling zur Arbeitſamkeit und zu guten

Sitten anzuhalten und vor Laſtern und Ausſchweifungen zu bewahren.

§. 119.

Der Lehrling iſt der väterlichen Zucht des Lehrherrn unterworfen und in Abweſen

heit des Lehrherrn auch dem denſelben vertretenden Geſellen oder Gehülfen zur Folg

ſamkeit verpflichtet.

§. 120. -

Das Lehrverhältniß kann in den Fällen, welche im § 111 bezeichnet ſind, von

dem Lehrherrn vor Ablauf der Lehrzeit aufgehoben werden. Sind für einen ſolchen Fall

keine beſonderen Verabredungen getroffen, ſo iſt das Lehrgeld ſtets für die bereits abge

5
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laufene Zeit zu entrichten. Daneben gebührt, wenn der Lehrling in den Fällen des

§ 111 Nr. 1 bis 5 zu ſeiner Entlaſſung Veranlaſſung gegeben hat, dem Lehrherrn

als Entſchädigung das weiterlaufende Lehrgeld bis zu einem halbjährigen Betrage.

§. 121.

Wider den Willen des Lehrherrn kann das Verhältniß vor Ablauf der Lehrzeit

aufgehoben werden, wenn der Lehrherr die ihm nach § 118 obliegenden Verpflichtungen

gröblich vernachläſſigt oder das Recht der väterlichen Zucht mißbraucht.

Fällt die Entſcheidung hierüber gegen den Lehrherrn aus (§ 108), ſo kann derſelbe

zur Erſtattung der durch die anderweitige Unterbringung des Lehrlings entſtehenden

Mehrkoſten im Rechtswege angehalten werden, -

Letzteres gilt auch von dem Falle, wenn dem Lehrherrn die Befugniß, Lehrlinge

zu halten, entzogen wird (§ 117).

§. 122.

Wider den Willen des Lehrherrn kann das Verhältniß vor Ablauf der Lehrzeit

aufgehoben werden, wenn der Lehrling zu einem anderen Gewerbe oder zu einem anderen

Berufe übergeht. Dem Lehrherrn iſt in dieſem Falle, wenn nicht ein Anderes verab

redet worden, das weiterlaufende Lehrgeld noch bis zu einem halbjährigen Betrage zu

zahlen.

§. 123.

Durch den Tod des Lehrherrn oder Lehrlings wird der Lehrvertrag aufgehoben.

Auf den Antrag des einen oder des anderen Theiles iſt der Lehrvertrag auch dann

aufzuheben, wenn der Lehrherr oder der Lehrling zur Erfüllung der eingegangenen Ver

pflichtungen unfähig wird. -

In beiden Fällen erfolgt, wenn nichts Anderes verabredet iſt, die Auseinander

ſetzung hinſichtlich des Lehrgeldes nach Verhältniß des bereits abgelaufenen Theiles der

Lehrzeit zur ganzen Dauer derſelben.

§ 124.

Bei Auflöſung des Lehrverhältniſſes kann der Lehrling über die Dauer der Lehr

zeit und die während derſelben erworbenen Kenntniſſe und Fertigkeiten, ſowie über ſein

Betragen vom Lehrherrn ein Zeugniß fordern, welches, auf Antrag der Betheiligten und

wenn gegen den Inhalt ſich nichts zu erinnern findet, von der Gemeindebehörde koſtet

und ſtempelfrei zu beglaubigen iſt.
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§. 125.

Für die Aufnahme und Entlaſſung der Lehrlinge dürfen keine Gebühren erhoben

werden.

§. 126.

Die Beſtimmungen der §§ 1C5 bis 115 und 118 bis 125 finden, jedoch ſoviel

die Lehrlinge betrifft, mit Ausnahme des § 106 Abſatz 2, auf die Gehülfen und Lehr

linge der Apotheker und Kaufleute, ingleichen auf die Werkmeiſter in Fabriken, keine

Anwendung. Die Verhältniſſe derſelben zu ihren Lehrherren und Arbeitgebern ſind

fernerhin nach den bisherigen Vorſchriften zu beurtheilen.

II. V erhältniſſe der Fabrik arbeiter.

- § 127.

Die Beſtimmungen der §§ 105 bis 114 finden auch auf Fabrikarbeiter An

wendung.

§ 128.

Kinder unter zwölf Jahren dürfen in Fabriken zu einer regelmäßigen Beſchäftigung

nicht angenommen werden.

Vor vollendetem vierzehnten Lebensjahre dürfen Kinder in Fabriken nur dann be

ſchäftigt werden, wenn ſie täglich einen mindeſtens dreiſtündigen Schulunterricht in einer

von der höheren Verwaltungsbehörde genehmigten Schule erhalten. Ihre Beſchäftigung

darf ſechs Stunden täglich nicht überſteigen.

Junge Leute, welche das vierzehnte Lebensjahr zurückgelegt haben, dürfen vor voll

endetem ſechszehnten Lebensjahre in Fabriken nicht über zehn Stunden täglich beſchäf

tigt werden. Auch für dieſe jugendlichen Arbeiter kann durch die Centralbehörde die zu

läſſige Arbeitsdauer bis auf ſechs Stunden täglich für den Fall eingeſchränkt werden,

daß dieſelben nach den beſonderen in einzelnen Theilen des Bundesgebietes beſtehenden

Schuleinrichtungen noch im ſchulpflichtigen Alter ſich befinden.

Die Ortspolizei-Behörde iſt befugt, eine Verlängerung dieſer Arbeitszeiten um höch

ſtens eine Stunde und auf höchſtens vier Wochen dann zu geſtatten, wenn Naturereig

niſſe oder Unglücksfälle den regelmäßigen Geſchäftsbetrieb in der Fabrik unterbrechen

und ein vermehrtes Arbeitsbedürfniß herbeigeführt haben,
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§. 129. -

Zwiſchen den Arbeitsſtunden muß den jugendlichen Arbeitern (§ 128) Vor- und

Nachmittags eine Pauſe von einer halben Stunde und Mittags eine ganze Freiſtunde,

und zwar jedesmal auch Bewegung in der freien Luft gewährt werden.

Die Arbeitsſtunden dürfen nicht vor 5% Uhr Morgens beginnen und nicht über

8% Uhr Abends dauern.

An Sonn- und Feiertagen, ſowie während der von dem ordentlichen Seelſorger für

den Katechumenen- und Konfirmanden-Unterricht beſtimmten Stunden dürfen jugendliche

Arbeiter nicht beſchäftigt werden.

§. 130. -

Wer jugendliche Arbeiter in einer Fabrik zu einer regelmäßigen Beſchäftigung an

nehmen will, hat davon der Ortspolizei-Behörde zuvor Anzeige zu machen.

Der Arbeitgeber hat über die von ihm beſchäftigten jugendlichen Arbeiter eine Liſte

zu führen, welche deren Namen, Alter, Wohnort, Eltern, Eintritt in die Fabrik und

Entlaſſung aus derſelben enthält, in dem Arbeitslokal auszuhängen und den Polizei

und Schulbehörden auf Verlangen in Abſchrift vorzulegen iſt. Die Anzahl dieſer Ar

beiter hat er halbjährlich der Ortspolizei-Behörde anzuzeigen.

- §. 131.

Die Annahme jugendlicher Arbeiter zu einer regelmäßigen Beſchäftigung darf nicht

erfolgen, bevor der Vater oder Vormund derſelben dem Arbeitgeber ein Arbeitsbuch ein

gehändigt hat.

Dieſes Arbeitsbuch, welchem die §§ 128–133 des gegenwärtigen Geſetzes vorzu

drucken ſind, wird auf den Antrag des Vaters oder Vormundes des jugendlichen Ar

beiters von der Ortspolizei-Behörde ertheilt und enthält:

1) Namen, Tag und Jahr der Geburt, Religion des Arbeiters,

2) Namen, Stand und Wohnort des Vaters oder Vormundes,

3) ein Zeugniß über den bisherigen Schulbeſuch,

4) eine Rubrik für die beſtehenden Schulverhältniſſe,

5) eine Rubrik für die Bezeichnung des Eintrittes in die Anſtalt,

6) eine Rubrik für den Austritt aus derſelben,

7) eine Rubrik für die Reviſionen.

Der Arbeitgeber hat dieſes Arbeitsbuch zu verwahren, der Behörde auf Verlangen
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jederzeit vorzulegen und bei Beendigung des Arbeitsverhältniſſes dem Vater oder Vor

munde des Arbeiters wieder auszuhändigen.

§. 132.

Wo die Aufſicht über die Ausführung der vorſtehenden Beſtimmungen (§§. 128–133)

eigenen Beamten übertragen iſt, ſtehen denſelben bei Ausübung dieſer Aufſicht alle

amtlichen Befugniſſe der Ortspolizei-Behörden, insbeſondere das Recht zur jederzeitigen

Reviſion der Fabriken zu. -

Die auf Grund der Beſtimmungen der §§ 128–133 auszuführenden amtlichen

Reviſionen der gewerblichen Anſtalten ſind die Beſitzer derſelben verpflichtet, zu jeder

Zeit, namentlich auch in der Nacht, während die Anſtalten im Betriebe ſind, zu ge

ſtatten.

§. 133.

Sollte durch die Ausführung der Beſtimmungen der §§ 128 und 129 bereits be

ſtehenden gewerblichen Anſtalten die nöthige Arbeitskraft entzogen werden, ſo iſt die

Centralbehörde befugt, auf beſtimmte Zeit, jedoch höchſtens ein Jahr, Ausnahmevor

ſchriften zu erlaſſen.

In Betreff der beim Inkrafttreten dieſes Geſetzes bereits beſchäftigten jugendlichen

Arbeiter iſt die im § 130 vorgeſchriebene Anzeige bei der Ortspolizei-Behörde binnen

vier Wochen zu bewirken.

§. 134.

- Fabrikinhaber, ſowie alle diejenigen, welche mit Ganz- oder Halbfabrikaten Handel

treiben, ſind verpflichtet, die Löhne der Arbeiter, welche mit Anfertigung der Fabrikate

für ſie beſchäftigt ſind, in baarem Gelde auszuzahlen.

Sie dürfen denſelben keine Waaren kreditiren.

Dagegen können den Arbeitern Wohnung, Feuerungsbedarf, Landnutzung, regel

mäßige Beköſtigung, Arzneien und ärztliche Hülfe, ſowie Werkzeuge und Stoffe zu den

von ihnen anzufertigenden Fabrikaten unter Anrechnung bei der Lohnzahlung verab

reicht werden.

§ 135.

Die Beſtimmungen des § 134 finden auch Anwendung auf Familienglieder, Ge

hülfen, Beauftragte, Geſchäftsführer, Aufſeher und Faktoren der dort bezeichneten Arbeit
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geber, ſowie auf Gewerbetreibende, bei deren Geſchäft eine der hier erwähnten Perſonen

unmittelbar oder mittelbar betheiligt iſt.

§. 136.

Unter Arbeitern (§ 134) werden hier auch diejenigen verſtanden, welche außerhalb

der Fabrikſtätten für Fabrikinhaber oder für die ihnen gleichgeſtellten Perſonen die zu

deren Gewerbebetriebe nöthigen Ganz- oder Halbfabrikate anfertigen, oder ſolche an ſie ab

ſetzen, ohne aus dem Verkaufe dieſer Waaren an Konſumenten ein Gewerbe zu machen.

§. 137.

Arbeiter, deren Forderungen den Vorſchriften der §§ 134 bis 136 zuwider anders

als durch Baarzahlung berichtigt ſind, können zu jeder Zeit die Bezahlung ihrer For

derungen in baarem Gelde verlangen, ohne daß ihnen eine Einrede aus dem an Zah

lungsſtatt Gegebenen entgegengeſetzt werden kann. Letzteres fällt, ſoweit es noch bei

dem Empfänger vorhanden oder dieſer daraus bereichert iſt, der im § 139 Abſatz 2 ge

dachten Kaſſe zu.

§. 138. -

Verträge, welche den §§ 134 bis 136 zuwiderlaufen, ſind nichtig.

Daſſelbe gilt von Verabredungen zwiſchen Fabrikinhabern oder ihnen gleichgeſtellten

Perſonen einerſeits und Arbeitern andererſeits über die Entnehmung der Bedürfniſſe

dieſer letzteren aus gewiſſen Verkaufsſtellen, ſowie überhaupt über die Verwendung des

Verdienſtes derſelben zu einem anderen Zweck, als zur Betheiligung an Einrichtungen

zur Verbeſſerung der Lage der Arbeiter oder ihrer Familien (§ 134).

§ 139.

Forderungen für Waaren, welche ungeachtet des Verbots den Arbeitern kreditirt

worden ſind, können von Fabrikinhabern und von den ihnen gleichgeſtellten Perſonen

weder eingeklagt, noch durch Anrechnung oder ſonſt geltend gemacht werden, ohne Unter

ſchied, ob ſie zwiſchen den Betheiligten unmittelbar entſtanden oder mittelbar er

worben ſind.

Dagegen fallen dergleichen Forderungen der Kranken-, Sterbe-, Spar- oder ähn

lichen Hülfskaſſe zu, welche in der Wohnortsgemeinde des betheiligten Arbeiters für dic

jenige Klaſſe von Arbeitern beſteht, zu welcher er gehört. Sind mehrere ſolcher Kaſſen

vorhanden, ſo fällt die Forderung allen zu gleichen Theilen zu, in Ermangelung der

artiger Anſtalten aber der Ortsarmenkaſſe.
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Titel VIII.

Gewerbliche Hülfskaſſen.

§. 140.

Die durch Ortsſtatut oder Anordnung der Verwaltungsbehörde begründete Verpflich

tung der ſelbſtſtändigen Gewerbetreibenden, einer mit einer Innung verbundenen oder

außerhalb derſelben beſtehenden Kranken-, Hülfs- oder Sterbekaſſe für ſelbſtſtändige

Gewerbetreibende beizutreten, wird aufgehoben. Im Uebrigen wird in den Verhältniſſen

dieſer Kaſſen durch gegenwärtiges Geſetz nichts geändert.

Neue Kaſſen der ſelbſtſtändigen Gewerbetreibenden für die erwähnten Zwecke er

halten durch die Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde die Rechte juriſtiſcher

Perſonen, ſoweit es zur Erlangung dieſer Rechte einer beſonderen ſtaatlichen Genehmi

gung bedarf.

§. 141. -

Bis zum Erlaß eines Bundesgeſetzes bleiben die Anordnungen der Landesgeſetze

über die Kranken-, Hülfs- und Sterbekaſſen für Geſellen, Gehülfen und Fabrikarbeiter

in Kraft. -

Die durch Ortsſtatut oder Anordnung der Verwaltungsbehörde begründete Ver

pflichtung der Geſellen, Gehülfen, Lehrlinge und Fabrikarbeiter, einer beſtimmten Kran

ken-, Hülfs- oder Sterbekaſſe beizutreten, wird indeſ für diejenigen aufgehoben, welche

nachweiſen, daß ſie einer anderen Kranken-, Hülfs- oder Sterbekaſſe angehören.

Titel IX.

Ortsſtatuten.

§. 142.

Ortsſtatuten können die ihnen durch das Geſetz überwieſenen gewerblichen Gegen

ſtände mit verbindlicher Kraft ordnen. Dieſelben werden, nach Anhörung betheiligter

Gewerbetreibender, auf Grund eines Gemeindebeſchluſſes abgefaßt. Sie bedürfen der

Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde.

Die Centralbehörde iſt befugt, Ortsſtatuten, welche mit den Geſetzen in Wider

ſpruch ſtehen, außer Kraft zu ſetzen.
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Titel X.

Strafbeſtimmungen.

§. 143.

Die Berechtigung zum Gewerbebetriebe kann, abgeſehen von Konzeſſions-Entziehun

gen und den in dieſem Geſetze geſtatteten Unterſagungen des Gewerbebetriebes (§. 15,

Abſ. 2 und § 35), weder durch richterliche noch adminiſtrative Entſcheidung entzogen

werden. -

Ausnahmen von dieſem Grundſatze, welche durch die Steuergeſetze begründet ſind,

bleiben ſo lange aufrecht erhalten, als dieſe Steuergeſetze in Kraft bleiben.

Ebenſo bewendet es bei den Vorſchriften der Landesgeſetze, welche die Entziehung

der Befugniß zum ſelbſtſtändigen Betriebe eines Gewerbes durch richterliches Erkenntniß

als Strafe im Falle einer durch die Preſſe begangenen Zuwiderhandlung vorſchreiben

oder zulaſſen.

Die Beſtimmungen der Landesgeſetze, nach welchen die Befugniß zur Herausgabe

von Druckſchriften und zum Vertriebe derſelben innerhalb des Norddeutſchen Bundes

gebietes im Verwaltungswege entzogen werden darf, werden hierdurch aufgehoben.

§. 144. -

Inwiefern, abgeſehen von den Vorſchriften über die Entziehung des Gewerbebetriebes

(§ 143), Zuwiderhandlungen der Gewerbetreibenden gegen ihre Berufspflichten außer

den in dieſem Geſetz erwähnten Fällen einer Strafe unterliegen, iſt nach den darüber

beſtehenden Geſetzen zn beurtheilen.

Jedoch werden aufgehoben die für Medizinalperſonen beſtehenden beſonderen Be

ſtimmungen, welche ihnen unter Androhung von Strafen einen Zwang zu ärztlicher

Hülfe auferlegen.

§. 145.

Für das Mindeſtmaaß der Strafen, das Verhältniß von Geldſtrafe zu Gefängniß

ſtrafe, ſowie für die Verjährung des im § 153 verzeichneten Vergehens, ſind die Be

ſtimmungen der Landesgeſetze maaßgebend.

Die übrigen in dieſem Titel mit Strafe bedrohten Handlungen verjähren binnen

drei Monaten, von dem Tage an gerechnet, an welchem ſie begangen ſind.
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§. 146.

Zuwiderhandlungen gegen die §§ 134 bis 136 werden mit einer Geldbuße bis zu

fünfhundert Thalern und im Falle des Unvermögens mit verhältnißmäßiger Gefäng

nißſtrafe bis zu ſechs Monaten beſtraft. Im Wiederholungsfalle wird die Strafe ver

doppelt.

Die Geldbußen fließen derjenigen Kaſſe zu, welcher die im § 139 erwähnten For

derungen nach den dort ertheilten Vorſchriften zufallen.

Jede rechtskräftige Verurtheilung wird auf Koſten des Verurtheilten durch das

amtliche Organ der höheren Verwaltungsbehörde des Bezirks und andere öffentliche

Blätter derjenigen Kreiſe, in welchen derſelbe und der betheiligte Arbeiter ihren Wohn

ſitz haben, bekannt gemacht.

§. 147.

Mit Geldbuße bis zu Einhundert Thalern und im Unvermögensfalle mit verhält

nißmäßiger Gefängnißſtrafe bis zu ſechs Wochen wird beſtraft:

1) wer den ſelbſtſtändigen Betrieb eines ſtehenden Gewerbes, zu deſſen Beginne eine

beſondere polizeiliche Genehmigung (Konzeſſion, Approbation, Beſtallung) erfor

derlich iſt, ohne die vorſchriftsmäßige Genehmigung unternimmt oder fortſetzt,

oder von den in der Genehmigung feſtgeſetzten Bedingungen abweicht;

2) wer eine gewerbliche Anlage, zu der mit Rückſicht auf die Lage oder Beſchaffen

heit der Betriebsſtätte oder des Lokals eine beſondere Genehmigung erforderlich iſt

(§§ 16 und 24), ohne dieſe Genehmigung errichtet, oder die weſentlichen Be

dingungen, unter welchen die Genehmigung ertheilt worden, nicht innehält, oder

ohne neue Genehmigung eine weſentliche Veränderung der Betriebsſtätte oder

eine Verlegung des Lokals oder eine weſentliche Veränderung in dem Betriebe

der Anlage vornimmt;

3) wer, ohne hierzu approbirt zu ſein, ſich als Arzt (Wundarzt, Augenarzt, Ge

burtshelfer, Zahnarzt, Thierarzt) bezeichnet oder ſich einen ähnlichen Titel beilegt,

durch den der Glauben erweckt wird, der Inhaber deſſelben ſei eine geprüfte

Medizinalperſon.

Enthält die Handlung zugleich eine Zuwiderhandlung gegen die Steuergeſetze, ſo

ſoll nicht außerdem noch auf eine Steuerſtrafe erkannt werden, es iſt aber darauf bei

Zumeſſung der Strafe Rückſicht zu nehmen.

- 6
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In dem Falle zu 2 kann die Polizeibehörde die Wegſchaffung der Anlage oder die

Herſtellung des den Bedingungen entſprechenden Zuſtandes derſelben anordnen.

§. 148. -

Mit Geldbuße bis zu funfzig Thalern und im Falle des Unvermögens mit Ge

fängnißſtrafe bis zu vier Wochen wird beſtraft:

1) wer außer den in § 147 vorgeſehenen Fällen ein ſtehendes Gewerbe beginnt,

ohne daſſelbe vorſchriftsmäßig anzuzeigen;

2) wer die im § 14 erforderte An- oder Abmeldung einer übernommenen Feuer

verſicherungs-Agentur unterläßt;

3) wer die im § 14 erforderten Anzeigen über das Betriebslokal unterläßt;

4) wer der nach § 35 gegen ihn ergangenen Unterſagung eines Gewerbebetriebes

zuwiderhandelt, oder die in § 35 vorgeſchriebene Anzeige unterläßt;

5) wer dem § 43 zuwiderhandelt;

6) wer bei dem Aufſuchen von Waarenbeſtellungen den Vorſchriften im § 44 zu

widerhandelt;

7) wer ein Gewerbe im Umherziehen ohne Legitimationsſchein betreibt;

8) wer bei dem Betriebe ſeines Gewerbes die von der Obrigkeit vorgeſchriebenen oder

genehmigten Taxen überſchreitet;

9) wer als Lehrherr ſeine Pflichten gegen die ihm anvertrauten Lehrlinge gröblich

vernachläſſigt;

10) wer der Aufforderung der Behörde ungeachtet den Beſtimmungen des § 107

entgegenhandelt.

In allen dieſen Fällen bleibt die Strafe ausgeſchloſſen, wenn die ſtrafbare Hand

lung zugleich eine Zuwiderhandlung gegen die Steuergeſetze enthält.

§. 149.

Mit Geldbuße bis zu zehn Thalern und im Falle des Unvermögens mit Gefäng

niß bis zu acht Tagen wird beſtraft:

1) wer gewerbliche Verrichtungen, zu welchen er nach Vorſchrift des § 44 einer

Legitimation bedarf, vornimmt, ohne dieſelbe zu beſitzen, beziehungsweiſe mit ſich

zu führen;

2) wer bei dem Gewerbebetrieb im Umherziehen den ihm ertheilten Legitimations

ſchein nicht mit ſich führt, oder einem Anderen überläßt;

3) wer ein Gewerbe im Umherziehen, für welches ihm ein auf einen beſtimmten

Bezirk lautender Legitimationsſchein (§ 60) ertheilt iſt, unbefugt in einem anderen

Bezirk betreibt;

4) wer den Vorſchriften im § 61 zuwiderhandelt;
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.

5) wer bei dem Gewerbebetrieb im Umherziehen unbefugt Begleiter mitführt und

wer einem Gewerbetreibenden im Umherziehen unbefugt als Begleiter dient;

6) werden polizeilichen Anordnungen wegen des Marktverkehrs zuwiderhandelt;

7) wer es unterläßt, die in den §§ 130 und 133 vorgeſchriebenen Anzeigen zu

machen oder Liſten zu führen. -

§ 150.

Wer den Vorſchriften in den §§ 128, 129 und 130 zuwider jugendliche Arbeiter

annimmt oder beſchäftigt, wird mit einer Geldbuße bis zu fünf Thalern und im Falle

des Unvermögens mit verhältniſmäßiger Gefängnißſtrafe bis zu drei Tagen für jeden

vorſchriftswidrig angenommenen oder beſchäftigten Arbeiter beſtraft.

War er innerhalb der letzten fünf Jahre bereits drei verſchiedene Male auf Grund

der vorſtehenden Beſtimmung beſtraft, ſo kann auf den Verluſt der Befugniß zur Be

ſchäftigung jugendlicher Arbeiter für eine beſtimmte Zeit oder für immer gegen ihn er

kannt werden.

Es muß auf dieſen Verluſt, und zwar für mindeſtens drei Monate erkannt werden,

wenn er innerhalb der letzten fünf Jahre bereits ſechs verſchiedene Male beſtraft war.

Zuwiderhandlungen gegen ſolche Erkenntniſſe (Abſatz 2 und 3) werden mit Geld

buße bis zum vierfachen Betrage der im erſten Abſatz dieſes Paragraphen beſtimmten

Geldbuße, und im Falle des Unvermögens mit verhältnißmäßigem Gefängniß beſtraft.

§ 151.

Sind polizeiliche Vorſchriften von dem Stellvertreter eines Gewerbetreibenden bei

Ausübung des Gewerbes übertreten worden, ſo trifft die Strafe den Stellvertreter, iſt

die Uebertretung mit Vorwiſſen des verfügungsfähigen Vertretenen begangen worden, ſo

verfallen beide der geſetzlichen Strafe.

Iſt an eine ſolche Uebertretung der Verluſt der Konzeſſion, Approbation oder Be

ſtallung geknüpft, ſo findet derſelbe auch als Folge der von dem Stellvertreter be

gangenen Uebertretung ſtatt, wenn dieſe mit Vorwiſſen des verfügungsfähigen Ver

tretenen begangen worden. Iſt dies nicht der Fall, ſo iſt der Vertretene bei Verluſt

der Konzeſſion, Approbation u. ſ. w. verpflichtet, den Stellvertreter zu entlaſſen.

§ 152.

Alle Verbote und Strafbeſtimmungen gegen Gewerbetreibende, gewerbliche Gehülfen,

Geſellen oder Fabrikarbeiter wegen Verabredungen und Vereinigungen zum Behufe der

Erlangung günſtiger Lohn- und Arbeitsbedingungen, insbeſondere mittelſt Einſtellung

der Arbeit oder Entlaſſung der Arbeiter, werden aufgehoben.

Jedem Theilnehmer ſteht der Rücktritt von ſolchen Vereinigungen und Verab

redungen frei, und es findet aus letzteren weder Klage noch Einrede ſtatt,
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§ 153.

Wer andere durch Anwendung körperlichen Zwanges, durch Drohungen, durch Ehr

verletzung oder durch Verrufserklärung beſtimmt oder zu beſtimmen verſucht, an ſolchen

Verabredungen (§. 152) Theil zu nehmen, oder ihnen Folge zu leiſten, oder Andere

durch gleiche Mittel hindert oder zu hindern verſucht, von ſolchen Verabredungen zurück

zutreten, wird mit Gefängniß bis zu drei Monaten beſtraft, ſofern nach dem allgemeinen

Strafgeſetz nicht eine härtere Strafe eintritt.

Schluß beſtimmungen.

§. 154.

Die Beſtimmungen der §§. 128 bis 139 finden auch auf die Beſitzer, beziehungs

weiſe Arbeiter von Bergwerken, Aufbereitungsanſtalten und unterirdiſch betriebenen

Brüchen oder Gruben Anwendung.

Diejenigen Beſtimmungen, welche die bezeichneten Arbeiter wegen groben Ungehor

ſams, beharrlicher Widerſetzlichkeit oder wegen Verlaſſens der Arbeit mit Strafe be

drohen, werden aufgehoben.

§ 155.

Wo in dieſem Geſetze auf die Landesgeſetze verwieſen iſt, ſind unter den letzteren

auch die verfaſſungs- oder geſetzmäßig erlaſſenen Verordnungen verſtanden.

- Welche Behörden in jedem Bundesſtaate unter der Bezeichnung: höhere Verwal

tungsbehörde, untere Verwaltungsbehörde, Gemeindebehörde, Ortsbehörde, Unterbehörde,

Polizeibehörde, Ortspolizeibehörde zu verſtehen ſind, wird von der Centralbehörde des

Bundesſtaates bekannt gemacht.

§ 156.

Die Titel I. II. IV. bis X. dieſes Geſetzes treten drei Monate nach deſſen Ver

kündung, der Titel III. tritt am 1. Januar 1870 in Kraft.

Das Geſetz, betreffend den Betrieb der ſtehenden Gewerbe, vom 8. Juli 1868

(Bundesgeſetzblatt S. 406) tritt drei Monate nach Verkündung dieſes Geſetzes außer

Anwendung.

Urkundlich unter Unſerer Höchſteigenhändigen Unterſchrift und beigedrucktem Bun

des-Inſiegel.

Gegeben Berlin, den 21. Juni 1869.

(L. S.) Wilhelm.

Gr. v, Bismarck-Schönhauſen.



Geſetz,

Maaßregeln gegen die Rinderpeſt betreffend. Vom 7. April 1869.

(Bundesgeſetzblatt Seite 105.) -

Wir Wilhelm,

von Gottes Gnaden König von Preußen 2c.

verordnen im Namen des Norddeutſchen Bundes, nach erfolgter Zuſtimmung des Bun

desrathes und des Reichstages, was folgt:

§. 1.

Wenn die Rinderpeſt (Löſerdürre) in einem Bundesſtaate oder in einem an das Ge

biet des Norddeutſchen Bundes angrenzenden oder mit demſelben im direkten Verkehre

ſtehenden Lande ausbricht, ſo ſind die zuſtändigen Verwaltungsbehörden der betreffenden

Bundesſtaaten verpflichtet und ermächtigt, alle Maßregeln zu ergreifen, welche geeignet

ſind, die Einſchleppung und beziehentlich die Weiterverbreitung der Seuche zu verhüten

und die im Lande ſelbſt ausgebrochene Seuche zu unterdrücken.

§. 2.

Die Maßregeln, auf welche ſich die im § 1 ausgeſprochene Verpflichtung und Er

mächtigung je nach den Umſtänden zu erſtrecken hat, ſind folgende:

1) Beſchränkungen und Verbote der Einfuhr, des Transports und des Handels in

Bezug auf lebendes oder todtes Rindvieh, Schaafe und Ziegen, Häute, Haare

und ſonſtige thieriſche Rohſtoffe in friſchem oder trockenem Zuſtande, Rauchfutter,

Streumaterialien, Lumpen, gebrauchte Kleider, Geſchirre und Stallgeräthe; endlich

Einführung einer Rindviehkontrole im Grenzbezirke;

2) Abſperrung einzelner Gehöfte, Ortstheile, Orte, Bezirke, gegen den Verkehr mit

der Umgebung;

3) Tödtung ſelbſt geſunder Thiere und Vernichtung von giftfangenden Sachen, in

gleichen, wenn die Desinfektion nicht als ausreichend befunden wird, von Trans

portmitteln, Geräthſchaften und dergl. im erforderlichen Umfange;
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4) Desinfizirung der Gebäude, Transportmittel und ſonſtigen Gegenſtände, ſowie

der Perſonen, welche mit ſeuchekranken oder verdächtigen Thieren in Berührung

gekommen ſind;

5) Enteignung des Grund und Bodens für die zum Verſcharren getödteter Thiere

und giftfangender Dinge nöthigen Gruben.

§. 3.

Für die auf Anordnung der Behörde getödteten Thiere, vernichteten Sachen und ent

eigneten Plätze, ſowie für die nach rechtzeitig erfolgter Anzeige des Beſitzers gefallenen

Thiere wird der durch unparteiiſche Taxatoren feſtzuſtellende gemeine Werth aus der

Bundeskaſſe vergütet.

Dieſe Entſchädigung wird jedoch nicht gewährt für ſolches Vieh, welches innerhalb

zehn Tage nach erfolgter Einfuhr oder nach Eintrieb über die Bundesgrenze an der

Seuche fällt.

§. 4.

Jeder, der zuverläſſige Kunde davon erlangt, daß ein Stück Vieh an der Rinderpeſt

krank oder gefallen iſt, oder daß auch nur der Verdacht einer ſolchen Krankheit vorliegt,

hat ohne Verzug der Ortspolizeibehörde Anzeige davon zu erſtatten. Die Unterlaſſung

ſchleunigſter Anzeige hat für den Viehbeſitzer ſelbſt, welcher ſich dieſelbe zu Schulden kom

men läßt, jedenfalls den Verluſt des Anſpruches auf Entſchädigung für die ihm gefalle

nen oder getödteten Thiere zur Folge.

§. 5.

Die Einwohner von der Rinderpeſt betroffener Orte ſind verpflichtet, die Behörden

bei Ausführung der polizeilichen Maßregeln entweder ſelbſt oder durch geeignete Per

ſonen zu unterſtützen.

§. 6.

Die Eiſenbahnverwaltungen ſind verpflichtet, ſo lange noch eine Gefahr der Ein

ſchleppung der Rinderpeſt von irgend einer Seite her droht oder die Seuche im Bundes

gebiete an irgend einem Orte herrſcht, diejenigen Eiſenbahnwagen, welche zum Transporte

von Rindvieh oder auch ſobald die Wagen ſolche ſind, welche ſich zum Rindviehtrans

porte eignen, von anderem Vieh gedient haben, nach jedesmaligem Gebrauch zu desinfizi

ren. Dieſe Verpflichtung liegt derjenigen Verwaltung ob, auf deren Strecke das Aus
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laden, beziehentlich im Tranſit die Ueberſchreitung der Bundesgebietsgrenze beim Wieder

ausgange ſtattgefunden hat. Die Eiſenbahnverwaltungen dürfen dafür von dem Ver

ſender eine Entſchädigung von zehn Silbergroſchen für den Wagen erheben.

§. 7.

Die näheren Beſtimmungen über die Ausführung der vorſtehenden Vorſchriften und

deren Ueberwachung durch-die geeigneten Organe, über die Beſtreitung der entſtehenden

Koſten und die Beſtrafung der Zuwiderhandlungen ſind von den Einzelſtaaten zu treffen.

Es iſt jedoch von den deshalb erlaſſenen Verfügungen dem Bundespräſidium Mitthei

lung zu machen.

§. 8.

Vom Bundespräſidium wird eine allgemeine Inſtruktion erlaſſen, welche über die

Anwendung der im § 2 unter Nr. 1 bis 4 aufgeführten Maßregeln nähere Anweiſung

giebt und den nach § 7 von den Einzelſtaaten zu treffenden Beſtimmungen zur Grund

lage dient.

§. 9.

Sobald die Regierung eines Bundesſtaates in die Lage kommt, ein Einfuhrverbot

zu erlaſſen, zu verändern oder aufzuheben, hat dieſelbe dem Bundespräſidium und den

Regierungen der benachbarten Bundesſtaaten davon Mittheilung zu machen.

§. 10.

Einfuhrbeſchränkungen zwiſchen den einzelnen Bundesſtaaten ſind erſt dann zuläſſig,

wenn die Rinderpeſt innerhalb eines Bundesſtaates ausbricht.

§. 11.

Bricht die Rinderpeſt in einem Bundesſtaate aus, ſo iſt dem Bundespräſidium

hiervon, ſowie von den ergriffenen Maßregeln Anzeige zu machen, daſſelbe auch von dem

weiteren Gange der Seuche in Kenntniß zu erhalten.

§. 12.

Dem Bundeskanzler liegt ob, die Ausführung dieſes Geſetzes und der auf Grund

deſſelben erlaſſenen Anordnungen zu überwachen. Erforderlichen Falls wird der Bun

deskanzler ſebſtſtändig Anordnuungen treffen, oder einen Bundeskommiſſar beſtellen, wel

cher die Behörden des betheiligten Einzelſtaates unmittelbar mit Anweiſung zu verſehen

hat. Tritt die Seuche in einer ſolchen Gegend des Bundesgebietes oder in ſolcher Aus
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dehnung auf, daß von den zu ergreifenden Maßregeln nothwendig die Gebiete mehrerer

Bundesſtaaten betroffen werden müſſen, ſo hat der Bundeskommiſſar für Herſtellung

und Erhaltung der Einheit in den Seitens der Landesbehörden zu treffenden oder getroffe

nen Maßregeln zu ſorgen und deshalb das Erforderliche anzuordnen.

s §. 13.

Die Behörden der verſchiedenen Bundesſtaaten ſind verpflichtet, ſich bei Ausführung

der Maßregeln gegen die Rinderpeſt auf Anſuchen gegenſeitig zu unterſtützen.

§. 14.

Zur Durchführung der Abſperrungsmaßregeln iſt militäriſche Hilfe zu requiriren.

Die Kommandobehörden haben den desfallſigen Requiſitionen der kompetenten Verwal

tungsbehörden im erforderlichen Umfange zu entſprechen.

Sämmtliche Mehrkoſten, welche durch die geleiſtete militäriſche Hilfe gegen die regle

mentsmäßigen Koſten des Unterhalts der requirirten Truppen in der Garniſon entſtehen,

fallen der Bundeskaſſe zur Laſt.

Urkundlich unter Unſerer Höchſteigenhändigen Unterſchrift und beigedrucktem Bun

des-Inſiegel.

Gegeben Berlin, den 7. April 1869.

(L. S.) Wilhelm.

Gr. v. Bismarck-Schönhauſen.

I n ſtruktion

zu dem Geſetze vom 7. April 1869,

Maß regeln gegen die Rin der peſt

betreffend.

(Bundesgeſetzbl. S. 149.)

Zu Ausführung von § 8 des Geſetzes vom 7. April 1869, Maßregeln gegen

die Rinderpeſt betreffend, wird nachfolgende Inſtruktion erlaſſen, deren Beſtimmung iſt,

den Behörden eine allgemeine Anleitung zu geben, ohne die Nothwendigkeit der
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beſonderen Entſchließung über Einzelheiten und über die Ausdehnung der Maßregeln

in jedem einzelnen Falle auszuſchließen. Leitender Grundſatz ſoll ſein: den Zweck ohne

unverhältnißmäßige anderweite wirthſchaftliche Opfer für die Bevölkerung zu erreichen.

In der Regel wird dies am Beſten durch energiſche Maßregeln erfolgen, welche die

Seuche in kurzer Zeit tilgen, wenn auch die direkten Opfer ſcheinbar groß ſind.

GErſter Abſchnitt.

Maßregeln bei dem Ausbruche der Rinderpeſt im Auslande.

a. In der Entfernung.

§. 1.

Bei dem Auftreten der Rinderpeſt in entfernten Gegenden kommt es darauf an,

ob dieſelben durch Eiſenbahnen oder durch Schifffahrt in ſolcher Verbindung mit dem

Inlande ſtehen, daß Viehtransporte in verhältnißmäßig kurzer Zeit in das Inland ge

langen können.

Iſt die von der Seuche ergriffene Gegend durch Eiſenbahnen mit dem Inlande ver

bunden, ſo hat ſich das Einfuhrverbot auf alles Rindvieh aus dieſer Gegend ohne

Ausnahme zu erſtrecken.

§. 2.

Das Einfuhrverbot hat ſich ferner zu erſtrecken: auf friſche (auch gefrorene)

Rindshäute, Hörner und Klauen, Fleiſch, Knochen, Talg, wenn letzteres nicht in Fäſ

ſern, ungewaſchene Wolle, welche nicht in Säcken verpackt iſt, und Lumpen.

§. 3.

Die Einfuhr von Schafen und Ziegen iſt ebenfalls zu verbieten. Schweine dürfen

nur in Etagewagen eingeführt werden.

§. 4.

Was von der Einfuhr geſagt iſt, gilt im Allgemeinen auch von der Durchfuhr.

Doch kann ausnahmsweiſe die Durchfuhr durch das Bundesgebiet Viehtransporten ge

ſtattet werden, wenn von Veterinärbeamten feſtgeſtellt iſt, daß die Gegend, aus welcher

das Vieh kommt, ſeit drei Monaten und mindeſtens in einem Umkreiſe von drei Meilen

ſeuchenfrei iſt und der Transport in vorſchriftsmäßigen Wagen erfolgt.

Die Durchfuhr hat in beſonderen Zügen unter polizeilicher Begleitung in denſelben

7
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Wagen ohne Umladung zu geſchehen, auch darf unterwegs kein Stück ausgeladen wer

den. Sterben unterwegs einzelne Stücke, ſo bleiben ſolche unberührt im Wagen liegen,

bis zum Ausgangspunkte des Transports, wo ſelbige unter Zuziehung von Veterinär

beamten vorſchriftsmäßig vernichtet werden müſſen, wenn nicht die Möglichkeit geboten

iſt, daß die Ausladung und Vernichtung unterwegs durch einen Sachverſtändigen ohne

Gefahr geſchehen kann.

Wird wegen Zerbrechens eines Wagens oder aus ähnlichen Gründen ein Umladen

unvermeidlich, ſo iſt daſſelbe von der Eiſenbahnverwaltung unter amtlicher Aufſicht und

unter den nöthigen Vorſichtsmaßregeln zu bewirken. Für Abſperrung des umzuladenden

Viehes, für ſofortige Verſcharrung der etwa vorhandenen Kadaver, welche letztere in jedem

Falle gleich den an der Rinderpeſt gefallenen Thieren (§§ 27–30.) zu behandeln find,

muß geſorgt werden.

Die entleerten Wagen und die Umladeſtellen ſind zu desinfiziren.

Zum Tränken der Thiere unterwegs ſind eigene, von der Behörde geſtempelte Tränk

eimer mitzuführen. Das Füttern, ſobald ſolches auf langen Transporten nothwendig

wird, darf nur von den, den Transport begleitenden Perſonen beſorgt werden.

Vieh, welches nach den Seeplätzen verſendet wird, iſt rückſichtlich des Transportes

und aller in § 4 erwähnten Maßregeln dem Tranſitvieh gleich zu behandeln.

§. 5.

Für Schlachtvieh, ſoweit es zur Verſorgung des Inlandes nöthig iſt, kann aus

uahmsweiſe auch die Einfuhr nach ſolchen Städten geſtattet werden, in welchen öffent

liche Schlachtſtätten vorhanden ſind, die durch Schienenſtränge mit der Eiſenbahn, auf

welcher die Einfuhr ſtattfindet, in Verbindung ſtehen. Die Einfuhr muß für jeden be

ſonderen Fall von der Behörde genehmigt werden und hat unter Beobachtung der für

jeden Fall beſonders zu erlaſſenden polizeilichen Vorſchriften zu erfolgen.

b. In der Nähe.

§. 6.

Tritt die Seuche in Gegenden des Nachbarlandes auf, welche nicht über fünf bis

zehn Meilen von der Grenze entfernt ſind, dann iſt für die nach Umſtänden zu beſtim

mende Grenzſtrecke das Einfuhrverbot unbedingt

auf alle Arten von Vieh (einſchließlich der Pferde und des Federviehs),
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auf alle vom Rinde ſtammenden thieriſchen Theile in friſchem oder trockenem

Zuſtande (mit Ausnahme von Butter, Milch und Käſe),

auf Dünger, Rauchfutter, Stroh und andere Streumaterialien, gebrauchte Stall

geräthe, Geſchirre und Lederzeuge,

auf unbearbeitete (bez. keiner Fabrikwäſche unterworfene) Wolle, Haare und Borſten,

auf gebrauchte Kleidungsſtücke für den Handel

zu erſtrecken.

Perſonen, deren Beſchäftigung eine Berührung mit Vieh mit ſich bringt, z. B.

Fleiſcher, Viehhändler und deren Perſonal, dürfen die Grenze nur an beſtimmten Orten

überſchreiten, und müſſen ſich dort einer Desinfektion unterwerfen.

Nur in einzelnen dringenden Fällen können auch Ausnahmen für Schlachtvieh nach

§. 5 eintreten.

§. 7.

Rückt die Seuche bis in die Grenzgegenden vor, oder gewinnt ſie längs der Grenze

in einer noch vom kleinen Grenzverkehr berührten Entfernung an Ausdehnung, dann hat

für die betreffenden Grenzſtrecken die vollſtändige Verkehrsſperre unter Bildung eines

Kordons mit militäriſchen Kräften einzutreten, im benachbarten Inland treten aber die

Vorſchriften des II. Abſchnitts in Kraft.

Für den Durchgang von Poſten u. ſ. w. kommen dann dieſelben Maßregeln in

Anwendung, wie bei einem abgeſperrten Orte im Inlande.

§. 8.

Wird in den vorſtehend behandelten Fällen die angeordnete Sperre durchbrochen, ſo

ſind die der Sperre unterworfenen Thiere ſoweit möglich ſofort zu tödten und zu verſcharren,

Menſchen und ſonſtige Gegenſtände auf kürzeſtem Wege wieder über die Grenze zurück

zubringen, wo möglich ohne Ortſchaften zu paſſiren.

Giftfangende Sachen ſind zu vernichten oder zu desinfiziren.

- § 9:

In den bedrohten Grenzkreiſen ſind für ſämmtliche Ortſchaften, welche innerhalb

zwei Meilen von der Grenze entfernt liegen, folgende Kontrole-Maßregeln einzuführen.

Es iſt in jedem Orte ein Viehreviſor zu beſtellen, der ein genaues Regiſter über

den vorhandenen Rindviehbeſtand aufnehmen und täglich den Ab- und Zugang, ſowie jede

Veränderung in dem Viehſtande ſpeziell verzeichnen muß.
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Die Viehregiſter ſind mindeſtens einmal wöchentlich von den vorgeſetzten Organen

zu revidiren.

Bei vorkommenden Krankheits- oder Todesfällen im Rindviehſtande iſt ſofort An

zeige zu machen.

§. 10.

Vorſtehende in §§. 1 bis 9 enthaltene Vorſchriften ſind unter den durch die Um

ſtände gebotenen Abänderungen auch dann in Anwendung zu bringen, wenn die Gefahr

einer Einſchleppung der Seuche zu Waſſer droht.

Sind unter dem an Bord eines Schiffes befindlichen Rindvieh unterwegs verdäch

tige Erkrankungs- oder Todesfälle vorgekommen, dann ſind von der Sanitätsbehörde des

Hafenplatzes die erforderlichen Vorkehrungen zu treffen.

Zweiter Abſchnitt.

Maßregeln beim Ausbruche der Rinderpeſt im Inlande.

§. 11.

Sobald in einem Orte des Inlandes ein der Rinderpeſt verdächtiger Krankheits

oder Todesfall an Rindvieh vorkommt, oder in einem Orte innerhalb 8 Tagen zwei

Erkrankungs- oder Todesfälle unter verdächtigen Erſcheinungen ſich in einem Viehbe

ſtande ereignen, tritt die in § 4 des Geſetzes vom 7. April 1869 ausgeſprochene Anzeige

pflicht ein.

§. 12.

Der Beſitzer darf dann die kranken Thiere nicht ſchlachten oder tödten, etwa ge

ſtorbene Thiere aber nicht verſcharren oder ſonſt beſeitigen, ehe die Natur der Krankheit

feſtgeſtellt iſt. Bis dahin ſind todte Thiere ſo aufzubewahren, daß das Hinzukommen

von Thieren oder Menſchen abgehalten wird.

§. 13.

Auf die erhaltene Anzeige iſt von den Ortspolizeibehörden ſofort der kompetente

Thierarzt herbeizuholen, um an Ort und Stelle die Krankheit zu konſtatiren. Behufs

der hierzu erforderlichen Sektion iſt, in Ermangelung eines Kadavers, ein Thier zu töd

ten. Das Ergebniß der Unterſuchung iſt protokollariſch aufzunehmen.

§. 14.

Wird die Krankheit als Rinderpeſt erkannt, ſo iſt die Unterſuchung auch auf die

Ermittelung der Art der Einſchleppung zu erſtrecken. -
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Im Uebrigen iſt dann ſofort zur weiteren Anzeige an die vorgeſetzten Behörden

und zu öffentlicher Bekanntmachung zu ſchreiten, in welcher auf die Anzeigepflicht nach

§ 4 des Geſetzes vom 7. April 1869 für die zunächſt liegenden Bezirke noch beſonders

hinzuweiſen iſt.

Vom Zeitpunkte dieſer Bekanntmachung an treten die in §§ 17 bis 19 angege

benen Verbote und Verpflichtungen ein.

§ 15.

Iſt nur ein dringender Verdacht der Rinderpeſt zu konſtatiren, ſo iſt eine vor

läufige Sperre des Gehöftes (vergl. §. 20) auf ſo lange anzuordnen, bis die Krank

heit durch weitere Erkrankungen und beziehentlich Sektionen unzweifelhaft feſtgeſtellt iſt.

In zweifelhaften Fällen iſt ein höherer Thierarzt zuzuziehen.

§. 16.

Anwendung, Verkauf und Anempfehlung von Vorbauungs- und Heilmitteln bei der

Rinderpeſt ſind bei Strafe zu verbieten. Zu den Vorbauungsmitteln ſind Desinfektions

mittel nicht zu rechnen.

§ 17.

Nach Ausbruch der Rinderpeſt iſt in einem nach Maßgabe der Umſtände beſonders

zu beſtimmenden Umkreiſe, welcher nicht unter drei Meilen Entfernung vom Seuchen

orte bemeſſen werden darf, die Abhaltung von Viehmärkten, nach Befinden auch von

anderen Märkten, und ſonſtige Veranlaſſungen zu größeren Anſammlungen von Men

ſchen und Thieren zu unterſagen, auch der Handel mit Rindvieh und nach Befinden

ſelbſt von Schaafen und Schweinen und der Transport derſelben, ſowie von Rauchfutter,

Streumaterialien und Dünger ohne beſondere Erlaubnißſcheine. Das nöthige Vieh zum

Fleiſchkonſum darf nur unter Aufſicht der Veterinär-Polizeibehörden gekauft und geſchlach

tet werden.

§. 18.

Im Seuchenorte hat das Schlachten nur nach Anordnung der Polizeibehörde und

unter Aufſicht von Sachverſtändigen nach Maßgabe des Bedarfes ſtattzufinden.

§. 19.

Im Seuchenorte erſtreckt ſich die Anzeigepflicht auf jeden Erkrankungsfall von Rind

vieh und Wiederkäuern.

§. 20.

Das Gehöfte, in welchem die Rinderpeſt ausgebrochen iſt, wird zunächſt durch
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Wächter abgeſperrt, welche weder das Gehöfte betreten und mit deſſen Einwohnern

verkehren, noch den Ein- und Austritt von Perſonen (außer den beſonders dazu legiti

mirten), lebenden und todten Thieren oder Sachen aller Art dulden dürfen.

Die Ermächtigung zum Eintritt kann nur den mit der Tilgung der Seuche ſelbſt

beſchäftigten Perſonen, ſowie Geiſtlichen, Gerichtsperſonen, Aerzten oder Hebammen

Behufs Ausübung ihrer Berufsgeſchäfte ertheilt werden und iſt für deren formelle Legi

timation zu ſorgen. Beim Wiederaustritt hat eine Desinfektion derſelben ſtattzufinden.

Am Eingange und rund um das Gehöft ſind Tafeln mit der Inſchrift „Rinderpeſt“

anzubringen.

§. 21.

Für den ganzen Ort, welchem das infizirte Gehöfte angehört, tritt eine relative

Ortsſperre ein, welche in Folgendem beſteht.

Die Einwohner dürfen unter einander verkehren, aber den Ort ohne beſondere Ge

nehmigung – welche in der Regel nur ſolchen Perſonen ertheilt werden ſoll, die keinen

Verkehr mit Rindvieh haben – nicht verlaſſen.

Alles Vieh muß im Stalle behalten, Hunde und Katzen eingeſperrt werden. Frei

umherlaufende Schweine und Federvieh werden eingefangen und geſchlachtet, Hunde und

Katzen getödtet und verſcharrt. Fuhren dürfen nur mit Pferden gemacht werden.

Für alles Vieh, Heu, Stroh und andere giftfangende Sachen iſt die Ein-, Aus

und Durchfuhr zu verbieten.

An allen Ein- und Ausgängen des Ortes ſind Tafeln mit der Aufſchrift „Rinder

peſt“ aufzuſtellen, und Wächter, welche die Beobachtung vorſtehender Verbote zu über

wachen haben.

§ 22.

Für jeden Ort, wenigſtens für jeden irgend größeren Ort iſt für die Dauer der

Seuche ein Ortskommiſſar (welchem nach Befinden noch beſondere Aufſeher beizuge

ben ſind) zu beſtellen, an welchen dann die im § 19. vorgeſchriebenen Anzeigen zu rich

ten ſind und welcher die Ausführung der nöthigen Maßegeln zu überwachen hat.

Wenn einmal der Ausbruch der Seuche an einem Orte konſtatirt iſt, ſo iſt die

fernere Konſtatirung neuer Krankheitsfälle (§ 13) den Ortskommiſſaren zu überlaſſen.

§. 23.

Ergreift die Krankheit einen größeren Theil der Gehöfte des Ortes, dann kann

durch die höheren Behörden die abſolute Ortsſperre verfügt werden.
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Der Ort wird dann vollſtändig durch Wachen (in dieſem Falle militäriſche) cernirt

und gegen jede Art des Verkehrs – mit Ausnahme legitimirter Perſonen und unum

gänglicher Bedürfniſſe für die Ortseinwohner unter beſonders anzuordnenden Vorſichts

maßregeln – geſperrt.

Der Verkehr der Bewohner unter einander iſt ebenfalls auf das Unvermeidliche zu

reduziren. Gottesdienſt, Schule und andere Verſammlungen (vergl. § 17) können nicht

abgehalten werden, die Schänken und Gaſthöfe werden geſchloſſen.

Die durch den Ort führenden Straßen ſind einſtweilen zu verlegen. Liegt der Ort

an einer Eiſenbahn, ſo darf kein Eiſenbahnzug daſelbſt halten, ſelbſt wenn der Ort ein

Stationsort wäre; es ſei denn, daß der Bahnhof ſo gelegen iſt, daß er vom Orte voll

ſtändig abgeſperrt und der Verkehr der Eiſenbahnſtation mit anderen Orten ohne Be

rührung des Seuchenortes unterhalten werden kann.

§. 24.

Je nach der Größe und Bauart des von der Seuche betroffenen Ortes kann die

relative und die abſolute Ortsſperre auch auf einzelne Ortstheile beſchränkt werden, ſo

wie andererſeits einzelne Häuſer und Gehöfte benachbarter Orte nöthigenfalls mit in die

Sperre einzuſchließen ſind.

§. 25.

In Reſidenz- und Handelsſtädten und ſonſtigen Städten mit lebhaftem Verkehr

bleibt ſtets die Sperre auf einzelne Grundſtücke, beziehungsweiſe Ortstheile, beſchränkt.

Relative und abſolute Sperre des Ortes kommen nicht in Anwendung. Dagegen iſt

auf ſchleunige Tilgung der Seuche durch ſchnelle Tödtung des geſammten Viehſtandes

der zunächſt ergriffenen Gehöfte und ſchleunige Desinfektion Bedacht zu nehmen.

§. 26.

Alles an der Rinderpeſt erkrankte oder derſelben verdächtige Vieh iſt ſofort zu töd

ten. Wird dadurch der Viehbeſtand eines Gehöftes bis auf einen verhältnißmäßig kleinen

Reſt abſorbirt, ſo iſt auch letzterer zu tödten.

Auf Ermächtigung der höheren Behörde kann auch zu ſchnellerer Tilgung der Seuche

geſundes Vieh, ohne daß die obige Vorausſetzung eingetreten iſt, getödtet und dieſe Maß

regel auf nachweislich noch nicht infizirte Gehöfte ausgedehnt werden (vergl. nament

lich §. 25).



§. 27.

Die getödteten Thiere ſind zu verſcharren. Zu dieſem Behufe ſind geeignete Plätze

möglichſt entfernt von Wegen und Gehöften, an ſolchen Stellen zu benutzen, wohin

kein Rindvieh zu kommen pflegt. So weit möglich ſind wüſte und gar nicht oder wenig

angebaute Stellen zu wählen. Die Gruben ſind 6 bis 8 Fuß tief zu machen.

§ 28.

Tödten und Verſcharren erfolgt ſoweit möglich durch die Einwohner des infizirten

Gehöftes oder durch ſolche Perſonen aus dem Orte, welche ſelbſt kein Vieh haben und

nicht mit Vieh in Berührung kommen.

Perſonen aus anderen Orten, auch außerhalb des Ortes wohnende Abdecker dürfen

nicht dazu verwendet werden.

§ 29.

Die Stelle, an der die Viehſtücke getödtet werden ſollen, hat der Ortskommiſſar

unter Zuziehung des beſtellten Thierarztes unter Berückſichtigung der Vermeidung jeder

Verſchleppungsgefahr zu beſtimmen. Auswurfsſtoffe, welche das Thier während des

Transports entleert, ſind zu beſeitigen und zu vergraben.

Kadaver dürfen nur durch Pferde oder Menſchen auf Wagen, Schleifen oder Schlit

ten, ohne daß einzelne Theile die Erde berühren, nach der Grube transportirt werden.

Die Transportmittel ſind, ſo lange noch weitere Transporte in Ausſicht ſtehen, ſorgfäl

tig ſeparirt aufzubewahren, dann aber zu vernichten.

§. 30.

Das Abledern der Kadaver iſt ſtreng zu unterſagen. Vor dem Verſcharren muß

von den dazu beſtellten Perſonen die Haut an mehreren Stellen zerſchnitten und un

brauchbar gemacht werden. Alle etwaige Abfälle, Blut und mit Blut getränkte Erde

ſind mit in die Grube zu werfen. Soweit möglich ſind die Kadaver vor dem Zuwerfen

der Grube mit Kalk zu beſchütten.

Beim Ausfüllen der Grube ſind Zwiſchenſchichten von Steinen oder Reiſig, wenn

möglich, anzubringen. Die Grube iſt bis zu Aufhebung der Sperre, mindeſtens aber

drei Wochen hindurch mit Wachen zu beſetzen.

§. 31.

Iſt ein Stall, in welchem krankes oder verdächtiges Vieh geſtanden hat, durch Töd

tung des Viehbeſtandes entleert, ſo iſt der etwa zurückbleibende Dünger mit Desinfek
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tions-Flüſſigkeit zu übergießen, der Stall nach luftdichtem Verſchluß aller Oeffnungen

ſtark mit Chlor zu räuchern und hierauf die Stallthüre zu ſchließen und zu verſiegeln.

Alle Stallutenſilien und was ſonſt bei den Thieren gebraucht worden iſt, verbleiben im

Stalle und ſind beziehentlich vor deſſen Verſchluß wieder hineinzubringen.

Die Wiedereröffnung des Stalles darf nicht vor Eintritt der eigentlichen Desinfek

tion ſtattfinden (vergl. §§. 40. ff.).

§. 32.

Vorſtehende Vorſchriften über die Gehöfts- und Ortsſperre erleiden dann die im

Intereſſe der Wirthſchaft unbedingt nöthigen Modifikationen, wenn die Seuche zu einer

Zeit auftritt, wo Feldarbeiten und Weidegang im Gange ſind. Dieſe Modifikationen

ſind von der vorgeſetzten Behörde beſonders feſtzuſtellen. Es ſind dabei folgende Ge

ſichtspunkte zu beachten.

§. 33.

Die Gehöftſperre (§§ 15 und 20) kann auch dann nicht umgangen oder gemil

dert werden. Es iſt aber dann dahin zu ſtreben, daß ſobald als möglich zu völliger

Reinerklärung des Gehöftes gelangt werde (Vergl. §§ 25 und 26).

Unaufſchiebbare Feldarbeiten ſind entweder durch fremde Hilfe, oder durch die eige

nen Leute des Gehöftes unter den nöthigen Vorſichtsmaßregeln zu beſchaffen.

§. 34.

Sind die Vorausſetzungen der Ortsſperre gegeben, ſo tritt dann an deren Stelle

die Sperre der ganzen Feldmark, d. h. die in §§ 21 und 23 ff. angeordneten

Sperrmaßregeln werden an die Grenze der Feldmark verlegt. Die durch die Feldmark

führenden Wege werden abgegraben. Für längs der Grenze hinführende Wege wird das

Betreten und der Transport von Vieh, Rauchfutter u. ſ. w. verboten.

Alle Ortseinwohner, welche noch krankheitsfreie ungeſperrte Gehöfte haben, können

ihre Feldarbeiten mit eigenen Leuten und Geſpannen verrichten.

Rindviehgeſpanne ſind dabei von der nachbarlichen Flurgrenze und von beziehungs

weiſe verbotenen Wegen ſoweit irgend thunlich fern zu halten.

§. 35.

Für die Umgebung des Seuchenortes (§ 17) iſt nöthigenfalls der Weidegang eben

falls zu unterſagen und für die unmittelbar angrenzenden Fluren ſind die nöthigen

8
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Beſchränkungen des freien Verkehrs und Vorſichtsmaßregeln für die Feldbeſtellung an

zuordnen.

§. 36.

Bei der abſoluten Sperre iſt für Herbeiſchaffung der nothwendigſten Bedürfniſſe

der Bewohner: Lebensmittel, Brennmaterialien, Futter 2c. unter den nöthigen Vorſichts

maßregeln Sorge zu tragen.

Dritter Abſchnitt.

Maßregeln nach dem Erlöſchen der Seuche.

§ 37.

Die Seuche gilt in einem Gehöfte oder Orte für erloſchen, wenn entweder alles

Rindvieh gefallen oder getödtet iſt, oder ſeit dem letzten Krankheits- oder Todesfalle drei

Wochen verſtrichen ſind.

§ 38.

Mit der Desinfektion iſt nach Maßgabe der Umſtände ſofort zu beginnen, ſobald

in einem Gehöfte ein Stall vom Vieh entleert iſt.

§. 39.

Die Desinfektion darf nur auf amtliche Anordnung und nur unter ſachverſtändiger

Aufſicht geſchehen.

§. 40.

Die Desinfektion beginnt mit Oeffnung der nach § 31 mit Chlor durchräucherten

und verſchloſſenen Ställe und deren mehrtägiger Lüftung.

Aller Dünger wird herausgeſchafft und an Orten, wo in den nächſten drei

Monaten kein Rindvieh hinkommen kann, tief vergraben oder verbrannt.

Alles Mauerwerk wird abgekratzt (die Fugen gereinigt) und dann friſch mit Kalk

beworfen und abgeputzt. Holzwerk wird ebenfalls abgefegt, mit heißer ſcharfer Lauge ge

waſchen, nach einigen Tagen mit Chlorkalklöſung überpinſelt.

Erd-, Sand- und Tennen- (Lehmſchlag-) Fußböden werden aufgeriſſen, die Erde

einen Fuß tief ausgegraben und Alles gleich dem Dünger behandelt. Pflaſter-Fußböden

gewöhnlicher Art, d. h. deren Steine in Sand oder Erde geſetzt ſind, werden ebenfalls

aufgeriſſen, die Erde einen Fuß tief ausgegraben und wie der Dünger behandelt. Die

Steine können gereinigt, mit Chlorkalklöſung behandelt und, wenn ſie vier Wochen lang
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an der Luft gelegen haben, wieder benutzt werden. Fußböden von Holz werden nach

Maßgabe ihrer Beſchaffenheit entweder verbrannt oder in entſprechender Weiſe desinfizirt.

Müſſen die Fußböden aufgeriſſen werden, ſo iſt die Erde ebenfalls wie vorſtehend aus

zugraben und zu behandeln. Feſte undurchläſſige Pflaſter von Asphalt, Cement oder in

Cement geſetztem Pflaſter werden gereinigt und desinfizirt. -

Alles bewegliche Holzwerk (Krippen, Raufen, Gefäße und ſonſtige Utenſilien,

Stricke, wo wöglich auch die Scheidewände) wird verbrannt, Eiſenzeug ausgeglüht.

Jauchebehälter und Stallſchleuſen werden analog behandelt wie die Stallfußböden,

oder, wenn ſie gemauert ſind, wie das Mauerwerk.

Zum Schluß wird der Stall nochmals mit Chlor durchräuchert und dann 14 Tage

lang durchlüftet.

§. 41.

Bei der Desinfektion dürfen nur Leute aus dem eigenen oder aus andern infizirten

Gehöften oder ſolche Perſonen verwendet werden, welche ſelbſt kein Vieh haben; dieſe

Perſonen müſſen bis zur Beendigung der Reinigung im Gehöfte bleiben. Zu den Fuh

ren ſind nur Pferdegeſpanne anzuwenden.

Bei dem Transporte von Dünger und Erde iſt wie nach §§ 28 und 29 zu ver

fahren. Die Transportgeräthe können ſtatt des Verbrennens auch einer ſorgfältigen

Desinfektion, wie ſie für Holzwerk vorgeſchrieben iſt, unterworfen werden.

§ 42.

Die Kleidungsſtücke der mit den kranken und todten Thieren und der Reinigung

und Desinfektion beſchäftigt geweſenen Leute ſind entweder zu verbrennen, oder, ſoweit

ſie waſchbar ſind, mit heißer Lauge 12 bis 24 Stunden ſtehen zu laſſen, dann mit

Seife gründlich zu waſchen und an der Luft zu trocknen, ſoweit ſie nicht waſchbar ſind,

12 bis 24 Stunden lang mit Chlor zu räuchern oder trockener Hitze auszuſetzen und

dann 14. Tage zu lüften.

Schuhwerk und Lederzeug muß ſorgfältig gereinigt, mit Lauge oder ſchwacher Chlor

kalklöſung gewaſchen und friſch gefettet, nochmals mit Chlor geräuchert und 14 Tage

gelüftet werden.

Die Perſonen ſelbſt haben die Kleider zu wechſeln und den Körper gründlich zu

reinigen.
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§. 43.

Alles Rauchfutter, welches nach der Art ſeiner Lagerung der Aufnahme von An

ſteckungsſtoff verdächtig erſcheint, iſt ſogleich bei beginnender Desinfektion durch Ver

brennung zu vernichten.

§. 44.

Auch der Miſt von den Düngerſtätten iſt mit Pferdegeſchirr fortzuſchaffen und auf

dem Felde ſogleich – wenn der Froſt dies hindern ſollte, ſo bald als möglich – un

terzupflügen.

So lange letzteres nicht geſchehen iſt und vier Wochen nachher, darf kein Rindvieh

dieſes Feld betreten.

§. 45.

Selbſt nach vollſtändiger Desinfektion eines Gehöftes oder Ortes und Beſeiti

gung der Sperre darf neuer Ankauf oder Verkauf von Vieh erſt nach einer von der

Behörde zu beſtimmenden Friſt, welche nicht unter ſechs Wochen betragen darf, erfolgen.

Weideplätze, welche von peſtkrankem oder peſtverdächtigem Vieh benutzt worden ſind,

dürfen nicht vor Ablauf von mindeſtens zwei Monaten wieder benutzt werden.

§. 46.

Die Abhaltung von Viehmärkten iſt nicht vor Ablauf von ſechs Wochen, nachdem

der letzte Ort im Kreiſe oder Bezirke für ſeuchenfrei erklärt iſt, zu geſtatten. Daſſelbe

gilt vom Handel mit Rindvieh.

Vierter Abſchnitt.

Desinfektion der Eiſenbahnwagen.

§. 47.

Der in § 6 des Geſetzes vom 7. April 1869 ausgeſprochenen Verpflichtung der

Eiſenbahnverwaltungen zu Desinfektion der Viehtransportwagen kann auch, unbeſchadet

der Verantwortlichkeit der zunächſt geſetzlich verpflichteten Verwaltung, durch Verſtändi

gung mehrerer Verwaltungen unter einander über beſtimmte Stationen, an denen die

Desinfektion vorzunehmen iſt, genügt werden. Jedenfalls ſind die Verwaltungen dafür

haftbar, daß der Transport der entleerten Wagen bis zu dieſer Station unter Aufſicht
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und ſtrenger Vermeidung der Berührung mit Vieh erfolge und vor erfolgter Desinfek

tion keine Wiederbenutzung der Wagen ſtattfinde.

§. 48.

Wo die Ausladeſtation nicht zu fern von der Einfuhrgrenze liegt, iſt es zuläſſig,

die Wagen unter Aufſicht leer ohne vorgängige Desinfektion wieder über die Grenze

zurückgehen zu laſſen.

§. 49.

Die Wagen können auch, wenn der Verſender dies ausdrücklich wünſcht, demſelben

an geeigneten Stationen zu eigener Beſorgung der Desinfektion, deren richtige Aus

führung aber dann die Eiſenbahnverwaltung zu überwachen hat, zur Verfügung ge

ſtellt werden.

§. 50.

Die Eiſenbahnverwaltungen haben die nöthigen Anordnungen zu treffen, daß jeder

zum Viehtransport benutzte Wagen, welcher noch nicht desinfizirt worden iſt, und

ebenſo jeder desinfizirte Wagen, als beziehentlich noch nicht desinfizirt und desinfizirt

äußerlich erkennbar bezeichnet werde.

§. 51.

Die Desinfektion der Wagen hat ſtets nach Beſeitigung des Strohes und Düngers

mit einer gründlichen Reinigung von Fußboden und Wänden mittelſt Waſſer und

ſtumpfer Beſen zu beginnen.

Wo die Einrichtungen dazu vorhanden ſind, kann die weitere Desinfektion durch

heiße Waſſerdämpfe oder heißes Waſſer und heiße alkaliſche Lauge (% Pfd. Soda auf

100 Pfund Waſſer) erfolgen.

Wo dies nicht der Fall iſt, empfiehlt ſich Ausſpülen und Ausſpritzen mit kaltem,

im Winter warmem Waſſer, und ſodann ſorgfältiges Auspinſeln entweder mit Chlor

kalklöſung, oder mit einem Gemiſche von Carbolſäure und Eiſenvitriol. Letzteres iſt ſo

lange fortzuſetzen, als noch der Dung- und Thierdunſtgeruch am Wagen bemerkbar iſt.

§. 52.

Die Rampen ſind ebenſo zu reinigen, wie die Wagen.

§. 53.

Der entleerte Dünger ſammt Streumaterial iſt zu ſammeln und ſofort mittelſt

Chlorkalk oder Eiſenvitriol zu desinfiziren.
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§. 54.

Alle dieſe Arbeiten ſind durch Perſonen auszuführen, welche nicht mit Rindvieh zu

thun haben.

§. 55.

Darüber, daß die Desinfektion der Eiſenbahnwagen gehörig ausgeführt werde, iſt

durch die Behörde eine Aufſicht und Kontrole zu üben.

Berlin, den 26. Mai 1869.

Der Kanzler des Norddeutſchen Bundes.

Gr. v. Bismarck-Schönhauſen.

------------- G e druckt bei G. H aſſ e l br in k.
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